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.. Gentralblatt 

die gefammte Unterrichts -Derwaltung 
in Breußen. 

Im Anftrage des Heren Minifters der geiftlichen, Unterrichts- und Mebi- 
cinal-Angelegenheiten und unter Benugung der amtlichen Quellen 

herausgegeben 

von 

Stiehl, 
Königl. Beh. Ober⸗Negierungs⸗ und vortragendem Nath In dem Miniferium 

ber geiſtlichen, Unterrichts und DMebicinal-Angelegenheiten. 

— — — — — — — — — — 

NM 1. Berlin, den 21. Januar 1865. 

Miniſterium der geifllihen, Unterrihts- und Medicinal- | 
Angelegenheiten. 

Chef: 

Se. Erxcellenz, Herr Dr. von Mühler, Staatd-Minifter. 

Unter-Staatd-Secretär: 

Herr Dr. Lehnert, Wirkl. Geh. Ober-Regierungd-Rath. 
(Berfieht zugleich die Directorial-Gejhäfte bei den Abtheilungen 
OL und IV.) 

Abtheilungen des Minifteriums. 

L Abtheilung für die äußeren evaugelifchen Kirchen 
Angelegenheiten. 

Stellvertretender Director: 
Herr Keller, Wirkt. Geh. Ober-Regterungs-Rath. 

Bortragende Räthe: 

Herr D. Neander, Biſchof der evangelifchen Kirche, Wirkl. Ober: 
Gonfiftorial- -Rath und Propft. 

1 
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Herr Knerk, Geh. Oper. Regterunge- Rath. 
. Bindewalbd, desgl. 
Fühlenthai, desgl. 
Thielen, Feldprosft der Armee, Ober : Confiftorial= Rath, 
Der und Domcapitular von Brandenburg. 

« Graf von Schlieffen, Geh. Regierungd-Rath. 
« de la Srotr, desgl. 
« Dr. Kögel, Ober Gonfiftorial-Rath, Hof- und Domprediger. 

un 

— — — 

11. Abtheilung für die katholiſchen Kirchen⸗Angelegenheiten. 

Director: 

Herr Dr. Aulike, Wirkl. Geh. Ober⸗Regierungs-Rath. 

Vortragende Räthe: 

Herr Dr. Brüggemann, Geh. Ober-Regterungsd-Rath. 
⸗Ulrich, nA Regierungs-Rath. 

Hülfsarbetter: 

Herr Linhoff, Geh. Regierungs-Rath. 
(Die Bearbeitung ber Etats, Kaffen-, Rechnungs⸗ und Baufachen 
der Abtheilung wird durch bie damit beſonders beauftragten Räthe 
des Minifteriuns bewirkt. 

II. Abtheilung für die Unterrichts s Angelegenheiten. 

Bortragende Räthe: 

der Keller, Wirkl. Geh. Ober-Regierungs-Rath. — |. I. 8 
Te wi Ober⸗Regier.⸗Rath. — |. II. Abt 

⸗ Stiehl, desgl. 
⸗Knerk, desgl. Abt. 
⸗ Bindemald, a u Abth. 
s Dr. —A 

⸗Kühlenthal desgl. — ſ. I. Abth. 
« Thielen, Belbprapft ꝛc. — ſ. I. Abth. 
e Dr. Pinder, eh. Regierungs⸗Rath. 
: Dr. Dlöhaufen, desgl. 
⸗ de la Croix, desgl. — ſ. I. Abth. 



IV. Abtheilung für die Wredicinals Angelegenheiten. 

Bortragende Räthe: 
Herr Dr. Grimm, Leibarzt. Seiner Majeftät ded Königs, Geh. 

Ober-Medictnal-Ratb, General-Stabsarzt der Armee und Chef 
des Militair-Medicinal-MWejens, mit dem Range eines Raths 

Kueıt, Ch. Ober-® nert, Geh. Ober-Regierungs-Rath. 
Küblentbal, deal. — gab. 
Dr. Horn, Geh. Ober-Medicinal-Rath, 
Dr. Houffelle, desgl. 
Dr. Frerichs, Geb. Medicinal-Rath und Profeffor. 
de la Croix, Geh. Regierungd-Rath. — ſ. I. und ILI. Abth. 

| | Bee | Dee ee | Bu |; 

[1 

Hülfdarbeiter bei den Abtheilungen I. und III.: 

Herr Lucanus, Affeflor. 
« Scholz, Regierungs-Afleflor. 

Confervator der Kunftdentmäler: 

Herr von Duaft, Geh. Regierungd- Rath (mit dem Range eines 
Raths dritter Klafje) auf dem Gute Radensleben bei Neu: 
Ruppin. 

— — — — 

General⸗Inſpector des Taubſtummen⸗-Weſens: 

Herr Sägert, Geb, Regierungs⸗ und vortragender Mintfterial-Rath. 

1* 
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1. Allgemeine Berbältniffe der Behörden 
und Beamten. 

1) Antehnung des Belbzuges von 1864 gegen Dänemart 
als ein Kriegsjahr bei Berehnung der Dienftzeit. 

Sch beftimme mit Bezug auf den 8.8. ded Militair-Penjiond- 
Reglement? vom 13. Zuni 1825, daß der diedjährige Sebang gegen 
Dänemark den dabei Betheiligten bei Berechnung ihrer Dienftzeit 
als ein Kriegsjahr in Anrehnung kommen fol. Für die Bethetli- 
gung ift ber —— e Beſitz der durch Meine Ordre vom 
10. November dieſes Sehe geftifteten Kriegsdenkmünze maß» 
gebend. Das Staatd-Miniiterium bat hiernach dad Weitere zu ver- 
anlaffen. Berlin, den 18. December 1864. 

Wilhelm. 
von Biömard. von Bodelfhwingh. von Roon. 

Graf von Itzenphitz. von Mühler. Graf zur Kippe, 
von Selhow. Graf zu Eulenburg. 

An das Staatd-Minifterium. 

2) Penfion und Bartegelb bei Wiederbefhäftigung der 
mpfänger. 

Dem Königlichen Conſiſtorium ꝛc. theile ich hierneben eine von 
dem Herrn Finanz Minifter und den Herren Miniftern ded Innern 
und für die landwirtbichaftlichen Sungelegenbeiten an die von ihnen 
reflortirenden Behörden unter dem 9. v. M. erlaffene Eircular-Ber- 
[gun (Anlage a.), betreffend die Fortgewährung der Penfion oder 
ed Martegelded an vorübergehend im Staatödienft wieder beichäf- 

tigte Civil⸗Penſionäre oder Wartegeld-Empfänger während der eriten 
ſechs Monate, zur gleiämäßigen eachtung in Abjchrift mit. 

Berlin, den 20. December 1864. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

An 
die Königlichen Eonfiftorien, PBrovinzial-S chul- 
Collegien, Univerfitäts-Euratorien ꝛc. 1375. B. 

Unter Zuftimmung der Köntglihen Ober-Rehnungs-Kanımer 
ift befchloffen worden, den penfionirten Eivil-Beamten und Warte: 
peid- Smpfän ern bei ihrer vorübergehenden Wiederbeichäftigung 
m Staatödtenfte während der erften ſechs Monate einer 
ſolchen Beihäftigung die Penfion oder das Wartegeld unverfürzt 
neben der etwaigen Diäten-Remuneration zu belaffen. Vom fieben- 
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ten Monate der Beichäftigung ab ift Dagegen der im Allgemeinen 
biöber befolgte Grundjag ohne Ausnahme zur Anwendung zu brin- 
en, nah welchem Penfionen und Wartegelder bei der Wiederbe⸗ 
häftigung früherer Givilbeamten im Staatödienfte nur in fo weit 
fortbezogen werden dürfen, als das Einkommen derjenigen Stelle, 
aus welcher die Verſetzung in den Rubeftand oder auf Wartegeld 
erfolgte, dad neue Dienfteintommen überfteigt. 

Hiernach ift in vorkommenden Fällen künftig zu verfahren. 
Berlin, den 9. November 1864. 

Der Finanz-Minifter. Der Minifter ded Innern. 
von Bodelfhwingh. Graf zu Eulenburg. 

Der Minifter für die landwirthſchaftlichen Angelegenheiten. 
von Seldom. 

An 
fämmtliche Herren Ober-Bräfibenten, Königliche Regierungen ꝛc. 

3) Stellung unb Bedeutung der ſtädtiſchen Schul- 
deputationen nad ihrem Derbältnib zu Staat und Ge— 

meinde. 

Unter dem 8. April 1861 bat die Königliche Regierung zwei 
Anträge ded dortigen Magiftratd auf Abänderung der Städte-Ord- 
nung für die ſechs sftlicen Provinzen vom 30. Mai 1853 (Ge- 
ed - Samml. Seite 261) $. 59, rejp. um Diöpenfation von Bes 
olgung einzelner Beitimmungen in 88. 1. und 8. der Inftruction 
für die ſtädtiſchen Schuldeputationen vom 26. Sunt 1811 (v. Kampp 
Annalen Bd. XV. ©. 659.) dem damaligen Herrn Minifter des 
Innern zur Entſcheidung vorgelegt. Diefelben Anträge bat der 
Magiftrat unter dem 23. Februar 1862 direct hieher gerichtet. 

In Berfolg des von mir, dem Minifter der geiftlichen ıc. Ans 
elegenheiten, erlaffenen Reſcripts vom 30. April 1862 und mit 
Bezug auf die im Einverftändnig mit dem Minifterium ded Innern 
von dem damaligen Herrn Minifter ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten 
erlaffene SircularsBerfügung vom 17. Februar 1854 (Staatdanzeiger 
1854. Nr. 51.) eröffnen wir der Königlihen Regierung Folgendes: 

Menn anerlannt werden müßte, dab die ftädtifchen Schulde- 
putationen denjenigen Verwaltungddeputationen, deren Bildung in 
der Städte-Drdnung vom 30. Mat 1853 vorgejehen iſt, gleichartig 
wären, jo würde die Anwendbarleit der bezügliden Beitimmungen 
diefer Städte-Drdnung, namentlich des $. 59, auf die jtädtifchen 
Sculdeputationen nit in Zweifel zu ziehen fein. Diefe Voraus⸗ 
ſebung iſt indeſſen nicht zutreffend. 

ie Thätigkeit der —*28* Schuldeputationen hat ſich, wie 
im Artikel XIII. der zur Ausführung der Städte-Ordnung vom 
30. Mai 1853 erlaffenen Inſtruction vom 20. Juni 1853 (Ber: 
waltungd-Minifterialblatt 1853. Seite 138.) hervorgehoben wird, 
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nicht bloß auf dem Gebiet der eigentlichen Gemeindeverwaltung zu 
bewegen, fondern erftredt fi) auch auf weſentliche Theile des Schul- 
auffichtörecht, bei deffen Ausübung mitzuwirken, eine nad dem 
citirten F. 59 gebildete ftädtiiche Verwaltungsdeputation nicht ver- 
langen könnte. Muß dies aber zugegeben werden, und ftellen ſich 
demnach die ftäbtifchen Schuldeputationen in einer der Hauptricht⸗ 
ungen ihrer Wirkfamfeit ald Drgane der ftaatlihen Schulauffichtd- 
bebhörde dar, fo ergiebt ſich die vollftändige Begründung für den 
Anſpruch diefer Behörde, bei der Conftituirung der jtäbtiihen Schul: 
deputationen durch Beftätigung der Mitglieder derjelben mitzumir- 
fen. Es folgt daraus aber auch ferner, daß dieſes Beſtätigungsrecht 
ald ein Ausflug des Aufſichtsrechtes des Staat8 über die Schulen, 
nicht aber über die ftädtiihen Communalangelegenheiten anguleben 
ift, und fomit durch Die Ausübung dieſes Beftätigungsrechts dad Sel ſt⸗ 
verwaltungsrecht der Stadtgemeinden in dem durch die Städte-Ordnung 
vom 30. Mai 1853 Feftgelepten Umfang nicht beeinträchtigt wird. 

Allerdings find die Schuldeputationen die einzigen Käbtifchen 
Deputationen, beren Mitglieder der Bejtätigung ber vorgefepten 
Königlichen Regierung bedürfen. Allein abgeieben davon, ba dieſes 
Verhaͤltniß, da es auf der abweichenden Beſtimmung des Berufs— 
kreiſes der Schuldeputationen beruht, nur ſcheinbar eine Anomalie 
iſt, ließe ſich eine Beſeitigung deſſelben nicht anders herbeiführen, 
als dadurch, daß die Schuldeputationen derjenigen Functionen ent⸗ 
kleidet würden, um derentwillen die Beſtätigung ihrer Mitglieder 
für erforderlich zu erachten iſt, und daß demnac ihre Wirkſamkeit 
lediglich auf Wahrnehmung der äußeren Angelegenheiten von An- 
ftalten ausſchließlich ftädtiichen Patronats beſchränkt würde. Durch 
eine ſolche Herabdrückung der ſtädtiſchen Schuldeputationen auf das 
Gebiet einfacher Verwaltungsdeputationen würde aber in der Orga⸗ 
niſation der Aufſicht über das ſtädtiſche Schulweſen eine Lücke entſtehen, 
deren Ausfüllung nur, auf dem Wege der Geſetzgebung erfolgen könnte. 

Auch die Bedenken, welche gegen die Gültigkeit der Inftructton 
vom 26. Juni 1811, theild aus dem Geſichtspunkt, dab dieſelbe 
ih auf ein umfangreichered Gebiet erftrede, als ihr durch 8. 179.b. 
der Städte» Ordnung vom 19. November 1808 (Gefep-Sammil. 
1806—1810. Seite Ai ugewiefen tft, theils daraud hergeleitet 
werden fönnten, daß dieſe In truction mit Aufhebung der Städte- 
Ordnung von 1808 ſelbſt außer Kraft getreten fet, End al8 durch⸗ 
greifend nicht anzuerkennen. Die Inſtruction von 1811 bat viel- 
mehr eine befondere, in fich geichloffene, mit der Communalverwal⸗ 
tung zwar aulammenhängenbe, ihren Zweden nach aber der Unter: 
tie tö verwaltung angehörige Inſtitution gefchaffen und daher durch 
Aufhebung der Städte -Ordnung von 1808 den Boden ebenfomwent 
verloren, als ihr Beſtand durch die Städte- Ordnung vom 30. Ma 
1853 alterirt worden ift, da die letztere über Schulangelegenhets 
ten befondere Beftimmungen nicht enthält, und diejenigen commu⸗ 
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nalen Einrichtungen, auf welche die Inftruction von 1811 geſtützt ift, bei 
der Fortbildung der ftädtiichen Verfaſſung im Wefentlichen unverändert 
oder doch mit dem Inhalt der Verordnung vom 26. Sunt 1811 
verträglich geblieben find. Für die Provinz Preußen indbefondere 
befeitigen fi jene Bedenken nody dazu durch $. 36. der für diefe 
Provinz erlaffenen Schulordnung vom 11. Dezember 1845 (Geſetz⸗ 
Samml. 1846. Seite 1.), in welchem die Beitimmungen der Ins 
ftruction vom 26. Juni 1811 auddrüdlich als für die Aufficht über 
die Slementarfchulen in den Städten bid auf Weiteres maßgebend 
bezeichnet werden. 

Aus dem Vorſtehenden ergiebt fich zugleih, dab bei den Kö- 
niglichen Regierungen die Angelegenheiten ber ſtädtiſchen Schulde⸗ 
putationen von den Abtheilungen für Kirchen- und Schulſachen zu 
bearbeiten find, eine Concurrenz der Abtheilungen ded Innern aber 
erft dann und nur in fo weit einzutreten hat, als es ſich um die 
Mahl und Zufammenfepung diefer Deputationen oder um die aus⸗ 
\chlieglich communale Seite ihrer Thätigfeit handelt, in welchem 
Falle dann aud gemäß 8. 76 der Städte-Drdnung vom 30. Mai 
1853 die Ober-Pröfidinl-Suftan; ihre Stelle einzunehmen haben wird. 

Anlangend endlich die numerifche Zufammenfegung der ftädti: 
ſchen Schuldeputationen, fo beftimmt die Snftructton vom 26. Juni 
1811 die atitgtiebergahe aus beiden Theilen der Communalverwal- 
tung und ihr Verhältniß zu einander offenbar deöhalb, damit die 
technifchen Mitglieder von den Mitgliedern ded Magiftratöcollegiumd 
und der Stadtverordneten-Verſammlung nicht zu ſehr überwogen 
werden, und ihre Stimme, welche für die inneren Schulangelegen- 
beiten von erheblicher Bedeutung ift, geltend machen fönnen. Grade 
dieſes gleiche Zahlenverhältnig, in welchem die Mitglieder der ver- 
waltenden Behörde, ferner die Mitglieder der Behörde, welcher die 
erforderlichen Geldbewilligungen aufteben, und endlich die ſachkundi⸗ 
en Mitglieder zu einander —* iſt ein Vorzug der Inſtruction. 
aß die Stadtverordneten-Verſammlung ſich für Schulangelegen⸗ 

heiten in höherem Grade intereſſiren werde, wenn mehr als drei 
Mitglieder derfelben in die Schuldeputation abgeordnet werden, iſt 
eine Annahme, welche erheblichen Zweifeln unterliegt. Jedenfalls 
liegt ein practifched Bedürfniß zu einer Abänderung der Inftruction 
vom 26. Juni 1811 in Bezug auf die numerifhe Zufammenfepung 
der ſtädtiſchen Schuldeputationen und dad Wahl- und Beftätigungs- 
recht * denſelben nicht vor. 

erlin, den 21. Dezember 1864. 
Der Minifter der geiftlichen 0. Der Miniſter des Innern. 

Angelegenheiten. Im Auftrage: 
gon ühler. von Klügow. 

bie Königliche Kegierung zu N. 
M. d. g. sc. 9. 21,227. U. M. b. 3.1. B. 6726. 
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I. Akademien und Univerſitäten. 

4) Statut des gonigliven pädagogiſchen Seminars 
für höhere Schulen zu Königsberg ti. Pr., beſtätigt durch 
Reſcript des Herrn Miniſters der Unterrichts-Ange— 

legenheiten vom 23. De zember 1864. (Nr. 24726. U.) 

S.1. 
Der Zwei ded pädagogifchen Seminars für höhere Schulen ift 

die pädagogiiche und wittenfchaftliche Ausbildung von Lehrern für 
die Öpmnahien und Realfchulen ded Preußiſchen Staats. 

Ä 8. 2. 
Zur Erreichung diefed Zwecks dient die Unterrichtsthätigkeit der 

Mitglieder an den höheren Lehranitalten zu Königöberg und die Be- 
ſchäftigung berjelben mit päbogo iſchen und fachniftenfchaftlichen 
Begenttänden in regelmäßigen eelammlungen, 

8. 3. | 
Die Leitung ded Seminars geſchieht durch die beiden Departe- 

mentöräthe des Königlichen Provinzial-Schul-Gollegiumd zu Königs- 
berg, deren jeder die Seminariften feinen Confeſſion beauffichtigt. 

§. 4. 
Die Zahl der ordentlihen Mitglieder wird einftweilen auf ſechs 

feftgejegt, von denen in der Regel vier der evangelifhen und zwei 
der Fatholichen Gonfeffion angehören. Die Wahl der Mitglieder er- 
folgt durch die beiden Dirigenten. Bedingung ded Eintritts ift die 
befriedigende Ableiftung der Prüfung pro facultste docendi. Die 
Dauer der Mitgliedichaft erſtreckt ſich auf höchſtens drei Zahre, von 
benen das erfte als das gejegmäßige Probejahr gilt; fie erliſcht je⸗ 
doch durch die Anftellung eines Mitglieded an einer öffentlichen 
Lehranftalt. Das Ausſcheiden aus dem Seminar darf in der Regel 
nur mit den Schluß eined Halbjabres eintreten. 

Neben den ordentlihen Mitgliedern darf eine angemeffene 
Anzahl außerordentlicher Mitglieder aufgenommen werden. Diefel- 
ben nehmen an den Seminarfitungen gleich den ordentlichen Mit- 
gliedern Theil, find aber zu einer Unterrichtäthätigkeit nicht verpflichtet 
und beziehen fein Seminarftipendium ($. 16). 

6 
Den ordentlihen Mitgliedern des Seminard werden acht 

bis gehn wöchentliche Lehrftunden an einem Gymnafium oder einer 
Realſchule in Königöberg nad) Anordnung des Directors dieſer Anftalt 
übertragen. Die Heberweifung der Mitglieder an die einzelnen An- 
ſtalten geſchieht Durch den etrfenden Dirigenten mit Zuftimmung bed 
Königlihen Provinzial: Schul-Sollegiumsd. Bei mehr ald einjährigen 
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Aufenthalt im Seminar iſt den Mitgliedern wo möglich Gelegenheit 
zu geben, an verjchiedenen Anftalten zu unterrichten. 

In ihrer Unterrichtöthätigfeit find die Semtnariften den An- 
ordnungen bed Directord der betreffenden Lehranſtalt gleich jedem 
andern Lehrer unterworfen. Sie find verpflichtet, den Lehrerconfe- 
reizen beizumohnen, nehmen aber an den Abftimmungen nicht Theil. 

S. 8. 
Die Unterrichtöthätigkeit der Seminariften unterliegt zugleich 

der Aufficht ded Seminar-Dirigenten. 
9. 

Die orbentlihen Mitglieder ded Seminard haben ferner bad 
Recht und die Pflicht, die Unterrichtöftunden der übrigen Lehrer zu 
befuhen. Die Neibenfolge und der Umfang biefer Beſuche wird 
durch den betreffenden Dirigenten ded Seminard im Einvernehmen 
mit dem Director der Anftalt Eu 

0 . 1. 
Außerdem verfammeln fih die Mitglieder ded Seminars in 

wöchentlichen zweiſtündigen Sipungen zu pädagogiihen und fach: 
wiſſenſchaftlichen Beichäftigungen. 

11 
Dieſe Siyungen finden unter der Leitung des betreffenden Di- 

rigenten Statt. Der erfte Theil jeder Sigung ift der pädagogiichen 
Ausbildung der Seminariften gewidmet. Zu berjelben gehört die 
Beurtheilung der biöherigen Lehrthätigkeit der Seminariften durch 
den Dirigenten, die Beiprechung ber von den Seminariften während 
des Beſuchs anderer Lehrftunden gemachten Beobachtungen, die Kri- 
tif der von den itgliebern eingelieferten pädagogiſchen Abhand- 
lungen, jo wie die Einführung in die widhtigften Syfteme und 
Methoden der Erziehung und des Unterricht. Die legte Beſchäf⸗ 
tigung gründet fie in der Regel auf das vorgängige Leſen der be= 
treffenden Werke, über welche die Seminnriften in der Sigung Be— 
richt zu eritatten haben. 

8. 12. 
Der zweite Theil der Sitzung ift für die milfenfchaftliche Fort- 

bildung der Mitglieder beftimmt. Diefelbe geſchieht theild durch die 
Beurtheilung der von den Mitgliedern eingelieferten fachwiſſenſchaft⸗ 
lichen Abhandlungen, theils durch Berichte der Seminariften über 
wiſſenſchaftliche Werke, theild durch Erklärung eines griechifchen oder 
römischen Schriftftellerd nad) Anordnung der Dirigenten. 

Neben den befonderen Sipungen der evangelifhen und Tatho- 
liſchen Seminariften ($. 10. 11. 12.) finden gemeinjchaftliche Sitz⸗ 
ungen der vereinigten beiden Abtheilungen, mindeftend eine in jedem 
Bierteljahre, Statt, in weldhen von einem oder mehreren Mitgliedern 
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nach vorgängiger Feſtſetzung ein wiffentfchaftlicher oder pädagogiicher 
Vortrag gehalten wird. 

S. 14. 
Jedes ordentliche Mitglied hat jährlich, zwei Abhandlungen zu 

liefern 9 11. und 12.), von denen die eine der Pädagogik und ihren 
Hülfswiſſenſchaften, die andere der beſondern Fachwiffenfchaft des 
Seminariſten zu entnehmen iſt. Die Wahl des Themas erfolgt nach 
Rückſprache mit dem Dirigenten; die auf das klaſſiſche Alterthum 
bezüglichen Abhandlungen Mind in zteiniſcher Sprache abzufaſſen. 

1 
In befonderen Fällen ift es geftattet, Mitglieder des Seminars 

zu zeitweiliger Aushülfe an ein auswaͤrtiges Gymnaſium hieſiger 
tk u jenden. Diefe Verwendung darf den Zeitraum eined 
halben abrs nicht überfteigen. Das entjendete Mitglied bezieht 
das Seminarftipendium inzwiſchen fort; für die Koften der Reiſe 
und eine angemefjene Zulage bat die betreffende Anftalt Sorge zu 
ragen. 

8. 16. 
Das Stipendium jeded Mitglieded beträgt 200 Thlr. jährlich, 

gahlbar nad Ablauf jedes BVierteljahrd auf die von dem Dirigenten 
ejcheinigte Quittung. 

8. 17. 
Die Mitglieder haben das Recht, ohne bejondere Caution von 

der biefigen Königlichen Bibliothet Bücher zu entleihen. Diefe find 
jedody nach den Vorſchriften der Bibliotheks-Verwaltung und jeden- 
Falle vor dem Austritt aud dem Seminar zurückzugeben. 

1 
Die Mitglieder des Seminars übernehmen die Verpflichtung, 

bis zu drei Jahren nad ihrem Austritt die ihnen von den König: 
lihen Schulbehörden übertragenen einen anzutreten oder den 
Betrag der ihnen gewährten Seminar tipendien herauszuzahlen. 

l 
Die Dirigenten des Seminard haben nad Ablauf eines jeden 

Jahres einen eingehenden gemeinjchaftlichen Bericht über die Fort⸗ 
ſchritte der Seminariften, über die von denjelben gelieferten Ab- 
bandlungen, über ihre Thätigkeit in den Sigungen an den Herrn 
Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten zu erftatten. Diefer Be- 
richt wird zugleich mit der Sahredrehnung und dem Verzeichniß 
der de die Seminarbibliothel innerhalb des Jahres angejchafften 
Bücher dur Vermittelung des Königlichen Provinnial-Schul-Golle: 
glume eingereicht, welches Abjchrift behält. Desgleichen haben die 

trigenten zu Anfang jedes Halbjahrd dem Provinzial-Schul-Colle- 
gium eine wberfichtlihe Anzeige über den Beftand ded Seminar 
zu erftatten. 
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5) Erfte juriſtiſche Prüfung. 
Des Könige Majeftät haben mitteld Allerhöchfter Drdre vom 

26. November d. J. die nachfolgenden Zufähe und Abänderungen 
zu den Beftimmungen des Regulativd vom 10. Dezember 1849 über 
die erfte juriftiiche Prüfung zu genehmigen und die Minifter der 
geiſtlichen, Unterrichts- und Medicinal⸗Angelegenheiten und der Juſtiz 
zur Be rung der darin enthaltenen Beftimmungen zu ermächtigen 
geruht. 

Sämmtlidye Juſtizbehörden werden demgemäß angewiejen, id) 
nad diefen Beftimmungen vom 1. März . J. ab zu adhten. 

Bon biefem Zeitpunfte ab treten zugleich die allgemeinen Ber: 
fügungen des Juſtig Dlintters vom 16. November 1844 und 1. Zuli 
1846, betreffend die Zulafjung der Nechtd- Kandidaten zur eriten 
juriftifchen Defung, außer Kraft, und es bedarf nicht ferner des 
darin erforderten Nachweiſes des Beſuchs beſtimmter Vorlefungen 
auf der Univerſität. 

Die Prüfung der Rechts-Kandidaten erſtreckt ſich auf folgende 
Gegenſtände: 

Naturrecht (Rechtsphiloſophie), 
Geſchichte und Inſtitutionen des Römiſchen Rechts, 
Pandekten, 
Deutſche Rechtsgeſchichte, 
Deutſches Privatrecht, 
Kirchenrecht, 
Lehnrecht, 
Europäiſches Völkerrecht, 
Deutſches Staatsrecht, 
Kriminalrecht, 
Preußiſches Privatrecht, 
Theorie des gemeinen und Preußiſchen Civilprozeſſes und des 

emeinen und Preußiſchen Kriminalprozeſſes, 
die Grundbegriffe der Staatswiſſenſchaft, 

und bei den Prüfungen vor der Kommiſſion des Appellationsgerichts⸗ 
hofes zu Cöln auch auf 

das in dem Bezirk des lepteren zur Anwendung kommende 
Recht und Prozekverfahren. 

Den Geſuchen um Zulafjung als Ausfultator bei einem be- 
Kimmten Gericht (vergl. Nr. 9 der Zufäße ꝛc.), welche bei denjelben 
ehörden wie bisher auch künftig anzubringen find, ift auch ferner: 

bin die vorgefchriebene Beſcheinigun Bit der Subfiltenzmittel 
und die Anzeige in Betreff der Cr ung der Militatrpflicht beizu- 
fügen. Auch ift die allgemeine Verfügung vom 24. Januar 1843, 
das Schuldenmachen der Zuftizbeamten betreffend (Juſt.⸗Miniſt.⸗Bl. 
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S. 22), zu beachten, und in Betreff der Zulafſung von Auslaͤndern 
nach den beſtehenden Beſtimmungen zu verfahren. 

Schließlich iſt zu bemerken, daß eine Erhöhung der Examinations⸗ 
gebühren durch die getroffene Einrichtung nicht herbeigeführt wird. 

Berlin, den 5. Dezember 1864. 

Der Yuftiz- Minifter. 
Graf zur Kippe. 

An 
ſämmtliche Juſtizbehörden. 

Bufäbe und Abünderunden zu den Seflimmungen des Regulativs 
vom 10. Dezember 1849 über die erſte juriſtiſche Prüfung. 
1) Die Prüfungen der Rechtd- Kandidaten pro auscultatura finden 

Kanftio nur Statt: bei dem Kammergericht zu Berlin, dem 
Appellationdgericht zu Breslau, dem Appellattondgerichtöhofe 
zu Cöln, dem Appellationdgericht zu Greifswald, dem Oſt⸗ 
preußiſchen Tribunal zu Königöberg und dem Appellations- 
geria zu Naumburg, 

2) Die Prüfungen erfolgen unter dem Vorſitze eined der Prä- 
fidenten des Gerichtähofes Durch zwei richterliche Beamte — 
bei dem Appellationdgerichtöhofe zu Cöln durch einen richter- 
lien und einen Beamten des Sfientlichen Miniiteriumd, — 
und durch zwei Univerfitätßlehrer. 

3) Die mit den Prüfungen zu beauftragenden Zuftizbeamten 
werden von dem Zuftiz-Minifter bet jedem der ſechs Gerichtö- 
be in ausreichender Anzahl für einen zweijährigen Zeitraum 
efignirt. 

Als richterlihe Mitglieder der. Prüfungs» Kommiffionen 
fönnen nicht nur one diefer Gerihtähöte, fondern aud 
Mitglieder der an demjelben Drte befindlichen Gerichte eriter 
Inſtanz befignirt werden. 

4) Die mit ben Prüfungen zu beauftengenben Univerfitätdlehrer 
werden von dem Minifter der geiftlichen, Unterrichtd- und 
Medicinale Angelegenheiten bei jedem der ſechs Gerichtöhöfe 
in ausreichender Zahl für einen zweijährigen Zeitraum be- 
figntrt und dem Präfidenten bekannt gemadht. 

Es können dazır nicht nur ordentliche, fondern audy außer: 
ordentliche Profeſſoren und Privat-Docenten gewählt werben. 

5) Die Meldung zur Prüfung pro auscultatura erfolgt bet 
einem ber ſechs Berichtähöte unter Deibeingung des Zeug⸗ 
niſſes der Reife Univerfität, des Ausweiſes über ben vor⸗ 
ſchriftgmaͤßigen Univerſitätsbeſuch und bed curriculi vitae. 

6) Zugleich mit der Meldung hat der Kandidat über ein von 
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ihm gewähltes vechtöwifienichaftliches Thema eine ihren Ge- 
genftand in eingehender Weiſe behandelnde Ausarbeitung 
unter eideöltattlicher Verſicherung, diejelbe ohne fremde Bei- 
hülfe ſelbſt gefertigt zu haben, und genauer Angabe der be- 
nutzten Quellen, einzureichen. | 

7) Der Borfigende der Prüfungd-Kommilfion beraumt den Ter— 
min zur mündlichen Prüfung an, ernennt und beruft zu 
bemfelben die Graminatoren aud der Zahl der hierzu De- 
fignirten (Nr. 3 und 4), und läßt Die eingereichte Arbeit bei 
den vier Craminatoren, von denen zwei mit fchriftlicher Gen- 
fur derfelben zu beauftragen, vor dem Termin circuliren. 

Eine anderweitige jchriftliche Prüfung ded Kandidaten 
findet nicht Statt. 

8) Mehr als ſechs Kandidaten dürfen in einem Termin der 
Prüfung nicht gleichzeitig unterworfen werben. 

9) Hat der Kandidat die mi beftanden, fo wird ihm von 
dem Borfitenden der Kommiſſton ein Dualififattond - Atteft ' 
pro auscultatura ertheilt, auf Grund deffen die Zulaffung 
als Auskultator an einem beftimmten Gericht von ihm be- 
fonder8 nachzuſuchen ift. 

10) Die vorftehenden Beitimmungen fommen mit dem 1. März 
1865 zur Ausführung. 

In Betreff der vor diefem Tage eingegangenen Mel: 
dungen zur erften Prüfung ift noch nach den biöherigen Vor⸗ 
ſchriften zu verfahren. 

b 

Auf Shren Bericht vom 16. November d. J. will Ich die in 
der wieder zurüdfolgenden Zufammenftellung enthaltenen Zuſätze und 
Abänderungen zu den Beitimmungen des Regulativs vom 10. De- 
zember 1849 über die erfte juriſtiſche Prüfung hierdurch genehmigen, 
und ermächtige Sie, die Zuftizbehörden und die juriftiichen Facul⸗ 
täten der Landes-Univerfitäten danach mit Anweiſung zu verjeben. 

Berlin, den 26. November 1864. 

Wilhelm. 
(gegengez.) von Mühler. Graf zur Kippe. 

A n 
ben Minifter der geiftlichen, Unterrichts. und Dlebicinal- 
Angelegenheiten und ben Juſtiz⸗Miniſter. 
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6) Meberfiht über die Zahl der Lehrer bei den Universitäten, 
der Alademie zu Münfter und dem Lyceum zu Braunsberg im 

MWinter-Semefter 18% u5* 

(Sentrafblatt pro 1864 Eeite 388 Nr. 155.) 

Evange⸗ Katholiſch⸗ Juriſtiſche Medici⸗Philoſo⸗ 
liſch⸗theo⸗ theolo iſch niſ 28 

phiſche Zuſammen. * 
A logiſche Facultat Facultat. guet. Facultät. E 

Univerfität | Yacultät. E 
ee 17T N 1% 

vefp. Alabemie ; n j 46: 

und Lyceum I: ss. 8 | 8 5 85 5 EHI 

zu jsElEES |sEIEEIS[sEIEEIS Is EJEEIS a8 [ERS ISE ER 3 [ale |I 
Sese. Belse. Er sei: Bestes [ke te: [Se ıse 2 S8l2 | 2 ERSSE [EERSBIES SS BESSER BSR AISE EEE IS5E |E ee Esläcs EIS 675 —* iS tale | 

Greifswald . 
Sale .. . 
Breslau 

Abnigeberg 
Berlin ... 
Bon .. 

Munſter 

Summe 50| 211641120 74 73262 |125|1681555 

Summe 
im Sommer⸗ 
Semeſter 1864 

Mithin 
im Winter⸗ 

Semeſter 1844 
mehr 
weniger 

48| 221621127 | 731701258 1251601543 

Braunsberg . 

*) Außerbem 1 leſendes Mitglied ber Akademie der Wiffenichaften. 
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II. Gymnaſien und Neal-Schulen. 

9) Zufammenfegung der wifjenfhaftlihen Prüfungs 
Sommiffionen für das Jahr 1865. funs 

Centrbl. pro 1863 Zeite 711 Nr. 275.) 

Die Königlichen wiſſenſchaftlichen Prüfungs-Commiſſionen find 
für dad Jahr 1865, wie folgt, zufammengefept: . f f 

1. für die Provinz Preußen, in Königsberg: 

x Director: 
Dr. Schrader, Provinzial: Schul-Rath, zugleih Mitglied der 

Sommiffion. 
Mitglieder: 

Dr. Rofentranz, Rath erfter Klaffe und Profeffor, 
Dr. Ridelot, Profeffor, ' 
Dr. L. Th. Schulze, Profeffor, 
Dr. Zaddach, Profeflor, 
Dr. Nigih, Profelfor, 
Dr. Thiel, Profeflor, 
Dr. Herbft, Privatdocent. 

2 für die Provinz Brandenburg, in Berlin: 

Director: 
Dr. Tzſchirner, Provinzial-Schul-Rath, zugleih Mitglied ber 

-  &ommiffion. 
Mitglieder: 

Dr. Trendelen ox, 
Dr. Schellbach 
Dr. Droyſen,“ 
Dr. Herrig, P 
Lie. Meffner, 
Dr. Schneider, 
Dr. Kirchhoff, 
Dr. Hanftein, 

3 für die Provinz Pommern, in Greifswald: 

Director: 
Dr. Shömann, Geheimer Regierungs-Rath und Profeffor, zur 

gleich Mitglied der Commiſſion. 

Dr. ® Profeſ Mitglieder: 
r. Gruner ofeſſor, 

Dr. Höfer, Profeffor, " 



Dr. Münter, Profeffor, 
Dr. Reuter, Profeflor, 
Dr. Schäfer, Profelfor, 
Dr. George, Profefjor. 

4. für die Provinzen Schlefien und Pofen, in Breslan: 

Director: 
Dr. Semiſch, Profeffor, zugleih Mitglied der Commiffton. 

Mitglieder: 
Dr. Elvenich, Geheimer Regierungd-Rath und Profeffor, 
Dr. $riedlieb, Profefjor, 
Dr. Schmölders, Profeffor, 
Dr. Schröter, Profeffor, 
Dr. Grube, Profeffor, 
Dr. Her tz, Profeffor, 
Dr. Juntmann, Profeffor, 
Dr. Eybulsti, Profeffor. 

5. für die Provinz Sachfen, in Halle a. S. 

Director: 
Dr. Kramer, Director der Franckeſchen Stiftungen und Profefjor, 

zugleich Mitglied der Commiſſion. 

Mitglieder: 
Dr. Bergt, 9 
Dr. Heine, | 
Dr. Schaller 
Dr. ®uttte, 
-Dr. Girard, 
Dr. Ulrici, 9 
Dr. Dümmle r. 

6. für die Provinz Weſtphalen, in Münfter: 

Director: 
Dr. Suffrian, Provinzial- Schul-Rath, zugleih Mitglied der 

Commiffion. 
Mitglieder: 

Dr. Saveld, Regierungd- und Schul-Rath, 
ammerjhmidt, Conjiftorial-Rath, 
r. Winiewski, Profelfor, 

Dr. Heis, Profeflor, 
Dr. Bifping, —2 
Dr. Nicbues. Drofelfor, 
Dr. Deyds, Profeflor, 
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Dr. Stödl, Profeffor, 
Dr. Stord, Seen 

7. für die Nheinprovinz und die Hohenzollernichen Lande, 
in Bonn. 

Director: ö 
Dr. Hilgers, Profeffor, zugleih Mitglied der Commiffion. 

Mitglieder: 
Dr. Ritſchl, Geheimer Regierungs-Rath und Profeffor, 
Dr. Nöggerath, Geheimer Bert-Nath und re 
Dr. Zange, Gonfiftortal-Rath und Profeffor, 
Dr. &ipfhig, 2” 
Dr. von Sybel vr, 
Dr. £noodt, P 
Dr. Monnard, [A 
Dr. Delius, Pr 

Berlin, den 5 nber 1864. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

Belanntmachung. 
23,12. U. 

8) Gnadenzeit für die Hinterbliebenen der Gymna— 
fiallehrer. 

(Eentralbatt pro 1860 Seite 144 Nr. 62.) 

Auf die Vorftellung vom 25. Juli d. J. die Berechtigung der 
Lehrer des dortigen Gymnafiumd auf das Sierbe- reſp. Guadenge⸗ 
halt betreffend, erwiedere ih Em. Wohlgeboren, daß, fofern hierüber 
eine gütliche Einigung mit dem Magiftrat nicht zu erreichen ift, 
der Iegtere nur im Rechtswege genöthigt werben kann, ein Mehre— 
red, al8 von ihm zugeftanden wird, zu ‚gemäbeen. 

Nach der von den Verwaltungsbehoͤrden gewonnenen, bei den 
Königlichen Gymnaſien aud pracliſch angewendeten Auffaffung ift 
das Verhältniß der Gymnafiallehrer im diefer Beziehung, fofern 
ihnen nicht etwa günftigere fpecielle Rechtsnormen zur Seite ftehen, 
nad der Allerhöchſten Cabinets-Ordre vom 27. April 1816, und 
zwar, ba fie einem Collegium angehören, nad Nr. 1.1. c. zu bes 
urteilen, d. h. die Hinterbliebenen der Gymnaftallehrer haben außer 
dem Sterbemonat jedesmal noch die volle Befoldung für die zunächſt 
folgenden drei Monate zu erhalten, ohne daß es hierbei auf den 
Verwandtſchaftsgrad, die Bebürftigleit oder den Umftand ankommt, 
ob die Uebertragung der Stelle des Berftorbenen befondern Koſten⸗ 
aufwand verurfacht hat oder nicht. Denn von ben beiden erften 

2 
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Momenten ift in der Allerhöchften Cabinets-Ordre vom 27. April 
1816 überhaupt nicht, und von dem letzten nur unter Ir. 2 die Rebe, 
nach welder jedoch Gymnaſiallehrer nicht zu beurtheilen find. 

In Anwendung diefer Grundjäge auf den Specialfall, welder 
Shnen zu der Anfrage Veranlaffung gegeben bat, würden aljo, da 
der Dr. R. am 10. October v. J. verftorben ift, ſeine Hinterblie- 
benen, refp. die an deren Stelle getretene Wittwen- und Waifen- 
Unterftügungäfaffe des dortigen Gymnaſiums die Bejoldung des ꝛc. N. 
bi8 Ende Januar d. 3. zu beziehen haben. Bei dem Widerſpruch 
des Magiftrats muß jedoch, wie bemerkt, der gedachten Kaffe der 
Verſuch überlaffen bleiben, ihren Anſpruch im Rechtswege zur An— 
erkennung zu bringen. 

Berlin, den 22. November 1864. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
den GEymnaſial⸗Director ꝛc. 

17302. U. 

— — — — — 

9) Gymnaſium zu Krotoſchin. 

Seine Majeſtät der König haben durch Allerhöchſte Ordre vom 
12. Dezember 1864 zu genehmigen geruht, daß das ſtädtiſche evan— 
geliſche Gymnafium zu Krotoſchin im Regierungsbezirk Poſen 
vom Staat übernommen werde, und daß daſſelbe fortan den Namen 
„Wilhelms⸗Gymnaſium“ führe. 

10) Techniſches Gutachten, die Dielung einer Turn— 
halle betreffend. 

In Betreff der beantragten theilweiſen Dielung der Turnhalle 
in D. wird den alle des Directord betgepflichtet, indem ich 
in einem zu gymnaſtiſchen Uebungen beftimmten bebedten Raum 
eine Bretterdielung für die zwedmäßigfte und bei ihrer Dauer- 
baftigkett auch billigite Art ded Fußbodend halte. — 

Ein Lehmjchlag - Fußboden indbefondere hat die großen Nadh- 
theile, daß er 

1) ſehr kalt ift, wodurd bei der leichtern Fußbelletdung, deren 
man fi beim Turnen in der Pegel bedient, im Winter 
daufig Erkältungen und Froſtſchäden herbeigeführt werben ; 

2) viel Staub entwidelt, weldyer bei feiner Intenſität gelun- 
beitögefährli ift und um fo unangenehmer auf die Lungen 
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fallt, ald eine vorherige Beiprengung des Bodens mit Waſſer 
nicht ftattfinden Tann; und endlich 

3) fortwährender Reparaturen bedürftig ift, namentlich dann, 
wenn viel tactogymnaftiiche Uebungen betrieben werden. 

Ein gedielter Fußboden hat diefe Nachtheile nicht, und felbft 
ber Staub kann faſt nollftändig befeitigt werden, wenn man die 
Borficht beobachtet, die Bretter, anftatt direct auf den Erdboden, 
auf eine Balkenfchicht zu legen. — 
- Mad die bedeutenderen Koften für die erfte Inſtandſetzung an⸗ 
betrifft, fo werden diefelben durch die große Solidität einer ſolchen 
Vorrichtung paralyfirt, und wirb in diefer Beziehung auf den gro⸗ 
Ben Räüſtſaal der Gentral= Turn» Anftalt verwiefen, deſſen Fuß- 
boden troß der 14 jährigen ſtarken Abnupung nod; niemald einer 
Reparatur beburfte. 

IV. Seminarien, Bildung der Lehrer 
und Deren perfönliche Verbältniffe. 

11) Scäreibunterridt in den Schullehrer- 
Seminarien. 

Aus den durch unfere Verfügung vom 26. Suli c. erforderten 
gutachtlichen Berichten in Betreff der Ertheilung ded Schreibe-Un- 
terrichts hat fich ergeben, daß ed an ſolchen WVorlegeblättern, weldye 
nad Schrift und Inhalt für den Unterricht im Seminare fidy eignen, 
Begenwärtig noch fehlt. Die theild im Gebraudy befindlichen, theild 
loß beurtbeilten Vorlegeblätter von Herziprung, Rofed, Wald: 
peder, Naedelin und dem Langenfalza’er Schul-PBerlagd- 

ereine find mit Mecht als in ber Schriftform mangelhaft und des⸗ 
halb nicht brauchbar bezeichnet. Es ftimmen die Gutachten auch 
darin überein, daß der Ductus in den Vorſchriften von Heinrigs 
ein muftergiltiger ift. Gleichwohl können fie aber auch nicht ald 
Borlagen Kir die Zöglinge gebraucht werden, da fie feinen ftufens 
mäßigen Gang und angemefienen Stoff enthalten. Aus dieſem 
Grunde ordnen wir an, daf für den Schreib-Unterridht die Schrift 
der Vorlagen von Heinrigs maßgebend fein ſoll, gedrudte Vor: 
ſchriften aber ferner nicht mehr in Gebrauch genommen werden. 

Der SchreibesUinterriht im Seminar hat den doppelten Zweck: 
1) daß die Seminariften felbit gut jchreiben lernen, 
2) daß fie gut fchreiben lehren lernen. 

. 2 * 
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Daraus folgt, da fie dad Schoͤnſchreiben jo lernen müflen, 
wie fie eö lehren jollen, und daß fie durch die Analogie des Unter- 
richtö, den fie empfangen, mit dem, den fie zu ertheilen baben, 
gleihwie in anderen Gegenftänden, jo auch im Schreiben eine un⸗ 
mittelbare Anleitung zu erhalten haben. Für die Volksſchule ift es 
aber jeit lange durch die Erfahrung bewiejen, daß es nicht allein 
feiner Vorſchriften bedarf, fondern ed aud) förderlich ift, die Schüler 
nach der VBorjchrift des Lehrerd an- der Wandtafel [reiben zu lafjen, 
ausgenommen die Schulen, in denen der Lehrer dazu nicht fähig ült. 

Soll der Schüler einen Bucfiaben gut fchreiben lernen, jo 
muß er denjelben nicht auf der Vorſchrift fertig daftehen, jondern 
vor feinen Augen an der Wandtafel entftehen ſehen, damit er jeden 
Zug faßt und genau wahrnimmt, wie die einzelnen Züge fi zum 
Buchſtaben verbinden. Dabei wird gezeigt, warum er die Striche 
jo und nicht anderd machen darf, und wie er fie zuſammenzuſetzen 
bat. Auch wird er vor diefem und jenem Fehler gewarnt. 

Nah diefen Erläuterungen beginnt dad Schreiben des veran- 
Ihaulichten Buchſtabens nach dem Vorbilde, das die Schüler an der 
Wandtafel entitehen ſehen. Die Uebung ift fo lange re 
bis die Form im Ganzen richtig dargeftellt wird. Erſt wird frei, 
dann nad) dem Tacte gefchrieben. Die Buchftaben werden nad) der 
genetiichen Folge geübt, exit die Eleinen deutichen, dann die Fan 
darauf die lateiniſchen Fleinen und großen. Aud die Zufammenitell- 
ung der Buchſtaben zu Wörtern, und fpäter die Berbindung der 
Wörter zu fürzeren und längeren Sägen wird an der Tafel gezeigt. 

Nachdem to die Schriftformen einzeln und in ihrer Verbindung 
mit einander gelehrt, mit dem Auge ficher gefaßt und von der Hand 
bis zur richtigen Darftellung geübt find, werden verfuchd- und zeits 
weile längere Stüde, welde den verjchiedenen Gegenftänden des 
Seminar» Unterrichtd angehören, ohne Vorſchrift frei yefchrieben. 
Dann aber find einzelne Buchltabengruppen zu wiederholen, Wörter 
und Säge nad Vorſchrift theils frei, theild mit Angabe des Tactes 
zu üben, jo da& der Schreibgang noch ein bis zwei Mal durchge⸗ 
arbeitet wird. Dabei müſſen ſich die Seminariſten über die Bil⸗ 
dung der Buchftaben ausjprechen, und einzelne von ihnen jchreiben 
mit Kreide an der Wanptafel. 

Nachdem der Schreibgang zum erften Male abjolvirt ift, em⸗ 
pfiehlt es fih, in der erften Hälfte jeder Stunde eine Buchſtaben⸗ 
gruppe zu wiederholen, in der zweiten dagegen Wörter, in welchen 
die oben geübten Buchftaben haufig und in den verjchtedenften Ver⸗ 
bindungen vorkommen, jowie Säge fchreiben zu laffen. Dabei wer⸗ 
den die Buchftabenformen, weldye nicht correct gebildet werden, vom 
Lehrer an der Tafel vorgemacht und von den Schülern erläutert. 
har mogen Einzelne alle genannten Uebumgen an der Wandtafel 
mit durd. 
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Im zweiten Iahre werden auch Geichäftsauffäge (Duittungen, 
Rechnungen und dergl.) nad) Vorſchrift an der Tafel oder dietando 
geichrieben, fo daß jeder Seminarift eine Heine Sammlung für den 
Soulgebrang erhält. 

er oberfte Seminarcurfud bat feine Schreibeftunden mehr, 
es wird monatlid eine Duerfolio-Seite, halb deutich, halb Iateinifch, 
in ein befondered Heft geichrieben. Dieje Probeichriften find bet 
der Abgangdprüfung als Ausweiſe über die Leiftungen im Schreiben 
vorzulegen. 

Der bier bezeichnete Gang bezweckt auch, die gewöhnliche Hand: 
hrift der Shönicrift conform zu bilden. Nachdem durdy die Vor⸗ 
Hrift an der Wanbtafel eine genaue Darftellung der Buchftaben, 

thetld eingeln ‚ tbeild in der Verbindung mit einander erreicht ift, 
—*5 erſuche ohne Vorbild gemacht und zuletzt wird ganz frei 
eſchrieben. | Ä 
J 1) Man laſſe nicht ungewöhnlich groß ſchreiben, ſondern die 

Buchſtaben etwa in der Groͤße darſtellen, die ſie in der 
andſchrift haben müſſen. 

2) Man geftatte auch im Anfange keinerlei Richtungslinien; es 
wird nur Fe einfache Linien gefchrieben und wenn auörei: 
chende Fertigkeit erlangt ift, müflen auch diefe wegfallen. 

3) Man lafje in den Schönfhreibftunden die Buchftaben nicht 
fo langfam fchreiben, daß ed nicht mehr Schreiben, fondern 
Zeichnen zu nennen if. Allmälig ift rafcher zu fchreiben, 
als anfangs, wo die Budhftabenformen geübt werden. Um 
dad Tempo zu regeln, wird der Tact angegeben. 

4) &8 darf weder in der Schoͤn⸗- noch anderweitigen Schrift 
eduldet werden, dab die Schüler die Buchſtaben verfchnör- 
eln und allerlei verjchönernde Striche, die nicht nothwendig 
ur Form gehören, anbringen. 

5) —* iſt mit Conſequenz darauf zu halten, daß die Semi⸗ 
—5 ihre fämmtlichen ſchriftlichen Arbeiten gut und ſauber 

reiben. 
Königäberg, den 12. November 1864. 

Königliched Provinzial-Schul-Bollegium. 
An 

bie Directoren ber evangelifchen 
Schullehrer : Seminarien in ber 
Brovinz Preußen. 

3840. 

12) Börderung ded Obſtbaues durch die Schullehrer. 

In der Nr. 36 der Wochenfchrift ded Vereind zur Beförderung 
ded Sartenbaued für Gärtnerei und Pflanzentunde von diefem Jahre 
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den ſich die abſchriftlich beielgenben den Obitbau Ind deſſen 
eförderung durch die Schullehrer betreffenden Bemerkungen (An- 
e &.). 

ß & braucht hier nicht auf mehrere irrthümliche und fchiefe Auf 
faffungen, wie fie ſich in diejen Bemerkungen vorfinden, näher ein= 
gegangen zu werden. Richtig ift, dab der Obſtbau bejondere Bes 
rüdfichtigung verdient, und daB die Beförderung defjelben durch die 
Lehrer deren eigenem und dem Intereffe der Landedcultur entſpricht. 

Die Sache ift zulept durch Die Gircular-Berfügung vom 6. Aus 
uft 1850 — Nr. 15243 — auf DBeranlaffung des damald ver- 

Sammelten lannwirthchoftlichen a et im Allgemeinen in An⸗ 
regung gebradyt worden. Zunächſt muß feftgehalten werben, daß 
alle anderweiten Anordnungen jo lange den beabfichtigten Grfolg 
nicht finden können, ald nicht die Elementarlehrer in den Semina- 
rien einen zwedmäßigen und erfolgreichen theoretiichen und practi⸗ 
ihen Unterriht im Garten- und Obſt⸗Bau erhalten. 

Das Königliche Provinzial-Schul-Sollegium veranlaffe ich, über 
den gegenwärtigen Stand der Angelegenheit bei ben —55— 

la 

Seminarien der dortigen Provinz binnen 8 Monaten zu berichten, 
und wo noch Mängel bei einzelnen Anſtalten vorhanden ſein ſollten, 
geeignete Vorſchläge zu deren Abhülfe zu machen. 

Berlin, den 10. December 1864. 

Der Miniſter der gei en ıc. Angelegenheiten. 
er. 

% 

von Müh 
An 

ſämmtliche Königliche PBrovinzial-Schul-Eollegien. 

23879, U. 

& 

Der Obftbau wird immer mehr Gegenftand der Erörterungen; 
man fühlt bei und, daß man etwas thun müſſe. Aus dem äußerſten 
Oſten des Preubiihen Staates, aus Litthauen, und wiederum aus 
den Rheinländern kommen Mittheilungen und Fragen und vielfach, 
zu. Auch in den landwirtbichaftlidhen Vereinen weiß man ed, wie 
wichtig der Obftbau auch für die Landwirtbichaft werden müſſe; die 
grobe Menge begreift es aber immer noch nicht. Schuld an dieſer 

ernachläſſigung des Obftbaues, und zwar die meifte, haben unjere 
Schulen au dem Lande. Es werden hierzu in der Regel Lehrer 
berangebildet, welche von den Bedürfniffen der Menſchen, mit denen 
fie umgeben follen, wenig oder gar feine Begriffe haben und welche, 
weil fie von dem Gewöhnlichften oft Nichts ah fremd bleiben, 
jelbft wenn fie eine wiflenfchaftlihe Grundlage haben, oder verbau- 
ern, wenn dieſes nicht der Fall iſt. Deshalb ift ed gerade Aufgabe 
der lanbwirtbichaftlichen und der GartenbausBereine, darauf bingu- 
wirken, daß mehr Liebe zum Obftbau erwedt wird. Der Vorſchlag 
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eined Mitglieded in einem landwirtbichaftlihen Bereine im Often 
Preußend, geringe Preife für diejenigen kleineren Leute auf dem 
ande, welde den Obitbau ordentlich betreiben, audzujegen, fand 
leider nicht Zuftimmung Man hatte dabei hauptfädhlih auf bie 
Lehrer Nüdjicht genommen, zumal dieje am Mleiften dazu geeignet 
find, das Interefje zu erweden und zu verbreiten. Es ift That» 
lache, dab die Dörfer, mo die Lehrer fi mit Gartenbau beicyäfti- 
gen und hauptſächlich Obftbau und Blumenzucht treiben, auch rein- 
licher find, ihre Bewohner eim fittlichered Leben führen. Am 
Feierabende, an Sonn» und Feſttagen, ſieht man in folchen 
Dörfern junge und alte Leute in ihren Gärten, wo fie die von ihnen 
felbft gepflanzten Bäume und Blumen pflegen. Und kommt man 
zufammen, fo theilt man ſich mit, was man gezogen, und ift ftolz, 
wenn ed Anerkennung findet. 

Dad mochte auch der Grundgedanke bei der Verordnung jein, 
welche jhon im vorigen Jahrhunderte in Preußen gegeben wurde, 
wonad) jeded Dorf ein Stüd Land feinem Lehrer anmweifen muß, 
wo diefer Obit und Gemüfe bauen Tann, um bei der nöthigen Ue— 
bung auch dann im Stande zu fein, Unterricht darin zu ertheilen, 
Wie wenig ift aber dieſe Beilfame Verordnung zur Audführung ges 
fommen! Bei der jegigen Grundfteuer-Regulirung und neuen Ber: 
theilung von Grund und Boden ift die Sadhe von Neuem zur 
Spradhe gefommen. Nicht allenthalben ift man eo durchgedrun⸗ 
en. Umgekehrt haben aber reichere Grundbeſitzer zu dem dem 
ehrer zu ubergebenden Stüd Landes vom eigehen Bei noch hin» 
En Möchte dieſes doch Anerkennung und auch Nachahmung 
nden. 

So lange die Lehrer nicht im Gartenbau, und vor Allem in 
der Obſtzucht, in den Seminarien Unterricht erhalten, und zwar nicht 
nur vorſchriftsgemäß, ſondern auf eine Weiſe, daß Intereſſe dafür 
erweckt wird, alſo durch ſachverftändige und gebildete Männer, ſo 
lange wird die Verordnung nicht Die Wirkung äußern können, weldye 
der, der fie erließ, erwartete. In Weftphalen verlangt man, daß 
jede Gemeinde ihre Baumfchule befite. Es fjollen darin die nöthi- 
en Obftftämmchen herangezogen, aber auch veredelt werden. Der 
ehrer joll dieſes bejorgen und ber Schul⸗Inſpektor — alfo der 

Geiſtliche — ihn beauffichtigen, daß Alles ordentlich geſchieht. Beide 
haben aber meiftend gar feinen Begriff vom Obftbau und daher aud) 
nicht vom Veredeln. Bird aber nicht vom Lehrer veredelt, da kommt 
die Behörde und läßt durch einen Fremden veredeln. Die Gemende 
det natürlich die Koften zu teagent was nur zwangsweiſe geſchieht. 

an [enge fih felbft, wad wird bier au8 den Daumen? Gewiß 
v nicht vie 
Dergleihen Mipftände finden I nicht etwa bet und in Preußen 

allein vor; anderd wo tft ed gar nicht beſſer. Selbft in Frankreich, 
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wo ınan in den legten Jahren von der Regierung aus fehr viel für 
den Obſtbau getban bat, wo man befähigte Männer anftelt oder 
wenigftend bezahlt, um in den Provinzen Reiſen zu machen und 
Borträge über Obitbau zu halten oder in den größeren Städten 
einen ordentlichen Kurfus darüber zu eröffnen, wo aud Praltiker 
den Obſtbau beauffichtigen und mit Rath und That an die Hand 
eben, wird ebenfalld über zu geringe nteritügung geflagt. Man 
bat gefehben, weldye bedeutende Summen der Obitbau in einzelnen 
Gegenden einbringt und möchte deshalb dergleihen Vortheile auch 
anderen Gegenden zukommen laſſen. Garriere verlangt 3. B., 
daß jede Schule mit einem Garten verbunden werden folle, in dem 
Unterricht gegeben wird, während Baltet fogar will, daß alle jun 
gen Männer, welche mit Obftbau fich beichäftigen und darin etwas 
leiften, vom Militairdienfte befreit fein jollen. ıc. 

13) Jüdiſches Lehrer-Seminar zu Berlin. 

Seit den Monat October 1859 befteht in Berlin eine von ber jübifchen 
Gemeinde errichtete und unterbaltene Bildunısanftalt filx jüdiſche Elementarlehrer. 
Nah den, durch Refcript bes Herrn Minifters vom 15. October 1864 modi⸗ 
Kae Etatut der Anftalt, den „Grundbeſtimmungen“ (Anlage a.), ift bie Prii- 
ung ber in ben Seminar ausgebildeten unb mit bem Qualificationszeugniß 
für Ertbeilung bes Religionsunterrichte verfehenen Abiturienten einer Königl. 
Commiſſton unter bem Borfit eines Mitgliedes des Königl. Provinzial⸗Schül⸗ 
Collegiums fibertragen. Konnten ben beſtehenden Beflimmungen gemäß bie Leh⸗ 
rer einer jüdischen Privat-Anftalt nicht Mitglieber diefer Commiſſion fein, fo if 
bob nah $. 10 der Statuten beren Stellung bei ber Prilfung angemeſſen be 
rüdfichtigt. Aus demſelben Paragraphen ergiebt ſich, daß bie von dem Staat 
beftellte Commiſſion bei der Prüfung in ber Religion unbetheiligt ift, zugleich 
aber ach, daß Fein jüdiſcher Kandidat zum Elementarlehramt zugelaffen werben 
fann, der nicht feine Dualification zur Ertheilung bes Religionsunterrichts nach» 
geroiefen bat. Denjenigen Abiturienten, welche das Befähigungszeugniß fir eine 

fementarlehrerftelle erwerben, ift aufolge Circular⸗Erlaſſes vom 12. October 
1864 (Anlage b.) die Beglinftigung, ihrer Mifitairpflicht durch einen ſechswöchent⸗ 
fichen Dienf im ftehenben Heere zu genligen, gewährt. 

8. 

.]. 
Es wird eine Anftalt mit ver Bezeichnung 

„Zehrerbildungs:Anftalt des Talmud⸗-Thora⸗Juſtituts der jüdiſchen 
Gemeinde zu Berlin “ 

begründet. Zweck derfelben ift die Bildung von Clementar- und 
Religiondlehrern jowie von Borbetern. 

8. 2. 
Der aufgunehmende Schüler muß mindeftend das 17. Lebens» 

jahr zurüdgelegt und das Alter der „oilbungefähigfeit noch nicht 
uͤberſchritten haben. Ausnahmsweiſe fünnen Schüler von genügen» 

um 
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der Vorbildung, Reife des Charafterd und befonderer Neigung zum 
eehrecheruf auch vor zurücgelegtem 17. Lebensjahre aufgenonmen 
werden. 

§. 3. 
Der aufzunehmende Schüler muß die allgemeinen Vorkennt⸗ 

niffe im Hebrätichen, in biblifcher Geſchichte, ſowie in den Elemen- 
targegenftänden befiten. Zu dem Ende wird er von einer aus dem 
mit der Oberaufficht der Anftalt betrauten, dem Schul- und Tal: 
muds Thora= Vorftande angehörigen Mitgliede ded Rabbinats, dem 
Dirigenten der Gemeinde-Snaben- Schule und dem Hauptlehrer für 
das Hebräiiche beitehenden Commiſſion einer Prüfung unterworfen. 

8. 4. 
Die Aufnahme von Zöglingen Tann alljährlih nur Ein Mal 

erfolgen. 

8.5. 
Das erfte Semefter ift ald Probezeit für den Schüler r be⸗ 

trachten. Nach Ablauf deſſelben iſt durch die im 8. 3. bezeichnete 
Commiſſion unter Zuziehung der übrigen Lehrer der Anftalt eine 
abermalige Prüfung zu veranftalten. Weiſt das Ergebniß derjelben 
aus, dab der Yufacnommene fih für das Schulfad nicht eignet, 
oder war feine Führung in veligiöfer und fittliher Beziehung Teine 
angemefjene, fo fann er durch Beſchluß ded Talmud⸗Thora⸗-Vorſtan⸗ 
des aud der Anftalt entfernt werben. 

8. 6. 
Der Lehrcurſus iſt ein dreijähriger. 

87T. 
Die Schüler der Anftalt erhalten den Unterricht in drei len 

in Gemäßheit eined Lehrpland, welcher die Lehrgegenftände namhaft 
madt und die Bertheilung derſelben nach Stunden, SKlaffen und. 
Penſen angiebt. 

8. 8. 
.. Nah einer mit den Zöglingen der Anftalt vorzunehmenden 

Prüfung werden diejelben vom vierten Semefter ab ald Auscultans 
ten in die Gemeinde-Anaben-Schule zugelaffen, wo ihnen Gelegen- 
heit gegeben wird, über die zweckmäßige Handhabung des Lehrftoffes 
und die Aufrechthaltung der Didciplin Erfahrungen zu fammeln und 
verfuchömeife zu unterrichten. 

8. 9. 
In den beiden legten Semeftern unterrichten die Semtnariften 

in den unterften Kalen der Schule, zunächſt unter Leitung und 
Sontrole des Klafjenlehrerd. Die Seminarlehrer haben diefe Un⸗ 
terrichtöverfuche g überwachen und bad Mangelbafte derfelben den 
Zöglingen zum Bewußtjein zu bringen. 
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8. 10. 
Nach beendigtem Curſus werden die Zöglinge von einer Com⸗ 

million, welde aus dem Lebrercollegium und dem in den Schul—⸗ 
voritand gewählten Rabbiner befteht, einer Prüfung in den Reli 
gionswiſſenſchaften unterzogen. Nur wenn dad Ergebniß dieler 
Prüfung dahin ausfällt, daß ein Zögling zur Ertheilung des Reli⸗ 
iondunterrichtö befähigt ift, erfolgt feine Zulaffung zur Prüfung 
* das Lehramt. 

Die Prüfung für das letztere wird von einer dazu ernannten 
Koͤniglichen Commiſſion vollzogen, welcher die Befugniß zufteht, in 
um einzelnen Fächern auch durch die Lehrer der Anftalt prüfen zu 
affen. 

Seitens der Anftalt werden der Commiſſion vor der Prüfung 
bie von den Lehrern der Anftalt über die Führung der Zöglinge 
und ihre Zeiftungen in den einzelnen Fächern außgeftellten Genfuren 
vorgelegt und von dieſer bei Seftitellung ded Geſammturtheils an⸗ 
gemeſſen berüdfichtigt. 

Das von der Königlichen Commiſſion audzuftellende Entlaſſungs⸗ 
ugniß enthält einen ausdrüdlihen Vermerk darüber, dab ein bes 
—* Prüfungszeugniß die Befähigung des Zoͤglings zur Ertheil⸗ 
ung des Religionsunterrichts ausſpreche und dem Entlaſſungszeug⸗ 
niß beigeheftet ſei. 

8.11. 
Die Mitglieder des Schul» und Talmud-Thora-Vorſtandes, 

jowie die des DVorftanded der jüdiichen Gemeinde find berechtigt, 
allen mit den Zöglingen der Anftalt vorzunehmenden Prüfungen 
($$. 3, 5, 10) beizumwohnen. 

8. 12. | 
Die Anftalt gewährt unentgeltlihen Unterricht. Für ihre Sub» 

fiftenz haben die Seminariften felbft zu forgen und follen nicht 
früher aufgenommen werden, als bi8 fie den Nachweis derjelben 
en fönnen. Dagegen wird der Talmud⸗Thora-Vorſtand, foweit 
eine Mittel e8 geftatten, Freitiſche für die Zöglinge begründen und 
danach |treben, dieſe Kreitiiche wo möglich bei einem an der Anftalt 
unterrichtenden Lehrer einzurichten, wodurd die Controle der Zoͤg— 
linge auch außerhalb der Anftalt ermöglicht wird. Ueberhaupt wer« 
den Direction und Berwaltung der Anftalt es ſich jur unabweid«- 
lihen Aufgabe madyen, auch dad häusliche und fittliche Leben der 
Zöglinge nah Kräften zu beauffihtigen. Stipendien follen von 
Seiten des Zalmud-Thora-Vorftandes nur ausnahmsweiſe gewährt 
werden. 

— —— ——— 
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b 
Die biefige jüdiihe Gemeinde hat ein Seminar dauernd be- 

gründet, in weldem jüdiſche Aöpiranten ihre Ausbildung als Ele⸗ 
mentarlehrer erhalten. Zur Prüfung der in demſelben auögebildeten 
Abiturienten hat der Herr Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheis 
ten eine Königliche Prüfungs - Sommiffion ernannt, welche genau 
nad den Grundjägen zu verfahren hat, wie folde bei den Abituri— 
entensPrüfungen der Königlichen Seminarien zur Anwendung fommen. 

Hiernah, und da nah $. 8. Litt. s. Nr. 2. der Militair⸗ 
Erſatz⸗Inſtruction vom 9. December 1858 den Zöglingen der unter 
geiestic gleichen Berhältniffen ftehenden jüdiihen Bereindfchule in 

ünfter die Begünftigung zugeftanden in, threr Militair » Dienft- 
pfliht durch eine Schewörentl he Dienftleiftung bei einem Infan⸗ 
feriee Regiment genügen zu dürfen, unterliegt ed keinem Bedenken, 
biejelbe Bergünftigung denjenigen Zöglingen der hieſigen jüdiſchen 
Eehrerbildungd-Anttalt zuzugeftehen, welche durch die Königliche Prü- 
fungs⸗Commiſſion mit einem Befähigungdzeugniffe verjehen worden. 

Das Königliche General⸗Commando und das Königliche Ober: 
Präfidium jegen wir biervon zur gefälligen weiteren Beranlaffung 
ergebenft in Kenntniß. 

Berlin, den 12. October 1864. 

Der Kriegs-Minifter. Der Minifter des Innern. 
In Vertretung: Im Aufteage: 

von Glisczinski. Sulzer. 
Un 

bie Königlichen General-«Eommanvos ber 
Prosiniaf-Srmee Lorpe und bie König. 

v fihen Ober. Präfidien ber Provinzen. 

Kr. M. 935/9. A. L 
M. d. 3.1 2776. 

14) Stempel zu Kehrer-Bocationen. 

Auf die Borftellung vom 29. v. M., die Zahlung der Stem⸗ 
pelfoften für Ihre Vocation als Conrector a N. betreffend, erwies 
dere ih Ew. ꝛc., daß die vorgetragenen Umftände den daran ge- 
fnüpften Antrag nicht rechtfertigen, weil, wie Ste aus den im 
diesjährigen Gentralblatt Seite 235 und Seite 485 abgedruckten 
Verfügungen vom 6. Februar und 14. Zult d. 3. erſehen Tönnen, 
die definitive Anftellung keinen Sujammenbang mit der Ertheilung 
der Vocation bat, leptere vielmehr auch den blos proviſoriſch ange- 
ftellten Lehrern J werden foll. 

&8 unterliegt hiernach Teinem Zweifel, da Sie zur Berichtigung 



der durch die Ausftellung der Vocation für N. entftandenen Stem⸗ 
pelkoſten verpflichtet find. 

Berlin, den 9. December 1864. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
den Hector ıc. zu N. 

22489, U. 

15) Normal-Etat nebſt Ausführungs-Beſtimmungen, be» 
treffend die Beſoldungen der Directoren und Lehrer an 

den Schullehrer-Seminarien. 

1) Die Normal-Beſoldungen ber Directoren und Lehrer be—⸗ 
tragen: 

A. 

b. 
c. 

A. gi die Directoren 
an den 
nigdberg . 2 2 2 2 2 re. 
an den übrigen Schullehrer-Semtnarten bis 
an benkehrerinnen-Seminarien von 600 bis 

B. für die ordentlichen Lehrer 
an dem Seminar zu Berlin 800, 700, 
600, :600, 500, 400 Thlr. 
an den Seminarten mit 5 Lehrern 650, 
550, 500, 450 und 400 Thlr. 
an den Seminarien mit 4 Lehrern 650, 
500, 450 und 400 Thlr. 
an den Seminarien mit 3 Lehrern 650, 
500 und 450 Thlr. 
an den Seminaren mit 2 Lehrern 600, 
500 Thlr. 
an ben Zehrerinnen-Seminarten mit 3 Leh⸗ 
rerinnen 400, 350, 300 Thlr. 
an den Lehrerinnen- Seminarien mit 2 
Lehrerinnen 300, 200 Xhlr. 

C. für Mufterlehrer und Lehrer an 
en Uebungsihulen . . . . 

D. für Hülfölehrer und Hülfslehre- 
rinnen: 

a. an dem Seminar zu Berlin. 
b. an den übrigen Seminarten 

hullehrer-Seminarten zu Berlin und Kö» 
1200 Thlr. 
1000 
700 „ 

350 „ 

25 „ 
.... 200 

2) Neben der Normal⸗Beſoldung, mithin ohne Anrechnung auf 
diefelbe, wird den Directoren, Lehrern und Lehrerinnen Irie 
Wohnung, oder wo biefe nicht vorhanden, eine baare 
(hädigung gewährt. Der Werth der Natural Wohnungen 

nt⸗ 
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wird überall zu 102 des Gehaltd ober der Remuneration 
berechnet, die baare Entihädigung aber gleichfalls mit 102 
des Gehalts reſp. der Remuneration bewilligt. 

Bei der Feſtſtellung der Penſionsbeiträge wird der Werth 
der freien Wohnung rein, bie Wohnungs-Entſchädigung mit 
zur Berechnung gezogen. 

3) Der von den Provinzial-Schul-Gollegien refp. den Regie— 
rungen zu ermittelnde Werth der Gartennugung ift von den 
Nupnießern zu entrichten und in den Etats der Seminarien 
zu vereinnahmen. 

4) Emolumente werden, jofern nicht ftiftungdmäßige Beftim- 
mungen oder bejondere Rechtöverhältniffe entgegenitehen, bei 
Neuanftellungen und bei Gelegenheit der Fenill ung von 
Sehaltözulagen, Adcenfionen ıc. zur Seminartafte einge» 
ogen. 
| Smolumente, welde aus bejonderen Gründen beizube- 
halten find, wie 3. B. die Xheilnahme einzelner Lehrer an 
der Anftalte-Deföftigung, werden mit ihrem Werth auf die 
Normal-Befoldung in Anrechnung gebracht. Ueber die Bei: 
bebaltung folder Emolumente hat in jedem einzelnen Falle 
zwifchen den Miniftern der Zinanzen und der geiitlichen An- 
gelegenheiten eine Vereinbarung ftattzufinden. 

5) Der Unterricht in den techniſchen Gegenftänden, ald Zurnen, 
Schwimmen, Zeichnen, Gartenbau ꝛc wird in der Regel von 
den ordentlichen Lehrern und nur infoweit, ald diefelben dazu 
nicht in Stande find, durch Hülfslehrer ertheilt. Die or: 
dentlichen Lehrer erhalten für diefen Unterriht nur aus: 
nahmsweiſe, wenn fie anderweitig voll beichäftigt find, eine 
befondere Remuneration. Diefelbe wird ebenjo wie die Re- 
muneration der Hülfölehrer für jeded Seminar nad dem 
obwaltenden Bebürfnig bejonders feftgefteit 

Berlin, den 1. Februar 1864. 

Wilhelm. 
gegengez. von Bodelſchwingh. von Mühler. 

Normal⸗Etat. 

F. M. I 482. 

M. d. g. A. 688. U. 
— — — — — 
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17) Fortbildung der Lehrer im Kirhengefang und Dr: 
gelfpiel. 

Der vorjährige Curſus der Orgelipiel- und Kirchengeſangsſchule 
für die Negierungsbezirfe Stettin und Cöslin zu Demmin, über 
deren Cinrichtung im Gentralblatt pro 1861 Seite 353 Nachricht 
gegeben iſt, bat unter Leitung des Superintendenten Lengerich 
und ded Mufikdirectord Wagner, unter Zheilnahme von 8 Schul: 
Iehrern und eined Mufiklehrerd in der Zeit vom 15. Zult bis 26. 
Auguft v. 3. ftattgefunden. Aus dem über diefen Eurfus erftattes 
ten Bericht wird Solgenbes mitgetheilt: 

‚Dem Unterricht lag mit wenigen durd) die Erfahrung gebote- 
nen Modificationen der frühere Lehr- und Stundenplan zum Grunde. 
Zu den bisherigen Lehrgegenſtänden: Orgelſpiel, Kenntniß der Structur 
der Orgel und deren Conſervation mit practiſcher Uebung im Stim— 
men, Leitung des Kirchengeſanges, Theorie der Muſik, gedrängte 
Ueberſicht der Geſchichte der kirchlichen Muſik, kamen diesmal noch 
folgende Gegenſtände hinzu: Geſchichte der Orgel und Geſchichte 
der Liturgie des Hauptgottesdienftes, Entwickelung des inneren Zu⸗ 
ſammenhanges ihrer Theile und deren Bedeutung, und practiſche 
Uebungen im Bortrage der liturgiichen Geſangſtücke. Auch wurden 
die urfanten bei Mittheilung der Xebendffizzen hervorragender Kir- 
chen⸗Componiſten in das Berftändniß des Dratoriumd und der Can⸗ 
tate eingeführt. Die Uebungen auf der Orgel und die Lectionen in 
der Theorie find öfterd injpicirtt worden. Morgend 6 Uhr began- 
nen fchon die Uebungen auf der Orgel, die meift bid Abends 8 Uhr 
fortgefept wurden. Auf hinreichende Grbolung in freien Zwijchen- 
tunden und durch Gewährung einiger freien Nachmittage war Be- 
dacht genommen. Ungeachtet der mehrjtündigen täglichen Beſchäf— 
tigung mit der practiihen Ausübung der Muſik, mit dem Studtum 
der Theorie und fchriftlihen Arbeiten blieb der Gejundbeitözuftand 
der Curſanten bid auf einige vorübergehende Unbäßlichkeiten Einzel⸗ 
ner ein recht befrledigender. Der Eifer ind Fleiß konnte diesmal 
von um jo- erfreulicheren Refultaten begleitet jein, als einer der Cur— 
janten ſchon den Curſus von 1862 mitgemacht hatte, und die Wahl 
befonderd diesmal auf ſolche Männer gefallen war, die ein tieferes 
Verſtändniß für das Theoretiiche und eine gereiftere practiiche Bor: 
bildung mitbrachten. Sämmtlihe Gurfanten wohnten ſonntäglich 
Bor: und Nachmittags dem Gotteddienfte, theild im Sängerchor, 
theil8 an der Orgel thätig bei und hodpitirten auch in den Geſangs⸗ 
unterrichtöftunden des Mufikdirectord Wagırer. 

Die Prüfung am 26. Auguft beganı um 8 Uhr in der Kirche mit 
dem Bortrage der Liturgie des Hauptgotteödienfted. Es wurde dabei fo 
verfahren, daß der Reihe nach ein Eurjant die Organiftenftelle einnahm, 
in Curſant den Liturgen daritellte und die übrigen die Chorgejänge 
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vortrugen. &8 wurde dabei ficher, rein und mit befriedigendem Bor: 
trage geipielt und gefungen. | 

Dann folgte dad Drgelfpiel. Ein jeder trug einen ihm belann- 
ten und einen bis dahin nicht geübten Choral, wobei die Wahl auf 
die jchwierigeren fiel, mit einem Vor: und Nachipiel vor. Zu den 
Vor⸗ und Nachſpielen waren jedoh nach dem Maße der gewonnenen 
Fertigkeit leichtere und fchwierigere Arbeiten bewährter Orgelcompo⸗ 
nilten, auch einzelne complicirte Fugen auögewählt. Die Choräle 
wurden alle obligat gefpielt mit durchſtechender Melodie. Die Leift- 
ungen befriedigten im Allgemeinen im Verhältniß zu den Leitungen 
im Anfange des Curſus sehr, ja einige zeichneten fich durch Freiheit 
und Sicherheit, auch in der Behandlung ded Pedals aus. 

In der Structur der Orgel, im Stimmen, in der Anleitung 
zur Reparatur Heiner Schäden zeigten fidy alle wohl bewandert. 

Am Nahmittage wurde die Prüfung in dem theoretiichen Un» 
terricht Kate Das Eramen erftredte ſich hier auf die Geſchichte 
der Muſik, auf Entftehung und Bedeutung der Liturgie, und ſchließ⸗ 
lih auf die Theorie der Mufil. Nachdem aus der Lehre vom Sape 
und der Harmonie verjchiedene Abſchnitte Durchgefragt waren, wurde 
eine practiiche Aufgabe von den Eurfanten der Reihe nach gelöft. 
Auf zwei Tafeln nebeneinander war ber bezifferte Baß zu einem 
längeren, orgelmäßigen Muſikſtücke angefchrieben. Ein jeder der 
Curſanten hatte für einen beftimmten Abrchmitt die Stimmenführung 
a finden, und den von ihm gewählten Harmoniengang nad) den 

egeln ded Generalbaſſes im mündlihen Vortrag zu motiniren. 
Die Aufgabe wurde durchweg zur Zufriedenheit gelöft.“ 

V. Elementarfchulweien. 

18) Präfenthalten des Unterrichtsftoffes mit Bezug auf 
die Anforderungen der drei Preußiſchen Regulative. 

Mit Beziehung auf die in Betreff der vorjährigen Lehrer-Ston- 
ferenz⸗Thätigkeit erftatteten Berichte und die diefen zum Theil bei⸗ 
gefügten Arbeiten einzelner Lehrer über das zu diefem Behufe von 
und gejtellte Thema eröffnen wir den Herren Superintendenten des 
Departementd zur Beachtung und weiteren reffortmäßigen Kund- 
gebung —— Folgendes: 

ie in Det) der Be Präfenthaltung ded den Kin- 
dern amngeeigneten Lehrftoffe® geftellten 3 ragen haben zwar in 
verjchiedenen Konfevengtreiien eine verfchiedene innere Betheiligung 
an den für die richtige Beantwortung derjelben erforderlichen Ar⸗ 

3 
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beiten und Berathungen wach gerufen; doch hat ed und zur Befrie⸗ 
digung gereicht, dab in den bei weiten meiften Diöcefen bie große 
Bedeutung jener Tragen Bar erfannt und an der Beantwortung 
derfelben mit entiprechender Hingabe gearbeitet worden ift. 

Was und für die Wahl diefer Konferenz-Propvfitionen von be- 
fonderer Bedeutung gewejen und namentlich für die praftifche Löſung 
ber bezüglichen Aufgaben des Lehrerberufes von maßgebender Wich— 
tigkeit ift, ftellen wir nachſtehend zuſammen und legen daffelbe den 

eviforen und Lehrern der unferer Aufficht untergebenen Schulen 
zur dauernden eingehenden Beachtung dringend nahe: 

1) Wenn zunächſt in dem &ingange der betr. Circular-Verfü⸗ 
gung vom 14. März 1863 der mandyerlei Vorwürfe Erwähnung 
gethan it, weldhe den Schul-Regulativen vom 1., 2. und 3. Dftober 
1854 wegen angeblid zu einfeitiger Beanſpruchung ded Gedächt⸗ 
niſſes gemacht und in neuerer Zeit namentlich mehrfach auf die Kor- 
derung ber jogenannten Präjenthaltung des den Schülern angeeig» 
neten Lehrſtoffes hingelenkt find, fo war dabei einerjeitd zwar auch 
auf dasjenige Rudficht genommen worden, was theild aus prin- 
cipieller Oppofition gegen den entichieden ausgeprägten chriftlichen 
Charakter jener Verordnungen, theild aus falſchen Auffafjungen der 
legteren gegen diefelben fowohl in der betr. Kitteratur, als auch in 
münblihen Beiprehungen engerer Kreife geltend gemacht ift. Cine 
ganz bejondere Beachtung hatten dabei aber biejentgen Erörterungen 
gefunden, wilde nach den bezeichneten Seiten hin in dem Kom 
millfiond- Berichte ded Abgeordnnetenhaufes vom Sabre 1860 über die 
bei demjelben theild gegen, theils für die Negulative eingegangenen 
44 reſp. 632 Petitionen (cf. Gentralblatt für die gefammte Unter: 
richts-Verwaltung. 1860. ©. 342—376) und in der Sipung des 
AbgeordnetensHaufed vom 21. Mai 1860 (Stenographifche Berichte 
©. 1208—1219; die diesfälligen Auslaffungen des Herrn Kultus- 
Minifters |. Gentralblatt S. 377—382) zu Tage getreten waren. 
Denn eineötheild hatten jene erftbezeichneten Crörterungen, wenngleich 
nad verſchiedenen Seiten bin febr günftige Zeugnifle für die Re— 
gulative ablegend, doch auch ein Bedenken gegen das geforderte fort- 
währende Präfenthalten ded angeeigneten Lehrftoffes, zumal für daß 
Gebiet des Religiondunterrichtes, mehrfach hervorgehoben; theild hatte 
der Herr Minifter in Gemäßbheit feiner letztbezeichneten Auslaſſungen 
weitere dießfällige behördliche Berichterftattungen veranlaßt (cf. Cen⸗ 
tral-Blatt 1860 ©. 545 f.); theild mußten die hiermit angeregten 
Fragen auf dem Grunde der betr. Beitimmungen der Regulative 
jo allfeitig tief in das Centrum der der Jugendbildung geftellten 
Aufgaben einführend erfcheinen, daß wir diejelben allen Lehrern bed 
Departementd zur eingehenden Erörterung auf dad Dringendfte zu 
empfehlen und veranlaßt fahen. 
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‚ 2) Die erfte der in Rebe ftehenden 3 Fragen lautet: in wie weit 
die Forderung der Präfenthaltung des den Kindern angeeigneten 
Lehritoffed in den Regulativen wirklich ae werde. 

Diefe Frage hat zunächſt den Verfaſſern mehrerer der uns 
vorliegenden betreffenden Arbeiten Beranlaffung gegeben, den in 
den Regulativen felbft noch nicht vorkommenden, aber in den ad 1 
bezeichneten Crörterungen mehrfach auftretenden Ausdrud „präfent 
halten“ des Näheren zu erläutern. Dabei ift in einer theild kürzer 
definirenden, theils ausführlicher erörternden Weiſe einerjeitd befon- 
ders hervorgehoben, dab ed, um jener Forderung zu genügen, auf - 
das allezeit augenblidlihe &egenwärtighaben eined ebenjowohl feit 
eingeprägten, als klar verftandenen, innerlich geordneten und ſicher 
beberrichten, in's Bemußtfein, in’8 ganze innere Leben tief einge- 
drungenen, ja mit demjelben dauernd verſchmolzenen geijtigen Be⸗ 
ſitzes, ſowie auf die Befähigung ankomme, benjelben ohne langes 
ängſtliches Befinnen und Suchen beliebig Nr zu reproduziren und 
nüglich zu verwerthen; ferner wird darauf hingewieſen, daß dieſe 
ganz zu eigen gewordenen geiftigen Befipthümer nicht allein auf 
pofttive Lehr» und memorirte Lernitoffe zu befchränfen, fondern unter 
Denfelben aud die daraus erwachſenen höchſten Weberzeugungen mit 
zu begreifen; dat hierbei audy nicht allein von demjenigen, was 
durch den Unterricht für das innere Leben gewonnen ift, jondern F 
von den Ergebniſſen der Schulerziehung die Rede ſein darf; da 
endlich ein —** Zurecht⸗ und Bereithalten gewonnener geiſtiger 
Schätze auch nicht allein für die Anwendung derſelben auf den 
weiteren Stufen des Schulunterrihtd oder in äußeren Beruföge- 
Ichäften, jondern aud in allen Wechſeln ded äußeren und inneren 
Lebend, in Berfuchung und Leiden bid zum und im Sterben fid) 
kräftig wirkſam zu erweifen babe. Said Auffaffungen und Dar- 
legungen, deren verfchiedene Seiten in mehreren der betr. Konferenz. 
Arbeiten mit großer Wärme vertreten find, dürfen jedenfalls als 
wohlgeeignet erachtet werben, in ein tiefered Verſtändniß des im 
Rede ftebenden Ausdrucks, ſowie der betr. Beftimmungen der Re- 
gulative einzuführen. Denn wenngleich die lebteren allerdings des 
usdrucks „präjfent halten“ ſich an feiner Stelle bedienen, jo ift 

doch die mit demfelben gemeinte Sache in ihnen auf die mannig- 
faltigfte Weile vertreten. 

Und zwar kommt ed hierbei wieder nicht allein auf einzelne dies⸗ 
fällige pofitive Beftimmungen an, welche die Regulative in Betreff ein- 
gelner Unterrichtöfächer geben, wie z. B.: (1. 14.) daß dur den Re⸗ 
tgiondunterricht fihere und bleibende Reſultate der chriftlihen Er» 
fenntniß erzielt werden, daß das Mare und tiefe Verſtändniß Des 
öttlihen Morted für das ganze chriftliche Leben die richtige Grund» 
age ſchaffen fol; (II. 6) daß die Kinder die biblifhen Geſchich⸗ 
ten „ald ein immer bereited Eigenthum“ behalten follen, „was ihnen 

3 ® 
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für die Zeit Iebendig wird, für welde ed ihnen eben zum Vor⸗ 
bilde geſchrieben iftz;" (II. 5 und IH. 8.) daß „Katechismus, 
Sprüde Lieder, Perifopen dem Gedächtniß einzuprägen" und wei- 
terbin, „daß der auf diefen Gebieten gelegene Inhalt zu entwideln, 
um Berftändniß und zum Beſitz der Kinder zu bringen;"” (I. 27, 
dir. 10.) daß der Normalftoff ded Lejebuchd, wie von den Semina» 
riften zum vollen Verſtändniß zu verarbeiten und zum jelbititändigen 
Eigenthum zu bringen ift, fo audy von den Kindern derfelbe verar« 
beitet und angeeignet und in weiterer Folge audy über die Schulzeit 
hinaus Unterlage und Anhalt für eine gefunde Volksbildung; für 
efchäftlihe Formeln dagegen eine im |päteren Leben anwendbare 

Geläufigfeit erztelt werden folle; (III. 12.) daß die Kinder bei 
ihrer Entlaffung aus der Schule die gebräudlichiten Kirchenmelo- 
dieen und eine möglichft reiche Anzahl guter Volks- und Vaterlands⸗ 
lieder follen fertig fingen können, auch die betr. Texte ihnen zum 
freien Eigenthbum geworden fein follen. Weit über foldhe uud an- 
dere einzelne pofitive Beftimmungen hinaus iſt zur richtigen und 
vollftändigen Würdigung der betr. Frage dad Augenmerk auch noch 
u richten auf die —— Tendenz, in welder die Regulative 
überhaupt erlaffen find, fowie auf die methodiſchen Grundfähe, 
welche diefelben bet Feftftellung der dem Unterrichte gezogenen Graͤn⸗ 
jen und der für die richtige Ertheilung defjelben geeigneten Wege 
eſonders betonen. 

So heben die Regulative zunädft Thon in den Hauptmotiven, 
welche ihren Erlaß herbeigeführt haben, (I. 2.) den entjchiedenen 
Gegenſatz zu „Abgelebtem und Irrigem“ hervor, was in früheren 
pädagogiſchen Richtungen zu Zage getreten und in weiten Kreiſen 
des Schullebene zur Geltung gebradht war, was nunmehr aber aus⸗ 
gelchieben, und an deifen Stelle „Berechtigtes“ zur Geltung und 

eitaltung gebracht werden müſſe; und aus der Mannigfaltigleit 
dieſes —— Abgelebten und Irrigen wird (III. 4.) gan 
beſonders „der Gedanke einer allgemeinen menſchlichen Bildun —* 
formelle Entwickelung der Geiſtesvermögen an abſtraktem Inhalt, 
welcher ſich durch die Erfahrung als wirkungslos oder ſchädlich er- 
wieſen hat,“ hervorgehoben, dabei auch der vielfach überſchaͤtzten 
Methode nur die Bedeutung eines „Mittels,“ „ohne ſelbſtändigen 
Werth“ zugeſprochen; dagegen wird als das Berechtigte, was an die 
Stelle jenes Auszuſcheidenden geſetzt werden ſoll, Verſtändniß und 
Uebung eines quantitativ richtig beſchränkten und qualitativ richtig 
ausgewaͤhlten Unterrichts⸗Stoffes bezeichnet, in und mit deſſen an« 
emefjener Verarbeitung und Aneignung auch die formelle Bildung 
ch von felbft ergiebt. (III. 4. 14.) 

Wenn Schon in diefen allgemeinften Motiven für den Gefammt- 
Erlaß der drei auf das Engite zufammengehörigen Regulative die 
entſchiedene Richtung auf fefte, bleibende, im fpäteren Leben 
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leicht und ficher verwendbare Ergebniſſe des Hutinterrichtes an⸗ 
gedeutet iſt: ſo ſpricht ſich dieſe Richtung nicht minder beſtimmt in 
den Drängen und Zielen aus, welche durch jedes einzelne Regulativ 
ber betr. Bildungsiphäre geſteckt werden, für deren Kegulirung das⸗ 
jelbe eben erlaffen ft. So wird (I. 3. 4.) als ertte und unter 
allen Umftänden zu löfende Aufgabe ded Seminar-Unterrichtd die 
tbeoretiihe und praftiihe Befähigung der angehenden Lehrer zum 
einfachen und fruchtbringenden Unterrichte in den verfchiedenen Lehr⸗ 
fächern der Elementarſchule bingeftellt, wobei das Seminar ſich 
Darauf befchränfen fol, durch elementare Grundlegung und Behand» 
lung der Anfangdgründe Neigung und Befähigung zum weiteren 
Studium zu erzeugen; ferner ift die Präparanden- Bildung (II. 4. 
11.) lediglich danach bemeſſen, daß durch diefelbe eine fefte, fichere 
Grundlage für ihren weiteren Auf und Ausbau im Seminar ge- 
wonnen werden fol; und endlich hat (nach III, 4.) „die Glemen- 
tarichule, in welcher der größelte Theil des Volles die Grundlage, 
wenn nicht den Abſchluß feiner Bildung empfängt, nicht einem ab- 
ftraften Syftem oder einem Gedanken der Bitfentcaft, Sondern dem 
praftiichen Leben in Kirche, Familie, Beruf, Gemeinde und Staat 
zu dienen und für diejed Leben vorzubereiten." Somit liegt diefen 
und anderen ähnlichen vielfady auftretenden Beitimmungen jener Er: 
laffe nicht etwa die Abficht zu Grunde, die betr. Bildung überhaupt 
in engere Gränzen zu bannen und auf ein geringeres Maak berab- 
udrüden; jondern ed bat dazu theild die innere Nothwendigkeit ge- 
hrt, die betr. Bildungsftoffe auf dasjenige zu beichränfen, was 

nach erfahrungsmäßigen allgemeinen Durchſchnittsmaaßen einem Se- 
den für Diejenigen Verhältniffe, in welchen vorausfichtlic die Zu- 
funft ſeines Lebens fich zu bewegen haben wird, zunächſt zu wiſſen 
und zu Tönnen unumgänglid nöthig ift; theild ift dafür von durch- 
Ichlagender Wichtigkeit geweien, dag mit Rüdficht auf die in den 
betr. Schüler- und Lebenskreiſen durchſchnittlich anzunehmende get- 
ftige Befähigung der Umfang und dad Maaß der Unterrichtöftoffe 
der Möglichkeit entiprechen müffe, diefelben den Schülern zu einem 
völligen, bemußten, das ganze innere Leben bildend durddringenden 
Eigenthum und fret beberrichbaten dauernden Beſitze zu machen. 
Somit ift auch hierin die entſchiedene Grundrichtung der Regulative 
auf die hauptiächlichiten Stüde von alledem ausgeprägt, was oben 
als in dem Beariff der „Präfenthaltung” des den Schülern ange- 
eigneten Lehrſtoffes liegend angedeutet ift. 

Diefelbe Grundrichtung, welde hiernach nicht eine Herab⸗ 
drüdung der Gefammtbildung beabfichtigt, fondern vielmehr durch 
die geforderte freie Berarbeitung, felbitftandige Aneignung und ge- 
fiherten Befiß der nur ertenfiv beichränkten Lehrftoffe für die In⸗ 
tenfität der Bildung des gefammten innern Lebens wejentlid, höhere 
Aufgaben ftellt, ift weiter auch noch in vielen anderen Forderungen 
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der Regulative vertreten, welche theild dad Weſen und den Inhalt 
der anzueignenden Bildung, tbeild den methodifchen Lehrbetrieb be- 
treffen. So wird (I. 6.) die Aufgabe ber enangeliichen Volksſchule 
darin geſucht, daß die Jugend erjogen werde in chriſtlicher vater: 
ländiſcher Geſinnung und in häuslicher Tugend. Zu dieſem Behufe 
foll (nad III, 14.), „unter Losſagung von dem einfeitigen Streben 
nach abftrafter formeller Denkbildung dem Unterrichte des Kindes 
ein berechtigter und würdiger Inhalt gegeben werden, der in ſteter 
und inniger Beziehung zu den großen Büldungsfaktoren, der Kirche, 
Familie, Gemeinde und dem VBaterlande, ausgewählt und verarbeitet 
wird, und an diefem, feinenfalld über die Gränzen eined gu er» 
reichenden vollen Berftändnifjes hinaus ausgedehnten Suhalt ſoll die 
Kraft bid zum Können und zur felbftftändigen Fertigkeit geübt, fein 
Kind (nad) III, 15.) in irgend einem Stüde unterrichtet werden, 
welches nicht demnädit aud) dur Uebung und felbitftändigen Dar- 
ftellung kommt. Weiter fol im Intereſſe des alljeitigeren Ver⸗ 
ſtändniſſes, des fichereren Behaltens und gewandteren Verwendens 
der angeeigneten Lehritoffe nicht nur der Seminar-Unterridht (I, 7, 
8.) in rechter Konzentration feine zufammengebörigen Theile unter 
fih und zu der gemeinfchaftlichen Bildungs-Aufgabe in die richtige 
Beziehung ſetzen und, geiftige Zudyt übend, die Selbitthätigfeit der 
Schüler anregend in Anjprud nehmen, den anzuftellenden Repetis 
tionen genügenden Raum verftatten; fondern auch für den in der 
Volksſchule zu ertheilenden Unterricht wird (I. 12.) eine gleihe Be⸗ 
rücfichtigung jened engen Zufammenhanges der einzelnen Lehrfächer 
unter einander und mit dem Gefammtzwede der durch die Schule 
zu bewirfenden Eee und Bildung; für den Unterricht der 
Präparanden (II, 3.) diefelbe geiftige Energie gefordert, „von welcher 
namentlich die nothwendige formelle Bildung des Zöglingd erwartet 
werden muß, foweit fie raſches und ficheres Auffaffen, klares Denken 
und DVerarbeiten von Gedanken und einfaches, richtiges Sprechen 
betrifft,” für welches leptere ja eben auch die Sicherheit des durchs 
aa Fr zu gebenden geiftigen Beſitzes ein unerläßliched Erfor⸗ 
erniß iſt. 

Dieſe und andere, durch alle 3 Regulative wie ein rother Fa⸗ 
den ſich hindurchziehende analoge Beſtimmungen haben im Intereſſe 
weiterer Ausgeſtaltung, ſowie zur Beſeitigung wahrgenommener Miß—⸗ 
verſtändniſſe in den Circular-Reſcripten des Herrn Miniſters vom 
19. Novbr. 1859 und vom 16. Februar 1861, nebſt der dieſer 
letzteren beigefügten Denkſchrift, noch weiter gehende Beleuch⸗ 
tungen erfahren. Wie auf dieſe, ſo verweiſen wir Behufs um 
jo klarerer Erfaſſung des Lehrerberufs und um ſo entſprechenderer 
Auögeftaltung Dei ipeziellen Unterrichtöbetriebes, wiederholt u auf 
unfere betr. Sirkulars Berfügungen vom 3. Samıar und 18. Februar 
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1858, vom 21. Mai 1859, vom 2. Januar 1860, vom 19. April 
1861 und vom 2. Mat 1863. — 

3) Die zweite der in Rebe ftehenden Konferenzfragen betrifft 
die pädagogiihe Bedeutung, welche die Forderung der Präfent- 
baltung des den Kindern angeeigneten Lehrftoffes hat. 

Hier iſt zunächſt auf die Natur derjenigen Bedenken hinzu⸗ 
weijen, welche beſonders gegen jene Forderung geltend gemacht find. 
Diefelben fallen fich kurz dahin zufammen, daß, wenn das Gelernte 
dem Schüler ald ein ſtets bereited Eigenthum inne wohnen folle, 
die Maſſe des Lernitoffed fich bedeutend anhäufe, alle Kräfte des 
Schülerd im Uebermaaß in Anſpruch nehme und dadurch der ver« 
arbeitenden und geiftbildenden Thätigkeit ded Lehrer zu viel Raum 
und Zeit entzogen, eine freiere geiltige a vun behindert werde 
(cf. Sentralblatt 1860 ©. 253 ff. ©. 547.). 

Diefed Bedenten müßte ald durchaus gerechtfertigt anerkannt, 
jene Forderung ald durchaus unpädagogijch bezeichnet werden, wenn 
e8 ſich zur Erfüllung derfelben um ein medhanifches Audwendig- 
lernen und um ein eben jo einfeitig nur die Gedächtni he 
der Schüler in Anſpruch nehmended mechaniſches, ängſtlich forcirtes 
Wiederholen ded angeeigneten Lehrftoffes handeln jollte, wie died in 
den Grörterungen des betr. ftenographilhen Berichtes (S. 1214) 
angenommen zu jein jcheint. Daß aber ein foldhed unverftändig 
geiftlofes Unterrihtö-Berfahren von. den Regulativen nicht nur nicht 
beabfichtigt oder gar gefordert, jondern vielmehr grade entſchieden 
bekämpft wird, liegt nach der oben (ad 2.) gegebenen Zuſammen⸗ 
ſtellung der betr. Forderungen auf der Hand. Wenn nämlich von 
denſelben ein beſonderes Gewicht darauf gelegt wird, daß erſt nach 
vorgängig erzieltem Verſtändniß des Snhalte die allmälige Ein- 
prägung der seheitoffe erfolgen ſoll; wenn im Intereffe der Stetges 
rung der geiftigen Kraft bi8 zum Können und zur jelbititändigen 
Fertigkeit in Betreff ded für die verjchiedenen Unterrichtögebiete nor- 
mirten Lehrinhaltes die vorgejchriebene fleißige Uebung nicht etwa 
allein auf iſolirte Memorir⸗ und Repetir-Thätigfeit zu befchränfen ift, 
fondern namentlich auch in lebendig Tonzentrirender und kombiniren⸗ 
ber Thaͤtigkeit ald gewandte Verwendung der auf einem Gebiete des 
Wiſſens gewonnenen geiftigen Beſitzthümer für ambere Lehrfächer 
ſich wirkſam zu erweilen bat; wenn ferner die anzuftellenden Wie- 
holungen — was wir bereitd in —7— Circular⸗Verfügung vom 
2. Mat 1863 ad B. 6. a. hervorgehoben haben — ihr Abſehen 
beſonders auch darauf richten jollen, durch entiprechende Frageftellung 
theild der Konzentration der angeeigneten Lehrſtoffe Rechnung zu 
tragen, theils auch die Klarheit des geivonnenen Verſtändniſſes, die 
Sicherheit der Kenntniß, die freie a des gewonnenen 
Bildungsmateriald zu erforſchen; wenn ferner alle Unterrichtöerthei- 
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lung aud geige Zucht zu üben d. h. bei der Aneignung der ver 
Schiedenen Kenntniffe und Fertigkeiten, ſowie bei der Rechenſchaft⸗ 
legung von dem gewonnenen geiftigen Befib nicht allein eine all- 
ee Weckung und Stärkung der Erkenntnißkräfte herbeizuführen, 
ondern gleichermaßen auch die Energie des Willens zu beleben und 
zu fräftigen, denfelben zur willigen und freudigen Unterordnung 
natürlicher niedererer Wuͤnſche und Neigungen unter die höheren Bils 
dungszwecke ded Xebend, zur unmwillfürlichen Zulammenfaffung aller 
eiftigen Kraft für die Bethätigung ded ganzen inwendigen Men- 
Ehen an folcher Arbeit konſequent zu gemöhnen bat: fo find das ja 
lauter ſolche Forderungen, deren Erfüllung im Leben der Schule 
einerjeitd dad Präfenthalten der angeeigneten Lehrftoffe in dem oben 
erörterten Sinne am ſicherſten vorbereitet und am fräftigften für- 
dert, andererjeitd aber audy um der damit verbundenen gleihmäßi- 
en kräftigen Einwirkung auf die Ausbildung aller Kräfte und 
Dermögen des menſchlichen Geiſtes willen Die harmoniſche Erzie- 
bung des Kindes bezweckt, und welche ſomit für jene, als ein Haupt: 
ziel des Unterrichtö geforderte „Präfenthaltung” eine ganz bejondere 
pädagogiſche Bedeutung beanfprudyen dürfen. 

Wie praktiſch wichtig aber audy die Erfüllung diefer pädagogiſch 
an ſich bedeutfamen Forderung für dad Schulleben der Kinder ift, 
ergiebt ſich zunächft aus der Nothwendigfeit eines Itufenmäßigen Forts 
fchreitend in jeder Unterrichtdertheilung. Denn ein ſolches kann mit 
entiprehendem Erfolge nur dann ftattfinden, wenn auf jeder Stufe 
der für die fichere und leichte Eriteigung der folgenden zur Ver—⸗ 
wendung gebrachte Unterrichtöftoff den Kindern fo Far und ficher 
angeeignet ift, daß auf ihm, wie auf einem unmwandelbar feiten Fun 
damente dad geiltige Xeben weiter aufs und angebauet werden Fann. 
Wo dies gejchehen ift, und wo dann bei der weiter fortfchreitenden 
Unterrichtöertheilung die ficheren Ergebniffe der voraufgegangenen 
Stufen wieder mit aufgenommen, in anderdartigen Zufammenhang 
gelegt, von anderen Seiten ber beleuchtet, zum tieferen Verftändniß, 
zur mannigfaltigeren Berwendung gebradyt werden: da wird jeder, 
oft felbft nur andeutende, Rüdblid auf das präfent gehaltene Frühere 
— aber auch nur auf dieſes — fruchtbar; da kann au der Un⸗ 
terricht eine geiftige Lebendigkeit gewinnen, melde, Falls fie, in den 
richtigen Schranken gehalten, vor zerfahrendem Abfchweifen von 
dem jededmal zunächſt vorliegenden Stoffe bemahrt bleibt, ebenfo- 
wohl für die Erläuterung und fihere Srfaffung des lepteren, als 
für die bewußte Befeftigung und allfeitige Klärung des früher ge- 
wonnenen Befiged von der größeften Bedeutung ift; da wird lebens- 
vollered Intereffe, bemußtere Stärkung der Kraft und Freudigfeit 
zum weiteren Fortſchreiten erzielt, dad geiftige Auge für analoges 
Neue geihärft, die Fähigkeit, Geiſtiges umfangreicher zuſammenzu⸗ 
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faffen, in mannigfaltigerer Weife auf einander zu beziehen, geübt 
und gefördert. 

Dieſe praktiſche Bedeutſamkeit, welche in der Erfüllung jener 
Forderung für dad Schulleben liegt, giebt ſich auch in der unwider⸗ 
leglichen Erfahrung fund, daß ein Bei der in Rede ftehenden Art 
den Kindern in Betreff ihrer ganzen inneren Hingabe an den Un: 
terricht, fowie bei der Rechenſchafllegung von den Ergebniſſen des- 
jelben eine befondere Freudigkeit verleiht, während dagegen ſolche 
Schulen, in welchen überwiegend nur fchattenhaftere Reminidcenzen 
des durchgearbeiteten Lehrftoffes fich vorfinden, dad Gepräge ber 
Unluft und unfreudigen Weſens bei Lehrern und Schülern an fi 
zu tragen pflegen. Denn aud dad Kind hat, einigermaaßen richtig 
geleitet, an der Halbheit nur eine untergeordnete und vorübergehende 
Freude; volle Befriedigung gewähren auch ihm felbft nur ganze und 
volle Leiftungen, an welchen ihm eine um fo bemußtere und lebend: 
vollere Freude erwächſt, mit je größerer Mühe diefer Befib ge- 
wonnen, in je allmäligerem Wachſen diefe Frucht zur allfeitigen 
Neife gediehen if. — Und da, wo der Lehrer ſichern Tritted von 
Stufe zu Stufe der Erkenntniß und ded Wachsthums der geiftigen 
Kraft die Kinder führt; wo er, alle bezügliche Arbeit derjelben nicht 
etwa nur nad) dem Lehrbuch leitend oder Tontrolirend, fondern felbft 
vorbildlich theilend, in fein eigened volles und ganzes Beherrſchen 
bes den Kindern anzueignenden Lehrftoffed diefelben intereffevoll 
bineinzuziehen, mit wachſendem Bewußtiein von dem barin für den 
ganzen inneren Menfchen befchloffenen Segen ſich mithineinfeben zu 
Iaffen weiß — da bilden fidh auch die lebend- und vertrauendvollften, 
die dauerud gejegnetiten Beziehungen zwilchen den Kindern und 
ihrem Lehrer -— Beziehungen, welde in frudhtbarfter MWechjelmir- 
fung in die Kinder eine foldhe freudige Treue hineinbilden, daß 
von derſelben auch die Beruföfreudigkeit ded Lehrers immer neue 
Impulſe gewinnt; Beziehungen, welche auch die um fo innigere 
Werthſchäßzung ded Hauſes und die um fo wärmeren Sympathieen 
jedes verftändigen Sugendfreundes der Schule und dem Lehrerftande 
zuwenden und fichern. 

Und wie auf jeder Stufe des Schullebend die Erfüllung jener 
Forderung als eine Grundbedingung für das ftätig und freudig fort- 
fchreitende innere Wachsſthum des Kindes erachtet werden muß, fo 
liegt e8 auch auf der Hand, daß diefelbe für das fpätere Xeben, 
um der Verwendung der in der Schule angeeigneten Kenntniſſe 
und Fertigkeiten willen, ſowie für die Bewährung der durdy Unter- 
richt und Zucht der Schule gewonnenen Erziehung des ganzen inneren 
Menſchen mit feinen gefammten Weberzeugungen und Gemöhnungen 
von der allergrößten Bedeutung fein muß. 

Es darf ja zwar anerkannt werden, daß aud an mandyem nicht 
bis zur vollen Präfenthaltung durchgearbeiteten Unterrichtsſtoffe eine 

- 
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formale Bildung gewonnen werden kann, welche den Geiſt zur leich⸗ 
teren Auffaffung und richtigeren Beurtheilung der vielgeftaltigen 
Berhältnilfe ded äußeren Lebend, zur gemwandteren Drientirung in 
denjelben befähigt; ed Tann dabei auch manches pofitive Material 
für die geiftige Bildung fi abfjegen, welches unmerklich in den Ges 
—* des inneren Lebens übergeht, ohne daß man den Nach— 
weid über Art und Zeit ſeines Erwerbes führen könnte; es können 
dabet auch Herz und Gemüth Impulje gewinnen, deren Ausgangs⸗ 
punkte in immerhin verloren gegangenem einzelnen pofitiven ehr. 
ftoff liegen, ohne dab die Gejammtbedeutung jener Antriebe durch 
diejed Verlorengehen eine wejentliche Beeinträchtigung erführe. Es 
kann ja jo Vieles von demjenigen, was der Unterricht gelehrt und 
angeeignet hat, im fpäteren Xeben weder BR noch als Bil⸗ 
dungs-Reſultat dieſer oder jener einzelnen Lehrſtunde, dieſes oder 
jenes einzelnen Lehrobjektes nachgewieſen werden. Doch aber ſind die 
Anforderungen an die praktiſche Verwerthung der durch poſitives Unter« 
rihtömaterial gewonnenen Schulbildung in dem Beruf ded Außeren 
und in der Weitergeitaltung des inneren Lebens fo bedeutfam und 
dringend, daß die eben für das Leben zu bilden beftimmte Schule 
das Iorgfäftigfte Augenmert auf die Mitgabe eines foldyen geiftigen 
Defited zu richten hat, weldyer in unverlierbar feſtem Willen und 
gewandter Fertigkeit nicht nur jederzeit für äußere Zwede nutzlich 
verwerthet, jondern auch für die jo wichtige Fortbildung eine folive 
Baſis werden fönne; eined geiftigen Beſitzes, welcher aber auch in 
tief und feitgegründeten religiöfen Ueberzeugungen, entichieden und 
bewußt beitimmenden fittlihen Antrieben und einer hierdurch bes 
dingten charaktervoll audgeprägten Richtung des ganzen inneren Le⸗ 
bend für die diefem drohenden Verſuchungen und 'onftigen Gefahren 
als ein feiter Halt fich erweifen und unter der weiter befeftigenden 
und mebrenden Pflege chriftliher und kirchlicher Gemeinſchaft ein 
Schap werden kann und fol, deſſen volle Bedeutung und ganzer 
Werth über dad irbifche Leben hinaus in das ewige reicht. 

4) Die dritte der in Rede ftehenden Konferenz. Bragen betrifft 
die verfchiedene Tragweite, welche die Korderung der Präfenthal« 
tung des den Schülern angeeigneten Lebrftoffes für die einzelnen 
Lehrgegenitände des Volksſchulweſens hat. 

Diefe verfchiedene Tragweite tft den vorftehenden Crörterungen 
(ad 3) gemäß theil8 nad der verfchtedenen pädagogifchen Bedeu⸗ 
tung zu beftimmen, welche jeder einzelne der betr. Lehrgegenitände 
an hs hat; theild nady der Wichtigkeit, welche dem unverlierbaren 
Beithalten der aus denjelben gewonnenen geiftigen Erträge für ben 
weitergehenden Unterricht des Schullebend, forte für deren Tünftige 
Verwerthung in der Weitergeftaltung des ganzen äußeren und innes 
ren Lebens nach Beendigung der Schulzeit beizulegen ift. 
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Eine weitere Berfchtedenheit der diedfälligen Rückſichtnahmen 
ergiebt fi für die Beantwortung diejer Frage aus den Crörterun- 
gen ad 2. Für einige Lehrgegenftände nämlich muß im Intereſſe 
der Erfüllung der in Rede ftehenden Forderung ein nicht nur all- 
zeit fachlich Picheres, londern auch bis aufd Wort genaues Wiſſen 
reſp. ein bis zur unwillkürlich mechaniſchen Fertigkeit geſteigertes 
Können erzielt werden; in Betreff der Darlegung anderer Uns 
terrichtöergebniffe dagegen iſt eine frufenmähig fortjchreitende 
freiere Ausdrudöform für den eben auch präfent zu baben- 
den Inhalt zu geftatten, ja theilmeile zu beanſpruchen; in nod) 
anderen Stüden aber kommt es il tiefite religiöfe Ueberzeu⸗ 
gungen und fräftigfte fittlihe Antriebe und Gewöhnungen an, 
weldhe, aus dem Unterricht und dem Leben der Schule erwachſen, 
eine bleibende Frucht werden Sollen, deren ftete Bereitichaft ſich mehr 
noch, ald im Rechenſchaft gebenden Wort, durch die Beweiſung des 
Geifted und der Kraft in der alljeitigen Darjtellung und Weiter: 
geftaltung des ganzen Lebens, dem größeften Theile nach aljo in 
der weit über die Schulzeit hinausliegenden Zukunft defjelben be- 
wahrheiten fol. — 

Hiernach ergiebt fih in Betreff diefer Frage Folgendes ald be⸗ 
ſonders beacdhtenswerth: 

a. Für das Gebiet ded Religiondunterrichte. 
Wie diefer Unterricht für die erziehliche Einwirkung auf die 

Zugenb der dauernd wichtigfte und bedeutfamfte ift: jo hat für den- 
felben auch die Forderung des Präfenthaltend der den Kindern an- 
geeigneten Lehritoffe Die verhältnigmäßig größefte Tragweite. Und 
zwar find Diejenigen Theile dieſes Unterrichtd, für welche es zunächſt 
auf ein bis aufs Wort genaues Präfenthalten anlommt: der kleine 
Intberifche Katechismus, die gelernten Sprüche und Lieder, weldye 
drei Stüde daher auch mit dem befonderen Namen der religiöfen 
Memorirftoffe bezeichnet zu werben pflegen. 

Die eigenthünmliche Natur eined jeden diefer drei Stüde bedingt 
eine folhe Forderung. Der Katechismus, diejenige inmbolifche 
Schrift unferer Kirche, weldhe die Forderungen des Deieheb, den 
Inhalt des Glaubens, die Grundlage der Lehre von den Gnaden- 
mitteln in Kraelter, prägnantefter Weiſe angiebt und audlegt, würde 
durch willfürliche Abänderungen des Wortlautd fowohl für die 
Schule und den Konfirmanden-Unterricht feiner lehrhaft grundlegen- 
den, als für dad ſpätere Leben feiner kirchlichen Bedeutung, als 
eined allen Genoſſen der Kirchen⸗Gemeinſchaft zugänglid und zum 
Eigentbum gewordenen &emeinbefiped und fomit innerlich einigen« 
den und äußerlich a lo Glaubens : Paniered, beraubt 
werden. Schon Luther felbit legt darauf ein bejondered Gewicht, 
wenn er ald erſte Weiſung für ben Unterricht im Katechismus dar- 
auf bringt, daß „der Prediger vor allen Dingen fih hüte und 
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meide mancherlei oder anderlei Text und Form ber zehn Gebote, 
Bater unfer, Glauben, der Sakramente ıc., fondern nehme einerlei 
Form vor fich, darauf er bleibe und diefelbe immer treibe, ein Jahr, 
wie das andere”, damit die Kinder nicht irre werden und fo alle 
Mühe und Arbeit verloren gebe. — Nicht minder würden die Bibel- 
ſprüche durch willfürlihe Wortveränderungen in ihrer Bedeutung 
von Beweiöftellen für die im Katechismus zufammengefaßte geoffen- 
barte Wahrheit erjchüttert, an der lichtuollen Klarheit und Ternigen 
Kraft, weldye grade der volföthümlichen Sprache der [utberifchen 
Dibelüberfegung Innemohnt, abgeblaft und abgejchwächt werden, ber 
bir. Unterricht durch ſolche Willfür und daraus unausbleiblich ber- 
vorgehended halbes Willen den gemeinfamen fihern Grund und 
feften Halt verlieren. — Aus den vorftehenden Gründen tft eine 
gleihe Bedeutung aud für die wortgetreue feite Cinprägung der 
Kirchenlieder zu beanſpruchen, in welchen dad individuell geftaltete 
priftliche Leben bejonderd frommer und geiftlich begabter Glaubens- 
genoffen feinen Ausdrud gefunden bat, und aus welchen ſolch Glau⸗ 
ensleben erwedlid und erbaulich in die Herzen der Sugenb bins 

überflingen, gleiche Empfindung und MWeberzeugung medend, auf 
gleichem Grunde erbauend, hineingetragen werden fol. Hier wird 
von noch weiterer Bedeutjamfeit Hr jene Forderung der Umftand, 
daß die in Rhythmus und Reim gebundene poetiiche Ausdrucksweiſe 
die unveränderte fefte Aneignung dieſes Memorirftoffd eben fo un 
abweislich bedingt, als fie dieſelbe mefentlich erleichtert. 

Ferner können alle diefe Memorirftoffe in angemefjene, eben: 
jowohl die Kenntniß befeftigende, als das Verftändnig vertiefende 
gemeinfame Wiederholungen während des Schuflebend nur in ber 
bis aufs Wort genaueften Ausdrudöform genommen werden. Nicht 
minder erfordert dad Spätere Leben ein alljeitig bereite Präfenthalten in 
eben berfelben unverlierbar feit eingeprägten Form; denn nebelhafte 
Erinnerungen an ein brucdftüdartig gewonnened und mühſam, ja 
oft erfolglod wieder zuſammengeſuchtes Wiſſen davon geben fein 
fihere8 Fundament für die weitere Erbauung chriftlichen Lebens, 
feinen feiten Halt in der Verſuchung, feinen aufrichtenden Troft im 
Leiden, feine freudige Zuverficht im Sterben. 

Daß für alle diefe Memoriritoffe ebenfowohl eine verfrübte 
Aneignung ohne gleichzeitiges Verſtändniß, ald eine Meberlaftung des 
Gedächtniſſes verhütet, dagegen bei maßvoller Befchränfung und fo- 
fort geiftiger Crfaffung diefer Stoffe auf jeder Stufe des Schul: 
lebend die Möglichkeit des fichern Präfenthaltens gewonnen werden 
fönne — das haben die dieöfälligen Beitimmungen des dritten Res 
pulatioe (S.7. 8.) ſowohl in Betreff des ſehr allmäligen Erlernens 
er einzelnen‘ Katechiömudtheile, wie der Sprüche und Lieder, als 

auch in Betreff der mäßigen Zahl der lepteren forgfältig vorgeſehen; 
in Betreff der nur zu beanſpruchenden Zahl der Bibelſprüche hat 
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dann das GirfulareNefeript vom 19. November 1859 noch eine 
weitere analoge Beltimmung hinzugefügt. — 

Die bibliſche Geſchichte ift um der tiefen Bedeutſamkeit willen, 
welche die Thatfachen der Heilögefchichte, wie überhaupt jo auch 
ihon für dad findlihe Gemüth haben, in den Mittelpunft der gans 
en religiöfen Unterweilung und Erziehung geftellt und „als dad 
—*— erklärt, auf welchem die evangeliſche Elementarſchule ihre Auf⸗ 
gabe, das chriſtliche Leben der ihr anvertrauten Jugend zu begrün⸗ 
den und zu entwickeln, hauptſächlich zu löſen hat.“ Darum iſt auch 
an die Spitze aller weiteren Beſtimmungen des dritten Regulativs 
über die rechte Ertheilung dieſes Unterrichts das tief bedeutſame 
Wort geſtellt, daß „ein Ghriftenfind die bibliiche Geſchichte an und 
in fich erleben” foll, und als Ziel diejed Unterrichted angedeutet, 
daß die, Kinder „zu einem fihern Verftändnik und zu einer gläu⸗ 
digen Aneignung der Thatſachen der göttlichen Erziehung geführt 
werden und aus ihnen die ewig gültigen Anfchauungen von den 
höchſten göttlichen und menſchlichen Dingen kennen lernen." (Res 
gul. II. ©. 5. 6.) — Wenn zur Erreichung dieſes Zieled aller: 
dingd auch die Forderung geftellt wird, dat die Kinder die biblijchen 
Geſchichten mit dem Bibelmort nad) ber Faffung guter Hiftoriene 
bücher erzählen lernen ſollen: jo iſt doch zur Verhuͤtung reſp. Bes 
feitigung diesfälliger Mißverftändniffe in dem Circular-Reſcript 
vom 19. November 1859 ausdrüdlid hervorgehoben, daß die bib⸗ 
liſchen Gefchichten nicht wie anderer Memoriritoff auswendig gelernt 
werden follen, wie dies auch bereitd in den betreffenden Abichnitten 
unferer Gircular » Verfügungen vom 3. Sanuar 1858 und vom 
21. Mat 1859 des Näheren ausgeführt war. 

Sonach, kann auch auf dieſen Gebiete nicht der oben für Ka⸗ 
techismus, Spruch und Lied beanſpruchte höchſte Grad des allzeit 
fertigen, unbedingt bis aufs Wort genauen Praſenthaltens jeder er⸗ 
zäblten biblijchen Gejchichte gefordert werden. Ein folder Grad des 
Präſenthaltens iſt vielmehr, und zwar auch erft auf den oberiten 
Scülerftufen, höchſtens nur für diejenigen hiſtoriſchen Abjchnitte 
zu ermöglichen, welche „theild um ihrer befonderen Wichtigkeit für 
die Geſchichte des Neiched Gottes überhaupt, theild um der in ihnen 
enthaltenen befonderd zahlreichen und tief gehenden religtös-fittlichen 
Momente willen” einer befonderd tief eingehenden Erörterung uns 
terzogen find, während in Betreff anderer biblifcher Geſchichten das 
fihere Behalten nur der bezüglichen hiſtoriſchen m nebſt 
einem dabei zur näheren Beiprehung gekommenen bejonderd wichti⸗ 
gen Erinnerungsworte ausreichend ericheinen darf. — Hierbei gilt 
aber zugleich die Zorderung des Präfentbaltend auch für alles das» 
jenige, was bei dem betr. Unterrichte in den Herzen der Kinder 
mit, nad» und vorerlebt, an höchſten Lebens⸗Anſchauungen und 
Veberzeugungen, an eräftigften fittlichen Antrieben gewonnen wird, 
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und was, für die übrigen Gebiete des Religionsunterrichted grund» 
legend, auf die folgenden Stufen deffelben vorbereitend, ſowie im 
engiten Zuſammenſchluß mit den verwandten Erträgen der Katechis⸗ 
mud-, Sprud und Liederkenntniß für die ganze funftige Lebendges 
(raltung vorbildlih mahnend oder erwecklich warnend zu gejegneter 

erwendung allzeit gegenwärtig gehalten werden foll. 
Wie wichtig ed tft, einestheils, daß der gebächtnißmäptgen An⸗ 

eignung auf dielem Gebiete nicht ein größerer Umfang richtig aus⸗ 
gewählten Stofet zugemuthet wird, als für melden zugleich auch 
eine wirklich lebenövolle innere Verarbeitung ermöglicht werden kann; 
daß anderntheild aber auch die bedeutfame Wedyfelmirfung richtig 
gewürdigt wird, weldye zwiſchen Beidem ftattfindet, indem ebenjo- 
wohl die lebensvolle geiltige Erfaffung des Stoffes dad gedächtnißmäßig 
feite Behalten deſſelben Federt, als legtered ein um ' fichrerer und 
bleibenderer Zräger des geweckten inneren Lebens iſt — darüber 
haben wir und in den beiden obenerwähnten Circular-Verfügungen 
bereitd zur Genüge ausgeſprochen. Wir verweifen auf diejelben um fo 
dringender, al8 einzelne der und vorliegenden Konferenz-Arbeiten er- 
fennen taflen, dat diefen beiden Seiten ber betr. Erwägungen von 
manchen Lehrern noch nicht die erforderliche Deadtung eſchenkt ift. 

Was ferner die zu erlernenden Schule und liturg (den Kirchen 
Gebete, ſowie die fonntäglihen Perikopen betrifft, fo ergtebt ſich der 
* zu beanſpruchende Grad des Präſenthaltens aus den Died» 
älligen Beſtimmungen des dritten Regulativs. Wenn es nämlich 
in demſelben (S. 7.) heißt: „Schon mit den in die Schule eintre⸗ 
tenden Kindern werden dad Vater unfer, der Morgen- und Abend- 
jegen, da8 Segens- und Dankgebet bet der Mahlzeit eingeübt“; jo 
kann ed, mit Rüdficht auf die gemeinfame Verwendung dieſer Ge: 
bete bet den Schul» und häuslichen Andachten, keinem Zweifel un- 
terliegen, daß hierfür ein gleicher Grad des Präfenthaltend, wie für 
— 2* pruch und Lied, auf allen Stufen des Schullebens 
zu erſtreben iſt. Dagegen wird das Innehaben des allgemeinen 
Kirchengebetes und der —** feſtſtehenden Theile des liturgiſchen 
Gottesdienſtes erſt von den älteren Schulkindern gefordert. Ebenfo 
wird in Betreff der Sonntage Fvangelien nur eine allmälige ges 
a N Aneignung be oten. Somit fann hierfür, wie das 
auch dem meiſt hiftoriichen Charakter der Evangelien entipricht, us 
nur ein allmälig fich Iteigernder Grad des —— wie b 
den wichtigften bibliſchen Geſchichten, auf den oberiten Stufen bed 
Schullebens beanſprucht werden. 

Für die ebenfalls erſt auf den oberen Stufen anzueignenden 
wictiaften Kenntniffe aus der biblifhen Geographie und Alterthums- 
kunde kann, außer etlichen diesfälligen beſonders bezeichnenden Sprud)- 
ftellen, in der Volksſchule billig nur eine mehr notizenartige Kennt« 
niß, diefe muß aber auch, foweit fie zum Berftändniffe bes betr. 
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hiſtoriſchen Stoffes noͤthig iſt, gefordert werben. Gleiches gilt für 
die wichtigften een aus der Geſchichte der chriftlichen Kirche 
und aud dem Leben der herporragenditen kirchlichen Kiederdichter. Diefe 
Kenntniffe koͤnnen durch Einprägung etlicher Kernausſprüche befon- 
ders bede utſamer Kirchenmänner um fo lebensvoller erfaßt und um 
ſo bleibender angeeignet werden. 

Bon ben übrigen Lehrfächern der Volksſchule ſteht an allge— 
mein erziehlicher Bedeutung dem Unterrichte in der Religion 

der mutterfprachliche zumal: 
Die für diefen geftedten Bildungsztele find neben der gewand⸗ 

ten Fertigkeit im —*— und Schreiben leichtes Verſtändniß, geiftige 
Verarbeitung, korrekte mündliche und ſchriftliche Reproduktion des 
im Leſebuche dargebotenen Sprachſtoffes, ſowie Darſtellung eigener 
Gedanken und Anfertigung geſchäftlicher Formeln und Auffäge 

Es liegt auf der Hand, dab es für die Erreichung dieſer Ziele 
wieder auf einen verichiedenen Grad des Präfenthaltend der durch 
diejen Unterricht angeeigneten Kenntnille und Fertigkeiten anfommt. 

Daß zunädft für dad Lefen und Schreiben, welches alsbald in 
den Dienft der übrigen Unterrichtöfächer zu ftellen und über bie 
Schulzeit hinaus fort und dert ein Bedürkni des ſpäteren Lebens 
iſt, ein ſtetes, zum augenblicklichen, unwillkuͤrlichen, fertigen Können 
bereites le ieh aller diesfälligen ſtufenmäßig durchgearbeite⸗ 
ten und 'vielfady wiederholten Webungen eine unerläßliche Beding⸗ 
ung ift, muß jo felbitredend erjcheinen, daß es gar nicht erft bejon- 
derd zu erwähnen nöthig wäre, wenn nicht leider die Crfahrung 
lehrte, daß für manche Schulen, felbft auf den oberen Stufen, in 
diefer Hinficht noch gar Vieles zu wünſchen übrig bleibt. 

Nicht minder bedarf e8 der verftärften Aufmerkſamkeit darauf, 
dag alles dasjenige, was im Sntereffe des richtigen ſprachlichen Aus⸗ 
drucks in Wort und Schrift, zumal der Orthographie und Inter: 
punktion, durch Lehre und Ue und, den Kindern angeeignet wird, 
denfelben zu einer allzeit augenblicklich jo fihern Beherrſchung zu 
bringen ift, daß die betr. Leiſtungen, wenigitend von den größeren 
Kindern, ohne langes nähen di unwillfürlid; korrekt vollzogen wer» 
den fönnen. benio müffen die zur Anfertigung gefchäftlicher For⸗ 
meln und Auffätze erforderlichen Grundbedingungen auf den oberen 
Schülerſtufen bis zu einem gleichen Grabe der Präſenthaltung an⸗ 
geeignet und befeftigt werben, wenn nicht die Yrucht des betr. Uns» 
terricht8 alsbald nad) dem Außtritt der Kinder aud der Schule in 
den meilten Fällen wieder verloren geben fol. 

Was die gedächtnißmäßige Präfenthaltung des aus dem Leſe⸗ 
budy ausgewählten Normalftoffes betrifft, jo findet zwiichen den betr. 
poetiihen und proſaiſchen Stüden infofern ein Unteriihieb ftatt, als 
jene, neben dem Feſthalten des Gedanten-Inhaltes, eine wortgetreue 
Aneignung auch der poetiſchen Yorm erfordern; dagegen fommt es 
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für die betr. profatichen Leſeſtücke in dieſer Hinſicht auf die fefte 
Sinprägung des Sadinhaltes an; die Form ift nur zunächſt auf 
den unteren Stufen, im Intereſſe der Aneignung korrekter Ausdrucks⸗ 
weife, ftrenger feitzubalten,; auf den oberen Stufen dagegen hat Die- 
jelbe fih um der Uebung in jelbitänbigerer Gedankendarſtellung 
willen, ohne den Sachinhalt zu beeinträchtigen und gegen die Kot« 
reftheit zu verftoßen, allmälig immer freier zu geftalten. 

Das Maaß, in weldem durch geiftwoll eingehende und nad): 
baltig kräftige Behandlung des Lejebuches diefe beiden Forderungen 
erfüllt werden, ijt neben der dadurdy erzielten Förderung der ſprach— 
lien Bildung, zugleich beftimmend für die fichere Aneignung eines 
entiprechenden Schaped von Realkenntniſſen aus den Gebieten der 
Natur: und VBaterlandöfunde, welche ja hauptſächlich durch Vermit⸗ 
telung des Leſebuches zu erzielen find; beftimmend aber aud für 
den noch höheren Segen, weldyer aud den betreffenden Leſeſtücken 
jowohl ethiſchen, ald naturs und vaterlandöfundlichen Inhalts, an 
einer dad ganze innere Leben befruchtenden edlen Empfindung, fin: 
nigen Naturbetradhtung und vaterländiichen Gefinnung gewonnen 
werden fol. — So foll und kann „neben der Bibel, dem Katechis⸗ 
mud und dem Geſangbuch aud das Lejebudy werth jein, auch über 
die Schule hinaus Unterlage und Anhalt für eine gejunde Volks⸗ 
bildung zu werden.” (Regul. LI. 10.) 

Sm Gefangunterrichte, welcher, außer der demjelben an ſich 
innewohnenden Bedeutfamfeit für die Zugendbildung, demjenigen in 
der Religion, wie dem fpradhlichen, vaterlandd- und naturfundlichen 
belebend zu dienen hat, muß, fowett bei den einzelnen Schulfindern 
die betr. Natur-Anlage dazu hinlänglic vorhanden ift, auf den uns 

“teren Stufen die volle Sicherheit in den wichtigſten Elementar⸗Ue⸗ 
bungen, auf den oberen eine gleiche Sicherheit in den gelernten Me- 
lodieen von Chorälen, Volks- und vaterländiichen Liedern allzeit 
prälen! fein, wenn ein ſicheres jtufenmäßiged Yortichreiten in dem 
etr. SchuleUnterrichte und eine angemeffene Verwendung im ſpäte⸗ 

ren le & und kirchlichen Leben ermöglicht werden fol. Wo 
eine ſolche Sicherheit bet der Mehrzahl der einer Schule angehört- 
en Kinder erreicht wird, da giebt ha auch zugleich — ein bedeuts 
amer Hinweid auf die erziehlihe Macht ded Gefangunterrichted — 
der Geiſt ebenſowohl straffer Zucht, als frifcher, lebendvoller Freu- 
digkeit auf bejonderd augenfällige Weile fund. 

Der Rechenunterricht iſt zu verfchiedenen Zeiten auf zwei ein- 
ander entgegengefepte Abwege geratben, deren Spuren auch gegen» 
wärtig noch in manchen Schulen nicht ganz verwildht find. Einer⸗ 
ſeits nämlich hat derfelbe bei ausſchließlichem Streben nad praftis 
cher Recyenfertigkeit ji) mit dem gedankenlos mecanijchen Bollzieben 
der betr. Operationen begnügt; ambererjeitö in Ueberſchätzung ber 
durch dieſen Unterricht zu erzielenden formalen Geifteöblldung auß- 
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THlteßliich das fogenannte Denkrechnen ohne Berüdfichtigung der 
diesfaͤlligen naͤchſten Bedürfniſſe des praktiſchen Lebens getrieben. 
Für manche Lehrer iſt auch heute noch die Erinnerung daran nicht 
überflüſſig, daß nur bei gleichmäßiger Beachtung beider Hauptzwecke, 
welche der Rechenunterricht zu verfolgen hat, ein entſprechendes 
Ergebniß deſſelben erzielt werden kann. Eur fol er, und zwar n 
hohem Grade, die formelle Bildung bed Geifted fördern, indem er, 
in knappſter Weiſe geiftige Zucht übend, alle Vermögen der Seele 
vieljeitig bethätigt und zugleich durch konſequente Gewöhnung an 
zuſammenhangende korrekte und präcife Darftellung der Ergebniffe 
klaren Denkens der Spradbildung wejentlidhe Dientte leiftet. Aber 
pierbei ift doch ebenjowenig ein Fceres ſtufenmäßiges Fortſchreiten 
n der Unterrichtsertheilung, als eine gewandte Rechenfertigkeit für 
das Bedürfniß des ſpäteren Lebens erreichbar, wenn nicht gewiſſe 
Hauptſtücke des Materials, an und mit welchem, ſowie die Saupte 
regeln, nach welden die betr. Operationen für die verjchiedenen 
Rechnungsarten vollzogen werden müflen, nady Maßgabe der auf je 
ber Stute u erreichenden Ziele, von den Kindern jederzeit ohne 
weitered Beiinnen bis zur unwillkürlich mechanifchen gertigteit fiher - 
präfent gehalten werden. 

Es werden zwar, wie wir nicht zweifeln, die bei weitem mei» 
ften Lehrer des Departementd auch ohne dieöfällige ausdrückliche Er- 
wähnung hierbei ſich deffen bewußt werden, daß es für die fichere 
Beherrſchung jened ftetd präfent zu haltenden Materiald mindeitend 
auf die feite gedächtnißmäßige Aneignung der innerhalb der erjten 
Zehner liegenden Summen und Differenzen, des Heinen und für die 
wichtigſten Währungszahlen auch in entfprehendem Umfang des gro- 
Ben Ein mal Eind ankommt, ferner auf die allfeitige Fertigkeit im 
des Anmendung des Zehnerſyſtems, die geläufige Kenntniß der Ein- 
theilung der widtigften Münzen, Maaße und Gewichte, der am 
häufigiten vorfommenden Thalerbrüche, der auf den verjchiedenen 
Stufen dieſes Unterrichtd zur Verwendung gelangenden wichtigiten 
techniſchen Ausdrüde reſp. Verhältnikzahlen. Doch ſehen wir und 
mit Ruͤckſicht auf die in manden Schulen noch gemachten gegen- 
theiligen Erfahrungen veranlaßt, die Wichtigkeit, welche das Hete 
Dräfenthaben ſolcher materiellen Kenntniß und techniſchen Fertigkeit, 
jowie der in den einzelnen Rechnungsarten widhtigften Regeln für 
die Erzielun wirklich erfprießliher und bleibender Refultate dieſes 
Unterrichtes ont, auch bier ausdrücklich befonders zu betonen und die 
forgfältige Beachtung derfelben, jo wie der nabeliegenben analogen 
Rüdfichtnahmen für das verwandte Gebiet der Raumlehre allen 
Lehrern dringend nahe zu legen. 

Wenn endlich für den Zeichenunterricht im dritten Regulativ 
(S.13) zunächſt nur Fertigkeit in der Handhabung des Lineals und 
Maaßes, jowie in ber Darttellung einfacher Linearzeichnungen, wie 

4 

Ar af 
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E das Bebürfnik des praktiſchen Lebens fordert, ald Ziel der Volks⸗ 
hule bezeichnet wird: fo ift aus dieſer Befchränfung des Umfangs, 
owie aus der Beziehung, in welche dad Ergebniß dieſes Unterrid- 
te8 zu dem Bedürfniß des praktiſchen Lebens gejegt wird, leicht er- 
fennbar, daß jene beanspruchte Fertigkeit bid zu einer ſolchen Ge⸗ 
wanbdtheit und Sicherheit gefteigert werden ſoll, melde die allzeit 
leichte und forrefte Anwendung auf den verjhiedenen Stufen des 
Sculunterrichted, wie im fpäteren Xeben ermögliht. Daß zur Er- 
reichung dieſes felbit nur fo eng begränzten Zieled doch noch jehr viel 
zu thun übrig tft, bezeugt die in gar manchen Schulen desfalls ge⸗ 
machte Erfahrung. Wir richten deshalb auch hierauf erneut die 
Aufmerkſamkeit der Lehrer des Departementd: | 

5. Die befondere Frage nad denjenigen Mabnahmen, durch 
welche ein alljeitiged Präfentbalten der in Rede ftehenden Art zu 
erreichen, ift in der betr. Konferenz= Propofition nicht geftellt wor: 
den, weil die wejentlichiten Stüde der Antwort darauf bereit in 
bem Bereiche der näheren Beleuchtung der geitellten 3 anderen Fra⸗ 
gen liegen. So beſchränken wir und, unter Zurüdweilung auf Die 
pres lligen Grörterungen ad 2—4, bier fehließlih nur noch darauf, 
in Betreff der ſpeziellen Repetittonsübungen innerhalb des Schulleben 
Folgendes hervorzuheben ; 

Wenn die eigentlichen dulammenhangenben Wiederholungen des 
den Kindern angeeigneten Lehrftoffed in zu weit auseinanderliegenden 
Zeiten auftreten, fo häuft ſich die betr. Stoffmenge jo jehr an, daß 
die immerhin dody nur knapper zu bemeffenden Repetitiondzeiten zu 
einer gründlichen und namentlich für die ſchwächeren Kinder genügen 
ben bieöfälligen Uebung um jo weniger ausreichen, als in ſolchen 
längeren Zwifchenzeiten manche der betr. Stoffe dem Gedädtniffe 
vieler, zumal der ſchwächeren Kinder fo weit wieder verloren geben, 
dab es Kr diefelben dann nicht mehr allein eined in die Srinnerung 
aurüdeufenben befeftigenden eh fondern eined neuen eigent⸗ 
ichen Wiederlernend bedarf. Es find deshalb außer denjenigen Ge- 
ſammt⸗Repetitionen, welche in dem lepten Monate eineß jeden Schul⸗ 
jahre8 angeftellt zu werden pflegen, namentli auch noch monatlidye 
und ſolche anderweite Wiederholungen nöthig, Durch weldye nad ben 
längeren Ferien die Kinder aldbald wieder in den vollen Zufammene 
bang der Erträge ded früheren Unterrichtd lebendig und ficher ein- 
et werden. Ia, für die fogenannten eigentlichen Memorirftoffe, 
welche ſtets auch in derfelben Ausdrucksform präjent gehalten werden, 
reſp. als jederzeit fertiges Können fich bethätigen jollen, muß drin« 
gend eine ſolche Repetition empfohlen werden, welche, in beitimmtem 
urnus fortlaufend und wiederfehrend, in jeder betr. Unterrichts- 

ftunde auftritt. Zu dieſem Behufe wird ja fehon vielfach jede Ge- 
fangftunde mit der Wiederholung etlicher grundlegender Elementar- 
übungen begonnen, auf den einzelnen Stufen des Rechenunterrichtes 
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ſtündlich die vepetitorifche Erinnerung am die jeberzeit grade beſon⸗ 
derd wichtigen, zur ſteten Präjenthaltung zu bringenden Kenntniſſe 
ber weiteren Unterrichtöertheilung vorausgeſchickt. Ebenſo ‚Tönnen 
aber auch wenige Minuten, weldye der Lehrer zu Anfang oder am 
Schluſſe der jonftigen Lehritunden für analoge Wiederholung der 
religiöjen Memorirftoffe, der gelernten Melodieen, ſowie dedjenigen, 
wad aus dem Sprad-, Vaterlands⸗ und naturkfundlichen Unterrichte 
oben ald derartiger Stoff bezeichnet ift, verwendet, für die leichte und 
zwanglofe Erzielung eined allmälig ſich verftärfenden und erweitern» 
den, allzeit fertigen und freudigen, bi8 aufs Wort genauen Präjent- 
haltend der betr. Stoffe von fehr großer Bedeutung werden. — 

Indem wir aud diefe leptbezeichneten Mebungen den Lehrern 
der unferer Aufſicht untergebenen Schulen dringend empfehlen, geben 
wir und der Erwartung bin, daß durd einen Xehrbetrieb, welder 
den vorftebenden Crörterungen je länger defto mehr alljeitig ents 
ſprechend fich geftaltet, nicht nur dad gegen die Forderung ded Prä- 
jenthaltend der den Kindern angeeigneten Lehritoffe erhobene Be⸗ 
denken ald durchaus ungegründet erwiefen, fondern grade dieje For⸗ 
derung, in der rechten Weiſe erfüllt, ald eine der wichtigften und 
wirffamften im Sntereffe der für das ganze Leben zu erzielenden 
Schulbildung anerkannt werden wird. — 

Liegnitz, den 17. Dezember 1864. 
. Königliche Regierung. 

Abtheilung für Kirchen - und Schulweſen. 
n 

fämmtlihe Herren Euperintendenten bes Liegnitzer 
Regierungs-Bezirks. 

19) Befugniffe von Schulgemeinde-Repräfentanten. 

Es find in neuerer Zeit wiederholt Fälle vorgelommen, daß die - 
nah Maaßgabe unjerer Gircular Verfügung vom 1. März 1861*) 
auf längere Zeit gewählten Schulgemeinde-Repräfentanten ihre Be- 
fugniffe überichritten und insbeſondere ald ein die Schulgemeinde 
vertretendes Repräfentanten » Collegium unter Beanipruhung von 
ähnlihen Rechten dem Sculvorftande gegenüber ſich betrachtet 
haben, wie fie in ſtädtiſchen Gemeinden den Stadtverordneten⸗ 
Gollegien den Magifträten gegenüber zuftehen. 

hulgemeinde - Repräfentanten haben nur über die Vorſchläge 
des Schulvorftanded in geſetzlich beftimmt vorgefehenen Fällen — 
(über Beihaffung von Mitteln zu außerordentlichen Ausgaben, Bes 
ftreitung und Yuforingungemeile der Schulbedürfniffe und Er—⸗ 
ne oder Aenderung in der Vermögensſubſtanz) — Beſchluß 
zu faſſen. 

®) abgedrudt im Centrbl. pro 1861 Eeite 246 Nr 9. 
4” 
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Um daher Mißbräuden der vorgelommenen Art zu begegnen, 
und Schulgemeinde- Repräfentanten an Weberjchreitung der Befug- 
niffe. zu verhindern, beftimmen wir hiermit, daß in Zukunft zur 
Anordnung der Wahl von Schulgemeinde-Mepräfentanten jedesmal 
vorher untere Genehmigung einzuholen, und bierbei zugleich bie 
Frage zu erörtern iſt, ob die Repräfentanten zmedentipredhend mit 
Special⸗ oder General⸗Vollmacht zu verfehen, und ob Gründe vor- 
handen find, diefe Vollmacht auf einen längeren Zeitraum audzu« 
dehnen. Diefer darf in feinem Kalle eine jechsjährige Dauer über- 
ſchreiten. 

Hiernach iſt das Weitere zu veranlaſſen. 
Arnsberg, den 19. November 1864. 

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. 
Au 

die Herrn Landräthe. 
— — — — —— 

20) Leiſtungen des Fiscus als Rechtsnachfolger eines 
ſäculariſirten Kloſters zu ————— 

(Centrbl. pro 1864 Seite 490 Nr. 197.) 

Auf den Bericht der Königlihen Regierung vom 12. v. M. 
und den Recurs des Ortövorftanded und des katholiſchen Schulvor- 
ftanded zu N. vom 29. April d. 3. wird dad unterm 24. Januar 
d. 3. von Derfelben erlafjene Refolut wegen Beltreitung der Repa- 
raturkoften für Fenſter in den zu Schulzweden dienenden Räumen 
bed ehemaligen Klofterconventgebäuded in N. mit Vorbehalt des 
Rechtswegs hierdurch beftätigt. 

Wenn auch im Klofter zu N. vor deſſen Säculariſation Schul- 
einrichtungen beftanden haben, und von Klofterbrüdern Unterricht 
an Kinder der Umgegend ertheilt worben ift, jo folgt daraus doch 
nicht ein Recht der jepigen Säulgemeinde , von dem Fiscus ale 
Rechtsnachfolger ded Kloſters die Befriedigung ihrer Schulbebürf- 
niffe und demgemäß die Unterhaltung der in dem vormaligen Klo⸗ 
Itergebäube eingerichteten Schulräume nebit Zubehör fordern zu 
Önnen, zumal diefelbe Urkunde, auf welche fi die Ueberweiſun 

diefer Räume an die Elementarſchule in N. gründet, dad Reſcrip 
von 14. November 1835, den auddrüdlichen Vorbehalt beifügt, daß 
mit der gemachten Bewilligung „eine Verpflichtung des Staats zur 
fortdauernden baulichen Unterhaltung der Clementarfhule nicht an⸗ 
erkannt werden folle.* 

Gegenüber dielem urkundlichen, ſogleich bei dem Eintritt des 
noch jet beftehenden wergältnifle® zwiihen dem Fiscus und der 
Schulgemeinde ſpeciell in Bezug auf die Baupflicht gemachten Vor⸗ 
behalt kann für die im Verwaltungdwege zu treffende intertmiftifche 
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Beftjegung die allgemein gehaltene Ausführung der Recurrenten über 
die für dem Fiscus aus der Säcularifation entftandene Verpflichtung 
zur Errichtung uhd Unterhaltung einer Schule zu N. nicht in Bes 
trat kommen, und denjelben nur überlaffen werden, ihre vermein- 
ten Anſprüche im ordentlichen Rechtsweg zu verfolgen. 

Diefe Entſcheidung ift den Betheiligten befannt zu machen. 
Berlin, den 16. November 1864. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
die Königliche Regierung zu R. 

451. U. 3743. K. 

— — — — — 

21) Fortbewilligung von Staats⸗ ⁊c. Zuſchüfſen für 
Elementarſchulzwecke. 

Dei Bewilligung von Staatszuſchuͤſſen für ee aalqunamete 
ift früher eine auödrudliche Beichranfung auf eine gewiſſe Zeit mei- 
ſtens nicht ausgeſprochen worden, und foldye Zufchüfle werden des⸗ 
Eye in den Provinzial-Etatd nicht, wie died bei den auf beftimmte 

eit bewilligten Sinataguibäflen geſchieht, als künftig wegfallend 
bezeichnet, während fie Doch gleich dieſen nur jo lange als Staatd- 
beihülfen zu gewähren find, ald zu deren Aufbringung die dazu vers 
pflichteten Schulgemeinden fih außer Stande befinden. Auf Diele 
Weile fehlt in Anfehung folder Zuſchüſſe der äußere Anlaß zu ber 
von Zeit zu Zeit nothwendigen Prüfung der Vermögensverhältnifie 
der betreffenden Gemeinden und demnach auch zur Zurüdziehung 
oder Ermäßigung der etwa ganz oder theilweis entbehrlich gewor- 
denen ni Kinn Damit leptere nicht event. noch länger über 
bad Bedürfnißz hinaus fortgewährt werden, find jept Die Verhält- 
niffe aller derjenigen Gemeinden, für welche zur Underbalkun ihrer 
Schulen und Lehrer Staatszuſchüſſe ohne rechtliche erpflichtung 
und ohne Zeitbeitimmung bewilligt worden find, jorgfältig zu prüfen, 
und fobald fich ergiebt, daß die Gemeinden gegenwärtig im Stande 
find, die fraglichen Zuſchüſſe ganz oder theilmeis zu übernehmen, 
find Die entbehrlich gewordenen Beträge nunmehr zurüdguziehen, 
Die eiwa erforderlichen Weiterbewilligungen aber auf einen eklum. 
ten Zeitraum zu beichränfen. 

Die Königliche Regierung beauftrage ic demgemäß, jämmt- 
lihe in Ihre Etats aufgenommenen Zuſchuͤſſe der bezeichneten Kate« 
gorie zu ermitteln, ihre Entbehrlichkeit zu prüfen, über dad Ergeb⸗ 
Mi; diefer Prüfung zu berichten, und, ſoweit eine Sorigewährung für 
erforderlich erachtet wird, ſowohl die vorjchriftsmäßigen Unterlagen 
zur Beurtheilung der Leiſtungsfähigkeit der flihteten einzureichen 
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als auch den Zeitraum vorzuſchlagen, uf welchen die Bewilligung 
unächſt zu befchränfen fein wird. Als Regel werden, wenn nicht 
5*— Gründe für einen längeren oder kürzeren Zeitraum ſprechen, 
zehnjährige Bewilligungsperioben in Ausfiht zu nehmen fein, welche 
wedmäßig mit dem betreffenden Ralenberjabre beginnen und auf» 
ren. — 

Was vorftebend hinfichtlih der aus allgemeinen Staatsfonds 
bewilligten Zuſchüſſe angeordnet worden, wird der Königlidhen Re⸗ 
gierung in gleicher Weiſe auch binfichtlidh aller dergleichen Zuſchüffe 
zur Pflicht gemacht, welche aus fpeciellen dem Elementarſchulweſen 
gewidmeten und unter der Verwaltung des Stantd ftehenden Fonds 
gewährt werden, fofern die Verwendung dieler Fonds nicht etwa 
anderweit näher geregelt ift. Im den hierher gehörenden Fällen, in 
denen der Königlichen Regierung die felbftitändige Entſcheidung 
nicht zuftebt, ift wie bei den Zuſchüſſen aud allgemeinen Staats- 
fonds zu beridten. Dabei find die Anträge nur in fo weit zu- 
fammenzufaffen, als die Bewilligungen aus einem und demſelben 
Fonds erfolgt find. 

Die Königliche Regierung wolle e8 Sich angelegen fein laffen, 
dieſe Etatörevifionen fobald als möglich durchzuführen. 

Berlin, den 26. November 1864. 

Der Mintfter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

An 
fämmtliche Königliche Regierungen. 

19475. U. 

22) Anftellungund Entlajffung der Induftrielehrerinnen. 

Den Ausführungen der Königlichen Regierung in dem Bericht 
vom 18. October d. 3. über die Beichwerde de8 Schulfafien-Ren- 
danten N. zu N. vom 9. Mai d. 3.. vermag id) nicht überall bei= 
uftimmen. Die Anſicht, der Local-Schulinipector habe in Gemäß- 
Bet ded — 33. der Schulordnung vom 11. December 1845 jelb- 
ftändig über die Annahme und en der Induftrielehrerinnen 
als über eine da8 Innere ded Schulwejend berührende Maßregel zu 
beftimmen, während die nicht techniſchen Mitglieder des Schulvor- 
ftandes ihm hierbei nur rathend und fördernd zur Seite ftehen, ift 
on ſich bedenklih und mit dem biöherigen Berfahren nicht im Ein- 
ang. 

Es handelt fich hierbei nicht nur um bie Prüfung der Duali- 
fication ber angunebmenben Lehrerin, fondern auch um die Regelun 
vermögendrechtlicher De nie nämlich um eine Vereinbarung mit 
der Lehrerin über ihre Leiftungen und deren Vergütung, fo wie um 
die Art der Aufbringung der lehtern. 
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Diefen Berhältnifjen entipricht das biöherige Verfahren, wonach 
die Annahme der Indnjtrielehrerinnen den Schulvorftänden unter 
Genehmigung des Schulinfvectord und reſp. der Gutöherrfchaft zu 
überlaffen ift, falls aber kein Webereinfommen mit einer geeigneten 
Lehrerin zu Stande kommt, von der Königlichen Regierung im 
Aufſichtswege die erforderlichen a nor bangen zu treffen Kind. Auch 
die Circular⸗Verfügungen der Köni en egierung vom 6. Februar 
1860 und vom 1. Juni 1861 su . 4 eben ein gleiches Ver⸗ 
fahren voraus, 

Hierbei muß es fernerhin bewenden. ꝛc. 
Berlin, den 15. December 1864. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

An 
die Königliche Regierung zu N. (in ber Provinz Preußen.) 

32317. U. 

23) Lehrperſonal für den Unterricht in wetblihen Hand— 
arbeiten an zwei Sonfeffiondfhulen Eines Orte. 

Da nah dem Bericht der Königlichen Regierung vom 7. d. M. 
die beiden confeflionellen Schulen zu N. von nur 47 Mädchen be- 
fucht werden, diejen aber der nothwendige Unterricht in weiblichen 
Handarbeiten füglich von Einer Lehrerin ertheilt werden Tann und 
die beiden Schulen einander fo nahe Liegen, daß jede von den Kin: 
dern der andern leicht erreicht werden Tann, auch die Anftellung 
einer zweiten Lehrerin für Handarbeiten nicht ohne Belaftung der 
politiihen Gemeinde aueführbar ift; fo Tann diefe um fo weniger 
zu einer dieöfälligen Ausgabe gezwungen werden, als die eonfeil o⸗ 
nellen Berbältnifte feinen ausreichenden Grund darbieten, für den 
gedachen Unterrichtsgegenſtand zwei Lehrerinnen anzunehmen. 

erlin, den 25. November 1864. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
a In Vertretung: Lehnert. 

die Königliche Negierung zu N. 

22650 U. 

24) Berwendung firhlider Mittel zu Schulzweden in 
den weſtlichen Provinzen. 

Auf den Bericht vom 27. October d. 3., die —* Bürgers 
ſchule zu N. betreffend, erwiebere ich der Königlichen Regierung, 
daß ich Ihre Bedenken gegen den Beſchluß ber evangeliihen Ges 
meinderepräfentation bafelbit, die Beftreitung der Koften für bie 
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genannte Schule auf 10 Jahre garantiren, reip. übernehmen Fi 
wollen, nicht tbeilen Tann. Der Zufammenbang zwilchen Kirde 
und Schule hat in ber Rheiniſch-Weſtphäliſchen Kirhenordnung vom 
5. März 1835 fo auögedehnte Anerkennung gefunden, dab die Vers 
wendung kirchlicher Mittel fiir Schulzwede nicht jo angefehen wer» 
den darf, ald würden dadurch die Fonds der Kirche ihren Zweden 
entfrembdet. 

Indem ich mich hienach mit der rechtlich und ſachlich wohl motivir⸗ 
ten Auffaffung des Königlichen Conſiſtoriums zu N. nad dem Bo» 
tum von 26. September d. 3. durchgängig einverftanden erkläre, 
beauftrage ich die Königliche Regierung, das Curatorium der hö⸗ 
beren Surger[chule zu N. demgemäß mit Beſcheid zu verjehen. 

Berlin, den 14. December 1864. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

An 
bie Königliche Negierung zu N. (in ber Rheinproninz.) 

22198. U. 
— —— — 

25) Reinhaltung der Schullocale. 

Die Koönigliche Regierung in Cöln hat in Betreff der Rein⸗ 
altung der Schullocale die abfchriftlich beifolgende Circular⸗Ver⸗ 
ügung (Anlage a.) erlaſſen. 

Ich theile der Königlichen Regierung diefe Circular-Berfügung 
ur Kenntnignahme mit der Beranlaffung mit, dad Bedürfniß ähn⸗ 
iher Anordnungen für Ihren Vermwaltungsbezirt zu prüfen und 
dieſe event. zu treffen. on 

Berlin, den 13. December 1864. 

Der Minifter ber geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

An 
fämmtliche Königliche Regierungen, 
excl, der zu @dln. 

23880. U. 

8. 

Schon wiederholt, namentli in unferer Gircular» Verfügung 
vom 12. November 1853 haben wir mit Mißfallen auf Die Bahr 
nehmun bingewielen, daß viele Lehrer gar wenig auf die nothwen⸗ 
dige Reinlichleit in den Schulzimmern ‚halten, dab die Treppen, 
bie Fußböden, die Defen, Pulte und Bänfe voll Schmupes und 
Staubes, die Fenfter nicht rein gewafchen find, Spinnengewebe an 
den Wänden fich in Menge oränden u. |. w. Die bisher behufs 
Abftelung diefer Mißſtände angeordneten Maßregeln haben jedoch, 



57 

wie die Erfahrung lehrt, wenig gefruchtet und indbefondere in den 
ländlihen Schulen muß nod gegenwärtig die gedachte Vernach⸗ 
läffigung der Schulhäufer fait ald allgemeine Regel bezeichnet wer- 
den. Die Schule ſoll aber auch in ihrer äußern Ericheinung der 
Gemeinde ein Vorbild der Drdnung und Reinlichkeit bieten und das 
nachwachſende Gelchleht durch die tägliche Anfheuung an Beides 
gewöhnen, damit von bier aus allmählich auch in den ohrhanſern 
er Sinn dafür ſich geltend mache. Da nun zu unſerm Bedauern 

eine große Anzahl Lehrer nicht aus freien Stücken und ungeachtet 
der ihnen für Reinigungsmaterial bewilligten Entihädigung ihrer 
Verpflichtung, für tete Reinhaltung des Borhaufed, der Treppe 
und deö Schulgimmers Sorge zu tragen, nachkommen: fo fehen 
wir und veranlaßt, dem gerügten Mibftande auf andere Weile 
gründliche Abhülfe zu verſchaffen. Wir verorbnen daher hierdurch, 
ab von jet ab die Bürgermeifter wentgftend viermal im Jahre 

unvorhergejehene Revtfionen ſämmtlicher Schulen ihres Amtsbezirks 
vornehmen, den Befund durch ein Protokoll conftatiren, den vor- 
efundenen Mängeln fofort abhelfen und Vernachläſſigungen, deren 
th die Lehrer —* gemacht haben, zur unnachſichtlichen Be⸗ 
ſtrafung zur Anzeige bringen. 

Sie wollen hiervon die Bürgermeiſter Ihres Kreiſes, für 
welche die nöthige Anzahl Exemplare dieſer Verfügung beiliegt, zur 
pünktlichen Nachachtung in Kenntniß ſetzen und ſich auf dem Ihnen 
peeigne! erjcheinenden Wege davon überzeugen, daß diefelben in 

r vorgejchriebenen Weiſe den Webelftänden qu. fteuern. 
&öln, den 5. November 1864. 

a Koͤnigliche Regierung, Abtheilung des Innern. 

den Röniglichen Landrath Herrn NR. zu N. 
— — — —— 

26) Taubſtummenweſen in der Provinz Sachſen. 

Die zum 17. Provinzial-⸗Landtag verſammelt geinelenen Stände 
ber Provinz Sachſen haben für die Taubſtummen⸗Bildungsanſtalten 
ber lepteren bi8 zum Zufammentritt des nächiten Provinzial-tand- 
tag8 ar Bewilligungen eintreten laſſen: 

1) Srhöhung des Gehalts ded zweiten ordentlichen Lehrers an 
bu Anfall zu Weihenfeld von 350 Thlrn auf jährlich 

r. 
2) Bewilligung eines zur Seminartalle fliegenden Miethöbetra- 

ges von 60 Thlen. jährlich für die dem Inſpector an der 
genannten Anftalt zu gewährende freie Dienftwohnung. 

3) Anerkennung der perfönlihen Zulagen der erſten Lehrer an den 
drei Anftalten zu Weißenfels, Erfurt und Halber- 
ftadt von je 100 Thlen ald penfiondberechtigte Gehaltstheile. 
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27) Stiftungen, Schenkungen und Vermächtnifſe im 
Refſort der Unterrihts-Berwaltung, zu welden die 

landesherrliche Genehmigung ertheilt worden tft. 

1. 

(Eentrbf. pro 1864 Seite 443 Nr. 176.) 

Stipendienftiftung des Gommerzienrathe Flatau bei der 
univerlität zu Berlin (Gentralblatt pro 1864 Seite 584 

r. 248) 
. Den Klein-Kinder-Bewahranftalten u Danzig tft ein Ver- 
mädhtnig der Kaufmannd-Wittwe Näbiger geb. Röll im 
Betrage von 1274 Thlm zugefallen. 

. Der evangeliihen Gemeinde zu Unter»Barmen find von 
der Kaufmannd:Wittwe Engels geb. van Haar einige Ges 
ſchenke überwiejen, von welchen 2,500 Thlr. für die Zwede 
des Waifenhaufed diefer Gemeinde beftimmt find. 
Schenkung eines Kapital von 3000 Thirn jeitend der Ges 
brüder Richard Wilhelm und Johann Bernhard 
Seppeler und der Wittwe Bartſfcher geb. Brüning 
zum Zwed der Dotirung einer Lehreritelle an dem Progym⸗ 
nafiumd zu Rietber teib. der künftig an deſſen Stelle treten- 
den höheren Unterrichtöanftalt. 

. Der Oberft und Hofmarfhall von Rochow auf Stülpe 
bat mit einem Kapital von 2000 Thlen eine Stiftung zu 
Gunften der bet der Schule in Stülpe neu zu errichten- 
den zweiten Lebrerftelle, fowie zur Unterftügung der ärmeren 
Mitglieder der Schulgemeinde bei Aufbringung des Schul- 
geret gegründet. 

ie Schweiter des verftorbenen außerordentlichen Profeſſors 
Dr. Kahlert an der Univerfität zu Breslau, Adelheid 
Kahlert, hat dieſer Iniverfität ein Kapital von 6000 Thlen 
zur Gründung eined GStipendiumd für einen in Bredlau 
claffifche Philologie ftudirenden evangelifhen Eandidaten des 
höheren Schulamts geſchenkt. 

. Der Gutsbeſitzer Nudel zu Winkhauſen hat zu Mülheim 
an der Möhne im Kreid Arndberg eine Erziehungs⸗ und 
Unterrichtd-Anftalt für Mädchen Fatholifher Confeſſion ge 
gründet und derjelben das (ehemald dem Deutfchen Orden ge⸗ 
börige) Schloß zu Mülheim mit Nebengebäuden und Gärten 
im vollen Eigenthum überwiefen. 

te Erneftine Wilhelmine Krüger zu Stettin hat dem 
Eltfabeth- Stift I Zachau im Kreife Saatzig, einer Rett- 
ungsanftalt für yittlich verwahrlofte Mädchen, ein Legat von 
3,000 Thlen zugewendet. 

. Der Dr. phil. &udwig Wilhelmy bat dem dem Verein zur 
Rettung fittlich verwahrlofter Kinder im Kreiſe Saapig 
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gehörenden Rettungshaufe zu Stargard in Pommern bie 
umme von 2000 Thlrn legirt. 

Gründung der St. Auguftinu8-Stiftung zu Breslau 
I pro 1864 Seite 556 Nr. 232.). 

er Rittergutöbeliber Lange zu Guh lau im Kreife Lüben 
hat ſich behufs Gründung eines eigenen evangelifchen Schul- 
ſyſtems daſelbſt zur Erbauung eined Schulhaufed auf feine 
Koften und zur Gewährung einer Summe von jährlid) 90 
Thlen neben den biöher ſchon zu entrichtenden Emolumenten 
ur Dotirung der Lehrerftelle für ſich und alle künftigen Be- 
* des Ritterguts Guhlau verpflichtet. 
Der Stadtälteſte Joſeph Henke zu Peiskretſcham im Kreiſe 
Toß hat den Fürſtbiſchöflichen Stuhl in Breslau zum Zwecke 
eined in Peiskretſcham zu errichtenden Waiſenhauſes un⸗ 
ter Leitung barmherziger Schweſtern zu ſeinem Univerſalerben 
eingeſetzt. Der Werth der Zuwendung beläuft ſich auf circa 
15,590 Thlr. 
Die verwittwete Oberamtmann Lucas geb. Förfter zu 
Breslau hat das Blinden Snftitut dafelbft zum Univer- 
falerben ihres Nachlaffed von circa 12,920 Thlrn. mit der 
Beftimmung eingejegt, daß die Erbichaft unter dem Namen 
„Shriftian und Sohanna Förfter” verzeichnet, das 
Kapital confervirt und der Zindertrag für ſolche Unglüdtiche 
verwendet werden joll, deren größere Hülfäbedürftigteit ver: 
längerten Aufenthalt in der Anftalt oder fonftige Unterjtüg- 
ung erfordert. 
Der Tatholiihe Stadtpfarrer Hoffmann zu Grottkau 
bat die Fundationskaſſe bei der dortigen Stadtpfarrlirche zu 
feiner Univerfalerbin mit der Verpflichtung ernannt, dad nad) 
Berichtigung der ausgeſetzten Legate und fonftigen Zahlun= 
en übrig bleibende Vermögen von circa 16,997 Thlen. zur 
richtung und Unterhaltung eines katholiſchen Waiſenhau⸗ 

jed in Grottkau zu verwenden. 
Bon dem Rittergutöbefiger Weidenfeld zu Birkhof im 
Regierungsbezirk Düffeldorf ift dem aloe Waiſen⸗ 
hauſe zu Neuß ein Kapital von 2,000 Thlrn ji dem Zwed 
überwiefen worden, die Zinfen zur Beſoldung des Anitaltd- 
geiftlichen zu verwenden. 
Dem Magiftrat zu Zennftädt ift von dem verftorbenen 
Kupferſchmiedemeiſter Walther zur Errichtung und Erhalt: 
ung einer Sonntagsſchule in der Stadt Tennitäbt, event. 
zu andern Schulzweden dafelbft ein Legat von 7,500 Thlen 
vermacht worden. 
Der Nittergutöbefiger und Kreiödeputirte Polednik zu 
Liſfek im Kreife Rybnik hat im Anſchluß an die von ihm 
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dafelbjt unter dem Namen Pole duik'ſche Stiftung zum 
heiligen Joſeph für Armenverforgung und Kindererziehung 
gegründete Anftalt mit 3,400 Thlrn eine Stiftung unter dem 
Namen Joſeph Benediet Polednik'ſche Fundationsmaſſe 
an Ausſteuer katholiſcher Jungfrauen und Junggeſellen 
errichtet. 
Derſelbe hat der unter Nr. 17 gedachten Armenverſorg⸗ 
ungs- und Kindererziehungs-Anſtalt den Betrag von 3,400 
an vorbehaltlidh des Tebenslänglichen Zinfengenuffed ge⸗ 

ent. 
Der Agent Pillardy zu Wollftein hat dem unter dem 
Namen „Marienftift” dafelbft beſtehenden Parochial-Mädchen- 
Waiſenhauſe feinen Nachlaß, beftehend aus Grundftüden ° 
zum Werthe von etwa 1616 Thlrn und einem baaren Ka⸗ 
pital von 500 Thlen, teftamentariich vermadht. 
Der Rentier Leffer Sonas in Berlin hat nach Ausſetzung 
mehrerer Legate die von Baruch Auerbach gegründeten bei» 
den Waifen-Erziehungd-Inftitute für jüdiſche Knaben und für 
jüdische Mädchen in Berlin zu feinen alleinigen Erben und 
zwar. bergeftalt eingeſetzt, daB die Knabenanſtalt zwei Drit- 
theile, die Mädchenanſtalt ein Drittheil feines einjchließlich 
der Legate fih auf ppr. 170,000 Thle belaufenden Nach⸗ 
laſſes erhalten fol. 
Der zu Bulareft verftorbene Preußiſche Schupgenoffe Are 
hiteft Feußer bat teftamentarijch angeordnet, daß nach dem 
Ableben zweier Legatarinnen fein ganzes Bermögen zur Gr: 
richtung einer deutſchen Elementarſchule in Bukare ſt ver- 
wendet und zy diefem Zwed unter die Verwaltung des 
Preußiſchen General-Confuld dafelbft geftellt werde. 
Der Santtätöratb Dr. Braun bat der mit dem Gymna⸗ 
ſium zum grauen Klofter in Berlin verbundenen Streit- 
ſchen Stiftung 25 Stüd Oeſterreichiſch-Franzöſiſche Staats- 
Eifenbahn Prioritäts-Obligationen zu je 500 Francs zu dem 
Zweck geichentt und übergeben, damit je einem jüdiſchen 
Abiturienten dieſer Anftalt, welcher Medicin oder Nature 
wiſſenſchaften ftudirt und einer Unterftügung während ber 
Studienzeit würdig und bebürftig ift, aus den Zinfen ein 
Stipendium gewährt werde. Die Etiftung führt den Nanıen 
„Dr. Heinrich Bra un's Stiftung.” 
Der Kürſchnermeiſter Zeunig zu Memel bat ſein Bermö- 
gen nach Abzug verichiedener Legate der Stadt Memel zu 
emeinnüpigen Zweden teftamentarifch vermadht. in Theil 

Deftelben von circa 2,650 Thlen bildet ein vom Magi⸗ 
ftrat dafelbft zu verwaltendes Stipendium Hennigianum, 
deſſen Zinfen zu Gunften von Memeler Sindern, welche 
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von dem dortigen Gymnaſium zur. Untverfität abgehen, ver- 
wendet werden jollen. 
Der evangeliihen Berforgungsanftalt für vermwaifte und ver: 
wahrlofte Kinder zu Göln ift von der Wittwe ded Ober: 
Poſtdirectors Rehfeldt zu Düffeldorf die Summe von 
5,000 Thlen teſtamentariſch vermadht. 
Auf diejelbe Anftalt (Nr. 24.) fällt ein Theil der von 
dem Kaufmanı Sohann Maria Farina zu Cöln den Ar- 
men- und Kranken» Snftituten dafelbft vermachten Legate 
von 10,000 Thlrn. 
Der Deconom Kupfer zu Salzwedel hat feine ſämmt—⸗ 
lihen Grundftüde im Werth von ungefähr 5,000 Thlrn zu 
einer, feinen Namen führenden Stiftung für eine Klein- 
a Bewahranſtelt in Salzwedel teftamentarijch be— 
timmt. 
Der Particulier Fiege zu Neiße hat nad Ausſetzung 
mehrerer Legate die Johann Baptifta Zerboni'ſche Er- 
tehungsanftalt für vermaifte Mädchen der Stadt Neiße zu 
!inem Univerfalerben ernannt und derjelben fpeciell ein Ka⸗ 
pital von 2,200 Ihlen mit der Beſtimmung zugemwendet, 
dat die Zinfen von 1000 Thlrn al8bald, die Ahnfen von den 
übrigen 1200 Thlrn aber erft nady dem Tode der bis dahin 
in den Genuß derjelben gefegten Legatarin zu Zweden des 
Inſtituts verwendet werden follen. 
Der im Jahr 1838 verftorbene Wirthſchaftskaſſen-Rendant 
Springer hat zwei Grundftüde von mehr ald 7, reip. 
10 Morgen Flächeninhalt mit der Beitimmung legirt, daß 
ein Drittel ded jährlichen Ertrags zur Bekleidung armer 
Kinder in Neuftehom, Regierungsbezirk Liegnip, und 
der übrige Örtrag zur Begründung einer bejonderen Säule 
für die Eolonie Neuftehom verwendet werden fol. Das 
eine Grundſtück wird feit 1838 diejer teſtamentariſchen Be- 
ſtimmung gemäß verwaltet, das zweite ift im Jahr 1863 
ber neuen Stiftung zum Eigenthum überwiejen worden. 
Der Hittergutöbefiger und Kreisdeputirte Polednik zu 
Liſſek im Kreife Rybnik hat der von ihm dafelbft gegrün- 
deten Wohlthätigfeitsanftalt: Polednit'ihe Stiftung zum 
en Joſeph für Armenverforgung und Kindererziehung 
echs Hypotheken⸗Kapitalien im Gefammtbetrag von 5184 Thlen 
8 Sgr. vorbehaltlich des lebendlänglichen Zinfengenufjed ge⸗ 
ſchenkt. (S. vorstehend Nr. 18.) 
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Berfonal: Veränderungen, Titel: und Orbens - Berleihungen. 

— — — 

A. Behörden. 

Der Wirklihe Geheime Ober-Regierungs-Rath und Unter-Staatd- 
Secretär im Minifterium der geiftlichen ıc. Angelegenheiten, Dr. 
tehnert, ift zum Mitgliede des Gerichtshofes zur Entſcheidung 
der Oompetenz- Gonflicte, jowie zum Mitgliede des Staatsraths 
ernannt, 

dem bei dem Miniftertum der geiftlichen zc. Angelegenheiten als 
Hülfdarbeiter fungirenden Regierungs- Rath Linhoff der Titel 
als Geheimer Regierungs-Rath beigelegt worden. 

B. Univerfitäten, Alademien. 

Der Privatdocent in der philofophifchen Facultät der Univerfität 
und erite Cuſtos des Herbartumd Dr. Hanftein in Berlin ift 
um ordentlichen Profeſſor in der philoſophiſchen Facultät der 
niverfität zu Bonn ernannt, 

dem ordentlichen Profeffor in der medicinifchen Kacultät der Uni- 
verfität zu Berlin, Geheimen Medicinal-Rath Dr. von Lans 
genbed der Charakter ald General-Arzt und die Erlaubniß er: 
theilt, die Uniform eines ſolchen neben der ihm in feinem Eivil- 
verhältnig zuftehenden Uniform zu tragen, 

dem außerordentlichen Profeſſor Dr. Traube in der medicinifchen 
Facultät der Univerfität zu Berlin der Charakter ald Geheimer 
Medicinals:Rath verliehen, 

dem ordentlichen Profeſſor in der mediciniichen Facultät der Uni— 
verfität zu Halle, Geheimen Medicinal-Rath Dr. Krulenberg 
der „otern zum Rothen Adler Orden zweiter Klaffe verliehen 
worden. 

Als Privatdocenten find eingetreten bei der philofophiichen Facultät 
ber Univerfität zu Bonn: Dr. Morig Heyne und Dr. W. 

i reitz. 
Dem Director der Kunſt-Akademie zu Düſſeldorf, Profeſſor 
Bendemann fit die Erlaubniß zur Anle ung des Comthur⸗ 
kreuzes zweiter Klaſſe vom Königlich Sähfiicen lbrechts⸗Orden, 

dem Bildhauer Profeſſor Drake, Mitgliede des Senats der Aka⸗ 
demie der Künſte zu Berlin, die Erlaubniß zur a negung des 
Ritterkreuzes vom Großherzoglich Badenſchen Zähringer Löwen- 
Orden ertheilt worden. 
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C. Gymnafials und Reallehranftalten. 

Dem orbentlihen Lehrer Laftig am Gymnafiun zu Marienburg 
ift das Prädicat Oberlehrer verlieben, 

der ordentliche Lehrer Ladrafh am Gymnaſium zu Sorau als 
Oberlehrer an dad Gymnafium zu Dortmund verfept, 

am Gymnafium zu Güterdloh der ordentliche Lehrer Dr. Munde 
zum Oberlehrer befördert, und der Schulamts- Sandidat Vogel 
als ordentlicher Lehrer angeftelt, 

am Opmnaftum zu Liegnitz der Schulamtd-Candidat Dr. Lilie 
un 

am Gymnafium zu Soeft der Schulamts - Candidat Graul als’ 
ordentlicher Lehrer, 

am Gymnafium zu Shweidnig der Schulamtd-Sandidat Brauer 
ald ordentlicher Lehrer, und der Schulamt3-Sandidat Hüttig als 
Collaborator angeftellt worden. 

An der Realſchule 
St. Petri zu Danzig iſt der Hülfölehrer Grüning zum ordent- 

lichen Lehrer ernannt, 
ae der Sollaborator Herbft zum ordentlichen Lehrer 

eförbert, 
zu Landeshut der proviſoriſch beichäftigte Lehrer Wagner zum 

ordentlichen Lehrer ernannt worden. 

D. Seminarten. 

Der Hülfölehrer Dopenbori am Progymnafium zu Röſſel ift 
als Lehrer bei dem Tatholiichen Schullehrer-Seminar zu Braun 
erg, 

der Adjuvant Kreis zu Oderſch ald Hülfslehrer an der Seminar- 
Uebungsſchule zu Ober-Glogau angeftellt worden. 

—— — — — 

Dem evangeliſchen Schullehrer, Präcentor Kantmann zu Dom- 
browken im Kreiſe Darkehmen, dem evangeliſchen Schullehrer 
und Organiſten Grellmann zu Delitzſch, dem evangeliſchen 
Schullehrer und Küſter Däumich zu Ogkeln im Kreis Witten⸗ 
berg, und dem evangeliſchen Schullehrer Gregorovius zu Breit⸗ 
ſcheid im Kreiſe St. Goar iſt dad Allgemeine Ehren⸗Zeichen ver: 
liehen worden. 

— er — — 
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Ausgeſchieden aus dem Amte. 
Geſtorben: 

der außerordentliche Profeſſor Dr. Haſert in der philoſophiſchen 
Facultät der Univerſität zu Greifswald, 

der Conrector Profeſſor Sliemann am Gymnaſium zu Salz- 
wedel, 

der Lehrer Dettloff an der höheren Bürgerſchule zu Gulm, 
der Lehrer Hänel am Schullehrer-Seminar zu Reichenbach. 

Megen Berufung in ein andered Amt im Inland: 
der Hülfslehrer Ullmann am GScullehrer-Seminar zu Pets: 
tretiham. 

Inhaltsverzeichniß des Januarheftes. 

Miniſterium der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. — 1. Anrechnung bes 
Feldzuges von 1864. — 2. Penfion und Wartegelb bei Wiederbeichäftigung. — 
3. Stellung und Bebeutung ber fläbtiihen Sculbeputationen. — 4. Päbago- 
gifhes Seminar in Königsberg. — 5. Erſte juriftifche Prüfung — 6. Zahl 
ber Lehrer bei ben Univerfitäten im Winter-&em. 1884. — 7. BZufammen- 
ſetzung der wiſſenſchaftlichen Priifungs-Commiffionen. — 8. Gnabenzeit für bie 
Hinterbliebenen der Gymnaſiallehrer. — 9. Oymnaflum in Krotofhin. — 10. 
Techniſches Gutachten wegen Dielung einer Turnhalle. — 11. Schreib-Unter- 
richt in Schullehrer- Seminarien. — 12. Förderung bes Obfibaues durch bie 

Schullehrer. — 13. Jidiſches Lehrer- Eeminar in Berlin. — 14. Stempel 
zu Lehrer-Bocationen. — 15. Normal+ tat fir die VBefolbungen an Schul- 
lehrer »- Seminarien. — 16. &lementarlehrer- Befoldimgen 1854. — 17. Forte 
bildung der Lehrer im Kirchengefang und Orgelipiel. — 18. Bräfenthalten 
des Unterrictaftoffs. — 19. Berugniffe ber Schulgemeinbe-Repräfentanten. — 
20. Leiftungen bes Fiscus als Rechtenachfolger eines fäcularifirten Klofters zu 
Schulbebürfniffen. — 21. Bortberilligung von Staatszufchäffen für Elementar- 
ſchulzwecke. — 22. Anftellung und Gntlaffung von Inbuftrielehrerinnen. — 
23. Zehrerperfonal fiir ben Unterricht in weiblihen Handarbeiten. — 24. Vers 
wendung kirchlicher Mittel zu Schulzweden in ben weſtlichen Provinzen. — 
25. Reinhaltung der Schullocale. — 2b. Zaubftummenmefen in ber Provinz 
Fr — 37. Stiftungen, Schenkungen und Bermädtniffe — Perſonal⸗ 

ronik. 

Drra von I. $. Gtarde In Berlin. 



Centralblatt 
für 

die gefammte Unterrichts -Derwaltung 
in Breußen. 

Im Auftrage des Herrn Minifters der geiftlichen, Unterrichts. und Medi⸗ 
cinalsAngelegenheiten und unter Benugung ber amtlichen Quellen 

herausgegeben 

von 

Stiehl, 
Königl. Geh. Ober⸗Regierungs⸗ und vortragendem Rath in dem Miniſterium 

ber geiſtlichen, Unterrihts- und Medictnal-Angelegenheiten. 

A 2. Berlin, ben 10. Februar 1865. 

1. Allgemeine Berbältniffe der Behörden 
und Beauiten. 

28) Die Provinzialsiinterrihtöbehörden der Monarchie. 

Die vielfahen Beränberungen, die feit Erſcheinen des Staats - Kalenders 
pro 1862 und 1663 in dem Perfonal ber Unterricptöbehörben eingetreten find, 
veranlaffen uns, ein correctes erzeichniß derſelben d. d. 1. Februar 1565 zu 
geben. 

Il. Provinz Preußen. 

I. Brovinzial-E hul-Eollegium zu Königsberg. 

Präfident: Herr Wirkl. Geheimer Rath Dr. Eihmann, Ober- 
präfibent ber Provinz. 

Direktor: - d. Kamptz, Regierungd-Bigg-Präfident. 
Mitglieder: = Dr. Dillenburger, (kath) Provinzial» Schul- 

⸗ — Confiſtorial⸗Rath, Juſtitiarius. 
⸗Dr. Schrader, (eng.) Provinzial-Schul-Rath. 

(Die Angelegenheiten ber evangeliichen Sanlichrer - Geminarien werben 
von dem Regierunge- und Schul⸗Rath Bod bearbeitet. f. Nr. 2.) 

2. Regierung zu Königsberg. 

Praftotum: Herr Wirkl. Geheimer Rath Dr. Eihmann, 
—— der Provinz; 

⸗ Kampiz, Regierumge- Ice-Präfident. 
Abthellungsdirigent: = Kroffa, Ober egterunge- Ruth, 
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Ehrenmitglied: Herr Dr. Diedmann, Geh. Regierungs-Rath a. D. 
. De Schul-Rath). 

Mitglieder: r zWoitke, 35 Regierungs- und Schul⸗ 

⸗ Fr (evg.) Regierungs⸗ und Schul⸗Rath. 
(Die katholiſchen Schul- Inselegenbeinen werben von dem Prov.⸗Schul⸗Rath 

Dr. Dillenburger bearbeitet. |. Nr. 1.) 

3. Regierung zu Bumbinnen. 

Präfident: Herr Maurad. 
Abtheilungsdirigent: » Stehr, Dber- und Geh. Reg.-Rath. 
Mitglied: = Tyrol, (eng.) Regierungd- und Schul-Rath. 

4. Regierung zu Danzig. 

Präfident: Her v. Prittwiß-Gaffron. 
Abtheilungsdirigent: =» dv. Auerswald, Ober-Regierungsd-Rath, 
Mitglieder: 5 —8 itki, ctath. ) Regierungs⸗ und Schul⸗ 

br. Ban ſrup, (evg.) Regierungs- und 
Schul⸗Ra 

5. Regierung zu nn rienmwerber. 

Präfident: Herr Graf zu Eulenburg. 
Abtheilungsbirigent: » v. Diederichs, Ober⸗Regierungs⸗Rath. 
Mitglieder: : & 0 n b itt, (evg.) Regierungs- und Schul⸗ 

⸗ Banjura, (kath.) Semtnardireltor, com» 
miſſariſch. 

IL Provinz Brandenburg. 

1. Brovinzial-Shul-Eollegium zu Berlin. 

Präfident: Here Wirfl. Geh. Rath v. Jagow, Oberpräfident 
der Provinz. 

Dirigent: ⸗ — Geh. Reg.⸗Rath (mit dem Range 
eines Raths dritter Klaſſe). 

Ehrenmitglied: ⸗Dr. Kießling, Provin St. Rath, Dis 
reltor bes Joachimsthalſchen Gymnaſiums. 

Mitglieder: = Säagert, Geh. Regierungs⸗ und vortragender 
Miniſterial⸗Rath, General⸗Inſpektor des Taub⸗ 
ſtummenweſens; 
Bormann, F Provinzial⸗Schul⸗Rath; 
v. Gräfe, Geb. Regierungs-Rath, Auftitiariuß; 
Dr. m ſqirner, Nr Provinzial-Schul-Rath; 
Gott ie, (evg.) Provinzial⸗Schul⸗Rath. va vo 
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2. Regierung zu Botsbam. 

Präfidium: Herr Wirkt. Geh. Rath v. Jagow, Oberpräfibent 
| der 9 Proving; 

⸗Frh. inpingerode, Regierungs⸗ 
Sehfibent 

Abtheilungdirigent: ⸗Troſchel, Ober-Hegierungd-Rath. 
Mitglieder: « Gtriez, Geh. —— Fath, Conſiſto⸗ 

a a — S ge orfat 
= Hobndborit ierungs⸗, Confiftorial- 

und (evg.) Schul: lat 
3. Regierung zu Frankfurt J 

Präſident: Herr Irh. v. Münchhau jen. 
Ihheinmneedirigent: s Bunberlig, Ober⸗Regierungs⸗Rath. 
Ehrenmitglied: « Dr. Meuß, Ober⸗Regierungs⸗Rath a. D. 
Mitglieder: »Seegemund, Regierungds, Conſiſtorial⸗ 

und (evg.) Säul-Kath; 
« Reihhelm, —ã— Conſiſtorial⸗ 

und (evg.) Schul⸗ 

II. Provinz Pommern. 

1. Brovinztal -Sähul-Collegium zu Stettin. 

Präfident: Herr Wirkl. Geb. Rath Frh. Senfft v. Pilſach, 
Ober räfident der Provinz. 

Direltor: = Willenbüder, Regi erungg-Bice-Pröfbent 
Mitglieder: » Tettin, Gonfiftorial« ath, Juſtitiarius; 

: Dr. Wehrman n, (evg.) Provinzial-Schul-Rath. 
8* Angelegenheiten der Seminarien werden von, den Regierungs⸗ und 

Schul⸗Räthen Erliger und Stiehl bearbeitet. |. Nr. 2.) 

2. Regierung zu Stettin. 

Präfidium: Herr Wirfl. Geh. Rath Krb. Senfft v. Pil⸗ 
lad, Oberpraͤſident der Prouin; 

⸗ Billenbüder, Regierungd - Bice = Präfi« 

Abtheilungsdirigent: = 6: eegewaldt, Ober-Regierungs⸗Rath. 
Mitglieder: . © Be ann, (eng. ) Regierungd- und Schule 

⸗ ie (evg.) Regierungs⸗ und Schul⸗ 

⸗ Stich, (evg.) Regierungd- und Schul⸗ 

3 — zu Cöslin. 

Prälident: Herr v. Kope. 
Abtheilungäbirigent: =» Deep, Ober-Regierungd-Rath. 

5% 
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Mitglieder: Herr Neumann, (eug.) Regierungs⸗ und Schul-Rath; 
i - Dittrid, (evg.) — und Schul⸗Rath. 

4. Regierung zu Stralſund. 

Präfiden Herr Graf v. Kraffow 
— des Dräfidenten: ⸗ Koh n v. Jaski, "Dber-Regierungs: 

Mitglied: ⸗ Dallmer, (evg.) Regierungs- und 
Schul⸗Rath. 

IV. Provinz Schlefien. 

1. Brovinzial-Schul-EColleginm zu Breslau. 

Präfident: Herr Wirkl. Geh. Rat Dr. Frh.v. Schleinitz, Oberprä- 
ſident der Provinz. 

Direktor: = Götz, en Präfident. 
Mitglieder: = Dr. Stieve, (Tath a terungs- und Schul-Ratb; 

s Dr. © hneider, onftftoriate Rath, Zuftitiarius; 
s Dr. Scheibert, (evg.) Provinzial-Schul-Rath. 

(Die Angelegenheiten ber evangeliihen Schullehrer-Ceminarien werben com- 
miſſariſch von dem Reg.⸗ und Schul⸗Rath Stolzenburg (f. Nr. 3), bie ber 
tatholifchen von dem Reg.⸗ und Schul⸗Rath Jüttner (f. Nr. 2) bearbeitet.) 

2. Regierung zu Breslan. 

Präfidium: Herr Wirkl. Geh. Rath Dr. Frh. v. Schleinig, 
„ pbernehlibent der Provinz; 

v. Götz, Regierungs: Bice-Präftbent. 
Abtheilungsdirigent: » v. Willich, Ober: a oe orla 
Mitglieder: e (a) & PR n, ee Conſiſtorial⸗ und 

ul-Rat 
⸗ —* (tath.) Regierungs- und Schul⸗ 

3. Regierung zu Liegnitz. 

Dräfident: Her Se Zedlis, gen. Trützſchler v. Fal—⸗ 

Abtheilungsdirigent: » v. Perbandt, Ober⸗Regierungs⸗Rath. 
Mitglieder: ⸗ < en ol en! nb urg, (evg.) Regierungs⸗ und 

ul⸗Rat 

= Bade, (fat 9 Regierungd- und Schul⸗Rath; 
⸗ na A ri te, (evg.) Regierungd- und Schul⸗ 

4. Renierung zu Oppeln. 

Praͤfident: Herr Dr. v. Viebahn. 
Abtheilungsdirigent: ⸗ v. Eichhorn, Ober⸗Regierungs⸗Rath. 
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Mitglieder: Herr Polomski, (kath.) Regierungs- und Schul-Rath; 
. am Kegierungs- Sonfiftorial- und (evg.) 

ul-Ra 
⸗ 5 auptfto d, (kath.) Regierung: und Schul⸗Rath. 

V. Provinz Pofen. 

4. Provinzial-Shul-Eollegium zu Pofen. 

Praſident: dert Horn, Oberpräfident der Provinz. 
Direktor: Toop, Regterungd-DBice-Präfident. 
Mitglieder: = Dr. Mehring, Sonfiftoriale und (evg.) Schul: 

⸗ Dr. Brettner, (kath.) Regierungs⸗ und Schul: 
Rat 

⸗ —* enbeck, Conſiſtorial⸗Rath, Zuftitiarius. 
2. Regierung zu Pofen. 

Prafibium: Herr Ser Oberpräjident der Provinz; 
Stegierunge- 8-Bice-Präfident. 

Abtheilungsdirigent: s — Bänting, DO er-Regierungd-Rath, 
Mitglieder: s Dr. Milemsti, Clath)) Regierungs- und 

Schul-Rath; 
⸗ FA (tath.) Regierungs⸗ und Schul⸗ 

⸗ FJaͤrel, ungen ‚ Sonfiftorials und (evg.) 
Schul⸗Rat 

3. Regierung zu Bromberg. 

Präfident: Herr Naumann. 
Abtheilungsdirigent: ⸗ 5 chubring, Dber-Regierungd-Rath. 
glieder: ⸗ N ge 1.5 Regierungs- Rath, (evg.) 

» Lie & hmt idt, (fath.) Regierungd- und 
Schul⸗Rath. 

VI Provinz Sachſen. 
1. Provinzial⸗Schul⸗Collegium zu Magdeburg. 

Präfident: Herr vr Geh. Rath v. Wipleben, Oberpräfident 
tovinz 

Diretor: = Dr v. Groß, gen. v. Schwarzhoff, Regie⸗ 
rumgö- res Deälibent, 

Miüglieder: = Dr. Schulz, Regierungd Rath (DBerwaltungs- 
t b); 

: NRü ling, Eonfiftorial-Rath, Suftitiarius; 
= Dr. Heiland, (evg.) Provinzial- -Schul-Rath. 

(Die Angelegenheiten der Seminarien werben von dem Reg. und Schul- 
ar , Frin ler und dem Gymnaſial⸗Oberlehrer Dr. König bearbeitet. 
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3. Regierung zu Magdeburg. 

Prafidium: Herr Wirkl. Geh. Rath v. Wipleben, Ober: 
präfident der Provinz; 

«» Dr.v. Groß, gen. v. Schwarzhoff, Re 
gierungd-Vice-Präfident. 

Abtheilungddirigent: ⸗ v. Oronefeld, Dber-Regierungd-Rath. 
Mitglieder: o Dr, Ra tler, (evg.) Regierungs⸗ und 

u 
» Dr. Köni t, (evg.) Gymnaſial⸗Oberleh⸗ 

rer, — 

3. I de Merfeburg. 

Präfident: Herr othe. 
Abtheilungsdirigent: ⸗ v. Korff, Ober⸗Regierungs-Rath. 
Mitglieder: ⸗Karg, (evg.) 2 Regierung und Schul⸗Rath; 

: $r obeniu ee -, Confiftorial; 
und (evg.) Sl 

4. Regierung zu Erfurt. 

Präfident: Herr v. Vignau. 
stbeilungöbirigent: » v. Tettau, Ober⸗Regierungs⸗Rath. 
Mitglieder: ⸗ nee (kath.) Regierungd- und Schul: 

⸗ — Regierungs⸗, Conſiſtorial⸗- und 
(evg.) Schu Rath 

VI. Provinz Weftphalen. 

1. Brovinzial-Schul-ECollegium zu Münfter. 

Präfident: Herr Dr. v. Düesberg, Staatöminifter a. D., Ober- 
peäfibent der Provinz. ' 

Direktor: = 2». Mauderode, Regierungd-Vice-Präfident. 
Mitglieder: = —3— Savels, (fath.) Regierungs- und Schul⸗ 

Dr. s u fria n, (eg), .) Provinzial-Schul-Rath; 
⸗Frh. v. Diepen roid-Grüter, onfiftortal- 

Rath, Juſtitiarius. 
2. Regierung zu Münfter. 

Praͤfidium: Herr Dr. v. Düesberg, Spateminiſter a. D., 
Oberpräfibent der Provinz; 

⸗ — oNauderod e, Kegierungs⸗ « Bice » Prä> 
ident 

Abtheilungddirigent: » v. Hartmann, Ober-Re terungd-Rath. 
Mitglieber: ⸗ $° mmer % midt, Gonfitorials und (epg.) 

chul⸗Rath; 
« Lahm ‚(fath. ) Regterungs: und Schul-Rath. 
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3. Regierung zu Minben. 

Präfident: Herr Dr. v. Bardeleben. 
Abthetlungsdirigent: » Frh. v. Nordenflycht, Ober» Regie: 

Mitglied oe iR d Schul⸗R itglieder: ⸗ opp, (kath.) Regierungs⸗ un ul⸗Rath; 
g ⸗ Wind N , —5— — ie 

(evg.) Schul⸗Rath. 
4. Regierung zu Arnsberg. 

—2— Herr v. Holzbrinck, Wirkl. Geheimer Rath. 
Abtheilungsdirigent: ⸗ v. Häften, Ober-Regierungs-Rath. 
Mitglieder: -Buſchmann, Regierung, Confiftorial- 

und (evg.) Schul⸗Rath; 
:= Kroll, (fath.) Regierungs- und Schul-Rath, 

VIII. Wheinprovinz und Hohenzollernfche Lande. 

I. Brovinzial-Shul-Eoflegium zu Eoblenz. 

Präfident: Herr dent Geb. Rath v. Pommer-⸗-Eſche, Oberprä- 
ent der Rheinprovinz. 

Direktor: = Graf v. Billers, Regterungd-Bice-Präfident. 
Mitglieder: = Ei van d I rmann, Geb. Regierungd-Rath, (evg.) 

ul⸗Nath; 

s Dr. Luca 8, (fath.) Regierungs- und Schul⸗Rath; 
e Snethlage, Confiftorial-Rath, Juſtitiarius. 

2. Regierung zu Coblen;. 

Hrafidium: . Herr Wirfl. Geh. Rath v. Pommer-Eſche, 
Oberpräfident der Rheinprovinz; 

⸗ bett v. Billerd, Regierungd-Bice-Prä- 
ident. 

Abtheilungsdirigent: ⸗ Spilling, Ober⸗Regierungs⸗Rath. 
Mitglieder: ⸗ 8 e Jrich, (kath.) Regierungs⸗ und Schul⸗ 

ath: 
: Bo en, (evg.) Regierungs- und Schul⸗ 

Rath, 
3. Regierung an EbBin. 

Bräfident: Herr v. Möller. 
Abthetlungsdirigent: ⸗ Bird, Ober-Regierungs-Rath. 
Mitglieder: ⸗ ei DE et (eug.) Regierungd- und 

ul-Rath; 
s Lie. Blum, (tath.) Regierungd- und 

Schul⸗Rath. 
4. Regierung zu Duſſeldorf. 

Präfident: err v. Maffenbad. 
Abrfelungöbirigent ⸗Sch ni Ober⸗Regierungs⸗Rath. 
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Mitglieder: Herr Al faelt, Geh. Regierungs⸗Rath, (evg.) Schul: 
ath; — 

⸗ Dr. Sdlankes, (tath.) Regierungs⸗ und Schul⸗ 
ath. * 

5. Regierung zu Trier. 

Hräfident: Herr Frh. v. Schleinig. . 
Abtheilungädirigent: =» v. Gärtner, Ober-Regierungs-Rath. 
Mitglieder: = Spies, Eonfiftorial- und (eng) Schul⸗ 

- Kellner, (tath.) Regierumgd- und Schul⸗ 
Rath. 

6. Regierung zu Aachen. 

Präſident: Herr Kühlwetter. 
Abtheilungsdirigent: - v. Solemacher, Ober⸗Regierungs⸗Rath. 
Mitglieder: ⸗Braus, (evg.) Regierungs⸗ und Schul⸗ 

Rath; 
-Stöveken, (fath.) Regierungs⸗ und Schul⸗ 

Rath. 

7. Regierung zu Sigmaringen. 

Präſident: Herr v. Blumenthal. 
Mitglied: - Mayer, (kath.) Pfarrer zu Inneringen, com⸗ 

miſſariſch. 

— — — — — — — 

I. Akademien und Uniderfitdten. 

29) Erſte juriſtiſche Prüfung. 
(Centralbl. pro 1865 Seite 11 Nr. 5.) 

Dem Königlichen Univerfitätd-Curatorium tie ich bieneben die 
von mir mit dem Herrn Suftiz Minifter vereinbarten und von 
Seiner eich dem Könige unter dem 26. November v. 3. ges 
nehmtigten uſage und Abänderungen zu den Beſtimmungen des Re⸗ 
gulativs vom 10. December 1849 über die erfte juriftiiche Prüfung 
zur Kenntnißnahme und Mittheilung an bie dortige juriftiiche Fa— 
cultät zugehbn. Ich habe dad Vertrauen, da die Art und Weiſe, 
wie dieſe wichtige Angelegenheit für jept geordnet ift, den juriftifchen 
Sacultäten im Wefentlihen erwünfcht fein werde, und daß dieſelben 
ed ſich werden angelegen fein laſſen, für die Erreihung des Zwecks, 
ber bei der Abänderung der biöherigen Einrichtung ind Auge gefaßt 
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wurde, Alles zu thun, wad in ihren Kräften ſteht. Die jededmal 
auf 2 Jahre defignirten Craminatoren werben nunmehr an ihrem 
Theil felbft dafür zu ſorgen baben, daß die erfte juriftiiche Prüfung 
denjenigen wiſſenſchaftlichen Charakter annehme, der den Verhält—⸗ 
niſſen angemefjen tft; fie werden eine heilfame Strenge zur Anwen- 
dung bringen, ohne dabei das richtige Maß zu überfchreiten, und 
fi) gegenwärtig: halten, daß die Anforderungen, welche an die Can 
didaten in den einzelnen Didciplinen zu machen find, mit denen, 
weldye bei der Doctor-Promotion gemacht werden müffen, nicht zu= 
fammenfallen. 

Den Heren Suftizminifter habe ich erjucht, die Vorfihenden der 
Prũfungscommiſſionen zu einer borgängigen Berftändigung mit den 
defignirten Mitgliedern, fowohl über die VBertheilung der Gegenftände 
der Prüfung, als über einen angemefjenen Behtel in der Perſon 
der Sraminatoren, zu veranlaffen. Ich darf annehmen, daß den 
Borjipenden dariiber das Nöthige eröffnet werben wird. 

Auch babe ich den Herrn Zuftizmintfter erfucht,, im Intereſſe 
der Sandidaten eine den Charakter der ihnen auferlegten fchriftlichen 
Ausarbeitung näher präcifirende Bekanntmachung zu erlaffen, wovon 
baß seönigliche Univerfitätd - Euratorium event. Mittheilung erhal- 
en wird. 

Indem die neue Ordnung bereitdö mit dem 1. März d. J. in 
Kraft treten wird, ift e8 erforderlich geweien, die Sraminatoren für 
das erfte biennium fofort zu defigniren, und babe.ich dem Herrn 
a aier als ſolche für die dortige Univerfität nambaft ge= 
macht: ⁊c. ıc. 

(ſ. Anlage a.), 
wovon bag Köntgliche Univerfitätd » Euratortum diejelben benachrich⸗ 
igen wolle. 

Für die Kandidaten der Rechtswiſſenſchaft bedarf ed, wie dad 
Königliche Univerfitätd - Curatorium aus der Anlage erjehen wird, 
eines Nachweiſes ded Beſuchs beftimmter Borlefungen auf der Unt- 
verfität künftig micht mehr. Ich werde von diefem Umftande Beran- 
laffung nehmen, in den Vorfchriften über das gefammte Teftaten- 
weien auf den Univerfitäten Modificationen eintreten zu laffen, über 
welche ich mir weitere Mittheilung vorbehalte. 

Berlin, den 7. Sanuar 1865. 
Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 

von Mühler. 
An 

die Koniglichen Univerfitäts Euratoren _ 
nnd Curatorien. 

25254 V. 
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&. 

derzeichniß 
der zur Theilnahme an der erften juriſtiſchen Prüfung vom 

1. März 1865 an auf zwei Jahre defignirten Univerfitätslehrer. 

I. $ür Berlin. 

Die ordentlichen Profefforen Ober-Tribunaldrath Dr. Heffter. 
⸗ = Homeyer. 

Geheimer Zuftizratb = Rupdorff. 
⸗ ⸗ -Beſeler. 
s s s Heydemann. 

- Bruns. 
s Gneift. 
.e Berner. 

I Zür Bonn 

Die ordentlichen Profefforen Geheimer Zuftizrath Dr. Walter. 
⸗ ⸗ ⸗Bluhme. 
⸗ ⸗ ⸗Boͤcking. 
⸗ ⸗ ⸗Sell. 
⸗ ⸗ ⸗»Bauerband. 

⸗Hälſchner. 
II. Fur Breslau. 

Die ordentlichen Profefforen Geheimer Zuftizrath Dr. $ uf chke. 
s £ 2 e . 

⸗ Stob e. 

IV. Für Greifswald. 

Die ordentlichen Profeſſoren Dr. Bekker. 
⸗Wieding. 
⸗Franklin. 
⸗Witte. 

V. Fuür Halle. 

Die ordentlichen Profeſſoren Dr. Anſchütz. 
= Dernburg. 
⸗ Stein 

und der außerordentliche Profefjor Dr. Hinfhins. 

vi. Für Königsberg. 

Die ordentlichen Profefforen Geheimer Suftizrath Dr. Santo. 
» Schirmer. 

und die außerorbentlichen Profefloren s Güterbod. 
s Laband. 
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0) Summarifde Heberjidt der Studirenden auf den Univerfi- 
iten, der Alabemie zu Münfter und dem Lyceum zu Braundberg 

in dem Sahr von DOftern 1864 bid dahin 1865. 

(Eentralblatt pro 1864 Seite 389 Nr. 156.) 

. - Bu 

a. Katholiſch⸗ uriſtiſche Medicini⸗Philoſophi⸗ 8 Ei 5 
(ogifch theotogifehe Fa ſche „Hacul- {che „gecu- J 23] n 

gen 
28 Facul ut. ö J gen 

si8lslsl8l8|£ 18€ slsls 38 3398 J. —33 30336838 33 
. Univerfität zu Greifswald. 
Sommer-&em.1864 | 17, 3) 20 | 
Binter-Sem. 184 | 22 2] 4 8) 13 

4114-142: 
Mithin im Winter- 3 

Sem. 1541 (mer | 

. Bereinigte Friedrichs⸗Univerſität Halle-Wittenberg (zu Balte. 

Sommer-Bem. 1864 1333150|38 —| 44 H le 71110217: 24 241 | 780 

J IM 82117 
101 | 225 | 19 

15119111 
212 

Binter-Sem. 1 6| 971238 143 2331 | 787 

Mithin im Winter | | 

on | == 1400-2] -]-| 
}. Univerfität zu Breslan. | | 
Sommer-Gem.1864 |103| 2110511761 176l151| Alısslta2] 6,1481275134:300 | 893] 103 
Binter-Sem. 1894 | 96| 3| 9olıs6l—Itoslıaal altaslıssl 6 164/282120/311n| 885] 109% 
Mithin im — | 6 j 

mehr I -|ıl —I I -1—-| Fıs-lıcl | 2| — _ 
Sem 1 einer 7\- 7] 10 - m 9 | -- 1-5 -| 8 2 
. Albertus-Univerfität zu Königsberg i. Pr. | 
Sommer⸗Sem. 1864 1118| 211 ——| --[ 72] 1] 73j109| 9[118j1223) 8'130 | 441 460 
Binter-Sem. 1894 |tı2l alııa) — | 94ısjı35| 71442 53 
Mithin im a 

3 
Sam. 1 —— 6|-- — 

3 Darunter I N beta hiſch-hi & 
avon entfallen: auf philofophifch-biftorifche Studien 236, auf mathematifch-naturwifien- 

Haft he Stubien 68, auf Bergwiflenichaften 7. “ n 
3) Darunter 75 Bharmaceuten, 30 Deconomen ac. 
4) 11 Bharmaceuten. 
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E lee 
Evangelifh- Katholiſch⸗ or Medieini⸗ ar: . (EEls$ 
tbeologifche ſtheologiſche ee ſche Kacul- —8 3363 
Facultãät. Facultãt. tät. * v 2jE* 

_ — — x 
30 

:|8 & 1211438 & . 8 8 8 E37 * 

53353933313 53 AI 58 51333133133 3533346 
= 2 1= sı=|® = el 812 |®| 813818 

5a 3 8836 

5. Friedrich⸗Wilhelms⸗Univerſität zu Berlin. 

Somerſem. 1864 [308| 64] 372 ==] —1330|107|437 
Winterfem. 1844310] 66| 376| - —| - [4461311577] 340/62] 402| 543|176|719 

Müpie " 
im Winterſemeſter | | | | | 
4 mebr 3 22 4 --—| —I116 241401 16.12) 28] 39| 18| 57 | 2291173 | 402 

weniger — —| I 1-1 -1— 1-1 —-1-1 -] —-1-1 -1—-1 - 

6. Rheiniſche Friebrih-Wilhelms-Univerfität zu Bonn. " | 
Somerfem. 1863] tl 5' 56 1351 223|104 327 952 — 2081159] 22181] 131] 4 

— 215156) 26182] 147| 6 

1 - £ 

208 
Winterfem 1R9$| 58| 1) 59215 

Mithin 
im Wuterſemeſter | | _ |? 

4“ -I— 
mehr _ 163 18 -1-1—-| -I—] - 

HEN enger — — _ _| —i 15| 15! 30 1 — 1 

7. Theologiſche und philofophifhe Akademie zn Münfter. 

Sormerfem. 1864| — =| — 1195271222] —| —| —| — |-| — | 338, 13] 31 4731 12 I 485 
Winterfem. 1848| —| —| — [242|341276 ei -| - e — | 974 Sl 295] 571l 10 | 581 

8. Zuſammenſtellung. | 
Sorheeiem. 1864 |930| 126] 10561579 271606177 1136190711000) 901109011661|358 2019)5678] 80016475 
Binterfem. 1244 |924|119]10431623|341657]856| 162|1018]1057|1021115911762]384 2146160231 99117014 

| 
T 51 

Nudis 
im Winterſemeſter 

mehr 

1244 | weniger 

| 
6 7, 13 

345 191 5% 26 
| 

57,12 af 101 * 127 

1) Darunter 63 PBharmaceuten, 13 ber Zahnheilkunde Befliffene, 72 Eleven des Friedrich 
Wilhelms - Inftituts, 81 Eleven ber medie⸗chirurg. Akademie filr das Militair 2c , 502 Kleve 
der Bau-Alabemie, 22 Bergerfpectanten, b remmmerirte Schüler der Alabemie ber Künfte, 33 vom 
Hector ohne Immatriculation Zugelaffene. | 

2) Darunter 73, welche der landwirthſchaftlichen Akademie zu Poppelsborf angehören. 
3) Darunter 25 Pharmacenten. 



- [3 o (19,5 
R " gun 
; Cvange- | Katho- iñi & ISs2lE3 

Morten (Mlaen| (Sehe | nitae | wilde [ER EIS 
ogi ogi —*51. Facultät. | Facuktät. eultät. | Zacuftät. | Kacultät. we: E215$ 

_ 35175|,5 
TI, I TT Edle ele8 

[8 8 lalz 8 es 8 [218] & |e|$ 8 [2.|- 2185 
Bl2|l % Inlal = Iolal £ IS |oa oloaI & os 3212 

2alEjs 33353538— 38 
66 < 3 = 5 3 Io = ou > 5 > Pa > > Pe] = IS E25 8 

),. Lyceam Hosianum zu Braunsberg. | 

.. Sommer-Semefter 1864 * 8 38 |— — || — [tt -} 11 [49 | — | 49 
„ Binter-Semefter 185 — 32 I-1—-| — | -|-1 —- [6 613381 — | 38 

- Mithin im Winter- | | | 
mehr | - 1 _ IL _I-I-1- 

Sem. on [mr | 7 6 - 6 -|-| — | - 9 — Ati) — [il 

Der Ab- und Zugang der Studirenden auf den einzelnen Univerfitäten in 
den oben bezeichneten beiden Semeftern tft aus folgender Tabelle erfichtlich: 

Mithin 
Im Im Winter, | Gefammtzaht 

Sommer- Davon find Es find Semefter 1844 der immatri- 
Semefler | paeaanaen demnach And binznge- julirten Stu⸗ 

1864 waren gegang geblieben Adna birenden im 
immatriculirt Winter- 

Semefter 1894 

Greifswalb . . . - 

Scle . ..... 

Dreslaı . . oo 

‚ Rönigeberg . - - - 

Berlin... ... 

Summe | 5683 I 1753 3930 2193 60233 

Brauusberg. .... 49 17 32 6 38 

1) — von 4 nadpteiglid $mmatriculirten. 
2) desgl. 
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32) Ueberfiht über die Zahl der auf ben Preußifchen 
erſich aus dem Auslande In Hrn 

Land. 

L Deutſche Bundeöfnaten einfhliehlih fümmtliher Oeſterreichiſchen Staaten. 

.| 6) 2 Anbatt . 
Baden 
Baiern . 

grannfcmeig 0. 

an 
mburg - ... 

fe urfürpentgum ! 

— 

‚Detmold. · 
Ai —S—— 
[11T 

Edle, abnigreich - 

P —— 
—* 

Wirtember; 

2 11 27 

ABER 

(Gentrafblatt pro 1864 

:1212 
1 

— 
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11 

1 1].|.|. 
13:1]: 

—52. u BI DI na u 
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Iniverfitäten und ber Alabemie zu Münfter Studirenden 
ved Sommer-Semefterd 1864. 

Beite 394 Nr. 158.) 

4 .| 5,10] 38 
3 322 
5212 .|8'3] 7] 19 

Braunſchweig 23.14 4.3 11 514 
Bremen 49.42 1.73 4 
Frankfurt a. 2.2 .)3,.] 51 10 

Yamburg . . ... 5. 6816 
gerne ö .. Jıı 14| 6/20] 5|14| 2! 3] 19) 43 

effen, zurfurſtenthum. .. .|. J. J. 188 

m. Großperzogthum .. 1] .)4 .| 9 14 
Holfen.... - Bu 3:|6|2 4 15 
Lauenburg 000. 1l.[1.|.| 2 

Lippe-Detmolb . .... 1l.|31] 4,9 
ae Heumburg 0. JJ54444 
Üben. 2.|3.| 3 8 

Lupembmg. 2.2.0: .].|.[2 3] 1 6 
Medlenbing PSP 521] 9] -|18] 9) 22) 69 
ET BE EI ee Bet 

Sivenbun Pa EEE s 614 822 ig ” 

Selen, Knigreh U} } IIIIEIE 
„Sroßherzogthum -Ji1l.[1l3 1) 6 
Segler -121:] 4] 1] 13] 20 
ÖL 6.).1 51 

2. 

6 



übertragen 

U. uebrige Enropiifge Staaten, 

Britiſches Reich - 
rantteich . . 
riechenland 

aachen ........ 
WÄR ne 

Serbien . 2... 00. 

Men 2... 

Summe 
Anzahl im Winter 

Semefter 1894 | 4. 
Mithin im Sommer- 

mehr. |. Semeſter 1864 weriger 

1) aus Ungarn. 
9) aus Norbamerifa. 
3) aus Ungarn. 
4) aus Böhmen. 
5) aus Schottland. 

jriſtiſche 
5 mebichn. ẽphiloſoph Summe. H 

6) 4 aus Böhmen und zwar in ber evang.-theol., 1 in ber jurift., 2 in ber philof. Faenlit 
2 + Galizien und zwar in ber philof. 
7 + Ungarn und zwar in ber philof. 

3 aus Oftindien. 
7 aus Schottland und zwar 5 im ber enang.-theol., 1 in ber jurtfl., 1 in ber mebic. Faculi 



Abertragen —J 

Britiſches Reich - 32 922 ae 21 3% 
iechenlanb . . - 6|.| 413 

Stalin... 0.» 1l.| 4] 5 
Moldau und Wallachei 83) 2] 13 
Niederlande . . . - 2.| 2] 6 

Bolen. 2.20% 2 7| 7] 16 
Rußland...» - 14[23| 48| 88 
Shlemig. - . + - .\2] 5 10 

Schweden ..... ‚I. ala 
Sam... ..: 7\a| 13] 26 
Gerbin. 11.| 2] 83 

Züri... 0... tl 

Urila. 2000. .|2] .| 2 
Amerika ...... 273 8] 15 

Afien ....... 1 2 
Auſtralien · .. EEE I BR 

Summe | 89.192]27] 140194|342]722 
Anzahl im Winter 

fi 2 . 115 41104 125130) 
——— 

mehr |. 
Bemefter 1864 Iimeniger 32| 64 

6 . 
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II. Gymnaſien und Heal:Schulen. 

83) Privat-Studien und freie Arbeiten der Schüler 
auf höheren Unterrihtd-Anftalten. 

Die fünfgehnte Berfammlung der Directoren ber weſtphäliſchen Gymnafien 
und Realſchulen hat aus der Erfahrung heraus, daß bie Privatitudien ber 
Schüler ungeadhtet der vor einiger Zeit gegebenen Anregung nicht überall zu 
rechtem Gedeihen gelangt find, den oben bezeichneten Gegenftand auf Orund ber 
von ben einzelnen Anftalten abgegebenen Gutachten in bem Referat des Directors 
Dr. Wendt und unter bem Korreferat ber Directoren Dr. Hoegg und Dr. 
Jordan behandelt. Die Bedeutung ber Sache, namentlih bie Rüdficht auf 
bie in den Berhandlungen heivortretenden allgemeinen päbagogiichen ragen und 
Anfichten geben Veranlaffung, die Verhandlungen im Auszug zur Kenntniß wei⸗ 
terer reife zu bringen. 

Der Referent hebt die auch von maßgebender Seite (Miniſte⸗ 
rial⸗Erlaß vom 12. Sanuar 1856) anerkannte Wichtigkeit der Frage, 
in welhem Maße Privatftudien möglich, in welcher Weiſe fie zweck⸗ 
mäßig jeten, hervor. Die mit Erhöhung der an den Schüler ge= 
ftellten Anforderungen Iteigenbe Gefahr, daß feine Betheiligung zu 
aſſiv, feine individuelle Begabung und Neigung zu wenig berück⸗ 
h tigt werde, und die Gewißheit, dab nur dad Studium Segen 
bringe, welches mit dem Berftande zugleich den fittlihen Willen er« 
faffe und allmältg Sache freier Neigung werde, made in den oberften 
Gymnaſialklaſſen neben den obligatoriihen Arbeiten des Schülerd ein 
Arbeiten nad eigener Wahl nothwendig. Denn wohl nur in dem 
Sinne ſeien ſowohl freie fchriftliche Arbeiten als auch Privatſtudien 
zu verſtehen, daß ihnen volle Freiheit gewahrt, alle irgend als regel⸗ 
mäßig und unweigerlich gefordert ſcheinende Arbeiten davon ausge⸗ 
schloffen würden, jo Audarbeitungen nad gegebenem Thema zu 
beftimmtem Zermin und Repetitionen früherer Lehrcurſe; denn Pris 
vatftudium fei feiner innerften Natur nad denen 6 Aber auch 
die unzweifelhaft zu den Privatitudien zu rechnenden Arbeiten näh- 
men fofort das Weſen gewöhnlicher SC chulaufgaben an, wenn ber 
Lehrer hi verlange und controlire, jo 3. DB. wenn er aud dem von 
der Anftalt feſtgeſetzten Penſum der Lertüre die Abfchnitte, die in 
der Schule nicht gelefen werben könnten, privatim von Allen lefen 
laffe. Denn tönne man eine folde Privatlectüre auch wohl nicht 
entbehren, wenn, wie die meiften Öpmnofien verlangen, der ganze 
Homer gelefen werden folle, fo ſeien wirkliche Privatſtudien nur die, 
bie ber Einzelne für ſich nicht ald allgemein geftellte Aufgabe, ſon⸗ 
bern nach eigener Neigung und Wahl betreibe, und freie Arbeiten 
nicht etwa ie für Alle obligatorifche, bet denen das Was und 
Wie freigegeben, jedenfalls aber ein beftimmtes Minimum gefordert 
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werde, fonbern nur foldhe, welche der Schüler durchaus frei— 
willig übernehme. 

Zur Belebung der Privatſtudien in biefem Sinn habe einen 
beionderen Impuls M. Seyffert gegeben in feiner Schrift über 
dad Privatftudbium (Brob. 1853), ebenfo u. A. Rehdantz (Hal- 
berftädter Progr. 1856) und Schrader (Sorauer Progr. 1855), 
alle mit großem Nachdruck, aber nicht ohne gewiſſe Uebertreibung; 
direlten Anlaß aber die MintftertalsBerf. v. 12. Tan. 1856, melde 
ausdrüdlich fordere, daB „behufd der Ueberführung zu der Freiheit 
der Studien, melde auf den Abgang von der Schule folgen foll, 
die SelDitpitigteit der Schüler auf den oberiten Stufen ded Gymna⸗ 
ftalunterricht8 in jeder Weiſe angeregt und begünftigt werde." und 
befondere Anerkennung denjenigen Abiturienten in Ausſicht ftelle, die 
unter ihren übrigen Ichriftlichen Arbeiten auch Proben eingehender, 
von eignem wiffenthaftlihem Triebe zeugender Privatftudien vorlegen. 

Zunächſt frage es fich, ob überhaupt bei unferem gegenwärtigen 
Lehrplane für Privatitudien die nöthige Zeit bleibe. Denn wiewohl 
den neu eingeführten „eorgegenftänben andere, namentlich abftracte 
(Logik, Moral, Rhetorit u. U.) gewichen, Lehrpläne aus der guten 
alten Zeit ebenfo bunt als die jebigen, vor 40 Jahren aber ſchon 
ber eehrgegenitänbe nicht weniger geweſen ſeien als jet, fo ſtehe 
doch die Thatfache feit, daß — der Realſchulen gar nicht zu geden- 
fen — aus den Gymnaſien die frühere Concentration des Unter: 
richt8 geihwunden, und damit auch die Zahl der von den Schülern 
eforderten Arbeiten getiegen jet; die Schule Fünne unmöglich gegen 
rivatunterricht in Mufil, Zeichnen, neueren Sprachen ıc. Einwend⸗ 

ungen machen; grade jept dringe man mit vollem Rechte auf Törper- 
lie Ausbildung. So ſcheine es unpraktifcher Idealismus, noch 
Privatftudien zu fordern; denn geſchloſſene Anftalten mit Alumna- 
ten bei ihrer unbeſchränkten Verfügung über die Zeit ihrer zeglinge 
könnten nicht maßgebend ſein, und auch in ihnen werde über Ab⸗ 
nahme der Privatitublen eflagt. Aber la Mr laſſe ih ein- 
mal die Einheit des Schulweſens nicht wieder berftellen gegenüber 
den Anfprüchen der Neuzeit, gleichviel ob man in der von unjerer 
Jugend geforderten Vielſeitigkeit oder in ihrer Genußfucht den Grund 
der ihr vorgeworfenen „Zerfabrenheit, des Mangeld an geiftiger 
Friſche, wiſſenſchaftlichem Streben und tdealer Lebensanſchauung“, 
gleihuiel auch, wo man den eigenttichen Mittelpuntt des höheren 
nterricht8 zu fuchen habe. Auch die nabeltenende Frage über Herab- 

jegung der an die Abiturienten in den Realten geftellten Anforderun- 
gen jei als zu’ weit führend abzuwelfen, und die Möglichkeit von 
Privatitubien auf Grund der einmal beftehenden Berhältniffe zu 
erörtern. 

Dieſelbe einfach zu leugnen feten die Xehrercollegien von nicht 
wenigen Anftalten geneigt. Bon den Gymnaſien forderten einige 
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Privatfindien nur während der Ferien, andere bielten fie nur bei 
den allerbegabteften Schülern für möglich, führten aber aud außer 
der Ueberbürdung der Schüler die aus der Controle ben Lehrern 
erwachfende Arbeitälaft ald Grund dagegen an. Bon den Realichulen 
werde hervorgehoben, daß deren jepige Einrichtung, namentlich ihre 
ſehr complicirten Prüfungen, die noch größere Zahl von häuslichen 
Arbeiten, bei einigen aber auch die im Ganzen geringere Begabung 
der Schüler den Privatftudien wenig günftig jeien. 

Jedenfalls könne hiernach auf bejonderd umfangreiche Privatftudien 
der Schüler nicht gerechnet, Erfolg erft in den beiden oberen Kinfjen und 
überwiegend in Prima, dagegen Privatlectüre ded Caeſar in Zertia, 
wie ein Bericht ihn fordere, nur ald eine Art Vorübung angejehen 
werben, im Allgemeinen aber wohl die Anficht ald begründet gelten, 
man müſſe den Unterricht fo einrichten, daß er bie Schüler auch 
ohne Privatftudien zum Ziele bringe, — der Vorſchlag, den Schwer- 
punkt der häuslichen Thätigkeit der Oberprimaner in die Privat» 
ftudien zu verlegen, fel unter den gegenwärtigen Berhältnifjen wohl 
unaudfühber —, Schülern, weldye Fa den Anforderungen genügen, 
die Unterlaffung freier Privatarbeiten nicht zum Vorwurfe machen, 
unter allen Umftänden aber, bevor von Privatitudien die Rede jet, 
auf Erfüllung der gewöhnlichen Anſprüche des Unterrichts dringen. 
Damit jedoch 3. B. der philolog. Unterricht ded Gymnaſiums feinem Zwed 
entipreche, namlich die Schüler mit fo vielen Klaffitern fo bekannt 
made, daB ihnen deren und des Altertbumd Geiſt aufgehe, und fie 
diefelben für fich leſen können, folle man auf ſchnelleres Leſen halten, 
und 3. D., wie Einige empfehlen, nach genauer Durdyarbeitung ein- 
zelner Abjchnitte des Autors andere, mit Einftreuung einzelner Fra⸗ 
en behufs nothwendigſter Sontrole, nur in der Urſprache leſen 
affen oder durch Einführung einer für Alle verbindlichen Privat» 
lectüre den Homer wenigftend ganz, die übrigen griechiichen und 
roͤmiſchen Schulfchriftiteler zum größten Theile bemältigen, und 
ebenfo in anderen Fächern Privatftudien bid auf einen gewillen 
Grad erfegen duch Wedung der Selbitthätigkeit und, ſoweit mög⸗ 
ih, Berücfichtigung der Individualität, fo 3. B., indem man zu 
Auffägen und freien Vorträgen ſolche Themata zu freier Wahl ftelle, 
die zu felbititändiger Verarbeitung der aus den Schriftftellern zu 
Ichöpfenden Stoffe anregen, in der Geographie und Geichichte, indem 
man die Lectüre muftergültiger Quellenſchriftſteller empfehle und 
controlire; in der Mathematik, indem man zur Anwendung der Lehr, 
ſätze Aufgaben ftelle, und zwar ftetö die doppelte Zahl der von Allen 
u fordernden, für Schwächere zur Auswahl der leichteren, für Bes 
—*28 zur Bethätigung beſonderen Intereſſes. 

Aber neben ſolcher Erweckung der eignen Thätigkeit der Schü⸗ 
ter im Unterrichte felbft jet eine Anregung wenigitend der fähigeren 
Schüler zu eigentlichen Privatftudien und ganz freiem Arbeiten 
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ebenſo möglich, wie wünfjchenäwerih; moͤglich, da der Unterricht, mit 
Recht durchaus auf die mittelmäßigen Schüler berechnet, den bejon- 
ders begabten nach eigner Wahl zu benutzende Zeit übrig laffe, wünfchens- 
werth, da Pri bien am beften lebendiges, wicht bloß receptives Inter 
efie für die Wiffenichaft befunden, auf die jonft ſchädliche Ungebunden- 
hei des akademischen Lebens vorbereiten, durch Vertiefung in ein 

ſtimmtes Gebiet viel größere Gründlichkeit des Willens und zu⸗ 
gleih der Individualität ein Feld der Bethätigung geben; fei ja 
nach einem Berichte ihr Zweck „Belebung einer freien Selbitthätig- 
feit zur Gewinnung einer freien Umfidht in gewiſſen Gebieten des 
Wiſſens, zur Beherrſchung und Bereinigung der an die Jugend 
herangebrachten Bildungäftoffe, ur Bereicherung ded Gedanfenvor- 
ratha und zur Förderung ſprachlicher Sicherheit und Gewandtheit ;“ 
älten fie nad einem anderen grabezu ald „Krone und jchönite 
lüthe ber Geſammtthätigkeit eined Schüler8". Deshalb müſſe der 

Lehrer ihnen jorgfältigfte Aufmerkſamkeit zuwenden, nirgends aber 
mehr anf alle Mittel belebender Anregung bedacht fein und reichſte 
Fülle zur Auswahl bereit halten. Da nicht alle Diöciplinen in 
gleihem Maße lohnenden Stoff dazu liefern, fo ſeien diefelben ein- 
zeln durchzugehen und bie dem Privatitudium ſich bietenden Aufs 
aben zujammenzuftellen, und zwar in der doppelten Rüdficht, daß 
ih der Schüler dabei theild mehr receptiv, theils ſelbſtthätig be⸗ 
theilige; jened indem er fich wiflenfchaftlichen Stoff aus Schriften 
aller Art zuſammenſuche, alfo durch Privatleltüre; diefed, indem er 
das fo gewonnene Material auf irgend eine Weiſe verarbeite. 

Zur Privatlectüre der deutſchen Klaſſiker wifle angemefle- 
ner Unterricht Anregung ſehr leicht zu geben. Die Klage, dab die 
Mehrzahl der Schüler Mh Schwer dazu gewinnen lafje, Mei hoffen. 
lich keine allgemeine, eine Aufzählung der privatim zu lefenden Werke 
unnötbig, ebenfo die Bemerkung, dab Nibelungen und Gudrun, wos 
möglidy in der Urſprache, dazu gehören. Mit Recht legten die Real⸗ 
ihulen, des Bildungsmitteld der griedhifchen Litteratur entbehrend, 
auf deutfche Lectüre bejondered Gewicht. Zu empfehlen und bei reg- 
famen Primanern auch beliebt feien, ebenfo wie Erklärungsſchriften 
. den Kiaffitern, auch Litteraturgefchichten, wenn ber Unterricht die 
amit verbundene Gefahr einer frübreifen Kritit über die Schriften 

dur) Erzeugung feiter Pietät befeitige, jo die vielfach einfeitige von 
Bilmar, die vollftändigere, an Proben reihe von Kurz; ferner Bio⸗ 
raphien, wie die veiting) von Stahr, Goͤthes von Lewes oder Vieh⸗ 
bo felbft Hoffmeifterd Buch über Schiller; auch leichtere aefthetiiche 
Abhandlungen, 3. B. Viſchers Schrift über dad Sehen und Ko- 
miſche, Viehhoffs Schrift: wie malt der Dichter Geftalten?, Poggel 
über den Reim und einzelne auszuwählende Auffäbe, ſelbſt populär- 
philoſophiſche — aber alled dies ohne Eontrole. Privatim ein Drama 



an Schülern zu lefen, ſei dankenswerth vom Lehrer, aber nicht zu 
ordern. 

Eigene an Haffiihe Werke anfnüpfende Aufgaben, zu Aufſatz⸗ 
themen viel benugt, jeten — verftändige Audzüge abgeredynet — zu 
Privatarbeiten wenig geeignet, da bie Schahr der Oberflächtiche 
feit und Phraſenmacherei zu nahe liege. Daritellungen über Ge⸗ 
danfengehalt der Charactere größerer Dichtungen nad, Anleitung des 
Lehrerd nur reproductiv wiederzugeben, vermöße der Schüler; er 
felbft aber habe die nöthige Reite nicht, die Hülfe von Büchern ver⸗ 
leite zur Unfelbftftändigfeit und die äußerliche Aneignung unverdau⸗ 
ter fremder Gedanten made hochmüthig und unklar. Minder bes 
denklich ſeien Vergleichungen vaterländiicher klaſſiſcher Werke mit 
inhaltsverwandten —* namentlich geieaiien und römilchen, 
Zufammenftelung und Begründung ber meiihungen der Schiller» 
chen Romanzen von ihren Quellen, Parallelen zwiſchen Darftellun- 
= derſelben Sagenftoffe bei modernen und antiten Dichtern (Arion, 

rpheus), bei engliſchen und deutichen, Alles dies aber unter An⸗ 
leitung des Lehrers, etwa gelegentuch der Disponirübungen oder der 
philol. Lectüre, oft ſelbſt, z. B. bei Vergleichung der Euripideiſchen 
und Goͤtheſchen Iphigenie, mit weitergehenber Sülfe, die ſich nicht 
allgemein beitimmen lafje, aber immer die nabeliegenden Abwege im 
Auge halten müffe, zumal da oberflädhliche, aber begabte Naturen, 
zu Privatitudien aufgefordert, fich gerne durch flüchtiged Hinwerfen 
einiger aufgelejener Gedanken über ihre deutjche Lectüre damit abfinden. 
Endlich ſei die Erfahrung mittheilenswerth, dab fich die Schüler der 
oberen oder blo8 der oberften Klaffe im Winter außer den Schul⸗ 
ftunden ſehr gern etwa alle 14 Zage verfammeln, um unter Leitung 
eined Lehrers, was fie inzwifchen gelefen oder tn obigem Sinne 
audgearbeitet haben, in mündlichem Referat zu befprechen oder memo- 
rirte Dichterftellen vorzutragen, eine namentlid auch wegen der dringend 
wünſchenswerthen Hebung im mündlichen Vortrag fehr empfehlens- 
wertbe Deibättigung. 

Veber Brivatlectüre in den alten Spragen, fowohl in 
Betreff der zu wählenden Schriftfteller, al3 auch in Betreff der vom 
Schüler feftzubaltenden Geſichtspunkte gingen die Anfichten ziemlich 
weit audeinander. 

Einige dehnten die Privatlectüre auf. Plato, Iſokrates, Thucy⸗ 
dides, Sophofled, Euripides, Terenz, Tacitus, Quintiltan, Curtius, 
Vellejus ꝛc. aus; andere beſchränkten fie auf die leichteren Schul⸗ 
autoren; ein Bericht nenne wohl mit Recht den meiftaufgeftellten 
Canon zu weitgreifend. Seyffert felbft in ber Vorrede feiner Lejes 
ſtücke (1854) ziehe mit Recht den Kreis fehr viel enger als in ſei⸗ 
ner Schrift über das Privatftudium (1853). reigung ur Privat» 
lectüre erlahme jchnell, wenn diefe zu ſchwierig jet. ob fih daher 
im Allgemeinen nur die Autoren Dazu eignen, in die der Schul: 
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unterricht fchon früher eingeführt hat, fei auch Anficht der früheren 
Directorem-Sonferenzen. Sa, die Schullectüre müfje planmäßig aus 
der lamzismen gründlichen Snierpretation zum curjoriihen Leſen 
überleiten, wenn die Privatlectüre gut von Statten gehen ſolle. Das 

feien wohl Autoren, wie Plutarch, Sfocrated, Thuchdibed, Demo⸗ 
henes, deu Schülern zu ſchwer, jelbit, die Tüchtigften ausgenommen, 

nad) den Zeubnerichen und Weidmannichen Ausgaben mit Anmerf- 
en Anfragen bei dem Lehrer aber über jede ihm unverftänd- 

lihe Etelle mache raſcheres Leſen unmöglich und fege den Lehrer 
jelbft gewiß oft in Verlegenheit. Im befonderen Stunden gemeinfchaft« 
lich mit den Schülern zu leſen, fei weder von bdiefem zu fordern, 
noch ſonſt immer thunlich. 

Sehr weſentlich ſei die Rückſicht, was dad SIntereffe der Schü- 
ler anrege, befonderd ob man diejelben Schriften empfehlen würde, 
wenn fie deutich geichrieben wären; dem das Interefje ſchwinde, 
wenn ber Stoff nicht tellee und die berechtigte Schägung bes Hall. 
Alterthums babe zur Ueberfchägung einzelner Autoren geführt. Cor⸗ 
nelius Nepos ſei nach Inhalt und Darftellung höchſt mittelmäßig, 
und die Forderung an die Unterjecundaner, ihn jo zu lejen, daß er 
in succum et sanguinem übergehe, finde, fchwerlich viel empfäng« 
tiche Gemüther. & ſei fraglich, ob friſcher jugendlicher Sinn an 
Cicero's flacher und trodener Philofophie Gefallen finde oder neben 
der maßlofen Eitelfeit der meiften Reden für deren Vorzüge empfäng- 
lich bleibe. Selbft Caeſar fehe gereiftes hiftorifched und politifche® 
Interefle voraus und habe mit feiner wenig erregten und bramatt« 
chen Erzählung, feiner durchaus römischen, nur ſpaͤrlich von huma- 
mer Empfindung erwärmten Anfchauung mit der Antipathie moderner 
jugendlicher Lefer zu kämpfen. Bon römischen Proſaikern blieben 
demnach Livius und Salluft, erfterer wenigftend bei guter Auswahl, 
ur Privatlectüre zu empfehlen; daneben neuere lateinifche Schriften 

intereffanten Inhalts, Reden und Briefe und variae lectiones des 
Murei, vita Hemsterhusii von Ruhnfen, vita Ruhnkeni von 
Wyttenbach, Exrnefti narratio de Gessnero, endlich manche Abhand- 
lung Schoemannd und befonderd Boeckhs Iateiniihe Reden; von 
Dichtern Ovid und Virgil, aber nicht in größeren Partien, da jener 
des Inhalts wegen bedenklih und in den Elegien eintönig, dieſer 
Langweili jet, fondern etwa nad Seyffertd Lefeftüden, die auch 
einige Elegien ded Catull und Tibull, ſowie Epigramme enthalten. 
Bon den Griechen empfehle fih Xenophond Anabafid wegen threr 
ermüdenden Trodenheit und Einförmigfeit wenig, noch weni Cyro⸗ 
pädie und die Memorabilien mit ihrem halb wahren Bilde von 
Socrates; wohl aber einzelne Bücher der Hellenika wegen des wichti⸗ 
en aut erzählten Inhalts; ferner einzelne Reden ded leicht ver- 
tänblihen Lyfias, fchwerlich aber ber phrafenreihe Iſokrates. Am 
ltebften wende fi) die Sugend dem Homer zu. Seiner Daritellung 
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naheſtehend und wegen ihres gedankenreichen tief empfundenen In- 
8 dürften einzelne Elegien, wenigftend Tyrtäus, Kallinus, Solon, 

beogni in Seyfferts Lefeftüuden und der Auswahl von Burchard 
und Stoll bequem zugänglich, nicht unbelannt bleiben. Neben Ho» 
mer ſei fein griechiſcher Schriftfteler fo zur Privatlectüre geeignet, 
wie Herodot. Keiner erzähle feſſelnder und kindlicher; er verjege in 
der zweiten Hälfte feined Werks in die Zeit von Hellad höchſtem 
Aufihwung, rege Die edeliten Gefühle der Vaterlandsliebe an, intere 
fire auch ſehr in feinen Berichten über die Alterthümer der von 

ihm bereiften Länder; feine Sprache jet leicht. — Dieſe Beſchrank⸗ 
ung des Autorenkreifed wolle keineswegs die Bertrautheit mit ber 
antiten Welt in den Hintergrund ftellen; aber dem unvolllonmenen 
Verſtändniß der zum Theil verberbten Originale ſcheine die Lectüre 
von Heberjegungen vorzuziehen, fo der Biographien Plutarchs, eini⸗ 
er Tragödien des Aeſchylus und Euripides, namentlidy der tauris 
— Iphigenia. Beſonders für Realſchulen ſei der Werth der 
Heberfegungen, zumal der geradezu ald Kunſtwerke anerlannten, zu 
etonen. 

Ebenſo wichtig ald die Frage, was gelefen werden folle, ſei die, 
wie ed geſchehen mülle, * dem Grundſatze, „eine Sicherung 
des Erkennens, Wiſſens und Koͤnnens in einem beſchränkten Gebiete 
ift der wiſſenſchaftlichen Vorbildung und der Geifteöbildung überhaupt 
weit förderlicher, ald Vermehrung und Erweiterung ded Wiſſens⸗Stoffes“ 
fet darauf binzumwirfen, dab der Schüler ſich nicht zu fehr zerjtreue, 
nicht Mehreres auf einmal treibe, ohne gerade mit Schrader Doppel. 
tes, oder gar mit einem Berichte, dreifache Leſen alled deſſen, was 
er lieft, zu verlangen. Bor Allem feien forgfältige ſchriftliche Vor⸗ 
bereitung, fachliche Inhaltsangaben, befonders ein vollftändiger Com⸗ 
mentar, in lateinifcher Sprache, auch Phrafenfammlungen in alpha» 
betifcher oder ſachlicher Ordnung zu wünfchen, nicht aber zu fordern. 
Da ferner eingeitanden werben mälle, daß die Neigung zum Ges 
brauche ber lateinifhen Sprache im Allgemeinen gering jei nit nur 
wegen der Gefammtrichtung unferer Zeit, fondern zum Theil auch 
wegen der Methode bes Unterrichts, der zu viel grammatiſche Theo⸗ 
tie und zu wentg practifche Anmendung treibe, jo ſei eine übrigend 
fleiige, nicht mit Iateinifchen Stylübungen verbundene Privatlectüre 
anzuertennen und nur dem künftigen Philologen jene entſchiedener 
anzuratben. Auch dringe der Leſende nur dann wirklich in den 
Sähriftfteller ein, wenn er deffen Gedankengehalt bemältige, die einen 
tieferen Bli in feine Anſchauungsweiſe geftattenden Geſichtspunkte 
ind Auge faffe und nad) einem von vorn Derein auf beſtimmte Ziele 
gerichteten Leſen den Inhalt des Gelejenen frei reproducite. — Um⸗ 
ekehrt könne auch Privatlectüre aus der Privatarbeit abgeleitet wer⸗ 
n, daß nämlich der Schüler, um einer freiwillig übernommenen 

Aufgabe zu genügen, nur feined Themas wegen, einen Autor lefe. 
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taufgabe des Lehrers fei dabei, eine genügende Zahl von 
emen zu ftellen, die zugleich den Schüler intereffiren und ihn 

weder zu wenig geiſtig anftrengen, noch auf Gebiete führen, wo er 
fi nit mehr zu orientiren vermöge. 

Sei auch vielleicht der größte Vorzug des Alterthums, der und 
bereihtige, ed ald Grundlage gelehrter Bildung anzumenden, bie in 
feinen Werten durchgehende Einbeit von Form und Inhalt umd 
darum ohne Zweifel die Schärfung ded Sinned für die Yormen der 
Sprache und ded Verſtändniſſes eines ſchönen Styls im Unterricht 
anerfennendwerth, fo dürfe man doc nad Weſen und Neigungen ber 
Jugend ein Intereffe für grammatiſche und ſtyliſtiſche Betrachtungen 
bei ihr nicht vorausfepen, vielmehr werde der Schüler, wenn man 
ihm die Wahl laffe zwifchen einer Arbeit über den Inhalt und bie 
ſprachliche Form eines Autord, fich jehr felten für letztere entjchetden. 
Aufgaben, wie die 175 von Rehdang geftellten, 3. B. Zufammen- 
ftelung der Siofola und Homoiotelenta in cicerontfehen Reden u. |. w. 
würden dem Schülerftandpuntte ald eitle Minutien erfcheinen, und, 
fall8 ein künftiger Philologe fie doch wähle, fo fünne er Nichtd zu 
Tage fördern, als trockene, für ihn und Andere unerfreuliche Gollecta- 
neen. Daher feien mehr Themata über den poetiſchen oder biftort- 
ſchen Inhalt der Autoren zu ftellen. Den Einwand, joldye Tünn- 
ten auch nad) Weberjepungen bearbeitet werden, widerlege theild Die 
Leichtigkeit der Sontrole, theild die Wahrjcheinlichkeit, dab ein ein» 
mal aud freiem Willen arbeitender Schüler auch den Vortheil bed 
Driginald von ſelbſt erkenne, und falld e8 doch gelhähe, jo wäre 
Died, wenn nur fein Hehl daraus gemacht werde, immer nody beſſer 
ald gar kein Arbeiten. — Die Behauptung, angemefjene Themata 
böten ſich dem Schüler von felbft, gebe entjchieden zu weit; umge⸗ 
kehrt dürfe der Lehrer oft in Berlegenheit darum fein. — Die Themata 
fönnten entweder die Betrachtung des Schriftitellerd um feiner jelbft 
willen fordern, — dahin gehörten Darftellungen von Charakteren in 
größeren Dichtungen, und zwar wohl befier durch fuccelfive Ent» 
widelung nad) dem Gang der Handlung ald durch Aufzählung ber 
einzelnen Eigenjchaften mit Belegftellen, oder, was dad Anfereft er⸗ 
hoͤhe, Gegenüberſtellung von Charakteren (Rehdantz), z. B. wer 
mehr zu lieben ſei, Achill oder Hektor; des Achill und Siegfried 
oder, mit noch weiterer Perſpective in die Kluft zwiſchen zwei ver⸗ 
ſchiedenen Weltanfchauungen, der Helden in Ilias und Nibelungen 
überhaupt; ferner Fragen über Gliederung des poetiihen Stoffeß, 
die in dad Epos oder Drama eingemebte Vorgefchichte, ja felbit, nur 
recht concret geitellt, über die dem Kunftwerfe a Grunde liegende 
Idee, jo 3. B. wie offenbart ſich in der Ilias die göttliche Vergel⸗ 
tung? warum geht Ajas, warum Antigone unter?, oder zu Herodot, 
wie er, wenigftend in den 4 lepten Büchern griechiſches und orten 
taliſches Wefen gegenüberftelle, endlich, minder umfangreich, Vergleich 
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ber Darftellung der Kampfipiele, der Freundſchaft, der Natur, des 
Meered u. A. bei Homer und Birgit. . 

Dber aber die Themata forderten Benupung der Autoren für 
einen antiquariichen oder biftoriichen Gegenftand (z. B. Kriegsweſen, 
Opfer und Meligiondbräude bet Homer u. f. w.). Dies führe auf 
das biftorifche Gebiet. Septen auch hier freie Arbeiten Lectüre 
voraus, fo fei aber außer den Hiftorifern des Alterthums die Zahl 
der für eigened Studium geeigneten Geſchichtswerke nicht groß. 

Bon den von competenter Seite zur Lectüre empfohlenen 
Duellenjchriftftellern habe Peter in feinem Buche über Geſchichts⸗ 
unterricht eine dankenswerthe Zufammenftellung gegeben. Manche der 
nicht in der Schule gelefenen Alten, 3. B. Plutarh, könnten in 
Ueberfegungen, von denen der beutjchen Vorzeit aber, da die meiften 
durch eimtönige Erzählung in chronologiſcher Ordnung und duch die 
Menge gleichgültiger Notizen ermüdeten, doch woh nur Einhard, 
Lambert v. Hersfeld, Einzelnes von Paul Warnefried, eiago u. A. 
geleſen werden; unter denen ber neuen Geſchichte möchte Ref. am 
ded trefflihen Bernal Diaz de Gaftillo Eroberung von Merito, an 
die Wanderungen eines alten Soldaten aus der Belt der Kreiheitd- 
friege u. U. erinnern. Beſſer rathe man zu neueren gefchichtlichen 
Fr und Ercerpten bei der Lectüre; doch dürte man nicht 
u hochgreifen (3. B. zu Häufferd deutſcher Gefchichte oder gar 
ankes großen Werken), fondern populäre Erzählungen, wie daß 

\höne Bud von Meyer, Beitzke's Freiheitskrieg Archenholz fieben- 
jähriger Krieg, felbit manches aus Dahlmannd Schriften ziehe ent⸗ 
ſchieden an, Fleißigere auch wohl Gieſebrechts deutfche Kailer, Mac 
aulays Geſchichte und Eſſays (Nealihüler in der Urſprache). Auch 
Were über die auf Gymnaſien leider fehr vernadhläffigte Geographie 
laffen fih zum Lefen mit Ercerpiren und Kartenzeihnen in großer 
Auswahl empfehlen. 

Zu geſchichtlichen freien Arbeiten paffende Themata zu finden, 
jet nicht leiht. Wo der oft einfeitige Bericht der Schulautoren 
nicht das richtige Bild einer Pertode gebe und das Durcharbeiten 
etwa des Diodor und Ktefiad neben Herodot, des Dionys neben Li⸗ 
vius den Schüler zu weit führe, müffe ihn der nahe liegenbe Vers 
—* feiner Darſtellung mit größeren Anderer über die neigt 
einer Rejultate aufllären und entmuthigen; wo dies nicht der Fall, 
ihm feine Arbeit überflüffig erfcheinen Iaffen und felbft die Ber- 
hung nabelegen, ſich mit fremden Federn zu fchmüden. Gedruckte 
Darftellungen über Berfaffung der Spartaner, Athener, Römer feien 
letcht zu finden und gäben, wenn auch nicht unerlaubt benupt, oft 
für den Schülerftandpunft felbftftändiger Arbeit feinen Raum mehr. 
Selbſt bei etwaiger lateinifcher Bearbeitung folder Themata bleibe 
Etwas von diefen Bedenken. 

Sonach ſeien Themata zu finden, die eine gewiſſe Selbftftändig- 



Beit forbern und zugleich zu lohnendem Ergebniß führen, anderſeits 
aber bie richtige * halten zwiſchen zu leichtem bloßem Nacher⸗ 
zählen und hochgreifenden, zu hohlen Phraſen verleitenden Reflexio⸗ 
nen. Beſonders empfehle es ſich, aus dem groben Ganzen ber 
Erzählung eined Autord einzelne Geſichtspunkte herauszugreifen, 
deren gelonderte Betrachtung für die hiſtoriſche Anſchanung fruchtbar 
jet, z. B. aus Livins Biographie und Charakteriftif eines Manlius 
Capitolinus, Camillus u. A., Beſprechung der Ständefämpfe in der 
erften Dekade nad gewillen Rückſichten, 3. B. den Mitteln, deren 
fich beide Parteien bedienen, und Aehnliches, wozu Schwegler ans 
leite; and Herodot Antheil der Athener und der Spartaner an ben 
Derferkriegen, aus Salluft Sittenichilderung feiner Zeit. Bet den 
Quellenſchriftſtellern des Mittelalterd, wozu Peter manches gute 
Thema gebe, jei es mißlicher wegen ihrer Sarteilichteit, noch mehr 
bei den neueren. Es jet aljo diefe ganze Art von Arbeiten zwar 
nicht unmöglich, aber doch minder gert net. 

Wegen der mannigfachen bei ! uftelhung aller dtefer Aufgaben 
zu beobachtenden Rüdfichten ſei gegenfeitiger Austauſch der gefundes 
nen wuͤnſchenswerth; jo ftelle das biesjährige Progr. von Hamm 
ſolche aud Homer und Birgil mit Beifügung der Diöpofition und 
Belegitellen zufammen. 

Schließlich ſeien noch andere an die Lectüre anfnüpfende Arbet- 
ten in den Berichten erwähnt. Ueberſetzungen geeigneter, nicht zu 
leichter Stellen, eine heilfame, aber, zumal wenn fie auch als Styl« 
probe dienen folle, eingehende Correftur erfordernde Uebung; wenig 
Neigung ſei in Weitphalen zu Ueberfegungen in metriſcher Form, 
I Memoriren einzelner bejonderd anfhredender Stellen, vollends 

ür Retrovertiren. Geradezu unentbehrlidy fei das allfeitig empfoh- 
lene Disponiren der privatinı gelejenen Reden oder philoſophiſchen 
Schriften, aber ohne genaue Anleitung für den Schüler z. B. bei 
den Reden bei Thuchdides, Livius, Salluft, ded Demofthenes, mit 
wenigen Ausnahmen, fait Koiatlide & 

ealfchüler Jänden geichichtliche Lectüre auch in engliihen und 
franzöfiihen Werfen; bie Sammlungen von Schüß feien mehrfeitig 
empfohlen, Beſonders reihen Stoff böte die engliſche Litteratur, 
Macaulay, Waſhington Irving, Walter Scott, Shakeſpeare; bei letz⸗ 
teren beiden, weldye zu ſchwer fchienen, halte man den Gebraud) 
von Weberjegungen für unbedentlih. Daß fid für die klaffiſchen 
Dramen der Franzofen, Einiges von Moliere audgenommen, bejon- 
deres Intereſſe erweden lafje, bleibe zweifelhaft. Sujammen[telhnngen 
von Aufgaben aud genannten Autoren würben dankenswerth jein. 

Yrivatitudien in der Mathematik und den Naturmwitfene 
haften behandle man auf Gymnafien zum Theil mit einer ge- 
wifſſen unſt. Warum ſollten ſich aber nicht künftige Mediciner, 

ciere, Berg⸗ und Baubeamte in ihren Privatſtudien dem Gebiet 
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widmen, dem fie ihr ganzes Beben weihen? Chr im Lehrplan 
mit wenigen Stunden vertretened Fach den Schülern gegenüber als 
unwichtig zu behandeln, jet mißlich und —— dieſer für die 
Gegenwart jo unendlich bedeutenden Disciplinen eine Verkennung 
der Aufgaben höherer Bildung. Man folle ſich daher begnügen, 
wenn ſolche Schüler in den alten Spraden ihre Schuibigteit in 
umal da fih auf Gymnaſien befondered Interefje für jene Wiſſen⸗ 
haften nur unter bejonderd anregenden Lehrern zeige, wogegen ie 
ihnen auf Realichulen die eine Dil der Schüler zumeige. am 
empfehle Verarbeitung und überſichtliche Auszüge naturwiſſenſchaft⸗ 
licher Werte, 3. B. von Tſchudi, Berlepſch, Sumbolt, Levaillant; 
in der Mathematik nicht ſowohl receptives Studium gelehrter Schriften 
über einzelne Abſchnitte derſelben, als vielmehr Bearbeitung mathe, 
matifcher Aufgaben, und zwar zunächſt ſolcher, weldye nur dem Lehr⸗ 
ftoff der Klaffe vorausſetzen, wie fie & B. u. A. Dr. Reidt im Progr. 
von Hamm 1862 nach erfreulihen Erfahrungen über ihre Benupung 
mittheile; — nur befonderd Begabte dürften ein Gebiet der höheren 
Dathematit 3. B. Kegelſchnitte, bearbeiten. Eigene phufitaliidhe oder 
chemiſche Experimente würden wegen Mangeld an Apparaten und 
wegen ber mit ihnen verbundenen Gefahren widerrathen. Dagegen 
liebten es viele Schüler audy der Opmnafien fih Inſecten⸗ oder 
Pflanzenſammlungen anzulegen, wobet fid der Sommer zum eigents 
lichen Sammeln, der Winter zum Ordnen eigne. In mandyer Ge- 
gend ſeien auch geognoftiihe Sammlungen möglid. Doch müſſe 
er Lehrer hierbei müßige und zerſtreuende Spielerei verhüten. 

Ueberhaupt jei bei allen Privatftudien die Einwirkung des Leh⸗ 
rerd höchft wichtig, aber Beftimmtes darüber laſſe fich nicht feſtſetzen. 
Seine individuelle Neigung züſe entſcheiden, ſeine Sorge keine 
amtliche, ſondern eine perſönliche ſein. Eine aus bloßem iaue 
a bervorgebende Controle werde den Hauptvorzug ber Privat- 
ubien, den Charakter eines freien, von Luft und Liebe eingegebenen 

hund, beeinträchtigen, fie als läftigen Zwang erſcheinen laflen, zu 
Tauſchungen verleiten und, da der Muth zur Wahrheit der Grund 
aller fittlihen Freiheit fjei, mehr fchaden als nügen. Empfehlens⸗ 
werth ſei Alles, wad den Charakter der Anregung babe, fo daß man 

D. zu Anfang ded Schuljahres in Prima, wenn fi) die Schüler 
ür eine bei der Abiturientenprüfung beizulegende Arbeit entichetden 

wollen, eine Auswahl von Büchern zur Lectüre, eine Reihe von 
Thematen zur Bearbeitung vorſchlage, ſich zu Rathſchlaͤgen für dieſe 
und andere Gegenſtände erbiete und, was beſondere Anerlenmmg 
verdiene, gemeinſame Leſeſtunden und Aehnliches veranſtalte. Im 
Ganzen aber jet Alles dem einzelnen Lehrer zu überlaſſen und poli⸗ 
zeilihe Controle zu vermeiden. 

Den Privat kubien koͤnne die Anftalt auch 3.38. durch Eutbin- 
bung fleißiger Schhler von diefer ober jener Terminarbeit und durch 



Dewilligung etwa monatlich je eines Arbeitätaged für bie Primaner 
entgegenfommen, um in der Schule unter Augen der Lehrer nad 
eigner Wahl jchriftlih zu arbeiten, dagegen gänzliche Freigabe des 
ZTaged zu eigner Dispofition fcheine ded Mißbrauchs wegen uns 
raͤthlich 

Je weniger über dieſen wichtigen Gegenſtand fich genaue allge⸗ 
meine Beſtimmungen geben ließen, um Yo werthvoller ſeien Mit- 
theilungen der darüber gemachten Erfahrungen, und nach dieſen dürfe 
man einerſeits weder auf Privatſtudien der Schüler überhaupt ver⸗ 
ichten, noch anderſeits die Warnung vor Uebertreibung abweiſen. 
denfalls aber bleibe der Zweck, der damit erreicht werden ſolle, 

nnangefochten: Bildung zu freier wiſſenſchaftlicher Thätigkeit, An⸗ 
edler zu allem Guten treibender Begeiſterung. 

Der erfte Sorreferent betont nodymald den Thon vom Ref. 
bervorgehobenen Unterichied zwiſchen den eigentlichen Privatitudien, 
die er ald „die freie im Gebiete der Schuldidciplinen auf Erweite⸗ 
rung und Verinnigung des Wiflend und Uebung der jelbitthätigen 
geiftigen Kraft gerichtete angeftrengte Thätigkeit“ bezeichnete, ſowohl 
von den zur Nachholung von Berfäumten für Einzelne nothwendigen 
Privatarbeiten, ald auch von ber bloßen Unterhaltungslectüre und 
ud) von ber curforiicen, zur Crfüllung bed Kiafjenpenjums 
Allen aufgegebenen und obligatoriihen häuslichen Lectüre. Er finde 
aber in der lebteren, fowie in der u. U. in dem Progr. von Hamm 
näher angegebenen Benutzung derfelben pn Aufſätzen und Borträgen 
nicht nur den Uebergang zu ben eigentlichen Privatftudien, jondern 
halte eben das für einen Borzug, daß fie für Alle bindend und fos 
mit für Alle ergiebig ſeien. Dagegen Privatftudien im engeren 
Sinne ohne leitende Einwirkung des Lehrers, aus freier Wahl und 
mit felbitftändiger Duellenbenupung, feien nur eine jeltene, von der 
Schule kaum zu beachtende Erſcheinung. Mit Empfehlung ber 
Privatftudien ſei aber auch nichts Andered gemeint, ald dab der 
Schüler dazu angeleitet werde, die im Unterrichte an ihn beranges 
brachten Stoffe freier zu beberrichen, fich mit den Schulautoren a 
Form und Inhalt vertrauter zu machen, die gewonnenen Stoffe na 
gewiljen Gefichtäpunkten in Beziehung und Anwendung zu bringen, 
für das, was in der Schule nicht ausführlicher behandelt werben 
fönne, durch Hinweilung auf Quellen und ausführlichere Unterrichts 
mittel für Begabtere ein weiteres Feld des Selbftftudiums zu eröffnen, 
überhaupt der Selbitthätigfeit geeigneten Stoff und _ftete Anregung 
zu geben. — Innerhalb diejer Grenzen ſtimme er, Einzelheiten ab» 
gerechnet, mit dem Referenten überein. 

Der zweite Correferent weift darauf bin, daß ſich zwiſchen 
den begrifflich verjchiedenen obligatorischen Privatarbeiten und far 
enltativen Privatftubien in Wirklichkeit die Gränze ſchwer diehen 
laſſe. Erftere hätten ja auch ſchon den Zwed, die Selbitthätigteit 
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bed Schülerd zu weden, fein Willen zu erweitern und zu vertiefen, 
feinen wiffenfchaftlihen Sinn und feine fittlihe Kraft zu ftärken, 
und fie ließen auch, da bei ihnen Die Forderungen intenfiv und er« 
tenſiv nicht fo et präcifirt jeten, freier Zhätigfeit ein ziemliche8 
Geld, fo 3. B. Vorftudien zum Aufſatze, Vorbereitung zur obligato« 
riihen Privatlectüre. Daher habe man durdy Anfangs beitimmtere 
Regelung folder Arbeiten und allmälig freiered Gewährenlaſſen den 
Schüler jucceifiv aud dem Gebiet des obligatorischen in dad des fa⸗ 
eultativen Privatfleißes hinüber zu führen. 

Zur vollftändigen Erreichung der Aufgabe ded Gymnaſiums fei 
eine Ergänzung und Erweiterung der Scyullectüre durch Privat» 
lectüre nothwendig zunächſt im —88 en, worin der Wechſel 
zwiſchen einer ernſteren Lectüre von wiſſenſchaftlichem Gehalte und 
einer mehr unterhaltenden überwacht, Mißgriffe in der Wahl der 
Schriften, ſowie Vielleferet verhütet, in den oberſten Klaffen aber 
die Kenntniß einer Keinen theild zum Verſtändniß der litterarhiitorts 
fchen Vorträge, theild zur Gelammtbildung I en Auswahl 
ded nach Inhalt und Form Zrefflichiten aus unſerer Literatur von 
ben Schülern gefordert oder wenigitend dringend gewünſcht werden 
müfle, und ferner in den Haffifhen Spraden. Hier könne 
die Privatlectüre in Bezug auf Wahl des Stoffed entweder dem 
Einzelnen freigegeben oder auch ald curforifche an die ftatarifche 
Scäullectüre angeſchloſſen werden, und zwar jo, daß fi der Schit- 
ler während der einen jchon auf die andere mit vorbereite, nament⸗ 
pri wenn dad Verſtändniß fpäterer —1* von Schriften nach gründ⸗ 
licher Lectüre des Anfangs ſo wenig ſchwierig ſei, wie z. B. das 2. 
und 3. Buch der Officien, die 3. bis 14. der philippilhen Reden 
Ciceros, einzelne vr der VBerrinen u. A. Bet der Gontrole in 
der Klafje empfehle ſich blos Iateinifches Kejen der leichteren Stellen, 
da ſchon die Betonung auf das Verſtändniß ſchließen laffe und das 
Ohr für Rhythmus, Periodenbau, Phrafeologie, kurz für den color 
latinus, gebildet werde. Mit Hülfe ſolcher obligatorifcher Privat⸗ 
lectüre, deren Vorbereitung von Schwächeren nicht immer in dem 
Maße zu fordern fei, wie von DBegabteren, denen fie zu ganz freien 
Srioatftublen noch immer Zeit Inf, könne auch unſchwer in 4 Jah⸗ 
Een, wie ed thatfächlich vielfach gejchehe, der ganze Homer gelejen 
werben. 

Schriftliche Privatarbeiten neben der Lectüre dürften nicht ge⸗ 
fordert, niemals aber auf Koften der ordnungdmäßigen Schule 
arbeiten gepflegt werden. Facultative ganz freie Privatitubten ſeien 
nur befjeren Köpfen möglid.. Diefe könne man dazu anregen, müſſe 
ihnen aber größtmögliche Freiheit laffen, damit unſere Gymnaſien 
nicht durch Fortwährendes Gängeln und ſchablonenmäßiges Weiter- 
führen der Schüler unter firenger Controle Bildungsftätten der 



9 

Mittelmaͤßigkeit würden unb mit biefer das Grab aller Individna⸗ 
lität und Originalität. 

Die fih an diefe Vorträge anfnüpfende Verhandlung bekundet 
die Uebereinitimmung ber —— mit allen weſentlichen An⸗ 
fihten hinſichtlich der eigentlichen Privatſtudien. Namentlich betont 
man die Nothwendigkeit, denſelben einen durchaus freien Charakter 
u wahren und empfiehlt, zum Theil nach günſtigen Erfahrungen, die 
inrihtung der vom Referenten erwähnten Studientage, wie auch 

eine größere Berüdfichtigung der freien Privatarbeiten bei dem 
Ibiturtenteneramen. In Bezug auf die Wahl der Schriftiteller vers 
langt man gegenüber dem vom Neferenten nochmals geltend ge= 
machten Geſichtspunkte, daß der Inhalt dabei namentlid maßgebend 
jein müſſe, von anderer Seite größere Berüdfichtigung des Forma⸗ 
len, giebt von Nepos zu, daf er, wiewohl zur Schullectüre für 
10--11jährige Knaben geeignet, dod für Privatlectüre der Prima- 
ner nicht paſſe, bezeichnet au Caeſar und Cicero ald ihnen wenig 
zufagend, wogegen von anderer Seite legterer dem feined Inhaltes 
wegen empfohlenen Livius borgegogen wird, und beftätigt das empfeh⸗ 
lende Urtheil über Salluft. Rudfihtlih der Realſchulen wird Die 
Bemerkung des Referenten, daß ihre Schüler relativ geringer bes 
fähigt ſeien, auf die mit Gymnafien verbundenen Anftalten beichränft 
und bie Neigung der Primgner zu Naturmwiflenichaften, namentlich 
Chemie (bei. Analyfen), und zu Gefchichte (weniger zu Mathematik 
und neueren Spradyen), daneben aber auch bie Ehatiache hervorge⸗ 
oben, daß die ſtattgefundene Organiſation der Realſchulen nicht viel 
eit zu Privatſtudien übrig laffe. Endlich findet Fr. v. Raumer’s 

Handbuch merfwürdiger Stellen aus den lateiniſchen Geſchichtſchrei⸗ 
bern des Mittelalterd (Bredlau 1813) empfehlende Erwähnung. 
.  Meber die für alle Schüler obligatorifche Privatlectüre ſchließt 
fid) Die Debatte mefentlich an die in dem Vortrag des zweiten Cors 
ref. außgefprochenen und von demjelben nochmals betonten Gefichtd- 
punfte zunächſt meift beftätigend und ergänzend an: zu fordern 
jei, und zwar von Allen ohne Ausnahme glei, nicht etwa mit Feſt⸗ 
ftellung eines Minimums für Schwächere, jedoch mit Verhütung 
einer Üeberbürdung durch Berftändigung der Lehrerconferenz, Privats 
lectüre im na HH namentlich der Dramen und, etwa nad) dem 
an manchen Anftalten gültigen. Sanon, der Nibelungen und Gudrun 
tn Ila, geeigneter Abhandlungen von Leifing und Schiller in Ia, viel- 
leicht mit erzeionib des Gelefenen in befonderen Heften, im La⸗ 
teiniichen des Livius, der Reden Eicerod, des Salluft, Tac. Germ. 
— die ebenfalld vorgefchlagenen Oden des Horaz wollen Andere der 
Scdullectüre vorbehalten — im Griechiſchen dagegen nur ded Homer. 
Die Controle jolle entweder fchriftlih fein, durch Verzeichniſſe des 
Selefenen, oder mündlich, durch bloßes Lejen ded Originald, durch 

7 
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ee einzelner Stellen oder durch freie Verträge über das 
elefene. 

Im weiteren Berlauf der Verhandlung macht ſich dagegen mehr 
und mehr die Anficht geltend, daß bei derartigen obligatoriichen Pris 
vatarbeiten nit nur für das freie Privatitudium Teine Zeit mehr 
bleibe, jondern daß auch die Gefahr einer zu großen Ueberbürdung 
nahe liege. Obligatoriſche Privatarbeiten feien nur „gezwungene 
Schularbeit“ und eine Vermehrung der bereitd vorhandenen. Das 
Gymnaſium müffe fi aber mit den bereitd vorhandenen begnügen, 
wenn ed nicht Icheinen jolle, als fei es mit feiner gegenwärtigen 
Einrichtung nicht jm Stande, in drei wichtigen Unterrichtsfächern dad 
Nötbige zu leilten. Während fich daher im Uebrigen größte Ver⸗ 
Ichiedenheit der Anfichten kund giebt und u. A. die Forderung einer 
obligatoriichen Privatlectüre im Sranzöfifhen für ebenjo berechtigt, 
wie die in den alten Sprachen, Privatitudium in der Geichichte aber ” 
von einer Seite für dringend nothwendig erflärt wird, wird von 
feiner Seite beitritten, bat im Deutichen, da demjelben im Lehr⸗ 
plan zu wenig Zeit gegönnt fei, die Ergänzung durch häusliche 
Lectüre eintreten müfle, und neben diefer die Korderung der Pri⸗ 
vatlectüre im Homer im Allgemeinen aufrecht erhalten. 

Nachdem durch diefe die zu befürchtende Ueberbürdung der Schü⸗ 
ler betreffenden Erörterungen die Verhandlung fich faſt ausſchlietz⸗ 
lich zu der Frage gelenkt hatte, ob die Schuler täglich mehr ald 
neun Stunden durdfchnittlid (Schulunterricht und die durch ihn 
erforderten häuslichen Arbeiten zufammengenommen) arbeiten jollen, 
und dieſe Frage mehrfach verneint worden war, faßte der Vorfipende 
bad Ergebniß der Beiprechung dahin zufammen, daß die Verſamm⸗ 
lung ſich dahin zu neigen fcheine, nicht über die Gegenftände ber 
obligatorifchen häuslichen Arbeit, fondern über dad Maximum der 
von dem Schüler zu fordernden Zeit eine Anficht feitzuftellen. und 
die Frage, wie diefe Zeit zu verwenden fei, den einzelnen Anftalten 
zur Regelung zu überlaffen. Dem im Anſchluß hieran geftellten An- 
trage, die Conferenz möge ſich dahin ausſprechen, dab die Arbeits⸗ 
zeit, weldye Schüler von mittlerer Befähigung jur Erledigung ihrer 
obligatoriichen häuslichen Schularbeiten aufmenden müßten, in den 
oberen Klaffen vier, in den mittleren drei, in den unteren zwei 
Stunden täglich nicht überfteigen dürfe, und daß felbftredend die für 
Homer, das Lateinifche und Deutfche etwa gewünfchte Privatlectüre 
nur in ſoweit zuläflig fei, als fie ſich in ber gedachten täglichen 
Arbeitözeit mit erledigen laffe, tritt die Verſammlung einſtimmig bei. 

— in — — — 
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IV. Seminarien, Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Verbältniffe. 

84) Einrichtung der Köntglihen Central-Turn-Anſtalt 
in Berlin. 

Die Königlihe Eentral- Zurn- Anſtalt iſt in den leßten Jahren wiederholt 
Gegenſtand der öffentlihen Beſprechung geworben, welcher nicht immer eine ge- 
naue und zuverläjfige Kenntniß der Anftalt und ihrer Einrichtungen zu Grunde lag. 

Die Anftalt konnte und Tann ihrer Stellung nad fi) nit auf das Gebiet 
ber Tagespolemit begeben; fie muß ihre Wilrbigung nad den allmälig hervor⸗ 
tretenden Leiftungen ihrer Schüler erwarten. 

Die nachfolgende Darlegung ihres gegenwärtigen Beftanbes und Arbeitens 
wirb über ihre Zwecke und angeftebten Ziele zu orientiven, und zugleich geeignet 
fein, richtige Anfichten itber Einrichtung und Ziele bes Turnunterrichts in Schu⸗ 
fen überhaupt zu verbreiten. 

Zuvbrderſt die nöthigen flatiftifchen Angaben. 

A. Die Eleven. 

Die Zahl derfelben beträgt in diefem Winter 41, beträchtlich. 
mehr als in jedem der frühern Curſe. Don denfelben find: 

aus Hohenzollern .. 1 
and der Rheinproving . . 9 
aus Weſtfalen 0. 2 
aus der Provinz Sadhfen 10 
aus Shlefien . . . . 7 
aus Pommern . ... 1 
aus der Provinz Pojen . 3 
aus Preußen . .. 6 
aud Berlin . 2 

Summa 41. 
Bon ihnen unterrichten an höhern Lehranftalten 6, an Lehrer 

feminarien 5 &leven; einer unterrichtet an einer mittlern Bürger: 
ſchule; einer fungirt als Waiſenhausinſpektor; die übrigen unter: 
richten an Glementarjchulen. 

Der jüngfte Eleve ift 20, der ältefte 34 Jahre alt, 19 befinden 
fh in dem Alter zwilben 20 und 25, 15 zwiſchen 25 und 30, 
7 zwiſchen 30 und 34 Sahren. 

Ihre Körpergröße differirt zwifhen 5' 8 2 und 5' 2'", 
ihr Körpergewicht zwiichen 161 und 88% Pfd. 

2 Eleven haben als einjährig Freiwillige ihr Dienftjahr abfol« 
virt, 11 haben 6 Wochen gedient. ar 

Die Kräfte und Fähigkeiten der Eleven find im Ganzen —X 
und ergaben die in Bezug hierauf beim Beginn des Curſus am 
Sprunggeftel, Barren und Ned angeſtellten Ermittlungen ge⸗ 

8174214 
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m Fortſchreiten in den Uebungen und Wertigleiten ermöglicht, 
Die meilten Eleven haben zwar jrüber bereitd geturnt, 20 unter 

ihnen fogar ſchon Turnunterricht, freilich hauptſächlich in den elemen- 
tarften Freiübungen beftehend, ertheilt, — doch ift auf Beides wenig 
Gewicht zu legen, da erfahrungsmäßig es grade bei diejen die meiften 
Schwierigkeiten macht, fehlerhafte Bewegungen und Körperhaltungen, 
bie dhnen im Lauf der Zeit zur Gewohnheit geworden find, zu be- 

en. 
"die Eleven erhalten in der Anftalt woͤchentlich 20—21 Unter: 

richtöftunden, welche auf die Vormittage von 8-12 Uhr vertheilt 
find. Außerdem muß jedod vom Novenber ab unter Anleitung 
m „unit ber Lehrer Jeder felbft eine Zurnlektion in der Woche 
ertheilen. 

Die übrige Zeit, ſoweit diefelbe nicht zu häuslichen Repeti⸗ 
tionen benupt wird, können die Eleven zu ihrer anderweitigen Aus⸗ 
bildung verwenden. 

Der Unterricht in der Anftalt ift unentgeltlih, und bat bie 
Königliche Behörde nicht blos bei vielen Eleven die Stellvertretung 
auf Koften des Staated, reſp. der betreffenden Kommunen verfügt, 
jonben ud bei Weitem der Mehrzahl monatlidye Unterftügungen 
ewilligt. 

Um den Eleven auch in andern Beziehungen den Aufenthalt in 
Berlin nutzbar zu maden, find ſeitens des Civildirektors für Dies 
jelben unentgeltlihe Curſe in der Phyſik, Zoologie und im Zeichnen 
eingerichtet, und fit ihnen die Theilnahme an den Nebungen und 
Auführungen der Singafademie, jowie der freie Beſuch der König- 
lichen Theater bet elaffiichen Borftellungen ermöglicht worden. 

B. Das Lebrerperfonal. 

Die größere Anzahl der Eleven hat auch bie —AF des 
Lehrerperſonals noͤthig gemacht. Es iſt noch ein zweiter Civillehrer 
angeſtellt, und ſind fuͤr den biesjäheigen Curſus zwei Hülfdlehree — 
ſämmtlich Zöglinge des —* 18:2 berufen worden. Den 
Fechtunterricht ertheilt vorläufig mit Unterftügung der drei letztge⸗ 
nannten Lehrer ein befonderer Sehtmeifter 

Unter der Oberauffiht und Direktion ded Geheimen Ober» 
Regierungs⸗Raths Stiehl, vortragenden Raths im Minifterium 
für geiftliche ꝛc. Angelegenheiten, liegt dem Unterrichtöbirigenten der 
u anf t, Hauptmann Stoden, die Geſammtaufſicht ob. 

npiren: 
a. als il Lehrer: 

1) der erfte Civillehrer Dr Euler, früber Adjunft in Schuls 
pforta, feit 1860 Lehrer an der rl 

2) der Stabsarzt Dr. Roth, ald Lehrer der Anatomie, Phys 

ee Durchſchnittsleiſtungen. Daburd iſt ein ziemlich gleich. 
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fiologie und Diätetik für die Militär» und Givilabtheilung, 
welche jedoch beide getrennten Unterricht erhalten. Derfelbe 
ber augteich die Eleven in Krankheitöfällen unentgeltlich zu 
ehandeln; 

3) der zweite Civillehrer Edler, früher Seminarlehrer in 
Eößlın, feit Herbft 1864 an ber Anftalt. 
b. als — — 

1) Kropp, Fechtlehrer im Koͤniglichen Cadettencorps; 
2) Trettin, Lehrer aus Maſſow; 
3) Höpfner, Seminarhülfslehrer aus Weißenfels. 
Den praktiſchen Turnunterricht ertheilen die Lehrer Euler, Eckler, 

Trettin und Höpfner, und ſind zu dem Zweck die Eleven nach 
der Größe in 4 Abtheilungen getheilt. Sn je der fünften Woche 
werben die Abtheilungen vereinigt, um unter der Leitung und dem 
Commando des erften Givillebrere die in den perfloftenen vier 
Wochen mit den einzelnen Abtheilungen durchgenommenen Uebungen 
gemeinſchaftlich zu wiederholen. 

Dad Unterrichtöpenfum für jede Woche wird in einer befonderd 
dazu angelegten Gonferenz von dem erften Givillehrer mit den 
übrigen Lehrern vorher beſprochen und durchgeübt. 

In entiprechender Weiſe hält ed der Fechtmeifter mit dem 
a für welden die Eleven in 3 Abtbeilungen ges 
tbeilt ind. 

Den wiſſenſchaftlichen und theoretiſchen Unterricht ertheilt der 
erfte Civillehrer in befondern Inſtruktions⸗ oder Bortragsftunden, und 
tft derfelbe überhaupt für den Betrieb des Unterrichtd verantwortlich. 

Den applifatoriihen Unterricht der Eleven beauffichtigen der 
erfte und zweite Givillehrer, und find erfterem die zwei Hülfslehrer 
zur Unterfügung zugetheilt. 

Die Beraudgabung der Bücher aus der Bibliothek der Anftalt 
beforgt der zweite Civillehrer. 

‚€. Der Unterrichteftoff. 

Derfelbe umfaßt: 
1) Die Vorträge über Anatomie, Phyfiologie und 

Diätetil. Diefelben werden durch einen reichhaltigen 
Apparat von Steletten und Zafeln unterftübt. Auch wird 
den Eleven durch den geftatteten Beſuch der Königlichen 
Anatomie Gelegenheit geboten, an Cadavern, Muölel» Prä- 
paraten ꝛc. FR eine genauere Kenntni des menſchlichen 
Körpers zu verjchaffen. Der Unterricht umfaßt wöchentlich 
4 Stunden 

2) Die Borträge über die Sejaihte und Entwidlung 
der Leibesübungen, zumal in neuerer Zeit, über Mes 
thodit und Betriebsweife bed Turnend, über turneriſche Appa⸗ 
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rate. Im October und Rovember eine — ausichließlich der 
Beiprehung der Gerüfte und Geräthe gewidmete — Stunde, 
vom December ab 3 Stunden wöhentlid). 

3) Den praktiſchen Unterriht im Turnen. Dieſer er 
ftredt fih auf folgende Uebungsgattungen: 

a) auf Freiübungen und zwar: 
3 Freiübungen auf der Stelle; 
B) Freiübungen von ber Stelle, bei weldyen leptern die 

Freiübungen mit Neihenveränderungen, die taftogym- 
naftiihen und taktiichen Webungen befondere Uebungs⸗ 
gweige Dilben; 

y) die Stügübungen; 
5) die Ringeübungen. 

Im October und November 3 Stunden, in den übrigen Mor 
naten 1 reip. 1! Stunden wöchentlich. 

b) Auf die Uebungen mit Handgeräthen, nämlid: 
. a) den furzen Stäben; 

B) dem langen Schmwungleil; 
x) dem kurzen Schwungleil; 
8) den Hanteln; 
e) den Keulen; 
&) den Sprungftäben; 
8 den Wurfgeräthen; 
d) dem langen Ziehtau. 

In den erſten zwei Monaten 2, in den letzten 1—14 Stunden 
wöchentlich. 

0) Auf die Ueb ungen an den Gerüften und Geräthen. 
Dies find: 
a) die Kletter- und Steigegerüfte, wozu 
2 Klettertaue, 
2 —— & teigelei 
) eine ſchraͤge Steigeleiter, 

4) eine —— 
eine Doppelleiter, 

6) ein Steigemaſt, 
7) zwei Sprofjenftänder, 
8) eine Steigewand, 
9) eine Steigebohle, 

10) ein Schwungtau oder Hangjeil 
gehören. 

RN eine wagrechte Leiter, 
Y) Balancir⸗ oder Schwebeapparate, beftehend in 
) einem Balancire oder Schwebebaum, 
2) 2 Balancir- oder Schwebebalten, 
3) 2 Schrittpfoften oder Schwebepfählen, 
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8) der Duerbaum, 
N das Reck, 

der "Barren, 
n) die Sprunggeräthe, nämlich 

1) die Schnurfprunggeftelle oder Springel, 
2) die Sprungtreppe oder Tiefipringel, 
3) dad a a oder Sturmpringel 
52 der Sprungfaiten, 
5) der Springbod, 

ı) der Boltigirbod oder Pferd, 
7 die haufetringe (Streckſchaukel). 

Es ſind zu dieſen Uebungen wöchentlich 6 Stunden — jeden 
Tag eine Stunde — beſtimmt. 

Es möge auch noch der Turnſpiele Erwähnung geſchehen, von 
denen die beliebteſten bei günſtiger Witterung gegen Ende des Curſus 
im Freien durchgenommen und eingeübt werden. 

4) Den Unterricht im Fechten, und zwar 
a) im Stoßfechten, im October und November wöchentlich in 

4, von da ab in 3 Stunden; 
b) im Hiebfechten, aus der flachen und verſenkten Auslage, 

wöchentlich in 3 Stunden vom December ab. 
5) Den applikatoriſchen Unterricht. 
Für dieſen Unterricht find das Köntglihe Seminar für Stadt 

ſchulen und die untern Claffen des —— Gymnaſiums 
von Quarta abwärts herangezogen. Bon dem Seminar erhalten 
Mittwochs die Schüler der obern Claffen der Seminarichule, unge 
fähr 50, von 23—4 Uhr Nachmittags, und Sonnabendd die 2. und 
3. Claſſe der Seminariften, im Ganzen 40, von !1—2 Uhr Mit- 
tags Zurnunterricht in den Räumen ber EentralTurn-Anftalt, und 
eriheilen dieſen Unterricht 16 Eleven unter ber Leitung des Civil. 
lehrers Edler. 

Am Joachimsthalſchen Gymnafium wird der Turnunterricht im 
Zurnfaal ded Gymnafiumd an vier MWochentagen von 4—5 Uhr 
Nachmittags in der Art ertheilt, dab Dindtage und Sonnabends 
die vereinigten Göten der Duarta, 59 Schüler umfaffend, und Mitt: 
wochs und Freitagd die combinirte Serta und Duinta, 71 Schüler 
ftart, von 24 Eleven unter Leitung ded Givillehrerd Dr. Euler 
und Aſſiſtenz ber beiden Hülfölehrer in je 6 Abtheilungen oder 
Riegen im Turnen unterrichtet werden. 

IN 

D. Methode und Betrieböweife des Unterrichto. 

Il. Der wiffenfhaftlide Unterricht. 

a. Die Vorträge über Anatomie, Phyſiologie und 
Diätetik beftehen in der Beſprechung diejer Gegenftände in freiem 
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Vortrage unter Benupung von Präparaten und Abbildungen. 
Gelbitverftändlih haben ee Vorträge die praltiihe Anwendung 
der genannten Gegenftände nuptfächlic im Auge, daher ihre Bes 
ziehungen zur Gymnaftit, die in ihnen liegende Begründung der 
ommaftifchen wie dtätetiichen Pflege ded Körperd eine bejondere 
ürdigung finden. Bet der Wichtigkeit des Gegenftandes für einen 

ipätern Turnlehrer ift es für angemeflen erachtet, Die wefentlichften 
Anhaltspunkte ald Diktat zu geben, welches fpäter durch einen Leit⸗ 
faden erfebt werden wird. Durd die regelmäßig wiederkehrenden 
und ſich auf alle Unterrichtögegenftände beziehenden Repetitionen 
werden einestheils die Eleven veranlaßt, den erftern ftetd eine gleiche 
Theilnahme zuzumenden, anderntheild wird ben Lehrern umd dem 
Unterrichtödirigenten, der denfelben regelmäßig beiwohnt, dadurch 
Gelegenheit zu einer genauen Beurtheilung der Cleven geboten, jo 
daß am Ende bed Curſus ein befondered Eramen zur Feftftellung 
des von den Einzelnen Erreichten behufs Ausfertigung des Zeug- 
niffed in der Regel nicht nothwendig tft. 

b. Die gymnaſtiſchen Vorträge behandeln zunächſt die geſchicht⸗ 
liche Seite der Gymnaſtik. Es werden zuerit die Griechen ald Be- 
ränder der Gymnaſtik hervorgehoben, und deren gymnaſtiſche Be⸗ 
rebungen audführlicher beiprochen, zugleich auf die Vergleihungs- 

punkte und Differenzen zwifchen der griehijhen und modernen 
Gymnaftit oder Turnkunſt hingewiefen. Abbildungen erläutern die 
Befprehungen der einzelnen Hebungsgattungen, und ein Gang durch 
die Köntglihen Mufeen macht die Seven auf die in dieſer Bes 
ziehung bedeutungsvollften Statuen des Alterthums aufmerkſam. 

it kurzem Blick auf Rom und das Mittelalter, ſo wie auf 
die Anfichten und Beſtrebungen der großen Pädagogen Italiens und 
Deutſchlands älterer und neuerer Fit in Betreff der Törperlichen 
Erziehung der Jugend, werden Gutsmuths, Sen und die fernere 
Entwiclung der Turnkunſt bis zur Neuzeit fpecieller erörtert, wobet 
die Syſteme von Jahn, Eifelen, King, Spieß eingehende und mög 
lichſt objektive Würdigung finden: Weiter wird über Begriff und 
Bedeutung der Gymnaſtik, über Aufgabe und Gliederung derfelben 
gepanbeit und auf die pädagogifhe Gymnaſtik ſpecieller eingegangen. 

wird dabei auch das Wichtigfte aus der gumnaltiichen Be⸗ 
wegungslehre mitgetheilt, die Unterfchetdung der Bewegungen in aftive, 
* und halb aktive, beſprochen und beſonders auf die eigenthüm⸗ 
liche Einwirkung der leptern auf den menjchlichen Organismus und 
ihre praftifche Verwerthbarkeit in fpectellen Fällen hingewieſen. 

Was die Praktik des Turnens betrifft, fo werden zuerft die 
Zurngerüfte und Geräthe nach vorheriger fyecieller Befihtigung ber 
jelben in den Zurnfälen beſprochen, durch Zeichnungen erläutert, die 
nötbigen Make, die Art und Weile, wie fie in dem Zurnfaal und 
auf den Turnplägen anzubringen find, angegeben. 



105 

Hieran fchlieht fich die Beiprechung des Betriebs bed Turnens 
überhaupt nach feiner praktiſchen Seite, die Stufenfolge der. Uebun⸗ 
gen, ihre Vertheilung auf die Alteröflaffen, die nothwendige Be⸗ 
gränzung des Stoffes, dab eineötheild den Schülern nicht Uebune 
gen zugemutbhet werden, welche über ihr Vermögen hinausgehen und 
auf ihre organische Entwicklung ſchädlich einwirken, ftatt fie zu 
fördern, wobei derartige Nebungen und Uebungsgattungen bezeichnet 
werden, anderntheild durch Meberhäufung mit allzuviel Uebungen die 
tüdytige und präciſe Einübung bed gebotenen Uebungsmaterials nicht 
beeinträchtigt werde. Es with der Wechſel der Uebungen innerhalb 
der Lection, die Hülfeleiftung und Sicherheitsſtellung beiprodhen: 
furz, Alles das überfichtlih zufammen gefaßt, was während. des 
praftiichen Unterrichts im inzelnen bemerkt worden tft. 

Ferner werden die Fragen über Zurniprade, Turnkleidung, 
Zumdtöciplin, über Bedeutung und Werth des Individualiſirens 
und Generalifirend im Qurnen oder des Miegenturnend und ber 
Gemeinübungen, über Turnwanderungen, Turnfeſte, Turnſpiele, über 
Baden, Schwimmen, Sclittihuhlaufen und andere dem Turnen 
verwandte Körperbewegungen, über die Einordnung ded Turnens in 
bie nuiperhättniffe und überhaupt über die Beziehungen des 
Säulturnend zur Schule erörtert. Schließlich wird des Verhaͤlt⸗ 
nifled des Schulturnend zum Vereindturnen, ihrer Berührungd- und 
Scheidungspunkte und der neueren Beftrebungen der Sugendwehren 
Erwähnung gethan. 

1. Der praktiſche Unterricht. 

Es bat ſich hierbei die Sentral= Turn - Anftalt keineswegs die 
einfeitige Befolgung eines beftimmten Syftemd zur Aufgabe geftellt. 
Das fogenannte rationelle Ling-Rothfteiniche Syfkem der Gymnaſtik, 
auf dem die Anftalt urfprünglich bafirt, hat im Verlauf der Zeit 
wesentliche Modifikationen erfahren. An der wiſſenſchaftlichen Baſis, 
an der Grundanſchauung des Lingſchen Syſtems: bei den Uebungen 
deren phyſiologiſche und diätetiſche Bedeutung im Auge zu behalten 
und Uebungen zu verwerfen, welche dagegen —8 dieſelben 
maßvoll zu begranzen, die gradezu unäſthetiſchen auszufchließen und 
den praktiſch⸗verwerthbaren und zugleich aus pädagogiſchen Gründen 
empfehlenswerthen den Vorzug zu geben, — tft feitgehalten worden. 
Dagegen bat man ſich von —* ſtarren Einſeitigkeit und Abge⸗ 
—— fern gepelten und ed nicht unterlaffen, den Uebungsſtoff 
mit einer ganzen Reihe von paffenden, den oben berührten Gelichtd- 
punkten entfprechenden Uebungen zu bereichern. Man bat dabet 
nicht aeieagt, welhem Turnſyſtem diefelben eigenthümlich find, ſon⸗ 
dern ob fte pafiend find für den rativnellen Betrieb. Auch eine 
Reihe befonderer der Anftalt eigenthümlicher Hebungen ift mit der 
Zeit auf dem Wege naturgemäßer Entwicklung entſtanden. Es find 



bierbei die Militär» und Civilabtheilung in der Anftalt ihre eignen 
Wege gegangen, wie fie den bejondern Zwecken entiprechen, ohne jes 
body den innern Zufammenhang aufzugeben. Die maßgebende Norm 
beim Betrieb des praftifchen Unterrichts tft: 

1) die Eleven, fo weit ed die förperliche Befähigung ded Ein⸗ 
einen geftattet, zu tüchtigen Turnern heranzubilden, fo daß 
i. in ihrer jpätern Wirkſamkeit die Mebungen felbft muftere 
gültig zeigen Tönnen. Deshalb wird ftreng darauf gehalten, 
daß die Hebungen von Allen in der vorgefchriebenen nor» 
malen Weiſe geihmäpig ausgeführt werden; 

2) diejelben zu befähigen, dad Gelernte auch auf Andre zu über« 
tragen, alte das Zurnen wieder zu lehren. Es tft jomit der 
Unterricht zugleidy auch ein inftruftiver. 

Demgemäß beginnt der Unterricht mit den einfachiten und ele- 
mentarften Hebungen und verweilt bei denjelben eine verhältnißmäßi 
längere Zeit, um vor Allem ein ficheres Fundament zu fchaffen, aus 
welchem dad ganze gummaftiiche Penſum aufgebaut werden Tann. 
Zu jhwierigern und complicirteren Uebungen wird erft dann über: 
gegangen, wenn die Eleven eine gewiſſe Herrichaft über ihren Körper 
gewonnen baben, wenn fie „gliederfrei" geworden und dadurch zum 

ollgebrauch ihrer Kräfte gelangt find. Durch den auf den &le- 
menten bafirenden methodiihen Aufbau und die Bezichungen der 
Ipätern fchmierigern zu den früheren einfacheren Uebungen, worauf 
ſtets bingewiefen wird, erproben die Eleven an ſich felbft, in welcher 
Weiſe fie ihre Schüler mit fortjchreitender körperlicher Audbildung 
jucceffive zu bedeutendern Leitungen befähigen fönnen. 

In den Hauptübungdgattungen treten vor Allem 

1. die Freiübungen 

bervor. 
Da diefe Uebungen ganz befonderd geeignet find, die Leibes⸗ 

lieder frei und beweglich gu machen, dietelben in die Gewalt des 
illend zu bringen, fie zu Träftigen und geſchickt zu machen zu den 

ichwierigeren Uebungen an den Gerüften und überhaupt auf bem 
ganzen Drganidmud einen wohlthätigen Einfluß ausüben: fo erichei« 
nen fie ald dad Fundament aller Uebungen und bilden naturgemäß 
dad Hauptübungsmaterial für die jüngeren Alteröffaffen. Da fte 
aber aud andere Iebr weſentliche und eigenthümliche pädagogiſche 
Bildungselemente haben, die ſie zu einer mindeſtens gleichberechtig⸗ 
ten Uebungsgattung neben andern ſtempeln; da ferner ihr Betrieb 
in der Praxis am leichteſten ins Werk geſetzt werden kann: ſo wird 
denſelben eine ganz beſondere Bedeutung Pr Außer den 
für fie ausichlieglich beftimmten Stunden werden ſie in der eriten 
Zeit des Curſus auch in andern Lektionen ald vorberettende Uebun⸗ 
gen, 3. B. für dad Springen, dad echten betrieben. 
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Die Freiübungen vorzugsweiſe haben in den letzten Jahren eine 
rößere Ausbildung und Ausdehnung erhalten; man hat, der Biel 

Fritigteit derjelben entiprechend, eine Reihe wedmäßiger neuer Uebun⸗ 
en, bejonderd aud dem |. g. Spieß'ſchen Turnſyſtem aufgenommen. 
ber wie man einerjeitö bemüht ift, ftarre Einjeitigfeit und ermü- 

dende Monotonie zu vermeiden, fo ſucht man ſich auch anderfeitd 
por jenem verwirrenden und zeriplitternden, in Künfteleien ausarten⸗ 
den Bielerlei zu hüten, welches durch das rein Auferliche Beitreben, 
die Gliederbeweglichkeit nach allen Richtungen hin auszubeuten, dazu 
geführt bat, felbit unjchöne oder üble Angemöhnungen fördernde 
ebungen, wie Achjelzuden und dergl. audführen zu laſſen. 

Da eine präciſe und fcharfe Ausführung der Freiübungen wer 
fentlih von einem richtigen und präciſen Commando abhängt, fo 
wird ein großed Gewicht darauf gelegt, daß daſſelbe ſtets qmedent- 
Iprechend, kurz und doch fo bezeichnend und Mar ift, daß feine Ver⸗ 
wechslung ftattfinden kann, 3. B. wird bei Freiübungen von ber 
Stelle ftreng darauf gefeben, daß immer auf den richtigen Zub comes 
mandirt werde. 

Im Allgemeinen iſt über den Betrieb der Freiübungen zu fagen, 
daß zuerft eine Gruppe Fretübungen auf der Stelle durdhgenommen 
wird, dann Freiübungen von der Stelle folgen, und wieder mit 
folhen auf der Stelle geſchloſſen wird. Die beftigern und ans 
ſtrengendern, die Reſpirationsorgane bejonderd ſtark affizirenden 
Uebungen, wie der Lauf, fallen aljo im die Mitte, was von biätetijcher 
Wichtigkeit tft, da durch die verhältniimäßig ruhigeren und gleich« 
mäßigeren Bewegungen am Schluß der Stunde ein zu jäher Ueber: 
gang aus der intenfivften Aktivität in die Ruhe vermieden wird. 

Die Fretübungen auf der Stelle beginnen mit den einfachften 
Aufitellungen und elementariten Gliederbewegungen und fchreiten 
allmälig zu gegliedertern und fchwierigern Stellungen und Ber 
mepungen „zu Zufammenfegungen und Combinationen mehrerer 
Nebungen fort. Ebenſo wird bei Freiübungen von der Stelle zuerft 
der freie, ale Gang, der Gang mit Gleichtakt aller Mebenden 
und Der Lauffchritt ficher eingeübt und dabei auf ungezwungene, 
freie, fichere und fchöne Körperhaltung gefehen. Auch werden Uebun⸗ 
en damit verbunden, welche dad Zaltgefühl fördern, wie Hände: 
appen und Stampftritt. Dann folgen andere kunftwollere, an 

verſchiedenartigen Talt und Rhythmus gebundene Gang⸗ und Kaufs 
arten, welche von allen Mebenden mit volllommener &leichmäßigfeit 
angeführt, die vollſte Herrſchaft über alle Bewegungen befunden 
und zugleich den Sinn für gefällige Körperhaltung und Bewegung 
weden. Dabei lernen die Eleven mit Sicherheit aus einer rhyth⸗ 
miſchen Bewegungdform in die andere übergehen, verjchiedene Gang⸗ 
arten zu combintren, Armtbätigleiten damit zu verbinden, überhaupt 
Leben und Wechſel in diefe Uebungen bineinzubringen. 
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Eine bedeutfame Srweiterung erhalten die Gang» und Laufs 
übungen, wenn fie unter Beobachtung beftimmter Raum» und Ord⸗ 
nungöverhältniffe ausgeführt werden, was die vollfte Aufmerffamteit 
jeder Einzelnen bedingt, da ihre richtige fachgemäße Ausführung nur 

urch genaues Zufammenwirlen Aller, duch die Unterordnung des 
Individuums unter die Gefammtheit ermöglicht wird. 

Diefe Uebungen gipfeln in dem Reigen, in weldem eme 
Reihe Tunftmäßiger Bewegungsformen mit beftimmten Rhythmen 
und Drdnungd-Berhältniffen zu einem formellen Ganzen combinixt 
wird. Auch mit Geſang merden dieſe Reigen verbunden, wobei die 
— dem Takt und Inhalt des zu ſingenden Liedes ange⸗ 
paßt werden. 

Indem die Fretübungen in ihrer Ausführung fih ben bei den 
militairifchen Exercitien geltenden Regeln anfchließen, werden fie 
eigentlihe taktiſche Uebungen. —* werden nur die ein⸗ 
fachſten mit taktiſchen Evolutionsbewegungen verbundenen Marſchir⸗ 
übungen vorgenommen. Es find alſo Ordnungsübungen eines ge⸗ 
gliederten Reihenkörpers, welcher ſich unter mannigfaltigem Wechjel 
der Formation fortbewegt. Es wird kaum nöthig Fein zu bemerken, 
daß hierbei nur der gymnaſtiſche Geſichtspunkt maßgebend tft, und 
daß dabei weder an Erercitien mit dem Gewehr oder einem Surros 
gat dafür, noch an Felddienftübungen und dergl. zu denken tft, daß 
alfo von Uebungen, wie fie in den |. d. Sugendwehren vorgenommen 
werden, nicht die Rede iſt. Das fcharfe, präcife Commando, die 
bedingte, accurate Ausführung, die genaue Beobachtung der Ridh« 
tung, die richtige Abmeſſung der nöthigen Entfernungen, der feite, 
geregelte Taktſchritt machen jene-taktiihen Bewegungen ai päbagos 
giſch ſehr empfehlenswerihen Uebungen. In —* De ebung fon» 
nen fie auch, ebenfo wie die übrigen Turnübungen, ald eine vor« 
treffliche Vorbereitung zum fünftigen Kriegödienft bezeichnet werden. 

Eine befondere Gattung der Fretübungen bilden die Uebungen 
mit gegenjeitiger meabung: die f. g. Stügübungen. Hierbei 
bilden die Einen der Uebenden thetld nur einen Stübpunft für ge⸗ 
wiffe Uebungen der Anderen, an Stelle des Geräths, Ä B. ji 
Beitelgung der Schulter und fördern durch paflende Hülfen biefe 
Mebungen, theils fegen fie den Bewegungen der Uebenden einen ges 
wiſſen Widerftand entgegen oder bewirken die Bewegung der An⸗ 
dern, indem dieſe Widerftand leiften: ed find alſo halbactive Be⸗ 
wegungen. Die Erfteren dieſer Uebungen, bei denen die Hebenden 
fich gegenſeitig ald Stütze dienen, eignen fich vortrefflich [dr geübtere 
Schüler der Oberclaffen. Sie bilden in hohem Grade den Gleich⸗ 
gewichtöfinn aus und lehren die Demegungen und Kräfte richtig ab» 
meflen, um fie in Gemeinfchaft mit den Kräften Anderer zu dems 
felben Zweck zu verwenden. Die anerkannt vorgüglihen halbactiven 
Vebungen Tönnen allerdings nicht bei dem unterrichtlichen Betrieb 
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verwerthet werben. Um jo empfehlenswerther find fie aber für Er⸗ 
wachſene und Lehrer, da fie bei richtiger Ausführung die Möglichkeit 
gewähren, durch ſpecifiſche Einwirkung in jehr energifcher und Träf- 
tigender Weiſe die Musfelthätigkeit einzelner Gliedmahen und Mus» 
felpartien zu erhöhen und dadurdy nicht nur auf den innern Orgas 
nismus, 3. DB. die Reipirationd-Organe, einen heilfamen Einfiuh 
auszuüben, jondern auch gewiſſe, meiftend durch Angewöhnung ber- 
vorgebrachte fehlerhafte Körperhaltungen, zu bejeitigen. 

&ine zweite bejonderd wichtige Aufgabe der Central⸗Turn⸗Anſtalt 
beim Betrieb der Freiübungen it: die Eleven aud im Unterrich— 
ten diefer Mebungen anzuweiſen. Died gefchieht zum Zweck 
bed applifatorifchen Unterrichtd bereit8 in dem eriten Monat, fobald 
die elementaren Freiübungen durchgenommen find. Es werden die 
Eleven im Commandiren geübt, dad Weſen eined richtigen Com⸗ 
mandos wird ihnen erklärt, feine Zerlegung in Ankündigungd» und 
Ausführungdcommando, und werden dietelben dann veranlaßt, unter 
Befolgung ber gegebenen Regeln fi unter den Augen des Lehrerd 
gegemjeitig felbft zu commandiren, wobei ihnen gezeigt wird, wie fie 
ihre Haltung und Stellung zu den Commandirten einzunehmen und 
etwaige Sorrecturen zu machen haben. Dann wird ihnen erklärt, wie fie 
Gruppen von Uebungen zujammenzuftellen haben, welde Geſichts⸗ 
unkte dabei leitend find, damit in folden Gruppen mit Berück— 
—** ber noͤthigen diätetiſchen Regeln und Vorſchriften der 
Körper der Uebenden allſeitig durchgeübt werde. Sie arbeiten auch 
ſelbſt folche Hebungegtuppen aus, indem fie den Stoff dem bereits 
bearbeiteten Material entnehmen, wobei der Leitfaden für den Turn 
unterridht in den preußtichen Volksſchulen ihnen einen Anhalt giebt. 
Diefe Audarbeitungen werden von dem Lehrer durchgefehen und mit 
ben noͤthigen Erinnerungen zurückgegeben. 

2. Die Nebungen mit Handgerätben. 

Bon diefen Uebungen werden bejonderd die Stabübungen 
wegen ihrer guten Einwirkung auf bie ganze Körperhaltung eingehend 
durchgenommen. Mit den. einfachften Stabhaltungen und Beweguns 
gen wird begonnen und allmälig zu den jchwierigern Wende⸗, 

chwing⸗ und Windeübungen forigefchritten. Stabziehen, Stab» 
Whieden und Siabüberfpeingen als Gejellihaftsübung, machen den 

eſchluß. Es werden mit den verjhtebenen Stabhaltungen und Bes 
wegungen zugleich paſſende Gliederthaͤtigkeiten und Öangübungen ver» 
bunden, wie fie bei den Fretübungen vorgefommen find. 

Eine bejondere Beachtun finden auch die von Einem oder 
Mehreren zugleich auögeführten Hebungen mit dem langen Schwung 
ſeil, welde theils im Durchlaufen unter dem geſchwungenen Seil, 
theil8 im Springen und Hüpfen über daffelbe, theils in Combi⸗ 
nationen befteben. 
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Der unterrichtliche Betrieb diefer und der Stabäbungen zum 
Behuf des eigenen Unterrichts wird ebenfalld mit den Eleven be« 
rohen. 

" 7 Hantel und Keulen dienen außer ben ihnen eigen» 
thümlichen Uebungen auch beſonders dazu, die Freiübungen mit bes 
Infteten Händen auszuführen und dadurch bie Bewegungen energiſcher 
und kraͤftigender zu machen. Deshalb eignen fie ſich nur für bereits 
erftarktere Schüler. Es wird dabei den Eleven ausdrücklich bemerkt, 
daß dieſe Geräthe nicht über eine beftimmte, mäßige Schwere binaus- 
gehen dürfen, um einen heilſamen Einfluß auf den Körper ausuben 
u können. 
| Die Mebungen mit den Sprungftäben beichränten ſich 
im Saal auf die Vorübungen zum Stabiprung. Die Sprünge - 
jelbft über die Schnur, den Sprunggraben werden im Freien vor« 
genommen. Im Freien werden auch die Wurfübungen durchgeübt, 
ebenfo die Zurnipiele. 

8. Die Uebungen an Gerüften und Geräthen. 

Es wird aud an diejen Uebungen der bei Delpregung des in 
der Anftalt befolgten Syſtems angedeutete Mapftab angelegt, und 
demgemäß den Uebungen eine vorzugsweiſe Beachtung zugewendet, 
welde jenen Grundfägen am vollfommenften entipreden. Danach 
treten, abgefehen von ihren übrigen Eigenſchaften, in Betreff der 
praktiſchen Verwerthbarkeit im Leben bejonderd die Kletter- und 
Steigeubungen, die Balanctrübungen und mannigfadhen Sprungbe- 
wegungen hervor. Wegen der vortrefflichen, alljeitig bildenden, zus 
gleich dem Auge wohlgefälligen, Muth und Entfloffenbeit erweden- 
den und dabei vielfady praftiicd verwerthbaren Bewegungen finden 
die Boltigirübungen ganz befonderd am Pferd, aber audy am Sprung» 
taften und Duerbaum die eingehendfte sahtung. Die Uebungen 
an den übrigen Qurnapparaten, .befonderd am Barren und Ned, 
refp. Querbaum empfehlen fidy wegen der durch fie im Allgemeinen 
bewirkten Kräftigung der Arm» und Bruftmustulatur — welche 
wieder auf den ganzen Organismus günftig einwirkt. Der Anftalt 
eigenthümlich ift neben anderen Apparaten beſonders der Sprung- 
falten, ein vielfach verwerthbared und dabei verhältnismäßig bill 
berzuftellendes Geräth. Es ermöglicht die Cinübung von Sprüngen 
über fefte Hinderniffe und tft deshalb von großer praftifdher Be⸗ 
deutung. Auch läpt fi an ihm eine ganze Reihe von andern bil: 
denden Uebungen, bejonderd Boltigirübungen ausführen, fo daß er 
das bedeutend Toftipieligere und barım nicht immer zu beidhaffende 
Pferd wenn nicht erſetzen, doch vertreten kann. 

Die Außere Ordnung beim Betrieb diefer Uebungen ift folgende: 
die vier Abtheilungen ftellen fi bei Beginn der Stunde in Reih 
und Glied hinter einander auf und marihiren ſodann unter Füb- 
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rung der Lehrer gu den auf dem Uebungsplan, der für jede Woche 
anfgeftellt wird, beftimmten ®erüften reip. Geräthen. Die Ueben- 
den müflen in bequemer Stellung auf ihrem Plage bleiben und 
dürfen denjelben nicht ohne Weitered verlaffen. Die Aufftellung tft 
deshalb ftetö fo genommen, dab Alle die Uebungen überſehen können. 
Nach audgeführter Hebung tritt jeder auf dem kürzeften Wege an 
feine Stelle zurüd. 

Die Mebungen beginnen ebenfalls mit den elementarften und 
einfachſten und fchreiten in ftufenmäßigem Hortichritt zu den ſchwieri⸗ 
gern auf. Es wird, wie bereit# bemerkt, bet einzelnen Uebungs⸗ 
arten mit vorblreitenden Fretübungen angefangen: bei den Sprung- 
übungen werden vn die Sprungbewegungen ohne Sprunggeftell, 
bei Balancırftand auf der Erde u. |. w. vorgenommen. Es wird 
ferner die Ausgangdftelung, die Körperhaltung, die Anfangd- und 
Schlußbewegung bet jeder Uebung genau bezeichnet und jeder Will» 
kühr des Dinzelnen Dabei entgegengetreten. Ueberhaupt fieht die An- 
ftalt e8 als eine Hauptaufgabe bei dieſen Uebungen an, ftetö auf bie 
richtige Körperhaltung zu ſehen umd fi nicht damit zu begnügen, 
daß eine Hebung nur ungefähr zu Stande gebradyt wird, dab ein 
Sprung z. D. befriedigend audgeführt ift, wenn bie aufgelegte 
Schnur nit berührt wird u. ſ. w., fondern man muß ftetö erken⸗ 
nen, dab der Uebende, indem- er jede andere nicht zugehörige und 
ftörende Mitbewegung eined Gliedes vermeidet, feinen Körper voll» 
ftänbig in der Gemalt feines Willens bat. Die Uebungen müſſen 
ſtets jchulgerecht, immer in der normalen Weile, wie fie als allein 
richtig begeichnet find, gemacht werden, und darauf wird befonders 
bet den Iementarbewwegungen gefehen, jo dab auch die zufammen- 
gefeptern und fünftlihern Uebungen den Eleven in * der Koͤr⸗ 
perhaltung verhältnigmäßig leicht erſcheinen. Deshalb wird auch im 
porgerüdten Curſus bei ſchwierigern Uebungen immer wieder zu ben 
diefelben vorbereitenden letchtern und einfadern Bewegungen zus 
rüdgegriffen. &benfo werden bei den entipredhenden Uebungen an 
verfchtedenen Gerüften und Geräthen die am leichteften audzuführen- 
den zuerft vorgenommen, jo daß fie zugleich als Vorbereitung für 
die analogen ſchwierigern erjcheinen. 

Manche einfache Uebungen, welche vorzugsweiſe auf Kräftigung 
der Muskulatur, auf Gewandtheit und Blaftteität ded Körpers ein- 
wirken, werden immer wieder von Neuem vorgenommen, und an 
ihnen wird befonders die fortichreitende eeiitungefäbigfeit erfichtlich. 
Es find dies beiſpielsweiſe für die Beugemudleln der Arme das fort» 
geſetzte Klimmziehen am Red oder Duerbaum und am Paartau, für 
die Stredmußteln das Armbeugen und Streden im Stüg auf bem 
Barren, für die Beinmuskulatur das Kniebeugen und Streden be 
fonder8 mit einem Bein; als Mapftab für die Sprungfähigfett der 
einfahe Schlußſprung über die Schnur aus Stand. Es wirb babei 
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Controle über die fortichreitende Leiftungäfähigleit geführt. Gine 
Reihe von Uebungen an verjchiedenen Apparaten ericheint dadurch 
ald einer höheren Stufe angehörig und bedingt eine größere Fertig« 
keit, daß ihre Ausführung in mannigfacher Seile erſchwert wird, 
a Fa ſtellen des Uebungsgeräths, durdy zu überwältigende Hin« 
ernifie u. |. w. 

Be vorgerüdtem Curſus werden auch freie Combinationen 
mehrerer Hebungen zu zufammengefehten in der Art vorgenommen, 
dag der Xehrer diejelben bezeichnet, und die Eleven fie ausführen. 
Es gilt dies bejonderd vom alljeitigjten Geräth, dem Pferd. 

&8 tritt bei den Hebungen balbitündlich ein Wechfel der Uebungs⸗ 
apparate ein, und wird der Betrieb fo eingerichtet, daß alle Körper- 
theile und Organe möglichit ebenmäßig in Anfprudy genommen wer 
den, aljo dat etwa zuerft am Barren, dann am Balancirbaum 
geturnt wird. Auch wird darauf gefehen, dab fein Glied zu fehr 
angeltrengt würde, daß feine Uebermüdung und Erihöpfung der 
Körperfräfte erfolge, wodurd man befanntlic mehr ſchadet als nüpt. 

So iſt die Ynltatt bemüht, den Betrieb Diefer Uebungen nach allen 
Geiten in möglichit rationell anzuordnen, den Uebungsſtoff in ins 
nerm Zuſammenhang und folgerechter Entwidlung auf fihern Grund⸗ 
lagen allmälig aufzubauen, alles Sprungartine, alle unvermittelten 
unmethodiſchen Uebergänge zu vermeiden. Die Erfolge diefer Methode 
treten an den fichtbar fortichreitenden Zeiftungen der Eleven — deren 
Kraft und Energie, deren Ausdauer und Luſt mit den fortſchreiten⸗ 
den Uebungen wächſt. Was den Umfang der an der Anſtalt gelehr⸗ 
ten Uebungen betrifft, ſo hat ſich dieſelbe die Aufgabe geſtellt, die 
Eleven, ſo weit dies in den ſechs Monaten möglich in den 
auptübungen mit dem ganzen Uebungsmaterial für den Bereich des 
chulturnens vertraut zu machen, refp. fie zu befähigen, einzelne 

vorhandene Lücken in ihrer Ausbildung felbit auszufüllen und über- 
haupt fich jelbitftändig weiter fortzubilden, auch fich in Uebungen, 
welche auf der Anftalt nicht betrieben werden, leicht zu orientiren. 

Der Betrieb diefer Uebungen iſt zugleih auch ein iſtruktiver 
und bat fomit ftetd einen bibaftiichen Charakter. Es wird demge⸗ 
mäß mit den Uebungen immer die nöthige unterrichtliche Belehrung 
verbunden. Dei der Benennung der Uebungen werden zugleid die 
etwaigen abweichenden Benennungen anderer Zurnfyfteme angegeben, 
um ben Eleven dad BVerftändnig von Turnſchriften zu erleichtern. 
Hierauf wird die Hebung erklärt, dann A gezeigt und endlich 
mit kurzem pafjenden Commandowort des Lehrers von den Eleven 
durchgeübt. Die begangenen Zehler werden den Uebenden zum Bes 
wußtſein gebracht, dabei auf die für die einzelnen Uebungen charaktes 
riſtiſchen Fehler — hingewieſen, die lebenden auch veranlaßt, 
die Fehler der Mitübenden ſelbſt zu erkennen und zu bezeichnen. 

ne beſondere Beachtung finden die noͤthigen Sicherheitsſtell⸗ 
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ungen und Hülfen; biefelben werben genau erflärt und gezeigt, und 
dann die Eleven angehalten, ſich gegenfeitig felbft Hülfe zu leiften. 
Auch werden bei den Mebungsgerüften und Gerätben und Uebungs⸗ 
gattungen Andeutungen gegeben, für welche Alteröflafien ſich dieſelben 
eignen, vejp. nicht eignen. Ebenſo wird auf die bejondere Bedeu⸗ 
tung einzelner Uebungen für den menſchlichen Organismus, auf den 
erzieheriihen Werth mancher Vebungsgattungen — ed wird aber 
auch auf ſchädliche und unpafiende und deshalb von der Anftalt ver 
worfene Uebungen hingewieſen. 

Diefe Art ded Turnbetriebs bedingt allerdings, dab nur eine 
beichräntte Zahl von Eleven von einem Lehrer unterrichtet werde, 
damit der Unterricht ein individualiftrender fein könne, ohne daß 
dadurch die Zahl der Uebungen innerhalb der Stunde zu fehr be 
ſchränkt werde. Zwar können mandye von Seiten des Lehrers leicht 
zu überjehende Uebungen von zwei und mehreren zugleich gemacht 
werden, bei der Mehrzahl aber koͤnnte died nur auf Kolten der ger 
nauern Gonirole geſchehen. 

Dagegen wird durch die nach je vier Wochen angeftellten Res 
petitionen, wobei wo möglich von 4 Uebenden zugleich das durchge⸗ 
nommene Penſum ald Gemeinübungen wiederholt wird, den Eleven 
ein Bild auch diefed Uebungsbetriebes gegeben. Belonderd wird 
dad Tempomäpige dabei heruorgehoben. 

&8 werden dann entweder die Uebungen genannt, und die Ele⸗ 
ven führen fie aus, oder ed werden von dem Lehrer Uebungen vor 
emacht, und wird nach ihrer Benennung gefragt. Auch läßt ders 
—* ich einzelne Uebungen, ehe ſie gemacht werden, beſchreiben. 

4. Die Fechtübungen. 

Bei den Fechtübungen wird neben dem rein fechteriſchen Zweck 
ein beſonderer Accent auf den gymnaſtiſchen gelegt, da vorzugsweiſe 
beabfichtigt wird, durch dieſe Uebungen unterftübend auf die förper- 
liche Durchbildung der Eleven einzuwirten. Die Uebungen beſtehen 
in Borübungen ohne Waffen, in Schuls und Contrafechtübungen. 
Uebungen in ganzen Abtheilungen auf Commando finden nur im 
Bereich der einfachſten Schullectionen ohne Gegner ftatt, und erit 
dann, wenn die Eleven einzeln darin von dem Lehrer vorgenommen 
und gründlich durcdhgearbeitet find. Sie hören ganz auf, —*— zur 
Schule mit Gegner übergegangen wird. Ueberhaupt iſt der Betrieb, 
dem Weſen der —2— entſprechend, durchweg ein individualiſi⸗ 
render. Auch erhalten die Eleven Anleitung zur Ertheilung des Fecht⸗ 
Unterrichts. 

5. Der applikatoriſche Unterricht. 

In dieſem Unterricht erkennt die Central⸗Turn⸗Anſtalt einen 
ſehr weſentlichen Beftandtheil ihrer didaktiſchen Aufgabe und iſt des⸗ 
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halb die Grwelterung ihrer Wirkfamteit auch nach diefer Seite hin 
von ganz befonderer Wichtigkeit geweien. Die Eleven werden durch 
den Unterricht in der Anſtalt felbit allerdings fertige Turner, erhal⸗ 
ten auch theoretiihe und praftiihe Anleitung zu eigenem Turnbe⸗ 
trieb, fie üben fi) im gegenfettigen Unterrichten — aber der eigent- 
fiche Prüfftein ihrer Qurnlehrerbefähtgung iſt der Zurn-Unterricht, 
den fie an Schüler ertheilen. Denn ed ri von allen Sadjverftän« 
digen anerkannt, daß dieſer Unterrichtözweig zu den am jchwierigften 
zu behandelnden gehört, und dab ein guter willenichaftlicyer Lehrer 
deöhalb noch keineswegs ein guter Turniehrer zu fein braucht. Durch 
den applifatorifchen Unterricht erhalten bie Einen erft zur koͤrper⸗ 
lichen Fertigkeit auch die nöthige Sicherheit und Feſtigkeit im Unter: 
rihten und damit die eigentliche Dualifilation als Turnlehrer. Hier 
treten mehrere fehr wicht e Faktoren hinzu, die in dem oegentettigen 
Unterrichten an der Anftalt nur in br bedingter Weile zur 
Geltung kommen: der Unterriht an ımbelaunte, mit dem Turnen 
wenig oder gar nidht vertraute Schüler, die Disciplin umd das Ge⸗ 
fühl, auf fie felbft angewiefen zu fein. Im der Anftalt haben die 
&leven Belannte und A terögenoffen vor fidh, ernfte Männer, weldyen 
gegenüber die natürlihe Scheu, die anfänglidy beim Unterricht her⸗ 
vortritt, fortfällt, dei denen von disciplinariſchen Erinnerungen nicht 
die Rede fein kann, die endlich bereits tn den Hebungen gefchult find, 
diefelben alfo von vorneherein richtig ausführen, jo daß die ganze 
Aufmerkfamteit auf das Commando der Uebungen concentrirt wer⸗ 
ben Tann, und wicht viel erinnert zu werden braudt. Außerdem 
I dem Sommandirenden ſtets der Lehrer zur Seite, der jofort 
auf die Verſehen aufmerfam magt und forthilft. Anders iſt es bei 
den Schülern. Hier haben die Eleven eine ungeübte, erſt im Tur⸗ 
nen zu unterrichtende, bewegliche Schaar vor ſich, welche bekanntlich 
ein ſcharfes Auge für Unficherheit des Lehrers hat und fehr empfäng⸗ 
lich iſt, die ganz befonderd bei dem Turnunterricht fich bemerklich 
machenden Sonderheiten und Angewöhnungen des Lehrerd in Sprache 
und Geberden, jofort zu erfennen und ihre Aufmerkjamfeit von dem 
Unterriht ab und auf dieje hinzulenken — und die deshalb in 
ftrengfter Ordnung und Zucht zu Selten tft, wenn der Lehrer über» 
haupt Etwas zu Stande bringen will. Die Eleven haben alfo ſtets 
thre geipannte Aufmerkfamfeit nach verfchtedenen Seiten hin zu wen⸗ 
den: auf frenge Selbftüberwachung, auf Mare und richtige Beleh⸗ 
rung und auf die Diseiplin. Dazu wird grundfäglich nicht in den 

‘ Unterricht der Cleven während der Stunde hineingeſprochen, wenn 
e8 nicht unbedingt nöthig erfcheint, theild um fie an Selbftitändig- 
fett im Zurnunterricht zu gewöhnen, theild aber auch, um ihres An⸗ 
jehne vor den Schülern willen. Ale Audftellungen, welche bie 
eanffichtigenden Kebrer zu machen haben, werden für eine befonbere 

Stunde in ber Anftalt vorbehalten und hier im Beiſein aller @le- 
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ven befproden und mit allgemeinen Bemerkungen begleitet. &8 wirb 
dabei die Gelegenheit wahrgenommen, die Eleven auf ftörende An- 
gewöhnungen aufmerkfam zu maden, ihre eigene Stellung und 
Haltung eim Unterricht zu regeln, ihre Sommandoß, ihre Eorref- 
turen, * Sicherheitsſtellungen und Hülfeleiſtungen zu präcifiren 
— überhaupt darauf zu ſehen, daß alle in der Anftalt während bes 
Unterrichten gegebenen Vorſchriften und Belehrungen praktiſch in 
richtiger Weile zu Anwendung fommen. 

Die Anftalt bat aber audy die Verpflichtung übernommen, die 
Schüler, welche zu dem applikatoriſchen Unterricht herangezogen wer: 
den, im Turnen zu fördern und zu erforderlichen Leiftungen zu 
bringen. Deshalb muß der Turnunterricht ein möglichft einheitlicher 
und nach feiten Regeln ftätig fortfchreitender fein. Es find zu dem 
Zweck Nebungspläne von den Lehrern der Anftalt angefertigt wor⸗ 
den, welche die in jeder Zurnfiunde von den einzelnen Abtheilungen 
vorzunehmenden Uebungsgeräthe beftimmen. Es behält ferner jeder 
Eleve für bie ganze Dauer des Curfus diejelbe Abtheilung, welche 
er in beitimmten Uebungögattungen zu unterrichten hat. Dadurch 
gewöhnen fh die Schuler leihter an den Lehrer, wad auf die 
eiftungen nur gedeihlich einwirken Tann. 

Die Uebungen, welche vorzunehmen find, müffen die Gleven 
nad) dem für den linterricht in der Gentral-Turn-Anftalt angefertig- 
ten Uebungstabellen, dem Alter und der Uebungsftufe der Schüler 
entiprechend, überfichtkich fchriftlich gulammenfte Ten und bevor fie 
diejelben vornehmen, dem Lehrer zur urchficht reip. Correktur über- 
geben. Died gilt von den Gerüft- und Geräthbübungen fowohl wie 
von ben Freiübungen, bet welchen leßteren, wie fchon früher bemerft, 
der Leitfaden für den Turnunterricht in den preußiſchen Volköfchulen 
einen Anhalt giebt, jedoch mit den in ber Anftalt gelehrten Er⸗ 
weiterungen. 

Diele Einrichtung des applitatorifchen Unterrichtd, dem die Ele⸗ 
ven mit Ernſt und Eifer obliegen, bat ſich durch die ſichtbaren 
praltifchen &rfolge bereitd bewährt. 

35) Anforderungen an die Präparandenbildung. 

Euer Hochwürden laſſen wir, nachdem die unter dem 4. Auguft 
d. 3. von und erforderten Berichte über die Vorbildung von drd- 
paranden eingegangen find, auf Grund der bei den Aufnahme-Prü- 
fungen gemadhten Erfahrungen folgende Mittheilungen und Winke 
mit dem Auftrag zu ehen, dieſelben zur Kenntniß aller der Lehrer, 
welche ſich mit der Vorbereitung von Zöglingen für die Seminare 
beichäftigen, zu bringen und dahin wirken zu wollen, daß unfere 

8* 
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nen bei dem Unterrichte der Präparanden genaue Beacht⸗ 
ung finden. 

ß Wer Präparanden annimmt, hat auch die Verpflichtung, ihnen 
einen ausreichenden und gründlichen Unterricht zu ertheilen. Die 
Lokal⸗Schul⸗Inſpektoren beauftragen wir daher, daß fie ſich über⸗ 
zeugen, ob die in ihrem Kirchſpiel befindlichen Präparanden⸗Lehrer 
täglich und regelmäßig ihre Zöglinge unterrichten und fie nicht etwa 
vorzugöweife mit Arbeiten oder in der Schule beſchäftigen. Es 
* angenommen werden, daß die Praäparanden durchſchnittlich jeden 
Wochentag wenigftend 3 Unterrichtöftunden erhalten. Außerdem tft 
die Zeit zweckmaͤßig fo zu benugen, daß die fchriftlichen Arbeiten 
und Vorbereitungen nad einem beftimmten Plan erfolgen, und nicht 
zu. viel Zeit zum Hoßpitiren und zum Helfen in der Schule ver⸗ 
wandt wird. 

Es iſt zu fordern, daß jeder Praͤparandenbildner einen Arbeits⸗ 
und Stundenplan für ſeine Zöglinge anfertigt, welcher dem Lokal⸗ 
Schul⸗Inſpektor zur Genehmigung vorzulegen und dann genau zu 
befolgen iſt. So oft der Pfarrer die Schule beſucht, iſt von ihm 
auch Kenntniß zu nehmen von der Art, wie der Lehrer ſeine Prä⸗ 
paranden —22 und mit welchem Erfolg dies geſchieht. Nament⸗ 
lich ſind die ſchriftlichen Arbeiten vorzulegen. Ebenſo erwarten wir, 
daß die Herren Kreis⸗Schul⸗Inſpektoren die von uns angeordneten 
Prüfungen der Präparanden gründlich vornehmen und die Er—⸗ 
Ion a den an und zu erftattenden jährlichen Berichten beftimmt 
ausſprechen. 

In den Unterrichtsſtunden, welche ertheilt werden, iſt mit den 
Präparanden der Stoff geiſtig fo zu verarbeiten, daß fie ihn denkend 
und verftändig durchdringen, die Auffaffung gewedt und das Nach⸗ 
denken geübt wird. Das fo mündlid) Berarbeitete ift dann zu Aufs 
gaben für die häusliche Beihäftigung zu benupen. &8 .darf feine 

eichichte, Fein Lied, fein Stüd aus dem Leſebuch aufgegeben wer- 
den, welches nicht zuvor zum angemeflenen Verſtändniß gebracht ift. 
Auch fchriftlich find die Ergebnifje des Unterrichts darzulegen, fo daß 
fein Zag ohne derartige Audarbeitungen bleibt. Es muß eine vor- 
üglihe Sorge jedes Präparandenbildners fein, den fchriftlihen Aus⸗ 
rud der Zöglinge dur fortgehende Uebung in der Verarbeitung 

des Unterrichtöftoffes zu fördern. 
In dem Unterrichte fommt es neben den Verſtändniß des In⸗ 

haltes ferner darauf an, daß 1) lautes, langſames, deutliched Leſen, 
durch welches der Sinn zum Haren Auödrud kommt, mit aller Sorg- 
fut und Ausdauer geübt wird; denn keines der genannten Stü 
ndet ſich von ſelbſt ein; es iſt nur die Frucht ausdauernder Uebung; 

2) daß ebenſo ſicheres, fliehendes und anſprechendes Erzählen fomohl 
ber bibliſchen Geſchichten, wie der Lefebuchftüde, der geſchichtlichen 
Erzählungen mjt allem Fleiß anhaltend gepflegt wird, jo daß die 
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Zöglinge mit sehetigteit beberrfchen und darftellen, was fie wiffen. 
Es tft gerade dieſe Kunſt für den Lehrer fehr nothwendig; denn bie 
Wirkung feines Unterrichtes und die Lehrtüchtigfeit hangt davon 
wefentli ab, wie er erzählen fann. Mit der Uebung im verftän« 
digen Leſen und im guten Erzählen wird auch das Audwendigfagen 
der Lieder und Sprüche, des Katechismus und der Gedichte gefördert, 
fo daß das Spredhen von dem Verſtändniß durchleuchtet und dies 
duch jened immer eindringlicher gemacht wird. Dabei ift mit 
Peinlichkeit und Strenge auf lautrichtige Außiprache und auf fcharfe 
Artikulation der Worte zu halten. Died find die allgemeinen Fore 
derungen, weldhe an alle Gegenftände und allen Inhalt zu ftellen 
find. Dazu gehört auch nody ald ein wichtiger Geſichtspunkt, daß 
die Präparanden jeden Gedanken, welcher fih bei der Erklärung 
von bibliſchen und anderen Geſchichten, von Liedern nnd Gedichten, 
Katechismus⸗ und Leſeſtücken ergiebt, felbitftändig und ganz aus— 
ſprechen, jo auch in der Naturbeichreibung und Baterlandölunde jedes 
Ergebniß firtren und die allmälig ſich geftaltenden Gedankenreihen 
und Abichnitte zufammenhängend und ficher darlegen lernen, jo daß 
fie umfaſſendere Aufgaben ganz felbititändig beantworten. Wenn 
die Präparanden in dieſer Sinfict fortwährend geübt werden, fo 
bringen fie eine Grundlage mit in dad Seminar, welde ihnen die 
Verarbeitung, Auffaffung und Aneignung neuer Stoffgebiete wefent- 
lich erleichtern wird. 

Nur auf dem angegebenen Weg tft auch fachliche Sicherheit im 
ber bibliichen Geſchichte und fließended, dem Inhalt entiprechendes 
Erzählen, woran ed vielfach noch fehlt, zu erzielen. Ebenſo wird 
eine Beachtung obiger Geſichtspunkte auch dazu führen, den Text 
des Katechismud und die Kivchenlieder verftehen, verftändig lernen 
und mit einem finngemäßen Ausdrucke ſprechen zu lehren. Die Lies 
ber dürfen nur nad) den amtlich vorgefchrieben Terten und nad) der 
von und getroffnen Auswahl gelernt werden. Lepteres gilt un von 
den Ri erlernenden Pfalmen. Für den Spradhunterricht ift Die 
wichtigfte Aufgabe, dat das Lejebu ſo verarbeitet wird, daß die 
darin enthaltenen Stüde mit Verſtändniß geleſen und in den Haupt- 
fadhen fomweit gemerkt werden, dab ber inhalt einfady, aber anges 
meſſen fowohl mündlich wie fchriftlich wiedergegeben werden Tann. 

Bon den in demfelben enthaltenen Bebicten müffen diejenigen, 
welde in unferen Volksſchulen als Lieder gejungen werden, der 
Mehrgab nach gelernt und mit richtigem Ausdruck geſprochen werden. 

“Bon den Saptheilen, den Wortklaſſen und der Biegung hat 
jeder Präparand fiheren Beſcheid zu geben. Auch wird Fertigkeit 
im Analyfiren leichter Säbe erwartet. Ganz bejonderer Uebung 
bedarf ed während ber ganzen Präparanden eit in Der Orthographie. 
Außer den täglichen ſchriftlichen Arbeiten iſt durch zweckmäßige Dik—⸗ 
tate namentlich einzelner Wörter aud dem — des Leſebuches 
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und ähnlich Mingender, aber verfchieden geſchriebener Wörter bie 
Sicherheit in der richtigen Schreibung zu befeftinen und dies wöchent- 
lich mehrere Male vorzunehmen. Auch wird darauf zu jehen fein, 
daß die Präparanden einzelne gute Volld- und Rinderihriften lefen. 
Dabei ift jedoch in der Auswahl große Vorſicht nötbig. 

Im Rechnen iſt davor zu warnen, dab nicht dad Kopf» vor 
dem Zafelrechnen zurüdtritt und vernachläſſigt wird; vielmehr ift 
gerade erftered jo vielfach zu üben, dab die Zöglinge in den Zahlen« 
verhältniffen die größte Sicherheit erlangen, die Aufgaben ſchnell 
löfen und die Löſung in feiter, ſchlußrichtiger Folge ſprachlich cors 
reft und zufammenbängend angeben können. Das Bruchrechnen ift 
bejonderd tüchtig zu üben. 

In Geographie und Geichichte wird gefordert, dab die Präpa⸗ 
randen dasjenige, was dad Lefebuch enthält, nicht bloß im Einzelnen 
fiher willen, jondern aud im Zuſammenhange darlegen können. 
Es find daher im Unterricht bei der Bejchreibung jeder Provinz, 
jebed Landes und Erdtheiles mannigfaltige Aufgaben zu ftellen, welche 
den Schüler anlallen, dad Einzelne in einer veränderten Berbin- 
dung darzuftellen. In der Geſchichte find Jahreszahlen, Thatjachen 
und Perfonennamen einzeln tüchtig zu befeftigen, aber dabei ift auch 
dad zufammenhängende Erzählen fo zu üben, dab fi der Zögling 
nicht unfelbftftändig und denkträge an die Serlape bindet. 

Dei der Naturgeihichte fommt ed auf richtige Beobadhtung an, 
jo daß der Präparand anzuleiten ift, die Form und Geftalt der ein- 
elnen Thiere, Pflanzen und Mineralien richtig aufzufaffen und in 
Phlicher Ordnung zu beichreiben. ıc. 

Den Präparandenlehrern wird aufs Neue zur Pflicht gemacht, 
daß fie nur Solche junge Leute annehmen ober behalten, die einen 
fihtlihen innern Trieb m Lehrfach haben, fleikig und zuverläffig 
find und jedenfalls volllommen ausreihende Befähigung befigen. 
Wenn eined diefer drei Stüde fehlt, jo find die Präparanden ohne 
Nachſicht alsbald wieder zu entlaffen. Durdy unzeitige Nachficht 
und Schwäche in diefem Punkt werden untauglide Subjelte dem 
Schulamte zugeführt, welche Nichts feiften. Die Herren Superin- 
tendenten mögen daher bei den vorgejchriebenen jährlichen Prüfungen 
der Präparanden diefe Punkte befonders ind Auge fallen und unge 
eignete Präparanden ſofort zurückweiſen. Ä 

Köntgöberg, den 14. December 1864. 
Königliche Regterung; 

Abtheilung für Kirchen» und Schulmelen. 
An 

fämmtliche evangeliſche Herren Kreis-Schul- 
Inſpektoren bes Regierungs- Bezirkes. 

nn ae 
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36) Die Lehrerprüäfung mit Rüdfiht auf die confeſſio— 
nelle Dualification der Sandidaten. . 

Dem Königlichen Provinzial-Schul-Collegium eröffne ich auf 
den Beriht vom 3. Dezember v. 3., dab die Prüfung für das 
Schulamt nicht den Zmwed bat, in Eonfeffioneller Beziehung die Ka— 
tegorten der Schulen zu bezeichnen, an welchen die Geprüften zu 
unterrichten berechtigt find, fondern nur, deren Qualification für 
das Lehramt feitzuftellen. Die Zulaffung zur Anftellung oder zur 
Beſchäftigung an Schulen mit Rüdfiht auf deren eonteffione en 
Charakter und die konfeſſionelle Stellung der Kandidaten ift Sache 
der Schulverwaltung und Aufſicht. Es widerfpridt daher ebenjo- 
wohl diefem Grundſatz, al8 der von dem- Königlichen Provinztals 
Schul-Collegium Selbft zu Anfang des Berichtö dargelegten Auf: 
faffung, wenn das für die Anna N. audgeftellte Prüfungszeugniß 
dieſe als für den Unterricht in „jüdiſchen“ ZTöchterfchulen befähigt 
bezeichnet. Diefelbe tft Bu dem Ausfall der Prüfung für den 
Unterricht in Töchterfchulen überhaupt befähigt; die anftellende oder 
beauffichtigende Behörde wird vorkommenden Falls zu beitimmen 
haben, ob und in wie weit die ıc. N. als der jüdiichen Religion 
an Ka auh zum Unterriht in chriftlihen Schulen zuzu— 
affen ift. 
pie ift das Zeugniß abzuändern. ıc. 

erlin, den 11. Sanuar 1865. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

An 
das Königliche Provinzial-Schul-Eollegium zu N. 

24,928. U. 

V. Glementarſchulweſen. 

87) Ausführung des Turnunterrichts in Elementar— 
ſchulen. 

Aus den in Folge unſerer Circular⸗Verfügung vom 10. October v. J. 
eingegangenen Berichten haben wir erſehen, daß dem Turnunterrichte 
in den oͤffentlichen Elementarſchulen, wenn er auch faſt überall einge⸗ 
führt iſt, doch noch nicht überall diejenige Aufmerkſamkeit der betreffenden 
Lokalbehoͤrden zugewandt wird, welche wir gemäß unſerer Verfügung 
vom 10. November 1860 B. II. 3228. erwarten durften. Abge— 
ſehen von einigen Zällen, wo vorübergehende Umftände eine zeit- 
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weilige kurze Unterbrechung verurfacht haben, welche ald hinreichend 
entfchuldigt angefeben werden mag, Tönnen wir die meilten andern 
n unferer Kenntniß gebrachten Entiehuldigungdgründe, ald Alter und 
nkenntniß der Lehrer, Mangel an geeigneten urnpläben und Ges 

räthen, Abneigung der Eltern und Benugung der Kinder zu Feld⸗ 
und Garten- Arbeiten, ald zuläffig nicht gelten laffen. Der Zurns 
unterricht iſt als integrirender Theil des öffentlichen Elementarunter⸗ 
richts für die männlihe Schuljugend anerkannt, und ed muß alfo 
jeder Knabe vom vollendeten 9. Lebensjahre an bid zu feinem Aus: 
tritte aus der Schule an demfelben Theil nehmen, wenn er nicht 
nah Maßgabe ded 8. 2. der Verfügung vom 10. November 1860 
auf Grund eines ärztlichen Atteftes davon dispenſirt worden ift. Es 
ftebt demnach den Eltern nicht frei, eigenmäcdhtig ihre Kinder zurück⸗ 
zubalten, vielmehr ift eine folcye Auflehmung gegen die Schulordnung 
een ungerecdhtfertigten Schulverfäumniffen mit Ernſt zu 
eftrafen. | 

Eben jo wenig Tann der Mangel eined geeigneten Turnplatzes und 
der erforderlichen (jehr einfachen) Turngeräthe zur Entſchuldigung 
für die Unterlaffung des Unterrichts dienen. Im Gegentheil gereicht 
ed den betreffenden Drtöbehörden zum gerechten Vorwurf, dab nad) 
vollen vier Fahren feit dem Erlaß der Verfügung vom 10. Nos 
vember 1860 in diefer Beziehung noch nicht das Nöthige geicheben 
F Sie wollen Sorge tragen, dab das Fehlende in teacher Frift 

eichafft werde. 
enn endlich auch das ald ein Grund für die mangelhafte oder 

ganz unterbliebene Ertheilung des Turn⸗Unterrichts gelten fol, daß 
manche Lehrer theild zu alt, theild im Seminar nicht im Turnen 
unterwiefen und geübt worben feten, fo ift bereits im 8.5. der Vers 
sans vom 10. November 1860 vorjorglich geitattet worden, daß 
ür den Zall, wo ältere erörer nicht unter Anleitung eined im 
Turnen tüchtig geübten Collegen und mit Hülfe eines paflenden 
Leitfadens fich die Fähigkeit zum Unterrichten anzueignen im Stande 
ſeien, fittlich unbefcholtene Landwehr » Unteroffiziere u. A. zu diefem 
Zwecke herangezogen werden dürfen. Wir find aber ber Meinung, 
daß bet gutem Willen gar mander ältere Lehrer, audy wenn er 
zum Selbit- Turnen, namentlih am Barren und Ned, nicht mehr 
gelenkig genug iſt, jedenfalld menigitend Die Frei» und Ordnungs⸗ 
übungen wird leiten und p den Uebungen an den Geraͤthen ſich 
unter feinen größeren Schülern Vorturner wird heranbilden koͤnnen, 
welche etwa bei einem benachbarten jungen Lehrer das Nöthige er- 
lernt haben und dies unter feiner Auff in Anwendung zu bringen 
gern bereit fein werden. 

Mir machen daher Shnen bie ee Förderung dieſes 
Unterrichts in allen ae Ihres Kreiſes nochmals zur Pflicht und 
haben auch die Herren Schulpfleger erfucht, in den von ihnen feftzu- 
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febenden Stundenplänen für jede einzelne Schule die Stunden zu 
bezeichnen, in denen der Zurnunterricht ertheilt werden ſoll; ferner 
in den Zehrerconferengen, fo wie bei ihren Schulinfpektionen ernſtlich 
eh Er wirken, dab in feiner Schule ihres Pflegebezirks derjelbe 
(äffig betrieben, und daß ben Lehrern, welche Feb nicht mehr im 
Stande find, denfelben zu ertheilen, in der einen oder andern Weiſe 
die nöthige Beihülfe verfhafft werde... Auch haben wir angeordnet, 
daß in dem Stundenplan Joe Schule ausdrücklich beitimmt werde, 
in welden Stunden der Woche der Turnunterricht ertheilt werden 
fol. Wir felbft werden durch unfere Schulräthe und fonftwie bet 
fih darbietender Gelegenheit Veranlaffung nehmen, uns zu über- 
zeugen, dab der Turnunterricht in allen Schulen vorſchrifts⸗ und 
regelmäßig ertheilt wird. 

Diejenigen Bürgermeifter, in deren Bürgermeiftereien nad 
Shrem ben lichen Berichte noch Mängel vorgelommen find, wollen 
Ste mit efonderer Weiſung verfehen. Abdrüde diefer Verfügung 
für alle Burgermeiſtet liegen bei. 

Coͤln, den 12. Januar 1865. 
Königliche Regterung, Abtheilung des Innern. 

An 
fämmtliche Herren Landräthe sc. 

38) Reviſion von Lebrplänen für Elementarſchulen. 

Aus den Lebrplänen für Landichulen, melde von den Herren 
Superintendenten in Berfolg unferer Cirkular- Verfügung vom 5. No⸗ 
vember pr. an und eingereicht worden , haben wir mit großer DBe- 
friedigung die vie treue und umfichtige Arbeit erſehen, welche 
in den einzelnen Didzefen des Departementd diefen nothwendigen 
Grundlagen einer zwedmäßig geregelten Unterrichtdertheilung ges 
widmet worben iſt. Wir dürfen hierin, wie ein Gleiches bereitö bei 
vielen Speztal-Schul-Rentfionen entgegengetreten ift, eine umfang» 
reiche Erfüllung der beim Erlaß unferer Cirkular» Verfügung vom 
17. Januar 1857 gehegten Erwartung erfennen, daß die damals den 
Reviforen und Lehrern des Departementd aufgegebenen betrefjenben 
Derathungen und Arbeiten für die tiefere Erhaffung der dabei in 
Betracht zu ziehenden allgemeineren Schulfragen, fowie für die Ans 
wendung der desfalls mahgebenben generellen Beftimmungen auf die 
vielfach verfchiedenen individuellen Verhältniffe der einzelnen Schulen 
eined günftigen Erfolges nicht würden ermangeln können. 

ie erfreulih aber auch die biöherigen Grgebniffe der dies⸗ 
fälligen Thätigkeit zu erachten find, fo darf dieſe doch nicht als eine 
ſchon definitiv ‚abgelhtofene angefehen werden. Theils nämlich) 
werben bei ber erften Feſtſtellung von Lehrplänen die betr. Ziele 



und Gränzen erfahrungsmäßig bald zu hoch und zu weit, bald zu 
niedrig und zu eng geftedt; erft eine mehrjährige Erfahrung läßt 
dad Durchſchnittsmaaß des in jeder Schule ficher und gedeihlich zu 
bewältigenden Unterrichtöftoffes mit annähernder Richtigkeit finden. 
In manden Schulen werden auch im Kaufe der Zeit durch gün- 
ftigere Entwidlung der unteren Stufen reip. durd Aufbellerungen 
der Unterrichtöweife höhere Ziele erreichbar, oder in Folge von Per- 
ſonalwechſeln in den betr. Lehrerſtellen Modifilationen des Lehr⸗ 
planes möglich oder nothwendig. Ferner darf für lepteren in einer 
jeden Schule nicht ohne Einfluß die Verwerthung der widhtigiten 
pädagogischen Wahrheiten und didaktifchen Singerzeige bleiben, welche 
die Öelammtentwidiung auf dem Gebiete des Schulwejens in gene- 
rellen und fpeziellen Anordnungen der Schulbehörden, in günftigeren 
Ergebnifjen der Lehrerbildung, in pädagogifchen Schriften und Auf⸗ 
—E unter theilweiſer Darbietung neuer Lehrmittel, zu Tage 
oͤrdert. 

Hiernach iſt für jede Schule eine durchgreifende Reviſion des 
Lehrplanes derſelben ein von Zeit zu Zeit wiederkehrendes Bedürfniß. 
Doppelt dringend und wichtig muß daſſelbe nach dem Verlaufe ſolcher 
Zeiträume erachtet werden, welche, wie dies namentlich in der zweiten 
Hälfte des ſeit dem Erlaß der Regulative nunmehr abgelaufenen 
Sahrzehntd gefcheben, in ftoffliher und methodiſcher Hinficht ganz 
befonderd vielfache und vieljeitige Beleuchtungen und Klärungen bed 
Unterridhtöbetriebed herbeigeführt haben. 

Somit ericheint eine Revtfion und Welterführung der biöherigen 
diedfälligen Urbeiten, nachdem auf Grund derjelben eine nunmehr 
beinabe Tjährige Erfahrung gewonnen ift, und zwar zu nächſt für 
Die Landſchulen des Departementd, an der Zeit. Wir wünichen 
eh binnen Jahresfriſt herbeigeführt und dabei Kolgended beachtet 
zu ſehen. 

1) Wie für Die im Rede ftehende erftmalige Arbeit die Lehrer⸗ 
Konferenz-Thätigleit des Jahres 1857 in Anſpruch genommen 
war, jo wird auch für die nunmehr einzuleitende Revifion 
und ‚weitere Ausge kaltung, zum Theil noch entipredendere 
Firirung der Lehrpläne die gemeinfame Thätigkeit aller, den 
einzelnen Konferenz» Kreifen angehörigen betr. Lehrer ſich 
wieder zu vereinigen haben. 

2) Bet der betr. Arbeit wird es wiederum nicht allein auf Die 
Seftftellung der in jeder Schulflaffe und deren Haupt » Abe 
theilungen jährlich zu abfolvirenden Unterrichtö-Penia, ſondern 
auch auf die Darlegung der bei dem Unterrichte in den ein« 
zelnen Disciplinen zu erftrebenden Ziele und der auf den ein- 
zelnen Klaffenftufen zu beachtenden wichtigfien_ methohliänen 
Grundfäge anlommen. In einem kurzen Borwort wird bie 
in der ländlichen Elementarſchule überhaupt zu erreidhende 
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Gejammt- Bildung ihrer Tendenz ımd ihren Hauptfeiten nad) 
tn Gemäßhett der dieöfälligen Audlaffungen des Regulativd 
vom 3. October 1854 dharalterifiet werden mögen; bei jedem 
einzelnen Unterrihtögegenitand ift auch die demjelben in den 
einzelnen Klaſſen gewidmete wöchentliche Unterrichtözeit nebft 
ben dabei zu Örunde zu legenden Lehr⸗ reip. den in den Hän- 
den der Kinder befindlihen Schulbüchern anzugeben. 

3) Zür dieſe Arbeiten werden neben der Grundlage der biß- 
perigen Lehrpläne die inzwiſchen erlaffenen, den Unterrichtö- 
etrieb der Glementarfchule betreffenden generellen Beftim- 

mungen und Erörterungen (namentlid die Circular-Reſcripte 
ded Herrn Miniiterd vom 19. November 1859 und vom 
16. Februar 1861, fo wie unfere Cirkular-Verfügungen vom 
3. Sanuar 1858, 21. Mai 1859, 19. April 1861, 2. Mai 
1863, 17. December 1864, für die wendiihen Schulen 
außerdem vom 10. December 1862), ferner die für dad Ge⸗ 
biet der Methodik inzwiſchen erſchienenen bedeutfamften Bücher 
reip. in Schulblättern enthaltenen Auffäge zu verwerthen fein. 
— In legterer Hinfiht machen wir auf folgende, für den 
Neligiond- und Sprachunterricht befonderd wichtige Huülfe- 
mittel, deren Beichaffung wir außerdem für jede Schulbiblto- 
thef dringend empfehlen, aufmerkſam: 

a) Saalborn „der religiöfe Unterrichtsſtoff“ nebft DBegleit- 
fchreiben „einige noch unerledigte Schulfragen* Pritzwalk 
bei Schuhr 1864 (|. Gentral-Blatt für die gefammte Unter: 
richts⸗Verwaltung 1864 ©. 27 flag.) 

b) Richter Anleitung zum Gebrauch bed Leſebuches in ber 

4) 

Volksſchule. Berlin bei Stubenrauch. 1863, 
ec) Strübing Spradiftoff für den Anſchauungs- und Sprach⸗ 

unterricht. Berlin bei Windelmann und Söhne; zu den 
durch unfere Girkular-Verfügung vom 12. November 1860 
empfohlenen Winckelmann'ſchen Bildern für den An- 
ſchauungs⸗ und Sprachunterricht gehörtg. 

Bon pädagogiſchen Aufläpen wird für den in Rede 
ftehenden Zweck beſonders ergiebig fein können der im Schul- 
blatte für die Provinz Brandenburg, Jahrgang 1860 ©. 
531 flg., enthaltene Konfereng-Dortrag des Seminar-Direftor 
Mepel über „Vertiefung im Unte chte;“ ſpeziell für die 
Meet des Unterricht8 in ber biblifchen Geſchichte beachtens- 
wertb auch der im Schleſiſchen Seminar-Schulblatt, Jahrg. 
1861, ©. 490 fig. abgedrudte Aufah des Kantor Liſchke. 
Daß für die betreffenden method ſchen Beſtimmungen 
der Lehrpläne innerhalb jeder Diözed eine übereinſtim— 
mende Faſſung als Endergebnig der betr. Konferenz.Be- 
rathungen gewonnen werde, tt anzuftreben. Ein Gleiches iſt 
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war in Betreff der ſpeziellen Stoff- Auswahl und ⸗Verthei⸗ 
ung wegen der fehr großen Verſchiedenheiten in dee Schul⸗ 
DOrganifation nicht durchweg thunlich; indeffen würde ed uns 
doch ſehr erwünſcht fein, wenn aus jeder Diözes ein aus 
diefen Berathungen hervorgegangener vollftändiger Lehrplan 
und eingereicht werden Zönnte, welcher nach den deöfalld er- 
zielten Vereinbarungen dad für eine, von einem Lehrer zu 
verforgende Schule durchſchnittlich anzunehmende Maaß des 
Unterrichtöftoffed nachweiſt und auf die einzelnen Schüler: 
Stufen angemeilen vertheilt. Dadurch würde eine diedfällige 
Durchſchniftsnorm ald Grundlage gewonnen werden, von 
weldyer aus die für andere Verhältnifie erforderlichen reſp. 
zuläffigen Modifikationen durch entipredhende Srweiterungen 
reip. Einſchränkungen um fo leichter und ficherer abgewogen 
werden fönnten. Wir erachten ed aber für eine ebenfo an« 
regende und praktiſch fürderfame, als vertrauend- und ebren- 
volle Aufgabe des Lehrerftandes, foldye für die Schulverwal- 
tung und Schulaufficht wichtige gemeinjame Grundlage aus 
der Prarid ded Schullebend und darauf bafirten allfeitig ein» 
ehenden Konferenz » Berathungen für alle Unterridhtöfächer 
—* auszugeſtalten; und wir dürfen uns im Hinblick auf 
dasjenige, was innerhalb dieſes Gebietes ſchon bisher ge⸗ 
ſchehen iſt, der ſicheren Erwartung hingeben, daß auf die 
vorſtehend angedeutete Weiſe in den einzelnen Diszeſen ein 
dem Berürfnie um fo entiprechendered Ergebnif werde ers 
zielt werben. — Der Einfendung folder Eehrpläne jehen 
wir event. gelegentlich der gewöhnlichen Berichterftattung 
über die Lehrer» Konferenz - Thätiglett im Monat November 
entgegen. ıc. 

Liegnitz, den 4. Januar 1865. 
Königliche Regierung. 

Abtheilung für Kirchen: und Schulmwefen. 
Eircular 

an ſämmtliche Herren Enperintendenten. 

39) Deffentlidhe jüdiſche Schulen im Verhältnih zu der 
’ Synagogengemeinde. 

Dem jüdiſchen Corporations-Vorſtand ift durch die dieffeitige 
Verfügung vom 25. Sunt 1862 eröffnet worden, daß der auf Grund 
der allgemeinen Inſtruction für die Schulvorſtände im dortigen Res 
terungäbezirt vom 21. Februar 1834 gewählte Vorftand der jüdi- 
Ehen Shrfe beibehalten werden mülfe, weil nır in den Orten, wo 
die Synagogengemeinde mit der juͤdiſchen Schulgemeinde in ben 
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Perſonen zufammentrifft, eine Boransfegung, welche bezüglich der 
dortigen jüdiichen Schule fehle, die drei wechſelnden Mitglieder des 
Schulvoritandes, und zwar eind von dem Corporationdvorftand und 
zwei von dem Repräfentanten-Collegium, zu wählen feien. 

Die gegen dieſe Entſcheidung von dem Gorporationdvorftand 
in den Borftellungen vom 1. April und 27. October v. J. erhobe⸗ 
nen Einwendungen habe id, einer eingehenden Prüfung unterzogen, 
vermag dieſelben aber nicht als begründet anzuerkennen. 

Die Behauptung, daß die jüdiihe Schulgemeinde und die Syna- 
ogengemeinde in N. identifch jeien, und dab dad Geſetz vom 
33. Juni 1847 über die Berhältniffe der Juden alle öffentlichen 
jüdiſchen Schulen als Anftalten der Spnagogengemeinden auffaffe 
und eine bejondere jüdiſche Schulgemeinde neben der legtern über- 
haupt nicht zulafle, ift in ihrem erſtern Theil thatſächlich unrichtig, 
in ihrem leptern Theil aber redhtlidy unbegründet. Weder die vor: 
läufige Verordnung muegen des Judenweſens in der dortigen Pro» 
vinz vom 1. Sunt 1833, noch das Gefep vom 23. Juni 1847 ges 
währen für eine folde Auffaffung einen Anhalt. Es ergiebt ſich 
vielmehr dad Gegentheil aus den Vorſchriften der SS. 64. und 67. 
Nr. 3. des Geſehes vom 23. Juni 1847, indem danach die Errich⸗ 
tung öffentlicher jüdiſcher Schulen für die jüdiſchen Einwohner eines 
„Orts- oder Schulbezirks“ unter beftimmten Borausfegungen 
geltatie und verordnet wird, daß die Unterhaltung diefer Schulen in 

mangelung einer anderweiten Vereinbarung „den jüdiichen Ein⸗ 
wohnern ded Schulbezirks“ allein obliege. Nur die Beſchaffung 
des beſonderen Religionsunterrichts für die jüdiſchen Kinder iſt fos 
wohl im $. 11. der erwähnten Verordnung, als auch im 8. 62. des 
Geſetzes vom 23. Juni 1847 allgemein als eine Pflicht der Syna⸗ 
gogengemeinden bezeichnet. 

Siernad fönnen zwar die jüdiichen Schulgemeinden und Die 
Synagogengemeinden zufammenfallen; es ift das aber nicht noth- 
wendig, wie denn auch zahlreiche öffentliche judiſche Schulen bejteben, 
welche nicht für den ganzen, oft jehr weitreichenden Bezirk der Sy: 
nagogengemeinden beffimmt find, und dann auch nicht von den Sy 
nagogengemeinden, jondern von den jüdiſchen Einwohnern des 
Schulbezirks unterhalten werben. 

Dieſes letztere Verhältnig befteht auch bezüglich der dortigen 
jüdifhen Schule. Zu derjelben gehören nur die Juden aus der 
Stadt und dem Dorfe N., während die Synagogengemeinde außer: 
dem noch mehrere Ortſchaften in der Umgegend umfaßt, deren jüs 
difche Einwohner zu den ordentlihen Elementarſchulen ihres Bohn 
orts eingefchult find und für den Religiondunterricht ihrer Kinder 
roͤßtentheils durch Privatlehrer ſorgen. Die Juden in dieſen Ort⸗ 
haften dürfen mithin zu den Bedurfniffen der jüdiſchen Schule in 
N. nicht herangezogen werden. 
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Hiernach find ſowohl die Einwendungen ded Corporationsvor⸗ 
ftande8 gegen die Verfügung vom 25. Juni 1862 wegen der Zus 
ſammenſetzung des Schulvorftandes, ald auch die damit im Zufam- 
menbang ftehenden Beichwerden fiber die Umlegung der Schulbedürf- 
niffe und die Regulirung ded Schuletats unbegründet. 

Berlin, den 24. Sanuar 1865. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

An 
den jübifchen Corporations-Borftand in N. (Provinz Pofen.) 

- U. 29,243. 

—— — — —— — — 

Perſonal⸗-Veränderungen, Titel- und Ordens-Verleihungen. 

Bei dem Kronungs⸗ und DOrbendfeft am 22. Januar 1865 ha⸗ 
ben erhalten: 

1. den Rothen Adler-Orden erfter Kaffe mit Eichenlaub: 
vo e Mühler, Staatd- und Minifter der geiftlichen ac. Angelegen- 

eiten. 
2. den Mothen Adler-Drden zweiter Klaſſe mit Eichenlanb: 

Dr. $rerihd, Geheimer Medicinal-Rath im Minifterium der 
geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten und ordentlicher Profellor an ber 
Univerfität zu Berlin. 

3. den Rothen Adler-Orden dritter Klaſſe mit der Schleife: 
Dr. von Gräfe, Geheimer Medicinal-Rath und außerordentlicher 

Profeffor an der Univerfität zu Berlin. 
Dr. Hirſch, Geheimer Medicinal-Rath und ordentlicher Profeffor 

an der Univerfität a Königäberg. 
ef ae, Domdehant und Weihbiſchof zu Pelplin. 
Dr. Richelot, ordentlicher Profeffor an der Univerfität zu Königs- 

berg. 
Dr. Eheibert, Provinzial⸗Schulrath zu Breslau. 

4. den Rothen Adler-Orden vierter Klaſſe: 
Oswald Achenbach, Landſchaftsmaler, Profefſor, zu Düſſeldorf. 
Heller, Dechant und katholiſcher Pfarrer zu Graudenz, beauftragt 

mit der Seelſorge der dortigen Garniſon. 
Dr. Helwing, Geheimer Regierunge-Bath und ordentlicher Pros 

fellor an der Univerfität zu Berlin. 
Kretichel, Director ded Seminars zu Weißenfeld. 



137 

Merget, Dirertor ber Augufta-Schule und des Seminars für Leh- 
rerinnen zu Berlin. - 

Neumann, Regierungs- und Schulrath zu Cößlin. 
Dapft, Profeffor und Director der Provinzial - Kunft- und Bau- 

handswerks⸗Schule zu Erfurt. 
Schirmer, Superintendent zu Saarbrüden. 
Dr. Sidel, Superintendent und Pfarrer zu Groß »Rojenberg, 

Kreis Salbe. j 
Stiller, Superintendent zu Sendburg. 
Aler. Zeichner, Hiftorienmaler, Profeſſor, zu Berlin. 
Dr. Theiß, Director ded Gymnaſiums zu eig, 
Dr. Thiele, Director der Realſchule zu Barmen. 
Ziemann, Profeffor und Inſpector der Realſchule der Franckeſchen 

Stiftungen zu Halle. 
5. dad Allgemeine Ehren-Zeichen: 

Berlich, Kaftellan bei den Mufeen zu Berlin. 
Bethke, Schullehrer und Küfter zu Nemid, Kreid Cammin. 
Engler, Schullehrer und Drganift zu Leplau, Landkreis Danzig. 
Sttig, Scullehrer zu Hollinde, Kreis Herford. 
‚Kraufe, Galerie-Diener 1. Klaffe bei den Mufeen zu Berlin. 
Kurzawski, Schullehrer zu Garke, Kreid Adelnau. 
Roth, Schullehrer und Küfter zu Rittersdorf, Kreis Bitburg. 
Ulrich, Schullehrer zu Sierdleben im Diansfelder Gebirgäfreife. 
Wolff, Schullehrer und Küfter zu Fehrbellin, Kreis Dfthavelland. 

A. Univerfitäten. 

Dem ordentlihen Profeſſor in der mediciniihen Facultät der Uni⸗ 
verfität zu Berlin, Geheimen Medicinalrath und Generalarzt Dr. 
von Langenbed ift der Königliche Kronen-Drden zweiter Klaffe 
mit Schwertern am weißen Bande verliehen, 

die außerordentlihen Profefforen Dr. Liman und Dr. Sfrzeczta 
in der mediciniſchen Facultät der Univerfität zu Berlin End zu⸗ 
gleich zu gerichtlichen Stadt-Phyſikern für die Stadt Berlin er⸗ 
nannt worden; 

als Privatdocent iſt eingetreten: bei der philoſophiſchen Facultät der 
Univerfität zu Halle: Dr. phil. Alb. Ewald. 

B. Gymnafial- und Reallehranftalten. 

Am Gymnaftum zu Oſtro wo tft der ordentliche Lehrer Cywinski 
zum Oberlehrer ernannt, 

dem ordentlichen Lehrer Hirſch am Friedrih8-Gymnafium zu Bres— 
lau dad Prädicat Oberlehrer verliehen, 
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am Gymnafium und der Realichule zu Düffeldorf ter Candidat 
Deußen zum evangelifchen eligionälehren, 

am Friedrichs⸗Werderſchen Gymnaſſum zu Berlin der Schulamtß- 
Candidat Dr. Hiede ald ordentlicher Lehrer angeftellt worden. 

An der Realfchule zu Aachen ift der Kaplan Beder als katholi⸗ 
cher Religiondlehrer, 

an der ftäbtifchen Gewerbefchule zu Berlin find die Schulamte- 
Gandidaten Dr. Ziepel und Dr. Ligon als ordentliche Lehrer 

‚ angeftellt worden. 

C. Seminarien. 

Am evangeliihen Seminar zu Cöpenid tft der Hülfslehrer Pilg 
als Seminarlehrer angeftellt worden. 

Ausgeſchieden aus dem Amte. 
Geſtorben: 

der ordentliche Profeſſor Dr. Monnard in der philoſophiſchen 
Facultät der Univerſität zu Bonn. 

der Geſchichtsmaler Brofefi von Klöber zu Berlin, Mit- 
glied ded Senats der Akademie der Künfte dafelbft. 

der Director der Realjhule zu Zilftt, Dr. Zagmann. 

Wegen Berufung in ein andere Amt im Inland ift ausgeſchieden: 
der Oberlebrer Dr. Bad am Gymnaſium zu Lauban. 

Inhaltsverzeichniß des Februarheftes. 

28. Die Provinzial⸗Unterrichtsbehörden ber Monarchie. — 29. Grfe iju⸗ 
riſtiſche Prufung — 30., 31. und 32. Statiſtiſche Nachrichten über bie Univer⸗ 
fitäten. — 33. Privatſtudium und freie Arbeiten ber Schiller. — 34. Ein- 
richtung ber Gentral Turn infitt in Berlin. — 35. Anforbernngen an bie 
PBräparandenbilbung, — 36. ehrerprüfung mit Rüdfiht auf Die confelftonelle 
Dualification der Candidaten. — 37. Turn-Unterriht in Elementarſchulen. — 
38. Revifton von Lehrplänen für Elementarſchulen. — 39. Deffentliche jildiſche 
Schulen im Berhältnig zur Synagogengemeinde. — Perſonalchronil. 

WW. 

— il 

. Drud von 9. 8. Starde In Berlin. 



Gentralblatt 
für 

die gefammte Unterrichts-Derwaltung 
in Preußen. 

Im Auftrage des Herrn Dlinifters der geiftlichen, Unterrihts- und Medi» 
einal»-Ungelegenheiten und unter Benugung der amtlihen Quellen 

herausgegeben 

Stiehl, 
Königl. Beh. Ober-Meglerungs- und Yortragenbem Math in bem Minikertum 

ber geißliden, Unterrichts- und Mebicinal-Ungelegenhelten. 

Re 3. Berlin, den 31. März 1865. 

1. Allgemeine Berbältniffe der Behörden 
und Beantten, 

40) Bermittelung von Geldzahlungen im Wege der Poft- 
Anweifungen. 

Dei den Königlichen Poft-Anftalten tft vom 1. Sanuar d. J. 
ab ein neued Verfahren jur Vermittelung von Zahlungen unter und 
bis 50 Thlr. incl. im Wege der Pot» Anweifung innerhalb des 
Preußiſchen Poftgebietd eingeführt worden. 

Die näheren Bedingungen der Anwendung diejed, eine erheb- 
liche Erleichterung und Vereinfachung barbietenden Derfahrend ers 
giebt die im 291. und 301. Stüd des vorjährigen Stantd-Anzeigerd 
abgedrudte Bekanntmachung ded Herrn Minifterd für Sandel Ge⸗ 
werbe und öffentliche Arbeiten vom 10. Dezember v. J. (Anlage a.) 

Ich made die Behörden meined Refrorts terauf noch bejon- 
ders aufmerkſam, da dad neue ee ſich auch zur Vermittelung 
ber von Königlichen Behörden nad anderen Drten des Preußi⸗ 
ſchen Poſtbezirks zu leiltenden Zahlungen bis zu 50 Thlrn ein- 
ſchließlich in manchen Fällen —— eignen dürfte. In dieſer 
Vorausſetzung iſt in dem $. 14 der den Poſt⸗Anſtalten ertheilten 
bejondern Snitruction über das Poft-Anmeifungss Verfahren Folgen⸗ 
des beftimmt worden: 

Soweit nad) Maßgabe der beftehenden Portofreiheitd- Be 
ftimmungen Briefe mit beclarirtem Werth-Inhalt bis zum 

9 
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Betrage von 50 Thlen ohne Anja von Porto und Affecu- 
ranz-Gebühr mit der Poft zu befördern find, kann in Stelle 
foldyer mer enbung die Uebermittelung des Betraged im Wege 
der Poſt-Anweiſung unentgeltlich erfolgen. 

Der Portofreibeitsvermert ift von dem Abfender 
in den Adrekraum des Formular zur Poſt-Anweiſung zu 
jepen unter Beidrüdung eines dad Dienftfiegel vertretenden 
a Stemyeld. In Crmangelung eine eigenen Dienfts 
tempeld bat der Abjender in dem dazu beitimmten Bordrud 
linf3 neben der Adreffe feinen Namen und Amtd-Charafter 
u vermerken. An derfelben Stelle hat audy die Beglau- 
igung des Portofreiheitsvermerks, fofern eine ſolche nach 

den Beltimmungen über die Portofreibeit erforderlich ift, 
ftattzufinden. 

Die Formulare zu den Poft-Anmweifungen werden Seitens der 
Poft-Anftalten, der Ortöbriefträger und der Landbriefträger einzeln 
oder in größerer Zahl unentgeltlich verabfolgt werden. 

Berlin, den 6. März; 1865. 
Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

von Mühler. 
An 

bie Königlichen Eonfiftorien ze. 
1388. B. J. 

— — - 2.0. -- 

- - Die Poft-Anftalten übernehmen vom 1. Sanuar k. 3. ab für 
den Berfehr im Preußifchen Poftgebiete die Vermittelung von Zahl⸗ 
ungen unter und bi8 50 Thlr. mittelft Poſt⸗Anweiſung. 

Die Gebühr beträgt für eine Zahlung: 
unter und bis 25 Thlr. überhaupt 1 Sgr., 
über 25 bis 50 Thlr. n " 

ohne Unterfchied der Entfernung; diefe Gebühr muß vom Abjender 
entrichtet werden, möglichft durd Verwendung von Frankomarken. 

ormulare zu Poft-Anmeifungen werden durch die Poft-An- 
ea bie Briefträger und die Landbriefträger unentgeltlich verab⸗ 
olgt, einzeln und in größerer Zahl; die Audtheilung der Formulare 
beginnt mit der legten Moche des laufenden Monate. 

Der Abfender hat in die Poft-Anmeifung den in kaſſenmäßigem 
Gelde einzuzahlenden Betrag, h wie den preflaten und den De: 
flimmungdort einzutragen; es tet ihm frei, feinen Namen hinzu» 
en und no auf einen Br ef oder eine Rechnung Bezug zu 
nehmen. Andere Zujäge, indbejondere Mittbeilungen, welche ben 
Charakter einer Korrefpondenz annehmen, find nit ftatthaft. 

Dem Aufgeber wird ein Poft-Einlieferungs-Schein ertheilt. 
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Die Poft-Anftalt erpedirt bie Pot, Ammelfung als Briefpoft- 
Gegenftand mit ben fchnelliten fich darbietenden Eiſenbahn⸗ und 
Pott: Verbindungen. 

Am Beitimmungdorte wird die Poft-Anweifung nach gleichen 
Srundfägen, wie ein Ablieferungsichein über eine Geldfendung bem 
Adreflaten oder deſſen Bevollmächtigten zugeftellt. 

Gegen die vorſchriftsmäßig vollzogene Poſt-Anweiſung wird die 
Auszahlung ded Betrages von der Poſt⸗Anſtalt des Beitimmungd- 
orts geleitet. Stehen der Poft-Anftalt dajelbit die erforderlichen 
Geldmittel zur fofortigen Auszahlung nicht zur Derfügung, jo kann 
die Auszahlung zwar erft verlangt werden, nachdem die Beichaffung 
der Mittel erfolgt ift, bierauf wird indeß ſtets in moͤglichſt kurzer 
Friſt Bedacht genommen. 

Andererſeits hat der Adreſſat die Abhebung eines Betrages 
nicht über 14 Tage nach Empfang der Poſt-Anweiſung hinaus⸗ 
zurücken. 

Poſt⸗Anweiſungen, melde als unbeſtellbar ſich ergeben ſollten, 
werden nach dem Aufgabeorte zurückgeſandt, damit der Betrag dem 
Aufgeber ohne weitere Koſten zurückgezahlt werde. 

Die Poſtverwaltung leiſtet für die auf Poſt-Anweiſungen ein- 
ezahlten Beträge in demjelben Umfange wie für eigentliche Geld» 
—*2* Garantie; die Haftpflicht erliſcht nach ſechs Monaten vom 
Tage der Einlieferung. 

An Orten, wo beſondere Stadtpoſt-Einrichtungen beſtehen, z. B. 
in Berlin, übernimmt die Stadtpoſt-Anſtalt auch die Vermittelung 
folder Zahlungen unter und bi8 50 Thlr. mittelft Poft- Anweijung 
an Adreffaten im Stadtbezirk für die obigen Gebühren und unter 
den übrigen vorftehenden Bedingungen. 

Berlin, den 10. Dezember 1864. 
Der Minifter für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten. 

Graf von Itzenplitz. 
Belanntmadhung. 

41) Verfahren bei Niht-Annahme amtlider Ber: 
fügungen. 

Die Königliche Regierung erhält anbei die unter dem 16. v. M. 
u. 3. an den N. zu N. in Betref ber Bereinigung des Küfteramts 
bafelbft mit der Lehrerſtelle in L. erlaffene Verfügung, deren An⸗ 
nahme der Adreffat wegen der Portobe aftung in unziemlicher Weile 
abgelehnt hat, mit der Beranlaffung, diefelbe dem letzteren durdy bem 
Landrath des Kreijes N. zu Protokoll behändigen und eröffnen zu 

9 * 
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laffen, daß, falls er wiederum die Annahme mit amtlichem Siegel 
verichloffener Beicheide wegen Belaftung bere ben mit dem tar. 
mäßigen Porto ablehnen jollte, er auf feine Eingaben entweder gar 
feinen Beſcheid erhalten, oder, fofern eine Verfügung an ihn aus 
ſachlichen Gründen nothwendig fei, nur durch dad Landrathsamt 
zu Protofoll werde beſchieden werden. 

Berlin, den 9. Sanuar 1865. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Zehnert. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

25905. U. E. 

Etat des Miniferinms der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 

Zn dem Haufe ber Abgeorbnieten ift ein „Allgemeiner Bericht über ben 
Entwurf zum Staatshaushalts-Etat pro 1865” erflattet worden. 

Derſelbe ſpricht fih Über den Etat des Minifteriums ber geiftlichen, Unter⸗ 
rihts- und Meticinal-Angelegenheiten wie folgt aus: 

Die dem Bericht angefchloffene Tabelle giebt eine Ueberficht der 
Staatd-Nudgaben in diefem wichtigen VBermaltungszweige vom Jahre 
1849 an, und enthält ſowohl die Hauptſummen der ordentlichen 
und außerordentlidhen Ausgaben bei diefem Minifterium, wie die 
wichtigften einzelnen Pofttionen der Ausgaben für Kultud und Un 
terriht. In der Tabelle find die meift nicht erheblichen Reſt⸗Aus⸗ 
gaben den Sahreöbeträgen zugezählt worden. Bei Bergleihungen 
und Prozentberechnungen werden die außerordentlihen Audgaben 
mitgerechnet, weil dies ein richtigered Geſammtbild giebt, und weil 
gum Theil diefelben Ausgaben in früheren Jahren ald außerordent- 
iche, in fpäteren als ordentliche erſcheinen; fo ift 3. DB. der Patro- 
natd-Baufonds, deſſen auf rechtlicher Verbindlichkeit beruhende Aus⸗ 
gaben in den Sahren 1852 bid 1860 mit weniger ald 200,000 Rthlr. 
audgeworfen find, feit 1861 auf 400,000 Rthlr. erhöht, und für 
1865 mit 500,000 Rthir. veranſchlagt; aber es ift keineswegs eine 
entiprechende Vermehrung der Ausgaben eingetreten, vielmehr bis 
1860 alljährlich eine jehr beträchtliche Summe — bi8 zu 250,000 Rthlr. 
— in Extraordinario zu demjelben Zwecke veraudgabt worden. 
Bis zum Jahre 1861 find die Zahlen aus den von der Ober⸗Rech⸗ 
nungölammer feitgeftellten allgemeinen Rechnungen über den Staats⸗ 
haushalt, für die Fahre 1862 und 1863 aus den Ueberfichten von 
den Staats⸗Einnahmen und Ausgaben, für 1864 und 1865 aus ben 
Etatd-Entwürfen der Regierung entnommen. Zur Ergänzung folgt 
bier eine Ueberficht 
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ber Sefammt-Ans- 
gaben des Staates, 
ercl. der Betriebs» 

ber Ziffer und Erhebungstoften, ber Ausgaben 
ber fo wie der Ausgaben beim Kultus 

Benölferung für das Staatoſchul⸗ Minifterium 
benwefen *). . 

1849. 16,293,171. 55,254,972 Rthlr. 3,574,168 Rthlr. 
1850. 16,472,444. 55 134 44 8,621,675 = 
1851. 16,651,717. 55,214,760 = 3,804,343 « 
1852. 16,830,990. 54,723,072 = 3,983,185 ⸗ 
1853. 16,933,759. 55,758,716 =» 3906 731 = 
1854. 17,036,524. 57,730,795 = 3,929,637 =» 
1855. 17,139,288. 58,331,468 = 3,879,573 = 
1856. 17,317,050. 59,664,651 » 4139,55 - 
1857. 17,495,800. 59,489810 » 4,101,370 » 
1858. 17,674,820. 62,522,161 - 4,203,611 = 
1859. 17,925,078. 65,909,232 =»  4,490,256 - 
1860. 18,175,336. 63,299,79% =» 4,329,289 « 
1861. 18,425,595. 71,355,852 = 4,324,309 = 
1862. 18,675,850. 81,811,345 = 4,331,454 = 
1863. 18,926,100. 86,059,382 = 4571,196 = 

Es ergiebt fich hieraus, daß von 1849 bid 1863 die Be— 
völferung des Staate8 um etwa 16, die reinen Verwaltungs» Auß- 
geben um faft 56, die Ausgaben beim Kultus Minifterium nur um 

Procent geftiegen find, und daß die lehteren im Jahre 1849 
etwa 6!, im Jahre 1863 aber nicht ganz 55 Procent der gelamm- 
ten Staatd-Audgaben betragen haben. Es zeigt fich ferner, daß die 
Audgaben beim Kultus: Minifterium von 1849 bis 1852 ftetig ge- 
wadjen, in den drei folgenden Fahren um etwa 100,000 Rthlr. 
herabgedrüdt find, fich dann wieder gehoben haben, bi8 ſie im Jahre 
1859 die Summe von 44 Million erreichten, in den Jahren der 
Armee-Reorganifatton (1860 bis 1862) um ungefähr 160,000 Rthlr. 
eingeſchränkt wurden, und erft im Sabre 1863 bei der außerordent- 
lichen Steigerung ber Staatd-Cinnahmen die Summe von 1859 
um 80,000 Rthlr. überfchritten. Der Regierung? - Kommiljarius 
erinnerte, daß die ordentlichen und dauernden Ausgaben auch in den 
Jahren 1853 bid 1855 und 1860 bis 1862 geftiegen feien, und 
da8 zeitweife Sinfen der Gefammt-Audgabe nur in dem minderen 
Bedarf an einmaligen Ausgaben feinen Grund gehabt habe. 

Wenn im März 1862 der Finanz. Minifter den Kriegs⸗Miniſter 
erinnerte, „dab in allen übrigen —— ſchon ſeit 

N Die Zahlen dieſer Koloune di fiir die Jahre 1849 bis 1861 aus ber 
offiziellen Schrift „zur finanziellen Seite ber Malitairfrage” — Berlin 1862 — 
für 1862 und 1863 ans ben Ueberfichten von ben Staats-@innahmen und Aus⸗ 
gaben entnommen. 
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Sahren die größtmöglichfte Beſchräänkung der Ausgaben ftattgefunden“ 
und „daß Die zuridtg, tellten Bedürfniffe von Jahr zu Jahr ge 
(ie en, und je länger, je mehr Kiblbar geworden, fo daß e8 ohne 

achtbeil ür die Wohlfahrt ded Landes nicht länger thunlich, die⸗ 
felben noch weiterhin unberückſichtigt zu laffen, und die vielfachen 
Anträge, welche bei Gelegenheit der Budget-Berathung im Landtage 
auf Erhöhung der Ausgabe⸗Fonds geteilt worden, durch Hinweifung 
auf den Mangel an Dedungdmitteln zu befeitigen,” fo gilt dies 
anz befonderd von der Verwaltung der VIner richte Angelegenheiten. 
&n den Ctatd-Entwürfen für 1864 und 1865 find allerdings die 
Boranfhhläge für das Kultus - Minifterium besiehumgsmeife auf 
4,677,525 Rthlr. und 4,848,892 Rthlr. erhöht worden, dieſe Be- 
träge können aber keineswegs für genügend erachtet werden, das 
Perfäumte nachzuholen und angefichtd der großen Einnahme⸗Ueber⸗ 
ſchüſſe der legten Fahre den dringendften und gerechteften Anfprüchen 
an die Thaͤtigkeit des Staates In einer der weſentlichſten nationalen 
Angelegenheiten zu genügen. 

Nach Bergleihung einzelner Pofttionen haben die Ausgaben für 
die verwaltenden Auffichtd-Behörden — Mintfterlum, Ober-Sirchen- 
rath, Konfiftorten, Provinzial- Schultollegien,, geiftlihe und Schul: 
Näthe bei den Regierungen — betragen 

im Sabre 1849 — 314,292 Rthlr. 
1855 — 333,610 - 
1860 — 358,887 - und find für dad Jahr 
1865 ar 391,900 = veranichlagt, jo daß der 

Etatd-Entwurf für das laufende Jahr gegen die Ausgabe von 1849 
eine Zunahme von 25 p&t. ergiebt, welche bei nicht ſehr erheblicher 
Vermehrung der Stellen hauptfächlich durch die Verbeſſerung ber 
Beamtengehalte entftanden iſt. Dagegen bleiben die Verwendungen 
des Stanted für die unmittelbaren Lehr» und Bildungs: Anftalten 
geoßentheild in ihrer Steigerung hinter diefem Prozentjage zurüd. 

Die Staatszuſchüſſe für evangelifche Geiſtliche und Kirchen bes 
trugen 1849 223,872 Rthlr. find bid 1853 auf 283,787 Rthlr. 
erhöht worden, und ſeitdem ftationair geblieben. Die Zufchüffe für 
katholiſche Geiftlihe und Kirchen find von 372,262 Rihlr. auf 
392,478 Rthlr., alfo um 20,000 Rthlr. gewachſen. Die Audgaben - 
zur Verbefjerung der äußeren Lage von Geiftlichen und Lehrern, 
welche in dieſem Zitel nicht getrennt find, haben fidh von 186,947 Rthlr. 
auf 174,414 Rthlr. vermindert, während ſich notoriſch das Einkom⸗ 
men eines großen Theiles der Geiſtl gen wie der Zehrer, außer allem 
Verhältniß zu den gegenwärtigen Lebenöbebürfniffen befindet. Die 
Ausgaben für die Akademien der Künfte und Diſſenſchaften für die 
*28 und die Köntgliche Bibliothek in Berlin, und für fonftige 
Kunſt⸗ und uifenfgahtige Zwede find von 178,308 Rthlr. im 
Jahre 1849 auf 243,228 Rthlr. im Jahre 1863, alfo um 37 pCt. 
»eitiegen, und im Etats⸗-⸗Entwurf für 1865 auf 250,252 Rthlr. erhöht. 
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Die ordentlihen Ausgaben des Staates für die Univerfitäten 
und die Alademie in Münfter betrugen 1849 — 481,591 Rthlr., 
und nachdem fie zeitweije bis auf 464,006 Rthlr. heruntergegangen, 
1863 — 550,168 Rthlr., haben bis dahin alſo eine Steigerung von 
nur 15 p&t erfahren, und nad dem Entwurf für das laufende 
Jahr, in welchem fie mit 571,224 Rthlr. angefegt find, von 19 pCt. 
Die Befoldungen der Mehrzahl der Univerfitatslehrer ftehen nicht 
mehr im Berhältniß zu den gefteigerten Anforderungen ded Lebens, 
und find hinter den Aufwendungen an den größeren außerpreußiichen 
Univerfitäten, wie Göttingen, Leipzig und Heidelberg, zurüdgeblieben. 
Die Kargheit der Geldmittel fteht nicht felten Der Heranziehung aus⸗ 
ezeichneter Lehrkräfte entgegen, und läßt die Ausftattung wifien- 

Feaftlicher Inititute und Lehrapparate hinter den gegenwärtigen An- 
ſprüchen der Wiſſenſchaft zurückbleiben. Um die Preußiſchen Unis 
verfitäten auf einer ihres alten Rufes würdigen Stufe zu erhalten, 
ift die Verwendung erheblich größerer Geldmittel unumgänglich noth- 
wendig. Sn ebenfo hohem Grade ift das der Fall bei den Gym⸗ 
nafien und Realihulen. Die Staatd-Anftalten diefer Art find in 
neuerer Zeit nit erheblich vermehrt. Auch die höheren Schulen 
werden zunäcdit ald Angelegenheiten der Kommunen betrachtet, und 
die Preußiſchen Städte zeigen’ vuchaängig "einen regen Eifer für ihr 
Schulweſen. Dad Prinzip, ob Staatd- oder Gemeinde-Anftalten vor- 
äugiehen, foll hier nicht erörtert werden; jedenfalls iſt aber zu ver⸗ 
angen, daß ber Staat die in erfter Linie heranzuztehenden Gemein- 
den mehr, als es biöher geſchieht, unterftüge, zumal ihnen durch dad 
Anwachſen der direkten Staatöftenern, namentlich durch die Gebäude⸗ 
fteuer Ihre angemefjeniten Einnahmequellen beſchränkt werden, und 
daß er bei feinen eigenen Anftalten nicht hinter den Anforderungen 
urücdbletbe, welche er felbft an die Kommunen binfichtlidh der ihrigen 
heit. &8 werden aber vielfach die Städte in weit höherem Grade 
angehalten, die Klaſſen Au vermehren, neue Lehrer amguftellen und 
die Lehrer höher zu befolden, als ed an ben Staatd- Anftalten ge- 
ſchieht. Die Lehrergebalte an den Staats - Gymnafien find nur in 
geringem Maße erhößt, und zum großen Theil noch unzureichend. 
Die Mehrausgaben beruhen —— auf der nothwendig gewor⸗ 
denen Vermehrung der Stellen. Die ganze Ausgabe des Staates 
für Gymnaſien und Realſchulen betrug 1849 — 285,978 Rthlr. 
und 18638 — 338,760 Rthlr., hat ſich alfo bei der großen Ausdeh⸗ 
nung des höberen Schulunterrihtd in Preußen nur um 19 p&t. 
vermehrt. Für 1865 find 350,732 Rthlr. audgeworfen, während 
die übrigen Einnahmen der Anftalten, zu denen der Staat direkt 
oder aus ben von ihm verwalteten Stifiungsfonds Zuſchüſſe leiſtet, 
auf 1,076,316 Rthlr. berechnet find. 
. Der Regierungd-Kommtffarkıs beftritt, daß der Staat weniger 
thue, ald was er von ben Gemeinden verlange, und führte an, daß 
lediglich zur Berbefferung ber Lehrergehalte eine Mehrausgabe von 
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40.000 Rthlr. verwendet worben fei, und daß ber aufgeftellte, frei- 
lich noch nicht ganz durchgeführte Normal-Ctat als audreihend bes 
trachtet werden müfle. 

Die einzigen Anftalten, bet benen eine anerfennendwerthe und 
fehr bedeutende Vermehrung und eine entiprechende Steigerung der 
Auögaben ftattgefunden hat, find Die Schuilehrer-Seminarien. Bon 
1849 bi8 1863 find die Ausgaben um 66 pCt. gewachſen; fie bes 
trugen in erfterem Sahre 112,440 Rihlr., in lepterem 186,507 Rthlr., 
und find für das laufende Sahr auf 233,206 Rthlr. veranſchlagt, 
alfo gegen 1849 mebt al8 verdoppelt. Dody reichen auch die Semi⸗ 
narten noch nicht für das vorhandene Bedürfniß aus. Der Regierung: 
Kommiſſar bemerkte, dab noch die Einrichtung von fünf oder ſechs 
neuen Seminarten für die nächſte Zeit in Ausfiht genommen fei. 

Sänzlich unzureichend find troß aller Klagen und Beſchwerden, 
trog der Mahnungen bed Abgeorbnetenhaufed und der Anerkenntnifſe 
der Staats⸗Regierung, und troß des Berfaflungs- Artikel 25 no 
immer die Verwendungen für die Elementarſchulen geblieben. Die 
ordentlichen Staatd-Audgaben dafür beliefen ſich 1849 auf 231,729 
Rthlr. 1863 auf 259,156 Rthlr., 12 Prozent höher, und find im 
dem &tatd- Entwurf für 1865 auf 239,494 Rthlr., alfo ungefähr 
den Betrag des Jahres 1849 reduzirt worben. 

Der gelammte Koftenaufwandb für dad Elementar⸗-Schulweſen 
im Preußiſchen Staate ift nad den ftatiftlihen Nachrichten des 
Miniſteriums der Unterrichtd - Angelegenheiten im Sabre 1863 auf 
9,902,696 Rthlr. berechnet worden; davon find 2,320,968 Rthlr. 
durch Schulgeld aufgelommen, 7,142,800 Rthlr. von den Gemein- 
den und aus Fundalionen aufgebradht, und vom Staate alle in 
allen nur die dürftige Summe von 438,928 Rthlr. - zugefchoffen 
worben. 

Daß die vorhandenen Clementarfchulen noch nicht einmal bem 
äußerlichften Bebürfniß genügen, erweilt die Rekrutirungs-Statiftik. 
—* ug den Erſatzmannſchaften des Jahres 1863 auf 1864 be⸗ 
anden ſich: 

Individuen mit Schulbildung ohne Schulbildung 
beim Garde⸗Corps 7575 462 
beim 1. Armee⸗Corps (Yreußen) 5358 1314 
beim 2. s ommern) 6137 881 
beim 3. . (Brandenb.) 6711 281 
beim 4. ⸗ (Sachſen) 11763 86 
beim 5 ⸗ Poſen und 

heil von 
Schleſien) 6125 898 

beim 6 ⸗ Schleſien) 5920 381 
beim 7 ⸗ Weſtphalen) 6714 166 
beim 8 ⸗ (Rheinprov.) 10397 431 
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Es befanden fi alfo trog des obligatoriihen Schulunterrichts 
in der Provinz Preußen noch 20 Prozent, im ganzen Staate noch 
5 Prozent der audgehobenen Mannicaften ohne Schulbildung. 
Ebenſowenig entſpricht die Beichaffenheit eined großen Theils ber 
vorhandenen Elementarfchulen und die Flägliche Dotirung der Schul» 
tehrerftellen den gemäßigften Anſprüchen. Die Königliche Stantd- 
Regierung erflärt in den Crläuterungen gum diedjährigen Etats⸗ 
Entwurf, daß eine nicht geringe Zahl der Elementarſchulſtellen unter 
den jeit ihrer Gründung veränderten Umſtänden ihren Iebe 
fein audreichended Einkommen gewährt, und daß namentlich auch 
unter den emeritirten Glementarlehrern ein großer Notbitand obwaltet. 
Deffenungeadhtet hat der Staat zu dem Mehr von 783,618 Rthlr., 
welches die Regulirungen feit dem Sabre 1852 außer den unbes 
willigten Naturalleiftungen für Befoldung der Lehrer bewirkt haben, 
bei der geringen Zunahme feiner Zuſchüſſe jo gut wie nichts beiges 
tragen. Und wenn die Zahl der Clementarlehrer auf etwa 35000 
veranichlagt wird, kommen von jener Bejoldungd-Erhöhung durchs 
Ihnittlih kaum mehr ald 20 Rthir. auf den Einzelnen. Statiſtiſche 
Nachweile über die Verhältniffe der Schullehrer in den verfchiedenen 
Eandeötheilen liegen nicht vor, aber von vielen Gegenden her wird 
ugegeben, daß ihr Einkommen oft nicht dem der Maurergefellen 
er Fabrifarbeiter und unter Umftänden fogar der Tagelöhner glei 

ſteht. Das Abgeordnetenhaus bat namentlih 1862 bei der Be— 
ratbung der Petitionen über dad zu erlaffende Unterrichtsgeſetz ber- 
vorgehoben, daß die lementarlehrer den Subalternbeanten gleich: 
eftellt, dab für ihre Beioldung nad) lokalen Verhältniſſen Minimal: 
fipe und Anciennitätdzulagen Feftgefept, daß wie bet anderen Beam: 
ten für Penfionirung und Wittwenverforgung Anftalten getroffen 
werden müſſen. Damit darf nicht bi8 zum Erlaß des 106 immer 
nicht in Ausficht geftellten Unterrichtsgeſetzes gezögert werden. Zur 
Abhilfe des dringenden Notbftanded müffen, a weit es thunlich ift, 
die Gemeinden mehr herangezogen werden, und muß, wo die Ver- 
hältniffe e8 nothwendig machen, der Staat in weit höherem Maße 
als bisher eintreten. 

Die moraliſche, intellektuelle und äſthetiſche Bildung des Volkes 
foͤrdert der Staat bei weitem nicht in genügendem Maße. Daß für 
Unterrichts⸗Anſtalten aller Art, für Kunſt und Wiſſenſchaft in ſehr 
erheblichem Umfange mehr geſchehe als biöher, muß vor allen Dingen 
in einer Zeit verlangt werben, wo die Einnahmen und Weberiht, e 
des Staatshaushalts in einem früher nie annähernd erreichten Grade 
gewachſen ſind. 
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Minifterium der geiſtlichen, Unterriätt 
— — — — —— — — — — — — |— 

Es ſind ausgegeben 

| 1850. | 1851. | 1852, | 1852. | 1854. | 

NR alw mit w verdn· | 
ee Ausgaben) ig ver 

Summa ber orbentligen Ausgaben 

Außerorbentlide Ausgaben 

3,441,200 : 3,373,675 3.118,03 | 3,301,375 ! 3,455,531 | 3,880,870 ; 3,509,58 
132,908 | 218,000: 388,200, 381,809 51,200 | 420,766 | 370,00 

hir. thlr. tie. | tbie. | tplr. 

Dinlleum . > 222 ren 111,982} 110832| 112442! 108,52] 10859: 109,192 | 109,1% 
Evangeliſcher Oberlirgenrath . . . - — — 18100| 18,100| 18100] 1810 

Konflorien - - > 222 0en 102,170| 102,170 | 102,570| 102570, 91,507 | 108,570| 101,57 
Befolbun en unb Suftäfe für evangel. 
eu 3 bAiraen . . | 2272| 2088| 200200| zerzm| ammr| αν 
ee —* uno | _ _ _ _ - | 2 

Brfibungen uns Buiaäf füt tatdelige | _ _ _ — - | 2 
Provimzlal-Gäul-Rollegin . . . . . HU — 49,0| 49140| 4890| A9502| 49,8 

Wi fl äfunge-Rommt 6 — a — — — 7 a a RE i * 
Mlademie zu Mänfer . . . . . 81,50 | 476,202 | 473,300| 466,917) 66,535 | 468,035 | 46A,OU 

Stipendien. - 2 2220 9470 _ _ 9181 10,587 _ 9, 
Buf@üße für Gymuaſien und Realfäulen | 28,78| zul | 2806| zar| 3564| 306, 

Säullchrer-Geminarin . . . . | 11240 | 110600 113,86| 112865 | 118,090 | 119,835) 120,1 

Elementarfhulen - - - 2.» 231,789 
Zeubfummen- laden, Waiſen⸗ und ZB | 1A] 1ER] IEAABI| 1MOAiT| 206 

Woplipärigkeite-Anfalten W 70,490 _ _ _ — — — 

Wlademie ber Künſte in Berlin | ı FAR 
Kunf - Ulademien in Königsberg und . | | 

Düffelporf | 12,14 

Runßzmufeen in Berlin 179,308 | 1B1,776| 1mmı| 1mB| 1850 | 185,556 | / 300% 
Alabemie der Wiſſenſchaſten in Berlin 2,7% 

Königlige Bibliothek in Berlin - 3,8 
Sonfige Kunft- und wiſſenſchaftl. Bwede 43,96 

Beiktide und Saul. nathe bei den Re⸗ 
giunn...7. 7 7. 50,150) 4050| 468,0000 46,80 52,%0 BE 24 

Batronais-Beufonbe ren 1810| Um! — 19a BR 1994,76 
Berbeferung für @eiktihe und Lehrer . | 186,917 | 187,2770| 1720| 188085 | 179008 | 176,095! 1762 
Sonſtige hierher gehörige Ausgaben. . 36 | — — _ _ - I ua 

Gumma | 3,574,108  3,421,075 , 3800.213 3,989,185 | 3908,81 | 3020,097 | B79.8 
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id Medicinal-Angelegenheiten. 
— — — —— nn — — — — — ou — — -—— 

&s find veraus 
fehlagt für 

1861. | 1862. | 1863. | 1864. | ım0. 
Neblr. thlr. | 

117,200 | 117,260 | 119,660 

Es find anögegeben 

1850. | 1860. | 
thlr. thir. | 

1857. | 1858, 

108,575 | 1010| 110801 1020| 162W| 116810 | 117,202 
wı00| 1810| z0m| a0r0| 20730 20000 | 20,000 | sol 22,100 | 22,50 

w5’o | 101,570! 102287 | 103865 | 103817 | 106,80 | 106,850 108,325 | 108,960 | 110,150 

| | Be | | | rt | ee | Wr | 22814 

_ | — | — 3308 | W358! 3500 | 353,500 | 353,509 

- | — 339,651 | 300306 | 291,20 | a0) 391 915) 39297 | 30278 
1140| 30) 5 Sa Sa Wr 61, 18.1 6610] 6560| 5A 
142 _ - Tan) — _ 1,138 KB 7,190 8,700 

213 | 4756790 | 476,979 | 492,063 | 524,109 | 539,050 | 533408 | 550,168 | 574,560 | 571,2 
_ _ 9,608 9,276 10,034 9,505 9,198 9,210 9,298 9,29 

w2.232| 1175| 310206 | 323770| 3233| 324,653 | 326,791 | 338,700 | 349,394 | 350,732 
20,008 | 128,226 | 132,632 | 151,000 | 154,086 | 163,631 | 169612] 186,507 1 212,576 | 233,206 
| 208 | WU | 2810| sr | Boa | 3155| 239,156 | 0118 | 290,194 

_ _ 88,777 _ — 88,748 88,748 88,998 88,798 

32,366 32,366 _ 32,366 31,966 31,866 31,867 91,897 

_ 12,710 15,210 — 15,210 15,210 15,560 15,90 16,060 

— 65,735 65,735 _ 65,65 65,085 65,685 65,085 68,08 

— 22,23 22,243 _ 22,243 20,743 20,743 22,143 22,763 

— 24,080 24,080 _ 26,710 2,710 3,710 31,710 31,710 

— 48,892 4,841 — 56,442 58,008 82,664 81,837 82,197 

0 | 560! SI SEO | 20! BEI 66,67001 7,350 74,080 
m — | 19,085 | 185,121 | 400,011 | 399,990 | 400,000 | 400,000 | 50u,000 
175,097 | 170 | 1maris| A17aor2 | 179051 | 178718 | 170,798 | 178,327 | 174,418 

-— 172,100 7396 | 67,0 71,6% 72,610 80,277 22 | 83,207 

BEE EEE EEE — 
ases | 3,562,027 | 3,604,811 | 3,667,026 | 3,736,041 : 3,954,108 | 308310 | 4.175,29 
Wi000 | 539,343 | 508,800 | 823,230 303,48 | 370,206 | 317,995 | 496,057 | 540,000 | 588,860 

W505 4,101,300 | 1.203,61 | 4.100,25 | 4.329.299 | —R 4.331 454 | 4,371,196 | ars | 4,918,992 

5,071 

— 
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Wie weit bie Borausfegungen und bie in bem Bericht gezogenen Folgerungen 
nicht zutreffend find, ergiebt bie folgende Beleuchtung, welche der Bericht feitene 
des Minifters ber geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten in ber 23. Sitzung des Abgeorb- 
netenhaufes am 17. März d. 3. gefunden bat: 

„Wenn id) in der gegenwärtigen Diskuſſion dad Wort ergreife, fo 
geihieht ed, um die ungünftige Meinung, welche die einfettige und 
unvolftändige Darftellung des Kommiffiond-Berichtd bei Unkundigen 
zu erweden im Stande fein möchte, zu widerlegen. Sch befinde 
mich in der glüdlichen Lage, dies nicht allein dur allgemeine Be- 
ftreitungen thun zu müffen, fondern meine Widerlegung durch That⸗ 
ſachen beweilen zu können. Der Kommilfiond-Beriht ſucht durch 
Zufammenftellung einer Reihe von Zahlen den Nachweis zu führen, 
daß, wie es auf Seite 62 heißt, Die „moraliiche, intellektuelle und 
älthetiiche Bildung des Boll! vom Staate bei Weiten nicht in ge= 
nügendem Maße gefördert werde." Auf Seite 59 —38— eri —* 
wird behauptet, daß die gegenwärtige Deranfhlagung ür das Kultus- 
Minifterium, welche eine Summe von nahezu illionen erreicht, 
feineömeged für genügend erachtet werden könne, dad Verſäumte 
nachzubolen, und Angefichtd der großen Einnahme -Ueberfchüffe der 
legten Jahre den dringendften und gerechteiten Anſprüchen an bie 
Shätinfei des Staated in einer der wefentlidhiten nationalen Ange- 
legenheiten zu genügen. Diefe Behauptungen würden, wenn hi 
wahr wären, einen ſchweren Vorwurf enthalten, und nicht allein für 
die gegenwärtige Verwaltung der Kultud- und Unterrichtd-Angeles 
genheiten, ſondern auch rüdmärtd gegen die früheren, indem bier 
von Berfäumniffen die Rede ift, die auf einen längeren Zeitraum 
zurückweiſen. Ic babe daher nicht allein meine Stellung zu ver: 
treten, jondern auch die meiner Herren Amtövorgänger, und zwar 
für die ganze Periode, auf welche der Kommilfiond-Bericht zurüd- 
weilt, für die Periode von 1849 bis jetzt. 

Ih kann zunächſt die Baſis nicht anerkennen, welche die Kom: 
miſſion für ihre Beweisführung gewählt hat. Sie vergleicht den 
— nach welchem vom & re 1849 bi8 in die gegenwärtige 

eit die Volkszahl, die Geſammt-⸗Ausgaben ded Staats, und insbe⸗ 
fondere die Audgaben für Kultus und Unterricht gewachſen find. 
Ih halte e8 aber nicht für möglich, abſolute Berhältni Ar für 
die lepteren Verwendungen feftzuftellen. Die Bedürfniſſe find na» 
türlicherweiſe nach Zeit und Umitänden ntemald gleich, indbefondere 
wird der Sap nicht verfannt werden koͤnnen, dab unter allen Aus⸗ 
gaben, welche zu machen find, diejenigen, welche für die abfolute 

rhaltung und Sicherheit des Ganzen nothwendig find, immer einen 
ewiſſen —338 behaupten werden. Denken wir uns einen Land⸗ 

ch, welcher den Ueberſchwemmungen der See oder der Flüſſe aus» 
gele t ift, fo wird fein Menſch es tadeln, wenn die Bewohner biejes 
andftriches zunächft alle ihre Kräfte zufammenhalten, um die 



11 
ſchützenden Deiche zu erhalten. Diejelbe Wahrheit aber, die bier 
auf dem Gebiete der Naturereigniffe von Niemand beitritten wer: 
ben wird, dieſelbe Wahrheit hat auf dem politiichen Gebiete ihr 

echt. 
der Bericht der Kommiifion beichräntt fich ferner darauf, Dies 

jenigen Summen zujammenzuftellen, welde unmittelbar aus der 
Staatskaſſe in der genannten Reihe von Fahren für Unterrichtözwede 
verwendet worden find; er übergeht aber dabei die beträchtlichen 
Summen, welde nicht aus unmittelbaren Staatöfonds gegeben, fon» 
dern aus Stiftungen, die unter der Leitung und Aufficht ded Staated 
ftehen, und die zu feinem Eigenthum gehören; er bringt nicht im 
Anſchlag die grogen Summen, welde von den Kommunen nad) 
rechtlicher Verpflichtung aufzubringen find und aufgebradyt werden, 
er bringt nicht in Anſchlag die bedeutenden Summen, welde die 
diefen Zweden gewidmeten Inftitute durch ihre eigene Arbeit auf- 
bringen. Die Vergleihung kann daher, wenn fie ſich nur auf bie 
unmittelbar aus der Staatöfafje fließenden Verwendungen beichränft, 
unmoͤglich ein erjchöpfendes und richtiged Bild gewähren. Ich muß 
aber auch endlid den Grundſatz in Abrede ftellen, daß die Kultur 
eined Landed, die Pflege feiner wiflenichaftlichen und geiltigen In⸗ 
terefien abzumeſſen jei aus der Höhe der Beträge, die aus der 
Staatskaſſe dafür aufgewendet werden. Wäre diefe Behauptung 
richtig, fo würden wir von vorn herein auf den Ruhm der &ben- 
bürtigfeit auf dem Gebiete der Wiſſenſchaft verzichten müſſen, wel⸗ 
den wir reicheren Nachbarländern gegenüber biöher mit Ehren bes 
bauptet haben; und bliden Sie zurüd in dad klaſſiſche Alterthum, 
wo nicht der Staat der Pfleger der Kunft und Wifjenichaft geweſen 
ift, jondern die freie Thätigfeit der Staatöbürger, jo würden wir, 
wenn die Beweisführung der Kommilfion eine richtige wäre, jene 
Zeit nicht ald eine Zeit der höchſten Blüthe, fondern als eine Zeit 
der Barbarei zu bezeichnen haben. 

Ich wende mid nun zu den Einzelheiten. Der Kommiſſions⸗ 
Bericht ftellt die Gefammt-Audgabe für dad Kultus-Minilterium 
der Reihe der Jahre 1849 bid 1863 und mit Hinzunahme der Vor⸗ 
anfchläge, bis 1865 zufammen und ſucht dadurdy nachzuweiſen, daß 
in den Sahren der Reorganijation, wie e8 dort heißt, nämlich in 
ben Fahren 1861, 1862 und 1863 ein Rüdichritt in der Verwen⸗ 
dung zu geiftigen Zweden ftattgefunden habe. Der Kommiljiond« 
Bericht vermifcht aber dabei Gleichartiges mit Ungleichartigem und 
kommt deshalb zu einem unricdhtigen Rejultat. Cr wirft die ertra- 
ordinären und die ordinären Außlagen in eins zufammen, Audgaben, 
die ihrer Natur nad) auseinander gehalten und jede jelbitftändig als 
Gegenftand der Vergleihung benupt werden müfjen. 

Deihränten wir und nun zunädft auf die ordentlichen Aus⸗ 
gaben allein, jo finden wir in der ganzen Periode von 1852 —1865 
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einen ftätigen Fortſchritt derjenigen Ausgaben, welche der Staat für 
bie wiffenfähaftlichen Zwecke verwendet bat, und jelbit in den Sahren, 
Die ald die Sahre der Armee-Reorganifatton bezeichnet find, in den 
Fahren 1860— 1862, hat der Anwachs der Berwendungen des Staates 
betragen im Sahre 1860 39,000 Rthlr. (ich laſſe die Hunderte 
weg), im Jahre 1861 222,000 Rthlr. und im Jahre 1862 88,000 
Rthir. zufammen 349,000 Rthlr., aljo jährlich eine Mehr-Ausgabe 
von über 100,000 Rthlr. Ich glaube daraus den Beweis geführt 
zu haben, daß die Jahre der Armee-Reorganifation nicht den Staat 
ehindert haben, in fortjchreitender Weiſe für die Bedürfniſſe bes 

Unterrichts und ded Kultud zu forgen. 
Will man aber die außerordentlichen Bewilligungen für dieje 

Zwede mit in Rechnung bringen, jo wird man fidy auf eine kurze 
Zeit von zwei bis drei Sabren nicht beſchränken dürfen, fondern bei 
diefen Audgaben, welche naturgemäß einer größeren Wandlung unter 
worfen find, ald die ordentlichen, eine längere Periode ind Auge 
fafſen müffen. Id habe eine Zufammenftellung anfertigen lafjen, 
welche die lepten zehn Jahre umfaßt, und diefelbe ergiebt eine 
Summe von 5,267,000 Ahr außerorbentlihe Berwendungen für 
Kultus⸗ und Unterrihtöswede. Don diefen Beträgen find 903,000 
Rthlr. für Univerfitätsbauten und Bauten von Untverfitätd-Inftitu- 
ten verwendet worden, 213,000 Rthlr. für Gymnaſialbauten, 858,000 
Rthlr. für Seminarien und 297,000 Rthlr. für andere Kunft- und 
wi in Inſtitute. 

Ih glaube nad) Vorführung dieſer Zahlen vollkommen berech⸗ 
tigt zu fein, den Vorwurf der Vernachläffigung, ſowohl bei der Ver⸗ 
wendung im Orbinarium, ald im Crtraordinartum abzulehnen. Ich 
bemerte nody ausdrücklich dabei, daß bei den bier aufgeführten Zahlen 
noch gar nicht einmal die Summe in Betradht gegogen ift, welche 
aus dem zur Verfügung Sr. Majeftät des Könige getellten Aller: 
höchſten Dispofitiondfonds bei der General» Staatölaffe alljährlich 
verwendet worden. Diejer Fonds, der dem Haufe im Etat vorges 
legt und von ihm genehmigt wird, und die Höhe von 300,000 Rthir. 
jährlich erreicht, wird zum bei weiten größten Theile für foldye 
Zwecke verwendet, wie fie eben den Aufgaben und Bebürfniffen bes 
mir anvertrauten Minifteriumd gewidmet find. 

Der Kommiffionsbericht geht über zu den Ausgaben für bie 
verwaltenden Behörden: Mintfterium, evang. Ober«stirbenrati, Kon- 
ftorien, Provinzialſchul⸗Kollegien, geiftlice und Schulräthe bei den 
egierungen. Es wird bier bemerft, ad eine Steigerung ber Aus⸗ 

gaben um 25 p@t. ftattgefunden habe. Diefelbe jet aber hauptſach⸗ 
ich dadurch enſtanden, dab die Berbeflerung der Beamtengehälter 
in diefe Periode falle. Es ift das richtig. Der Kommiſſions⸗Be⸗ 
richt gibt mir Beranlaffung an diefer Stelle mit Dank die Bewil⸗ 
ligung anzuerfennen, die in ben lepten Jahren unter meiner Ver⸗ 
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waltung in dieſem Haufe, für die Gründung neuer Schulratbäftellen 
in Liegnig, Oppeln, Köslin und Berlin erfolgt find, Einrichtungen, 
mit denen viel Gutes und viel Segen gefthafen it. Er giebt mir 
aber auch —— das Bedauern auszuſprechen, daß andere 
Ausgaben auf dieſem Gebiete, deren Nothwendigkeit von der Staats⸗ 
Regierung immer in ganz gleichem Maße betont worden iſt, näm⸗ 
lich die Ausgaben zur Gründung zweier neuer Dirigentenſtellen für 
die Kirchen» und Schulabtheilung in Gumbinnen und Oppeln bisher 
verfagt worden find. Was die Audgabe für evangelijche Geiſtliche 
und Kirchen und für Tatholifche Geiſtliche und Kirchen anlangt, fo 
weiſt der Bericht eine Steigerung der erfteren um 60,000 Rthlr. 
und der legteren um 20,000 Rthlr. nad. Erfreulich ift mir Die 
Bemerkung in dem Kommiffiond= Bericht gewejen, daß anerkannt 
wird, wie auch dad Einkommen eined großen Theils der Geiftlichen 
nicht im Verhältniß zu den gegenwärtigen Lebensbedürfniſſen ſtehe. 
Ich glaube daraus ein Entgegenfommen von Seiten des Hauſes 
annehmen zu dürfen, dab, wenn die Königlige Regierung in der 
Lage fein wird, auch für dieſe Zwede die Mitwirkung ded Hauſes 
in Anſpruch zu nehmen, dieje dann nicht fehlen werde. Weiter, wo 
von den Ynögaben für die Akademien der Künfte und Wiſſenſchaf⸗ 
ten, für die Mufeen, die Königliche Bibliothek in Berlin und fons 
ftige Kunft und wiſſenſchaftliche Zmede bie Rede ift, bejchränft 1 
der Kommiffiondbericht auf das einfache Faktum, daß diefe Ausgaben 
in der genannten Periode um 37 pCt. geftiegen find. Es wird 
feine tabelnde Bemerkung daran geknüpft, und ich glaube annehmen 
zu dürfen, daß die Kommilfion in dieſem Punkte die Anerfennung 
der Staatd-Regierung zollt, dab fie gethan hat, was bad Bebürfnik 
erheiſcht. Defto jhärfer drüdt fi Die Kommilfion bet dem folgen- 
den Abichnitte aus, wo von den Univerfitäten und der Akademie in 
Münfter die Rede if. Sch muß bier die Stelle vorlejen, die mir 
zu weiterer Betrachtung Anknüpfungspunkte giebt. Es heißt darin: 

Die Befoldungen der Mehrzahl der Univerfitätälehrer 
ftehen nicht mehr im Verhältniß zu den gefteigerten Anfor- 
berungen des Lebens, und find hinter den Aufwendungen an 
den größeren außerpreußijchen Univerfitäten, wie Göttingen, 
Leipzig und Heidelberg, zurüdgeblieben. Die Kargheit der 
Geldmittel fteht nicht jelten der Heranziehung ausgezeichneter 
Lehrkräfte entgegnen, und läßt die Ausftattung — 3 — 
licher Inſtitute und Lehrapparate hinter den gegenwärtigen 
Anſprüchen der Wiſſenſchaft zurückbleiben. Um die Preußiſchen 
Univerſitäten auf einer ihres alten Rufes würdigen Stufe zu 
erhalten, iſt die Verwendung erheblich groͤßerer Geldmittel 
unumgänglich nothwendig. 

Was nun zunaͤchſt die Beſoldungen anlangt, fo konſtatire ich, 
daß der Beſoldungstitel bei den Univerſitäten von 1849—1865 von 
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322,000 Rthlr. auf 375,000 Rthlr. aljo um 58,000 Rihlr. ges 
ftiegen ift. Die Regierung ift darauf bedacht geweſen und wird 
auch ferner darauf bedacht fein. bier dem Bedürfniffe Rechnung zu 
tragen. Sm verwichenen Jahre ijt eine Summe von 10,000 Rihlr. 
zur Berbefjerung der Gehälter der Univerfitätölehrer beantragt und 
vom Haufe bewilligt worden, und man wird auf diefer Bahn fort- 
ſchreiten. Was aber die Heranziehung ausgezeichneter Lehrkräfte von 
anderen Univerfitäten anlangt, jo bin ic im Stande zu bezeugen, 
daß auch in der legten Zeit kaum ein Jahr vergangen tft, in wel⸗ 
hem nicht Männer von hoher wifjenfchaftliher Bedeutung aus an⸗ 
deren Univerfitäten an die Preußiſchen berufen worden nd; und 
ebenfo Eonftatire ih, dab mir noch fein einziger Fall vorgelommen 
tft, wo die Unzulänglichkeit der Geldmittel es verhindert hat, eine 

erufung vorzunehmen, von deren Nothwendigkeit im Intereſſe der 
Wiſſenſchaft man die Ueberzeugung gewonnen hat. 

Ueber die Berbefjerung der Univerfitätd-Inftitute ift ſchon oben 
mitgetheilt worden, daß im Laufe der lepten 10 Sabre über 900,000 
8 darauf verwandt worden ſind. Ich erinnere daran, daß in 
dieſer Periode chemiſche Laboratorien an den vier Univerſitaͤten 
Greifswald, Königeberg, Breslau und Halle neu gegründet find, daß 
in Bonn ein chemijched Laboratorium, von weldyem der wiflenfhaft, 
liche Leiter ded Baues ausfagt, daß ed den höchſten Anfprüchen, die 
gegenwärtig an diefe Wiſſenſchaft gemacht werden Tönnen, vollftäns 
dig entiprechen werde, fich feiner Vollendung nähert, und daß, wenn 
dad Haus die Anträge der Staatö-Regierung in dem gegenwärtigen 
Staatshaushalts⸗Etat genehmigt, auch Bier in Berlin mit der Grund: 
fteinlegung zu einem folden Laboratorium noch in diefem Sabre 
wird vorgegangen werden fönnen. 

ch erinnere ferner an die großen neuen Kranlenhäufer in 
Greifswald, Königsberg und Halle, welche ebenfalld diejer Periode 
ihre Entftehung verdanten. Daß aber ein Zurücdhbleiben der Unis» 
verfitäten hinter den Anforderungen und den Bedürfniſſen der Zeit 
nicht jtattgefunden habe, glaube ich nody durdy folgende Zahlen do- 
fumentiren zu können. Im Jahr 1849, dem Jahre, welches die 
Kommiſſion zur Vergleichung gewählt bat, betrug die Zahl der 
Studirenden an den Preußiſchen Univerfitäten 4526; gegenwärtig 
beträgt fie 6023, aljo eine Vermehrung von 1497, ungeadhtet dad 
Studtum der Jurisprudenz, wegen Ueberfüllung dieſes öffentlichen 
Dienftzweiged, um 473 Studirende zurüdgegangen ift. Und diefer 
Zuwadyd bat nicht bloß bei den Inländern ftattgefunden, ſondern 
es bat fich audy der Beiud von Außen vermehrt. Im Sabre 1849 
beſuchten 588 Ausländer die Preußiſchen Univerfitäten, — gegen» 
wärtig 801 Ausländer — Beweis, daß der Ruhm der Preubtichen 
Univerfitäten im Auslande in diefer Zeit nicht gefallen ift. 

In Beziehung auf die Geldfummen babe id noch nachzutragen, 
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dag, wenn in dem gegenwärtigen Etat die Gefammtfumme für Auf- 
rechthaltung der Univerfitäten aud unmittelbaren Staatsfonds auf 
571,000 Rthlr. angegeben ift, hierzu noch 356,000 Rthlr. aus Stif- 
tungöfonds hinzutreten, fo daß die Geſammtſumme 947,000 Rthlr. 
beträgt. Die Mehraudgabe gegen dad Sahr 1849 aber beträgt 
245,429 Rthlr. 

Auch in Bezug auf die onen und Realſchulen find Die 
Ausführungen der Kommilfion unvollftändig und nicht gerechtfertigt. 
Es wird behauptet, daß der Staat bei feinen eigenen Anjtalten 
hinter den Anforderungen zurüdbleibe, die er an die Anftalten der 
Kommune ftellt, daß die Lehrergehälter zum großen Theil noch un- 
ureichend feien, und daß der Itormal-&tat, den der Staat aufge- 
Get babe, bei feinen eigenen Anftalten nicht erreicht werde. Ich 
weiß nicht, welche Unterlagen die Kommiſſion bei der Beurtheilung 
der Berhältniffe der Gymnafien und Realſchulen benugt hat. Ic 
bin aber im Stande, Shnen bier ein bei Weitem audreichendered 
und vollftändigered Material zu empfehlen. Es ift dies das be- 
kannte Werk ded Geheimen Ober-Regierungdrathd Dr. Wiefe, in wel- 
chem derjelbe den Entwidelungdgang des Preußiſchen höheren Schul- 
wejend, von feiner Entftehung bis auf die Gegenwart nachweiſt, Die 
Al jeded einzelnen Gymnaſiums und der übrigen höheren 
Lehranjtalten in klaren Zügen darftellt, und welcher dad Werk mit 
einer Reihe von Aktenſtücken, indbejondere mit ſchätzbaren, insge⸗ 
fammt aus amtlichen Quellen geichöpften ſtatiſtiſhen Tabellen ver⸗ 
ſehen hat. Ich beſchränke mich darauf, Einiges daraus anzuführen. 
Auf S. 604 wird der Geſammt-Aufwand für Gymnafien und Pro⸗ 
gymnaſien auf 1,937,299 Rthlr. angegeben. Zu dieſer Summe 
werden aus Staatsfonds, einſchließlich der Stiftungsfonds, 501,000 
Rthlr. gezahlt. Die ſtädtiſchen Gemeinden ſteuern bei 208,000 Rthlr. 
Die Berwendung ded Staates für diefe Zwecke verhält ſich alfo zu 
denen der Gemeinden wie 5 zu 2. 

Die Befoldungdverhältniffe find von 1851 bid 1864 von 
868,000 Rthlr. ee 1,305,000 Rthlr. geftiegen. Der Beitrag bed 
Staates zu den Xehrerbefoldungen betrug im Sahre 1849 650,000 
Rthlr., gegenwärtig 964,000 Rthlr., alfo 314,000 Rthlr. mehr. 
Allerdings ift ein beträchtlicher Theil diefer Summe durch Kreirung 
nener Stellen herbeigeführt, ap aber der Staat auch für beffere 
Außftattung der beftehenben Stellen nicht müßig geweſen ift, beweift 
der dem Haufe befannte, im vorigen Jahre Feftgeftelft Normal⸗Etat, 
gu deffen Durchführung von der Landesvertretung 40,000 Rthlr. 
ewilligt worden find. Mit Hülfe diefer Summe und einer viel- 

feicht doppelt fo hohen Summe aus Stiftungsfonds ꝛc. ift das Ziel 
erreicht, daß gegenwärtig nur noch bei wenigen Stellen die Arbeit 
zu vollenden tft, welche die Stantö-Regierung ſich zur Aufgabe ge- 
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ſtellt Kr nämlih an allen Königlichen Anftalten den Normal⸗Etat 
u erfüllen. 
— Das Verhältniß dieſer Anſtalten iſt Folgendes: Im Jahre 1849 
betrug die Zahl der höheren Lehranſtalten, Gymnaſien, Realgymnaſien, 
Progymnafien und höheren Bürgerfchulen 194, gegenwärtig 265. Die 
Zahl der geprüften und beitandenen Abiturienten betrug im Jahre 
1849: 1381, gegenwärtig 1805. 

-Wad die Schullehrer-Seminare anlangt, jo erkennt die Kom⸗ 
len jelbft an, daß die Negierung auf diejem Gebiete in aud- 
reichender Weiſe gearbeitet habe. Ich refapitulire nur, daß im Jahre 
1849 33 Schullehrer- Seminare mit 102,000 Rthlr. Ausgaben be> 
Ikanben, gegenwärtig, im Sahre 1865, 54 Seminare mit 213,000 Rthir. 
lusgaben. 

Ich komme nun zu den Elementarlehrern. Es iſt vielfach die 
Rede geweſen von der naulängl chfei der Lehrergehälter auf den 
Elementarftellen, und die Staatö-Regierung bat ed nicht verfannt 
und verfennt ed nicht, daß auf diefem Gebiete ihr noch ein große 
Feld der Thätigfeit übrig bleibt. Wenn man aber auf den Umftand 
binweilt, daß die Königlihe Staatd- Regierung zu den Gehältern 
der Slementarlehrer, welche im Ganzen die Summe von circa 7 Mils 
lionen betragen, nur 328,000 Rthlr. jährlich beiträgt, und daraus der 
Regierung den Borwurf einer Verſäumniß maden will, fo ift diefe - 
Schlußfolgerung völlig unrichtig. Es ift dabei vergeffen, daß die 
Beſoldung der Elementarlehrer nicht in erfter Linie dem Staate 
obliegt, ſondern nad den beitehenden Gejegen, nad dem klaren 
Wortlaut ded Art. 25 der Verfafjungs-Urfunde den Gemeinden, und 
daß der Staat erft dann helfend eintritt, wenn die Gemeinden außer 
Stande find, die erforderlihe Summe aufzubringen. Daraus alfo, 
daß der Zufchuß ded Staates ſich in einer mäßigen Summe bewegt, 
daraud folgern zu wollen, daß der Staat dad Seinige nicht thue, 
ift ein unrichtiger Schluß. Ih kann Sie auf die Zuftände in 
einem benachbarten Lande verweilen. Sn Holland, einem reidyen 
Lande, fteuerte im Sabre 1857 der Staat zum Unterhalte von 4772 
Lehrern und Lehrerinnen aus der Staatdfaffe nur die geringe Summe 
von 4380 Gulden bei. Man wird aber daraus nicht den Beweis 
entnehmen wollen, dag Holland jein Schulwejen vernadhläffigt habe, 
jondern nur den Beweis, daß die Holländiihen Gemeinden fräftig 
enug geweſen find, um dad Bedürfni felbft zu deden. Die Preu- 

Bifche Regierung hat ihre Pflicht der Fürforge für die Elementar- 
lehrer niemals aus den Augen gelaffen. Es liegen dem Haufe bie 
ftatiftifchen Bemweije vor, dab in den Jahren 1852—63, in einer 
Deriode von 12 Jahren, die Xehrergehälter fih um den Betrag von 
783,000 Zhalern vermehrt haben, aljo eine Vermehrung von etwa 
12 p&t., was ungefähr im gleichen Verhältniß fteht mit denjenigen 
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Bermebrungen und Berbefjerungen, welche der Staat auf anderen 
Gebieten für die Beamten bat eintreten laffen. 

Ich Eonftatire audy gern und mit Freuden, daß namentlidy in 
der leßteren Zeit in den größeren Städten ein regerer Eifer erwacht 
ift, die bid dahin zum Theil fehr dürftigen und niedrigen Gehälter 
der Elementarlehrer zu verbeffern. Die Staatö-Regierung wird diejem 
Streben ihrerjeitd mit Freuden entgegentommen und dafjelbe fördern. 

Vebrigend wird diefer Gegenſtand nod an einer anderen Stelle 
eine ausführlicere „elprehung finden. Die Unterrichts-Kommiſſion 
bat in der Drudjade Pr. 90 über diefen Gegendftand Anträge vor- 
bereitet, bei deren Berathung ich darauf meiter zurüdzufommen 
Veranlaſſung finden werde. Gegenwärtig liegt mir nur daran, die 
IMmbaltbarfeit der Schlußfolgerungen, welche die Budget-Kommilfion 
aus den gegebenen Thatſachen gezogen hat, zu erweijen. 

&8 bleiben noch einige Spezialien zu erwähnen und zu berid- 
tigen. Die Konmilfion bezieht 9 auf die Liſten, welche bei Ein- 
ftellung der Rekruten in dad Heer über deren Schulbildung aufge- 
nommen worden find, und jchließt daraus, dab in der Provinz 
Preußen die Zahl derer, welche keinen Schulunterricht oder doch 
einen ganz unzulänglichen genofjen haben, fih auf 20 p&t., im 
ganzen Zande auf 5 p&t. der fchulpflichtigen Kinder belaufe. Ic 
fann über die Nichtigkeit diejer Liſten Leinen authentifchen Aufſchluß 
eben. Sie find aufgenommen worden ohne die Konkurrenz der 

Unterridhtöbehörde, und es ift mir nicht befannt, welches Kriterium 
des „mit Schulbildung” oder „ohne Schulbildung” dabei zu Grunde 
gelegt worden ift. PVergegenmwärtige ich mir aber die Thatſache, daß 
die größeren Zahlen nur in denjenigen Provinzen vorkommen, in 
weldyen eine Bevölkerung nicht deutſcher Zungen lebt, in Preußen, 
in Poſen und in Oberſchleſien, jo liegt die Vermuthung nahe, daß 
diejenigen Militairperfonen, welde die Liften aufzunehmen haben, 
gar leicht diejenigen Rekruten als ohne Schulbildung bezeichnen, 
welche nicht Deutſch Iefen und niht Deutſch ſchreiben Fönnen, 
woraus aber nicht ein Mangel an Schulbildung überhaupt, jondern 
nur ein Mangel an Unterricht im Deutfchen folgen würde. Sei 
dem aber au, wie ihm wolle, und mag e& richtig fein, daß die 
Zahl der tigen Kinder, die keinen ausreichenden Schulunter- 
richt erhalten, fi etwa auf die Summe von 5 pCt. belaufe (ich 
kann ed weder beftreiten, noch Tann ich ed zugeben, weil mir darüber 
— die Unterfuchungen find im Gange — noch feine abſchließenden 
Berichte vorliegen), jo würde diefe Zahl dody immer noch nicht den 
Beweis liefern, daß ed in unferm Schulmejen im VBerhältnig mit 
andern Ländern auf cine fo traurige Weife befchaffen ſei. Es ift 
ein amtlicher Bericht über die Induſtrie- und Kunftaudftellun {u 
London im Jahre 1862 publizirt worden, in weldem ein Ab en tt 
von der Unterrichts und Erziehungskunde redet. Dieſer Abſchnitt 
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ift von einem Nichtpreußen bearbeitet, von Dr. Rudolph adogenen, 
ordentlichen öftenttigen Profefjor der Staatöwiffenihaften zu Würz- 
burg. Aus diefem Berichte ats ih, daß die Zahl der ſchulpflich⸗ 
tigen Kinder, welche die Volksſchule nicht befucht haben, fih in 
Bayern angeblid auf 10 p&t., in Defterreidy auf 23 pCt., in Frank⸗ 
reich auf 44 p&t. beläuft. Aud Großbritannien und Irland wird 
dafelbft berichtet, daß im Fahre 1859 unter 35,000 Soldaten 20,000 
gewejen feien, die feinen Buchſtaben hätten lefen können. Im Jahre 
1856 fonnten von 158,000 Brautpaaren 48,000 Männer und 
70,000 rauen ihre Namen in die Cheregifter nicht eintragen. Nach 
dem Berichte eined Engliſchen Gefängnißpredigerd in Preiton hatten 
im Sabre 1858 von 100 Gefangenen 40 nie etwas von Chriftuß, 
60 nie etwas von der Königin Victoria gehört. Ich Tann bie 
Authentizität diefer Nachrichten nicht verbürgen und habe deshalb 
meinen Gewährdmann genannt. 

Mad die Lage der emeritirten Lehrer anbelangt, \o hat die Kö- 
nigliche Staats⸗Regierung die Nothwendigteit erkannt, bier Hülfe 
gu leiften. Sie hat einen Anfang dazu gemadt dadurch, dab in 
em gegenwärtigen Etat zunädft eine Summe von 5000 Rthlr. 

jährlich zu diefem Zwede neu beantragt worden iſt. Ich empfehle 
diejen Antrag Ihrer Annahme. 

Seftatten Sie mir nur noch ein kurzes Wort. Ich habe im 
Eingange meiner Worte meiner Amtövorgänger gedacht und gedenken 
möffen. Ich kann das, was ich bier gefagt babe, nicht ſchließen, 
ohne auch derjenigen Männer zu gebenten, die mit mir berufen find 
— in meinem Miniſterium und in den Provinzen, — für die in⸗ 
telleftuele und fittlihe Bildung des Volkes zu arbeiten. Es find 
Died Männer, die ein ganzes Leben in Treue und Hingebung, und 
durchaus erfüllt von der —* und Wichtigkeit ihres Berufes ge= 
arbeitet haben. Meine Herren! Wenn Sie den geiftigen und intel- 
leftuellen Sntereffen der Nation diejenige Theilnahme und Förderung 
beweifen wollen, von der id) nicht zweite, daß es Ihnen Ernſt damit 
ift, — wenn Sie das wollen, fo bitte ih Ste, fangen. Ste damit 
an, Gerechtigkeit audy nach diejer Seite hin zu üben — Gerechtigkeit 
gegen das wirklich Gute und Zrefflihe, was befteht, Gerechtigkeit 
gegen die Perjonen, die daran gearbeitet haben und nod daran 
arbeiten, und Gerechtigkeit gegen die Staatö-Regierung im Ganzen, 
Die dieſe ‚nufgabe nie aus den Augen verloren hat und nie unter: 
lafjen wird, daran nad allen Kräften auch fernerhin zu wirken.“ 

Was die in dem Bericht enthaltene Angabe betrifft, daß in ber 
Provinz Preußen noch 20 Procent, im ganzen Staat noch 5 Pro» 
cent ber ausgehobenen Mannfchaften ohne Saulbitbung eten, ſo 
wird bier zu der Grwieberung des Herrn Miniſters zuſätzlich das 
Folgende bemerft: 
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Die auf Grund der zulebt pro 18%? gelieferten Materialien in 
dem Minifterium ber geiftlichen ıc. Angelegenheiten angefertigte Ueber: 
fit ergiebt von dem Bericht ded Hauſes der Abgeordneten ab⸗ 
weichende und zwar folgende Zahlen: 

&8 wurden unter den eingeftellten Mannſchaften ohne Schul: 
bildung gefunden: 

1. in der Provinz Preußen. . . 17,08° 
2. = = » Bien . . . 1821° 
3. = >= ⸗ Schleſien 4,08° 
4. = = ⸗ Pommern . .  1,68° 
I. = = «e Brandenburg . 1,21° 
6.» =» = Soden. . . 0,69 

7T. ⸗⸗ ⸗ Weſtrpaln .. 2,55° 
8. = - Mheinland . . 1,21° 
Ne; . in den Hobenzollernfchen Landen 0. 

Mad Die Provinz Schleften betrifft, jo kommen auf ben faft aud- 
ſchließlich deutſchen Regierungsbezirk Liegnib 0,71, auf den ſchon 
mehr gemifchten Regierungsbezirt Breslau 1,71 und auf den Regie- 
rungsbezirk Oppeln, in weldem die polniihe Sprache unter der 
Bevölkerung noch ſehr ausgebreitet ift, 10,16°. Hiermit dürfte die 
von dem Heren Minifter audgeiprochene Anficht, dab in den iept 
vorliegenden Angaben nicht genau zwiſchen wirklicher Schulbil- 
dung und zwifhen Schulbildung in deutfher Sprade unter- 
ſchieden ſei, alö mehr als wahrfcheinlich begründet jein. 

Werden nun aber die beiden Dropingen Preußen und Pofen, 
wo Die Verhältniffe noch nicht mit völliger Beftimmtheit nachgewieſen 
werben können, zunächſt außer Betracht gelaflen, fo ergiebt ſich, daß 
die Zahl der in den andern Provinzen ohne Schulbildung vorge- 
fundenen Mannſchaften kaum zwei Procent der Gejammtbeit 
beträgt, welches Refultat wohl an und für fih und aud) in Ver- 
a mit andern Staaten auf volle Anerkennung Aniprud machen 
ürfte. 

42) Sniertiondgebühren für Belanntmahungen im 
Staat8- Anzeiger. 

In Folge ded Staatöminiftertal-Bejchluffed vom 30. März 1852 
ift im Allgemeinen der Grundſatz angenommen worden, daB in den 
Preußiſchen Stantd- Anzeiger alle Belanntmachungen, weldye bie 
Staatöbehörden im allgemeinen Intereſſe erlaffen, ferner Stedbriefe 
und Bekanntmachungen in Armenſachen, ſowie auch folche fpectelle 
amtliche Publicationen, für welche die Snfertiondgebühren aus den 
eigenen fiskaliſchen Fonds der betreffenden Königlichen Be⸗ 
börden zu entrichten fein würden, Toftenfrei aufgenommen werben. 
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Dagegen find, eben fo wie für Bekanntmachungen von allen nit 
Königlihen Behörden und Beamten, au für die von den Staats: 
behörden ausgehenden Injertionen in den Staatd- Anzeiger, wobei 
Privatperjonen, Sorporationen, ftändifche Fonds und dergleichen bes 
thetligt find und diefelben, wie in8befondere bei der Berdingung von 
Lieferungen, bei Verkäufen u. |. w. zur Zragung der Roten ver⸗ 
pflichtet werden können, Inſertionsgebuͤhren an die Kaffe des Staats⸗ 
nzeigers zu entrichten. 

ieſe allgemeine Vorſchrift hat ſeither in ihrer beſonderen An⸗ 
wendung einige Einſchränkungen erfahren, und es ſind für verſchiedene 
Klaſſen auch ſolcher Bekanntmachungen Königlicher Behörden im 
Staat. Binzeiger, wofür die Koften den eigenen fiskaliſchen 
Fonds dieſer Behörden zur Laſt fallen, Inſertionsgebühren an die 
Kaffe ded Staatd-Anzeigerd gezahlt worden. 

Es fit eh an ln erſchienen, künftig ein gleichmäßiges 
Verfahren in diejer Beziehung zu beobachten und jene allgemeine 
Borichrift durchgehend zur Ausführung zu bringen. Demgemäß ift 
die Redaction des Staatd-Anzeigerd mit der Anweiſung verfeben 
worden, in Zukunft für die Aufnahme von Bekanntmachungen der 
leptgedachten Art ohne Ausnahme, Snfertionsgebühren, welde fonft 
nur aus den fiäfaliichen Fonds zu beftreiten fein würden, von Seiten 
des Initituted des Preußiſchen Staatd-Anzeigerd nicht zu verlangen. 

Die Behörden meines Reſſorts werden hiervon in Kenntnif 
geſetzt, mit der Beranlafjung, die Requifitionen wegen der Snfertton 
derartiger Bekanntmachungen in den Staatd-Anzeiger demgemäß ein: 
zurichten, da die Redaction dieſes Blatted nicht immer zu beurtbeilen 
vermag, ob nach den vorbemerkten Vorſchriften Inſertionsgebühren 
für die bezüglichen Befanntmadungen zu liquidiren, oder ob die: 
jelben unentgeltlich aufzunehmen find. 

Berlin, den 14. März 1865. 
Der Mintfter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 

von Mübler. 
An 

die Königlichen Eonfiftorien, Provinzial-Schul- 
Collegien, Univerfitäts-Euratorien, zc. 

1494. B. 

1. Akademien und Univerſitäten. 

43) Königliche Afademie der Wiſſenſchaften. 

Die Herren Eduard Weber in geipäig und Karl Ludwig 
in Bien Ind zu correöpondirenden Mitgliedern der Akademie in 
der phyfica Hb-mathematifähen Clafſe gewählt worden. 
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44) Preißbewerbungen bei der Afademie der Fünfte 
zu Berlin. 

(Centrbl. pro 1864 Seite 131 unb Seite 465.) 

I. Preisbewerbung Königlicher Stiftung. 

a. 
Auf den Bericht der Königlichen Akademie vom 11. d. M. ge: 

nehmige ich, daß für das Sahr 1865 eine afademijche Preisbewer— 
bung in der Bildhauerei unter den biöher üblihen Bedingungen 
veranftaltet werde. 

Ich gebe hiernach der Königlichen Akademie dad weiter Er⸗ 
forderliche anheim. 

Berlin, den 23. Sanuar 1865. 

Der Mintfter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
bie Königliche Akademie der Künfte hierſelbſt. 

1369. U. 

b. 

Die diedjährige preiübewerbung der Königlichen Akademie der 
Künfte ift für die Bildhauerei beftimmt. Um zur Concurrenz 
zugelaffen zu werden, iſt erforderlih, daß der Alpirant alle zu ſei— 
nem Fach gebart en, ſowohl theoretiichen ald practiichen, in der aka⸗ 
demifchen erfaffung porgefchriebenen Studien auf einer der König 
lich preußifchen Kunſt-Akademieen gemacht habe. Es darf ferner 
derfelbe das 30. Lebensjahr nicht überfchritten haben. 

Die Anmeldungen zur Theilnahme en bei dem mit den 
Dirertoratd . Geichäften beauftragten Profellor Däge bid zum 
Sonnabend, den 1. Aprild. J. 12 Uhr mittags, verlön- 
lich gemacht werden. Die Prüfungsarbeiten beginnen Montag, ben 
3. April, früh 8 Uhr. Die Hauptaufgabe wird am 10. April er: 
theilt, und die im Afademie- Gebäude audzuführenden Bildwerfe 
müſſen am 13. Sult d. 3. dem Inſpector der Königlichen Akademie 
übergeben werben. Die Zuerfennung ded Preifed, beftehend in einer 
Peniton von jährlih 750 Thlen auf zwei auf einander folgende 
Fahre zu einer Studienreife nad Stalien, erfolgt in öffentlicher 
Sitzung der Akademie am 3. Auguft d. S. Ausländern können nur 
Ehrenpreiſe zu Theil werden. 

Berlin, am 1. Februar 1865. 

Die Königliche Akademie der Künfte. 
Im Auftrage: Ed. Däge. O. 8. Gruppe. 
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I. Bewerbung um den Michael Beerfchen Preis. 

Die diesjährige Concurrenz um den Preis der Michael: Beer: 
ſchen Stiftung für Maler und Bildhauer jüdifcher Religion ift die- 
mal für Bildhauer beftimmt. Bei den einzujendenden Werken ift 
die Wahl des Gegenitanded dem Ermeſſen ded Concurrenten über- 
laffen; die Compofition Tann in einem runden Werk oder einem 
Relief, in Gruppen oder in einzelnen Figuren beftehen, nur müſſen 
biefelben ganze Ziguren enthalten und zwar für runde Werke nicht 
unter drei Fuß, das Relief aber fol in der Höhe nicht unter 24 
und in der Breite nicht unter 3 Fuß melfen. 

Der Termin für die Ablieferung der concurrirenden Arbeiten 
an die Königlihe Alademie ift auf den 13. Juli d. J. feftgefept 
und haben nad) den Beitimmungen des Statuts die Soncurrenten 
gleichzeitig eingulenben: 

1) eine in Relief modellirte Skizze, darftellend den Beſuch der 
Jei Männer beit Abraham nad 1. Buch Mofis, Cap. 18, 
.1—3. 

2) Einige Studien nad) der Natur, welche zur Beurtheilung 
des biöherigen Studienganges ded Goncurrenten dienen fönnen. 

Die eingefandten Arbeiten müffen von folgenden Atteften be= 
gleitet fein: 1) daß der namentlich zu bezeichnende Concurrent fi 
ur jüdiſchen Religion befennt, ein Alter von 22 Jahren erreicht 
Bat und Zögling einer deutſchen Kunftatademie tft; 2) daß Die ein- 
ejandten Arbeiten von dem Goncurrenten felbft erfunden und ohne 
ilfe von ihm felbit ausgeführt worden find, in welcher Rüditcht 
jebod eine nachträgliche Prüfung für nöthig befunden werden kann. 

Der Preis beiteht in einem einjährigen Stipendium von 
750 Thlen zu einer Studienreife nach Italien unter der Bedingung, 
daß der Prämtirte fih acht Monate in Rom aufhalte und unter 
Beifügung eigener Arbeiten der Königlichen Akademie halbjährlich 
über Fine Studien Bericht erftatte. ie Suerfennung DeE Preiſes 
erfolgt in der oͤffentlichen Sitzung der Königlichen Alademte am 
3. Auguft d. J. 

erlin, den 9. Februar 1865. 

Die Königliche Akademie der Künfte. 
Im Auftrage: Ebd. Däge. O. F. Gruppe. 

45) Preisbewerbung für Architekten bei der Akademie 
der Künſte zu Berlin. 

Es war bie Frage aufgeworfen, ob mit Rückſicht auf bie bei ber Bau⸗ 
Akademie zu Berlin „gefifteten architeltonifchen Preiſe es fortbauernd für zweck⸗ 
mäßig zu erachten fel, in ber Reihe der Eoncurrenzen bei ber Mlabemie ber 
Künfte zu Berlin alle vier Jahre die Bewerbung um einen Preis für Archi- 
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tekten, beſtehend in einem Reiſeſtipendium von jährlich 750 Thlen file zwei auf 
cinanberfolgenbe Jahre, wie bisher eintreten zu laſſen. Diefe frage iſt in nach⸗ 
folgendem Bericht der Section der Arditelten bei ber Alademie, welchem das 
Plenum des Senats beigefiimmt bat, erörtert, auch demnächſt von dem Herrn 
Minifter der geiftlihen 2. Angelegenheiten durch Verfiigung vom 14. December 
1801 penehmigt worben, baß 18 bis auf Weiteres bei ber bisherigen Einrichtung 
verbleibe. 

Der erwähnte Bericht lautet: 

„Dbichon die Bau⸗Akademie, welche wejentlih, ja faft aus⸗ 
Ichlieglih auf die Ausbildung von Baubeamten und Staats— 
dienern im Gebiet der Architektur und der Ingenieur⸗-Wiſſenſchaf⸗ 
ten berechnet ift, zur Zeit der Stiftung der größeren Concurrenzen 
für die Geſammtheit der jüngeren bildenden Künſtler bereitd Br 
einer Reihe von Sahren beitand, daher ſchon damals diefelben Ber: 
hältnifje wie jegt maßgebend waren, jo wurden dennoch die Concur⸗ 
renzen für die Loͤſung größerer architektoniſcher Aufgaben bei jener 
Stiftung nicht ausgeſchloſſen, weil 

1) die Akademie der Künſte, weldye die Soncurrenzen ausſchreibt, 
alle bildende Künfte mithin auch die Architeltur umfaßt und 
in ihrem Lehrplane jowie bei der Wahl ihrer Mitglieder nie 
ausgeſchloſſen hat; 

2) weil in ber möglihft engen Verbindung aller bil- 
denden Künfte eine gegenfeitige, für jede derſelben höchft 
wohlthätige Wechſelwirkung, welche auf jede Weile erftrebt 
werden muß, befteht. Welch’ große Nachtheile die Icharfe 
Abſcheidung mit ſich bringe, lehrt die Geſchichte der Kunft 
in verichiedenen Perioden. 

Wenn daher aud zum Studium fünftiger Ingenieure und wer 
gen der nothwendigen wiffenichaftlihen Grimdlage für die Ausbil⸗ 
ung der Architekten, namentlidy ber fünftigen Stantödiener, eine 

bejondere Bildungdanftalt, die Bau-Akademie, gegründet werden 
mußte, und ihre Verbindung mit der Kunft-Afademie eine freiere 
wurde, jo kann ed doch keinesweges zum Vortheil der Künfte ge 
reichen, wenn diefelbe ganz aufgelöft würde. In richtiger Würdigung 
biefer Verhältniffe verblieben audy bei der Stiftung der Concurren⸗ 
en die für Architekten bei der allgemeinern Bildungdanftalt, der 
fademie der Künfte, und gingen nicht auf die Sonderanftalt, die 

Bau -Afademtie, über. 
Wenn nun in fpäteren Sahren nad und nad durch das Kö. 

niglihe Minifterium für Handel ꝛc. Heinere jährlihe Concurrenzen 
je mit Preiſen von 100 Friedrichsd'or beim Architekten-Verein, da⸗ 
ber audy für Ausländer, eingerichtet wurden, fo gejchah Died ftetd im 
Hinblid auf die größere akademiſche Concurrenz für Arditelten, 
welche auf ein 2jähriges Studium auf Reifen berechnet ift, während 
jene nur etwa zu einer z jährigen Reife hinreichen. Diefe klei⸗ 
nern Concurrenzen wurden unerläßlich, um die jährlich ſich mehrende 
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Zahl der Architekten nicht auf eine erſt in Zwiſchenräumen von 
4 Jahren wiederkehrende Gelegenheit zu höherer Ausbildung anzu- 
weilen und fo nur eine im a höchſt unbedeutende Zahl 
derfelben theilhaftig werden zu la Ion died um fo mehr, als die 
Architekten nicht, wie Maler und Bildhauer, in einheimijchen oder 
nahegelegenen Kunftiammlungen, fondern immer nur an Ort und 
Stelle, in den verichiedenften Sammelpunften monumentaler Ges: 
bäude, Studien machen fünnen, daher audy ausgedehntere Reifen zu 
unternehmen haben, ald jene. Dazu kommt, daß die lange Dauer 
und Koftipieligfeit ihrer Studien an der Afademie ohne irgend eine 
Gelegenheit ded Erwerbed während jener und auf Reiſen, *— der 
hohe Preis der zum Studium erforderlichen Werke, die Möglichkeit, 
Reifen ohne Staatö-Unterftüpung zu unternehmen, mur in den fels 
tenften Fällen eintreten laffen. 
Will daher die Königliche Staatd-Regierung, wie nicht zu be» 
gmeifeln ift, die Ardhiteltur fördern und heben, fo kann fie Feine 
er beitebenden Soncurrenzen, welche fich gegenfeitig ergänzen, ein- 
geben laffen, vielmehr möchte es im jepigen Bebürnih liegen, 
te großen Goncurrenzen noch öfterer ald in Ajährigen Zwiſchen⸗ 
räumen angnorbnen , weil die Zahl der auf der Bau-Alademie ftu- 
birenden Architekten gegen die Stiftungszeit der Goncurrenz die 
oa ja vierfache geworden tft, daher auch mehr Bildungsmittel 
erheifcht. 

Bekanntlich wiederholen fih in Frankreich die großen Concur- 
renzen für Architektur mit zwei Preifen, von denen der erfte etwa 
das dreifache der unfrigen erreicht, der zweite aber denfelben unge- 
fähr gleihfommt, in jedem Jahre. Nicht weniger werden von ber 
Akademie der Künfte zu Petersburg jährlich Architekten mit jehr 
bedeutenden Unterftüsungen auf Reiten geſchickt.“ ıc. 

— — —— — 

46) Prorectorwahl bei der Univerſität zu Königsberg. 
(Centrbl. pro 1864 Zeite 139 Nr. 50.) 

Bon dem Herrn Minifter der geiſtlichen ıc. Angelegenheiten ift 
durch Verfügung vom 8. Februar d. 3. die vom Concilium gene- 
rale der Univerfität zu Königsberg getroffene Wahl des ordent« 
lichen Profellord Dr. Kriedländer zum Prorector diefer Univer: 
Art für das Studienjahr von Oftern 1865 bi8 dahin 1866 be» 
tätigt worden. 

— — —— — — 
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47) Zufammenftellung der im Winter-Semefter 18,5 
immatriculirten Studirenden der evangelifchen Theo— 

Iogie aus dem Inlande. 

(Cenirbl. pro 1864 Seite 516 Nr. 213.) 

Es ſind immatriculirt auf der Univerſität 
. zu Berlin 0. 810 

„ Sale. . 2... 8326 
‚ Bonn. . 2.2.58 

Greifswald . . . 22 
„ Drau . ». 2» ..% 
„ Königdberg . . . 112 

überhaupt 924 
Im Sommer -Semeiter 1864 betrug 

die Gefammtzahl . . . . . . 930 
mithin im Winter- Semefter 18% 

weniger > 2 nn 6. 

a u SE ze 

48) Aenderungen des Statut für die Stipendien zu 
archäologiſchen Studien. 

In Berüdfichtigung der von der Gentraldirection in der Eins 
gabe vom 28. Detober v. 3. angeführten Gründe will idy hierdurch 
genehmigen, daß die in den SS. 4 und 7 ded Statuts für die Sti- 
pendien zur Förderung archäologiicher Studien*) feitgefegten Ter- 
mine für die Sinlieferung der Seuche um Ertbeilung eines diefer 
Stipendien und für die Vorlegung der von der Gentraldirection ge= 
troffenen Wahl der Stipendiaten für die Zukunft auf den 15. Mai, 
resp. 1. Juli, verlegt werden. 

Berlin, den 4. Februar 1865. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

u 

die Eentraldirection bes Inftituts für archäologifche 
Correſpondenz bierjelbft. 

22321. U. 

49) Nöggerath- Stiftung bei der Univerſität zu Bonn. 

Freunde des Geheimen Bergraths und ordentlichen Profellord 
Hat zu Bonn hatten ſich vereinigt, 

*) abgebruckt im Centrbl. pro 1060 Seite 324. 
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um dad fünfzigjährige Amtsjubiläum dedjelben durch Zeftgaben zu 
feiern. Bon den gefammelten Beiträgen ift der unverwendete Reſt 
mit 216 Thlen zu einer oipenbienftiftung unter dem Namen 
„Nöggerath-Stiftung“ beftimmt, und angeordnet worden, daß 
die Zinſen des Kapitald für je vier Sabre angefammelt und fodann 
einem würdigen und bürftigen Studirenden ber Univerfität zu 
Bonn, welder die Naturwiffenschaften zu feinem Hauptfache ges 
wählt hat, ald Stipendium zuerfannt werden follen. 

— nun 

50) Shup von Werten der Wiſſenſchaft und Kunft 
gegen Nahdrud und Nachbildung. 

(Centrbl. pro 1864 Seite 82 Nr. 27.) 

Auf Grund ded Gefeped zum Schupe des Eigenthums an 
Merken der Wiflenfchaft und Kunft gegen Nachdruck und Nady- 
bildung vom 11. Zunt 1837 find auf die Anträge der Urheber be- 
ziehungsweiſe der Eigenthümer in das Journal, welches zu dieſem 
Zweck bei dem Königlichen Miniſterium der geiſtlichen ꝛc. Angele⸗ 
enheiten geführt wird, während des Jahrs 1864 außer den Fort—⸗ 
ungen unter früheren Nummern 265 Gegenftände neu eingetragen 
worden. 

In Gemäßheit des zwilchen Preußen und Großbritannien 
wegen gegenjeitigen Schubes der Autorenrechte gegen Nachdruck und 
unbefugte Nachbildung abgefchloffenen Vertrags vom 1846 

und des Zujap-Vertragd vom —— 1855 ſind während des Jahrs 
1864 in das ebendaſelbſt geführte Verzeichniß 

ür Kunſtſachen —, und 
ür Bücher und muſikaliſche Compoſitionen 23 

Gegenſtände eingetragen worden. 
In Gemäßheit der zwiſchen Preußen und Belgien wegen 

gegenteitigen Schutzes der Rechte an litterarifchen Orgengnillen und 
erten der Kunft unter dem 28. März 1863 abgeſchloſſenen Ueber: 

eintunft find während bed Jahrs 1864 in dad ebendajelbft geführte 
Verzeichniß 

für Kunſtſachen —, und 
für Bücher und muſikaliſche Compofittonen 374 

Gegenftände eingetragen worden. 
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I. Gymnaſien und Neal:Schulen. 

51) Sompetenz bei Penfionirung der Oberlebrer an den 
vom Staat nidht fubventionirten höheren Unterrichts— 

Anitalten. 

Auszug. 

Schließlich erkläre id mich mit Bezug auf die Penfionirung 
des Prorectord N. damit einverftanden, dab in allen folden Fällen, 
wo dad Patronat einer vom Staat nicht fubventionirten Anjtalt die 
Penfionirung eined Dberlehrerd auf defjen Antrag, oder ohne daß 
von ihm Widerſpruch erhoben wird, beichließt und dad Königliche 
Provinzial-Schul-Collegium nichtd dagegen zu erinnern findet, ed ber 
Einholung meiner Genehmigung der Penfiontrung nicht bedarf, fon- 
dern dab nur, gemäß der CircularsBerfügung vom 2. Sanuar 1863 
(24,639) *), über die Crledigung der Detrefrenden Stelle Bericht 
zu erftatten ift. 

Berlin, den 3. März 1865. 
Der Minifter der geiftlichen 

von Mühl 
An 

das Königlihe Provinzial⸗Schul⸗Collegium zu N. 

4937. U. 

ꝛc. Angelegenheiten. 
er. 

52) Unzuläffigteit der Verleihung eines höheren Titels 
an einen (Gymnaſial-) Xehrer bei deſſen Emeritirung. 

Der © re N. zu N. bat unter dem 4. d. M. für 
den Lehrer X. dajelbft, deſſen Penfionirung zu Oſtern d. 3. bevor» 
ftebt, die Verleihung des Dberlehrertiteld erbeten. Ich beauftrage 
das Königliche Provinzial-Schul-Collegium, den ıc. N. dahin zu bes 
ſcheiden, daß einem Lehrer bei feiner Cmeritirung eine derartige 
Audzeihnung durch einen höheren Titel nad) den beftehenden Ber: 
waltungdgrundfägen nicht gewährt werden kann. 

Berlin, den 15. Februar 1865. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenbeiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

An 
das Königliche Provinzial-Schul-Collegium zu N. 

3632. U. 

*) Gentrbl. pro 1863 Geite 12 Nr. 7. 
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53) Mathematiſche Aufgaben für höhere Unterridts- 
Anſtalten. 

Der Oberlehrer Martus hieſelbſt hat aus den ſeit einer Reihe 
von Jahren bei den Abiturientenprüfungen an preußiſchen Gymna⸗ 
ſien und Realſchulen geſtellten mathematiſchen Aufgaben eine Zu— 
ſammenſtellung gemacht, welche ſich zur Benutzung auf den höheren 
Lehranftalten empfiehlt. Dad in der Koch'ſchen Verlagshandlung 

.zu Greifswald unlängft erfchienene Buch führt den Titel: Mathe- 
matifche Aufgaben zum Gebrauch in den oberften SKlaffen höherer 
Lehranftalten. Ich veranlaffe dad Königliche Provinzial-Schul-Col- 
legium, die Directoren der Gymnaſien und Realichuten Seines 
Reſſorts auf daſſelbe aufmerkſam zu machen. 

Berlin, den 10. Mär; 1865. 
Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 

von Miühler. 
An 

ſämmtliche Königlihe Provinzial⸗Schul⸗Collengien. 

U. 3685. 

— — —— — 

54) Marggraff's Stiftung zu Berlin. 
(Centrbl. pro 1804 S. 443 Nr. 176. 15), 

Statut der Marggraff's Stiftung, 
beftätigt unter dem 13. Sanuar 1865. 

Auszug. 

8. 1. 
Zweck der Stiftung ift: in Berlin wohnenden unbeicholtenen 

Lehrern und Lehrerinnen, welche au Privatihulen in Berlin wirt: 
ar gewefen find, wenn je durch Krankheit oder Alter ihre Wirk. 
amkeit als Lehrer oder Lehrerinnen an diefen Schulen aufzugeben 
genötbigt und eg find, eine PR tang juzumenden. 

ür den Fall, daß die Privatichulen ſpäter aufhören follten, 
la die Unterftügung an ſolche, bier in Berlin wohnhafte, unbe: 
choltene, durch Alter oder Krankheit an ihrer ferneren Wirkſamkeit 
verhinderte und bedürftige Lehrer und Lehrerinnen ertheilt werden, 
weldye überhaupt an Elementarſchulen bier in Berlin unterrichtet 
haben. 

8. 2. 

Die Stiftung unterftügt ferner, wenn ihre Mittel e8 zulaffen, 
bie binterbliebenen bedürftigen Wittwen und Waifen der im $. 1. 
gedachten Lehrer. 



159 _ 
8. 3. 

Die Unterftüpungen werden ohne Rüdficht auf das religiöfe 
Glaubensbefenntnig gewährt. 

§. 4. 

Dad von den Schülern des Doctor Franz Eberhard Marg- 
graff und diefem legteren der Stiftung zugewendete, zur Zeit 
Eintaufend Einhundert Thaler betragende Stammkapital der Stif- 
tung ift unantaftlih. Nur die Zinfen deffelben ſollen alljährlich, 
und zwar vorzugsweiſe am 30. März jeden Jahres für den gedadh- 
ten Zwed der Stiftung verwendet werden. 

8. 5. 
Alle der Stiftung fpäter zufließenden Gaben an Gefchenfen, 

Bermächtniffen und anderen Zumendungen, für weldye im Uebrigen 
dad Geſetz vom 13. Mat 1833 (Gejep-Sammlung de 1833 ©. 49) 
maßgebend ift, find, wenn fie die Summe von Fünf Thalern erreichen 
oder überfteigen, zum Stammkapital zu fchlagen, ſonſt aber gleich 
den Zinfen dieſes Iepleren zu Unterftügungen zu verwenden, fofern 
über deren fünftige Verwendung von demjenigen, der die Stiftung 
bedacht FAR nicht anderweitig vechtöverbindlihe Beſtimmungen ges 
troffen find. 

8. 6. 

Die Auswahl der zu unterftügenden Perſonen bleibt, jo lange 
der Doctor Franz Eberhard Marggraff lebt, lediglich dem Ermeſſen 
defjelben, und nach feinem Tode dem jededmaligen Borfiger des Vor- 
ftanded der Stiftung überlaffen. | 

g. 11. 
Der Verwaltungsrath ift ermächtigt, dad Grundgejeh alle zwei 

Fahre einer NRevifion zu unterwerfen und durch ftatutenmäßigen Be- 
ſchluß abzuändern, ohne jedoh an dem Stiftungszwede etwas ver- 
ändern zu dürfen. 

8. 12. 
Die Stiftung fteht unter der ftaatlichen Aufſicht des König- 

lihen Schul-Sollegiumd zu Berlin, weldes die in Gemäßheit des 
F. 11 zu faffenden Beichlüffe zu prüfen und zu beftätigen hat. Die 
von demfelben in GStiftungd- Angelegenheiten zu erlaffenden Ver—⸗ 
fügungen find an den Worfigenden des Vorſtandes zu richten, wie 
auch diefer Namens ded Borftandes an dad Königlihe Schulcol- 
legium berichtet, fofern das Statut in diefer Beziehung nicht für 
einzelne Falle etwas Beſonderes vorfchreibt. 
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55) Hafelofffhes Stipendium am Gymnaſium zu Burg. 

Der Kabrikbefiger und Kaufmann Werner Hafeloff zu Burg 
bat dem ftädtiihen Gymnaſium dafelbft ein Kapital von 500 Thlrn 
zur Gründung einer Stiftung unter dem Namen „Werner Hafe- 
loffihed Stipendium” mit der Beitimmung, daß bedürftigen, 
tüchtigen, der evangeliich-Iutberiichen Confeſſion angehörenden Schü- 
lern der Prima und Secunda dieſes Gymnaſiums ganz oder theil- 
weile Befreiung vom Schulgeld aud den Einfünften des Stiftungs- 
fonds gewährt werden fol, überwiefen. 

— — — m - - 2 — — 

56) Bedingungen für die Konceffionirung höherer Pri- 
vatſchulen. 

(Centrbl. pro 1864 Seite 590 Nr. 263.) 

Aus dem von der Königlichen Regierung unter dem 26. De- 
ember v. $. über die Sonceifionirung der Michen Privatfchule in 

. eritatteten Bericht geht hervor, daß die Srage über dad Be⸗ 
dürfniß von Gymnafialllaffen für die Unterrichtöverhältniffe der 
Stadt N. von Allen, welche darüber gehört worden, einftimmig ver- 
neint worden ift, auch der Bürgermeifter der Stadt, der Landrath 
bed Kreifed und die Königliche Regierung felbit fi diejer Auf: 
fafjung anſchließen. Um fo mehr hätten bei der Beurtheilung der 
Frage, ob die beantragte Soncefjionirung zu einer den unteren und 
mittleren Gymnafialliaffen entiprechenden Unterrichtsanſtalt zu er- 
theilen jet, die übrigen in Betracht Tommenden Berhältnilfe, nament- 
lich das geficherte Beftehen der mit einem bedeutenden Koftenauf- 
wande größtentheild aus Communalmitteln errichteten öffentlichen 
höheren Bürgerfchule in Betracht gezogen, unter allen Umftänden 
aber die Sonceffion zur Errichtung der Schule und zur Annahme 
von Lehrern bei derfelben Niemand ertbeilt werden follen, weldyer 
die gejepliche Befähigung für den Gymnafial- Unterricht reſp. zur 
Zeitung einer Gymnatial-Anftalt nicht nachgewieſen hatte und nach⸗ 
zuweilen nicht im Stande ift. Zur Prüfung pro facultate docendi 
vor der Königlichen wiſſenſchaftlichen Prüfungs-Commiſſion können 
nämlich nur biejentpen zugelafjen werden, weldhe auf Grund eined 
Preußiſchen Abiturtenten- oder Maturitätd- oder eined von Nicht- 
preußiſchen Anftalten ertheilten Zeugniffes, welches als einem foldyen 
gleichſtehend anerkannt worden ift, ein philologifhen Studien ge- 
widmeted afademifches Triennium zurücgelegt haben. Der Geiftliche 
N. tft nicht im Befite eined Abiturienten- oder Naturitätsgeugnilie‘; 
denn das ihm von der Anftalt in N. ertheilte Zeugniß tft nicht als 
ein einem Preußiſchen Maturitätözeugniife nleichftebenbed anerkannt 
worden. ıc. Die Köntgliche Regierung hätte ferner mit Strenge auf 



161 

bie Innehaltung der von Ihr felbft bei ber Goncefftontrung geftell- 
ten Bedingungen kl jollen. Die Conceſſion war auf bie Eric. 
tung von Gymnaſialklaſſen gerichtet, der mitgetheilte Lectionsplan 
entjpriht aber dem Lectionsplan der analogen Gymnaftalflafien 
nicht; ed follten nur Schüler aufgenommen werden, welche der Ele⸗ 
mentarjchulpflicht genügt haben und in Folge der verordneten Prü- 
fung aus der Elementarſchule entlaffen worden find; die Privatfchule 
follte für Schüler beftimmt fein, welche II für die höheren Gym⸗ 
nafialflaffen vorbereiten wollen. Diefen Bedingungen tft nach einer 
gedrucdten Veröffentlichung nicht genügt worden. 

Unter diefen Verhältniſſen kann das Fortbeſtehen der N. ſchen 
Privatichule nicht geftattet werden. ıc. 

Berlin, den 11. Februar 1865. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. - 
von Mübhler. 

An 
bie Konigliche Regierung zu N. 

3173. U. 

IV. Seminarien, Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Berbältniffe. 

57) Unterricht in der Chemie in den Schullehrer- 
Seminarien. 

In der Cirenlar » Verfügung vom 19. November 1859 
Nr. 24,809) *) hatte mein Herr Amtövorgänger der Erwägung bed 
oͤniglichen Provinzial- Schul- Collegiumd anbeimge eben, ob nicht, 

um den fi practiſch geltend machenden Bebürfnilfen des Lebend 
entgegenzufommen, in dem Seminar-Unterricht die wichtigften ele- 
mentaren Lehren der Chemie, namentlich foweit fie auf die Agricul- 
tur Bezug haben, mehr als biäher, etwa tim Anſchluß an die Unter: 
weilung im Gartenbau und in der Obftbaumzudt, Berüdfichtigung 
finden Tönnten. . 

Der Seninarlehrer Fripe in Dranienburg bat unter dem 
Titel „Anfangegründe der unorganifchen Chemie. Brandenburg bei 
Adolf Müller 1865“ ein Buch herausgegeben, welches fich nad) IB 
verftändigem Urtheil (Anfage a.) zum Gebraudy in den Schullehrer« 
Seminarien wohl eignet. 

*) abgebrudt im Centrbl. pro 1859 Geite 690 (f. &. 698 unten). 
11 
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Das Königliche Provinzial-Schul-Sollegium veranlaffe ib, die 

Schullehrer⸗Seminarien Seined Verwaltungsbezirks auf dad genannte 
Buch aufmerkſam zu machen. 

Berlin, den 13. März 18659. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

Au 
ſämmtliche Königliche Provinzial⸗Schnl⸗Collegien. 

U. 592. 

Es läßt ſich nicht verfennen, daß heutzutage eine Belanntichaft 
mit den Anfangsgründen der Chemie und mit den vornehmjten Ans 
wendungen derjelben innerhalb des Gebietes derjenigen Bildung liegt, 
die dad Leben von dem Lehrer fordert. Die Berührung mit In⸗ 
duftriellen und mit gebildeten Landwirtben, dad Verftändnig von 
Zeitungsartifeln, über die man von dem Lehrer Auskunft verlangt, 
die Vortheile, die unfere Zeit überhaupt der Verwerthung chemiſcher 
Entdedungen verdankt, jowie die bildende Kraft, die in dem An- 
ſqauen und Erklären chemiſcher Vorgänge liegt, machen es nothwen⸗ 
ig, daß der a Lehrer nicht bloß cine allgemeine VBorftellung 

von dem Weſen chemiicher Erſcheinungen erlange, fondern dag ihm 
eine ausreichende Anzahl derfelben vor Augen geführt, erflärt und 
nad) ihrer praftiihen Anwendung und Bedeutung beiprochen werde. 
Als Leitfaden für dieſe Unterweifung bieten fidh die „Anfangdgründe 
der unorganiihen Chemie von Fritze“ dar. 

Was den Umfang ded Lehrftoffs anlangt, fo tft derjelbe in dem 
Buche fo bemeffen, daß er, weni weniger wichtige Partien audge- 
Ihlofjen, in Verbindung mit der Mineralogie fih im Winterhalbjahr 
bet zwei wöchentlichen Lehrftunden durcharbeiten läßt. Mineralogie 
ohne Rückſicht auf Chemie und Technologie ift allzuoft nahe daran, 
eine todte Nomenclatur zu werden. Die Verbindung der Minera⸗ 
logie hingegen mit der Ghemie läßt ſich, weun lepterer die „Anfangd- 
runde“ iu Grunde gelegt werden, ohne Zwang vollziehen, da darin 
—* die Robprodufte, aus denen die behandelten Chemikalien ge⸗ 
wonnen werden, als auch die natürlichen Gebilde, in denen ſich die 
beſprochenen Stoffe ſchon fertig vorfinden, zum großen Theil auf 
peftbrt find, und fo eine Verwebung beider Disciplinen angebahnt 
ft, bei welcher es Sache der Zufammenfaffungen bleibt, einer jeden 
in ben Refultaten ihr Recht werden zu laſſen. Berübrt ift die orga⸗ 
niihe Chemie wenig; die wichtigſten Säge berjelben find aud in 
ben phufifaliihen Leitfäden genügend angedeutet oder ausgeführt. 
In der unorganiichen Chemie iſt alles Unweſentliche ausgeſchieden, 
und das Maaß des Gegebenen ein ſolches, daß, wo eine Auswahl 
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nöthig wird, das Treffen derfelben keine Schwierigkeiten macht. Den 
Abſchnitt von den Miſchungsgewichten Seite 106 u. ff. hat der Vers 
faffer glei als Anhang bezeichnet, als einen Abfchnitt, der fich ges 
wöhnlih nicht in den Seminarien wird durcharbeiten Iaffen, der aber 
die durch eigene Arbeit zu gewinnende Brüde zum Verftändnif man» 
her chemiſchen Schriften bildet. 

Die Behandlung ift durchweg eine elementare, für die Zöglinge 
der Seminarien geeignete. Es find zuerft die chemiſchen Verſude 
und zwar anfänglich ganz ausführlich, beſchrieben und aus ihnen 
werden die Geſetze gewonnen. Nachdem die Zoͤglinge die Verſuche 
angeſchaut und, aus ihnen das Geſetz gefunden haben, wird ihnen das 
Buch ein zweckmäßiges Hülfsmittel fuͤr die Wiederholung ſein. Da⸗ 
mit die Schüler ſich auch auf das Folgende vorbereiten können, ift die 
Hinzufügung von Holzſchnitten bei einer zweiten Auflage zu wünſchen. 

Dem technologiſchen Moment ift hinreichend Rechnung getragen. 
Dad Aushringen der Metalle aus ihren Erzen (Seite 80 u. ff. 
93 u. ff.), die Vergoldung (Seite 98), die Gewinnung des Koch⸗ 
ſalzes (©. ee die Fabrikation und Verwendung der Soda (©. 64), 
ber Schwefelläure (S. 36), ded Salpeters, ded Schießpulverd, des 
Glaſes, des Leuchtgafes ift eingehend befchrieben, ebento die Berei⸗ 
tung und Benupung einiger wichtigen *arbeftoffe. 

Nicht minder ift die Bedeutung der Chemie für den Aderbau 
hervorgehoben. So ift bei Beiprehung ber Kiefelerde (S. 56 u. ff.) 
Darauf hingewiefen, daß die Kiejelfüure und ihre Salze für dad Ges 
deihen der Getreidearten unentbehrlih find; bei Beſprechung ber 
Pottaſche ift audeinandergejeht, in wie fern unorganiſche Stoffe zum 
Deitehen der Pflanzen nothwentdig find; ed ift ferner die Bedentung 
des Dünger, der Brache, ded Fruchtwechield, des Ammontafgehalts 
der Luft hervorgehoben und auch der wunderbare Zufammenhang ded 
vegetabilifchen und des animaliſchen Lebens nicht überfehen. 

Für den in Rede ftehenden Unterricht erfcheint daher dad Bud) 
als zweckmäßiges Hülfmittel und wird den Zöglingen auch nad) der 
Seminarzeit gute Dienfte leiften. 

58) Auszug aud dem Protocoll über die Revifion eines 
Schullehrer-Seminars. 

ꝛc. Bezug nehmend auf die Ergebniſſe der Reviſion macht der 
Reviſor 1) für das Seminar folgende Geſichtspunkte bemerklich: 

In ſeiner ganzen Thätigkeit ſoll das Seminar vorbildlich ſein 
für die Volksſchule. 

Das gilt alſo zunächſt für die erziehliche Thätigkeit. Es ſoll 
Muſter fein in jeder Arbeit zu aller Zeit durch ſeine Geſetze und 
Drdnungen, die Scharf und beſtimmt auögeprägt auftreten und doch 

11* 



164 

gemildert Durch den Geiſt der Liebe, der dad Berlorne ſucht. Uns 
verfennbar werde die Anftalt von diefem Geiſte der Zucht durchweht; 
doch fei noch died Eine der fchärferen Beobachtung zu empfehlen, 
dab ſich die Zöglinge in den Arbeitäftunden genauer an die herr 
chende Ordnung bänden, nady welcher ed nur in den dringenditen 
ällen geftattet fei, die Arbeitöftube zu vwerlaffen. Jeder Seminarift 

tft alfo dazu anzuweijen, feine Vorbereitungen für diefe Stunden 
rechtzeitig und forgfältig zu treffen, um feine und feiner Stubenge- 
noffen Arbeit von Störungen frei zu erhalten. Etwaige Ueber» 
tretungen find von dem Wochenlehrer in den wöchentlichen Confe⸗ 
tenzen zur Sprache zu bringen. 

Soll der Semtnar-Unterricht ebenfalls für die einftigen Volks⸗ 
chullehrer vorbildlich fein, fo gilt das ebenfo von dem Unterrichtd» 
toffe, als der Unterrichtöform. Für den Sprachunterricht ergeben 
ih daraus folgende Gefichtöpuntte: 

Da dad nächfte Ziel der Behanblung des Sprachſtoffes das ft, 
daB der Semtnarift den unmittelbaren Sinn des Leſeſtücks zu faſſen 
und durch richtiged Lefen darzuftellen im Stande fei, fo iſt, da der 
Umfang des Stoffed dur den SKinderfreund und das Leſebuch von 
Wadernagel vorgeichrieben, (ed fol Belanntichaft mit dem gan» 
gen Inhalt angeftrebt werden) durchaus nothwendig, daß man fid 
ei der Behandlung angemeffen beichränte und nicht zu lange bei 

einem Stüde verweile. Geiſtreiche Pegiehungen und Greurle find 
bedenklich und gefährlich, wenn man von dem Berechtigten abjchweift 
und bie Uebung im Leſen jelber und in der Darftellung des Ber- 
Bänbniffes Darüber verſäumt. Die Behandlung halte alfo unverrüdt 
ieſes Ziel im Auge, den Lefeftoff in die Seele und Sprade alfo 

jinein zu bilden, daß der Irhan ich wieder herausbilde. Die Er⸗ 
larunt bezwecke den unmittelbaren Inhalt des Leſeſtücks zum Ver⸗ 
ftändnig zu bringen; darum habe man die Wiedergabe deſſelben 
wiederholt zu üben. Nur diejenigen Uebungen finden ihre Berech⸗ 
tigung, welche durch bad Bedürfnih bed Berftändniffes als nothwen⸗ 
dig geboten ſind. 

Das Sprechen ſoll ein klarer Spiegel des Verſtändniſſes ſein; 
demnach hat der Sprachunterricht für den denkbaren Inhalt auch 
durchſichtige Form in der Darſtellung zu ſchaffen. Zu dieſem Ende 
werden mündliche und ſchriftliche Aufgaben am beften aus den Stoff» 
gebieten entnommen, welche verarbeitet Hd wie 3. B. die Auffätze 
ed eriten Curſus ſich an den Sprachſtoff des Leſebuchs anlehnen. 

Nicht minder empfiehlt fih Anſchluß an den Stoff der Geſchichte 
und Naturgeſchichte. Mebungen aber im Brieffchreiben find mit 
grober Borlicht zu machen. Denn Briefe gehen au8 perfönlichen 

eziehungen hervor, und wo dieſe nicht —* vorhanden ſind, iſt 
die Anleitung zum Briefſchreiben eine Anleitung zu unwahren 
Empfindungen. — Außer den regelmäßigen Auflägen empfehlen ſich 
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Meinere Ausarbettungen für die nädfte Stunde. Aus obigem Sage, 
daß der Seminar=Unterricht vorbildlich fein müffe, fließt auch Die 
Sorbderung ber, die Privatleftüre der Zöglinge mit Vorficht zu leiten. 
Es iſt von dem erft heranreifenden Schüler fern zu halten vor 
Allem, wad ihm geradezu ſchädlich tft, ihm verborgen bleiben muß, 
aber auch, was feine Gedanken aus einander treibt und ihn confus 
macht. Die Privatleftüre ift durch den Lehrer fo zu beichränfen, 
daß der BVielleferei und dem verwirrenden Stoffgemenge damit ente 
gegen gearbeitet wird. Bon dem gelefenen Buche muß der Zögling 
den Hauptinhalt wiſſen, und auch Einzelnes erzählen können. Nicht 
minder werden die GStoffgebtete der Geographie, Geſchichte und Nas 
turgeichichte eine angemeffene Beſchränkung erfahren müfjen, damit 
auch der mangelhaft vorgebildete Seminarift nidht von der Laft der 
Forderungen aller Diöciplinen erbrüdt werde. Innerhalb dieſer 
Gränzen iſt nad Sicherheit im Wiffen (der Thatfachen, Namen, 
Zahlen ꝛc.) und nad) Leichtigkeit und Geläufigkeit in der Darftellung 
zu ftreben. Erſt, wenn die Hauptfachen ficherer Beſitz geworden, 
gehe man im Stoffe weiter, überall gemöhne man den Seminariften 
an eine Darftellung des Selernten, die ihn lehrfähig macht, an core 
recte Ausſprache, ſprachlich richtigen Ausdrud und gutes Erzählen. 
Bei der Darftellung und Beherrihung müffe er fo * ſein, daß 
er ſich der erlangten Fertigkeit freue. Das Memoriren habe ſich 
unächft auf die Volkslieder zu befchränfen und dann nur auf eine 
* Gedichte im Wadernagelfchen Leſebuche auszudehnen, ſoweit 
dazu Zeit vorhanden iſt. 

Die Vorbildlichkeit des Seminar⸗-Unterrichts für die Schule 
bezieht fich zweitens auch auf die Form. Der Unterricht babe nicht 
bloß die Aufgabe, zum Berftändniffe zu führen und den Inhalt Ei 
entwideln, fondern für den Semtnar-Unterricht ſei e8 doppelt wi 
tig, daß das Gewonnene auch firirt und eingeübt werde, einmal 
wegen der Erfolge im Willen, jobann, damit die Seminariſten da= 
dur unmittelbar angeleitet werden, in derfelben Weife zu unter« 
richten. Daher fet fünftig darauf zu halten, daß das Gelehrte plan- 
mäßig geübt und unter beftimmten Geſichtspunkten gruppirt werbe. 
Man ftrebe dahin, dat alles Gewonnene ſig kryſtalliſire und dann 
u groͤßeren Gebilden ſich geſtalte. Jede — muß daher 

Ähre beftimmten Refultate haben, welche bei den Prüfungen in der 
Loͤſung beftimmter Aufgaben hervortreten. So lerne der Seminariſt 
an fi für feinen eigenen Unterricht die Kunft, Crgebnilje bet den 
Kindern zu gewinnen und feftzuftellen. — Insbeſondere wurbe noch 
hervorgehoben, daß alle Kehrer in allen Stunden gleihmäßig und 
mit Beharrlichkeit auf gung der hen da usſprache, wie 
fie Die Präparanden mitbringen, hinzuarbeiten haben. 

Sind die im Rechnen zu Tage getretenen Refultate im Ganzen 
als vecht gute zu bezeichnen, fo tft doch nicht aus dem Auge zu ver⸗ 
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lieren, daß Die Leiſtungen gleichmäßige werden. Innerhalb der vor 
eichriebenen Orängen erftrebe man auch bier bei jedem Zöglinge 

Sicherheit, Leichtigkeit und Zertigkeit und damit Unterrichtstüchtigkeit. 
Daher find zuerft leichte Aufgaben für Alle zu ftellen, dann kann 
an ſchwereren gezeigt werden, wad die Züchtigften leiften. Hiernach 
jeien auch die &orberungen bei der neun u bemeifen, 
amit die Beurtheilung nah den amtlichen Boricrif 

fönne, 
2) Die Uebungsſchule. 
Die von den Seminariften am Anfange des Schuljahres abge» 

legten Lehrproben berechtigen zu guten Hoffnungen für ihre Lehrtüch⸗ 
tigkeit. Doch müſſen die Zöglinge angerviefen werden, zwiſchen 
Prüfung und Unterricht unterjcheiden zu lernen. In jener find an 
die Kinder beitimmte Aufgaben zu ftellen, in deren Beantwortung 
ewonnene Nejultate zu Tage treten. In der Prüfung muß der 
brer wortfarg fein; er ftelle kurze Aufgaben, laffe die Kinder jelbit- 

ftändig ſprechen, beobachte beim Aufgabenftellen Reihe und Ordnung 
und ftelle berichtigende Fragen erit, wenn ein Kind ausgeredet bat. 
Durch fol zuſammenhängendes Darlegen ded Verſtändniſſes werde 
auch die formelle Bildung bed Kindes am nachhaltigiten geübt. 
Beim Religiond-Unterrichte werden in der biblijchen Geſchichte kurze 
Aufgaben aus dem Inhalte jelbit, aus der Wort» und Saderflärung 
formulirt; dabel Heranztehung von Spruch, Lied, Katechismus. 

Beim Leſeſtoff Iaffe man den Inhalt der Reihe nach erzählen, 
ftelle dann Aufgaben, die Wort- und Sacherflärung, den Inhalt 
einzelner Abſchnitte betreffend, gebe Einzelne zur Erklärung auf, 
laffe den Inhalt der einzelnen Strophen, den Inhalt des Ganzen 
von den Kindern angeben und ftelle auch orthographifche Fragen. 

Aehnliches gilt für die dritte Klaffe, wo ebenfalld nad ber 
Delpreung eined Bildes Aufgaben geftellt werden müffen, bie zum 
zufammenhängenden Sprechen anleiten, wenn die vorangebende Be⸗ 
Ihreibung auf beitimmte Ergebniſſe hingearbeitet hat. Auch bier 
ziehe man Verwandtes, Sprud, Lied, Gedicht, Geſang ꝛc. hinzu, 
wie überall im Unterrichte durch eine Beziehung des verfchiedenen 
Stoffed die innere Einheit angeftrebt werden muß. — Bet den Auf: 
fag-Uebungen tft darauf zu ſehen, dab die Kinder ſich nicht ängſt⸗ 
ih an den Wortlaut des mündlich Vorbereiteten binden. Den ft 
pier entgegenftellenden Shmwierigfeiten wird man zumelit dabır 
egegnen können, daß man den Aufjapftoff nicht zu Häufig wieder: 
olen laſſe, immer aber von verſchiedenen Kindern. ıc. 

en erfolgen 
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59) Einkauf der Lehrer an Taubftummen-Anftalten in 
bie allgemeine WVittwen-Berpflegungd-Anftalt. 
Ew. Sreellenz erwiedere ih auf den gefälligen Bericht vom 

5. November v. J., daß die bei den Zaubftummen-Anftalten definitiv 
angeftellten Lehrer ebenfo berechtigt als verpflichtet zu erachten find, 
der allgemeinen Wittwen=Berpflegungs-Anftalt beizutreten, und dies 
auch ſchon bei früheren Beranlafjungen dieſſeits ausgeſprochen wor- 
den iſt. Wenn dad Einkommen der Lehrer biefer Kategorie we- 
niger als 400- Thlr. beträgt, jo baben diefelben auch Anſpruch auf 
Erftattung ihrer Wittwen-Kaffen-Beiträge von einer Penfion bis zu 
100 Thlen aus Staatsfonds. ıc. 

Berlin, den 5. Sanuar 1865. 

In Vertretung des Herrn en ber geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
ehnert. 

An 
den Königlihen Oberpräfidenten ar. 

23054. U. 

60) Förderung des Turnwefens. 

Es ift anzunehmen, daß zur Förderung des Turnweſens in 
diefem Sabre eine entipredhende Summe aus allgemeinen Staatd- 
fonds zur Berwendung kommen Tann. Mitteld derfelben wünſche 
ih ſoweit wie möglich in den einzelnen Regierungdbezirken Eurfe 
für dazu geeignete und bereitd im Amt befindliche Clementarlehrer 
einrichten zu laffen, um diefelben zu einer zwedmäßigen Betreibung 
des QTurnunterrichtd in den Schulen zu befähigen. Die Abhaltung 
diefer Curſe tft folden Lehrern zu übertragen, welche ihre Aud- 
bildung in der Gentral-Zurn-Anftalt erhalten haben, und find dazu, 
ſoweit thunlich, vorzugsweiſe Seminarlehrer auözumählen. 

Die Königliche Regierung veranlaſſe ich, wegen eines ſolchen 
für Ihren Verwaltungsbezirk einzurichtenden Curſus baldigſt be— 
ſtimmte, alle in Betracht kommenden Punkte, namentlich auch die 
erforderlichen Koſten berückſichtigende Vorſchläge zu machen. 

Mit dem 31. März d. 3. werden aus der Central⸗Turn⸗Anſtalt 
41 vollftändig audgebildete Lehrer enttaffen. Soweit folde in den 
Bezirk der Königlichen Regierung zurüdtehren ober übergeben, er- 
warte ich, daß diefelben durch zwedmäßige Placirung zur Sörberung 
des zurnweſens auch in weiteren Kreiſen in den Stand geſetz 
werden. 

Berlin, den 25. Februar 1865. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

An 
ſämmtliche Konigliche Regierungen und Provinzial⸗Schul⸗Collegien. 

UV, 2645. 
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V. E&lementarfchulwefen. 

61) Gränziheide zwiſchen den höheren und den Ele— 
mentar- Schulen. 

Auf den Beriht vom 1. December v. 3. erwiedere id ber 
Königlichen Regierung, daß nach der beitehenben Drganifation des 
Schulweſens Rectoratsichulen, gleichviel, ob fie mit der Orts⸗Ele⸗ 
mentarjchule verbunden find, oder bereitd eine felbititändige Eriftenz 
erlangt haben, nur den Elementarſchulen beigezählt und ald ſolche 
behandelt werden können. Die Gränzicheide zwiſchen den höheren 
Schulen und den Clementarfchulen bildet die Berechtigung zu güle 
tigen Abgangsprüfungen, und alle Schulen, denen diefe Berechtigung 
feblt, gehören zur Kategorie ber Elementarſchulen, jelbit dann, wenn 
in ihnen eine über das Ziel der Elementarſchule —Ee ſprach⸗ 
liche oder Realbildung angeſtrebt wird, oder die Qualification ihres 
Vorſtehers durch akademiſche Studien bedingt iſt. ıc. 

Berlin, den 21. Februar 1865. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

An 
bie Königliche Regierung zu N. 

3031. U. " 

62) Zielpunkte des Unterrihts in Elementarfhulen. 

In dem Beriht vom 6. October v. 3. hatte die Königliche 
Negterung meiner Erwägung anbeimgegeben, ob nicht die Zielpunfte 
der Elementarfchule etwas der zu —* ſeien, um bei regelmäßt- 
er Benupung des Unterrichts die eigentlichen Nachhülfeſchulen über: 
ffig u maden. Unter dem 15. November 1864 iſt danach die 
Königliche Regierung veranlaßt worden, dad Bedürfniß foldher höhern 
Ziele, das Maaß derjelben und die Möglichkeit, fie zu erreichen, mit 
nacht auf die Erfahrungen in Ihrem Verwaltungsbezirk näher 
araulegen. 
ns bie Königliche Regierung hierauf in dem Bericht vom 

21. Dezember v. 3. über Einrichtung von Rectorat=, höhern Stadts, 
Gewerbe und Realichulen, über Befähigung der Lehrer, Ueberfüllung 
ber Schulen und Regelmäßigkeit des Schulbeſuchs bemerkt hat, ge- 
hört nicht zur Sache und dient auch in Feiner Weife zur Erläus 
terung der vorliegenden Frage. Zur Sache gehört nur dad, was 
bie Königliche Regierung binfchttich des Negulativs vom 3. October 
1854 angeführt bat. Im diefer Beziehung bemerkt nun die König- 
liche Regierung Selbft, dat die in dieſem Regulativ feftgefepten Ziele 
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bei einklaſſigen Schulen wohl nit zu erweitern fein dürften, daß 
aber in den mehrklaffigen Schulen der Induftriegegenden, und viel- 
leicht in allen Schulen diefer Diftricte, den Bedürfniffen entſpre⸗ 
hend, die Ziele fi) etwas höher ftellen laſſen möchten. 

Mas die mehrklajfigen Schulen und deren höhere Ziele bes 
trifft, fo it der Königlichen Regierung entgangen, dab das Regulativ 
vom 3. Detober 1854 eben nur für einfloffige Schulen erlaffen 
iſt; dag für mehrflaffige Schulen die Lectionspläne deren Umfang 
nach zu erweitern find, ift in dem Regulativ felbft (Seite 75 der 
Selammtaudgabe) ausdrüdlich ausgeſprochen. Die für diefe mehr- 
Haffigen und vielleicht für alle Schulen in den Induftrie » Gegenden 
höher ji ftellenden Ziele präctfirt die Königliche Regierung mit dem 

emerten, daß für emen beffern Unterricht in der Vaterlands⸗ und 
Naturkunde jept in allen Schulen, zumal in den evangelifchen, durch 
das Leſebuch von N. geforgt fei, dahin, daß 

1) die Forderung der Befähigung, eigne wie fremde Gedanken 
richtig niederzufchreiben und gefchäftliche Aufſätze felbftitändig 
anzufertigen, Stärfer hervorzuheben; 

2) im Rechnen, bei den Knaben, die nothwendige Fähigkeit, 
Aufgaben aus dem bürgerlichen Leben in ganzen, benannten 
und gebrochenen Zahlen innerhalb der vier Grundrechnungs⸗ 
arten mit voller Sicherheit zu loͤſen, fharf zu betonen, 
un 

3) der Unterricht in den Anfangögründen des Zeichnens oblt- 
gatoriſch zu machen fein möchte. 

Hierauf bemerkte ich Folgendes: 
Für mehrflaffige Schulen ift der Zeichenunterricht felbftredend 

vötigetoriie. für einklaſſige nad al. 1 ©. 73 der Gejammtaudgabe 
der Regulative ebenfalls, fobald für die betreffende Schule woͤchent⸗ 
ih 30 Unterrichtöftunden angefept werden. Das leptere zu thun, 
legt nach Maßgabe der factiſchen Verhältntffe in der Hand der Kö—⸗ 
niglihen Regierung; das Regulativ aber bedarf, um die Abfidhten 
ber, Königlichen Regterung audzuführen, keiner Aenderung oder Er» 
weiterung. 

Die Forderungen, welche die Königliche Regierung binfichtlich 
der %ertigfeit im Öedanfenanöbrud und im Rechnen ftellt, find in 
dem Regulativ S. 69, 70 und 71 der Gefammtausgabe, auch für 
bie einklaffigen Schulen, größtentheild mit den eigenen Worten der 
Köntglihen Regierung audgefprochen. Diefe Forderungen, wie die 
Königlihe Regierung wünſcht, ftärker hervorzuheben, oder ſcharf 
zu betonen, liegt, wie eine nochmalige Erwägung ber im Regulativ 
angewendeten Form die Koͤnigliche Regierung hberzeugen wird, wenn 
aus die Möglichkeit, doch keinenfalld eine Nothwendigfeit vor. Es 
wird aber Sache der der Königlichen Regierung obliegenden Aufs 
fiht und Ausführung des Regulativs fein, daß die in diefem ganz 
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beftimmt außgeiprocenen Forderungen überall durch die Lehrer zur 
Erfüllung gebracht werden. ꝛc. 

Berlin, den 17. Zebruar 1865. 

Der Mintfter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

An 
bie Königliche Regierung zu N. 

36,008. U. 

63) Cinrihtung und Inhalt der Schulberidte. 

Um in die von den geiftlichen Lofal» Schulinfpectoren auszu⸗ 
übende Schulaufiiht einen feiteren Halt, eine größere Planmäßig⸗ 
feit, einen organijcheren Zufammenhang und eine inten|ivere Wirk⸗ 
ſamkeit zu bringen, ordnen wir hierdurch an, daß jeder Lokal⸗Schul⸗ 
inſpector alljaͤhrlich am Schluſſe des Schuljahres, bis ſpäteſtens zum 
20. April über jede der feiner Aufſicht unterſtellten Schulen einen 
die Erfahrungen des letzten Schuljahred umfafjenden Schulbericht 
an feinen Eoborus zu erftatten bat. Die Gefichtöpunfte, welche bei 
dieſen Schulberichten und folglich auch bei der dad ganze Jahr hin- 
duch zu übenden Schulaufficht ind Auge zu faſſen nd baben wir 
in den beiliegenden „Unterlagen für den jährlich zu eritattenden 
Schulbericht“ zufammengeftellt. (Anlage) Da ed audy für die Lehrer 
von Intereſſe Fr muß, zu wiſſen, nach welchen Gefichtöpunften wir 
den Unterricht geleitet und beurtheilt ſehen wollen, fo tft jeder Schule 
ein Eremplar der „Unterlagen ald Inventarium zu übermeijen. 
Wir erwarten, daB die Herren Lokal⸗-Schulinſpectoren fi bei Er⸗ 
ftattung der Schulberidhte nady den vorgezeichneten Gefichtöpunften 
ber eingehenditen Sorgjamteit befleiigen und, bamit fie dies Tün« 
nen, während des ganzen Schuljahred die Schule fleißig beſuchen 
Bart Ki ben gegebenen Andeutungen die Schulauflicht gewiſſen⸗ 

aft führen. 
Die Herren Ephoren aber werden von diefen Schulberichten 

Anlaß zu den etwa nöthigen Anordnungen und Einwirkungen von 
ihrer Seite nehmen, auch diefelben bei den von ihnen zu haltenden 

Ahulvifitationen, welche im Wejentlihen auch die in den „Unter: 
lagen” zufammengeftellten Gefichtöpunfte ind Auge zu fallen haben, 
nicht unbenupt Iaffen. 

Um aber auch unfererfeitd von dem Zuftande ded Schulmwefend 
in jeder Ephorie ein für die Schulverwaltung unentbehrliched und 
lebensvolleres Bild zu erhalten, ald ſolches durch die biöher alle 
3 Jahre zu erftattenden tabellarilchen Schulberichte zu geben möglich 
war, fo beftimmen wir weiter, daß die durch die Oireular- Der Tügung 
vom 10. September 1822 angeordneten tabellariichen Schulberichte 
vom Sabre 1865 an wegfallen, ftatt derfelben aber die Herren 
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Ephoren alle 3 Sabre nad demfelben Turnus, wie er im Amtd- 
falender für die tabellariſchen Schulberichte vorgefchrieben tft, auf 
Grund der von den einzelnen Lofal-Schulinipectoren erftatteten Be⸗ 
richte und der von ihnen felbit bei den Schulvifitationen gemachten 
Beobadhtungen einen den Zuftand des Geſammiſchulweſens der Ephorie 
umfaffenden Schulverwaltungöbericht aufftellen und fpäteltend am 
1. Sunt dur‘) Bermittelung ded Herrn GeneralsSuperintendenten 
der Provinz an und einreichen. Der Anfang tft damit am 1. Juni 
1865 zu machen. 

ur die größeren Stadtſchulen, welche nach beftimmten, für jede 
beſonders feitgeftellten Lehrplänen arbeiten, werden aus diefem allge: 
meinen Schulverwaltungäberichte zur Grleihterung der Weberjicht 
am beiten weggelafien. Da biefe Schulen meift am Cphoralorte 
jelbft fich befinden, fo ftellen wir den betreffenden Herren Ephoren 
anheim, ob fie, wenn bergleihen Schulen noch befondere Lokal⸗ 
Schulinfpectoren haben —, ſich von diefen jährliche Schulberichte ein- 
reichen laffen wollen, oder ob fie ed vorziehen, auf Grund der von ihnen 
jelbft vorzunchmenden Reviftonen folder Schulen an und zu berichten. 

Mertebung, den 14. December 1864. 
Königliche Regierung, 

Abtheilung für Kirchen» und Schulwefen. 

Unterlagen für die jührlich zu erfiattenden Schulberichte. 

Vorfragen. 

Zu welder Cphorie, welchem Kreife, weldyer Parochie gehört 
die Schule? 

Sind DOrtichaften eingeſchult? event. welche und wie weit find 
fie von der Schule entfernt? 

Unter weldem Patronat fteht die Schule? 
Wer ift Lofal-Schulinipector? event. wie weit wohnt derſelbe 

vom Sculorte ab? 
Namen, Lebensalter, Dienftalter, Famtlienverhältnifie des Lehrerds. 
Zahl der Schulfinder a) aus dem Schulorte 

b) aus den eingejchulten Orten 
Summa 

darunter a) Knaben 
) Mädchen 

- Bei getheilter Schule find wie viel Kinder 
a) in der Unterflafle 
b) in der Mittelklaſſe 

incl. wie viel Confirmanden 
c) in ber Dberfalle 

incl. wie viel Confirmanden ? 
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Urtheil über die Bertheilung, namentlich über den Umfang der 
Mittelllaffe und darüber, dab in ihr Confirmanden find. 

Sind Kinder darunter, welche nicht zur evangeliichen Landes» 
kirche gehören? event. wie viele und wie ie für deren confelftonellen 
Religiondunterricht Va 

Wie viel wöchentliche Unterrichtsftunden erhält jede dieſer Ab⸗ 
theilungen und zu welcher Zagedzeit? Ä 

at ein vollftändiger Unterrichtöplan mit genauer Abgrenzung 
der Lehrziele für die einzelnen Abtheilungen feftgeftelt und vom 
Superintendenten genehmigt? — 

Wird dad Schultagebuch überfihtlih und genau geführt? 
Macht der Lokal⸗Schulinſpector bei jedem Schulbeſuch feinen 

Vermerk darin? Wie oft hat er hiernach im legten Schuljahre Die 
Schule befucht ? 

Den Unterricht Retreffendes. 

Eintihtung der Morgenandacht, mit mweldyer der Unterricht er⸗ 
Öffnet wird. 

I. Religionsunterricht. 

A. Die Unterklaſſe. 

Wie tft der Unterrichtöftoff in Bezug auf bibliiche Gefchichte, 
Katechismus, Spruch, Lied und Gebet feftgeftellt und verthetlt? 

te viel biblifche Gefchichten aus dem Alten und Neuen Teſta⸗ 
ment indbefondere werden zur Aneignung gebracht und nad welchem 
Geſchichtsbuche? 

Welche Stücke aus dem Katechismus werden eingeübt? 
Sind die Wochenſprüche feſt beſtimmt, und nach welchen Ge⸗ 

ſichtspunkten? 
Sind die Lernſtoffe [ef eingeprägt? Wird dad Gelernte deut: 

lich und finngemäß aufge og — einzeln und im Chor? Zeigt ſich 
ein dem Standpunkte der Kinder entibredhenbes Berftändniß ? 

Wie verfteht es der Lehrer, fich zu den Kleinen berabzulaffen, 
fie innerlich anzufaffen und zu fördern? — 

B. Die Oberklaſſe (mit der Mittelktaffe). 

1) Biblifhe Geſchichte. 

Wie tft der gefamme Stoff der bibliihen Geſchichte in halb» 
A unter Bezugnahme auf die Orbnung des Kirchenjahres 
vertheilt 

Wie ſtehts um die Kenntniffe der Kinder nad Umfang und 
Sicherheit? Werden regelmäßige Repetitionen gehalten? Wie weit 
nd die Kinder befähigt, feibfiftänd ,‚ ausdrudövol und im An- 
chluß an den bibliſchen Ausdruck zu erzählen? Wie tft dies erzielt 
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worden? Wie ftehte mit dem Verſtändniß und der innern Aneig- 
nung? Wie ftehtd um die Einfiht in den Zufammenhang der biblis 
ichen Geſchichten ald Geſchichte Ted Neiches Gottes? Wie ftehtd um 
die Kenntniß der Kirchen- infonderheit der Reformationdgefchichte 
nad Umfang, Sicherheit, Verſtändniß? 

Melches Lernbuch der bibliſchen Geſchichte ift in den Händen 
der Kinder? Sind alle Kinder im Befig eined foldyen? 

Melde Hülfämittel braucht ber Lehrer und wie benupt er fie? 

2) Katehiemus und Spruchbuch. 

Wie ift der gefammte Stoff des Katechiömudunterrichtd auf 
einen Jahres⸗Curſus vertheilt? 

Wie ftehtd im Allgemeinen um fidhere Kenntniß ded Katechis⸗ 
mus und ded Spruchbuchs, um deutliche und ausdrucksvolles Her: 
Kin um dad Wortverftändniß, um einen Einblid in den Zufammen- 
ang der hriftlihen Lehre, um lebendigen Bezug zwilchen Katechis⸗ 

mud und Spruhbuh, fowie zwiſchen Katechismus und bibliicher 
Geſchichte und Liederkunde? 

Welche Katechismusausgabe und welches Spruchbuch iſt in den 
Händen der Kinder? Sind alle Kinder im Beſizz deſſelben? 

Welche Hülfsmittel benugt der Lehrer a) zur Vorbereitung auf 
den Unterriht? b) zur eigenen Förderung in der chriftlihen Er⸗ 
fenntnig? — Wie ſtehts mit feinem Verftändnig der chriftlidhen 
Heildwahrheit? Berfteht er die Katehiemueitofi unter Örundlegung 
der bezüglichen Bibeliprüce zu entwideln? Berfteht er richtig zu 
fragen? Weiß er auch dad Gemüth anzufaffen und dad Wort frucht⸗ 
bar zu machen? 

3) Bibellefen und Perikopenerklärung. 

a) Bibelleſen: Nah welcher Auswahl wirb gelefen? Wie 
erläutert der Lehrer? Welche Bibelerflärung benupt er dabei? 

Sind längere Bibelabſchnitte und welche von den Kindern aud- 
wendig gelernt 

Wie ftehtd um die Bibeltunde im Allgemeinen, fowie inöbe- 
jondere um die Kenntni der bibliichen Geographie und fonftige 
bibliſche Realkenntnifje? 

Sind die Kinder im Auffchlagen geübt? — 
b) Peritopenerklärung: In welchem Umfange gejchteht fie? 

Die ſtehts um Kenntniß und Verſtändniß der Pertkopen, nament- 
lich der evangeliihen, und, im Zufammenbange damit, um Einficht 
in die Ordnung des Kirchenjahres? 

Welches Hülfsbuch benupt der Lehrer bei der Perilopenerflärung 
und wie benutzt er e8? 
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Wird mit den Kindern Montagd die Tags vorher gehörte Pre⸗ 
digt wiederholt? Wie weit find die Kinder, namentlid die Konfir⸗ 
manden, befähigt, eine Predigt aufzufalien? 

4) Kirchenlieb und Liturgie. 

a) Kirdhenlied: — Werden die für den Regierungsbezirk 
vorgeſchriebenen Lieder und nach welchem Zerte werden fte gelernt? 
ob alle 40 oder nur 30? — Wie find fie in Jahrespenſa verfheilt? 
Sind fie feſt ein geprägt Wie werden jte — einzeln und im Chor 
— bergefagt? Wie ftehtd um dad BVerftändniß derjelben, und wie 
weit geht die Befanntichaft der Kinder mit dem Leben der wichtigften 
Liederdichter? 

b) Liturgie: — ob Einfidt in dad Weſen und den Gang 
ber Liturgie? ob Verſtändniß des liturgifchen Ausdrudd? 

5) Wochenſprüche und Gebete. 

Wie ftehtd um die Auswahl der Wochenſprüche? In welder 
Beziehung ftehn fie zu den anderen Theilen des Religiondunterrichtö? 
Sft die Kenntniß ſicher und zeugt dad Auflagen von Verſtändniß. 

Wie ftehtd um die Auswahl der Gebete? In welcher Beziehung 
ſtehen fie zum kirchlichen, häuslichen und Schulleben? Giebt fid 
beim Vortrag die rechte Herzensftimmung fund? — 

1. Sprachunterricht. 
A. Die Unterllaffe. 

1) Sprebhübungen: Verſteht der Lehrer, die Kinder beim 
erften Eintritt in die Schule zum Sprechen zu bringen? Welcher 
Gang wird für die Sprehübungen inne gehalten? Werden fie vor« 
herrſchend als elementariicher Spradunterriht zur Bildung des 
Sprachgefühls behandelt und fchreiten von den einfachiten Sapformen 
i den zufammengejegten fort? Oder werden fie vorherrichend ald 
nichauungdunterriht behandelt und gehn von dem nädften Ans 

Ihauungsfreife zu immer weiteren über? Welcher Leitfaden und 
welche nftige Hülfsmittel (etwa Bildertafeln) werden benupgt? Sind 
bie Kinder geübt, einfache Säge in beftimmter Form nachzubilden? — 

2 Schreib- und Lefeübungen: Wird mit dem Leſen der 
Schreibihrift oder der Drudjchrift, oder beider zugleich begonnen? 

Wird beim Schreiben von vorn herein uf die rechte Koͤrper⸗ 
haltung und auf Deutlichkeit und Keftigkeit der Schriftzüge gefehen? 
Sind Wandvorſchriften vorhanden, oder fchreibt der Lehrer ſelbſt 
vor, und wie ift er hierzu gefhidt? Wird elementirt? Wird rein 
und ſcharf lautirt? Welches Hülfsbuch beftimmt den Gang bes 
Schreib» und Kefeunterrichts? Iſt eine Lefemafchine vorhanden, und 
wie verftebt fie der Lehrer zu benutzen? Werben neben dem Hülfe- 
buche entiprechende Bandtateln zum Lejenlernen benugt? Wie weit 
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find durchichnittlih die Kinder im Schreiben und Lefen? Wird 
vom erften Anfange an auf richtige Betonung fowohl beim Einzel- 
als beim hauen ebalten? Wie weit find die Kinder fchon geübt, 
Gedrucdted abzujchreiben? Wird Taktſchreiben geübt? 

B. Die Oberllaffe (mit der Mittelllafie). 

1) Leſen. Welches Leſebuch ift in den Händen der Kinder? 
Wie ftehtd um die mechaniſche Fertigkeit, um deutlichen, lautreinen, 
ausdruddvollen Vortrag beim Einzel» und beim Chorlejen? Bers 
ftehen die Kinder während des &elene den Inhalt aufzufafjen und 
auszuſprechen? 

2) Schreiben. Welche Vorſchriften werden benutzt? Urtheil 
über deren Zweckmäßigkeit nach Form und Inhalt. Wie ſind die 
Handſchriften der Kinder nach Deutlichkeit und Schoͤnheit auf der 
Schiefertafel, im Schreibebuche? Wie ſtehts um die Correctur des 
Geſchriebenen in den Schreibebüchern durch den Lehrer? Wie ſind 
die Schreibebücher äußerlich gehalten? Sind die Umſchläge frei von 
Anſtößigem in Wort und Bild? Werden die Bücher im Schul- 
ſchranke aufbewahrt oder mit nad Haufe gegeben? Wird auch nach 
gedrudten Vorlagen und nad Diktat geſchrieben? Wird, und mit 
welchem Erfolge Zaktfchreiben geübt? — 

3) Sprade. Wird der Spradunterriht and Leſebuch und 
zwar an außgewählte Stüde gefnänft? Wird bei Einführung in 
dad fogenannte logiſche Verftändnig unnüges Hin- und Herreden 
vermieden? Wird bei Einführung in dad grammatijcdhe Ber- 
ſtändniß ein beftimmter Gang verfolgt? Wie ſtehts bei den Kin- 
dern um die Kenntniß ber Sörtertlaffen (MWortlehre)? Wie um 
die Einfiht in den Bau der verjchiedenen Sapformen (Saplehre)? 
Wie weit find die Kinder geübt, beftimmte Sapformen mündlid) 
und fchriftlich nachzubilden? Wie weit find fie im Stande, Gele- 
jene8 mündlih und ſchriftlich zu reproduciren? Wie weit find fie 
in miündlicher und fchriftlicher Sarftellung eigener Gedanken geübt? 
Welcher Art find die Aufjäpe? Hat der Lehrer eine beitimmte 
Stufenfolge für die Aufgaben? Wie ſtehts um die Rechtſchreibung 
und Zeihenfegung? Korrigirt der Lehrer die Aufjäpe jorgfältig umd 
läßt er Fehlerhaftes umarbeiten? Wie find die Aufſatzbücher außer: 
1a a Welche Hülfsmittel braucht der Lehrer beim Sprach⸗ 
unterriht? — 

II. Rechnen. 

A. Die Unterllafje. 

Ziel derfelben. Wird eine Rechenmaſchine benupt, oder Rechen⸗ 
ftäbe, oder welche fonftigen Veranſchaulichungsmitiel? Wie weit 
zeigt fich bei den Sindern Intereſſe, Sicherheit, Gewandtheit? 
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B. Die Oberflaffe (mit der Mittelklaife). 

1) Tafelrehnen. An welches Lehrbuch ſchließt ſich der 
Lehrer an? Welches Aufgabenbud) ift in den Händen der Kinder? 
Ziel der Schule und Verhältniß der geförderteren Kinder zu dem 
jelben. Wie viel Abtheilungen find vorhanden und ftehen die ein- 
elnen Abtheilungen auf entiprehenden Stufen? Wie ſtehts um die 
K ertigteit und Sicherheit im Löjen der Aufgaben, um die Einficht 
in dad Verfahren, um jelbftftändige und zufammenhängende münd- 
lihe Darftellung der Söfung? Sind die Schhiefertafeln mit Schwämm⸗ 
hen oder Läppchen zum Reinigen verjehen? 

2) Kopfrehnen. Steht dad Kopfrechnen mit dem Tafel⸗ 
rechnen in Beziehung? Werden die Aufgaben aud dem Bereiche des 
Berfehrd genommen, in dem die Kinder jept ſchon ftehen, oder in 
den fie vorausfihtlih einmal treten? Wie weit find die Kinder 
im Kopfrechnen gefördert in Bezug auf den Grad der Schwierigfeit 
der geftellten Aufgaben, in fdhneller und ficherer Auffaffung der ge⸗ 
gebenen Zahlverhältniſſe, in Sertigkeit, Siaerhei und der dem Kopf: 
rechnen eigenthümlichen Gewandtheit der Xöfung? 

IV. Weltkunde. 

Wird ber Unterrichtöftoff nur aus dem Leſebuche genommen, 
oder findet er feine planmäßige Erweiterung? Wird ein beftimmter 
Gang inne gebalten, und weldher? Etwa im Sommerbalbjahr 
Naturkunde (Naturgefchichte und Naturlehre), im Winterbalbjahr 
Baterlandslunde Geographie und Geſchichte)? Welche Unter: 
rihtömittel, namentlid Landkarten und Abbildungen find vorhan⸗ 
den? Wie ftehtd mit den Kenntniffen der Kinder nad Umfang 
und Sicherheit? — 

V. Gefang. 

Wird blos nad dem Gehör gefungen, oder nad Noten, oder 
nad Ziffern? Welche Choral» und Liederhefte find in den Händen 
der Kinder? Wie viel Choralmelodien werden eingeübt? Wie ftehtd 
bet den Kindern mit der Sicherheit — auch im Einzelfingen? Sind 
die liturgiichen Chöre ficher eingeübt? Wie viel Volfölteder werden 
eingeübt? Urtheil über die Auswahl. Wie übt der Lehrer zu fefter 
und reiner Zonbildung? Wie ftehtd um diefelbe und um verftänd« 
lihe Ausſprache des Textes bei den Kindern? Womit leitet der 
Lehrer den Gefang? Wird auch mehritimmig gejungen? 

VI Zeichnen in Verbindung mit Formen: refp. Naumlehre. 

Wird dieſer Unterrichtögegenftand betrieben? Wie und mit 
weldem Refultat? 
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VII. Zurnäbungen. 

Wird geturnt? event. warum nit? Wer ift Zurnlehrer und 
wie weit ift er befähigt? Ob Freiübungen, Rüftübungen und Zurn- 
ſpiele? event. Urtheil darüber, ob fie amedmäbig und in richtiger 
Ordnung angertell werden? Wie ftehtd um den Turnplatz und den 
Turnapparat? — 

Schlußbemerkungen. 

Gefammturtheil über ven euer nach natürlicher Begabung, 
erworbenen Kenninifien, Lehrgeihtd und Fortbildung. Wie weit 
verfteht er fich im Befonderen darauf, die Kinder geiſtig anzuregen, 
gleihmäßig zu beichäftigen und namentlid) Biejenige Abtheilung in 
geeigneter Thätigkeit zu erhalten, die nicht gerade unterrichtet wird? 

edient er ſich dazu einzelner Kinder ald Helfer? In wie weit 
befchäftigt er die Kinder auch außer der Schulzeit für die Schule? 
Sept er fih mit den Eltern der Kinder in die etwa nöthige Ver⸗ 
bindung? Wie übt er die Schulzucht? Wie iſt jeine Ste ung und 
Ieine Geltung in der Gemeinde? Wie ilt fein Verhältniß zum Lokal⸗ 
nipector? Wie tft fein Familienleben, feine äußere Lage? — 

Den Schulvorftand Ketreffendes. 

It der Schulvorftand vorſchriftsmäßig geordnet? Wer find 
bie Mitglieder defielben? Werden die Sitzungen bed Schulvor⸗ 
ſtandes regelmaͤßig gehalten und Protocolle darüber aufgenommen? 

Geſchieht der Eintritt der upiczt werdenden Kinder in 
die Schule zu den vorſchriftsmäßigen umnahmeterminen? Die 
—— mit der Regelmäßigkeit des Zutheſuche Wer ertheilt die 
rlaubniß zu Sthuwirſäumniſſen. erden Bee aus⸗ 

geſtellt und vom Lehrer aufbewahrt? Wird die Verſäumnißliſte 
regelmäßig geführt? der Extract aus derſelben eingereicht? Geſchieht 
dad Vorſchriftsmäßige zur Verhinderung reſp. Beſtrafung unerlaubter 
Schulverſäumniſſe? Wie viel unerlaubte Schulverſäumniſſe find 
im legten Schuljahre vorgefommen und wie viele find davon beftraft? 
Walten befondere Umftände ob, durch welche der Schulbejuch beein» 
trächtigt wird? Wie ftehtd event. mit dem Schulbeſuche aus den 
5 ulten Orten? Sind die Schulwege von da in Ordnung? 
Faͤllt der Schulunterricht in die den Verhaͤltniſſen der Eltern ange⸗ 
a Fa Tagedzeiten? Wird in Bezug auf die Ferien vorſchrifts⸗ 
mä g werfahren? | " 

te halten fich die Kinder außerhalb der Schule? Ueberwacht 
der Schulvorſtand das Verhalten derfelben an öffentlichen Orten, 
namentlich deren Fernbleiben von Tanzlokalen? 

Iſt die Lehrerwohnung im Schulhauſe? event. wie weit wohnt 
12 
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der Kehrer von der Schule? Stud Lehrermohnung und Schullofal 
geräumig genug? Hat das Schullofal das rechte Licht? Wird es 
reinlich Schalten und u rechter Zeit geweißt? Wird ed noch ander- 
weit benupt? Sind die Appartements für die Kinder In Ordnung 
und für die Geſchlechter gejondert? 

Sind Subjellten in nöthiger Anzahl vorhanden und find fie 
wedmäßtg eingerichtet? Hat der Va einen erhöhten Pa von 
em aus er alle Kinder zugleich überjehen Tann? Iſt der erforder- 

liche Lehrapparat vorhanden, oder was iſt zur Vervollftändigung 
eh Sind die nöthigen Lernmittel in den Händen aller Kinder, 
auch der ärmeren? 

Stehen mit der Schule noch anderweite Veranftaltungen zur 
Ausbildung In technischen Fertigkeiten (Obſtbaumzucht, Setdenzucht, 
weibliche Sandarbeiten u. dergl.), oder eine Kleinfinder-Bewahran- 
a oder eine Fortbildungefhule für Erwachſene in Verbindung? 
\ a8 thut der Schulvorſtand reſp. die Gemeinde zu deren Yür- 
erung? — 

64) Aufnahme und Entlaffung aus der Elementarſchule. 

Die Beitimmungen in den 88. 1 und 2 der Provinzial⸗Schul—⸗ 
Drdnung vom 11. December 1845 find vielfach dahin miperftanben 
worden, daß die Aufnahme eined Kindes In die Schule, wie bie 
Entlaffung befjelben aus der Schule genau mit dem Tage erfolgen 
müffe, an welchem beijelbe das fechfte, reſp. das vierzehnte Lebens⸗ 
jahr vollendet bat. 

Es ift deshalb vielfady darüber Klage geführt worden, deß u 
allen Zeiten des Jahres Kinder der Schule zugeführt und e ent 
wieder entzogen werden, ohne daß dabei auf den Beginn und den 
S u bed Lehrkurſus, welche in der Regel mit dem Beginn und 

luß des Semefters Gel mentalen, Nüdficht genommen wird, ja S 
ohne daß die Schul⸗Inſpectoren und Lehrer vorher davon Kennt 

niß erhalten. 

Diefer beftändige Zu» und Abgang der Kinder wiberftreitet 
aber aller Schuldisciplin, auch wird der Lehrer durch eriteren ge- 
nöthigt, die neu eintretenden Schüler bi8 zum Beginne des Yele 
Curſus entweder ſich felbft zu m oder immer neue Abthei⸗ 
Lungen zu bilden, während es dur letteren unmoͤglich gemacht 
wird, das Unterrichtsziel an den Kindern zu erreichen, da bieies nur 
bei vollftändiger Abfolvirung bed Lehrkurfus geſchehen kann. 

Das unregelmäßige allen ber Schule iſt überdies in Be 
treff der evangeliihen Schulen Beranlaffung geworden, daß bei den 
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jährlichen durch die Kreis⸗Schul⸗Inſpektoren abgehaltenen öffentlichen 
Schul-Bifitationen, die vorzugsweiſe dad Intereſſe der Schulgemein- 
den an der Schule zu beleben beftimmt find, die im der Regel am 
meisten geförderten Schulkinder die Schule bereits verlaffen haben, 
und die Schul emeinde- Mitglieder von der eigentlichen Frucht der 
Schularbeit alto auch Teine Anſchauung haben gewinnen können. 

Zur Bejeitigung dieſer Mipftände beftimmen wir daher für 
ſämmtliche Clementarjchulen des Bezirks hiermit Folgendes: 

1) Die. Aufnahme fchulpflichtiger Kinder in die Schule erfolgt 
von jept ab nur zweimal jährlih, und zwar unmittelbar 
nad dem Schub der Dfters und der Erndteferien. Mit 
Nücficht auf den $. 1. der Provinzial-Schul- Ordnung ger 
bören bierher alle diejenigen Kinder, welche um dieſe Zeit ' 
das fechfte Lebensjahr vollendet haben. 

2) Zu einer anderen Zeit dürfen Kinder nur mit Genehmigung 
des Lokal⸗Schul⸗Inſpektors und nur in den Fällen, wo fie 

durch Krankheit oder den Umzug der Eltern an dem redt- 
geitigen Eintritt verhindert worden, in die Schule aufgenommen 
werden. 

3) Die ad 1. bezeichneten beiden Aufnahme» Termine ſind na- 
mentlich auch von den Ortövorftänden in Betreff der ihnen 
nad $. 5. alinea 4. unſerer Geſchäfts⸗-⸗Anweiſung für die 
Schulvorftände vom 28. September 1856 obliegenden Ver⸗ 
pflihtung genau zu beachten. 

4) Auch die Entlafjung der nicht mehr fchulpflichtigen Kin- 
der aud ber Schule, ſowie die Verſetzung in eine höhere 
Klaffe oder Abtheilung darf in der Regel ebenfalld jährlich 
nur zweimal und zwar unmittelbar vor dem DBeginne der 
DOftern- und Erndteferien ftattfinden. Im erjteren Termine 
find alle diejenigen Schüler zu entlaſſen, welche um Oſtern, 
n lepterem alle diejenigen, welche vor dem 15. Oktober dad 
vierzehnte Bebendjahr vollendet haben. 

9) An beiden Terminen erfolgt die Ontiolfung der ee 
Kinder aller Schulen ein und defjelben Kirchipield gleichzeitig, 
an einem von dem 2okal- Schul-Snipeltor mit Zujtimmung 
des Kreid-Schul-Infpektord zu beftimmenden Tage, in Ber: 
bindung mit einer angemeDenen Schulfeierlichkeit und unter 
Neberreihung von Schul-Entlaffungs-Zeugniifen. 

Die Koften für die Ausfertigung diefer Zeugniffe find, 
mit Bezug auf unfere Cirkular- Verfügung vom 17. Januar 
1848 aus den Drtd-Schullaffen zu deden. 

6) Der Anfertigung von Duplikaten der Zeugniffe für die Kirch 
12* 
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ſpiels⸗Regiftratur bedarf es zwar nicht, doch iſt ein in ber 
jelben —— Regiſter zu führen, in welches bie 
audgeftellten Zeugniffe bei jeder Entlafjung einzutragen find 
und worin diefe Eintragungen durch die Unterjchriften des 
Lokal⸗Schul⸗Inſpektors und des Lehrers jedesmal ald richtig 
zu bezeugen find. 

Das für biefe Zeugniſſe beftimmte Formular tft bei⸗ 
gefügt. (Anlage.) 

7) Der Befig eines ſolchen Entlaffungd- Zeugniffes gilt fortan 
ai le der ordnungsmäßig erfolgten Entlaffung aus 
er Schule. 

Sehen der Lokql⸗Schul⸗Inſpektor und der Lehrer ſich veran- 
laßt, die Entlaffung eined Kindes aud ber Schule wegen 
mangelnder Reife über die im $. A. bezeichneten Termine 
hinaus, gegen ben Willen ber Angehörigen, zu verſchieben, 
jo ift die uäffigteit der Entlaffung, wie des ferneren Zus 
rücbehaltens in der Schule durch eine von dem Lehrer im 
Beiſein des Lokal⸗Schul⸗Inſpektors zu haltende Prüfung zur 
Entſcheidung zu bringen. Die Beurtheilung der Religiond- 
Rennenifle eß betreffenden Schulkindes bleibt, bei Verſchie⸗ 
denheit der Confeſſion, dem zuftändigen Geiftlichen allein 
überlaffen. 

Königäberg, den 21. Sanuar 1865. 

Königliche Regierung, Abtheilung für Kirchen und Schulweſen. 
An 

fänmtlide Herren Landräthe 2c. 

8 ns 

Schul- Entlaffungs - Beugniß. 

N. N. 
eboren zu den 
Bat bie Fiefige Slementar - Schule von 
bis beſucht, und ift bei Fleiß und 

«  Schulbefud in denjenigen Kenntniffen und Yertig- 
feiten, welche das Unterrichtöziel der Elementarſchule bilden, 

unterrichtet. 

den 186 
(L. 8.) 

Der Eolal»s Schul» Infpektor. Der Lehrer. 
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65) Befepungsreht bei Schulen nach Befeitigung ber 
’ Datrimonialgerichtöhareit, gung 

Auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 4. v. M. ers 
kläre ich mid) damit einverftanden, daß bie durch die neuere Gefeh- 
ebung herbeigeführte weieitigung der Patrimonialgerichtäbarkeit 
einen Grund abgeben Tann, um den Rittergütern N. und N. das 

bisher von ihnen alternirend geübte Beſetzungsrecht bei der Schule 
in R. zu entziehen. - " 

Berlin, den 6. Februar 1865. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
. 

In Vertretung: Lehnert. 
An . 

die Königliche Regierung zu N. 

1774. U. 

66) Hortbewilligung von Staatd» ıc. Zuſchüſſen für 
lementarſchulzwecke. 

(Centrbl. pro 1865 Seite 53, Nr. 21.) 

Die dur meinen Erlaß vom 26. November pr. (19475. U.) 
angeordnete Prü ng ber Entbebrlichfeit und eventuelle Surhetgienung 
der ohne rechtliche — und ohne Zeitbeſtimmung bewillig⸗ 
ten Staatszuſchüſſe für Elementarſchulzwecke iſt, wie ich der Koͤnig⸗ 
lichen Regierung auf den Beriht vom 18. v. M. eröffne, nidt 
auf diejenigen Kan kagu Hülle zu beichränfen, welde ohne nähere 
Beitimmung über die Art der Verwenbung überhaupt zur Schuls 
unterhaltung bewilligt find, fondern auch auf diejenigen auszudehnen, 
welche für beftimmte Lebreritellen und deren im &tat namhaft ges 
machte Inhaber angewiejen jind. Ein Unterſchied zwiſchen Dielen 
beiden Arten von Zuſchuͤſſen befteht für die gegenwärtige Aufgabe 
ber Königlihen Regierung nit. Insbeſondere unterliegt es auch 
feinem Bedenken, dat prüfe Gemeinden die für eine be 
ftimmte Lehrerftelle reſp. für den namentlid genannten ie Hi 
rechtliche — bisher angewieſenen Staatszuſchüſſe ſofort 
und ohne Rückſicht auf den etwaigen Abgang des Stelleninhabers 
zu übernehmen haben. 

Die entgegengeſetzten Ausführungen der Königlichen Regierung 
treffen nur da zu, wo es fich nicht um nothwendige Verbefferungen 
der Schulftellen an no, ondern um perfönlidhe Zulagen han⸗ 
beit, die einem Lehrer aßigtigun ſeiner Familien⸗ und ſon⸗ 
ſtigen Verhaltniſſe ausdrücklich als ſolche bewilligt find. Auf Zu⸗ 
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Ingen diefer Art bezieht fih aber der Erlaß vom 26. November pr. 
überhaupt nicht. 

Berlin, den 20. Februar 1865. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. “ 
Ä In Vertretung: Lehnert. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

2834. U. 

67) Eoncurrenz der Dürgerlihen Gemeinde bei Unter» 
haltung der Schulen verjhiedener Confeffionen. 

(Sentrbl. pro 1863 Seite 376 und Geite 430; pro 1862 Eeite 754.) 

Dem Magiftrat erwiedere ich auf die Vorftellung vom 12. De- 
zember v. 3., daß ich nach näherer Kenntniknahme von den obwal- 
tenden Berhältniffen die von der dortigen Königlichen Regierung in 
Anfehung der Tatholiihen Schule dafelbft unterm 26. September 
v. 3. erlaffene Verfügung aus den darin angeführten Gründen nur 
als völlig gerechtfertigt erachten kann. Wie in derſelben anerkannt, 
iſt die dortige Stadtgemeinde zwar an ſich — nicht verpflichtet, 
eine katholiſche Schule zu unterhalten, mit Recht wird aber von 
derſelben verlangt, dab jo lange die Koften des Elementarſchulweſens 
auf dem ftädtiihen Haushalts⸗Etat ftehen, für dad Schulbedürfnik 
ber katholiſchen Einwohner in gleihem Maße, wie für das der evan⸗ 
eliichen Einwohner aus ftädtiihen Mitteln gel t werde. Die 
erpflichtung bierzu gründet fich nicht auf die Artitel 24 bis 26 der 

Berfaffungs-Urfunde vom 31. Sanuar 1850, fondern reigt daraus, 
daß von der Befugniß, die geſetzlich den Hausvätern der Stadt zur 
Laſt fallenden Schulunterhaltungskoften auf den ſtädtiſchen Etat zu 
übernehmen, nicht einfettig zu Gunften nur einer Confeſſion Ge⸗ 
braudy gemacht werden dart 

Der Stadt kommt es weſentlich zu Nutzen, dab bafelbft bereits 
eine ohne ihre Mitpirung errichtete und nur mit perin er ‚Deipäffe 
aus ſtädtiſchen Mitteln bedachte katholiſche Schule beteht. Sie 
kann fih daher nicht entziehen, die Befrlebigung der weiteren Be⸗ 
dürfniffe und bie Ionftige Unterhaltung Dieter Säule tin gleicher 
Weiſe und in demfelben ae zu übernehmen, wie ed hinſichts 
ber evangeliichen Schulen geichtebt. Anderer Seits iſt es alddann 
erforderlich, daß bie katholiſche Schule in den Organismus ber 
ftädtifchen Schulen eingefügt werbe ; mit den beöfallfigen Unforber- 
ungen haben fi auch die Vertreter der erfteren einverftanden erflärt. 
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Hiernach muß es bei der gedachten Verfügung ber dortigen 
Königlichen Regierung überall fein Bewenden behalten. ig 

Berlin, den 27. Februar 1865. | 
© Der Minifter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 

‘ von Mühler. 
An 

ben Magiftrat zu N. 

3177. U. 

68) Aufbringung der Reparaturkoften eined vor Erla 
des Geſetzes vom 21. Juli 1846 im Snterefje der Schule 

erweiterten Schul. und Küſterhauſes. 

Auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 20. v. M. 
und den Recurd der Gemeinde gl vom 12. September d. 3. wird 
das in Detreft der Aufbringung der in den Sahren 1862 und 1863 
entftandenen Reparaturkoften des evangelifchen Küfter- und Scul- 
—* in B..unterm 26. Juli d. J. erlaſſene Reſolut mit Vorbe⸗ 
alt des Rechtsweges hierdurch beſtätigt, da die Gründe der getroffe⸗ 

nen Feſtſetzung nicht widerlegt ſind. | 
Der nad Alinea 2, 8.3. des Geſetzes vom 21. Juli 1846 an 

ch erhebliche Einwand, daß die Herftellung des Küſter- und Schul- 
aujed in feinem gegenwärtigen Umfang nur durch dad gefteigerte 
aumbedürfnig der Schule nöthig geworden fei, würde nur dann 

begründet gewejen fein, wenn — was nicht geſchehen — zugleih 
dargethan wäre, dab der behauptete Crweiterungdbau unter der 
Herrſchaft des gedachten Delebed vorgefommen jet, und nicht viel- 
mehr nach der eigenen Angabe der Recurrentin angenommen werden 
müßte, ed jet eine Erweiterung der Schulräume bis zu dem gegen- 
wärtigen Maß ſchon vor dem Sabre 1846 erfolgt. Wenn ferner 
die Necurrentin bervorhebt, daß auch der zweite Lehrer im Küfter- 
und Schulhaufe wohne, fo ift Died um deshalb unerheblich, weil e8 
auf einem bloßen, geſetzlich aulälfigen Privatablommen zwifchen dem 
Küfter und dem zweiten Lehrer beruht. 

Dieſe Entjcheidung ift den Betheiligten bekannt zu machen. 
Derlin, den 22. November 1864. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
‘ a In Vertretung: Lehnert. 

die Königliche Negierung zu N. 

20478 U. E. 
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6%) Schulweſen in Danzig. 

Nah dem Berwaltungd-Bericht des Magiftratd zu Danzig für 
die Jahre 18,4 ift. der dortigen Königlichen Regierung ein —* 
zur Umgeſtaltung des Volksſchulweſens in der Stadt Dan Ag vor⸗ 
gelegt worden, deſſen Grundzüge folgende ſind: 

1. Die einzelnen Stadttheile ſollen als für 9— beſtehende 
Schulbezirke aufgefaßt und in jedem von ihnen vierftufige Schulen 
in binlängliher Anzahl gegründet werden; | 

2. die biöher getrennten Elementar⸗ Frei: und Pauperſchulen 
jollen, wo ed zum Zwede der Reform förderlich ift, zufammengelegt 
werben; 

3. die Trennung der Gejchlechter ift in ber oberiten Klaffe 
für nothwendig, in den übrigen für wünſchenswerth erflärt; 

4. die Einfommendverhältniffe der Lehrer follen geregelt wer⸗ 
den. Zu diefem Behufe ift beichloffen, dab die 73 Volksſchullehrer, 
welche ald nothwendig vorausgeſetzt werden, nad einer Scala von 
zehn Stufen, unter Wegfall aller übrigen Emolumente, ein Gehalt 
von 250 bi8 550 Thlen erhalten ſollen. Die Anzahl der den eins 
zelnen Stufen zu überweifenden Lehrer, fowie die Gehaltg-Beträge, 
welche in denfel en zu gewähren find, find folgendermaßen feftgeftellt: 

Stufe k à 250 Thlr. mit 8 Stellen feſtz 
B. 275,5; 353 

8800 „nn 83 
, 1385 ,» „10 , 
, 1350, „I , 

"n " 10 n 

8420 „ „6 „5 
à 450, dm 

n 4 n 

" " n 4 n 

Die Gehälter find hiernach in Zukunft mit den einzelnen Stellen 
nicht mehr verbunden, jondern werden gewährt ohne Rudficht darauf, 
an welcher Schule ein Lehrer fungirt. 

Borrüden im Gehalt findet nicht Fraft des Anciennetätäprincie 
allein, fondern nad Ataßgabe, ber Würdigkeit durch Beſchluß des 
Magiſtrats ftatt, welcher berechtigt tft, ohne Angabe von Gründen 
das höhere Gehalt zu verweigern; ohne daß jedoch die Lehrer, welche 
dem von dieſer Verweigerung betroffenen in der Reihenfolge nach⸗ 
ftehen, darunter leiden. 

5. Bet jedem vierftufigen Schulverbande follen einem Lehrer 
unter ber Bezeichnung „Hauptlehrer” die Funktionen eined Dirigenten 
übertragen und foll ihm für deren Ausübung eine penfiondberedhtigte 
Zulage von 50 bis 100 Thlen jährlich gewährt werden. 

Sache te 

— > & > 
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6. In wort Volksſchulen fol das rag für jeden 
Schüler, rejp. jede Schülerin, auf 10 Sgr. monatlich feſtgeſegt wer- 
den, unter Vorbehalt der Srmäßigung oder des Erlaſſes im Be⸗ 
dürfnißfalle. 

Die Ausführung der Reform ift, abgefeben von der ftaatlichen 
Genehmigung, von der Vollendung der Schulbauten, welche eine 
fehr bedeutende Summe in Anfprudy nehmen werden, abhängig. Die 
Stadt hat aber auch nicht gezögert, damit zu beginnen, und find 
die Diegu erforderliben Mittel bereitwillig zur Verfügung geſtellt 
worden. | 

Die Berhältniffe der beiden Mittellöuten haben fi nit 
wefentlich geändert. Auch fie find überfüllt und erweilen ſich als 
unzureichend. Es fteht indeß zu erwarten, daß die Umformung des 
Glementar » Schulwefend auf die otelung biefer Schulen influiren 
wird, da Ali annehmen läßt, daß die Elementarſchulen nad voll» 
ftändiger Durchführung des vierftufigen Syſtems zum großen Theile 
die ee mit erfüllen werben, welche jegt ben Mittelſchulen ges 
ftellt ijt. Ob dieſe leptern bann zwedmäßig etwa zu höheren Buͤr⸗ 
erſchulen umzugeftalten fein werden, wird |päterer Erwägung vor: 

behalten bleiben müflen. 

Berfonal=Beränderungen, Titel: und Orbens - Berleihungen. 

A. Behörden. 

Dem Geheimen Ober⸗Regierungsrath Kühlenthal im Minifterum 
der geiftlihen 2c. Angele enbeiten ift der Rothe Adler- Drden 
zweiter Klaſſe mit Eichenlaub verliehen, und 

dem Geheimen Medicinalrath im Miniſterium der geiſtlichen ꝛc. 
Angelegenheiten und ordentlichen Profeſſor in der mediciniſchen 
Facultät der Univerſität zu Berlin, Dr. Frerichs, die Erlaub⸗ 
niß zur Anlegung des Kaiſerlich Ruſſiſchen St. Annen⸗Ordens 
zweiter Klaſſe mit der Krone ertheilt worden. 

B. Univerſitäten, Muſeen. 

Der ordentliche Profeſſor Dr. Grieſinger in Zürich ift zum 
ordentlichen Profeſſor in der —8 Facrultät der Univer⸗ 
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fttät zu Berlin unter Deilentng des Charakters als Geheimer 
Medicinal⸗Rath, ſowie zum Mitgliede der Wiſſenſchaftlichen De⸗ 
putation für das Medicinalweſen ernannt, 

der ordentliche profe or Dr. A. Schäfer an der Univerſität zu 
Greifswald in gleicher Eigenſchaft in die philoſophiſche Facultät 
der Univerſität zu Bonn verſetzt, 

ber Privatdocent, Profector Dr. F. . Goly in Königsberg zum 
auberorbentlichen Drofefjor in der mebdicinifchen —** der 
Univerſität dafelbſt ernannt, 

dem ordentlichen Profeſſor Dr. Jacobſon tn der juriſtiſchen Fa⸗ 
eultät der Univerfität zu Koönigsberg der Charakter als Geheimer 
Juſtiz⸗Rath verliehen, 

bem ordentlichen Profellor Dr. Hermann Schulze in der juriftis 
hen Facultät der Univerfität zu Breslau die Führung bes 
amilien-Namend „Schulges Milde” geitattet worden. 

Als Privatdocenten find eingetreten: 
bei der mediciniſchen Yacultät der Univerfität zu Berlin der 

practiſche Arzt Dr. &. Hermann, 
bei der philofophiichen Yacultät der Univerfität zu Bonn der 

Medicinal-Rath Dr. phil. Mohr, 
bei der pbitofephlichen —** der Akademie zu Münfter der 

Privatdocent Dr. Treig an der Univerfität zu Bonn. 
Dem Generaldirector der Mufeen zu Berlin, Wirklihen Geheimen 

Rath Dr. von DI [er tft der Rothe AdlersOrden erfter Klaffe 
mit Cichenlaub verliehen worden. 

C. Gymnafial- und Realskehranftalten. 

Der Oberlebrer Lehnerdt am Friedrichs-Collegium in Köntgäberg 
ft zum Director des Gymnaſiums in Thorn, . 

der Director Dr. derbit am Belchrich Bilde lm mn und 
der mit demfelben verbundenen Realſchule in Cöln zum Director 
des Gymnaſiums in Bielefeld, 

ber Rector Dr. Jäger am Pro pmnafum in Mörd zum Director 
ded Friedrich Wil eimd-&ymnat umd und der mit demfelben ver- 
bundenen Realihule zu Cöln berufen, 

am Gymnaſium zu den dem Oberlehrer Dr. Klapper das 
Praͤdicat —3 eigelegt, und der Kaplan Bechem als 
katholiſcher Religionslehrer angeſtellt, 

ber Collaborator Dr. Gas da am Gymnafium in Deld zum Ober⸗ 
lehrer am Gymnaſium in Lauban berufen, 
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es find die ordentlichen Lehrer = 
Dr. H. D. Hoffmann am Friebrih8-Gollegium zu Köntgb- 

er 
Dr. SIEHE am Gölnifchen Realgymnafium in Berlin, umd 
Dr. Münſcher am Gymmafium in Guben an diefen Anftalten 

zu Oberlehrern befördert, 

es ift den ordentlichen Lehrern 

Dr. Laas am Sriehriche- Symnafium in Berlin, 
Dr. r. Hpanom am Gymnaſium tn Sorap, 

9 am Öymnafium fr im Zeig, nd 
Dr Thilo am Pädagogium der drandefihen Stiftungen zu 

Halle das Prädicat „Oberlehrer” beigelegt, 

am Gymnafium zu Norbhaufen ber orbentlihe Lehrer Dr. Tell 
gu um Oberlehrer befördert und der Schulamtd-Bandidat Dr. Hei» 
elberger ald ordentlicher Lehrer angeflellt, 

e8 find als ordentliche Lehrer verjept: 
Dr. Stürzebein vom Gymnafium zu Neu-GStettin an das 

Gymnafium zu Coͤslin, 
Dr. Reishaud vom Gymnaflum zu Neu-Stettin an das Gym- 

nafium zu Stralfund, 
Thomczek vom aufgehobenen Gymnaſium zu Trzemeszno an 

dad Gymnafium zu Oſtrowo, 
als ordentliche Lehrer find angeftellt: 

am m Gymnafium zu Zilfit der Schulamts-Candidat Oskar Hecht, 
E Hi A r gard der Schulamts » Kandidat Otto 

man 
⸗ s Brie der Schulamts⸗Candidat Duda, 
⸗ Maria- Magdalenen- pmnafium zu Breslau der Eollabo⸗ 

rator A. Suckow, 
⸗Stiftsgymnaſium in Zeig ber Hülfslehrer Wohlthat, 
Gymnafium zu Salzwedel der Schulamts⸗Candidat Hölz er, 

-gerfe orb der Schulamtd » Kandidat Hermann 
Mey 

⸗ Friedrich⸗ Bilgelmb-Cyrmnafium zu Cöln der Schulamtd-Can- 
didat Konen; 

am Joachimsthalſchen Gymnafium zu Berlin tft der Schulamtß- 
Sandidat Karl Ktepling, und“ 

an der — — zu Pforta der ordentliche Lehrer Dr. K. G. 
Paul Richter vom Friedrich-Wilhelms-Gymnafium zu Poſen 
als un 

an der Ritter⸗Akademie zu Liegnitz der Candidat Dr: Curt Lilie 
als Inipector, 
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am Grwnaſium zu Liegnitz der Candidat Brier als Auditor und 
ehrer, 

am Gymnaſium zu Stettin der Schulamts⸗Candidat Gellen⸗ 
thin, und 

am Gymnafium zu Schweidnitz der Schulamts: Kandidat Otto 
Auft als Collaborator, 

am Gymnaſium zu Bromberg der Schulamts-Gandidat Dr. Sturm 
als wiffenfchaftlicher Hülfslehrer definitiv, 

am Gymnafium zu Treptow a. d. R. der Kantor Kießner auß 
Naugard ale Gefanglehrer definitiv, 

an der Vorſchule des Gymnaſiums zu Bielefeld der Schulamts- 
Sandidat Wiegand ald Lehrer angeftellt worden. 

Der Conrector Rhode am Gymnaſium in Brandenburg ift zum 
Rector des Progymnaſiums in Mörs ernannt, 

am nunmehrigen Progpmnafium zu Kerpen im Regierungebe irk 
&öln find der Recior C. Kämper aus Hünshoven als Rector, 
der Privatlehrer Stühlen, Lehrer Wittler aus Bochum und 
Seminarlehrer Joh. Schmitz aus Brühl als Lehrer angeſtellt, 

als ordentliche Lehrer ſind am Progymnaſium 
zu Schrimm ber interimiſtiſche Lehrer Ullkowski, und 
zu Andernaqh der Schulamts⸗Candidat Kuhl angeſtellt 
worden. 

Dem Oberlehrer Dr. Naſemann an der Realſchule der Francke⸗ 
ſchen Stiftungen zu Halle iſt der Profeſſor⸗Titel verliehen, 

der Prorector Dr. Jehme am Gymnaſium zu Lauban in gleicher 
Eigenſchaft an die Realſchule zu Frankfurt berufen und ſind 
an derſelben Realſchule die ordentlichen Lehrer Riedel und 
Dr. Reuſcher zu Oberlehrern befördert, 

ber ordentliche Lehrer Dr. Jul. Theod. Schmidt an ber Realſchule 
zu Cüftrin ift an der Realfchule zu Halberftadt, unb 

der ordentliche Kehrer Dr. Wilh. Gbeling am Gymnaſium zu Burg 
an der Realichule zu Effen ald Oberlebrer angeftellt, 

an der ftädtiichen Realfchule zu Königsberg i. Pr. der Gymna⸗ 
fiallehrer br Krofta in Raftenburg, 

an der Dorotheenftädtifchen Realſchule zu Berlin der Dr. Lorging, 
an ber ftädtiichen Realfchule zu Cöhn der Schulamtso⸗Candidat 

Löhbach, und 
an der Realſchule zu Duisburg der Realſchullehrer Karl Hof- 
mann in Bromberg als orbentlidher Lehrer, 

an der Saldernfchen Realichule zu Brandenburg der Dr. Pinze 
ger, und 
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an der Realſchule zum heiligen Geiſt In Breslau der Ganbibat 
Dr. Iſidor Kraufe ald Kollaborator, 

an der Realfhnle St. Petri zu Danzig der Elementarlehrer Zur 
definitiv angeftellt, 

dem früheren Oberlehrer an der Realfchule zu Göln Dr. Garthe 
der Königlihe Kronen-Drden vierter Klafe verlieben worben. 

D. Seminarien « 

An dem evangeliichen Waiſenhaus und Schullehrer-Seminar zu Kö 
nigöberg t. Pr. ift der Prebigtamtd- Kandidat Niewerth als 
fünfter Zehrer, 

an dem evangelifchen Schullehrer-Seminar zu Karalene ber Lehrer 
wi Aug. Glage an der Vorſchule des Friedrichd - Collegiums 
zu Königöberg ald vierter Lehrer, 

an dem evangeliichen Schullehrer-Seminar zu Droffen ber Recor 
Kiep in Neuftadt E.W. als erfter Lehrer, 

an dem evangelifdyen Scullehrer-Seminar zu —e— O. L. 
der Lehrer und Cantor Göbel zu Rüſtern als Lehrer, 

an dem evangeliſchen Schullehrer - Seminar zu Elfterwerda der 
Senninar-gälfe ehrer Dberfeld in Eisleben ald dritter Lehrer, 

an dem Tatholifchen Schullehrer = Seminar zu Peiskretſcham ber 
Lehrer der Uebungsſchule Poſtuczyk ald Lehrer, 

an der evangelischen Wailen- und Schulanftalt zu Bunzlau ber 
Gymnaſial⸗Hülfslehrer Dedert daſelbſt ald Lehrer, 

an der Taubftummen - Anftalt zu Petershagen der Schulamts- 
Candidat Schrage als zweiter Lehrer angertellt, 

dem Lehrer Büſcher am katholiſchen Schullehrer - Seminar zu 
Kempen der Rothe Adler⸗Orden vierter Klafje verliehen worden. 

An der Bürger Kuabenfhule und der mit Derfelben verbundenen 
Parallelihule der örandeiden Stiftungen zu Halle iſt der 
ordentliche Lehrer L. A. Bilke an der Bürgerſchule diefer Stifs 
tungen zum Inſpector ernannt worden. 

Der Rothe Adler-Orden vierter Klaffe ift dem evangeliſchen Schul« 
lehrer Köfter zu Stolberg im Landkreis Aachen, 

das Allgemeine Chren-geithen verliehen worden: dem enangelkihen 
Schullehrer und Organiften Cantor Glatz zu Medzibor im Kreid 
Polniſch Wartenberg, dem evangeliihen Schullehrer, Küfter und 
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Organiften Overkott zu Daaden im Kreis Attenlirdken, dem 
eoangelifchen Schullehrer Herrmann zu Mittelfönnmern im Kreife 
Langenfalza, und dem katholiſchen Schullehrer Naſſadowski zu 
Rakowitz im Kreife Marienwerder. 

Es ift 
dem Profeſſor Firmenih-Riharp in Berlin ber Rothe 

Adler-Orden dritter Klaffe mit der Schleife verliehen, 
dem Pächter des zu von Conradiſchen Sti un & ehoͤrigen 

Guts Bankau im Regierungsbezirk Danzig, eß ieler, 
der Charakter als Ober-Amtmann, 

dem Muſiklehrer R. Kambad in Poſen und dem Cantor am 
Dom und Gejanglehrer am Gymnafium zu Marienwerbder, 
A. 5. Leder, dad Prädicat „Mufikdtrector” beigelegt worden. 

— — — 

Ausgeſchieden ans dem Amte. 

Geſtorben: 

der Geheime Dber-Baurath und Architekt Seiner Majeftät des 
Königs, Mitglied ded Senats der Akademie ber Künfte, 
Dr. tül er, 

ber ordentliche Profefjor in der mediciniſchen Yacultät der Uni- 
ttät zu Breslau, Mitglied des Medicinal - Collegiums, 

—* eime ——— Dr. Betſchler, 
der Privatdocent Dr. Wolff in der mediciniſchen Facultät der 

Univerſität zu Bonn, 

ber Lector der italieniſchen Sprache bei der Univerfität zu Bres⸗ 
lau, Marodettt, 

ber Lector der hebräifhen umd rabbinifhen Sprache bei der Uni⸗ 
verfität zu Breslau, Dr. phil. Neumann, 

ber Oberlehrer Profeffor Paul am Gymnaflum zu Thorn, 
der ordentliche een, Oberlehrer Berwinski vom früheren 

Gymnafium zu Trzemeszno, 
der Lehrer Kolberg am Tatholiihen Schullehrer - Seminar zu 
Braundberg, 

die Lehrerin Bucholtz am Lehrerinnen-Seminar zu Münfter. 
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Denftontrt: 
der Geheime Regierungd- und evangelifhe Schulrath Runge bei 

der Regierung zu Bromberg, unter Ernennung zum Chren- 
Mitgliede diefer Regierung und bei DBerleihung des Rothen 
Adler-Drdend zweiter Kauf mit Gichenlaub. 

Wegen Berufung in ein andere Amt-im Inlande: 
der Privatdocent Dr. Hipler am Lyceum Hosianum zu 
Braundberg, 

ber sehe: Blechſchmidt am evangelifchen Schullehrer-Seminar 
zu Eifterwerda, 

der Lehrer Wernide am Waiſenhauſe zu Bunzlau. 

Wegen Berufung in das Ausland: 
der ordentliche Ka Dr. Dtto Weber in der mediciniſchen 

Facultät der Untverfität zu Bonn, 

der außerordentliche Profeſſor Dr. Michaelis in der philoſophi⸗ 
ſchen Sacultät der Univerfität zu Greifswald. ? 

Auf ihre Anträge find entlafjen: 
der Infverfitätd- Stallmeifter Fürftenberg bei der Univerfität zu 

erlin, 
der ge Religiondlehrer Warmke am Gymnafium zu 
Neuſtadt, 

der ordentliche Lehrer Waas am Gymnafium zu Gumbinnen. 
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Berichtigung. 

Im diesjährigen Centralblatt Seite 60 Nr. 20 iſt der Name bes Legatoré 
nit Jonas, fondern Joras zu lejen. 

Inhaltsverzeichniß des Märzbeftes. 

40. Geldzahlungen durch Poft- Anweifungen. - 41. Nichtanmahme amt- 
fiher Verfügungen. Etat des Minifleriums der geifllihen 2c. Angelegen- 
heiten. — 42. Infertionsgebithren fiir Bekanntmachungen durch den Ztadte- 
Anzeiger. - 43. Akademie der Wifſenſchaften. — 13. u. 45. ‚Preiebewer dungen 
bei der Akademie ber Künfle. - Ab. Prorectorwahl bei der Univerfität in Kd⸗ 
nigsberg. — 47. Zahl der Studirenden der evangel. Theologie. — 48 Eti- 
pendien zu archäologiſchen Studien. — 49. Nöggeratbfche Stiftung. -- 50. 
— gegen Nachdruck. — 51. Sompeten) bei Fenflonirung der Oberlehrer. — 
52. Verleihung eines höheren Titels bei Emeritirungen. — 53. Mathematifche 
Aufgaben fir höhere Unterrichte-Anftalten. -- 54. Marggraffſche Stiftung. — 
55. Hafelofffches Stipendium. — 56. Bedingungen fir die Konceffionirung 
höherer Privatichulen. — 57. Unterriht in der Chemie in den Seminarien. — 
58. Rebifien nes Schullehrer-Seminars. — 59. Einlauf ber Lehrer an Taub⸗ 
finmmen-Anftalten in die allgemeine Wittwen-Berpflegungs-Anftalt. — 60. För⸗ 
derung des Turnweſens. — 61: Granzſcheide zwilchen den höheren und ben 
Elementar⸗Schulen. — 62. Zielpuncte des Unterridhts in ben Elementarſchu⸗ 
In. — 63. Einrichtung und Inhalt der Schulberichte — 63. Aufnahme und 
Entlafjung aus ber Elementarfchule.. — 65. Beſetzungérecht bei Schulen. — 
66. Yortbewilligung von Staatszufchüffen fiir Clementarichulzwede. — 67. Eon- 
currenz der biirgerlihden Gemeinde bei ber Unterhaltung ber Schulen verſchie⸗ 
dener Eonfeffionen. — 68. Reparaturkoften für ein erweitertes Küfter- unb 
Schulhaus. — 69. Elementarſchulweſen in Danzig. — Perſonalchronik. — 
Berichtigung. 

Die geehrten Nedactionen öffentlicher Blätter werden ganz 
ergebeuft erfucht, bei Unführungen aus dem Gentralblatt ger 

neigteft auf die Quelle verweifen zu wollen. 

Drud von 3. 3. GStardı in Berlin. 



Centralblatt 
für 

die gefammte Mnterrichts-Derwaltung 
in Preußen. 

Im Auftrage des Herrn Dinifters der ’geiftlichen, Unterrichtd- und Mebi- 
einal⸗Angelegenheiten nnd unter Benutzung der amtlichen Quellen 

herausgegeben 

Stiehl, 
Königl. Beh. Ober-Regierungs- und vortragendem Rath In dem Minikerium 

der geißficden, Unterrichte⸗ und Medteinal-Ungelsgendeiten. 

Ar % Berlin, den 29. April 1865. 

1. Hllgemeine Berbältniffe der Bebörden 
und Beamten. 

70) Berechnung des Gehalts-Verbeſſerungs-Abzugs 
der in den Civildienſt übergehenden Militärperſonen. 

Dem — (Titel) überſende ich hierneben Abſchrift eines Staats⸗ 
Miniſterial⸗Beſchluſſes vom 3, d. M., 

betreffend die Berechnung des Gehalts-Verbeſſerun puge 
der aus dem Armee» und Marines Dienft in den Civildienſt 
übergehenden Perjonen, 

nebft ae Anlage (linfage a) zur Kenntnißnahme und Beachtung. 
erlin, den 24. April 1865. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
die Königlichen Conſiſtorien ac. 

389. B. 
— wen — — 

8. 

Beſchluß. 

Da der dem Abſchnitt 1, des Staatd- Miniftertal» Beichluffes 
vom 29. December 1853 beigefügte Tarif über dad Einkommen der 
Milttärperfonen bei Berechnung bed GehaltöZDerbefferungd- Abzug 
in Zällen der Ciyil-Anftelung nicht mehr zutreffend ift, weil bie 

13 
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Löhnungen der Unterofficiete nad der Allerhöchften Ordre vom 
80. Juni 1859 erhöht worden und auch fonftige Berbhältnifje vor⸗ 
anden find, deren Bergung Im Tarife wünſchenswerth er- 
cheint, 4 beſchließt das Staatd-Minifterinm, daß ftatt des ges 
dachten Tarifs von iept ab der von dem Kriegs⸗ und Marines 
Minifter andermweit mitgetheilte, bier beigefügte Zarif bei Berech⸗ 
nung des Gehaltd-Berbefferunge-Abzugee um Grunde gelegt werbe. 
Dagegen behält es bei der in dem vorerwähnten Staats⸗Miniſterial⸗ 
Beichluffe ausgeſprochenen Beſtimmung fein Bewenden, daß biejer 

arif, reiv. dad in jedem Cinzelnfalle nachzuweiſende Dienfteins 
fommen der Officiere nur bei der erften Anftellung ehemaliger Mis 
litaͤrs im Givildienfte Behufs Berechnung des Zwölftel-Abzuges zum 
Denfionsfonds in Anwendung zu bringen ſei, dergeftalt, daß bei 
ſpäteren Gehalts-Verbefferungen nicht nohmald darauf zurüdgegan- 
gen werden darf, der Zwölftel-Abzug in ſolchen Fällen vielmehr von 
dem Betrage der Gehalts⸗Erhöhung zu entrichten bleibt. 

Abichrift dieſes Beichluffes und des Zarifs ift ſämmtlichen Kö⸗ 
niglihen Minifterien und der Königlichen Ober-Rehnungd- Kammer 
zur weiteren neronlallung milgutbeilen, 

Berlin, den 3. April 1865. 

Koͤnigliches Staats: Minifterlum. ' 
v.Biömard. v. Bodelſchwingh. v.Roon. Gr. v. Itzenplitz. 
v. Mühler. Gr. 5. Lippe. v. Selchow. Gr. 3. Eulenburg. 

Tarif des jährlichen Einfommens der verſchiedenen Grade im Militär 
Behufs Berechnung des Gehaltd »Verbefjerungs -Abzuges bei An⸗ 

ftellung im Givildienft. 

Chargen. 

1. Offictere. Jeder im Eivildienſt zur Anſtellung ge 
langende Officier bat durch ein Auteſt des Truppen- 
tbeila, welchem er qulegt angebörte, darzuthun, mel: 
ches Einfommen (Webalt und Serdis; bei bem 1. 
Garde ⸗Regiment 3 5 und dem Regiment ber Gardes 
du Corps auch Tafel» und Rleidergeldi er bei feinem 
Ausfcheiden aus dem Wtilitärdienft bezogen hat. 
Ebenfo hat jeder im Eivildienit zur Anſtellung ge: 
langende Wallmeifter, Zeugfeldwebel und Zeugfer- 
geant durd ein Zeugniß ber Webörbde, bei welcher 
er zulegt geftanden bat, das bei derfelben besogene 
Einfommen (Gebalt, Serdis, rodgeld) nadıu- 
weiſen; besgleichen bie Dedofficiere der Marine 
(1. Nlaffe: Oberfteuerleute, Oberfeuerwerter, Ober: 
ootsleute, Obermafdiniften und Oberzimmerleute; 
— 3. Rlaffe: Steuerleute, Fenerwerler, Bootsleunte, 
Mafdyiniften und AZimmerleute). 

" Tfungirenden MRili- 
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Chargen. 

U. Oberfenerwerker, Wactmeifter, gelbmebel 
und Obermeifter, (mit Uusnahme ad III. 
bezeichneten Feldwebel bei den Snpaliben : Compag- 
nien x.), ferner bie erfte Klafle ber Matrofen: 
Unteroffictere, Mafhinenmaaten, Wei: 
ftersmaaten, Lagaretbgebhülfen-Unteroffi- 
ciere ber Zlotten-Stamm: und Werftbipi- 
fion, fomwie Stabswachtmeiſter ber Marine. 

a) Wachtmeifter vom Regiment ber Gardes 
du Corp . 2. 2 2 2 2 2 2 2. 

b) Belbmebel vom 1. Sarbe-Megiment z. 5. 
und Stabs⸗Wachtmeiſter ber Marine . .| 300 

c) Tie vorbezeichneten Ebargen bei ben übri- 
gen Truppentbeiln . . . . . ...1 275 

III. Etatsmäßige und überzäblige Feldwebel ber 
ndaliben-Eompagnien und Snpaliden- 
Aufer, Portepeefähnriche, Feuerwerker, 

Sergeanten (incl. Vice-Felbwebel und Vice 
Wachtmeifter) ſowie die 2. Klaſſe der sub II. be 
zeichneten Ehargen ber Klotten-Stamm: unb 
Werft: Divifion. 

a) Sergeanten 1. Gebalts-Klaffe vom Regiment 
ber Gardes du Corpe, fowie bie aufge 
führten Ghargen 2. Klaſſe ber Flotten— 
Stamm- und Werft-Dipifion ımb Die Bortepee: 
fähnriche des Seebataillons und Stabeſer⸗ 
geanten ber Marine -. -. . 2 2... 

b) GSergeanten 1. Gehalts⸗Klaſſe beim 1. Garde⸗ 
Regiment 3. F., dem Garde» Zäger- unb 
Barde-Schhüpen-Bataillon, ber Garde⸗ und 
Linien⸗Kavallerie, der Artillerie, ben Rio- 
nieren, bem Zrain und dem Seebataillen, 
fowie fämmtliche Feuerwerker 1. ſtlaſſe. 200 

e) Die sub III. bezeichneten Chargen bei ben 
übrigen Zruppentbdeilen unb resp. bei dem 
Seebataillon ee. en 

IV.dUnteroffiziere, Oberjäger, Trompeter, (Re 
giments- und Vatalllondtamboure, Stabshorniften 
und Stabstrompeter ber Artillerie, Pioniere und 
äger, etatsmäßige Hautboiſten) Bombarbiere 
er See-Artillerie-Compagnien, Matrofen, 

Heizger, Handwerker und Bazaretbgehälfen 
der Marine 1., 2. unb 3. Klaffe, ſowie Oeko⸗ 
nomie-Handwerfer der Marine 1.Sehalte-!- 
Hoffe . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22.2 170 

V. Obergefreite, Befreite, Bemeine (Dekongmie- 
Handwerker der Ranbarmee und ber 2. Gehaltsklafſe 
bei der Marine) aller Waffen, Matrofen, Heizer, 
Handwerker und Razaretb:Webülfen ber 
Marine 4. Klaffle - - 2 2 2 20 en 

13* 
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71) Stempelfretiheit der aus dem Allerhöchſten Dispo- 
fttionsfond8 bewilligten zeitweiligen Unterftüäpungen. 

Ew. ıc. erhalten beifolgend (Ant. a) eine Abfchrift ber unterm 
25.0. M. von mir an die General⸗Staaiskaſſe erlaffenen und fämmt- 
lichen Regierungen abſchriftlich mitgetheilten Verfügung, betreffend 
die Stempelfreiheit der von des Könige Majeftät aus dem Aller 
hoͤchſten Dispofitionsfonds bei der General» Staatslaffe für einige 
oder mehrere Fahre pewilligten zeitweiligen Unterftüßungen, zur Nadı 
richt und weiteren Beranlaffung. 

Berlin; den 7. September 1864. 
Der Finanz-Minifter. 

u 
fämmtliche Brovinzial-Otenerbirectoren. 

8. 

Auf den Bericht vom 22. Sanuar d. J. eröffne id} der General» 
Staatötaffe, daß Duittungen über folde, aus dem Allerhöchften Dis⸗ 
pofitiondfonde bet der General-Staatölaffe bewilligte Unterſtützungen, 
welche nicht blos auf ein Jahr, fondern zugleich für nody ein oder 
mehrere folgende Jahre gewährt worden, nicht für ftempelpflichtig 
zu erachten find. Derartige, von der Gnade Sr. Majeftät des Kö- 
nigd aus dem Alerhöchften Dispofitiondfonds bewilligte Unter⸗ 
ftugungen verlieren nicht die Natur einfacher Unterftügungen reſp. 
Gnadengeſchenke und erlangen nicht diejenige periodiiher Hebungen 
im Sinne des $. 8 des Stempelgefepes vom 7. März 1822 da- 
durch, daß fie, um die Vervielfältigung diedfälliger Immediatberichte 
zu vermeiden, in Borausficht des ferneren Bedürfniffes, mit der Er⸗ 
mäcdhtigung erbeten werden, diefelben im 2. refp. 3. u. f. w. Sabre 
wiederholen zu dürfen. Sie bleiben nichtödeftoweniger Unter 
ftügungen, über welde nad der bier enticheidenden Poſition 
F an ungen sub e. des Stempeltarif8 — ftempelfrei zu quit« 
ren 

Im Gegenfap zu ben eben bezeichneten zettweifen, für einige 
Jahre hintereinander aus dem Allerhoͤchſten Dispofitionsfonds bes 
willigten Unterftügungen find dagegen diejenigen fortlaufenden Unter- 
ſtützungen al8 periodiſche en anzufeben, welche an Des 
amtenwittwen als Gnadenpenſionen oder als Erziehungdgelder geanhit 
werden. Die Quittungen über derartige Wittwen een und Er» 
giehungögelber bleiben daher, wie dies bereit8 in der Verfügung vom 

Dezember 1845 (Centralblatt 1853, S. 37b.) vorgeichrieben 
ift, nad wie wor ftempelpflihtig, aud wenn fie einftweilen bis zur 
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Webernahme auf den etatömäßigen Fonds aus dem Allerhächften 
Diepofitiondfonde zu geblen find. 

Berlin, den 25. Auguft 1864. 
Der Finanz Minifter. 

An 
die General⸗Staatskafſe. 

72) Portopflichtigkeit der Beſcheide auf Bewerbungen 
um Stipendien. 

Auf den Bericht vom 29. v. M. erwiedere ich der Königlichen 
Regierung, dat Beſcheide auf Bewerbungen um Stipendien, da fie 
jedeömal dad Intereſſe einer Privatperjon betreffen, nad) s: 1 des 
Portofreiheitöregulativsg vom 3. Februar 1862 in allen Fällen der 
Dortageb ung unterliegen. | 

erlin, den 22. April 1865. 
Der Mintfter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 

"Bertretung: Lehnert. 
An 

die Königliche Regierung zu R. 

8340. U. 

73) Ertheilung des Executoriums für die Einziehung 
von Kirdhen« ıc. Abgaben. 

Auf die Pe gl vom 8. December v. $., dad nad) Maß—⸗ 
gabe der Allerhöchiten Drdre vom 19. Juni 1836 für die Einziehung 
rüdjtändiger Kirchenabgaben zu ertheilende Erecutorium betreffend, 
erwiedere id Ew. Hochwohlgeboren, daß ich die von Ahnen geäußer- 
ten Bedenken in Bezug auf die von der Königlichen Regierung zu 
N. getroffene Anordnung”) nicht theilen Tann. 

Nah der Verordnung vom 30. April 1815 8.33 und 40 (Ges 
en: 1815 ©. 91 f.) find die Landräthe die Drgane, deren 
ich die Königlichen Aeplerungen p* Vollziehung ihrer er fügungen 
zu bedienen haben. Die Befugniß der leßteren zur Delegat on tft 
weder hier nody in der Drdre vom 19. Zunt 1836, welche das Reſ⸗ 
[ort der Berwaltungd« und ber richterlihen Behörden abgränzt, einer 

eſchränkung unterworfen. Nach 8.2 der Verordnung vom 24. No» 
vember 1843 wegen erecutivifcher Beitreibung der directen und ins 
directen Steuern unb anderer öffentlicher Abgaben und Gefälle in 

*) durch welche bie Ertheilung bes für bie Ginziehung auf Herlommen bes 
ruhender Kirchenabgaben nah Maßgabe ber Allerhächften Cabinets⸗Ordre vom 
19. Zuni 1836 erforberfichen Erecutoriums den Lanbräthen übertragen wor⸗ 
den war. 
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ber Rheinprovinz (Geiep-Sammlung 1843 ©. 352) fol das Smangb> 
verfahren von den mit der Erhebung der Steuern oder hen es 
auftragten Behörden oder Beamten angeordnet und unter ihrer Leis 
tung durch die ihnen beigegebenen Srecutoren oder diejenigen Beam 
ten, deren fie fi) als foldher zu bedienen haben, ausgeführt werden. 
Einer gerichtlihen Bifirung oder Vollftredbarerflärung der von den 
Berwaltungdbeamten ausgehenden Executions-Befehle bedarf es 
überall nit. Im $. 2 der fpäteren, für die öftlichen Peoinzen 
erlaffenen Verordnung vom 30. Juli 1853 (Deieg-Sammt. ©. 910) 
ift jene Beftimmung für die Fälle, in weldyen den mit Cinziebung 
der Steuern oder Gefälle beauftragten Behörden oder Beamten keine 
beftimmte, zur Ausführung der Erecution dienende Beamte zugeord⸗ 
net find, oder in welchen bie Auffichtöbehörde felbft die &ecution 
verfügt, dahin ergänzt worden, daß diefe auch die Behörde oder den 
Beamten zu beftimmen haben, von welchen das Zwangsverfahren 
vollftredit werden fol. Bon einem jus personalissimum der Re 
gierungen bei Anordnung und Vollftredung der Erecutton kann hier⸗ 
nad) eben fo wenig die Rede fein, ald ihr Recht gegründetem Zwei- 
[el unterliegt, die Sreeutiondverfügung ımd VBollftredung generell den 
andrätben aufzutragen. Die Competenz der iepleren folgt aus 

einer derartigen Crmäctigung auch für big Fälle, in denen fte 
nad) den oben angeführten Verordnungen etwa nit aus eigenem 
Recht einaufäreiten befugt fein möchten. 

Berlin, den 30. Sanuar 1865. 

Der Minifter ber geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Mübhler. 

An 
ben Königlichen Lanbrath ze. 

25,621. E.U. 
3146. K. 

74) Berfabhren bei Beranihlagung von kirchlichen und 
109 —A ß Hug 

Auf den Beriht vom 11. v. M. wegen Aufftellung ſpecieller 
Koftenanfchläge Behufs Erlangung eined Onabengefchen? um Bau 
neuer Schulgebäude in N. erwiedere ich der Königlichen Fegiernm ’ 
daß es bei der Verfügung vom 30. December v. S. bewenden muß. 

Die Circular-Berfügung vom 12. September 1842 unterfcheidet 
drei Stadien der Crörterung: 

1) wenn die Aufführung von Gebäuden zu kirchlichen und Schul⸗ 
zweden in Anregung kommt, 

2) wenn die Bauausführung mit Hülfe eines Gnadengeſchenks 
in Ausfiht genommen wird, 

3) wenn bier über dad Bauproject und die Dedung ber Bau⸗ 
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foften in Bezug auf ſolche Beihülfe Beſchluß gefaßt werben 
D | 

Sm eriten Fall her der Dezirkd-Baubeamte dem Landrath bie 
vorfhriftsmäßigen erften techniſchen Unterlagen zur Beſchluhnahme 
zu gewähren, darımter, ohne vorher einen An= oder Ueberjchlag auß- 
zuarbeiten, die auf Grund der Bantabellen ermittelte Bedarfsſümme. 

Im zweiten Fall hat die Königliche Regierung, falls Sie fi 
für die Befürwortung eined Gnadengeſchenks entjcheidet, einen fichern 
Koftenüberfchlag nebit Skizzen fertigen zu laffen und einzureichen. 

Im dritten Fall ift hier zu beftimmen, ob und tn wie weit 
vollftändige Bauanſchläge und Banzeichnungen vorzulegen find. 

Da nun einerfeitö der Herr Zinanz-Minifter bet den ar 
lungen wegen der Bewilligung von Baubeihülfen die möglichit fr 
naue Feftitellung des Koftenbedarfe uch juperrevidirte Anjchläge 
verlangt; andererjeitd die Königliche Ober-Baubehörbde die eingereich⸗ 
ten Ueberſchläge zu dem Enbe ae für nicht teoffiondfäbih, wie im 
Fall von E., theils für nicht fiher genug, wie im Fall von N., 
erachtet, jo werden in ber Regel Spectalanfchläge und Zeichnungen 
nöthig. Dedhalb reihen auch die übrigen Königlichen Regierungen 
Sofort vollftändige Anichläge und Bauzeichnungen ein, wenn ed IE 
um Bauten handelt, bei welchen einfache wa , wie ſolche 
bei gewöhnlichen kirchlichen und Schul-Bauten üblich, in Betracht 
fommen und beichränfen fi nur bet größeren Kirchen oder andern 
wichtigen Bauten darauf, zunähft Ueberſchlääge und Skizzen einzus 

en. 
&8 liegt fein ausreichender Grund vor, im dortigen Verwal⸗ 

tungsbezirk von der Einhaltung eines gleichen Verfahrend abzufeben. 
Im vorliegenden Zal hat zudem die Königliche Ober-Baubehörde 
die Berufung auf das Bauproject für B. Hinfichtli der Koftener- 
mittelung für ungenügend erflärt und eine Special= Beranfchlagung 
verlangt. Kann nun gar wie bier bet der Aufftellung von Spectal- 
anichlägen ein fuperrevidirter Entwurf zu dem beabfichtigten Bau zum 
Grunde gelegt und der Specialanſchlag zum Sculhausbau in ®. 
im Mebrigen einigermaßen zum Anhalt genommen werden, jo erfcheint 
auch der Einwand unerheblich, daß der betreffende Baubeamte durch 
bie in Rede ſtehende Arbeit zu jehr belaftet werden würde, denn im 
Wefentlichen wird fie auf eine modificirte oder den localen Verhält⸗ 
niffen von N. angepaßte Wiederholung des andern Anichlagd hinaus- 

en. 
Berlin, den 6. März 1865. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

An 
die Abunigliche Regierung zu N. 

478. UV. 
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75) Beförderung der Schuiverfäumnißliften durch 
die Poft. 

Um eine Erleichterung für die Landichullehrer bet Beförberun 
der den Lokal⸗Schul⸗Inſpektoren allwochentlich einzureihenden Schul⸗ 
verfäumnißliften herbeizuführen, ordnen wir im Einvernehmen mit 
der biefigen Königlichen Ober-Poft-Direction bierdurd an, daß diefe 
Liften, welche biöher durch die Lehrer felbft, oder deren Boten an 
die betreffenden Lokalſchul⸗Inſpektoren eingereiht werben mußten, 
fortan mit der Ka an leptere befördert werden dürfen, wenn dieſe 
nit am Drte wohnen und Wege, Wetter oder andere Hindernifle 
die rechtzeitige perjönliche Abgabe der Liſten erjchweren ober unmög- 
lich machen. Da die Sandieulfehrer aber zum Verſchluß dieſer 
Liſten fih nit im Beſitze eines Dienitjiegeld befinden, fo haben 
diefelben die diefe Lilten enthaltenden Briefe den betreffenden rtö» 
Ichulzen zum Verſchluß durch das Drtöfiegel zu übergeben und das 
auf diefe neben der Adrefje zu fepende portofreie Rubrum „Herr: 
naftlihe Schul⸗Sache“ durch deren Namendunterfchrift beglaubigen 
u laffen. 
| . ıc. veranlaffen wir, die Schulzen des dortigen Kreiſes hier⸗ 
nach mit der erforderlichen Anweilung zu verfeben. 

Königeberg, den 14. März 1869. 
Königliche Regierung, 

Abtheilung für Kirchen» un Schulweſen und Abtheilung des 
nnern. 

An 
fämmtlihe Herren Lanbräthe reſp. Lanbrathe- 

mts-Berweier des Bezirke. 

76) Köntglier Hausorden von Hohenzollern. 

Sn der Perſonalchronik dieſes Heftes vom Gentralblatt find Ver⸗ 
leihungen ded Königlichen Haudordend von Hohenzollern, und zwar 
des Adlerd beffelben an Lehrer angezeigt. Wegen ber Bedeutung 
biefeß Ordens führen wir Folgendes an: 

In den unter dem 23. Anguft 1851 Allerhoͤchſt vollgogenen 
Statuten des Hohenzollernfchen Haußorbens (Geſ.⸗Samml. S. 671 ff.) 
tft im Art. 3 beftimmt: * 

„Diefen Unfern Köntglihen Hausorden werden Wir unb 
Unjere Nachfolger in der Krone an foldhe Perfonen verleihen, 
welhe um die Erhaltung des Glanzed und die Macht Uns 
ir Köntglihen Hauſes ſich verdient gemacht und eine be» 
ondere Hingebung an Und und Unſer Haus an ben 2 
gelegt baben, ſowohl durd ein in det Gegenwart feine Fruch 
agendes Berbdienft, durch aufopferndes und mannhaftes Be⸗ 
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nehmen im Kampf für daffelbe gegen äußere oder innere 
Feinde, als durch ein Wirken für die Zukunft, dad in kom⸗ 
menden Zeiten Frucht bringen wird, dur Crmunterung und 
‚Bereitung ber heranwachſenden und zukünftigen Gefchlechter 
zu gleicher Treue und gleihem Thun.“ 

Hinfichtlih der Auszeichnung der zuletzt gedachten Verdienfte 
beftimmt der Art. 5 der Statuten: 

Solchen Perſonen aber, welche im Hinblid auf die 
Zufunft in die Herzen der heranwadfenden und 
zufünftigen Geſchlechter den Keim treuer Geſin— 
nung und treuer Thaten legen, jet e8durd ernfte 
Zudt der Jugend und Erwedung gottesfürdtiger, 
treuer und vaterlandöliebender elinnung in der 
Schule, fet es durdy herporragende Werke der Kunft und 
Wiſſenſchaft, welche auch in fernen Geſchlechtern den @eift 
der Treue und Baterlandßliebe wecken, wird der Adler des 
Drdend in drei Klaflen, Groß- Somthur, Somthur, Ritter, 
verliehen werden." 

Sn der Allerhöchften Urkunde vom 18. October 1861, die Er⸗ 
weiterung des Königlihen Haudordend von Hohenzollern betreffend, 
(Geſetz Sammlung von 1862 ©. 11) haben des Könige Majeftät 
unter Nr. 3 zu befehlen gerubt, daß das biöherige filberne Kreuz 
und der filberne Adler zur vierten Kaffe ded Königlichen Hausordens 
von Hohenzollern erhoben werde. 

Don ber Anficht ausgehend, daß das, was als Verdienft um bie 
Sugend in der Schule nad Art. 5 der Statuten durch Verleihung 
bes Adlers des Königlichen Haudordend von Hohenzollern anerfannt 

und geehrt werden fol, Aufgabe und Pflicht jedes Lehrers jet, daß 
ed aber für die mit Lönigötreuer und patriotiiher Gefinnung ver- 
bundene ausgezeichnete Erfüllung diejer Pflicht Teine an emerfenere 
Anerkennung gebe, als die Verleihung des Adlers des Königlichen 
Hausordens von Hohenzollern, hat der Minifter der Unterrichtd-An> 
elegenheiten unter dem 24. Februar d. 3. Allerhöchften Orts um die 
rmädtigung gebeten, in den zutreffenden Fällen die Verleihung bed 
enannten Ordens beantragen zu dürfen. Des Königs Majeftät 

en diefe Ermächtigung zu ertheilen geruht. 
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I. Akademien und Univerſitäten. 

77) Königliche Akademie der Wiſſenſchaften. 

Die Königliche Akademie hat die Herren Mar Müller in 
Drford, Joſeph Kiorelliin Neapel und Sacob Bernays in 
Dredlau zu correfpondirenden Mitgliedern ihrer philoſophiſch⸗hiſto⸗ 
riſchen Klaſſe erwählt. 

78) Erhaltung der Funde an Münzen ıc für die Mu— 
feen oder andere Sammlungen. 

Häufig kommt der Fall vor, und mit dem täglich mehr erleich⸗ 
terten Verkehr immer häufiger, daß Funde von Münzen und anderen 
antiquariſch der Erhaltung werthen Gegenftänden gleidy bei ihrer 
Kuffndung zeritreut oder an die nächiten Unterhändler verkauft wer- 
den, um dann nicht felten, wenn die Hoffnung auf größeren Ge⸗ 
winn getäufcht ward, oder die Furcht, von dem Eigenthümer des 
Bodens in Aniprud genommen zu werden, erwacht, in den Schmelz⸗ 
tiegel zu wandern und fo, ganz abgelehen von der Ergänzung der 
Sammlungen, der wiflenichaftlichen Verwerthung für die Archäologie 
und Vaterlandskunde entzogen zu werben. 

Um diefem Uebelftande, fo viel von meiner Seite geichehen kann, 
abzubelfen, erfläre ich hiermit, daß die Kinder bei Einfendung des 
Sunded an die Königlihen Mufeen mit Sicherheit darauf rechnen 
fönnen, jedenfalls den vollen Metallwerth und nad) Maßgabe der 
Bedeutung und Seltenheit der Gegenftände einen angemefjenen hö— 
beren Werth zu erhalten, welcher nach erfolgter Einigung fofort 
ausgezaht wird. 

enn öffentliche Sammlungen der Provinz die Mittel haben, 
den Ankauf des Fundes in einem gegebenen Kalle zu fichern, fo 
werde ich gegen diejelben gern zurüdtreten, und in diefem alle 
nur wünſchen, der allgemeinen Weberficht wegen eine Notiz über 
denfelben zu erhalten 

Berlin, den 8. April 1865. 
Der GeneralsDirektor der Königlichen Mufeen. 

von Olfers. 
Bekanntmachung. 

79) Einrichtung der Docenten-Attefte über den Beſuch 
akademiſcher VBorlefungen. 

Die Igon früher wiederholt zur Sprache gekommenen Uebel- 
ftände bei der Ausftellung der durch Verfügung vom 13. Januar 
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1825 angeordneten Docentenattefte über den Beſuch akademiſcher 
Borlefungen gaben dem General-Soncil der Univerfität zu Königs» 

berg im Sabre 1860 Beranlaffung, auf die Abfchaffung der: beftehen« 
ben Einrichtung anzutragen. Ueber biefen Antrag find feiner Zeit 
die Senate jämmtliher Lundeduniverfitäten gehört worden. Die 
darüber erftatteten autachtlihen Berichte zeigen freilich feine Ueber⸗ 
einftimmung in der Schäpung des Werthed der gegenmärtigen Eins 
rihtung, enthalten aber ausreichende Material, um mich von ber 
Zwedmäßigkeit einer Abänderung ber DBerfügung vom 13. Januar 
1825 zu überzeugen. Ich bin daher, nachdem nunmehr auch der 
Herr Sufttzminifter dur Verfügung vom 5. December v. 3.*) die 
biöherige Verpflichtung der Candidaten der Rechte zur Betbringung 
von Seugniffen über den Beſuch gewiſſer Vorlefungen aufgehoben 
bat, in der Lage, hinfichtlich der Attefte über die von den Studis 
renden angenommenen Borlefungen nachitehende Beitimmungen zu 
treffen. 

1) Die Anmeldungebogen oder Anmelbungebüher, welche den 
Studirenden bei ihrer Immatriculation eingehändigt werden, ent» 
halten künftig außer den Rubriken, worin die angenommenen Vor: 
lefungen, die Nummer der Zubörerlifte und der Vermerk des Duäftorß 
in Betreff ded Honorard eingetragen werben, zweit Rubriken mit 
ber Bezeichnung „angemeldet* und „abgemeldet“. Diefe 
werden von dem Docenten durch Cintragung ſeines Namens und 
des Datums der Anmeldung, rejp. Abmeldung, audgefüllt. Bemer⸗ 
kungen über den im Beſuche der Borlefungen bewieſenen Fleiß bes 
Zubörerd werben in die Anmeldungöbogen oder Bücher nicht mehr 
aufgenommen. 

2) Die Studirenden -find nad) wie vor verpflichtet, fich Inner 
halb einer für jede Univerfität durch den Senat feftzufegenden Zrift 
behuf8 der Annahme der Vorlefungen bei den Docenten perjönlich 
zu melden. Cbenfo find die inländifchen Studirenden und, infofern 
fie ein Abgangdzeugnig von der Univerfität zu erhalten wünſchen, 
aud die ausländifchen gehalten, 9 am Schluß der Vorleſung, und 
war innerhalb 8 Tagen vor und nach dem Schluß derſelben, bei 
em Docenten abzumelden. Nur in demjenigen FA in welchem 

der Studirende ein Abgangdzeugnig nachzuſuchen bat, tft die Ab» 
meldung behufd der Aufnahme der Borlefung in dad Abgangszeugniß, 
zu einem früheren Zeitpunfte zuläffig. Ohne vorgän ge und recht» 
zettige Anmeldung und Abmeldung wird ein Vermerk über die an⸗ 
genommene Vorleſung in das Abgan Preugnib nicht aufgenommen. 

) In die Abgangsgeugnilfe wird ein Vermerk über den im 
Beſuch der Vorleſungen bewiefenen Fleiß nicht aufgenommen. 

4) Wenn Studirende ein Zeugniß über ben fleißigen Beſuch 

*) Centrbl. pro 1865 Seite 11. 
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einer einzelnen Vorleſung zu erhalten wünſchen, fo haben fie 19 
deshalb an den betreffenden Docenten zu wenden und bemfelben 
nöthigenfalld die ebergeugung von den beiwiefenen Fleiße zu ver- 
Ihaffen, worauf ihnen dad Zeugniß ertheilt werben wird. 

Wünſchen Studirende ein alademiſches 3eugmib über ihre ge» 
ſammte wiſſenſchaftliche Beichäftigung auf ber Univerfität zu erhals 
ten, fo wird ihnen ein ſolches auf ihr Anſuchen, event. re Grund 
penigenben Nachweiſes Seitens der Studirenden felbft, von der bes 

- treffenden Zacultät audgeftellt. 
Ew. Ercellenz erſuche ich ergebenft, diefe Beftimmungen dem 

Herrn Rector und bem Senat dortiger Univerfität mitzutheilen, und 
diefelben in geeigneter Weiſe zur Kenntniß fowohl der Herren Do» 
centen ald der Studirenden zu bringen, und das fonft Erforderlidye 
wahrzunehmen. Es wird angemefien fein, die Stubirenden gleich⸗ 
zeitig darauf aufmerkſam zu machen, daß die Befeitigung der Fleiß⸗ 
teftate in den Anmeldungdbogen oder Büchern und in den Abgangs⸗ 
eunnifien nicht Die Bedeutung habe, ald werde fernerhin auf den 
gr ß im Beſuche der Borlefungen ein geringerer Werth gelegt als 

über, die Anordnung beruhe vielmehr wefentlich auf dem Vertrauen 
die eigene Einfiht und fittlihe Meife der Studirenden, weldye 

fie auch bei diefem wichtigen Gegenftande ohne Außeren Antrieb 
dad Rechte erkennen und thun heißen werde. Wo ſich dieſes Ver⸗ 
trauen nicht rechtfertige, würden aber nach wie vor Rügen und 
Strafen, den Umftänden nach ſelbſt die Erclufion, zu gewärtigen fein. 

Mit Rückſicht auf diefen Punkt wird aber auch den Docenten 
—— die Pflicht obliegen, den Fleiß der Studirenden im Be⸗ 
uch der Vorleſungen thunlichſt zu überwachen, damit eine ungerechte 
Beurtheilung einzelner Studtrenden ſoviel als möglich verhütet werde. 

Berlin, den 18. April 1865. 
Der Minifter der geiftliden ꝛc. Angelegenheiten. 

von Mühler. 
An 

Die Herren Curatoren sc. ſümmtlicher Untverfltäten 
und der Alademie zu Mänfler. 

1457. U. 

80) Rector- und Decanenwahl bei der Univerſität 
zu Greifswald. 

(Tentrbl pro 1864 Eeite 260 Nr. 95.) 

Bon dem Herrn Minifter ber geiftlichen ꝛe Angelegenheiten 
d buch —— vom 29. Mär d. J. die von dem Concil 

er Mniverfität zu Greifswald vollzogene Wahl des Geheimen 
Regierun —* Profeſſors Dr. Baumſtark zum Rector, ſowie 
die von den Facultäten getroffenen Wahlen der Profeſſoren Con⸗ 
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Mtorialentf Dr. Vogt, Dr. Wieding, Gehelmer Medieinalrath 
r. Bardeleben und Dr. George zu Decanen beziehungswetie 

der theologiichen, juriſtiſchen, mebieinifcen und phtlotopbilen Fa⸗ 
cultät dieſer Univerfität für das Jahr vom 15. Mat 1865 bis da⸗ 
hin 1866 beſtätigt worden. 

81) Vermehrung ber Königlihen Univerſitäts— 
Bihliotbet in Berlin. 

In der zur Feier des Geburtstages Seiner Majeftät des Koö— 
nigs abgehaltenen öffentlihen Sigung ber Akademie der Wiſſenſchaf⸗ 
ten wurde von dem vortragenden Seftetair, Profefjor Dr. Tren⸗ 
belenburg auch bes im neuefter Zeit geſchehenen Anlaufs der 
nachgelaſſenen Bücherfammlung der Brüder Jakob und Wilhelm 
Grimm für die hiefige Königliche Untverfitätsbibliothet mit beſon⸗ 
berem Dante gesen die Munificenz Seiner Mafeftät ded Kür 
nigs gedacht. Diefe Sammlung befiteht aus 7,862 Nummern in 
11—12,000 Bänden, durchweg fauber gebunden und wohl erhal« 
fen. Sie ift reih an den beiten Grigeinungen der Neuzeit für 
die ältere deutſche, framzöfifche, englifche, romaniſche und flandina« 
viſche Literatur und umfaßt in dieſen Disciplinen nicht allein bie 
vortrefflichften lerilaliichen und grammatiſchen Werke, fondern auch 
eine überaus reiche Fülle der beften neueren Ausgaben älterer Schrift« 
fteller. Durch den Erwerb berjelben ift eine bisher fühlbar gewe⸗ 
jene Lücke in der hiefigen Königlichen Univerſitätsbibliothek munmehr 
länzend ausgefüllt. Was der Sammlung od einen befonderen 
erth verleiht ift der Umftand, daß eine große Anzahl von Werten, 

namentlidy die von den Verftorbenen für ihre Arbeiten viel benupten, 
in ihrem Innern ungemein fauber geſchriebene Randbemerfungen 
von ihrer Hand enthalten, oder daß ſolche Anmerkungen, auf lofen 
Blätthen oder auf Borjagblättern „gelörkeben, den Büchern einges 
han find. Es ift mithin gleichzei N mit den Büchern ein werth⸗ 
voller, Tritifcher, von den Brüdern Grimm angelegter Apparat et- 
worben worden. Auch ai Hoffnung vorhanden, daß fpäter noch der 
fonftige handſchriftliche Nachlaß werde hinzugefügt werden. Die Re 
ierung Seiner Mafeität bat namhafte Opfer nicht gefchent, um 
m Lande und der Hauptitadt einen literarifhen Schatz zu erhal- 

ten, auf beffen Be fie durdy die von ihr den beiden berühmten 
Brüdern bei ihren Lebzeiten gewidmete Fürſorge und durch ben eige⸗ 
nen Wunſch der Angehörigen den nächſten Anſpruch machen durfte 
und ed mag ihr zur Genugthuung gereichen, gegenüber den grund⸗ 
loſen Beihuldigungen, welche fie wegen angeblicher Bernadyläfftgung 
der Intereſſen der Wiſſenſchaft und Kunft erft vor Kurzem in dem 
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Hanfe der Abgeordneten hat erleiden müſſen, bier in dem Munde 
des berufenen Vertreters der erſten geieheien Körperichaft des Landes 
einer gerechteren Würdigung ihrer Beſtrebungen zu begegnen. 

— 

82) Neues Univerfitäts-Anatomie-Gebände in Berlin. 

Das neue Anatomie-Gebäude bierfelbft befindet fih im Garten 
der Königlichen Thierarzneifhule.. Durch eine reich ornamentirte 
Eingangshalle elangt man in dad mit Kreuzgewölben überjpannte 
Veſtibulum, bet Kufboden ein mufivifches Seppicmufter zeigt, 
welches aus gebranntem Ton im der befannten Terracotta» Fabrik 
von Ernft March in Charlottenburg bergeftellt iſt. An das Veſti⸗ 
bulum, durch Garderoben getrennt, en teen ſich Die beiden Präparir- 
be an, von denen der eine polngonalartig een mit weitges 

en 

unten Sterngewölben überdedt iſt, weldye von zwei Träftigen 
anitpfeilern getragen werden. Der größere dagegen tft mit Kreuze 

gewölben überdedt, welche zwiſchen 10 zierlichen gubeifernen Säulen 
eingeipannt find, und deren Blätterlapitäle nad romanifchen Mo- 
tiven gebildet, durch Weinblätter ornamentirt werben. e beiden 
mächtigen 10 Fuß breiten Branittreppen liegen in bejonderen thurm- 
artig aufgeführten Edbauten und führen nach dem eriten Stod, wo 
außer den Arbeitözimmern des Directord und der Profectoren, dem 
hyſikaliſchen und chemiihen Cabinet, dem großen Sanımlungd 
FL bad große prächtige Auditorium, für 250 bid 300 Studirende 
nr an eingerichtet iſt. Letzteres bat eine Länge von 
53 u 8 Zoll und eine Breite von 42 Fuß 6 Zoll bei einer Höhe 
von 87 Fuß, iſt polygonalartig geichloffen und befigt eine im ro» 
maniſchen Styl reich gemalte und cafjetirte Holzdecke. Eine bpbean- 
liſche Hebevorrichtung bringt die Leihen aus dem Souterrain in dem 
Präparir-Saal reip. in das darüber liegende Auditorium, ohne daß 
eine weitere Manipulation nöthig tft, als ben Hebel, welder die 
Dentile öffnet und fchließt, zu bewegen. — Das Auditorium wirb 
durch Waller geheizt. — Durch Spradröhren gelangen die Anord⸗ 
nungen aus den Sälen nad dem Souterrain; Toiletten mit Hähnen 
n kaltem und warmem Waſſer find in allen Räumen aufgeftellt, 
bfiußröhren mit Geruchöverfchlüffen verfehen, führen Die Unreinig- 

feiten auf dem kürzeſten Wege ab. Da die Deden in allen Räumen, 
wo ber Verweſungẽprozeß der Leichen vor 9 gebt gewölbt und 
mit Delfarbe gemalt, die Fußböden aber asphaltiri und mit Abfluß- 
röhren verichen find, fo iſt es möglich, durch bie an die Keuerhähne 
anzufchraubenden Schläuche, Deden, Wände und Fußboͤden aban- 
Ipülen und fomit die größte Reinlichkeit zu erhalten. — Yür Die 
üftung ber Räumlichkeiten iſt gleichfalls in ber ansreichenditen 

Weiſe Sorge getragen worden. Die unter ben Deden angebrachten 
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iuftdicht ſchließenden Jaloufieklappen führen im geöffneten Zuftande 
wi verdorbene Luft ab, während friiche Euft durch ftellbare Schieber, 
welche unmittelbar über dem Fußboden angebradht find, den Sälen 
zugeführt wird. Außerdem find in befonderen, inwendig glafixten 
Steigeröhren Gasabzugsbrenner angebracht, welche die unreine Luft 
anfaugen und aus den Zimmern entfernen. 

Die Facaden des Gebäudes find in terra cotta lien 
und wie die gefammte innere Architektur im italientjch- romanischen 
Styl von dem Bauinfpertor Cremer entworfen, unter deffen oberer 
Leitung der Bau mit allen Nebenanlagen in dem kurzen Zeitraum 
von 13 Jahren vollendet worden iſt. 

Die veranichlagten Baukoften ded Hauptgebäuded, der Anftalt 
für die Mazeration, ded Portierhaufes, ber Befriebigungen, der Ent» 
wäflerungd-, Regulirungd- und der inneren Cinridytungen belaufen 
B in Summa auf 168,780 Thlr., wozu indeſſen noch die veran- 
chlagten Koften für die Verlegung der Pauke, Erbauung einer maf- 
iven Brücke über diejelbe, Anlage neuer Pferbefoppeln für die Thier- 
arzneifchule, Verlegung der Wärterwohnungen ꝛc. mit 9400 Thlen 
binzutreten, fo daß die Koften der ganzen Bauanlage mit der Summe 
von 178,180 Thlrn abſchließen. 

In feiner gegenwärtigen Vollendung dürfte dad Gebäude unter 
en ähnlichen Inſtituten in Europa wohl den erften Rang ein- 
nehmen. 

83) Srwerbung einer Imperatoren-Statue für bad 
Mufeum. 

Unter den Crwerbungen für die diefleitigen Mufeen aus ber 
Auction der Kunft-Sammlung ded Grafen Pourtal&8-Gorgier zu 
Paris befindet fih aud eine überlebensgroße Marmorftatue des 
Kailerd Auguftus, welche für den Preis von 26,200 Fres erftanden 
worden ift. Dieſe Statue, die ehedem in dem prachtvollen Schloß 
bed Cardinal Richelien in der Touraine aufgeftellt war, und nach⸗ 
mald in die Sammlungen von Malmaifon überging, wird für das 
Preußiſche Mufeum ein ſehr erfreulicher Zuwachs fein; fie tft bie 
vierte. Imperatoren- Statue, bie in defjen Befib gelangt. Unjere 
Sammlung beſaß bisher, abgefehn von einem ald Imperator er⸗ 
gängten Dorehprtorto (aufgeftellt im afiyriihen Saal, Nr. 758), 
a8 coloffale Sitzbild des Trajan als Jupiter (Nr. 359), das Stand« 

bild des Sulius Caäſar (Nr. 295), bei welchem indeſſen Ro und 
Torſo nicht urſprünglich zufammengehörten, und das bes Marcus 
Aurelius (Nr. 863). Die neu erworbene Statue des Auguftuß zeigt 
ben Katler in träftigem Mannesalter; den Oberkörper ſchmückt der 
mit reicher Ornamentik verjehene Harniſch, dad Haupt ift fanft nad) 



ber rechten Seite „gereint- Die ed ſcheint, hat man bier ben 
Kaiſer im Momente einer Allocution vorzuftelen. In Tracht und 
Haltung wie in der Größe ift diefe Statue ähnlich der des Marcus 
Aureliud in unferer Sammlung, in der Bewegung aber viel fchöner 
und freier, in der Ornamentik reiher. Eine Abbildung der Statue 
geb Clarac (Mus. de Sculp. pl. 914 no. 2335) und verſuchte da⸗ 
ei eine Deutung der Hauptverzierung des Harniſches, im weldyer er 

dad von zwei Bictorten umgebene Palladium erkennt. Neuerlich tft 
die Statue wieder in dem bei Goupil in Paris erfchienenen pho⸗ 
togenphilben Prachtwerk, welche eine Auswahl der vorzüglichiten 
Stüde ber Pourtalès'ſchen Sammlung enthält, (auf Zafel 52) 
abgebildet. 

84) Königlihe Alademte der Wiſſenſchaften. 
(HSumboldt-Stiftung.) 

(Centrbl. pro 1864 Seite 201 und Eeite 649.) 

In ber Sigung der Königlichen Akademie der Wifienfchaften zur 
Gedächtnißfeier König Friedrichs II am 26. Januar d. 3. gab Heer 
Srofellor Trendelenburg folgenden Bericht über die Humboldt- 

iftung. 
Das Suratorium der Humboldt-Stiftung für Naturforfhung 

und Reifen erftattete in der vorjährigen öffentlichen Siöung zur 
Feier des Jahrestages König Friedrichs des. Zweiten feinen legten 
Jahresbericht. 

Nach demſelben betrug das Stiftungsvermögen am 1. Januar 
1864 = 48,800 Rthlr. zindtragend und 41 Rthlr. 29 Sgr. 1 Pf. baar 
und die für wiſſenſchaftliche Zwecke 1864 verwendbare Summe 
zund 2150 Rthlr. 

Inzwiſchen fit die dritte Rate des Allerhöchſt bewilligten Kö⸗ 
niglihen Beitrag von 10,000 Rthlen., aljo die Summe von 
83334 Rthir. zu dem Kapital hinzugetreten, und das in einer Hy» 
potbet und preußiſchen Staatöpapieren belegte Kapital war darnach 
am 1. Sanuar d. S. auf 52,400 Rthlr. geftiegen. In die Ein 
nahme ded vorigen Jahres ift der unter dem 4 Januar d. I. von 
der 8. Regierungd- Danpitaff: in Aachen eingefandte Beitrag von 
36 Rthlrn. eingerechnet. te aud 1864 ftammenden Ein unfte, 
fo weit fie die für 1865 verwenbbare Summe bilden, baben 
2256 Rthlr. 10 Sgr. 6. Pf. ergeben; aljo werben rund 2250 Rihlr. 
ber K. Akademie der Wiſſenſchaften zu ftiftungsmäßiger Verfügung 
geitellt werben. 

Nah 8. 14 und 8. 17 des Statuts war in biefem Jahr die 
Wahl ded Curatoriums, fo weit ed von Wahl abhängt, zu erneuern. 
Die Akademie der Wiſſenſchaften wählte aus ihrer Mitte diefelben 
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Deitglieber wiederum ind Suratorium, und erjuchte Hrn. Geh. Com⸗ 
merzienrath A. Mendelsſohn darin zu verbleiben. Sodann ver 
theilte das Curatorium unter fich die Gefchäfte, wie bisher, und 
ernannte den Bortragenden, Zrendelenburg, Sekretar der K. Mad. 
d. Will. zum Borfigenden, Hrn. ©. Magnus, Mitglied der Aka⸗ 
demie, zum Stellvertreter und Hrn. Geb. Sommerzienraty U. Men: 
belsjohn gum Schriftführer. Mit ihnen bilden das Guratortum 
der Stellvertreter St. Ereellenz ded Herrn Minifterd der Unterrichtd- 
angelegenheiten Hr. Geheimer Regierungdrath Dr. Dabaulen 
und der Dberbürgermeifter der Stadt Berlin, Hr. Geheimer Res 
gterungdratb Seydel. 

Auf Antrag der Akademie der Wiſſenſchaften find die im vort- 
gen Sahre verwendbaren 2150 Rthlr. dem witfenichaftlichen Reifen» 
den, den die Humboldt» Stiftung 1863 entjandte, Dr. Reinhold 
Henfel in Brafilien überwiefen worden. 

Dr. Reinhold Henfel, der gelehrten Welt durch goologiiche 
und paläontologijche Arbeiten bekannt, betrat gegen Ende November 
1863 den Boden Süd America’d. Dankbar erwähnte fchon der 
vorige Bericht der Förderungen, weldhe Dr. Henfel von dem K- 
niglihen Herrn Geſandten in Rio Janeiro und von der Kaiferlich 
brafilianiihen Regierung erfuhr. Nachrichten von ihm find fpar- 
fam hierher gelangt, und es liegt nur ein Reijeberiht vom 27. Mat 
v. 3. vor, gefthrieben in der Baum⸗Pikade bei Peter-Land in einiger 
Entfernung von Porto Alegre. Aber in lepter Zeit find aus Rio 
Grande drei Kiften mit Naturalien eingegangen, der reichliche Ertrag 
feiner fleißigen Sammlungen aus den eriten 3 oder 4 Monaten 
jeined Aufenthalts in Brafifien. Zwei andere Kilten, welde in 
Porto Alegre zur Abfendung bereit waren, werden noch erwartet. 
Der Inhalt der empfangenen Kiften, deffen wiljenfchaftliche Bear: 
beitung dem Dr. Henfel für feine Rückkunft vorbehalten ift, Eigen- 
thum der Humboldt-Stiftung, tft auf dem biefigen K. anatomischen 
Muſeum, wie Dr. Henfel gewünjcht' hatte, niedergelegt worden. 
Der Director defielben, Hr. Geheimer Medizinalratb Profeffor 
Dr. Reichert, der die Aufbewahrung und Füntorge für die einge- 
gangenen Naturalien gütig übernommen bat, hebt aus dem erwähn⸗ 
ten Reiſebericht und in Betreff der bereit eingelaufenen Sendung 
bad Folgende hervor: 

Dr. Henjel tft am 8. December 1863 von Rio Saneiro nad 
Porto Alegre gegangen, um dem urfprünglichen Reifeplan gemäß 
die ſüdliche Provinz Braftliend Rio grande do Sul mit Rudficht 
auf Die etwa vorhandenen fojfilen Ueberreſte aus dem Thierreich und 
auf die jest dafelbft lebende Fauna genau zu durdferſger Er 
unterfuchte zunächſt das Flußgebiet des Guahyba, begab ſich dann 
etwa Mitte April 1864 über Säo Leopoldo nach der mit Urwald 
bededten Serra und hatte die Abficht, beim intritt der beffern 

14 
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Jahreszeit (September) durch das Flachland der Provinz nach ber 
Banda oriental vorzurüden, fofern nicht die eingetretenen Kriegs⸗ 
ereigniffe einen andern Weg nach den argentiniichen Staaten noth⸗ 
wendig maden follten. Das Flußgebiet ded Guahyba hat nirgends 
Spuren von Meberreiten fofliler Säugethiere gezeigt. Andy dad 
biöher unterfuchte Gebirgsland enthielt nirgends ſolche Kalt und 
Knochen führende Höhlen, wie fie in Minas Geraed vorkommen. 
In den öfterd über 100 Schritte in das Innere der Erde fid) er: 
ftredenden Höhlen, die mehr ald Lüden oder Spalten zwiſchen 
großen Geſchiebeblöcken zu betrachten find, wurden nur Fledermäuſe 
angetroffen. 

Die drei bisher eingegangenen Kiften enthalten in etwa 1972, 
alfo nahezu 2000 Eremplaren 667 Specied aus faft allen größern 
Abtheilungen des Thierreichs. Die Sendung ift außgegeithnct durch 
eine, wie ed fcheint, vollftändige Sammlung der Süßwaſſerfiſche 
ded größten Bubgeben der Provinz und dur eine große Anzahl 
wohl erhaltener Eremplare von den dafelbit vorfommenden Käfern, 
durch wahrjcheinlich neue Arten Fledermäufe u. |. w. Bei vielen 
Stüden der Sammlung ift Dr. Henfel darauf bedacht geweien, 
der Bearbeitung willenichaftliher Kragen aus der Zoologie und 
Morphologie förderlich zu werden. 

So —* ſchon das erſte Halbjahr der Reiſe ein anſehnliches 
Ergebniß, aber zunächſt in einer andern Richtung, als die eigent⸗ 
lihe Aufgabe geht, welche fih Dr. Henſel, die Srforfchung foffiler 
Ueberreſte aus dem Thierreich ind Auge fallend, geftellt bat umd 
nicht aus dem Geſicht lich. 

Aber auch für diefe paläontologifche Forſchung ift das Jahr 
nicht ohne Ausficht geblieben. Hr. von Gülich, K. preußifcher 
Geſchäftsträger in den La Plata Staaten, bejfen warmen Eifer die 
Humboldt-Stiftung auf das Dankbarfte erkennt, nahm ſich ber 
Zwecke ihrer erften Ausfendung erfolgreich an. Namentlich überjandte 
er eine Probe foffiler Ueberreite, daß obere Ende eines linfen Schen- 
felfnochens, welder zum Skelet bed Rieſenfaulthiers Glyptodon 
oder doch zu einer verwandten vorweltlihen Edentaten-Spezied ge⸗ 

So ift das erfte Unternehmen der Humboldt-Stiftung in voller 
Thätigkeit, und die Arbeit hat jenfeits des Oceans rüftig begonnen. 
Mögen in Nähe und Zerne die zahlreichen Förderer und Gönner 
der Humboldt-Stiftung ſich dieſes Anfangs freuen, aber dabei von 
Neuem eingedent werden, daß die großen Zwede, melde fie, die 
Stiftung mitgründend oder mitpflegend, in Alerander von Hums 
boldts Geifte erftrebten, umfaſſendere Mittel verlangen, als die find, 
auf welche bis jept daß eeinjame Merk beichränft iſt. Es bedarf 
ihrer weitern Hülfe, damit die Durchführung gelinge, und das Denk⸗ 
mal feines Namend würdig ſei. 
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85) keopoldiniſch-Karglini che Alademie der Natur⸗ 
orſcher. 

(Centebl. pro 1563 Seite 328 Wr. 114.) 

Der Leopoldiniſch⸗Karoliniſchen Aladenie der Naturforicher ift 
von dem Herrn Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten nad) 
Prüfung und Dedargirung der Rechnungen pro 1863 und 1864 in 
gleicher Weife wie früher, jo aud für die Jahre 1864 und 1865 
ein außerordentlicher Zuſchuß, von je 300 Thlrn bewilligt worden. 

86) Zuſchuß für den naturwiffenfhaftliden Berein 
der Provinz Pofen. 

(Sentrbf. pro 1863 Seite 531 Nr. 210.) 

Durch Allerhöchfte Ordre vom 4. März d. J. ift dem natur- 
wifienfchaftlichen Verein der Provinz Pojen der demjelben bis Ende 
des Jahres 1864 gewährte Zuſchuß von jährlih 200 Thlrn für die 
weiteren drei Jahre 1865 bid 1867 einſchließlich fortbewilligt worden. 

87) Schrift über germanifhe Erntegebräude. 

Der Dr. W. Mannhardt in Danzig, von welchem bereits 
ſchätzenswerthe Arbeiten über deutjche Alterthümer vorliegen, ift ges 
genwärtig mit einer Sammlung und Darftellung der germaniſchen 

tegebräuche beſchäftigt. Die Königliche Akademie der Willen- 
ſchaften hat dieſes Unternehmen befürwortet, und wird dafjelbe von 
dem Minifterium der Unterichtö- Angelegenheiten unterftügt. Auch 
aus Privatkreifen, dur Mittheilungen von Gutsbeſitzern, Geiftlichen 
und —— würde demſelben eine reihe Förderung zu Theil wer- 
en Tönnen. 

II. Gymngaſien und Neal: Schulen. 

88) Anerlennung höherer UnterrihtösAnuftalten als 
Gymnajien ıc. 

R Bon dem Herrn Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten 

die ftädtifche höhere Lehranftalt in der Brandenburgftraße zu 
Berlin unter dem Namen „Louifenftädtifched Gymnaſium“ 
am 21. November v. 3. al8 Gymnafium anerkannt, 

14° 
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die mit dem Gymnafium zu Goldberg verbundene Neal: 
Igue am 11. Februar d. S. u 

die Realfchule zu Landeshut am d Märzd. J. zu Real: 
ſchulen erfter Debnang erhoben, 

die höhere Lehranftalt ingen am 21. Februar ) J., 
bie Stralauer Stadtſchule zu Berlin am 15. März d. J. 

die md drichöſchule zu Marienwerder am 11. März d. J. 
als Höhere Bürgerfhulgn im Sinne des Reglemente 
vom 6. October 1859 anerfannt worden. 

89) Sufammenfepung ber der a aftligen Yrüfungs. 

(Centrbl. pro We Da » Nr. 7.) 

Bon dem Herrn Minifter der — ꝛc. Angelegenheiten 
find bei der wifſenſchaftlichen Pruͤfungs⸗Commiſſion 

zu Bonn die Yunctionen des verftorbenen Profeflord Dr. 
Monnard dem Profefißr Dr. Deliud, und 

zu Berlin die Yunctionen bed Privatbocenten Dr. Hans 
ftetn nad ir Verſetzun beilerben © dem Geheimen 
Medicinal-Rath und Drofefior hrenberg 

für das zweite, dritte und vierte Duartal d. J. übertragen worden. 

90) Gompetenzverhältniffe bei Gründung neuer Lehrer— 
ftellen an höheren Unterriht3-Anftalten. » 

Centrbl. pro 1863 Geite 12 Wr. 7.) 
Auszug. 

Hinſichtlich bes 5 Muh erfläre ich mich damit einver- 
ftanden, dab ed in 3 na r Gründung neuer Lehrerftellen an 
höheren Schulen, welche aus taatömitteln nicht fubventiontrt wer⸗ 
den, ber vorgängigen Einholung meiner Genehmigung nicht bedarf; 
es genügt, bob in ſolchen Fällen eine Anzeige der erfolgten Grüne 
dung erftättet 

Pike 8 19. April 1865. 

Der Minifter der — — — Ic. Angelegenheiten 
von M 

bas Röniglice Provinzial-Echul-Eollegium zu Fr 
6225. U. 
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9) Stellung der Reltgiondlehrer in den Abiturienten“ 
Prüfungs-Commiſſionen höherer Unterrihtsanftalten. 

Auf den Bericht am 13. v. M. erfläre ih mich damit ein- 
verftanden, da diejenigen Religiondlehrer der Gymnaſien und Real: 
ſchulen in dortiger Provinz, welche, weil fie in Prima Unterricht ers 
theilen, reglementömäßig Mitglieder der Abiturienten-Prüfungdcom« 
miſſion find, fid in berjeiben der Abftimmung zu enthalten haben, 
wenn ed ſich um einen Schüler handelt, der an ihrem Unterricht in 
Prima nicht Theil nimmt. Ich ermächtige das Königtihe Provin- 
ial⸗Schul⸗Collegium, die Prüfungscommiffionen der betreffenden 
Inftalten demgemäß mit Anweiſung zu verjehen. 

Berlin, den 21. März 1865. | 

Der Miniſter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Mühlen. 

An 
das Königliche Provinzial-Schul-Eollegium zu N. 

Abſchrift vorftehender Verfügung erhält das Königliche Provin. 
tal» Schule Collegium zu ent|prechender Beachtung —* diejenigen 
—58*— Lehranſtalten Seines Reſſorts, an welchen der Religions⸗ 
unterricht in Prima kein gemeinſamer tft, ſondern confeſſionell ge⸗ 
trennt von verſchiedenen Religionslehrern ertheilt wird. 

Berlin, den 21. März 1865. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

Au 
die fämmtlichen übrigen Königlichen Provinzial- 

Schul-Eollegien. 

4924. U. 
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92) Frequenz der 
' (Tentrafblatt pro 1864, 

I. General» Heberficht 

1 2. 3. 4. Pe an 

Bapi ber Echrer egnen; am Gefeumr- 
| Iuffe des . & an ben Bymnaflen. £3 ommer- 
5 — m e3 Gemehers a) auf 
> - - ; a2 a: 

Provinzen. | ® | z£ € gel a | cd 
2 £ I 20 a2 IQ 23 28 7 

= .@ 3 38: & a A. 2 ge 5% 2 T 
* * g: 8 ss | ı.|u. 

8 3F s . 

0% 5 s e 
il preupen. .. 120 I ım| 16 22 1110) 14 1350240 688 100311477 1089 
2] Brendenturg . | 2 | 3 | er |aa| a |ı2| 22 | 0614.) 1016 | 668 1169177611362 
3 Yommen . . 1 13 120 A113! 11 — | 14 | 3591 554 3283| 501| 8483| 706 

el eatdien. .. I | 2B| m laalmojıa| 19 663 | 713 | Basl1189|1836:1300 

Sinn ...I I ol ojm | 14) 5| 6 la 1% za m — 
learn... 20 al mies| sl ala en}| A 10} 626| 87011238.1124 
Tl @emham. . I 10 I se) m | 20 21 a | 319 717| &20| 736| 417 

4I3|15| 314583 55 7611151) 919] 929 —* © 8 —I 
— AN 

us ii lmnl in u 1 Bee mr on onen Gumme | 185 1 1468 | 252 128211011 81 | 6 3 7044 9508.7473 
b ber Beßand 2 dm, ter 5 2) 1Nermraifg, "2 GAR: 0) Inch: 2 von Der frrim Ormeinhe. 4) Dasın 1TI Ghdler Haren Davın 171 Shler 

I. General Uecberfidt 

1 2. 3 4. 8. 

Bgabi ber Lehrer Orfemmi- Slmal- 
d d En des 

& & | eu den Yrogumuafen. * 

00 7 55 

& ns 8: * 23 28 M. 

H > Ei ES u € 8 r se: IV 
s|& 18° 8 3 e |35 

& & [1 
j Cupen - - . ‘ — — — 3 * 2 . 

2 | Brandenburg . 2 6 3| 2| 1|— | 145 A I-| —-Ii9| 3 

3 | Yonmern . 1 5 2|ı 31 —| — 21 133 A“ I-| —-I3| © 

41 GA . -ı)| — | - | - | -|) -|I — _ _ -I -I| —| — 

5 I Yofen . 2 12| - | ı]ı|-| -— |] 3 — 1-1 A| 0 7% 

Glenn. . . 2v)| 5 1} 1] -|-| -- BI —-b)I-I| -| -I 2 

TI @ehphalen . . , 21 1| 6| 3) —| — * — I-I! 8919| 8 

8 | Abeinproviaz 3 | 20121117 — 1 — 110 | 2271249 

Summe N 28 | 10 | n|s|2| — 1250) | — |231 | 457 | 506 | 

Die Directlon ber I ber igl. und lan 
—* * von ——— vr bern gun nn v b tg 330 
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höheren Unterrichtdanftalten. 
Seite 654 Nr. 275.) 
von ber Frequenz der Gymnaſien bed Preußifhen Staats und ber 

6. T. . 

Fequenz im Winter-Semeßer 19%. Ben vielen Bali 68 6 b) Ivaren ber 

auf ben en I in ben Sorſchulen den Bpmnafien. b) tu den Borfulen | der gaymnaß Fine 
? 7 

lala Elalalsltlelel le, 
gs |® N Fi sIi8&|l,I5S|8:|, 

v. |v.lI $ LIıL |: ıeı| - | SS | € 2 | 8 2 3 52175 * 
“ls “l5j[i sji2|j2|3|8 

127 | 1099| 673 | rı I 12] 16 169 a| 2 5 
1160 | 1200 | 7335 | r21 | os | 528 203 | 3| 
1753| 738] 3869 | 338 | 306 | 269 111 I 2| 9 
1446 : 1893 | 8137 | 1158 I 418 | 467) 172 358 | 22 

418 2183| AR 35 | 184 | 101 “0 166 @ 52 

1083 | 5 | 5832 38 I 159% | 14 49 163 — 5 

519 581 377 a 161 — 64 mw 11 3 

1027 | 1117 | 5908 | 1321 ®| 13 — 131 68 14 

on! u non vor Ion | | u) mi 

DE la Bere 0 nm man m Drama 
von der Frequenz der anerkannten Progymnaſien des Preußifchen Staats 

6. 

Grequenz tm Winter⸗VKemeſter 1999. 

no Inn | no sc I nor 

7. 

6a 6 Bon Ve ae In b) waren ber 

auf den ben Progpmnafien. b) in ben Dorſchulen. ghıen 

g £ F 
uımn| 3 4 | 8 4 3 & * 
v.|vwi2 || ı! u] = | = | & 

E & = 5 8 |3|8 
& 

} At 2 —_ — — — Ü — — — 

si si ı|lz| s| al nIs| al ı| "| n|l-| - 
el si | -| s| z| nl s| ul ı)ı e| f 

al si » la | -| -I -| - Jielırlal -| - 
es! al ı | o|I -!| -I -!|-I| w| -!| si} -|-|- 
nn si || -i -I -I- I alz| si -| - | - 
tue -I -I - zielel -I-|- 
| | ar || wi sl sl] mlumjıer || -| a] 

anmaehelie eng: Ders Er Fr des Lyrenns in Bernigerode zw einem Gymnaſtum: 165 Yro- 
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mit benfelben organifch verbundenen Vorſchulen während des Winter- 

1 2 & 
Der Selmatt nen waren von Gefaumt-Mdgang 

. auf den Eym⸗ n den Bos- 
& naflen (62) f&ulen (6%) 

} In laͤnber 
— —, ‚p® r Provinzen. F ss ; $ ala 55 P 

5 = |32 18 2 |: Eon. see ö8 3 5327 532 ı|n.|g3s2. 
|. „ " Orbaung|& eo g° 
8 5 2 8 | 228 2 

ill... . 3805| 2932 | a 18 ll 1 | 77 5 1 20 

2 1 Brandenburg . . 4922| 2358| 551 1139 69 | 111 162] 111) 3 | 118! 16 5 2A 

3 I Yommen . . . 2091| 1775| 13 10| 1 57 5 1| 21] I 2 238 

4 | Sälefen 423] 3967| 47 40 41 131) BI 1| Gl 4 7 29 

SI Yon . . . 1 1085| 4 8| ı) Bi 8 ı| di -| — | — 

6| Gadfen. . 2343| 2838| 151 311 21 12| 8 2 7 12|7|12 

7 1 @ehphalen 2000| 1581| 96 10\-I ea @ 3| 41 2| — | © 
8 | Rheinprowin; und 
—— — 3061| 2164| 79 12ji — 9 66 4 ul 2| 4 9 

Gumme | 2071| 1er1olsıe] aus | 233] 26 754| 508] 10 | 366) | 8 |1e]| 

und der mit benfelben organifch verbimbenen Borfhulen während bes 

1. 2. 8 
imat 

—— een —X Gefammi-Ubgang 

d . d 
"yanedın Borfäulen a. von ben 

N Abfolvirung d Setner| |Sntänser] [ne@eBttmens] _— I--._ oberen Klafe auf oberfen Rlafe auf Provinzen. 

Laufende Nummer. 

est. 3 F g & PR Fr: & [7 77 . F- > 

312 31513 5]8 nm Bssl£ls |: ale ı.|n.gieige 

sl: Is 5; 5 ommzeBl5|E 
DINE || z22]°|3 

Yreufen. - » . 1 DI I — IA N1N—-I- 1 — - 

21 Brenbenturg . . | 121) 49) 2 n 2|-I 2! -|I-| — 4 — 

a1 Yommen . . . [18 2 21 @ 3I—-1—-| 1|-| — 1 - 
4 Gälefien Pr — — — el 1—M— — — — — — 

SI Peſen. ..1174 11 — —| — | -I—| — - — 8 — 
6 Seafın. ...I 0 2 Mi —-| —|—-I 3 1|-| — I -|— 

TI Weybaien. . . | 213 112 I —| - |-I—| — - | — 2 

81 NRheinvprevinz ii — - — 7) —- I — 1 116 — 

Summe 370|10x2| 20| 146 s|-|19] 2 - ı [e]-| s -| 4 10| 



Schulſemeſters 18%. 

3 ‘ - 10. 
2 . MNithin 

ben Gymnaſlen b) von ben Borſchulen 6 Kuß bes 

su anderweiter Beſtimmung aus auf sent 

8 $ 3 213 Fi s — — 
o » u © 3 1 40 v 3 

E. In ſiu. w. v. LL | s I2|Se& 35 85 | % | 8 | @5 
Mi F —A g | 2° 

5 |= s|» 
6| A| 13| 68 | 20) 1] — | 1a] 3, 111 5: 18| — | 137715859 | 40 

a7 81 wii | Bi DI —| WI 81 WI 09 248 | 630 | Wi 

71 a2 6| 0! 35| 3| 12/| —| Mil 2|17| 1 8| —1I 181 4568| 497 

3/ 8118| 10| 2| BI 7I| —| SI 3110| 14] 1 — | 18177] 717 

0) 61 4 8] 2) 5 A| — | II —| | — | 10| 2| 8 220 | 217 

01 2 Bl ri I | 121 -| ailI-| | —-| 9 — 96 | 5111 72 

10| 2| 90] 9| 19| 151 14 — | BI -| 9| — 1|— | RIA2| 15 

10| 14] 152| 3 44 590, 33 —-| 43I — 1 1 3| - 5 1 5461 7 

&0 | 185 | sos] am | ass| sr | 105] — |araa | 16 | m | 7a | 120! 2| mo]aısı] aa 
Am Sqhluß des vorigen Semeſters (Col. 5.) | 38218] 3177 

Alſo am Sqhluß bes Dinter⸗Semeßers 199% |" PH ger 

Binter-Schulfemefters 18%. 

9 10. 

Im Eitnter- Brmafer ...... ————99Ndduirin 
Sregyunaflen b) von den Borfäulen ai b am 

Ein 
ei . Semeſter⸗ nennen | - |] |® 

Pr ſſe U| _} 

* * 2 3z8 71.4.1 

«u :släelösch & |ät| & »31* 8 a 

“ja FEUER 
| > & F 

2 1 rn re" “ze ala 51 | 53 213 
Am GAluf des vorigen Gemeftert (Col. 5.) | 1879 

Ufo am Sqhluß des Winter-Gemefere 10% Pl ei" eniger 
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UI. General -Ueberfiht 

4 
Bebl der Lehrer 

A. Realſchulen 

4 121] 5] 3| 7 408) 309) v7) 500) 
2 alzlılıla 104| 30, se4| 808) 
3 | s/-|-| 5 22) 100) 108] 16) 
‘ s|1| 6|2| 5 104 211| 402| 06 

5 4\sj0|-| 7 41| 90] 300] S16| 
6 le) s|-| 5 a7] 156| 304] 0) 
7 s|s|ı|s| - — 333— 
8 2121| 8 5 

a a ss | 13027 | Ssojteas[psrojster] 

3| 3j 11-| 45 4020| 35h) 20) 451 74] 
|| 3] 2| oje | 6 || ımı 
-|1[-|-| - | 1 — I als 
ılı[2/-| -J mn] - Ja wo 
-!-!-!-| -1 -o| - |-| -1-1 - 
1/6) 83|- 5 2 | 20| 4| 68 102] 

— 122— »| - | el ↄ0 
416 E) 

ToA| 

Die Bisherige Aealfänle II. Ordnung zu Reife’ mit 117 Reaifäkiern. 
‚eines fhäter angejelgten Ubgangs bei der Realfäule zu Bärlig find 41 weniger vorgetragen. 

©) Devon BO in Siafe 3. 
a8 die Bisherige Realfänle 11. Orbaung ıu Rawicz mit 108 Rualfadiern. 
—I 
N) Bugang: De Maherige Renlfquie 11. Orbnung gu BurgReimfurt mit 38 Realfgälern. 
8) Wagen eines nahträglig angrielgten Wögange dei der Rralfule zu Dortmund 3 weniger vor- 

ertragen. 
A) Die Gefammiyafl der Meal- und Borfäkier Aimmt mit der vorigen a überein, während in 

Yapag auf Die Realfguie zu Grambenz bie Eubrrpartition geknbert worden IB. 
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von der Frequenz der Realſchulen des Preußiſchen Staats und ber 

6. T. 

Frequenz Im Winter⸗Semeſter 19%%ss. Son Me 6b maren bes 

deu Nealfchulen. b) in deren Vorſchulen. auf ben Realſchulen in ben Borſchulen 

g 
= 
3 

I. Orbnung. 

IL AI 33 I 251 35 1108 1 358 | 58 1 22% 24181 32 1 16 | % 
1732| o| 378 | as7 | 53 |ası Ja | 1 | amı | 56 | Au om | ı7 100 
| 2l| em Il nloi al I wI| | 10l alla] a 
| al 8 | il ling El alu a all | "vr 

3225| 301] 10 | wol asia | il | ni a| wel a2! o | 
49| 23| 108 | 10] ale 3200 al 180131 wi al alır ı 
im, no us | al — -| -| -| wei a|I nl -| - | - 
soı a1 a | ss | 52 | 1ar| el asss| mul 1681 116 8 | 3 

3288 | 3125 15614 | 187 | 1551 |1244 zr75 | 546 |12300 | 1082 | 1433 208 | 161 | 213 

JO. Ordnung. 

8 0 42 Aa m Aa BI iO RL 9 

amdäß8 

i) Darunter 1 Diffivent. 
k) Davon 2 griechiſch⸗ katholiſcher Gonfefflon. 
1) Ubgang: bie Realſchule gu Reihe mit 117 Realſchülern, in Folge Erhebung in die I. Orbnung. 
m) Abgang: bie Realfaule zu Rawicz mit 166 Realfadiern. 
2) Darunter A in Klaſſe 3. 
0) Dabei 15 Diffibenten. 
pP) Abgang: die Realſchule zu Burgfeinfurt mit 33 Nealſchälern, in Bolge Erbebung In de 

I Orbnung. 

q) Darunter 32 Diennontten. 
r) Darunter 7 Mennoniten. 
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mit denſelben organiſch verbundenen Vorſchulen während des Winter⸗ 

sau un. 

esau sun. 

Preatn. . . 
Brandenburg . 
Yommern . . . 
Saleſien 

ln... 
Alam... . 
Wehrhalen. . . 
Rheinproving . 

Sum 
SR3E 85838 ens8 8-88 

Preafn. oo. 
Brandenburg . . 
Yommen . . 
Ealden . . 
Yafen 
Gehen... . 
Bephalm. . 
Mheiaprening 

A. Realſchulen 

21 8 

Eı 88 BERE 

8 

‘ 

3 
2 
2 
4 

8⏑ a=-Bn 



Schulfemefters 18%. 

9. 10. 

tm Winter-Semeher 19%. Mithin 
Behand am' 
Schluß be 

ben Realfgulen 

ju anberivelter Beim- 
mang aus 

m unermitteltem 

Biwed. 

Ueberfaupt 
dur Lob. 

auf den Realſchalen. 

Il. Ordnung. | 

9 ı 72 38 1718 28 | 1, 10) 9, 1 1 28 | m 
a 18) 9 6 sea | a} sat 36 81 3083 73 
3| | 8 sh-| a 7| 3|-| 5 . 20 
| s| a 1| | 9|- 56 2” 

8] al m 9113| 4) -| 8 0 
5138| 6 172|8 68 22 
5 57 0 — en — —⸗ 

sıea|l % 1 —|- 2 145 
9 | 505 | 30 ||| 

\ vorigen Gemeßers ’(Tol. 5.) 

U. Ordnung. 

6ı4ı 5! 7Iı=-1=-1=-1 BI-1-1 5I-1- 51 3%0 60 
sIs/sisı|az| s|-| ıwl-[| ala ı}- | nl] 1 | zo 
ılalal "I -!I-|!-|I al-| -I-!-|1- ]) -I oo . 
ı! ı! -I-|! 2e| ılJ-|! sI-!| --|I-|1- I - | ıe _ 

ot 2lsieis| 2!-| oI-| 2a ala|24l so] u | 1m 
s aı| ul a!l-|-|-| al-I -I-I-- I 1 s — 
1 ı|s| ılı!ı-|-I! sI-|I-Ie2| -|- 2| 22 2 

|| 3 | ı- aa | — | 105| 21 | 27 | 2 l, Az | a0 
Veſtand am Sqluß bes vorigen Gemeßers (Col. 5.) 25% 3201 

Miptn am Sqluß des Winter ⸗Semeſters 189% —— er 

a) Bum Privamierrigt. 



H Provinzen, 

Pommern 

Sqhleſten 

999 o vo BB © » wu Aielupreninn . 

1 | Brandenburg . . 

2 I Aheinmeniy . . 

Esmme 5 

Yun. .. . 

Brantenburg . . 

Gahfn.. . . - 

4. 

dahl der Lehrer 

an den Höheren Bärger- 
ſchulen. 

IA: 2 -TIE 33: An 
se 
u ii; 

an den wit benfelben ver- 

bunbenen Borfäulen. den höheren 
Bürgerfulen. 

: ia den 

ai. Al. Mi. 

u. [111 | IV. ‘ 2 

[} 

A. Höhere Bürgerfchulen, welche bie Berechtigung 

1668)‘ —d 

01 ne 

17 0), $7c) 

| 160 9 32 

—| 11] 1) 94 

- | 4 m 6 

J 

B. Sonſtige in der Organiſation 

1720) Be) 

a) Zugang: bie höhere Bürgerſchule m Jenlau mit 52 Sqchälern. 
d) Durch Aufhedung der Borſchule bei der Aheren Brgerfäule zu Culm Abgang von 32 Borſchklern. 
©) Gegen vie vorige Liſte IR folgende Beränderung eingetreten: bei der Bahl der Schäler ber Höheren 

Bürgerfguien + 9, bei der Zahl ber Berfgäler — 9. 
d) Daven 1 griedyifä - katholiſcher Gonfeffion. 

—/16|3]| 71 
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von der Frequenz der Höheren Bürgerfhhnlen des Prenkifägen Staats 

6. 1. ' 
Erequenz im Binter-Semefter 19%%)e« Eon Rh 6 b) waren ber 

Höheren Bürgerfäulen. d) in deren Borſchulen. u Fan Fade in ben Vorſchulen 

5 3 s |: a | 3 | 
u. a. a |isin|ualsısı 2 |, 2 |, 

3 8 £ 8 R 2 8 = * 
V.VI 3 1 II. * E S & | $ 

@ g 5 H 3 

si 9, 19% 3 — _ 

A| 1165 8 2) 4% 7 

27 3) 18 71 8% 23 

3 3% 111 7 — _ 

_ — 30 — — — 

—A 201 | 19 | s137 | ae | ıe 

begriffene Real-Lehr-Anfalten. 

|° 

s|nj m|»|o]|oj on] :[wjwlalje|- 

e) Die Stralauer Stabtſchule zu Berlin, welche er vom Sommer-Semefer 1864 ab regelmäßig Fre⸗ 
quenzliſten einreigt, fehle, — 125 Schüler der Stabtſchule, — 110 Borfänler. 

N Die höhere Bürgerfqule zu Hechiagen, welde erfi vom Eonimer- Gemefter 1868 an regelmäßig 
Grequenz-Ucberfihten eimreigt, fehlt, — 57 Schüler ber Bürgerfäule. 

Bugang: bie höhere Bärgerfäule zu Düren mit 64 Schalern der Bürgerfänie. 
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und ter mit denſelben organiſch ‚verbundenen Vorſchulen während bes 

2. 8 - 
i 

Br von ee Grfeumtiadgasg 

db. hõ in d 
£ Bdrgerfgulen Borfulen a) von den 
& . 

wu | mit bem Ub- 

&| Hroinn, I ei [HE Tee 
£ el,l&]2ı |] 3 
: sı83]3 81 5|% & 
* 513 383182 

o3 Zläa g 5 
4 & 4 | o 3& > 

a2) E58) |% B 
t 

A. Höhere Bürgerfähulen, 

11 ruf .. 1-1 —- 18 

-3 | Brandenburg . ı-| - |3 

3 | Pommern - 

4 | Sglehen 

5 Safe. . | 1 3 -| —I— |I-I| 1 I -|-|—-|-|-|1-|- 

6 | @eRphalen 

7 1 Rheinprenia; 

Gumme |1080| a20| 0] 170] 22 | - 

| 

4 } Braudenbung . 

2 | Ayeinprovin; . 
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Binter-Schulfemefters 18%. 

a 10. 

im Winter-Semeher 19%’. m Win eher askan am 

e 
höheren Bargerſchulen b) von ben Borſchulen tete 

ihre 

u anberwelter B ng. ) paar eſtimmung s auf 

5 I 8, 8 |$ 5 
u 37 3164 2.13 jE$ 
gijajeiuiaieimjea © |EISESE SE |: 5 

* . 

"a |m [m Im. |v. Ivo ia | ® | 18852} |. 8 
s8583 2 

Am Schluß des vorigen Semeſtere (Col. 5.) Behand 

Mithin am Schluß des Winter⸗Semeſtero 19% es 

begriffene Neal-Lehr- Anftalten. 

133 
Un Saluß des vorigen Semeßers (Got. 5.) Behand | 800 | 8 

Alſo am Schluß bes Winier⸗Semeſters 196% med res N er 

15 
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93) Entziehung der He für eine höhere Privat- 
ule. | 

(entrbl. pro 1805 Seite 160.) 

Die in dem Bericht vom 23. v. M. vorgetragenen Bedenken 
egen die Zurüdnahme der dem N. zu N. ertheilten Conceſſion zur 
Haltung einer höheren Privatichule kann ich nicht theilen. 

Der $. 43 der Allgemeinen Gewerbe-Drdnung vom 17. Januar 
1845 beftimmt, daß es hinfichtlich der Unterriehmer von Erziehungs» 
und Unterrichtö-Anftalten bei den beftehenden befonderen Vorſchrif⸗ 
ten bewendet. Zu den lepteren gerört namentlid die Staatd- Mi- 
nifterial = Inftruction vom 31. December 1839, nad deren 8. 5 
dieſe Conceſſionen jederzeit widerruflih find. Weder Diele Beftim- 
mung, noch ber 8. 43 der Gewerbe- Ordnung ift durch das Geſetz 
vom 22. Suni 1861 abgeändert. Die Aenderungen, welche das 
letztere bei $. 71 gebracht bat, befchränten fich auf den Wegfall eini⸗ 
ger im 8. 71 der Gewerbe-Drdnung allegirten Paragraphen. Wie 
aber unter der Herrichaft der Gewerbe-Orbnung kein Zweifel daran 
beftanden bat, dab die Conceſſionen der Privatichulhalter durch ein⸗ 
fache Ausübung des Sr zurückzunehmen waren, obgleich $. 71 
der Gemwerbe-Drdnung den $. 43 mit allegirte, ebenſo wenig kann 
dem Geſetze vom 22. Juni 1861 gegenüber bezweifelt werden, daß 
ed fich hiermit ebenfo verhält, fo lange die Staatd-Minifterial-In« 
ftruction und der 8. 43 der Gewerbe- Ordnung in Kraft fteben. 
Denn, dat widerruflihe Conceffionen nicht mitteld eined förmlidhen 
Verfahrend zurückzunehmen find, liegt nicht bloß im Begriff der 
Widerruflichkeit, ſondern hat auch die Analogie des Disciplinarges 
jeped vom 21. Juli 1852, welchem das förmliche Sonceffiond-Ent- 
ziehungs-Verfahren nachgebildet ift — cfr. 8. 74 der Gewerbe-Orb- 
nung —, für jid, da widerruflich angeltellte Beamte nad $. 83 
des Disciplinar⸗Gefetzes durch Geltendmachung des MWiderrufd, nicht 
aber in den Formen der Disciplinar-Unterfuhung entlafjen werden. 

Demgemäß weife ich die Königliche Regierung an, wegen Zu⸗ 
rüdnahme der Goncelfion des ꝛc. N. nad) Mabgabe meiner Vers 
Fügung vom 11.v. M.*) fchleunigft das Erforderliche — veranlaſſen 
und unbedingt die Schließung der Privatſchule mit Ablauf des Win- 
terſemeſters herbeizuführen. Auf den etwaigen Nachweis des En⸗ 
gegements qualificirter Stellvertreter Seitens ded ıc. N. iſt feine 

udfiht zu nehmen, ba nach S. 5 der Staatd-Minifterial-Inftruc= 
tion vom 31. Dezember 1839 der Erlaubnigichein nur für denjenigen 
gültig ift, auf beiten Namen er lautet, und eine Stellvertretung im 
—————— ® 

[2 

*) nebft ber Verfügun vom 21. October 1865 abgebrudt im Centrbl. pro 
1864 Seite 590 unb pro 1865 Seite 160. 

- 



Sinne deb $. 61 der Gewerbo⸗Ordnung yemäh S. 4B l.c 
in diefem Verhältniß überhaupt nicht ftattfindet. 

Berlin, den 27. März 1865. 
Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

ie von Mübhler. 

die Königliche Regierung zu N. 
5614. U. 

94) Beſchaffung bedeckter Locale für den Turnunterricht. 

Der Fortgang des Turnens bet der maͤnnlichen Jugend wird 
vielfach durch den Mangel bedeckter Locale behindert, in welchen die 
Vebungen bet jchlechtem Wetter und im Winter abgehalten werden 
fönnen. Det jämmtlidyen feit längerer Zeit neu erbauten Schul 
lehrer-Seminarien iſt hierauf Rüdfidyt genommen, und find zweck⸗ 
mäßige Turnſäle eingerichtet worden. Gin Gleiches empfiehlt fich 
für die andern höhern Unterrichtö-Anftalten. 

Das Königliche Provinzial⸗Schul⸗Collegium veranlaffe ih, bet 
Neubauten folder Anftelten, ober bei Reparaturbauten, bie hierzu 
Gelegenheit bieten, hierauf Rücficht zu nehmen und die Einrichtung 
delle zwedmäßigen Turnſaales als zu erfüllende Forderung zu 

ellen. 
Derlin, den 4. April 1865. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
v om Mühler. 

An 
ſämmtliche Königliche Provinzial⸗Schul⸗Collegten 

und Regierungen. 
4463. U. 

IV. Seminarien, Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Verbältniffe. 

95) Königlihe SentralsTurn-Anftalt. Befähtgungs- 
zeugnifje zur Ertheilung gyumnaftiihen Unterrichts. 

(Gentrbl. pro 1864 Seite 300 unb Seite 39.) 

Als Eivil-&leven haben an dem Unterricht in der Königlichen 
Sentral-Turn-Anftalt während des abgelaufenen Eurfud 1834 Theil 
genommen und demnächſt daB Zeugniß der Befähigung zur Beitung 
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ber gymnaſtiſchen Mebungen an öffentlichen Unterrichtsanftalten er- 
halten: 

onnaan pam 

Dberlehrer Preuß aus Infterburg, 
Elementarlehrer Grell aus Ehrenbreitenftein, 

Schnaaß aus Cöln, 
⸗ Weidner aus Greiffenberg, Regierungs⸗ 

bezirk Liegnitz, 
.Seminar⸗Hülfslehrer Rodftr ob aus Erfurt, 
. Realfchullehreer Carius aus Er 
- Seminarlehter Oberfelb aus Eifterwerba, 
. Seminarelebungslehrer Schmidt aus Breslau, 
. GymmaftalsHülfälehrer Dr. Schild auß Wittenberg, 
. —ã— 9 —*— Bode aus Magdeburg, 
.Waiſenhaus⸗ ülfölehrer Baumann aus Bunzlau, 

12. Seminar⸗Hülfslehrer Nowack aus Preußiſch⸗Eylau, 
18. ee ehren Rothe aus Neufalz, 
14. Gymnaſial⸗Elementarlehrer Sermond aus Heiligenftabt, 
15. ementarlehrer Strumwe aud Halberftadt, 
16. Zellner aus Paradies, 
17. ⸗ Wotruba aus Düffeldorf, 
18. ⸗ Reigan aus Grumbach, Regierung 

zirk Trier, 
19. Seminar-Hülfdlehrer Gühne aus Barby, 
20. Elementarlehrer „fer aus Altenfirchen, Regierungs- 

bezirt Coblen 
21. Elemientarlehrer Saul; aus Burg, 
22. Münzer aus Stetten, 
23. ⸗ Wronka aus Allenſtein, 
24. ⸗ Miethe aus Beuthen D/S,, 
25. ⸗ Lämchen aus Schroda, 
26. ⸗ Waſchke aus Barten, 
27. ⸗ Me 8 ne auß Siefer, Regierungsbezirk 

inde 
28. Helbach aus Mallendar, Regierungs⸗ 

bezirt Coblenz, 
29. ⸗ Teichmann ab aunip, Regierungs⸗ 

bezirk Merſebu 
80. . Midas elis au "Shen, Regierungsbe⸗ 

zir 
31. Adjuvant Wolfgart aus Ho enfriebber j 
32. * Stahl aus B Lu h ' i 
33. Elementarlehrer Blümke aus Callies, 
3. . Ewert aus Darkehmen, 
85, Schmoll aus Trarbady, 
86. Hauptlehrer Steiger aus Crefeld, 



37. Elementarlehrer Pl F g er ans Eifernfeld, Regierungsbezirk 
tnöberg, 

38. s.- Herrmann aud Filehne, 
39 ⸗ Sandberg aus Berlin, 
40. Schulamtscandidat Dr. Brodes aus Düſſeldorf, 
41. Elementarlehrer Peterknecht aus Löbau - 

Zugleich hat die Mehrzahl diefer Lehrer die hier gebotene Ges 
legenheit benupt, an Univerlitätsvorlefungen. am Zeichen - Unterricht 
in der Königlichen Akademie der Künfte, an Uebungen der Sing⸗ 
Alademie und an bejonders veranftalteten Curſen in der Experimen⸗ 
tal⸗Phyſik und in der Zoologie Theil zu nehmen. 

Bekanntmachung. 
ad 8177. U. 

9%) Förderung ded Ba Ra Kirhen- und Gemeinbe- 
Geſanges. 

Unter Bezugnahme auf die abſchriftlich beifolgende Circular⸗ 
Verfügung des Evangeliſchen Ober-KRirhen-NRatbs vom 15. December 
v. 3. veranlaffe ich das Köntglihe Provinztal-Schul-Eollegium, die 
evangeliihen Schullehrer - Seminare der Provinz auf dad bartn 
empfohlene Wert „Schöberlein, Schag des Iiturgifchen Chor und 
Gemeindegeſangs“ aufmerkfam zu machen. 

Berlin, den 16. März 1865. 
Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
ie In Vertretung: Lehnert. 

bie Königlichen Provinzial⸗Schul⸗Collegien. 

U. 5343. 

Die Berichte ber Königlichen Sonfiftorien in Folge unferer 
Rundverfügung vom 15. April d. 3. — Nr. 808 — und die meh. 
teren berjelben angefchloffenen Gutachten von Mufil-Direltoren und 
anderen Sachverftändigen ftimmen ausnahmslos in ihrem Urtheil 
über den großen Werth der von dem Conſiſtorialrath Profeſſor 
Dr. Sch ;berlein in Göttingen beraudgegebenen Schrift: 

„Schatz des liturgiichen Chor- und Gemeinde-Gefanged" 
und ihre Bedeutung für bie Fortbildung des evangeliſchen Gottes⸗ 
bienfte8_ überein und wünſchen, daß dieſelbe zu dieſem Ende eine 
möglichft weite Verbreitung in unferer Landeskirche finden möchte. 
Wir können biefem Wunſche nur beipflichten und veranlaffen daher 
das Königliche Konfiitorium, die Geiftlihen und Gemeinde-Kirchen- 
räthe innerhalb der dortigen Provinzial⸗Kirche in geeigneter Weile 
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tuf dieſes wichtige Wert aufmerffam zu machen und befien Anſchaf⸗ 
fung nad) Lage der Berhältniffe zu empfehlen. 

Dem Vorſchlage verfchiebener Königlicher Konfiftorien, daß min- 
beftend ein Exemplar in jeder Diöcefe vorhanden fein follte, Tönnen 
wir nur beitreten und wünfchen daher dringend, daß für jede Sy⸗ 
nodal-Bibliothel das Wert angejchafft werde. Ebenfo müflen wir 
auch den weiteren Vorfchlag als zweckmäßig amerlennen, daß die 
Schrift und ihre Benutzung für gottesdienitlihe Zwecke auf ben 
Synodal⸗Conventen zum Gegenftande eines Referated gemadyt und 

„eingehend beſprochen werde. Es wird dies um fo wünjchendwerther 
fein, als die unmittelbare Derhmenbun des hier gegebenen Stoffes 
bei dem öffentlichen Gotteödienfte nur In einzelnen Yälen, nament- 
lich bei Neben-Gotteödienften, möglich fein wird, da in diefer Be- 
ziehung, wie wir auch am Schluffe unferer Rundverfügung vom 
15. April d. 3. bemerkt haben, die Vorſchriften unferer Landed- 
vgende jelbftredend das Maaß ded Gebrauchs der Sammlung lediglich 
edingen. 

erlin, den 15. December 1864. 

Evangeliſcher Obere Kirchen-Rath. 
Im Aufteage: Stahn. 

An 
bie Königlichen Konftkorien. 

97) Förderung der Obftceultur. 

(Centrbl. pro 1865 Seite 21 Nr. 12.) 

Em. ıc. überjende ih im Anfchluß ein Exemplar des Berichts 
über die im Oftober v. J. in Görlip ftattgehabte vierte allgemeine 
Berfammlung deutſcher Pomologen, Obſt⸗ und Gemüfezüchter und 
die damit verbunden gewejene Ausjtellung Behufd der Kenntniß⸗ 
nahme und Einreihung in die Bibliothek der dortigen Akademie. 

Ich glaube mih Ew. ꝛc. Zuftimmung zu der Anficht verfichert 
balten zu bürfen, daß die Förderung ber Obftceultur von großem 
volfäwirthfchaftlichen Sntereffe il und daß ed mit zu den Auf- 
gaben der Iandwirtbichaftlichen Alademieen gehört, auch dieſen Zweig 
der Landwirthſchaft zu pflegen und fich pt Erreichung dieſes Zweckes 
die Verbreitung nicht nur der Kenntniß von der —2 des 
Obſtbaumes und des Obftes, ſondern auch die von beſonders zutra⸗ 
genden und wohlihmedenben Obſtſorten angelegen jein zu laflen. 

08 in bdiefer Richtung biöher Seitens der landwirthſchaftlichen 
Alademteen gefcheben, ih allerdingd nicht von großer Erheblichkeit 
und kommt namentlich der Wirkſamkeit einer hbbeutt en Akademie 
auf diefem Geblete nicht gleich. Ich bege aber den Wunſch, daß 
bie Preußiſchen landwirthſchaftlichen Akademieen fortan diefer Auf 
gabe ihre Aufmerkſamkeit in erhöhtem Maße zumenden mögen, was 
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—* „nie Pflicht des Directors und bed alabemifchen Gärtnerd 
ein wird. 

Das Mittel dazu bieten der Garten und die Baumſchule der 
Akademie. EB wird zunächſt Darauf ankommen, bier diejenigen Obfts 
forten zu ziehen, welche entweder ald bejonderd zutragend und von 
den BBitterungdeinflüffen weniger abhängig erprobt, oder wegen ihrer 
vorzüglichen Eigenſchaften auf den pomologiſchen Verfammlungen zu 
Anbauverſuchen empfohlen worden Find. &8 wird ferner die Aufgabe 
des alademiichen Gärtnerd fein, duch die Kultur möglichft vieler 
und verjhhiedenartiger Obftforten feitzuftellen, für welches Klima, 
welchen Standort, weldhe Bodenbeihaffenheit u. f. w. die einzelnen 
Arten ſich am beiten eignen; welche Arten am jeltenften einer Miß⸗ 
ernbte ausgeſeßt find, unb melde am meiften zuzutragen pflegen; 
welche befondere Sigenichaften binfichtlich des zeitigen oder |päteren 
Eintrittö der Reife, der Dauerhaftigkeit, der Frucht u. d. m. jeber 
einzelnen Art beimohnen, und welche befondere Regeln bei der Eul- 
tur der einzelnen Arten etwa zu beachten find. Weber alle diefe 
Fragen muß den Obftzüdhtern, welche fich an die Alademieen und 
beren Gärtner wenden, nicht nur bereitwillig ae Ir und Be—⸗ 
lehrung gegeben, jondern ed müfjen ihnen aud auf ihren Wunſch 
diejenigen Obftforten möglichft bezeichnet werben, welche fich zum 
Anbau für fie beionderd eignen. Die beiferen und beionders em⸗ 
pfehlendwerthen Sorten müffen wo möglich immer in reicher Zahl 
in jungen gejunden Stämmchen vorrätbig gehalten werden und vers 
fäuflich fein. Auch wünjche ich, dab der Gärtner der Alademie ſich 
an den Berhandlungen der pomologifchen Verfammlungen lebhaft 
betheilige und die von ihm gejammelten Erfahrungen dort zur Kennt» 
niß der Obftzüchter bringe; die Mittel zur Beimohnung folder Ver- 
fammlungen werde ich den betreffenden Beamten ur rechtzeitigen 
Antrag nicht verlagen. 

Nicht minder hat der Gärtner der landwirtbichaftlichen Afademte 
fih die Ausbildung von Obitgärtnern zur Aufgabe zu machen. 8 
tft nicht zu verfennen, dab die Kenntnis einer rationellen Behandlun 
des Obſtbaumes und des Obited noch wenig verbreitet ift, und dab 
ed beſonders an tüchtigen Obftgärtnern fehlt. Em. ꝛc. empfehle idy 
deshalb, alljährlih im Garten und in der Baumſchule dev Akademie, 
einen Curſus über bie Behandlung, den Schnitt, die Veredlung bed 
Dbitbaumed u. |. m. unentgeltlich halten zu laffen, außerdem aber 
die Aufnahme von Lehrlingen zu fördern, welche fich Behufs einer 

anbdlicheren Erlernung ber Obſtbaumzucht längere Zeit dort aufe 
alten wollen. Darüber, wie dieſe Zwecke zu erreichen, und weldye 

Einrichtungen dazu etwa noch erforderlich find, fehe ich Ew. ıc. Bor» 
Schlägen entgegen. 

Unentbehrlich wird dabei allerbingö die —— eines Obſt⸗ 
Muſtergartens fein, in welchem alle als empfehlenswerih anerkannte 



Ohftforten als Stammbäume zu cultiviren fein würden, und aus 
dem alljaͤhrlich Edelreiſer in möglichit großer Zahl, vielleicht unent⸗ 
eltlih, abgegeben werden können. Eine der vornehmlichiten Be⸗ 

Dingungen ieſes Muftergartend würde bie fichere Beitimmung ber 
darin vorhandenen Obftforten fein, dergeftalt, daß die Obftzuchter 
mit Sicherheit darauf zählen könnten, aus dem Muftergarten der 
Akademie nur Dbjtjorten mit richtiger Bezeichnung zu erhalten. 
And) würde der Gärtner der Alademte den fih an ihn wendenden 
Obſtzüchtern zu richtiger Beftimmung ber von ihnen bereits cultie 
virten Sorten nach Kräften behülflidh fein müſſen ımd fie überhaupt 
mit feinem Rath jebergeit bereitwilligit zu unterftügen haben. 

Bei Einrichtung eines ſolchen Muftergartend wird auch die fran⸗ 
öfifche Eultur- Methode des Obſtes nicht außer Acht d laffen und 
enjenigen, welche fidh darüber unterrichten wollen, Gelegenheit zu 
eben fein, audy dieje Methode und ihre Cigenthümlichleiten in der 
aumfchule der Alademie Tennen zu lernen. Es wirb baber aud) 

auf die Anlegung von Obſtmauern und Spalieren in geeigneter 
Lage Bedacht zu nehmen fein. 

Es empfiehlt ſich, daß über bie gu diefem Behuf zu machenden 
Anlagen, deren Umfang, die dazu zu benugende Dertlichkeit 2c. dem 
Departementd- Rath bed Miniſteriums bei deffen nächfter Anweſen⸗ 
beit auf der Akademie von Ew. ıc. und dem Gartenvorfteher Bor: 
ſchläge gemacht, und die zwedmäßigite Art der Ausführung darge 
legt werde. Ich behalte mir demnächſt die weitere Entſcheidung 
über die zu machenden Borjchläge vor. 

Berlin, den 30. November 1864. 

Der Mintiter für die Iandwirthichaftlichen Angelegenheiten. 
a von Selchow. 

ſaͤmmtliche Directoren ber Ianbwirtbfchaftlichen Alabemteen. 

38) Präparandenbildung im Regierungs-Bezirk 
Breslau. 

Das Ergebniß der ſeit dem März vorigen Jahres bei den 
Schullehrer⸗Seminarien des Regierungd »Bezirtd abgehaltenen Afpi« 
tantenprüfungen veranlaft und zu einigen Bemerkungen, welche Euer 
Hochwürden den Präparandenbildnern mittbeilen wollen. 

Zunaͤchſt iſt e8 und erfreulich, anerkennen zu können, daß bie 
treue Fürſorge der Präparandenbildner für Die Öhrer Leitung anver⸗ 
trauten jungen Leute, welche ſich dem Lehrftande widmen, in fort« 
ſchreitender Entwicklung immer günftigere Erfolge erzielt bat. Wir 
werben auch in dieſem Sabre nicht unterlaffen, an den Herm Mi- 
nifter über diefe Erfolge eines Wirken, defien große Schwierigkeiten 
und nicht unbelannt find, zu berichten und auch, fo weit moͤglich, 
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bei Beſetzung befler dotirter Stellen auf die Präparandenbilbner 
Rückſicht nehmen. 

Wir haben hierbei beionderd foldye Gegenftände im Auge, 
welche wir feit einer Reihe von Jahren der Aufmerkjamleit der Prä- 
parandenbildner vorzugsweiſe zu empfehlen uns veranlaßt ſehen, in⸗ 
dem ſie zu den ſchwierigſten Theilen der Arbeit an den Präparanden 
gehoͤren. Wir zaͤhlen dahin die groͤßere Gewandtheit, Sicherheit und 
Umſicht der Präparanden beim Kopfrechnen; ebenſo die Leiſtungen 
derſelben bezüglich der Geſchichte und Geographie. In letzterer Be⸗ 
ziehung haben wir gern wahrgenommen, daß die Aſpiranten ſich 
nicht nur ein reiches Maaß des Wiſſens zu eigen gemacht haben, 
ſondern daß auch dieſes Wiſſen an Klarheit und Anſchaulichkeit ge⸗ 
wonnen hat. Insbeſondere war es erfreulich, daß bezüglich der 
Weltkunde die jungen Leute eine recht geförderte und anſchauliche 
Bertrantheit mit dem Kartenbilde an den Tag legten. 

Um fo mehr hoffen wir nun, daß die Präparandenbildner, nach⸗ 
dem ed ihnen gelungen ift, die im Vorftehenden bezeicäheten Ziele 
zu erreihen, auch im Stande fein werden, das, wad an unüber- 
wundener Schwierigkeit noch vor ihnen liegt, zu befeitigen und ihre 
Zöglinge dahin zu ihren, daß fie in der File nach allen Richtun⸗ 
gen bin den Anforderungen ded Seminars entiprehen. Zu den 

egenftänden, die wir der vermehrten Aufmerkſamkeit der Präpa- 
randenbildner zu empfehlen haben, gehört zunächſt die Naturkunde, 
da fich bet den Prüfungen nicht verlennen ließ, daß die Leiftungen 
der Aipiranten bezüglich ihrer dad Maaß billiger Anforderungen noch 
nicht erreichen, indem es den jungen Leuten an anjchaulicher Kennt⸗ 
niß ur ihnen Leicht ‚ugäuglicher Naturgegenitände häufig genug 
mangelte. 

Ebenſo find die muſikaliſchen Leiſtungen der Aſpiranten alö bes 
friedigend noch nicht zu bezeichnen, bezitglich des Geſanges fit zu 
tlagen, daß dad Singen nad) Noten bet der Prüfung nod nicht jr 
—* al der Eintritt in dad Seminar died erfordert, entwidelt ſich 
arttellte. 

In Beziehung auf das Orgelfpiel dagegen jagt dad betreffende 
Regulativ sub Nr. 5: Für die oe iſt die verſtändige Audfühs 
rung der Glementarübungen in der Schügefhen Orgelſchule ald ges 
nügend anzufehen. Bon den Präparandenbildnern wird das in der 
Regel überjehen, während fie ed an Fleiß und Mühe, ihre Schüler 
tm Spielen der Choräle zu üben, nicht fehlen laſſen. Wie müſſen 
babei darauf aufmerkſam machen, daß ed den jungen Leuten, wenn 
fie nach der Anweiſung ded Regulativd nicht vorgebildet find, bei 
ihrem Gintritte in dad Seminar an der fihern Grundlage mangelt, 

welcher ihre Ausbildung zu tüchtigen Organiften weiter foriges 
führt werben Tann. Es darf bierbet nicht überjehen werden, daß 
gerade ber muſikaliſche Unterricht es ift, deſſen Leitung dem Semi⸗ 
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nare bei der großen Zahl der Schüler bie melften umd größten 
Schwierigkeiten veranlaßt, und ihm darum nur, wenn ed ganz cor= 
rect vorgebildete Zöglinge erhält, die Möglichkeit, feine Ziele in dem 
wünfjchenöwerthen Umfange zu erreichen, ich eröffnet. 

Rückſichtlich des Beigentpiel6 wurde die Reinheit des Tons und 
die correcte Haltung des Inſtruments an den Prüflingen vermißt. 
Uns ift eine tüchtige Ausbildung der Lehrer im Geigenfpiel um fo 
wichtiger, als es ſich hierbei um dasjenige Inftrument handelt, defjen 
Ya Handhabung fein Lehrer entbehren kann; weldes ihm auf 
inem ganzen amtlichen Lebenswege die nachhaltigften Dienfte zu 

leiften beſtimmt tft, und das, je geichidter er in feiner Behandlung 
ift, defto mehr ihn mit der Luſt und Neigung, feinen Schülern das 
mufilaliihe Ohr zu öffnen, und fie für reinen, anmuthigen Gefang 
auszubilden, erfült. Wo die Geige nur mangelhaft benugt werben 
fan ‚ pflegt in der Regel auch der Sefang in der Schule danieder 
n legen. 

Die Fertigkeit der Alpiranten im Zeichnen ließ immer noch 
wicht wenig zu wünſchen übrig, während bie Schönheit ihrer Hand⸗ 
ſchrift in jüngſter Zeit eher etwas gelitten ald gewonnen zu haben 
ſchien. Nach beiden Beziehungen bin müflen wir wünjchen, daß bie 
Praparandenbildner dem VBolllommneren zuzuftreben nicht ermüden 

ten. 
Bezüglich der ae der Alpiranten ift Died um jo wid 

tiger, ald, wenn diefelbe nicht vor dem &intritte in dad Seminar 
gehörig vorbereitet wird, es kaum möglich ift, während der Semis 
narzeit das geſteckte Ziel zu erreichen. in Gleiches gilt von ber 
Bertigfeit der Afpiranten im Zeichnen, während fich daneben nicht 
verfennen läßt, daß eine möglichft audgedehnte Förderung des Lehrers 
in der betreffenden Kunft den —8 — Ordnungs⸗- und Sau⸗ 
berkeitsfinn des letzteren in hohem Grade zu entwideln geeignet iſt, 
wie er auch, je weiter er ſelbſt vorgeſchritten ift, mit um jo pröberer 
Luft feine Schüler der an die Fertigkeit im Zeichnen ſich knüpfen⸗ 
den guten Folgen theilhaftig zu machen, bemüht jein wird. Stüm⸗ 
perhafte Leiftungen ded Lehrers werden faft immer die Folge haben, 
ne Schule dad, was fie fol, in der betreffenden Kunft nicht 

tet. 
Was endlich die Religiondfenntniffe der Aſpiranten anlangt, jo 

ließ fih zwar der Eifer und die Treue der Lehrer, mit der fie be- 
müht geweien waren, ihre Schüler in das umfangreiche Gebiet des 
betreffenden Lernitoffd einzuführen nicht verfennen; unbemerft aber 
bürfen wir nicht laffen, daß dad Memoriren nur in dem Maaße 
erfolgreich genannt werben kann, ald das Gelernte gehörig verarbeitet 
und in bad Berftändniß aufgenommen iſt. Jemehr died beachtet 
wird, und jemehr gleichzeitig die Afpiranten über den Sinn bed Ge 
lernten ſich zufammenhängend audzufprechen angehalten werden, deſto⸗ 



mehr werben fie bei den Průüfungen und fonft dur finngemähes 
ehörig betontes Reden und Eejen von ihren geiftigen Befigthümern 
—** zu geben im Stande ſein. 

Bezuͤglich der bibliſchen Hiſtorien finden wir uns veranlaßt, auf 
das in dem Regulativ vom 2. October 1854 sub 1 Geſagte zu vers 
weilen und namentlid darauf aufmerffam zu maden, daß die Aſpi⸗ 
ranten die bibliſchen Geſchichten auch tn der Bibel ſelbſt nachlefen 
follen, um auf diefe Weiſe Bekanntſchaft mit der Eintheilung und 
dem Inhalte der einzelnen biblifchen Bücher zu machen. 

Bredlau, den 30. März 1865. 
Königliche Regierung, 

Abtheilung für Kirchen: und Schulmefen. 
n 

fämmtliche Herren Superinteubenten bes 
Regierungs-Brzirte Breslau. 

—— — — — — — 

V. Elementarfchulwefen. 
99) Unterſcheidung von Privat- und Familien-Schule. 

(Cfr. Centrbl. pro 1860 Seite 701 Nr. 315.) 

Ew. Wohlgeboren eröffne ich auf die Vorftellung vom 25. %es 
beuar d. J. w; duch die Circular⸗Verfügung vom 12. April 1842 
(Minifterial» Blatt der inneren Verwaltung 1842 ©. 119) unter 
Nr. 3 ausdrücklich beftimmt ijt, es bleibe Lediglich ben ſtädtiſchen 
Scuibehörden und den Königlichen Regierungen überlafien, zu 
beurtheilen, ob eine zum gemeintchafttichen Unterricht für die Kinder 
mehrerer Familien beftimmte Schule in Beziehung auf Ausdehnung 
und Lei berielben von der Art Set, daß fie nicht‘ als Familien⸗ 
ſchule im Sinne des $. 18. der Staatsminifterial⸗Juſtruction vom 
31. December 1839 behandelt werden könne, fondern in bie SKates 
orte der Brivatfchulen gehöre, und deshalb bei der Conceffion der: 
—* die 5 1 bi8 4. der erwähnten Inſtruction zur Anwendung 
kommen müßten. 

Denn biernach die Königliche Regierung zu N. auf den Bor» 
trag des vortigen Magtftrats beitimmt hat, daß die von dem Pri⸗ 
vatlehrer N. eingerichtete Schule, bei weldyer mehr als vierzig Fa⸗ 
milten bethetligt find, mit Rückſicht auf die große Audbehnung und 
die dadurch bedingte Einrichtung derjelben nicht alß Bumtitentäule 
fondern als eine Privatſchule anzuſehen jet, und demgemäß bie 
Schließung der Schule bis dahin angeorbnet worden iſt, wo der 
Unternehmer die Conceffion zur Anlegung einer Privatfchule würde 



beigebracht haben, fo liegt Tein Anlaß zu einer Abänderung dieſer 
den beſtehenden Vorſchriften entipreihenben Berfügungen vor. Hierin 
ändert ed Nichts, dag die Schule ded ıc. N. inzwiſchen in drei be⸗ 
fondere Abtheilungen geichieden ift, da in dieler Einrichtung nur 
der Berfucd einer Umgehung der geſtellten Commination gefunden 
werben kann. 

Berlin, den 5. April 1865. 

Der Mintfter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: gehnert. genh 

An 
den Kaufmann Herrn N. Wohlgeboren zu N. 

7005. U. 

100) Dauer der Schulpflicht. 

Die in Folge unferer CircularsBerfügung vom 19. November 
v. J. erftatteten Berichte haben und die Ueberzeugung verichafft, daß 
hinsichtlich de8 Termines und der Modalitäten der Entlaffung ſchul⸗ 

ichtiger Kinder aus der Schule nicht überall nach gleichen Grund» 
i ben verfahren wird, — die beſtehenden Schulverordnungen dar⸗ 
über kaum einem Zweifel Raum laſſen. Durch dieſe ahrnehmung 
eben wir und veranlagt, als allein maßgebende Norm für die Ber 
andlung diejer Angelegenheit folgende Beftimmungen theild in Er⸗ 
nmerung zu bringen, Hei neu feitzufegen: 

1) Als normalmäßiger Termin Hr die Entlaffung aus der Ele 
mentarjchule gilt, falls nicht der Uebergang in eine höhere 
Lehranftalt einen frühern Austritt noͤthig macht, dad vollen» 
dete vierzehnte Lebensjahr. 

2) Die Entlaffung felbft erfolgt auf Grund einer unter Leitung 
des auftändigen Pfarrerd vorgenommenen befondern Entlaf- 
jungeprüfung und unter Ausbändigung eined den Befund der 
Prüfung conftatirenden, von dem Bürgermeifter und Pfarrer 
a untergeiöänenben Entlaffungszengnifjed an jedes audtretenbe 

nd. 
3) Kinder, welche in biefer Prüfung nicht die binreichenden 

Kenntniſſe und Fertigkeiten — deren Minimum in unferer 
Schulverordnung vom 26. Juli 1827 ILL, 8. 2 näher be 
eihnet ift — an den Tag legen, find auch über das vollen- 
ete vierzehnte Lebensjahr hinaus zum Schulbeſuch verpflich⸗ 

tet, insbeſondere wenn der Mangel an Kenntnifien eine Kolge 
des früheren unregelmäßigen Shulbeinßd und der Traͤgheit ik. 

4) Bet Mädchen ift jedoch diefe Maßregel nur dann in Anwen⸗ 
bung zu bringen, wenn diefelben noch Kinder find, d. b. wenn 
die Yubertät noch nicht eingetreten ift. 

5) Entlaffungen vor dem vollendeten 14. Lebensjahre find mög. 
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Hchft zu vermeiden, und dürfen nur unter folgenden Moda⸗ 
Iitäten geftattet werden: 
a. Eltern oder deren gefeßliche Vertreter, welche die frühere 

Entlafjung eined Kindes wünjchen, haben unter Angabe 
der Gründe den deöfallfigen Antrag dem betreffenden 
pargermeifter ichriftlich zu erfennen % geben: 
der Bürgermeifter hat jeden Antrag, der eine Entlaffung 
por vollendetem dreizehnten Lebensjahre betrifft, ohne 
Weiteres zurückzuweiſen; es ſei denn, daß der oben sub 
Nr. 1 erwähnte Fall vorliege, oder bei Mädchen ſchon 
bor jenem Zeitpunkt der oben sub Nr. 4 gebachte Fall 
eingetreten fein follte er bat alddann 

c. die bienach noch zulä figen Anträge in Degug auf die zu 
Grunde liegenden Motive ji prüfen und tm alle der 
Annehmbarteit, welche nur in feltenen Fällen und unter 
jehr dringenden Umftänden anzuerkennen ift, dem Schul⸗ 
vorftande, refp. dem Pfarrer die Zulafjung des betreffen- 
den Kindes zum nächften Prüfungstermin (oben Nr. 2) 
anbeimaugeben; _ 

. von dem Ausfall der Prüfung, über welche das Proto⸗ 
toll (Schulverordnung I. $. 5) die nöthigen Details ent» 
halten muß, ift in Betreff eines foldhen Kindes dem bes 
treffenden Schulpfleger Kenntniß zu geben, und erft wenn 
deſſen Zuftimmung durch Unterzeichnung des Entlaffungs- 
gengniffed erfolgt ift, darf der Name ded Kindes aus der 
ifte der fchulpflichtigen Kinder geftrichen werden. 

Wir erwarten, daß hienach alle Schwankungen in der Behand» 
ung diefer Angelegenheit, welche für die Sicherung der Erfolge des 
Schulunterricht von grober Wichtigkeit fft, aufhören, und daß Ste 
und die Bürgermeifter Ihres Kreifed es 8 angelegen fein laffen 
werden, darüber zu wachen, daß in feiner Schule ber zu frühzeitigen 
Onttaffung Vorſchub geleiftet werde. 

öln, den 7. April 1865. 
„nönigliche Regierung, Abtheilung des Innern. 

bie fämmtfichen Herren Lanbräthe sc. 

* 

2 

101) Vereinbarung milden dem Religiondunterridht des 
Dfarrerd und der Schule hinſichtlich der Zeit. 

Die Wahrnehmung, daß vielfach und namentlich in den !änd- 
lihen Gemeinden unferd Verwaltungsbezirks, wo die Schulen zer- 
freut und theilweiſe von den Pfarrorten weit entfernt liegen, ber 
farramtliche Neligiond-Unterricht mit dem — 533— ementar⸗ 
nterriht in Colliſion tritt, noͤthigt und behufs moͤglichſter Ver⸗ 

. 
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bütung von Stoͤrungen ded Schulunterrichtd zu folgenden maßgeben- 
den Deftimmungen. 

pörderit müſſen wir ed als gejeplidhe Norm feithalten, dab 
alle Kinder, ſo lange fie im fchulpflidtigen Alter (vom vollendeten 
5. 9— 6. bis zum vollendeten 14. Lebensjahre) ſtehen und nicht 
in Folge vorſchriftsmäßig abgehaltener Para aus der 
Schulpflicht entlafien find, (ſ. unfere betreffende Verfügung vom 
beutigen Tage) die Schule regelmäßig und während der ganzen 
täglihden Schulzeit bejuhen müſſen. Wir dürfen nun zwar 
erwarten, dab jämmtliche Herren Pfarrer in Berüdfichtigung des 
großen Nachtheils, welcher deu Schulfindern durch Unterbrehung 
es Schulbeſuchs an gwei oder mehren Tagen der Woche erwädhlt, 

ernftlich Darauf bedacht fein werden, den von ihnen zu ertheilenden 
pfarramtlichen Religiondunterrigpt in diejenigen Stunden des Tages 
zu verlegen, welde nicht in die Schulzeit fallen oder berjelben 
nicht je nahe liegen, daß die Kinder dadurch genöthigt werden, Die 
Schule vor dem Schluß ded Unterrichts zu verlaflen oder biefelbe 
erit nach dem Beginn des Unterrichtö zu betreten. Wenn aber den⸗ 
noch die Erfahrung lehrt, daß diefe Erwartung ungeachtet vieler 
Mahmngen der vorgefebten geiftlichen Behörden Eeineßweges überall 
in Erfü gebt, daß vielmehr in vielen Gemeinden alljährlich 
duch den Heltgiondunterricht ganze Schulflafien für mehre Monate 
entuölfert oder doch zeriplittert werden, jo daß ein geordneter Schul« 
unterricht geradezu unmoͤglich gemacht wird: jo wollen wir die Her- 
beiführung folcher Webelftände nicht dem Mangel an gutem Willen 
Seitens der Herren Pfarrer zur cal legen, fondern zugeben, daß 
bier und da die Ungunft der Verhältniſſe und Iocale Hinderniffe den 
Hauptgrund darbieten. Und deßhalb find wir auch geneigt, da, we 
wirfli die Herren Pfarrer außer Stande find, durch eigne Opfer 
an bequem gelegener Zeit den beregten Uebelſtänden abzuhelfen, durch 
ein Entgegenkommen Seitens der Schule zur moͤglichſten Beſeitigung 
der Hinderniſſe beizutragen. Es wird dies event. dadurch geſchehen 
fönnen, daß We vorgangiger Webereintunft mit dem betreffenden 
Pfarrer die gewöhnlihe Schulzeit in andere Stunden verlegt und 
dadurch für den pfarramtlidien Religiond-Unterricht eine Tageszeit 
audgewonnen wird, welche es den betreffenden Kindern möglich macht, 
uud vor oder nad diefem Unterricht die Schule noch regelmäßig 
und vollſtändig zu bejuchen. 

Indem wir die Herten he erfuchen, für jede einzelne 
he ihres Bezirks zunächſt feftzuftellen, ob und in welchem Maße 
biöber die in Rede ſtehende Gollifion Statt gefunden hat und dem⸗ 
nächſt mit den betreffenden Herzen Dfarrern eine Cinigang über 
die zwedmäßigfte, dem Sculunterriht am menigften nadhtbeilige 
Tageszeit für ihren Neligiondunterricht herbeizuführen, behalten 
wir uns für jeden einzelnen Fall, wo eine Verlegung der Schulzeit 



oder eine Beſchraͤnkung derſelben für einzelne Schniflaffen als nu 
wendig erjcheint, die mähere Prüfung und Euticheidung vor 4 
Anträge der Art müffen gehörig motivirt und von den Erllä—⸗ 
zungen ber betreffenden Pfarrer begleitet fein, und uns durch bie 
reip. Herren Landräthe mit Deren Gutachten dr ehen. Bis zu une 
ſerer Entſcheidung über den einzelnen Fall bleibt e8 bei der gejeg 
lichen Norm, daß alle Schulkinder die feitgefegten Schulftunden bes 
ſuchen müflen. 

Göln, den 7. April 1865. 

„rönigliche Regierung, Abtheilung ded Innern. 

die ſfämmtlichen Herren Schulpfleger. 

102) Befngniffe der außerordentlihen Schulgemeiude» 
Repräfentanten. 

(Centebſ. pro 1865 Seite 51 Nr. 19.) 

Auf die Vorftellung vom 15. October v. 3. eröffne id Ihnen, 
dab die rechtliche Stellung und Befugniffe der auf Grund des $. 19 
Tit. 12 und $. 159 Tit. 11 heil II. Allg. Land⸗Rechts gewählten 
Reprälentanten einer Schulgemeinde principaliter nidyt nad) den 
Vorſchriften der SS. 114 ff. Tit. 6 Th. IL, ſondern nad den alles 
girten Beftimmungen des 11. und 12. Titels ded Allgemeinen Land⸗ 
rechts zu beurtheilen find. Danach jollen nur in außerordent- 
lihen %ällen oder Angelegenheiten von der Gemeinde Repräjen- 
tanten gewählt und mit der erforderlichen Snftructton verjehen wer⸗ 
den, mährend die elorgung alter gemöhnlichen Angelegenheiten den 
Schulnorftänden obliegt. Streng genommen find daher nur für eim 
beitimmted Gejchäft oder eine einzelne An elegenheit Reprälentanten 
iu wählen, deren Vollmacht von felbit —98 ſobald die betreffende 
Angelegenheit erledigt iſt. Wenn indeſer zur Erleichterung des Ge⸗ 
ſchäftsganges bier und da von einer Schulgemeinde Nepräfentanten 
auf längere Dauer gewählt und mit Vollmacht verjehen werden, bie 
Sculgemeinde auf eine beitimmte Zeit in allen vorlonmenden 
asberordemtlichen, die Competenz ded Schulvorſtandes überfchreisen- 
ben Angelegenheiten zu vertreten, mie dies auch ia Dez auf Sie 
eſchehen iſt, ſo ändert ſich dadurch rechtlich in der Sache ichtã 
ielmehr haben die Repräſentanten auch in einem ſolchen Falle nur 

in den einzelnen vorkommenden außerordentlichen Angelegenheiten, 
welche ihnen von der Auffichtöbehörde zur Berathung und Ber 
ſchließung überwiejen werben, mitzuwirken, nicht aber And Diefelben 
dadurch legitimirt, fich als eine mit dauernden Befugnifien und Vers 
richtungen auögeitattete Behörde neben oder gar über den Schul: 
vorſtan p ſtellen und nach eigenem Ermeſſen die Angelegenheiten 
der Schule zu ihrer Behandlung zu ziehen. 
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Hiernach find Ihre Beſchwerden über den Ihnen von der Koͤ⸗ 
niglihen Regterumg zu RN. vorgefchriebenen Wirkungskreis unbe 
gründet. 

In den einzelnen, von Ihnen zur Sprache gebrachten Fällen 
bedurfte es einer Zuziehung von Repräfentanten nicht. Die Regu- 
Iirung des Schuletatd gehört nit zu Den Fin An AH 0 Ange⸗ 
—** im Sinne des $. 159 a. a. O., ſofern durch den Etat 
nit etwa Gegenftände, die eine Mitwirkung von Repräfentanten 
behnuntet ' geor net werben jollen, was im vorliegenden Fall nicht 
ehauptet iſt. 

Die von Ihnen bemängelten Ausgaben aber haben aus den 
vorhandenen Beitänden der Schulfaffe beftritten werden können und 
waren an ſich zwedmäßig und nothwendig, fo dab ed auch hier einer 
vorgängigen Verhandlung mit Nepräfentanten nicht bedurfte. 

Berlin, den 30. Sanuar 1865. 
Der Mintfter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
a In Vertretung: Lehnert. 

Herrn N. umb Genofſſen zu N. 
1735. U. 

103) Borzugsweife Berüdfihtigung der Schulunterbal- 
tungstoften in den Gemeinde-Haushaltd- Etat. 

(Eentrbl. pro 1863 Seite 503; pro 1862 Seite 158.) 

Auf den Bericht vom 24. Auguft v. 3. eröffne ich der Koͤnig⸗ 
lichen Regierung, dab zur Erleichterung der Gemeinde N. in thren 
Sommunalleiftungen die feither aud der Gemeindelaffe zu Schul- 
zweden alljährlich gewährten 189 Thlr. auf Staatöfonds nicht über- 
nommen werden Tönnen. 

Da die Unterhaltung der Schule zu den borgugemelfe von ben 
Pflichtigen zu bedienden Gemeindebebürfniffen gehört, jo erſcheint es 
nicht suläifig, daß die für die Schule bereiten Mittel zu anderen 
Zweden in Anipruch genommen werden. %indet eine Gemeinde bie 
Laft iu ſchwer, welche fie zur Förderung ihrer materiellen Interefſen 

eiwillig übernommen, oder für fonftige Gemeindezwede zu tragen 
at, jo muß erwogen werden, wie nach den Umständen ohne Schmä- 
erung ber für dad Schulweſen beftimmten Mittel die Communal⸗ 
laft der Gemeinde auf andere Wetje erleichtert werden kann. Was 
namentlich die Wegebauten in Dortiger Provinz betrifft, fo hat der 
gem Minifter für Handel ıc. Beranlaffung genommen, durch eine 

ireular- Verfügung vom 18. Sanuar d. 3. bei aller Anerlennung 
des erfreulichen Strebens nad) Ausbildung eined lee Straßen- 
netzes doch ein richtiged Maphalten und für jeden Fall, aud wenn 
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bie Gemeinden aus freiem Antrieb einen Straßenbau beicloffen 
haben, die jorgfältigfte Abwägung empfohlen, in wie weit die Ge 
meinden in ein Bauunternehmen einzutreten und daffelbe zu Ende 
zu führen vermögen, obne dadurch die Ordnung bed Communal- 
Haushalts und die Befriedigung anderer wichtiger Gemeindebebürf: 
nilfe zu beeinträchtigen. ıc. 

Berlin, den 7. März 1865. 
Der Minifter des geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 

In Bertretung: Lehnert. 
An 

bie Sönigfiche Regierung zu N. 

4620. U. 

104) Moaterialien-Lieferung für einen Reparaturbau, 
wenn die Berwendung |hledhten Materials bei dem vori— 

gen Bau behauptet wird. 

Auf den Bericht der Königlihen Regierung vom 9. v. M. und 
den Recurs ded Dominiumd N. vom 10. November v. 3. wird 
das in Bezug auf die Reparatur ded Schulgehöftd in N. erlaffene 
Rejolut vom 29. Auguft v. 3. mit Vorbehalt ded Rechtswegs hier: 
durch beftätigt. 

Die gegen die angeordnete Bretterverſchalung erneute Ausſtel⸗ 
Inng ded Recurrenten findet in den nicht entfräfteten Gründen bed 
—R ihre Widerlegung. Der Einwand aber, es ſei dieſe Ver— 
ſchalung nur dadurch nothwendig geworden, daß die Gemeinde im 
Jahr 1851 ſchlechtes Material zu den Fachwerkswänden verwendet 
habe, iſt unerheblich, weil Recurrent einen daraus etwa herzuleiten⸗ 
den Regreßanſpruch nur im Rechtswege geltend machen, nicht aber“ 
durch diefen Einwand gegen die Erfüllung feiner geſetzlichen Ver⸗ 
pflichtung zur Hergabe ded zum jehigen Reparaturbau erforderlichen 
Holzes ſich ſchützen Tann. 

Demnady tft dad Reſolut zu beftätigen gewejen. 

Berlin, den 25. März 1865. 
Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 

In Bertretung: Lehnert. 
An 

die Königliche Regierung zu R. 

3579. U. 

16 
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105) Gutöherrliche Laften bei Schulbauten nah Grün— 
dung einer Solonie auf gutöherrlidem Territorium. 

(Centrbl. pro 1864 Seite 635 und Seite 694.) 

Auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 19. December 
v. 3. und ben Recurd der Gutöherrfhaft zu DB. vom Zar us 
wird das in Betreff des Neubaued eines evangeliihen Schulhaufeß 
nebft Wirthichaftögebäude zu ©. erlaffee Rejolut vom 3. Decem⸗ 
ber 1857 in Anfehung ded Stall- und Scheunengebäuded mit Bor» 
behalt des Rechtsweges hierdurch beftätigt. 

Die Berufung auf die mit den Coloniſten errichteten Parceli⸗ 
rungöverträge ift hinfällig. Denn abgefehen davon, daß ein Bertra 
durch weldyen die Gutöherrfchaft von der ihr nach $. 36 Th. Il. 
Tit. 12 Allg. Land⸗Rechts obliegenden Laft befreit werden ſollte, 
nicht mit einzelnen Mitgliedern det Schulgemeinde, fondern mit der 
—5 ſelbſt abzuſchließen geweſen wäre, enthält der in beglaubigter 
Abſchrift vorgelegte Paſſus Nichts davon, daß jene Laſt der Gutsherr⸗ 
chaft abgenommen und an ihrer Statt den Coloniſten auferlegt fein 
ol. Nicht minder unbegründet ift ber Einwand, daß, da auf ber 
Solonte &. Baumaterial, namentlich Holz nicht vorhanden, die Guts⸗ 
berrihaft von ihrem fonftigen Zerritortum dergleichen bergngeben 
— — verpflichtet ſei. Nicht auf den Ort, ſondern wie im Rechts⸗ 
und Verwaltungswege wiederholt entidhieden tft, auf da8 Gut, wo 
die Schule fidy befindet, kommt e8 an, fo daß, da der Schulort E. 
eine unbeitritten auf Br Gutöterritorium entitandene Colonie ift, 
bie Feſtſetzung des Refoluts aud in dem vorbemerkten Punkt ge 

erfihel . nt. 
Diefe Entſcheidung ift den Betheiligten bekannt zu machen. 
Berlin, den 20, Februar 1865. | 

Der Mintfter der gefftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Kehnert. . 

An 
bie Königliche Regierung zu N. 

637. U. . 

106) Abjhreibung etner ald Zubehör einer Herrſchaft 
eingetragenen Hauländeret in dem Hypothelenbud über 

dieſe Herrſchaft. 
(Centrbl. pro 1864 Seite 635 und Seite 694.) 

Auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 29. Novem⸗ 
zu 1. ber v. 3. und den Recurd ded Domintumd zu A. vom 7. Septem- 

ber v. 3. wird das in Betreff des Reparaturbaues der evangelifchen 
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Schule zu P. erlaffene Refolut vom 21. Salt v. S. mit Vorbehalt 
des Rechtswegs hierdurch beftätigt. 

Die Grundlage der angefochtenen Entſcheidung bildet die vom 
Recurrenten auch jept nicht beftrittene thatjahlihe Aunahme, daß 
die. Ortſchaft P. eine auf dem gutsherrlichen Zerritorium der Herr⸗ 
haft U. entſtandene Hauländerei-Gemeinde ift. Danach rechtfertigt 
ih aus den im Rechts- und Verwaltungswege vielfach erörterten, 
im Refolut ausführlidy dargelegten Gründen die dem Dominium 2. 
unter 3 ded Rejoluts auferlepte Verpflichtung der unentgeltlihen 
Lieferung des nöthigen Bauholzed. Der vom Rerurrenten jetzt gel« 
tend gemachte Umjtand, daß auf feinen Antrag im Hypothelenbud) 
über die Herrichaft A. die Hauländerei P. ald Zubehör der Herr- 
ſchaft gelöfcht ſei, erfcheint für das vorliegende Rechtsverhältniß völlig 
unerheblih. Denn abgejehen davon, dab die bei dem Hypotheken⸗ 
budy vorgenommene Operation nicht näher angegeben und beöhalb 
in ihren rechtlichen Folgen bezüglich der öffentlichen Laſten und Ab- 
gaben nach Anleitung des Geſetzes vom 3. Sanuar 1845 (Geſetz⸗ 

anıml. S. 25) nicht zu berieben ift, fo Tann felbftverftändlich 
ein ohne Sue der berechtigten Schulgemeinde und ohne Con⸗ 
currenz der Auffichtöbehörde vorgenommener Act an denjenigen Ver⸗ 
pflihtungen Nichts ändern, welde dem Dominium kraft des Gejehed 
gegen diefe Gemeinde obliegen. Daffelbe gilt von der Abzweigung 
ed früher zur Herrſchaft A. gehörig eioelenen abeligen Gute R. 

Hätte auf diefes Gut die der Herrichaft aud dem $. 36 Theil II. 
Fit. 12 Allg. Land-Rechts obliegende Verpflichtung dergeitalt an» 
teilig und ausſchließlich übergehen .follen, daß die Schulgemeinde 
P. von jedem der beiden jegt getrennten Dominien dad benötbigte 
Bauholz nur pro rata zu fordern befugt fein folle, fo hätte ed dazu 
eined befondern Ablommend fpeciel audy mit der gedachten Ger 
meinde bedurft. Ein ſolches ift vom Recurrenten nicht behauptet 
und ſonach auch diefer Einwand hinfällig Was ferner noch in ber 
Recursſchrift angeführt worden, ift nicht rechtlicher Natur und deshalb 
bier nicht zu erörtern. Aus den vorftehend augegebenen Gründen 
war aber dad Reſolut zu beftätigen. 

Diefe Entſcheidung ift den Betheiligten befannt zu machen. 

Berlin, den 6. Februar 1865. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
bie Königliche Regierung zu N. 

33,569. U. 

16* 
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107) Kalende bei Abbauen oder Theilungen nad Oft- 
preußifhem Provinzialredt. 

Auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 7. d. M. ers 
Häre ich mich damit einverftanden, daß auch bie in neuerer Zeit durch 
Theilung von Grundftüden entitandenen’ Haushaltungen in dem 
Kirchſpiel N. nah $. 13 Zufap 213 des Oftpreußiichen Provinzials 
rechts für verpflichtet zu erachten find, die übliche Kartoffelfalende 
an den Gantor dofelbit gleich den Älteren Haushaltungen zu entridh- 
ten. Dagegen ift hinfichtlid der Vertheilun biefer Abgabe bei den- 
jenigen Abbauen oder Theilungen, welche er jeit Verkündigung bed 
Geſetzes vom 10. März v. J. betreffend die Abänderung des 8 13 
Zujag 213 des Oftpreußifchen Provinzialrechts“), vorgelommen find, 
reip. vorfommen werden. nad näherer Vorschrift dietes Geſetzes zu 
verfahren. 

erlin, den 28. Sanuar 1865. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Keller. 

An 
die Königliche Regierung zu Gumbinnen. 

1885. E. U. 

108) Einrihtung des Unterrichts in mafurifhen Schulen 
' “nad der ſprachlichen Rüdficht. 

Im den Bezirten ber Monarchie, in weichen bie Bewohner einer andern ale 
ber deutſchen Nationalität angehören, oder in welden verſchiedene Nationalitäten 
mit verfchiebener Sprache gemifcht wohnen, erfordert die Frage wegen ber bei 
bem Schulunterricht anzuwendenden Sprache, und wie bei aller Verüdfichtigung 
der Mutterfpracdhe doch bie deutſche Sprache die nöthige Förderung finden fann, 
befondere Umficht unb reifliche Erwägung. 

Nachdem in ber Unterrihtsverwaltung längft ber Grundſatz angenommen 
worden ift, Daß der Neligionsunterricht überall in ber Mutterſprache zu ertbeilen 
if, und daß diefe auch zum Ausgangspunct fiir die ben Kindern zu vermittelnde 
Bildung genommen werden muß, gelangt man allmälig zum methobifchen Ans⸗ 
bau im @inzelnen. Ein folder Berfuh liegt in folgenden VBorfchlägen fiir bie 
mafurifhen Schulen vor. 

Um eine Einigung in der Ertheilung des Unterrichted in pol⸗ 
niihen Schulen herbeizuführen, waren Commiffarien ber betreffen. 
den Behörden zu einer Conferenz zufammen getreten. 

Das Ergebniß der Berathungen ift folgendes: 
In einem Theile der Schulen Mafurend, in den beiden Re⸗ 

ierungsbezirken Gumbinnen und Königsberg, tft noch bei allen Schü« 
ern das Golnifee bie Mutteriprache. Dies find rein polniſche 

®) abgebrudt im Centrbl. pro 1864 Seite 267. 
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Säulen. In einem andern find beutfhe und polniſche Schüler 
mit einander gemifht. Dieſe Schulen find aljo —86 

I. Rein polniſche Schulen. 

Es kommen dabet 3 Gefichtöpunfte in Betracht: 
1) der Gebraudy ber potnilhen und deutſchen Sprade beim 

Unterrichte in den verfchtedenen Lehrgegenftänden. | 
2) das Leſenlernen ded Polnischen und ded Deutfchen. 
3) da8 Erlernen der deutſchen Sprade. 0 

1) Der Gebraud der polnifhen und beutfchen Sprache. 

A. Zum Religiondunterrichte ſowie zum Choralgefang wird aus» 
Schließlich die polnijche als die Mutterſprache durch die ganze 
Schulzeit hindurch gebraucht. 

B. Zur Erlernung der deutfchen Sprache dagegen dienen: 
a. die Anſchauungs- und Sprachellebungen; 
b. daB Lejenlernen und die Verarbeitung des dentfchen Kin» 

derfreundes; 
co. der Rechenunterridht; 
d. der Unterricht in der Vaterlands- und Naturkunde; 
e. dad Volkslied. 

2) Das Lefenlernen des Polntihen unb Deutſchen. 

A. dad Leſen beginnt mit der polnischen Sprache. 
B. dad Erlernen des deutſchen Leſens ſchließt fi nach der Er- 

lernung des Polniichen an. 
C. da eelen bed Polniſchen wird erlernt: 

1) durch die polnifchen Lefetafeln, 2) durch die polniſch⸗ 
deutiche Fibel. Die Lefetafeln follen in Jahren abfolvirt 
werden. Für dad Leſen und Verarbeiten der Fibel tft die 
Zeit bi8 zum Schluß ded 3ten Schuljahres beitimmt. 

° Das deutſche Leſen beginnt im 2ten Schuljahre an den 
deutſchen Leletafeln und wird darauf an den deutſchen 
Stüden. der Fibel weiter geübt und ebenfalld bis zum 
Schluß des 3ten Schuljahres fortgele t. 

ſeyewit ift die Aufgabe der unteren Abtheilung als gelöft an⸗ 
zufeben. 

Die mittlere Abtheilung lieft: 
1) im Anſchluß an den Religiondunterricht 

a. in dem polnifchen Hiftorienbuche, 
b. in der polniſchen Ausgabe der 64 geiſtlichen Lieder. 

2) im Anſchluß an ben Sprach⸗ und Sadunterridt in dem 
iften Theil des deutfchen SKinderfreundes. 
Die obere Abtheilung lieft 1) in ber Bibel 2) im Geſang⸗ 
buche 3) im 2ten Theile des deutſchen Kinderfreunded. 
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3) Das Erlernen ber beutihen Sprache. 

A. Unterabtheilung: 
a. durch den Unterricht im deutichen Leſen, 
b. durch die Anſchauungs⸗ und Sprahütbungen. 
Daß deutſche Leſen beginnt in dem 2ten Schuljahr. Das 
Verftändnik der einzelnen zu lefenden Worte wird durch An- 
führung der betreffenden polniihen Worte vermittelt. 

Den An ehauunge- und Spradh-Unterriht empfangen die Kin- 
der der unterften Abtheilung gemeinfam. Er bat zur Grundlage 
den Inhalt der Fibel, in welcher die Umgebung des Kindes in Hauß, 
Garten, Feld u. ſ. w. dargeftellt iſt. Die Gegenftände werden durch 
Benupung der Winkelmann'ſchen Bildertafeln veranſchaulicht. 
Die 3 Jahrgänge der unteren Abtheilung werden jo beihäftigt, da 
die Kinder des 1ften Schuljahres vorwaltend nur dasjenige fe en 
follen, was in ihrer Mutteriprache beiprochen wird; dabei fol ſich 
ihr Ohr an die deutiche Sprache gewöhnen, und eingein: Ausdrüde 
fönnen gemerkt und angegeben werben. Die 2te Abtheilung foll 
die vorlommenden Ge enftände deutſch bezeichnen lernen, und die 
te zur Bildung einzelner Säße gebracht werden. 

In Betreff des Schreibens wird bemerft: 
1) daß jo lange polniſch gelefen wird, die lateiniſche Schrift 
u üben tft, 2) daß mit dem beutfchen Leſen aud bad 

reiben der deutichen Schrift beginnt und gleichmäßig mit 
diefem fortgeführt wird. 

Was von der Wandtafel abgejchrieben tft, wirb auch frei geübt. 
Was nad) Drudichrift gefchrieben wird, wird nach gehöriger Uebung 
ebenfalld unabhängig von der Vorlage aufgefchrieben. Im 2ten 
Schuljahr muß fi dieſe Fertigkeit auf einzelne Worte, im ten 
auf kurze Sätze erftreden. 

B. In der mittleren und oberen Abtheilung fchließt ſich die Er- 
lernung der deutſchen Spradhe an daB Lefebudy an. "Die 
mittlere lieft im 1ften, Die obere im 2ten Theile deffelben. 
Dabei wird nad folgenden Befichtöpunften verfahren: 

1) Um das Berftändnis ber deutichen Ausdrüde und Sätze zu 
vermitteln, bedient man fih der Mebertragung in das pol- 
niſche, fo jedoch, daß dieſe lediglich zur Aneignung bed 
deutſchen Ausdrucks benutzt wird. 

2) Der Zert der Leſeſtücke wird in mannigfacher Weiſe umge- 
bildet, um dadurch den richtigen Gebrauch der ſprachlichen 
Formen zu üben. 

Ein vorherrſchend oder gar ausſchließlich grammatticher Unter- 
richt im Deutjchen, fei e8 durch Aufftellung von Regeln oder Ein- 
übung der Declinationen und Conjugationen, ſei es durch abgeſon⸗ 
derte, nach dem Schema ber deutſchen Grammatik geordnete lediglid) 
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zu grammatifchen Zwecken veranftältete Debungen, ift dem Weſen 
und der Aufgabe der Elementarſchule nicht entiprechend, vielmehr 
haben die Schüler dad Richtigiprechen erft durch den Gebrauch ber 
Sprade zu erlernen. 

Das Schreiben mit lateiniſcher Schrift und polniſchem ZTerte 
wird nur zur Schönfcrift benupt. Dagegen werden Auffchreibe- 
und orthographifche Uebungen in der deutſchen Schrift vorgenommen. 
In der mittleren Abtheilung beitehen dieſe darin, daß gelernte Ge 
dichte, fowie hinlänglich geläufige und vorbereitete Erzählungen und 
Beſchreibungen —— werden. — In der oberen Abthei⸗ 
lung erweitern ſich dieſe Uebungen im Anſchluß an dad Leſebuch, 
die Vaterlands- und Naturkunde zu Auffätzen. Auch werden Ge- 
ſchaͤftsaufſätze in diefer Abtheilung zu Schönfchriften und freien 
Arbeiten benupt. | 

Zur Erlernung der deutſchen Sprache dient aud) dad Rechnen, 
der Unterricht in der DBaterlandd- und Naturkunde, fowie das 
Volkslied. 

Der Unterricht der erſten Anfänger erfolgt im Rechnen, ſo 
lange es noch darauf ankommt, ſie zutraulich zu machen, in polniſcher 
Sprache; aber ſchon die Erlernung der Zahlennamen geſchieht in 
deutfher Sprade. Wo ed fih um erbeifühtung des Verſtändniſſes 
handelt, gebraucht der Lehrer die Mutterſprache der Schüler. Beim 
Operiren mit reinen Zahlen, oder wo es Hi um Uebung des bereits 
Verſtandenen handelt, wird durchweg deutſch gelproden. Die Schiü- 
fer der Ober-Abtheilung follen angehalten werden, wenn fie den 
ang einer Auflöfung felbftftändig und im Zufammenhange geben, 
fi) der deutſchen Sprache zu bedienen. 

Der Unterricht in der Vaterlands- und Naturkunde beſchraänkt 
ih auf die obere Abtheilung. Er ſchließt fih an das Leſebuch an. 
&8 find aber die erforderlichen Anſchauungsmittel, als Abbildungen 
für ben maturgeſchichtichen Unterricht, Karten für die Geographie 
u gebrauchen. 
Der Zert der Volkslieder ift wie der Lejeftoff zu erklären und 

mit Verſtändniß zu lernen. 

I. Utraqutftifhe Schulen. 

1) Gebrauch ber polniſchen unb deutſchen Sprache. 

Im Religiondunterricht lernt jeded Kind die Dibtitgden Geſchich⸗ 
ten, Lieder und Katechismus in ſeiner Mutterſprache. Bei der Ver⸗ 
arbeitung dieſer Stoffe wird dad Penſum jeder Lehrſtunde in 3— 4 
fürzere Abfchnitte zerlegt. Der Lehrer nimmt nun einen diejer Ab⸗ 
joe zuerſt mit ben polniihen Schülern dur), wobei die beut- 

en fi) zuhörend verhalten. Nach deſſen Verarbeitung nimmt er 
denjelben Abfchnitt noch einmal ganz in derjelben Weiſe und wo» 
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möglich mit denfelben Worten, in deutſcher Sprache mit ben deut⸗ 
chen Schülern durch, wobei die polnifhen Schüler zuhören. Dann 
et geht der Lehrer gum 2ten u. |. w. Abichnitte über und verfährt 
mit demfelben in gleicher Weile. 

2) Das Lefenlernen des Bolnifchen und bes Deutichen. 

Da die polniſchen Kinder im erften Schuljahr nur Unterricht 
im Leſen ihrer Mutterfprache empfangen, die deutichen dagegen ſo⸗ 
fort mit dem beutichen Leſen beginnen, jo find nad ben beiden 
Spraden 2 Abtheilungen jr maden. Selbitverftändlid leſen die 
deutſchen Kinder auch nur in der deutſchen Fibel uud ſpäter in dem 
deutſchen Hiſtorienbuche u. |. w. 

Im Uebrigen ftimmt der Unterricht in utraquiftiichen Schulen 
mit dem in rein polnifchen überein. 

109) Zubelfeier in den Schulen der Rhein- Provinz. 

Am 15. Mat 1815 huldigte die Rheinprovinz durch ihre Ber: 
treter zu Aachen dem Hochſeligen Könige Friedrich Wilhelm III. 
und leiftete Demjelben und feinen Pachfolgern an der Krone den 
Eid der Treue Es Itegt aller Welt vor Augen, daß mit diefem 
Tage und in önlge deſſelben eine neue gefegnete Zeit für die Pros 
vinz begonnen bat, eine Zeit frifchen, freubigen, boffnungsvollen und 
von reichem Erfolg begleiteten Strebend auf allen Lebendgebieten, 
befjen Früchte die jept lebenden dankbar zu genießen und auf die 
tommenden Gefchlechter zu bringen haben. 

Am 15. Mat d. I. wird die Rheinprovinz in feftlicher Freude 
ſich vergegenwärtigen, was jener Tag vor 50 Jahren ihr gebracht 
bat. Die Lehranftalten der Provinz bedürfen unferer Aufforderung 
nicht, um auch ihrerſeits eine Feier der Erinnerung und bed Dantes 
in ihrer Mitte zu begehen. Wie dieſelben mit Ruͤckſicht auf oͤrtliche 
zerhälinifle und Feftlichkeiten ihre Feier am angemeflenften veran- 
ftalten, überlaffen wir ganz dem Crmeffen der Direction und bed 
Lehrer-Sollegtums, wobei fih von jelbft verfteht, daß der Unterricht 
den ungen ag ausfällt, wogegen ed gu wünschen tft, daß den Schuͤ⸗ 
lern and am achmittage eine gemeinfame jugendliche Freude bes 
reitet wird. 

Koblenz, den 25. April 1865. 
Königl. Provinzial-Schul-Collegium. 

® n 
bie Directionen ſämmtlicher Eymnaſien, 
Realihulen, Brogpmnaflen und Seminare 

ber Rheinprovinz. 
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Berfonal- Veränderungen, Titel= und Ordens - Berleihungen. 

A. Behörden. . 

Der Regierungs- und Schulrath Neumann in Cöslin tft zugleich 
zum Sonfiftorial- und evangelifch-geiftlichen Rath bei der Kegie- 
rung daſelbſt ernannt, 

der Regierungs⸗ und Schulrath Conditt zu Marienwerder in glei- 
er Eigenfhaft an dad Regierungs-Sollegium zu Pot Sdam ver 
eBt, 

der Director Jungklaaß am evangelifchen Schullehrer- Seminar in 
Steinau zum Regierungs- und Schulrath ernannt, und demfelben 
die evangelifche Regierungd- und Schulrathsſtelle bet der Regie⸗ 
rung zu Bromberg übertragen, 

der ae Henske in Marienwerder zum Regierungs⸗ 
und Schulrath ernannt, und bdemfelben die evangeliiche Regie⸗ 
rungs⸗ und Schulrathsſtelle bet der Regierung zu Marie nwer⸗ 
der übertragen worden. 

Dem Rendanten ded Erfurter Kirchen- und Schulfonds, Rechnungs» 
rath Breidenftein zu Erfurt tft der Rothe Adler» Orden 
vierter Klaſſe verliehen worden. 

B. Univerfitäten, Sternwarte in Berlin. 

Der ordentlihe Profeffor Dr. von Redlinghaufen in der mes 
biehnilcen Bacultät der Univerfität zu Königsberg ift zugleich 
um Medicinalrath und Mitgliede des Medicinal- Collegtumd für 
ie Provinz Preußen, 

der außerordentliche Profeſſor Dr. Beyrich zum orbentligen Pros 
feffor in der philoſophiſchen Facultät der Univerfität zu Berlin, 

der Privatdocent Dr. Ufinger in Göttingen zum außerordentlichen 
Profefl or in der philofophifchen Zacultät der Univerfität zu Gretf 3» 

ber ocbenttihe Weofefor in der philofofigen Facuftät ber I er ordentliche Profeffor in der philofophifhen Zacultät der Univer- 
fität zu Berlin und Hiftoriograph des Preußiſchen Staats Dr. 
Ranke in den Adelſtand erhoben, und demfelben die Erlaubniß 
jur anlegung bed Comthurkreuzes erfter Klaffe von dem König- 
ih Würltembergiſchen Friedrichs⸗Orden ertherlt, 

dem ordentlichen Profeſſor Dr. Magnus in der gbifofopht hen Fa⸗ 
eultät der Untverfität zu Berlin der Charakter ald Geheimer 
Regierungsrath verliehen, 

dem orbentlichen Profeſſor Dr. Rofenberger in der philofophtichen 
Facultät der Univerfität zu Halle der Königliche Kronen⸗Orden 

dritter Klaſſe verliehen worden. 



250 

Als Privatdocenten find eingetreten: bei der Univerfität zu Bonn 
in der medirtniichen Faculliät Dr. Greeff, in der philofophiichen 
Kacultät Dr. Kortum. 

Bei der theologiſchen und philofophifchen Afabemte zu Münfter 
iſt ei ts⸗Aſſeſſor Geisberg ald Secretär und Quäſtor 
angeftellt, 

bei der Univerfität Ti Berlin der Stallmeifter Hildebrandt ald 
Untverfitätd-Stallmeifter angeftellt worden. 

Der außerordentliche Profeffor Dr. Förfter in der philofophifchen 
Facultät der Univerfität zu Berlin tft zugleich zum “Director 
der Sternwarte dajelbft ernannt worden. | 

C. Symnafial- und Real-Zehranftalten. 

Der Dirertoer Dr. Breiter am Gymnaſium in Martenburg tft 
zum Director des Gymnaſiums in Martienwerder, 

der Öpmmafiallehrer Dr. Strehlte in Danzig zum Director bes 
Gymnaſiums in Marienburg, 

der Prorector Thiel am Symnakum in Hirſchberg zum Director 
des Gymnaſiums in Luckau ernannt, 

dem Probſt und Director des Päbagogiumd { m Klofter Unfer Lie⸗ 
ben Frauen in Magdeburg, Dr. theol. Müller der Adler 
der Ritter ded — ichen Haus⸗Ordens von Hohenzollern ver⸗ 
liehen, der Paſtor Bäßler in Meſeberg zum Conventualen, Con⸗ 
victsvorſteher und geiſtlichen Inſpector dieſes Pädagogiums ernannt 
und demſelben das Prädicat „Profeſſor“ verliehen, 

das Prädicat „Profeſſor“ iſt verliehen worden den Oberlehrern: 
Dr. 8 Ir 8 Bertram am Friedrichs-Werderſchen Gymnaſium 

zu Berlin, 
Heyer am Gymnaſium zu Königsberg in der Neumark, und 
Schwubbe am Symnafum zu Paderborn; 

bei dem Gymnaſium zu Elbing ift der ordentlihe Xehrer Dr. 
Hampke vom Gymnafium in Ey als Profeffor und Oberlehrer, 
und der ordentliche Kehrer Dr. Bollmann vom Gymnafium zu 
Raftenburg als ordentlicher Lehrer angeftellt, 

der Oberlehrer Profeflor Kühna & am Gymnafium zu Raftenburg 
in De Eigenihaft an dad Gymnaſium zu Marienwerder 
verſetzt, 

am Gymnaſium zu Stolp ber ordentliche Lehrer Lundehn zum 
Oberlehrer befürdert, 

am Yriedrich - Wilhelms » Symnafium in Berlin ift der ordentliche 
Lehrer Borhard zum Oberlehrer befördert, der Licentiat Dr. 
Dr euß, bisher ordentliher Xehrer an der Dorotbeenftädtiichen 

ealichule dafelbft, al8 Oberlehrer, und der Schulamtd - Sandidat 
Dr. Smelmann ald ordentlicher Lehrer angeltellt, 
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am Lontjenftädtifchen Gyumnaftum zu Berlin der ordentliche Lehrer 
Dr. Ribbed jum Oberlehrer befördert, und find als ordentliche 
Lehrer angeftellt der ordentlide Lehrer Dr. Sunghahn vom 
Gymnaſium zu Elberfeld, der Predigt: und Schulamtd- Sandidat 
Sſcholkmann und der Schulnmtd-Gandidat Dr. Kred, 

am Sophien-Gymnafium zu Berlin der Oberlehrer Dr. Paul 
vom MWilbelmd- Gymnafium dafelbft in gleicher Eigenſchaft, ber 
ordentliche Lehrer Dr. Dielid vom Gymnaſium zum grauen 
Klofter dafelbit, der Adjundt Dr. Hoffmann vom Joachims- 
thalfchen Gymnaſium dafelbft und der Schulamts⸗Candidat Buß⸗ 
ler al8 ordentliche Lehrer angeftellt, | 

am Gymnafium zu Brandenburg der Oberlehrer Nagel und ber 
ordentliche Lehrer Köhler von ben Srandelcen Stiftungen zu 
— beziehungsweiſe als Conrector und als Collaborator an⸗ 
geſtellt, 

am Gymnaſium zu Landsberg a. d. W. iſt ber ordentliche Lehrer 
Eich meyer zum Oberlehrer befördert und der Schulamts⸗Can⸗ 
didat Dr. Hartmann als ordentlicher Lehrer angeftellt, 

am Gymnaſium zu Königsberg in der Neumark der ordentliche 
Lehrer Dr. Jahn zum —* befoͤrdert und der Schulamt 
Gandidat Dr. Kolbe ald Oberlehrer angeftellt, 

am Friedrich Wilhelms-Gynmalium [x Yofen der ordentliche Lehrer 
Dr. Moritz zum Oberlehrer beförbert, 

am Gynmafium zu Wefel der ordentliche Lehrer Dr. Richter zum 
Oberlehrer befördert und der Schulamtd-Sandidat Dr. Braun 
als ordentlicher Lehrer angeftellt, 

an der Ritters Akademie zu Bedburg dem ordentlichen Lehrer Dr. 
Wiel der Titel eined Oberlehrers verliehen, 

am Friedrih-Wilhelmd-Gymnafium und der mit demjelben verbum- 
denen Realichule zu Eöln der Sandidat der Theologie Dickhaus 
als evangelifcher Religiondlehrer angejtellt, 

der katholiſche Religiondlehrer Harniſchmacher am Gymnafium 
5 Münftereifel in gleicher Eigenihaft an das Gymnafium zu 

onn berufen, 
al8 ordentliche Lehrer find angeftellt worden: 

am Gymnafium zu Raften burg der Hülfslehrer Schärffen- 
erg, 

⸗ ⸗ zu Solberg der Predigt: und Schulamts⸗Can⸗ 
didat Erih Haupt, 

« Berliniihen Gymnafium zum grauen Klofter in Berlin der 
Sollaborator Heidemann, 

⸗ ham zu Berlin der Schulamts⸗Candidat 
r. Auguſt, 

⸗ Symnaftam zu Guben der Conrector Schmelger von der 
Wilhelmöfchule in Wolgaft, 
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am Symnaflum zu Sorau der orbentlidhe Lehrer Struve von 
der Realſchule zu Frauftadt, 

⸗ ⸗ zu Zudau der ordentliche Lehrer Baſtian von 
der Realſchule zu Perleberg, 

⸗ ⸗ zu Ratibor der Candidat Dr. Werkmeiſter, 
⸗ ⸗ N Stendal der Se Herm. Wilke, 
⸗ üſſeldorf der Oberlehrer Becker von der 

Ritter⸗Akademie zu Bedburg; 
am Sriedrih8- Collegium zu Königsberg i. Pr. iſt der Schul⸗ 

amts⸗Candidat Dr. Kammer ald ordentlicher Lehrer und ber 
Saul und Predigt-Amtd-Candidat Clemens ald Hülfslehrer de⸗ 

v, 
am Gymnaſium zu Greifswald find die Schulamts⸗Candidaten 

Dr. Stod und Kuntze ald Hülfslehrer feft angeftellt, 
der Collaborator Dobroſchke ift vom fatholifhen Gymnaflum zu 

Slogan an das Vyrznaſium zu Neiße verſetzt, 
am Gymnafium zu Coblenz der Elementarlehrer Jäckel zum 

Hülfslehrer ernannt worden. 

Es iſt am Progymnafium 
zu Röſſſel der Hüͤlfslehrer Dr. Romahn, und 
zu Seehauſen der Schulamts⸗Candidat Poͤhlig 

als ordentlicher Lehrer angeſtellt worden. 

Dem Director Dr. Spilleke an der Realſchule zu Halberſtadt 
ift der Rothe Adler-⸗Orden vierter Klaſſe verliehen, und dem or⸗ 
dentlichen Lehrer Morgenftern bet derfelben Anftalt das Prä- 
dicat „Oberlehrer“ beigelegt 

an der mit dem Friedri 8: Gymnaflum u Berlin verbundenen 
— der ordentliche Lehrer —*88 midt zum Oberlehrer 
efördert, 

der ordentliche Lehrer Jacob am Gymnaſium zu Colberg in gleicher 
Eigenſchaft an die mit dem Friedrich-⸗Wilhelms⸗Gymnaſium zu 
Derlin verbundene Realjchule verfept, 

an der Kouifenftädtiichen Realſchule zu Berlin find als ordentliche 
Lehrer ber ordentliche Lehrer Schmitz von der höheren Bürger- 
ſchule zu Bochum ſowie die Schulamts - Kandidaten Dr. Gauſe, 
Dr. Petri und Clauſen angeftellt, 

der ordentliche Lehrer Baas an ber Realſchule zu Stegen in glei 
her Eigenſchaft an die Realichule zu Perleber verieht; 

der Vorſteher der höheren Bürgerfchule zu Düren, Benrath, zum 
Rector diefer Anftalt ernannt, 

an ber höheren Dürgerichule au Solingen der Lehrer Verres 
von ber höheren Bürgerjhule zu Bochum als ordentlicher Lehrer 
angeftellt worden. 



An der Friedrichſs⸗Werderſchen Gewerbeſchule zn Berlin iſt ber 
Schulamts-Candidat Dr. Wüllenweber als ordentlicher Lehrer 
angeftellt worden. 

An der Kunſt⸗, Baus und Handwerld- Schule zu Breslau ift ber 
Dr. Klinger, biöher Conrector am Progdmmaftum zu Demmin, 
als Lehrer dir Mathematik und Feldmeßkunſt, und der Baumeifter 
Promnitz ald Lehrer für architektoniiched Zeichnen, Bau⸗Con⸗ 
ſtructions⸗ und Maſchinen⸗Lehre angeftellt worden. 

D. Schullehrer-Seminarien. 

‚Der Probft Samberger in Schönlante ift zum Director des Ta- 
tholiſchen Schullehrer-Seminard in Paradies, und 

der Pfarrer Wendel in Schlottau "zum Director ded evangelifchen 
Schullehrer-Seminard in Steinau ernannt, 

am evangelifchen Schullehrer - Seminar zu Coͤpenick der Lehrer 
Jack aus Nieder-Poiſchwitz als vierter Lehrer, 

am evangeliſchen Schullehrer-Seminar zu Barby der Lehrer Her⸗ 
mann Schüler an der Pieſchelſchen Erziehungsanftalt zu Burg 
als zweiter Hülfslehrer angeftellt worden. 

E. Sentral-Turn:Anftalt. 

Dem eriten Civillehrer Dr. Euler an der GentraleTurn-Anftalt zu 
Der lin iſt der Rothe Adler» Orden vierter Stlafje verliehen 
worden. 

Dem biöherigen Superintendenten der Didcefe Nauen, Pfarrer 
Ducdftein zu Etzin im Kreis Dfthavelland ift der Rothe Adler- 
Drden zweiter Klaſſe mil Eicyenlaub, 

dem Superintendenten und Pfarrer Schumacher zu Treptow 
\ a. es ollente dan eh —ã if dgeiſtlichen Rath 
em ulcommiſſar, erzbiſchöflichen Commiſſar und geiſtlichen Rath, 
Piamer Stauß zu Bingen in den Hohenzollernichen Landen, 
un 

dem Landdechanten und Schulinfpector Pfarrer Bono zn Holz» 
wetler im Kreis Erkelenz der Rothe Adler⸗Orden vierter Kaffe 
verliehen worden. 

Dem Gonrector, DOrganiften und Lehrer Zuchhold zu Storkow 
im ae Beeskow⸗Storkow tft der Rothe Adler - Drben vierter 

affe, 
den evangeliichen Schullehrern Roßber g zu Neukirchen im Kreiſe 

Meriehur und Reuter zu Bierjen im Rreite Mũnchen⸗Gladbach 
ber Adler er vierten Klaſſe des Königlichen Hausordens von Hohen- 
zollern, 
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dad Allgemeine Ehren-Zeichen ift verliehen worden: den evangelifchen 
Schullehrern Zierott zu droß Sappeln im Kreiſe Schwetz, und 
Caldemeier zu Lengerich im Kreiſe Tecklenburg, den evangeliſchen 
Schullehrern und Küſtern Hellmund zu Holleben im Kreiſe 
Merfeburg, Trautmann zu Saßleben im Kreiſe Calau und 
Dürger zu Stedenbrünfow im Kreife Demmin, dem evangeliſchen 
Schullehrer, Küfter und Cantor Schove zu Schale im Kreife 
ZTedienburg, dem evangelifhen Schullehrer und DOrganiften Ja⸗ 
cob8 zu Mülheim a. d. Ruhr im Kreiſe Duisburg, und dem bid- 
berigen Kirchen und Schulvorfteher Berlin zu Säwiko im Kreis 
Dftpriegnip. 

Dem Hiftorienmaler Brofeffor Pfannſchmidt zu Berlin ift die 
Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes vom Königlih Bel- 
giſchen Leopold⸗Orden ertheilt worden. 

Ausgefchieden ans dem Amte. 
Geftorben: ' . 

der Secretär und Duäftor von Hapfeld an der theologijchen 
und philofophifchen Akademie zu Müniter, 

ber —25 Horſtig am Gymnafium zu Stolp, 
ben Profe or Täuber am Joachimsthalſchen Gymnaſium zu 

erlin, 
‚ der Lehrer Dr. Dahlefe am Gymnaſium zu Schweidnip, 

ber Sberlelrer Dr. Hundert am Gymnaſium zu Gleve, 
der Oberle ver Dr. Döllen an ber Königsftädtifchen Realſchule 

u Berlin, 
der eprer Dr. Baum an der Kunft-e, Bau⸗ und Handwerksſchule 

zu Dredlau. 

Penſionirt: 
der Geheime Regieunge Conſiſtorial⸗ und Schulrath Striez 

zu Potsdam, bei Ernennung zum Ehrenmitgliede der Regie- 
rung bafelbft und Berleihung des Adlerd der Comthure des 
Königlihen Haus⸗Ordens von Hohenzollern, 

der Director de Gymnafiumd zu Marienwerder, Profellor 
Dr. Lehmann, 

der Director Dr. Schwarz am Gymnaſium zu Lauben, 
ber Director Dr. Haun am Gymnafium zu Mühlhauſen, kei 

Verleihung des Rothen Adler» Ordens dritter Klaſſe mit der 
Schlei 

der Ober chrer Profeſſor Merz und der ordentliche Lehrer Ober⸗ 
lehrer Scheibert am Gymnaſium zu Elbing, 
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ben, ordentliche Lehrer Oberlehrer Menzel am Gymnaſium zu 

der Säreib- und Zeichenlehrer Thiem am Gymnafium zu Raften- 
burg, 

der Hülfetehrer Schilling am Pädagogium zu Putbus, 
ber Oberlehrer Profeffor Haupt am Spmnakium zu Königse 

berg i. d. Neumarl, - 
der ordentliche Lehrer Schleftide am Gymnafium zu Ludau, 
der Dberlehrer Profeffor Dr. Martin am Friedrich - Wilhelmd« 

Gymnafium zu Pofen, bei Verleihung des Rothen Adler-Or- 
dens vierter Klaſſe, 

der Conrector König am Gymnafium zu Ratibor, 
der ordentliche Lehrer Mende am Gymnaſium zu Brieg, 
der Oberlehrer Dr. Handrick am Gymnaſium zu Torgau, 
der Oberlehrer Heinede am Gymnaſium zu Wernigerode, 

bet Verleihung ded Rothen Adler-Ordens vierter Kiafle 
der Dberlehrer Profeffor Fiedler am Gymnafium zu Wefel, bei 

Verleihung ded Rothen Adler-Drdend vierter Klaite, | 
dee Oberlehrer Radloff am Progymnafium zu Rietberg, 
der ordentliche Lehrer Böhm an der Dorotheenftädtifchen Reale 
“Schule zu Berlin, 
der Prorector Richter an der Realjchule zu Frankfurt a.O. 

bei Verleihung des Rothen Adler-Drdend vierter Klaſſe. Ä 

Megen Berufung in ein andered Amt im Inland: 
ber Sollaborator Wegener am Gymnafium zu Brandenburg, 
der Religiondlehrer Knaake am Gymnafium zu Heiltgenftabt, 
ber Religionslehrer Dr. Dubelman am Gymnaſium zu Bonn, 
der ordentliche Eehrer Langner an der Realfchule zu Landes- 

but, 
der Director Röhr am Fatholiihen Schullehrer-Semtnar zu Pa» 

radies, bei Berleihbung des Rothen Adler - Ordens vierter 
Klaffe, 

ber zweite Hülfslehrer Heine am evangeliihen Schullehrer -Se- 
minar zu Barby. 

Anderweit ausgeſchieden: . 
der Privatdocent Dr. Paulizky in der medicinifhen Facultät 

der Univerfität zu Halle, 
der ordentliche Lehrer Lackner am Friedrichs-Collegium zu Kö⸗ 

- nigöberg i. Pr. 
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Ceutralblatt 
für 

die geſammte Unterrichts-Derwaltung 
in Preußen. 

Im Auftrage des Herrn Minifters der geiftlichen, Unterrichts: und Medi⸗ 
cinal-Angelegenheiten und unter Benugung der amtlichen Quellen 

herausgegeben 
von 

Stiehl, 
Königl. Beh. Ober-Regierungs- und vortragendem Rath in dem Minikerium 

der geißligen, Unterriie- und Mebieinal- Angelegenheiten. 

N 5: Berlin, den 31. Mai 1865. 

1. Allgemeine Berbältniffe der Bebörden 
und Beamten. 

110) Beh, betreffend die Regultrung der Shleſiſchen 
ehntverfaffung Vom 10. April 1865.) 

Wir Wilhelm, von Gotted Gnaben König von Preußen ıc. 
verordnnen, mit Zuftimmung beider Häufer des Landtages Unferer 
Monarchie, was folgt: 

1 
Die Beftimmungen der Kabinetd-Drder vom 16. Sunt 1831 

wegen Wiederherftellung der Schlefiihen Zehntverfaffung, wie fie 
nach der Order vom 3. März 1758 bis zum 6. Februar 1812 be- 
ftanden hatte (Gefep-Samml. von 1831 ©. 169), werden, wie folgt, 
abgeändert. 

8. 2. 
Die Reallaften, welche den Beitimmungen der Drder vom 

16. Suni 1831 unterliegen, werden hiermit für ablösbar nad ben 
Vorſchriften des gegenwärtigen Geſetzes erklärt. 

3 
Die Ablöfung derſelben erfolgt ohne befonderen Antrag der 

Betheiligten von Amtöwegen. 
Sofern es dabei auf den Tag der Provokation ankommt, ift 

=) Berdffentlicht durch bie Geſetz Sammlung pro 1865 Seite 172 Nr. 6049. 
17 
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der Tag bafür anzufehen, am welchem daB gegenwärtige Geſetz in 
Kraft tritt. 

§. 4. 
Die Ermittelung des Jahreswerthes der Reallaſten erfolgt nach 

den Borfchriften ded Gefeped vom 2. März 1850, betreffend die 
Ablöfung der Neallaften ıc. (Geſetz Samml. von 1850 ©. 77 ff.). 
Dabei findet jedoch weber der im $. 26 a. a. D. vorgefchriebene 
Abzug von fünf Drogent wegen der geringeren Beihafenbeit ded 
Zindgetreided, noch eine Kürzung der Rente bid auf zwei Drittel 
des Reinertrages der pflihtigen Stelle ſtatt (F. 68 a. a. O. und 
8. 6 des Geſetzes vom 11. März 1850, betreffend die auf Mühlen⸗ 
grundftüden baftenden Reallaſten). 

Der nach 8. 4 feſtgeſtellte Geldbetrag wird 
a. bei denjenigen Reallaſten, welche an dem Tage, an welchem 

das gegenwärtige Geſetz in Kraft tritt, —* gangbar 
find, zum 223 fachen Betrage, und 

b. bei denjenigen Reallaſten, welche an dem Tage, an welchem 
das gegenwärtige Geſetz in Kraft tritt, geſetzlich ruhen, zum 

tr 2; 
buch Kap ft. 

Die Abfindung erfolgt durch die Bermittelung der Renten- 
banfen. Dem Berpflichteten hebt jedoch frei, baar zum 222 fachen, 
beziehungsweije dem 25 fachen eirage abzulöfen. 

Kür die Dermittelung der Nentenbant tft das Geſetz vom 
2. März 1850 (Gefep-Sammi. von 1850 ©. 112 ff.) maßgebend. 
Dabei bleiben aber diejenigen Beftimmungen, melde eine Tilgungd- 
periode von 41-1 Sahren voraußfegen, außer Betradht und überdies 
treten nachſtehende Abänderungen des Rentenbant-Gefepes ein: 

a. die berechtigte Anftalt erhält den nad $. 5 berechneten Be⸗ 
trag in Rentenbriefen nady deren Nennwerth und, foweit dies 
durch ſolche nicht vollftändig geſchehen kann, im baaren Gelbe; 

b. der Befiper des pflichtigen Grundſtücks bat ohne Rüdficht 
nah feine Konfeffion von dem Zeitpunfte der Rentenüber⸗ 
nahme und während der Zilgungsperiode von 56-5 Jahren 
an die Rentenbank eine Sahreörente zu entrichten, welche 41 
vom Hundert der an bie Berechtigte zu gewährenden Abs 
bung beträgt, Rententheile unter einem vollen Silbergro- 
hen werden von der Rentenbanf nicht übernonmen, vielmehr 
wird der 224 oder 22 fache Betrag derfelben, je nachdem bie 
Abfindung gemäß SS. 5a. oder 5b. erfolgt, von dem Ber 
fiber des verpflichteten Grundſtücks unmittelbar an die be 
reiptigte Anftalt gezahlt; 

c. die Ueberweiſung von Abgabenrüdftänden auf die Renten» 
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baut nad Varſchriſt des R 99 ded Abloſungsgeſetzes vom 
(dj 19 2. März 1850 it unzu 

Wenn ein zur Konfeſſion der berechtigten Anftalt nicht gehöriger 
Befiger eined pflichtigen Grundftüdd an dem Tage, an welchem das 
gegenwärtige Geſetz in Kraft tritt, die Reallaften lediglich um des⸗ 
willen entrichten muß, weil eine vor Erlaß der Drder vom 16. Suni 
1831 empfangsberechtigt geweſene Perfon bei dem Eintritt der 
Rechtskraft dieſes Geſetzes noch im Amte ift, fo iſt diefer Fall in 
Betreff der endgültigen Regulirung ebenſo zu behandeln, als ob die 
Reallaſten an dem Tage, an welchem dad gegenwärtige Geſetz in 
Kraft tritt, geruht hätten. 

Während der Amtsdauer ded Berechtigten müflen demfelben 
aber von dem Beſitzer des pflidhtigen Grundſtücks die Reallaften bis 
zum Zage der Uebernahme der Rente auf die Rentenbank unverfürgt, 
von dem gedachten Zage an, zu neun Zehnteln fortentrichtet werden. 

Die Ausführung der Beftimmungen der 88.2 bid 7 des gegen- 
wärtigen Gefetzes erfolgt durch die zuftändigen Auseinanderfepungs- 
bebörden und Rentenbanfen. 

9. 
Menn Rezeffe oder Verträge von den vorftehenden Beitimmungen 

abweichende Feſtſetzungen enthalten, jo find diefe bei der Ablöfung 
maaßgebend. 

§. 10. 
Der $. 8. bed Geſetzes vom 15. April 1857, en die 

Ablöfung der den geiltligen Snftituten zuftebenden Reallaiten (Ge- 
jeg-Samml. von 1857 ©. 363), wird aufgehoben. 

Die nad) dem Geſetze vom 26. April 1858 (Gejeh - Sanıml. 
©. 273) erfolgte Schliegung der Rentenbanten fteht der Ausführung 
ded gegenwärtigen Geſetzes nicht im Mege. 

Die Koften des Verfahrens über die Ablöfung der Reallaſten 
nad) dem gegenwärtigen Gejepe übernimmt der Staat. 

Nur die Prozeßkoſten haben die Parteien j entrichten. 
Urkundlich unter Unferer Höchfteigenhändigen Unterjchrift und 

beigedrucktem Königlichen Sofegel 
Gegeben Berlin, den 10. April 1865. 

(L. S.) Wilhelm. 

v. Bismarck-Schönhauſen. v. Bodelſchwingh. v. Roon. 
Gr. v. Ipenplig. v. Mühler. Gr. zur Lippe. v. Selchow. 

Gr. zu Eulenburg. 

17* 
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ID. Akabemien und Hniverfitäten. 
111) Rectorwahl bei der Universität zu Halle. 

(Eentrbl. pro 1864 Seite 334 Nr. 126.) 

Halle gefallene Wahl zum Recior diefer Univerfität für das Uni⸗ 
verfitätsjahr vom 12. Juli 1865 bis dahin 1866 beitätigt. 

112) Htiftorifhes Seminar der Univerfität zu Donn. 

Für das hiftorffhe Seminar der Univerfität zu Bonn (Cen⸗ 
tralblatt pro 1862 ©. 74 Nr. 23) ift das folgende veränderte Statut 
von dem Minifter der Unterrichtö-Angelegenheiten unter dem 18. Mat 
d. J. genehmigt worden. 

Statut für das biftorifche Seminar der Mheinifchen Friedrich⸗ 
f a en ae in eh u e 

8. 1. Daß biftoriihe Seminar hat den Zwed, in die Methode 
ber biftorifhen Forſchung einzuführen. Es zerfällt in zwei Ab- 
thetlungen, von denen die erfte für Geübtere, die zweite für An- 
fänger beftimmt tft. 

8. 2. Die zweite Abtheilung wird in halbjährlihem Wechſel 
von einem der Directoren geleitet, bei welchem auch die Meldungen 
zum Gintritt in dieſelbe zu machen find. 

8. 3. Wer in die erfte Abtheilung einzutreten wünſcht, hat ſich 
bei allen Directoren zu melden, welde dann über feine Aufnahme 
Beſchluß faſſen. 

F. 4. In dieſer Abtheilung leitet jeder der Directoren hiſtoriſche 
Uebungen in einer Stunde wöchentlich, 

Jedes Mitglied dieſer Abtheilung ift verpflichtet, an 
ſämmtlichen Uebungdftunden Theil zu nehmen, im Laufe ded Ges 
mefterd mindeftend eine fchriftliche Arbeit bei einem der Directoren 
nach feiner Wahl einzuliefern und im Uebrigen den Wetfungen der 
Directoren in den Angelegenheiten des Seminard Folge zu leiften. 

8. 6. In jedem Semeiter können in beiden Abtheilungen nad 
Maßgabe der disponibeln Mittel Prämien ertheilt werden. Die Ver⸗ 
kündigung der Prämienertheilung fteht der gefammten Direction zu. 

. 7. Die Sahresberichte des Seminars werden von den Dis 
rectoren gemeinichaftlich erftattet. 

Berlin, den 18. Mat 1865. 

Der Mintfter ber geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

ad 9735. U. 
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II. Gymnafien und Neal: Schulen. 
118) Serienordnung für die höheren Unterrichts-Anſtal— 

ten in der Provinz Preußen. 

In Folge mehrfacher Vorftellungen hat der Minifter der geift- 
lichen ꝛc. een in Abänderung der Verfügung vom 14. De- 
zember 1864 (Gentralbintt pro 1864 Seite 650 dir. 272) unterm 
11. Mai d. 3. genehmigt, daß an den höheren Unterrihts-Anftalten 
in der Provinz Preußen einftweilen für das Jahr 1865 die Be- 
flimmungen der Zerienordnung vom 6. November 1858 (GentrbL 

. bo 1859 Seite 15) in Kraft bleiben. — Gleichzeitig find weitere 
erathungen über den Gegenitand angeordnet. 

IV. Seminarien, Bildung der Lehrer 
und deren perjönliche Verbältniffe. 

114) Kahn von Zöglingen in dad Gouvernanten> 
nftitut und das Penfionat zu Droyfig. 

(Eentrbl. pro 1864 Seite 231 Nr. 81.) 

Belanntmachung, 
die „diesjährige Aufnahme in dad evangelitihe Gouvernanten-Inftitut 

zu Droyßig betreffend. 

In der unter der ummittelbaren Leitung des Minifterd der 
geiftlihen ıc. Angelegenheiten ftehenden Bildungs-Anftalt für 
evangellihe ouvernanten und Xehrerinnen an höhe- 
ren Zöhterfhulen zu Droyßig bei Zeig im Regierungd 
bezirt Merjeburg beginnt im September d. 3. ein neuer Curſus, 
zu welchem der Zutritt einer Anzahl junger Damen offen fteht. 

Der Curſus dauert drei Jahre. Die Entlaffung der Zöglinge 
erfolgt nad) einer vor einer Königlichen Commiſſion beitandenen 
Prüfung und mit einem von der erfteren auögeftellten Dualificatione- 
zeugniß für den Beruf ald Erzieherinnen und Lehrerinnen in Fa⸗ 
milien und in höheren Zöchterfchulen. 

Die Hauptaufgabe der Anftalt ift, für den höheren Lehrerinnen» 
beruf geeignete evangelifche Jungfrauen zunächft in riftlicher 4 
eit und, in hriftlichem Leben jelbft jo zu begründen, daß fie befä- 
igt und geneigt werben, bie ihnen ſpäter anzuvertrauenden Kinder 

im Ariftlichen Glauben und in der hriftlichen Liebe zu etziehen. 
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Sodann follen fie theoretifh und practiich mit einer guten und 
einfachen Unterrichts⸗ und Erziehungömethode belannt gemacht wer- 
den, in welcher lepteren Beziehung fie in dem mit dem Gouver⸗ 
nanten« Snftitut verbundenen Töchter» Penfionat lehrend und erste 
hend beichäftigt werben. in bejondered Gewicht wird auf die Auß- 
—5— in der franzöfiichen und engliihen Sprache, fowie in der 

uſik gelegt. 
Der Unterricht in Geſchichte, Litteratur und in tonftigen zur 

allgemeinen Bildung gehörigen Gegenftänden findet feine volle Ver— 
tretung unter vorzugöweifer Berüdfihtigung der Zwecke weiblicher 
Bildung, weshalb jede Verflachung zu vermeiden und die notb- 
wendige Vertiefung ded Gemüthslebens zu erzielen geſucht wird. 

ie Einr tung der Anftalt bietet zur Betheiligung an häus—⸗ 
lichen Arbeiten, ſoweit diefe dad Gebiet auch der Törperlihen Pflege 
und Orziehung angehen, geordnete Gelegenheit. 

Die Zöglinge zahlen eine in monatlichen Raten voraus zu ent- 
richtende Penfion von 105 Thalern jährlich, wofür fie den gefamm- 
ten Unterricht, volle Belöftigung, Bett und Bettwäfche, Deigung und 
Beleuchtung, fowie Ärztliche Pflege und Medicin für vorfbergehen- 
des Unmohljein frei eaben. Für die Anftalten ift ein befonderer 
Arzt angenommen. 

Ermäßigung ober Erlaß der Penſion kann nicht ftattfinden. 
Die Meldungen zur diesjährigen Aufnahme find ſpaͤteſtens bis 

ng een d. 3. unmittelbar an mid) einzureichen. Denfelben 
tft beizufügen: 

1) der Geburts⸗ und Zauffchein, wobei bemerkt wird, daß bie 
Aufzunehmenden das 17te LXebendjahr erreicht haben müfjen. 

2) Ein Zeugniß der Drtöpolizeibehörde über die fittliche Führung; 
ein eben foldhe8 von dem Ortögeiftlichen und Eeelforger über 
das Leben der Adpirantin in der Kirche und öriftlichen Ge: 
meinfchaft. In demfelben iſt zugleih ein Urtheil über Die 
Kenntniffe der Aspirantin in den riftlihen Reltgionswahrs 
beiten und in der biblifchen Geſchichte nach Maßgabe des 
Regulativs vom 2. Detober 1854 auszuſprechen. 

3) Ein Zeugniß des betreffenden Köntglichen Kreis⸗Phyſikus iiber 
normalen Gefundheitözuftand, namentlich, daß die Bewerberin 
nicht an Gebrechen leidet, welde fie an der Ausübung des 
Erziehungs⸗ und Lehrberufs hindern werben, und daß te in 
Ihrer koͤrperlichen Entwidelung genügend vorgefchritten tft, um 
einen dreijährigen Aufenthalt in dem Snftitut ohne Gefähr- 
dung Ai: ihre Geſundheit übernehmen zu koͤnnen. 

4) Eine Erflärung der Eltern oder Vormünder, ober fonft glaub⸗ 
haft geführter Nachweis, daß das Denftontgeb von 105 Tha⸗ 
lern ähelic auf drei Jahre nezahlt werden fol. 

5) Ein felbftgefchriebener Lebenslauf, aus welchem der biäherige 
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Bildungsgang der Aspirantin zu erjehen und auf die Ent» 
widelung ihrer Neigung zu dem erwählten Beruf zu fchlies 
en tft. 

6) Si aus den zulept beſuchten Schulen und Bildungs-Anftalten 
erhaltenen Zeugniſſe. 

7) Außerdem bat ſich bie Bewerberin bei einem von ihr zu 
wählenden Director oder Lehrer einer höheren öffentlichen 
Unterricht - Anftalt, oder bei einem Königlihen Schulrath 
einer Prüfung zu unterwerfen und ein Zeugniß beffelben 
über ihre Kenntniffe in der deutjchen, engliichen und fran- 
öſiſchen Sprache und Litteratur, ſowie in den Nealgegens 
Minden beizubringen. Diefem Zeugniß find die fchriftlich 
angefertigten und cenfirten Prüfungsarbeiten beizufügen. Hin 
fihtlih der erlangten muſikaliſchen Audbildung genügt, wenn 
nit dad Zeugniß eined Mufitverftändigen beigebracht wer: 
den Tann, die eigene Angabe über die feither betriebenen 
Studien. 

Fertigkeit in den gewöhnlichen weiblichen Handarbeiten 
wird vorandgejept. 

Tungfrauen, welchen e8 Ernft tft, in einer wohlgeordneten chrift- 
lichen Gemeinſchaft ſich zu einem würdigen Lebensberuf vorzuberet- 
ten, werden dazu in der Bildungs -Anftalt zu Droyßig eine Ge- 
legenheit finden, bie auch weniger wohlhabenden einen lohnenden 
Beruf fichert. 

Sn dem mit dem GouvernantensSnftitut verbundenen Penftonat 
für evangeliſche Töchter höherer Stände fönnen ebenfalls 
no Zöglinge vom 10. bi8 16. Lebensjahre Aufnahme finden. Dies 
felben find bei dem Königlichen Seminar- Director Kribinger in 
Droyßig anzumelden, von welchem auch außführliche Programme 
über da8 Penftonat bezogen werden können. 

Diejed Programm lautet: . 
In Verbindung mit dem zu Droyktg von des Herrn Fürften 

von Shönburg- Waldenburg Durchlaucht geftifteten evange⸗ 
liſchen Lehrerinnen- Seminar und ber Bildungs» Anftalt für Gous 
vernanten ift eine Gratehbungd-Anftalt für evangeliſche 
Töchter höherer Stände eingerichtet worden. 

Die vereinigten Schul und Erziehungs » Anftalten ftehen unter 
der unmittelbaren Leitung und KAufliht des Könige Preußischen 
Puiniitere der geiftlichen, Unterrichtd- und Medicinal-Angelegenheiten 

erlin. 
i Pre Erziehungs⸗Anſtalt für Töchter ift auf höchſtens 50 Stellen 
erechnet. 

Aufgenommen können werben evangeliiche Kinder vom 10, bi8 
16. Lebensjahre. 

Die Aufnahme findet in der Regel zu DOftern und Anfang 
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Octobers eines jeden Jahres ftatt. Ausnahmen find in dazu geeig- 
neten Fällen zuläffig. Der Abgang eines Zöglings iſt ein Bierte 
jahr Beer der Seminar - Direction anguacigeit 

Bei der Anmeldung tft ein ärztlihed Zeugniß über ben Ge⸗ 
ſundheitszuſtand des Kindes beizubringen, in welchem namentlich 
befcheinigt wird, dab das Kind nicht an Krämpfen leidet, fowie Die 
— Blattern überſtanden hat, oder mit Schutzblattern 

m 
Bent ad Penfiondgelb beträgt, ärztliche Behandlung und Mediein 
in Krankheitsfällen — ehrlich 205 Thaler Preuß. Cou⸗ 
rant, die in vierteljährlichen Ytaten praenumerando zu zahlen find. 
Zeitweife Abwefenheit aus ber Anftalt entbindet nicht von der Zah» 
fung ber Penlion. Befonderd berechnet wird nur die Beforgung der 
Leibwäfche; Bett und Bettwäſche wird von ber Anftalt geliefert. 

Die Kinder wohnen, in Familiengruppen vertheilt, unter fteter 
Aufficht des Xehrerperfonald und der Gouvernanten in dem zweck⸗ 
maͤhig ein erihteten frei gelegenen Anſtaltsgebäude. 

er He en Droyß ig liegt im Kreife Weißenfels, Re 
ierungsbezirk Merſeburg, Provinz Sachſen, — bei Zeitz. 
Der Ort iſt in 2 — 3 Ehunden von den Gifenbahn. Stationen 
en und Naumburg, fowie von Zeig in einer Stunde 
u erreichen. 
| Die Hügelkette, melde bier beginnt und fidh weiterhin zum 
Thüringer Walde erhebt, iſt mit fruchtbaren, üppigen Feldern und 
reihem Laubwalde bedeckt und von dem nahen, Tieblichen Eifterthale 
bura] nitten. Die Luft ift rein und ftärkend, die Geſundheitsver⸗ 
haͤltniſſe des Orts find überhaupt gunft 

er Garten der Anſtalt, der Fürſtliche Schloßpark, ſowie die 
unmittelbar an die Anſtalt ſich anſchließenden Waldpartieen, eine 
ſtundenlange Linden⸗Allee, ein für dad Inſtitut eingerichtetes Flußbad, 
Turnübungen, verbunden mit der ländlichen Stille, bieten der körper⸗ 
lichen Entwidelung jede wünſchenswerthe Unterſtützung. Aerztliche 
Hülfe wird von dem im Orte wohnenden Anſtalts⸗Arzte geleilte, 

Die Beipelfung in der Anftalt ift überall einfach und reichlich. 
Das Penfionat, wie die übrigen Erzie unge. und Schul⸗An⸗ 

ftalten in Droyßig, verfolgen eine entfhieden evangelifch— 
Hriftlihe Richtung. 

Die in demfelben durd Erziehung und Unterricht angeftrebte 
Bildung fol die eigenthümlichen Bebürfniffe des weiblichen Gemuͤths⸗ 
und Kgeifteßtebene mit aller Umficht berüdfichtigen, und darum und 
Feleig n die reiche Sphäre des weiblichen erufe für das Re 

otted, wie er im Leben der Gegenwart immer Tlarer hervo , 
einführen. Nicht ber Schein der Wiſſenſchaft, noch die glänzende, 
inhaltölofe Form, nicht ein abftractes oder weichliches, den heiligen 
Ordnungen Gotted entfrembdeted Leben ſoll angeftrebt werben; ſon⸗ 
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dern eine bei aller Berhdfichtigung ber Schranfen der weiblichen 
Natur gründlihe Bildung, und ein Leben, welches in einer aus in- 
nerer Wahrheit hervorblühenden edlen Form Icheneträftig und opfers 
fähig an Familie, Baterland und Kirche mit klarer Erkenntniß, mit 
warmer, dankbarer Liebe ſich anfchließt, und in deren Arbeit und 
Förderung mit freudiger Hingabe eingeht. So wird diefe Bildung, 
wie hoch hie auch dad Gute in dem Fremden achtet und fi) anetgnet, 
in ihrem innerften Weſen eine deutſche bleiben und die. Tradition 
des edlen deutichen Frauen» Charakterd in Tiefe, Innigkeit, Einfach» 
beit und Thatkraft bewahren; fie wird fich auf das weibliche Maaf 
befchränten und doch nad) dem Worte des Apoſtels: „Alles ift Euer* 
aus allen Gebieten das gewähren, was dad weibliche innere und 
änpere Leben heben, Ihmücden und verklären Tann. 

Die Erziehung, auf dem Worte Gottes ficher ruhend, foll 
das ganze Leben ded Kinded von dem innerften Gemüth aus in den 
Kreis der Heiligung ziehen, ihm eine Gehülfin zur Crlangung eines 
findlichen, freudigen und frommen Geiſtes werden. 

Diefed Beftreben findet feine Anal und Pflege theild in 
den gemeinfamen Morgen: und Abend⸗Andachten; theils in der Unter- 
weifung im Worte Gottes; tbeild in der Beauffichtigung und Let- 
tung, die in demjelben Sinne von den Xehrerinnen und Gouver⸗ 
nanten geübt wird; theild in den Gottesdienften, an denen die An 
ftalten Theil nehmen. 

Dazu wird die reiche und beilfame Uebung treten, welche das 
gemeinfame Leben der Zöglinge fordert und mit fich bringt. 

Der gefammte Unterricht wird fo ertheilt werden, dab er zugleich 
die Zucht des Geiſtes an dem ganzen Menſchen üben Tann. 

Die kleine Zahl der Zöglinge, wie die Fülle der erziehenben 
Kräfte, geftatten ed, etwaigen Berirrungen und Einſeitigkeiten vor⸗ 
zubeugen, wie fie wohl fonft bei einer Anftaltd- Erziehung hervor⸗ 
treten. Es fol bier die einzelne Perfönlichfett in ihrer eigenthüm⸗ 
lichen Entwidelung volle Aufmerkſamkeit und Berückſichtigung finden, 
wie das elterlihe Haus fie übt, zugleich aber auch das Bewußtſein 
der Gemeinichaft geweckt und geftärkt werben. 

Die äußere Haltung und Seftaltung des Lebens fol 
wahr und einfach fein, und die Sitte derjenigen gleichen, die von 
der edlen deutſchen Kamilie dargeftellt wird. 

Diefe Rüdficht wird auch bet der Erholung unb bei der Heiter⸗ 
feit der jugendlichen Spiele maßgebend fein. 

Die Kleidung tft möglichft einfach zu halten. Die Turn⸗ 
übungen machen audy einen Turnanzug nötbi der indeß am hiefigen 
Orte leicht beichafft werden Tann. Sämmtlihe Wäſche ıc. muß ges 
eichnet fein. An Servietten ift + Dupend, an Handtüchern eben» 
* mitzubringen. 

Was den Unterricht betrifft, fo ſoll ſich derſelbe von den 
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beren Toͤchterſchule erftreden. Daß in Auswahl und Behandlung 
ed Unterrichtöftoffes wiſſenſchaftliches Scheiuweſen ebenjo ausge⸗ 

ichloffen tft, wie der hriftlihden Unterweifung überall eine 
maßgebende Stellung eingeräumt wird, erhellt aus dem 
früher ve Di 

Die herzliche, Mare Aneignung ded Heils in Chrilto Jeſu, wie 
fie dem Kinde in der heiligen Taufe verfiegelt it, bleibt der oberfte 
Zwed des Religions - Unterrichts. 

Su der biblifhen Geſchichte follen die Führungen Gottes 
mit den einzelnen bedeutungsvollen Perſonen, feine Leitung mit dem 
ganzen auderwählten Volke und die Entwidelung des Reiches Gottes 
dem Kinde anſchaulich, gegenwärtig gemacht, und ficher angeeignet 
werden, und indem fie von bemfelben innerlich mit durchlebt werden, 
ihm zur Erkenntniß des eigenen Herzend und Lebend, zur Erfaſſung 
ber gleichen Gnade und zur gleich treuen Nachfolge in Gehorſam 
und Selbitverleuguung der dankbaren Liebe verhelfen. 

In das firhlihe Bekenntniß wird durch den Unterricht 
nach dem Lutherifchen Catechismus eingeführt, der durch den Con⸗ 
firmandenslinterricht und durch die Ginfegnung von dem Ortögelft- 
lichen vollendet werden Tann. 

Die Beziehungen zur äußeren und inneren Miſſion 
werden nicht 1 len, jo daß nad) allen Seiten hin ein Iebenbiß chriſt⸗ 
lich⸗kirchliches Bewußtſein und Gemeindeleben angebahnt wird. 

Der Unterricht, beſonders in der vaterländiſchen Geſchichte 
und Litteratur, ſoll in die lebendige Herzend- und eiftedgeein. 
haft mit Kürft und Bolt, mit dem VBaterlande und feinen Gütern, 
mit feiner Vergangenheit und Gegenwart einführen. Vorzugsweiſe 
follen die Schätze der Litteratur, in dem Lichte ded Evange⸗ 
liums betrachtet, und mac dem Bebürfni der weiblichen &igen- 
thümlichkeit ausgewählt und behandelt, den Töchtern ein reicher Duell 
von Oraulung, Länterung und Kräftigung für Geift, Gemüth und 
Geſchmack werden. 

In Ahnlicher Weiſe foll dem ganzen weiblichen Weſen der Un⸗ 
terriht im Gefange und Klavierſpiel dienen. “Derfelbe 
wird einen tntegrirenden Theil des Geſammt⸗Unterrichts bilden, 

Sn der engliſchen und reangöfiihen Sprache und Ltteratur 
ſoll fehlerfreier Hriftlicher Ausdrud und Verſtändniß der profatichen, 
ſowie Der leichteren poetifchen Stüde unter allen Umftänden erreicht 
werden. Dazu kommt die Converſation in beiden Sprachen. 
Der Unterricht wird durch Nationale Kehrerinnen mit beforgt. 
m Ad übrigen Unterrichtöfächer werden eine angemefjene Berire- 

ng finden. 
Die Anmeldungen zur Aufnahme von Töchtern in bie Erzie⸗ 

hungs⸗Anſtalt zu Droykig find ſtets portofrei an die Seminar- 
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Direction zu richten; von Seiten derfelben wird auch die Corre⸗ 
Iponbenz über die Zöglinge mit den Angehörigen derfelben unterhalten 
werden 

Berlin, den 8. Mat 1865. ' 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

Belanntmachung. 

ad U. 6410. 

115) Aufnahme von Söglingen in das Lehrerinnen- 
Seminar zu Droyßip. 

(Centrbl. pro 1864 Geite 233 Nr. 82.) 

Unter Bezugnahme auf die Gircular » Verfügung vom 4. April 
v. 3. (Nr. 5254) erhält die Königlihe Regierung Abjichrift der die 
diesjährige Aufnahme in dad Lehrerinnen- Seminar zu Droypig be 
treffenden Bekanntmachung vom heutigen zuge (Anlage a.) zur weiteren 
Beranla ung nad Maßgabe der Gircular- Verfügung vom 7. April 
1862 (Nr. 5643). 

Bei der Prüfung der Adpirantinnen Behufs Erforſchung ihrer 
Befähigung ift nad allen Seiten mit Sorgfalt und Strenge zu 
verfahren, um ungeeignete Sandidatinnen von der Anftalt fern zu 
galten. Die auf die feither gemachten Srfahrungen gegründeten 

nforderungen, welche die Anftalt in ihrem und ihrer Schulerinnen 
Sntereffe madhen muß, find von dem Director ded Seminars in dem 
abjchriftlich beifolgenden Promemoria (Anlage b.) zufammengeftellt, 
und veranlaffe ich die Königliche Regierung, diejelben bei Anmeldung 
von Bewerberinnen angemeffen zu berüdfichtigen. 

Die Anträge wegen Aufnahme find Shäteftene bis zum 20. Zuli 
d. 3. bei mir einzureichen. 

Berlin, ben 6. Mai 1865. 
Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
An In Vertretung: Lehnert. 

ſämmtliche Konigliche Regierungen und das Königliche 
Provinzial⸗Schul⸗Collegium hier. 

6409. U. 

A. 

Bekanutmachung, 
Aufnahme in das evangeliſche Lehrerinnen⸗Seminar zu Droyßig 

betreffend. 

Zu Anfang September d. J. findet bei dem evangeliſchen Leh⸗ 
rerinnen⸗Seminar zu Droyßig bei Zeitz im Regierungsbezirk Mer⸗ 
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jeburg eine neue Aufnahme von Iungfrauen ftatt, welche fih für 
den Lehrerinnen: Beruf ausbilden wollen. 

Das genannte Seminar nimmt Söglinge aus allen Provinzen 
der Monarchie auf. Der Curſus ift zwei jaͤhrig. 

Dad Seminar bat den Zweck, auf dem Grund des evangeliſchen 
Belenntniffed chriftliche Lehrerinnen für den Dienft an Elementar⸗ 
und Bürgerſchulen audzubilden, wobei nicht ausgeſchloſſen wird, daß 
die in ihm vorgebildeten Lehrerinnen nach ihrem Austritt Gelegen- 
bir erhalten, in Privatverhältniffen für chriftliche Erziehung und 
ir Unterricht thätig zu werden. 

Der Unterricht des Seminard und die Hebung in der mit dem» 
jelben verbundenen Töchterſchule erſtrecken fih auf alle für biefen 
Beruf erforderlihen Kenntniffe und Fertigkeiten, den Unterricht in 
der ao en Sprache und in Handarbeiten mit eingefchloffen. 

e Öplinge des Seminars wohnen in dem für diefen Zweck 
volftändig eingerichteten Anftaltögebäude. Das Leben in der An» 
ſtat oa auf dem Grund des Worted Gottes und chriftlicher Ges 
meinfchaft. 

Für den Unterricht, volle Beköftigung, Wohnung, Bett und 
Bettwäfche, Heizung und Beleuchtung, fomte für ärztliche Dftege 
und Medicin wird eine in monatlichen Raten voraus ii zahlende 
Denfion von 65 Thalern jährlich entrichtet. Zeitwetfe Abweſenheit 
aus der Anftalt entbindet nicht von der Fortzahlung der Penſion. 

Es find Fonds vorhanden zur Unterftügung für würdige und 
bedürftige Zöglinge, eine ſolche Tann jedoch in der Regel MN vom 
zweiten Jahr des Aufenthalt8 ab gewährt werben. 

Die Zulaffung zu dem Seminar erfolgt auf Vorſchlag der bes 
treffenden Königlichen Regierung, refp. des Königlichen Provinzial- 
Schul⸗Collegiums in Berlin, durch mich unter Vorbehalt einer viertels 
jährigen Probezeit. 

Die Aulafuny zu der bieejäbrigen Aufnahme tft bis fpäteftene 
zum 15. Juni bei derjenigen Königlichen Regierung, in beren Ders 
waltungsbezirk die Bewerberin wohnt. unter Einreichung folgender 
Schriftitüde und Zeugnifſe nachzufuchen: 

1) Geburts⸗ und Zauffchein, wobet bemerkt wird, dat Die Bes 
hart am 1. October d. 3. nit unter 17 Jahre alt 
ein darf. 

2) (in Zeugniß eines Königlichen a über nors 
malen —— — namentlich daß die Bewerberin 
nicht an Bruſtſchwaͤche, Kurzſichtigkeit, Schwerhörigkeit, ſo⸗ 
wie an anderen die Ausübung des Lehramts behindernden 
Gebrechen leidet, auch in ihrer Förperlichen Entwidelung fo 
weit vorgefchritten ift, um den Aufenthalt im Seminar ohne 
Gefährdung ihrer Gefundheit übernehmen zu Pönnen. Zu⸗ 
gleich iſt ein Zeugniß über ftattgefundene Impfung vorzulegen. 
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3) Ein Zeugniß der Drtäpoligeibehärbe über die fttliche Führung 
der Adpirantin; ein eben ſolches von ihrem Seelforger über 
ihr Leben in der Kirche und in der chriſtlichen Semeinfchaft. 

4) Ein von ber Bewerberin ſelbſt verfaßter Xebenslauf, and wel⸗ 
chem ihr biöheriger Lebensgang zu erjehen und auf die Ent- 
widelung ihrer Aeigung gm. Lehrberuf zu schließen tft. 
Dieſes Schriftſtück gilt zugleich ald Probe der Handichrift. 

5) Eine Erflärung der Eltern oder Bormünder, dab diefelben 
das Penfionsgeld von 65 Thalern jährlich auf zwei Sahre 
zu zahlen ſich verpflichten. 

Im Fall von der Bewerberin auf Unterftügung Anfpruch ge⸗ 
macht wird, ift ein von der Ortöbehörde ausgeſtelltes Armuthözeng- 
niß beizubringen, aus welchem die Bermögendverhältniffe der Be⸗ 
werberin und ihrer Angehörigen genau zu erſehen find. 

Zur Aufnahme in dad Seminar find, mit Audnahme der Aus⸗ 
. bildung in der Mufit, diejenigen Kenntniffe und Fertigkeiten erforder. 

ih, wie fie in dem Regulativ vom 2, Detober 1854 für die Vor⸗ 
bildung der Seminar-Präparanden bezeichnet find; außerdem Fertige 
feit in weiblichen Handarbeiten. Ein Anfang im Verſtändniß der 
[eangöfiichen Sprache, fowie im SKlavierfptele, Geſang und Zeichnen 
find erwuͤnſcht. 

Berlin, den 6. Mai 1869. 
- Der Minifter der gefftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

Sn Berkretung: Lehnert. 
Bekanntmachung. 

ad 6409. U. 

b. 
Droyßig bei Zeit, ben 22. Februar 1865. 

Die Prüfung der Seminar-Aspirantinnen betreffend. 
1. Es bedarf feines Beweiſes, wie der Lehrberuf auch ein 

reiched Man leiblicher Friſche und Kraft vorausſetzt, wenn er in 
Treue und auf längere Zeit geführt werden foll. Gilt dies von dem 
Lehrer in dem Grade, dab er vor der Aufnahme in dad Seminar 
fi erſt einer forgfältigen ärztlichen Unterjuhung unterziehen muß, 
und deren Ergebnik ein enticheidended Gewicht in die Wagſchale 
wirft, fo ſollte dieſer Punkt bei Aöpirantinnen noch eine Döbere 
Berudfichtigung erfahren, da der weiblide Organismus an ſich ſchon 
weniger ſtark und kräftig ift, als der m unlice, nnd da die Zahl der 
Schülerinnen in den Echulen eine gleiche ift, wenn überhaupt eine 
Elementar⸗Lehrerin angeftellt wird. 

&ine mehrjährige Erfahrung bat gelehrt, dab ein großer Theil 
junger Mädchen in das hiefige Seminar eintritt, von denen nad) 
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ihrer kümmerli ſchwaͤchlichen umb bleichſüchtigen Aukeren Exfchei- 
nung fofort gejagt werden Tann, daß fie für eine Elementarjchule 
fih nimmer eignen werden. Und doch iſt die Schule das eigentliche 
Ziel der hiefigen Anftalt. Zu diejer allgemeinen Bemerkung erlaube 
9 mir nod die bejondere hinzuzufügen, Daß bei jeder Reception 
nicht bloß Kurzlichtige ericheinen, "die von der Wandtafel und dem 
Klavieripiel ohne Brille keinen Gewinn haben, fondern auch Solde 
gefunden werden, die feine Stimme zum Singen haben. Abgejehen 
davon, daß joldhen Zöglingen ein reiches Bildungs⸗Element entgeht, 
find fie auch außer Stande, einer Schule ganz vorzuitehen, ja aud 
im Privathaufe wird a als nothwendiges Requiſit betrachtet. 
Dieſe ungenügende leibliche Befähigung bat aber auch noch eine au— 
dere berũckſichtigungswerthe Seite. Gehen ſolche junge Mädchen in 
die neue Arbeit des hieſigen Haufed mit Ernit ein, fo bricht ihre 
aan bald zufammen, und menn fie nicht die Anftalt ganz verlafjen 
müſſen, ſiege fie die beiden Jahre dahin und können ihres Berufes 
nicht froh werden. Zugleich wird der Anſtalt der Vorwurf gemacht, 
daß ſie durch übermäßige Anſtrengung die jungen Mädchen verderbe, 
obgleich ſie nur in der feſtgeſeßten und vom Arzte genehmigten 
Tagesordnung arbeiten laͤßt. 

2. Sic minder dringend ift der Wunſch des Lehrer-Bollegii, 
daß bei der Aufnahme Prüfung mit befonderer Sorgfalt auf die 
Fähigkeit und Zertigkeit des einfachen Denkens und Sprechend ber 
Adpirantinnen geſehen werde. Wo in diefen Punkten ein Mangel 
hervorkrift, da iſt ficher kein wahrer and für ..eine Stellung, die 
ndern aus ähnlicher Beſchränktheit herausbelfen fol, und es beißt 

der hiefigen Anftalt mit ihrem zweijährigen Curſus eine zu fchwere 
Aufgabe übertragen, wenn erft ein einfaches Denken und Sprechen 
entwidelt und dann noch die Befähigung für den formell und ma- 
bes reichen Unterriht an Dreubiihen Säulen geichaffen wer: 
en ſoll. 

Die Lehrer» Seminarien haben in biefer Beziehung einen bes 
deutenden Borfprung vor der hiefigen weiblichen Anftalt. Es tft in 
den meiften Faͤllen bei den jungen Zeuten, die ſich dem Lehrfache 
widmen wollen, fchon früh die Entſcheidung getroffen und ihr inneres 
und äußeres Leben dadurch beftimmt. Schule und Unterricht wird 
vorbildlich angefehen und erfaßt. Hierauf kommen die Präparanden- 
Anftalten, die in jpeciellfter Weiſe dem Seminar vorarbeiten, fo daß 
legtered mit feiner Methode und feinem Stoff fofort einfepen und 
in Turzer Friſt weiter geben kann. Ueberdies ift ber Seminarift 
durch eine Natur ſchon vielmehr befähigt, felbft fih dur Schwie⸗ 
rigkeiten hindurchzuarbeiten und ſich Klarheit und Grund zu ver- 
EB als die weibliche receptive Natur. Dagegen wirken bei der 

immung für bad Lehramt in ber weilicpen Sphäre oft fehr 
äußerlihe Beweggründe, und bdiefe noch erft furz vor dem 
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zur Aufnahme Prüfung. Es wird dann wur dad Stofflidye mit 
leidenſchaftlicher Haft gedächtnißmäßig zufammengerafft und der 
Schritt verfucht, ohne -ieinen Ernſt zu erkennen. In der Mäddhen- 
ſchule felbft tft der Unterricht vielleicht oberflächlich genommen und 
feine Zucht ded Denkens und Sprechend geübt, und nach der Con⸗ 
firmation haben die ade Sahre lang geruht — woher ſoll nun 
die nothwendigfte Tüchtigkeit kommen? Die Erfahrung tft für mid 
auch feine jeltene gewejen, daß ein kindlich frommer Sinn junger 
Mädchen von den betreffenden Getftlihen ald vollgültiges Kriterium 
für den Lehrberuf den Eltern gegenüber geltend gemacht worden tft. 

3. Was den Stoff im Allgemeinen betrifft, der für bie Auf—⸗ 
nahmes Prüfung gefordert wird, fo muß auch diefer von den Aäpt- 
rantinnen mehr nachgewieſen werden. 

Die Wahrnehmungen, welche das Lehrer-Collegium nad diefer 
Seite bin gemadyt hat, haben ergeben, daß der vorſchriftsmäßige 
Inhalt ded Wiſſens und Könnens nicht vorhanden geweſen, oder, wo 
ed der Fall war, nur ald Gonglomerat erfchien, wobet das Verftänd- 
niß fehlte, dagegen oft viel Eitelkeit herrſchte. Wenn der feftgejeßte 
Stoff nicht vorhanden ift, jo muß er natürlich erft hier beichafft 
werben, und es gejchieht Died bei der knapp zugemeffenen Zeit auf 
Koften des Berftändniffes und der Durchdringung bed Gegenftanbeß. 

4. Da nur ein Theil der bier audgebildeten Seminariftinnen 
am die Öffentliche Schule geht oder gehen Tann, ein anderer Theil 
die Erziehung in Familien übernimmt, fo erſcheint es mir für bie 
legteren Zöglinge beſonders wichtig, daß fie auch im Klavierfpiel be- 
reitö eine gewifte Fertigkeit mitbringen. Der Schulplan des hiefigen 
Seminard hat, da er, wie ſchon oben bemerkt, auf die Thätigkeit 
in ber öffentlichen Schule angelegt tft, eine zu geringe Zeit für 
Klavierfptel angefept, ald daß in derfelben die nöthigfte Wertigkeit 
im Spiel erreicht, und der Zögling für dies Unterrichtögebiet tüchtig 
werben Tönnte. 

5. Mad num die befonderen Wünſche in den einzelnen linter- 
rote = Gegenftänden betrifft, fo erlaube ich mir Folgendes zu be= 
merfen: 

A. Religion. 
Das Regulativ hat nad) diefer Seite ein fo reiches Material 

und jo gründliche Andeutungen über Aneignung und Verſtändniß 
gegeben, daß Taum etwas Belondered zu wünjchen übrig bleibt. 

Am mangelhafteiten erſcheint die religiöfe Borbildung bei den 
Zöglingen, die in dad Gouvernanten⸗Inſtitut treten. Ste haben jelbft 
bie betannteften bibliſchen Geſchichten erft bier zu Ternen und 
finden dabei große Schwierigkeit, da fie der Sprache ber heiligen 
Schrift entfremdet find umd in ihrer Anſchauung and andere Bah⸗ 
nen verfolgt haben. Klavierſpiel, Franzöfiih und deutſche Literatur 
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— das find gewoͤhnlich Die Gegenftände, denen fie zur Borbereitung 
auf igr Lehramt Zeit und Kräfte gewidmet haben. 

a8 die übrigen Xehrobjecte betrifft, jo haben die einzelnen 
Lehrer ihre Forderungen in folgender Weite formulirt: 

B. Deuiſch. 

Ausdrucksvolles Lejen; Harer und gewandier Ausdrud beim 
Miedergeben des Gelejenen; felbftftändige er: eines einfachen 
Auffapes, namentlich einer Beſchreibung; die fchriftliche Darftellung 
ohne ortbographifche Fehler; Bekanntſchaft mit dem Ban bed ein- 
[ed erweiterten Satzes, mit den Arten und der Formenwandlun 
er Wörter; ein Vorrath von memorirten Poeſie'n, namentl 

vaterländiichen. 

C. Geographie. 

Specielle Belanntichaft mit dem Preußiſchen Staate. 

D. Geſchichte. 

(en 35 Pre einer Anzahl von Geſchichtsbildern aud der Preußi⸗ 

E. Slavierfpiel. 

Richtiges und gewandtes Spielen der Dur-Zonleitern und ber 
Vortrag eined eingeubten Mufikftüdes. 

F. Rechnen. 

Es ift insbeſondere auf diefem Gebiete eine feite Grundlage 
vielfach vermißt worden. Die Folge davon ift, ni: die Qundlegen 
den Uebungen, die auf früheren Stufen abſolvirt ſein ſollten, einen 
u großen Theil der Seminarzeit in Anſpruch nehmen, und daß den 
nforderungen des Regulativd vom 1. October 1854, hinſichtlich der 

Ausbildung derRechenfertigfeit, bisher nicht immer vollitändig 
genügt werden fonnte. — Das Regulattv vom 2. October verlangt 
von den Seminar » Präparanden ald „Beweis für eine angemeffene 
Grundlage im Rechnen" „genaue Kenntniß des Zehneriyftemd und 
Anwendung deffelben mi die Grundrechnungsarten, %ertigleit im 
Numeriren, fowie im Angeben der Produfte der Zahlenreihen von 1—20, 
der Grundfactoren ‚geöberer Zahlen und der Kenntnib der Theilbar⸗ 
feit der Zahlen." Nur auf einer ſolchen feften Grundlage ift ein ge- 
deihlicher Unterricht im Seminar möglich, und Tann dadjenige Maaß 
von Fertigkeit, wie es von einer Seminar »Abiturientin verlangt 
werden muß, erreicht werden. Es müflen deshalb dieſe Korderungen 
des Regulativs vom 2. October auch für die Präparandinnen gel- 
tend gemacht werden. Zu diejen Anforderungen müſſen noch folgende 
binzulommen : “ . 
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Belanntichaft mit den mwichtigften Münzen, Maaßen und Ge- 
wichten; Kenntniß der Thaler» (Wilpel- und Gentner-) Brüche und 
Sertigfeit in der Anwendung derjelben, das Ein mal Eins mit den 
im Leben vorlommenden Zahlen: 12, 15, 16, 24, 25, 30, 60. 

Ferner muß bemerkt werden, dab die Präparanbinnen in ber 
Regel viel zu wenig im natürlichen und ficheren Schließen geübt 
find. Darum größere Berüdfichtigumg der Forderung des Regula⸗ 
tiv8 für die Elementarſchule: „Klares Denten und richtiges 
Sprec Fr iſt ein wejentlicher formeller Bildungszweck bei dem Rechen⸗ 

nie .“ 
Ziel der Vorbildung im Allgemeinen: die Forderung 

des Regulativs für die einklaſſige Elementarſchule: 
„Die pp. ſollen Aufgaben aus dem bürgerlichen Leben in ganzen, be⸗ 
nannten und gebrochenen Zahlen, ſoweit dieſes innerhalb der vier 
Grundrechnungsarten und duch Berftandesichlüffe möglich ift, im 
Kopfe und ſchriftlich raſch und ficher löfen können.“ 

G. Naturkunde. 
Nah den Beltimmungen des Regulativs für Praparanden- 

Bildung „genügt binfichtlidy der Ausdehnung ded Willens eine DBe- 
kanntſchaft mit demjenigen, was gute Schulfefebücher hierüber enthal- 
ten; — „Bejhreibungen von einheimiſchen Dilangen und 
Thieren werden für den Unterricht in der Naturgefchichte zwed- 
mäßige Vorbereitung gewähren.‘ Es wird darum, außer einem na= 
turgemäben Unterricht, die geordnete Lectüre der bezüglichen Ab- 
ſchnitte ſolcher Schullefebücher (mie dad von Theel, Webel, bed 
Münfterberger u. a.) und, wo es fein fann, der naturkundlichen 
Schriften von Grube, von 9. Wagner empfohlen. Snöbefondere 
ift auch eine genauere Velannt caft mit den wichtigſten einhei⸗ 
miſchen Pflanzen erforderlich, da der Seminar-Unterricht bei der 
Kürze feiner Zeit eine ſolche vorausſetzen muß. 

V. Elementarſchulweſen. 

116) Glementar-Unterrihts-Wefen in Frankreich. 

Der Mintfter des öffentlichen Unterrichts in Frankreich hat dem 

Kaifer einen Bericht über den Stand des Glementar »Unterrichtd 
während bed Sahred 1863 erftattet, welcher in ber Nr. 57 des 
Bulletin administratif du ministere de l’instruction publique 
von 1865 veröffentlicht ift. 

18 
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In dieſem Bericht find einmal die vorhandenen Zuſtände Mar 
und in gretfbaren Refultaten dargelegt; derfelbe fordert daher, auch 
wenn in ihm nicht mehrfach direct auf Preußen Bezug genommen 
wäre, von jelbft zu Bergleihungen mit unſern Zuftänden auf. Diele 
Vergleichungen können in ganz ſicherer und zuverläffiger Weiſe an- 
eftellt werden auf Grund der „Statiftiihen Nachrichten über dad 

Slementar - Schuliefen in Preußen“, welche in dem Auguftbeft des 
Gentralblatt8 für die gefammte Unterrichts-Verwaltung „gro 1864 
veröffentlicht worden find. Sodann aber find in dem Bericht die 
bervorragenditen Fragen über Unterricht und Volksbildung nach ihren 
polittichen und focialen Seiten hin in einer geiftreichen und anre- 
genden Weiſe behandelt. Died ift geichehen, um in Frankreich das 
öffentliche Bewußtjein der Nation von der Noihwendigkeit der Her: 
ftellung von Zuftänden zu überzeugen, welche in Preußen in der all- 

. mäligen Entwidelung eines Sahrhundertd, wenn auch zum Theil auf 
andern, ald den dort gewünſchten Wegen, als fertige daftehen und 
vollſtändig in das öffentliche Bemwußtjein und in die Sitte des 
Bolfed eingedrungen find. 

Die Leſer des Centralblatts werden es der Rebaction Dank 
wiſſen, wenn dieſelbe dieſen anziehenden Bericht in der folgenden 
uebeſegung der Preußiſchen —2* und Beamtenwelt zugäanglid) 
ma 

Der Bericht lautet: 
Sire! 

Sch habe Die Ehre, Euer Majeftät den Stand ded Elementar⸗ 
Unterrihtd in Sranfreih am erften Januar 1864 vor Augen zu legen. 

I. 
Bevölkerung der Schulen in den Jahren 1832, 1847 und 1863. 

Im Jahre 1832 enthielten unfere Elementar-Schulen 1,935,624 
Kinder auf 32,560,934 Einwohner. 

Im Fahre 1847 waren in ihnen 3,530,135 auf 35,400,486 
Einwohner. 

Im Sahre 1863 zäbtte man in ihnen 4,336,368 auf eine Bes - 
völferung von 37,382,225 Einwohnern. 

Mit anderen Worten: Franteich ſchickte im Jahre 1832 
59 Schüler auf 1,000 Einwohner; im Jahre 1847 = 99,5; und im 
Er 1863 = 116 Schüler auf 1,000 Einwohner in feine Elementar⸗ 
Schulen. 

Il. 

Bahl der Kinder, welche nicht die Schule beſuchen. 

Der Zortichritt, der fich in den lepten ſechszehn Jahren gezeigt 
bat, ift weniger fchnell geweſen, ald in der vorhergehenden Periode, 
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weil diefe leptere die Periode der Gründung war. Er tft nichts⸗ 
beftoweniger bedeutend; denn von 1847 bid 1863 hat man 8,566 
Öffentlihe Schulen eröffnet und 806,233 Schüler gewonnen, aljo 
durchſchnittlich jährlich 50,000. Heute find nur noch 818 (Semein- 
den ohne Schulen, und uch von dieſen jchiden die meilten ihre 
Kinder in die Schulen der Nachbarſchaft. 

| Aber wenn wir, wie ed die Verordnungen wollen, als Die 
Gränzen des jhulmäßigen Alterd das 7. und 13. Jahr annehmen, 
o finden wir im Sahre 1863 nur 3,133,540 Kinder von diefem 
Iter in den Elementar-Schulen, während nad) der von den Inipec- 

toren im Jahre 1863 gemadten Zählung 4,018,427 in Frankreich 
eriftiren müflen. i 

Es ftellt fih alſo für die lementarfchulen ein Deficit von 
884,887 Kindern von 7 bis 13 Jahren heraud. Die Univerfitäts- 
Inſpection bringt diefe Zahl nur auf 692,678; aber fie muß aud 
in ihren Schägungen hinter der Wahrheit zurüdbleiben, weil die 
Lehrer nicht die Mittel haben, in den großen Städten die wirkliche 
Zahl der Kinder, die die Schule nicht beiuchen, kennen zu lernen. 

Mie hoch übrigens auch immer ſich die wahre Zahl ded Deftctts 
von Kindern. zwiſchen 7 und 13 Jahren belaufen mag, man darf 
nicht glauben, daß fie die Anzahl derer angebe, weldye ganz ohne 
Unterricht bleiben; denn eine gewille Anzahl von Kindern dieſes 
Alterd empfangen den erften Unterricht in der Familie oder in den 
lementarKlaffen der höheren Lehranftalten. Außerdem treten viele 
andere erft mit 8 oder 9 Sahren in die Schule ein und verlaffen 
fie wieber, ehe fie ihr 13te8 Jahr vollendet haben. 

Mas die Kindheit betrifft, jo beftimmen im Allgemeinen ve 
tirchliche Alte die Dauer des jchulmäßigen Alters. Da der erite 
Empfang ded Abendmahl in der katholiſchen Kirche zwiſchen 11 und 
12 Fahren geichteht, jo gehen ſehr wenige Kinder, wenn fie nicht 
mehr den Katechismus berzufagen haben, nody in die Schule, ebenfo 
wie viele nur zu dem Zwecke diefelbe bejucht haben, um ihn zu 
lernen. Sn den proteftantiihen Ländern, wo der erjte Empfang des 
Abendmahld mit 16 Fahren geſchieht, tit Died auch die Gränze des 
ſchulmäßigen Alters; und dadurd wird gewillermaßen die Kindheit 
und auch dad Lernen verlängert. Died iſt einer von den Gründen, 
welde die Ueberlegenheit der proteftantiichen Staaten über die Tatho- 
liſchen in Rüdficht ded Clementar-Unterrichtd erklären. 

Ein anderer Grund befteht in der religiöfen Pflicht eined jeden 
Proteftanten, fleibig die Bibel zu lejen; ein dritter in den reichen 
Schenkungen, welche der Eifer der Privatperfonen den Schulen, bes 
ſonders jeit 30 — 40 Fahren, zugewiefen * 

Die Verwaltung hat verſucht, zu erfahren, wie viel Kinder von 
mehr als 8 und weniger als 11 Jahren im ya 1863 die oͤffent⸗ 
lichen Knabenſchulen beſucht haben. Die widerſprechenden Berichte, 

18* 
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welche fie empfangen bat, erlauben ihr nicht eine offizielle Zahl 
anzugeben; doch bat fie Gründe zu glauben, daß die Zahl ber 
Kinder diejed Alters, welche nicht in die Schule gegangen find, und 
die demgemäß feinen Unterricht empfangen haben, nicht 200,000 
überftiegen haben mag. 

II. 

Unterricht der Kinder, welche die Schule verlaffen. 

Man darf indeß diefe 200,000 Kinder nicht ald die einzigen 
betrachten, welche des Slementar-linterrichtd entbehren. Wenn man 
prüft, welche die Dauer des Schulbeſuchs und der Werth der von 
den Schülern, welche fie verlaffen, erworbenen Kenntnifje tft, jo wird 
man fehen, dab wir fogar zu der Zeit, in der wir nicht mehr ein 
einziged Kind außerhalb. der Schule laffen würden, nur die Hälfte 
unjerer Aufgabe erfüllt haben würden. 

Es ift fo eben feftgeftellt worden, daß 7 — 800,000 Kinder, 
welche das ſchulmäßige Alter hatten, in der Schule, die man befon- 
derd von 8 — 11 Jahren befucht, im Sabre 1863 fehlten. Aber ed 
fehlt viel daran, daß auch nur diefe drei Jahre gänzlid der Schule 
gewidmet werden. Unter denen, bie je befuchen, kommen mehr ald 
ein Drittel, nämlich 34,62 weniger ald 6 Monate dahin. Außerdem 
fonnten von 657,401 Schülern, welde im Sabre 1863 Die Schule 
verliehen, 395,393, oder 602 Iefen, jchreiben und rechnen, aber 
262,008 nämlid 402 haben die Schule ohne Nupen bejudht, oder 
batten ungenügende Kenntniffe mit fortgenommen, die viele von ihnen 
vergeflen werden. 

enn wir Alles zufammenfaljen, jo verbraucht dad Land gegen- 
wärtig für die Clementar- Schulen mehr ald 58 Millionen und die 
Dienite von 77,000 Perſonen (ohne die 28,000 zu rechnen, welche 
umſonſt dafür thätig find), um Died Schwache Nefultat von 60 Kin⸗ 
dern auf 100 bervorzubringen, welche jährlid die Schulen mit er- 
Ihloffenem und von jenen eriten Studien, welche den intelligenten 
Arbeiter und den guten Bürger vorbereiten, befruchtetem Geifte vers 

en. 
„Inder Mechanik würde eine Maſchine, die keine befjere Wirkung 

hätte, fogleich umgeftaltet werden. 

IV. 

Zahl der Eonferibirten und ehelid Derbundenen, welche nicht 
lefen können. 

Wir werben zu demfelben Schluß kommen, wenn wir die Re⸗ 
jultate prüfen, die man aus den Confcriptiond - Regiftern zieht. 

Im Jahre 1862 waren auf 100 Confertbirte 27,40 ober faft 
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ein Drittel, die weder leſen noch fchreiben Tonnten; im Jahre 1847 
rechnete man 34,01; im Sabre 1830, 49,7. Ebenſo waren von 
100 Männern, welche im Sabre 1853 heiratheten, 33,70, die den 
Bertrag nicht unterzeichnen konnten, und im Sabre 1862, 28,4. 
Was die Frauen betrifft, fo fonnten dies im Jahre 1853, 54,752 
und 1862, 43,25 nicht. Durchſchnittlich war alfo die Zahl ber 
Getrauten, die den Hetrathöfontraft nicht unterzeichnen konnten, im 
Jahre 1853, 375 und im Jahre 1862, 35,50 ®. 

Was die Conferibirten anbetrifft, jo war die Verbefferung zwi: 
ſchen 1830 und 1848 beträchtlich; in 17 Jahren gewann man faft 
155. Die Bewegung wurde von 1848 an langfamer, und der Ge» 
ht mar für diefe Jahre um die Hälfte geringer, er erreichte 
n T 3. 

Der Grund dieſes Langſamerwerdens tft derſelbe, welcher bie 
weniger große Vermehrung der Zahl der Schüler zwiſchen 1848 
und 1864 klar macht. Bor 1830 gab es faſt keinen Elementar⸗ 
Unterricht in Frankreich; das Geſetz von 1833 erſchuf ihn, um die 
Wahrheit zu —F Aber je mehr die Aufklärung in die tiefſten 
Schichten der Bevölkerung eindringen ſollte, mit deſto widerſtreben⸗ 
deren Kräften hatte fie zu kämpfen. 

Es ift alfo erreicht, dab faſt dad Drittel unferer Conſcribirten 
nicht leſen können; daß 36% der Getrauten unfähig find, ihren Na⸗ 
men zu unterjchreiben; daß mehr ald der fünfte Theil unferer Kinder, 
welche dad jchulmäßige Alter haben, und deren Abweſenheit aus der 
Schule für 1863 feftgeftellt worden ift, entweder noch nicht in die- 
jelbe gegangen find, oder zu früh aufgehört haben, dahin zu gehen, 
oder überhaupt niemald darin erichtenen find; daß endlich von den 
vier FZünfteln, welche die Schule beſuchen, die meiften anftatt wäh⸗ 
rend voller 6 Fahre dahin zu gehen, wie die Kinder der aderbau- 
treibenden und induftriellen Nationen, wo der Unterricht blüht, zu 
fpät in die Schule eingetreten find, fie zu früh verlaffen werden, 
und währen der Sabre, die fie in die Schule gehen, fie nur im 
Winter befuchen, und auch died unregelmäßig. 

Wenn man aljo 16 Zahre darauf verwandt bat, um 806,233 
Schüler zu gewinnen, die fo unregelmäßig in ihren Studien und 
beim Berlafien der Schule fo ſchlecht mit Kenntniſſen audgeftattet 
find, weil in derjelben Anzahl Fahre die Ziffer der Conſcribirten, 
die nicht leſen und nicht fchreiben können, nur um 722 gefallen ift: 
wie lauge Zeit wird man bag braudden, um, da je die Schwierig 
keiten mit dem Fortichritte ſelbſt wachlen, alle die in die Schulen zu 
bringen, welche ſich iep! weigern, fie zu befuchen, oder in ihnen zu 
bleiben, und um die Zahl der ded Leſens und Schreibend unkun⸗ 
digen Sonfcribirten auf die Ziffer F bringen, wie ſie in Deutſchland 
ift: auf 2— 32% - Diefe Langſamkeit papt nicht für unfere Zeit und 
ift weder unſeres Landes, noch der Regierung ded Kaiſers würdig. 
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V 
Beziehungen zwifchen dem öffentlichen Unterricht und der 

Koralität. 

Wir koͤnnen nicht, vielleicht ein halbes Jahrhundert lang, jenen 
—5* Boden der taint. Tigenz brach liegen laſſen, wenn wir 
ſehen, daß die Fortſchritte der Moralität des Landes denen des ee 
lichen Unterrichts umd des allgemeinen Gedeihens auf dem Fuße 
olgen. Die Zahl der Schüler, welche neu in die Schule eintreten, 
tebt im gleichen Verhältniß zur Abnahme der Anzahl der Gefan⸗ 
genen in den Gefängniifen. 

Die Geſammtzahl der wegen Verbrechen Angellagten von unter 
21 Jahren, die ſich von der sehnjährigen Periode 1828 — 1837 bis 
ur zehnjährigen Periode von 1838 — 1847 nur um 235 verringert 
—* bat ſich von der Periode 1838 — 1847 bis zur Periode 1853 
— 1862*) um 4,152: nämlid 18 Mal mehr, verringert. Bon 
1,172 im Sr 1853 fällt die Ziffer bi8 auf 657 im Sabre 1863, 

Im Sabre 1847 zählte man 115 junge Perſonen unter 
16 Sahren, die vor den Aſſiſen ftanden; im Sahre 1862 nur 44. 

Die Verweiſung gewiſſer Thaten, die von dem Strafgejep für 
Verbrechen gehalten wurden und ald einfache Vergehen verfolgt wer: 

— — —— 

7. LNeberſichts⸗Tafel 
ber Criminalfälle für die Periode 1853 — 1863, 

Zahl der wegen Ver⸗ | Zahl der wegen Ber- | 
brechen Angeflagten | gehen Angellagten un- | 

Jahre. ‚unter 21 Jahren, bie; ter 21 Jahren, die vor Total» Summe. 
dem Corrertions-Tri- 

bunal ftanben. Ä 
vor bem Schwur⸗ 
Gericht flanden. 

1853 1,172 25,725 26,897 
1854 1,131 37,880 28,011 
1855 993 23,706 230,699 
1856 898 35,119 26,012 
1857 841 25,376 36,217 
1858 774 24,723 25,496 
1859 802 24,235 25,037 
1860 756 23,509 24,265 
1861 679 25,054 35,738 
1862 741 21,225 21,966 
1863 657 24,228 24,885 

Das Mittel aus den erften beiden Jahren der Beriode 1853 — 1863 iſt 
27,454 wegen Verbrechen und Bergehen Angeklagter; das ber beiben letzten 
23,425, welches eine Abnahme von faR 15% in 1U Jahren zeigt. 
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ben, vor bie Correctiond » Zribunale Ha wohl einigen Einfluß auf 
biefe große Abnahme, aber genügt nicht, fie zu erklären, wenn man 
‚Nieht, dag von 1847 — 1862 die Gefammtzahl der wegen Verbrechen 
Angeklagten fich faft um 462 vermindert hat. 

Was die Vergehen betrifft, die von Perfonen unter 21 Jahren 
begangen werden, A tft deren Abnahme weniger regelmäßig als bei 
den Verbrechen und wird biöweilen unterbrochen. Bon 1853 — 1863 
trifft man verjchiedene Gründe für deren Zunahme: die Theuerungs- 
jahre, dad normale Steigen der Bevölkerung, die Annerion dreier 
Departements, wirkjamere Berfolgungdmittel ꝛc. Auch fteigt Die 
Zahl der wegen Vergeben Angeflagten unter 21 Sahren von 25,725 
im Sabre 1853 bis auf 27,880 im Jahre 1854; von diefem Sahre 
an finkt fie wieder und fällt bid auf 24,228 im in 1863. 

Zur Zeit der Nahrungsnoth im Sabre 1847 find die Depar- 
tementd, wo wegen bed Getreidepreiſes Unruhen ausbrachen, obgleich 
dort der Preis niedriger war als in anderen, wo die Ruhe nicht ger 
ftört wurde, grade diejenigen Departements, welche die meiften Ein» 
wohner zählen, die jedes Unterricht8 entbehren. Die Baummollen- 
Kriſis hat im Departement der „unteren Seine, welches die 
34te Stelle einnimmt, wenn man fie nad) der Unterrichtöftufe hinter- 
einander aufführt, Teine Unruhen hervorgerufen: während eine ein- 
fache Aenderung ‚in der Erhebung der Marktſteuer fo eben die Urs 
ſache Unruhen in dem Departement Corrèze geweſen tft, welches 
auf diefer Lifte die 80te Stelle hat. 

Endlih hat man im Fahre 1863 von 4,593 Individuen beider 
Geſchlechter und jedes Alter, die wegen Verbrechen angellagt waren, 
1,756, nämlidy 382, die gar m lefen und fchreiben Tonnten, und 
1,964 oder 433, die nur unvollkommen lefen und fchreiben Tonnten, 
gezählt. Don 100 Verbrechern find alfo in Frankreich 81, melde 
nicht die MWohlthat des Clementar - Unterrichtd erfahren haben. 

In der Schweiz find fett der Schulreform Gefängniffe, welche 
ehedem gefüllt waren, heut faft leer: Ende des legten Zuli war 
niemand im Gefängniffe des Santon Waadt; fait ebenjo in Zürich; 
in Neufschätel waren 2 Gefangene. In Baden, wo die großen Bes 
mühungen für Verbeſſerung des öffentlichen Unterrihtd von 1834 
datiren, und wo ber Wohlitand der Bevölkerung zuſehends wächſt, 
ift die Zahl ber Gefangenen, in einem Zeitraum von 8 Jahren, von 
1854 — 1861 von 1,426 auf 691 gefallen; man ift genöthigt, Ge⸗ 
fän nilfe aufzuheben; in Batern iſt die Abnahme der unehelichen 
Seht en bedeutend. Ueberall in Deutichland et fi) ein analoger 
Fortichritt und man. kann ihn auf die gleiche Weiſe erffären”). 

*) „Man behauptet, feit 25 Jahren, nämlich ſeit ber Unterricht Aber dae 
ganze Land verbreitet fet, habe bie iuriftifche Statiſtik eine Abnahme ber Ver 
urtheilungen um 308 ergeben.” Brief vom 27. October 1862 an ben Minifter 
bes Auswärtigen von bem franzöftichen Bice-Conful in Kiel. 
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Der allgemeine Wohlſtand, der felbft wieder von ben Fortidritten 
des Unterrichtd abhängig ift, trägt ohne Zweifel zu biefem glücklichen 
Refultate bei; aber man hat darum nicht meniger dad Recht zu 
fagen, daß bie für die Schulen gemachten Ausgaben Erfparniffe an 
den Öefingnilen zur Folge haben werben. Nun, in Frankreich bes 
tragen die Koſten für die Suftizverwaltung 25 Millionen. 

VI 

Nothwendige Reformen. 

Die Lage ded Glementar»Unterrichtd, wie fie fi aus den von 
der Unterfuhungd» Rommiffion conftatirten Thatſachen ergiebt, er- 
fordert ernfte Hetlmittel. 

Die einen ind abminiftrativer Art: Verbeſſerung der Unterrichts⸗ 
Methoden, Steigerung des pädagogiſchen Werths der Xehrer, energiſchere 
und ununterbrochenere Beaufictigun ‚ Erwedung bed Wetteifers 
einerjeitö unter den Schülern, andererteitd unter den Lehrern ıc. 

Die anderen find Rnanzieller Art: Anlage von Schulen, wo 
[ke fehlen, Verbefferung der alten Schulen ſowohl in Bezug auf die 

aulichkeiten, ald Schulapparat und Bibliothel; denn in der Schule 
wie in der Fabrik hat der geeignete Zuftand der Lokale und die vor» 
treffliche Deibaffenheii der Ar ——— eine große Wichtig⸗ 
keit; fortdauernde Aufbeſſerung der Lehrergehälter, um die Lage und 
Würde der Lehrer zu heben, was das Recht verlei 
Anftrengun en von ihnen zu fordern. 

En id iebt ed ein beiondered Mittel, welches viele Perfonen 
fordern, welches viele Länder brauchen und dad man prüfen muß: 
dies befteht Darin, den Efementar= Unterricht obligatorifch zu machen, 
nit nur für den Eintritt in die Schule, fondern auch für bie 
Dauer des Beſuchs. 

hen würde, neue 

VII. 

Ueber den obligatoriſchen Elementar- Unterricht. 
Diſtoriſcheso. 

Das Zwangsſyſtem iſt alt in unſerem Lande und von edler 
Herkunft. 

Im Jahre 1560 beſtimmte bei den Ständen von Orleans der 
12. Artikel des zweiten Adelsbeſchluſſes: „Erhebung einer Steuer 
von den geiftlichen Gütern, um für den Unterricht der armen Jugend 
des platten Landes Erzieher und gelehrte Leute vernünftigermeite in 
allen Städten und Dörfern au befofben: und die Väter und Mütter 
follen bei Geldftrafe angehalten werden, die befagten Kinder in die 
Schule zu ſchicken; und dazu follen fie von den Grundherren und 
den Hictern gezwungen werben.’ 
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Im Jahre 1571 machten die Generalftaaten von Navarra auf 
Vorſchlag der Königin Johanna d' Albret den Elementar-Unters 
richt obligatoriſch. 

Die Könige Ludwig XIV. und Ludwig XV. fepten, aller⸗ 
dingd durch ein befondered Intereſſe dazu beitimmt, in ihren Vers 
ordnungen vom 15. April 1695, dem 13. December 1698 und dem 
14. Mai 1724 feit, daß die hohen Gerichtäherren dazu verbunden 
fein jollten, jeden Monat den Stand der Kinder, melde die Schule 
nicht befuchen, anzugeben, und daß die Generalprofuratoren in dieſer 
Hinfiht Beftimmungen ergeben laffen follten. 

Der Convent lieg nun, nur von einem allgemeinen und patrio» 
tiſchen Gefichtöpunfte aus, Die betreffenden Vorſchriften der König» 
lichen Stegierung wiederaufnehmen, ald er am 25. December 1793 
beihloß, daß alle Kinder in dem Gebiete der Republit gezwungen 
jein jollten, die Schule zu bejuchen. 

Diefe Verordnung tft wie viele andere aus jener Zeit todter 
Buchſtabe geblieben, aber von vielen Perjonen, deren Grinnerungen 
bis über jene Datum binausreichen, wird dad Syſtem des obliga- 
toriichen Unterrichtd wegen feined vermeintlichen Urſprungs mit arge 
wöhniſchen Augen an efchen. | 

Indeß finden wir died Syſtem überall um und herum ange⸗ 
nommen: in den monardifchen Staaten wie in den republikaniſchen 
Gemeinschaften. 

Friedrich I. qrieb es für Preußen im Jahre 1763 vor: 
„Wir wollen, daß alle unfere Unterthanen, Eltern, Vormünder, 
Herren, die Kinder, für die fie verantwortlich find, Knaben und 
Mädchen, von ihrem fünften Sahre an in die Schule ſchicken und 
fe dort regelmäßig bis zum 13. oder 14. Sabre halten.” Diefer 
Königliche Befehl wird in dem Geſetzbuch von 1794 und in dem 
Geſetz von 1819 unter Androhung von ftrengen Strafen erneuert: 
nämlidy bei Strafe der Bermarnung, der Geldbuße und des Gefäng- 
niffed, ſogar gegen die Eltern, Vormünder oder Herren. 

Nach der Verordnung für die Provinz Schlefien reicht bad 
ſchulpflichtige Alter vom 5. bis zum 14. Jahre mit bdenjelben Vor: 
ſchriften. Uebrigens wird der Grundſatz ded obligatoriichen Unter- 
richts in Preußen fo ftreng angewendet, bob die Schulpflichtigtett 
der militairiſchen Dienftpflicht entipricht. Aus der offiziellen Sta- 
tiſtik des Jahres 1864 ergiebt ſich, daß von 3,090,294 Kindern im 
Ihulpflichtigen Alter nur 130,437 diefelben nicht bejucht haben, und 
daß man von diefer befchränften Zahl, welche unferer Ziffer von 
884,887 entipricht, alle diejenigen abziehen muß, welche in den hö⸗ 
heren Schulen oder zu Haufe Unterricht empfangen haben, und bie, 
melde aus phufifchen oder moralifhen Gründen die Schule nicht 
befuchen konnten. Auch find in der preußiichen Armee von 100 jungen 
Soldaten durchſchnittlich nur 3 ohne alle Schulbildung. Ein Offizier, der 
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in Potsdam mit dem militatrifchen Unterricht der vandwehr beichäftigt 
war, bat in 12 Jahren nur 3 junge Leute befommen, weldye weder lejen 
noch Schreiben konnten. Died Faktum erfchien fo jonderbar, dag man 
eine genaue Unterfuchung anordnete: es ergab fich, daß es drei Söhne 
von Sciffern waren, weldye, auf dem Fluſſe geboren, ihre Jugend 
damit verbracht hatten, denjelben hinauf und hinunter zu fahren, 
ohne fi) an einem Drte aufguhalten. 

Kür das übrige man and betätigen zahlreiche Zeugnifle, daß 
bad Syſtem des obligatoriſchen Unterrichts ſo vollfeänbig von .den 
Bevölferungen acceptirt worden iſt, daß die Gewohnheit, die Kinder 
in die Schule zu ſchicken, vollkommen in die Sitten des Landes 
übergegangen tft. Diefe Thatfache wird namentlid von einem Eng- 
länder, Herrn Pattifon, der im Jahre 1860 mit einer offiziellen 
Unterfuchung beauftragt war, beftätigt, und noch in’ Diefem Jahre 
von dem Herrn General Morin, der fo eben im Namen ded Handels 
minifterd eine wichtige Miiftion in Deutſchland erfüllt hat; ebenfo 
von dem Herrn Baudouin-Bugnet, welden der Miniſter des 
öffentlichen Unterricht8 damit beauftragt hatte, die Schulen Belgien, 
ber Schweiz und Deutjchlands zu befuchen. 

Es werden folgende Regeln angewendet: 

Defterreid. 

Seit 1774 tft der Unterricht bei Gelbitrafe im ganzen Meiche 
obligatoriſch; aber diefe Regel wirb in der Wirklichkeit nur in den 
Deutfhen Provinzen beobachtet. Die Geldſtrafe kann in Leiftungen 
umgewandelt werden. Es tit ein Zeugniß über den Religions» Un- 

ht nöthig, um in die Lehre zu treten und um ſich zu verhei⸗ 
rathen, da die Verordnung vom 16. Mat 1807 dem Pfarrer im jeder 
Gemeinde die audgedehnteften Befugniffe für die Leitung des Unter« 
richts und die Anwendung des obligatoriichen Syftems zuertheilt hat. 

Baiern. 

Der Schulzwang befteht in Batern wie in Preußen feit der 
geoeiten Hälfte des vorigen Iahrhundertd, und die Zumiderhanbeln« 
en ziehen fi) Gefängnipftrafe zu; aber es kommt Niemand in die 

Lage diejelbe zu erleiden. Jeder baieriihe Unterthban erfennt ben 
Schulzwang an. 

Baden. 

Der Schulzwang hat zur Sanction Geldbuße, und im Rüden 
Gefängnig. Alle Kinder empfangen Unterriht”). Kraft eines Ge⸗ 
— — — — 

*) Im Jahre 1861 hatte ein Franzoſe aus Straßburg bie Abſicht, ſich ein 
Jagdvergnulgen in Baden zu machen Er will Kinder als Treiber verwenden 
und bietet für ein jebes einen Gulden. Die Eltern verweigern es, weil es ein 
Schultag war. 
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zweier Stimmen mit Stimmeneinheit angenommen worden, bat 
die Schule, weldye von einer Kommilfion, welche die Familienväter 
wählen, verwaltet wird, ihre eigenen Hülfömittel und hängt weder 
von der Kirche noch vom Stante ab. 

Bürtemberg. 

Der Unterricht ift obligatoriſch bis zum vollendeten 15. Jahr 
bei Geld- und Sefängnißftrae, und jede Ortfchaft, die dreibig Feuer⸗ 
ftellen Hat, muß eine Schule Baben *) 

Königreih Sadjen. 

Der Schulzwang beftebt von 6 —14 Fahren bei Geld- und 
Gefängnißftrafe. Heut würde man fein einziged Kind im ganzen 
Königreich finden, dad nie die Schule beſucht hätte. — Hier eine 
darauf bezügliche Stelle aus einer Note der Franzöſiſchen Gejandt- 
Ihaft in Dreöden: „In den erften Sahren der Anwendung des Ge⸗ 
jeßed vom 5. Juni 1835 hatten die Behörden die Saclä'figfeit zu 
befämpfen, weldye die Eltern der Ausführung deffelben entgegenjepten. 
Aber bald befiegte die Wohlthat eines allgemeinen und firengen 
Schulbeſuchs und feine heilfamen Folgen auch die Widerjpenftigen. 
Die gegenwärtige Generation von Eltern, die ſchon unter dem neuen 
Geſet erzogen tft, denkt nicht daran, ihre Kinder der wohlthätigen 
Anwendung des Gefeped zu entziehen. Die Ausführung der Straf- 
—8 

muth ale Energie entfalten mäffen. Dan behauptet, daß kein Eehrer ein Gehalt 
unter 500 Gulden (1,075 Fres.) bat, was eines Theile die Auswahl von 
Lehrern, andren Theil bie Möglichkeit geftattet, fie ans der Zahl der anfge- 
Härteften und empfebhlenswertheften Bürger zu erhalten. Auch ift der Unterricht 
obligatoriih bis zum 14. Jahr. Kine Kommilflon von angejehenen Bürgern 

t Rreng über jede Schule: bei der erſten und zweiten Schulverſäumniß wird 
bas Kind allein vom Lehrer beftraft; aber bei ber britten find bie Eltern für 
bie Nachläffigleit des Kindes verantwortlih. Zur Zeit der Eonfcription über- 
jeua! man fi von ben von jedem Confcribirten erworbenen Kenntniffen, und 
* ten Bl auch dann noch ebenfo verantwortlich, wenn ihr Kind nicht richtig 

reiben kann.” 
Anezug aus einem Buch des Aderbauinipeftors Roger: Ueber ben bent- 

fhen Aderbau, feine Schulen, feine Organifation, feine Sitten, 1847 auf Befehl 
des Minifiers für Aderbau und Handel veröffentlicht. 



284 

beftimmungen bat fo zu jagen, aufgehört.” — Der Minifter Seiner 
Majeſtät des Königs von Sachſen beftätigt dieſe Nachrichten und 
fügt hinzu: „E8 haben zwei Schul- Generationen genügt, um diefe 
Umwandlung durchzuführen, denn vom Sabre 1848 an find die 
größten Anftrengungen gemacht worden.“ 

Herzogthum Naffan. 

Der Unterricht ift fett 1817 bet Geldftrafe obligatoriſch, aber 
unentgeltlich mit Ausnahme für die Schulbedürfniffe, und man glaubt, 
daß fein einziges Individuum in dem Herzogthum ganz ohne Schul- 
fenntnifje jet. 

Großherzogtum Heffen. 

Für jeden Tag, den die Kinder in der Schule fehlen, zahlen 
die Eltern eine Herne Geldftrafe. Wenn das Geld nicht erlegt wird, 
fo werden die Geldftrafen in Arbeitdtage zum Nutzen der Gemeinde 
umgewandelt. Mit nur fehr geringen Ausnahmen gehen alle Kinder 
in die Schule, und man rechnet Taum eine freiwillige Schulver- 
ſäumniß für ein jedes Kind pro Jahr. 

Kurfürſtenthum Heffen. 

Der Unterricht ift obligatorifh von 6— 14 Jahren. 

Großherzogthum Medlenburg. . 

Diefelbe Regel. Nah einem ganz neuen —* hat ſich in 
der legten Zeit Fein Fall gezeigt, in dem ein Schüler fi dem Geſetz 
zu entziehen verſucht hätte. 

Großherzogthum Oldenburg. 

Diefelbe Geſetzgebung und diefelben Refultate. 

Dannover. 

Der Unterridt ift vom 6. Sahre an obligatoriih. Man rechnet 
1 Schüler auf 7 Einwohner. 

Großherzogthum Sahfen-Eoburg-Gotha. 

Man findet dort den Schulzwang wie in allen Sädfi | en 
Ländern, und er batirt dort feit 200 Jahren. re 

Sahfjen-Meiningen. " 

Der Unterricht ift obligatoriih von 5 — IA Jahren, bi8 zur 
Confirmation, bei Geld» und fogar Gefängnißftrafe. Die Fälle 
Widerftandes find jelten, und manche Schulen zählen gar feine. 
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Großberzogthum Weimar⸗-Eiſenach. 

Kein Kind bleibt ohne Unterricht. Der Schulzwang beſteht bei 
Geld⸗ und Gefaängnißſtrafe; aber ſeit 40 Jahren hat fi fein Kind 
ganz dem Schulbeſuch entzogen. 

Herzogthum Altenburg, 

(jeit 1807). 

Herzogthbum Braunfhweig. * 

Es ift ebenio in diejen beiden Herzogthümern mit ſehr feltenen 
Beiipielen von Beftrafung. 

Faßt man died zufammen, jo fann man fagen, daß der Schul- 
zwang, in Deutſchland von folgenden Prinzipien beherriht wird: 

8 werden Liſten der Kinder von denen, welche die Cipilſtands⸗ 
Regifter führen, aufgeftellt und dem Lehrer übergeben, damit er 
dad Fehlen eined Kindes Eonftatire. 

Die Schulverfäumnifje werden von dem Lehrer mit peinlidher 
Sorgfalt verzeichnet, weldyer die Lifte der Fehlenden dem Borfigen- 
M ver Squllommiſſion, die aus Familienvätern zuſammengeſetzt 
iſt, übergiebt. 

Dispenſationen für Ausnahmefälle von ſehr ſchlechtem Wetter 
oder wegen großer Entfernungen und wegen der Ernte. 

Strafen: 

1) Ermahnung oder Verwarnung in der Form einer von dem 
Vorſitzenden der Schulkommiſſion geſchickten Benachrichtigung. 

2) Vorladung vor der Schulkommiſſion zu erſcheinen, begleitet 
von einer Ermahnung des Vorſitzenden der Kommiſſion. 

3) Von der Kommiſſion an die Ortsobrigkeit gebrachte Klage, 
welche meiſt eine einfache ewdtreß von 1 Fre. 50 Cent. 
oder 4 Fred. außipricht, welche im Rückfall verdoppelt wird; 
in gewifien Fällen Gefängnig bis zur Dauer von 24 Stunden. 

Heut tft alled died nur noch Drohung, und die Strafen werden 
faft nie in Anwendung gebracht. Die Wirkung tft indeß vollftänbig; 
und der Franzoſe, weldyer in Deutichland, um dort die Schulfrage 
u ftudiren, dieſen fleißigen Bejuch fieht, diefe vollftändigen Studien, 
iejed ernfte Gedeihen ver Schulen, HE mit dem Bedauern über 

den Rhein zurüd, daß ſolche Berjchiedenheit zwiſchen dem Elementar⸗ 
Unterricht der beiden Länder eriltire. 

Sn Schweden, Norwegen und Dänemark erleiden bie 
Eltern, welche ihre Kinder nicht unterrichten laſſen, ebenfalls Geld» 
firafen; die Confirmation wird denen, welche nicht fchreiben und 
lefen können, von den Geiftlichen verweigert. Im Jahre 1862 find 
Don 385,000 ſchwediſchen Kindern nur 9,131 ohne Unterricht ge⸗ 

ieben. 



Schweiz. 

Der Unterricht iſt in der Schweiz obligatoriſch mit Ausnahme 
der Kantone: Genf, Schwiz, Uri und Unterwalden. Im Kanton 
Zürich reicht nach der — von 1859 das ſchulpflichtige 
Alter von 5 — 16 Jahren. Nicht nur die Eltern und Vormünder, 
fondern auch die Fabrikbefiger find "unter denfelben Strafen gehal- 
ten, die Kinder in Stand zu feben, den gefeglihen Beitimmungen 
zu genügen, und wenn der Vater feinem Sehne Privat - Unterricht 
geben läßt, jo bezahlt er darum nicht weniger das allgemeine Schul- 
ed. Im Kanton Bern müfjen die jungen Saldaten, wie in 
eutfchland, beweilen, daß fie iclen, einen il Ichreiben, einen 

Bericht aufjepen, ein gemöhnliches enerempel löſen fönnen ; wenn 
das Eramen nicht genügt, fo müſſen fie in die Caſernenſchule gehen. 
Man findet gemöhnlid nur 3— 5 auf 100, die dies müffen. Der 
Unterricht der Frauen wird ganz ebenfo weit getrieben. 

In Holland werden die öffentlichen Unterftügungen allen den 
dürftigen Familien entzogen, weldhe es vernachläffigen, ihre Kinder 
in die Schule zu ſchicken. Diefe Mahregel wird in mehreren fran- 
göfligen Städten beobachtet; jo war e8 auch ſogar in Paris Fraft 
er Verwaltungs» Reglement. 

Italien. 

Der Unterricht ift im Königreih Italien (Geſetz von 1859) 
wenigftend im Prinzip umfonft und obligatoriſch bei Androhung von 
Ermabnungen, Geld» und Gefängnißftrafen. Die des Leſens und 
Schreibens Unkundigen befigen fein Wahlrecht. Die auf den direkten 
2 ulzwang bezüglihen Verordnungen fönnen noch nicht in Kraft 
treten. 

Portugal. 

Die nadhläffigen Eltern erleiden feit 1844 eine Geldftrafe und 
gehen der politiichen Rechte auf 5 Jahre verluftig. Aber das Gefep 
wird bis jept noch unvollfommen ausgeführt, da die Schulen nicht 
zahlreich genug find. 

Spanien. 

. Der Unterricht ift durch das Gefep vom 9. September 1857 
für obligatoriſch erflärt worden unter Anbrohung von Verweifen 
und Geldftrafen. 

Vereinigte Staaten von Norb-Amerifa. 

Zur Zeit der Gründung der Colonien Neu⸗Englands wurde der 
Unterricht geſetzlich für Iren obligatorifch erklärt. Später als der 
Zwed erreicht, kamen diefe Gejepe außer Gewohnheit. „Unterrichtet 
dad Volk“ war, wie Macaulayh fagt, ber erfte Rath, den Willtam 



Denn dem neuen Staat, den er orgamifere, gab. „Unterrichtet bas 
Bolt“ war die legte Empfehlung Wafhingtond an die Republik. 
„Unterrichtet dad Boll" war die unaufhörlihe Ermahnung ef: 
ferfond*). Mber die europäiſche Einwanderung brachte unaufhör« 
lich neue Elemente, auf welde man wirken mußte. in Geſetz von 
1850 autorifirte die Städte und Gemeinden von Maſſachuſetts, 
Zwangdmittel gegen die Kinder zu ergreifen, melde bie Schule 
nicht beſuchten. In Bofton und in einer gewiflen Zahl Städte 
wurden die Verordnungen, die in Folge dieſes Geſetzes erſchienen, 
ftreng angewendet. Man hat indeß die Notbwendigfeit gefühlt, 
weiter zu geben. Ein Geſetz vom 30. April 1862 legt allen Ge- 
meinden von Maflachufettd die Pfliht auf, Maßregeln gegen das 
Vagabondiren und gegen ben Nichtbeſuch der Schule zu ergreifen. 
Jedes Kind, von 7 — 16 Fahren, welches den Verordnungen zuwider 
handelt, Tann in eine Geldftrafe von 20 Dolard ſeitens der Eltern ger 
nommen, oder von Amtöwegen in ein Erziehungd- oder Korrektiond- 
haus gebradht werden. — In Somnectieut erfennt ein Geſetz von 
1858 jedem Bürger, der nicht lefen kann, das Wahlrecht ab. 

Die Türkei und die rumäniſchen Fürſtenthümer 

haben den Schulzwang ausgeſprochen. 

Frankreich 

hat ihn in Tahiti eingeführt und der Kriegsminiſter übt ihn in der 
ganzen franzoͤſiſchen Armee aus. 

VIII. 

Stand der Meinung. 

Am 27. April 1815 am Tage vor der Invafion befahl Napo» 
leon I., die befte Methode ded lementar-Unterrichtd zu ftudiren, 
„um es Individuen der menjchlidhen Gattung zur Menſchenwürde 
zu erheben“”). 

Im I. 1844 nahm der Prinz, welcher fih Napoleon ILL 

*) Mebe, welche 1847 von ihm in ber Kammer gehalten wurde. 
**) Mirabean hatte fchon gelagt: „Die, welche wollen, daß ber Bauer weber 

ſchreiben noch Iefen Tann, haben ri ohne Aweifel ein Erbe aus feiner Unwiſſen⸗ 
beit gemacht, und ihre Vemweggritnbde find nicht fchmer zu begreifen. Aber fie 
wiſſen nicht, daß, wenn man ans bem Menſchen ein dummes Thier madt, man 
ſich der Gefahr ausjeht, ihn in jebem Augenblid fich in ein wildes Thier ver 
wandeln zu feben. Ohne Aufllärung feine Moral. Aber für wen ift es denn 
von Wichtigkeit, dieſe zu verbreiten, wenn nicht für den Reihen? IR nicht der 
Schub feiner Genliffe die Moral des Armen?” Oeuvres oratuires de Mira. 
beau, Bd II. p 487. Rede über die Bollserziehbung. In dieſer Rede if ein 
Gefetentwurf enthalten in 5 Titeln, von benen der 2te fagt: „ber Elementar⸗ 
unterricht iſt umſonſt (gratis) “ j 
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menrien jollte, diefen Gedanken wieder auf, indem er ihn noch erwei⸗ 
texte. „Die Regierung, fagt ex, würde es fich zur Aufgabe ſtellen müffen, 
35 Millionen Iran im zu veredeln, indem he ihnen Unterricht gäbe; 
und unlängft in Algier fagte der Kaifer folgende ſchöne Worte: 
„Was tft die Civiliſation? Sie befteht darin, den Wohlftand- für 
etwas, dad Leben bed Menſchen für viel, feine moraliiche Bervoll- 
fommnung für dad größte Gut zu halten. Alfo die Araber zur 
Würde freier Männer zu erheben, den Unterricht über fie zu ver: 
Die indem man vollftändig ihre Religion achtet, das ift unfere 

iſſion. 
Den Unterricht zu verbreiten, iſt die Miſſion Frankreichs in 

Afrika; aber dies iſt auch die Miſſion der Regierung in Frankreich: 
von 1844 - 1865 wiederholt Napoleon III. dieſen —* Gedanken, 
der immer ſeinem Geiſte gegenwärtig iſt. Ueber dieſen Punkt iſt 
[it alle Welt im Einklang; aber man ift verichtedener Meinung in 

ezug auf die Mittel. Die einen verlaffen fih auf Die Zeit, bie 
anderen möchten energiiche Mafregeln, die bid jegt ebenfo wenig 
Sympathie gefunden haben, als fie die Handelöfreiheit vor dem Ver⸗ 
trage von 1860 mit England fand. Indeſſen tft der obligatorifche 
Unterricht zu verfchiedenen Zeiten von 11 Generalrätben verlangt 
worden: nämlich von benen der Departements: Ober⸗Rhein, Unter 
Rhein, Mofel, Aisne, Nord, Pas-de⸗Calais, Aube, Mayenne, Cha⸗ 
rente, Gard und Dröme, und 1833 fagte eine Kommilfion der Paird- 
Kammer, die aud den Herzögen von Srillon und Decazed, auß 
dem Marquid von Laplace und Jaucourt, und den Grafen von 
Germiny und Portalid, endlich aus drei Männern, weldye Unter- 
richts⸗Miniſter gemejen waren oder noch waren, den Herren Girod (de 
An), Billemain und Couſin, dur den Mund diefed lepteren, 
ihres beredten Berichteritatterd: „Der $. 4. des Artifeld 21. des 
Entwurf3 der Deputirtens Kammer lautet: Der Gemeinde: Ausihuß 
fol eine Lifte der Kinder halten, welche weder zu Haufe, nod tn 
Privat⸗ oder öffentlichen Schulen Elementar » Unterricht empfangen, 
Der Paragraph des Regterungd- Entwurfs ging ein wenig wetter 
und feine etwas verblümt gehaltene Faſſung verhüllte dad Prinzip 
durch einen Aufruf, eine Einladung, die an die Kinder und ihre 
Famtlien zu richten wäre. Die Deputirten- Kammer hat in diefem 
Aufruf gleichſam den Schatten ded Prinzips gefehen, welches aus 
dem lementar-Unterriht eine Bürgerpfliht macht; und in der 
Veberzeugung, daß die Einführung dieſes Prinzips In das Geſetz 
über die Berhgnifte des Geſetzgebers hinausgehe, hat fie fogar das 
beſcheidene Recht der Einladung, welches der Regierungd - Entwurf 
den Gemeinde - Ausichüffen Aunoied, für verdächtig gehalten, und fte 
hat ihnen nur dad Recht gelaffen, eine Lifte von den Kindern aufs 
zuftellen, welche nach ihrem Wiffen in feiner Weiſe Glementar-Unter- 
richt empfangen. 
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Eine ganz andere Gedankenreihe hat Fih im Schooße ihrer 
Kommilfion entwidelt. Ein Geſetz, dad aus dem Elementar⸗Unter⸗ 
richt eine gelentt e Verpflichtung machen würde, tft und ebenfowenig 
als über die gnifje des @ejepgeberd hinauögehend erichienen, 
wie dad Gefeb über die Nationalgarbe und bad, welches fie fo eben 
über die aud Gründen des gemeinen Nutzens erzwungene Expropria⸗ 
tion zu Stamde gebracht haben. Wenn der Grund des gemeinen 
Nutzens dem Gejehgeber genügte, um an das Cigenthum zu rühren, 
warum jollte ihm der Grund eine8 weit höheren Nutzens nicht ge⸗ 
mügen, um weniger 'zu thun: um zu fordern, daß Kinder den Unterricht 
empfangen, der jedem menſchlichen Wefen unbedingt nöthig iſt, da= 
mit ed nicht fich ſelbſt und der ganzen Geſellſchaft Ihädlich werde? — 
Iſt ein beitimmter Unterricht bei den Bürgern der Geſellſchaft im höch⸗ 
ſten Grade nützlich, oder ift er ihr ſogar nothwenbig ? a8 iſt die Frage. 

Sie bejahen, heit die Gefellichaft, fofern man ihr nicht das 
Recht perfönlicher Vertheidigung beftreiten will, mit dem Recht be- 
waffnen, darüber zu wachen, daß der geringe Unterricht, der Allen 
nöthig ift, Niemandem fehle. Es ift ein Widerfprud, die Noth- 
wendigleit des lementar- Unterrihtd audzufprechen und fi dem 
einzigen Mittel zu verjchliegen, der ihn herbeiführen Tann. Es ift 
vielleicht auch nicht er fonfequent, zu befeblen, daß jede Gemeinde 
eine Schule befite, ohne den Kindern diefer Gemeinde die Pflicht 
aufzuerlegen, fie zu befuchen. Nehmen Sie dieſe Pflicht hinweg, 
jo werden Ste mit Opfern Schulen gründen; aber diefe Schulen 
werden nur wenig beſucht werden, und bejonderd nur wenig von 
denen, denen fie am nöthigften find: ich meine nämlidy jene un- 
gladlichen Kinder der Induſtrie- und Fabrifgegenden, wo diefelben 
efien fo jehr bedürfen, um gegen die Habſucht und die Vernad- 

läffigung von Seiten ihrer Familien beihügt zu werden. — Kein 
beftimmted Alter, in dem man beginnen fol, in die Schule zu geben, 
und wann man fie verlaffen foll; Feine Bürgichaft für den Fleiß; 
fein regelmäßiger Studiengang; der Schule Teine Dauer, keine Zu= 
kunft gefichert! Die wahre Freiheit Tann nidht die Feindin ber 
Civiliſation fein; ganz im Gegentheil iſt fie dad Werkzeug der- 
Ver darin eben liegt ihr größter Werth, jo wie ber ber Frei— 
per ded Individuums darin beftebt zu deffen Vervollkommnung zu 

enen. 
Ihre Kommilfiom würde nicht vor weile ausgedachten Maß⸗ 

regeln, welche die Regierung ihr in Rüdficht hierauf würde haben 
vorſchlagen koͤnnen, zurückgewichen fein, unb fie würde vielleicht die 
Initiative zu ihnen ergriffen haben, wenn fie nicht gefürchtet hätte, 
Schwierigkeiten bervorzurufen, welde ein ungebulbig erwartete® 
Geſetz hätten hinausfchteben können. Wenn fie nicht dad Recht {= 
Einladung, das in dem Entwurf ber Regierung dunkel eingefchlo en 
ift, verthetbigt hat, fo gefchieht dies deshalb, weil dies Recht ohne 

19 
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Strafbeitinmnngen eben nicht mehr Kraft befist, als das ber bloßen 
Statiſtik, weldhed in dem Amendement der Depntirten- Kammer 
bleibt. Dies Recht ift allerdingd von geringem Werth. Mehrere 
unter und haben darin fogar nur den Nachtheil gefunden, dab es 
läftig werden könnte, ohne nüßlih zu werden. Aber die Majorität 

rer Kommilfion bat gedacht, daß es von Wichtigkeit ſei, in dem 
Dee einen allerdings nur ſchwachen Keim zu erhalten, der aber, 
von der Zeit, von dem Fortſchritt der öffentlichen Sitten und ber 
—2— Liebe zum Wolfe befruchtet, eines Tages die Baſis eines 
Zuſatztitels werden kann, welcher dieſem Geſetz jeine ganze Wirkſamkeit 
geben würde.“ 

Wenn das Geſetz von 1833, deſſen Vorſchriften über dieſen 
Punkt das von 1850 wiederholt hat, dem Kinde nicht die Verpflich⸗ 
tung, ſich zu unterrichten, auferlegt hatte, ſo hatte es doch wenig⸗ 
ſtens der Gemeinde die pflicht auferlegt, die Schule zu bauen und 
das fefte Gehalt des Lehrers zu bezahlen. Die Pflicht beiteht alſo 
für die Gemeinde feit 30 Jahren; Viele denken, daß der Augenblid 
gefommen tft, fie für dad Individuum feitzufeten, und endlich aus— 
guführen, was die edle und erleuchtete Kommilfion der Paird-Kammer 
en Wunſch hatte zu thun. 

Der ſchwache Keim, der im Gejeh von 1833 niedergelegt war, 
um von der Zeit, dem Fortjchritte der öffentlichen Eitten und der 
wahren Liebe gm Volke befruchtet zu werden, war auf dem Punkte, 
1849 fi zur Blüthe aufzuſchließen. Ein von Carnot eingebradhtes 
Deien ftellte da8 Prinzip ded Schulzwanges auf, und es wurde von 
der Kommiffion, in der die Herren Rouhber, Wolowski, Graf 
Boulay (de la Meurtbe) Marquid von Sauvaire-Bar- 
ne An Conti und Jules Sinon faßen, zugelaffen. „Ed ift 
ohne Zweifel eine ernite Neuerung, fagte der Berichterftatter Bar- 
thelmi» Saint Hilaire; aber diefe Neuerung bat fo viele ernfte 
Gründe für fih; die Beifpiele, die fie und empfehlen, find fo ent» 
Icheidend, und die Folgen derfelben werden fo fruchtbar fein, das 
Prinzip derfelben ift gerecht und die Anwendung fo leicht, daß 
wir nicht gezaudert haben, fie ihnen vorzufchlagen." Herr von 
Falloux zog dad Geſetz zurüd. 

Bei der Zuſammenkunft (Concours) von 1861 verlangen von 
1,200 Lehrern 457, nämlich 38% den Schulzwang und nur 65, 
me 53 weiſen ihn zurüd. In ben Deutſchland und der Schweiz 
benachbarten Departements hat der obligatoriiche Unterricht, da er 
dort beijer als anderswo gekannt: ift, aufgehört ein Schredbild zu 
fein, und eine große Zahl von Induftriellen, Profelloren, Eigenthit- 
mern verlangen ihn beharrlich auf dem Wege der Petition. Einige 
Babrifanten machen den Unterricht fogar den Arbeitern, die in ihren 
Fabriken arbeiten, zur Pflicht und fügen ſich fo, bisweilen ohne ihr 
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Wiſſen jenem Geſetz vom 22. März 1841, das durch feine Nicht: 
ausführung bei vielen in Vergeſſenheit gerathen ift. 

Diejenigen unter den Gegnern ded Schulzwangs, welche an die 
Liebe der Franzoſen für die perfönliche Freiheit, an ihre Ungeduld, 
jedes befchwerliche Joch zu tragen, mahnen, übertreiben die Schwierig- 
feiten, die fie bezeichnen, und fehen nur eine Seite diefer fo ver- 
widelten Stage. Der Feldarbeiter und der Arbeiter in den Stäbten, 
beide begreifen, daß fie des praftiichen Unterrichtö bebürfen, um in 
Wahrheit die einfichtigen Herren ihrer Beftimmung und der Früchte 
ihrer Arbeit zu fein. Sie bedauern den Mangel defjelben an fi 
und wünſchen die Wohlthat* für ihre Kinder, und fie werden dem 
Geſetzgeber Dank wiſſen, der ihnen geholfen bat, ihre Vaterpflichten 
gu erfüllen. Jemehr man ſich diefen unteren SKlaffen nähert, in 
exen Abftimmung der Kaifer die Miffton und die Macht gefunden 

bat, zu mm indem er verbeffert, defto mehr begegnet man dem 
bald unbeftimmt, bald ganz beitimmt ausgebrüdten Wunfche eines 
befjeren, verbreiteteren und weniger theuren Unterrichts. 

IX. 

Einwendungen gegen den Schulzwang und Antworten. 

Die Gründe, die man dem Syſtem des Schulzwangs entgegen- 
ftellt, Tönnen unter 7 verfchiedene Punkte gefaßt werden: 

1) Es ift eine Beſchränkung der väterlichen Gewalt; der Staat 
hat nicht da8 Recht, in die Familie einzudringen, um die 
Macht deflen, der ihr Haupt ift, zu verringern; 

2) Der Zwang für den Vater, feinen Sohn in die Öffentliche 
Schule zu ſchicken, kann nicht mit der Gewiſſensfreiheit in 
Einklang gebracht werden, denn dad Kind ift der Gefahr aus⸗ 
üelebt arin einen Religiondunterricht zu finden, der bem 

lauben, den der Vater ihm geben will, .entgegengefept tft; 
3) Verringerung der Hülfsmittel für die Familie: das Kind des 

Armen letftet ihm eine Menge Meiner Dienfte, welche für 
beide dad Elend vermindern; man hindert aljo die Arbeit, 
man ſchadet dem Aderbau; man vermindert die Produktion, 

4) Der Zwang wird für die Regierung eine Gewalt fein, bie 
ihr nicht zu geben, gut fit; 

5) Sachliche Unmöglichkeit, in Rüdfiht auf den gegenwärtigen 
Stand der Schulen, alle Kinder darin aufzunehmen: 

6) Auflöfung der Schuldißciplin durch die gezwungene Gegen- 
wart von Kindern, die ſich weigern werden, zu lernen und 
die Ordnung für die Anderen jtören werden; 

7) Endlich wird der Schulzwang, wenn er nicht zugleich koſten⸗ 
19* 
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ei ift, durch das Schulgeld eine neue Auflage jchaffen, die 
ehr drückend für die Bauern und Arbeiter tft. 

Sch übergehe gewiſſe oberflädhliche Einwürfe, wie z. B. folgen- 
ber: „der Schulzwang ift dem —— entgegen,“ gleich als 
wenn Frankreich dad am wenigſten mit Verordnungen beſchenkte Land 
der Erde wäre; oder die Gründe, welche man von einer unmöglichen 
Strafmweife bernimmt; infofern man auf den Gendarme hinweiſt, 
wie er ein Kind nach der Schule fchleppt, oder auf den Fiscus, wie 
er die Möbel ded Armen verfauft, oder auf den Enfel, wie er ge 
zwungen wird, der Schule wegen das Bett ded kranken Großvaters 
u verlafjen, während Bater und Mutter auf dem Felde find, um 
a8 tägliche Brod zu erwerben. 

Sch wende mich zu den erften Einwürfen: 

1) Beſchränkung des väterlihen Rechts. 

Die Familie befteht ohne Zweifel vor der Geſellſchaft, und Die 
väterliche Autorität ift der ſtaatlichen vorausgegangen; aber die Ge: 
ſellſchaft hat fi nur unter der Bedingung bilden Tönnen, daß jeber 
Bater einen Theil feines natürlichen Rechts und feiner natürlichen 
Freiheit bingiebt im Austauſch für die Sicherheit, bie ihm die Ge⸗ 

ſellſchaft bietet, und für Vortheile aller Art, die fie ihm fichert. 
Der Bater hatte in der antifen Gefellfchaft das unbeſchränkte Eigen- 
thums⸗Recht über feinen Sohn, er fonnte ihn töbten, ihn ald Sclaven 
verfaufen. Das Kind war damals eine Sache; es ift heute eine 
Derjon, die dad Geſetz beichüßt, weil ed in ihm den Fünftigen Bürger 
fiebt, den ed nad Bedürfniß gegen den Vater, nicht nur in feiner 
en ſondern in feiner relativen Freiheit vertheidigt, weil er 
biejer Freiheit nicht ohne die Ermächtigung der Behörde beraubt 
werden kann; ferner in feinem Tünftigen DBermögen, weil das Gejeh 
' feinen Gunften Beftimmungen gegen die Unordnung und Sorge 
oligfeit der Eltern trifft und ihm —* gegen ihren Willen einen 
Theil ihres Erbes ſichert; endlich ſogar in —* Erziehung, weil 
der Art. 444 des Code Napoléon den Vater von der Vormund⸗ 
—— gpegen ſchlechter Fuͤhrung, Unfähigkeit oder Unglauben“ 
ausſchloß. 

Alſo hat das Kind, das eine Perſon geworben ih Rechte. Nun, 
dad Gejeg, welches doch in Allem den Minderjährigen ſchützt, hebt 
für ihn in Rückſicht der Schule nicht das legitimſte aller Rechte auf: 
dad, welches heut jedes menſchliche Weſen befigt, nicht für fein 
ganzed Leben der Finſterniß des Geiſtes und bed Gewiſſens, und in 
der Folge der Armuth, vielleicht dem Böfen geopfert zu werben. Wir 
hun für das moraliiche Erbe des Kindes weniger, als für fein ma⸗ 
terielled Erbe gethan wird; und doch bleibt dies, wenn das andere 
fehlt, ohne Werth und geht balb verloren. 



Die Choitifatton iſt der gemeinſame Boden ber Menichheit. 
Feder Menſch hat ein Recht darauf; oder menigftend hat er ein 
Recht, in die Lage gejegt zu werben, fein Theil davon zu nehmen. 
Unfere Städte find nidt bloß für den Reichen gefünder gemacht, 
und nicht bloß für ihn weht jegt in ihnen eine reinere Luft. — So 
follen ſich auch die Schulen nicht bloß für den Sohn des Reichen 
oder des Wohlhabenden öffnen. — Damit der Menſch in der That 
in unferer Gejellihaft feine natürliche Beftimmung erreiche, dazu 
tft ihm der Unterricht nöthig Er wird durch feine Armed einen 
Werth erhalten, aber befonderd durch feinen Geift; unb- er braucht 
mindeftend jenen erften Unterricht, der ihm erſt die Mittel gewährt, 
feine Angelegenheiten felbft zu führen und der e8 ihm außerdem 
möglih macht, alle andern Kenntniffe zu erwerben, indem er ihm 
den Schlüffel giebt, der ihm die Schäge der Intelligenz eröffnet. 
Der Bater ift alfo dem Sohne gleih wie die Nahrung des Kör- 
pers auch die des Geiftes ſchuldig. Er Tann ihn ebenfowenig tn 
vollftändiger Unwiſſenheit gefangen halten, wie es ihm erlaubt tft, 
ihn in einer Stube ohne Licht und Luft von der übrigen Welt ab- 
zufchliegen. Wir haben ein Geſetz, die Thiere gegen die Rohheit ihrer 
Herren zu ſchützen: es fehlt und eind gegen jene moraliihen Miß- 
Dandlungen, welche in der Sorglofigkeit und in ber a eined 
von Elend und Unwiſſenheit geblendeten Vaters bafiren;*) oder 
vielmehr, es fehlt und dies Geſetz nicht, denn es exiſtirt ein®. 

Der Art. 203 bed Code Napolcon erflärt ausdrücklich, daß 
die Ehegatten durch die alleinige Thatſache der Verheirathung die 
Verpflichtung eingehen, ihre Kinder zu ernähren, zu unterhalten und 
zu erziehen: und der Art. 444 ſchloß den Vater, der unfähig 
wäre, jeine Pflichten gegen feine Kinder gut zu erfüllen, von der 
Vormundſchaft aud. Erziehen beit aber die Sitten regeln und den 
Geiſt entwickeln. Man bat alfo Fein neued Gejeh zu maden, ſon⸗ 
dern nur zu erklären, daß der Code Napoleon, deſſen Vorleſung 

*) In einer an ben Minifter des öffentlichen Unterrichts am 3. December 
1864 von einem freimlithigen Elementarlehrer gerichteten Denkſchrift beißt es: 
Sreigebig in Allen, was auf bie Entwidtung bes Uderbans, auf die Vervoll- 
fommmung ihrer Adergeräthe und auf die Veredlung ihre® Zuchtviehs Bezug 
hat, zeigen ſich die Familienväter von einer empödrenden Knauſerei in Allem, 
was fih auf geifige Entwidinng bezieht. Ich babe z. B. tauſend Mal, feitbem 
ich meinen unbankbaren Beruf auf dem Land ausübe, Kamilienväter, bie ſich in 
einer gewiffern Wohlhabenheit befanden, ihre fehr intelligenten Kinber nur 2 ober 
3 Monate und fehr oft gar nicht in die Schule ſchicken fehen, weil, wie fie fa- 
gen, die Schulmonate zu ſchnell kommen, und zu theuer zu bezahlen find; un. 
fere Kinder werben immer noch genug wiflen, um ben Pflug zu führen und bie 
Ochſen zu flachen. Geben fie aljo diefen Bätern, fltr welche ihre Kinder we⸗ 
—ã haben, als ihre Felder und ihr Auchtoteh ‚ base Almofen ber 

eiſchule. 
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bie ganze Feterlichleit ber Civilehe ausmacht, in der Zukunft eine 
Bahr fein wird. 

ie Ausführung dieſes Artikels ift für die Kinder in den Fa⸗ 
briten ſchon von dem Geſetzgeber von 1841 gefordert worden; es 
wird doch um nichts mehr ein Angriff auf die väterlihe Autorität 
fein, auf dem platten Lande auszuführen, was für die Fabriken ge- 
fordert worden iſt. 

Alles zufammengenommen, tft es Pflicht des Staates, dem 
Kind das Mittel, fih zu unterrichten, zu fihern; und demgemäß 
gehört ed auch zu feinem Recht, Die nothwendigen Mahıre ein zu er; 
greifen, um zu bindern, daß das in der Unwifjenheit erhaltene Kind 
ein unnüger Bürger werde, oder ber Gemeinde zur Laſt falle. 

2) Der Schulzwang ift ein Angriff auf die Gewiſſensfreiheit. 

Es giebt in Frankreich 36 Millionen Katholiten gegenüber we- 
niger ald 2 Millionen Diffidenten. Die Gefepe werden nicht de 
die Ausnahme gemacht; es genügt, ir die Minorität in dem Ge: 
fepe alle für die Gewitienäfreih t nothwendigen Bürgfchaften finde. 
Nun, die Schule ift nicht Die Kirche; man lehrt dort, was die Kinder 
aller Culte wiffen müſſen: die großen religiöfen und moralifchen 
Wahrheiten, welde das Gewiſſen eines jeden in ſich sa fnimmt. Der 
Schüler lernt in der Schule den Bucltaben des Religiondgejekes ; 
aber die Erflärung des Dogma tft die Sache der Diener der ver: 
Ichtedenen Eulte und ai anderöwo. Unfere Schulgefepe und 
unfere Reglements haben für alle berechtigten Forderungen geforgt, 
indem fie beftimmten, da die Kinder der Diffidenten den religiöfen 
Uebungen nicht beimohnen follten, und dag Diener ihrer Religion 
ihnen abgefondert den dogmatiſchen Unterricht ertheilen follten. 

In der That beftehen, was die Religion betrifft, vr wenig ge⸗ 
mifchte Schulen, die als folde von den Departements-Räthen in den 
Gemeinden, wo man fidh öffent zu verſchiedenen Religionen be— 
fennt, genehmigt find; man zählt nur 211 auf mehr ale 52,000 
en überdied werden die Kinder der Diffidenten in diefen 
Schulen, wie in denen, wo diefelben nur vereinzelt gefunden wer- 
ben, immer bei ber Verwaltung die ficheren Mittel, ihren Glauben 
du bewahren, finden, denn die religiöfe Toleranz ift die Toftbarfte 
roberung der Revolution. 

3) Berringerung der Hilfsmittel fir die Familie. 

Die Beweismittel, die aus diefem Punkte gezogen werden, leiten 
id aus dem heidnifchen und falfchen Gedanken ber, daß das Kind 
a8 Eigenthum des Vaters fet, daß es allen antiten Rechten unter- 

worfen ſei: dem jus utendi et abutendi; daß dieß ein Boden fet, 
der ungeltraft ausgebeutet werden Fünne, follte dieſe vorzeitige Aus⸗ 
beutung ihn auch für immer unfruchtbar machen. Dhne Zweifel 



295 

wird dad Kind, welches bie Kuh bewacht, während ber Bater und 
die Mutter auf dem Felde arbeiten, oder bad in den Wald gebt, 
um Grad zu bauen und Reifig zu fammeln, am Abend etwas für . 
bie Familie geiban haben: ein unmittelbarer Gewinn, aber ein jehr 
Heiner, und welcher die künftigen Gewinne unmöglid macht; denn 
diefe Tage vorzeitiger Arbeit verringern für die Zukunft den Wert 
ded Tagewerks ded alten Kuhhirten, der nun Ackerknecht und dur 
die Unfruchtbarkeit ſeines Geiſtes unfähig geworden ift, ſich über die 
unterfte Stufe zu erheben, ja fogar alle Dienfte, weldye dieſe un- 
terfte Stufe fordert, zu leiſten. Wenn er im Gegentheil in Stand 
eſetzt worden wäre, ir feine Arbeit einen höheren Lohn zu erreichen, 
o würde er feinen alt und müde gewordenen Eltern mit Wucher 
aurüderftatten fönnen, was er von ihnen erhalten haben würde, als 
er jelbit ſchwach und entblößt war. Die Kindesliebe ift nicht die 
Stimme ded Blutes, fie tft befonderd das ihr k für die Opfer, 
die fich der Vater in der Abficht auferlegt bat, feinem Kinde eine 
beflere Lage zu fichern. ' 

Das gegenwärtige Syſtem ſchützt die fchlechte Familie, nicht 
die gute; ed ermuthigt den Vater zur Sorglofigkeit, anftatt ihn zur 
Sparjamfeit, zur Ordnung und Borficht anzuſpornen; e8 begünftigt 
die Berzettelung der natürlichen Kräfte der Familie und nicht ihre 
normale Entwidlung , was zu gleicher Zeit einen Nachtheil für das 
Kind, für die in wahrem Sinn verftaudene Familie und für die 
Geſellſchaft feftitelt; endlich fichert Died Syſtem die Zreiheit des 
Baterd nur, indem ed die ded Sohnes verlegt, denn die Verpflich⸗ 
tung für den einen, fein Kind zu unterrichten, würde für den alte 
dern Die Befreiung von einer verabfhennng&mürbi en Knechtſchaft 

“fein, nämlich von der der Unwiſſenheit, vielleicht von der des Elends, 
bie, ihr folgt, und von der der Laſter, welche fie nur zu oft be= 
gleiten. j 

’ Es ift Ihr wahr, daß viele Familien zu arm find, um ich frei- 
willig der Arbeit eined Kindes, das jeden Tag jelbit einen Theil feiner 
dürftigen Nahrung erwirbt, zu berauben. in Gefep uber den 
Zwangdunterricht würde dieſes Intereſſe zu jchonen haben, und es 
würde entweder vermittelt Wohlthaͤtigkeits-Büreau's, oder durdy Die 
Einrichtung jener Schulflaffen, die in Deutichland und der Schweiz 
von fo günftigem Erfolge gewejen find, für die abjolut bebürftigen 
Familien eine Unterftügung organtfiren, die derjenigen analog wäre, 
die in vielen Klein-Kinder-Bewahranftalten gegeben wird, indem man 
jenen Kindern, welche man dem Vagabondiren entzieht, damit fie 
Schüler werben, einige Nahrungdmittel oder fogar Kleidungsſtücke 
bewilligt. In einigen Kantonen der Schweiz ift den Armen, deren 
Kinder die Schule Heißig befuchen, eine Prämte zugefichert; dies tft 
auf hohe Zinſen angelegtes Geld. 

Es iſt kaum nöthig hinzuzufügen, daß die Zeit und die Dauer 
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des obligatorifchen Schulbefuhs mit Rüdficht auf Die Bebärfniffe 
bed Aderbaud und ber Snduftrie beftimmt werden würden, umd daß 
Ka von gewichtigerer Art, wie fie fi and den Entfernun- 
gen, der Ichlechten Jahreszeit oder anderen unbedingten Nöthigungen 
ergeben, Dur weife bewilligte Schulbefreiungen Rechnung getragen 
werden wiirde. 

4) Der Schulzwang würbe eine gefährliche Waffe in der Hand ber Regierung fein. 

Diejenigen, die jo ſprechen, vergeſſen ieled: Auertk daß die 
Regierung fein ae fein Privatinterefle ve , weil fte im 
Ge entbeit ber hoͤchſte und der wahrite Ausdruck aller allgemeinen 
Kandedintereffen tft; dann daß die Elementarſchule nicht der Drt iſt, 
wo ſich politiiche Ideen bilden; endli dab bei dem —2 
Geſetz, dad und regiert, jeder das Recht bewahrt, feinen Sohn in bie 
Schule zu ſchicken, in welche es ihm beliebt, oder in feine zu ſchicken, 
wenn er im Stande ift, den Unterricht feines Sohnes felbit zu leiten. 
Was obligatorifch werden würde, wäre nur, daß jeder lejen, fchreiben 
und rechnen lernte, nicht etwa dab das Kind in die oder jene Schule, 
die vom Staat bezeichnet würde, gejchidt werden müßte. 

5) Unmöglichkeit, biefes Syſtem bei bem gegenwärtigen Stande ber Schule in 
Anwendung zu bringen. 

Es ift Feine Unmöglichkeit, fondern in gewiſſen Punkten eine 
Schwiertgkeit, die man mit Geld und Zeit befeitigen wird. Ueber⸗ 
Died wird im Fall eined materiellen Hinderniffes, die Wirkung bes 
Geſetzes natürlich aufgeichoben werden, bis man das Hindernih be» 
fettigt bat. 

6) Untergang ber Disciplin. 

Die Schüler, welche ihre Gegenwart in der Klaffe unmöglid 
machen würden, würben notbwendig aus ihr —— en werden.“ 
Die Schule, wie die Gejellihaft, würde ihre Wideripenftigen haben. 
Man kann die Zahl derfelben verringern; aber der Gedanke, daß es 
deren immer geben wird, darf ebenfowenig eine Berzögerung im 
Erlaß des Schulgefeged bervorbringen, ald die Furcht — * 
tige zu haben, davon abgehalten hat, das Milttatr-Gefep zu erlaffen. 

7) Der Schulzwang wird eine neue Steuer fir ben Armen fchaffen. 

Auf diefen Ginwur! wird im $. X geantwortet werden. 
Man ftellt den Volksgeiſt ald dieſem moraliigen Zwang feindlid) 

dar. Alle Welt ſtimmt in der Anerkennung ber glüdlichen Wir⸗ 
ungen des Geſetzes vom Jahre 1883 überein. Es tft indeß nicht 
zu vergeflen, daB der finanzielle Zwang, der durch dies Geſetz feft- 
efept wurde, denen, welde ihn ertragen mußten, ſchmerzlicher er- 

Hhlen, ald heute der Schulzwang erjcheinen würde. Im erften Sabre 
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mußte man die m defielben 20,961 Gemeinden amtlich an⸗ 
befehlen, und man wich nicht zurüd.”) 1837 erhoben ſich die amt- 
lichen Befehle noch bid auf 333 der nothwendigen Summe. 1839 
trafen diefe Befehle noch 4,786 Gemeinden; 1840 noch 4,016. Aber 
bie Beharrlichleit der Verwaltung ließ diefen Zwang in die Sitten 
übergehen, und heut denkt Feiner daran, fi ihm zu entztehen. 

Faſſen wir Alles zufammen, fogiebt e8 für alle Rechte entiprechende 
Pflichten, für alle Freiheiten geſezmäßig e Einſchränkungen. Man 
Ögert nicht, die Nechte der Bürger in Rückſicht ihrer materiellen 
ntereffen einzufchränfen. Handelt e8 fi um Eigenthümer, jo wingt 

man den einen, eine ungeſunde Wohnung niederzureißen, ſogar ſein 
Haus abzuputzen; und im Namen des gemeinen Nutzens zwingt 
man den andern, eine Entſchädigung, welche ihm unnütz ſein kann, 
zum Austauſch gegen ein Beſitzthum anzunehmen, das er behalten 
möchte, weil ſein Sohn darin geboren iſt, oder weil ſein Vater darin 
eſtorben iſt. Ganz wie zum Trotz gegen den Grundſatz der Frei- 
beit der Verträge ift der Kaufmann gehalten, um zu verfaufen, daß 
metriihe Syſtem zu fennen und anzuwenden. 

Der Minifterial-Bejhlug vom 24. September 1831, der die 
Königliche Drdonanz vom 29. April 1831 in Ausführung bradhte, 
jepte im Art. 34 ce, daß Fein Dürftiger Hülfe vom Wohlthätig- 
eits-Büreau empfangen fol, wenn er nicht darthut, daB er feine 
Kinder in die Schule ſchicke, oder wenn er fich weigert, fie impfen 
u laffen, und diefer Beichluß tft tim mehreren Städten, fogar In 
arts in Kraft getreten. 

So ift alfo der Schulzwang den Aermiten auferlegt worden. 
Der Gefepgeber von 1841 bat ihn auch für Die Kinder, die in den 
Fabriken arbeiten, auögeiprochen, und der Art. 203 ded Code Na- 
poldon hat aus der Pflicht, feine Kinder zu erziehen, eine der Hei» 
rathsbedingungen gemacht. 

Der Grundſatz iſt alſo aufgeſtellt; es bleibt noch übrig, ihn 
auszudehnen und ihn mit Hülfe einer Reihe väterlicher Verordnungen, 
weit mehr durch moraliſchen Zwang als ſtren e Strafen zu verall⸗ 
emeinern; und in einigen Jahren werden ſich nur ſehr wenige 

Beifter in Frankreich finden, die im Schooß der Givilifation, deren 

*) Die obigen Ziffern find aus einem Bericht bes Herrn Guizot an ben 
König vom 15. April 1834. Diefer Bericht enthält folgende Stelle: „Man 
barf es fich nicht verheimlichen noch verfchweigen: das Land ift in biefer Be- 
ziehung weniger borgeferrätten, als man e8 oft gejagt bat; feine Wünfche find 
durchaus nicht auf dem Niveau feiner Bebitrfniffe; die zu machenbe Ausgabe 
erichredt; bie angedrohte Strafe macht mwiberipenflig; und noch lange Zeit wirb 
bie Verwaltung durch Thätigfeit und Aufklärung, die Sorglofigleit und Un- 
wiffenheit eines Theile der Benöllerung zu überwinden haben. 
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Ba fie hemmen würben, vollftändig unfruchtbar gebiteben 
wären.” 

Es genügt nicht für ein Volt, nach oben erleuchtet zu fein, 
was ihm einen fchönen und edlen Anfchein geben Tann, das Licht 
muß bid in die innerften Tiefen binabfteigen und zu jedem Geift 
gelangen, damit fich dauerhafte Bürgfchaften der Ordnung und des 

ebeihend bilden. 
an verfichert ſich gegen Hagelſchlag und Brand; der Schul⸗ 

amang wird für alle Bewohner der Gemeinde eine Berficherung ge⸗ 
gen die Plünderung und deren Folgen ſein; man unterſtützt mit 
großen Koften Privatunternehmungen oder gemeinnützige Dienſte; 
die für die Freiſchule teltgefepte Abgabe wird die Prämie fein, die 
man bezahlt, um fich gegen die Vergehen zu verfihern, und die ge» 
lieferte Subvention wird mit der Intelligenz der Volksklaſſen deren 
Produktionskraft entwideln. 

Die gute Erziehung des Volks wird alſo den Reihthum und 
die moralifhe Große Frankreichs fidhern, wie die gute Disciplin der 
Armee feine Kraft und feine Sicherheit ausmacht. 

Bon der Zeit an muß alfo ebenfowenig erlaubt fein, ſich der 
Schule zu entziehen wie der Confeription, und das Schulgeſetz, 
— — — — —— — — 

*) Der Maire von Roubair ſchrieb am 23. ebrua 1860 an ben Prä- 
fidenten des Departements Norb einen Brief, in welchem er vorſchlug, ben Un⸗ 
terricht obligatorifch zu machen, indem man auf dem vom Geſetze vom 22. März 
1841 aufg ellten Grundſatze weiter baue, dadurch iR: man befchließe, daß es 
auf bie Fleineren Werkſtätten ebenfo wie auf bie großen Fabriken angewendet 
werben folle, und daß feiner in fle aufgenommen werden würde, wenn er nicht 
eißig 4 Jahre lang eine Schule beſucht babe: „Ich glaube mich nicht zu täu⸗ 
hen,” fagt er, „wenn ih behaupte, daß bie Hälfte unjerer Arbeiter-Bewdtlerung 
nicht reiben und leſen Tann, daß bie Hälfte erſt beginnt, bie Klaffen in bem 
Sabre zu befucden, welches der erften Kommunion vorbergeht und bann noch 
eine Stunde täglich; und bemerken Sie, Herr Präfelt, daß diefe Stunde vorziig- 
ih darauf verwandt wird, bie ®ebete zu Iernen und ben Katechismus zu er- 
flären. Dan läßt bie Kinder mit 12 Jahren zur erflen Kommunion geben, 
und jedes Jahr finden fi etwa 800 in den Kircchfpielen. ... Bon ben 400 
Kindern, welches fich jedes Jahr in dem Kirchiprengel Notre-Dame zur erſten 
Kommunion einfinden, Tennen 200 feinen Buchſtaben, haben keine Kenntniß bes 
Katechismus, und eine gute Anzahl find unfähig, ihre Gebete richtig herzufa- 
en.... Wie in Roubaiz, fo ift es faſt in allen Stäbten bes Departements... ... 
enn mein Borfchlag angenommen würde, fo twilrben wir nicht mehr das be- 

trübende Schaufpiel haben, fie ohne jeben Unterricht zum Katehismus kommen 
zu ſehen, indem fe auch nicht ein Dial eine Kenntnig von dem, was gut und 
was fchlecht if, haben. Es tft die Sache der Regierung, Sr. Majeftät, biefen 
edlen Gedanken zu verwirklichen, indem fie an bie Spite bes Geſetzes fchreibt: 
Ale Kinder des franzöfiichen Kaiſerreiche, welche das 14. Jahr im Jahre 1806 
erreicht haben werben, Tönnen geläufig lefen und vicheig ſchreiben. 

„In dem Augenblick, in dem wir ben Kampf mit ben engliſchen Induſtriellen 
eingehen, barf bie Regierung nichts unterlaffen, um bie Intelligenz unferer Arbeiter 
u entoideln, inbem fie ihnen während ihrer Kinbheit vermittelft eines fleißigen 
mindeſtens vierjährigen Schulbefuhe einen guten Slementarunterricht giebt. . . .“ 



welches alle Franzoſen zwingen wird, leſen und ſchreiben zu koͤnnen, 
wird die nothwendige Ergänzung des politiſchen Geſetzes fein, welches 
alle Franzoſen zur Wahlurne ruft. Dad Land des allgemeinen 
Stimmredtd muß das ded allgemeinen Clementarunterridhtd fein; 
jonft würde der Stimmzettel in den Händen der Unwiffenden dad 
werden können, was eine gefährliche Waffe oft in der Hand eines 
Kindes iſt. 

Es ift zwedimäßig, den theoretifchen Gründen bie. Unterftühung 
eined durch die Erfahrung gelieferten Beweiſes zu geben. 

Bor einem Jahrhundert war Baden eins der Deutichen Länder, 
weldye am meiften in der allgemeinen Entwicklung zurüdgeblieben 
waren. 

In Folge der Kriege der Republik und des Kaiſerreichs erwachte 
es aus feiner Lethargie. Der obligatorifche Unterricht, der als Prinzip 
während ded Jahres 1803 decretirt worden war, empfing im Sabre 
1834 die ernitefte Entwicklung, und eine Generation genügte, um 
and dem Großherzogtum einen der am meiften vorgejchrittenen 
Deutihen Staaten zu machen. Dad Schulgefep giebt nur noch zu 
einer Heinen Anzahl von Borladungen und Geldbuhen Beranlaffung. 
„Su diefer Hinficht, * Iagte im Sahre 1864 ein hoher Beamter, „ud 
wir auf dem Punkt angelommen, wo man nicht8 weiter thun kann.” 
Dieſes Gefep, dad ſchon nah 50 Fahren für bie Knaben unnöthig 
ift, dient nur noch für die Mädchenichulen. 

Welches find die Folgen des Schulzwanged? Die Moralität 
und der Reichthum ded Landes find gewachſen. Die Zahl der Hei- 
rathen fteigt, die unehelichen Geburten nehmen ab, und die Gefäng- 
nifle leeren fih. Man bat oben gefehen, daß man im Sabre 1854 
1,426 Gefangene und im Sabre 1861 nur noch 691 zählte. Die 
Zahl der Diebftähle ift von 1009 auf 460 gefallen. Andererjeitd 
bat das materielle Gedeihen ded Landes einen bewunderungswürdi⸗ 
en Aufſchwung genommen. Der Strom der Auswanderung nad) 
merika ftodt; die Steuermahnungen haben um zwet “Drittel abge- 

nommen; die Zahl der Armen um ein Viertel. Und Herr Dr. Dieb, 
Handels = Direltor ded Großherzogthums, fügte, als er von dieſer 
außerordentlihen Umwandlung fprach, hinzu: „das Hauptmittel diefer 
Entwidlung ift ganz fiher der Unterricht geweien, weldyen die un- 
teren Bollöflaffen zu nehmen gezwungen wurden.” 

X. 

Don der Elementar-Sreifchnle. 

Hiftorifches der Frage. 

Wenn ber Clementar-Unterricht für obligatortfch erflärt wird, 
jo muß diefe Erklärung die Koftenlofigfeit deifelben bis zu einer 
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—* Stufe oder die vollſtändige Koſtenlofſigkeit zur Folge 
aben. 

Prüfen wir diefe beiden Syfteme; aber fragen wir zuerft bie 
Erfahrung der Vergangenheit und die der fremden Nationen, die 
mehr oder weniger dieſen Weg eingejchlagen haben. 

Die Kirche, die lange deit die Bewahrerin aller Wiſſenſchaft 
eweſen, vertheilte das Brod des Geiſtes, wie dad der Seele um⸗ 
653 Ich ſpreche nicht von den Klöſtern, in welche der Aermſte 
ugelaſſen war, und die er e oft al8 Abt oder Bilchof, biöweilen 
—* als Papft, wie Öreger II. und Sirtud V. verlieh, fondern 
von den außerhalb der Klöfter befindlichen Schulen. Die Defrete 
der Concilien, die Dekretalen der Päpfte beftätigen den Wunfch der 
Geiſtlichkeit, die Fretichulen zu Gunften der Armen zu vermehren 
und fogar die Ertheilung der (Univerfitäts-) Grade von jeder Ab» 
gabe En befreien.) 

ie Koftenlofigfeit für den Clementar-Unterricht war in den 
legten Sahrhunderten nicht ohne Einſchränkung. Sn Paris wurde 
in den Schulen, die von dem Cantor von Notre-Dame abbingen, 
bezahlt; aber die Pfarrer hatten in jedem Kirchſpiel Freiichulen ers 
richtet, jogenannte Wohlthätigleitsichulen (Ecoles de charite), welche 
fie gegen die fiscalifchen Anfprüche des Cantors vor Notres- Dame 
zu vertheidigen wußten; jedody unter der Bedingung, nur notoriſ 
arme Kinder in fie aufzunehmen. In ben Gelehrtenſchulen beftan 
Iogar dad Verbot: Ab ıls vero, qui sunt in re tenui et angusta, 
nil omnino accipiatur. 

Zu diefen Bohlthätigkeitefchulen kamen die, weldye im 18. Jahr⸗ 
hundert von verjchtedenen religiöfen Gemeinjchaften, und befonders 
von der Kongregation der Brüder de la Salle (1724) eröffnet wur⸗ 
ben, deren Statuten ihren Mitgliedern die beftimmte Berpflichtung 
auferlegten, den Unterridyt ohne jeglidhe Bezahlung zu geben. Im 
Prinzip waren fogar die Jeſuitenſchulen Freiſchulen. 

or 1789 beitand die Koftenlofigkett auf einer hoben Stufe 
für die drei Unterrichts-Grade. 

In den Univerfitäten bezahlte man nicht für die Fakultaͤtsvor⸗ 
lefungen, fondern nur für die Prüfungen und die Diplome, und 
man bezahlte weniger ald heute. 

In den 10 vollftändigen ira Br welche Paris damals 
befaß, anftatt der 7, bie ed jebt bat, war der Unterricht für die 
Schüler, die nicht im Schulgebäude wohnten, feit 1719 ganz frei; 
jetzt kann nur ein Zehntel derfelben die Befreiung vom Schulgeld 

*) Man fehe bejonbers bie Dekretalen Gregors IX. tit. V. lib. V., De 
magistris et ne aliguid exigatur pro licentia docendi; eine Verorduung Theo⸗ 
oufie „Biſchof von Orleans, Des decrets des conciles de Latran, 1179 et 

etc. 
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erhalten. Die im Schulgebäude wohnenden Schüler zablten eine 
Penfion, aber zu dem möglihft geringen Preife; denn dad Edikt 
von 1598 hatte beftimmt, daß biejer Penfiondjap jährlih nach ben 
Preifen der Lebendmittel in einem Rathe, der von dem Civilrichter, 
dem Generalprofurator, dem Rektor, den Decanen und Borftehern 
und von zwei Kaufleuten aus der Stadt gebildet wurde, feftgeftellt 
werden folle.. Außerdem hatten die 10 Gelehrten Schulen 1,046 Sti« 
pendiaten, faft ebenſoviel ald die 75 Lyceen, die nach dem Decrete 
vom 10. Mai 1806 (l’Universite imperiale*), welches den öffent« 
lichen Unterricht organifirte, beftehen, aufammen haben; nady dem 
Gefetz vom 11. Floreal des Jahres X follen in ihnen indeß 6,400 
Schüler unterhalten werden. 

Als die konſtituirende Verfammlung dad Prinzip des freien 
Slemehtar-Unterrihtö"*) unter die Prinzipien von 1789 aufnahm, 
fehte fie nur für den Staat die große Tradition der Kirche fort. 
Diele hatte im Mittelalter die Welt durch den Glauben beherricht; 
aber fie hatte durch die Sahrhunderte hindurch ihre Herrfchaft durch 
zwei Dinge friedlich und ficher gemacht: durch den freien Unterricht, 
welcher ihr geftattete, überall die tüchtigften Geifter herauszuſuchen, 
und durch die Wahl, welche die würdigiten zu den höchften Aemtern 
rief. Wie kann man darüber eritammen, daß die feudale Gefellihaft, 
in welder dad Studium verachtet und die Erblichfeit überall, ſogar 
bet den öffentlichen Aemtern zugelaffen war, von der religiöfen Ge: 
ſellſchaft beberricht worden ift, welche die Schulen hatte, und welche 
ihre Beamten nicht nach dem Gefehe ded Bluts, fondern nach dem 
des Geiſtes ergänzte! 

Seit 1789 iſt der Staat in den äußeren Dienften an die Stelle 
der Geiſtlichkeit getreten. Er wacht neben ihr über alle Momente 
des bürgerlichen Lebens und über viele Akte, welche — die Geiſt⸗ 
lichkeit allein regelte: über die Geburt, die Verheirathung, die 
Teſtamente und den Tod; er hat die geiſtliche Gerichtsbarkeit auf 
die kirchlichen Dinge reducirt; er hat den Armen- und Krankendienſt 
und die Schulen auf —— Aber wenn der Staat bei 
vielen dieſer Dienſte den Charakter der Koſtenfreiheit, den die Kirche 
ihnen gegeben hatte, bewahrt hat, ſo hat er einen dem entgegenge⸗ 
ſetzten Geiſt in das öffentliche Schulweſen eindringen laſſen, weil 
der Laienlehrer, der eine Familie hat, eines Budgets bedarf, und 

*) Die Zahl der Stipendien iſt gegenwärtig 1,057, die unter 1,588 Schu⸗ 
ler vertheilt find. 

. I J Titel 1. Fundamentale Einrichtungen, die von der Conſtitution ver⸗ 
gt find. — | 

„Es wird ein öffentlicher Unterricht, ber allen Bürgern zu Theil werben 
fol, gefchaffen und organifirt werben; er wird in Beziehung auf bie Lehrgegen- 
fände, die für alle Menſchen unbebingt nöthig find ac... . loſtenfrei fein.“ 
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weil der Klofter-Lehrer, der keine bat, Dank den Hülfsnrikteln, welche 
bie eeligiälen Gemeinſchaften finden können, deifen entbehren Tann. 

Der den Fakultäten find Gebühren erhoben worden; in ben 
Gelehrtenſchulen ift die Freiſchule für die nicht in der Schule Woh⸗ 
nenden faft unterbrüdt und die Zahl der Stipendien verringert wor: 
den; endlich geben in den Schulen für die Heinen Kinder die Fa⸗ 
milien heute nahe an 19 Millionen für Schulgeld aus. 

Indeſſen ſicherte der Artikel 24 des Geſetzes vom 15. März 
1850 allen Denen, welche das Schulgeld nicht bezahlen konnten, 
Freiſchule zu. Die Munizipal-Räthe wendeten den Srundjap ſo 
reichlich an, daß bie Ziffer der Freiſchüler, welche 1850 nur 352 
war, 1852 bi auf 402 ging. Man gerieth in Unruhe „über dieſes 
Streben, dad Schulgeld fo niedrig ald möglich anzufepen und die 
Pforten der Schule Haft allen Kindern des Dorfes umjont zu öff- 
nen.” Man ging auf den Geift des Gejeted vom Jahre „puehd, 
welches, ohne fich um die Zahl der Armen zu kümmern, beitimmte, 
daß die Befreiung vom Schulgelde nur hoͤchſtens einem Fünftel der 
Schüler bewilligt werden follte; und ed wurde im December 1858 
entichieden, daß die Präferten jeded Jahr die Martmalzahl der Frei⸗ 
ſchuͤler beftimmen follten. Seit dieſer Zeit ift eine Doppelte Bewe⸗ 
gung in Rüdfiht auf die Verminderung des Staatözufchuffes zu 
en Koften des &lementarunterrichtd eingetreten. Einerſeits bat 

man dad Schulgeld erhöht, andrerfeitd hat man das Beneficium der 
Freiſchule eingeſchränkt. Glücklicherweiſe erhielt und zog das Abonne« 
mentd-Syftem, dad in dieſer Zeit von einer großen 34 von De⸗ 
partements angenommen wurde, viele Kinder, welche jene Maßregeln 
entfernt haben würden, in die Schulen. 

Aber obgleich die oben bezeichnete doppelte Bewegung in ihren 
Wirkungen durch das Abonnement abgeſchwächt wurde, hat fie 
doch ſeit 1858 eine große Intenſitaäͤt gewonnen. Vor dieſer Zeit 
betrug dad Schulgeld monatlich durchſchnittlich 1 re. 19 Cent.; 
durch nach und * eintretende Erhoͤhungen iſt es auf den heutigen 
Satz von durchſchnittlich 1 Fre. 68 Cent. geſtiegen und beträgt in ges 
wiften Orten 2 Fres. 2 Fres. 50 Gent. und 5 Fres. 25 Gent. 

Im Jahre 1850 gabiten die Familien für die Knaben» und ge- 
miſchten Schulen, für die Mädchenichulen und Kinder-Bewahranitalten 
nur 11,600,000 Fres.; fie haben im Jahre 1863, 18,578,728 res. 
50 Gent. dafür audgegeben. Auch het der Staat beträchtliche Ueber⸗ 
Ichüffe machen können. Die von der Gejepgebung für diefe Schu⸗ 
len beitimmte Summe von 3,500,000 Fred. wurde vor 1858 voll. 
Hanbig audgegeben. Dad Syftem der Verweifung der Freifchiler 
n die Kategorie der zahlenden, oder derjenigen Schüler, welche we⸗ 
"iD zahlten, in die Kategorie derer, welche viel gablen, gulammen 
mit nüglichen Neformen, welche die Muntzipal-Räthe verhindert has 
ben, ihre gewöhnliden Einnahmen den Ausgaben für die Schulen 
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zu entziehen und mißbräudlidh reichen Famillen die Freifchule zu 
bewilligen, hat jo energifch gewirkt, Daß man feit 1859 einen Ueber- 
ſchuß von 703,365 Fred. hatte, der fih im Sahre 1860 auf 
1,143,103 Fres., im Jahre 1861 auf 1,090,000 Fres., endlich im 
Sahre 1862 auf 1,065,200 Fred. belief. 

Dank diefen Ueberſchüſſen find Mißbräuche unterdrüdt worden 
und man hat viel Guted damit gewirkt; man konnte dad Gehalt 
der Zehrer erhöhen. Aber um ihnen Brod zu geben, mußte man 
ed von dem armen oder wenig bemittelten Familienvater nchmen, 
und ein jcheinbarer Wohlſtand verbarg viele Entbehrungen. 

Diefe finanziellen Maßregeln, dieſe Vertheuerung der geiftigen 
Nahrung, deren unvermeidliche Folge geweten fein würde, die Schul- 
bevölferung zu verringern, haben glüdlicherweile in dem Aufſchwung 
des allgemeinen Gedeihend und in dem Unterrichts-Bedürfniß, dad 
alle Jahr lebhafter wird, ein Gegengewicht gefunden. Aber jenes 
Langfamerwerden war die Folge von dem oben Beiprochenen, und 
welched beweilt, daß ganz im Gegenfag zu dem, was bei einem 
bewegten Körper gejchieht, der einer fortdauernd auf ihn wirkenden 
Kraft auögejept ih. deſſen Schnelligkeit im gleichen Verhältnik zu 
dem burdylaufenen Wege wächſt, die Zunahme der Geſchwindigkeit 
in der gegenwärtigen Periode geringer geweſen tft, als in der vor» 
bergehenden. 

Vergeblich hat ein Gircular vom 24. Februar 1864, um dieſe 
Hinneigung zum Langjamerwerden zu befämpfen, an die Beobad)- 
tung des Öefepes von 1850 erinnert, welches vorſchreibt, allen Kin⸗ 
bern, deren Familien außer Stande find, das Schulgeld zu bezahlen, 
die Zreifchule zu bewilligen. Die Zahl der Freiichüler wird noch 
tn vielen Orten nicht durdy das Bedürfniß, fondern durch eine wills 
kürliche Zahl beftimmt, die zu der Ziffer der die Schule beſuchenden 
Schüler oder zu der der Einwohner der Gemeinde in einem gewiffen 
Verhaͤltniß Steht. 

XI. 

Vom Schulgelde und von der Freiſchule in Frankreich. 

Dad Schulgeld iſt in Frankreich höher, als in irgend einem 
andern Lande und eine jehr ſchwere Laſt. Sein mittlerer Satz iſt 
heut pro Monat und Kind 1 Fre. 68 Gent., was für den Schüler, 
der die Schule jährlihd 8 Monate lang bejuchen würde 13 Fred. 
44 Gent. und für den, der fie während 11 Monate befuchen würde 
18 Fres. 48 Bent. macht. Was den mittleren Satz des jährlichen 
Abonnements, der für viele Gemeinden in 54 Departementd befteht, 
betrifft, jo beträgt er immer noch 10 Fred. 89 Ent. 

Zu diefer Ausgabe kommt die für die Schulutenfilien, welche 
zu Mißbräuchen Anlaß geben, die die Vermaltung nicht immer ers 
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affen und unterbrüden kann. Wenn wir 2 Fred. für Schuiuten- 
lien pro Fahr und Kind rechnen, bleibt man Dabei in den 
ei weiten meiften Fällen binter dem wirflihen Betrage zurüd, 

obgleih man von diefem einen Punkt zur Zahl von mehr als 
4 Millionen kommt. 

Es iſt leicht zu begreifen, daß eine Bauern⸗ oder Arbeiter⸗ 
familie, die mehrere Kinder bat, bis zu dem Preiſe nur für ein 
Kind zahlen Tann, und dab, da fie auch dann noch die Ausgabe 
jehr drüdend findet, fie zaubert, diejelbe zu machen, oder fie jedes 
Jahr nur für kurze Zeit macht. Auch bat das Prinzip der Frei⸗ 
ſchule, welches in der Natur der Dinge liegt, den beſchränkenden 
Maßregeln, bie gegen daffelbe fett 10 Jahren angewendet wurden, 
wideritanden: von 2,399,293 Schülern der Communal-, Knaben⸗ 
oder gemiſchten Schulen find noch 845,531 oder 352 Freiſchüler; 
aber * die andern iſt das mittlere Schulgeld, welches 1852 nur 
Fres. 58 Gent. pro Kopf war, heute auf 8 Fred. 84 Gent. ge- 
iegen. 

Es hat ſich alfo das Berhältniß der Freiſchüler zu den zahlen» 
den Schülern nicht auf der Ziffer von 1852, weldhe mehr ald 402 
war, erhalten; aber wenn fie auf die Zahl von 1850 gefallen tft, 
jo iſt fie doch wentnitene nicht darunter gefallen. Es tft ſchon body 
enug; denn eine Verminderung von mehr ald 55 in der Zahl ber 
eiichüler repräfentirt wenigftend 125,000 Kinder. 
Man hat gefehen, daß die 2,169,438 zahlenden Schüler in 

allen Arten von Schulen ihren Familien 18,578,728 Arch. 50 Cent. 
toften. Es fehlt viel daran, daß diefe Laſt, weldye pro Kopf für 
einen zu fpärlidhen Beſuch durcdhfchnittli 8 Fred. 56 Gent. aus⸗ 
mad, ohne Schwierigkeit und ohne Murren ertragen würde. Biele 
entziehen fich derielben, indem fie ihre Kinder gar nicht oder nur fo 
wenig als möglid in die Schule ſchicken. Dies ift der Fall bei 
ben meiften jener 800,000 Kinder, von denen oben geiprochen murbe. 

Es folgen nun einige Bemerkungen, die von Volks⸗Lehrern ge⸗ 
macht worden find, und welche die Wünfche der Bevölkerung ent- 
üllen: en: 

„Die Freiſchule würde den lebhafteften Wünfchen der ländlichen 
Bevölterung eniiprechen (Pas⸗de⸗Calais). — Ich zögere nicht, es 
u fagen, trog Allem, was ich dagegen gelejen habe, daß bie unbe⸗ 
—*2*8* Freiſchule eine ungeheuere Wohlthat ſein und ſicherlich als 
rd aufgenommen werden würde (Loiret). — In meiner Gemeinde 
ind von 58 Kindern, welche feinen Unterricht empfangen, 48 in 
diefer Lage, weil fie dad Schulgeld nicht zahlen können. Die uns 
beſchraͤnkte Sreifchule würde von dem Dank der ganzen Bevölkerung 
aufgenommen werden (Drne). — Das Schulgeld iſt ſehr laͤſtig, ſo⸗ 
gar für die nicht Bedürftigen nl — Der Unterridt koſtet 
zu viel, wird ein braver Mann Ihnen jagen; ich bin nicht auf der 
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Lifte der Armen; und ich wünfche nicht darauf zu jini wenn fie 
einen vernünftigen Preid nehmen werden, werde von ganzem 
Derzen meine Kinder nach der Schule ſchicken (Loire-Inferteure). — 

elche8 Murren, wenn man jeded Jahr dad Schulgeld ſich erhöhen 
Br „Lieber ald daß wir 50 Sous monatlidy bezahlen," fagen 
ie, „wollen wir unfere Kinder nichts lernen laſſen;“ und fie neh⸗ 
men fie aus der Schule (Aveyron). — Die Freiichule würde die 
Wünſche der ländlichen Bevölkerung befriedigen, welche die Städte 
um dad Privilegium beneiden, das fie in diefer Hinficht geniehen 
(Boudyed-du:Rhöne). — So gering da8 Schulgeld, ed erregt doch 
Murten. Die Bauern ſprechen mit Neid von den Freilchulen. 
ee Unterricht! Das ıft das Ziel, nad) dem die Bevölferun 
fih fehnt (Corſe). — Eine gute Anzahl Samilienväter, bie no 
nit ſchreiben umd leſen Tönnen, fagen: 2 Fre. lat I iſt ſehr 
theuer für ein Kind von 8 Jahren, welches noch nicht leſen kann; 
u meiner Zeit zahlte man 50 Gent. oder 75 Gent. für die An- 
Finger: beut 1 Fre. 50 Gent. bi8 8 Fahr, und nachher 2 Fres., 
und ſpäter 2 Fred. 50 Gent. Nun, ich werde mein Kind nur einige 
Monate in die Schule ſchicken (Tiere). — Ald man in dem De- 
partement dad Schulgeld von 50 Sent. monatlich auf 1 Fre. 50 Gent. 
erhöhte, fagten die Bauern: „Die Regierung will uns hindern, un- 
fere Kinder zu unterrichten, wir werben fie behalten!" (Doubs). 

Diefe Citationen würden ind Unendliche vermehrt werden Tön- 
nen: fie enthüllen dad Uebel; es ift augenfällig, daß der Clementar- 
Unterricht nicht wird für obligatoriich erflärt werden können, wie es 
dad Intereſſe der Kinder und dad der Gejellichaft verlangt, außer. 
unter der Bedingung, daß er koſtenfrei ift, wenigſtens für die meiſten. 

Der Art. 24 des Geſetzes vom 15. März 1850 wird weder 
dem Buchſtaben, noch dem Geifte nach volljtändig ausgeführt; es 
würde von Wichtigkeit fein, daß er ed wäre, wenn nicht der Augen- 
blick gefommen wäre, freigebiger als das Gefeb von 1850, fogar 
wenn ed gut andgeführt würde, zu fein. Denn neben der im Wohl- 
datigteitn Dürean erflärten Dürftigfeit, giebt e8 würdig ertragened 

lend: der Mann, weldyer von feiner Arbeit leben will, wäre es 
auch nur von Schwarzbrod, und der ſich weigert, die Hand audgu- 
ftreden, ber aber alich für feinen Sohn nicht das Schulgeld be ob en 
fann, überläßt ihn dem doppelten Uebel der Unwifjenheit und dem 
Bagabondiren. 

| | xI. 
Don dem Schulgelde nnd von der Freiſchule im Auslande. 

Es iſt im Auslande nicht fo! Mehrere Staaten haben bie 
unbejchränkte Freiſchule feftgefegt: wie Dänemark, das Großherzog: 

20 
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thum Sachfen⸗Coburg⸗ Gotha, das Herzogthum Raſſau, Die Schweizer⸗ 
Cantone —— Luzern, — Waadt, Genf und Bajel- 
Land, das Königreih Stalten, die vereinigten Staaten, Chili ıc. 
In Norwegen ift die Freiſchule zugelaffen, vorbehaltlich des Rechts 
der Gemeinden, ausnahmsweiſe von den wohlhabenden Eltern ein 
Schulgeld zu erheben. 

Am Großherzogthum Baden beträgt das Schulgeld (Gejep vom 
3. Mat 1858) 2 Fred. 50 Bent. pro Kopf und Sahr in den länd- 
lichen Gemeinden und 5 Fred. in den größeren Städten; für bie 
Erwachſenen in den Abendichulen beträgt ed nur 55 Gent. bis 1 Fre. 
10 Cent. pro Kopf und Jahr. 

Ebenfo in Würtemberg. 
In Preußen varitrt Die Höhe des Schulgeldd von 1 Fre. 75 Gent. 

in den Armenfchulen bis 6 Fres. pro Rn und Sahr.*) In einigen 
nördlichen Provinzen wird nicht pro Kind, jondern pro Familie bezahlt, 
um dem Bater, der mehrere Kinder hat, eine Brleichterung zu verjchaffen. 

In Sachſen wie in Preußen. 
In Defterreih ift dad Schulgeld für die ländlichen Gemeinden 

auf den immer noch fehr geringen Sap von 2—3 Fred. feſtgeſetzt. 
In den Städten ſteig ed auf 8 Fres. 40 Cent., denn dad deutſche 
Syſtem entlaftet im Gegenſatz zu dem franzöſiſchen dad Land, wo 
die Hülfsmittel mangeln, und verlangt mehr von den Städten, wo 
fie reichlicher fließen. Wenn drei Kinder derfelben Familie in die 
Schule geben, fo find die andern frei. 

Sn Baiern werden die Familien nad) Verhältniß ihres ver: 
muthlichen Wohlftandes eingefhägt und bezahlen pro Kopf und Jahr 
3 Rrcd. 50 Gent, 7 Fres. oder 10 Fres. Eine Schulfteuer von 
6 Ircs. 75 Bent. wird fogar von denen gefordert, die anderswo als 
in der öffentlichen Schule Unterricht empfangen. 

In Hannover können die Landgemeinden dad Schulgeld bis 
zur Höhe von 3 Frcs. 75 Gent. pro Kopf und Jahr erheben; aber 
den Lehrern werden von den Eltern einige Beiſteuern in Naturalien 
geliefert. Im den Städten beträgt das Echulgeld 7 Fred. 50 Gent. 
bis 15 Fres. pro Kopf und Jahr. Wenn dret Kinder derjelben 
Familie in die Schule gehen, fo bezahlt das dritte nur die Hälfte. 

In der Schweiz tft dag Schulgeld im Allgemeinen auf 3 Fred. 

*) Anmerkung ber Rebaction. Hierzu ift zu bemerken, baß in Preu- 
Ben in ben fogenannten Armen- ober Frei- Schulen überhaupt fein Schulgeld 
bezahlt wird, daß die Feſtſetzung beffelben übern nach Maßgabe der drtlichen Ver⸗ 
ältniffe den Regierungen zufteht und an manden Orten and über h free. 
eigt. Ende des Jahres 1801 wurden in Preußen 2,320,968 Thlr. Schulgeld 

geaahtt, weiche Ziffer das Refultat giebt, daß das Schulgeld 3 der geſammten 
ehrerbejoldungen repräfentirt. 
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ro Kopf. und Jahr auf dem Lande und 6 Fred. in den Städten 
— 5 Im Kanton Glarus beträgt ed nur 2 Fred. 

Im Kanton Bern befteht faktisch Freifchul.. Da, wo das 
Schulgeld bezahlt wird, ge nicht mehr ald 1 Fre. pro Kind oder 
bi8 2 Fres. pro Familie erhoben werden. Viele Gemeinden ver: 
langen nur 1 rc. Eintrittögeld, welched einmal gezahlt wird und 
für den ganzen Unterricht gilt. 

In Bafel-Stadt beträgt dad Schulgeld jährlich 6 Fred. Wenn 
es nicht bezahlt wird, fo wird das Kind von Amtswegen in die 
Armenfreiſchule geſchickt. 

In Baſel⸗Land werden in gewiſſen Fällen den Familien, deren 
Kinder fleißig find, Prämien gezahlt. 

In den Ländern alfo, wo der Klementar-Unterricht ein ernites 
Sntereffe der Bevölferung tft, tit dad Syſtem der Billigkeit der 
Schule vorwiegend. 

| XIII. 
Don dem Elementar⸗Unterricht als öffentlichem Dienſt. 

Die Geſellſchaft forgt umſonſt für die großen Dienfte, welde 
ſie für unbedingt nöthig Hr ihre Sicherheit, für ihren Wohlftand 

oder für ihre Ehre hält. Sie vollendet mit Hülfe Aller das Werk 
und verjchafft einem jeden den Genuß deflelben, ohne in dem Augen- 
blid, wo dad Individuum die Wohlthat ernpfängt, eine Steuer zu 
verlangen. So iſt e8 mit ber Juſtiz, der Religion, ber Vertheidi- 
gung des Landes, dem —— den oͤffentlichen Wegen, 
dem höheren Unterricht (mit Ausnahme für die Facultäts-Anmeldun⸗ 
gen und die Grade), den Bibliotheken, den Mufeen, den vom Staate 
mit großen Koften Zulammengebrnähten Sammlungen ıc. ꝛe. Wa: 
rum jollte es nicht ebenjo gehalten werben mit der Volfderziehung, 
wie mit der Religion und der Juſtiz? Es war, wie ich gezeigt 
habe, ehemals die nach allgemeiner Geltung ftrebende Regel. 

Die moderne Geſellſchaft kann nicht weniger freigebig für den 
öffentlichen Unterricht fein, ald ed das alte Regime hatte Sein wol- 
len Sie bat in der That ein bedeutendes Jutereſſe, fo wenig, old 
möglich unnüge Glieder und gefährliche Bürger zu zählen. Nun, 
ohne von den Leidenfchaften zu ſprechen, die man nie vertilgen wird, 
bie indeß Die Orztehung bändigen Tann, giebt ed zwei böje Rath- 
eber: dad Elend und die Unwiſſenheit. Die leptere hat faſt immer 
a8 erftere in ihrem Gefolge; außerdem wird, je mehr Hülfe bie 

Snöduftrie und der Aderbau von der MWiffenichaft verlangen, derjenige 
um fo elender leben, der nur feine Arne hat, um feinen Lebendun- 
terhalt zu erwerben. 

20* 
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Die Tonftitutrende Verfammlung von 1789 hatte dieſe ern 
wendigfeit bed freien &lementar Unterrichts begriffen. Ein Bericht 
des alten Biſchofs von Autun, Talleyrand -Perigord im Sep- 
tember 1791 lautete: 

„Es muß ein koſtenfreier Unterricht beftehen: dad Prinzip tft 
unbeftreitbar; aber bis wie weit foll er koſtenfrei fein? in Bezug 
anf welche Unterrichtö-Objekte foll er e8 fein? welches find in einem 
Wort die Gränzen dieſer großen Wohlthat der Gejellihaft gegen 
ihre Mitglieder? . 

„Eine gewiffe Schwierigkeit fcheint diefe Frage zuerft zu ver- 
dunkeln. Ginerjeit3: wenn man über die Organtjation der Gefell- 
Saft und über die Natur der öffentlichen Ausgaben nachbentt, 
ommt man nicht fogleich zu dem Gebanten, daß eine Nation ihren 
Mitgliedern etwas Toftenfrei geben könne, weil In nur aus ihnen 
beftehend, nicht8 hat, was fie nicht von { hnen bat. Andererjeitd: 
ba der Nationalſchatz nur aus den Steuern gebilbet wird, beren Vor⸗ 
wegnahme immer den Individuen Igme ch tft, fo fühlt man fid 
natürlich geneigt, die Verwendung derjelben beichränten zu wollen, 
und man betrachtet Alles, was man vermeidet, im Namen der Ges 
jelichaft zu zahlen, ald eine Art Eroberung. 

nz „Einfaches Nachdenken wird die Gedanken über dieſen Punkt 
ren. 
„Man möge nicht aus dem Gefichte verlieren, daß eine jede 

beliebige Geſellſchaft dadurch, daß fie beiteht, allgemeinen Ausgaben 
unterworfen ift, wäre es auch nur in Bezug auf die Ausgaben, bie 
für jede Genofjenfchaft unausbleiblich find. Daraus folgt die Noths 
wenbigleit, mit Hülfe von Beiträgen der Einzelnen einen Fonds zu 

en. 
„Aus der Verwendung dieſes Fonds erwachſen in einer wohl« 

eordneten (Staats⸗) —28 in Folge der Vertheilung und 
rennung der öffenlichen Arbeiten für jedes Individuum unbe⸗ 

vecjenbare Bortheile, in deren Beſitz ein jeder mit geringen Koften 
gelangt. 

„Dder vielmehr die Steuer, die zuerit ein Angriff F das 
Eigenthum ſchien, iſt unter einer guten Regierung ein wirkliches 

ttel der Zunahme für alles Eigenihum der Einzelnen. 
„Denn Jeder empfängt dafür die unſchätzbare wohithat des 

Staatsſchutzes, melde r ihn die Mittel, und in Folge davon das 
Eigenthum vervielfältigt; umd weiter, da er von einer Menge von 
Arbeiten befrett ift, denen er 1 nicht würde haben entziehen Tönen, 
erhält er die Möglichkeit NH o jo er ed nur wüniht, ben Ars 
beiten Ei wibmen, bie er fich felbf auflegt, und fie jo ptoductiv 
zu maden, als fie e8 nur fein können. 
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„Dan jagt alfo mit Recht, daß die Geſellſchaft koftenfrei eine 
Wohlthat bewillige, wenn fie, mit Hülfe der gerecht beftimmten und 
unparteiifch vertheilten Steuern alle ihre Mitglieder in den Genuß 
berfetben ept, ohne daß fie zu einer neuen Ausgabe verpflichtet 
werden. 

„&8 bleibt nun nod übrig, zu beftimmen, in weldem alle 
und nach welchem Prinzip fie alſo einen Theil der Steuern verwen 
den foll; denn ohne ur die Theorie der Auflagen tiefer einzugehen, 
fühlt man, daß es dafür eine Gränze geben muß, und bob, wenn 
dieſe überfchritten würde, die Stenern eine Laft fein würden, deren 
übermäbige Größe keinerlei Berwendung rechtfertigen oder audgleichen 

nnte. 
„Man fühlt au, daß die Gejellichaft, ald Körper betrachtet, 

weder Alles thun, nody Alles ordnen, noch auch Alles bezahlen fann, 
weil fie, die fich hauptfächlich zu dem Zwed bildete, um die Freiheit 
ded Individuums au fihern und auszudehnen, für gewöhnlich lieber 
handeln laſſen als jelbft handeln muß. 

„Es tft ficher, daß fie zunörderft Alles bezahlen muß, was noth- 
wendig ift, um fie zu verfheidigen umd fie zu regieren, weil fie vor 
Allem für ihre Eriftenz forgen muß. 

„Es tft ebenio ficher, dab fie bezahlen muß, was die verfchie- 
denen Zwecke, für welche fie beiteht, * alſo was nothwendig 
iſt, um Jedem ſeine Freiheit und ſein Eigenthum u fihern; um 
eine Maſſe Uebel von den Geſellſchaftsgliedern zu entfernen, denen 
fie außerhalb des Geſellſchaftsſtandes unaufhörlih ausgeſetzt fein 
würden; endlid, um fie in den Genuß derjenigen Sffentfißen Güter 
zu ſetzen, weldhe aus einer guten Geſellſchaftseinigung erwachſen 
müflen; dies find nämlich die drei Zwecke, für die jede Geſellſchaft 
gebildet ift; und da es augenjcheinlich tft, daß der Unterricht immer 
mit den o erjten Rang unter diefen Gütern eingenommen bat, fo 
muß man fchließen, dab die Gejellihaft auch Alles bezahlen muß, 
wag nothwendig iſt, damit ein jedes ihrer Mitglieder unterrichtet 
werde. 

„Aber folgt daraus, daß jede Art Unterricht koſtenfrei einem 
jeden Individuum ertheilt werden müſſe? Nein. 

„Der einzige Unterricht, den die Geſellſchaft koſtenfrei verſchaffen 
muß, iſt der, welcher Allen gemeinſam iſt, weil er Allen nöthig ift. 
Das bloße Ausſprechen dieſes Satzes ſchließt ſchon den Beweis deſ⸗ 
ee in fih: denn ed tft ewident, daß die nothwendige Ausgabe 
ür ein gemeinfchaftliched Gut auch aus dem gemeinjchaftlichen 

Schatze genommen werben muß: nun, der Glementar-Unterriht if 
unbedingt und unbeftreitbar Allen gemein, weil er die Elemente in 
ſich faht, die Allen unbedingt nöthig find, weldem Stande man auch 
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ugehöre, oder welchen man ergreife. Ueberdies ift fein Hauptzweck, 
bie Kinder zu lehren, eined Tages Bürger zu werden. Cr weiht 
ſie gewiffermaßen in die Gefellichaft ein, indem er ihnen die Grund⸗ 
gefeße zeigt, Die fie regieren und die erften Mittel, um m ihr zu 
eriftiren ; nun, tft es nicht gerecht, daß man Alle Eoftenfrei das ken⸗ 
nen lernen laffe, was man gletchfam für die Bedingungen felbft der 
Genoſſenſchaft, in die man fie einladet einzutreten, anſehen muß? 
Diefer erſte Unterricht ift und alfo als eine unbedingte Schuld der 
Geſellſchaft gegen Alle erfhienen. Man muß fidh derfelhen ohne 
jegliche Einſchränkung entledigen.'' 

Dad Geſetz von 1833 ging halb auf diefen Weg ein. &8 ver- 
fündete nicht die Koftenfreibeit der Schule, indem ed auf alle 
Steuerpflichtigen der Gemeinde die Ausgabe der Schulfteuer ver- - 
tbeilte; aber es vertheilte auf fie und auf die ded Departementd aus 
Mangel an gewöhnlichen Hülfsquellen die Ausgabe für die Er- 
bauung der Schule, für die Wohnung ded Lehrerd und fein fefteö 
Gehalt. Mochten ed Minderjährige, oder Chelofe, Verheirathete oder 
Wittwer ohne Kinder fein, oder mochten fie ihre Kinder auswärts 
erziehen laſſen: Alle mußten an dieſer Ausgabe nad) dem Verhältniß 
ihres Vermoͤgens participiren. 

Von der geſammten Gemeinde das geſammte Einkommen und 
nicht mehr das feſte Gehalt zahlen zu laſſen, würde nur ein Schritt 
weiter auf dem von dem von 1833 eroͤffneten Wege ſein, den 
auch das Geſetz von 1850 — verlaſſen hat. 

Man wendet ein, daß die unbeſchraͤnkte Freiſchule unmoraliſch 
ſei, weil ſie den Vater von der Bürde einer heiligen Pflicht befreie. 
Aber, wenn die Freiſchule die Bürde leichter macht, ſo macht ſie der 
Schulzwang ſchwerer. 

Wenn die Freiſchule die Erfüllung deſſen, was man mit Recht 
eine —3 Pflicht nennt, möglich oder nur leichter macht, fo heiligt 
ber Schulzwang diefe Pflicht durch eine energiihe Sanction, indem 
er von dem Vater die Arbeit feined Kindes fordert. Außerdem würde 
dieſer Einwurf ganz ebenfo für die Krippen, die Kinderbewahranftalten 
und für die Schule, ja jelbft für den aehrer, gelten, durch den der 
Vater fich bei feinem Kinde vertreten Täßt. Ein wenig Bingegebenes 
Geld darf in den Augen der ftrengen Bertheidiger bed „hakur eſetzes 
niit für das Wequivalent der perfönlih vom Bater erfüllten Sie 

gelten. 

‚Zwei Zahlen müfjen dem Gelfte Immer bet dieſer Crörterun 
gegenwärtig fein. Neben 3,162,070 Familienhäuptern, bie notorifeh 

‚ arm oder in fehr befchränften Verhältniffen find, welche die Perjo» 
nen» und Mobiliarfteuer nicht bezahlen und auf Grund deffen aud 
nach dem gegenwärtigen Gefeß ein Recht auf Fretichule haben würben, 
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giebt ed 2,211,386 Samilienhäupter, welche Handarbeit unter ihren 
verfchtedenen Formen treiben, und die ed ohne Seile für einen 
Schimpf anſehen würden, nicht in die Lifte für die .direften Steuern 
eingetragen zu fein, die indeß in einer oe find, die der ded Man- 
geld jehr habe ift. Die Perſonen- und Mobiliar-Steuerquote eines 
eben von ihnen iſt durchſchnittlich 3 Fres. 02 Gent. Cine gewiffe 
—*— bezahlen die Grundſteuer; aber ſie ſind wahrſcheinlich mit 
unter jenen kleinen Eigenthümern, deren Grundſteuerquote weit unter 
5 Fres. iſt. Es beißt alſo ſehr hinter der Wahrſcheinlichkeit zurück⸗ 
bleiben, wenn man ſagt, daß ed in Frankreich 2 Millionen Indivi⸗ 
duen giebt, welche weniger ald 5 Fred. Steuer zahlen,*) nämlich, 
welche vermittelft dieſer geringen Summe fi alle Wohlthaten 
fihern, welche die Gefellichaft ihren Mitgliedern garantirt; welche 
aber gezwungen werben, außerdem 12 oder 15 Fres. biöwetlen 36 
oder 40 Fred. für einen einzigen dieſer Dienfte, den des öffentlichen 
Unterrichtd zu zahlen. 

Man beflagt ſich, daß die Fräftige Bevölkerung die Felder ver- 
Iaffe, um die Städte zu überſchwemmen. Aber warum follte fie 
nicht in diefe Städte fommen, die man ihr glänzend darftellt, und 
wo Alles mit großen Kalten für das Vergnügen der Augen und 
des Geiftes veremigt if. Der Arbeiter findet in ihnen lohnendere 
und weniger harte Arbeit, da8 Wohlthätigkeits-Büreau, die Gefell- 
ſchaft für gegenfeitige Unterftügung, das Hofpital, oft Befreiungen 
von den birelten ‚Steuern, und für feine Kinder die Rinderbewahr- 
anftalten, die Freiſchule. Laſſen wir wentgftend eine von dieſen 
Ungleichheiten verjchwinden, und dem Bauern eine von jenen Wohl- 
thaten zufommen: die Freifchnle für feine Kinder; feine Frau und 
er werden dem Kaiſer dafür. dauernde Dankbarkeit bewahren. 

Es giebt alfo ein ſociales Intereſſe erfter Ordnung, den Ele- 
mentarunterricht in die Reihe der großen öffentlichen Dienite zu 

*) Im Jahre 1842 gab es auf, 11,511,841 Grundftenerguoten 5,448,580 
unter 5 Fres. Im Jahre 1848 gab es anf 13,118,723 Grundſteuerquoten, 
welche mehr als 8 Millionen Grunbeigenthiimer repräfentiren, 6,686,948 Quo⸗ 
ten unter 9 Fres. 

Aus dieſen Nachforfhungen, welche von ber Finanzverwaltung im Jahre 
1861 angeftellt wurden, ergiebt fih, baß die Totaljumme der Arbeiter, welche 
für Andere auf Tagelohn, auf Accord oder Stitd arbeiteten, und derer, welche 
allein arbeiteten, ber Heinen Beamten, dann derer, welche ſich zurildgezogen hat⸗ 
ten, derer, welche ein Meines Patent hatten, ber Kleinen Eigentbiimer, welche ale 
Handwerker gezwungen waren zu arbeiten; ber Colonen, bie entweber ausichließ- 
fi von ber Colonage lebten ober als Tagearbeiter arbeiteten, 5,373,456 Fami⸗ 
lienhäupter betrug. Bon biefen bezahlten 2,211,386 Berfonen- und Mobiliar- 
feuer und zwar durchſchnittlich 3 Fres. 02 Cent.; 1,666,941 bezahlten wegen 
gebrüdter Bermögenelage nicht dieſe Steuer, obgleich fie nicht notorifh arm 
waren; enblich 1,405,129 notorifch Arme waren von jeber Steuer befreit. 

. 
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o eben, indem man auf Koften ber ganzen Staatsgeſellſchaft die gute 
Vertheilung des Volksunterrichts fichert. 

Jedes Jahr wirft Frankreich 220 Millionen Fred. Rauch in den 
Wind; ed möchte wohl einige Millionen auszugeben finden, nicht 
für ein zweifelhaftes Vergnügen, fondern für einen wirklichen Nupen. 

XIV. 

Meinnngszuſtand. 

Ueber die Frage der Freiſchule, wie über die des Schulzwanges, 
find die Meinungen fehr geheilt. Die einen, welche den Schulzwang 
volftändig annehmen möchten, ftemmen fi) mit Energie gegen bie 
Freiſchule; andere im Gegentheil, welche gegen den Schulawang eifern, 
würden feine erniten Säwieigfeite darin finden, ihn koſtenfrei au 
machen und erinnern daran, dab die Freiichule in Paris und in 
einer großen Anzahl Städte Frankreich befteht. 

Mehrere Gegner der Freiſchule Magen fie an, vom Socialismus 
angeftect j" fein; aber es ift zu bemerfen, daß ſich diejer Vorwurf 
befonders im Munde derjenigen findet, welche den Freiunterricht der 
Gongregationen begünftigen. Andere behaupten, dab in Frankreich, 
bejonderd anf dem Lande, die Zreifhule ohne den Schulzwang den 
Unterricht entnerve, den Lehrer entmuthige, die Schule entuöltere. 
Man wiederholt, daß der Bauer nur jchäbe, was er bezahle, und 
man bat oft diefe Redendart mißbraucht, um mit Unrecht den Preis 
des Slementarunterrihts in die Höhe zu fchrauben”). 

Es tft gewiß, dab viele von diefen Bauern, von denen bie Rebe 
ift, da fie die geiftige Nahrung zu koſtſpielig finden, ewiffermaßen 
thre Kinder auf Ration ſetzen und ihnen nur zwei Monat Schule 
anftatt acht kaufen, was die momentan vom Lehrer erreichten Re⸗ 
ſultate illuſoriſch macht. 

*) „Eine Thatſache, bie ich ſeit mehr denn 20 Sahren in ber Klaffe bie 
ih leite, beflätigt finde, und die auch meine Gollegen eftätigen, iſt, aß bie 
Kinder, welche Freifehufe baben, lange und regelmäßig in die Schule fommen 
bie zum reglementsmäßigen Alter, nämlich bis zu 14 Sabren, mwäbrenb die be 
ahlenden meift bie Schule nah ber erſten Commmion, bie im Alter von 11 
päteftens 12 Jahren ertheilt wird, verlaffen. In biefem Augenblick find meine 
älteften, unterrichtetften und fleißigften Schliler Freiſchtiler; ich habe deren, welche 
13 — 14 Jahre alt find, und welde bie Schule nur verlaffen werben, um 
bie Lehre _zm treten. Sie wiffen, baß fie während bes Winters in bie Schule 
für bie Erwachſenen werben kommen lönnen; ich gebe ihnen Unterricht gratis, 
l haben nur bie Schulmateriafien zu Tiefen: i& bin ficher, daß nicht einer 
ehfen wirb, mb ba alle bie zum Gchlufe bfeiben werben; bie bezahlenben 
werben vieleicht and fommen, aber einen Monat, vielleicht böchftens 2 Donate.” 
Auszug aus einem Bericht bes Glementarlehrere von Donnemarie (Beine -et- 
Marne) vom 24. Yunt 1861. 
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Faffen wir dies zufammen, jo können wir fagen: man Hebt 
nad) oben die Freifchule wenig, aber nach unten würde man fie mit 
Dankbarkeit aufnehmen. 

Diefe leptere Wahrheit ift von den katholiſchen und proteftan- 
tiſchen Gründern ded Volksunterrichts vollftändig gefühlt worden: 
von dem Abbe de la Salle, dem Pater Fourier, dem Paltor 
Dberlin ꝛc. ıc. In Frankreich ift dad Prinzip der Freiſchule das 
aller Lehrs Songregationen, und Died Prinzip bat ihren Aufſchwung 
zur Folge gehabt. 

Im Sahre 1843 zählten die Lehr-Congregationen in Frankreich 
nur 16,958 Mitglieder, von denen 3,128 Männer und 13,830 
Frauen waren, und fie befaßen nur 7,590 Schulen mit 706,917 
Kindern, aljo 228, oder weniger ald ein Viertel der gefammten 
Schulbevölferung, und diejed Viertel war folgendermaßen vertheilt: 
1,094 öffentliche oder Freiſchulen von Drdendbrüdern, welche 201,142 

- auf 2,149,672 der Zotalfumme der Knaben, nämlih 92 enthielten; 
6,496 öffentliche oder Freiſchulen von geiftlichen Schweſtern, welche 
505,775 von 1,014,625 Mädchen enthielten, nämli 492 der 
Zotalfumme der Mädchen. 

Heute haben dieſe Gongregationen 46,840 Mitglieder, von denen 
8,635 Männer und 38,205 Frauen find. Ihre Sub bat ſich alfo 
in 20 Jahren faft verdreifaht. Sie befiten 17,206 Schulen umd 
1,610,674 Kinder auf 4,336,368 oder 372, das heißt, mebt als das 
Drittel der geſammten Schulbevölkerung. Died Drittel ift ver- 
theilt in 2,502 öffentliche. oder HT von Brüdern, weldye 
443,132 Schüler auf 2,265,756 nämlid 193 der Zotalfumme der 
Knaben enthalten, und in 14,704 öffentliche oder Freiſchulen von 
le st weldhe 1,166,942 Schülerinnen auf 2,070,612 nämlid 
ungefähr 502 der Zotalfumme der Mädchen enthalten. 

Alfo in 20 Jahren haben die Orden die Zahl ihrer Schulen 
und die ihrer Schüler mehr ald verdoppelt: fie haben nahezu eine 
Milton Kinder (903,757) erworben; fo dab fi das Verhältniß 
wiſchen der Zahl der Kinder, die in den Ordensſchulen erzogen wer⸗ 
en, und der der Kinder, die von den Laien erzogen werden, ſehr 

geändert hat 

Im Jahre 1843 hatten die Congregationsſchulen weniger als 
ein Viertel der ganzen Schulbevölkerung oder 222; fie haben heute 
mehr als ein Drittel oder 372. Das tft eine Zunahme zu ihrem 
Nutzen um 152. 

Woher kommt diefer bedeutende Fortſchritt? Ohne Zweifel 
aus dem a ber Ordensgeiftlichen, obwohl ihre Schulen, trotz 
wirklicher Erfolge an gewillen Orten und für gewifle Unterri# 
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zweige, in Rüdficht auf das Gefammtrefultat den erſten Platz noch 

‚nicht einnehmen können. 

Dieſer Fortfchritt ift die Folge des freien Unterrichts, welcher 
in den Leinen Ortfchaften einer folden Schule, wo die Bedürftigen 
gezwungen Mund, zu zahlen, gegenüber einer Schule, wo man ihnen 
nichts abverlangt, die Exiſtenz untergräbt. 

Auch verfuchte man, um das Gleichgewicht wiederberzuftellen, 
von 1853 an die Brüder der dhriftlichen Lehre dahin zu bringen, 
dem Prinzipe ihrer Statuten zu entjagen. Nady langen und leb- 
haften Debatten im Schooß der Congregation entfagten die Brüder 
'demjelben im Januar 1863 und erfannten den Municipal»Rätben, 
‚welche ihnen ein feſtes Gehalt zuficherten, dad Recht zu, dad Schul: 
geld für Rechnung der Gemeinde einzunehmen 

Troß dieſes energiichen Drucks, haben die öffentlihen Schulen 
der Brüder noch faft dreimal mehr Freifchüler als die entfprechenden 
Laienſchulen, naͤmlich 732 anftatt 322. ' 

Ihr Beiſpiel muß als Lehre dienen. 

XV. 

Von der Halb- Sreifhule. 
Soll man fi mit der Halb- Freifchule begnügen, um den Ein- 

wurf, daß ed unvernünftig fet, diejenigen von der Schulftener zu 
befreien, weldye fie zahlen können, zu beſeitigen? 

Zuvörderit ift ed, um den Verwirrungen, welche immer eine 
officielle Glaffififation der Bürger in Reiche und Bedürftige dar—⸗ 
bietet, zu begegnen, Id ſchwer, ein fichered Griterium zu finden. 
Sollte died darin befteben, bie Freiſchule denen zu bewilligen, welche 
nur 3 oder 5 Fred. Steuer zahlen? 5 red. haben nicht denfelben 
Werth in allen Gemeinden Frankreichs, in Seineset-Dije und ben 
Hoch⸗Alpen; und zwifchen zwei Leuten, welche 5 Fres. Steuer zab- 
len, der eine mit einem Kinde, der andere mit ſechs, Der ohne Fa⸗ 
milie und der mit alten Eltern, die er erhalten muß, tft der Unter- 
ſchied groß. 

Er tft e8 nicht weniger zwiſchen dem Bauern, der, indem er 
zu 6 — 8; entlefht, einige Duadrat-Muthen Land gekauft: hat, für 
bie er dem Steuereinnehmer 5 red. zahlt, und dem ländlichen ober 
ſtädtiſchen Arbetter,. dem Werfführer einer Fabrik, der mit feinem 
Lohn von 4, 6, 8 oder 10 Fred. pro Tag Renten fauft und zu den 
öffentlichen Laſten nur durch Die Verzehrungsſteuer beiträgt. 

Dann, wenn man durch reichlicher bewilligte Freiſchule Die 
Beffer der zahlenden Schüler auf eine geringe Zahl wohlhabender 
Familien eingefchränft haben wird, wird man die für die Echule zu 
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machende Ausgabe vermehtt haben, und zugleich wird man ſich mo- 
ralifh des Rechts beraubt haben, bet den Yamilien, welden die 
Schulſtener geblieben, diefelbe proportional zu erhöhen, wie man e8 
auf die eine oder andere Weiſe von ihnen fordern muß, um einen 
She oder dad. ganze Schulgeld der zu Fteiſchülern Erklärten zu 
deden. 

Der Maire einer Stadt, mo dad Schnigelb neben ber Wretichule 
für Die Armen amfrecht erhalten worden war, das indeß nur einen 
jehr armfeligen Ertrag gab, fagte vor Kurzem: Um edelmüthig amd 
freigebig zu jein, würde ich es gern ganz fein wollen. 

Bor wenigen Tagen hat der Municipal: Rath von Toulon mit 
Stimmeneinhelligfeit die Wiederherftellung der Freiſchule, die in dem 
Sabre 1861 in den Sommunal- Schulen aufgehoben worden war, 
beichloffen, und zwar aus dem dreifachen Grunde, dab ed unmöglich 
ift, die Lifte der Freifchüler genau aufzuftellen; daß viele von denen, 
weiche als zahlende eingefchrieben waren, in Wirklichkeit nicht zahlen 
fonnten; daß endlich die Derftellung der Liſten, bie Audlieferung der 
Zulaffungsfcheine, befonderd die Cinfaffirung des Schulgelded, die 

. vielfältigen Mahnungen, die Prüfung der Reclamationen ꝛc. eine 
verwidelte und peinliche Arbeit ausmachen, welche durchaus nicht 
durch die geringe Einnahme, die aus dem Schulgelde in die Mus 
nicipaltaſſe fließt, aufgewogen wird”). 

Sn Napoleon-Bendee, in Sotteville, in Balence**), in Satnt- 
— — — — 

*) Ron 5,802 Fres., welche für Die drei erſten Vierteljahre von 1864 
eingenommen werben jollten, veurden der Municipallafje noch 2,206 Fucs. von 
325 Familienvätern gefchuldet, und bie meiften von ihnen, die bezahlt haben, 
baben dies nur auf die Drohung der gerichtlichen Eintreibung gethan. (Bericht 
bes Maire von Toulon.) i 

”*) In Balence, wo. zwei Biſchöfe, die hochwürdigen Derren von Milton 
und von Grave Freilchulen gegritubet hatten, wurde der Grundſatz der Zahlung 
bes Schulgelds IB61 an Stelle ber unbebingten Freiſchule eingeführt. Die Er- 
fahrung, die man 1862 machte, war nicht gaufi- Eine Prüfung bes Munici⸗ 
palrath® bewies, daß das Schulgeld mit Schwierigkeiten eingenommen wurde, 
daß die Reklamationen ſehr lebhaft und fehr zahlreich waren, daß der Unterfchieb 
zwifchen Neichen und Armen faft unmöglich feſtzuſtellen war. Der Maire ſchrieb 
am 29. September 1862 an ben Präferten: „Die öffentliche Unzufriedenheit 
wirb offenbar und das Zufammenfrömen der zur Zahlung Berpflichteten, welche 
entroeber foftenfreie Aufforderungen oder Ereentionserlaſſe empfangen haben, one 
daß die. meiften ein Blatt Papter bei fich haben, worauf fie ihre Reflamationen 
jchreiben könnten, beweift nur, daß wir uns über den Grab bes Wohlftandes 
bei unferen Mitbürgern ſehr getäufcht haben.” ... 

In Bolge biefes Briefes wurde die Krage von Neuem den: Municipalrathe 
vorgelegt. Die Kommiffton beflätigte, daß das Schulgeld ungefähr 300 Schüler 
aus ben Schnien gebra t hatte, umd fügte hinzu: diejenigen, bie nicht mehr 
nah ber Schuie kommen werben, dies werben jene Kinder fein, beren Eltern 
nicht für bebirftig gehalten werben fünnen, hauptfächlich auf dem Lande, ober 
die Kinder jener ehrbaren Handwerker, die ihren Lebensunterhalt arbeitfam ge- 
winnen unb bie feine Wohlthat unter dem Namen eines Almoſens würbden 
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Fargeau und tn vielen anderen Orten diefelben Reklamationen und 
diefelbe radikale Reform. 

Und man hat Recht, fo zu handeln. Das ökonomiſche Geſe 
ift allerwegen daſſelbe. Erniedrigt die Preiſe, und ber eebrand 
wird größer fein. Aber in Bezug auf den Unterricht heißt ver- 
brauchen produciren. 

Indem wir das Land unterrichten, Iogte vor Kurzem ein öfter- 
reichticher Mintiter, Herr von Schmerling, indem wir das Land 
unterrichten, werden wir ed ſtark machen. 
we wir fie lefen, und ed wird, um Wunder zu erhalten, 

nur noch übrig bleiben, gute Bücher in die Hände biefer Millionen 
von Lefern zu bringen. 

Lehren wir fie rechnen, und fie werden ſehr ſchnell ausrechnen 
lernen, was eine Revolution Toftet. 

Deffnen wir ihren Geift, und fie werden erfennen, dab eine 
Geſellſchaft wie die unfrige der arieite Organismus, aber auch der 
furchtbarfte ift; daß, wenn die Arbeit mit einer joiden Thätigkeit 
in ibr bervorgebradyt wird, fie die Dampfmaſchine h die mit voller 
Kraft dahin brauft, indem fie die Entfernung aufhebt, unendliche 
Maifen von Menſchen und Dingen nad dem gewünſchten Ziele 
bringt, wenn der Weg geebnet und ficher tft, — und fie in den Ab- 
grund, zum Tode führt, wenn ein Hinderniß aufftößt, welches einen 
plöglichen Stillftand bervorbringt. 

Sire! 
Eine große Bewegung zieht die Menſchheit zur Beherrſchung 

der materiellen Melt durch pe Bifenfaart Ri — Eroberung des 
Wohlbefindens durch den Reichthum. Die Nationen ſtürzen ſich 
um die Wette in dieſen Kampf, in welchem der Geiſt die ſicherfte 

annehmen wollen. Sicherlich iſt dieſes Refultet unangenehm und zu be 
dauern. ... In der Theorie fcheint es, daß bie er bes Schulgelbes den 
Werth des Unterrichts höher ſchätzen laß und bat bie Eltern umſomehr dabei 
intereſſirt ſind, ihre Kinder von ihm Ei ziehen zu laſſen, ale fie bezahlen, 
um ibn ihnen zu verſchaffen. In ber Praris wenigſtens haben es uns bie 
Thatſachen fo eben bewielen, werben bie Kinder zu Hauſe behalten werben, ſei 
e0 wegen ber Unmöglichkeit, in ber fi) die Eitern befinden, dies Opfer zu leiften, 
fei es aus ſchlechtem Willen und egoiftifcher Berechnung, wovon es mehr als 
ein Beifpiel giebt; dieſe Mittelllaſſe der Seſellſchaft, weldher ber Clementar- 
Unterricht fo niltzlich, fo koſtbar if, wird beffen beraubt bleiben, unb wir werben 
unfere jungen Schiller nicht mehr wie früher als bie Blicherhalter ihrer Familie, 
bie Gorrespondenten ihrer bes Schreibens und Leſens unlunbigen Eltern und bie 
nügfihen Gehulfen ihres Handels und ihrer Inbuftrie ſehen. Das Tonnte augen- 
cheinlich nicht die Abficht des Geſetzgebere, noch weniger bie ber Beamten, 
welche dieſe Maßregel empfohlen hatten, fein; es witrbe ebenfo wenig bie unfrige 
fein; wir möchten in unferer Bevdflerung jenen Aufſchwung zum $ortfchritt, 
Aber den wir uns fo oft belobt haben, nicht aufhalten. 
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Waffe ift. Frankreich, das gewöhnt iſt, an der Spitze einherzu- 
Tchreiten, Berl fih nicht daran genügen laffen, ihnen in die neue 
Arena nachzufolgen. Es ſoll ihnen voraudgehen, nicht mehr einzt 
durch das, was ehedem der Maßſtab für die Nationen war, duch 
das Genie feiner großen Männer, fondern durch das, was das Niveau 
eworden iſt, auf dem ſich die Kraft und die Größe der Völler 
en eichnen: durch die Intelligenz und Moralität feiner arbeitenden 

aſſen. 
Eine Geſellſchaft iſt eine ungeheure Pyramide; je breiter, hoͤher 

und feſter ihre Baſis fein wird, defto ſicherer und ſtärker werden 
auch die Mittellagen fein, defto höher wird auch die Spitze in dad 
Licht hinauffteigen. 

Faffen wir Alles in Allem zufammen, 

jo glaube ih, Sire, dab ich, um den denkwürdigen Worten der 
aifertichen Rede vom 15. Februar zu entiprechen, die Pflicht habe, 
Euer Majeftät vorzufhlagen, die folgenden Prinzipien anzuer« 
fennen und anzuwenden: | 
1) der Volkd-Unterricht ift ein großer öffentlicher Dieuft ; 

2) diefer Dienft muß, wie alle die, weldye der Staatögemein- 
haft nüpen, von der ganzen Staatd= Gefellichaft bezahlt 
werden; 

3) dad Stimmrecht hat den Unterrichtszwang zur Vorausſetzung, 
und jeder Bürger muß lefen können, ebento wie er die en 
tragen und die Steuer zahlen muß. 

Aber da Euere Drei an jenem anderen großen Prinzip feſt⸗ 
hält, die Erziehung des Landes durch das Land felbft „geibehen zu 
laffen, fo wurde den Municipal-Räthen dad Recht zuguertennen fein, 
die Ausführung des neuen Gefeped zu votiren, indem man den &e- 
meinden, welche die Reform annehmen, und denen die Hülfsmittel 
abjolut fehlen würden fie auszuführen, die Staatöhülfe verſpräche. 
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Seine Majeftät: der König haben Ailergnäbigit gerubt, aus 
Veranlaffung der fünfzigjährigen Subelfeter der Vereinigung der 
Rheinprovinz mit Preußen (am 15 Mat 1865) den nachbenaunten 
Perjonen Orden und Ehrenzeichen zu verleihen : 

1. den Rothen Adler-Orden dritter Klaffe mil der 
Schleife: 

Eberts, General- Superintendent der Rheinprovinz zu Coblenz. 

2. den rothen Adler-Drden vierter Klaffe: 

Brandt, evangeliidher Pfarrer und Schul= Infpector zu Dudweiler, 
Kreid Saarbrüden. 

Conrad, Profefjor und Arditeltur- Maler zu Düffeldorf. 
Hammader, evangelifdher Pfarrer und Schulpfleger zu Leichlingen, 

Kreid Solingen, 
Hafjenclever, Superintendent zu Remſcheid, Kreid Lennep. 
Dr. ea Rector der evangeliihen höheren Bürgerjchule zu 

adbach. 
Roßhoff, Superintendent und Schul⸗Inſpector zu Aachen. 
Simon, evangeliſcher Pfarrer und Schul Inipector zu Ober⸗ 

Honnefeld, Kreis Neuwied. 
Dr. Schlünkes, Regierungd- und fatholiicher Schulvath zu Düffel- 

dorf. 
Utterd, katholiſcher Pfarrer und Schul-Inſpector zu Völklingen, 

Kreis Saarbrüden. 
Wolff, katholiſcher Pfarrer und Schulpfleger zu Mülheim a. d. Rubr, 

Kreis Duisburg. 
van Wahnem, Oberpfarrer, Dechant und geiftlicher Rath zu Bonn. 
— r, ‚ntbelifcer Pfarrer und Schulpfleger zu Grav⸗Rheindorf, 

8 Don. 

3. das Allgemeine Ehren-Zeichen: 

Bellen, Clementarlehrer zu Neuß. 
Breuer, deögl. zu D’horn, Kreid Düren. 
Cohen, deögl. zu Laurendberg, Kandfreid Aachen. 
Damm, desgl. zu Süggerath, Kreis Geilenkirchen. 
Gerber, dedgl. zu Imgenbroich, Kreid Montjoie. 
Kauert, dedgl. zu Hundheim, Kreis Waldbröl. 
Lied, desgl. zu Aachen. 
Reiners, dedgl. zu Richterich, Kreis Aachen. 
Thyſſen, desgl. zu Aachen. 
Zörnſch, Aufſeher bei den Alterthümern zu Trier. 
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Berfonal: Veränderungen, Titel und Ordens -Berleihungen. 

A. Symnaftal- und Real-ehranftalten. 

Der Prorector Dr. Güthling am Gymnaſium in Bunzlau ift zum 
Director ded Gymnaſiums in Lauban, 

der ordentliche Lehrer Heß an der Realichule in Grünberg zum 
Prorector ded Gymnaſiums in Bunzlau, 

der Lehrer Dr. Meigen an der Realfchule in Duisburg zum Ober- 
lehrer am Gymnaſium in Wefel berufen, 

dem Profeffor Gra bow am berieben: in Creuznach der Rothe 
Adler-Drden vierter‘ Klaffe verliehen; 

als ordentliche Lehrer find angeftellt worden: 
am Friedrich -Wilhelmd- Symnafium zu Pofen der Schulamts- 
-Sandidat Dr. Barthold, 

am Öymnafium zu Sagan der Collaborator Hanfel vom 
Gymnafium in Gleiwitz 

am Gymnaſium zu Arnsvberg der Hülfslehrer Dr. von Fricken 
vom Gymnaſium in Münfter, | 

am Gymnafium zu Kempen der Schulamtd-Gandidat Snhetveen; 
am Gymnafium in Dels ift der Hülfslehrer Keller, und 
am Gymnafium in Gleimih der Candidat Dr. Taube 

zum Gollaborator ernannt, 
am Öymnafium zu Ratibor der Candidat Dr. Karbaum ald 

Hülfslehrer angeltellt worden. 
Der ordentlihe Lehrer Dr. Müller an der Realſchule zu Rawicz 

iſt in gleicher Eigenfchaft an das Progymnafium "zu Gnefen be- 
rufen worden. 

Es ift an der Realfönte 
zu Bromberg der Schulamts - Gandidat Pelzer, 
zu Magdeburg der Schulamtd - Sandidat Dr. A. Br. Fr. Lilie 

als ordentlicher Lehrer angeftellt, 
der Lehrer Lehmann an der Bürgerfchule in Görlitz zum Lehrer 

an der Vorſchule der Realſchule daſel bſt ernannt worden. 
Es find an ber | 

Friedrichs-Werderſchen Gewerbejchule zu Berlin der Predigt- und 
Schul-Amtd-Candidat Uhlbach, 

Louiſenſtädtiſchen Gewerbeſchule zu Berlin der Sberlehrer 
Dr. Bandomw von der Realjchule zu Barmen, der ordentliche 
Lehrer Dr. Kirchhoff von der Realſchule zu Erfurt, ne 
die Schulamtd - Sandidaten Dr. Wernide und Dr. Kühne 

al8 ordentliche Lehrer angeftellt worden. 
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B. Schullehrer-Seminarien, Waiſenhänſer. 

Der Semtnar -» Hülfslehrer, Predbigtamtd » Canbidat Titius ift als 
fünfter Lehrer am evangeliihen Waiſenhaus und Schullehrer- 
Seminar zu Köntgöberg ft. Pr., | 

der Schulamtd-Candidat O. Kr. W. Erdtmann ald Hülfölehrer am 
evangelifhen Schullehrer- Seminar zu Poͤlitz angeltellt worden. 

Dem enangeliichen Santor und Lehrer Scholz zu Goͤllſchau im 
Kreife Goldberg » Haynau ift der Adler der vierten Klaffe des 
Königlichen Hausordens von Hohenzollern verliehen worden. 

Ausgefdjieden ans dem Amte. 

Wegen Berufung in ein andered Amt im Inlande: 
der katholiſche Religtondlehrer von Zawadzki an der Realjchule 

zu Pojen, 
der fünfte Xehrer Niewertb am evangeliihen Waifenhaus und 

Scullehrer- Seminar zu Königsberg t. Pr. 

Wegen Berufung in das Ausland: 
der ordentliche Lehrer Dr. Lücke am Gymnaſium zu Weplar, 
der eſdzumiche Lehrer Dr. Brandowsti an der Realſchule zu 

ofen. 

Inhaltsverzeichniß des Maideftes. 

110. Geſetz, betr. bie Regulirung ber Schlefifihen Zebntverfaffung. — 111. 
Rectorwahl an ber Univerfität in Halle — 113. Hiſtoriſches Seminar an ber 
Univerfität in Bonn. — 113. Ferienordnung. — 114. n, 115. Aufnahme von 
Zöglingen in das GBouvernanten- Inftitut, in und Lehrerinnen - Seminar 
6 Di oyßig. — 116. Elementarunterrichteweien in Frankreich. — Berfonal- 

ronik. 

Drud von 3. 5. Starde in Berlin. 



Centralblatt 
für 

die gefammte Anterrichts-Derwaltung 
. in Breußen. 

Im Auftrage des Herrn Minifters der geiftlichen, Unterrits- und Medi⸗ 
cinal-Angelegenheiten und unter Benutzung ber amtlihen Quellen 

herausgegeben 

Stiehl, 
Königl. Geh. Ober⸗Regierungs⸗ and vortragendem Rath In bem Minikerium 

der geiſtlichen, Unterrichts. und Mebicinal-Angelegenhelten. 

— — — — — 

8—6. Berlin, den 30. Juni 1865. 

1. Allgemeine Verhaͤltniſſe der Behörden 
und Beantten. 

117) Uebereinkunft zwiſchen Dreußen und Frankreich 
wegen gegenfeitigen Schuped der Rechte an litterari— 

ſchen Erzengniſſen und Werken der Kunſt. 
om 2. Auguft 1862.) 

. Seine Majeftät der König von Preußen und Seine Majeftät 
der Kaifer der Franzoſen, geihmäßig von dem Wunſche bejeelt, in 
emeinfamem Einvertänduih ſolche Maaßregeln zu treffen, welche 
Shnen zum gegenfeitigen Schupe der Rechte an litterariichen Ers 

| le und Werfen der Kunft vorzugsweiſe geeignet erjchienen 
d, haben den Abichluß einer Uehereinkunft zu dieſem Zwecke bes 

chloſſen und zu Ihren Bevollmächtigten ernannt, nämlich: ıc. zc. 
welche nad) Austaufch ihrer, in guter und gehöriger Form be= 

fundenen Bollmadıten, über nachſtehende Artikel übereingelommen find: 
Artikel 1. 

Die Urheber von Büchern, Brofchüren oder anderen Schriften, 
von muſikaliſchen Kompofitionen und Arrangements, von Werfen 
ber Zeichenkunft, der Malerei, der Bildhauerei, des Kupferftichd, der 
eithographie und allen anderen ähnlichen Erzeugniffen aus dem Ge- 

*) Beröffentlicht durch bie Geſetz Sammlung pro 1865 Seite 486 Nr. 6087. 
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biete der Litteratur oder Kunft, follen in jedem der beiden Staaten 
egenjeitig ſich der Vortheile zu erfreuen haben, welche dafelbit dem 
igenthbume an Werfen der Xitteratur oder Kunft en einge⸗ 

räumt ſind oder eingeräumt werden. Sie ſollen denſelben Schutz 
und dieſelbe Rechtshülfe gen jede Beeinträchtigung "ihrer Rechte 
enießen, als wenn dieſe Beeinträchtigung gegen die Urheber foldyer 
erke begangen wäre, welche zum eriten Mal in dem Lande felbft 

veröffentlicht worden find. Ä 
Es follen ihnen jedoch dieſe Bortheile gegenjeitig nur fo lange 

uftehen, ald ihre Rechte in dem Lande, in weldem die erite Ver⸗ 
öffentlichung erfolgt ift, in Kraft find, und fie follen in dem anderen 
Lande nicht über die Frift hinaus dauern, welde für den Schuß 
der einheimischen Autoren gejeglich feitgeftellt ift. " 

Artikel 2. 
Es foll gegenfeitig erlaubt fein, in jedem der beiden Länder 

Auszüge aus Werken, oder ganze Stüde von Werken, welche zum 
eriten Mal in dem anderen Lande .erfchienen find, Bu veröffentlichen, 
voraudgefept, dat dieſe Veröffentlichungen ausdrücklich für den Schul- 
gebrauch oder Unterricht beftimmt und eingerichtet und in der Lan⸗ 
desſprache mit erläuternden Anmerkungen oder mit Ueberſetzungen 
allen den Zeilen oder am Rande verfehen find. 

Artikel 3. 
Der Genuß ded im Artikel 1 feftgeftellten Rechts tft dadurch 

bedingt, daß in dem Urfprungdlande die zum Schub des Eigenthums 
an Werken der Kitteratur oder Kunft gefeplich vorgefipriebeuen Foͤrm⸗ 
lichkeiten erfüllt find. 

Für die Bücher, Karten, Kupferſtiche, Stiche anderer Art, 
Lithographien oder muſikaliſchen Werke, welche zum erſten Male in 
dem einen der beiden Staaten veröffentlicht find, ſoll die Ausübun 
des Eigenthumsrechtes in dem anderen Staate außerdem badırca 
bedingt fein, daß in diefem Lepteren die Foͤrmlichkeit der Eintragung 
vorgängig auf folgende Weiſe erfüllt ift: 

Wenn dad Werk zum erften Male in Preußen erfchienen ift, 
I ui ‚ed zu Parid auf dem Minifterium des Innern einge 
ragen jein. 

Wenn dad Werk zum erften Male in Frankreich erſchienen tft, 
jo muß ed zu Berlin auf dem Minifterium der geijtlichen Angele⸗ 
genheiten eingetragen fein. 

Die Eintragung fol auf die fchriftlidhe Anmelbung der Bethei⸗ 
ligten erfolgen. Diefe Anmeldung Tann beziehungswe ie an die ge- 
nannten Minifterten oder an die Gefandtihaften in beiden Ländern 
gerichtet werden. 

Die Anmeldung muß bei Werfen, melde nad @intritt der 
Wirkſamkeit der gegenwärtigen Uebereinfunft erjcheinen, binnen drei 
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Monaten nach dem Erfcheinen, bet vorher erichtenenen Werken binnen 
drei Monaten nach dem Eintritt der Wirkſamkeit der gegenwärtigen 
Mebereintunft eingereicht werden. 

Für die in Lieferungen erjcheinenden Werke ſoll die dreimonat- 
liche Srift erft mit Dem Gricheinen ber lebten dietzruns beginnen, 
es ſei denn, daß der Autor die Abſicht, ſich das Recht der Ueber— 
jepen vorzubehalten, nah Maaßgabe der Beftimmungen im. Ar- 
titel 6 zu erkennen gegeben bat, in welchem Zalle jede Lieferung 
ala ein befondered Wer angelehen werden fol. 

Die Förmlichleit der Eintragung, welche legtere in befondere, 
zu dieſem Zwecke geführte Regifter erfelgt, ſoll weder auf der einen 
10 auf der anderen Seite Anlaß zur Erhebung irgend einer Ge⸗ 
ühr geben. 
’ te Betheiligten erhalten eine urkundliche Befcheinigung über 

die Sintragung; diefe Beicheinigung wird Toftenfret auögeltell wer: 
den, vorbehaltlich der gefehlichen Stempelabgabe. 

Die Befcheinigung fol den Tag der Anmeldung enthalten; fie 
In in der ganzen Ausdehnung ber beiderfeitigen Gebiete Glauben 
aben, und das ausjchließliche Mecht des Sigenthum und der Ders 

vielfältigung fo lange beweiſen, ald nicht irgend ein Anderer ein 
befjer begründetes Recht vor Gericht erftritten haben wird. 

Artikel 4. 
Die Beitimmungen ded Artifeld 1 follen gleiche Anwendung 

auf die Darftelung oder Aufführung bramahiloer oder muſikaliſcher 
Werke finden, welche, nad Eintritt der Wirkfamkeit ber gegenmwär- 
tigen Uebereinkunft, zum erſten Male in einem der beiden Länder 
veröffentlicht, aufgeführt oder dargeftellt werden. 

Artikel 5. 
Den Originalwerken werben die in einem der beiden Staaten 

veranftalteten Ueberjegungen ne elle oder fremder Werke außd- 
drücklich gleichgeftelt. Demzufolge tollen dieſe Ueberſetzungen, rüde 
ßchui⸗ ihrer unbefugten Bervielfältigung in dem anderen Staate, 
ben im Artikel 1 feftgejepten Schub genießen. Es ift indeß wohl- 
verftanden, daß der Zweck des gegenwärtigen Artikels nur bahin 
eht, den Ueberſetzer in Beziehung auf feine eigene Ueberjeßung zu 

Ffiben, feineöwege8 aber, dem erften Heberfeber irgend eines in todter 
oder lebender Sprache gejchriebenen Werkes das ausfchliepliche Ueber- 
Iepungöreit zu übertragen, audgenommen in dem’im folgenden Ar⸗ 
titel vorgejebenen Yale und Umfang. 

Artikel 6. 
Der Autor eines jeden, in einem ber beiden Länder veröffent- 

lichten Werkes, welcher fi dad Recht auf die Ueberfegung vorbe- 
galten bat, fol, von dem Tage des eriten Erfcheinend der mit feiner 
rmächtigung herausgegebenen Weberfepung jeined Werkes an ges 

21* 
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rechnet, fünf Jahre Yang dad. Vorrecht genießen, gegen die Ber- 
Öffentlihung jeder, ohne feine Ermächtigung veranttalteten Ueber⸗ 
ſetzung deffeiben Werkes in dem anderen Lande geſchützt zu fein, 
und zwar unter folgenden Bedingungen: 

1) Das Originalwerk muß in einem der beiden Länder, auf 
bie binnen drei Monaten, vom Tage des erften Erfcheinend in dem 
anderen Lande an gerechnet, erfolgte Anmeldung eingetragen werden, 
nad) Maaßgabe der Beitinnmungen des Artikels 3. 

2) Der Autor muß an der Spipe feined Werkes die Abficht, 
fi) das Recht der Ueberjegung vorzubehalten, angezeigt haben. 

3) Die erwähnte, mit feiner Ermächtigung veranitaltete Ueber: 
fegung muß innerhalb Jahresfriſt, vom Tage der, nah Maaßgabe 
der vorjtehenden Beftimmung erfolgten Anmeldung des Originals 
an gerechnet, wenigitend zum Theil, und binnen einem Zeitraume 
von drei Fahren, vom Tage der Anmeldung an gerechnet, vollftändig 
erichtenen fein. 

1 Die Ueberſetzung muß in einem der beiden Länder ver- 
Öffentliht und nad Maaßgabe der Beitimmungen ded Artikels 8 
eingetragen werden. 

Bei den in eieferungen ericheinenden Werfen foll ed genügen, 
wenn die Erklärung ded Autors, ar er fih dad Recht der Ueber⸗ 
febung vorbehalten habe, auf der erften Lieferung außgebrüdt ift. 

Es fol jedoch hinfichtlich der, für Die Ausübung des ausſchließ⸗ 
lichen Br in diefem Artikel Thale en fünfjährigen 
Frift, jede Lieferung ald ein befondered Werk ange dem werden; jede 
derjelben fol auf die, binnen drei Monaten, von ihrem erften Er⸗ 
(deinen in dem einen Lande an gerechnet, erfolgte Anmeldung, in 
em anderen Lande eingetragen werden. 

Der Autor dramatiſcher Werke, welcher ſich für die Ueberfegun 
berjelben oder die Aufführung der Ueberjegung das in den Artikeln 
und 6 beitimmte ausſchließliche Recht vorbehalten will, muß feine 
Heberjegung drei Monate nad der Eintragung des Driginalwerles 
ericheinen oder aufführen laflen. 

Artikel 7. 

Wenn der Urheber eines, im Artikel 1 bezeichneten Werkes das 
Recht zur Heraudgabe ober Vervielfältigung einem Verleger in dem 
Gebiete eined jeden der Hohen vertragenden Theile mit der Maaß- 
gabe übertragen bat, daß die Exemplare oder Ausgaben des ſolcher⸗ 
geitit herandgegebenen oder vervielfältigten Werked in dem anderen 
ande nicht verfauft werden dürfen, fo Tollen die in dem einen Lande 

erihienenen Exemplare oder Ausgaben in dem anderen Sande als 
unbefugte Nachbildung angefehen und behandelt werden. 
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Artikel 8. 
Die gefeplichen Vertreter oder Rechtönachfolger der Autoren, 

Meberfeger, Komponiften, Zeichner, Maler, Bildhauer, Kupferftecher, 
Lithographen u. |. w. follen gegenfeitig in allen Beziehungen der 
felben Rechte theilbaftig fein, welche die gegenwärtige Uebereinkunft 
den Autoren, Ueberjegern, Komponiiten, Zeihnern, Malern, Bild» 
bauern, Kupferftehern und Lithographen jelbft bewilligt. 

Artikel 9. 
Ungeachtet der in den Artileln 1 und 5 der gegentwärtigen 

Uebereinkunft enthaltenen Beftimmungen dürfen Artikel, welche aus 
ben in einem der beiden Länder erjcheinenden Journalen oder perio- 
diichen Sammelwerken entnommen find, in den Sournalen oder 
eriodiſchen Sammelwerken des anderen Landes abgebrudt oder über: 

best werden, wenn nur die Duelle, aus der die Artikel gefchöpft 
worben find, dabet angegeben wird. 

Inzwiſchen ſoll diefe Befugniß auf den Abdrud von Artikeln 
and Sournalen oder periodifchen Sammelwerken, welche in dem an⸗ 
deren Lande erjhhienen find, in dem Halle keine Anwendung finden, 
wenn die Autoren in dem Journal oder in dem Sammelwerfe jelbit, 
in welchem fie diefelben haben erjcheinen laffen, förmlich erklärt ha⸗ 
ben, daß fie deren Abdrud unterfagen. In feinem Sal ſoll diefe 
Unterfagung bei Artikeln politiichen Snbaltd Platz greifen können. 

Artikel 10. 
Der Verlauf und das Feilbieten von Werfen oder Gegenftän- 

den, welde im Sinne der Artikel 1, 4, 5 und 6 auf unbefugte 
Weiſe vervielfältigt find, ift, vorbehaltlich der im Artikel 12 ent- 
haltenen Beftimmung, in jedem der beiden Staaten verboten, fet 
e8, dab die unbefugte Vervielfältigung in einem der beiden Länder 
oder in irgend einem fremden Lande Hattgefunben bat. 

Artikel 11. 
Im alle von Zumtderhandlungen gegen die Bellimmungen der 

voranftehenden Artikel ſoll mit Beichlagnahme der nadıgebildeten 
Gegenftände verfahren werden, und die Gerichte follen auf die durch 
bie beiderjeitigen Geſetzgebungen beftimmten Strafen in derjelben 
Weiſe erkennen, ald wenn die Zumiderhandlung gegen ein Werk oder 
Erzerguiß inlaͤndiſchen Urſprungs gerichtet wäre. 

ie Merkmale, welche die unbefugte Nachbildung begründen, 
jolen durch die Gerichte ded einen oder des anderen Landes nad 
er N jedem der beiden Staaten beftehenden Gejehgebung beftimmt 

werden. 
Artilel 12. 

Beide Regterungen werden im Verwaltungdwege die nöthigen 
Anordnungen zur Verhütung aller Schwierigkeiten und Verwickelun⸗ 
gen treffen, in welche die Verleger, Buchdruder oder Buchhändler 
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beider Länder durch ben Befis und Verkauf folder Vervielfältigungen 
der im Eigenthum von Unterthanen des anderen Landes befindlichen, 
noch nicht zum emeingut gewordenen Werke geratben könnten, 
welche fie vor Eintritt der Wirkſamkeit gegenwärtiger Uebereintunft 
veranftaltet oder eingeführt haben, oder weldye gegenwärtig ohne 
Ermaͤchti ung des Berechtigten veranftaltet oder abgedruckt werden. 

Diete nordnungen ſollen ſich auch auf Clichés, Holgitöde und 
eftohene Platten aller Art, ſowie auf lithographiſche Steine er: 
reden, weldhe fih in den Magazinen bei den Preußiſchen oder 
Franzöſiſchen Berlegern oder Drudern befinden und Preußiſchen oder 
m * Driginalien ohne Ermächtigung des Berechtigten nach» 
ebildet find. 

i ar Sollen dieſe Elihes, Holzſtöcke und geftochene Platten 
aller Art, ſowie die lithegrarhiſchen Steine nur innerhalb vier Jahre, 
vom Beginn der Wirkſamkeit der gegenwärtigen Uebereinkunft an 
gerechnet, benutzt werden dürfen. | 

Artikel 13. 
Während der Dauer der gegenwärtigen Uebereinkunft follen bie 

folgenden Gegenftände, nämlid: 
Bücher in allen Sprachen, 
nn erftiche, 
Stiche anderer Art, —7 Holzſchnitte, 
Lithographien und Photographien, 
Geographiſche oder Seekarten, 
Muſikalien, 
Geftochene Kupfer⸗ und Stahlplatten, geſchnittene bogte 

ſowie lithographiſche Steine mit Zeichnungen, Stichen 
oder Shift zum Gebrauch für den Umdrud auf Papier, 

Gemälde und Zeichnungen, 
gegenfeitig, ohne Urſprungs-Zeugniſſe, zollfrei zugelaffen werden. 

Artikel 14. 
Die zur Einfuhr erlaubten Bücher, weldye aus Preußen kom⸗ 

men, follen in Frankreich ſowohl zum Eingange ald auch zur uns 
mittelbaren Durchfuhr oder zur Niederlage bet Folgenden Zollämtern 
abgefertigt werden, nämlich: 

1) Bücher in Franzöfiicher Sprache tn Forbach, Weißenburg, 
Straßburg, Pontarlier, Bellegarde, Pontedesla-Eaille, St. Sean de 
Maurienne, Chambery, ringe, Marfeille, Bayonne, St. Nazaire, 
Havre, Lille, Valenctennes, Thionville und Baftia; 

2) Bücher in anderer ald Franzöfticher Sprache bet den näm⸗ 
lichen Zollämtern und außerdem in Saargemünd, St. Louis, Ber: 
riereö de Sour, Perpignan (über la Perthud), In Pertbus, Behobie, 
Bordenur, Nantes, St. Malo, Caen, Rouen, Dieppe, Bonlogne, 
Calais, Dünkirchen, Apach und Ajaccio. 
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Es bleibt vorbehalten, in der Folge noch andere Zollämter da⸗ 
für zu beitimmen. 

Sn Preußen jollen die zur Binfuhr erlaubten Bücher, welche 
aus Frankreich kommen, über alle Zollämter zugelaffen werden. 

Artikel 15. 
Für den Fall, daß in dem einen der beiden Länder eine Bers 

brauchſsabgabe auf Papier gelegt werden follte, ift man übereinge- 
tommen, dab die aud dem anderen Lande eingehenden übe 
Kupferftihe, Stiche anderer Art und Lithographien von diefer Ab- 
‚gabe Veen bmäbi en werden follen. 

Auf Bücher fol indefjen diefe nugabe eintretenden Falles nur 
in/omeit Anmenbung finden, als diefelben nad Einführung einer 
ſolchen Verbrauchdabgabe in dem anderen Lande veröffentlicht wor- 
den find. . 

Artikel 16. 
Die Beitimmungen der gegenwärtigen Uebereinkunft follen in 

keiner Beziehung dad einem jeden der beiden Hohen vertragenden 
Theile zuftehende Recht beeinträchtigen, durch Maaßregeln der Geſetz⸗ 
ebung oder inneren Berwaltung den Bertrieb, die Daritellung ober 
8 Feilbieten eined jeden Werkes oder a in Betreff 

een die befugte Behörde dies Recht auszuüben haben würde, zu 
geftatten, zu überwachen oder zu unterfagen. 

Diefe Mebereinfunft fol in feiner Weiſe dad Recht des einen 
oder des anderen der Hohen vertragenden Theile befchränfen, die 
Einfuhr folder Bücher nach feinen eigenen Staaten zu verbieten, 
welche nach feinen inmeren Gefepen oder in Gemäßheit feiner Ver⸗ 
abredungen mit anderen Staaten für Nachdrücke erklärt find oder 
erflärt werben. 

Artikel 17. 
Dad Recht des Beitrittd zu gegenmwärtiger Uebereinkunft bleibt 

einem jeden jetzt zum Zollverein gehörenden, oder fich ſpäter dem- 
jelben anſchließenden Stante vorbehalten. 

Diefer Beitritt kann durch den Austauſch von Erflärungen zwi⸗ 
ſchen den beitretenden Staaten und Frankreich bewirkt werden. 

Artikel 18. 
Gegenwärtige Uebereintunft fol zwei Monate nach dem -Aus- 

tauſch der Ratifikationd-Urkunden in Kraft treten. 
Sie foll die nämlihe Dauer haben, wie die am heutigen Tage 

zwilchen den Staaten bed Zollvereind und Frankreich abgeſchloſſenen 
Handeld- und Schifffahrtöverträge. *) 

) Die betreffenden Artikel des Handeld-Vertragd vom 2. Aus 
guſt 1862 lauten: 

Artilel 32. Der gegenwärtige Vertrag ſoll während eine Zeit« 
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Artikel 19. 
Gegenwärtige Uebereinkunft fol ratifizirt und die Ratifikations⸗ 

Urkunden follen in Berlin gleichzeitig mit denjenigen der vorge= 
dachten Verträge audgetaufcht werden. 

Zu Urkund deſſen haben bie beiberjeitigen Bevollmächtigten die⸗ 
felbe unterzeichnet und ihre Siegel beigedrudt. 

So gefchehen zu Berlin, den 2. Auguft 1862. 
Dernftorff.e Pommer Eiche. La Tour d'Auvergne. 
est (L. 5° (L. S.) 3 
Philipsborn. Delbrüd. de Clereq. 

(L. S.) (L. S.) . (L. S.) 

Protokoll. 

Die unterzeichneten Devolimächhigten, naͤmlich: ꝛc. ꝛc. 
(Ind am heutigen Tage zu Berlin im Minifterium der auswärtigen 
ngelegenheiten zufammengetreten, um 

1) die Bedeutung einzelner Beitimmungen in den am 2. Auguft 
1862 zu Berlin unterzeichneten Handelövertrage, Schifffahrtövertrage 
und Litterarfonvention gemeinfchaftlich näher feftzuftellen, 

2) die dem vorgedachten Handelövertrage unter Litt. A. und B. 
beigefügten Tarife in einigen Punkten zu ergänzen und abzuändern. 

Nachdem die unterzeichneten Bevollmächtigten die in beiben 
Beziehungen von der einen und ber anderen Seite zur Sprache ges 
brachten Kragen erörtert hatten und übereingelommen waren, die 
Abreden unter Nr. 1 bi 4 des am 2. Auguft 1862 aufgenommenen 

raumd von zwölf Sahren, vom Tage des Austaufches der Ratifika⸗ 
tionen an gerechnet, in Kraft bleiben. Im alle keiner der beiden 
De vertragenden Theile zwölf Monate vor dem Ablauf bed ge 
dachten Zeitraums feine Abficht, die Wirkungen bed Vertrages aufs 
hören zu laffen, Tundgegeben haben follte, fo bleibt derfeibe in 

eltung bis zum Ablauf eines Jahres von dem Tage ab, an wel« 
chem der eine oder der andere der Hohen vertragenden Theile den⸗ 
felben gekündi er 

Wenn jedoch vor Ablauf des oben bezeichneten Zeitraum ber 
gel verein I auftöfen Nee 0 treten Hi in dem ge tin ik 

age enthaltenen wechſelſeitigen Verpflichtungen gie m 
den Zollvereind-VBerträgen außer Kraft. i zeuu 

ꝛc. ic 
Artikel 33. Gegenwärtiger Bertrag fol zwei Monate nach 

dem Austauſch der Ratifikations⸗Urkunden In Kraft treten. 
ic. x. 



I _ 
Unterzeichumgs⸗Protokolls bier zu wiederhoten, haben fie im Ramen 
ihrer Regierungen feftgeftellt und vereinbart, was folgt: 

A. In Betreff bes Haundelsvertrages. 

ic. x. 
8) Damit der Handel und die Schifffahrt in den Stand ge⸗ 

fegt werden, ihre Unternehmungen den Aenderungen anzupaſſen, 
welche durdy die Verträge vom 2. Auguft 1862 zu Gunſten des 
Verkehrs feftgeftellt werden, find die unterzeichneten Bevollmäd» 
tigten ferner übereingelommen, 

a) daß Die Ratifitationen der gedachten Verträge binnen kürzefter 
Friſft in Berlin ausgetauſcht werden follen 
b) dab an Stelle der, im Artikel 33 feit efepten, vom Aus⸗ 

taufche der Ratifilationen an laufenden Friit von zwei Mo» - 
naten für die Ausführung der gedachten Verträge, von bei⸗ 
den Seiten der beitimmte Termin ded 1. Juli 1865 ange⸗ 
nommen werden fol, mit weldem die Verträge gleichmäßig 
m Wirkſamkeit zu treten haben. 

ꝛc. x 
E. In Betreff der Ritterar-Konvention. 

1) Die Autoren und Berleger in beiden Ländern, fowie ihre 
Rechtsnachfolger, follen zufolge des in den Artikeln 3 und 6 feſtge⸗ 
ftellten allgemeinen Grundſatzes gegenfeitig und unbedingt von der 
Niederlegung eined oder mehreren Artiöteremplare der von ihnen 
herausgegebenen Werke in dem anderen Lande befreit fein. 

2) Die Autoren oder Verleger von Werken, welche in Bd 
abtheilungs⸗ oder lieferungsweiſe erfcheinende Bande zerfallen, jollen 
verpflichtet fein, auf der erften Abtheilung oder Lieferung eined jeden 
Bandes die Erflärung zu wiederholen, dab fie fi) das Recht der 
Ueberſetzung vorzubehalten beabfichtigen. 

3) Werke, auf welche die Beitimmung im Artikel 7 Anwendung 
findet, ſollen in beiden Ländern zur Durchfuhr nach einem dritten 
Lande unbehindert zugelaffen werden. 

Gegenwärtiged Protokoll, welches, ohne befondere Ratififation, 
als —* den Austauſch der Ratifikationen der drei Verträge, auf 
welche es Bezug hat, von den betheiligten Regierungen enehmigt 
umd beftätigt angefehen werden foll, iſt zu Berlin am 14. Dezember 
1864 in doppelter Außfertigung aufgenommen worden. 

Bismarck⸗Schönhauſen. Benedetti. 
Pommer Eſche. de Clercq. 

Philipsborn. Delbrück. 

Die Ratifikationen find erfolgt und die Auswechslung der Ras 
tifilations⸗ Urkunden ift zu Berlin bewirkt worden. 

— 
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118) Ausführung vorftehender Uebereinknuft. 

Die zwiſchen Preußen und Sranfreih wegen gegenfeitigen 
Schutzes der Rechte an litterariihen Erzeugniffen und Werten Der 
Kunft unter dem 2. Auguft 1862 abgefchloffene Uebereinkunft (Ge⸗ 

Sanmums für die Königl. Preuß. Staaten 1865 ©. 486 ff.) 
wird mit dem 1. Suli d. 3. in Kraft treten. 

Auf Grund der Artilel 3 und 6 der gedachten Webereintunft 
wird bei dem Königlichen Miniſterium der geiftlichen ꝛc. Angelegen- 
heiten die foftenfreie Eintragung derjenigen zum erſten Mal im 
Frankreich erſchienenen und noch nicht zum Gemeingut gewordenen 
Bücher, Karten, Kupferftiche, Stiche anderer Art, Lithographien und 
muſikaliſchen Werke bewirkt werden, welche diefem Zweck von 
den franzöfiichen Urhebern, deren gejehlichen Vertretern oder Rechts⸗ 
nachfolgern entweder bei dem Mintjterium felbit oder bei der König- 
lichen Botſchaft in Paris fchriftich angemeldet werden. Die be: 
treffende Anmeldung muß enthalten: 

bei Büchern und mufilaltiihen Werten: 
den Titel ded Werks mit Angabe des Urhebert, beziehung» 
weiſe des Weberjeherd, bed Verlegers, des Orts und der 

Zeit des Erſcheinens, der Anzahl der Bände und der Bo⸗ 
gen, der etwa beigegebenen Tafeln, des Formats, eventuell 
auch des an ber Spitze des Werks vermerkten Vorbehalts 
des Ueberſetzungsrechts; 

bei Karten, Kupferſtichen, Stichen anderer Art 
und Lithographien: 
die Bezeichnung des Gegenſtandes der Darftellung und die 
Bezeihnung der Reproduktiondart, mit Angabe des Urhe⸗ 
bers des Originalwerks, des Urhebers der Reproduftion, 
des Druckers, des Verlegers, des Orts und der Zeit des 
Erſcheinens, fomte der Dimenfionen ded Formats. 

Bei der Angabe der Namen ift die volllommenfte Deutlihleit 
zu beobadıten. 

Den Beteiligten wird auf ihr Berlangen eine urkundliche Be⸗ 
ſcheinigung über die erfolgte Eintragung ertheilt werden, wofür die 
ER Stempelabgabe im Betrag von 15 Silbergrofchen zu ent» 

en ift. 
Die von Franzöſiſchen Urhebern, ihren gejeplichen Vertretern 

oder Rechtönachfolgern bier angemelbeten und eingetragenen Werke 
werben tim Leipziger Buchhändler » Börjenblatt regelmäßig belannt 
gemacht werben. 

en Preußiſchen Derlegern und Sortimentöhändlern, welde 
franzöftfche noch nicht zum Gemeingut gewordene Werte in Ab- 
drüden, Nachbildungen ıc. veröffentlicht oder leptere zum Vertrieb 



831 

übernommen haben, wird auf Grund ber im Artikel 12 der Ueber⸗ 
eintunft vom 2. Auguft 1862 getroffenen Abrede zur Erleichterung 
eined Tünftigen Nachweiled der Rechtmäßigkeit der betreffenden Pu⸗ 
blifationen anbeimgegeben, bid zum 1. October d. 3. diefe Verviel⸗ 
fältigungen bei ihrer Ortspolizeibehörde anzumelden. Dieſelbe 
wird, wenn fie fi) von der Richtigkeit der gemachten Angaben über: 
zeugt bat, Die angemeldeten Exemplare von Büchern, muſikaliſchen 
und artiftifchen Werfen auf Berlangen mit einem Stempel verfehen. 

Den Verlegern bleibt e8 überlatfen, ob fie ftatt fofortiger Stem: 
pelung der gefammten Auflage es vorziehn, daß bei der Drtöpolizeis 
bebörde ein Conto über die nachweislih noch auf ihrem Lager be= 
findlichen Sremplare eined jeden von ihnen vervielfältigten zuerft in 
Frankreich erjchienenen Werks angelegt, und die nad) Bedürfniß auf 
Ihren Antrag allmählich abgeftempelte Zahl von Eremplaren auf dem 
onto gelöjcht werde. 

Was die in der Publifation begriffenen Werke be: 
teifft, jo haben die Preußiſchen Berleger von Bervtelfältigungen 
urſprünglich in Frankreich erichtenener Werke innerhalb ber erften 
10 wage nad dem Eintritt der Wirkſamkeit der Webereinkunft ein 
Sremplar aller erfchtenenen Bände oder Lieferungen nebft einer De⸗ 
claration über die Stärfe der Auflage jedes Bandes oder jeder Les 
ferung (eventuell in verſchiedenen Ausgaben) bei dem Miniſterium 
des Innern zu Parid oder bei der Kanzlei der Katferlich franzö« 
fiſchen Botſchaft in Berlin niederzulegen. Auch von den Tünftig 
erjcheinenden Bänden oder Kteferungen muß, bevor fie in den Hans 
bel kommen, eine gleiche Niederlegung eined Cremplard bewirkt fein. 
Die fpäteren Bände oder Lieferungen dürfen in Feiner ftärferen Aufs 
lage erscheinen, als die biöher erfchtenenen. 

Den Inhabern von Clichés, Holzftöden und geftochenen Plat⸗ 
ten aller Art, jo wie von lithographiſchen Steinen zu nicht autorts 
firten Bervielfältigungen franzöſiſcher Werke wird anheimgegeben, 
diejelben bid zum 1. October d. 3. bei ihrer Ortöpolizeibehörde ans 
zumelden, welde fie einregiftriren und eine Beſcheinigung über die 
erfolgte Regiitrirung ertheilen wird. Die von ben einregiftrirten 
@liche8 zc. genommenen Abdrüde können bis zum 30. Juni 1869 
eine Stempelung erhalten. 

Die zur Vervollſtändigung gedruckter Bände erforderlichen Ab» 
ai geben dem urfprünglichen Heraudgeber Fein Necht auf Ent⸗ 

ädigung. 
Frankreich veröffentlichte und daſelbſt geſtempelte nicht auto⸗ 

riſirte Bervielfältigungen ſolcher Preußiſcher Werke, die noch wicht 
Gemeingut geworden find, dürfen nicht ohne Genehmigung des 
Preußiſchen Autord und Verleger in Preußen fetl gehalten werden. 

Die Königliche Regierung veranlaffe ich, meinen gegenwärtigen 
Erlaß durch das Amtsblatt fofort zur öffentlichen Kenntnig zu brin- 
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pen und die Ortäpolizetbehörden hiernach mit den etwa erforberlichen 
ejonderen Weiſungen zu verjehen. 

Sobald die Katferlich ranzöfjöe Regierung ihre Anordnungen 
in Betreff der Ausführung der Uebereinktunft vom 2. Auguft 1862 
befannt gemacht haben wird, werde ich dafür Sorge tragen, dieſelben 
durch die geeignete Beröffentlihung zur Kenntniß der diefjeitigen 
Sntereflenten gelangen zu laflen. 

Berlin, den 19. Juni 1865. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

An 
ſammtliche Königliche Regierungen. 

13,547. U. 

119) Berehnung der Fuhrkoſten der Staatsbeamten be 
Dienftreifen. | 

Die 88. 1 und 2 des Allerhöchften Erlaffes vom 10. Juni 1848 
beitimmen die Säpe, weldye von den Staatöbeamten bei Dienftreifen 
an Fuhrkoſten liquidirt werden dürfen, in verſchiedener Höhe, wenn 
bie Reiſe auf Eifenbahnen oder Dampfihiffen, und wenn fie mit 
anderen Trandportmitteln zurückzulegen ift. 

Der Fall, daß die Reife mit den beiden, die verichiedenen Be- 
träge der Fuhrkoſten bedingenden Arten von Trandportmitteln ver⸗ 

. eimigt zurüdzulegen, ift in dem Alerhöhften Erlaß nur inſofern 
ausdrücklich vorgeſehen, als für die Mitnahme eines Wagens auf 
der Eiſenbahn zum Zweck ber Weiterreiſe in 8. 1 Nr. 3 eine be⸗ 
fondere Beftimmung getroffen tft. Es ergiebt ſich jedoch aus dem 
—— einer anderweiten ausdruͤcklichen Feſtſetzung als ſelbſtver⸗ 
ſtändlich, daß in einem ſolchen Falle, je nach der zur Anwendung 
gekommenen Art der Transportmittel zum Theil nach N 1 und zum 

“anderen Theile nach $. 2 zu liqutdiren ſei. Danach iſt auch biöher 
allgemein verfahren worden. 

Es find jedoch darüber Zweifel entitanden, wie zu liquidiren 
jet, wenn die Reife mit den in dem Allerhöchften Erlaß unterfchie- 
denen Tranportmitteln que elegt worden ıft, die eine der betreffen- 
den Streden aber weniger ald eine volle Meile beträgt. Die Zweifel 
find im diefen Fällen aus dem, die 88. 1 und 2 ergänzenden $. 3 
des Allerhöchſten Erlaffes hervorgegangen, welcher verordnet: 

1) Bet Vergütung ber in den 5. 1 und 2 beftimmten Säpe 
wird jete angefangene Viertelmeile für eine volle Biertelmeile 
erechn 

2) Bei Dienftreiien von mehr als einer Viertelmeile, aber wes 
niger al8 einer ganzen Meile find bie Reiſekoſten nach einer 
vollen Meile zu berechnen. 
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A der einen Auslegung ift davon audgegangen, daß jebe 
Dienftreite von ihrem Anfangd- bis zu ihrem Endpunkte ald ein 
Ganzes zu betrachten fei; und ed ift daher, falls die ganze Reiſe 
mebr ald eine Meile betrug, doch für die einzelne Wegftrede in 
Gemäßheit ded 8.3 Nr. 1 nur nach Biertelmeilen Liquidirt worden, 
mochte diejelbe auch an ſich weniger als eine volle Meile ausmachen. 
Nach einer anderen Auslegung find die Wegitreden nad den im 
Allerhöchiten Erlaß unterfchiedenen Transportmitteln gejondert be- 
yanbelt, und wenn demgemäß ber eine Theil weniger als eine ganze 

eile, aber mehr als eine Viertelmeile betrug, tft der Betrag für 
eine volle Meile als aulälfig erachtet worden. Diefer den Beamten 
gene eren audlegum bat fich neuerdings auch der erfte Senat des 

Öniglichen Ober⸗Tribunals in einem Erfenntniffe vom 16. Septem⸗ 
ber 1864 angeſchloſſen. 

Folge len wird die Königliche Regierung angewiejen, 
nad) Maßgabe diejer letzteren Anficht zu verluhren: und bei $efte 
jegung der in Gemäßheit des A erhöchften Erlaſſes vom 10. Juni 
1848 aufauftellenben Liquidationen folgende Grundfäge zu beachten: 

1) Bet einer theild auf Eifenbahnen oder Dampfichiffen, theild 
mit anderen Trandportmitteln zurüdgelegten Dienftreife find 
die danach zu unterfcheidenden Wegftre en für fih und bes 
onderd zu berechnen. 

2) DBeträgt dabei die eine der betreffenden Streden weniger als 
eine ganze Meile, fo ift diefelbe, fobald fie nur über eine 
Btertelmeile hinausgeht, für eine volle Meile zu rechnen. 

Berlin, den 21. März 1865. 
Der Finanz-Minifter. Der Minifter ded Innern. 
v. Bodelſchwingh. Graf zu Eulenburg. 

An 
fämmtliche Königliche Regierungen ır. 

120) Regulativ für die Berwaltung des Scleſiſchen 
Hreilurgelderfond®. 

Diefes Regulativ ift durch Allerhöchſte Ordre vom 9. Jannar d. J. geuche 
migt worden. 

Für die Verwaltung des Schleſiſchen Freikuxgelderfonds wird 
auf Grund der Allerhoͤchſten Ermädtigung dad nachſtehende Regu⸗ 
lativ von uns erlafjen. 

8. 1. 
Der Schlefifche Breiturgelberfonb bat F ber Allerhöchften 

Drdre vom 9. März 1830 (Gejeg- Sammlung ©. 48) die Beitim- 
mung: den Bergleuten, welde jtändige Mitglieder des Niederjchle- 
fiihen oder des Oberſchleſiſchen Knappſchafisvereines find, freien 
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Schulunterricht für ihre fchuipflichtigen Kinder zu gewähren und Die 
kirchlichen und Schuleinrichtungen en den —E der 
Provinz Schlefien zu fördern. 

. 2. 
Die Einnahmen ded Freikuxgelderfonds beftehen: 

1) in dem Ertrage der zur Unterhaltung der Kirche und Schule 
nah Kap. 31. 88. 1 und 2 der Schlefiihen Bergordnung 
vom 5. Jnni 1769 frei zu bauenden zwei Kure von allen 
Bergwerlen in der Provinz Schlefien, foweit fie dem Berg- 
regal unterworfen und in dem Rechtsgebiete der gedachten 
DBergordnung belegen find. 

2) in Kapitalzinfen und zufälligen Einnahmen. 

8. 3. 
Für die Zreilurgelder Tann von dem Handels⸗ Minifter ein 

Abonnement bewilligt werden und zwar entweder in feften Biertel- 
IaheB eträgen, oder nad) Sätzen, welche für die Maaß⸗ oder Ge: 
wichtseinheit der Produkte feftzuftellen und nach dem wirklichen Ab- 
Kr vierteljährlich zu entrichten find. Solche Abonnements find 
edoch nicht auf einen geringeren Zeitraum als ein Jahr und nur 
auf höchftens drei Sahre einzugehen. M 

8. 4. 
Die Ausgaben des Bonds beftehen in: 
1) dem ortsübliden Schulgelde für die Kinder der ftändigen 

Knappſchaftsgenoſſen, oder den von lehtern zur Unterhaltung 
bed Lehrers zu entrichtenden direkten Schulbeiträgen, ſowen 
biete chulgelder und Schulbeiträge nicht durch die Schul⸗ 
elder-Beihuͤlfe gedeckt werden, meldye von den beiden Knapp— 
Katie nen Katutenmäßtg mit 6 Sgr. vierteljährlihy für 
edes Ichulpflichtige Kind gewährt wird, 

2) in einmaligen oder fortfaufenden Bewilligungen für Kirchen⸗ 
und Sau zwecke, 

3) in den Verwaltungslkoſten. 
8.5. 

Die Zahlung der Schulgelder an die Schulgemeinden erfolgt 
durch Vermittlung der Smappthaftsvorftände. 

Die Knappſchaftsvorſtände ftellen jährlich an einem uber meh» 
veren von dem Ober Präfidenten zu beftimmenden Terminen eine 
Nachweiſung auf, weldye 

1) die —* der in jeder Gemeinde ihres Bezirkes vorhandenen 
qurflige en Kinder von ſtändigen Knappſchaftsgenoſſen, 

2) die für diefelben nach der in den einzelnen Gemeinden befte- 
benden Ortöverfaffung zu entrichtenden Schulgelder, 

8) die von den ftändigen KRnappichaftögenoflen in denjenigen 
Gemeinden, in welden direkte Schulbeiträge zur Unterhal« 



835 

hung des Lehrerö erhoben werben, zu entrichtenden Schul⸗ 
eiträge, 

4) die ftatutenmäßig für Die zu 1. ermittelte Gejammtzahl der 
Schulkinder zu gewährende S ulgelderbeibülfe 

enthält. Dieſe Nachweiſung wird mit den Duittungen der Em- 
piangebere htigten über die — ** — der Schulgelder und Schulbei⸗ 
träge ber Bezirksregierung eingereicht, welche die Richtigkeit ber an 
gejeten Sculigelder und Söpulbeiträge prüft und die Nachweiſung 
mit dem Attefte der Richtigkeit dem Ober-Berg-Amte überjendet. 

Dad Dber-Berg-Amt weit die, zwiſchen den gezahlten Schul- 
0 und Schulbeiträgen (2 und 3) und der Schulgelderbeihülfe 
4) verbleibende Differenz zur Zahlung auf den reilurgelder 
onds an. 

8. 6. 
Der Handeld-Minifter und der Minifter der geiftlichen, Unter- 

richts⸗ und Medicinal» Angelegenheiten find ermächtigt, einzelnen 
Schulgemeinden gegen die Verpflichtung, den Kindern ber ftändigen 
Sue Seien m freien Schulunterricht zu gewähren, fortlaufende 
Zufchulfe zum Lebrergehalte zu bewilligen. | 

Sn diefen Gemeinden wird die ftatutenmäßige Schulgelderbei- 
güife der Knappichaftd-Bereine zum Freikuxgelderfonds eingezogen. 

tejelben jcheiden aus der nad) $. 5 aufzuftellenden Nachweiſung aus. 

Beſondere Bewilligungen Kirchen⸗ und Schulzwecke dürfen 
zur ftattfinden, wenn ſie entweber in dem Etat bed betreffenden 
Jahres ſpeziell ausgebracht, oder von dem Handeld -Minifter und 
dem Minifter der geiftlihen, Unterrichts. und Medirinal-Angelegen- 
beiten gemeinſchaftlich auf den in dem Etat ausgebrachten Diäpoflr 
tionsfonds angewiefen find. 

8. 8. 
Die Feftftelung des Etats erfolgt durch die gebadhten beiden 

Minifter auf den Vorſchlag einer Kommilfion, welde unter dem 
Vorſitze ded Ober» Präfidenten aus Kommilfarten der drei Bezirks⸗ 
tegierungen und bed Ober⸗Bergamtes zuſammengeſetzt tft und fid 
aljährlid) im Februar an einem von dem Ober- Hldenten zu be» 
ftimmenden Tage verfammelt. 

$. 9. 
Die Einnahmen aud dem Ertrage der Freikuxe werben nad 

einem von dem Dber» Bergamte aufzuftellenben Boranfchlage feftger 
ftellt, weldyer vor dem zum Zufammeniritte ber Kommiifion anbe⸗ 
raumten Termine an den ObersPräfidenten einzureichen ift. 

Bet diefem Voranſchlage wird die dreijährige Sraction ber Vor⸗ 
jabre bergeftalt zum Anhalt genommen, da der Betrag ber Ein- 
u niemald über dieſen dreijährigen Durchſchnitt angenommen 
werben fol. Dagegen hat dad Ober-Bergamt forgfältig zu prüfen, 
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ob nad) den jewelligen Preifen der Bergwerföprodufte oder nad den 
Fa Konjunkturen ein Sinken des Ertrages unter dieſen Durch⸗ 
chnitt zu erwarten iſt und eventuell den Voranſchlag hiernach zu 
ermäßigen. 

8. 10. 
Zur Bildung eined Refervefondd werben neben dem aus Vor⸗ 

jahren vorhandenen Beitande zehn Prozent der jährlichen Einnahme 
\ lange verwendet, bis lehterer die Söbe von fünfzig Sn Tha⸗ 
ern erreicht hat. Wird derſelbe durch ein entſtehendes Defizit unter 
den Betrag von 50,000 Thlrn verringert, fo findet wieder Die vor⸗ 
ne —* bis zur erfolgten Ergänzung auf dieſen Be⸗ 
trag ſtatt. 

Der Nelervefonde wird in verzindlichen Papieren von bepofttal« 
mäßiger Sicherheit angelegt und bon dem Ober=Bergamte verwaltet. 

Die Ausgaben für ben freien Schulunterricht ($. 5) werden 
von der Kommilfion auf Grund der vorjährigen Liquidationen unter 
ber Berückſichtigung der etwa befannt gewordenen Veränderungen 
in der Zahl der jchulpflichtigen Kinder und in der Höhe der Schul⸗ 
gelder und Schulbeiträge — 

Anträge = ‚einmalige oder fortlaufende Dewiligumgen für 
Kirchen und Schulzwede müffen fchriftlich bei der Bezirksregierung 
eingereicht werden, welche den vor dem Zufammentritt ber Kom: 
mittion mit ihrem gutadhtlihen Berichte an den Ober» Präfidenten 
einreicht. Die Kommiſſion faßt über ſämmtliche eingegangenen Ans 
träge nad Maßgabe des nachgewieſenen Bebürfniffes und der ver⸗ 
fie aren Mittel durch Stimmenmehrheit Beſchluß. Es follen jedoch 
ergleichen Bewilligungen nur in folder Höhe in den Etatdentwurf 

aufgenommen werden, daß zehn Prozent des verfügbaren Beftandes 
nad Abzug der Koften für den freien Schulunterricht, und der in 
den Borabten erfolgten fortlaufenden Bewilligungen ald ein Dispo- 
ſtioneſonde für die von dem Handels⸗Miniſter und dem Miniſter 
er geiftlichen, Unterrichtd- und Medicinal-Angelegenheiten gemein- 

fchaftlich ergebenden Anweiſungen elewwirt bleiben. 

Der von der Kommiſſion aufgeftellte Etatd-Entwurf wird von 
dem Dber Präfidenten mit feinem Gutachten und mit fämmtlidyen 
eingegangenen Anträgen auf Bewilligungen aus dem Freifurgelber- 
fonds an den Handeld-Minifter und den Minifter der geiftlichen, 
Unterridhtd- und MedtcinalsAngelegenheiten eingereicht. 

14. 
Die Sermaltung des Freifurgelderfonds und die Rechnungs 

5* erfolgt durch das Ober⸗Bergamt nach dem von den gedachten 
— ** feſtgeſtellten Etat. 
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8. 15. 
Ein Ertralt der Rechnung, weldyer die Einnahmen nady ben 

drei Regierungsbezirken getrennt, Die alljährlich wiederkehrenden Ber- 
wendungen fummarijch und bie einmaligen Bewilligungen fpeziell 
erſehen läbt, wird dem Ober-Präfidenten und den Regierungen zu- 
geftellt und durch die Regierungs-Amtsblätter veröffentlicht. 

Berlin, den 30. Sanuar 1865. 

Der Minifter Der Minifter 
für Handel, Gewerbe und der „genticen, Unterrichts⸗ und 

öffentliche Arbeiten. edtcinal-Angelegenheiten. 
Graf von Itzenplitz. von übler. 

121) Meberjiht über die Zahl der in den verfhiedenen 
Gonfiftortalbezirten im Fahr 1864 mit dem Wahlfähig- 
keitszeugniß verjehenen. und ordinirten Candidaten der 

evangeliihen Theologie. Ä 
(Centrbi. pro 1864 Seite 341 Nr. 128.) 

D —— * ahl. WMithin 
fähigteite- | Orbinirt 

B | find 
mebr | weniger 

orbinirt als für wahl- 
fähig erklärt 

Preußen . „2... 20... 28 19 — 9 
Pommern........ 32 16 — 16 
Brandenburg....... 49 24 — 25 

Poſen.......... 9 14 5 — 
Shlefin......... 22 29 7 — 
achſen........ 50 39 J. — 11 

Weſtphalen........ 25 24 — 1 
Rheinprovinz.......- 20 24 4 — 

uſammen zuſ 

=46 
Im Jahr 1863 betrug die Zahl | 244 175 . 

r i | mehr — 14 Mithin im Jahr 1864 weniger 9 | 

22 
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— — — 

dd 

122) Nachweifung der vor den Wiſſenſchaftlichen Prü- 
fungs⸗Commifſionen im Jahr 1864 abgelegten 

Prüfungen. 
(Sentralblatt pro 1864 Seite 298 Nr. 103.) 

Sonſtige Pri- 
Wiſſen⸗ fungen: pro lo- Summe 

fSaftlide Prt der aboe 
ngs·Com lten 
miſſion a 

zu | ze. haben ſtatt⸗ fungen 
gefunben 

Königäberg . 2 
3* I — 1 
Berlin .. . 8 1 74 

Breslau .. 1 1 24 
galt 3 1 48 

ünfter — 7 61 

Bom... 5 1 49 
Summe | 14 2 
Sm Sahr 

1863 waren 8 

Mithint. ge 
mehr 

i86a eriger — 
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HM. Seminarien, Bildung Der Lehrer 
und Deren perfönliche Verhältniſſe. 

123) Gartenbau und Bienenzucht in den Schullehrer> 
Seminarien. 

Bon ber Unterrichts-Commilfton des Hauſes ber Ubgeorbneten ift der nach⸗ 
folgende Bericht über Gartenbau und landwirthſchaftliche Dinge in den Echul- 
fehrer- Seminarien erflattet worden. Als weitere —— deſſen, was in 
demſelben ſeitens bes Regierunge-Gommiffarine bemerkt if, laſſen wir (a.) einen 
über den Betrieb biefer Dinge in dem Schullehrer-Seminar zu Ober-Ölogan 
—A Königl. Provinzial» Schul - Collegium in Breslau erſtatteten Bericht 
abdruden. 

Dex Lehrer Bahr zu Zieglig bei Wolmirftedt bittet dad Haus, 
bei der Stautd - Regierung zu befürworten, daß die Bienenzudt, 
gleich der Obſtbaumzucht, in den Seminar-Unterricht eingereiht 
werde. 

Zur Begründung dieler Bitte behandelt er in einer längeren 
Dentichrift mit der Begeilterung, weldye Bienenzüdhtern inne zu 
wohnen pflegt, die Bienenzucht „in ihrer volkswirthſchaftlichen Be⸗ 
deutung jowie ald Hebel zur Förderung von Ordnung, Zudt und 
Sitte.” Sn erfterer dinfict führt er den Nachweis, daß noch jekt, 
wenn nur die durch Pfarrer Dzierzon gelehrte rationelle Behand⸗ 
lungsart binreichenden Eingang gefunden baben würde, in der 
Bienenzucht ein für den Einzelnen in hohem Grade lohnended, dem 
Staate nützliches Gewerbe geboten fei. In den Zollverein, führt er 
an, werben jährlih für vier Millionen Thaler Honig und Wachs 
eingeführt. Bei einem Normalitande von 28 Mutterbeuten hat 
Graf Stoſch auf Manze in Schlefien im Durchſchnitt von’ fieben 
Jahren einen Reingewinn von 5 Rthlr. 23 She: 1 9f. per Beute 
erzielt. Im Allgemeinen könne der jährliche Reinertrag eines jeden 
Stoded mit drei Thalern angefept werden. Ein Heiner Bienenftand, 
wie er fi mit wenigen Thalern berrichten If jet in wenigen 
ahren auf eine Zahl von 10— 15 GStöde zu bringen, welche eine 
innahme von 30— 45 Rthlr. veriprächen. Einen anderen Gewinn 

bringe ein Bienenftand einer Gegend durch die Einwirkung, welchen 
Die ſchwärmenden Bienen auf die Befruchtung der Pflanzen haben. 
Auf den Menioen aber, welcher ſich der Bienenzucht widme, übe 
der Umgang mit diefem Inſekt eiien veredelnden, an Ordnung und 
Eitte gemöhnenden Einfluß. Mehrere Regierungen haben der Aus⸗ 
breitung der verbeſſerten Bienenzucht ihre Augenmerk zugewandt, fo 
Hannover durch Abfendung von Imkern nad Schlefien zu dem bes 
reitd genannten Pfarrer Dzierzon, jo Bahern durch Einführung 
ber Bienenzucht als obligatoriichen Unterrichtögegenftand in den res 
gelmäßigen Lehrplan ded Seminard. Den Iebteren, durchgreifen⸗ 

22* 
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deren Weg begehrt Petent in Preußen eingefchlagen zu ſehen. Dem 
Lehrerſtande jelbft glaubt er durch die ur dem Seminar erworbene 
Kenntni ein Mittel an die Hand zu geben, womit er jeine oft fo 
Inappe Einnahme durch Selbithülfe verbeſſern könne. 

Was zunächft das Wünjchendwerthe der Bienenzucht für das 
Land und den Lehrerftand inäbejondere betrifft, fo fanben die An⸗ 
ſichten des Betenten in der Kommilfion wenig Wideriprud. Sie 
mußte fich jedoch, ehe fie einen Antrag auf Vermehrung der ordent» 
lichen Lehrgegenftände in unferen Seminarien, auf Einführung eines 
neuen Unterrichtözweiges aus dem Gebiete der Naturkunde einging, 
die allgemeine Frage ftellen: ob ber naturwiffenichaftliche Unterricht 
dafelbft die gebührende Stellung einnehme? 

Eine weitere praftiiche Vorfrage hierzu mußte dahin gehen: ob 
bie Ueberführung des zweijährigen Seminar Kurfud in einen Drei- 
jährigen fchon fo allgemein fei, daß fich eine Vermehrung der Lehr: 
gegenftände überhaupt empfehle? 

In Betreff der letteren Borfenge fonnte der anwejende Kom⸗ 
miffariuß des Unterrihts-Mintfteriums die Auskunft 
geben, daß auf die Einführung eined dreijährigen Kurfus in unferen 
Seminarien feit uhren ein Hauptbeftreben der Verwaltung ge 
richtet geiwejen fe. Die Zahl der Seminarien, welche noch auf der 
zweijährigen Kurſus angewieſen jeten, verringere ſich alljährlich und 
beſchränke fich ſchon jetzt auf eine ganz geringe Zahl. 

In Betreff des naturwiffenichaftlichen Unterricht8 wurde Durch 
ein Mitglied ver Kommiffion ausgeführt, daß ein folcher zwar über- 
all eingeführt fet und Bo auch gewiffenhaft durchgefuͤhrt werde, wie 
ed fir einzelne Seminarien bie im Jahrgang 1862 des „Sentral- 
blattes für die gefammte Unterrichtsnerwaltung” mitgetheilten Ju⸗ 
ſpektions⸗ Refultate nachweifen. Doc ſei ihm ein zu geringer Um⸗ 
fang zugemeffen, wozu audy vielleicht hier und da vie nicht ganz den 
Groberungen der Wiſſenſchaft entfprechend vorgefchrittenen Kenntnifle 
ber fett längerer Zeit angeftellten Lehrer binzulämen. Ein Mangel 
% unleugbar vorhanden, namentlich für dielent en Böglinge, berem 
päterer Lebensberuf fie auf das Land binaudfflhren werde: — bie 
ungenügende, oft nicht einmal in ben Anfangdgründen vorhandene 
Kenntni der Chemie, Phyſik und Pflanzen» Phufiologie, der Mangel 
am jedem Unterricht in der Methode der Landwirthſchaft. Obne 
dieſe ficheren Grundlagen würden fie im fpäteren Leben gewiß außer 
Gtande fein, fih durch Privatitudien. die Fähigkeit zum Unterricht in 
ländlichen Bortbildungsfhulen, zur Verflechtung naturwiffenchaftlicher 
Gegenftände in den Unterricht der &lementarfhhule zu erwerben. 
Gerade dieſe gewiß fegensreiche Art der Thätigkeit werde aber, 
wenigftens in einzelnen Probingen, immer mehr von Schullehrern 
verlangt. In diefer Hinficht fer dad Beſtreben des landwirtbichafte 
lichen Vereins für Rheinpreußen ſchon feit Jahren ein unaudgejegtes, 
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aber bisher durch die Staats » Regierung wenig begünſtigtes geweſen. 
Obwohl ſicherlich Niemand beitreiten könne oder beftritten babe, daß 
in der eben genannten Provinz, wo fo gut wie jeder Landbewohner 
auch Grundbefiper oder wenigſtens Landbauer jei, die Einwirkung 
der Schullehrer, wenn diefelden mur hinreichend befähigt wären, wohl 
das geeignetfte Mittel zum Abftelung jo mandyer landwirthſchaftlicher 
Mebelftände, zur Aufflärung über jo mandyes eingelebte Vorurtheil 
fein würde. Wohl aber fcheine die Hebung bed Unterricht3 in der 
Chemie u. f. w. und die Einführung des Iandwirthichaftlichen Unter⸗ 
richts nebft Heiner Mufterwirthichaft in den Seminarien höheren 
Orts vielfah für unausführbar zu gelten. Das Gegentheil fet 
aber nunmehr durch dad mehrjährige Beifpiel von Schweizerifchen 
Seminarien — dem Züricher Seminar zu Küftnacht, dem Thurgauer 
zu Kreuzlingen —, von Badiſchen zu Meersburg und zu Ettlingen 
— und bes MWürttembergifhen Seminard au Nürtingen, welche der 
genannte landwirthſchaftliche Verein ſämmtlich babe bereiſen Lafien, 
wohl fchon außer Frage geftellt. Alle dieſe Seminarien hätten ein 
Areal von einigen Morgen, für eine mufterhafte Feine Spatenwirth« 
ſchaft gerade ausreichend, dem Lehrer der Naturkunde und Land» 
wirtbfchaft zur Verfügung geftellt. Wenn etwa der Staats-Regierung 
ungünftige Nachrichten Über einige andere Verſuche der Art zugegangen 
fein follten, wie z. B. Wettingen in der Schweiz, wo allerdings aus dem 
Unterricht in der Landwirthſchaft gewiffermaßen ein Aufgehen in länd⸗ 
ficher Arbeit auf einem über 40 Juchart Aderland faſſenden Areale 
geworben, fo möge darand nicht auf andere ein Schluß gezogen wer» 
den; bie nicht abzuleugnende Webertreibung, ver ungänft e Einfluß 
berfelben auf bie geiftigen ortfchritte der Zöglinge werde bereitwillig 
anerlannt. — Häufig begegne der Verein bei feinen Beftrebungen der 
Unterftellung, als fet er darauf aus, die Vollsſchule zu einer Fach⸗ 
ſchule der Landwirthſchaft und den Volksfchullehrer zu einem Mufter« 
Landwirth zu machen; beides fet nach der vorftehenden Ausführung 
ungerechtfertigt. Man wolle, um biefe® zu wiederholen, den künftigen 
Landſchullehrer befähigen, erftens dem Unterricht, 3. DB. dem Lefes 
unterricht, in ber Vollsſchule eine Richtung auf Landwirthſchaft zu 
geben, und zweitens den aus ber Schule Entwachfenen denjenigen 
Fortbildungs- Unterricht zu ertheilen, welcher fie zur Berbefferung 
ihres Betriebes, zur verftändigften Ausbeutung der in ihren Wirkungs⸗ 
kreis gelegten Naturſchätze in Stand fegen Tönne. 

In erfterer Hinficht wurde auf eine durch die Babifche Eentral- 
ftelle anempfohlene Schrift des Seminarlehrers Jung in Meersburg 
(Unterrichtsplan für ven landwirthſchaftlichen Unterricht in der Volks⸗ 
ſchule) Hingeiwiefen, in letzterer auf die trotz aller bisherigen Mängel 
umb Hinderniffe zum Theil vecht erfreulichen Erfolge der etwa 64 
ländlichen Kortbilbungsfchulen der Rheinprovinz, weldhe Durch Lehrer 
geleitet werben. 
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Der Bertreter des Miniftertums bemerkte zu biefer Ausführung, 
daß die neu errichteten Seminare durchgängig, und wo es vie Ver⸗ 
hältniffe irgend geftatteten auch die alten, ein Areal von 10 bie 12 
Morgen Landes erhielten, um Gartenbau und Obftbau, aud) Seiden- 
bau zu treiben, eine Baumfchule und einen Gemäfegarten zu unter- 
halten. An die praftifche Unterweifung lehne ſich der theoretiſche 
Unterricht an, indem er die Anfänge der wiffenfchaftlichen Agrikultur⸗ 
lehre, die Bodenarten, den Dünger, die Phyfiologte Der Pflanzen u. |. w. 
in feinen Bereich ziehe. Die Förderung der nie auf den 
Seminarien fet noch kürzlich (1. Januarheft ded Gentralblattes 1865) 
dringend empfohlen worden. Sn den Sahren 1859 und 1860 feien 
leicherweiſe Verordnungen in Betreff eined erweiterten Unterrichts in der 
Ghemie ergangen. Den zur Benutzung der Gentrals-Zurnanftalt nad) 
Berlin berufenen Lehrern, worunter auch. Seminarlehrer, habe man 
Gelegenheit zum Anhören eines bejonderen Kurſus über Phyſik und 
Chemie verfhafft und werbe damit fortfahren. — Wenn behauptet 
werbe, daß die Staats⸗Regierung fi ablehnend zu den Beftrebun- 
en des landwirthſchaftlichen Vereins für Nheinpreußen verhalten 
abe, fo begiehe fi) diefe Haltung nur auf das Beftreben, den lands 
—— chen Unterricht unmittelbar in die Volksſchulen ein⸗ 
uführen. Wie weit die Seminarien In Betreff ded landwirth⸗ 
—*2*8 Unterrichtes gehen koͤnnten, werde ſich allmälig zeigen; 
eine Abneigung dagegen bet den Behörden nicht vorhanden. Man 
werde gern befördern, dat dem naturkundlichen Seminar-Unterridte 
die Richtung auf praftifche Dinge, namentlich der Chemie anf agri⸗ 
fulturhemifihe Fragen gegeben werde, gern zur Beichäftigung bed 

Lehrers und ber Zöglinge Land zu beſchaffen beftrebt fein u. |. w. 
Ein unmittelbared Befolgen ded in der Schweiz, in Baden und in 
Württemberg gegebenen Beiſpieles könne er nicht verſprechen. &8 
hebe eine Zeit ge eben, wo die Seminarien zu vorberrfchend eine 

ichtung auf a Bratte Dinge gehabt hätten. Ste fei vorüber. 
Dad Geſagte werde den Beweis liefern, dab man ben Blick von 
dem Realen nicht abwende, das Eingehen auf reale Zwecke nicht 
abweiſe. Mebrigend dürfe nicht vergeffen werden, dab die Semina« 
rien überhaupt feinen Abſchluß gi bewirfen hätten, fondern nur eine 
tüchtige Vertrautheit mit den Anfangögründen, hinreichend für eine 
Weiterbildung durch methodiſch fortgefette Privatitudien. 

Als fih nach Erledigung diefer hochſt wichtigen Vorfragen die 
Verhandlungen der Frage wegen Einführung der Bienenzudt 
als eines nbligatoriien Lehrgegenftandes in den Semis 
narten zuwandten, erflärte der Mintfterial-Kommifl arius: die Staats⸗ 
Regierung werde gern aus dieſer Diskuſfion Veranlaſſung nehmen, 
die Seminardireltoren zur Yniage von Bienenftänden und zum 
Darbieten von Unterrichtögelegenheit, wo ed die Verbältniffe geftatten, 
zu ermuntern. Den Unterricht, und zwar in allen Seminarien ob» 
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ligatoriſch zu machen, verbtete fchon die oft ſehr beichräntte Räum⸗ 
lichkeit, zuweilen dad Klima oder die Abweſenheit von Lehrkräften. 
Schon biöher habe dad Miniftertum die Bienenzucht gern befördert, 
kn jo oft dahin gehende Wünfche laut geworden, den Lehrern ven 

eſuch von Bienenzühtern, von Wanderverfammlungen u. f. w. ges 
ftattet und die Mittel Dazu gewährt. 

In der Kommilfion erklärten fid) die Meiften durch diefe Er⸗ 
Härung des Herrn Kommiſſars befriedigt und hielten das weiter« 
gehende Geſuch ded Betenten für nicht empfehlenöwerth. 

Mit der gegebenen Zulage einer möglichft allgemeinen Einfüh- 
rung der Bienenzucht auf unfere Seminarien einverftanden, bean⸗ 
tragt die Kommi'fion dem hoben Haufe deöhalb 

den Webergang zur Tages⸗Ordnung. 

Als Lehrer nicht bloß für die Obſtbaumzucht und beziehumgs- 
weile Gartenkunde, ſondern auch für die Bienen» und Seidenraupens 
gucht ift der frühere Untergärtner an der landwirtbichaftlichen Aka⸗ 
emie a Proskau O. S. mit halbjähriger Kündigung Tontraktlich 

engagirt. | 
Anlangend den Unterricht, fo erhalten ihn die beiden unteren 

Kurje getrennt je eine Stunde wöchentlid während der Winter⸗ 
monate im Seminar felbft. | 

a) Im unteren Kurfus verbreitet fih der Unterridht über Ge- 
müſebau als: Verbefferung der Bodenarten, Cintheilung des 
Gemüfegartens, dad Düngen und die verjöiebenen Düngungs- 
mittel, Bepflanzung und Fruchtwechſel, das Ausſäen und 
Pflanzen, Jäten und Behaden, die Erziehung des Saamens, 
die Dauer und Keimfähigkeit bed Saamend, die Behandlung 
ber Küchengewächſe, Weinbau und Behandlung ded Spalier- 

8 obſtes. | 
b) Im mittleren Kurſus werben die nöthigen theoretiichen An- 

weifungen zur Obſtbaumzucht gegeben. Es wird gehandelt 
über pie Erziehung junger Bäumchen, die Behandlung der 
Wildlinge, Anlage und Pflege der Baumfchule; über die 
Bereblungsarten, ald: Denliren, Kopuliren, Bfropfen in den 
Spalt und in die Winde, Über Bereitung ded Baumwachſes, 
Anlage eines Obftgartens, das Pflanzen und die fonftige Ber 
handlung der Obitbäume. 

Im Frühjahr, Sommer und Herbft wirb auf dem zum 
Seminar gehörigen, außerhalb der Stadt gelegenen, circa 3 Morgen 
aufaflenben Sartenfled (die übrigen 14 Morgen find zu anderem 
Zwede beftimmt) alles dasjenige praktifch durchgenommen, was im 
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. vorhergehenden Winter theoretiich beiprochen worben. Die beiden 
untern Kurſe geben je zweimal wöchentlih, und ber obere Kurfus 
je einmal wöchentlich hinaus, und tft ihnen alle nur irgend wünſchens⸗ 
werthe Gelegenheit geboten, ſelbſt Hanb anzulegen und unter ber 
Leitung des Gärtnere, jo mie andy oft umter ben Augen einzelner 
Mitgliever des Lehrer-Collegti die nöthigen Erfahrungen ji ſammeln 
und zu einer genügenden Sicherheit des Verfahrens zu gelangen. 

Die Einrichtung des Gartens ift gegenwärtig fo weit gediehen, 
daß jährlih 15 bie 20 Schod Wilplinge veredelt werben können. 
Feder Fake ift im Beige eines Gartenmefjerd und muß eine ge» 
wife Anzahl von Bäumchen in Pflege nehmen. Der Garten zählt 
diefen Augenblid 50 bi8 60 Schod veredelter Obftbäume verſchie⸗ 
denen Alterd und außerdem .nody gegen 100 Schock aus Saamen 
felbft gezogener Wildlinge. 

Auch zur praktiſchen Behandlung der Pfirfihbäume ift im Se- 
minargarten Gelegenheit geboten, wogegen der zu Talte, nur von 
18 Zoll Gartenerde bededite Kied »Lettenboden zur Kultur einer aus⸗ 
Safe en Zahl von Pflaumen und Kirfhbäumen ſich weniger eignet. 
Dafür find fo viele Weinſtöcke vorhanden, daß ana Sogn e des 
Unterfurfus ein Stod zur Uebung des Ausbrechens (Gelzend) und 
Anbindend überwiefen werden Tann. 

An Maulbeer - Sämlingen zählt der Seminargarten gegenwärtig 
gegen 1000 Stüd und außerdem 10 bis 12 Schod hochſtämmiger 
armeddider Bäume, fo dab auch nach diefer Seite hin es an Ma⸗ 
terial zu Verſuchen und Uebungen nicht mangelt. 

Der dritte Kurfus wird auf praftifche Weife mit der Pflege der 
Seidenraupe und Biene in der entjprechenden Jahreszeit nody Defon- 
ders befannt gemacht. 

Die bierzu erforderlichen bevölkerten Bienenftöde, besgleichen 
die Geräthe für die Seidenrauperei find vorhanden. | 

Die Gartengeräthfchaften laſſen an Vollftändigkeit und Güte 
nichts Wefentliches zu wünſchen übrig. 

Der Eifer, mit welchem bie Zöglinge insbefondere an den pral⸗ 
tifchen Webungen ſich betheiligen, jowie ihr gegenfeitiger Wetteifer, 
ber offenbar dur den Umſtand noch geförbert wird, daß vie Lei- 
ftungen eines jeden Adglings ſich durch zwei nacfolgene Fahre aus 
ben se beurtheilen laſſen, beredhtigt zu dem Schluß, dab das 
Intereife für Gartenbau und Obſtbaumzucht in nachhaltiger Weife 
ewedt wird. — Das Ergebniß der Tertialprüfungen, bie in dieſem 
ach je nach der Jahreszeit entweder tbeoretifcher oder praktiſcher 

Natur find, iſt ebenfalls im Allgemeinen ein vecht günftiges zu nennen. 
Es kommt auch ve vor, daß ſchon anget e ehemalige Zög⸗ 

linge des Seminars ſich fpäter noch Rath und Anwelfung beim Ger 
minargärtner erholen. 
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Dies Alles beweifet zur Genüge, daß ber in Rebe ftehenbe 
Unterricht nicht ohne erfrenlichen Erfolg bleibt. 

Einer noch größeren Förderung und Ausdehnung bebarf berjelbe 
nicht; ed müßte dies fonft auf Koften der übrigen Ausbildung der 
Zöglinge geſchehen. 

ꝛc. 2. 

III. Glementarſchulweſen. 

124) Bericht über die Schulverwaltung eines Regie— 
rungs⸗-Bezirks. 

Den nachfolgenden über die Verwaltung des Schulweſens im Regierungs⸗Bezirk 
Merſeburg fir die Jahre 1862 — 1804 erſtatteten Bericht Falten wir flir 
wohlgeeignet, um einen Maren Einblid in den Betrieb bes Vollksſchulweſens, 
befien Verwaltung, unb wie nicht zu verkennen fein wird, in deſſen fletige Fort- 
fchritte zu gewähren. 

Ueber die äußeren Schulverhältniffe im diefeitigen Verwal⸗ 
tungsbezirk giebt Die beige te ſtatiſtiſche Meberficht für die Jahre 
1862—1864 die nöthige Andfunft. *) 

Wenn nach derjelben die Zahl der Scuiftellen, bejonderd in 
den Städten, wo die Kinderzahl am meiften zunimmt, in einem 
ftetigen Wachsthum begriffen ift, fo gilt dod auch jetzt noch, was 
Ihon vor 3 Jahren hat bemerkt werden müſſen, dab nach Verhält⸗ 
niß der Kinderzahl noch weit mehr neue Stellen hätten begründet 
werden müflen, wenn nicht eineötheild, namentlich auf dem Lande, 
die Beſchaffung der nöthigen Gehaltsmittel und die Einrichtung der 
erforderlichen Klaffen- und Wohnungdräume immer erit lange Ber: 
bandlungen nöthig machten, und wenn andern Theils die Schulver- 
waltung fich nicht auf die dringendften Fälle hätte beichränten müflen, 
weil die zur Diöpofition ftehenden Lehrkräfte nur eben außreichen, 
um daß vorhandene Bedürfniß zu beden. 

Auch die Berbefferung der Lehrergehälter ift in einem ftetigen 
Fortſchritt begriffen. Es iſt faum 12 Schre ber, dab für Landſchul⸗ 
ftellen 100 Thlr., für Stadtfchulftellen 120 Thlr. als Minimalgehalt 
angenommen wurden. Nach einigen Jahren wurde erftere Summe 
aut 120 Thle., legtere auf 150 Thlr. erhöht. Seit etwa 5 Sahren 
ift als Minimalgehalt von Landichulftellen die Summe von 150 Sl 
excl. der Dienſtwohnung, und für ftädtifche Schulftellen von 180 Thlr. 

*) Ein Auszug wird in ber Anlage b. mitgetheilt. 

\ 
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bis 200 Thlr. angenommen worden. Reuerbingd hat, nachdem meh⸗ 
rere ber größeren Städte und auch einzelne Landgemeinden in An« 
erfennung der veränderten Berhältnifje und des Dadurch bedingten 
toftipieligeren Lebensunterhaltes ſich freiwillig zu höheren Dota⸗ 
tionen entichloffen haben, die Schulverwaltung ſich dahin einigen 
fönnen, für neuzubegründende Landjchulftellen in der Regel, und wo 
nicht örtliche Verhältniffe eine Ausnahme bedingen, dad Gehalt auf 
180 Thlr. excl. der Dienftwohnung, für Stadtfdulitellen aber durch⸗ 
Ichnittlih auf 200 Thlr. und in ‘größeren Städten auf 220 Thlr. 
feftzuftellen. Natürlich wird dieſelbe gleichzeitig darauf Bedacht neh- 
men müſſen, auch bei den fchon beftehenden Schulftellen in Stadt 
und Land dad Minimalgehalt allmälig auf die angegebene Höhe zu 
bringen. 

Wichtiger aber no, als die beſſere Ausftattung der unterften 
Stellen, welde in der Regel nur mit jungen, eben erft aud dem 
Seminar entlafjenen Schulamtd-Gandidaten bejept werden, ift eine 
in angemejjener Stufenfolge fortjchreitende Erhoͤhung des Einkom⸗ 
mens bei den mittleren und oberen Stellen an Stadtichulen, wo» 
durch den Lehrern die Ausficht eröffnet wird, bet treuer Amtsführung 
nach längerer Dienftzeit auch in ein immer Inrgenfreieres Eintommen 
zu rüden. Und je weniger bei dieſen Stellen der Reglerung ein 
unmittelbared gefhfe ungörecht guftcht, um fo dankbarer ıft ed anzu» 
erfennen, wenn die Stäbkifeen ehörden entweder freiwillig oder auf 
egebene Beranlaffun uf eine den Zeitverhältnilfen entiprecdhende 
rhöhung und zwedmäßige Abftufung der Gehaltöfcala eingeben. 

Die Städte da e, Wittenberg, Naumburg, Torgau, Merjeburg, 
Eilenburg, Löbejün find darin mit anerkennenswerther Xiberalitat 
borangegangen und haben die Gehälter in angemeflener Abſtufung 
von 200 Thlr. reſp. 220 in bid zu 400, 450 und 500 Thlr. — 
mit Ausihluß ber ganz jelbitftändig dotirten Rectorftellen — feſtge⸗ 
A Einzelne Städte, wie Naumburg und Torgau, haben die Ge⸗ 
altsicala nach Alteröftufen geordnet und laffen — unter Borauds 
etzung der Tüchtigkeit und Würdigkeit — den einzelnen Lehrern von 
5 zu 5 Jahren Gehaltöverbefierungen erſt von 25 Thlrn, fpäter von 
50 ZThlen zu Theil werben, fo daß nad 80 jähriger Dienitzeit der 
Marimalfah erreicht ift. Außerdem können für beſonders verdiente 
ältere Lehrer noch perjönliche, bei etwaiger Emeritirung micht in 
Rückficht kommende Zulagen bis zu 100 Thlen über den Marximalſatz 
—* bewilligt werden. Es iſt damit, wenigſtens auf längere Zeit 
inaus, allen wirklich berechtigten Anſprüchen Genüge geleiſtet, und 

je mehr auch die kleineren Städte verhlltmißmäbtne nftrengungen 
machen, ihre Lehrer beffer zu fituiren, um fo mehr jollten auch Die Kla⸗ 
en der lebteren immer mehr verftummen, wenn fie bedenken, was 
n ber furzen Zeit von noch nicht anderthalb Sahrzehnten zur Ver⸗ 
befferung ihrer äußeren Lage geſchehen ift und fortwährend gejchieht. 
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Auch in Betreff der Schulbauten kann den Gemeinden im Ganzen 
dad Zeugniß nicht verfagt werden. daß fie bem hervortretenden, wirklichen 
Beduͤrfniß mit Bereitwilliglett Abhülfe gu Icafen bemüht find. Faſt alle 
Städte, auch die Eleineren, haben zweckmäßig eingerichtete, zum Theil 
roßartige Schulgebäude. Auch auf dem Lande erhebt ſich ein ſtattlicher 
Bau um den andern. Ein großer ‘heil der Gemeinden entſchließt 
fidy freiwillig, aus eigener Würdigung des Bedürfniſſes, oder im 
Folge einer bei einer Schulrevifion gegebenen Anregung zu Neus 
oder Erweiterungdbauten. Die Fälle, daß von Seiten der Regier 
rung ein BausÖnterimifticum feftgejeßt werben müßte, gehören zu 
den Seltenheiten. Die innere Außftattung der Schulen mit zweck⸗ 
mäßigen Utenfilien und dem erforderlihen Lehr» Apparat ift durch⸗ 
one genügend. Wo irgend bei Gelegenheit einer Reviſion noch 

ängel heroortreten, wird denjelben Iofort Abhülfe geichaffen. Bei 
den größeren Stabdtichulen wird fortwährend auf die eiterung 
der Lehrerbibliothelen und der zum naturkundlichen und Zeichen-Uns 
terrichte nöthigen Sammlungen und Unterrichtömittel Bedacht ger 
nommen. 

Die Gemeinden jelber oder einzelne lieder derjelben kommen hierbei 
dem Bedürfniß nicht jelten zu Hülfe. So find der Schule in Wieſe⸗ 
nena 10 Landkarten, der Schule in legen die Chlinger Bilder zum 
Aufhauungdunterriht und ein Globus, der Schule in Wallendorf 
die Kaiſerwerth'er Scul- und Bilderbibel und Wandlefetafeln, 
ber Schule in Kriegödorf eine ſchwarze Tafel mit Geftell, der Schule 
in Cröllmig ein Gemälde, der Schule in Branderoda 10 Bibeln 
und 10 Kinderfreunde von einzelnen Wohlthätern geſchenkt worden. 
Bon andern Zeichen ded MWohlthätigkeitöfinned zur Forderung von 
Schulzwecken fei nur erwähnt, daß der Schule in Frankleben von 
einer Wittwe 25 Thlr. zu Schulzweden, der Schule zu St. Stes 
phan in Zeig von einer Wittwe 500 Thlr. zur Anſchaffung von 
Keidungsftüden für arme Schulkinder, der Schule in —2* 
von einem Gutsbefitzer 40 Thlr zu Soulgweden, ber Schule in 
Burgheßler von einem Gärtner 10 Thlr., der Armenichule in Zeig 
von einem Banquier 500 Thle. zu Sculprämien, der Schule in 
Freyburg von einem Kaufmann 100 Thlr. zu einer Schulbibliothet, 
der Schule in Dffig von einem Maurer 500 Thlr., deren Zinfen 
halb zu Büchern und Kleidungsftüden für arme Schulkinder, halb 
& einem Kinbderfefte A werden follen, und 25 Thlr., deren 
infen der Lehrer erhält, geſchenkt worden find, und daß der Patron 

der Schule in Beuchlitz diefelbe auf eigene Koften mit einem Auf⸗ 
wande von 250 Thlrn fehr zwedmäßig bat erweitern laffen. 

‚ Wenn die Theilnahme der Gemeinden für ihre Schulen id 
weiter darin zu erfennen giebt, daß fie ihre Kinder mit Eintritt des 
ſchulpflichtigen Alters Mu den feitgefegten AufnahmesZerminen, zu 
Oftern und zu Michaelis, dem Schulunterrichte übergeben, fo muß 
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diejelbe, wie auch die ftatifttiche Tabelle, ſoweit möglich, nadhweift, 
ald eine allgemeine anerlannt werden. Es find wohl Beilpiele be⸗ 
kannt, daß die Kinder ſchon vor Eintritt der wirklihen Schulpflich⸗ 
tigkeit ber Schule zugeführt, nit aber, daß fie über Diele Zeit 
hinaus, ohne Noth von der Schule zurüdgehalten würden. Und 
wenn die Werthachtung der Schule und ihres Unterrichts ſich daraus 
erſehen läßt, dat die Eltern ihre Kinder nicht ohme dringende Noth 
vom Schulbeſuche zurüdhalten, fo liefert die im Allgemeinen 
ftattfindende Regelmaßigkeit des Schulbeſuchs und die verhältniß- 
mäßig geringe r unerlaubter —— — e dafür den beften 
Beweis. Es zeigt ſich hierbei oft recht au enfhein id — namentlich 
bei eintretendem Wechſel des Lehrerd oder Loca Injpechore —, dab die 
Herftellung eines regelmäßigen Schulbeſuchs viel weniger durch die 
dieferhalb beftehenden, gejeplichen engen, al8 durch den per- 
ſönlichen Einfluß des Lehrerd und Ortsgeiſtlichen bedingt tft. r 
da, wo in Stadt und Land das Babritwejen, inäbefondere der Rüs 
benbau ſich wetter ausbreitet und nicht bloß die Erwachſenen, fon- 
dern voran Sweife auch die Hülfe der Kinder in Anſpruch nimmt 
und reihlih lohnt, macht Die Aufrechthaltung der Schulordnung 
hmm Noth. Hier wollen in einzelnen Yällen die geieplihen Des 
timmungen nicht mehr ausreichen, da die Arbeitgeber allerlei Wege 
nden, fich der Strafe zu entziehen, und da die Eltern lieber bie 

Schulſtrafe zahlen, ald den reichlicheren sohn, den bie Kinder vers 
dienen, daran geben. Da aud dad Legen der Unterrichtöftunden in 
bie folchen Localverhältniffen entiprecyendften Tageszeiten, jowie das 
Zufammendrängen und theilweife Verkürzen des Unterrichts in den 
arbeitsvollften Monaten keine vollftändtge Abhülfe gewährt bat, fo ift 
die Schulverwaltung jet damit sefdätgt, die Ferienordnung in 
einer den veränderten Smöduftrieverhältniffen entfprechenden und doch 
das geſetzliche Maaß thunlichft feithaltenden Weiſe neu zu reguliren. 

Der feit einer Reihe von Jahren fo fühlbar geweiene ehrer⸗ 
mangel ift nun endlich jo weit überwunden, daß die jährlich men 
eatnenen Lehrkräfte durchſchnittlich ausreichen, um die im Laufe 
es Jahres eintretenden Vacanzen decken. Bei den Wahlfähig⸗ 

keitsprüfungen des vorigen Jahres iſt zuerſt wieder der Fall einge⸗ 
treten, dab die aus den einzelnen Seminarien entlaffenen Sdulamit, 
Sandidaten und die fonft die Wahlfähigkeit erlangenden Schulamts⸗ 
Alpiranten nicht fofort alle in vacante Stellen gewielen werben konn⸗ 
ten, jondern einen Ueberſchuß ließen, mit welchem die Schulverwal⸗ 
tung im Stande war, das in den Zwifchenzeiten eintretende Beduͤrf⸗ 
niß u deden, fo daß gegenwärtig nur noch eine kaum nennendwert 
Zahl von Pleineren Scuiftellen Polen Schulamts-Afpiranten anver- 
traut tft, Die zwar die Wahlfähigleitö-Prüfung verſucht, aber nicht 
beftanden haben, und bie die Mad bie Eee nicht ſofort entlaflen 
mochte. Freilich fo ausreichend find die Lehrkräfte immer noch nicht, 
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auch vorũbergehende Stellvertretungen in Kranfheitäfällen ober 
bei Berjepungen immer an Schulamtd-Sandidaten hätten übertragen 
werden können. Hier re meift noch in Städten die übrigen 
Lehrer derfelben Schulanitalt, auf dem Lande die benachbarten Lehrer 
aushelfen müflen. Noch weniger hat den vielfachen Anträgen auf 
Meberlaffung von Sculamts+ Candidaten zu Haußlehreritellen ent« 
iprochen werden können. Aber die Verwaltung tft doc im Vergleich 
in ben früheren Iahren ſchon ſehr weſentlich erleichtert. In ben 

ablfäbigkeitöprüfungen bei dem Seminar zu Weißenfels haben 
im Jahr 1862 — 24, im Sahr 1863 — 24, im Jahr 1864 — 
23 Zöglinge des Seminard fi) der Prüfung unterzogen und bis 
auf einen Zögling, der bei guten Anlagen hi in der legten Zeit 
ſehr —— atte, die Wahlfähigfeit erlangt. Von den ander» 
weit vorbereiteten Schulamtd-Afpiranten, welche ſich zur Wahlfähig- 
feitöprüfung in Weißenfels ftellten, mußten im Jahr 1862 von 15 
— 1, im Sabr 1863 von 19 — 6, im Sahr 1864 von 18 — 5 
zurüdgewiefen werden, — ein etwas giriigers Verhaͤltniß, ale in 
den vorangegangenen drei Jahren. 
ugsweiſe darin, dab die Zöglinge der von dem Paſtor Pfeifer in 
tbra noch fortdauernd geleiteten Privatanftalt beller durchgebildet 

waren. Namentlich im vorigen Jahr waren die Bibra'er Schüler 
jo gut vorbereitet, daß fie falt ausnahmslos die Wahlfähigkeit, einige 
jogar die Cenſur Nr. II. erlangten. Bei den übrigen Schulamt 
Aſpiranten wiederholte fich aber bie alte Erfahrung, daß ed denjelben 
an gleihmäßiger und gründlicher Ausbildung, namentlich im religiös 
jem und ſprachlichen Verftändnig, wie in der Duft fehlte. — Su 
en nhifähigteitäprüfungen bei dem Seminar zu Eisleben haben 
im Jahr 1862 — 9, im Jahr 1863 — 15, im Jahr 1864 — 14 
Zöglinge ded Seminars die Wahlfähtgkeit erlangt. Das Zeugniß 
ber Reife ift feinem zur Prüfung Geftellten verfagt worden. Bon 
den andermweit vorgebildeten Schulamtö-Aipiranten dagegen mußten 
im Jahr 1862 von 13 — 5, im Jahr 1863 von 12 — 7, im 
Jahr 1864 von 19 — 4 zurüdgewiejen werden. — In den Wahls 
jan feitöprüfungen bei dem Seminar in Elfterwerda endlich haben 
m Jahr 1862 — 21, im Jahr 1863 — 20, im Jahr 1864 — 
16 Zöglinge de8 Seminars zur Prüfung geftellt und bis auf einen 
mit dem Zeugniß der Wahlfaͤhigkeit verjehen werden koͤnnen, während 
von den andermweit vorbereiteten Schulamt3-Afpiranten im Sahr 
1862 von 9 — 7, tim Jahr 1863 von 10 — 6, im Jahr 1864 
von 13 — 5 als unreif zurücgewiejen werden mußten. 

Der Prüfung als Echrerinnen für höhere Fa baben 
ih in Eiöleben, wo es bis jegt allein möglich geweſen tft, einige 
Schülerinnen zu bekommen, mit denen Probelectionen im Sranzöfifchen 
und Englifchen gehalten werden Tönnen, im Jahr 1862 — 4, im 
Jahr 1865 — 8, im Jahr 1864 — 4 Schulamtö - Afpirantinnen 

8 bat Died feinen Grund vor _ 



850 

zum Theil mit fehr gutem Erfolge unterzogen. Einer einzigen De» 
werberin mußte das Zeugniß der Reife verjagt werden. 

Der Litteraten- Prüfung pro schola haben fih in Weißen⸗ 
fel8 im Jahr 1862 — 6, im Jahr 1863 — 5, im Jahr 1864 
— 3, in Elfterwerda im Jahr 1862 — 5, im Jahr 1868 — 2, 
im Jahr 1864 — 4 unterzogen, in 3 Jahren zujamımen alſo 25, 
darunter mehrere Sllitteraten, denen die Sulaftung zu diefee Prüfung 
jest geftattet ift, andy wenn fie nicht zu einer die Litteratenprüfung be» 
dingenden Stelle bereitd defignirt find. Bon den 25 Geprüften ha⸗ 
ben 7 kein Zeugni der Wahlfähigkeit, mehrere nur fehr dürftige 
und bedingte erhalten fönnen, wie ſich denn überhaupt Die Erfahrun 
immer wiederholt, daß die Candidaten der Theologie durchſchnittli 
mit einer ſehr geringen pädagogiſchen Ausrüftung zu diefer Prüfung 
fommen. Um 4 dringender ftellt fidy die härtere Präcifirung der 
Anforderungen für diefe Prüfung berauß, als es in den bis jeht maß⸗ 
gebenden Beitimmungen vom 29. man 1827 geichehen tft, Damit 
die Candidaten der Theologie und fonftigen Literaten einen fefteren 
Anhalt für ihre Vorbereitung erhalten. Daß unter diefe Anforde» 
rungen audy die Prüfung im Lateinifchen und Sranzöfiichen aufges 
nommen werde, ericheint bei der gegenwärtigen Entwidlung des 
ſtaͤdtiſchen Schulweſens unerläßlic. 

Das amtliche und außeramtliche Verhalten der Lehrer iſt mit 
wenigen Ausnahmen ein befriebigenbeB, Dieciplinarunterfuchungen 
wegen gröberer Bergehungen find in den legten 3 Sahren nur 2 ge 
führt worden, die eine wegen unerlaubter Entfernung vom Amte in 
Folge einer Anklage auf fittlihe Bergehungen, die andere wegen un. 
würdigen Wandeld und grober Perchun der Keuſchheit. Beide 
haben mit Amtsentſetzung geendigt. Da die Beſchwerden gegen 
einzelne, namentlich jüngere Lehrer, wegen Ueberſchreitung des —* 
tigungsrechts mehrten, ſich aber mindeſtens eben ſo oft als unbe⸗ 
gründet oder übertrieben beraußftellten, ald die Lehrer wirklich Miß⸗ 
riffe in Handhabung der Schuldisctplin ſich hatten in Schulden 
ommen laflen, fo Pit fih die Schulverwaltung veranlaßt gejehen, 
unterm 15. April 1863 die beigefügte Circularverfügung (Xiulage a.) 
über Handhabung der Schulzudht zu erlaffen und jeder Saule ein 
—— zu überweiſen, worin auch die Gränzen, innerhalb deren 
eine koörperliche Züchtigung überhaupt zuläſſig iſt, und die Art und 
Weiſe, wie dieſelhe vollzogen werden muß, genau präciſirt worden, 
um eined Theil die Lehrer gegen ungerechtfertigte Anklagen ficher 
zu ftellen, wenn fie innerhalb jener Graͤnzen fid halten, andererſeits 
aber auch den Eltern den nötbigen Schup gegen etwaige Mißhand⸗ 
ung ihrer Kinder iu ewähren. 

Das Berhältnig der Lehrer zu den Geiftlichen tft im Ganzen ein 
angemeſſenes, der gegenſeitigen amtlihen Stellun entfpredhenbes, 
wenn auch bier und da das Gelüften nad) Emancipation von der 
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an Aufficht immer. wieder auftaucht. Je mehr bie Geift⸗ 
Keen elber ihre fo bedeutfame Stellung zur Schule tn zu würs 
digen und auch wirklich in einer für die Schule fürderlihen Weile 
andzufüllen im Stande find, um jo beffer wird auch in der Regel ihr 
perjönliched Verhaͤltniß zu den Lehrern fein. 

Um in die von ben geiftlichen Local - Schulinjpectoren auszu⸗ 
übende Schulauffiht einen felteren Halt, eine größere Planmäßigkeit, 
einen organifcheren Zufammenhang und eine intenfivere Wirkiamteit 
zu bringen, hat fi die Schulverwaltung veranlapt geleben, unterm 
14. Dezember v. 3. anzuordnen, dab binfort jeder Local⸗ Schulin⸗ 
ſpector alljährlih am Schluſſe des Schuljahres über jede der feiner 
Aufficht unterftellten Schulen einen die Erfahrungen des legten 
ha umfaflenden Schulberiht an feinen Ephorus erftatte. 
Die Gefichtöpuntte, welche bei diefen Schulberichten und totgtich auch 
bei der das ganze Sabe hindurch zu übenden en nd Auge 
pr faflen find, dat die Schulverwaltung genau präcifirt und in den 
en Geiftlihen und Superintendenten zur Benupung zugefertigten 

„Unterlagen für den jährlich zu eritattenden Sculberidt‘ zujammen- 
—5 — Während zu hoffen iſt, daß auf dieſe Weiſe auch ſolche 
Geiſtliche, die ſich biöber ihrer Schulen weniger angenommen haben, 
zu einer gewiflenhafteren Schulaufſicht genöt tat und andere, denen 
ed an dem rechten Verſtändniß für die Beaufftchtigung und Leitung 
des Unterrichtd fehlt, durch die ſpeciellen Singerzeige in ben „Unter- 
lagen“ vor Mibgriffen bewahrt werden, können die Lehrer felbit da⸗ 
rin eine kurze und bündige Anweiſung für die Behandlung der ein- 
zelnen Unterrichtögegenftände finden, weshalb denn auch jeder Schule 
ein Sremplar der „Unterlagen” ald Snventartum überwiefen worden 
tft. Die jährlichen Schulberichte werben den Superintendenten Vers 
enlaflung kr ben etwa ihrerjeitd nöthigen Einwirkungen bieten unb 
werden den von ihnen felbit zu haltenden Schulvifitationen, 
welche im Wefentlihen auch die in den „Unterlagen“ zufammenges 
ftellten Gefichtöpunfte in's Auge (m faffen haben, benugt werden 
tönnen. Es muß der Schulvermwa kung aber auch daran liegen, von 
dem Zuftande des Schulwejend in jeder Ephorie ein lebensvolleres 
und inhaltreichered Bild zu erhalten, ald jotbes durch die biöher 
alle 3 Jahr zu erftattenden, jogenannten tabellarifchen Schulberichte, 
bie meift nur fehr bürftige Notizen, ein Rippenwerk ohne Fleiſch 
und Blut, lieferten, zu geben möglich geweſen. Deshalb bat die 
Schulverwaltung angeordnet, dab die Superintendenten ftatt jener 
tabellartichen Nachrichten von jept ab in einem beftimmten, für bie 
einzelnen Ephorien feftgeftellten Turnus, alle 8 Jahre auf Grund 
ber von den einzelnen on Saulinipectoren erftatteten Berichte und 
ber von ihnen felbit bet den Schulvifitationen gemachten Beobady- 

*) abgebrucdt im Gentralblatt pro 1865 Geite 170 Mr. 63. 
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tungen einen, den Zuftanb des Geſammtſchulweſens ber Ephorie um⸗ 
fafienden Schulverwaltungsbericht aufzuftellen und bis zum 1. Sunt 
jeden Jahres einzureichen haben. 

Eine anderweite Gelegenheit, den Lehrern Handreihung zu 
thun und der Entwicklung ded. Schulwejend förderlich zu werden, 
bieten den Superintendenten und Local-Schulinfpectoren die tn allen 
Ephorien organifirten Schullehrer-Conferenzen, an denen ſich die 
Gerftlichen groben Theils betheiligen. Neben den allgemeinen, jähr- 
lich in der Regel einige Mal vom Superintendenten felbft gehalte- 
nen Diöcefanconferenzen- beftehen fortwährend in jeder Ephorie klei⸗ 
Seit noonferengtreife unter der Leitung befonderd dazu geeigneter 

eiftlichen. 
Diele pflegen rag zufammen zu fommen und befchäftigen 

ſich —— mit der Durcharbeitung der einzelnen Unterrichts⸗ 
egenjtände und der Beiprechung befonderd empfohlener litterariichen 
ticheinungen auf dem Gebiete des Elementar⸗Unterrichtswefens. 

Auch werden in denjelben Proben der practiihen Behandlung ein⸗ 
zeiner Unterrichtögegenftände in den Schulllafien felbft vorgeführt 
und dann der gegenjeitigen Beurtheilung unterworfen. Die einges 
reichten Sonferenzverhandlungen haben auch in den lebten Jahren 
um Theil recht tüchtige Arbeiten geliefert, von denen mehrere auch 

Drud erſchienen find. 
Mit den Schullehrer-Sonferenzkreifen der einzelnen Ephorien 

fteben die Lefevereine in Verbindung, in denen neben einer Meinen 
Zahl der beiten pädagogijchen Beitfehriften eine Auswahl der gedie⸗ 
eneren, größeren Werke aus dem Gebiete der Schul» und Unterrichtds 
nde, zum Theil auch aud anderen, dem Verſtändniß der Lehrer 

ugänglichen und ihrer Gefammtbildung förberlihen wiſſenſchaftlichen 
Disciplinen in Umlauf gejegt wird und die Grundlage von Ephoral⸗ 
Lehrerbibliothelen bildet. Die Anzeigen über neu angefchaffte Bü— 
cher, welche mit der Einſendung der Sonferenz-Protocolle verbunden 
werden, eralten bie Schulverwaltung in Kenntniß von der den Leh⸗ 
rern dargebotenen Lectüre. 

Die Onhoral-Stjutrevifionen find von den meiften Superinten« 
denten pünktlich, nach geordnetem Turnus, wo nicht befondere Ber 
anlaffung zu außerordentlihen Revifionen vorlag, abgehalten wor⸗ 
den. Sie erfolgen um der fidheren NRejultate willen unangemeldet 
und find nur in jehr vereinzelten Fällen mit den im Voraus anges 
lündigten Kiechenwitationen verbunden worden. Die darüber er« 

atteten, zum Theil ſehr eingehenden und fachverftändigen Berichte 
nd von der Schulverwaltung zu den nöthigen fpeciellen Anorbnuns 

gen und Einwirkungen benugt worben. 
Ehen dafür bieten die Berichte der Seminar» Directoren und 

Seminarlehrer über die von ihnen vorgenommenen Schulbereifungen 
der Schulverwaltung einen um fo erwünfchteren Anhalt, als dieſe 



Bittheilungen metft auf fachnerftändiger und babet unbefangener Be⸗ 
obachtung beruhen, und als die Schuldepartementöräthe bei dem Um⸗ 
fange des Verwaltungsbezirks nit im Stande find, Eee in 
alle Ephorien zu kommen und felbit jo viel Schulen zu bejuchen, 
als fie wohl wünfchten. 

Dieſe Schulbereifungen find immer dad wirkfamfte Mittel ge- 
weſen, Iocale Mißftände zu bejeitigen, neue Einrichtungen ind Leben 
zu rufen oder in yebeihlichen Fortgang zu bringen, die Xocalbehörden 
zu neuen Opfern willig zu machen und wie auf die einzelnen Lehrer 
und Geijtlichen, fo auf ganze Ephorien und Lehrerkreife einen il 
greifenden, perjönlicyen inftuß zu gewinnen und eine möglichit glet 
mäßige Durchführung der für dad Clementar-Unterrichtöwejen maß- 
gebenden Srundjäge herbeizuführen. Eine neue Pan für legtere 
werden hoffentlich die oben erwähnten „Unterlagen für die iapelien 
Schulberichte“ mit ihren — — Fingerzeigen für die Behand⸗ 
lung der einzelnen Unterrichtsgegenſtände den Geiſtlichen und Lehrern 
bieten. Nachdem jene Grundfäge in früheren Verwaltungsberichten 
ausführlich dargelegt worden Blur bedarf e8 einer Wiederholung der- 
felben nidt. Es Tann die Verſicherung genügen, daß die Schulver- 
waltung bemüht ift, nach denfelben das Slemenfar» Schulwefen des 
Bezirks in einem ſtetigen Vorwärtsſchreiten zu erhalten und zu einem 
immer pleihmäbigeren und fichereren Ausbau zu bringen. Nur das 
Eine jet erwähnt, daß der atechiömudunterricht feit der Benutzung 
ber Grüger’ihen Hülfämittel auch bei ſchwächer begabten Lehrern 
an Fruchtbarkeit ded Inhalts weientlidy gewonnen hat, daß die mecha⸗ 
nifirende Behandlung des bibliihen Geſchichtsunterrichts mehr und 
mehr verfchwindet und durd die genau gezogenen Gränzen die Zu—⸗ 
muthungen an dad Gedächtniß der Kinder mehr und mehr auf das 

s 

rechte Maaß zurüdgeführt werden. 

Der Pflege ded Turmunterrichtd auch in ben Landichulen wird 
[pehmährende ufmerkſamkeit gewidmet. Dadurch, daß derjelbe durch 
08 Reſeript vom 21. März 1862*) ald ein unerläßlidher Theil 

des Volksſchulunterrichts für die männliche Sugend anerkannt wor⸗ 
den, tft die durchgängige Einführung defjelben auch in ber einflaf- 
figen Slementarjchule erleichtert, und der Schulverwaltung die Er- 
mächtigung gegeben worden, die Verpflichtung der Gemeinden zur 
Aufbringung der erforderlichen Koften mitteld Amtöblatt-Publican- 
dum vom 3. Juli 1862 auszuſprechen. Durch den gleichzeitig dar⸗ 

botenen und ſämmtlichen Schulen überwiejenen Leitfaden für ben 
unterricht ift ed auch älteren Lehrern, welche felbit feine gym⸗ 

naftiiche Ausbildung erhalten haben, möglich gemacht, Ve gen jued 
mäßig und mit Erfolg anzuftellen, obgleich dadurch dad rfniß 

*) Centebl. pro 1862 Seite 157 Rr. 61. 
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der —— J kuͤrzerer, etwa fechömächentlicher Lehrcurſe für ſolche 
Lehrer noch keineswegs beſeitigt fit. 

In den Städten tritt dad Bedürfniß einer weiter gehenden Bil- 
dung, als die Bürgerfchule zu geben im Stande ift, immer eutſchie⸗ 
dener heraus. Don einzelnen Communen werden nach diefer Seite 
bin bedeutende Anftrengungen gemacht. Die höhere Bürgerjhule in 
Delitzſch tft ſoweit auögeftattet, daß der Antrag auf eine eviſion 
derſelben und event. auf Ertheilung der Berechtigung zu Abgangd- 
prüfungen bat geftellt werden Tönnen. “Der höheren Bürgerſchule 
in Naumburg fehlt nur noch die Secunda, welche aber auch noch in 
dieſem Jahre errichtet werden ſoll, fo daß vorausſichtlich im nächſten 
Jahr auch für dieſe Anſtalt der Antrag auf Anerkennung als höhere 
Bürgerfchule mit der Berechtigung zu Abgangsprüfungen wird ges 
ftellt werden können. In Halle Ir fih bet der immer weiteren 
Ausdehnung der Stadt und bei der Meberfüllung der Francke'ſchen 
Stiftungen die Nothwendigkeit einer befonderen orbereitungsſchule 
für das Gymnaſium heraus geſtellt. Dieſelbe wird bald die volle 
Klaſſenzahl eines Progymnaſiums erreicht haben und dann mit dem 
Antrage auf Anerkennung aͤls ſolches hervortreten. In Eilenburg 
wird zu Oſtern d. J. im Anſchluß an die dritten Klaſſen der Bür— 
erfhule no eine höhere Knaben» und eine höhere Toͤchterſchule, 
—9 mit 3 Klaſſen nach einem bereits genehmigten Organiſations⸗ 
und Lehrplane eingerichtet werden. Ziel der Knabenabtheilun it 
die abjolvirte Tertia einer Realfchule. Bet den induftrielen Berhält- 
niffen von Eilenburg läßt ſich erwarten, daß much dieſe Anftalt mit 
der Zeit zu einer hoheren Bürgerfchule ſich heraudbildet, wenn nicht 
bie Nähe von Halle und Deligihy mit ihren auögebildeten Anftalten 
bindernd in den Weg tritt. 

Kür den en in weibliden Handarbeiten tft in ben 
t überall in audreichendem Maaß Bee ftädtifchen Schulen fa t. 

Auch in den Eeineren Stadtichulen wirb dem Bedürfniß immer mehr 
abgeholfen, und namentlih darauf Bedacht genommen, daß Die Arme- 
ren Kinder im Striden, Zliden und Nähen Hebung erhalten. Auf 
dem Sande unterziehen ſich einzelne Pfarrerd- und Lehrerfrauen bie- 
er Aufgabe. 
a Nebenbefäftigung der Lehrer wendet fich in erfreulicher 

Metfe immer mehr der Vorbereitung junger Leute für bad ul⸗ 
amt zu, ſei es, daß fie dabei als Ziel ihres Unterrichts die Aufnahme 
in eine der mit den Seminarien verbundenen Präparanden⸗Anſtal⸗ 
ten, oder die Aufnahme in dad Seminar felbft, oder in einzelnen 
Fällen die Zulaffung zur Wahlfähigkeitsprüfung felber im Auge haben. 
Beionders, wo mehrere Lehrer an Eleineren Stadtſchulen fich vereint 
ber Aufgabe unterziehen, wie in Arten, Belgeen, Loͤbejün, Schlen⸗ 
he Teuchern werden fehr glüdlihe Erfolge erzielt. Hier jammelt 
fih dann auch eine bald Fleinere, bald größere Anzahl junger Leute 
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zus gerneinſamen Ausbildung Außerdem giebt ed nber auch wod 
eine ziemliche Anzahl von Lehrern, welche ſich darauf beichränten, 
einen oder zwei Knaben, jeien es ihre eigenen Kinder, oder fremde, 
für dad Seminar vorzubereiten, jo daß bei den Receptionäprüfungen, 
namentlich beim Weißenfelſer und Eisleben’er, weniger in lepter Zeit 
beim I Seminar immer eine fo große Zahl von Reci⸗ 
pienden ſich ftellen, daß dem Seminar die Auswahl unter den Beſt⸗ 
vorbereiteten bleibt. Sonftige Nebenbeſchäftigung finden die Lehrer 
in den Städten — zum Theil auch auf dem Lande, wo Gutsherr⸗ 
ſchaften oder reihe Bauern wohnen, — beionderd in Mufil» und 
andermweiten Privatunterricht. Dabei wird jedoch von den ftädtifchen 
Schulauffichtöbehörden darauf geſehen, daß derartiger Privatunter- 
richt die Lehrer nicht in einer für die öffentliche Schule nadıtheiligen 
Weile in Anſpruch nimmt, und daß insbeſondere fein Lehrer den 
Schülern feiner eh Privatunterricht in denſelben Gegenftänden 
giebt, die in der Klafle behandelt werden, außer in einzelnen Fällen, 
wo nad dem Gutachten des Mectord wirklih Nachhiü 
Orte iind. Die Lehrer auf dem Lande finden noch eine Nebenbe⸗ 
hätigumg in der Bewirthſchaftung ihrer Dienftländeret, im Garten- 
and Obitbau, Blumen-, Bienen und Seidenzudt. i 

Rettungs⸗ und Erziehungdanftalten für Verwahrloſte en 
nach wie vor in größerem Umfange in Zeit und im Edartöhaute, in 
Heinerem in Horburg und Wittenberg. Die dreiflaffige Schule bei 
der Erziehungdanftalt in Zeig bewahrt ihren alten Huf. 

Das Eckartshaus mit dem jehr wiclamen Einfluſſe feines treff- 
lichen Borfteherd Neidhardt Liefert gute Reſultate. Die Samariter- 
Herberge für Mädchen in Horburg nimmt unter Leitung des Pfar- 
rerd Werther eine gejundere und geordnetere Entwickkung. Die Ret- 
tungdanftalt für Knaben in Wittenberg entwidelt ſich in Vertrauen 
erweckender Weife. | 

Das Waiſenhaus in Langendorf liefert fortwährend gute Reſul⸗ 
tate in Erziehung und Unterricht. Sonſt finden fi mit Ausnahme 
der Tleinen, nur auf 30 Kinder Por Waiſenanſtalt in Zeib 
im Regierungsbezirk nur jogenannte offene Waiſenhäuſer, deren Er⸗ 
Heyungörefultate bei dem Mangel an geeigneten Pflegeeltern nicht 
efriedigen. Darum wird der iederunngeftaltung ber ziemlich bes 

bentenden Waiſenanſtalt in Merjeburg in ein geichloffened Waiſen⸗ 
haus, wie fie en gewefen, immer. näher getreten. 

Kleinkinderbewahranftalten finden fich faft in allen, auch in klei⸗ 
neren Städten. 

Die Fortbildungdichulen für Erwachſene auf. dem Lande licfern 
an in ſehr vereinzelten Fällen, wo Pfarrer oder Lehrer befonderd 
dazu qualifichrt find, ——— Reſultate. Meiſt gehen ſie, kaum 
begonnen, aus Mangel an Betheiligung wieder ein. Beſſer ent⸗ 
wickeln ſich in den Städten, da wo durch den Gewerb eb ein 

23” 

feftunden am 
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wirkliche Bebürfniß dafür ih geltend macht, die Sonntage mb 
Handwerfer-Fortbildungsichulen Hr ehrlinge und Gefellen. Doch 
warten auch fie noch auf eine Reorganiſation nach gemeinſamen, 
practiſch ausführbaren und bie Regelmäbigfeit des Unterrichts ſichern⸗ 
den Grundjäpen. 

8. 
Obgleich wir in der Snftruction für die Schullehrer und Küfter 

unfered Berwaltungd-Bezirfd vom 1. Auguft 1859") $. 26 & bie 
allgemeinen gefeplicen Beitimmungen über Handhabung der Schul⸗ 

t den u wieder in Erinnerung gebradht haben, jo find doch 
in neuerer Zeit fo vielfache Beſchwerden über Ueberjchreitung bed 
dem Lehrer zuftehenden Züchtigungsrechtes und über ungehörige Au⸗ 
wendung der Schulftrafmittel bei und angebradyt worden, daß wir 
und veranlaßt fehen, die Handhabung der Schulzudt und die An⸗ 
wendung von Schulftrafen ber jorgfältigen Ueberwachung der Herren 
Ephoren und Local-Schulinfpertoren zu empfehlen und diejelben auf 
auforbern die nachftehbenden Anordnungen den Lehrern ihrer Inſpee⸗ 
ion zur Beachtung mitzutheilen und auf deren Befolgung zu halten. 
Wir legen zu dem Ende — Sremplare diejer Verfügung bet, damit jeder 
Schule ein Eremplar überwiejen und in das Inventarien⸗Verzeichniß 
eingetragen werde. 

Jede Schulitrafe Toll gur Beilerung führen und muß baber 
richtig gewählt und in möglichft geringem Maaße in Anwendung 
gebracht werben, damit fie nicht die beabfichtigte Wirkung verfehlt, 
und während fie ein Uebel befeitigt, ein andereö und vielleicht größe⸗ 
red erzeugt. * 

Je jeltener und in je geringerem Magße eine Schule genöthigt 
ift, zu trafen, deſto befjer iſt's mit ihr beftellt. 

Fu die Hand bed Lehrers ift ed vorzugsweiſe elegt, die An⸗ 
wendung von Schulſtrafen zu beſchränken, indem er Nic 8 angelegen 
jein läßt, dem, was eine Strafe nöthig machen würde, moͤglichſt vor» 
ubengen. Died wird ihm um fo mehr gelingen, je mehr er ſich 

Befoft in die rechte Zucht ded Geiſtes nimmt, je wahrhafter er den 
Kindern in Liebe gegenüberiteht, je ale er Alles, auch das 
Kleinfte in der Schule durd eine beitinmte Drbnung geregelt hat, 
und je gewifienhafter er die Schüler unter Auffiht und in Thaͤtig⸗ 
feit zu halten wei 

Mo aber dennoch Strafen eintreten müffen, da tft darauf zu 
achten, daß fie in angemefjener Weile und in dem rechten Seifte 
eriheilt werden. Ihre Wahl muß, foweit das möglid tft, der Art 
bed Dergehend angepaßt werben. Der Schüler, welcher feinen Nach⸗ 

*) abgebrudt im Gentralblatt peo 1859 Seite 5637 Nr. 191. 

%. 
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bar fiört, werde allein geftellt, der Schmutzige zur fofortigen Ret- 
nigung angehalten, der Verleumder widerrufe die Lüge vor feinen 
Mitſchülern, der Träge werde zur Arbeit nach dem Schluffe der 
Schule angehalten, u). m. 

Die Stufenfolge der Strafen beginne mit bem tabelnden oder 
warnenden Blide. Wo er binretcht, werde auch nicht einmal ber 
Finger drohend aufgehoben. Wo ed genügt, diefen zu erheben, da 
folge fein ftrafendes Wort. Wo dad ftrafende Wort zureicht, ba 
muß es bei ihm bewenden; ed werde zuerft ohne Zengen, dann vor 
den Mitichülern, zuerft in milderer Form, dann mit größerem Ernfte 
ausgeſprochen. So ſchreite der Lehrer allmälig zur Androhung, be- 
fonderer Strafen fort und wende die Törperlidhe Züchtigung ftets 
nur als letztes und äußerſtes Strafmittel an. 

Wenn auf dieje Weiſe mit dem zu Gebote ftehenden Strafmit- 
teln hausgehalten wird, fo erhöht fidh die Wirkfamkeit ihrer 
Anwendung. j 

Um fie aber au angemeffen anzuwenden, muß ber Lehrer 
fich bewußt bleiben, daß er nicht Richter, fondern Erzieher ift, 
und daß er fich deöhalb das zu beftrafende Kind recht forgfältig an« 
Iepen und die Strafe defielben nach Alter, Geſchlecht und körper» 
icher Beichaffenheit, vor Allem ‘aber nad der fittlichen Entwicklungs⸗ 
ftufe, auf welcher daffelbe fteht, abmeffen muß. Das wohlerzogene, 
ut geartete Kind wird durch einen ftrafenden Blid in demielben 

R aß gott wie dad in Rohheit aufgewachfene mit der Ruthe oder 
em Stod. 

Erſcheint dem Lehrer aber dennoch eine Lörperlihe Züchtigung 
nothwendig, fo werden, um jeder Ungebühr hierbei vorzubeugen, für 
ſämmtliche Glementarfchulen des Departements, ländliche und ftadtifche, 
jet ende Anordnungen theild in Erinnerung gebracht, theild neu ge⸗ 

offen: 
1) Eine körperliche Züchtigung, die als Strafe verhängt wird, 

darf ntemals im Augenblide des Zornd oder der Aufwals 
lung und fo lange der zu beftrafende Schüler fih noch zwiſchen 
den Tiſchen und Bänfen befindet, fondern ftet3 nur im 
reiten Raume des Lehrzimmerd und in der Regel nad 
eendigter Unterrichtsſtunde vollzogen werden. 

2) Als Werkzeug der Züchtigung tft nur eine aus dünnen Rei- 
fern befteben e Ruthe und in I Ms Fällen, ſowie bei 
den gröberen Knaben, ein biegiamed Stöckchen von ber 
Stärke eined Meinen Fingers zulaͤſſig. Die Züchtigung felbft . 
[nbet bet Mädchen nur auf den Rüden, bei Knaben auf den 
üden oder dad Gefäß ftatt. &8 verfteht ſich, daß die genann⸗ 

ten Körpertbeile nicht von den Kleidern entblößt werden dürfen. 
3) Das Schlagen mit einem ſtärkeren Stod oder mit einem 

Lineal, deögleihen dad Schlagen mit der Hand, ber Yauft 
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oder dem Buch in's Geſicht und au den Kopf, dad Reißen 
an den Haaren, an den Ohren und an anderen heilen des 
Körperd find unbedingt unterfagt. Auch bat ſich der Lehrer 
a acer, fowie der Bellegung von Spignamen 
u enthalten. 

4) Wenn der Lehrer eine härtere Törperliche Züchtigung für 
nötbig hält, als Die ihm unter Nr. 2. geftattete, j hat er in 
jedem einzelnen Fall nach Maßgabe von 8. 26. alinea 3 ber 
Inſtruction vom 1. Auguft 1859 dem Local-Schulinipector 
anzeige Au machen und von dieſem weitere Weifung abzumarten. 

5) Die Ertheilung jeder Törperlichen Bactigung t unter An 
gabe der Gründe und des Maaßes derjelben in das Klafſen⸗ 
uch einzutragen. 

Schließlich werden die Lehrer darauf aufmerkſam gemacht, daß 
fte nur bei genauer Beachtung dieſer Beitimmungen zu 1, 2 und 3 
gegen den Vorwurf, bie Gränzen des ihnen zuftehenden Zuͤchtigungs⸗ 
rechtes überfchritten zu haben, in Schu genommen werden Tönnen, 
während jede Abweichung deren Rüge und geeigneten Falls Beftra« 
[ung zur olge haben müßte. Es wird ferner daran erinnert, daß nad 
er Berordnung vom 1. Mat 1825 wirktiche Berlepungen durch Miß⸗ 

brauch des Züchtigungsrechtes der gerichtlichen Beftrafung unterliegen. 
erjeburg, den 15. April 1863. g 

söniglihe Reg Verumg 
Abtheilung für Kirchen» und Schulwefen. 

An 
bie Herren Superintendenten. 

b. 

Die Abftufungen der Lehrergehälter geftalten ſich, wie folgt: 
AN Stellen von 100 bis 150 Ehe 

510 ⸗ ⸗150 » 200 ⸗ 
302 ⸗200 » 250 ⸗ 
262 ⸗ ⸗250 ⸗300 ⸗ 

218 ⸗ ⸗300 » 350 ⸗ 
184 ⸗ ⸗3850 » 400 + 
93 ⸗ 400 ⸗- 450 » 
81 ⸗ ⸗450 +» 500 > 

9 e 3 500 ” 550 s 

14 ⸗ s 50 ⸗ 600 ⸗ 

4 ⸗ 600 ⸗ 650 ⸗ 
6 s s 650 8 700 8 

2 s s 700 8 750 ® 

2 o a 750 5 800 ud 

1 : O0 -: 80 ⸗ 
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Der höchfte jährlide Schulgeldfap pro Kind überhaupt 1 
16 XThlr., der niedrigſte 5 Sgr., der mittlere in Landſchulen 1 Eh 
2 Sr 6 Pf., in Stadtichulen 2 Thlr. bis 2 Thlr. 15 Sgr. 

er Durchſchnittsſatz der Lehrer» und Lehrerinnen» Gehälter 
bat fih von 288 auf 305 Thlr. gehoben. 

Die Geſammtſumme der Lehrergehälter tft von 485,232 Thlr. 
auf 515,713 Thlr. geitiegen, daher der frübere Durchſchnittsſatz von 
277 Thlr. auf 294 Thlr. Der Durchſchnittsſatz der Lehrergehälter 
für Landfchulitellen beträgt 270 Thlr. 

125) Auszug aus dem Berwaltungdbericht über das Ele 
mentar-Schulmefen im Regierungb- ezirt Breslau 

pro 1874. 

Was die evangeliichen Lehrer betrifft, fa it deren Einkommen 
auf dem Lande jetzt überall auf die Höhe des für zeitgemäß erach⸗ 
teten Minimums won 165 Thlr., die Wohnung ungerechnet, gebracht. 
In Wahrheit ift daſſelbe aber meiitend bedentend höher, da es gro» 
bentheild aus Naturalbezügen befteht, diefe aber ſtets ſehr niedri 
und unter ihrem Werth berechnet werden. Es kommt daher au 
vor, daß Dorfichullehrer Anftand nehmen, ihre Stellen mit toten 
in Städten & vertaufchen, welche nominell viel beller, aber lediglich 
in baarem Gelde, dotirt find. Um das Stelleneinlommen vor Ver⸗ 
dunfelung zu bewahren, tft bei den evangelijchen Lehrern die —5 
tung getroffen worden, daſſelbe überall in einer Matrikel zu verzeich⸗ 
nen. Es werden dadurch insbeſondere auch die widerwärtigen und 
weitläuftigen Streitigkeiten, welche bei Gelegenheit der Penſionirung 
der Lehrer über den Betrag der —3 — einzutreten pflegen, für bie 
Folge abgejchnitten. Denn bei Gelegenheit der Penfionirung ſucht 
der Lehrer im Widerſpruch mit feinem Berfahren während jeiner 
Amtirung in der Regel fein Einkommen möglichtt hoch zu berechnen, 
Fan vei den übrigen Sutereffenten dad entgegengeſeßte Beſtreben 
a et. | 

In den katholiſchen Schulen hat in neueſter Zeit die Anftellung 
von Ordensſchweſtern in immer bebeutenberem Umfange ftattgefun» 
ben. Gegenwärtig wird inöbelondere von 26 jogenannten armen 
Schulſchweſtern in 26 Glementar-Klafjen, außerdem von zweien in 
—5 — Toͤchterſchulklaſſen unterrichtet, und 7 wirken als Induſtrie⸗ 
ehrerinnen. Dieſe Schuljchweitern haben ihr Mutterhaud in Bres« 

lau (genannt zur jchmerzhaften Mutter Gotted). In demſelben 
erhalten fie die Vorbereitung für das Lehramt in einer Weile, welche 
in wi en hafkliiher Beziehung der der Seminariften nicht nachſteht, 
vieleicht in manchen Stüden fie übertrifft, weil bie Candidatinnen 
bei ihrem Gintritt in den Seminarcurſus meiftend mit beſſerer Vor⸗ 
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bildung ausgeftattet find, ald die Seminarfften. Außer dem Haus⸗ 
geiftlichen ertheilt der Seminar-Director Marr regelmäßigen Unters 
riht. In der Muſik werden die Candidatinnen von weltlichen Leh⸗ 
rern unterwiefen. Jede berjeiben muß indbejondere foweit im Bios 
linfpiel vorgefchritten fein, daß fie die in der Schule einzuübenden 
Lieder auf der Violine zu begleiten im Stande iſt. Im Webrigen 
unterrichten nur die Schweftern felbft. 

Außerdem bejorgen die Urfulinerinnen in Breslau: 
1) eine 6klaſſige Elementarſchule mit über 600 ftädtiichen Kindern, 
2) eine Allafjige höhere Töchterfchule, die von Kindern aus den 

höheren Ständen beſucht wird, 
3) ein Allaffiged Penfionat, in welches Kinder von auswärtg 

wohnenden Eltern eintreten, zum Theil aus Polen, Rußland 
und auch aus England, 

4) eine Klein-Kinder-Bemahr-Anftalt. Den Unterricht geben, 
neben der Induſtrie⸗Lehrerin Urfulinerinnen, die (id den 
Schulſchweſtern das vorſchriftsmäßige Examen abgelegt haben: 

Die Urfulinerinnen in Shwetdnig unterhalten yeiäfe 8 eine 
here Toͤchterſchule und ein Penfionat für Töchter gebildeter Stände, 
erner leiten lehrende Schweitern vom Drden des heiligen Borros 

mäus, deren Mutterbaus und Silbungftätte ih in Neiße befin- 
det, die Mädchenklaife in Frauwaldau, Kreid Trebnip, und 
dad oe Waiſenhaus in Münfterberg. Die lehrenden Heb- 
wigäichweitern (mit dem Mutterhaufe in Breslau) werden dagegen 
bis igt nur an Rettungs⸗ und Waiſenhäuſern verwendet. 

in ſolches befigen de bier mit über 80 Waiſen, ferner zu 
Steinfeiferddorf im Kreiſe Reichenbach und an einigen Or⸗ 

p ten in der Grafſchaft Glatz. 
Wirkſamkeit aller diefer Schweftern find 

a 
Die Berichte über die 

bisher ſtets nur günſtig geweſen. Ihre Anftellung, bie meiſtens mit 
geringeren Koſten ber Entpft tft, ald die eines Sehrers, bat fih auch 
von diefer Seite häufig den Gemeinden empfohlen. 

Die Einführung des Turnunterrihtd in den Elementar⸗ 
ſchulen, welcher für obligatorifch erklärt worden tft, bat bie Regie— 
rung eifrig zu fördern geſucht. us iſt diefelbe in ben Städten 
überall und in den Dörfern auch überwiegend, wenngleich haufig 
FR in fehr ungenügender Weile, bereit gelungen. Cine ER 
ſtille Oppofitton dagegen ift aber, wie nicht zu verfennen, doch noch 
vielfach vorgefunden. Der Grund davon liegt in dem allerdings bes 
benflihen Umftand, weldyer gerade bie erntt gefinnteften unter ben 
Sähul-Infpectoren, Reviſoren und Lehrern, fowte auch unter ben 
Schul⸗Patronen oft abgemeigt macht, baf dad Turnen gegenwärtig 
häufig in ben Städten, befonderd in den größeren, mehr oder weni⸗ 
er als politifches Agitationsmittel im Sinne der Fortfchrittsparthei 
nugt und deshalb aud) von ben entfprechenden Perfönlichkeiten vor- 
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ugöwelfe yrotegirt und gepflegt wird. Andererfeitd wollen audy 
he, welde an und für fi) dem Turnen eine bedeutende Stelle 
in der Erziehung der Jugend anzumeijen geneigt find, es doch ge- 
rade in dem frühen Alter der Kinder in der Elementariähule, daß 
ift vor dem 14. Sabre, welchem Alter es auch fonft an körperlicher 
Bewegung nicht zu fehlen pflegt, für ein geringered Bedürfniß hals 
ten, als für die Pnätern Zahre. 

Da ſich mit folden Stimmungen und Anfichten bet den leiten» 
den Perfönlichkeiten noch bet den Eltern der Dorflinder die natüre 
liche Snboleng, dad Widerſtreben gegen jede Neuerung und der ber 
Ichränfte se smus, welcher Zeit und Kraft der Kinder möglichft für 
die Wirthichaft auszubeuten wünſcht, verbindet, fo ift e8 leicht er⸗ 
Härlich, daß das Beitreben der Regierung mit mandyen Hinderniffen 
u kämpfen bat, welche nicht fo fchnell überwunden werden: koͤnnen. 
uch kommt noch dazu, dab auf dem Lande der Mlangel eined ge⸗ 

eigneten Turnplatzes zwar häufig nur Vorwand für den wenig guten 
illen, aber in mandyen Fällen, namentlich im Gebirge, doch auch 

ein wirklich ſchwer zu befettigended Hinderniß ift. 
Beſchäftigung der Lehrer mit Gartencultur, Obftbaums, Bienen- 

und Seidenraupen⸗Zucht kommt leider nur In fehr vereinzelten Fäl- 
en vor. 

Der Hauptgrund ift wohl der, daß die Lehrer felten in ihren 
früheren Berbälte en eine Borbildung dazu erlangt und ihnen die 
Sache, bei der fie fich nicht recht anzuftellen willen, meiftend zu fern 
liegt. In zealehumg auf die Obftbaumzudht ift neuerlich durch daB 
im Jahr 1862 zur Wirkſamkeit gelangte Teftament des verewigten 
Regterungs-Präfidenten Freiherrn von Kott witz eine befondere An- 
regung gegeben worden. Dafjelbe enthält nämlich unter vielen ane 
dern gemetnmügigen Anordnungen auch eine Anzahl von Beſtimmun⸗ 
gen und Zuwendungen zum Beften der Obftbaumzudht bei den Schulleh⸗ 
tern. Dielen Beftimmungen entiprechend tft dem katholiſchen Schullehrer- 
Seminar in Peiskretſcham bis jegt im Ganzen eine Summe von mehr 
ala 2000 Thlr. behufd Anlegung einer Baumfchule und demnächſt Vers 
theilumg der gezogenen Bäume und Sträucher an Geiftliche und Lehrer 
beider Confeſſionen und Landwirthe durch dieſe Anftalt, überwiefen 
worden. Deögleichen find Beträge von 100 Thlr. bis jest an im 
Ganzen 27 evangeltihe und katholiſche Schulen mit der Beftimmung 
jugetwenbet worden, daß der Lehrer gegen den Genuß der Zinfen die 

erpflichtung übernimmt, Unterricht in der Obftbaumzucht zu erthei- 
len. Diefe fowie alle übrigen gemeinnüßigen Zuwendungen aud dem 
von Kottwitz ſchen Teſtament werden in der Folge in dem Maße 
erheblicher werben, als derjenige Theil des Nachlaſſes, welcher gegen: 
wärtig den noch lebenden Verwandten des Teſtators zufließen 00, 
durch deren allmäligen Abgang fidy verringern wird. 
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127) Charakter als öffentlihe Elementarſchule. 
(Centebl. pro 1864 Seite 371 Nr. 141.) 

Der Königlichen Regierung erwiedere ih auf den Bericht vom 
7. Februar d. & daß ir die Beurtheilung der Frage, ob eine 
Schule als öffentlihe Schule anzuerkennen ıft, nicht Lebiglich die 
Stellung der Schule gegenüber der politiichen Gemeinde bezüglich 
threr Unterhaltung maßgebend, vielmehr der Charakter einer Schule, 
ofern darüber Streit entfteht, aus den BVerhältniffen, unter denen 
je fich entwidelt hat, überhaupt und namentlich aus der Stellung, 
welche die Schulauffichtöbehörde ihr gegenüber einnimmt, zu beftim 
men ift. Snöbefondere wird in vorkommenden Zällen eine nähere 
Feſtſtellung darüber, ob die Lehrer in Beziehung auf Anitellun 
Disciplin und Entlaſſung ald_ öffentliche echter behandelt find, o 
ein Zwang zum Beſuch der Schule audgeübt, und ob der Schule 
tejp. deren Beamten die abminiftrative Hülfe Behufs Einziehung 
der an fie zu entrichtenden Abgaben und Leiftungen gewährt tft, den 
Charakter einer Schule leicht erkennen laſſen. Hiernach b} auch zu 
beurtheilen, ob eine irchlihe Schule als öffentliche oder als Privat- 
Schule anzufehen ift. ıc. 

Berlin, den 22. Mai 1865. 
Der Mintiter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 

In Vertretung: gehnert, 
An 

bie Königliche Regierung zu R. 
3086. U. 

balen. 

(Centrol. pro 1864 Seite 371 Nr. 141; Geite 449 Nr. 175.) 

Auf den Bericht vom 5. November v. J., betreffend die Ber 
febung ber fun | in N., erwiedere ich der Königlichen Regie⸗ 

128) Schulpatronat, indbejondere im Herzogthum 
Weſtp 

rung nad) Anhörung bed Herrn Ober-Präfidenten, daß ich die De« 
ſchwerde des Grafen von N. vom 8. September v. 3. für begrün- 
det erachte. 

Es fteht feft, dah die Befepung der Lehrerftelle bei der Schule 
in R., welche ihre Exiſtenz weſentlich der Fürſorge der gräfihen 
Familie v. N. verdankt, bid zu der im Jahre 1845 biejerhalb erfolg« 
ten & tion ftet8 d aflt t, dem Untreiät 6i0 zum Sapre 1009 Dur einen vom fr Imirpee 
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nen Franziskaner beforgen ließ, fpäter aber befondere Lehrer ange⸗ 
jeit bat. Die Anftcht der Königlichen Regierung, daß hierauf keine 
uhr zu nehmen ei, weil die Schule —** — eine gräfliche Pri⸗ 

e vatichule gewefen, mithin die Herrjchaft feine befonderen Rechte gegen 
‚die Schutz habe erwerben Tönnen, entbehrt der —— 

ewieſen, gründung, Es ift nicht einmal behauptet, geſchweige denn 
aß bie Kinder nur mit Erlaubniß der Herrſchaft in die Schule 

haben aufgenommen werden können, oder daß die Schule nicht allen 
Kindern des Orts zugänglich geweſen & Dagegen fpricht die 
Thatfache, daß von jeher ein befondered Schulhaus erfftirt, daß die 
Lehrer an der Schule in der Normalſchule zu M. vorgebildet waren 
und ein Schulgeld fowie unfizirte Abgaben von den Gemeindemit- 
gliedern erhoben, entichieden gegen die Annahme, die Schule fei nur 
eine Privatanftalt der Herrſchaft gemefen. Auch beweift ber von 
dem Küſter K. bei feiner, zum ewigen Gedächtniß erfolgten etblichen 
m ernehmung befundete Umltand, er babe ſich nach feiner Sitellung 
als Lehrer in N. im Fahre 1809 zum Plarter in D. begeben un 
biefem jeine Zeugniffe vorgelegt, worauf derfelbe erwiedert habe, es 
jet gut, fie wollten ſchon mit einander fertig werden, — daß bie 
Schule unter der Einwirkung des Parochus geftanden hat. 

Wenn die Königliche Regierung aber eine durchgebtldetere Dr» 
anifation der Schule und der Schulgemeinde in jener Zeit vermißt, 
h, iſt dabei mußer Acht gelafien, dab die Einrichtung von Schuls 
[peistäten mit bejonderen Vorftänden neuern Urſprungs und für die 
ortige Provinz erft durch Die Inftruction für die Oridſchulvorſtände 

vom 6. November 1829 ind Leben gerufen ift. 

Auch der Einwand, daß die dargethanen Verhältniſſe ein Patro⸗ 
natrecht der Herrſchaft zu N. über die Schule daſelbſt, wie ſolches 
in Anſpruch genommen werde, ji begründen nicht geeignet feten, er» 
ſcheint nicht dur Keifenb. Allerdings tft der Begriff eined Schul⸗ 
patronatd in dem Sinn, wie ein Patronat über Kirchen mit beſtimm⸗ 
ten Rechten und Pflichten befteht, ſowohl dem Altern als dem neuern 
Recht fremd. Indeſſen kommen auch bei der Schulen vielfach 
und vornehmlich gerabe im Herzogtum eitphalen Berhältuiffe vor, 
Die eine gewiſſe Kehnlichteit mit dem Kirhenpatconat haben. Ines 
befondere fteht nicht felten einzelnen Gorporationen und Stiftungen, 
Inhabern von geiftliden Pfründen und Würden, ſowie den Beligern 
von Aittergütern das Collationsrecht hinſichtlich ber Lehrerſtellen zur, 
und diefe Sollatoren werden häufig, ſelbſt in öffentlichen Documen- 
ten, al8 Schulpatrone bezeichnet. In biefem Sinn kommt ber Aus⸗ 
druck auch in dem $. 5. ber erwähnten Suftruction für die Schul« 
vorftände vom 8. November 1829 vor, wofelbft beitimmt ift, baß 
ber Patron ber Schule, wo ein folder vorhanden, mit bem Bür« 
germeifter und bem Ortöpfarrer bie ftänbigen Mitglieder des Schal» 



worfinndes bilden. Nur von einem Patronat in die ſem Stun kamm 
daher im vorliegenden Fall die Rede fein. Daß aber in der That 
ein folched Verhältniß bier begründet iſt, beweiſt auch die ſpätere 
Entwicklung der Schule. 

Nah dem, auch von der Königlichen Regierung angezogenen 
Schreiben ded Pfarrerd ©. in D. vom 9. Januar 1832 iſt der 
re von N. gleich bei der erften Gonftituirung des Schulvorftandes 
in N. auf Grund der Snftruction vom 6. November 1829 in ben» 
jelben als „Patron“ eingetreten. In dem Bertrage vom 10. Juli 
1838 ferner, durch welchen der Graf von N. der Schule ein Grund⸗ 
ftüd zum Bauplab für das Schulhaus ſowie zur Anlegung eines 
Gartens für den Lebrer unentgeltlich überlaffen hat, ift von dem 
Schulvorſtand ausdrüdlic anerkannt, der Graf von N. fet Patron 
der Schule und immerwährendes Mitglied des Schulvorſtandes. 
Auch conftirt nicht, daß demfelben jemald von der Gemeinde 
oder dem Schulvorftande dad Recht zur Berufung der Lehrer be⸗ 
ftrttten fei, obwohl in Herzogtum Weftphalen der Regel nad 
den Gemeinden dad Wahlrecht binfichtlih der Lehreritellen zu⸗ 
ſteht, und diefed Net von den Schulvorftänden ausgeübt zu wer- 
den pflent. 

Auch die Ausführungen bezüglich der Anwendbarkeit des $. 22. 
xt. 12. Th. IL Allg. Land⸗-Rechts treffen nicht zu. Richtig iſt 
zwar, daß den Rittergutöbefigern im Herzogthbum Weftphalen "bon 
ur Zeit der Cinführung des Allg. Landrechts Feine gutsherrlichen 
echte zuftanden, und daß deöwegen die Vorſchriften der 88. 33 und 
6. a. a. D. dort feine anmeendung erleiden. Indeſſen anders Tiegt 

Die Sache bezüglich der N 12. und 22. dafelbft. In diefen SS. iſt 
nicht von der Gutsherrſchaft, jondern von der Gerichtsobrigkeit 
die Rebe, und bie Patrimonialgeridhtöbarfeit hat auch in der dor- 
tigen Provinz bid zu Ihrer allgemeinen Aufhebung durch das Gefep 
vom 2. Januar 1849 beftanden. Dagegen ijt bie Berufung des Re 
currenten auf den — 22. um deshalb nicht von Belang, weil, wie 
oben bemerkt, im Herzogthum Weſtphalen dieſe Vorſchrift nicht die 
gemeingitige Megel bildet, fondern dort auf Grund der ältern. hur- 
ölnischen und Heffen- Darmftädtiichen Gefebgebung als Norm gilt, 
dab, wo nicht Herfommen oder fpecielle Rechtötitel eine Abweichung 
begründen, die Lehrer von den Gemeinden reſp. Schulvorftänden ges 
wählt werden. In dem vorliegenden Fall aber tft der Nachweis 
eined der allgemeinen Regel derogirenden Herkommens geführt, und 
ed pt an jedem Anlaß, in —* herkömmliche Verhaͤltniß einzu⸗ 
greifen. 

Hiernach veranlaſſe ich die Königliche Regierung, dem Grafen 
von N., vorbehaltlich ded Ihr zuſtehenden Rechts der Betätigung, 
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die Anbkbung des Der rechts hiuſichtlich ber Lehrerſtelle in N. 
fernerhin nicht zu verſchränken. 

erlin, den 5. Mai 1865. 
Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 

von Mühler. 
An 

bie Königliche Regierung zu Arnaberg. 

658, U. 

129) Zurn-Unterriht in Glementarfchulen. 

Die Königliche Regierung in Aachen bat hinſichtlich deö Turn⸗ 
Unterrichtd angeordnet: 

1) daß derſelbe in den fpectellen Lehrplan der Kuabenihulen 
unter Feſtſtellung des Unterrichtd-Penfumd für jeden Monat 
nad) un. "Daabe bed vorgejchriebenen Leitfadend aufzuneh⸗ 
men tft; 

2) während der gewöhnlichen Unterrichtszeit wöchentlich In 
2 Stunden ertheilt wird; 

3) in Schulen, deren Lehrer wegen vorgejchrittenen Lebendalters 
und förperliher Schwähe zur Leitung der Turnubungen 
ſchlechthin unfähig find, oder denen jeder einigermaßen ge⸗ 
eignete Zurnplag fehlt, mit bejonderer Genehmigung des 
Schulinſpectors audgefept werden darf; 

4) bei einklaffigen Knabenſchulen die legte Unterrichtöftunde Bor: 
mittagd oder Nachmittags für Die Turnübungen gewählt wer- 
den joll; 

5) bei einflaffigen Schulen für Kinder beiderlei Geſchlechtes ben 
Mädchen, wenn thunlich, während ber Zurnzeit ber Unter⸗ 
richt in weiblidhen Handarbeiten zu erteilen ift, und 

6) bei mehrflaffigen Schulen in ber Regel jeder Lehrer die ihm 
überwiejene C aulfla e im Turnen zu unterrichten hat. 

— — 

130) Schut nützlicher Thiere. 

(Tentebl. pro 1859 Seite 635; pro 1862 Seite 317.) 

In der von mir unter dem 8. April 1858 erlaffenen Cirkular⸗ 
Berfügung iſt daramf hingewieſen worden, daß ed ſich bei den in 
neuefter Bet vorgefommenen, erheblichen Waldverwüftungen durch 

Inſekten⸗ und Mäufefrab heftätigt habe, daß bie meunſchliche Auf⸗ 
merkſamleit und Zhättgleit zur Ab folcher Schäden, je wi 
läßlih und nupbringend fie auch ift, dennoch der Entwidlung 
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| Katamitäten nicht Immer vorzubengen vermag umb deshalb 
hütfreihen Unterfiätung buch die natürlichen Yeinde der 

fhädlichen Pflanzenfreſſer nicht entbehren kann. Obwohl ich dei 
halb in der bezeichneten Verfügung Beranlaffung genommen babe, 
die Königliden Regierungen zu einer Einwirkung auf die ihnen 
untergebenen Forftbeamten und durch dieſe auf dad Publikum bezüg- 
li) des Schupes der ald Feinde jener ſchädlichen Dflanzenfrefler be- 
kannten Thiere anfzufordern, welche in den von dem verftorbenen 
Dr. Sloger bierfelbft herausgegebenen, den Königlichen Regierun⸗ 
gen zur weiteren Bertheilung an die Forftbeamten mitgetheilten, 
beiden Meinen Schriften: „Kleine Ermahnung zum Schuge nützlicher 
Thiere ald naturgemäßer Abwehr von Ungeziefer-Schäden” und „Die 
nüglichften Freunde der Land» und Forſtwirthſchaft“ näher beſchrie⸗ 
ben und behandelt find, fo find doch noch öfter Fälle zur Sprache 
gefonmen, aud denen FARBE GR daß der Inhalt diefer Schriften, 
namentli jo weit er fi auf die Schonung der nüglidyen Thiere, 
wie Buflarde, Maulwürfe ꝛc. bezieht, noch immer nicht die gehörige 
Beachtung findet. * 

Bet der großen Wichtigkeit dieſes —— ſehe ich mich 
deshalb veranlaßt, wiederholt auf den Inhalt meiner Verfügung 
vom 8. April 1858 hinzuweiſen und den Königlihen Regierungen 
dringend zu empfehlen, daß fie namentlidy durch Belehrung der Forſt⸗ 
Ichupbeamten und der Sorftlebrlinge von Seiten ver Oberförfter auf 
den Schup jener nüglichen Thiere hinwirken, auch durch diefe Bes 
amten, welche vielfah mit dem Yublitum in Berührung kommen, 
auf das leptere belehrend und ermahnend einzuwirken fucen, damit 
bie Unfitte des nutzloſen Wegfangend und Schiehens der dem linge- 
gieler entgegenwirlenden Thiere, insbeſondere auch das Plündern der 

eſter derſelben, immer mehr beſeitigt werde. Zur Erreichung die⸗ 
es Zweckes wird es weſentlich auch beitragen, wenn die Koͤniglichen 
gierungen durch Vermittelung Ihrer Abtheilungen für das Unter⸗ 

richtsweſen ꝛc. auf die Geiſtlichen und Lehrer, namentlich auf dem 
Lande, in angemeſſener Weiſe belehrend und anregend einwirken, da 
dieſe Beamten mehr als Andere mit dem Publikum verkehren und 
durch uredmäßige Andeutungen und &rmahnungen, insbeſondere 
ihrer Schüler, jenem Unweſen zu fteuern und den vorliegenden Zwed 
u fördern vermögen. Died wird um fo weniger Schwierigkeiten 
babe, ald die erftgenannte Schrift ded Dr. Gloger in Folge deö 

tlafjed ded Herrn Minifters für die geiftlichen ıc. Angelegenheiten 
vom 26. Mai 1859 den jämmtlihen Landſchulen zugegangen ift. 

Berlin, den 3. Dezember 1864. 
Der ginanz : Mintiter. 
von Dodelfhwingh. 

« 
ſammiliche Zenigliche Regierungen, ausſchleßl. ber zu Sigmaringen. 



Abffthrift hiervon erhalten Ener Hochwuͤrden Kemtini- 
nahme und wit dem Auftrage, aud) Ihrerjeitd dahin Sn wirten, dab 
durch die Schule eine entiprechende diesfällige Belehrung vernrittelt 
und Schaden der in Rede ftehenden Art Seitend der Schulkinder 
verhütet werde. Daß die bezeichnete Schrift de8 Dr. Gloger, von 
welcher mitteld Gircular-Berfügung vom 1. September 1859 bereits 
mehreren Schulen des Departementd einige Sremplare zuge angen 
find, aud für Diejenigen Schulen, welche dies Büchlein * nicht 
beſitzen, angeſchafft werde, ift zu wuͤnſchen. 

Liegnitz, den 12. Januar 1866. 

Königliche Regierung, Abtheilung für Kirchen⸗ und Schulweſen. 
' Circeufare 

an fämmtlihe Herren Superintendenten und Kreis- 
Schul-Infpectoren des Liegnitzer Regierungs-Bezirkes. 

181) Ertheilung von PrivatsUnterriht als Gewerbe. 

Die an den Herrn Ober-Präfidenten der Provinz N. gerichtete 
Beichwerde vom 31. Sanuar c. über die Königliche Regierung zu 
N. wegen Zulaffung der verwittweten Miſikdirector A. in B.“) 
ur Ertheilung von Privatunterricht in N. ift zur veflortmäßigen 
erfügung an und abgegeben worden. Demzufolge eröffnen wir 

dem Magiſtrat, daß allerdings Anträge auf Ertheilung von Privat⸗ 
anterridht nad) zwei Richtungen hin zu prüfen find, — vom 
—— — Standpunkt und vom Siandpunkt der Schulauf⸗ 

tt. Es unterliegt auch keinem Zweifel, daß die Ertheilung von 
Privatunterricht gegen Entgelt ald ein Gewerbe im Sinne ded Ges 
feped anzufeben tft. Deffenungeachtet aber muß die Verfügung ber 
Knistihen Regierung vom 5. Januar c. ke erhalten werden. 
Die Wittwe A. ift Preußiſche Unterthanin und hat als ſolche, mit 
einem Heimathſchein verfehen, in B. ihren feften Wohnfig. Dort 
und in der Umgegend ertbeilt fie Privatunterricht im Geſange. Ihre 
Beihäftigung in N., woſelbſt fie fi) zum Zwede des Unterricht 
nur zeitweiſe aufhält, kann daher als ein ftehende® Gewerbe nicht 
betrachtet werden. Der Magiftrat tft demnach auch nicht befugt, 
die Genehmigung zur Ertheilung von Privat »Unterriht in N. 
Seitend der Wittwe A. von benjenigen Bedingungen abhängi 
zu maden, an welde der Betrieb ftehender Gewerbe geknüpft 

*) außerhalb des Preußifchen Staats. 
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iſt. ZFXe Beſchwerde des Magiftrats muß hiernach zurückgewieſen 
werden. 

Berlin, den 80. Mat 1865. 
Die Mintfter 

der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. des Innern. 
Sn Bertretung: Lehnert. Im Auftrage: Sulzer. 

u 
ben Magiftret zu N. 

5666. U, M. d. g A. 

IL 4568. M. b. J. 

132) Freilaffung jübifcher Einwohner von Beiträgen 
| ehr die hriftlide Schule. - 

(Centebſl. pro 1860 Seite 744 Nr. 341.) 

Auf den Beriht vom 14. März d. I. eröffne ich der Koͤnig⸗ 
lichen Regierung, daß, wenn nunmehr für die jüdiſchen Cinwohner 
u N. eine eigene öffentlihe Schule errichtet tft, Diefelben nad 
. 49 der Provinzial» Schulordnung vom 11. December 1845 und 
. 67 des Geſetzes über die Verhältniffe der Juden vom 23. Zult 

1847 berechtigt find, ihre Sreilaffung von den Abgaben für bie 
chriſtlichen Stadtſchulen, alfo auch von den Beiträgen zu dem anzu⸗ 
fammelnden Schulbaufondd zu verlangen. 

Die Feftfegung vom 19. December 1859, welche zu einer Zeit 
ergangen iſt, wo in N. noch feine we Schule vorhanden oder 
naefihert war, fann ihnen bierbei nicht entgegengejept werden. 
ndererjeit8 aber verfteht es ſich von ſelbſt, daß ihre Befreiung erft 

mit dem Zeitpunkt eintritt, in weldem bie jüdiihe Schule er 
öffnet wird. 

Berlin, den 24. Mat 1865. 

Der Mintfter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

An 
bie Königliche Regierung zu R. 

7444. U. 

133) Kirchliche Laften jantier Rittergutsbeſitzer in der 
ar 

Auf den Bericht der Königtiöen Regierung vom 8. März d. J. 
und den Recurs der Gemeinde S. vom 15. Detober v. 3. wird dad in 
Dezug auf den Neubau ber dortigen evangeliichen Kirche erlafjene 

24 
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Reſolnut vom 14. October v. 3. ad 2. mit Vorbehalt des Rechtb⸗ 
wegs dahin abgeändert, 

daß der Rittergutöbefiger N. von feinem Rittergut in ©. 
die Spanndienite zu leiften gehalten. 

Wenngleich der Necurfe als Jude nicht Mitglied der Kirchen⸗ 
pemeinbe und ald Rittergutöbefiger nicht Mitglied der Dorfgemeinde 
ft, fo folgt daraus doch nicht, daß er von feinem im Parochialbezirk 
belegenen ritterfchaftlihen Grundbefi zu den ftreitig geworbenen 
Spanndienften nicht herangezogen werden könnte. 
Sowohl das märkifche Provinzialrecht ald die Gefepgebung über 

bie Recdhtöverhältniffe der Juden ftehen feiner Freilaſſung entgegen. 
Anſchluß an die Borfchriften der Sonfiftorial-Drdnung von 

1573 beitimmt $. 4. der #leden-, Dorf und Ader-Drdnung vom 
16. December 1702: 

„Denn an Kirchen und Kirchhöfen Etwas zu bauen und zu 
beifern tft, fol ein jeder Einwohner und Untertban Kae 
Orts, er ſei was Religion er wolle, mit allem Fleiß 
dazu helfen, dad Seinige und was ihm nach Proportion zus 
fommt, dazu gern beizutragen.“ 

Diefe Beftimmung zeigt, daß die Parodial-Baulaft in der Mark 
von ber perfönlichen Zugehörigkeit zu der Kirche des Orts nicht ab« 
hängt gedacht wird, fo bap nie Folgerung ded Reſoluts, der Re 
curfe fönne, weil er nicht Mitglied der Kirchengemeinde zu ©. tft, 
zu den fraglichen Dienften nicht herangezogen werden, um fo weni⸗ 
ger zutrifft, als dieſe Dienfte, wo nicht bejondere, bier nicht behaup⸗ 
ete, Abweichungen beltehen, von dem Grundbeſitz zu leiften und 
nad märfifhem Provinztalrecht gleich der Kirchenbanlaft überhaupt 
— cf. das Ürtel des Königlichen Ober-Tribunald vom 17. Decems 
ber 1852 (Archiv für Rechtsfälle Bd. 8. Seite 134.) — für rein 
perfönlicher Natur nicht zu erachten find. Daß die diesfallſige Ver⸗ 
p diunt aber auf die Mitglieder der Dorfgemeinde nicht einge⸗ 
ſchraäͤnkt tft, ſondern auch die Beſitzer von Riltergütern trifft, folgt 
aus 8. 716. Thl. II. Zitel 11. Q gemeinen Landrechts und ift vom 
I ften Gerichtöhof in dem Präjudiz vom 20. März 1838 — Prä- 
udiz-Sammlung I. ©. 208. — angenommen. Wenn ferner fogleidh, 
ald den Juden die Befugni zum Erwerb von Grundbefik einge» 
räumt wurde, um den davon für den Äußeren Beſtand der Kir 
chenſyſteme ji beforgenden a tbunlichft vorzubeugen, das 
did vom 11. März 1812 im $. 15. wörtlich verorbnet hat: 

Ste (bie Juden) find gehalten, ale den Chriften gegen den 
Staat und die Gemeinde ihres Wohnortd obliegenden bür- 
gerlichen Pflichten zu erfüllen, und mit Ausnahme ber 
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Stolgebühren, gleiche Laften, wie andere Staatöbürger 
zu tragen, * 

je ergiebt fich hieraus ein weiterer NRechtögrund für den Antrag der 
ecurrenten. Denn diefe Beitimmung, der fich in näherer Anwen- 

dung des darin audgeiprochenen Grundfaged auf die fpeciellen Ver⸗ 
hältniſſe des Patronatd und der Mitgliedichaft anſäſſiger Suden in 
Stadte und Dorfgemeinden die Verordnung vom 30. Auguft 1816 
und der $. 3. des Geſetzes vom 23. Zuli 1847 anſchließen, ftellt 
außer Zweifel, dab die Suden nur von den Stolgebühren haben be- 
freit, zu allen andern kirchlichen Abgaben und Leitungen aber, da⸗ 
mit nicht die chriftlichen Kirchenſyſteme wegen der Anfiedlung der 
jüdifhen Staatöbürger Ge hr laufen einzugeben, gleich den chrift- 
lichen Einwohnern ihres Wohnortd herangezogen werden jollen. 

Wäre der Befiper des Ritterguts & ein evangelifcher Chrift, 
jo würde feine Heranziehung aud dem Parochialverbande folgen. 

Hieraus ergiebt ii daß der Recurſe von feinem Rittergut ©. 
bei dem bevorftehenden Kirchenbau die Spanndienfte eben jo zu 
leiften hat, als wenn er für feine Perfon der dortigen Kirchenge- 
meinde angehörte. . 

Demnach tft das Refolut abzuändern und, wie geicheben, zu 
enticheiden geweſen. 

Berlin, den 8. Mat 1865. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
v. Mühler. 

Un 
bie Königliche Regierung zu R. 

7402. E. 

134) Heizbarmahung der Lehrerwohnungen. 

Om. Bodmohlgeboren eröffnen wir auf den Bericht vom 19.d.M., 
dag wir die Weigerung der Schulgemeinde N., dem dortigen Lehrer 
N. fein zweites Wohnzimmer heizbar zu machen, für gerechtfertigt 
nicht erachten können. 

Da 9 der ıc. N. vor Kurzem verhetrathet hat, verehelichten 
Lehrern aber egenwaͤrtig grumbfäglic eine Dienftwohnung von min 
beftend zwei helabaren Stuben nebft Zubehör zu gewähren ift, fo 
eriheint fein Verlangen nach einem zweiten Dfen wohl begründet, 
um jo mehr, ald die Wohnung übrigens ſehr beichräntt ift und 
weder Kammer» noch Kellerraum umfaßt. Auf den Einwand ber 
ösulgemeinbe, daß bereits früher ein beide Zimmer gemein nl 
lich beizender Dfen vorhanden gewefen, welcher Iebiglih auf Wunſch 
des ıc. N. entfernt worden fet, kann feine Rüdficht weiter genom⸗ 
men werden, denn einmal war biefer Dfen nad dem Bengnitfe des 

24* 
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Localſchulinſpectors für feinen Zweck bereitö gänzlich) unbrauchbar, 
und fodann koͤnnte es dem Lehrer nicht wohl zugemuthet werden, 
ftet8 beide Stuben unnöthiger Weife gleichzeitig zu heizen. 

Wir fepen hiernach ald Interimiſticum feit, daß 
1) in der zweiten Wohnftube des ıc. N. ein neuer Kachelofen 

zu jegen, 
2) die dadurch enftehenben Koften den zur Schule gewiefenen 

Hauzvätern aufzuerlegen und unter diefelben nah Maßgabe 
der Iandeäberrlichen Steuern zu vertheilen. ıc. ıc. 

N., den 7. Februar 1865. 

Königliche egierung. 
Abtheilung für Kirchen und Schulweſen. 

» An + 
den Königlichen Landrath zc. 

Dieſes Nefolut ift feitend des Minifters der Unterricht8-Ange- 
tegenheiten unter dem 22. Mat d. I. (7445. U.) beftätigt worden. 

135) Schulgeld und Schulverfäumnißftrafen bei Unter- 
lafjung rechtzeitiger Abmeldung. 
(efr. Eentrbl. pro 1864 Seite 181 Nr. 58.) 

Nach Inhalt des Berichts der Königlichen Regierung vom 27. 
v. M. bat der D., weldyer vom 1. Sanuar bis 1. October v. J. in 
R. wohnte, feine Kinder nicht zur Ortsſchule, fondern zur Schule in 
©. geſchickt. Deffenungeachtet find feine Kinder in der Schullifte 
von R. geführt, weil der D. eine Beicheinigung über den ander- 
weiten Schulbefuch feiner Kinder nicht beigebracht hatte. Aus dieſem 
Grunde erachtet die Königliche Regierung den D. au, für verpflichtet, 
dad Schulgeld für feine Kinder pro L bi8 III. Quartal an die 
R'er Schulfaffe zu entrichten. Dagegen bemerft die Königliche Re- 
ierung, daß von der Einziehung von Schulverfäumnißitrafen ded- 
halb abgefehen fei, weil der Schulvorftand in R. von dem Beſuch 
der S’er Schule Seitens der D’ihen Kinder privatim Kenntnig_ge- 
wonnen habe. Entweder war aber dieje Kenntniß eine zuverläflige, 
und dann ift nicht abzufehen, weshalb der D. nur von den Schul: 
verfäumnißftrafen und nicht auch von der Zahlung ded Schulgelded 
befreit fein fol; oder fie war nicht el: und dann len 
gegen den D. auch Schulverſäumnißſtrafen feitgejegt werden jollen, 
Pa: bie Sache fofort in eine ordnungsmäßige Lage gelommen 
ein würde. 

Hternad liegt zu einer verfchiedenen Beurtheilung der Sache 
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bezüglich der Zahlung der Söulgelber und der Beftrafung der Schuls 
verfäumniffe fein ausreichender Grund vor. 

Unter allen Umftänden aber erfcheint die Erhebung der Schul: 
elder aud für dad III. Duartal, welche durch die Verfügung des 

Magiftrate vom 14. Februar d. J. angeordnet ift, ungeredhtfertigt. 
Denn nad der Verfügung derjelben Behörde vom 16. September 
v. J. hatte der D. bereitö mit feiner Vorftellung vom 16. Auguft 
eine Beicheinigung des Lehrerd N. zu ©. über die Aufnahme feiner 
Kinder in die dortige Schule beigebracht, welche ihm mit diefer 
Verfügung zurüdgegeben ift. 

Demgemäß veranlaffe ich die Königliche Regierung, der Be⸗ 
Ichwerde des D. Abhülfe zu verſchaffen. 

Berlin, den 17. Mat 1865. 

Der Minifter der getftlichen ıc. Angelegenbeiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
die Königlihe Regierung zu N. 

10135. U. 

136) Revidirte Statuten der Eltfabeth- Stiftung, Rhei— 
nifhen Provinzial-Blinden-Anftalt. 

Die Clifabety-Stiftung für Blinden-Unterriht in ber Rhein⸗ 
rovinz, unter dem Protektorate Ihrer Majeftät der Königin Wuttw« 
—5— um Andenken an den Aufenthalt, welchen Ihre Majeſtäten 
der big Köntg onen Wilhelm IV. und die Königin Eli- 

im September 1842 in der Rheinprovinz genommen haben, 
aus freiwilligen Beiträgen gegründet und durch ein Geſchenk des 
verftorbenen Rentners Rudolph Schenkel von Düren und feiner 
Ehefran Katharina geb. Schöller mit Grundeigentum ausge⸗ 
ftattet, auch durch Allerböchfte Kabinetd-Drdre vom 15. Sanuar 1844 
mit Korporationd-Rechten und Statuten belieben, ift durch Beichluß 
des 16. Rheiniſchen Provinzial-Laridtaged vom 5. Dezember 1862 
de confirm. den 24. April 1863 in die Reihe der provinztalftändt- 
—* Inſtitute aufgenommen worden. Zur Ausführung dieſes Be⸗ 
chluſſes iſt die Abaͤnderung der bisherigen Statuten erforderlich ge 
worden, und werden biejelben nach vorgängiger Vereinbarung zwi⸗ 
Ichen den zu dieſem Behufe ernannten Kommiffarien des Provinzial- 
Landtages einerjeitd und dem biöherigen Verwaltumgsrath der Stiftung 
anderevieits durch die nachftehenden 

revidirten Statuten 
erſetzt. 
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.1. 
Der Zwed der Siifabett-Ötiflung für Blinden-Unterridt in 

der Rheinprovinz, weldye den Namen 

Elifabeth - Stiftung, 
Kheiniſche Provinzial» Alinden » Anftaft, 

annimmt, ift, die bildungsfähigen Blinden der Rheinprovinz zu er- 
ichen und durch Schulunterriht fowie durch Aneignung von Ges 
—— ir nüglichen Gliedern ded Staates zu bilden. 

Sti 
Düren. 

§. 2. 
Die Angelegenheiten der Rheiniſchen Provinzial-Blinden-Anftalt 

werden nach den folgenden Beitimmungen beforgt und wahrge⸗ 
nommen bur 

a. eine aud vier, zu Düren wohnhaften Mitgliedern beftehenbe 
Berwaltungd-Commiffion, von welcher zwei Mitglieder 
F latheliſchen und zwei der evangeliſchen Confeſſion ange⸗ 
oͤren, un 

b. einen Verwaltungsrath, beſtehend aus 4 von dem jedes⸗ 
maligen Provinzials Landtage erwählten Commiſſarien, von 
welchen gleichfalls zwei der katholiſchen und zwei der evan⸗ 
geliſchen Confeſſion angehören, ſowie aus den vier Mit: 
Ktedern der Verwaltungs-Commilfion. 

Die Oberaufficht über die Anftalt führt dad Königliche Pro- 
vinzial-Schul⸗Collegium. 

ung bat ihren Sig ſowie ihre Anſtaltsgebaͤude zu 

8. 8. 
Die Bildung der Verwaltungs - Sommiifion erfolgt durch ge 

meinſchaftliche Wahl der Commiſſarien des Provinzial Landtages 
und der Mitgicher des bisherigen 2 ermaltungdral ed der Stiftung, 
bet welcher Wahl abfolute Matorität erforderlich iſt; bei Stimmen: 
gleichheit entſcheidet das Loos. Nach Allerhöchſter Beitätigung dieſer 
revidirten Statuten tritt der biöherige Verwaltungdrath von feinen 
Zunftionen zurüd. 

Die Mitglieder der Verwaltungs⸗Commiſſion werden auf 
6 Jahre gewählt und in der Folge durch eine, am Schluſſe ihrer 
Amtöperiode vorzunehmende Neuwahl ſeitens des Berwaltungdrathes 
vermittelft abfoluter Maforität ergänzt. Bei Stimmengleichheit ent- 
ſcheidet auch bier das Loos. Die audfcheidenden Mitglieder können 
wieder gewählt werden. 

Der Verwaltungsrath wählt aud den Mitgliedern der Ber 
waltungd-Commiffion einen Borfigenden derjelben, ſowie deſſen 
Stellvertreter. 

Den Borfig im Vermaltungsrath führt ein aus den Commiſſa⸗ 
rien des Provinzial-Landtaged vom Berwaltungsrathe gewähltes Diit- 
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alied. Die Ball e gt auch bier durch abſolute Stimmenmehrheit, 
und entſcheidet im Falle der Stimmengleichheit das Loos. 

§. 4. 
Die Verwaltungs-Com miſſion leitet und verwaltet die 

Anftalt in allen Beziehungen, ſoweit nicht nachitehend hierüber bes 
fonderd Beitimmung getroffen worden tft. Insbeſondere gebührt 
derfelben die Verwaltung des Vermögens der Anftalt, die Beaufs 
fichtigung und Revifion ded Nendanten und die Ausführung der 
Beichlüffe des Verwaltungsrathes. Sie beſchließt über Ausleihung 
von Hypotheken, Anftellung von Prozefien, Schließung von Ber: 
gleihen, Anordnung und Ausführung dringender, im tat nicht vors 
gelcbener Reparaturen bis zum jährliden Gefammibetrage von 

Thalern. Die Anftalt und deren innere Berwaltung unterliegt 
ihrer Auffiht und Kontrole, und ernennt fie den Defonomen der 
Anftalt, jo lange diejelbe feine eigene Dekonomie führt, den Werk⸗ 
meilter und das untere Anitaltd-Perfonal. 

Sn allen Rechtshandlungen nach Außen bin, inöbefondere bet 
der Führung von Prozeſſen, Abfchliegung von Verträgen, Annahme 
von Geſchenken und Legaten wird die Berwaltungd-Commtifion durch 
ihren Vorſitzenden oder deſſen Stellvertreter vertreten. Derfelbe hat 
ſich jedoch bei allen denjenigen Geſchäften, zu welchen nach $.8 die 
&enehmigung der Auffichtöbehörde erforderlich ift, durch Betbringung 
diefer Genehmigung zu legitimiren. 

. 5. 
Zum Geſchäftskreis des Kerwältungsrathes ehoͤrt Die 

Aufſtellung der Ctatö, die Prüfung ber Rechnungen, die Ernennung 
ded Vorfteherd der Anftalt und des Rendanten, ſowie nad Anhörung 
ded Borfteherd die Wahl der Lehrer und Lehrerinnen, ferner bie 
Aufftellung des allgemeinen Unterridhtöplaned und ber allgemeinen 
—— — Inſtruktionen und Geſchaͤftsordnungen. Dertelbe bes 
ſchließt über Erwerb und Veräußerung von Smmobilten, über etwa 
erforderlihe Anleihen und Heberjchreitungen der im Etat ausgewor⸗ 
fenen Kredite, fowte über Neubauten und über größere Reparaturen. 

Der Berwaltungdrath verfammelt ſich mindeftend einmal ihm 
ih auf die Ginlabung bed Vorſitzenden der Verwaltungd-Commi — 
zu einer Sitzung in Düren, bei welcher Gelegenheit auch die Anſtalt 
einer Revifion nad allen Seiten hin unterzogen wird. Von ber 
Anberaumung diefer Sigung ift dem Koöniglichen Provinzial Schule 
Sollegium Anzeige zu machen, welches zur Theilnahme an berfelben 
mit berathender Stimme einen Sommiftarius entfendet. 

Soweit die Geſchäfte des Verwaltungsrathes nicht in dieſen 
en erledigt werden Tännen, oder deren Gelebigun befonderer 
Beſchlennigung bedarf, fann die Beſchlußnahme darüber durch fchrift« 
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liche Abftimmung hen welche der Borfipende der Verwaltungs» 
Commiſſion zu veranlaſſen hat. 

Auf den Igeiftigen Antrag dreier Mitglieder des Verwaltungs⸗ 
rathes iſt der Vorſitzende der Verwaltungs-Commiſſion verpflichtet, 
innerhalb 14 Tagen eine außerordentliche Sitzung des Verwaltungs⸗ 
rathes anzuberaumen. 

Die in den Sitzungen zu verhandelnden Gegenſtände ſind bei 
der Einladung den Mitgliedern des Verwaltungsrathes mitzutheilen. 

§. 6. 
Der Verwaltungsrath ſowie die Verwaltungs-Commiſſion faffen 

ihre Beſchlüſſe nah Stimmenmehrheit; bei gleicher Stimmenzahl 
enticheibet die Stimme des Vorfigenden. 

In den Sigungen ded Berwaltungdrathed tft die Anweſenheit 
mindeftend eines der ſtändiſchen Commiſſare erforderlih; im Uebrigen 
gen zur gültigen Beſchlußfaſſung die Majorität der erjchienenen 

itglieder, ohne Rüdfiht auf ihre Anzahl, vorausgefept, daß die 
Gegenftände der Berathung bei der Cinladung zur Sibung den 
Mitgliedern befannt gemacht worden find. | 

Der nähere Geihäftsgang der Verwaltungs» Commilfion und 
ded Berwaltungdrathed wird durch eine Geſchäftsordnung regulirt. 

8.7. 
Dem Provinzial-tandtag wird der Etat der Anftalt zur 

Einſicht und, ſoweit e8 ſich um die Bewilligung neuer Mittel han 
delt, ir Beſchlußnahme vorgelegt; aud werden unter Mittheilung 
eined Verwaltungs-Berichtes Die jährlichen Rechnungen feiner Prü- 
fung unterworfen. 

8. 8. 
Das Köntiglide Provinzial-Schul-Collegium ſtellt 

den Stat und die Rechnungen feft. Seiner Beftätigung unterliegen 
die Wahl ded Vorfteherd, des Rendanten, der Lehrer und der Zeh» 
rerinnen und des Werkmeiſters jowie der allgemeine Unterrichtöplan 
und Die allgemeinen Reglements, SInfteuftionen und Geſchaͤftsord⸗ 
nungen. Seine Genehm puma tft erforderlich zum Erwerb und zur 
Veräußerung von Immobilien, zu Anleihen, zu Ueberjchreitungen 
ded Etats über die Summe von 100 Thlr. hinaus, zu Neubauten 
ſowie au aa Ah Reparaturen, welche die Summe von 300 Thlr. 
überfteigen, ferner zur Ausleihung von Hypotheken, Anftelung von 
Prozeſſen, Schließung von Vergleichen. 

Alle SGegenftände techniſcher Natur, insbejondere was den Un- 
terricht und Die Erziehung der — linge anbelangt, unter⸗ 
liegen der Beſtimmung des Koͤniglichen Provinzial⸗Schul⸗Collegiums. 
Auch I daffelbe in diecipunatiſhe Hinſicht die Aufficht über 
den Vorſteher der Anſtalt, ſowie die Ober⸗Aufſicht über die Lehrer 
und bie Lehrerinnen, den Werkmeifter und das Wärter-Perlonal. 
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8. 9. 
Die unmittelbare Leitung der Anftalt gebührt dem Borfteber 

(Snipector), welcher indbefondere. die Erziehung und den Unterricht, 
die Handhabung der Disciplin und bie Wartung und Pflege ber 
Zöglinge zu überwachen hat. Die Lehrer und Lehrerinnen ſowie dad 
ſonſtige AnftaltSperjonal find feiner unmittelbaren Aufſicht unter- 
worfen, und haben diefelben jeinen Anorbnungen, vorbehaltlich der 
ihnen zuſtehenden Beſchwerde an die Verwaltungs-Commiſſion tap. 
dad Koͤnigliche Provinzial-Schul-Collegium, in allen Stücken Folge 
zu leiſten. Derſelbe entwirft den jährlichen Unterrichts-Plan, welcher 
nach vorgängiger Einſicht durch die Verwaltungs-Commiſſion vom 
Koͤniglichen Provinzial-Schul⸗Collegium feſtgeſtellt wird. 

Der Vorſteher hat dad Recht, den Sitzungen der Verwaltungs⸗ 
Commiſſion und des Verwaltungsraths mit beratbender Stimme bei- 
zuwohnen. | 

Seine Ionftigen Defugniffe, insbeſondere was die ökonomiſche 
Verwaltung der Anſtalt, die Beſtreitung der laufenden Ausgaben, 
die Anordnung kleiner Reparaturen ımd dergl. betrifft, ſowie die 
amtliche Stellung der Lehrer und Lehrerinnen, des Werkmeifterd 
und des fonftigen Anftaltö-Perionald werden durch befondere Regle⸗ 
ments und Jnfſtruktionen regulirt. 

. 10. 
Die Gegenftände des Unterrichts in ber Anftalt find: 

a. Religion, 
b. le welche für Blinde faplih und von praktiſchem 

Nutzen find, 
c Mufit, mit Beihräntung auf Gefang, Orgel und Klavier, 
d. techniiche Fertigkeiten, 

e. Leibedübungen. 

§. 11. " 
Der Katechumenen Unterricht wird für die Tatholifchen umb 

evangeliichen Zöglinge gefondert durch Geiftlihe der betreffenden 
Gonfeifion ertheilt. Für den Religiondunterricht der jüdifchen Zög— 
linge durch jũdiſche Lehrer wird bei eintretendem Bedürfniſſe nach 
Moglichkeit geforgt werden. 

$. 12. 
Bei der Anmeldung der Zöglinge, welche an den Borfteher ber 

Anftalt zu richten ift, nd beizubringen: 
a. der Geburtsſchein; 
b. der Impfſchein; Ä 
c. ein Arztliches Atteſt, welches nachweift, bat ber Zögling außer 
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ber Blindheit weder an einem feiner Bildung hinderlichen 
Gebrechen, noch an einer anftedenden und unbeilbaren Krank: 
beit leidet; 

d. die Erflärung der Eltern oder fonftigen gejeplichen Verſorger 
des Kindes und in subsidium der Drtögemeinde, durch welche 
die Koften der Befleidung ent, der Dauer des Aufent- 
halts in der Anftalt ficher geftellt werden, ſoweit nicht die 
Verwaltungs⸗Commiſſion in außergewoͤhnlichen Fällen bier: 
von entbindet ; 

e. infofern auf eine ganze oder halbe Freiftelle (8. 14) An⸗ 
Ipruch gemast wird, ein Atteft der Ortöbehörde über die 

ürftigfeit des Recipienden. 
| 8. 13. 

Die Aufnahme der Zöglinge erfolgt durch den Vorfteher mit 
Zuftimmung des BVorfipenden der Verwaltungs⸗Commiſſion. Im 
Be tmerbefälle enticheidet dad Königliche Provinztal-Schul: Collegium. 

‚ In ber Regel follen Kinder vor zurüdgelegtem 9. Lebensjahre 
nicht in die Anftalt aufgenommen werden. 

S. 14. 
Bemittelte Zöglinge zahlen eine durch den tat feitzuftellende 

—3 — Denfion; Hr bie weniger bemittelten und die ganz unbes 
mittelten Zöglinge werden halbe und ganze Sreiftellen gebildet. Die 
Zahl diefer Öreiftellen wird etatömäßig feitgeftellt. 

| $. 15. 
Dur die Schenkung eined Kapitald von 2000 Thlrn ober die 

Leiftung eines Iahresbeitrage8 von der Höhe des etatömäbigen Pen⸗ 
onsbeirages auf die Dauer von 5 Jahren kann bad Recht zur 
ergebung befonderer Freifteßen erworben werben. Diefed Recht 

{ft im erften Falle bleibend, dauert dagegen im anderen Falle nur 
jo lange, ald der Beitra geleiftet wird. Die Zinjen diejer Stiftungs⸗ 
Kapttalien fommen der Ynftolt zu Gute, auch wenn von dem Ders 
leihungs⸗Recht kein Gebrauch gemacht wird. 

Die Entfheidung barüber, ob ſich ber angemeldete Zögling zur 
yufnahme eignet, bleibt aud in diefen Fällen dem Vorfteher und 
dem Borfigenden der Verwaltungd-Commilfion vorbehalten. 

$. 16. 
Meber die Entlafjung der Zöglinge, welche, fofern nicht bei 

conftatirtem Mangel al Bilbungdvermögen oder aus Deciptinariicen 
Gründen eine frühere Entlafjun geboten hu ef nad) Ki voll» 
endeten Ausbildung erfolgt, entichel et gleichfalls der Vorſtehet mit 
Zufttimmung des Borfipenden der BerwaltungGommiffton und im 
Beichwerbefalle das Königliche Provinzial⸗Schul⸗Collegium. 
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Unbemittelte Zöglinge tönnen auch nad ihrer Entlafjung aus 
ber Anftalt zur Gründung eined felbitftändigen Nahrungserwerbes 
auß den Mitteln der Anftalt nad) Maßgabe des Etats unterftüpt 
werden. 

8. 17. 
Falls die Verbältniffe e8 geftatten und wünſchenswerth machen, 

kann mit der Anftalt eine beiondere Arbeiter-Abtheilung verbunden 
werden, vorzugäweife zur Aufnahme audgebildeter, unbemittelter 
Zöglinge, welche, obſchon arbeitd- und erwerböfäbig, aud perſoͤn⸗ 
lichen oder lokalen Gründen zur Begründung eined jelbititändigen 
Nährungserwerbs nicht im Stande find. 

Auch kann mit der Anftalt, wenn ihre Mittel es geftatten foll- 
ten, ein Afyl für hülfloſe erwachſene Blinde verbunden werden. 

8. 18. 
Abänderungen biefer Statuten bedürfen der Zuſtimmung des 

Provinzialstandtaged und des Königlichen Provinztal-Schul-Eolle- 
tumd und unterliegen der Alerhöcften Genehmigung Seiner Mas 

jeſtaͤt des Königs. 

Die vorflehenden revidirten Statuten für die in ein provinzlelles 
Inftitut umgewandelte Eliſabeth⸗Stiftung für Blinden-Unterricht im 
der Rheinprovinz (Gentralblatt pro 1863 Seite 378, pro 1864 
Seite 629) find durch Allerhöchſte Ordre vom 30. März 1864 ge» 
nebmigt worden. | 

— — — — — — — 
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Seine Majeftät der König haben Allergnädigft gerubt, aus 
Beranlaffung der fünfzigjährigen Jubelfeier der Einverleibung von 
Neu-Borpommern und Rügen in Preußen (am 8. Mat 1865) ben 
nachbenannten Perfonen Orden und Ehrenzeichen zu verleihen: 

1. den Rotben Adler-Orden dritter Klaffe mil der 
Schleife: 

Dr. Bardeleben, Geheimer Medicinalrath und ordentlicher Pro⸗ 
fefſor in der mediciniſchen Facultät der Univerſität zu Greifswald. 

2. den rothen Adler-Drben vierter Klaſſe: 

Dr. Höfer, ordentliher Profeſſor in der philoſophiſchen Facultät 
der Univerfität zu Greifswald. 

Dr. Münter, dgl und Director des botaniſchen Gartens biefer 
Univerfität. 

Picht, Superintendent zu Loib. 

Dr. Romberg, dögl. zu Wolgaft. 
Ziemßen, dögl zu Garz auf Rügen. 

8. den Adler der Ritter des Köntglihen Hausorbend 
von Hohenzollern: 

Dpip, Seminar-Infpector zu Franzburg. 

4. den Adler der vierten Klaffe desjelben Ordens: 

Schlör, erfter Lehrer der erften Bürgerfchule zu Greifswald. 

. 5. das Allgemeine Ehren-Zeiden: 

Behrend, erfter Slementarlehrer an der Knabenfchule zu Grimmen. 

Bölder, Küfter und Lehrer zu Wolgaft. 
wife ‚ Kehrer, Küfter und Cantor zu Wufterhaufen, Kreid Greifs- 

wald. 
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Berfonnl- Veränderungen, Titel: und Ordens: Berleihungen. 

’ A. Behörden. 

Dem Regierungd- und evangeliichen Schulrath Stofzenburg an 
der Regierung zu Liegnip ift der Adler der Ritter des König. 
lichen —*** von Hohenzollern verliehen worden. 

B. Univerſitäten. 

Der General⸗Superintendent Dr. Erdmann in Breslau iſt zum 
ordentlihen HonorarsProfeflor in der evangelifch-theologifchen Fa⸗ 
cultät der Univerfität daſelbft, 

der Profeflor Dr. 4. W. Hofmann in London zum ordentlichen 
Profeſſor in der ahirolophligen Facultät der Unwerfität gu Ber: 
lin, und zum Mitgliede der Wiſſenſchaftlichen Deputation für 
dad Medicinalweſen, 

ber Profefjor Dr. A. Kirchhoff am Joachimsthalſchen Gymnafium 
in Berlin zum Hat dafel Profeffor in der philojophiihen Fa⸗ 
eultät der Univerfität daſelbſt, 

der Profeffor Dr. er irſch am Gymnafium in Danzig zum 
ordentlihen Profeffor in der philofophifchen Facultät der Univer⸗ 
fität zu Greiföwald, 

der Stabsarzt und Privatdocent Dr. Ley den in Berlin zum ordent- 
lichen Profeffor in der medichnifchen Facultät der Untverfität zu 
Köntgsberg ernannt, 

dem ordentlichen Profeffor in der philoſophiſchen Facultät der Uni⸗ 
verfität zu Halle, —X Regierungsrath Dr. Eiſelen der 
Rothe Adler⸗Orden zweiter Klaſſe mit Eichenlaub verliehen, 

ber Religiondlehrer Beder an der Realſchule zu Aachen und der 
- Kaplan und Kehrer Wildt an der ftäbtiichen höheren Schule zu 

Euskirchen find zu NRepetenten an dem katholiſch⸗theologiſchen Con⸗ 
victorium der Univerfität zu. Bonn ernannt worden; 

als Privatdocenten find eingetreten: 
bei der Univerfität zu Königsberg in der philofophiichen Fa⸗ 

cultät der Hegierungs-Affeffor Dr. Friedr. Sul. Neumann, 
bei der Untverfität zu Berlin in der mebiciniihen Zacultät ber 

practiiche Arzt Dr. Edmund Rofe und ber erfte Affiftenzarzt 
der chirurgiſchen Univerſitäts-Klinik Dr. 8. Hüter, 
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bei der Univerfität zu Bonn in der philoſophiſchen Facultät der 
Dr. & Ketteler. 

Dem Secretär und Duäftor Treptow an ber feat zu Greifs- 
wald ift der Charakter ald Rechnungsrath verliehen worden. 

Dem Director der Sternwarte und außerordentlihen Profeflor an 
der Univerfität & Berlin, Dr. Förfter ift die Erlaubnig zur 
Anlegung ded Kaiſerlich Ruffiihen St. Annen » Drdend dritter 
Kaffe ertheilt worden. 

C. Symnafial- und Real-2ehranftalten. 

Dem Director Dr. Shütt am en in Görlig ift der 
Rothe AdlersOrden vierter Klaffe verliehen, 

bei dem Gymnaflum zu Thorn dem Oberlehrer Dr. Hirf das 
Prädicat „Profeſſor“ verliehen und der ordentliche Lehrer Fritſche 
zum Oberlehrer befördert, 

bei dem Gymnaſium zu Stolp der ordentliche Lehrer Heinge zum 
Oberlehrer befördert, 

bet Gymmafiallehrer Dr. Dräger in Güftrom als Oberlebrer an 
dad Pädagogium in Putbuß berufen; 

als ordentliche Lehrer find angeftellt worden: 
am Cölniſchen Realgymnaſium zu Berlin der Schulamtd-Gan- 

didat Jahn, 
am Gymnafium zu Banböberg ad W. der Gollaborator 
Magler vom Gymnafium in Guben und der Schulamts⸗Can⸗ 
didat Bohnftedt, 

am Gymnafium zu Trier der Schulamtd-Candidat Dr. Pohle; 
an der Nitter-Alademie zu Brandenburg find die Schulamtd- 

Sandidaten Heydle und Dr. Lange ald Adjuncten angeſtellt 
worden. 

Dem Oberlehrer ©. A. Duidde an der Realihule zu Erfurt ift 
das Prädicat „Profeſſor“ verliehen, 

an der Nealichule zu Elberfeld der Schulamts⸗-Candidat Dr. 
Schapmayr als ordentlicher Lehrer angeftellt, 

an ber höheren Bürgerſchule der von Conra di'ſchen Stiftung zu 
Jenkau der ordentliche Lehrer Julius Schulz zum Oberlehrer 
befördert worden. 

D. Schullehrer-Semtnarten. 

Dem Lehrer am evangeliſchen Säullehrer. Semtnnn Mufitdirector 
Ben zu Steinau iſt ber Rothe Abler-Orben vierter Klaſſe 
verliehen, 
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der Lehrer Hoffmeifter am evangelifchen Schullehrer-Seminar zu 
Coͤslin als Hülfslehrer definitiv angeftellt worden. 

Dem evangeliichen Pfarrer und S@ulinipedlr Chelius zu St. 
Arnual im Kreife Saarbrüden ift der Rothe AdlersOrden vierter 
Klaffe verliehen worden. 

— — — — — 

Dem katholiſchen Schullehrer Samm zu Bremberg im Kreis Sauer 
ift der Rothe Adlers-Orden vierter Klafle, 

dem evangelifhen Schullehrer und Cantor Hennide zu Klein 
MWanzleben im Kreiſe Wanzleben der Adler der vierten Kiaffe bed 
Königlihen Hausordens von Hohenzollern, 

dad Allgemeine Ehren-Zeichen tft verliehen worden: den evangeltichen 
Schullehrern und Küftern Knebler zu Repin im Kreife Belgard, 
Ehrhardt zu Weißenſchirmbach im Kreife Querfurt, und Knoll 
zu Sanzfow im Kreile Demmin, dem katholiſchen Schullehrer 
Korholt zu Gräfratb im Kreife Solingen, dem Fatboll chen 
Scullehrer und Drganiften Heydamm zu Deutſch Müllmen 
im Kreije Neuftadt DO. Schl., 

dem Portier Wagner an der Univerfität zu Berlin, 
dem Schuldiener Kojad an der Kunft:, Bau= und Handwerks⸗ 

ſchule zu Bredlau. | 

Ansgefdjieden ans dem Amte. 
Penfiontrt: 

° der ordentliche Lehrer Lindenroth am Gymnafium zu Elbing, 

der Lehrer Preis am katholiſchen Schullehrer- Seminar zu Peis- 
fretiham. 
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Gentralblatt * | 

die gefammte Mnterrichts-Derwaltung 
in Preußen. 

Im Auftrage des Herrn Minifters der geiſtlichen, Unterrichts- und Medi⸗ 
cinal⸗Angelegenheiten und unter Benutzung der amtlichen Quellen 

herausgegeben 

von 

Stiehl, 
Königl. Beh. Ober-Regierungs- und vortragendem Rath in dem Minikerium 

ber geißligden, Unterrichte⸗ und Mebicinal-Ungelegenheiten. 

NT. Berlin, den 3. Uli 1865. 

1. Allgemeine Berbältniffe der Behörden 
und Beamten, 

137) Sompetenz- Berhältnijfe in den Angelegenheiten 
ber combinirten Kirhen- und Schulämter. 

(Centrbl. pro 1864 Seite 501 Nr. 209.) 

Die in bem Bericht der Königlichen Regierung vom 9. Decem« 
ber 1862 angerente Frage hinſichtlich der Behugni e der Königlichen 
Regierungen bei Befehung von Schulämtern, welche mit einem geiſt⸗ 
lichen Amt verbunden ſind, iſt bereits früher zur Entſcheidung ge⸗ 
ommen. | 

Mit Rüdfiht auf die durch die Verfaffungs- Urkunde verän- 
derte Stellung der Kirche zum Staat kann, wie ſchon aud der von 
der Königlichen Regierung erwähnten Verfügung an die Königliche 
Regierung zu. vom 17. November 1850 hervorgeht, die Vorſchri 
des ——— vom 1. October 1847 I. 6 a. und b. nicht 
mebr maaßgebend fein, vielmehr find beide Behörden, die kirchliche 
und die hr Beten Libn einander gleich berechtigt und jede derjel- 
ben für ihr Reſſort jelbftitändig. | 

In Uebereinftimmung mit diefem Grundjag ift durch die im 
Einverftändnig mit dem Evangelifchen Ober Hirgennat unterm 
12. Juni 1852 an das Königliche Conſiſtorium in N. erlaſſene, ab» 
ſchriftlich beifolgende Verfügung (Bintage a.) beftimmt worden, daß je 
nad) dem überwiegend geiftlichen oder vorzugsweiſe den Unterrichts⸗ 
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gueden dienenden Oparatter der einzelnen Stellen in concreto beide 
ehörden fidy darüber zu einigen haben, welcher von Ionen bei der 

Wiederbeſetzung die Snitiative am zwedmäßigften zu überlaffen fei. 
Nah dieſen Principien und nah Maaßgabe der Andeutungen 

in dem auenugömelfe beigefhloffenen Erlab an die Koͤnigliche Re⸗ 
gierung zu N. vom 15. Auguft 1854 (Anlage b) wird fi in Bezug 
auf die einzelnen Stellen, deren Wiederbejegung in Frage fommt, 
eine &inigung der Königlichen Regierung mit dem dortigen König- 
lichen Gonfiftorium ohne Schwierigkeit herbeiführen laſſen, eventuell 
muß die höhere Entſcheidung vorbehalten bleiben. 

Sollte dad Königliche Sonfiltortum in dem einen oder anderen 
Ball die Erflärung feines Einverftändniffed reſp. die Mitvollziehung 
einer von der Koniglihen Regierung audgefertigten Beruföurkunde 
dem Zwede weniger entfprechend finden, als die Auöftellung einer 
bejonderen Bocation für das Kirhenamt, fo wird fi) gegen dies 
Berlangen ein weſentliches Bedenken nicht geltend machen laffen. 

Das Königliche Eonfiftorium bafelbft habe ich von diefer Ber- 
fügung in Kenntniß Aal ſelbſt babe ich 

Berlin, den 76. Mai 1866. 

Der Minifter der geiſtlichen ze. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Keller u, 

An 
bie Königliche Regierung zu N. 

2965. E. U. 
— — — — — 

A. 

Auf den von dem Königlichen Conſiſtorium an den Evangeliſchen 
Ober⸗Kirchen⸗Rath erftatteten und von diefem mir mitgetheilten Be⸗ 
richt vom 26. November 1851, betreffend bie Befegung folder Stel⸗ 
len, bei welchen ein kirchliches Amt und ein Schulamt mit einander 
vereinigt find, eröffne ich dem Königlichen Conſiſtorium im Eiwer⸗ 
Rinde mit dem Evangeliſchen ObersKirhen-Rath, dab bei Be- 
eßung von Stellen der gedachten Art die Vorſchrift des Miniſterial⸗ 
—*— vom 1. October 1847 I. 6 b nicht ferner maaßgebend fein 
fann, vielmehr wie bereitö früher in einem Erlaß an die Königliche 
Regierung zu N. vom 17. November 1850 anerlannt worden, in 
Fällen diefer Art als Grundſatz [eftgupalten ift, daß beide Behörden, 
die kirchliche und die Unterrichtöbehörde, einander eicpbere ti u 
erachten find und jede für ihr Reſſort felbftftändig ſteht. Die ide: 
renz poligen dem Königlichen Confiftoritum und der Regierung zu 
N. wird ſich nad diefem Grundſatz ohne Schwierigkeit fen laſſen, 
ohne daß es eines näheren Eingehens auf die von dem Koͤnig⸗ 
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fihen Confiſtorium In deffen Bericht vom 26. November v. J. auf: 
eftellten weitern Unterfcheidungen grundfäplich bedarf. Se nach dem 

überwiegend geiftlichen oder vorzugsweiſe den Unterrichtszwecken dienen- 
den Charakter der einzelnen Stellen in conoreto werden beide Be⸗ 
hörden leicht zu einer Berftändigung darüber gelangen können, welcher 
von ihnen beiden bei der Diederheiepung die Snitiative am zwed: 
mäßigiten u überlaffen fein wird und nur in dem Fall, daß fie bei 
einer einzelnen Stelle zu einem ſolchen Einverftändniß nicht zu ges 
langen vermödhten, wird hierüber zu berichten fein. 

Berlin, den 12. Juni 1852. | 
Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 

von Raumer. 
An 

das Königliche Eonfilorium zu N. 

7689. E. U, 

b. 
Auszug. 

Dad Königliche Conſiſtorium will die gegenwärtigen berufß- 
mäßigen pfarramtlihen und Sönlamtticen Obliegenheiten als 
Maapftab des überwiegend geiftlichen oder ſchulamtlichen Charaktere 
geltend gemacht wiſſen, umd erachtet hend die qu. 8 Stellen für 
überwiegend pfarramtliche, während die Königliche Regierung davon 
mögeht daß der ftiftungsmäßige Charakter der Stellen ent- 
Iheidend ei, und deöhalb die Initiative bei der Beſetzung für fic in 
Aniprud nimmt. Die Königliche Regierung giebt indeh in Dee 
ber ſechs Stellen zu N. ıc. Selbit zu, bob mit voller Sicherbe 
faum zu ermitteln Fein dürfte, wie deren Berhältniffe vor der Fremd» 
herrſchaft geweien jeien, ob das Schulamt dad Pfarramt überwogen 
oder umgekehrt. Es wird entjcheidendes Gewicht darauf gelegt, Daß 
ei den Vorverhandlungen über Wiederherftellung diejer Stellen 

in den Sahren 1817—19 von den dabet betheiligten Organen der 
Zugendunterriht ald erfter Zwed bezeichnet worden fei, und daß 
auf die in gleichem Sinne desfalls erftatteten Berichte durch bie 
Minifterten und endlich duch die Allerböchfte Gabinetd-Drdre vom 
15. Mat 1819 die zeieberperftellung und Dotirung diefer Stellen 
mit dem Staatögehalte entichteden’ je 

Allein abgeſehn davon, ob bei der Trage nady dem ſtiftungs⸗ 
—2 Charakter der qu. Stellen die Verhandlungen über Wie⸗ 
derberftellung berfelben «ld maaßgebend zu betrachten find, oder ob 
nicht vielmehr auf die Beil vor der Fremdherrichaft als au 
bie uriprünglichen zurückzugehn fein würde, tft aud in dem Bes 
richte des Königlichen Conſiſtoriums vom 20. Zuli 1853 hervorgeho⸗ 
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ben, wie wenig fichern Anhalt für bie wahre Sachlage bie Verhand- 
lungen der Jahre 1817— 19, indbefondere der Bericht des damaligen 
Gonfiftoriums zu N. vom 1 Su 1817 barbiete, indem beifpieläweife 
diefer Bericht die in Rede ftehenden 6 Stellen ſämmtlich als zweite 
Prediger und Lehreritellen und ald Lehr und Erbauungsttiftungen 
jerner Vorzeit bezeichne, während mit den zweiten Pfarrftellen in N., 

. und N. notoriſch bis dahin niemald Xehrerftellen verbunden geweſen 
feien. Auch ift in dem qu. Gonftftortal-Berichte nur ausgeſprochen, daß 
die Wiederbefegung und Bejoldung der qu. Stellen für die Pfarrgefchäfte, 
befonderd aber Sugendbildung gleich nöthig und wichtig fet. 

Indem das Königliche Conſiſtorium zu N. auf die ge en⸗ 
wärtigen ih der qu. Stellen Gewicht legt, hebt lebe 
hervor, dab e8 ſich bei ihnen mit Ausnahme der obengedadhten Mer 
Stelle nicht etwa um einen bloß factiichen Zuftand handle, vielmehr 
feien die pfarramtlichen und ſchulamtlichen Obltegenheiten einer jeden 
berjelben durch die Nachweiſungen der Amtöohliegenheiten, welche 
eioriTamäbi den Erwerbungd-Urkunden beigefügt würden, unter 
Mitwirkung aller dabei verfa umgemäbig betheiligten Organe, ein⸗ 
ihlieglih der Königlichen Regierung Selbft, Föftgeiteift 

Es ericheint auch nicht bedenklih, daß bei Beantwortung der 
jegt vorliegenden Trage dasjenige Verhaͤltniß als maaßgebend betrach⸗ 
tet werde, welches gegenwärtig als zu Recht beftehend zu erachten 
tft. Iſt die Königliche Regierung mit dem Koͤniglichen Conſiſto⸗ 
rium darüber einverftanden, dab die Beſetzung einer comb 
Pfarr: und Schulftelle definitiv und unwiderruflich erfolgen fol, fo 
liegt auch Fein Grund zu der Vermuthung vor, daß Die eine ſolche 
Amtöübertragung begleitende Geſchäftszutheilung dem rechtlich befte- 
benden Zuftande der Stelle widerſpreche. Es ift hierdurch nicht aus⸗ 
geſchloſſen, daß einzelne der dem anzuftellenden Kirchen⸗ und Schul- 
beamten zu überwetjenden Geſchaͤfte ‚gm nur widerruflich übertragen 
werden, welche dann auch auf die Beantwortung der Frage wegen 
des überwiegend geiftlichen oder ſchulamtlichen Charakters der Stelle 
nicht enticheidend einwirken dürfen. Von der Sejtftellung des Ge⸗ 
[Häftaumfanges, in welhem bie Amtöobliegenheiten efinitiv 
übertragen werben follen, wird daher die Löfung der Differenz zwi⸗ 
ſchen der Königlichen Regierung und dem Königlichen Conſiſtorium 
u N. zunächſt abhängen. Anſcheinend findet in Betreff diejed Ge⸗ 
—— eine Meinungdverjchledenheit zwiſchen ber König- 
lichen Regierung und dem Königlichen Gonfiftorium — 
ſtatt. Eine Verftändigung über die Anwendung bed in ber ⸗ 

ng vom 12. Juni 1852 ausgeſprochenen Grundſatzes auf die nach 
em oben unge brten noch der Erledigung bebürfenden Einzelfälle 

wird deshalb leicht herbeizuführen fein, wobet es nur nody der An⸗ 
deutung bebarf, daß zwar der Negel nach, doch aber nicht umbebingt 
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und allein bie auf den Kirchen⸗ oder Schufdienft zu verwenbende Zeit 
für dad Ueberwiegen des einen oder andern Dienftes als entſcheidend 
anzujehen fein wird. 

ꝛc. 
Berlin, den 15. Auguſt 1854. 

Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Raumer. 

An 
bie Königliche Regierung zu N. 

11907. E. UT. 

138) Stellung ber außerordentlihen Schulgemeindes 
Repräjentanten. 

(Eentralbl. pro 1865 Seite 239 Nr. 102.) 

Auf die Vorftelung vom 25. März d. 3. eröffne ich Ihnen, 
da die von den Schulgemeinden auf Grund bed 8.19 Tit. 12 und 
S. 159 Tit. 11 Theil II. Allgemeinen Land⸗Rechts gewählten Re— 
räfentanten, auch werm fie nicht für eine eingelne Angelegenheit, 

Fonbern auf eine beftimmte Zeit gewählt find, Teine mit Dauernden 
Befugniffen oder Verrichtungen audgeftattete Behörde bilden, fondern 
nur in den einzelnen vorlommenden außerordentlichen Fällen, welche 
bie Competenz ded Schulvorftanded überjchreiten, die Gemeinde zu 
vertreten haben. 

Sie haben daher ald Repräfentanten der dortigen Schulgemeinde 
weder eine befondere Beltallung noch eine Dienftanweifung, wonad 
Ihre Geſchäfte zu regeln, zu fordern, fondern abzuwarten, bie Ihnen 
von der Aufſichtsbehörde beſtimmte Gegenftände, bei denen eine 
Mitwirkung der Repraͤſentanten erforderlich iſt, zur Berathung und 
Beſchließung überwiefen werben. 

Berlin, den 14. Juni 1865. 

Der: Miniſter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
Haren NR. und Genofien zu N. 

11,673. U. 

139) Reffortverhältniffe in ftädtifhen Schulbauſachen. 

Auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 14. März c. 
wird dad wegen Grweiterung der Schullocale in N. erlaſſene 
Nefolut vom 20. December v. 3.*) hierdurch aufgehoben, da in 

») Nach diefem Refolut beftanb feine Meinungs⸗Verſchiebenheit barliber, 
baf die Stabtgemieinde bie Koften des Baues ans fläbtifchen Mitteln befiteite; 
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den Gemeinde » Angelegenheiten über Differenzen der 
ädtiſchen Behörden unter fidh, falls diefelben nicht auf dem im 
. 36. der Stäbteordnung vom 30. Mat 1853 vorgefebenen Weg 
n Güte zum Audtrag a bringen find, in Gemäßheit dieſes Para 
graphen und des 8. 76. a. a. DO. von ben Regierungen ald Come 
mmunal- Auffiihtäbehürben Entidheidung zu treffen if. Daß im vor- 
liegenden Fall zugleich ein Sänlineefi concurrirt, und ein Schul⸗ 
hausbau in Frage ift, Tann hieran Nichts ändern und feinen Grund 
abgeben, gegen rät, wo Die Angelegenheit Tediglich als ein inter- 
num der ftädtiichen Verwaltun 6 darſtellt, von Schulauffichts⸗ 
wegen im Wege des Interimiſticums eine en to Feſtſetzung 
zu treffen. Dazu würde der Stadt gegenüber erft zu ſchreiten fein, 
wenn nad endgültiger Feitftellung —*— Anerbietungen die König- 
lihe Regierung ald Schulauflichtöbehörbe weiter gehende Anforbde- 
"rungen fellen u müſſen glaubt. 

Diele Enticeibung iß den Betheiligten bekannt zu machen. 
Berlin, den 2. Mat 1865. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
bie Königliche Regierung zu N. 

7404. U. 

— —— —— nn ·— — 

I. Akademien und Univerfitäten. 

140) Statut für das evangeliſche Säcular⸗Stipendium 
der Stadt Berlin. 

Bei Gelegenheit der am 2. November 1839 begangenen dritten 
Saͤcular⸗Feier der Einführung der Kirchen-Reformation in der Mark 
Brandenburg und der Stadt Berlin haben die Communal⸗Behörden 
der Stadt Berlin, in danfbarer Erinnerung an die Segnungen, welche 
ihrer Stadt und dem preußiſchen Baterlande durch die von Luther 
begonnene Kirhen- Reformation zu Theil geworden find, und zum 
bleibenden Gedächtniß der vorgedadyten dritten Säcularfeier derſel⸗ 
ben mit Allerhödhfter Genehmigung peioloifen, ein Stipendium für 
enangeliiche Theologen zu ftiften, welchem Seine Majeftät der body» 

(om bie Anfichten bes Magiftrats einerfeits und ber Etabtverorbneten-Ber- 
aummiung andererſeite gingen nur darin auseinander, ob ein Neubau ober ein 
u- und Reparaturbau auszuführen fein werde. 
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felige König Friedrich Wilhelm III. die Benennung „Evangeliſches 
Säcular-Stipendtum" beizulegen geruht haben. | 

Für dieſes Stipendium iſt dad nachſtehende Statut von den 
Communal-Behorden der Stadt Berlin feftgefept worden. 

S. 1. 
Betrag des Stipendiums. Dauer ber Berleihung. 

Das evangeliſche Säcular- Stipendium wird in dem jährlichen 
Beträge von dreihundert Thalern preußiſch Courant auf zwei auf 
einander folgende Jahre verliehen. 

8. 2. 
Stiftungsfonde und Communal⸗Zuſchuß. 

Das Stipendium beript einen befonderen Stiftungdfonds, jebt 
im Betrage von 3,849 Ihlen 5 Sgr. 3 Pf., welcher aus dem Er⸗ 
trage des am 2. November 1839 Abends, auf Veranlaffung der 
ftädtiichen Behörden, von der Sing-Academie zu diefem Zwecke in 
der hiefigen Garniſon-Kirche zur öfentlichen Aufführung gebraßten 
Dratoriumd: Meſſias von Händel, und aus den an- demjelben Zage 
bet dem Gotteödienfte in den biefigen Kirchen veranftalteten Collec- 
ten entftanden iſt. Der jährliche —* aus dem obengedachten 
Stiftungzfonde wird für das Stipendium verwendet und zu dem 
jedeömaligen Zindertrage wird bad g lende bis Höhe von 300 Thlen 
aus der Kämmerei⸗-Kaſſe der Stadt Berlin zugeſchoſſen. 

S. 3. 
Berwenbung des Betrages während einer Bacanz. 

Sollte dad Stipendium in einem oder dem anderen Jahre nicht 
gr fiftungdmäßtgen Verwendung gelangen fönnen, fo wächſt deſſen 

etrag, für die ganze Dauer folder Bacanz, dem Stiftungsfonds zu. . 
S. 4. 

Berwendung eines eventuellen a bes Stiftungsfonbs über 300 Thlr. 
jährlich. 

Solite der Stiftungsfonds etwa hierdurch oder durch befondere 
Zuwendungen die Höhe erreichen, daß deſſen jährlicher Zinsertra 
300 Thlr. oder aan beträgt, jo hört der Zufchuß aus der Kämmeret« 
Kaffe jo lange auf, als dies erhäliniß ftattfindet. 

Falls der jährliche Zinsertrag die Summe von 300 Thlen über- 
eigen follte, " bleibt den ftädtiichen Behörden das Recht vorbe- 
Iten, die Verwendung des en zu einem, der gegenmwär- 

tigen Stiftung ähnlichen Zwecke zu beftimmen. 
S. 5. | 

Berwaltung bes Stipenbienfonde. 

Der Stiftungsfonds bed Säcular- Stipendiumd wird von dem 
Magiftrate verwaltet. 
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Lepterer erläßt auch ſäͤmmtliche Anmelfungen an die Kaſſe. 
Die übrigen, das Säcular-Stipendium betreffenden Angelegen- 

beiten, und insbeſondere die Wahl der Stipendiaten beforgt ein für 
dieſes Stipendium befonderd zu verordnendes uratorium, deſſen 
Zufammenjegung im $. 14. dieſes Statuts näher angegeben ft. 

8. 6. 
Beſtimmung bes Stipendbiums und Erforberniffe zu beffen Perception. 

Der Zweck des geftifteten Stipendiums ift, ausgezeichneten jun- 
en evangeliichen Theologen, welche die Univerfitätäitudien beendet 

baben, durch Verleihung dieſes Stipendiumd die Muße und bie 
Mittel zu gewähren, fie noch rar zweier Jahre durch weitere 
Studien für ihren künftigen Beruf vorzubereiten, mögen fie diejen 
Rum in einem Pfarramte oder einem academifchen Lehramte finden 
wollen. 

Zu dem Ende ſoll: 

1) von den Bewerbern um dieſes Stipendium der Nachweis ver⸗ 
langt werden, daß fie ſich auf der Univerfität, neben einer 
— theologiſchen Ausbildung, auch eine gründliche 
philoſophiſche und —**& Ausbildung erworben haben. 

Dieſer ar Aa fol in Bezug auf ihre theologiſche Vor⸗ 
bildung, durch das Examen pro licentia concionandi oder 
durch ein Zeugniß der theologiihen Zacultät einer preußiichen 
Univerfität über Die vorzügliche theologlike Bildung ded Can⸗ 
bidaten, welches demfelben, wenn die Facultät von befien 
Tüchtigkeit nicht anderweitige fichere Kenntniß bat, auf Grund 
eined zu dieſem Zwede mit ibm anzuftellenden Examens 
ertheilt worden ift, — und in Bezug auf ihre philofophifche 
Bildung im weiteren Sinne bed Worts dadurd geführt 
werden, daß fie, falls fie nicht bereitö bet * eldung 
zu dem Stipendium den Doctorgrad der Philoſophie bei der 
len Facultät einer preußifchen Univerfität rite er- 
worben haben, denjelben vor der Perception des Stipendiums 
bei der philofophifchen Facultät einer preußifchen Untverfität 
rite erlangen. In der lepteren Beziehung wird auf $. 9. 
dieſes Statuts verwiefen ; 

jollen die Stipendiaten gehalten fein, im Laufe der beiden 
Stipendien-Sahre oder fpäteftend vor Anfang ded lepten Bier: 
teljahres derjelben, die zweckmäßige Anwendung berjelben durch 
Erlangung des Licentiatengrabed in der Theologie bei einer 
preußtichen evangelifchen theologiſchen Facultät nachzuweiſen, 
in welcher En auf 88. 12. und 13. dieſes Statuts 

2 Is 

Statuts verwielen wird. 
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8.7. 
Wer daffelbe nur erhalten Tann. 

Das Stipendium kann nur einem, im. preußiichen Staate 
geborenen, oder zu der Zeit feiner Bewerbung’ demſelben angehöri- 
gen Sandidaten der Theologie verliehen werden, ber bad triennium 
academicum bereitd abfolvirt und an dem 2. November, an weldem 
die öffentliche Aufforderung zur Bewerbung um diejed Stipendium 
erlaffen wird, die Untverkt t nicht länger als feit vier Semeſtern 
verlaffen hat, und beided durch Borlegung feines Univerſitäts-Ab⸗ 
gangs⸗Zeugniſſes nachweift. 

Bei gleicher Befähigung wird einem geborenen Berliner der 
Borzug gegeben. 

8. 8. 
Bei wen ımb wie bas Stipendium nachzufuchen If. 

Die los um Verleihung ded Stipendiumd find an daB 
Suratorium defjelben zu richten. Diefen Geſuchen find beizufügen: 

1) das Abiturienten-Prüfungd-Zeugnih, 
2) das Univertitäts-Nbgange-Seugnib, 
3) das von einer preußifchen philofophiichen Facultät ausgeſtellte 

Diplom über die von dem Gandidaten bei derfelben rite 
erlangte philofophiihe Doctorwürde nebft einem Cremplar 
er Doctor-Differtation | 

4) dad Zeugniß über bie beftandene Prüfung pro licentia con- 
cionandı oder dad $. 6. sub 1. gedachte Zeugniß der theolo⸗ 
gifchen Facultät einer preußiſchen Univerfität. 

" 89 
Verpflichtung bes Stipendiaten zur Erlangung ber philoſophiſchen Doctorwürde. 

Hat der Sandidat die philofophifhe Doctorwürde bet einer 
preußischen philoſophiſchen Facultät noch nicht erlangt, und beab- 
fihtigt dad Euratorium, ihm auf Grund des nad 8. 10. dieſes 
Siqtuts einzuholenden Gutachtens der theologifchen Sacultät das 
Stipendium zu verleihen, fo weilet dafjelbe diejen Candidaten an, 
fich bet der von ihm namhaft zu machenden philoſophiſchen Facultät 
einer preußiichen Untverfität um die Doctorwürde ii bewerben, be= 
nachrichtigt auch gleichzeitig Die letztgedachte Facultät. 

Die biefige philofophiihe Kacultät hat fih nach dem, dem 
Magiitrate unterm 23. October 1839 im Auszuge mitgetheilten 
Sigungd-Protocolle vom 21. Detober 1839 $. 3. bereit erklärt, in 
jedem "vorkommenden Falle durch ihren Decan zu veranlaflen, daß 
ieſem Candidaten, falls fie ihn der Promotion würdig befunden 

hat, die im $. 132, der Statuten der philofopbtichen Facultät vom 
29. Januar 1838 erwähnte Crlaffung der Promotionsgebühren von 
Seiten der zur Perception berechtigten Facultätd-Mitglieder zu Gute 



fonıme, bergeftalt, daß auch die im $. 104. derfelben Statuten be- 
ftimmte Quote der zugezogenen Examinatoren, welche nicht Facultäts- 
Mitglieder find, fowie des Rectord, Decand und Univerfitätd- Richters 
zugleich le werden. Sollte der Bandidat in der Prüfung nicht 
beftchen, je ndet in Rückſicht des nach $. 134. der Statuten erlaf- 
jenen Gebübrentheild dafjelbe Verfahren Statt. 

In gleiher Weile und unter denjelben Bedingungen hat fidy 
die öbilofophifche Facultät der Univerfität Königsberg nach dem 
Shreiben vom 15. Sanuar 1849, die pbilofopit e Facuftät der 
Univerfität Greifäwald nad dem Schreiben vom 10. Januar 1849 
und die philoſophiſche Facultaͤt der Univerfität Bredlau nad dem 
Schreiben vom 5. Januar 1849 bereit erflärt, den zur Perception 
des evangeliihen Säcular» Stipendiumd Seitens ded Curatoriums 
deffelben »efignirien Sandidaten der Theologie den bei ihr rite zu 
erwerbenden Doctorgrad Toftenfrei zu erteilen, ohne jedoch den Red 
ten Einzelner etwa zu vergeben, weshalb der Koften-Niederichlag in 
[em ſpeciellen Falle von der Zuftimmung der einzelnen Facultäte 

itglieder abhängen muß, weldye Zuftimmung indelfen muthmaßlich 
wohl immer erfolgen wird. 

8. 10. 
Begutachtung der Gefuche durch bie hiefige theologifche Facultät. 

. Das Curatorium des evangeliihen Säcular-Stipendbiums behält 
es fich vor, bei jeder Gollation ded Stipendiums, vorher die Geſuche 
und Atteſte fämmtlicher Bewerber der biefigen theologiichen Facultaͤt 
zur Begutachtung und mit dem Erſuchen vorzulegen, den Würdigſten 
unter dieſen Bewerbern, oder unter den der gedachten Facultät * 
bekannt gewordenen Competenten vorzuſchlagen. 

$. 11. 

Anfforberung an bie Competenten im Meldung unb Berfahren bei ber Wahl 
ber Stipenbiaten. 

Das evangeliihe Säcular-Stipendium wird jedesmal vom 2. Nos 
vember, ald dem Stiftungdtage deflelben, ab, verliehen, um'den 
Tag der Einführung der Keformation in der Stadt Berlin in dank⸗ 
barem Andenken zu erhalten. 

Wenn in einem Fahre dad Stipendium vacant wird und anders 
weitig wieder verliehen werden foll, fo erläßt dad Curatorium am 
2. November ded zunächſt vorhergehenden Jahres in den biefigen 
Zeitungen eine Kufforberung an die Sompetenten, fi zu melden, 
und verweiſet diejelben auf die Einficht des Statut}, von welchem 
ein Exemplar in den Regiſtraturen des Magiftratd und der Stadt. 
verorbneten » Berfammlung, ſowie bei den Decanen ber theolballchen 
und philoſophiſchen Facultät und in ber Regiftratur ber bieligen 
—X niedergelegt ſein wird. 
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Die Meldung der Competenten und die Einlieferung der $. 8. 
gedachten Benguifte muß bis zum 15. December defjelben Jahres 
geliehen fein, in welchem die Ausichreibung Statt gefunden bat. 

a8 Buratorium holt demnächſt nad) $. 10. dad Gutachten und 
die Vorſchläge ber biefigen theologiichen Yacultät über bie Sollation 
des Stipendinmd ein, und vollzieht dann die Wahl fpäteftend am 
1. Februar des folgenden Sahred. 

Wenn der Erwählte noch die Bedingung der Erlangung der 
philofophifhen Doctorwürbe zu erfüllen bat, fo veranlaßt das Cura⸗ 
torium deöhalb das Weitere nah $. 9. und geftattet dazu dem Er⸗ 
wählten Zeit, bi8 zum 1. Auguft. 

PWerm der Erwählte bis dahin jene Bedingung nicht erfüllt bat, 
jo wählt das Curatorium bid zum 15. Auguft einen Anderen, ber 
bereits promovirter Doctor ber — ein muß. | 

Dad Curatorium legt demnächſt dad Wahl: Protocol nebit 
ſämmtlichen Verhandlungen dem Magiftrat und durch diefen der 
Stadtverordneten-Verfammlung zur Beftätigung vor. 

Finden beide ftädtiichen Behörden gegen die Wahl nichts zu 
erinnern, fo weiſet der Magiſtrat die Kaffe zur Zahlung des Stipen- 
dDiumd an, und benachrichtigt hiervon das Curatorium, welches die 
beftätigte Wahl in den hieſigen Zeitungen anzeigt, dad Collations⸗ 
Patent für den Stipendiaten außfertigt und gleichzeitig bie hieſige 
theologiſche, ſowie diejenige theologiſche Facultät, welche dem Candi⸗ 
Daten das F. 8. sub 4. gedachte Zeugniß au eftellt hat, und Dieje- 
nige philoſophiſche Bacultät, welche dem Candidaten die von ihm rite 
u erwerbende philofophifche Doctorwürde koſtenfrei ertheilt hat, mit 
enachrichtigung verjiebt. 12 

Modalitäten bei der Zahlung des Stipendiums. 

Die Zahlung ded Stipendiums erfolgt in Duartal-Raten prae- 
numerando mit 75 Thalern, gegen die Quittung bed Empfängers, 
und zwar bie Zahlung der erften vierteljährlichen Rate am 2. Nos 
vember und fo fort Die folgenden Raten, am 2. Februar, 2. Mai 
und 2. Auguft. 

Die lepte oder achte Rate darf jedoch nur auf befondere Ordre 
bed Magiftratd gezahlt werben, nachdem diefem von dem Stipendia- 
ten dad Diplom über den von der evangeliſch⸗theologiſchen Facultät 
einer preußiichen Univerfität ihm ertheilten Licentiatengrad der Theo⸗ 
Iogie vorgelegt worden ift, welchen der Stipendiat, in Gemäßheit 
des $. 6. sub 2. des Statuts, zu erwerben verbunden ift. 

8 13. 

Erlangung ber theologifchen Ficentiatenwärbe Seitens bes Stipendiaten. 

Die biefige theologiſche Facultät hat ſich nach ihrem Schreiben 
an ben Magiftrat vom 5. October 1839 bereit erflärt, dem Inhaber 
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bed Saäcular⸗Stipendinms im Laufe der beiden Stipendienjahre, nach 
beftandenem Sramen, den Licentiatengrab der Theologie Toftenfrei 
zu ertheilen. 

Ebenfo haben fi die theologiſche Facultät der Univerfität 
Königsberg nach dem Schreiben vom 3. Sanuar 1849 und die theo- 
logiiche Facultät der Univerfität Greifswald nach dem Schreiben vom 
2. März 1849 bereit erklärt, den Inhabern des evangeliihen Säcu⸗ 
lar-Stiyendiums, welche bei denfelben die Licentiatenwürde im Laufe 
der beiden Stipendienjahre nachſuchen möchten, diefe Würde nad 
wohlbeitandenem Examen koſtenfrei zu ertheilen. Im gleicher Weife 
bat fich die evangelifche Facultät der Univerfität Breslau nah dem 
Schreiben vom 22. December 1848 bereit erflärt, denjenigen Sti- 
pendiaten, welche tenigftene einige Zeit auf der Bredlauer Univerfis 
tät ftudirt haben, die Licentiatenwürde Toftenfrei zu ertheilen. 

g. 14. 
Euratorium für das Etipenbinm. 

Das Euratorium beforgt alle Angelegenheiten des Stipendiums, 
mit Ausnahme der nad) 8. 5. dem Dan iteate zuftehenden Verwal⸗ 
tung des Stiftungdfonde. 

Das Curatorium beitebt: 
1) aus zwei Mitgliedern des Magiftrats, umd zwar dem jebed« 

maligen Ober » Bürgermeifter, welcher zugleich den Vorfitz in 
dem Suratorium führt, und dem jedesmaligen Stabtfehulrath ; 

2) aus drei Mitgliedern der Stabtverordneten - Derfammhng, 
unter denen fi der jedesmalige Vorfteber derfelben befindet; 

8) aus den beiden Herren Decanen der theologiichen und philo⸗ 
ſophiſchen Facultät der biefigen Untverfität ; 

4) einem evangelifchen Geiſtlichen der Stadt Berlin. 
Die zwei Stadtverordneten und der eine evangeliſche Geift- 

liche Berlins, welche Mitglieder des Curatoriums fein Follen werden 
von der Stadtverordneten=Berfammlung, und zwar ber lehtere auf 
ſechs Sahre, die Stabiverorbneten auf drei Fahre, gewählt. 

8. 15. 
Entziehung des Gtipenbiums. 

Das Stipendium wird dem Inhaber entzogen: 
1) wenn er eine Anftellung im Auslande annimmt, wozu aud) 

die anätigteit eines Brivatdocenten auf einer andländifchen 
Univerfität gehört; 

2) wenn er im Inlande eine Pfarrftelle im Betrage von 300 
Thlen. und darüber erhält; 

3) wenn «8 notoriſch ft, daß er eine ſchlechte oder feiner Stel⸗ 
fung unwürdige Handlung ald Stipendiat verübt hat. 



897 

Meber die Entziehimg des Stiyendiums hat das Curatorium 
allein mit abfoluter Stimmenmehrheit, alfo mit fünf Stimmen ges 
gen drei zu entjcheiden. 

8. 16. | 
Eventuelle Mbänderungen bes Statuts 

Abänderungen diefed Statuts, wenn foldhe im Laufe der Zeit 
erforderlich werden follten, bleiben dem Beichluffe der beiden Com⸗ 
munalsBehörden vorbehalten. 

Urkundlich unter dem Stadtfiegel. 

Gegeben Berlin, den 7. Januar 1865. 

Der Magiftrat. 
(L. S.) gez. Seydel. 

Das angepeftete veränderte Statut für das evangeliſche Säcu⸗ 
lar-Stipendium der Stadt Berlin vom 7. Sannar d. 3. bat durch 
ben Allerhöchſten Erlaß vom 8. d. M., welcher alſo lautet: 

Ih will auf Shren Bericht vom 6. d. M. das nebft dem 
älteren Statut anräcfgehenbe veränderte Statut für daB 
evangeliihe Säcular- Stipendium der Stadt Berlin vom 
7. Januar d. 3. mit der auch ferner beftehenden Maaßgabe 
bierdur, enehmigen, daß weitere, nad $. 16. den Come 
munal= Behörden vorbehaltene Abänderungen ebenfalld ber 
Iandeöherrlihen Genehmigung unterliegen. 

Berlin, den 8. März 1865. 
| gez. Wilbelm. 

(gegengez.) von Mühler. 

An den Minifter der geiſtlichen ac. Angelegenheiten. 

die Iandesherrliche Beftätigung erhalten, und wird ſolches hierdurch 
urkundlich beglaubigt. ß 

Berlin, den 25. März 1865. 
(L. S.) 

Der Minifter der geiftlichen, Unteprichtd« u. ee le neien 
übler. (ge3.) von 

5648.- U. 
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141) Dauer bes Beſuchs der mediciniſchen und der dirur- 
giſchen Klinik, 

Em. ıc. erjuche ich in Verfolg des die Befeitigung der Collegien- 
Zeftate betreffenden Gizcular-Erlaftes vom 18. April d. J. (Nr. 1457 
U.)*), die mediciniſche Kacultät der dortigen Königlichen Univerfität 
gefäßigft darauf aufmerkfam zu machen, daß durch die Beftimmun- 
gen diefed Erlaſſes die Anordnung des Bircular- Erlaifed vom 
T. October 1860 San 3270 M.)””) wegen bed zweifemeitrigen 

Beſuchs der mediciniihen und chirurgiſchen Klinik nicht aufgehoben 
worden ift, daß daher auch für die Folge die Dirigenten der Klini- 
fen zu vermerken verpflichtet find, ob der Studirende Die Klinik 
reſp. ald Practicant oder als Auscultant beſucht hat. 

Berlin, den 19. Juni 1865. 

In Bertretung des Herrn en ber geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
ehnert. 

An 
bie Herren Univerfitäte-Curatoren ac. 

2193. M. 9775. U. 

143) Docenten-Attefte für die Sandidaten der Pharmacie. 

Em. ıc. überfende ich anliegend Abfchrift meines Circular⸗Er⸗ 
laffes an den Herrn Rector und den Senat der biefigen Königlichen 
Univerfität und an die Herren Guratoren der übrigen Landes⸗Uni⸗ 
verfitäten vom 18. April d. J.“) zur Kenntnißnahme und mit dem 
Auftrage, hiernach auch Ihrerſeits Hinfichtlih der Anmeldebogen 
und Abgangszeugnifje der an dortiger Univerfität ftubirenden Candi⸗ 
daten der Pharmacie zu verfahren. 

Berlin, den 19. Sunt 1865. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An " 
bie Herren Directoren bes pharmacentifchen Studiums. 

23193 M, 9775 U. 
— — — 

*) abgedruckt im Centribl. pro 1865 Seite 202 Nr. 79. 
e5) degl. 1860 Geite 652 Nr. 201. 

*2*) abgebrudt im Eentrbl. pro 1865 Eeite 202 Nr. 79. ° 
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43) Ueberſicht über die Zahl der Lehrer bei den Univerfitäten, 
er Akademie zu Münfter und dem !yceum zu Braunsberg im 

Sommer:Semefter 1865. 

(Sentralblatt pro 1865 Geite 14 Nr. 6.) 

Evange⸗atholiſch⸗ 
oe theologifche niſche Zuſammen. H : 

Univerfität | Facufrär, | Beeuität Gacuktät. le 
eip. Akademie . Ele 
und Lyceum 8 : € f 8 i * 8 f * 

m  jselEsslssägslssltglelegselßlasleeslafleeläja,fe |® 
sältäs — — —ö—e — 

Breifswalb . 
Sale . 
Ireslau 

!önigeberg - 
3erlin - . . 
donm 

Rünfter - . 

Summe | 3: 6| 1] 38| 11119 

Semefter 1844 a| 31 38| 11l19 

Mithin 
im Sommer⸗ 

*) Außerdem 1 leſendes Mitglied der Akademie ber Wiſſenſchaften. 

— — — — — 
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Der Ab⸗ und Zugang der Studirenden auf den einelnn 

t ſi Univerſitaͤten in den oben bezeichneten beiden Semeftern ergie 
and folgender Tabelle: 

bigenben im 
ommer⸗ 

getommen I mefter 1865 

Breslau . . 

Königeberg . - 

Berlin 

Bon . . .- . 

Rhfler . . . 

Summe 6040 1417 4623 1223 5846 

Brammeberg . . 38 3 35 9 37 

145) Anrechnung des mititairhienftjabt® auf die Servir- 
zeit und Dauer des afabemiigen tudiums der Phar- 

marceuten. 

Ew. ıc. erwiedere ich auf den Bericht vom 29. v. M., da in 
der Circular- Verfügung vom 11. Auguft 1864 *), betreffend daB 
Reglement über die Lehr- und Servirzeit, fowie über die Prüfung 
der Apotheler-Lehrlinge und Gehülfen, ſich ein Schreibfehler befindet, 
indem ed dajelbft ad 3 Zeile 2 ftatt: 

| .. „Die Beitimmungen 88. 17-—18 ibid. (treten) vom 1. Octo- 
ber 1865 ab in ——* | 
muß: 
„Die Beitimmungen 88. 13 und 19 ibid. ꝛc.“ — 

ı gniotichtig von 12 nachträglich Immatricnlirten. 
esgl. 5. 

3) Davon in bes Matrilel geftrihen 24, geftorben 3. 

”) abgebrudt im Centrbl. pro 1864 Geite 458 Nr. 184. 

26” 
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Hiernach ergtebt Ne: in 
1. hr ber Anrehnung bed Militairdienftjiahrs 

auf die Servirzeit ($. 18 des Reglemente). daß denjenigen Pharmacen⸗ 
ten, welche, fo lange die Älteren Beftimmungen gelten, d. h. vor dem 
1. Octo ber 1865, als einjährige freiwillige Pharmaceuten in den 
Milttatrdienft getreten find, diefer einjährige Dienft noch als ein 
volles Servirjahr anzurechnen, Dagegen denjenigen Pharmaceu⸗ 
ten, weldhe vom 1. October 1865 ab den freiwilligen Militatrdienft 
al8 ſolche antreten, die einjährige Dienftzeit nur al ein halbes Jahr 
auf it Servirzeit in einer Civil - Ayoibele in Anrechnung zu brin- 
en iſt. 

i 2. Da die Beitimmung im $. 19 mit dem 1. October 1865 
Behufs Zulaffung zur pharmaceutifhen Staatöpräf- 
ung in Kraft tritt, fo haben diejenigen Pharmaceuten, weldye zu 
Migaeli d. J. zur a lung zugelaffen werden wollen, bereits 
den Nachweis zu führen, daß fie nad) Abfolvirung einer dreijähri— 

gen Servirzeit noch drei Semefter hindurd dem Stubium 
ber pharmacentiichen Wiffenfchaften ꝛc. obgelegen haben. 

ieraus folgt, daß fchon den Pharmaceuten, welche zu Michaelis 
1864 für da8 pharmaceutijche Univerfitätöftubium inferibirt worden find, 
die Beachtung der Beſtimmung bed 8. 19 ded Reglements zur Pflicht hat 
emacht werden müſſen, damit diejenigen, welche zu der Zeit drei 
ahre fervirt hatten, in den Stand gejept würden, nad dem 

1. October 1865 den Nachweis eines akademiſchen Stubiums von 
drei Semeftern zu führen. 

Selbftredend können aber die Pharmaceuten, welche nach einer 
unlahrigen en „ sad 1864 Ei ———— 
haben, erſt zu Oſtern zur Staatsprüfung zugelaffen werden. 
in, Den 12, Mat 1 Staattprüfung zug 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
Im Auftrage: Keller. 

An 
den Director des pharmacentifhen Stubiums zu N. 

II. Gymnaſien und Neal: Schulen. 

146) Zulaffung von Elementarlehrern zu Prüfung pro 
facultate docendi, und Anftellung derfelben an böbe- 

ren Unterrihts-Anftalten. 
(cfr. Centrbf. pro 1863 Seite 15 Nr. 5.) 

Es ift in den Iepten Jahren oft vorgelommen, daß Elemen- 
tarlehrer fi mit dem Studium ber neueren Sprachen beichäftigt 
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und dann um Zulaffung zum Cramen pro facultste docendi für 
diefelben gebeten haben. Da ſolche Lehrer felten die Mängel ihrer 
Borbildung genügend audzugleichen vermögen, ß iſt ihre Aufnahme 
unter die wiſſen defticen ehrer an Gymnaſien oder Realſchulen 
im Allgemeinen nicht wünfſchenswerth. Wenn gleichwohl die Zulafs 
fung derartiger Gandidaten zum Examen pro facultate docendi 
neuerdings nicht felten genehmigt worden ift, fo hat einerfeits wirf- 
lich bedeutendem Talent und vorzüglicher Kenntniß, auch wenn Unis 
tätöftudien nicht vorhergegangen waren, der Weg zu höheren Schul: 
ftellen nicht verſchloſſen werden ſollen, andererfeits ift dabei auf den 
thatfächlihen Mangel an Lehrern Rückſicht genommen, jedesmal 
aber in folchem Fall die Bedingung geftellt, dat der Examinand bie 
Befähigung, im Engliihen und Franzoͤſiſchen bis einfchließlich Prima 
zu unferridten nachweiſe, außerdem aber, gemäß der Verfügung vom 
11. Auguft 1854 *) eine genügenbe allgemeine Bildung ei 
—* ſoll ſolchen Candidaten gar kein Prüfungszeugniß ertheilt 
werden. 

ꝛc. ꝛe. 
Indem ich die Königliche Wiſſenſchaftliche Prüfungs⸗Commiſſion 
Ge! aufmerkſam made, wünſche ich, daß Fünftig in ähnlichen 

allen mit prüberer Strenge verfahren und bei einem nicht in —8 
rem Grade befriedigenden Reſultat, ſolchen Aſpiranten für das Lehr⸗ 
amt an höheren Schulen ein Qualificationszeugniß nicht ertheilt werde. 

Berlin, den 23. Mai 1865. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
vor Mühler. 

An 
die Königliche Wiffenfchaftliche Prifungs-Commiffton zu N. 

- 623%. U. .“ 

IV. Seminarien, Bildung der Lehrer 
und Deren perfönliche Verbältuiffe. 

147) Curſus für Civil-Eleven in der Gentral-Turn- 
Anftalt. 

(Eentrbl. pro 186% Seite 399; pro 1865 Seite 227.) 

Am 2. October .d. 3. wird in der Königlichen Gentral-Turn- 
Anftalt bierjelbft wiederum ein jechömonatliher Curſus für Civil⸗ 
Eleven beginnen. ' | 

®) abgebrndt im Centralblatt pro 1859 Seite 330 Nr. 104. 
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Zu demſelben können außer foldden Schulmännern, denen Der 
Turn⸗Unterricht an Gymnafien, Real- und höheren Bürgerſchulen und 
an Schullehrer-Seminarien übertragen werden fol, auch ſolche Gle⸗ 
mentarlehrer zugelaffen werden, melde dazu geeignet find, für Die 
Ausbreitung des Zurnend in weiteren Rreiien thaͤtig zu fein. 

Der gefammte Unterricht in der Anftalt wird nentgelttic er⸗ 
theilt, und Tönnen in dazu geeigneten Fällen auch einzelnen &leven 
Unterküpungen gewährt werde 

ie Anmeldungen zum Eintritt find an bie betveffenben Kö 
Lion Provinzial — reſp. Regierungen vor dem 5 Auguf 
d. 3. zu richten, und ift denfelben ein är rain ed Zeugniß beizufügen, 
daß der Körperzuftand und bie Gefunge öbe — * des Bewer⸗ 
bers die Ausbiſdung im Turnen geſtatt 

Berlin, den 7. Juli 1865. 
Belauntmachnng. 

Abſchrift vorſtehender Bekanntmachun ya erbäit die Königliche Re» 
gierung zur Kenntnignahme und Veröffentlichung durch Ihr Amtöblatt. 

Indem ich im Uebrigen auf die — — eofhanng vom 22. Juni 
3. Qi 9916) ie nehme, bemerfe ich, dab von der König- 

lien terung für Ihren Bezirk minbehenS gei Elementarlehrer 
zur Zulaffung in den Eurfus vorzufchlagen find 

Die Anmeldungen erwarte i& bis zum 25. Auguft d. 9. 
Bein, den 7. Juli 1865. 

fänmtliche luigliche Regierungen. 

Abſchrift vorftehender Verfügun erhält daß Königliche Provin« 
ya Schuieotie ium ur Renntniene me und geiom igen weiteren 
a antaflung Binfid ih der Schulanftalten Seine effort8 unter 
Bezugnahme auf dad Reſcript vom 22. Juni v. J. Ah. 9916). 

erlin, den 7. Juli 1865. 

Der Minifter der er eiftlichen sc. Angelegnfeten 
etung: Lehnert. 

An 
fäuımtliche Königliche ——— 

14283. U. 

148) Lehrbuch der deutſchen Litteratur für Semtnarten 
und Eicnmentatiehret. 

Der Seminarlehrer Kah e in ——— im Verlag 
von Wiegandt und Grieben hierſelbſt ein Bud: heraußgegeben 
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„Claudius und Hebel nebft Gleichzeitigem und Gleichartigem, ein 
ülfobuch am Studium beuticher, bejonderd der volksthümlichen 
prache und Literatur." Daſſelbe ift ein in jehr vielen Beziehun⸗ 

en gelungener Verſuch, vom elementaren Standpunft aus in die 
enntniß und das Verſtändniß der deutichen volfäthümlichen Littes 

ratur einzuführen, und giebt außerdem auch für den deutſchen Sprach 
unterricht in didactiſcher und methodiſcher Beziehung ſchatzenswerthe 

äge. 
Zum Lehrbuch in den Händen der Seminariſten eignet ſich 

daſſelbe nicht; wohl aber erſcheint die nähere Bekanntſchaft mit 
demfelben für die Seminarlehrer und bejonders diejenigen, welche 
den deutſchen Sprachunterricht zu ertheilen haben, dringend wün⸗ 
Ichenswertb. Der näheren Erwägung der Seminardirectoren Tann 
& auch überlaffen bleiben, wie das genannte Bud, für die Privat- 
lectüre der Seminariften zu verwenden ilt. 

Das Königlihe Provinzial-Schul-Bollegtum veranlalle ich, nad) 
dieſen Gefichtöpunften die evangeliſchen Schullehrer »- Seminarien 
3— Verwaltungsbezirkßs auf dad Buch von Kahle aufmerkſam 
zu machen. 

An 
ſämmtliche Königliche Provinzial⸗Schul⸗Collegien. 

b 
Abſchrift vorftehender Circular⸗Verfũügung erhält die Königliche 

Regierung zur Kenntnißnahme. Wenn das in Rede ftehende Buch 
uud feineömweged ohne Weitered allen Glementarlehrern von Auffichts« 
wegen zur Anthaffong empfohlen werden kann, fo bietet daffelbe doch 
anbererieite für den ausreichend vorgebildeten und ſtrebſamen Leh⸗ 
ter fo viele Förderung, daß feine Verbreitung in dazu geeigneten 
Kreiien wünfchenswerth erfcheint. 

Das für Ihren Verwaltungsbezirk hierzu Zweckmäßige zu ver- 
fügen, überlaſſe ich der Königlichen Regierung. 

Berlin, den 27. Sunt 1865. 

Der Mintfter der getftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

4 
Kinmtlihe Znigliche Regierungen. 

U. 5320. 

c. | 
nd acteri des in Red den B l ir ein 

über Vaflelke abnegrberes —c —— hie Fr aflen wir 

Dad Regulativ für den Unterricht in den evangeliihen Schul- 
lehrerſeminarien der Monarchie vom 1. Dctober- 1854 verlangt, daß 
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bet der Wahl der für jeden Curſus der Zöglinge jener Auftalten 
ur BDrivatlectüre geeigneten Schriften in erfter Linie die Rüdfichten 
—* Sprach⸗, Gemüths⸗ und Characterbildung der Seminariften 
maßgebend ſeien; ſodann, daß für ſolche Wahl aug der Einfluß 
gebührend berückſichtigt werde, ben ein künftiger Volksſchullebrer 
uber feine Schulitube hinaus auf Bildung und Geftttung des Bol« 
kes üben könne. Daher erfchten ed bedingt, die Auswahl für jenen 
Kreid and Schriftwerfen zu treffen, ‚welche chriftlihe Sitte und 
firchliches Leben, Patriotismus und Iumige Betrachtung der Natur 
zu fördern im Stande find. Gleichzeitig tft die Form der Darftel- 
lung in den gewählten Schriften zu beachten. Volksthümlichkeit 
und Anſchaulichkeit find rforderniffe, welche feinem Schriftfteller 
fehlen, von dem das Bolt wirflid etwas weiß; fie werden bei allen 
jebeifite er len Erzeugnifjen vorhanden fein müffen, welche durch 
die Vermittelung ded Volksſchullehrers dem Volke direct guserähet 
oder demſelben indirect nugbar gemacht werden follen. Dem ent= 
Ipricht, was in dem Refcripte vom 19. November 1859 der damalige 

efjort - Minifter über_ die Behandlung des Sprachinhaltes nad 
feiner voltöthümlichen Seite und über die Einführung der künftigen 
Lehrer unfered Volkes in die reihen Schäße unferer volfsthümlidhen 
Litteratur zu äußern Sich bewogen gefunden hat. 

Je dankbarer Jeder, der dad Bolt in feinen wahrhaftigen Be 
dürfniffen aud nur in etwas erfannt hat, jenen Grundfägen zu⸗ 
ftimmen muß, deſto freubiger wirb man Alles zu begrüßen haben, 
was dieſelben verwirklichen zu belfen geeignet iſt. Solde Hülfe 
will dad vorliegende Buch an feinem Theile leiften, indem ed „vie 
beiden Hauptrepräfentanten unferer vollöthümlichen Litteratur und 
Sprade: Claudius, den Norddeutichen, und Hebel, den Sübbent- 
ſchen“ nebit Öreisaeitigem und Gleidhartigem eingehend betrachtet 
und zu derartiger Betrachtung aufmuntert. Beide Säriftiteller 
und einige neben ihnen genannte „Ubland, Arndt, dad Nibelungen- 
lied, rechtverftanden auch Schiller und ik, folfen von Semina⸗ 
riften gelefen werden, wie von Gymnaflalten der Corneliuß, der 
Caãſar u. a. gelefen wird, d.h. doch wohl ganz oder doch zum größe 
ften Theile. Es wird ſolches Leſen dem Zoglinge des Seminars 
—— eben, von denen aus er ſich na allen Seiten bin 
zurecht finden Tann, und ihn vor einem elenden en-Wifien bes 
rg Auf diefem Wege wird nach des Verfaſſers Anficht und 
Abſicht ber ra ge vorgebeugt, nach welcher man „Litteratur- 
eſchichte lehrt ohne Litteratur;“ mit welder man aus winzigen 

Öroben, „ein paar hundert Verſen,“ eined Dichterd Stellung in der 
hiſtoriſchen Entwicklung der Litteratur erkennen laſſen will; au 
dieſe Weiſe, näher dur „Monographie, Biographie und Grup jerumg, 
wird_allein „eine eiementarifche Einführung in die Geſchichte der 
beutfchen Litteratur möglich." Daher erflärt fich ber Verfaffer gegen 
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ein beſonderes Leſebuch auf Schullehrerjeminaren, und das Verhält⸗ 
niß des vorliegenden Buches zur Privatlectüre der Semtnariften, 
neben welcher er ald „einziges eigentliched Leſebuch“ nur dad Volle» 
ſchulleſebuch gelten läßt, präcifirt er dahin, daß feine u Be⸗ 
nutzung der „unſeligen Vielleſerei“ entgegen arbeiten ſolle und 
werde, indem es „auf die Maſſe des Guten aufmerkſam macht, 
immerfort zu langſamem Leſen ermahnt und dazu die Wege zeigt.“ 
Auch „in Beziehung auf den Volksſchulunterricht hat das Buch eine 
practiſche Seite,“ von welcher bei der ſpeziellen Muſterung des 
Inhaltes in reden fein wird. 

Im Werke jelbft wird zunächſt Claudius nad verfchiedenen 
Geſichtspunkten fo dargeftellt, daß die gegebenen &inzelheiten durch 
den finnigen Lehrer zu einer lebensvollen Gefammtfchilderung zu⸗ 
fammengefabt werden können. Da ericheint der Dichter „ald Wands- 
becker Bote," „ald Hauspoet,“ und „ald Spruchſprecher;“ cr wirb 
md als Naturdichter und dichtender Bauer vorgeführt; Die 
patriotiiche Wärme, der Humor, die Claudiudbefeelten, find ge⸗ 
würdigt; der Bote erfcheint in feinem widtigften Berufe ald „Bote 

ottes. 
Die dazwiſchen liegenden und die Endparagraphen ergänzen 

theils die Lebensbeſchreibung des Dichters, theils holen ſie (Claudius 
volksthümliche Proſa) nah, was bei Seite gelaſſen war; endlich 
dienen ſie in Form tützerer und längerer Ercurte dem „Sleichzeitigen 
und Gleichartigen“ und bringen Mittheilung über: 

„Bibliſche und deutſche Spruchweidheit,“ Iettere belegt mit Bei- 
pielen aus verſchiedenen Repräfentanten von Freidanks Beicheiden- 
eit an bis zu Rückert bin; 

„Sprade und Litteratur der Deutfchen ſeit Mitte des 13ten 
bis zur Mitte des 18ten Jahrhunderts.“ 
„Gottſched, Klopftod und die Hainbundsgenoſſen, Bürger und Wie⸗ 
land; * „teifing, und Herder,” „daß deutſche Volkslied und feine Be⸗ 
handlung und ennbung in der Schule.“ 

„Der Humor ded Lehrers und Sean Paul,” 
„Der deutſche Meifter in der humoriftiſchen Darftellung.” 
Einige gleihgeftimmte Seelen" (Hamann, Jung Stilling): 

Soweit ber eife Theil, welcher 122 Seiten zählt. 
Schon aus der Seitenzahl, diefe verglihen mit dem angegebenen 

Inhalte, darf man fchließen, daß „der Bote“ felbft etwas Inapp weg⸗ 
efommen fein dürfte und dab „hinter feinem Namen vielleicht zu 

elerlei zu finden iſt.“ 
Der Berfafler hat ſig denn auch in der That, — und es ge⸗ 

reicht ihm das nicht zum Vorwurf — was die aus den Werken ge⸗ 
gebenen Proben betr ‚ auf die Mittheilung und Delprehung eint« 
Ber; mit feinem Tact ausgewählter, metft dem früheren Schaffen 

Boten entiprungener Stüde beſchränkt. 
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So ward aus der Profa gegeben: 
„Im Junius.“ „Grllärung der Kupfer und Zeichen.” „Brief 

an Andres” „Bon der Freundichaft.“ 
Aus den poetiihen Stüden bringt das Buch eine der Natur 

der Sadye gemäß reichlichere Ausleſe. Der Berfaffer be mügt fich 
body aber auch bier neben der Mittheilung einiger Bruchſtücke fol« 
gende Gedichte feinen Lefern ganz vorzuführen: 

„Bei dem Grabe meined Vaters." „An Frau Rebekka.“ „Chris 
ftiane.? „Das güldene 4. B. C.“ „Die Sternjeberin Life." „Das 
Abendlied.“ „Sch bin vergnügt.* 

Daneben wird auf manches Andere, meilt Werthvolle uud dem 
angenommenen Leſerkreiſe nahe liegende aubdrücklich — theils unter 
einführender und entwicelnder Erläuterung verwieſen. So auf 

„Morgen und Abenblied eines Banerdmanned," „Das Nenjahre« 
Hed," „Den einfältigen a “ und auf daB köſtliche 
„Teſtament an meinen Sohn Johannes.“ 

Hält man den oben gleih am einfange erwähnten Canon an 
bie getroffene Auswahl, fo iſt zuzugeben, baß fie paffend erſcheint. 
Die Beihäftigung mit dieſen a en, welche um etlide — wie 
etwa aus „Ueber die neue Politit,“ aus den Briefen über die Feier 
von Haus⸗ und Somilienfelten — doch nicht um fehr viele hätten 
vermehrt werden können, dürfte wie für Seminariften jo für das 
Bolt früchtbringend, bildend, erbebend fein. Aber eben nur diefe — 
oder eine ähnlihe — Auswahl aus Claudius’ Schriften wird und 
fann unter diefen Geſichtspunkt fallen. 

Der Berfaffer hat eine große Reihe von Auffägen bed Boten 
unberüdfichtigt gelaſſen, und er bat wohlimeielic gehandelt; denn 
wird man auch Vilmar: der „in ben älteren Liedern von Claudius 
unnatürlihe Färbung * findet, der an feiner profatichen »aritellung 
eine „förmlihe Manier” tadelt, welche bis in dad „Pedantiſche un 
Unleidliche“ gehe, der feinen Styl einen „Larilierten Bolköftyl* neunt 
und ihn „einer unangenehmen, gefhmadlojen Schale * — 
unter der „ben edlen Kern des Wandsbecker Boten hervorzuſuchen, 
man oft Mühe habe,“ nicht in die herbe Schärfe Diefes Urtheils 
folgen wollen, fo muß doch und bet aller Liebe, die man für den 
Snnigen, ftil und tief Glühenden“ (fo jehr richtig Berthold Nies 

Bubr über Claudius in feinem Briefe an Perthes vom 11. Februar 
1815) nothwendig begt, bei aTanee Unterfugung zugeitanden 
werden, daß der Chrififeller audius Teineöweged fo gang und 
für da8 Volk geeignet ift, ald gemeinhin angenommen wird. (Zn 
vergleichen tft der Ausfpruch des Verfaſſers über Claudius im Ver⸗ 
bältnik zum Volksliede). 

Claudius hat ja unter bem Volle gelebt bat, an feiner Freude 
und an feinem Leide tbeilnehmend, gefungen, bat aber nicht Aberall 
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in die Volskreiſe hinein ben Weg gefunden, weil einmal fein Stand» 
punkt nicht immer und aller Orten der des Volkes war. 

Auch abgelehen von den zahlreichen Recenfionen dieſes Schrift» 
ftellerd über Werte, welche theilweije auch nicht einmal in die Pe⸗ 
ripberie des Gefichtöfreifed der Seminariſten und des „Volkes“ fal- 
len, enthalten jeine Werke eine Summe von Anipielungen, die nur 
der wiſſenſchaftlich Gebildete verftcht, find fie zu nicht geringem 
oder polemiſcher Natur, ja nicht ganz wenige ſetzen für ihr Ders 
ftändnig eine Kenntniß der Zeitphilojophie voraus, (Wolf, Kant, u. 
A.) welche weder durch die Bemerkungen in dem vorliegenden Bud) 
(S. 99 ff.) gewonnen, noch überhaupt in dem Seminarunterricht 

eben werden kann. Auch von Slaudiud’ Liedern kann man nur die 
Slinderzapl — es ift bereitd bemerft, ap der Berfafjer die vornehm⸗ 
lich hierher gehörenden glücklich auögebe en bat — als wirklich für 
dad Volk geeignet und im Volke lebend bezeichnen, wie dad auch 
Herbſt in Feiner Biographie an mehreren Stellen andeutet. Died 
und den an Eigenthümlichleiten, Die doch nicht immer umgeſucht er: 
icheinen, reichen Styl des Boten erwogen, ericheint ed nicht unbedenk⸗ 
lid, dem genannten Schriftfteller eine fo hervorragende Stelle in 
dem fpradhlihen Seminarunterrichte einzuräumen. „Den gans 
en Claudius dem Volke in die Hand zu geben“ (Forderung des 
erfaflerd S. 64) muß gleihfalld und (gen aus den in dem Buche 

ſelbſt S. 122 aufgeftellten Bedenken unthunlich ericheinen. 
Der zweite Theil ded Kable'ichen Werkes (S. 125—238) trägt 

ben Namen „Hebel." Nach dem einlettenden an „Wächterruf“ und 
„Wächter in der Mitternacht” ſich anfchließenden $. 16, welcher mit 
der (alemannifhen) Mundart vorläufig in etwas vertraut machen 
fol, und dem, gleichfalls einleitenden „Dialeft und Hocdhdeutic * 
überfchriebenen 8. 17 werden aud dem Lebensgange anfprechend und in 
vielfacher Bezugnahme auf Stellen aud den Kerken Mittheilungen 
gemacht, welche, ohne auf erihöpfende Vollſtändigkeit Anfprud zu 
erheben, einen guten Umriß bes eigenthümlichen Mannes zeichnen. 
Diejer wird farbenbelebt durch die Darftellungen „Hebel, der Dichs 
ter aus dem Volke;“ „Hebeld Naturfinnigfeit:" „Alemannifche Ges 
didhte;" „Hebel ald Erzähler;" „Hebel’8 Räthfel;“ „Hebeld Sprüdh 
wörterbearbeitungen;" Hebel's Bedeutung für die heutige Volks⸗ 
ſchale;“ „Claudius und Hebel mit einander verglichen.“ 

Sheilweife giebt ber Inhalt dieſer ſowie der Abrigen bier nicht 
mit aufgeführten Paragraphen „ Dieichaektige und Gleichartiged, * 
über welches weiter unten zu reden fein wird. 

Ganz mitgetheilt find von ben Hebelihen Dichtungen außer 
den oben angeführten nur „das Spinnlein * und ein Rätbfiel „das- 
Spinngewebe" (die „Bergänglichleit“ und die „Sonntagsfruh” find 
leider nur genannt) und auch aud-der Proſa ift nur „der kluge Rich⸗ 
ter” und „König Friedrich und fein Nachbar“ ganz abgedendt; 
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eritered, „um die Vorzüge der Erzählungswelfe Hebels“ an das Licht 
u ftellen, legteres, um an ihm „Hebeld Bedeutung für Die heutige 
ollöichule" nad) einer Seite hin Mar zu ftellen. 

(Die große Bedeutfamkeit der naturwiſſenſchaftlichen, populären 
Darftellungen Hebel’8 ift in dem dritten Theile gewürdigt worden.) 
Auch bier ift die faft auffallende, ficherlich fofort in Die Augen fal⸗ 
lende Beſchraͤnkung der Mittheilungen aus den Werfen eine weis- 
liche, wenn glei der Verfaffer aus einem ganz andern Geftdhts- 
punkte diefelbe ſich auferlegen mußte, als ber f, welcher ihn bei 
Claudius zur parfamteit nöthigte. Bei Hebel ift es die große 
Menge des an fi Wählbaren, welche enge Gränzen für den vor 
liegenden Zwed ziehen hieß; denn namentlih die Erzählungen 
Hebel's, aber auch viele eigentlich lehrhafte Stüde athmen wahrhaf- 
tigen Bolköton und bieten Nahrung für Schule und Seminar, für 
das Volt und gebildete Leute. 

Dennod aber muß auch bier gefagt werden: das Seminar darf 
und fol zwar Hebel nicht vernadhläfftgen, aber es muß Bedenken 
tragen, ihn in den Vordergrund oder in den Mittelyuntt feines 
ſprachlichen Unterricht8 zu ftellen, denn der Mangel an tieferer chrift- 
licher Erkenntniß bei —* verhindert es daran. Hebel waͤgt, mit 
in Folge dieſes Mangels, nicht immer in angemefjener Weile feine 
Ausdrüde und hält fi von — gelinde gefagt — mißverftänblichen 
Wendungen nicht immer fern. Ein Beilplel für daß —*5 ene 
neben manchen andern: „die Probe.“ Auch in ſeinem pläft- 
lein“ wiegt eine nadte Kiugheitömoral vielfach vor und feine Vib⸗ 
liſche —2* für die Jugend bearbenet“ wie ſein ‚Op er 
Catechismus“ (beide übrigend von Kahle richtig efennzel net) be» 
beweiſen, wie treffend das Urtheil des Verfaflerd iſt: „@laubiuß, der 
Enienbruder, hatte bad Geheimniß von Ghrifto in einem ganz 
anderen Grad erfaßt, als Hebel der Prälat und Kirchenrath. 
Auch von und bleibe e8 fern, „Hebel richten zu wollen,” aber wir 
müflen uns hüten, burch feine — Bevorzugung dazu beizu⸗ 
tragen, kunftigen Lehrern der chriſtlichen Volkoſchule den bezeichneten 
Mangel als etwas Umbedeutendes erfcheinen zu laſſen und alfo 
zu einem Verrücken des Zieles beizutragen. Natürli erkennt 
ya der DBerfaffer jenen Mangel fehr wohl als einen ſolchen 
und a daber eine Bertbeidigung, weldye inzwiſchen nicht 
durchgei end erſcheint. 

ieſer zweite Theil des in —— Fi Wertes hält 
audy, wie der erfte, eine, oben angebeuteke, | au auf nebenliegen- 
ben ®ebieten, welche eine reihe Ausbeute gewährt hat. Wir finden 
neben einer Fülle von Belehrungen aus dem Gebiet der Etymologie und 
Synonymik eine Erinnerung an die Geſetze ber ——n in 
den indogermaniſchen —* Proben aus dem Gothiſchen, Nor⸗ 
diſchen, lieber» und Hochdeutſchen, dergleichen aus den mundart⸗ 

⁊ 
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lichen Dichtungen von So (mit Gloffar), von Uftert, Grübel, Borne⸗ 
mann, Holiel, Simrod, Reuter, Groth. Außerdem werben die Ber- 
handlungen über die Beachtung des Dinlected in der Vollsſchule, 
weldye in den lehten Sahrzehnten wiederholt gepflogen und neuerlich 
son Burgwardt ziemlich energiſch zur Sprache gebracht find, im 
einiger Ausdehnung mitgetheilt, werden neben Hebel die Erzähler 
Auerbach, Stöber, Joſephſon genannt und daracterifirt, wird die 
Bedeutung des Räthjeld je die Vollsichule kurz, die Benutzung des 
Sprüchwortes in derjelben weitläuftiger und unter Herbeiztehung der 
einfchlagenden zahlreichen Litteratur beſprochen. | 

Unter der Bezeichnung „Altes und Neued zur Ergänzung und 
Ausführung” führt endlich der dritte Theil auf etwa 100 Seiten in 
dad Gebiet des Volksmärchens (Grimm) und der Volksfage ein, 
von der die Hauptgattungen unter Berweilung auf dad Hildebrandd- 
lied, den Heliand, das Nibelungenlied, die Gundrun, die Volksbücher 
leicht überjchaulich hervorgehoben find. Auch hier wird ein reiches 
Materiat an Bitteratur zur Auswahl dargeboten. 

Weiterhin ift die „volksthümliche — ählung,“ „Luther 
und die volksthümliche Litteratur auf geiſtlichem Gebiete” ( opann 
Arnd, Heinrihd Müller, Chriſtian ei ewürdigt unter "Bere 
weiſung auf einſchlagende Werke. Der eitergefang mit jeinem 
Vertreter Hand Sad, die Fabel ( Gellert u. A.) die Pädagogen 
ala Volksſchriftſteller ( Comenius, Campe, Salzmann, Peſtalozzi, 
Falk u. A.) fehlen nicht und auch, was von den „Erzaͤhlungen Kr 
dad Boll" und der „Dorfgeſchichte“ für den angenommenen Leſer⸗ 
freid dem Verfaſſer nötbig und nützlich zu jagen fchien, iſt unter 
Beigabe vieler Namen und Büchertitel beigebracht. 

Der Dreizahl: Juſtus Möfer, Jacob Engel, Gottfried Seume, 
und dem „begnadigten“ Gotihilf Heinrich v. gubert ift je. ein be⸗ 
fonderer Paragraph zugewieſen. Einem ſchon oben erwähnten, dem 
„Volksthümlichen auf naturwiſſenſchaftlichem Gebiete” gewidmeten 
Abſchnitt folgt ein Paragraph mit ſpannender Ueberſchrift und he 
dern Inhalte: „Gemeinnützlich, gemeinichädlich, lächerlich und fünd- 
lid,“ in weldem diejenigen &c/geinunge vergangener und gegen⸗ 
wärtiger Tage hervorgehoben und nad) Berdienft gefennzeichnet wers 
ben, welche unter die genannten Kategorieen fallen. Es würde bier 
nicht vom Uebel gewefen fein, genaner auf die „naturwiffenfchaftlichen 
Bolkshlätter” (auch wohl auf die der Unterhaltung ded großen Pu- 
blikums ſchlechthin zu dienen beftimmten ) warnend hinzumeifen, 
welche „laut den Materialismus und den Abfall von dem lebendigen 
Gott" preiſen. 

n Die Bibel ald Volksbuch“ tritt — a deo principium ad 
deum finis — in dem Sußpara gaphen auf; „denn der letzte im 
Buche ($. 45) gie in ald einen Anhang, welcher in einem „hiftos 
riihen Ueberblick“ die Maſſe des litterariiheu Stoffes nad) drei etwas 
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allend bezeichneten Perioben ſcheidet: „Die Arbeit bei Bolles 
felbft.“ Bom Anfange bis & Luther und Hans Sa. — „Die 
Zeit der Trägheit.“ Bis Claudind und Hebel. „Die Zeit der 
Thatigeit für dad Boll." Bis auf die Gegenwart. 

bleibt noch übrig, auf die Abichnitte des Buche einen 
Blick zu richten, welche dem Volksſchulunterricht unmittelbar zu die⸗ 
nen beftimmt find. Hervorzuheben find die Xehrproben und Lehr⸗ 
anweifungen auf ©. 19 ff., welche den Sprucd auf Seite 115 ff. 
welche den Brief, auf Seite 132 f. 166 % welche daB Lied zum 
Gegenftande haben. Die Behandlung des Sprüchwortes tft mit 
befonderer Audführlidhleit S. 207 ff., die der Erzählung und ber 
Babel anf Seite 224 ff., und 801 ff. ar Beiſpielen gezeigt. Der 
ſchriftlichen Ausarbeitung tft gleichfalls (Dispofitionen au Seite 34 ff., 
©. 39, ©. 116, 211 ff.) die befondere Aufmerkſamkeit und Hand- 
reihung des erfaller zu Theil geworden. 

Die große Reichhaltigleit des „Hülfobuches“ erhellt zwar in 
etwas aus den vorftehenden Angaben, dieſe aber weiſen dennody den 
ganan Inhalt noch nicht erichöpfend auf. Nicht weniger als 466 

hriftfteller- und Künftlernamen satt das Inhaltsverzeichniß; einige 
und vierzig ir Träger werden, neben den berührten, in theils um⸗ 
jengreigen achlichen und Iprachlichen Auseinanderfepungen in dem 

uche ſelbſt näher beiprochen. 
Bei einer derartigen Stoffmenge, deren Bearbeitung auf mur 

849 Großoctavſeiten ulammengebrängt ift, lag die Gefahr nahe, ein 
Notizenwiſſen“ durch daſſelbe Buch zu befördern, in welchem ein 
oldyed von dem genau erwägenden und fcharf urtheilenden Verfaſ⸗ 
er mit ftarfem Außdrude abgewiefen wird, war es kaum zu ver⸗ 
meiden, die an bemjelben Ort gerichtete Weife „ Litteraturgeichichte 
ohne Litteratur zu lehren,“ mindeftens zu berühren. 

In der That findet man denn aud am nicht ganz wenigen Ste: 
len des Werkes Urtheile, deren Nichtigkeit nicht angegriffen werben 
fol, die aber zum Theil ohne Degränbung bingeftellt, bet Unkundi⸗ 
en Anmafung bervorrufen und nähren können. Beiſpiele hierzm 

Hefern die Beurtheilungen auf Seite 23 (Freidank Beicheidenheit), 
62 (Gelehrtenrepublit) 161 62 (Bodmer, Gehner, ale 276 
uurten (Seriver: Gottholds zufällige Andachten), 289 (Martin 

ae Wer Referent will des Verfafſers Hoffnung „das Bud werde 
dazu dienen, feine Leſer mit der Kraft andzuruften, bad u 
erlennen, fh anzueignen und, 3 ed dazu geeignet ift, in 
Kreife des Volkes einzuführen” (S. 349) nicht als eine ohne Weis 
teres trügertiche bezeichnen. Vielmehr ift er völlig überzeugt, daß 
ber bezeichnete Zwed auch durch biefed Buch mit gefördert werben 
wirb, wie denm das Buch vieljeitig angethan ift, — Leſer Bil⸗ 
bung überhaupt zu foͤrdern. 
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Es iſt ſchon Died und an ſich ein Verdienſt in einer Zeit, welche 
der Phraſe jo breiten Raum giebt, auf Männer von jo lebendiger 
Riru czteit hinzuweiſen, wie Claudius, der Menſch, der Chriſt einer 
iſt, ſollte man auch Claudius dem Schriftſteller aus angeführten 
Gründen eine Dtellung gleich der ihm bier zugewieſenen nit voll 
einräumen wollen. Nun hat aber der Werraffer dieſes Verdien 
weſentlich erhoͤht durch ein inniges, liebevolles Eingehen auf das 
Weſen des fo oft gefliſſentlich verkannten Gottesmannes erhöht durch 
ein nicht gewoͤhnliches Geſchick und erwärmende Lebendigkeit eigener 
Darſtellung, (ein Beiſpiel davon iſt S. 12: „Der Wandsbecker Bote, 
ein Bote Gottes“) Eigenſchaften des Autors, welche auch in dem 
„Hebel“ überſchriebenen Theile des Buches überall fühlbar werden. 

Dazu kommen die gegebenen Excurſe, deren bereits mehrfach 
Erwähnung gejde en iſt. Ste bieten dem Lehrer für die eigene 
Fortbildung und für jene Schule ded Verwendbaren viel. 

Dankenswerth find ferner die Hinweifungen auf die betreffende 
Litteratur, da fie aus der zuftrömenden und in das Unüberjehbare 
wachſenden Bücherflut dasjenige auswählen helfen werden, was einen 
bleibenden über den Tag hinaus dauernden Werth hat und dem ber 
onderen Bebürfniffe der Alterd- und Bilbungsfkufen entipriht. So 
ind die Hinweiſungen auf Bibelerflärimgen (S. 337) ſehr erwünfdt; 
o iſt die Nam afkmachung des noch immer nicht genug gefannten 
und benubten Werkes „die Natur” von dem Schweden Berlin, 
(S. 328) der Fontane'ſchen S eilten und ähnlicher Werke, unter 
denen man bie einjchlagenden Riehl'ſchen Schriften ungern vermißt, 
dankenswerth. 

Nach alledem hat man das Bud als einen Verſuch und als 
einen tüchtigen Verſuch anzuerkennen, einer elementaren Behandlung 
der Litteratur Raum und Weg zu fchaffen, und als eine Ichäbend- 
an un der — — des Lehrers willlommen 

eißen. 
* Ein Lefebuh für Lehrerjeminare aber kann ed nach bed 
Referenten Anficht nicht erfepen und zwar, abgeſehen von ben 
in Obigem berührten und entwidelten Gründen, ſchon um des—⸗ 
willen nicht, weil es dazu nicht umfaſſend genug tft und ganze Ge⸗ 
biete, welche nicht unbelannt bleiben dürfen, unberührt läßt und fos 
dann, weil e8 in Einzelheiten, denen das Seminar fo viele Zett 
nicht widmen Tann, fi zu tief verliert. Der Verfaffer wuͤnſcht, da 
er den eritgenannten Mangel natürlich felbft fühlt, neben feinem 
Bude ein zweites über die patriotifche Dichtung und Schriftftelleret, 
ein drittes, dem Schiller und Göthe zu Grunde liegen und ein vier- 
tes, da8 eine beiondere Bearbeitung des evangeliſchen Kirchenliedes 
bringt. Dieſe vier alfo würden eigentlich ein Leſebuch bieten, zu 
deſſen Durcharbeitung aber bie Zeit, weldhe das Seminar nad) diefer 
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Sehte bin zu verwenden bat, nicht ausreicht, fo dankbar man fonft 
das Ericheinen ähnlicher Werke wie das vorliegende begrüßen mag. 

Zu einer fruchtbaren Behandlung eines Semtnarlejebuches aber 
werden Arbeiten wie die vorliegende "herlic eriprießliche Handrei⸗ 
hung zu thun im Stande fein. 

149) Bibelwerk von Dädfel. 

In dem »eriag von Carl Dülfer in Breslau giebt ber Paftor 
primarius Dächſel zu Neufalz die heilige Schrift mit in den Tert 
a er Anlegung und jonftig em dis Erlärung dienlichen An⸗ 
lagen heraus. Bis jept ni bi en er Mofe in einem Band 
erichienen. sen I ede evan heile alte ſzue der Monarchie 
im Beſitz der — er er Bibel ft jo läßt ſich doch nicht verken⸗ 
nen, dag für v ide und gerade bie itrebjamften Lehrer Ki weiter⸗ 
ehendes, als berechtigt anzuerkennendes Bedürfniß des Bibelver⸗ 
—*8 gorbanben it. 

Dächſel'ſche Bibelwerk kann nach der jept vorliegenden 
drobd ale ein au Foͤrderung bed DBibelverftändniffes und der chrift⸗ 
lichen Erkenntniß wohl geei N netet Unternehmen angefeben werden, 
weöhalb ich die Könintiche egterung ee aufn die Lehrer Ihres 
Bermaltungebegirf? empfehlend. auf daffelbe aufmerkfam zu maden. 

Berlin, den 27. Juni 1 
Der Minifter der seien sc. Angelegenheiten. 

Ammtliche Ronigliqhe Regierungen und Provingal-© hul-Eollegien. 
U. 8183. 

150) Schulatlas zur bibliſchen Geſchichte, von Keeder. 

Der Kehrer Leeder in Goͤrlitz par im Verlag von Bädeker 
in Effen einen Schulatlas zur bibliſchen Geſchichte heraußgegeben, 
welder als ein imedmäbigeb Unterrichtömittel Beachtung verd 

Die Köntglihe Regierung veranlaffe ich, Die Shuln hr Ihres 
Derwaltungsbezirtd auf den genannten Atlas, deſſen Preis 10 Silber: 
grofchen iſt, empfehlend aufmerfiam zu machen. 

erlin, den 27. Zuni 1 

Der Minifter ber neigen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

fänmtfiche hnigliche Regierungen und Provinzial⸗Schul ˖ Collegien. 

11791. U. 
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151) Lehrgang für ben naturgefhihtlihen Unterricht 
am Seminar. Ä 

Der nachfolgende Aufſatz ift ein Referat, welches ber Berathung einer 
Seminarbirectoven-Eonferenz zu Grunde gelegen hat. x 

Als Ziel des naturgefchichtlichen Unterrichtd im Seminare ftellt 
bad Reguati feſt: Die Zöglinge ſollen lernen, eine verftändige Freude 
an der Natur und an ber Beichäftigung mit ihr zu haben. Dabet 
ſoll fi der Unterricht für das praktiſche Beben nüglid) erweifen, wes⸗ 
halb derjelbe vielfache Beziehung auf Ader- und Gartenbau, Handel, 
Induſtrie zu nehmen hat. 

Ueber den einzufchlagenden Lehrgang heißt ed: die wichtigften 
einheimifchen Pflanzen und Thiere werden ald NRepräfentanten von 
Gattungen und Geſchlechtern zur Anſchauung gebracht und beſchrie⸗ 
ben, durch Bergleihung mit ihnen werden die wichtigften ausläns 
diſchen angereiht, und in folcher Weiſe werden, ohne Anſchluß an 
die Klaſſifikation eines ftreng wiſſenſchaftlichen Syftems überfichtliche 
Öruppirungen gebildet. In der Pflanzentunde fol eine fihere Grund» 
lage zu fpäteren Weiterftudien eichaft und follen die Zöglinge befäs 
bigt werden, mit Hülfe eines Leitfadens wildwachſende Pflanzen zu 
ertennen, zu beitimmen und anfdhaulid zu befchreiben. In der 
Mineralogie ift Kenntniß der einheimifhen Mineralien und Stein» 
arten und ihre Benupung zu erſtreben. 

Religiöje Richtung und Haltung ded naturgeſchichtlichen Unter 
richts ift nothwendige Bedingung, 

Auf Grund diefer Beftimmungen werden wir aljo ald die Auf: 
abe des naturgefchichtlihen Unterridhtd im Seminar hinftellen: bie 
öglinge jollen durch finnige Betrachtung ded Einzelnen eine Ahnung 

von dem großen Naturganzen gewinnen, um dadurd in der Natur 
heimiſch zu werben und fie ald eine Offenbarung der Weisheit und 
Güte Gotted ſowie ald das Subftrat für die dem Menjchen von 
Gott übertragene Herricher- Thätigfeit erfennen zu lernen. 

Die Wege, welche der naturgefchichtliche Unterricht zur Errei⸗ 
hung dieſes Fae einſchlagen kann, find folgende: 

1. Der alte ſyſtematiſche. Er beginnt mit dem Allgemeinen und 
gem befondern Fortjchritt betrachtet er die einzelnen Naturförper ber 

Naturreiche nach der Reihenfolge der Klafjen, Ordnungen, Fami⸗ 
lien, Gattungen und Arten. Abgeſehen davon, da diefer Weg ein 
unelementarifcher ift, leidet er an dem Mangel, daß er, nach einer 
gewiſſen Bolftändigkeit ftrebend, zu viel Stoff anhäuft und darüber 
die genaue Betrachtung ded Einzelnen unterläßt. Durch zwedmä- 
Bde und anfprechende Auswahl des Diitgetheilten kann jedoch diefem 

ngel einigermaßen abgeholfen werden, und er bietet außerdem 
den Vortheil, dat dad Naturganze fofort ald eine georbnete Totalität 
vor dad Bewußtſein des Schuͤlers tritt. Weberbied bemerkte ih, daß 

27 
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bie neueren, allerdingo Ha A richtigeren Behandlungsweiſen des 
naturgeſchichtlichen Unterrichts meines Wiſſens noch nicht die Reſul⸗ 

tate aufzuweiſen haben, die ihrer Zeit der alte Raff und Schuberts 
—ze erzielt haben. 

2. Die Lübenſche Methode. Sie Weg den umgekehrten Gang 
vom Beſondern zum Allgemeinen ein. Durch ſehr genaue Betrach⸗ 
tung der Nepräjentanten wird der Begriff der Specied, durdy bie 
Bergleihung zweier Specied der des Genud gewonnen und jo von 
unten auf allmälig ein natürliches Syftem aufgebaut. Bei Beſchrei⸗ 
bung der Repräjentanten wird in dieler Methode gemöhnlid das 
Hauptgewicht auf Cinübung der Terminologie gelegt, bie Lebendweiſe, 
der Nutzen und Schaden wird an eihlofen: bei Betrachtung ber 
Familien, Ordnungen und Klaffen kommen anatomische und phyfio⸗ 
ogiiche Notizen, Fomvie die übrigen Sweipe des allgemeinen Theils 
der Naturgeſchichte zur Geltung. Man glaubt mit diefer Methode, 
da fie den elementariichen Gang von Beſondern zum Allgemeinen 
einſchlägt, einen weientlihen Foriſchritt gemacht zu haben. So ridy 
tig es allerdings auch ift, daß mit Kenniniß des Einzelnen der natur- 
geiichtlice Unterriht am zwedmäßigften zu beginnen bat, fo ver 
mag ih doch in der bloßen Umkehrung des Ganges kein Heil zu 
erbliden: es ift die alte Ioltematiiche Methode, und an ſich eben Is 
wenig neu, als ein alter Rod durch's Ummenden neu wird. Dabei 
hat he manche Uebelſtände. Die Ausführlichfeit bei Deichreibung 
der einzelnen Repräjentanten nimmt bet jeder neuen Stufe deö Un- 
terrichtö immer mehr und mehr ab und verläuft fich im legten Eure 
ſus bei etrahtung der Familien und Ordnungen im dürren Sande 
ber Syſtematik. Es werden nur noch Namen geboten, die nad 
dem Schema der harakteriitiichen Merkmale neben einander geftellt 
find. Sodann ift diefe Methode — mit Recht — auf die Anſchau⸗ 
ung bafirt; die genaue Beſchreibung der Nepräfentanten hat nur 
dann einen Werth, wenn an dad Naturprodukt ſelbſt oder eine ſehr 
gute Abbildung angeknüpft ift. Wie nun aber, wenn ber Lehrer 
dad Naturprodutt zur Lehrftunde nicht bejorgen kann oder, — weil 
er nadhläffig tft — nicht beforgt? wenn die Abbildungen, die er als 
Surrogat benupt, ſchlecht find, oder wenn er ge feine Abbildungen 
bat? In allen folden Fällen ift Die genaue Beſchreibung ded Na⸗ 
turprodufts nach Geftalt, Farbe, Zeichnung, Bau u. |. f. ohne das 
Subftrat der Anſchauung eine wahre Nothzuchtigung der Einbildungs- 
kraft und völlig erfolglos. Die weniger genauen, mehr fchildernden 
und erzählenden Beichreibungen der alten Lehrbücher, etwa der 
Sauberticen Naturgefhichte können dad Naturprodult oder das 
Bild weit eher entbehren. 

3. Der Weg der Monographie und ber Gruppkeung. Die 
Natur ft ein Ganzes, ein Koßmod: und zwar der Art, daß in jeder 
der einzelnen Eriftenzen, aud denen das Ganze befteht, dad Ganze 



‚19 _ 
fih abbildet und abſpiegelt. Sa, man Tann mit Recht jagen, im 
jedem Einzelnen tft dad Gange. Wer es vermöchte, auch nur ein Wies 
jenblümgpen in allen feinen Xheilen, in allen feinen Beziehungen, 

der Zotalität feined Dafeind und Lebend zu durchichauen: der 
bat in ihm die ganze Natur! — Bon diefem ſehr richtigen Ges 
danken ausgehend, bat man, um aus der Zerfplitterung der Syſte⸗ 
matik, aus der verwirrenden Vielheit ded Natur-Dajeind herauszu⸗ 
fommen, den Weg der Monogenpbie und der Gruppirung eingeſchla⸗ 
en. Sc verftehe unter der Monographie jene naturgeſchichtlichen 
bendbilder, jene Biographie aud der Naturgefchichte, oder wie fie 

ſonſt heißen, die in neuerer Zeit ein Maſius, Grube und Her- 
mann Wagner in großer Zahl der Volksſchule und dem lejenden 
Publikum dargeboten haben. Es find detatllirte Betrachtungen eined 
Einzellebend in der Geſammtheit feiner Beziehungen zu dem groben 
Naturganzen. Es tft hierdurch ein weſentlicher Fortſchritt in der 
Beratung der Natur gegeben, und die Arbeiten der Genannten 
a mit allem Rechte von der Volksſchule und der Lehrerwelt mit 
eudigem Danfe aufgenommen worden. Cine andere Frage aber 

Au die: Soll und darf der naturgeſchichtliche Unterricht den gleichen 
eg einfchlagen, alfo etwa durch Vorführung einer audgemählten 

Reihe folder naturgeſchichtlichen Lebendbilder die Schüler im ganzen 
Gebiet der Natur orientiren? Sch glaube fchon daraus, dap fein 
Lehrbuch eriftirt, welches dem Lehrer bei Einſchlagung dieſes Weges 
zur Benupung empfohlen werden fönnte, erhellt die Unausführbarteit 
dieſes Vorſchlages. Mafins erfaßt in feinen Lebensbildern mit 
feinem und ſcharfen Blid dad phyſiologiſche Moment, er giebt Töft- 
liche Gharafterfchilderungen der Naturprodukte. Grube will in feis 
nen Biographien der „poetilch gehobenen Anſchauung“ bei Betrady« 
tung der Natur zu en Rechte verhelfen: doch möchte ich jagen, 
bei ihm liegt die Poeſie mehr in der Darftellung, in der äſthetiſchen 
Form, ald in der Anfchauung felbf. Hermann Wagner geht 
auf dem von Grube eingefchlagenen Wege weiter fort, aber er über» 
trägt die Poeſie — oder jagen wir lieber dad Märchenhafte — 
mehr auf dad Sachliche, auf den Inhalt der natürlichen Vorgänge. 
Wenn er beichreibt, wie die ee im grünjeidnen Gewande (Chlor) 
von dem Ritter in ftahlglänzender Rüftung einen gefreit wird, 
und aus ihrer Verbindung dad Kochſalz mit jeinen kryſtallnen Wür⸗ 
feln hervorgeht, jo glaubt man ein Märchen zu lefen. Das tft nun 
Altes recht hübſch und finnig: aber e8 ift Zuderwerk, an dem man 
& den Magen verderben kann, nicht aber eine gejunde Nahrung für 

den jugendlichen Geift. Alle diefe Herren tragen in die Natur etwas 
berein, was nicht in ihr liegt. Die Natur tft aber in ſich felbit fo 
Ihön und herrlich, daß fie dieſes Hereintragend nicht bedarf: es 
bedarf eben nur einer finnigen Vertiefung in bie thr wirklich inne⸗ 
wohnenden Schähe, einer keuſchen Anſchauung ber Natur felbft, damır 

27 * 
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wird fie dem Beſchauer größere Schönheiten erſchließen, als alle 
von Außen bineingetragene Philofophie und Poefie ihr zu borgen 
vermögen. 

Und wie jelte fi) wohl der Lehrer verhalten, der nad) dieſen 
und Ähnlichen Werken den naturgeichichtlichen Unterricht in der Volls⸗ 
ſchule zu ertheilen beabfihtigt? Soll er die gegebenen Lebensbilder 
getreu copiren, aljo in feinem Gedächtniß einprägen und dann in 
derjelben Weiſe feinen Schülern vortragen oder erzählen? Das werden 
Ste nicht wollen, denn das hieke den Lehrer zum bloßen Nachbeter 
machen, und jeded Wort feiner waplung würde es bekunden, daß er 
—* Schülern Fremdes, äußerlich Angeeignetes giebt. Ferner, 
oll der Lehrer nur diejenigen Lebensbilder im Unterrichte vorführen, 
e das zu Grunde gelegte Werk giebt? Auch dem werden Sie nicht 

beiſtimmen, denn das gäbe ein zu zerſtückeltes, lückenhaftes Wiſſen, 
dabei wäre ein Hinblick und Aufblick zum voben Naturganzen nicht 
zu erreichen. Der Lehrer foll alſo do wohl die gegebenen Mono 
raphien als Mufter und Vorbilder betrachten, fie in freier, felbfte 

Händiger Weiſe für feinen Gebrauch umarbeiten, und nah ihnen 
andere je nah Bedürfniß nachbilden? 

Dann aber verlangen Sie Etwas, was der jchlichte Lehrer nach 
feiner durcchichnittlichen Begabung und intellectuellen Audrüftung 
nicht leiften kann. Nicht jeder hat ein ſolches Talent für äfthetiiche 
und poetifche Darftellung, nicht jeder vermag ſich zur „poetiich geho⸗ 
benen Anſchauung“ der Natur zu erheben oder eine Naturerſcheinung 
in ein Märchen umzudichten. In den allermeiften Fällen werben 
daher ſolche Nachbildungen das Gepräge des Nachgeäfften und Mas 
nirirten tragen. Bor Allem aber gehört zur felbitjtändigen Ent» 
werfung folder naturgefchichtlichen Monographien eine fo vielfeitige 
und eingehende Kenntniß der Natur,. wie fie nur gründliches Stus 
dium und eingehende Beihhäftigung mit derjelben gewähren können. 
Mit bloßer Compilation ift es da nicht gethan! Einen Beweis für 
dieje Behauptung giebt Grube's Aufſatz: der Erbbeeritod und feine 
Bewohner! Bd. 1. pag. 99 seq. Da tiſcht Bernardin de St. 
Pierre in einem Athemzuge vier naturhiſtoriſche Falſa und Trug⸗ 
ſchlüſſe auf, die nicht Ärger fein können, und Grube acceptirt de 
und giebt fie jenen Leſern als finnige Naturbetrachtung. Dergleis 
hen nenne ich Schönfärberei und Naturphantafie, mit der man die 
Jugend verfhonen muß. Wenn dad Männern wie Grube palfirt, 
wie vielmehr einem ſchlichten Volksſchullehrer, wenn er's unterninmt, 
jelbititändt Monographien zu verfaffen. — Der Monographte ift 
te natur sichtlich Gruppirung verwandt. 
Ad bier wird dad Einzelne in feiner Beziehung zum Naturs 

ganzen erfaßt. Ste unterjcheidet fi aber von der Monographie 
Dadurdy, daß eine Mebrbeit von Naturproduften nad) persiifen Ges 
fichtepuntten zu einer Gruppe verbunden wird, um in ihnen das 
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Leben, dad Naturganze nach einer Seite feiner Beziehungen . au 
reflectiren. Deugleichen gruppirende Naturjchilderungen find: Tſchudi 
bie Alpenwelt, Th. Schacht der Baum, Roßmäßler die Natur 
im Winterkleide, derfelbe die vier Sahredzeiten, derjelbe dad Süße. 
wafleraquarium, Taſchen berg: Was ba niegt und kriecht (eine 
Zufammenftellung des Intereffanteften aus der Cntomologie) u. |. f. 
Alles in ihrer Art vorzüglihe Werke, aber theild zu wiljenichaftlich 
gehalten, theil® ganz andern, als bloß unterrichtlichen Zweden dies 
nend. Ein Werk, was dagegen bier nicht übergangen werden Tann, 
ift: Zeller Monatöbilder der Naturreihe. Es find meifterhafte 
ruppirende Schilderungen des Naturlebend der 3 Reiche nad der 
eihefolge des jährlichen Kreislaufs. Den Lejern der Bahrdt ſchen 

Sugendblätter find einzelne derfelben bereits befannt und lieb gewor« 
den. An SKlarheit und Popularität der Darftelung gleichen fie 
Hebels naturhiftorifchen Aufjägen, doch. find fie Ichlihter und nicht 
im mindeften manirirt. Ste zeichnen fih aus durch eine keuſche 
und finnige, ſich in das Object vertiefende, nichts Fremdartiges 
bereintragende Naturanfchauung, durch prägnante, fcharfe und präcije 
Sfizztrung der einzelnen Figuren, aud denen die Gruppen gebildet 
find. Dabei ſpricht fi in jedem Wort Die arnbliche und weituns 
faffende naturwilfenichaftliche Kenntniß und das liebevollfte Naturs 
verſtändniß des Verfaflerd aus; alled aber auf bem feften und fichern 
Grunde eined lebendigen, auf Gottes Wort gegründeten Glaubens, 
ber ſich nie aufdrängt, nie zur Schau getragen wird, fondern wie 
der blaue Himmel über den lieblihen Naturbildern ftil und ruhig 
ausgebreitet liegt. 

Leider beziehen ſich diefe Monatsbilder mehr auf dad Natur⸗ 
leben —— für uns Nordländer iſt ſehr vieles zu modi⸗ 
fiziren. Eine beſondere und ſehr hervorzuhebende Stellung unter 
den hieher gehörigen Schriften nehmen endlich diejenigen ein, bei 
denen die Natur vom Standpunkte des Nupend oder Schadens, 
den fie dem Menſchen gewährt, betrachtet und eine Mehrheit von 
Naturkörpern oder Naturerfheinungen nad diefem praftiihen Ge⸗ 
ſichtspunkte gruppirt wird. Hierher gehört dad auögezeichnete und 
noch immer viel zu wenig benutzte He von Öloger, ſowie das 
Werk: die Natur von Berlin. Sch ftimme der in einer Recenfion 
gegebenen lobenden und anerfennenden Beurtheilung volljtändig ber, 
muß aber auch den Ausſpruch aus vollfter Weberzeugung unterſchrei⸗ 
ben: für die direlte und unmittelbare Benusung beim naturgefchicht« 
lichen Unterricht in der Volksſchule ift das Bud nicht geeignet. So 
recht und nötbig es ift, die — auf das praktiſche Leben beim 
naturgeſchichtlichen Unterricht beſtaͤndig und gefliſſentlich, und zwar 
weit mehr als biöher geſchehen, hervorzuheben: fo iſt doch eine ſolche 
Grundanſchauung, welche die ganze Natur nur aus dem Gefichtd« 
punkte bed praktiſchen Nupend betrachtet und bei jedem Blümchen 
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oder Würmchen fragt, wozu tft das gut? wozu kann man dad hrau⸗ 
chen? — fo weit verbreitet diefelbe auch iſt — nicht die richtige, 
und wenn fie in der Volföfchule die alleinherrichende werden follte, 
fo möchte dadurch dem ohnehin fchon herrſchenden Materialiämus 
roßer Vorſchub geleiftet werden. Wohl bat der nad) dem Bilde 
Gottes geihaffene Meni von Gott die Aufgabe erhalten, ſich Die 
Erde, die ganze Schöpfung unterthan zu machen und über bie 
efammte Natur und alle Creaturen in ihr feine Herrſchaft auszu⸗ 

Breiten: aber dennoch jagt die Schrift zunächſt, der Herr macht Alles 
um fein jelbit willen. &: bat Alles geichaffen, daß es im Weſen 
fein ſollte (Sap. 1. 14.), und der letzte Zwed der Schöpfung iſt Die 
Ehre und die Verherrlichung Gotted. Darum ruft und der Dichter 
mit Recht zu: Menich, ed ilt der Schöpfung Pracht nicht für dic) 
allein gemacht! darum muß dad Kind zuerit lernen jeded Natur: 
produft um fein felbft willen zu betrachten ald eine Creatur Gottes, 
die der Schöpfer ind Leben gerufen, damit fie fich des Dafeind freue 
und ald ein Glied des groben Naturganzen, in dem auch dad Kleinfte 
ein beftimmended und beſtimmtes Moment ausmacht, ihren Schöpfer 
durch ihr Dafein verherrlihe. (Du liebeit Alles, was da ift, und 
—R Nichts, was du gemacht haft. Du ſchoneſt aber Aller; denn 
ie find dein, Herr, du Liebhaber des Lebens, und dein unvergäng- 
licher Geiſt iſt in Allen. Sap. 11, 25 ff.). Dann erft foll es lernen, 
wozu der Menſch vermöge des ihm von Gott verliehenen Herrſcher⸗ 
rechtes Die Natur benupt und angewendet hat. 

Was nun im Allgemeinen die ruppirenbe Betrachtungsweile 
der Natur anbetrifft, möge die hraftifche erwendung oder ſonſt ein 
anderer Gelichtöpunft bei ihr leitend fein: fo iſt wohl gewiß, daß 
der naturgefchichtliche Unterricht ſich diefelbe vielfach und zwar mehr 
ald biöher zu eigen zu machen beftrebt fein muß. Nur ift dabei 
Folgendes zu bedenken: Wenn jie nicht zu oberflächlicher Geſchwätzig⸗ 
feit und feichter Vielwiſſerei führen fol, jo bedarf fie einer Er 
pofitiven, weit umfaflenden und auf Anſchauung gegründeten 
Kenntnis des Einzelnen. Namentlich bedarf der Lehrer, der fie in 
der Bollöichule zur Anwendung bringen fol, einer tüchtigen natur- 
wiffenjchaftlihen Durbildung ald Grundlage Wer den Unterricht 
in der Volksſchule lediglich in ſolch gruppirender Weiſe ertheilen 
wollte, der will Früchte pflüden, obne den Baum fie entwideln zu 
lafien. Zum Theil trifft diefee Vorwurf auch das für den Zwed der 
praktiſchen 1 erwenbung ber Natur fo ausgezeichnete Berliniiche Werk. 
Es läßt dieſe pofitive Grundlage einer foliden, auf Anſchauung geftüg- 
ten Naturerkenntniß faft auf jeder Seite vermiflen. Die Kun 
ſelbſt kurze Befchreibungen durch wenige prägnante jcharf ſtizzirte 
Säge arakteriftiich zu machen, durch Die Zeller fo ausgezeichnet iſt, 
feblt ihm; die, bürftigen befchreibenden Notizen leiden au farblofer 
Oberflälichleit, und es finden ſich in ihnen zahlreiche ungenaue, 
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halbrichtige, ja falſche Angaben; babei bringt es der Reichthum des 
verarbeiteten Stoffes mit fih, daß oft nur Namenreihen gegeben 
find, die bei fehlender Anſchauung gar feinen Werth haben. 

Fragen wir nun: welchen von den gefchilderten Wegen fol der 
naturgefhichtliche Unterricht im Seminar einfölagen? ben ſyſtema⸗ 
tiihen, oder den von Lüben vorgeichlagenen, oder den So der 
Monographien, oder endlich den der gruppirenden Naturbefchreibung ? 
— ‚jo ift die Antwort darauf: Keinem von diefen Wegen darf er 
ausfchließlich folgen. Sch befenne mid) vielmehr ald Pädagog zum 
Standtpunfte des Eklecticismus, der nady dem Grundjape vr 
Alles ift Euer! Folgended würde nad) meiner Anfiht der einzufchla- 
gende Lehrgang jein. | 

1. ine Reihe von Repräfentanten der wichtigften Ordnungen 
(nicht der wichtigften Gattungen und Gejchledhter — das würde zu 
viel werden —) bildet die Grundlage des Unterrihtd. Sie werben 
aus den einheimiſchen Naturproduften ausgewählt, ihre Beichreibung 
gebt von ber genauen Anſchauung ber einzelnen Theile aus, wi 
jedoch nicht bloß die Terminologie ald Grundlage des jpäteren Uns 
terrichts einüben, jondern fie ſchildert das Leben ded Naturprodufts 
in feinen Beziehungen zum Naturganzen, d. h. der Lehrer gebe für 
jeden Repräfentanten ein monogtapbifshed Lebensbild. 

. 2. Nachdem die Söglinge in diefer Weiſe mit den wichtigften 
Grundtypen aller Naturprodukte befannt geworben find, werden auf 
der 2. Stufe an dieſe Repräfentanten diejenigen zur gleichen ober 
einer verwandten Ordnung gehörenden wichtigften Naturprodukte 
angefchloffen, die zwar nicht jo ausführlich, aber doch ausreichend 
beichrieben und durch Abbildungen veranschaulicht werden. Dei der 
Auswahl derfelben tft darauf zu rüdfichtigen, ob fie für bie prak—⸗ 
tiſche Anwendung von Bedeutung find, 3. $ der Kaffee, oder ob fie 
von folder Merfwürdigkeit find, daß heute zu Tage felbft der gemeine 
Mann mit ihnen befannt gemacht werden muß, 3. B. der Löwe. 
Nah dieſen Geſichtspunkten läßt fich leicht eine nicht zu große Zahl 
von Naturgegenftänden auswählen, deren Kenntniß dem fünftigen 
Volksſchullehrer unentbehrlich ift. 

8. Nachdem ſolcher Geftalt dad Gebiet der Natur im Einzel» 
nen durchwandert ift, wobei durch den Anſchluß an die Grundtypen 
fhon ein Weberblid der Ordnung und Harmonie ded Raturganzen 
angebahnt ift, findet nun auf der 3. Stufe des Unterridhtd die grup⸗ 
pirenbe Naturbetrahtung ihre Stelle, 3. B. der Wald und feine 
ewohner ; der Garten, feine Feinde und feine Freunde; die Getreides 

pflanzen und ihr Bau; die. Pflanzen und Thiere der ftehenden Ges 
wäller; dad Naturleben ded hoben Nordens verglichen mit dem der 
höchften Gebirge u. ſ. f. Daneben ift eine kurze ſyſtematiſche Klaffi- 
fifation der 3 Naturreiche als Abſchluß erforderlidh, Damit die Zög- 
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linge fi in der Natur mit Sicherheit ortentiren lernen. Im ber 
Botanik ift ed dad Linnéſche Syitem. 

4. Durch alle 3 Stufen ded Seminar» Unterrichts zieht fi 
aber noch eine Thätigfeit hindurch, die den Zweck hat, den Zögling 
in der ihn umgebenden Natur heimiſch zu machen und ihn zur finnigen 
und freudigen Beichäftigung mit derjelben anzuregen und anzuleiten. 
Feder Zögling bringt zur naturgefhichtligen Stunde mit, was er 
von Naturgegenftänden aus den 3 Reichen gefunden hat: ber Zehrer 
nennt den Namen und zeigt daB bervorttehenbfte charakteriſtiſche 
Merkmal der mitgebrachten Dinge, Die Spaziergänge, die Arbeiten 
im Garten, die unter Leitung des Lehrers veranftalteten Ercurfionen 
bieten die Gelegenheit zur Sammlung diefes Materials, und üben 
in der Kunft, zu ſehen und zu ſammeln. 

Bei al dieſen Theilen der unterrichtlichen Thaͤtigkeit ift voraus⸗ 
geſetzt, daß jeder Zögling zur unausgeſetzten fleißigen Benutzun 

ein naturgeſchichtliches Arbi in Händen habe. Und zwar muß 
daffelbe eine ausreichende Anzahl von Naturproduften der 3 Reiche 
mit kurzer Angabe der harakteriftiichen Merkmale, in der Reihenfolge 
eined Karen und überfichtlichen Eyftems enthalten. Am geeignetiten 
I diefen Zweck tft die Naturgejchichte von Schilling’) Dies 

uch muß dem Seminariften bet feiner Beihäftigung mit der Natur 
u einem unentbehrlihen und vertrauten Handwerkszeuge werben. 
u dieſem Zwed haben die Zöglinge — anfangs unter Anleitung 

und Mithülfe des Kehrerd — alle auf Stufe 1 und 2 beichriebenen 
Naturgegenftände tn ihrem Lehrbuche aufzufuchen und fi) von dem 
Borhandenfein der angeführten charakteriftiichen Merkmale zu über« 
zeugen. Ebenſo werden alle von den Zöglingen felbit in ber Natur 
aufgefundenen und zur Beſtimmung mitgebrachten Naturgegenftände 
im N aufgeſucht, oder, falls fie fih nicht darin vorfinden, 
mindeltend die Stelle bezeichnet, an welche fie gehören. 

Auf ſolche Weife lernen die Zöglinge, ohne befonder8 darauf 
verwandte Zeit und Mühe, fih nicht bloß in ihrem Lehrbuche, fon« 
dern auch in der bunten Mannigfaltigfeit der Naturerſcheinungen 
felbft zurecht finden, und gewinnen damit eine fichere Grundlage zum 
ſpäteren Weiterftudbium, und allmälig aud die Fähigkeit, einheimiſche 
Naturprodukte beftimmen und in einer Zlora oder Fauna mit einiger 
Fertigkeit auffuchen zu können. Wird nicht ein fuftematiich geord⸗ 
neted Buch, wie 3. B. Schilling, ald Lehrbuch in der angebeuteten 
Belle benupt, jo kann nach meiner Anſicht diefer Zweck wicht erreicht 
werden. 

Mad endli die Beziehung auf das praktiſche Leben anbetrifft, 
fo ift fie bei der Auswahl der Mepräfentanten ſowohl ald der an 

9) Dem wurde Geitens ber Eonferenz nicht beigefimmt. 
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fie angeſchloſſenen Ordnungsgenoſſen vorzugsweiſe maßgebend, bei 
den Gruppirungen in Stufe 3 giebt fie Die hauptfächlidgften Geſichts⸗ 
punkte ab und durch den ganzen Unterricht wird jede Gelegenheit zu 
derartigen Mitteilungen aufs jorgfältigfte und gefliffentlichite benupt. 

— — 

152) Bedeutung der Lehrer- und Küſter⸗Probe. 

In unſerm Verwaltungsbezirke befteht die Drbnung, Hr bet 
Bejepung vacanter Schul» oder combinirter Schul- und Küfterftellen 
die für he erwählten oder beitimmten Perfonen angewiejen werben, 
eine fogenannte Schule und im entiprechenden Falle audy eine Küfter- 
Probe an Ort und Stelle abzuleiften. Diefe Einrichtung hat: dem 
alleinigen Zweck, den bez lichen Gemeinden Gelegenheit zu geben, 
nach der Berufung bed Lehrers ober bed Kehrerd und Küſters mit 
ihm und feiner Tuͤchtigkeit für fein Amt durch feine perſönliche Vor⸗ 
end nähere Bekanntſchaft zu machen, und, fall3 begründete Auf: 

rderung dazu ſich ergeben follte, gegen feine Anftellung mit dem 
was gegen feinen Wandel oder feine Lehre zu fprechen ſcheint, Einfprud 
u erheben. Diefer Zwed tft in einzelnen Fällen nad vorliegenden 
Srfahrungen verfannt worden. Sie und da find nemlich dieſe Proben 
als abzunehmende Prüfungen, deren Ergebniß über die Fähigkeit zur 
Anſtellung Entſcheidung bringen ſolle, angejehen und behandelt. Wir 
finden und daher zu der Erinnerung veranlaht, daß es allein Sache 
und Recht der vom Staate dazu verordneten Behörden ift, durch 
die von ihnen gebildeten Prüfungscommilfionen die Anftellungsfähig- 
teit der Lehrer und Küfter, deögleichen der Gantoren und Organiften, 
zu ermitteln und nach Befinden durch Ertheilung von Prüfungdzeng- 
nilfen zu erflären. Iſt alfo ein bereitö gewählter Lehrer, oder ein 
folder Lehrer uud Küfter bereit im Beſitz eined ſolchen Zengniffeß, 
und dad wird die Regel fein, -fo bedarf es in keiner Weile einer 
nodhmaligen Prüfung durd den Cinführenden, falls diefer letztere 
be Ti einen Auftrag der Aufſichtsbehörde dazu erhalten 

en ſollte. 
Em. Hochwürden wollen ſämmtlichen Schuldeputationen, Paftos 

ren und Localjchulinfpectoren den Inhalt diefer Gircularverfügung 
ur Kenntniß bringen mit der Anmelfung, davon in auffordernden 
ällen den Kirchen» und Schulpatronaten und Gemeinden gegenüber 

angemeffenen Gebraud A machen. 
Stettin, den 27. Mai 1865. 

Königliche Regierung; 
Abtheilung für Kirchen» und Schulmelen. 

n 
ſämmtliche Herren Superintenbenten. 
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V. GSlementarſchulwefen. 

153) Lieferung der Baumaterialien zu Schulbauten 
nah Bereinigung des Dominiums mit einer andern 

Herrſchaft. 

(Centrbl. pro 1862 Seite 110 Nr. 45.) 

Auf den Bericht der Königlihen Regierung vom 29. Januar 
d. 3. und den Recurs der katholiſchen Schulgemeinde zu ©. vom 
19. November v. 3. wird mit Vorbehalt des Nechtöwegd das in Be⸗ 
treff des dortigen Schulhausbaues erlaffene Refolut vom 24. Septem⸗ 
ber v. 3. ad 2 dahin abgeändert, 

daß ber Befiger der Herrichaft P. außer den auf dem Dominial- 
Lerritorium von ©. gewachſenen oder gewonnenen Materialien 
auch dad zum Schulhausbau erforderliche Holz unentgeltlich 
hergugeben gehalten. 

Der Umſtand, daß auf dem Territorium ded frühern Rittergutd 
®. ein Wald nicht vorhanden, kann, nachdem dieſes Gut der reichlich 
mit Waldungen verjehenen Herrihaft P. einverleibt und mit den 
übrigen Gütern derfelben auf ein gemeinfames Folium im Hypothe⸗ 
tenbuch eingetragen ift, dem Anipruch der Recurentin nicht entgegen» 
Ki werden. Vielmehr ift nach den Rechtsgrundſätzen über die 

eilnahme der Pertinenzftüde an den Befu niffen und Lalten des 
Ganzen, dem fie angehören — $. 44. in Verbindung mit $. 32. 
und 86. Theil I. Titel 2. Allgemeinen Landrechts — und nad den 
Vorſchriften der 88. 39. und 40, ber Hypothelen- Drbnung ber 
Defiper der in Rede ftehenden Herrichaft, da weder ein befonderer, 
bei der Einverleibung ded Dominiumd ©. gemachter Vorbehalt, 
noch die ſpezielle Zugehörigkeit der Waldungen zu einem ber einzel» 
nen Güter der Herrſchaft behauptet worden tft, auf Grund des $. 36. 
Theil II. Titel 12. Allgemeinen Landrechts zu unentgeltlicher Her» 
gabe bed erforderlihen Bauholzes für verpflichtet zu erachten. 

Demnach ift dem eigenen Antrag der Königlichen Repierung 
nie dad Reſolut abzuändern, und wie gefchehen, zu entiheiden 
eweſen. 

ß Berlin, den 11. Mai 1865. 

Der Mintfter der geiftlichen sc. Angelegenheiten. 
4 In Vertretung: Lehnert. 

bie Röniglice Regierung zu N. 
3,524. U. 
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154) Säulbaubeitrag des Beſitzers eined Guts, auf 
welchem die Schule fi nicht befindet. 

(Centrbl. pro 1864 Seite 371 Nr. 140.) 

Auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 28. Februar 
d. 3. und den Recurd ded Dominiums N. vont 12. Ianuar d. J. 
wird das in Bezug auf den evangelifhen Schulhaudbau zu N. er 
laffene Reſolut vom 24. November v. 3. mit Vorbehalt des Rechts⸗ 
wegs hierdurch beftätigt, da der Befiper eined Nittergutd, auf defjen 
Grund und Boden die Schule fi nicht befindet und der deshalb 
von ber im $. 36. Theil IL Titel 12. Allgemeinen Land⸗Rechts fefte 
geſetzten Materialien-Lieferung frei ft, glei allen übrigen zur Schule 
ae mohnern auf Grund des $. 34. a. a. O. Baubeiträge 
u leiſten hat. 

ieſe Entſcheidung iſt den Betheiligten bekannt zu machen. 
Berlin, den 21. April 1865. 

Der Minifter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

5248. U. 

155) Nothwendigkeit der Beſaffung eigener Schul⸗ 
häuſer; Beitragspflicht; Regulirung des Interimiſti— 

cums in Fällen des Einverſtändniſſes der Bau— 
pflichtigen. 

Auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 20. Februar 
d. 3. und den Recurd der Mitglieder der evangeliſchen Schulge 
meinde zu N., R. in 3. und Genoffen vom 17. December v. 3. 
wird das wegen ded Baues eined Schulhanfed nebit Stall- und 
Abtrittögebäuded in N. erlaffene Reſolut vom 17. October v. 3. 
mit Borbehalt des Rechtsweges hinſichtlich des Beitragsverhältniſſes 
hierdurch heßatigt 

.Durch die An- und Ausführungen in der Recursſchrift find bie 
Gründe des Reſoluts nicht entkräftet. Daß die Unterbringung von 
Schulen in gemietheten Xocalen nur ald Ausnahme und vorüber. 
gehende Einrichtung zu dulden, *) ift eben jo unzweifelhaft, ald daß 
im vorliegenden Fall das gemiethete Schullocal für angemeffen und 
einwandäfrei fhon um deshalb nicht gelten kann, weil nach dem Be⸗ 
ridht des Baumeiſters N. vom 1. September 1863 unter der Schul 
ftube auf der einen Seite ein Pferdeftall, auf der andern eine Dün 
gergrube fich befindet. 

*) Centrbl. pro 1860 Seite 489; pro 1862 Seite 240, 
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- Dee Berufung der Recurrenten auf bie bei Errichtung ‚bet 
Schule von den beibeiligten Hausvätern über ihre geringe Leiſtungs⸗ 
fähigkeit abgegebene Erklärung tritt entgegen, daß ed damald um 
die Frage wegen Aufbringung der zum Unterhalt des Lehrers erfor: 
derlihen dauernden Beiträge, nicht aber um die Aufbringung von 
Baukoften fi) gehandelt hat. Der hierfür in dem Reſolut feftge- 
ſetzte Maßſtab ih von den Necurrenten mit Unrecht angegriffen; er 
entfpricht dem $. 31 Thl. II. Tit. 12 Allg. Land-Rechtd, der eine 
billige Vertheilung der Schufbeiträge vorjchreibt. Nicht minder ver: 
fehlt ift Die Berufung der Recurrenten auf den — 35. a. a. O., da 
derſelbe nur ſolche fremde Gemeinden im Auge hat, die früher für 
fich beſtanden haben und demnädjlt aftweite der Gemeinde des 
Schnlorts zugefchlagen find. ” 

Daß endlich der Umftand, daß unter den Betheiligten im vor- 
liegenden all über die Nothwendigfeit ded Baues fein Streit ent- 
en ift, dieſelben vielmehr ſämmtlich gegen den Bau fidh erklärt 
aben, die rejolutorifche Entſcheidung der Sache im Verwaltungs» 

weg nicht hindern Tann, bedarf feiner weiteren Ausführung **). 
Demnach iſt das Refolut, wie geſchehen, zu betätigen geweſen. 
Berlin, den 18. April 1865. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
bie Königliche Regierung in N. 

5227, U. i 

156) Beihaffung des Brennholzes für eine Schulftube 
in der Provinz Eptefien. 

(Centrbl. pro 1861 Seite 570 Nr. 217.) 

Ew. Hodwohlgeboren eröffne ich auf die Vorftellung vom 
27. October v. 3., daß die Vorſchriften des Fatholifhen Schulregle- 
mentd vom 18. Mat 1801 über die Aufbringung des Holzdeputate 
für den Lehrer eine Anwendung finden auf die Beigafun des 

r Beheizung der Schulſtube erforderlichen Holzes. Die Koſten 
bei find demnach auf Grund bed 8. 31. Tit. 12. Th. II. des 

llg. Land» Rechts von ſaͤmmtlichen Mitgliedern der Schulgemeinde 
aufzubringen. 

Demzufolge kann das Domtntalgefinde, ſoweit e8 zur Kategorie 
der Haußspäter der Schulgemeinde gehört, nicht von antheiliger Auf⸗ 
bringung der Koften für das Schulbrennbolz befreiet werden. Eine 

®) Gentrbl. pro 1863 Seite 115. 
“*), Gentchl. pro 1862 Geite (109, 
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Ueberbürbung ber Domintalangebhörigen gegenüber der bäuerlichen 
Gemeinde kann hierin um fo weniger gefunden werden, als bie 
Königliche Regierung zu N. im der Verfügung vom 9. Juni v. J. 
ausdrücklich die Vertheilung der Beiträge nad) der Ktaffen- und 
Grundfteuer angeordnet bat, durch die Berüdfihtigung der Grund⸗ 
ftener neben der Klafjenitener aber eine Ve nis mäbtg jtärfere 
Belaftung der bäuerlichen Gemeinde herbeigeführt wird. Endlich ift 
auch der Umftand, daß Em. Soctoblgeboren dem Lehrer ein Holz« 
deputat zu gewähren haben, auf die Verpflichtung ded Domintalge- 
ſindes zur antheiligen Aufbringung der Koften für die Beheizung 
der Schulftube ohne Einfluß. 

Demgemäß vermag ich Ihren Anträgen nicht zu entipredhen. 

Berlin, den 12. April 1865. 
Der Mintiter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 

Sn Vertretung: Lehnert. 
Au 

ben Nittergutsbeflger 2c. zu N. (in ber Provinz Schlefien.) 
6621. U. 

157) Aufbringung des Schlägers, Fuhr- und Hauerlohnd 
g eh dad Schulbrennbolz. 

Der Königlichen Regierung erwiebere ich auf den Bericht vom 
24. Februar c., dafs ich die wieder beigefügte Beſchwerde des Lehrers 
N. zu N. über die Nichtgewährung einer Entſchädigung für das 
Schläger, Fuhr⸗ und Hauerlohn feines Deputatholzed Hr unbegrüns 
bet nicht erachten Tann. 

Zwar ift dem ıc. N. tn feiner Vocation vom 22. September 
1851 die Verpflichtung auferlegt worden, mit den ihm zuftehenden 
5 Klaftern Deputatholz auch das Schulzimmer zu heigen aber aus 
dieſer Beitimmung ro! nicht, daß er im Interefje der Schulgemeinde 
aus feinen eigenen Mitteln die Koften für Schläger, Fubr- und 
Hauerlohn zu beftreiten hat, zumal unter den gegenwärtigen Verhält- 
niffen das ganze Holzdeputat zur Heizung der Schulftube verbraudt 
wird, und der Lehrer N. nichtd davon zum perſönlichen Gebraud) 
erübrigt. 

Wenn dem Befchwerbeführer auch die außerordentliche Berpflich« 
tung hätte auferlegt werden follen, an Stelle der Schulgemeinde 
aus eigenen Mitteln das Schläger», Fuhr- und Hauerlohn für das 
zur Heizung der Schulitube erforderliche Holz zu bezahlen, jo hätte 
Died auödrüdlidy in der Bocation ausgeſprochen jein müflen. 

Die Königliche Regierung veranlaffe ich daher, dem Antrage bes 
Lehrerd N. weitere Folge zu geben, indbelondere mit der Schulge- 
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meinbe au verhandeln, und es fich angelegen fein zu laſſen, wonuöglidh 
eine gütliche Vereinbarung in der Sache zn vermitteln. 

er zc. N. iſt demgemäß zu beſcheiden. 
Berlin, den 1. Mat 1865. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
die Königliche Megierung zu N. 

5188. U. 

158) Beihaffung des Schulbrennholzes in der Provinz 
Preußen. 

Die Berichte der Königlihen Regierung vom 1. Auguft und 
10. October v. 3. haben mir Beranlaffung gegeben, Far die übri⸗ 
gen Köntglichen Regierungen ald den Herrn Ober- Präftdenten der 
dortigen Provinz über die Frage zu hören, wie bet denjentgen Schu⸗ 
len, zu welden Domainendörfer und adelige Ortichaften gehören, 
der vom Fiscus nicht zu gewährende Theil des Brennholzdeputats 
aufzubringen ift. 

Der Herr Ober» Präfident und die Königlichen Regierungen zu R., 
N. und N. haben ſich übereinftimmend in — 52* — an die Ausführungen 
in dem Urtheil des Koͤniglichen Ober⸗Tribunals in Sachen des katholi⸗ 
ſchen Schulvorſtandes zu D. wider den Fiscus vom 11. März v. 3") 
dahin ausgelvraden, daß der vom Fiscus nicht gewährte Theil de® 
Brennholzbedarfs nur von den adeligen Ortſchaften, nicht aber, wie 
die Königliche Regierung angenommen bat, von den fämmtlichen zur 
edule gehörigen Ortſchaften einjchließlich der Domainendörfer aufzu⸗ 

gen jet. 
Die Königliche Regierung zu N. hat dabei noch beſonders bezeugt, 

daß hiernach in ihrem Bezirk auch ſchon von jeher verfahren ſei. 
Dieſer Auffaſſung kann auch ich mit Rückſicht auf die Entſchei⸗ 

bungegrünbe ded Königlichen Ober-Tribunald fowie im Hinblid auf 
bie Vorſchrift des S. 47. der Schulordnung vom 11. December 1845, 
welche erkennen läßt, dab die Gutsherren bei Lieferung ded Brenn: 
materiald für die Schulen nur ihre eigenen Hinterjaffen, nicht aber 
auch diejenigen anderer Gutöherren vertreten, nur beipflichten. 

Demgemäß regelt fih das Berfahren in den voraudgefepten 
Fällen folgendermaßen: 

Zunächft ift der gefammte Bebarf an Brennmaterial nady den 
. 40 und 47 der Schulorbnung vom 11. December 1845 auf 

ämmtliche zur Echule gehörigen Ortichaften nad) ber Zahl der Haus⸗ 
haltungen zu vertheilen, der Antbeil der Domatnendörfer fodemn vom 

*) abgebrudt im Centrbl. pro 1864 Seite 683 Nr. 285. 
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Fitcus zu übernehmen, der Anthetl der adeligen Orffihaften aber von 
jeder derjelben aufzubringen, joweit nidyt die Privatgutsherren nad 

. 46. a. a. D. dafür sufgufommen verpflichtet find. Es verfteht 
ich von felbft, daß diefe Kegel da, wo befondere Feſtſetzungen oder 
Dbfervanzen, welche auch in Beziehung auf die Leiftungen des Fis⸗ 
eus nach dem bekannten Erkenntniß des Königlichen ObersTribunalß 
vom 29. April v. 3; in Saden der evangeliſchen und mennonitiſchen 
Landbefiger zu M. wider den Fiscus für maßgebend zu erachten 
find, etwas Andere verordnen, eine entiprechende Mobification ers 
leiden muß. 

Die Königlihe Regierung veranlaffe ih, demgemäh bie Be- 
ſchwerde des Schulvorftanded zu N. vom 29. Auguft v. 3. zu erle⸗ 
digen und in Zukunft allgemein zu verfahren. 

Berlin, den 23. Sunt 1865. 

Der Minifter der geittlichen ıc. Angelegenheiten. 
er. von Müh 

An 
bie Königliche Regierung zu N. (in ber Provinz Preußen.) 

10,168. U. » | 

159) Baubholzlieferung nad Bereinigung verſchiedener 
Güter zu einem Ganzen. 

(Gentrbl. pro 1865 Eeite 242 und Seite 426.) 

Auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 4. Mai er, 
und den Recurd der Öutaberrjeaft vom 2. Marz d. 3. wirb das 
in Betreff des Baud eined katholiſchen Schulgehöftd zu W. erlafjene 
Rejolut vom 15. Dezember v. 3. mit Vorbehalt des Rechtswegs 
hierdurch beftätigt. 

Die Recurrentin räumt ein, dab die zur Herrihaft K. gehört 
. gen Güter K., N. ıc. feit Anlegung des Hypothekenbuchs im Fahr 
1798 ein gemeinſchaftliches Hypothekenfolium haben. Die Güter 
find ſonach als ein Sanzed zu behandeln, und nad) den Rechts⸗ 
grundſätzen über die Theilnahme der Pertinenzftüde an den Befug⸗ 
niſſen und Laſten des Ganzen, dem fie angehören, — $. 44 in 
Verbindung mit $. 32 und 36 Theil I. Titel 2 Allgemeinen Laudr 
Rechts —, fowie nah den Borfchriften der SS. 39 umd 40 der 
Hypothekenordnung ift die Befigerin der in Rede ſtehenden Here 
Ihaft, da ein befonderer, bet der Einverleibung ded Dominiumsd W 
emachter Vorbehalt nicht behauptet worden und nad dem Zuges 
— der Recurrentin zum Dominium G. ein Forſt gehört, auf 
Grund des $. 36 Theil II. Titel 12 Allgemeinen Land⸗Rechts zu 
unentgeltlicher Hergabe ded erforderlihen Bauholzes für verpflichtet 
zu erachten. Hierin farm ber Umſtand nichts ändern, daß für jeben 
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ber genannten Orte ein bejonderer Regulirungs⸗Kezeß abgefchloflen, 
und dab dad Grundſteuer⸗Soll für G. bei der neuen Re Krk 
dem 1. Sanuar d. 3. befonderd ausgeworfen worden ik während 
ed bis dahin im Grunditener- Soll von K. enthalten war. Auch 
erſcheinen die fonftigen Einwendungen der Necurrentin gegenüber 
der Thatſache, daß die verjchiedenen Güter ald Herrſchaft eim ge 
meinfamed Hypothekenfolium haben, durchaus unerheblih. Demnad 
tft ber Recurs zu verwerfen und dad Refolut, wie geſchehen, zu be 
ftätigen geweſen. 

Diele Entſcheidung ift den Betheiligten befannt zu machen. 
Berlin, den 1. Suli 1865. 

Der Miniſter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
a In Vertretung: Lehnert. 
n 

die Königliche Regierung zu N. 

980. U. 

160) Competenzverhältnijfe in Anfehung der Organifa- 
tion der Schuleinrihtungen. — Baubeiträge der zutre— 

tenden Sntereljenten. 

(Centrbl. pro 1803 Eeite 283 und Seite 115.) 

Auf die Beichwerde vom 17. v. M. beitätige ich die von ber 
Königlichen Regierung zu N. unter dem 3. Februar d. 3. angeords 
nete Bereinigung ded Schloß- und Stadtbezirks N. zu einer Schulge⸗ 
meinde, fowie die gleihmäßige Heranziehung aller Mitglieder —2* 
ben zu den Schulunterhaltungskoſten. 

Dieſe Maßnahme liegt im Intereſſe der Schule und rechtfer⸗ 
tigt ſich dadurch, daß die Vertheilung der Laſten eine der Theilnahme 
an dem Nutzen der Anftalt entfpredgende fein muß. Der Umitand, 
daß die Kinder der Bewohner ded Schloßbezirks biöher thatjächlid) 
die Schule in der Stadt N. beſucht haben, ohne dab für diefelben 
ein Mehrered als dad übliche Schulgeld entrichtet worden, ſteht nicht 
entgegen, weil die Mitbenupung einer öffentlichen Schule überhaupt 
fein Gegenftand des Privatrechtd iſt und mithin dem freien, nur nady 
den allgemeinen gejelichen Beftimmungen und öffentlichen Rückſichten 
audzuübenden Organiſationdrecht, weldes dem Staat in Anfehung 
der Schulen zufteht, mit dem etwaigen Einwand der Berjährung 
nicht begegnet werben Tann. 

Dem eventuellen Antrage, Ste ald Mitglieber einer zugeichlagenen 
Gemeinde gemäß $. 35. II. 12. des Allgemeinen Land = Rechts zu 
ben Koften ber Unterhaltung der Schulgebäude nur mit ber —* — 
ber von den übrigen Haudvätern zu entrichtenden Beiträge heranzu⸗ 
ziehen, ftehen Die in dem angezogenen Erkenntniß bed Königlicen 
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Ober-Tribunald vom 20. Suni 1853 näher ausgeführten, von 
Ihnen nicht widerlegten Gründe entgegen. &8 bleibt Shnen indeß 
unbenommen, bei einem in der Folge eintretenden Baufall Shre 
dahin gehenden Anſprüche befonderd geltend zu machen und event. 
im Rechtswege zu verfolgen. 

Berlin, der 8. Mat 1865. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. | 

An 
bie Einwohner des Schloßbezirks zu N. 

9069. U. 

161) Auszug aus dem Verwaltungsbericht uber dad Ele- 
mentarfhulmwefen ded Regierungdbezirts Cöln für die 

Jahre 1862 — 64. 

In den bezeichneten drei Sahren find 8796 Thaler, alfo durch⸗ 
Ihnittlich in jedem Sahre 2982 Thlr. zur Verbefjerung der Lehrers 
gehälter durch die Gemeinden aufgebracht worden. Für die Gefammt- 
zwede der Slementarfchulen find 

185 in den Städten 78098 auf dem Lande 85532 Thlr. 
185: = ⸗ 208143 ⸗ = 133069 = 

alfo mehr 130045 ⸗ = 41587 = 
im Ganzen alfo 187582 Thlr. in drei Sahren mehr, ald in der 
Periode 1834 geleiftet worden. Es darf died gewiß ald ein erfreu> 
liches Bat qriänet werden. Während in diejer Beziehung Die 
Städte Cöln, Deup, Mülheim vorzugdmeife ohne alle Bei- 
hülfe aus Staatsfonds Viel gethan haben, find auch die ländlichen 
Kreife, indbefondere der Landkreis Coͤln, Steg und Bonn nıdt 
urüdgeblieben. Für die fehr armen rechtörheinifhen Bergkreiſe 
Baden indeflen auch die Stantöfaffe und der Bergifhe Schulfond3 in 
den drei Jahren im Ganzen 15250 Thlr. für Schulbauten gewährt, 
—— welche die betreffenden emeinden zu großem Dante 
verpflichtet hat. ıc. 
bet Yu dem Bergiihen Schulfondd erhält die Königliche Regierung 
jährlt 

a. 1600 Thlr., welche theild zu Unterftübungen bürftiger und 
würdiger Tatholifcher Lehrer bed Hetzoßthum⸗ Berg, theils 

Penſionen für emeritirte Lehrer, theils zur Dotirung neuer 
atholiſcher Schulſtellen, theils endlich zur Completirung ſol⸗ 
her Lehrergehälter, welche durch Penſionen an Emeriten ge⸗ 
ſchmälert ſind, verwandt werden. 

b. 200 Thlr. für Lehrmittel an katholiſchen Schulen des Ber⸗ 
giſchen Landes, 

28 
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c. 300 Thir. für Schulpfleger-Remunerationen 
d. 2200 Sir für Schulbauten und — 
e. auch in beſonderen Fällen aus dem Extraordinarium des 

Schulfonds außerordentliche, jedoch nicht bedeutende Zuſchüſſe. 

162) Deutſcher Sprachunterricht in den utraquiſtiſchen 
Schulen. 

Aus den jährlichen Reviſions⸗Protokollen der Herren Kreid- 
Schulen-Inſpectoren und aus den Referaten unferes Departements⸗ 
Schulrathes haben wir mit Befriedigung erfehen, dab die Lehrer in 
den lebten drei Jahren der deutihen Sprache eine größere Sorgfalt 
zugewendet haben, als died in den früheren Jahren geſchehen iſt. An 
einigen Orten find fehr erfreuliche Fortſchritte in der deutihen Sprache 
bervorgetreten, ohne daß eine Vernachlaͤſſigung der anderen Unterrichts- 
Ge enftände fichtbar geworden wäre, und laſſen die bisher erzielten 
Retultote und hoffen, daß dieſer wichtige Unterrichtd -Gegenftand 
unter ber weiteren Pflege der Herren Kreis: Schulen Inipectoren 
immermehr gedeihen werde. Deögleichen haben wir ed gem für 
einen erteilt in diejer Angelegenheit augejeben, dab die Behand» 
lung der deutſchen Spradye zum Öegenftan e der &rörterung bei 
mehreren Schullehrer-Sonferenzen gewählt worden ft, denn nur der 
Austauſch von Erfahrungen kann die richtigen Mittel finden laffen, 
welche erforderlich find, die Kinder polnischer, reſp. maͤhriſcher Zunge 
unter den erjchwerenden Umftänden eines unregelmäßigen Schulbe⸗ 
uches, oder der Klafienslieberfüllung in das Verftändnig der deut⸗ 
hen Sprache einzuführen. 

Bei den gegenwärtigen ungünftigen Zeitverhältniffen ift leider 
feine Ausſicht vorhanden, bie ehrt jo weit zu vermehren, d 
für je 80 Kinder überall ein befonderer Lehrer angeftellt werben 
Önnte, und daß feine der ländlichen Ortichaften ihre Kinder weiter, 

als + Meile zur Schule zu fchiden hätte, ed würde daher auch eine 
allen Anforderungen Reönung tragende Snftruction für die Behand» 
lung der deuffchen Spradhe z. 3. mit Erfolg nicht durchgeführt wer- 
den können; dennod dürfen einige allgemeine Anweiſungen, welche 
nach ben bis jeht gemachten Erfakrungen als nothwendig ſich heraus⸗ 
geſtellt haben, wicht länger zurück gehalten werben, und dies um fo 
weniger, als bei mehreren Lehrern in Bezug auf die Behandlun 
bed Unterrichtd in der deutſchen Sprache eine irrige Auffafjung fi 
gezeiat bat. Wir finden und daher veranlaßt, im Auſchluß an umtere 

reularien vom 8. April 1853 und 20, Februar 1859 Nachſtehen⸗ 
des zu verorbnen: 

I) Der ReligiondsUnterricht ift in den überwiegend pol- 
niſchen, reſp. mähriſchen Schulen nur in ber yolaifden, reip. 
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mäbrlichen Sprache je ertheilen, denn nur bie Mutterſprache 
kann das geeignete Mittel fein, Unterrichtöftoffe, welche bad 
tiefinnerite Leben erbauen und befruchten follen, den Kindern 
uzuführen. Daß die Kinder deuticher Bunge, welche polni- 
65 oder maͤhriſche Schulen befuchen, hierbei nicht unberüd- 
tchtigt bleiben dürfen, verfteht fich von felbft und es bleibt 
den Derren Schulreviſoren, wie bisher, überlaffen, hierin das 
Erforderliche anzuordnen ımd die Lehrer näher zu informiren. 
Der Anfhauungd-Unterriht mit den Denk- und 
Spreipköungen bat in manden Schulen erft im zweiten 
—22 egonnen; dieſer Unterricht muß ſchon im erſten 
Schuljahre beginnen und mit ganz beſonderer Sorgfalt penfie t 
werden, benn die Spradhübungen find bad zumerläffigite 
Mittel, die Kinder an die deutiche Sprache zu gewöhnen und 
in deren Berftändniß einzuführen. Dieſe Spredhübungen 
müflen jedoch ftetö ein gef na Ganze behandeln und 
den — der Kinder nach und nach erweitern. 

Der hierzu nöthige Lehrgang muß durch ſachliche und 
ſprachliche Rüdfichten beftimmt werden; fahlih: vom Be⸗ 
fannten und Nahen zum Wernerltegenden, von ummittelbarer 
—— zur bildlichen Darftellung, dann zur zuſammen⸗ 
faffenden Wiedergabe des geiftig Erfaßten. 

Sprachlich: zuerft eine Vocabel-Kenntniß fir Dinge, 
Thaͤtigkeiten, Eigenſchaften u. |. w., deren Bezeichnungen 
möglidft bald in einfache faplihe Verbindung mit einander 
gebradyt werden. 

Der Stoff zu den Anſchauungs⸗ und Sprehübungen für 
die Anfänger und für bie Mittelftufe ift aud den len 
Umgebungen bed Kindes zu entnehmen und hat fich in ftufen- 
weiler Erweiterung auszudehnen, jo dad zunaͤchft das Schul⸗ 
und bändliche Leben, der Garten, dad Feld und die Haus⸗ 
thiere in den Kreis der Anfchauung und der Spredhübungen 
ge ogen werben. Demnächft find die Eigenichaften, auch 

tigeiten der verſchiedenen hierher gehörigen Gegenſtände, 
jo wie deren Zwed und Nutzen FA pr und zu benen- 
ten. Hieran selben fi die Anſchauungs⸗ und Sprechübun⸗ 
en über die ibrigen Gegenftände auf der Erde, in der 
rde, im Waffer, in der Luft und am Himmel und die Bes 

trachtung des Menſchen nad) feinen durch die Jahreszeiten, 
die Umgebungen, dad Gefchleht und Alter beftimmten Be⸗ 
Ichäftigungen und nach feinen Verhältniffen zu andern Men- 
hen, wie bieö beifpielömelle in dem Häſterſchen Lejebuche 
anſchaulich dargeftellt ift. 

Auch die für die Schulen empfohlene Lejefibel von Beſta 
und Gygan bietet zu den Sprechuͤbungen reichlichen Stoff. 

28* 



436 

Mir jeben voraus, daß nach unferer wiederholten An- 
weifung jede Schule im Belipe des in Ober⸗Glogau heraus⸗ 
egebenen katholiſchen Schulblatted ift und weilen auf eine 
prehübung bin, welche zu dergleichen Uebungen einen An- 

halt giebt; diefelbe ift in dem erften Sahrgange unter IV. 
auf &. 112 u. d. ff. abgedrudt. 

Allerdings find hiezu Bildertafeln erforderlich, doch Tann 
es nicht ſchwer halten, foldhe, wo fie nod nicht vorhanden 
find, anzujhaffen. Bildertafeln find überhaupt dem Lehrer 
bei dem erften Sprech⸗ und Anſchauungs⸗Unterrichte unent- 
behrlih, da er den Kindern die Dinge, welche beſprochen 
werden follen, nicht immer in natura geigen und auch nicht 
immer fogleih auf die Zafel zeichnen Tann. „Gute und zu: 
gleich wohlfeile Bilder find die von Wilke. Diejelben führen 
dem Kinde aud feiner nächſten Umgevunp die verfchieden- 
artigiten Dinge in ihren mannigfachen Beziehungen und Ber: 
bältniflen zu einander und zum menden Leben vor. 
Ihre Anwendung ift in riner utraquiftiihen Schule um fo 
unentbebrlicher, als eben in diefen eriten Sprechübungen ber 
Grund zur Erlernung ded Deutichen gelegt werden muß und 
dad Erlernen der deutihen Sprache durch die Lebendigkeit 
ber an ihnen gewonnenen Anſchauungen weſentlich erleidtert 
wird. 

Für die Oberftufe ſoll der deutihe Sprachunterricht an 
das Leſebuch ſich anſchließen und es find die deöfallfigen Leſe⸗ 
ſtücke insbeſondere aus dem weltkundlichen Theile deſſelben, 
dann aber auch einzelne Geſchichten mit Sorgfalt ſo audzu⸗ 
wählen, daß fie ſich ihrem Inhalte nach au die Anſchauungt⸗ 
und Sprechübungen der früheren Stufen anfchließen, dieſe 
wiederholen, vervollitändigen und erweitern. 

Auf eine ausführliche Behandlung der deutichen Sprache 
nad den Kegeln der Grammatik werben fidh die Lehrer in 
den utraquiftiichen Schulen nicht einlaffen koͤnnen, dennoch 
wird ed von Nupen fein, wentgftend die Hauptregeln zum 
Anhalt anzugeben. 

In diefer Beziehung verweifen wir auf den den 
Mebungsftoff für den deutſchen Sprachunterricht in polniſchen 
Elementarſchulen, abgedrudt in dem Ober-Glogauer Schul 
blatte, fechfter Sahrgang, ©. 122 u. d. fi. 

Bor Allem aber haben bie Lehrer auf die richtige Aus⸗ 
ſprache des deutihen Idioms zu halten, wozu die Jugend⸗ 
zeit am geeignetften ift und wodurch weientlih ber Schüch⸗ 
ernbeit begegnet wird, weldye leicht abhält, eine fremde 
Sprache zu gebrauchen. 

Su Bezug auf diefen Gegenftand bemerken wir noch 
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ſchließlich, daß ed unſtatthaft iſt, den Stoff zu den Sprech—⸗ 
übungen aus dem Katechismus oder aus der bibliſchen Ge⸗ 
ſchichte zu wählen. 

3) Der let und Schreibunterricht hat in den polnischen, 
reſp. mährifchen Schulen in der Mutterfprache zu beginnen. 
Wo Kinder polnifcher oder mährifcher Zunge vereinzelt in 
deutſchen Schulen vorfommen und ſchon durch den Bertehr 
mit den deutſchen Kindern für die Sprade der Lepteren 
empfänglicher geworden find, mag es bei dem umgekehrten 
Unterrichtögange fein Bewenden behalten, benn erfahrungs- 
mäßig bat Dieter Unterrichtsgang in einer nicht geringen An- 
zahl von Schulen fowohl da tlich der Erzielun aldiner 
Kertigleit im mechaniſch ficheren Lefen, als auch Binfich! ch 
des Verſtändniſſes des Geleſenen einen guten Erfolg gehabt, 
letzteres zumal da, wo der Leſeunterricht mit dem vereinigten 
Sach⸗ und Sprachunterrichte in enge un gefept wor⸗ 
den tft. Wo jedoch, wie died in früherer Zeit der Kal ge- 
weſen ilt, dieſer umgekehrte Unterrichtögang auch in überwies 
gend polntfchen, refp. mährtichen Schulen zur Anmendung 
gebradyt wurde, da hat man leider die traurige Erfahrung 
gemacht, dab daB gleichzeitige DVerftändnig des Gelejenen 
nicht erzielt, letzteres vielmehr vielfach ganz ohne geiftige Er- 
faſſung geblieben if. ine ſolche ermüdende Öewöhnung, 
bald deutſche SH ohne Sinn und Berftändnik zu leſen, 
bewirkt gewiß da8 Gegentheil von dem, was binfichtlich der 
gebeiblichen Cinführung ber polniſchen, reſp. mähriihen Ju⸗ 
gend In dad Verſtändniß und in den Gebrauch der deutichen 

prache beabfichtigt wird. Aber auch felbit da, wo gleichzei« 
to mit dem Lefenlernen dad Verſtändniß ded im fremden 
Idiom dargebotenen Lehrſtoffes wirklich bis zu einem gewiſ⸗ 
fen Grade erreicht wird, ericheint doch die den kleinen Kindern 
hierdurch zugemuthete Doppelthätigfeit jehr bedeutend und es 
kann nicht verfannt werden, daß, zumal für weniger begabte 
Kinder und unter Anleitung minder gewandter Lehrer, auch 
nach diefer Seite bin mandhe den gebeihlichen Fortichritt Läh- 
mende Schwierigkeiten I erheben. 

Ferner muß unzweifelhaft als naturgemäßer erachtet 
werben, daß bie auf den Kefeunterricht vorbereitenden Sprech⸗ 
übungen, fo wie die erften Lautir- und Lefeübungen an den 
Lautverbindungen der Mutterjprache, mit und in welden die 
Kinder durch dad Sprechen geläufig befannt und geübt find, 
erfolgen, nicht aber an einer fremden Sprache, welde in 
anderdartigen und ungewohnten Eigenthümlichkeiten neue und 
nicht unerbebfiche Schwierigleiten darbietet. . 

Auch prägen ſich die Wortbilder, zu deren geläufigem 
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Griennen der weitere Fortſchritt im Leſen ed zu bringen hat, 
viel rajcher und ficherer ein, wenn mit denfelben ein dem 
findlihen Bewußtſein bereitd ganz befannter Begriff fidh 
verbindet. 

Und daß ferner die eriten Lefeübungen in der den Kin- 
dern veritändlichen Mutterfprache für Diefelben ebenſowohl 
ein viel größered Intereſſe haben, ald auch, richtig betrieben, 
viel geiltwedender und bildender werben Tönnen, ald gleiche, 

e 
Somit ſcheint es der Natur der Sache entſprechend, daß 

polntiche, reip. mähriſche Kinder zuerſt polniſch, reſp. mähriſch 
eſen lernen. 

Daſſelbe gilt von den Schreibübungen, denn abgeſehen 
davon, dab ed unnatürlich fein würde, von den Schreib» 
übungen eines Kindes gerade die Mutteriprache auszuſchließen, 
fo find folde Webungen für das Schulleben kaum zu um- 
eben, vielmehr müflen fie nach verfchiedenen Seiten hin als 
—* foͤrderlich angeſehen werden. So fördern z. B. Schreib⸗ 
übungen, welche als abtheilungsweiſe Selbſtbeſchäftigungen 
in die engſte Verbindung mit dem Leſen geſetzt werden, auch 
das Letztere im hohen Grade; Aufſchreibungen in Beziehung 
auf den Anſchauungs⸗Unterricht find ein Fehr zwedmähiges 
Mittel zur Selbitbeihäftigung der zeitweile der unmittel« 
baren Unterweifung des Lehrers nicht unterftellten Schüler: 
Abteilungen. Ed würde methodiſch ungerechtfertigt ſein, 
wenn dad, was auf dem Gebiete des vereinigten Sach» und 
Sprach⸗Unterrichts in beider Sprachen gelehrt, aufgefaht und 
be PR ift, nicht auch in beiden aufgejchrieben werben 
I te, jobald dazu die techniiche Befähigung erreicht iſt; und 
aß dieſes geichieht, ift ſachlich und ſprachlich für bie wieder: 

bolende Beleftigung ein jehr wichtige Mittel, wichtig aber 
auch ald ſchriftliches Derkehr- und Berftändigungs- Mittel im 
een Leben mit allen denjenigen, welche diefelbe Sprache 

bren. Hiernach wird alfo aud das Schreiben in der Mut: 
teripradye zu beginnen haben. 
„. ber jowohl die deutſchen Lefe- ald auch die Schreib» 
übungen dürfen in den überwiegend polniſchen, reſp. mähri- 
en Schulen nicht bis in die letzten Schuljahre der polnt- 

en, reip. maͤhriſchen Kinder verſchoben werden, diefe Hebun- 
gen müſſen vielmehr ſpäteſtens mit dem dritten Schuljahre 
ed Schullinded beginnen. Wenn dann in den erften zwei 
Jahren einedtheild die allgemeine Schwierigleit, welche bie 
Dperation ded Leſenlernend bedingt, an den geläufigeren Laut: 

dd 
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verbindungen ber Mutterſprache überwunden, anderntheils Die 
Kinder durch die Spredhübungen zu dem Verftändniß des 
Inhalts einer deutichen Fibel befähigt werden, fo läßt der erft 
im dritten Schuljahre beginnende Ser Lefeunterricht we⸗ 
Ientlic rafchere und gedeihlichere Zortichritte mit Sicherheit 
erwarten. 

In diefem Sinne ift aud dad zur allgemeinen Sinführ- 
ung von und empfohlene Leſebuch von Belta und Cygan be= 
arbeitet. Dafjelbe enthält auf den erften 40 Seiten die 
erften polnischen Lefeübungen, welche bei einigermaßen regel 
mäßigem Schulbeſuche der Sinder und einer forgfältigen 
Behandlung Seitens ded Lehrers in einem Sahre, langftend 
aber in zwei Zahren zum Abſchluß kommen Tönnen; alddann 
muß auf den eriten Abfchnitt der deutichen Leſeübungen übers 
egangen werben, welchem etwa wiederum zwei Sahre der 
chulzeit zufallen, fo daß der Reſt der Schulzeit von noch 

vier Sahren den oberen Stufen verbleibt. Nur die erfte 
Stufe der Kinder lieft in einer Sprade, bei den nächſtfol⸗ 
genden Stufen wechſeln die Lefeübungen in der polnischen, 
reip. mährijchen und der deutichen Sprache ab und muß der 
im Schulzimmer audzuhängende Lectionsplan bei jeder 
utraqui *8* Schule von jetzt ab auch ſo angelegt ſein, daß 
aus demſelben die verſchiedenen Leſe- und Schreibſtunden, 
und die Angabe, ob ſie der polniſchen, mähriſchen oder deut⸗ 
ſchen Sprache gelten, erfichtlich werden. 

Die Herren Schulreviſoren utra uſticher Schulen, wel⸗ 
chen ebenſo, wie den Lehrern von bielem ireular ein Exem⸗ 
ylar mitzudeuen iſt, werden ſich nach Vermittelung der 
Darren hulinipectoren der Mühe nicht verfchließen, den 
ehrern bei der Anfertigung eines seht und Stundenplaneß, 

wie er nunmehr nothwendig fein wird, am die pand zu ges 
ben. Zum Anhalt empfehlen wir bterbet den en Bir 
utraquiftiiche Schulen, wie er im 4. Hefte des Ober-Ölogauer 
Schulblatted pro 1862 auf S. 256 u. d. ff. abgedrudt tft 
und in den fpäteren Heften noch fortgeſetzt werden wird. 
Wo noch die Leſefibeln von Keßner, oder die von Onderka 
im Gebrauche find, da iſt derjelbe Gang zu beobachten, denn 
auch diefe Bibeln enthalten die Leſeübungen nad) der Sprache 
getrennt, nur wird bei der Onderka'ſchen Lejefibel dad mecha⸗ 
niſche Auswendiglernen der nebenanftehenden Ueberſetzungen 
zu vermeiden fein. 

Eine mährifche Lefefibel Itegt und gegenwärtig nicht vor, 
jedody wird in Bezug auf den Leſe⸗ und Schreibunterriht 
auch in den mähriichen Schulen baffelbe Verfahren, wie e8 
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für F polniſchen Schulen angegeben worden iſt, zu beobach⸗ 
ten fein. 

Es kann nicht ausbleiben, daß bei richtiger Behandlung 
dieſes Verfahrens und bei fortgefehter Sorgfalt Seitend der 
Lehrer die Kinder in der oberen Klaffe und namentlidy in 
dem legten Schuljahre in dad Verſtändniß der deutſchen 
Sprache fo weit eingeführt worden find, dab ihnen füglich 
feind der einfachen Leſeſtücke, wie fie die deutichen Lefebücher 
für die Elementarſchulen enthalten, unverftändlidy bleiben kann. 
Die Kinder werden aber auch auf diefem Wege die Befähi- 
ung erlangen können, ihre Gedanken audy in deutſcher 
prache klar niederzufchreiben, wenn die Sprahübungen 

dazu vorbereiten und wenn die Schreib: und Leleübungen 
Hand in Hand gehen und wenn endlich auch der Stoff hiezu 
paflend, d. h. aus dem Geſichtskreiſe der Kinder und ſtets 
mit Anpaſſung auf ihre fpäteren Lebensverhältniſſe gewählt 
wird. 
Det dem Rechnen, zu weldem wir die Methode des 
Seminarstehrerd Dorn zu Ober-Glogau wiederholt empfeb- 
len, ift ed nicht nothwendig, daß ſämmtliche Nebungen ber 
einzelnen Zahlenkreiſe auertt in der Mutterſprache und erft 
dann und gar erft in der oberen Klaſſe deutih durchgemacht 
werden; vielmehr können felbft die kleinſten Kinder bes erften 
Schuljahres ſchon beim Rechnen an den Gebrauch der deut⸗ 
ſchen Sprade gewöhnt werben, nur ift ftreng darauf zu 
halten, daß der Werth der Zahlen den Schülern durch Vers 
mittelung der Mutteripradye, welche überhaupt immer die 
Bermittlerin zum Berftändniß fein mus, anſchaulich gemacht 
wird. 

Dei feinem der Unterrichtö- Gegenftände wird jur Ans 
eignung deutſcher Benennungen eine fo günftige Gelegenheit 
geboten, ald gerade beim Rechnen. Hier lernen die Kinder 
außerdem falt fptelend Die verfchiedenen Münzjorten nad 
ihrem Werthe kennen, die verfchiedenen Maße, Gewichte, 
Zeitabichnitte, Waaren u. |. m. 

Der Unterricht in der Weltkunde, d. i. Erdbeſchrei⸗ 
bung, Weltgefchichte, insbeſondere vaterländifche Geſchichte, 
Saulire und Naturgeſchichte tritt erft in den fpäteren 
Schuljahren in der oberen Klaffe im Anfchluffe an bad Leſe⸗ 
buch auf, nachdem durch den Anfchauungd- Unterricht und 
durh die Sprahübungen in ber ımteren Klaffe eine ſach⸗ 
und ſprachlich vorbereitete Einführung in dieſe Gebiete vors 
auagegangen ift. 

uch bier Tann erfahrungsmäßig die deutfhe Sprache 
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in Gebrauch Eommen, wobet jedoch die Mutterfprache immer 
die Vermittlerin bleibt, damit nichts unverftändlich bleibe. 

6) Der Geſang tft Sade des Herzend und bed Gemüths; 
ier muß der erſte Text fo recht eigentlich in der Mutters 
prache geboten werden, jowohl zum Kirchen- ald zum Volks⸗ 
liede, denn foldye Lieder, in der Miutterfpradye gejungen, fin- 
den im Herzen ber Kinder einen tieferen und freubigeren 
Anklang und Wiederhall, ald wenn fie diefelben in der ihnen 
doch immerhin fremder bleibenden deutfchen Sprade fingen. 
Die Wahrheit, dag im Gefange Wort und Ton und Herz 
zujammenflingen, verdient auch hier gewiß alle Bedeutung. 

Gleichwohl wird die utraquiftiihe Schule der Aufgabe 
fich nicht verſchließen dürfen, auch deutfche, namentlich patrio⸗ 
tiiche Lieder einzuüben, welche die Liebe und Treue zum ans» 
geſtammten Könige und zum Baterlande erhöhen und befeftigen 
und welche indbefondere die Knaben in |päteren Jahren in 
ein gewiſſes Hochgefühl verjegen, wenn % in die Reihen der 
Baterlandöföhne eingetreten, in dem Geſange der Kameraden 
liebe Heimathklänge wieder erfennen. Auch paffende deutjche 
Scullieder werden von Kindern gern gefungen, jedod) muß 
darauf gefehen werden, daß eben nur alfene Lieder gewählt 
werden und dab die Lehrer den Snbalt ded einzuübenden 
Liedes jedeömal vorher erklären. 

Mir vertrauen der fortgejeßten Sorgfalt der Herren Kreid- 
Scyuleninfpectoren und der zum Gedeihen des Schulwejend erforder- 
lichen Mitwirkung der Herren Schulreviforen, daß die vorftehenden 
Anweifungen im vollen Umfange zur Ausführung gelangen und be- 
auftragen Euer Hohwürden, die Xehrer Ihrer alpechion nunmehr 
mit entiprechender Anweiſung zu verfehen und dafür zu forgen, daß 
dieſes Gircular nicht nur in dad Eurrendenbud ein eheftet, ſondern 
in allen Stücken beachtet werde, zu welchem Zweck die noͤthige An⸗ 
zahl von Abdrüden hiermit überjendet wird. 

Wir find germ und jederzeit bereit, den Fleiß pflichtgetreuer 
Lehrer anzuerfennen und die äußeren Verhältniſſe berjelben nad 
Möglichkeit in eine günftigere Lage zu verſetzen, dagegen erwarten 
wir, daß fie auch ihrerfeitd nad) Pflicht und Gewiſſen ed ſich wer- 
den angelegen jein lafjen, den Zuftand der ihnen anvertrauten Schu⸗ 
len zu beben und die deutihe Sprache ald ein Hülfömittel zu fördern, 
welches den Kindern in ihren ſpäteren Lebendverhältnifjen zum gro» 
Ben Nutzen gereicht. 

Schliehlih verordnen wir, dab in dem Haupt» Kataloge einer 
jeden utraquiftiichen Schule, inſoweit died nicht ſchon geichteht, nf. 
tig genau und in einer bejonderen Rubrik außgeiprochen werde, wel« 
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ben Grad ber Fertigkeit das betreffende Rind polntfcher, ref. mäh⸗ 
rifher Abkunft bis ze ſeinem Austritt aus der Schule erreicht hat. 

Oppeln, den 12. Februar 1863. 

Königliche Regierung. Abtheilung des Innern. 
j Circnlare 

an bie Herren Kreis- Gchulen- Infpectoren ber 
ntraquiftiichen Schulbezirte bes Departements. 

163) Berleihbung der Rechte einer juriftifhen Perfon. 
(Eentrbl. pro 1864 Seite 701 Nr. 2%). 

Durch Allerhöchfte Ordre vom 18. März d. S. find der von _ 
den Cheleuten Yurt galt errichteten Waiſenhaus⸗, Armen und 
Kranfen-Stiftung zu Rheinböllen im Kreiſe Simmern, Regie 
rungsbezirk Foblen vorbehaltlich der Feſtſtellung ihrer Statuten 
dur) den Ober-Präfidenten der Rheinprovinz die Rechte der jurifti- 
[hen Perjon verliehen worden. 

Re Stiftungen, Schenfungen und Bermädtniffe im 
Reſſort der UnterrichtsVerwaltung, gu weldendielans 

beöherrlihe Genehmigung ertheilt worden ift. 
(Eentrbl. pro 1865 Seite 58 Nr. 27.) 

1. Die Stände des Kreifed Goldberg-Haynan haben bes 
Ichloffen, zum Ausbau der in Goldberg zu erridhtenden 
Schwabe⸗Prieſemuthſchen Watfen-Anftalt (cfr. Gentrbl. pro 
1862 Seite 657) einen baaren Beitrag von 8,000 Thlrn 
in den Sahren 1865 bis 1868 zu leiſten. 

2. Der katholiſche Pfarrer Kann zu Nemmentd im Kreis 
Euskirchen bat dem Verwaltungsrath der Studienſtiftun⸗ 
gen zu Cöln ein Grundftüd im von 8860 Thlm zu 
einem Bamtlien-Stipendium (für zwei Tatholifhe Deicenden- 
ten der Gefchwifter und weiteren Verwandten des Erblafjerß, 
event. für zwei ftudirende Sünglinge auß der Baterftadt def. 
felben, Rheinbach) vermadht. 

3. Bon einem Vermächtniß ded Kaufmanns %. W. Schulze 
. im Berlin an bie St. Nicolat- und die St. —z 

daſelbſt im Betrage von etwa 15,000 CThlrn fol ein Viertel 
des Jahresertrags für die in dieſen beiden Gemeinden befte⸗ 
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benden oder noch zu errichtenben Kinder⸗-Vewahr⸗ Anflalten 
verwenbet werben. 

. Unter ver[hiebenen Zegaten, weldhe der Domcapitular Dompfar⸗ 
rer Dr. Bill zu Coͤln dem Metropolitan- Kapitel und der 
Metropolitan Kirchenvermwaltung daſelbſt für milde Zwede zu- 
gewendet bat, befindet fidh ein Kapital von 1379 Thlrn 26 Sgr. 

Pf., deffen Zinfen zwei gleiche Studienporlionen für Stu- 
dirende der Tatholiichen Theologie (zunächft aud der Familie 
des Erblaſſers, event. aus der Metropolitan», der St. Urfula- 
und ber St. Severin-Pfarret zu Eöln) bilden follen. 

. Der ftädtiichen Gewerbeihule zu Berlin ift jebt ein Der» 
mächtniß des im Jahr 1849 veritorbenen Bilbhauerd Eben 
dajelbft im Betrage von 8250 Thlrn zugefallen. 

. Der Banquier Warſchauer und feine Ehefrau zu Königs» 
berg i. Pr. haben der Univerfität daſelbſt 2500 Thlr. vier 
procentiger Oftpreußiicher Pfandbriefe zur Errichtung zweier 
Stipendien von je 50 Thlen, von melden dad eine ein Stu: 
Dirender chriftlicher Neligton, dad andere ein Studirender 
jüdifcher Religton erhalten fol, vermacht. 

. Die Eheleute Purizelli haben in ihrem Wohnorte Rhein- 
böllen, Kreis Simmern, durch Hergabe von Grundftücken, 
jowie durch Herftellung und Außftattung von Gebäuden eine 
Stiftung errichtet, deren Zweck vornehmlidy die Erziehung 
und Pflege der katholiſchen Waijen und verwahrlofter Kin 
ber, ſowie die Pflege und Unterftübung ber Armen unb 
Kranken aller Gonfefftonen in ber Gemeinde Rheinbölles und 
Umgegend ift. Neuerdings find von denfelben diefer Stiftung 
ferner ein Kapital von 10,000 Thlen, Grundftüde und Mo: 
bilien zugewenbet worben. 

. Der Kaufmann Weit zu Reichenbach in Schleften hat 
dem Rettungdhaufe zu Schreiberhau ein Grundftüd in 

Diesdorf mit den darauf befindlichen Gebäuden, zuſam⸗ 
men im Werthe von 10,000 Thlrn, unter der Bedingung 
geſchenkt, daß dadfelbe für immerwährende Beiten zur För— 
derung des Reiches Sein Chrifti, zunächft zu einem Rettungs⸗ 
haus für confirmirte Kinder, insbeſondere zu einer Ackerbau⸗ 
fchule verwendet werde. 

. Die Wittwe des Kreiddeputirten von Reinicke zu Lan— 
genttein, Kreid Halberftadt, hat mit einem Kapital von 
00 Thlrn eine milde Stiftung unter dem Namen von Reis 

nickeſche Stiftumg zur Unterflügung armer Schallinder in 
Langenftein gegrünbet. 
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Der in Magdeburg verftorbene Geheime Juſtiz⸗ und Appel: 
lationdgerichtö - Rath Knieſe hat ein Gartengrundftüd zu 
Zeig im Werthe von 1500 Thlrn und ein Kapital von 
1500 Zhlrn mit der Beftimmung ausgeſetzt, daß von den 
Erträgen nad Abzug der Verwaltungsfoften alljährlich zu 
Weihnachten eine Beſcheerung für arme Waifen und für 
Kinder unbemittelter Eltern der Stephans-Vorſtadt in Zeitz 
veranftaltet werde. 

Bon dem Weber und Haußbefiper Knauer zu Gumpendorf 
bei Wien ift mit zwei SKapitalien von 1000 Thlrn und 
2000 Gulden eine Stiftung für arme fatholiiche Schulkinder 
und katholiſche Hausarme zu Zaulbrüd im Kreiſe Rei: 
chenbach errichtet worden. 

Der Thierarzt Schütz hat fein aus zwei DBohnbäufern in 
Aachen beftehendes Smmobiliar-Bermögen, vorbehaltlich des 
lebendlänglihen Nießbrauchsrechts feiner Ehefrau, dem Ber: 
waltungsrath der Stubien-Stiftungen in Cöln zur Begrün- 
dung eines Kamilien-Stipendiums für die Defcendenten feiner 
und ber Geſchwiſter feiner Ehefrau, und zwar für Knaben, 
welche fich dem Priefterftand, und für Mädchen, welche fid 

t dem Berufe des Kiofterdlebens widmen, vermacht. 

Der Schulgemeinde Schademwalde im Kreis Lauban ift 
von dem Particuliee Erner dafelbft ein neues Schulhaus 
nebft Zubehör und 3 Morgen Aderland im Gefammtwertbe 
von etwa A000 Thlen gefchentt worden. 

Der Ver a. D. und Prediger Benele zu Ber 
lin bat zur Erbin jeined Nachlaſſes, beftehend aus einer ge- 
genwärtig bereits disponiblen Summe von etwa 23,500 him 
und einem fpäter zutretenden Betrag von 10,000 Thlirn, die 
Stadt Berlin mit der Verpflichtung eingefept, mit diefem 
Nachlaß eine Stiftung zur Förderung der Zwede der Philo- 
ſophie zu gründen. 

Der von dem Freiherrn Sofeph von Mellin pe undeten 
Stiftung zur Errichtung einer Verpflegungsanftalt für arme 
Knaben auf dem Gute Uffeln bei Werl find von der Wittwe 
des Stifterd, wiebervermählten Gräfin von Loe zu Wiſſen 
ein Kapital von 886 Thlen 24 Sgr. 3 Pf. — — und 
ein Kapital von 5680 Thlrn zur Einrichtung des ieh 8: 
Snftituts und Erbauung einer Kapelle bet bemjelben tefta- 
mentarijch vermadht worden. 

Der Gemeinde nurteabor im Kreiſe Düren find von 
dem Kunftwollenfabrifanten Wilhelm Schüll dafelbft das 
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Baufapital zur Errichtung einer Mein- Kinber-Bewahrfchule, 
die für lehtere erforderlichen Utenfilien, und zur Dotation 
derfelben die Summe vom 3000 Thlen geſchenkt worden. 

Die zu Düfjeldorf verftorbene Rentnerin Augufte Schöller 
bat der evangeliichen Gemeinde daſel bſt einige Bermächt- 
niffe audgejegt, ‚darunter ein Kapital von 5000 Thlm für 
dad evangelifche Waiſenhaus. 

Der Rentir Beder zu Königsberg 1. Pr. bat der 
Univerfität dafelbft ein Kapital von 2000 Thlen mit der 
Beftimmung vermadt, daß die Zinjen deffelben zu einem 
Stipendium für einen dürftigen Studirenden mofalfchen 
Glaubens, oder in Ermangelung eines jolden für einen Stu- 
direnden evangelifchen, Glaubens verwendet werden. 

Dem Fürftbiichöflichen Knaben -Erziehungs- oder Mendican- 
ten-Snftitut zu Nette, einer der Erziehung armer Tatholi- 
cher Knaben gewidmeten kirchlichen Stiftung, hat der Deftil« 
lateur Nave ein Kapital von 2000 Thlen zu dem Zwecke 
vermacht, daß die Zinfen zur Anſchaffung wärmerer Kleidungd- 
ſtücke für die Benefictaten verwendet werben. 

Die unverehelihte Aline Bonzel zu Ape hat dem Bijchöf- 
Iihen Stuhl zu Paderborn mehrere in der Steuergemeinde 
Olpe gelegene Grundftüde nebit den darauf befindlichen 
Gebäuden im Gejammimwerthe von ungefähr 10,000 Thlen 
unter der Bedingung geſchenkt, daß die freie und unentgelt- 
liche Benupung derfelben der Genoſſenſchaft der armen Fran⸗ 
diefanerinnen dajelbft zum Zwed der Erziehung armer vers 
aallener und verwahrlofter Kinder in der Stadt Olpe ver- 

eibe. 

— nn mm nt msn tn 



Rerfonal: Veränderungen, Titel» und Orbens:Berleihungen. 

A. Univerfitäten. 

Der Brivatdocent Dr. Georg Duinde in Berlin tft gu außer⸗ 
ordentlichen Profeſſor in der philoſophiſchen Facultät der Univer⸗ 
fität daſelbſt, 

bei der Univerſitaͤt zu Halle der Strafanſtalts⸗Kafſen⸗Rendant 
Solle dajelbft zum Rendanten der Untverfitätälaffe und interi- 
miſtiſch zum Quaͤſtor ernannt worden. 

B. Gymnaſial⸗- und Real⸗Lehranſtalten. 

Die Wahl des Gymnaſialdirectors Dr. Niemeyer in Stargard 
zum Director des Gymnaſiums in Brandenburg iſt genehmigt, 

dem Director des Gymnaſiums zu Braunsberg, Profeſſor Braun 
der Rothe Adler-Orden dritter Klaſſe mit der Schleife und dem 
Oberlehrer Profeffor Dr. Saage bei derfelben Anftalt der Rothe 
AdlersOrden vierter Klaffe verliehen, 

am Gymnafium zu Neu-Ruppin bem Öberlehrer H. Th. Fr. 
Lenhoff dad Prädicat „Profeſſor“ und dem ordentlichen ebrer 
8. Fr. D. Lehmann der Titel „Oberlehrer“ verliehen, 

ber Oberlehrer Dr. Petermann am Gymnafium zu Gütersloh in 
er Eigenfchaft an das Gymnaftum zu Werntgerode be 
rufen, 

am Gymnaſium zu Emmerich der HH Geiſtliche Dr. Cop⸗ 
penrath als ordentlicher Religionslehrer angeſtellt, 

als ordentliche Lehrer ſind angeſtellt worden 
am Gymnaſium zu Danzig der Hülfslehrer Dr. Eichhorſt, 

" " zu Anclam der Predigt- und Schul Amts- 
Sandidat Wild. Hanow, 

" " zu Liegnis der Lehrer Dr. Rummler vom 
Cadettenhaus zu Wahlftatt und der Lehrer 
Dr. Preuß von der höheren Lehranftalt zu 
Rogaſen, 

„Magdalenen⸗Gymnaſium zu Breslau der Collaborator Dr. 
itner von der Realſchule zum heiligen 

Geiſt daſelbſt. 



u 
An der Realihule zu Magdeburg tft der Sdhulamts - Candidat 

und „Hälftlehrer Dr.Rorbrodt ald ordentlicher Lehrer angeftellt 
worden. 

C. Scähullebrer-Seminarien. 

Der Seminar: ımb Mufiklehrer Nachbar in Paradies ift zum 
erften Lehrer an dem katholiſchen Schullehrer- Seminar in Peis⸗ 
kretſcham ernannt, auch demfelben das Prädicat „Mufikdirector" 
verliehen worden. 

Dem Superintendenten der Didcefe Militſch⸗Trachenberg, Ober: 
pfarrer Sühenbad F Trebnig ift der Rothe Adler-Orden 
dritter Klaſſe mit der Schleife verliehen worden. 

Es ift verliehen worden: 
der Adler der vierten Klaffe ded Königlichen Haudordend von Ho» 

henzollern den evangeliichen Shulebrem Kochrübe zu Lichter: 
feld im Kreife Ludau, und Bör zu Kottwig im Kreife Srehuiß, 
den katholiſchen Schullehrern und Drganiften Hentſchke zu Ell- 
gu) im Kreife Grottlau, und Gorke zu Niehmen im Kreis 

blan, dem katholiſchen Schullehrer und Cantor Klofe in ber 
Kreisſtadt Waldenburg; 

das Allgemeine Ehren-Zeichen den evangeltichen Schullehrern, Küftern 
und Drganiften Stephan zu Gebroth im Kreife Kreuznach, und 
Weil zu Krofdorf im Kreid Weplar. 

Dem Kammerfänger Eduard Mantiud in Berlin ift dad Prä- 
dicat „Profeflor” verliehen worden. 

Dem Maler, Profeffor Sttenbah in Düffeldorf ift die Er- 
laubniß zur Anlegung ded Ritterfreuzed vom Königlich Belgiichen 
Leopold: Orden ertheilt worden. 

— — — 

Ansgefchieden aus dem Amte. 

Geſtorben 
der Director Rothmaler am evangeliſchen Schullehrer⸗Seminar 

zu Erfurt, 
die Lehrerin Wolff an der mit dem Friedrich-Wilhelms⸗Gymna⸗ 

fium zu Berlin verbundenen Elifabethichule. 
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Sn den Rubeftaub getreten 

der Rendant der Univerfitätskaſſe und Quäſtor der theologiichen, 
medicinifchen und philoſophiſchen Facultät der Univerfität zu 
Halle, Rechnungsrath Leißring, bei Verleihung ded Prä— 
dicats eines Geheimen Rechnungsraths, 

der Quäftor der juriftlfchen Kacultät derfelben Univerfität, Actuar 
öbel. | 

Inhaltsverzeichniß des Quliheftes. 
137. Competenz-Berbältniffe bei combinirten Kirhen- und Schulämtern. — 

138. Stellung der außerordentlichen Schulgemeinde - Repräfentanten. — 1.49. 
Reffort - Verbältniffe in ſtädtiſchen Schulbauſachen. — 140. Statut für, das 
evangel. Sfcular- Stipendium der Stadt Berlin.,— 141. Beſuch der mebicini- 
{hen und cdirurgifchen Elinit. — 142. Docenten-Attefte für die Kandidaten der 
harmacie. — 143. u. 144. Statiſtik der Univerſitäten. — 145. Anrechnung 

bes Militairdienftiahres filr Pharmacenten. — 1406. Zulaſſung der Elementar- 
lehrer zur Prüfung pro facultate docendi. — 147. Kurjns Fir Civil. Elewen 
in der Eentral- Zurn- Anflalt.e. — 148. Lehrbuch der deutſchen Fitteratur für 
Gentinarien und Lehrer. — 149. Bibelwerk von Daechſel. — 150. Echnlatlas 
von Leeder. — 151. Lehrbuch für ben naturgeichichtlichen Unterricht im Se⸗ 
minar. — 152. Bedeutung der Lehrer⸗ unb Küflerprobe. - 153. u. 154. Schul- 
baubeiträge. — 155. Nothwendigkeit der Beſchaffung eigner Schulhäuſer. — 
156 158. Beſtimmungen über das Brennholz fir Schulen. — 159 Bauholz- 
Lielerung, nad Bereinigung verſchiedener Güter zu einem Ganzen. — 160 Com⸗ 
petenz- Berhältniffe in Anfehung der Organifation von Schufeinrichtungen. - 
161. Elementarſchulweſen im Regierungsbezirt CdIn. — 162 Deuticher <pra.» 
unterricht in utraquiftifchen Schulen. — 163. Verleihung der Rechte einer jurifti- 
—* Ferſon. — 164. Stiftungen, Vermächtniſſe und Schenkungen. — Perſonal⸗ 

ronik. 

Drad von J. J. Stardr In Berlin. 



Centralblatt 
für 

die gefammte Anterrichts- Verwaltung 
in Breußen. | 

Im Auftrage des Herrn Minifters der geiftlichen, Unterrichts- und Mebi- 
einal-Angelegenbeiten und unter Benugung der anıtlihen Quellen 

herausgegeben 

von 

Stiehl, 
Könlgl. Geh. Ober-Regierungs- und vortragendem Rath in bem Miniſterium 

ber geißliden, Unterrihts- und Medtstnal-Angelegenheiten. 

N 8. Berlin, den 31. Auguſt 1865. 

J. Allgemeine Berbältniffe der Behörden 
und Beaumten. 

165) Nachweiſung der Staats-Ausgaben im Reſſort der 
Unterrichts-Verwaltung. 

(Centrbl. pro 1861 Seite 385 Nr. 149.) 

Da ein Geſetz über den Staatshaushalt für dad Jahr 1865 
mit dem Landtage nicht bat vereinbart werden können, jo haben bed 
Könige Majeftät durch Allerhöchfte Drdre vom 5. Zuli d. 3. zu 
beftimmen gerubt, daß die von dem Königlichen Staatd-Minifterium 
vorgelegte Nachweiſung ber für das laufende Jahr zu erwartenden 
Staatd-Cinnahmen und der zu leiitenden Ausgaben als Richtſchnur 
für die Verwaltung dienen foll. 

Dem Befehl Sr. Majeftät gemäß find der Allerhöchſte Erlaß 
vom 5. Zuli, der Bericht des Königlichen Staatd-Minifteriumd vom 
4. Zuli d. 3. und die bezeichnete Nachweilung durd den Staats⸗ 
Anzeiger — Nr. 167 vom 19. Juli 1865 — zur öffentlichen Kennt- 
nit gebracht worden. Aus der Nachweilung werden die ben öffent- 
lichen Unterriht, Kunft und Wiffenjchaft betreffenden Ausgaben 
nachſtehend mitgetheilt: 

29 
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Betrag ] 
Ausgabe. file 1865. 

Thlr. 

I. Fortdanernde Ausgaben: 

©. Etaatrs-Berwaltungs-Ausgaben. 
Deffentlicher Unterricht. 

Provinzial-Schul-Eollegien. 
54. | Titel 15. Befoldungen . 51,540 

= 16. Andere perjöntihe Ausgaben 2,770 
.: 17. liche uögaben . . . 11,150 

Wiſſenſchaftliche Brifunge-Gommiffionen. 

Zitel 18. Perfönliche —e en .. 8,760 

Titel 19. Zuſchuß für bie Unive itäten und für 
die Akademie in Münfter . - 571,224 

. 20. ofipenbien, foweit foldye aus Staats 
fonds erfolgen . . . 9,294 

Opmnafien unb Realſchulen. 
Titel 21. Zuf üffe . 350,732 

lementar- Unterrichtswefen. 
Titel 22. Schullehrer-Seminarien . 221,046 

. Elementar-Schulen 239,494 
. 4. Taubſtummen⸗ und Blinden-Anftalten 13,510 
.« 25. Waifenhäufer und Bohlipäfigteitt: An— 

ftalten . 15,288 
= 25a. Turn⸗Unterricht .. 12,160 

Kunſt und Biffenihaft 
Titel 26. Akademie der Künſte in Berlin . 31,867 

e 27. Kunft:Alademieen in Königeberg und 
Düffeldorf . . 16,060 

- 28. Kunit-Mufeen in Berlin . 695,685 
s 29. Akademie der Wiſſenſchaften in Berlin 22,743 
⸗ 30. Königlihe Bibliothek in Berlin . - 31,710 
: 3l. Sontt tige Kunft- und wiſſenſchaftuiche 

Zmwede . . 82,187 
Kultus und Unterricht gemeinf am 

Zitel 32. Geifttiche und Schulrthe bet D ben Re⸗ 
gierungen 74,050 

. 88. 38. Detzonatt-Baufonde ' 
erbefferung der äußeren Lage der 

Geiftlihen und Lehrer . . 174,414 
e 35. GSonftige hierher gehörige Ausgaben . ' 

Allgemeiner Dispofitiondfonds. 
Titel 47. Unvorhergejebene und Mehrausgaben 

Summe I. | 2,670,451, 
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U. Einmalige und außerordentliche Andgaben: 

Defientlicher Unt t, 8 d W 
M Bau von Umpriftäts-Gebäuben euſchaft. 

15.1Titel 3. Neubau eines Anatomie-Gebäudes in 
Derlin. . 

- 4. Reparaturen an den Gebäuden der Unis 
verhtät ı in Bonn . 
Neubau eines chemiſchen Laboratoriums 
in Bon . . 
Einrichtung des pathologi &- - anatomi- 
ſchen Inſtiluts der Univerfität in Kö— 
nigäberg . 

. Reparatur der Facaden des Univerfitäte- 
Gebäudes in Berlin 

. Neubau eines Gemifcen Enboratoriumd 
in Berlin. . . 

: 5. 

- 6. 

um Anlauf . Außerordentlihe Beihülfe 
ta Diblio- von Büchern für die Univ 

{het 1 in Königdberg . . 
von Gymna tal. Gebänben. 

Zitel 10, Bollendung des Erweiterungdbaueß bed 
evangel. Symmafiums in Ologan . 

= 11. Ormeiterungebau ded Gymnaſiums in 
Halberftabt . 

- 12. Bau eines Oekonomie⸗ und Latrinen⸗ 
Gebaͤudes für dad Gymnafium in Burg- 
fteinfurt und Sinfriebigung des Gym⸗ 
naſial⸗Grundſtücks.. 

« 13. Erweiterungs⸗ und Reparaturbau des 
Gymnaſiums in Raftenburg 

e 14. Herftellung einer Aula für a Gym- 
naftum in Konik . 

= 15. Berichtigung ber Baufchulden der mit 
bem Friedrich⸗Wilhelms⸗ Gymnafium 
in Berlin verbundenen Realſchule und 
der dazu gehörigen Vorſchule . - 

Bau von Echuliehrer- Zeminar-@ebäuben. 
Zitel 16. Neubau eined Gebäuded für dad evan- 

gelilihe Söullehrer- Seminar in Rei- 
enba . . 

4,410 

2,750 

4,035 

- 9,450 

15,000 

20,000 
fe 1 299,615 Sek | 

29* 
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3 | Ausgabe. 

zu übertragen 299,615 
Titel 17. Neubau eines Gebäudes für das in 

Boppard zu gründende Tatholifche 
Schullehrer-Seminar . . . . . . 20,000 

« 18. Neubau eined Gebäudes für das evan- 
pelifihe Scäullehrer-Seminar in Kreutz⸗ 
11 .5. 5,000 

« 19. Desgleichen für das evangeliſche Schul. 
lehrer-Seminar in Angerburg . . . 5,000 

« 20. Deögleihen für das evangeliſche Schul- 
lehrer- Seminar in Bütom . . . . 20,000 

⸗ 21. Desgleichen für bad evangelifche Schul- 
lehrer- Seminar in Halberftadtt . . 5,000 

= 22. Vollendung des Baues und der inne- 
ren Einrichtung des evangelifchen Schul: 
lehrer-Seminard in Kozmin . . . 3,800 

« 23. Austattung des evangelifchen Schul⸗ 
lehrer⸗Seminars in Oranienburg mit 
enlilien, Lehrmitteln und mufikalifchen 
Werten; bauliche Herftellungen im Se: 
minar-Gebäude. . en 2,530 

« 24. Neubau des evangelifchen Schullehrer⸗ 
Seminars in Meurs 15,000 

“ 25. Koften ber erften Einrichtung eines 
Seminar-Kurfud in Kyrip . . . . 1,000 

« 26. Unterftüpung der Elementarlehrer. . 35,000 
« 27. Koften der in Berlin zu errichtenden 

Denkmäler 2 20 2 2. 10,000 
.» 28. Snftandjegung des Façadenputzes und 

rneuerung einiger Fenſter des Gebäu⸗ 
bed der Akademie der Künfte in Berlin 4,000 « 29. Erweiterungsbau der Landesbibliotbef 
in Düffelbof > 22 2 2. 12,000 : 30. Errichtung eines Gebäudes für Die 
Nattonal-Salerie in Berlin . . . 50,000 « 31. Bauliche Veränderungen im Rofale des 
Raud-Mufeums in Berlin rd 895 
Kultne und Unterricht gemeinfam. 

Titel 32. Berftärkung des Patronats-Baufonds 30,000 
Summe IT. T 518,840 
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3 etra 
$ Ausgabe. für 1865. 

4 Gulden Kr. 

III. Sn der Nachweiſung für die Hohenzollern⸗ 
hen Lande kommen als bierer Gehörige | 
ortdauernde Berwaltungd-Audgaben vor: 

11.|Xitel 4. Aubegepali für andgediente und ent- 
laffene ehrt . 2 2 2 2 20. 2,770 — 

19.| = 3. Deffentlider Unterricht . - - . . 1 18,009 | 30 
=] 20779750 

166) Zahlung der juspendirten Beamten zuftehenden 
Hälfte des Gehalts. 

Dem Königlichen Provinzial-Schul-Collegium ꝛc. laſſe ich hier⸗ 
neben eine von dem Herrn Finanz⸗Miniſter an die Pehorden ſeines 
Reſſorts in nee ber Zahlung der den fuöpendirten Beamten zu- 
ftehenden Hälfte ihres Gehaltd unter dem 27. Februar d. 3. er- 
lafjene Gircularverfügung (Anlage a.) zur Kenntnißnahme und gleidh- 
m Bigen Beachtung in bichrift zugehen. 

erlin, den 5. Auguft 1865. 
Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 

In Vertretung: gehmest- ’ 
An 

die Königlichen Provinzial-Schul-Collegien, 
Confiftorien, Univerfitäts-Eimratorien, 2c. 

15932, U. 3241. M. 

8 

Hinfihtlih der Zahlung der den ſuspendirten Beamten zufte 
henden Hälfte ded Gehaltd wird Folgendes angeordnet: 

1) Die den juspendirten Beamten geſetzlich zu gewäbrende 
Hälfte ded Gehaltd ift Ihnen von dem auf den Zeitpunkt der 
Sudpenfion folgenden Zahlungs-Termine ab in monatlichen 
Raten praenumerando pi zahlen; 

2) Wenn die Suspenfion im Laufe eined Monats eintritt, jo 
ift der Zeitpunkt, von weldhem ab die Hälfte des Dienftein- 
kommens ded fuspendirten Beamten einbehalten wird, auf 
den erften Tag bed nächſtfolgenden Monats zu beitimmen. 
Hat der Beamte vor dem Cintritt der Suspenfion berettd 
das volle Gehalt für die folgenden Monate erhoben, fo ift 
er zwar zur Erſtattung des überhobenen Gehaltötheiled ver: 
pflichtet; jedoch ift Die Wiedereinziehung befjelben nicht durch 
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zu verfahren, wenn die Suspenfion als Folge eines gegen 
* Hin rechtöfräftig gewordenen 

daß von dem 
kenntniß die Rechtöfraft erlangt, eine fernere Gehaltszahlung 
nicht zu leiften fe . 

Den vorftehenden Beitimmungen gemäß tft in vorlommenden 
Fällen dad Erforderliche zu veranlafjen. 

Berlin, den 27. Februar 1865. 
Der Finanz. Minifter. 

167) Ergänzung der Offiziere des ftehenden Heeres. 
(Centrbl. pro 1862 Geite 138 Nr. 56.) 

Am Berfolg Meiner Ordre vom 12. Juli 1862 beitimme Ich 
int der Ergänzung der Offiziere des ftehenden Heered Fol⸗ 

. gendeß: 
ß 1) Der Paſſus 2 8 3 der durch Meine Ordre vom 31. Octo⸗ 

ber 1861 genehmigten Verordnung über die Ergänzung der 
Dffiziere des ftehenden Heered, durch welden die Zulalfung 
vr Portepeefähnrihd-Prüfung von der Beibringung bed 

eifezeugniffes für die Prima eines Gymnaſiums oder einer 
Realſchule 1. Ordnung abhängig gemacht iſt, tritt erft am 
1. October 1867 ins Leben. 

2) In Gemäßheit des Paſſus 2 Meiner oben erwähnten Ordre 
vom 12. Juli 1862 ift auch ferner Die Ablegung der Port⸗ 
epeefähnrichd-Prü a vor dem Eintritt in den activen Dienft 
als maßgebende Bedingung an alle diejenigen jungen Leute 
u ftelen, welche mit der ausgeſprochenen Abficht auf Bes 
Psrberung zum Offizier zu dienen, in die Armee einzutreten 
wünfchen. 

8) In Bezug auf die Verpflichtung zum Beſuch einer Kriegs- 
Ihule treten nunmehr die Beftimmungen der Verordnung 
vom 31. October 1861 in Kraft und wird die den Trup⸗ 
De lshabern durch Meine Ordre vom 12. Juli 1862 zu 
4 ertheilte Ermächtigung hierdurch infoweit aufgehoben, daß 
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fünftig Meine Genehmigung zur Ablegung ded Offizier-Era- 
mens ohne vorgängigen Beſuch einer Kriegsſchule nur noch 
in ſolchen Fällen nachgefucht werden darf, wo durch Alters- 
Berhältniffe oder ganz bejondere Umftände eine Ausnahme 
von der Regel genügend begründet wird. In diefe Katego- 
tie dürfen wegen Be für den Beſuch der Kriegöfchule un: 
günftigen Ginftellun s⸗Termins bei befonder& vortheilhaft ber: 
vortretender Sualifization ſolche Aſpiranten gerechnet werden, 
welche die Gymnaſien oder Realſchulen erfter Ordnung nad) 
wohlbeftandenem Abiturienten:Cramen im Herbittermin ver: 
faffen haben, unmittelbar darauf in die Armee eingetreten 
find und die vorgefchriebene Dienſtzeit zurüdgelegt haben. 
Sch mache ed indeh den Eruppenberehlötabern zur Pflicht, 
daß fie jedes derartige Geſuch ftreng prüfen und nur Die 
überall! wohlbegründeten zu Meiner Enticheidung gelangen 
laſſen. Vortheile in Bezug auf Patentirung und Gehalt 
dürfen den Betreffenden in den vorſtehend erwähnten Aus— 
nahmsfällen nicht erwachſen; ſie können Mir zwar nach 
beſtandenem Offizier-Examen zur Beförderung zum Offi⸗ 
ter vorgeſchlagen werden, erhalten aber Patent und Ge— 
* erft gleichzeitig mit den Kriegdfchülern des laufenden 

. Kurfuß. 

Diejenigen Kadetten, welche erſt im Mai ald charakterifirte 
Portepeefähnriche in die Armee getreten find, dürfen auch 
ferner, bei guter Führung und Dienftapplication von den 
Zruppentbeilen zum Befund ded in den Kriegsſchulen am 
1. October beffelben Jahres beginnenden Kurſus angemeldet 
werden, auch wenn für fie, wegen mangelnden Alters oder 
fehlender Dienftzett, das Reifezeugniß zum Portepeefähnrich 
noch nicht —*— werden konnte. 

Sie haben dieſe Meine Ordre der Armee bekannt zu machen 
und das ſonſt Erforderliche zu veranlaſſen. In den erſten Monaten 
des Jahres 1867 will Ich Ihrem Vortrage über die Reſultate die⸗ 
ſer Verordnungen entgegenſehen. 

Münden, den 23. Auguſt 1865. 

4 
—R 

Wilhelm. 
An 

ben Kriegs- und Marine⸗Miniſter. 
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168) Verwendung von Stempelmarlen. 
(Centrbi. pro 1862 Seite 646 Nr. 252.) 

A. 

Beſtimmungen über Verwendung von Itempelmarken zu_Rempel- 
pflichtigen Schriftſtücken, welche nicht unter öffentlicher Anterität 

abgefaßt werden. 

In Gemäßheit ded Geſetzes vom 2. September 1862 (Gefep- 
Samml. S. 295) wird, unter Aufhebung ber Ha den Stantd- 
Anzeiger und die Regierungs-Amtäblätter in Betreff der Verwen⸗ 
dung von Stempelmarken befannt gemadten Beitimmungen A. 
vom 30. September 1862 hinfichtlih der Verwendung von Stem- 
pelmarfen zu Itempelpftichtigen Sähriftftüden, welde nit unter 
öffentliher Autorität abgefapt werden, Folgendes angeordnet: 

Der Berkauf von Stempelmarten in Wertböbeträ en von 5 Sgr. 
10 Sgr., 15 Sgr., 20 Sgr., 25 Sgr., 1 In. un She mit 
dem ermert „ tempelmarfe * und der Angabe ded Sheum etrageß, 
für welchen fie gelten, verjehen, und zur Verwendung für bie im 
$ 2 Nr. 1 bis 7 bezeichneten Scriftitüde beftimmt, erfolgt bei 
allen Steuerftellen, mit nfolup der Stempelvertheiler, welche bis⸗ 
ber Stempelpapier u. ſ. w. ($ 36 des Stempelgejeped vom 7. März 
1822 [Gefeg- Sammlung ©. 57]) verfauft haben, oder fünftig ver» 

kaufen werben. 
8 2. 

Die Dermenbung von Sterpelmarten ift ge geftattet 
1) zu außländifchen, dem preußiichen Wechjelftempel unter 

iegenden Wechſeln, Handelsp ieren und Anweiſungen ($ 20 
ded Stempelgeſetzes, Nr. 1 der lerboͤgſten Kabine 
Drdre vom 3. Kanuar 1830 [Gef. ⸗Samml. S IR des 
Gejeped vom 26. Mat 1852 [Gef.- Eamnmil. &. 299 J 
— en Oeluden, ‚Uingaben, Borftellungen, Bitt⸗ 

J chriften un werdeſch 
(ſiehe die —— * Stempelgeſetzes bei den ge⸗ 
nannten Worten); 

3) — ſtempelpflichtigen Quittungen, welche zum Rechnungsbelage 
Able un, ber Rechnung vor einer den ehörde 

dienen (Zarif-Pofition , "Ouittun en" Abſatz 
4) zu Gutachten von Sachverftändigen, —8 Inventatien; 
5) A Mäfleratteften und Schlußzetteln der Mäfler; 
6) zu Vollmachten 

(zu 4, 5 und 6 vergleiche die Tarifpofitionen bei biefen 
orten 

7) zu Geburts⸗ "oder Zauficheinen, Copulations⸗ oder Trauſchei⸗ 
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nen und Zodtenfcheinen (ſiehe die Zarifpofitionen bei dieſen 
Worten und die Tarifpofition: Attefte, Abſatz 7 welche, 
urjprünglid in einer ftempelfreien Angelegenheit ſtempelfrei 
audgeftellt, demnächſt zu einem die Stempelverwendung bes 
dingenden Zwede gebraucht werben. 

83. 

Die Berftenerung ausländifher Wechſel u. ſ. w. (8 2. 
Nr. 1.) muß nad 8 20 Abſatz 1. des Stempelgeſetzes gleich 
nach dem Gingange in die preußifchen Staaten und ehe ein 
Geſchäft damit gemacht oder Zahlung darauf geleiftet wird, 
erfolgen. Die Verfteuerung durch dad Auffleben von Marken 
muß hiernach Seitens des erften inländifchen Inhabers be- 
wirft werden. Hat der erſte inländiſche Inhaber die Ver⸗ 
fteuerung unterlaffen, fo fann jeder |pätere Inhaber feiner 
eigenen gejeplichen Verpflichtung, die Steuer zu entrichten, 
durch Auftleben und vorſchriftsmäßiges Kaffiren der erfor- 
derlihen Stempelmarfen genügen. Seine Bordermänner, 
die früheren inländifchen Inhaber, bleiben für die von ihnen 
begangene Contravention verantwortlich. ‚ 

2) Die Verwendung von Etempelmarken zu den $ 2. Nr. 2 
bi8 7 aufgeführten Schriftftüden muß binnen derjelben Frift 
erfolgen, innerhalb welcher nach den beftehenden Vorfchriften 
die Verwendung von Stempelpapier zu bewirken jein würbe. 

1 
Na 

84. 
In Bezug auf die Art der Berwendung von Stempelmarfen 

ift Nachſtehendes zu beachten: 
1) Für re 2 a ndi de Wechſel, Handelspapiere und Anweiſun⸗ 

gen ($ 2. Nr. 1). 
Sollen im Audlande auögeftellte, der: inländiichen Stempelfteuer 

unserliegenbe Wechſel, Handeldpapiere oder Anweiſungen nicht zur 
Stempelung vorgelegt, fondern mit Stempelmarfen perichen werden, 
($ 3 Nr. 1) fo müflen die dem erforderlihen Steuerbetrage ent- 
ſprechenden Marken auf der Rüdfeite der genannten Urkunden, und 
war, wenn fie noch unbefchrieben find, am oberiten Rande in der 
Ritte derfelben, wenn ſich aber auf der Rückfſeite bereitd Vermerke 

(Indoffamente, Blanco-Indoffamente u. f. w.) befinden, in der 
Mitte unmittelbar unter dem letzten Vermerke dergeftalt aufgefiebt 

- werden, daß oberhalb der Marke oder der Marken kein zur Nieder: 
ſchreibung eined Vermerks (Indoſſaments, Blanco: Indoffamentd 
u. f. mw.) binreihender Raum übrig bleibt. Der inländiihe Ins 
baber, welder die Stempelmarfen aufflebt, bat fein, Indoſſament 
oder feinen Yonftigen Vermerk unterhalb der Marken niederzufchrei- 
ben. In jeder einzelnen der aufgeflebten Marken hat derfelbe den 
Anfangsbuchftaben * Wohnorted, dad Datum, an welchem die 
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Marke aufgeklebt wird, in Ziffern und feinen Namen, beziehungs- 
weife feine Firma zu vermerken. Der Name ift jedoch nur mit dem 
erften, oder einigen der erften Buchſtaben, die Firma mır mit den 
Anfangöbucdyftaben ded oder der etwa dazu gehörigen Bornamen und 
mit dem eriten oder einigen der erften Budhftaben des Hauptna- 
mend angugeben. Es iſt & DB. zu vermerfen: 

. 718. 62, ftatt Berlin, den 7. Auguft 1862, 
©. F. P. ftatt (Firma) ©. 3. Haafe, 
C. H. Statt (Firma) C. Haafe, 
H. ftatt (Name oder Firma) Haafe. 

Wenn die Firma von dem Gegenftande der Unternehmung ber- 
genommen ift, oder aus mehreren Namen oder Worten befteht, ift 
der erfte Buchftabe jedes, ſolche Firma bildenden Wortes auf ber 
Marke niederzufcpreiben, 3. B. B. K. V. ftatt: Berliner Kaffen- 
Berein, D. d. D. ©. Statt: „Direction der Disconto-Geſellſchaft,“ 
C. %. $: ©. oder C. F. H. u. ©. ftatt „C. 3. Haafe Söhne oder 
C. 3. Haafe u. Comp. * 

Der Bermerf muß in allen Fällen mitteld deutliher Schrift- 
zeichen (Buchſtaben und Ziffern) und ohne jede Rafur, Durchſtrei⸗ 
qung oder Ueberſchrift geſchrieben ſein. 

) Zu allen übrigen, 2 Nr. 2 bis 7 genannten Schriftſtücken 
find die entfprechenden Marken, und zwar links auf dem obe⸗ 
ten unbefchriebenen Theile der erften Seite des Bogen auf: 
uffeben. Die Unbrauchbarmachung der Marken erfolgt in 
er unter 1 vorgeichriebenen Weife, mit der Maßgabe, daß 

der zur Kaflation der Marken Berpflichtete, ftatt ber Anfangs: 
buchftaben des Namend oder der Yirma, feinen vollen Nas 
men oder die volle Firma deutlich auf die Marke zu ſchrei⸗ 
ben hat. Sollte die Größe der Marke für diefe Vermerke 
nicht ausreichen, fo genügt ed, wenn nur ein Theil derjelben 
auf die Marke, das Uebrige aber auf das die aufgeflebte 
Marke umgebende Papier gelept wird. 

Die Verſteuerung inländifher Wechſel u. |. w. wird an 
Drten, wo Wechſelftempel⸗Aemter beftehen, aud ferner in der geſetz⸗ 
lich vorgeiähriebenen Weiſe durch Ar des Steuerbetraged, gegen 
Aufdrüden des trodenen Stempels feitens der dazu befugten Steu- 
erbehörde, geleiftet. 

Es ift aber fortan auch zuläffig, bezüglich der inländif 
Wechfel u. |. w. der fteuerlihen Verp BA: durch das Auffle 
von Marken zu genügen. Sol dies geſchehen, fo find die Wechſel 
u. f. w. mit der Erklärung bierüber der Steuerbehörbe oder dem 
Stempelvertheiler vorzulegen. Die Behörde oderd der Stempel» 
vertheiler wird ſodann gegen Erhebung bed gefeglihen Steuer⸗ 
betrages die erforderlichen Marken in der im 8 4 unter 1 vorge« 
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jchriebenen Weife auf die Urkunde Meben und jede einzelne Marke 
mit einem Abdrud ded amtlichen Schwarz⸗Stempels bergeftalt ver: 
ſehen, daß ein Theil des Abdrudd auf der Marke, der andere Theil 
aber auf dem die Marke umgebenden Papier zu ftehen fommt. Der 
Steuerfchuldige ſelbſt hat einen Kaffationdvermerf auf diefe Marfe 
nicht zu ſetzen, und es ift den Steuerbehörden und Stempelverthei- 
lern unterfagt, mit ſchriftlichen Vermerken verfehene, etwa bereitd 
aufgellebte Marten abzuftempeln. 

Diejenigen Steuerbehörden, welche mit einer Wechſelſtempel⸗ 
Mafchine nicht verfehen find und diejenigen, deren Befugniffe bet 
Erhebung ded Wechſelſtempels auf einen gewiſſen Vetrag des letzte⸗ 
ren bisher beſchrantt waren, find unter Aufhebung der Beſchränkung 
angewieſen, in Zukunft Stempel nicht mehr aufzudrücken, vielmehr 
gegen Erhebung der Stenermarken aufzukleben und in der $ 5 vor⸗ 
Gefehenen Weiſe anzuftempeln. 

Die im 8 1 gedachten Steueritellen — die Stempelvertheiler 
indeflen nur Knnerbalb der in ihren Goncelfionen vorgejchriebenen 
Erhebungsgrenzen — find beauftragt, zu fchriftlichen Urkunden jeder 
Art Statt des erforderlichen Stempelpapierd, wenn der Steuerſchul⸗ 
dige deſſen Verwendung nicht ausdrücklich verlangt, Stempelmarken 
Karen preigenbem Werth und zwar in möglich geringer Zahl zu 
affiren. 

Zu diefem Behuſ find Stempelmarfen von befonderer Be: 
haffenheit zum Werthe von 3 Thlr. 4 Thlr., 5 Thlr., 6 Thlr., 
7 Zhlr., 8 Shlr., 9 Thlr. und 10 Thlr. bergefteit und den Steuer: 
ftellen überwiefen worden, welche nur zu dem vorgedachten Zweck 
und nur zur Verwendung durch öffentliche Behörden und Beamte, 
nad Dapgobe der unter dem heutigen Tage erlaffenen, mit B. be» 
zeichneten Beitimmungen gebraucht werben dürfen. 

Der Gebraud der Stempelmarten ift jedoch auf Urkunden, 
weldhe einem Stempel von nicht mehr ald 50 Thlr. unterliegen, be- 
ſchränkt. Zu Urkunden, weldhe einem höheren Stempel unterliegen, 
muß, injomeit der Betrag durch 10 theilbar ift, Stempelpapier ver: 
wendet werden, während für den überfchteßenden Betrag Marken 
von 5 Sgr. bi8 9 Thlr. 25 Sgr. in möglichft geringer Zahl kaffirt 
werden können. Die Kaffation der Marken ertol t in der im $ 5 
vorgefähriebenen Weiſe. Außerdem hat die Steuerttelle auf die Urs 
funde und zugleich, wenn der lepteren ein mit aufgeflebten Marten 
verjehener Stempelbogen umgeſchlagen tft, auf dielem unter ihrer 
Firma, mit Schwarsitempel Datum (in Worten und beziehungs- 
weile Ziffern) und Unterfchrift, zu vermerken, welcher Stempelbetrag 
im Ganzen und welder davon in Stempelpapier und in Marken, 
kaffirt worden tft. 



— — — — — — — — — — 

460 
Wenn 5. B. Marken zum Werthe von 1 Thlr. und 25 Sgr. 

auf, einen Miethsövertrag geflebt und faifirt find, muß der Vermerk 
auten: 

1 Thlr. 25 Sgr. in Marten kaffirt. 
Berlin, den 1. Suni 1865. 

Firma. 
Schwarzftempel. 

Denn 55 Thlr. 25 Sgr. in einem Stempelbogen von 50 Xhlr. 
und in einer Marfe von 5 Thlr. und einer Marke von 25 Ser. 
verbraucht find, hat der ſowohl auf den Bogen ald auf die Origi- 
nal:Urkunde zu ſetzende Vermerk zu lauten: 

55 Thlr. 25 Spr., und zwar 50 Thlr. in Papier und 
5 Ihle. 25 Ser. in Marten kaffſirt. 
Berlin, den ten u. |. w. (wie vor). 

Die gefeplich erforderlihen DVermerfe über Verwendung des 
Stempeld (3. B. zum Neben-Eremplar über die Verwendung des 
Stempeld zum Haupt-Gremplar 2c.) werden durch die oben vorge: 
ſchriebenen Bermerfe nicht befeitigt, fönnen aber mit diejen zu einem 
Vermerke verbunden merden, 3. DB. in folgender Weile: Zum Neben: 
&remplar 15 Sgr. in Marten kaſſirt. Zum Haupt-Eremplar find 
55 Thlr. 25 Sgr. (1. W.) Stempel verwendet. 

Berlin, den ten u. |. w. (wie oben). 

Stemyel-Materialien im Werthe von mehr ald 100 Thlr. wer: 
den auch ferner nur von den ProvinzialeSteuerbehörden ımd dem 
Haupt-Stempelmagazin in Berlin audgefertigt werben. 

Es iſt den Steuerftellen unterfaß , etwa bereit8 aufgeflebte 
Marten abzuftempeln, wenn dieſelben irgendwie mit Vermerken ver- 
fehen find. Wird von Jemand die Kaflation von Stempelpapier in 
der biöherigen Weiſe verlangt, fo tft dem zu entſprechen. 

88. 
Die Steuerbehörden werden in Zukunft zur Entridtung des 

Erbichaftöftempeld und der, gelegentlih von Stempel-Revifionen 
defectirten Etempel bi8 auf Söbe von 50 Thlr. Stempelpapier nicht 
mehr verabfolgen, vielmehr ftatt deffelben Marken auf die ihnen von 
den Betheiligten vorgelegten Erbſchaftsſtempel⸗Löſungs⸗Atteſte, bes 
ie ungöweile auf die Ertracte der DefectensTabelle, oder die leptern 
" ft Tleben und wie im $ 7. vorgeichrieben, amtlich kaſſiren. — 
Det Steuerbeträgen von mehr ald 50 Thlr. bis 100 Thlr. ein: 
—— is verfahren die Steuerbehörden ebenfalls nach Anleitung 
ed . 

Die vorftehenden Beftimmungen treten vom 15. März d. 3. 
ab mit der Maßgabe in Kraft, daß der Gebraudy der noch in ber 
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Anfertigung begriffenen Stempelmarfen von 3 bi8 10 Thlr. (8 7 
nid * dem J. Mai d. J. ſtattfinden kann. 69 

Berlin, den 14. Februar 1865. 

Der Sinang Dtinifter. 
von Bodelſchwingh. 

B 

Sefimmnngen über Verwendung von Stempelmarken zu fempel- 
pflichtigen, unter öffentlicher Antorität ansgefertigten und zu ſol⸗ 
chen Schriftſtücken, zu welchen öffentliche Behörden und Beamte 

den Stempel beizubringen von Amtswegen verpflichtet find. 

Sn Gemäßheit ded Gefehed vom 2. September 1862 Leiet- 
Samml. S. 295) wird, unter Aufhebung der durd den Staatd- 
Anzeiger und die Regterungd- Amtöblätter über Verwendung von 
Stempelmarfen belannt gemachten Beftimmungen B. vom 30. Sep» 
tember 1862 hinfichtlich der Verwendung von Stempelmarfen zu 
ftempelpfliätigen, unter öffentliher Autorität ausgefer— 
tigten und zu Ioigen Scriftftüden, zu welchen öffentliche 
Behörden und Beamte den Stempel beizubringen von 
Amtöwegen verpflichtet find, Folgendes verordnet: 

Sl. 

— Behörden und Beamte, mit Einſchluß der Notare 
und Geiſtlichen, können zu allen unter ihrer amtlichen Autorität aus⸗ 
gefertigten ingleihen zu ſolchen Privat-Urkunden, zu welden fie den 

tempel beizubringen von Amtöwegen verpflichtet find (F 12 Abf. 
4. ded Stempelgejeped vom 7. März 1822, Gef.-Samml. ©. 57), 
ftatt des —e Stempelpapiers oder ſtatt eines Theiles des 
erforderlichen Stempelpapiers die in Werthsbeträgen von 5 Sgr., 
10 Sgr., 15 Sgr., 20 Sgr., 25 Sgr., 1 Thlr. und 2 Thlr. (Be⸗ 
ſtimmungen A. vom heutigen Tage — 1), ſowie die nur zur Kaſſa⸗ 
tion durch Behörden oder Beamte beitimmten Marken zu 3 Thlr. 
bis 10 Thle. verwenden (Beftimmungen A. $ T). 

Dieſe Befugniß erftredt fi jedoh nur auf Urkunden, welde 
einem Stempel von nidht mehr ald 50 Thlr. unterliegen. Zu Ur- 
funden, welche einen höheren Stempel erfordern, muß, inſoweit der 
Betrag durch 10 theilbar ift, Stempelpapier verwendet werden, 
während für den überjchießenden Betrag Marken Taffirt werden 
fönnen. Zu Urkunden, welche einem Stempel von mehr ald 100 Thlr. 
unterliegen, wird Dad Stempelmaterial auch Tünftig von den Pros 
vinzial-Steuerbehörden und dem Hauptftempel-Magazin in Berlin 
auögefertigt. 
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82. 
Die Verwendung von Marken ftatt des Stempelpapiers ift nur 

unter den nachfolgenden Bedingungen zuläffig : 
1) Die Marten find oben links auf der erften Seite des erften 

Bogen? ded Urkunde, und wenn mehrere Marken verwendet 
werden, neben oder unter einander aufzukleben. 

2) Die Kaflation der Marken, und zwar jeder einzelnen, erfolgt 
bei Behörden durdy Vermerk der Sournal:Nummer und des 
Datumd (in Ziffern), an welchem die Marke aufgeklebt wird, 
möglihft auf dem unteren Theile jeder verwendeten Marke, 
jo wie durch Vermerk des Orts, an welchem die Verwendung 
erfolgt, z. B. Nr. 1756. 

118 62. — 
Berlin. 

Notare und ſolche Beamte, welde fein Korrejpondenz-Fournal 
Innen, haben außer dem Datum (in Ziffern), an weldem die 

arke aufgellebt wird, und außer dem Drte, an welchem die Ber- 
wendung erfolgt, und zwar darunter, ihren audgefchriebenen Namen 
auf dem unteren Theile der Marke und jo weit die Größe ber 
Marke dazu nicht ausreicht, unter Mitbenupung bed die aufgeklebte 
Marke umgebenden Papierd zu vermerken. 

Die Kaffationdvermerfe müſſen in allen Zällen in deutlichen 
Schriftzeihen (Buchſtaben und Ziffern) ohne jede Raſur, Durch⸗ 
ftreihung oder Ueberſchrift gefchrieben fein. 

3) Außer mit den vorftehend angeordneten Kaſſations⸗Vermer⸗ 
ten haben die im 8 1 bezeichneten Behörden und Beamten 
die aufgeflebten Marken jedesmal mit einem ſchwarzen oder 
farbigen Abdrud ihres amtlichen Siegeld dergeftalt zu vers 
ſehen, daß der Abdrud theild auf dem oberen, mit den Kafla- 
tions⸗Vermerken nicht verjehenen Theile der Marke (ohne die 
Schhriftzeihen [Nummer 2] zu bededen) theild auf dem bie 
Marke umgebenden Papiere zu ftehen kommt. 

Beamte, welche kein amtliches Siegel führen, haben ftatt eines 
Siegelabdrucks Ihre volle amtlihe Firma auf den oberen Theil ber 
—3 unter Mitbenutzung des die Marke umgebenden Papiers zu 
etzen. 

83. 

Auch in den Fällen, wo Behörden und Beamte nach den bis—⸗ 
berigen Beftimmungen verpflichtet find, Stempelbogen zu ihren Ak⸗ 
ten au Taffiren, können ftatt derfelben Marten verwendet werben, 
weldye auf der ftempelpflichtigen Verhandlung, wie im $ 2 vorge» 
ichrieben worden, befeftigt und kaſſirt werden müflen. 
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SA 
Rendanten einer Kaffe haben, wenn fie gegen ftempelpflichtige 

Duittungen Zahlung leiften, dafür Sorge du fragen, daB der Aus⸗ 
fteller der Quittuhg die etwa verwendete Marke ($ 2 unter 3, 8 4 
unter 1 und 2 der Beitimmungen A. vom heutigen Tage) felbft 
kaſſire. Sie find aber auch ermächtigt, nicht Taffırte Marken mit- 
teld Auf und Durchſchreibens ihres Namens und des Datums und 
mittel kreuzweiſen Durchftreihend der Marke, jelbit zu kaſſfiten. 

Diefe Beftimmungen treten vom 15. März d. J., jedoch mit 
der Maßgabe in Kraft, daß der Verkauf der nod in der Anferti- 
gung begriffenen Stempelmarfen von 3 bis 10 Thlen. (8 1) erft 
am 1. Mai d. 3. beginnt. | 

Berlin, den 14. Februar 1865. 

Der Finanz Mintfter. 
von Bodelfhwingh. 

- 

I. Akademien und Univerſitäten. 

169) Verleihung der Reifeftipendien zur Förderung 
arhänlogifher Studien. 

(Sentrbl. pro 1860 Seite 324; pro 1864 Seite 529.) 

Die aud dem Fonds des Inſtituts für archäologiſche Corre— 
Ipondenz in Rom zur Förderung der archäologiſchen Studien aus⸗ 
gejebten zwei Neifeftipendien find für das Jahr vom 1. Detober 
1865 bi8 dahin 1866 

dem Dr. Dtto Benndorf, zur Zeit in Rom, und 
dem Dr. Bernhard Grafer, gezenwartig Hülfslehrer am 
Kölniſchen Real⸗Gymnaſium in Derlin 

verliehen worden. 

170) Preis bei der Akademie der Künſte zu Berlin. 
(Ceutrbl. pro 1865 Seite 151 Nr. 44.) 

Die Königliche Akademie der Künfte hielt am 3. Anguft, Vor⸗ 
mittags 10: Uhr, eine öffentliche Sitzung. Der beftändige Secre⸗ 
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tär der Akademie, Profeffor Dr. Gruppe, erftattete den Jahresbe⸗ 
richt und ed erfolgte darauf die Ertheilung ded von Sr. Hochſeligen 
Majeftät Friedrich Wilhelm III. geitifteten großen Staats reiten 
für welden in dieſem Sabre eine Goncurrenz in der Bildhauerei 
ausgeſchrieben war. Die Königliche Akademie ertheilte unter Beftä- 
tigung der hohen Behörde den Preis an den Urheber der mit 
Nr IV . bezeichneten Gompofition. Die Eröffnung des verfiegelten 
Couverts ergab als Sieger der Preisbewerbung den Namen: Guftav 
Adolph Lan bgrebe aus Berlin, auf welden fogleih das Colla⸗ 
ttondpatent vollzogen wurde. 

ꝛc. 
Berlin, den 4. Auguft 1865. 

Die Königliche Akademie der Künfte. 
Im Auftrage: O. F. Öruppe. 
Ed. Däge. 

— — — ⸗ 

171) Wahl von Mitgliedern der Akademie 
der Künſte zu Berlin. 

Die Koͤnigliche Alademte der Künfte zu Berlin bat im ihrer 
Plenar-Verfammlung vom 26. Mat d. I. nachgenannte Künftler zu 
Mitgliedern der Akademie gewählt: 

A. zu ordentlihen einheimifhen Mitgliedern: 
1) den Genre» und Bildnigmaler Ludwig Knaus, 
2) „ Benre» und Landihaftsmaler Wilhelm Riefſtahl, 
3) „ Bildhauer Wilhelm Wolf, 

4) „ Componiſten Friedrich Kiel; 

B. zu ordentlihen auswärtigen Mitgliedern: 
1) den Genremaler B. Bautier in Düffeldorf, 
2) „ Hiftorienmaler Morid von Schwindt in Münden, 

3) „ Bildhauer Ernft Hänel in Dredden, 
4) „Architekten G. Semper in Züri; 

C. zum Ghrenmitglieb: 
den Secretär der Alademie, Profeflor Dr. Gruppe. 

Diefe Wahlen find von dem Herrn Minifter der geiftlidyen ıc. 
ingelegenbeiten durch Verfügung vom 27. Juli d. 3. genehmigt 
worden. 



465 

— 

172) Rector- und Decanen-Wahlen. 
(Ceutrbl. pro 1864. Seite 454 und Seite 584.) 

Durch Allerhöchſte Ordre vom 15. Auauft d. 3. tft die Mahl 
des ordentlihen Profefford Dr. Braum in der philofophifchen Fa⸗ 
eultät der Univerfität in Berlin zum Rector diefer Univerfität für 
dad Studienjahr 1833 beftätigt worden. 

Bon dem Heren Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten 
find durch Verfügung 

1) vom 15. Auguft d. 3. die Wahl des ordentlichen Profeſſors 
Dr. Reinkens in der katholiſch-theologiſchen Facultäat der 
Univerfität in Breslau zum Rector dieſer Univerfität, 

2) vom 24. Auguft d. 3. die Wahlen der ordentlichen Pro: 
felforen an der Univerfität in Bonn 

des Geheimen Medicinal-Rathb8 Dr. Naumann zum 
Rector, 

der Profeſſoren Dr. Floß, Dr. Schlottmann, Gehe: 
men Juſtiz-Raths Dr. Böcking, Dr. Albers und 
Dr. Kampſchulte zu Decanen beziehungsweiſe der 
katholiſch⸗theologiſchen, der evangeliſch-theologiſchen, der 
juriſtiſchen, der mediciniſchen und der philoſophiſchen 
Facultät dieſer Univerſität, 

3) vom 21. Auguſt d. J. die Wahlen der ordentlichen Pro- 
Ielioren an ber theologifchen und philoſophiſchen Akademie zu 

- ünfter 

Dr. Berlage zum Rector, 
Dr. Püngel und Dr. Karf F zu Decanen beziehungd- 

weile der Fatholifchstheologiihen und ber hbilofophifden 
Facultät diefer Akademie 

für dad Studienjahr 1842 beftätigt worden. 
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174) Meberfiht über die Zahl der auf den Preußiſche 
aus dem Auslande währen 

(Eentralblatt pro 1%: 

_  Bredlan. 
3 
* Land. 

ev. theol. medicin. — 
zn Fa 

1. Deutige Bunbeöfanten. 

Andalt.e . . 2 2.2. 
| 

5 15 ] Kuala 
4 | “. . 4 — 

Braunſchweig N. 12|.|. 
Per Be 04 . au «|. 

Großberzgogtbum - - I | 1. tech -|.|- A 
, , N and gr ai daft ⸗ ° U . D . ⸗ . . ⸗ | U 
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olſt 
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Iniverfitäten und der Afademie zu Münfter Studirenden 
»es Winter-Semefters 18%}. 
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I. uebrige Europaiſche Staaten. 
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175) Aueihmüdung en Sſhzwurgerichtsfaals zu 

(Centrbl. pro 1864 Seite 582 Nr. 245.) 

In Folge der feiner Zeit veröffenttichten „ Einladung zur Son 
currenz wegen Ausſchmückung des Schwurgerihtö-Saald zu Elber- 
feld“ vom 8. November v. S. find von 25 Künftlern Entwürfe 
eingefendet und von der aus Künftlern und Kunftverftändigen befte- 
benden Sommilfion zur Berathung über Verwendungen aus dem Kunft- 
fonds einer Prüfung unterzogen worden. 

Während viele der Entwürfe derjenigen Grimdlichkett entbehren, 
welche die Commiſſion zur ficheren Beurthetlung und Abwägung des 
fünftleriihen Werths für erforderlich erachtete, zeichnen fidy einige 
durch einen glüdlichen Grundgedanken und ſchöne Conception aus. 

Der für den beiten, den Bedingungen ded Concurrenz-Aud- 
. Schreibens emtiprechenden Entwurf ausgefepte Preis von 100 Frie⸗ 
drichsd'or, nad) deſſen Ertheilung zufolge des Ausſchreibens bejon- 
dere Beſchlußnahme wegen der Ausführung vorbehalten ift, wurbe 
dem Hiftortenmaler Albert Baur in Düffeldorf zuerkannt. 
N. Baur und ©. Elſter in Düffeldorf und C. Stürmer in 
Berlin find demnächſt eingeladen worden, fi) an einer engeren 
Soncurrenz dur fernere Durchbildung und Vervollkommnung threr 
Entwürfe zu betheiligen. Der Urheber ber beften der drei zu er— 
wartenden Arbeiten wird den Auftrag zur Ausführung des Gemäl- 
bed für den Preis von 7000 Thlen erhalten; die beiden anderen 
Arbeiten werden mit je 50 Friedrichsd'or honorirt werden und Ei⸗ 
genthum ded Künſtlers verbleiben. 

176) Berabfolgung neuer Verlags-Artikel an die 
Königlihe Bibliothek in Berlin. 

Auf den Beriht vom 27. v. M., die Derabfolgun von reis 
Eremplaren neuer Verlags⸗Artikel betreffend, erwiedere ich Ew. Hoch⸗ 
wohlgeboren dab, da nah Nr. 5 des Allerhöchften Crlaffed vom 
28. Dezember 1824 jeder Berleger fhuldig ift, zwei Cremplare 
jedes jeiner Verlags-Artikel unentgeltlich abzuliefern, dieſe Beſtim⸗ 
F überall zur zeug) u bringen ift, wo neben einem aus⸗ 
wä er ein inländ Ider Derleger auf dem Titel nambaft 
gema 

Der Einwand, daß hiermit nur der Bezugdweg für die Ab- 
nehmer des Werks angedeutet werben folle, verdient Leine Berüd- 
ihtigung, da den Berlegern unbenommen ift, bierfür einen ent- 
prechenden Ausdruck zu wählen und fi fo gegen die Anforderung 
ber Lieferung der gefeglichen Frei-Exemplare zu fhüpen. Der Bes 
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- börde aber kann nicht zugemuthet werben, zu unterjuchen, ob die 
wiſchen ausländiſchen und inländischen Buchhandlungen getroffenen 
rabredungen fich mit den Angaben auf dem Titel eined Verlags: . 

Artifeld in Uebereinftimmung befinden oder nit. Ihr genügt es, 
daß auf dem Zitel ein inländijcher Verleger genannt ift, an ben fie 
ih zu halten hat. Dem legteren muß es überlaffen bleiben, ent- 
weder ſich jeine Namhaftmachung auf dem Titel ald Verleger zu 
verbitten, oder fi) durch den ausländischen Verleger zur Erfüllung 
um daraus für ihn refultirenden Pflichten in den Stand ſetzen zu 
affen. ꝛc. 

Berlin, den 24. Suli 1865. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
ben Koniglichen DOber-Bibliotbelar, Heren Geheimen 
Regierungs-Rath Dr. Bert Hochwohlgeboren bier. 

13273. U. 

177) Ausführung der Uebereinkunft zwiſchen Preußen 
und Frankreich wegen Schutzes der Rechte an litterari— 

ſchen Erzengnijfen ıc. 

(Centrafblatt pro 1865 Seite 321 und Eeite 330.) 

Im Berfolg des Circular-Erlaffed vom 19. v. M. (12547. U.), 
betreffend die Ausführımg der zwilchen Preußen und Frankreich we⸗ 
gen gegenieitigen Schutzes der Rechte an litterariichen Erzeugniſſen 
und Werfen der Kunft unter dem 2. Auguft 1862 abgejchloffenen 
Uebereintunft (Gejeg-Sammlung 1865, ©. 486. fj.), veranlafje ich 
die Königliche Regierung, die nachſtehende Kaiſerlich Franzoͤſiſche 
Berordnung vom 30. v. M. (Anlage a.) in franzöfiicher und deuticher 
Sprache durdy dad Amtöblatt zur öffentlichen Renntnif zu bringen. 

Berlin, den 19. Juli 1865. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
2 In Bertretung: Lehnert. 

fänmtliche Königliche Regierungen. 

14838. U. 

Napoleon, 
durch die Gnade Gottes und den Willen der Nation Kaifer der 
Srangolen, 

en Gegenwärtigen und Zulünftigen unferen Gruß: 



474 

Auf den Bericht unfered Staats⸗Secretairs, Minifterd ded 
Innern, 

Mit —88 auf den unterm 2. Auguft 1862 zur gegenſeiti—⸗ 
gen Gewährleiftung des Eigenthums der Merfe ded Geifted und der 
Kunft zwiihen Frankreich und Preußen abgeichloffenen Bertrag, und 
indbefondere auf die Artikel 1, 12, 13 und 14, 

Mit Rückſicht auf das Decret vom 28. März 1852, 
Nach ans unfered Staatsrathes, 

Haben wir beichloffen und befchließen was folgt: 
Artikel J. Nachdem der Vertrag vom 2. Auguft 1862 im 

Kraft getreten, ſoll fofort durch unſern Staatöfecretatr, Minifter des 
Innern, bei allen Verlagsbuchhändlern und Drudern die Aufnahme 
eined Verzeichniſſes aller neuen Abdrüde Preußiſcher nicht zum Ge⸗ 
meingut gewordener Werke veranlaßt werben, welche am 2. Auguft 
1862 in Frankreich erichtenen waren oder deren Erſcheinen vorbe- 
reitet wurde. 

Artikel II. Innerhalb einer dreimonatliden Friſt, vom Tage 
der Belanntmahung der gegenwärtigen Verordnung an gerechnet, 
follen, mit Vorbehalt einer Prolongation im alle materieller Un- 
möglichkeit, durch die Abgeordneten unjered Staatsjecretaird, Mini- 
fterd des Innern, ſämmtliche bei jedem Detailbuchhändler aufgezeich- 
neten Werke Toftenfrei mit einem gleihförmigen Stempel berieben 
werden. Was die Verleger betrifft, jo wird denfelben bei dem Mi: 
niftertum des Innern für jedes Werk Preußiſchen Cigentbumd, das 
e mit oder ohne genehmigung reproducirt haben und das ſich auf 
hrem Lager befindet, ein Conto eröffnet. Das Stempeln einer je⸗ 
den dieſer Reproductionen ſoll auf Antrag der gedachten Berleger 
nach Berhältnig ihred Bedarfs ftattfinden bis zur Höhe ber Anzahl 
von Gremplaren, weldhe in dem Generalverzeichnig, dad Artikel I. 
der gegenwärtigen Verordnung erwähnt worden, auf ihr Conto ein» 
getragen ind. 

rtifel II. Nah Ablauf der Artikel IL. erwähnten Friſt für 
das Stempeln fol jeder neue nicht autortfirte Abdruck Preußiſcher 
Bücher, der durch den Verleger zum Verkauf geftellt oder verfendet 
worden, der Beihlagnahme unterworfen fein, wenn folder ur 
mit dem Stempel verjehen iſt. Was die Detailhändler betrifft, fo 
fol jeder neue, nicht len und ungeftempelte Abdrud, als 
deffen unrechtmäßige Beſitzer fie von demfelben Zeitpunkt an werden 
betroffen werden, mit an belegt und confidcirt werden können. 

Artikel IV. Jedes betrügliche Nachmachen, jede Fälſchung oder 
jeder betrügliche Gebrauch des Stempels joll den Strafen verfal- 
Bart 78 in den Artikeln 142 und 143 des Strafgeſezbuchs ent⸗ 
alten find. 

Artikel V. Was diejenigen Werke betrifft, deren Veröffent- 
chung am 2. Anguft 1862 vorbereitet wurde, fo follen die franzö⸗ 
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fiichen Verleger verpflichtet fein, innerhalb zehn Sue, nachdem der 
Vertrag in Kraft getreten ift, bei dem Cultus⸗-Miniſterium gu 
Berlin, oder bei der Kanzlei der Dreubtichen Gefandtichaft zu 
Paris, ein Eremplar von allen erjchienenen Bänden oder Kieferungen 
der bezeichneten Merfe p deponiren. 

it dieſer Hinterlegung muß gleichzeitig eine Erklärung ab⸗ 
gegeben werben über bie Anzahl der Eremplare, welde von jedem 

and oder jeder Lieferung, bei einer oder mehreren Auflagen, ab» 
gezogen worden find. 

Die Bände oder Meferungen, welche erft erjcheinen follen, kön⸗ 
nen nur dann zum Verkauf geftellt werden, wenn zuvor die Beding- 
ungen der Hinterlegung und der Aufdrüdung des Spectalitempeld 
odnungsmäßig erfüllt worden find. 

In feinem al dürfen die abgezogenen Cremplare derjenigen 
Bände oder Lieferungen, welche er zrlcheinen werden, die Ailfer 
der von ben bereit8 erfchienenen Bänden oder Lieferungen abgezo⸗ 
genen Exemplare überfteigen. 

Artilel VL Die Gußabdrüde, die geftochenen Holz- und an- 
deren Platten aller Art, ſowie die Steinplatten für Lithographien, 
welche fich bei den franzöfifchen Berlegern oder Buchdrudern vor⸗ 
räthig finden und eine nicht genehmigte Reproduction Preußiſcher 
Mufter ausmachen, werden gleihfalld durd bie Bermittelung des 
Miniſteriums ded Innern verzeichnet werben. Diefelben Tonnen 
nur während vier Sabre, nachdem ber Vertrag in Kraft getreten 
ift, benugt werden. 

Artikel VIL Die Kupfer, Stiche und Yübograpbten, fie mögen 
nur als einzelne beftehen, den Theil einer Sammlung bilden oder 
zu ganzen zufammenbängenden Werten gehören, welche mit Hülfe 
der Gußabdrüde, der geſtochenen Holz- und anderen Platten oder 
mit He von Steinplatten für Lithograpbien, wie ſolche in dem 
vorhergehenden Artikel aufgeführt find, herorgebragit oder abgezo⸗ 
en worden, dürfen nur dann zum Verkauf gejtellt werden, wenn 
e zuvor mit dem Spectalitempel verjehen worden find. 

Die zur Bervollftändigung der gedrudten Bände erforderlichen 
‚nuobeabaüpe jollen feine Veranlaſſung bieten zu einer Entſchädigung 
für den E pent ümer der Original-Audgabe. 

Artikel VIII. Die Einfuhr aus Preußen nad Frankreich von 
Sranzöfiihen, ohne Genehmigung wiedergebrudten Werken, welche 
der Stempelformalität unterworfen gewefen fein wilrden, Tann nur 
ftattfinden im Einverftändnip mit den dabei betheiligten Franzöfi⸗ 
Ihen Autoren und Verlegern oder nachdem das Driginalwerk zum 
Gemeingut geworden ift. 

Artikel IX. Diejenigen Bücher, welche in rechtmäßiger Weiſe 
and Preußen zur Einfuhr fommen, werden in Frankreich zugelaffen 
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in Gemaßheit des Artifeld XIV. des Bertrand ſowohl für den Ein- 
gang, als den directen Zranfit oder für die Lagerung, nämlich: 

1. die Bücher in franzöfifcher Sprache dur die Zollämter zu 
Forbach, Wiffembourg, St. Louis; | 

duch die nachftebenden, auf Grund des Decrets vom 
14. März 1863 für alle litterariichen und artiftiihen Er— 
eugniffe, welche aus dem Auslande kommen, eröffneten 
* ämter: Straßburg, Bayonne, Marſeille, Baſtia, Lille, 
Valenciennes, le Havre, Bellegarde, Thionville, St. Na⸗ 
aire, Nizza, Pont⸗de la⸗Caille, Chambery, St. Michel, 
— Longwy, Givet, Béhobie, Bordeaux, St. Malo, 
Nantes, Granville, Dünkirchen, Boulogne, Calais und 
Dieppe; 

durch die Zollämter zu Ajaccio und Hendaye, welche auf 
Grund der Decrete vom 7. November 1863 und 7. Septem» 
ber 1864 diefelbe Prärogative geniehen. 

2. Die So in geder andern Sprache ald bie Srangäfiiche 
durch dielelben Aemter und außerdem durch die Aemter zu: 
Sarreguemined, Berriered-de-Jour, Perpignan (über le Per: 
thus), le Perthus, Caen, Rouen und Apach. 

Die beim Eingang bdeclarirten Bücher fönnen auch an das 
—R des Innern — Abtheilung für Druckerei und 
en andel — erpedirt werden, um bort in üblicher Weiſe 
verificirt zu werden. 

Artitel X. Die in den neun vorftehenden Artikeln enthaltenen 
Dispofitionen finden ihre Anwendung auf die deutſchen Staaten, 
weldye, im Wege ded Beitritts, die Stipulattonen des Srangöiii- 
Preußiſchen litterariſch⸗ und artiftiihen Vertrages vom 2. Auguft 
1862 angenommen haben. 

Artilel XI. Unfere Staatöfecretatre, Mintfter der auswärtt- 
en Angelegenheiten, der Finanzen und bed Innern find, ein jeber 

infowett es ihn betrifft, mit der Vollziehung bed gegenwärtigen 
Decrets beauftragt. 

Geſchehen im Palaft der Zuilerien am 30. Sunt 1865. 
Napoleon. 

Im Namen des Kaiſers: 

Der Miniſter des Innern 
La Valette. 

—— ee — — u m 
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II. Gymnafien und Neal: Schulen. _ 

178) Normaletat für die Befoldungen der Directoren 
und Lehrer an Gymnaſien. 

Ueber „die Befoldungen der Directoren und Lehrer an ben 
Gymnaſien und an den dentelben gleichitehenden höheren Unterrichts⸗ 
Anftalten, welche aus unmittelbaren oder mittelbaren Staatsfonds 
Unterhaltungs-Infchüffe beziehen,” ift ein von den Herren Miniftern 
der Finanzen und der geiftlichen 2c. Angelegenheiten vorgelegter 
Normal:Ctat nebſt Audführungs - Beitimmungen von Seiner 
Majeftät dem König unterm 10. Sanuar 1863 vollzogen worden, 
deffen weſentliche Beitimmungen folgende find: 

1) Für die Normalbefoldungen der Directoren und der ordent- 
lichen Lehrer beftehen nach DBerjchiedenheit der Drte, an weldyen die 
Anftalten fich befinden, drei Klaffen. Sie betragen jährlich: 

für die Gymnafial-Directoren 
in der erften Kaffe bid 1800 Thlr., 
in der zweiten Klaſſe bis 1600 Thlr., 
in der dritten Klafje bid 1200 Thlr., refp. 1300 und 1400 Thlr. 

B. 
für die definitiv angeftellten ordentlihen Gpmnafiallehrer, mit Aus- 
ſchluß der etwa gleichfalld definitiv angeftellten Hülfslehrer und der 
techniſchen Lehrer, mithin für die — 8 angeſtellten Inhaber ſo⸗ 
wohl der Profeſſoren- und Oberlehrerſtellen, als auch derjenigen 
Stellen, welche in den Etats der Gymnafter als ordentliche Lehrer⸗, 
Sollaborator=-ıc. Stellen bezeichnet find, | 

Minimum Marimum Durchſchnitt 
in der 1. Klaffe 600 Thlr. 1300 Thlr. I50 Thlr. 
in der 2. Klaſſe 50 =» 110 - 850 = 
in der 3. Klaſſe 5600 = 1000 - 750 = 

Der Durchſchnittsgehaltsſatz der ordentlichen Lehrerftellen jo 
oftmal genommen, ald dergleichen Stellen vorhanden find, ergiebt 

r diefe Stellen die in der betreffenden Gehaltsklaſſe zuläffige Ge- 
ammtjumme — Normal-Etat3-:Summe — an Befoldungen. 
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2) &8 werden beftimmt zu Gymnaſialorten 
ff lten Gehaltöllafle: ber Zen Gehaltättafie: 

. in der Provinz Preußen: 
1. Königöberg, 1. Elbi 

Se 
Injterburg, 
Marienwerder, 

. Gumbinnen, 
Thorn, RR EEG 

B. hu der Provinz Pommern: 
2. Stettin, ”. Stargard, 

8. Sößlin, 

C. in der Provinz Oranbenbur eg: 
(Berlin) 9. Brandenburg, 

10. Potsdam, 
11. Sranffurt, 
12. Prenzlan, 

D. An der Provinz Pofen: 
ofen, 13. Bromberg, 

E. in der Provin Shieflen: 
4. Bredlau, Görlig, 

15, eiemn 6, 
16. Ratibor, 
17. Slogan, 
18. Oppeln, 

. geben tein, 

nn Ppam- 

.Oſtrow 
Frnq 

.Trzemeszno, 
Be 
. seht ‚ N B 

ber Zien Gehaltsfiefle: 

Culm, 
Braunsberg, 
Conitz, 

Rafienburg, 

entf .Grone, 
. Neuftadt, 

. Treptow a. / R., 

. Reuftettin, 
. Seefenbeg / Pom., 

Stolp, 
.Anklam, 
. Colberg, 

. —2 — 
. Zullichau, 
. Sorau, 
.Guben, 

. Reu-Ruppin, 
. Königäberg N. / M., 

au, 

ln, 
' 

, Schweidnip, 
*) Das Symnafinm iſt inzwiſchen aufgehoben worden: Centrbl. pro 1864 

Seite 533 Nr. : 
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der Iren Gehaltöllefle: der ten Gehaltstlaſſe: der Iren Gehaltäflafle: _ 
F. in der Provinz Sachſen: 

5. Magdeburg, 19. Halberftadt, 37. Quedlinburg, 
20. Halle, 38. Zorgau, 
21. Erfurt, 39. Wittenberg, 
22. Naumburg, 40. Zeitz, 
23. Merfeburg, 41. Eidleben, 

) 

44. Heiligenftadt, 
45. Schleuſingen, 

G. in der Provinz Weltphalen: 
6. Münfter, 24. Dortmund, 46. Brilon, 

25. Arnöberg, 47. Coesfeld, 
26. Bielefeld, 48. Herford, 
27. Hamm, 49. Redlingbaufen, 
28. Minden, 50. Burgfteinfurt, 
29. Paderborn, 51. Soct, 

52. Warendorf, 
53. Rheine, 

H. in ber Rheinprovinz : 
7. Eöln, 30. Duisburg, 54. Cleve, 
8. Aachen, 31. Saarbrüden, 55. Be 
9. Elberfeld. 32. Kreuznad), 56. Weſel, 

83. Eſſen, 57. Düren, 
34. Düffeldorf. 58. Münftereifel, 4 

59. Hedingen. 

‚..,8) Durch die Aufftellung dieſes Normal-&tat3 wird nicht beab⸗ 
Due zur Orreichung der Bejoldungsfäge deffelben in der Für: 
orge des Staats für die Gymnaſien über die ihm obliegenden recht- 
lien Berpflihtungen hinauszugehen. 

Der Normal Stat ift vielmehr nur allmählig nah Maßgabe 
der aud unmittelbaren und mittelbaren Staatöfonds und bauptfäc- 
lih Der bei den einzelnen Anftalten bierzu verfügbar werdenden 
Mittel zur Ausführung zu bringen, und die Normale Era nicht 
die Bedeutung, daß den Directoren und Lehrern ein Recht auf die- 
jelben zugeftanden wird. 

5) Borhandene Befoldungen, weldye über bie vorftehend feftge- 
ftellten Normalgränzen hinausgehen, müffen bei einer Crledigung 
der wetteffenben Stellen um den überſchießenden Betrag vermindert 
werden. 

6) Emolumente, mit Ausihluß der Dienftwohnungen, ſowie 
unfigirte, in Form von Schulgeld- und Gebühren» ıc. Antheilen be- 
willigte Gehälter follen, fofern nicht ftiftungsmäßige Beftimmungen 
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oder andere befondere Rechtsverhältniffe entgegenftehen, bei Nenan- 
ftellungen und bei Gelegenheit der Bewilligung von Gehaltszulagen, 
— * x. zur Gymnafialkaſſe eingezogen werden. 

ür Dienftwohnungen ift den Inhabern aus den Befoldungen 
von dem Zeitpunkte ab, mo leptere mit Rüdficht hierauf anderweit 
regulirt fein werden, eine Miethdentfhädigung, welche bie auf Wei⸗ 
tered zu zehn Procent ded Einkommens hierdurch feitgeftellt wird, 
in Abzug zu bringen, und zur Gymnaſialkaſſe befonderd zu verein- 
—2* ndere Natural-Emolumente, deren Einziehung zur Gym⸗ 
nafiallaffe nady Borftehendem etwa unthunlich tft, werden zu ihrem 
wirflihen Werthe ftatt Geld ald Theile der Seielbung überwiefen. 

8) Die Befoldungen der Hülfslehrer und der techniichen Lehrer, 
auf welche die vorftehenden Feſtſetzungen ſich nicht beziehen, werden 
innerhalb der bei jedem Sumnaflım für diefe Bejoldungen bereitd 
etatömäßigen Gefammtausgabe-Summe von dem Minifter der geift- 
lihen ꝛc. Angelegenheiten bewilligt. Zur Erhöhung bieler Ge- 
fammtausgabe-Summe ift dad Einverftändni des Finanz. Minifters 
erforderlich. 

Die Gymnafien der erwähnten Kategorie zu Berlin nehmen 
eine Ausnahmeftellung der Art ein, daß bie in Nr. 1 bezeichneten 
Gränzen für die Beloldungen an den Gymnaſialorten der erften 
Gehaltsklaſſe überfchritten werden können. 

179) Erridhtung und Anerltennung höherer Unterrichts— 
Anftalten. 

(Centrbl. pro 1865. Geite 211. Nr. 88.) 

Zu Berlin ift mit Genehmigung des Herrn Minifterd der 
geiftlichen 2c. Angelegenheiten vom 10. Sanuar d. 9. 

ein neues ftädtiihed Gymnaſium in der Sophienparodhie 
unter dem Namen „Sophbien-Gymnafium”, und 

eine neue ftädtiihe Gewerbeſchule am Louffenufer unter 
dem Namen „Kouifenftädttihe Gewerbeſchule“ 

errichtet, deren Gröffnung im Monat April d. 3. ftattgefunden hat, 
und i 

der älteren ftädtiichen Gewerbeichule dafelbſt die Benen- 
nung „Friedrichs;Werderſche Gewerbeſchule“ bei- 
gelegt worden. 

Ferner Bat der Herr Mintfter 
das Progpmnefium zu Stegburg unterm 17. Juli d. 9. 
als volftändiged Progymnafium, indbefondere auch im 
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Sinne des $. 131. 1. g. der Militair⸗-Erſatz⸗Inſtruction 
vom 9. Dezbr. 1858, 

die Realihule zu Nordhbaufen unterm 23. Suni d. 3. 
als Realſchule erſter Ordnung, und 

die höheren Lehranſtalten 
zu Spremberg unterm 2. Juni, 
„Mülheim am Rhein unterm 6. Juni, 
„ Neuftabt in Ober-Schlefien unterm 7. Sult, und 
„Delitzſch unterm 10. Juli d. J. 

ald Höhere Bürgerfhulen im Sinne der Unterrihtd- und Prü- 
fungd-Ordnung vom 6. Detbr. 1859 anerkannt. 

180) Ausbildung von Turnlebrern für höbere 
Unterridht3 = An ftalten. 

Das Königl. Provinzial: Schul» Collegium zu PBofen hat in Ausführung 
der Eeite 405 Nr. 147 des diesjährigen Centralblatts abgebrudten Circular- 
Berfügung vom 7. Juli d. 3. wegen Theilnahbme von Lehrern an dem Eurfus 
in ber Central» Zurnanflalt folgende Verfügung an die Directoren der Gymna⸗ 
fin und Nealjchulen der Provinz erlafien: 

Abfchrift hiervon erhalten die Herren Directoren der Gymna⸗ 
fien und Realihulen zur Kenntnißnahme und mit dem Auftrage, 
nad Maßgabe unferer Verfügung vom 8. Juni 1858 zur Theil: 
nahme an dem in Rede ftehenden Curfus geeignete Lehrer fpäte- 
ftend bis gum 28. Zuli d. 3., welcher Termin pünttlih inne zu 
halten ift, in Vorſchlag zu bringen. 

Die — Directoren derjenigen Anſtalten, an welchen noch 
keine qualificirte Turnlehrer fungiren, haben uns bis zu demſelben 
Termine anzuzeigen, in welcher Weiſe der Beſtimmung in dem mit- 
tels dieffeitiger Verfügung vom 4. Sult pr. Ihnen mitgetheilten 
Reſcripte vom 22. Juni v. J. “) wonach jede Anftalt in den Befig 
eined qualificirten Turnlehrers gelangen ſoll, zu genügen ift, event. 
und einen zur Theilnahme an dem Curſus geeigneten Lehrer in 
Vorſquag u bringen. 

ei — —— der Vorſchläge haben ſich die Herren Direc- 
toren zugleich über die Art der Vertretung, jowie darüber zu Außern, 
ob die beftimmt anzugebenden Koften der Vertretung von der An- 
ftaltö-Kaffe getragen werden können. 

Hofen, den 13. Zuli 1865. 

Königliched Provinzial-Schul-Collegium. 

*) Centrbl. pro 1864 Geite 399 Nr. 162. 

31 
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181) Ableiſtung des Probejahrs und der Militair— 
dienſtpflicht vor Anſtellung der Candidaten 

des höheren Schulamts. 

Das Reglement für die Prüfung der Candidaten des höheren 
Schulamts vom 20. April 1831 ſchreibt $. 33. No. 12 vor, daß 
nur ſolche Sandidaten, die fih dur ein Zeugniß über das abge- 
leiftete Probejahr ausweiſen fönnen, ge einer Anftellung vorgeſchla⸗ 

en werden dürfen. Cine ähnliche Beftimmung enthält der Mini— 
—— vom 27. November 1858, nad welchem bei den An- 
trägen auf Öenehmigung der Anitellung von Schulamts-Candidaten 
jedeömal anzugeben tft, wo der betreffende Candidat jein Probejahr 
abgeleiftet hat. Dieſe Beitimmungen find in der legten Zeit wies 
derholentlich unbeachtet geblieben. 5 

Ebenſo wird ed nicht felten verabjäumt, bei den Anträgen auf 
Anftellung von Schulamts-Candidaten über die militairiichen Ber: 
hättniile derjelben die erforderlihe Auskunft zu geben. 

ir finden und deshalb veranlaßt, anzuordnen, daß jedesmal 
bei der Präfentation eined Schulamtd- Sandidaten zur Anftellung 
den übrigen Zeugniflen auch dad Zeugniß über das Probejahr und 
mit Bezug auf die Gircular-Berfügung vom 23. Juli 1862 dad 
Zeugniß uͤber die militairiſchen Verhältniſſe des Candidaten beigefügt 
werde. 

Berlin, den 4. Juli 1865. 

Königliche Provinztal-Schul-Collegium. 
Eircular. 

a n 
bie Herren Directoren ber Gymnaſien und 

Realſchulen und an bie Patronats- 
Behörden. 

182) Genaue Bezeichnung der amtliden Stellung der 
Lehrer in den Programmen der höheren 

Unterridht8-Anftalten. 

Es hat ſich heraudgeftellt, da von einzelnen Directoren in ber 
den Drogrammen beigefi ten Weberfihtötabelle über die Lehrer und 
die Lectionen derjelben Pammtliche Hülfslehrer mit der einfachen 
Bezeichnung „Lehrer“ aufgeführt werden. Dadurch wirb der Irr⸗ 
thum veranlaßt, als ob an der betreffenden Anftalt cben fo viel 
etatömäßige ordentliche Lehrerftellen vorhanden wären, was doch 
nicht der Zall iſt. Jedes Öpmnafium und jede Realſchule hat außer 
dem Director eine beitimmte Anzahl etatömäßiger Ober- und 

®) cfr. Centrbl. pro 1863. Seite 18. 
“®) cfr. Gentrbl. pro 1862. Geite 83 und Eeite 417. 
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ordentlicher Lehrerſtellen. Dazu kommen an einzelnen Anftalten 
theils dauernd, theils auf die Bei bed Bedürfniſſes, in der Regel 
nur für ein Semejter genehmigte, wilfenfchaftlihe Hülfslehrer, end- 
ih die technifchen gehrer für Schreiben, Zeichnen, Singen und 
Turnen. Leptere Gegenftände werden an Eleineren Anftalten meift 
von einem !ehrer mit Seminarbildung vertreten, der auch noch 
einigen wiſſenſchaftlichen Unterricht in den unterften Klaſſen erthei= 
len fann und darum auch vocationdmäßig als ordentlidher Gymna⸗ 
* resp. Realſchul⸗Elementarlehrer angeſtellt iſt. Als wiſſen⸗ 
chaftliche Hülfslehrer fungiren an einigen Anſtalten Ortsgeiſtliche, 
Predigt- und Schulamts⸗-Candidaten, Schulamts⸗Candidaten, Pro⸗ 
banden und Mitglieder des Koͤniglichen pädagogiſchen Seminars, 
ſelbſt noch nicht pro facultate docendi geprüfte Candidaten. 

Da die Programme in gewiſſem Sinne einen offiziellen Cha- 
rafter haben, fo iſt es zweckmäßig, daß aud ihnen bet der Aufzäh- 
lung der Lehrer da8 wirkliche Verhältniß derjelben an der Ynttolt 
Sofort erkannt werden Tann. Darum find auch die verichiedenen 
Kategorien der Lehrer nad dem Stat bemerflich zu machen. Dies 
läßt Ha ermöglichen, wenn eine doppelte Ziffer-Solonne angewendet 
wird, in deren erfteren die lee durchlaufen von 1 (Director) bi8 
x (lepter Hülfd- resp. tedhniicher Lehrer), deren zweite aber bei 
jeder Kategorie immer wieder von 1 beginnt, wobei unbejepte Stel- 
len durch vacat fenntlid zu machen find. Solche Kategorien find 
1. (etatömäßige zum Unterſchiede von Zitular-) Dberlehrer (Prorecs 
tor, Profeflor), 2. a a ordentliche Eehrer (Profeffor, Dber- 
lehrer), 3. wiſſenſchaftliche Hulfölehrer, wobei die für Die Dauer ge- 
nehmigten mit ihrem fonftigen Charakter zuerjt genannt werden, 
denen die für ein Semeſter genehmigten folgen und je Mi: ihrer 
Qualification ald Predigt: und Schulamtd-Candidaten wenn fie pro 
licentia coneionandi und pro facultate docendi, ald Schulamts- 
Sandidaten, wenn fie pro facultate docendi geprüft find, zu bes 
zeichnen find. Die Mitglieder des Königlichen pädagogiſchen Se- 
minard, jowie bie Probanden find als jolde kenntlich zu machen, 
endlih die noch nicht pro facultate docendi geprüften An einfa 
als Sandidaten zu benennen. Wenn ein ordentlicher Lehrer zuglei 
ein technifched Fach vertritt, jo ift das in Parenthefe (augleie . B. 
Turnlehrer) anzugeben. 4. Techniſche Lehrer, die nicht als ordent⸗ 
liche Lehrer vocationsmäßig angeſtellt ſind. Die feſtangeſtellten 
echter mit Seminarbildung, die entweder ausſchließlich oder nur 
neben anderem auch noch wechriſchen Unterricht geben, ſind in der 
Reihe der ordentlichen Lehrer als Gymnaſial⸗ resp. Realſchul⸗-Ele⸗ 
mentarlehrer aufzuführen. 

Die Lehrer an den Vorſchulen ſind hinter ſämmtlichen Lehrern 
der Haupt⸗Anſtalt „als Elementarlehrer“ zu erwähnen, und etwanige 
Hülfslehrer an derſelben als ſolche zu bezeichnen. 

31* 
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Zugleich maden wir darauf aufmerkſam, daß in Berichten, in 
Lectionsplänen, in Programmen nicht felten Lehrer und Schulamts⸗ 
Sandidaten ald Doctoren der Philofophie bezeichnet werden, von 
denen nach den dieffeitigen Acten nicht befannt iſt, daß fie dieſe 
Würde erworben haben. Bei dem Mißbrauch, der in neuerer Zeit 
mit dem Doctortitel getrieben wird, empfehlen wir den Herren Dis 
rectoren, diefen Titel in amtlihen Scriftftüden feinem Lehrer oder 
Candidaten beizulegen, der zur Führung defjelben nicht berechtigt 
iſt. Wenn ein Lehrer oder während feiner Beichäftigung an der 
Anftalt ein Candidat diefe akademiſche Würde erlangt, fo ift dies 
unter Cinreihung eined Abdrudd des Diplomd anzuzeigen. 

Berlin, den 4. Zuli 1865. . 

Königliched Provinzial: Schul« Collegium. 
Eircular. 

4 n 
die Herren Directoren ber Gymnaſien 

und Nealfchulen ber Provinz 
Brandenburg. 

183) Angaben über die Berhältniffe der um Anſtellung 
oder Verſetzung nachſuchenden Lehrer des 

höheren Schulamts. 

Bet dem im neuerer Zeit häufig vorkommenden Lehrerwechſel 
ereignet es ſich nicht felten, daß Lehrer zur Anftellung gelangen, 
über deren perfönlidhe und biöherige amtliche Verhältniffe die in den 
vorgelegten Zeugniffen enthaltenen meiſt nur kurzen Angaben oft 
nicht Die erforderliche Auskunft geben. Wir finden uns daher ver- 
anlaft, hiermit anguorbnen, daß von jept an bei Anträgen auf An- 
ftellungen den übrigen Anlagen jedesmal auch eine von dem Borges 
\hlagenen verfaßte kurze Selbftbiographte beigefügt werbe, welche 
nicht nur über die äußeren Nerhältniffe des Candidaten als über 
Name, Drt, Tag und Fahr der Geburt, Herkunft, Glaubendbelennt- 
nis, frühere Bildung u. |. m. die nöthigen Angaben enthalten, ſon⸗ 
bern audy über den Gang feiner Studien, etwaige [chriftftellerifdhe 
Thätigkeit, biöherige amtliche Stellung u. f. w. nähere Mittheilungen 
enthalten muß. Daffelbe bat Ntaftgufinden, wenn ein bereits 
angeitellter Lehrer von einer bieffeitigen Anftalt an eine andere 
ige übergeht, damit diefe Notizen den Acten der neuen Ans 
ftalt einverleibt werben koͤnnen. 

Berlin, den 13. Suli 1865. 

Köntgliches Provinzial-Schul-Gollegium. 
Eircular. 

Au 
bie Herren Directoren unb Dirigenten ber 

höheren Unterrichte-Anftalten und 
an die PBatronate. 
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184) Zufammenfeßung der wiſſenſchaftlichen Prüfungs 
Commiſſion in Berlin. tung 

(Sentrbl. pro 1865 Seite 212 Nr. 89.) 

Der Herr Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten hat die 
Functionen ded auf längere Seit beurlaubten Geheimen Medicinal« 
Raths und Profefford Dr. Ehrenberg bei der wifjenfchaftlichen 
Prüfungs⸗Commiſſion in Berlin für die Zeit vom 1. Juni bis zu 
Ende December d. J. dem Director ded botanifchen Gartend und 
Profeſſor Dr. Braun übertragen. 

185) Prüfung der moraliſchen Dualiftcation der zum 
einjährigen freiwilligen Militairdtenfte ſich 

Meldenden. 
(cfr. Eentrbl. pro 1862, Eeite 711. No. 288.) 

Nach 8. 129 der Militair-Erfap-Inftructton vom 9. Dezember 
1858 ift bet der perjonellen Prüfung der zum einjährigen freiwilli- 
„gen Dienfte fih Meldenden feitzuftellen, ob diefelben moralifch qua⸗ 
ii find, worüber fie fih durch ein obrigkeitliches Atteft auszu⸗ 
weiſen FR Die moraliihe Dualification, welche nad Analogie 
der Beitimmung im $. 109 a. a. O. als gleichbedeutend mit „un- 
tabelhafter Führung und Moralität” anzufehen tft, gehört demnad) 
zu denjenigen Bedingungen, von weldyen die Zulaffung zum einjähe 
rigen freiwilligen Militairdienſte abhängig iſt. Da aber die ber 
Erwerbung der Berechtigung zum einjährigen freiwilligen Militairs 
dienfte vorhergehende perjonelle Prüfung von dem Dienftantritte in 
der Negel durch einen längeren Zeitraum getrennt ift, die urfprüng- 
lich vorhanden geweſene oder als vorhanden angenommene moralitche 
Dualification demnad zur Zeit des Dienftantrittd wieder verloren 
gegangen fein Tann, fo ift ed erforderlich, Vorkehrungen zu treffen, 
welche die Truppentbeile gegen die Annahme moraliſch unwürdiger 
Individuen ald einjähriger Freiwilliger ficher ftellen. Wir beitim- 
men daher, daß Seitend der zum einjährigen freiwilligen Dienft 
berechtigten Militairpflichtigen fortan bet ihrer Meldung zum Dienft- 
eintritt dem Ziruppentheile außer dem Berechtigungsfcheine noch ein 
polizeiliches Atteft über ihre fittlihe Führung in der Zwilchenzeit 
von ber Erwerbung ber Beredhtigung bid zu ihrer Meldung reip. 
bi8 zum Ginftellungstermine vorzulegen ik Dieſe Attefte find 
nach Analogie der im $. 109 der Militairs Erjap -Inftructtion vom 
9. Dezember 1858 getroffenen Beitimmungen durch die Ortspolizei⸗ 
behörden auszuſtellen. 

Wenn ber Truppentheil nad Einficht des vorgedacdhten Atteſtes 
Anftand nehmen zu müffen glaubt, den betreffenden Militairpflichtt- 
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gen als je en Freiwilligen einzuftellen, fo bat der Truppen⸗ 
theil, da demjelben eine Enticheidung über die Entziehung ded Be— 
rechtigungsfcheined nicht eingeräumt werden fann, den lepteren mit 
dem Attefte den oberen Provinzialbehörden vorzulegen. Demnaächſt 
tft Seitend der Letzteren — event. nad) Anhörung der Departe- 
ments⸗Prüfungskommiſſion — darüber zu befinden, ob der Militär- 
pflichtige ded Vorzugs, feiner Dienftpflicht freiwillig in einem Er 
genügen zu dürfen, theilbaftig bleiben oder der fraglichen Vergüniti- 
—7— ja Fr mehr vorhandener moraliſcher Qualification, vers 
uſtig geben ſoll. 

*— die Gründe betrifft, aus welchen der Berechtigungsſchein 
um einjährigen freiwilligen Dienft wieder m entziehen tft, fo tft 
bierfür te Analogie der Beftimmung sub f. im $. 129 der Mitt» 
tair⸗Erſatz⸗Inſtruction maßgebend. 

Hiernach werden diejenigen jungen Leute, weldhe nad) der Er- 
langung der in Rede ftehenden Serehtignng Ehrenftrafen erlitten 
haben, in allen Fällen des Vorzugs, der Militairdienftpflicht als ein- 
jährige Freiwillige genügen zu bürfen, für verluftig zu erklären fein. 
Sm Uebrigen aber wird ed in Hinblid auf die Borfchrift im $. 129 
a. a. D. von den bejonderen Umftänden des konkreten Falle ab» 
bängig bleiben müflen, ob dem betreffenden Militairpflichtigen bie 
Dere tigung zum einjährigen Dienft & entziehen iſt oder nicht. 

Indem wir dem Königlihen GeneraleKommando und dem 
Köntglihen Ober⸗Präſidium das Weitere hiernach ergebenft anheim⸗ 
ftellen, bemerfen wir noch, dab vorftehende Beftimmungen aud auf 
diejenigen Militairpflichtigen in Anmwendun iu bringen find, welche 
den Berechtigungsſchein zum einjährigen IR willigen Militairdienſt 
vor Emantrung dieſes Erlaſſes erlangt haben. 

Berlin, den 11. Suni 1865. 

Der Kriegd- und Marine-Minifter. Der Minifter des Innern. 
von Roon. Graf zu Eulenburg. 

An 
bie Königlichen General-Kommanbos und 

bie Königlichen Ober⸗Präſidien. 

V. E&lementarfchulwefen. 

186) Gränzſcheide zwiſchen den höheren und den Elemen- 
tarſchulen; Beitragspflidt. 
(Centrbf. pro 1865 Seite 168 Nr. 61.) 

Ihre Beſchwerde vom 14. Juni cr. über unverhältnigmäßige 
Heranziehung zu Beiträgen für die evangelifhe Schule zu N. Ih 
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nicht begründet, da die Höhe der von Ihnen geforderten Schulbet- 
träge gleich derjenigen der übrigen zur dortigen Schulfocietät ge» 
Den Hausväter, der aufzubringenden &infommenfteuer ent« 
prechend, richtig bemefjen worden ft. Der Einwand aber, daß Sie 
zu Beiträgen für eine Schule nicht verpflichtet feien, in welder 
über das en der Elementarſchule hinausgehende Unterrichts- 
Dieciplinen gelehrt werben, tft nicht durchgreifend, weil nad) der 
beftehenden Organtfatton des Schulweſens alle Schulen, benen bie 
Berechtigung zu gültigen Abgangdprüfungen fehlt, alfo auch die zu 
N., zur Kategorie der Elementarſchulen gehören. 

Berlin, den 25. Auguft 1865. 
Der Mintfter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 

In Vertretung: Lehnert. genh 
An 

ben Herrn Mühlenbeſitzer N. zu N. 

17096. U. 

187) Religionsunterriht für die einer andern als der 
Gonfejjion des Lehrers angehörigen Schulkinder, Auf- 

bringung der Koſten für denjelben. | 
(Eentrbl. pro 1864 Geite 300 Nr. 114.) 

Auf die DVorftelung vom 9. Juni d. 3. eröffne ich Ihnen, 
daß es bei der Derfügung der Königlichen Regierung zu N. vom 
19. März d. 3., durch welche ein befonderer Religtondunterricht für 
die den fatholiihen Schulen zu N. und 2. angehörigen evangelifchen 
Kinder in zwedmäßiger el angeordnet worden, bewenden muß. 

Diefer Unterricht ift kein Privatunterricht, fondern ein weſent⸗ 
lichiter Theil des öffentlichen Glementarichulunterrichtö, für welchen 
die Koften die Gemeinden aufzubringen haben. Es würde unbillig 
fein, von den evangelifchen Haudvätern, welde in den Schulgemein- 
den gleiche Rechte und Kal ten mit den katholiſchen haben, zu ver» 
langen, daß fie für den Religiondunterricht ihrer Kinder auf eigene 
Koften forgen, während die katholiſchen Gemeindeglieder ven Reli⸗ 
giondunterriht ihrer Kinder auf Kolten der ganzen Schulgemeinde 
adurch gefichert haben, daß diefer Unterricht von dem katholiſchen 

Lehrer ertbeilt werden kann. Daß der lehtere auch einen den An⸗ 
forderungen der evangeliichen Kirche entiprechenden Neligiondunter- 
richt & ertheilen vermöge, ift eine völlig haltlofe Behauptung. 

erlin, den 7. Auguſt 1865. ' 
Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenbeiten. 

In Vertretung: Lehnert. 
An 

Herrn R. und Genoffen zu N. 
16912. U. 
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188) IA der keiftungen für die verſchie— 
denen Confe ſionsſchalen jeiten ber bürgerliden 

emeinde. 

(Centrafblatt pro 1563 Seite 430 No. 161.) 

Der von Ew. Hohmwohlgeboren und dem Gemeinde-Rath uns 
term 31. December v. 3. gegen die Verfügung der Königlichen Res 
gierung zu N. vom 23. November v. I. in Betreff der Unterhal⸗ 
tung der dortigen evangeliiihen Säule erhobene Recurs iſt mir von 
dem Herrn ‘Ober-Präfidenten zur Entſcheidung vorgelegt. " 

Nah Prüfung des Sachverhältniffes vermag ich den Recurs 
nicht als begründet anzuerkennen. 

Nah meiner Entiheidung vom 8. April 1863 ift die dortige 
evangeliihe Schule als öffentliche zu behandeln, und demgemäß die 
Stadt verpflichtet, diefelbe glei den vorhandenen katholiſchen Schu- 
len zu unterhalten. Hiernach handelt es fi) gegenwärtig nur noch 
um die Feftitellung des Maßſtabes für die Beitragspflidht der Stabt. 

In diefer Beziehung erſcheint aber die Feſtſetzung der Koͤnig⸗ 
* Regierung, wonach die Stadt für jedes die evangeliſche Schule 
beſuchende Kind einen gleichen Beitrag gewähren ſoll, als ſie für 
jedes katholiſche Schulkind aufwendet, durchaus gerechtfertigt, da 
ieſer Maßſtab eine gteipmäßige Berüdfihtigung der Angehörigen 

der beiden Confeſſionen en führt und jede Bevorzugung der einen 
oder der anderen Gonfelfion ausſchließt. Der Antrag, bei dieſer 
Berechnung die evangelifchen Milttatrlinder unberücdfichtigt zu laffen, 
tft nicht ftatthaft, weil die Militairfinder zum Ba: der Schule 
gegen Zahlung des Schulgeldes nad ben 3 86 und 87 der Mili- 
air⸗KirchenOrdnung vom 12. Zebruar 1832 (Geſ.⸗Samml. ©. 61.) 
berechtigt find und vorausſetzlich auch katholiſche Militairkinder Die 
von der Stadt unterhaltenen Tatholiihen Schulen beſuchen. Ueber- 
died Tann nicht außer Betracht bleiben, daß die dortige Civilge⸗ 
meinde nach dem biöherigen Herfommen, weldes in Grmangelung 
von geſetzlichen Vorfchriften über die Schulunterhaltung in den oft» 
ringe Kreifen des dortigen Regierungs⸗Bezirks ald maßgebend 
u erachten iſt, ausſchließlich jür bie Schulbedürfniſſe der dortigen 
evölferung geforgt bat, ſoweit hierzu bie Einfünfte von befonderen 

Schulftiftungen und die Schulgelder nicht ausreichten, hieraus aber 
gegen die Stadt die Verpflichtung würde hergeleitet werben können, 
die evangeliihe Schule nit nur in dem feitgefehten Umfange zu 
unterftügen , fondern gleich den katholiſchen Schulen — u un⸗ 
terhalten, ſoweit ihre eigenthümlichen Einnahmen unzul nglid find. 

Hiernach Tiegt eine begründete Beranlaflung zu einer Beſchwerde 
Seitens der Stadt nicht vor, und muß demgemaß, wie hiermit ges 
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ſchieht, die Verfügung der Königlichen Regierung vom 23. Novem- 
ber v. 3. lediglich beftätigt werden. 

Berlin, den 29. Juli 1865. 

Der Mintfter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Berretung: gehnert, 3 

An 
ben Herrn Bürgermeifler zc. zu N. 

8276. U. 

189) Anrechnung der Dienftwohnung bei dem Lehrer: 
eintommen. 

Auf den Bericht vom 7. d. M., betreffend die Befchwerde der 
Gemeinde N. wegen der angeordneten Erhöhung des Lehrergehalts, 
eröffne ich der Königlichen Regierung Folgendes: 

Bei Beitimmung der dem Lehrer zu gewährenden Befolbung 
fommt e8 auf den — 7— oder geringeren Geldwerth der in na- 
tura vorhandenen Dienſtwohnung nicht weiter an, ſondern es bedarf 
dazu nur der näheren Ermittelung des neben der freien Wohnung 
noch gm Unterhalt des Lehrerd Nothwendigen. ıc. 

erlin, den 29. Auguft 1865. 

Der Minifter der getftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
die Königliche Regierung zu N. . 

1759. U. 
— — — — — 4 

190) Verwendung der Vacanz-Revenüen eines combi— 
nirten Kirchen- und Schulamts. 

Dem Magiſtrat eröffne ih auf die Vorſtellung vom 6. Juni 
d. 3., dab das dortige Rectorat, auch abgejehen von der Verpflich⸗ 
tung des Inhabers zur Unterftüßung ded Euperintendenten und der 
dafür aus Staatsfonds gewährten Entihädigung von 100 Thlr. 
jährlich, fein reines Schulamt, fondern ein combinirted Kirchen» 
und Schulamt tft, da der Rector zugleich Hülföprediger ift, al8 fol 
her beftimmte Predigerfunctionen zu verrichten und dafür nicht un- 
erhebliche Tirchliche Einkünfte zu beziehen bat. 

Hiernach unterliegt die Anwendbarkeit der Borjchriften der 
88 527 und 852. Tit. 11. Theil II. Allgemeinen Land⸗Rechts we⸗ 
gen einftweiliger Verwaltung vacanter Pfarritellen und Verwendung 
der Vacanzrevenüen, auf die dortige Rector- und Hülföpredigerftelle 
um fo weniger einem Zweifel, als die Beitimmung des $ 852. cit. 
nach $ 19. Zit. 12. Theil II. Allgemeinen Land⸗Rechts auch auf 
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jelbftftändige Lehrerſtellen anzuwenden ift, (Berfügimg vom 30. Dc« 
tober 1860, Gentralblatt für die gefammte Unterrichts-Verwaltung 
©. 691.) und die Anordnung einer Stellvertretung fowie die Zeft- 
jebung der dadurch entitehenden Koften aud bei reinen Schulftellen 
ediglich der Auffichtöbehörde gebührt. ıc. 

’ Berlin, den 31. Juli 1865. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
den Magiftrat zu N. 

15482. U. 

191) Sportel: und Stempelfreiheit der Schulen. 
(cfr. Centrbf. pro 1862. Seite 609. Nr. 240.) 

Die Königliche Regierung benachrichtige ich auf den Bericht 
vom 31. März d. J., daß der Herr Sujtig. Mini ter die von dem 
Königlihen Appellationdgeriht zu N. in der Sache wegen Er- 
werbung des Grundftüdd Nr. — zu N. Settend der Schulgemeinde 
dafelbft auägeiprochene Anficht, 

daß die den Schulen gefeptich beigelegte Sportel» und Stem⸗ 
pelfreibeit den Schulgemeinden nicht zu Statten komme, 

unter dem 2. d. M. (Anlage a.) reprobirt und dad genannte Gericht 
angewiefen bat, zu veranlaffen, bob bei der aufzuftellenden ander: 
weiten Koftenberedhnung von der Vorausſetzung der der genannten 
Sculgemeinde zuftehenden Sportel- und Stempelfreiheit ausgegangen 
und der du viel liquidirte Betrag niedergefchlagen werde. 

Berlin, den 15. Auguft 1865. 
Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 

In Vertretung: Lehnert. 
An 

bie Königliche Regierung zu N. 

15,987. U, 

8. 

Seitend des Herrn Mintfterd der geiftlichen, Unterrichts und 
MedicinalsAngelegenheiten ift dem Juftiz⸗Minifter Kenntniß von 
den Gründen gegeben worden, aus mweldyen bad Königliche Appella- 
tionsgericht in der Grundfache ıc. mitteld Verfügung vom 7. Januar c. 
Bedenken getragen bat, die Sportel- und Stempelfreiheit der Schul« 
gemeinde N. hinſichtlich des von ihr unter dem 15. December v. 3. 
mit dem Nendanten N. abgefchloffenen Kaufvertraged und der daran 
fich knüpfenden Verhandlungen und Eintragungen anzuertennen. 

Der Juſtiz⸗Miniſter vermag nicht, fi den Bedenken des Col. 
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legiums anzufchließen. Wo für den öffentlihen Elementar⸗Unter⸗ 
richt von der Auffichtöbehörde eine Schulfocietät eingerichtet worden, 
iſt die legtere alb dad Subject der Nechtöverhältniffe der Schule 
anzufehen (Entiheidungen ded Dber-Tribunald Bd. 25. ©. 301.), 
und hat demgemäß, wenn % in Angelegenheiten der Schule hatte 
delnd auftritt, Anſpruch auf die den öffentlichen Volksſchulen zu⸗ 
ſtehende Sportel- und Stempelfreiheit. Ob die Schul-Anſtält 
bereits beſteht, oder erſt noch in der Gründung begriffen iſt, erſcheint 
um ſo mehr einflußlos, als ſich nicht annehmen Takt, daß die Ge⸗ 
fee, auf welchen jene Befreiung beruht, nur die Verwaltung der 
bereitö eriftirenden Schulanftalten und nicht auch die Errichtung 
neuer Schulanftalten hätten begünftigen wollen. 

Hiernach hat dad Königliche Appellationdgericht zu veranlaffen, 
daß bei der aufzuftellenden anderweiten Koftenberechnung von ber 
Dorauelebung ber der gebachten Schulgemeinde zuftehenden Sportel- 
und Stempelfreiheit audgegangen, und der zuptel liquidirte Betrag 
niebergelchlagen werde. 

erlin, den 2. Auguft 1865. 
Der Juſtiz⸗Miniſter. 

In deffen Vertretung: Müller. 
A 

das Königliche Appellationsgericht zu N. 

I. 2862. _ 

192) Eigenſchaft als Schulhaus nad Hebertragung der 
Küfterfunctionen auf den Lehrer. 

(Sentrbl. pro. 1864 Seite 500 Nr. 208). 

Auf den Bericht der Königlihen Regierung vom 15. v. M. 
wird dad den Neubau ded evangeliihen Schulbanfes in N. anord- 
nende Reſolut vom 2. Mai c., unter Berwerfung des von der dors 
tigen Gemeinde dagegen erhobenen Recurſes vom 23. Juni c., vor⸗ 
behalttich des Rechtsweges, hierdurch betätigt. 

Die Gemeinde N. hält den Fiscus als Patron der dortigen 
Kirche für verpflichtet, zum Neubau bed Schulhaufed z der Roften 
beizutragen, weil es gleichzeitig Küftermohnung fei. 

Dad Haus ift jedoch von Uriprung an nur Schulhaus gewe- 
fen, deffen Unterhaltung der Schulgemeinde und der (Sutäherrichaft 
oblag. Erft im Jahre 1823 ift dem Schullehrer auf Grund des 
Geſetzes vom 2. Mat 1811 die bis dahin dem Lehrer der Mutter- 
fire zu 8. obgelegene Function als Küfter übertragen worden. 

Hierdurch tft die Eigenſchaft des Schulhaufes in N. nit um: 
geändert, insbeſondere hat baffelbe hierdurch micht den Charafter 
eined Kirchengebäubes oder eined Küfter- und Schulhaujed im Sinne 
des 8 37. Tit. 12. Theil II. Allgemeinen Land-Rechts erhalten. 
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Die von den Recurrenten allegirte Entſcheidung des Königlihen 
DbereTribunald vom 21. Juli 1846 Tann daher im vorliegenden 
Halle, wo ed fih um den Neubau nur eines Schulhaufes, und nicht 
Fa den eined Küſter- und Schulhaufed handelt, nicht Anwendung 

en. ꝛc. 
Berlin, den 7. Auguft 1865. 

Der Miniiter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
bie Königliche Regierung zu NR. 

16,614. U. 

193) Schullbaukoſten in Rüdfiht auf die Kinderzablin 
ber bäuerlihen Gemeinde und im Gutsbezirk. 

In der ftreitigen Angelegenheit wegen Aufbringung der Koften 
für Erweiterung ded Schullocald in N. war von der recurrirenden 
Gemeinde hervorgehoben, daß diefe Erweiterung nicht oh durch 
die Zahl der Kinder der an ejellenen bäuerlihen Wirthe, als viel» 
mehr dadurch bedingt fet, dab ne größere Anzahl Einlieger-, Tage⸗ 
löhners ıc. Familien in den Derrfchaftlichen Famtlienhäufern im In⸗ 
terefje der Wirthichaftsführung der Gutöherrfchaft mieift In neuerer 
Zeit fich angefiedelt habe. In der Recursentſcheidung ift hinficht- 
lich dieſes Punktes Folgendes angeführt: 

Gleichgültig ift endlich aud der Umftand, ob die Erweite⸗ 
rung der Schule durch Vermehrung der Kinderzahl inner: 
halb der bäuerlichen Gemeinde oder innerhalb des Gutsbe⸗ 
irks nothwendig geworden ift, da fämmtliche Einwohner zur 
hulgemeinde ©chören und ſowohl die hieraus fließenden De: 

rechtigungen genteßen, als auch die Unterhaltungdfoften zu 
tragen gaben. 

erlin, den 11. Auguft 1865. 
Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten, 
i In Bertretung: Lehnert. 

bie Königliche Regierung zu N. 

16651. E. U. 

194) Beihaffung des Heizungsbedarfs für Schule und 
Lehrerwohnung in Neu-Borpommern. 

Die an den Herrn Ober-Präfidenten der Provinz Pommern 
geriätele, mir zur reffortmäßigen Entſcheidung vorgelegte Beſchwerde 
ed Magiftrat® vom 18. Juni c. wegen ber von der Königlichen 
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Regierung zu Strafund vorgefchriebenen Augmentation des Brenn⸗ 
materiald für die Schule zu N. Tann ich nicht für begründet er- 
achten. 

Nach dem abgegebenen Gutachten von Eadhverftändigen reicht 
das biöher an die Schule zu N. gelieferte Deputat an Feuerungs⸗ 
materialien für die Heizung des Ecdhullocald und der Lehrerwoh- 
nung nidt aus, und 28 bedarf zur Beftreitung des Bebürfniffes 
einer Bermehrung des Deputatd um 2; Klafter Buchen: Scheitholz 
oder 15,000 Stüd Torf. 

Der Lehrer bat einen berechtigten Anſpruch auf unentgeltliche 
Dewährung biejed vermehrten Brennholzquantums, weil dad Regu⸗ 
lativ, die Errichtung und Unterhaltung der Landfchulen in Neu⸗Vor⸗ 
pommern, betreffend, vom 29. yuguft 1831 ald zur Schuldotation 
jeder Schule gehörig ein für dad Bedürfniß der Schule und des 
Lehrerd ausreichendes Duantum an Feuerungdmatertal feftfept, wel⸗ 
ches im vorliegenden Falle von dem Magiftrat ald Grundherrichaft 
von N. zu beichaffen ift. 

Daß Regulativ vom 29. Auguft 1831 bat aber der Anficht des 
Maogiftratd entgegen, im vorliegenden Falle Geltung, einmal, weil 
ed allgemein für die Landſchulen in Neu-VBorpommern erlaffen tft 
und daher ohne Ausnahme für alle Schulen gilt, jodann aber audy, 
weil die Schule in N. erſt nach Erlaß ded Regulativd aus einer 
Privatſchule zu einer öffentlichen Schule eingerichtet worden ift. 

Der Magiftrat ift übrigens weder befugt, dem Lehrer an Stelle 
ded zu gewährenden Brennmateriald eine Schulwiefe zum Zorfftechen 
anzırpeifen, noch wegen der Augmentation ded Brennbedarfd ander- 
weite Abzüge von dem Einkommen zu machen. Es iſt died auch 
nicht dadurch zu rechtfertigen, daß die Schulitelle höher dotirt ſei, 
ald das Reaulativ vorichreibe, da in demjelben nur das Minimum 
ded zu gewährenden Lehrereinkommens feſtgeſetzt worden ift. 

Der Unftand endlich, daß in der Vocation dem Lehrer nur eine 
geringere, nicht ausreichende Duantität Brennmaterial zugefichert 
worden, Tann den Magiltrat von der Ergänzung nicht befreien, 
nachdem deren Nothwendigkeit feitgeftellt ift, werl der Lehrer ſowohl 
nach dem Regulativ, wie nad allgemeinen Grundjägen Anſpruch 
auf audreichended Brennmaterial bat, auch wenn ihm dies in der 
Bocation nicht anddrüdlich zugefichert fein ſollte. 

Berlin, den 21. Auguft 1865. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
den Magiftrat zu N. 

15,477. U. 
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195) Beftellung des Schullandes in der Provinz 
Preußen. 

(Centrbl. pro 1863 Eeite 562 No. 227.) 

1 

Die von dem Rechtsanwalt N. zu N. im Ihrem Auftrag an- 
ebrachte Befchwerde vom 15. Juni d. 8. wegen Beftellung des 
—* en Schullandes kann als begründet nicht anerkannt werden. 

ie dortige Schule beſitzt eine Landfläche von 9 Morgen 
85 Quadratruthen, während die Gemeinden N. und ©. verpflichtet 
find, auf einem kullmiſchen Morgen die Beftellungs- und Düng- 
ungsarbeiten zu verrichten. 

Das Berlangen, einen Eullmijhen Morgen von der ganzen 
Landfläche auszufondern und auf died Stüd die Verpflichtung der 
Gemeinde zu den Beftellungdarbeiten zu beſchränken, tft nicht ftatt- 
aft, weil der Lehrer dadurch in der Benubung der ganzen Yanb- 
äche weſentlich würde behindert werden. Vielmehr haben die Ge⸗ 

meinden alljährli von dem ganzen Areal ein Stüd Land in der 
Gröbe eined Tullmifhen Morgens zu beadern, wie dies durch die 
Art der Bewirthſchaftung der gefammten Ländereien bedingt wird. 

Der Einwand, dat dadurd die Verpflichtung der Gemeinden, 
weldye fi nach $ 12. Nr. 3. der Schulordnung vom 11. Decem- 
ber 1845 auf die Beitellung und Düngung eined beftimmten Ader: 
ſtücks von der Größe eine kullmiſchen Morgens beichränfe, erheb- 
lich erjchwert werde, kann um fo weniger ald zutreffend anerkannt 
werben, ald die in & 12. a. a. O. aufgefübrten Sätze die niedrigft 
gulälligen und die Gemeinden nicht berechtigt find, die Beichrän- 
ung der einzelnen Emolumente auf die geringften Säge zu verlan- 
gen, die Königliche Regierung vielmehr wohl befugt die noth⸗ 
wendigen und audführbaren Erhöhungen feitzufegen. 

ternady muß e8 bei der Berfügung der Königlichen Megterung 
zu N. vom 24. Mai d. J. melde Sie nebit Anlage anbei zurüd« 
erhalten, dad Bewenden u 186 

Berlin, den 16. Auguft 1865. 
Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 

In Vertretung: Lehnert. 
A 

den Hofbefitger ꝛc. zu N. (in der Provinz Preußen). 

15475. U. 

2 

Da der Schule in N. für das Weiderecht bei der Gemeinheits⸗ 
theilung eine beiondere, wenngleich in unmittelbarem Anſchluß an 
das Dienftland belegene Abfindung überwiefen, und da in dem Do- 
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tattondplan der Schule vom 22. Februar 1855 ausdrüdlih nur hin⸗ 
fichtlih ded unter Nr. 3. aufgeführten Dienftlandes von 11 Morgen 
dem Lehrer die Beftellungd- und Düngungdarbeiten Seitens der 
Gemeinde zugelichert find, während die Weideabfindung unter be- 
fonderer Nummer (Nr. 7.) aufgeführt tft, ohne daß hinſichtlich ihrer 
wegen der Beitellungsarbeiten eine Feſtſetzung getroffen worden, fo 
ift die Verpflichtung der Gemeinde N., welche jene Arbeiten über- 
nommen bat, auf dad eigentliche Dienftland zu befchränfen und kann 
nicht von ihr gefordert werden, daß fie alljährlich 11 Morgen von 
dem ganzen Areal, je nad) der Wahl des Lehrers, beadere. 

uf den Beriht vom 7. v. M. überlaffe ich der Königlichen 
Regierung, hiernach dieje Angelegenheit zu reguliren, indem ich zu- 
gleich wegen des allgemeinen erunbfaßed bezügli der Verpflich⸗ 
tung der Gemeinden zur Verrichtung der, Beitellungd- und Düng- 
ungdarbeiten auf meinen Erlaß vom heutigen Tage, betreffend die 
Beitellungsarbeiten auf dem Schulmorgen in N. (U. 15475.) Be- 
zug nehme. 

Berlin, den 16. Auguft 1865. 
Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 

Sn Vertretung: Lehnert. 
An 

die Königliche Regierung zu N. (in ber Provinz Preußen). 

15463. U. 

196) Beftellung der Kira lonl-Fänbereien in der Pros 
vinz Preußen; Objervanz hierbei. 

(Centrbl. pro 1863 Seite 962 Nr. 227.) 

Auf die von dem Herrn Mtinifter ded Innern an mid) abge- 
gebene Borftellung vom 9. v. M. eröffne ich Ihnen, rap ausweis⸗ 
lich der von mir eingeſehenen Acten die dortige Gemeinde auf den 
gut Kirchſchule gehörigen Ländereien von jeher nicht nur die Beitel- 
ungs⸗ und Düngungdarbeiten, jondern auch die Erndtearbeiten ver- 
richtet bat. Da die Beftimmungen ded $ 12. der Schulordnung 
vom 11. December 1845, wie aus $ 17. hervorgeht, nur die ge= 
ringſten zuläffigen Säte für dad Einkommen der Lehrer feitftellen, 
jo fann die —— einer —— wonach bei ein⸗ 
geinen Sägen mehr geleiftet ift, als die Schulordnung vorjchreibt, 
einem Zweifel unterliegen. Es würde im Gegentheil nad) der Ber 
fliimmung des 8 17. der bdiefleitigen Genehmigung bedürfen, um 
eine Berringerung herbeizuführen. Hieraus Tolgt zugleih, daß es 
für die Verpflichtung der Gemeinde unerheblich tft, wenn biejed be» 
fondern Berhättniffee in der Matrifel der dortigen Kirchſchule Feine 
Erwähnung geſchehen ift, da eben zur Abänderung oder Aufhebun 
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der beftehenden Obfervanz eine ausdrückliche, der dieffeitigen Geneb- 
migung unterliegende Feſtſetzung würde erforderlich —8* ſein. 

Hiernach war Ihre Weigerung im Sommer vergangenen Jah⸗ 
res zur antheiligen Berrichtung der Erndtearbeiten auf dem Schul- 
lande unbegründet, und es tft daher gerechtfertigt, dab das bortige 
Saul enamt diele Arbeiten auf Ihre Koften anderweit bat verrich- 
en laſſen. 

Ihre Beihwerde muß demgemäß ald unbegründet zurückgewie⸗ 
ſen werben. 

Berlin, den 22. Juli 1865. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
den Aderwirthb Herrn N. zu R. (in ber Provinz Preußen). 

15445. U. 

197) Anlegung befonderer Brunnen auf Küfter:- und 
Schulgehöften; Aufbringung der Koften, insbeſondere 

nah Märkiſchem Provinzial:Redt. 
(Centrbl. pro 1864 Seite 248 Nr. W.) 

Auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 23. v. M. 
wird das bie Seritellung eined Brunnend auf dem Küfter- und 
Sculgehöft zu. betreffende Rejolut vom 25. April cer., unter Ver: 
werfung des dagegen vom dortigen Kirchenpatron unterm 31. Mai cr. 
eingelegten Recurie®, hierdurch beftätigt. 

Die von ber Kirchen und Schulgemeinde anerkannte, vom Re: 
currenten aber beftrittene Nothwendigkeit der Herftellung eined Brun⸗ 
nens im Schulgehöft muB ald vorhanden angelehen werben, da es 
in N. weder einen Schul» noch einen Gemeindebrunnen giebt, und 
dem Lehrer aud die Benupung der benachbarten Privatbrunnen für 
die Zukunft unterjagt worden it. 

Zwar bat nach der Angabe ded Recurrenten der Bauer D. 9 
zur ferneren Abgabe von Waſſer an das Küſter- und Schulgehö 
pepen eine erhöhte Entſchädigung bereit erflärt. Hierauf Tonnte aber 

et der Entfernung des D'ſchen Guted von der Schule, dem fteilen 
und bei ungünftiger Witterung wegen Glätte oder Schmuß mit einer 
vaſt — u paſſirenden Wege und der zu beſorgenden Unzuläng- 
lichlett ded Drunnend an Bafter um fo weniger eingegangen wer- 
den, als dem Lehrer unbedingt der Bedarf an Wafjer fichergeftellt 
werden muß, was bet Annahme der Offerte des ꝛc. D., welche na⸗ 
mentlich binfichtlich der Zeit des Waſſerholens erhebliche Beſchraͤn⸗ 
tungen enthält, nicht der Hall fein würde. 

Die Herftelungdloften des im Schulgehöft anzulegenden Brun- 



497 

nend mußten, weil derfelbe fowohl für das Schulhaus, wie für die 
Küfterwohnung beitimmt tft, in —— des 8 37. UI. 12. Al» 
emeinen Landrechts in derfelben Art feftgefept werben, wie bei 
N farrbanten. *) 

Die Heranziehung der Kirchenlafje zu den Koften des Brun- 
nenbaued war nad) den Beitimmungen des Märkiichen Provinzial- 
Rechts, nad) welchem die Kirchenkaſſe zu Küfter- und Schulbauten 
Nichts beizutragen hat, nicht zuläffig; die Bertheilung der Beiträge 
hatte vielmehr in Gemäßheit des $ 720. IL 11. Allg. Land⸗Rechis 
zu erfolgen, da eine obiervangmäbige Defreiung des Recurrenten 
nicht angenommen werden Tonnte. ag aud der Patron, wie er 
behauptet, objervanzmäßig von einem Beitrage zu der Entſchädigungs⸗ 
ſumme für Hergabe des Waſſers an die Schule biöher befreit gewe⸗ 
jen fein, fo iſt dieſe angebliche Objerwanz doch hierauf zu befchrän- 
fen und nicht auf eine Befreiung von den Baufoften Hr die als 
Per ma anerfannte Herftellung eined Brunnend im Schul: und 
Kü kereigehöfte aueubehnen. 

Die übrigen Anführungen der Beſchwerde find theils bereits 
in dem Reſolut vollftändig widerlegt, theils für die Recursentſchei⸗ 
dung , weldhe den Betheiligten mitzutheilen ift, ohne Belang. 

Berlin, den 9. Kuga 1865. 
Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

In Vertretung: Lehnert. 
An 

bie Königliche Regierung zu R. 

16630. U. 

198) Einfluß der Schule auf die leiblihe Erziehung. 
Die Königliche Regierung in Trier bat binfichtlich der Eorge der Schule 

Mir Hi leibliche Erziehung der Kinder unterm 27. Mai d. 3. folgende Verfügung 
er a en. 

Der Lehrer bat Alles fern zu halten, was der Gejundheit ber 
Jugend während ihre Schullebend irgend nachtheilig jein kann. Er 
wird demnach die Erholungspauſen benugen, um namentlich während 
der Ha Jahreszeit Frifche Luft in den Schulfaal einzulaflen, ohne 
jedod) die Kinder dem Zugwinde audzujeßen, und ebenmäßig dafür 
& en, vo in der Falten Sahredzeit das Unterrichtögimmer ſchon 
ib gehörig durchwärmt, niemald aber überhetzt if. Er wird auf 

diejentgen Kinder fein Augenmerk richten, welde in der Nähe bed 
heißen Ofens oder der Fenfter figen, und darauf Bedacht nehmen, 

*) Das Refolut fett feſt: baß biefe ellungstoften von bem Patron und 
der Slehenpemainde ve ae a einen ee der Ey fänmt- 
fihe Hauptmaterialien, namentlih Holz, Steine und Kalk n. f. w. bergebe, bie 
Gemeinde aber die Rebenmaterialien liefere, bie Arbeitslöhne zahle und bie 
Hand» und Spannbienfte Teifte. 

32 
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daß weder übergroße Wärme, no Zugluft und Kälte, ihrer Ge: 
ſundheit ſchaden. Sollte dad Schulziimmer fo beſchränkt ſein, daß 
—— Kinder nothwendi in großer Nähe des heißen Ofens ſitzen 
müſſen, fo tft für einen (blechernen) Ofenſchirm zu jorgen und vor: 
läufig die Einrichtung wenigſtens fo zu treifen, daß ſolche Kinder 
von Zeit zu Zeit (halbftundenweije) mit anderen Die Plätze wech⸗ 
feln. Dalfelbe gilt von denen, die entfernt an Falten Fenftern figen. 
Wo die Wände ded Schulfanled feucht find, muß FR deren Holzbe⸗ 
kleidung geforgt werden, und jo lange dies nicht geſchehen ift, dürfen 
die Subjellien niemals fo nahe geftellt werben, daß die Kinder ſich 
mit dem Rüden an die nafle Wand anlehnen können. Sit Der 
Schulſaal niedrig, etwa nur von 9 bid 12 Fuß Höhe, die Kinder- 
zahl aber verhältnigmäßig groß, dann müffen in der Dede deffelben 
Klappen oder Ventilatoren angebracht werden, durch welde die er- 
hitzte, dunſtige Luft entweichen kann. 

Ganz beſondere Rückſicht verdienen jene Kinder, welche weite 
Schulwege haben und wohl gar aus — Ortſchaften erhitzt 
oder duchnäßt zum Unterrichte kommen müſſen. Niemals darf die⸗ 
ſen, namentlich aber nicht in der rauheren Jahreszeit, der ſofor⸗ 
tige Eintritt in den durchwärmten und ſchützenden Schulſaal vers 
wehrt und etwa zugemuthet werden, fo lange draußen zu barren, 
bis der wepter den Unterricht etwa nach feiner Uhr zu beginnen ge= 
dent. Mit Sicherheit ift anzunehmen, daß ohne ſolche Vorſicht 
ſchon mande zartere Kinder erkrankten, weil greller Xemperatur: 
wechſel, weldyem fie ausgelegt wurden, und längered Sigen auf tal 
ten und feuchten oder allzu warmen Pläpen heftige und folgen- 
ſchwere Erlältungen verurfachten. 

Es iſt hiermit Schon darauf hingewielen, dab die Stellung 
der Subfellien ne wichtig bleibt. Wo irgend möglich, dürfen 
dieſe niemals fo ſtehen, daß das Licht von der rechten Seite oder 
von vorne gerade in dad Geficht fallt. Die Revifionsreijen ha— 
ben gezeigt, daß manche Lehrer diefe Rüdfiht ganz außer Acht 
ließen, obgleich in der Räumlichkeit des Schuljaales fein Hinderniß 
einer dem Auge wohlthätigeren Aufftellung gefunden werden fonnte. 
Zur Shomung des Gefichtöfinnes ift weiter no erforderlich, daß 
das grelle und anhaltende Sonnenlidt durch Rouleaux gedämpft 
werde, und daß man mit aller Beharrlichkeit die Kinder gewoͤhne, 
Ro beim Schreiben und Xefen nicht zu fehr auf das Bud ober bie 

afel zu beugen. Eine Entfernung bed Objected vom Auge im 
Betrage von 14 bis 1! Fuß dürfte bei reiferen Kindern am ange» 
meſſenſten fein. Dagegen hindert eine ftetd gebückte Haltung 
auch wefentlich die Entw delung der Athbmungdorgane und ber 
wirkt neben der Kurzfichtigkeit zugleich Engbrüftigfeit. In dieſer 
Hinficht ift namentlich den fleinfien Schülern befonbdere Aufmerk⸗ 
ſamkeit zu widmen, denn dieſe find gerade am meiften geneigt, füch 
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in ihrem erften Tindlichen Eifer tief auf ihre Fibel oder die Tafel 
hinabzubeugen und fi ſomit eine Haltung anzueignen, deren Abge- 
wöhnung fpäter ſehr ſchwer fallt. Mit diefem gebüdten Sipen und 
der damit verbundenen Biegung des Oberlörperd nad) der linken 
Seite iſt aber auch die Gefahr des Schiefwuchſes verbunden. Schon 
die Wahrnehmung, daß mit feltenen Ausnahmen gerade die rechte 
Schulter bei ſchief gewachſenen Perfonen höher als die linke ift, 
und das rechte Schulterblatt flügelartig hinausſteht, endlich Die von 
einem der berühmteften Aerzte und Vorſteher einer orthopädiſchen 
Heilanftalt fejtgeftellte Thatſache, dab unter 300 Rüdgratöverfrüm- 
mungen, für welche nur zur Gewohnheit gewordene Khlechte Hals 
tung als Urjadye nadhgewiejen werden konnte, fait 90 Prozent wäh- 
rend der Schuljahre beginnen, müfjen und darauf hinweiſen, daß 
auch die Schule Miturfache des häufigen Schiefwachjend werden 
fann und jedenfalld alle Beranlaffung hat, dem fogenannten „Bere 
boden“ der Kinder durch ftete Wachſamkeit vorzubeugen. 

Deshalb follten aber auch in feiner Schule den Kindern, am 
wenigiten aber den Kleinften, bequeme Pultbaͤnke mit Rüdlehnen feb- 
len. Wo Lehrer und Dorgejehte aber für die Kleinen nur ſchmale 
Bänkchen haben, melde zum mmfigen und zum Anpreffen ber 
Schiefertafel auf die Bruft oder Magengegend nöthigen, da laden 
io ſolche um jo mehr eine ſchwere Verantwortung auf, als die 

ippen, dad Bruſtbein und Rückgrat der ſechs⸗ bis fiebenjährigen 
si 7— ihrer Biegſamkeit am leichteſten zu Verkrümmungen ge⸗ 

gnet ſind. 
Die Subſellien ſelbſt müſſen daneben ſo conſtruirt ſein, daß 

eine normale, ber Geſundheit unſchädliche Haltung des Körpers 
möglich werde. Darum müſſen zunaͤchſt alle Pultbaͤnke Rücklehnen 
haben und ſo eingerichtet ſein, daß die Füße des Kindes entweder 
auf dem Fußboden oder auf angebrachten ſchmalen Brettern auf⸗ 
ftehen. Der Körper ded Kindes muß von Zeit zu Zeit, namentlich 
wenn ber Lehrer bloß unterrichtet, vollftändig ruhen fönuen, und 
wo daher die oben erwähnte Einrichtung fehlt, da tritt jene Ermü⸗ 
dung der Muskeln ein, weldye bewirkt, daß die Kinder in ſich zu⸗ 
fammenfinfen oder frumm fien. ine normale Haltung, nament- 
li beim Schreiben, findet aber nur dann ftatt, wenn der Körper 
eine ausreichende Stüge im Rüdgrate hat, jo daß er ohne weſent⸗ 
iche Hülfe der Arme in der Schreibſtellung verharren kann, und 
legtere fol I fein, daß der Schüler, wenn man ihm den Tiſch 
mwegnähme, fie dennoch behalten kann und bloß die Arme finten 
läßt. Es wird Diele geltung noch weſentlich durch bie richtige 
pöbe des Pultes oder Tiſches im Verhältniſſe zum Sitze gefördert. 

joll nad bisherigen Gafahrungen und Beobadytungen ber 20 
fo hoch fein, dab Die Ellenbogen des gerabefipenden Kindes bei 
nicht binaufgezogenen Schultern leicht aufliegen, und er wird alie 

32* 
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etwas höher über der Bank fein müffen, ald der Clienbogen bei 
erade herabhängendem Oberarme ftebt, denn während legterer zum 
reiben etwas vorgefchoben wird, 77 er zugleich auch höher Fin 

auf. Daß ſomit aud die Subjellien ſich nach der Größe und dem 
Alter der Kinder richten müflen, bedarf feiner weiteren Crörterung, 
wohl aber iſt noch darauf hinzuweiſen, daB ber Abſtand zwijchen 
wi und Sitzbank niemals zu groß, fondern nur fo weit jein muß, 
daß das Kind bequem zwiſchen beiden ftehen und aufftehen kann. 
Nicht unbemerkt möge bier bleiben, daß aus Gründen der Sittlich⸗ 
feit, welche mit der Rüdfiht auf Geſundheit zufammenfallen, die 
Kinder, namentlih aber die Knaben, ſtets anzuhalten find, die 
Hände auf dem Pulte zu haben, nicht aber unter daffelbe zu ver- 
bergen. Lehrer, welche beim Unterrichte die rechte Stellung zu den 
Kindern einnehmen, nicht aber in unpafjender Regſamkeit hin und 
ber gehen, werden leidht im Stande fein, auch in diefer Beziehung 
die & end angemefjen zu überwachen und zu gewöhnen. 

Ehe wir diefe Hinweifungen auf Abwehr defien fchließen, was 
der Geſundheit unjerer Schuljugend gefährlich werden Tann, müllen 
wir noch die Lehrer darauf aufmerfiam machen, bag Kinder im 
Hinausgeben zur Befriedigung natürlicher Bedürfniffe nur mit gro⸗ 
er Vorſicht und nad genauer Kenntniß der Individualität zu bes 
hränten find. Se Meiner die Kinder, defto größer muß Die Bor: 
icht oder vielmehr die Nachſicht fein. Durch ein längeres —5 
der natürlichen Bedürfniſſe können Unmohljein und gefaͤhrliche 
Krankheitsfaälle Wr A davon abgefehen, daß ein Kind, dem in 
diefer Hinficht peinlicher Zwan auferlegt wird, unmöglich dem Uns 
terrihte mit Aufmerkfamkeit folgen kann. Möchte endlich allen 
Lehrern die Ermahnung überflüffig fein, körperliche Züchtigung nur 
ſparſam und mit jener Vorfiht anzuwenden, weldye den Erzieher, 
nicht aber den beleidigten Rächer bekundet. Daneben find alle koͤr⸗ 
perlihe Zücdhtigungen jo r appliciren, daß fie niemals ſolche Kör- 
pertheile treffen, welche edlere Organe einichließen, alfo namentlich 
nit ben Kopf, die Bruft und den Unterleib. Das unfchädlichfte 
Züchttgungdwerkzeug tft die Ruthe, und diefe auch allein als er- 
Iaubt zu betrachten! 

MWährend der gewillenhafte Lehrer in ſolcher Weiſe fern bält, 
was der Gejundheit ſie nder irgend nachtheilig werden Tann, 
ſucht er aber auch poſitiv deren koͤrperliches ee durch Gewoͤh⸗ 
nung zur Reinlichkeit zu fördern. Es verſteht ſich hiebei von 
elbſt, daB das ganze Schulgebäude, insbeſondere aber der Schul- 
aal, ein Mufter der Reinlichkeit und Ordnung bieten und fomit 
a8 directe Streben des Lehrerd unterftüben muß. Wo aber bie 

Fenſter blind von Schmutz, wo Schulbänke, Schulſchrank und 
Wandkarten voll Staub, wo der Fußboden unfauber, da wird von 
erfolgreicher Richtung auf koͤrperliche Reinheit keine Rede fein Tön- 
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nen. Diefe Umgebungen des Kindes follen es aber gerade fein, 
welche jede Ermahnung des Lehrers unterftüben, eine edlere Lebens⸗ 
richtung fördern helfen und die Jugend darauf hinweiſen, daß fie 
au in den äußeren Erſcheinung mit folder Umgebung in Har- 
monie ftehen müffe, uud dab Geſicht, Hände und Saar fonntäglidh 
fein können, wenn aud die Kleidung dem Arbeitötage entipricht. 

Bon gutem Eiufluß auf den regeren Blutumlauf, mithin auch 
auf die Gefundheit, ijt es auch, wenn ber eher einzelne Apthei 
lungen, mit denen er ſich gerade unmittelbar beſchäftiget, bisweilen 
raſch aufſtehen, taktmäßige Armbewegungen auf und ab machen und 
dann wieder niederſitzen läßt. Es wird dadurch zugleich die etwa 
erſchlaffte Geiſtesthätigkeit wieder angeregt. Daß auch dad Tur⸗ 
nen pofitiv auf die Erhaltung der Geſundheit einwirkt nnd deshalb 
von feinem Lehrer vernachläffiget werden follte, bebarf feiner weite: 
‚ren Anofübrung, und nehmen wir deöhalb auf unfere diefen wichti⸗ 
gen Gegenftand betreffenden früheren Verfügungen Bezug. 

199) Zaubftummen-Anftalt zu Stralfund. 

Die im Jahre 1837 in’s Leben gerufene Taubfiummen-Anftalt zu 
Stralfund entbehrte bisher einer feften fatutarifchen Ordnung. Auf die von 
dem Herrn Minifter der geiftlihen 20. Angelegenheiten ans Anlaß einer von 
Demjelben angeorbneten Revifion ber Anſtalt gegebene Anregung ift nunmehr 
von dem Magiftrat zu Stralfund, auf melden vor Kurzem das Patronat 
über die Anftalt ausſchließlich übergegangen, das nachfolgende Statut erlaffen 
worden. 

Statut 

für die hieſfige Taubſtummen-Anſtalt. 

8.1. 
Der biöherige Zweck der Anftalt, taubſtumme unterrichtäfähige 

Kinder aus Neuvorpommern und Rügen, welche körperlich und gei- 
ftig gefund find, foweit auszubilden, daß fie brauchbare Mitglieder 
der menfchlichen Geſellſchaft werden können, bleibt feitgehalten. 

§. 2. 

Die Leitung der Anftalt wird einem unbefoldeten Guratortum 
anvertrauet, welches aus einem Rathömitgltede ald Vorſitzenden und 
zwei vom bürgerſchaftlichen Collegium zu wählenden Mitgliedern 
er Bürgerſchafti beſteht. Daneben kann der Rath, wenn er es für 
medmäßig erachtet, einen Geiftlichen oder einen der an den biefigen 
höheren nterrichtäanftalten wirkenden Lehrer in das Curatorium 
erufen. Ä 

Zunächſt bilden die jebigen Mitglieder des Vorſtandes der 
Anftalt unter dem Vorſitz eined Rathömitglieded das Curatorium. 
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8. 3. 
Das Curatorium verwaltet die Anftalt ſelbſtftäändig, ſoweit 

nicht nachſtehend etwas anderes beſtimmt iſt. 

8. 4. 
Die Lehrer der Anftalt werben auf Präfentation des Curatoriums 

von dem Rath vocirt. Aenderungen hinſichtlich des Dienſteinkommens 
der Lehrer bedürfen der Genehmigung ded Rathe. 

\ 8. 5. 
Die Aufnahme von SPenftonairen und Schülern erfolgt nad) 

Maßgabe der beitehenden Aufnahme-Bedingungen, deren Aenderung 
nur mit Bewilligung ded Raths zuläffig ift. 

&. 6. 
Die Anftalt beftreitet ihre Ausgaben mit den Zinfen der ihr 

gehörigen Sapitalien, mit den jährlichen Beiträgen der Stadt und 
ed Landes und mit den Zahlungen ihrer Penfionaire und Schüler. 

8. 7. 
Ueber feine Vermögend- Verwaltung hat daß Curatorium jähr- 

ih Rechnung abzulegen und foldye bei dem une ann 
für die milden Stifungen zur Revifion und Dedargirung einzu= 
reihen. Ein Rechnungsabſchluß ift auch in Zukunft dem Landkaſten 
vorzulegen. 

| Ferner tft jährlich im December ein Etat für das künftige Jahr 
in 4 Eremplaren dem Rath zu übergeben. 

8. 8. 
Das Suratortum hat bie Öenehmigung des Raths einzuholen, 

wenn Capitalien eingezogen oder Schulden zu Laſten derſelhen ge- 
macht werden follen, ebenjo wenn Immobilien für die Anftalt er: 
worben oder von derjelben veräußert werden follen. 

Stralfund, den 24. März 1865. 
Bürgermeifter und 'Rath. 

200) Zubelfeter des Königlichen Waiſenhauſes 
zu Oranienburg. 

Das Königliche Waiſenhaus zu Oranienburg wird am 25. September 
d. 3. die Yubelfeier feines zweihundertjährigen Beſtehens begeben. lieber feine 
Oründung und feine Wirkſamleit ift von dem zeitigen Infpector bie nachſtehende 
Denkſchrift verfaßt worben. 

Das Königliche Waiſenhaus kn Drantenburg wurde im Sabre 
1665 von der Kurfürftin Henriette Lo m der Gemahlin Friedrich 
Wilhelm's ded großen Kurfürften, Prinzeffin von Dranten, geftiftet. 
Am 25. September ded genannten Jahres vollzog fie, nachdem fie 
ſchon vorher dad Haus hatte erbauen laſſen, die Stiftungdurfunde 
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in 3 &remplaren, von weldyen dad eine dem Kurfürftlichen Archiv, 
ein andered dem Amt zu Oranienburg, und dad dritte dem Waiſen⸗ 
hauſe überwiefen wurde. Gleichzeitig fand die Eröffnung der An- 
ftalt Statt, weldye daher am 25. September 1865 ihr W0Ojähriges 
Jubelfeſt feiert. 

Die Stiftungdurfunde giebt zunächſt Auffchluß über die Be- 
weggründe, weldye die fromme Frau zu dieſer Stiftung veranlaßten ; 
es heit dajelbft: „Wir haben öfters bei Und erwogen, wie viel 
und Mancherlei in dieſem Leben unteriaflen wird, was dennod) Un⸗ 
fee Erlöfer Chriftud von Und erfordert, bevorab in den Werfen ber 
Liebe und Barmherzigkeit. Als Wir Und nun vornehmlich erinnert, 
wie Gott der Herr Sich ſelbſt einen Vater, einen Helfer und einen 
Beiltand der Waiſen zu feyn verheißet und Allen und Reden be- 
fiehlet, dieſelben gebührlidy zu verpflegen, naher ed denn dem Hiob 
zur Gottjeligfeit zugerechnet, daß er feinen Biſſen nicht allein ge⸗ 
Eh londern die Waiſen ſolches mitgenießen lafjen, und in der 

rift ed für einen unbefledten Gottesdienſt geachtet wird, die 
Waiſen in ihrer Trübjal zu befuchen, und Wir dagegen fpüren, wie 
gar wenig folder Befehl in Handhabung armer verlaffener Waifen 
in Acht genommen wird, daß auch deren nicht allein viele fümmer- 
ih umlommen, befondern der mehrere Theil aus Mangel nöthiger 
Aufficht und guter Erziehung der böfen Welt zu Theil wird, und 
anftatt daß fie zu Gotted Ehren leben follten, nur ded Satans Reich 
vermehren helfen: jo haben Wir zu der Zeit, da Wir Gott den 
Allerhöchſten und eben an diejem Drt fo berzli um feinen fo lange 
verweilten Chejegen angerufen, der Und auch gnädig erhöret hat, 
und dem Wir dafür nebit allen Unfern Nachkommen ewig Lob und 
Dank jagen wollen, diejen beftändigen Borfag genommen, Gott dem 
Allerhöchiten zu Ehren und Chrifto, der Und ſämmtlichen die Kin- 
der jo hoch anbefoblen, zum Gehorſam allbie zur Erziehung und 
Erhaltung von 24 Waiſen nicht allein ein Waiſenhaus zu erbauen, 
fondern auch jr deren Berpflegung gewiffen Unterhalt zu verordnen, 
und wie ed damit zu allen Zeiten gehalten werden fol, zu dispo⸗ 
niren, Geftalt Wir denn hiermit, nachdem durch Gotted Gnade das 
Gebäude fertig geworden, Wir auch des Uebrigen halber vermittelft 
dtefer Unferer Verfchreibung richtige und beftändige Verordnung 
machen wollen.” ıc. — Hterauf verordnet die edle Stifterin, daß die 
Anftalt „zu ewigen Tagen" ein Waifenhaus bleiben ſoll, weil’t fo» 
dann derjelben die Einkünfte zu, wie fie, der Hauptſache nach, noch 
heute zur Unterhaltung des Waiſenhauſes dienen, und giebt nicht 
allein beftimmte Anweiſung, wie dad Außere und innere Wohl der 
Kinder in der Anftalt gef! werden foll, jondern dehnt ihre Liebe- 
volle Sorafalt auch auf die entlaffenen Zöglinge aus. Nachdem fie 
biernächft noch angeordnet bat, daß alljährlih Rechnung zu legen 
fei, und wie die Anftalt beauffichtigt werden fol, empfiehlt fie 
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ſchließlich ihren Nachkommen, über biefe ihre Stiftung „feft und 
unverbrühlidh zu halten und dadurch den Segen Gotted über fi 
zu vermehren.“ 

Diefe Stiftungsurktunde dient durchaus ald Grundlage der Ber: 
waltung und Beauffichtigung der Anftalt dergeftalt, daß von ihr im 
Weſentlichen nicht abgewidhen wird. 

Wie die erlauchte Stifterin nun. felbit in thätiger Liebe an 
biefer von ihr ind Leben gerufenen Anitalt hing, fo haben auch ihre 
Nachkommen noch immer ihr Wohlwollen derfelben zugemwendet. 
Denn ald im Sabre 1671 am 13. Auguft (nachdem die Anttalt noch 
nicht 5 Jahre beſtanden hatte) das Waiſenhaus durch eine Feuers⸗ 
brunſt heimgeſucht wurde, aus welcher Nichts, als das Leben der 
Kinder gerettet wurde, da ließ ihr Gemahl Friedrich Wilhelm, der 
große Kurfürft, das Haus in feiner jebigen Geftalt ganz malfiv 
wieder aufbauen. — Die Kinder wohnten inzwiſchen ( Sabre lang) 
in Berlin in der Stralauer Straße. Ueberhaupt aber ftand bie 
Anftalt während der Regierung des großen Kurfürften und feines 
Sohnes Friedrich III. (ald König Friedrich I.) unter dem fpeciellen 
Einfluß des Hofe, der fih damals viel in Oranienburg aufbielt. 
Died bemeifen einige nody vorhandene, oft Dinge von geringer Be⸗ 
deutung betreffende, eigen vollgogene Ordres dieſer Kürten. 
Zwar änderte fih dies Verhältnis ın Etwas, ald Friedrich Wil: 
beim I. Potddam zu feiner zweiten Reſidenz ermählte, gleichwohl 
Fr auch die fpätern Fürften unferes hohen Königehaufed die An- 
talt dergeftalt im Auge behalten, dab ihnen felbft Dinge von an- 
icheinend geringem Belange nicht entgingen. Es möge bier bei⸗ 
ſpielsweiſe angeführt werden, daß fi in ben Acten des Watfen- 
hauſes Erlafje vorfinden, welche beweifen, daß ſich der große König 
Friedrich II. die Schreibbücher der Kinder und „Proben der Recht: 
ſchreibung der dictirten Sätze“ zuſchicken ließ, um felbft davon 
Kenntniß zu nehmen. — Achnlihe Schriftftüce finden fi bis zum 
Anfanye dieſes Jahrhunderts. 

ielfach und bis in die neueſte Zeit erfreut m die Anftalt 
der Huld des hohen Koͤnigshauſes, als Zeugniß, daß ber Gegen, 
welchen die fromme GStifterin auf dies Haus gelegt hat, ein dort 
und fort wirkſamer ift. 

Anna Amalia, Prinzeffin von Preußen, Schweiter Friedrichs 
ded Großen, vermadte dem Waiſenhauſe, dur Codteill vom 22. 
Mai und 15. Auguft 1786, 5000 Thlr. in Gold, und am 25. Mai 
1787 bezahlte Friedrich Wilhelm II. für die Anftalt 800 Thlr. 
Schulden. Unter dem 8. Zuli 1802 ſchenkte Friedrich Wilhelm II. 
dem Waiſenhauſe dad befannte Gemälde von Zerweiten, welches bis 
dahin im Otanienburger Schloffe gewejen war, welches den großen 
Kurfürften, feine Gemahlin und mehrere Perfonen des Hofes in 

Lebensgroͤße darftellt; wie, allegoriſch nach der Geſchichte der Dido, 
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eine Kuhhaut von dem Dberfammerherrn von Schwerin zerfchnitten 
wird, um damit den Raum für den Bau ded Oranienburger Wai⸗ 
ſenhauſes zu bemefjen. — Und ald im Jahre 1850 Friedrich Wil 
heim IV. in Oranienburg bei eiegenbeit der 200jährigen Jubel⸗ 
feier der Stadt verweilte, beſuchte Seine Majeftät auch das Waiſen⸗ 
haus und ſchenkte demfelben reip. den Kindern eine fchöne Fahne. 

Nah) Anordnung der Stifterin follte dad Waiſenhaus unter 
| ecieler Aufficht eined Kurfürftlichen Rathes ftehen. Seit 1669 
h dies auch nachweiöbar der Fall geweien. Doch änderte fidy Dieß 
mit dem Jahre 1764, wo die Direction dem Evangeliſch⸗Reformir⸗ 
ten Kirhen-Directorium zu Berlin übertragen wurde. Mit dem 
Jahre 1809 ift an die Stelle befjelben die Königliche Regierung zu 
Potsdam getreten. . 

Die Stiftungdurfunde beftimmt ferner, dat die Verwaltung der 
Anftalt in oökonomiſcher und finanzieller Beziehung, fowie die Des 
auffihtigung und Erziehung der Waiſenkinder unter Oberaufficht 
der mit der Direction beauftragten Behörde, einem Waiſenvater und 
einer Watjenmutter in der Derton eined Infpectord und ſeiner Ehe⸗ 
frau ausfchließlidy übertragen werde. Der Infpector hat jener dirt- 
girenden Behörde jährlich Rechnung zu legen. In dem Zeitraum 
F 200 Jahren find 17 Inſpectoren an der Anftalt thätig ge⸗ 
weſen. 

Die aufgunegmenben Kinder dürfen nit unter 8 und nicht 
über 10 Sabre alt fein, nen dem reformirten, und feit ber Unton 
der beiden herrfchenden Bonfeffionen dem evangeliihen Glauben zu- 
gehören, und ihre Eltern müſſen einen unbejcholtenen Lebenswandel 
Be ührt haben. — Urfprüngli wurde dad Waiſenhaus für 12 Kna⸗ 
en und 12 Mädchen eingerichtet, und iſt es dabei auch bis in Die 

neuefte Zeit verblieben. Da jedoch die Mittel der Anftalt eine Er⸗ 
weiterung geftatteten, fo wurde eine Wermehrung der Kinderzahl 
Schon unter dem 13. September 1841 von der Königlichen Regie 
rung zu Potsdam angeregt, im darauf folgenden Jahre auch damit 
vorgegangen und in der Seht bis 1845 die Zahl der Zöglinge nach 
und nad) auf 15 Knaben und 15 Mädchen auögedehnt. Cine fers 
nere Erweiterung der Anftalt dürfte inde wohl unthunlich, wenigs 
ftend bedenklich ‘ei, weil zu fürdhten wäre, daß der eigenthämlihe 
Charakter derjelben verloren gehe; ed befteht derfelbe darin, daß der 
Waiſenvater, feine Familie und bie Zöglinge gleichſam eine große 
Familie bilden. 

Die Zahl der im Batjenbaufe erzogenen Kinder läßt fich nicht 
mit vollkommener Genautgfett angeben, indem während der Zeib der 
drei eriten Watfenväter, d. i. von 1665 bi 1675, wahrſcheinlich 
ein Verzeichniß der Zöglinge nicht aufgeftellt worden, oder doch ab- 
handen gefommen it. Das von da bi8 1686 geführte —— 
wurde aber im letztgenannten Jahre nebſt andern Documenten da⸗ 
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durch, daß dad Regfftratur-Spinde durch einen Kamin in Flammen 
aufging, zerftört und hierauf von dem damaligen Waiſenvater Pauli 
nur aud dem Gedächtniß („Soviel man ſich erinnern und befinnen 
koͤnnen“) wiederhergeftellt. Vorausgeſetzt, dab feine Angaben rich⸗ 
tig find, fo wurden, mit Einfchluß der jest im Waiſenhauſe befind» 
lichen Zöglinge von 1675 bis jegt 382 Knaben und 297 Mädchen, 
zufammen 679 Kinder in demſelben erzogen. 

Sn Hinficht der Deöftigumg und Belleidung der Kinder wers 
den die Beitimmungen der Stiftungdurtunde im Allgemeinen noch 
inne gehalten. 

te Hausandachten finden im Wejentlihen nad) Anordnung 
der Stifterin Statt. 

Den Unterricht ertheilten Anfangs der‘ Waijenvater und ein 
Snformator den Kindern gemeinfhaftlih im Haufe Im Sabre 
1705 wurde aber ftatt dieſes befondern Informatord dem Rector 
der biefigen Stabtichule der theilweiſe Unterricht der Waijenkinder, 
jedoch im Haufe felbft, übertragen, und außerdem befuchten die Zoͤg⸗ 
linge auch in einigen Stunden die Stadtichule, jedody nur in den 
Lectionen, weldhe der Mector gerade ertheilte. Bald nachher wurde 
der Waiſenvater ganz vom Unterrichte der Kinder diöpenfirt und die 
vom Rector zu haltende Stundenzahl vermehrt, auch von einigen 
andern Lehrern Privatunterricht im Waiſenhauſe ertheill. Den Re⸗ 
ligionsunterricht empfingen die Zöglinge von dem biefigen reformir- 
ten Hofprediger, der dafür ein Gehalt bedoB, — Diefe Einrichtung 
wurde im Jahre 1825 fehr weientlih und zwar dahin abgeändert, 
daß fänımtliche Waifenkinder in die biefige Stadtſchule gegen ein 
Schulgeld von jährlih 100 Thlr., wozu 2 Klaftern Kiefern Kloben- 
hol fommen, förmlich eingefchult und dort gleich den übrigen Schul- 
indern nach ihren SKenntniffen in die einzelnen Klaſſen vertheilt 

wurden. Sie werden in diefer Schule in der Religion, der deut⸗ 
ſchen Sprache, im Leſen, Rechnen, Schreiben, im Gejange, in ber 
Geſchichte, Erdbeichreibung, Naturkunde, im Zeichnen, in der frans 
zöftichen und die Knaben aud in der lateiniihen Sprache unter 
richtet. Vom Prediger werden fie außerdem zur Confirmation vor⸗ 
bereitet. Beſonders angeftellte Lehrer bat daher das Waiſenhaus 
nicht mehr; doch erhalten die Kinder noch Privatunterricht in mans 
hen Gegenftänden, und einige berjelben auch in der Mufil. 

Dem Waifenvater und der Waifenmutter liegt außer der äuße⸗ 
ren Verwaltung der Anftalt vor Allem die moraliihe Ausbildung 
F Inder und die Erziehung derſelben für ihren dereinſtigen Be⸗ 
ruf ob. 

Die Knaben werden im Allgemeinen nach dem Willen der 
Stifterin für den Gewerbsſtand, und zwar die talentvolleren und 
fleißigen r das höhere Gewerbe, bie übrigen für den gewöhnlichen 
Handwerköftand erzogen. Die Koften ihrer Audbildung werden aus 
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ben Einfünften des Waiſenhauſes beftritten. Nur vorzüglich talent» 
volle Knaben („hurtige ingenia“ von der Stifterin genannt) wer: 
den auf einer willenichaftlichen Laufbahn unterjtügt und haben ein 
Anrecht auf Kreiftellen im Alumnat des Königliden Joachimsthal⸗ 
ſchen Gymnaſiums zu Berlin. 

Bon den 382 im Waiſenhauſe erzogenen Knaben befuchten, ſo⸗ 
weit die Nachrichten reichen, 34 das Öymnafium, 9 wurden Apo- 
thefer und 50 erlernten die Handlung; außerdem wurden 26 Tiſch⸗ 
fer, 19 Chirurgen, 18 Schneider, 11 Bofamentirer, 11 Zäger, 10 
Sattler, 8 Glafer, 7 Buchbinder, 6 Deconomen, 5 Perüdenmader, 
5 Uhrmacher, 5 Bäder, 5 Klempner, 5 Schloſſer, 4 Schwerbt- 
feger, 3 Drechsler, 3 Strumpfwirker, 3 Goldjchmiede, 2 Tuchmacher, 
2 Pianofortemader, 2 Maurer, 2 Gärtner, 2 Yärber; von vie- 
len anderen Handwerken und Gewerben find einzelne Beilpiele vor: 
handen. 

Die Mädchen find für die dienende Klaffe beftimmt und dür⸗ 
fen nach ihrer Erziehung bid zum 17. oder 18. Jahre in ber An⸗ 
ftalt verbleiben. Sie werden im volitändig guten Striden, Nähen, 
Plätten und in der Bereitung und Behandlung der Leibwäſche un- 
terwiefen, in der Küche und in Führung der Wirthſchaft angeleitet 
und müſſen die Geſchäfte eined Stubenmädchend bei der Inſpector⸗ 
familie erlernen und verjeben. Bei der Entlaffung aus der Anftalt 
erhält jeder Zögling 15 Thlr. Kleidergelder, jedes Mädchen aber 
außerdem bei feiner Verheiratbung 20 Thle. zur Ausftattung. 

Auch die Knaben werden angehalten, fi in der Wirthſchaft 
duch Heine Handreichungen — zu machen und dabei zu lernen. 

Das Aeußere der Anſtalt hat inſofern eine Veränderung 
ren, als ſeit Anfang dieſes Jahrhunderts die Landwirthſchaft, welche 
früher mit derſelben verbunden war, eingeftellt worden iſt, vermuth⸗ 
ich, weil die Ausgaben die Einnahmen überftiegen. Aeder und 
Wieſen werden jest verpachtet. 

Sn wie weit die Schickſale des Vaterlandes in dem hinter und 
liegenden Zeitraume die Anftalt berührt haben, darüber finden ſich 
in den Acten bderjelben höchſt unvollitändige Andeutungen. Ge⸗ 
wiß ift ed, daß ed auch hier während des legten großen Krieges 
nicht an eliröfungen und Beforgniffen gefehlt hat; eine nody vor- 
bandene Tafel mit der Snfchrift: ‚maison des orphelins“ deutet 
darauf bin, man hat biefelbe auagehängt, um die feindlihen Sol- 
baten von dem Haufe fern zu halten. 

Schließlich jet des 100jährigen Zubelfefted der Anftalt erwähnt. 
Nachdem dafielbe 1765 am 25. September gefeiert worden war, 
veröffentlichte der damalige Hof: und Domprediger Nolteniud zu 
Berlin die an diefem Feſte gehaltene Subelpredigt nebit einer kurzen 
Rachricht vom Waiſenhaus. Leptere jchlieht mit folgenden Worten : 
„Sott, der liebreihe Vater der Berlaffenen, laſſe mit der freudigen 
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Nachricht unferes Jubels auch vermehrte Urſachen der Dankbarkeit 
und der Kreude anf die Nachwelt kommen und gönne denen, die 
nad) hundert Fahren auf unferem Staube ſtehen, da8 Glüd, daß, 
fo wie wir den außerordentlihen Segen der Vorſehung in der Er- 
hobung ded Königlichen Hauſes preifen, In weldem jo mandye 
Zeugniffe der Huld und der Menfchenliebe gegeben worden, audy fie 
die reichiten Urfachen finden mögen, feinem Namen zu danken, daß 
mit der Grhaltung ded Glanzes der Preubifchen Krone auch leuch⸗ 
tende Exempel der Gottesfurdt, der Großmuth und bed Mitleides 
gegen bedrängte Unterthanen erhalten werden.“ 

Berfonal» Veränderungen, Titel: und Ordens - Berleihungen. 

— — — — — 

A. Untverfitäten ıc. 

Der außerordentliche Profefior Dr. Schmoller in der philofophi« 
ihen Facultät der Univerfität zu Halle ift zum ordentlichen Pro: 
feffor in derfelben Facultät diefer Univerfität, 

ber Privatdocent und Lector Dr. Herbft in Köntgöberg zum 
außerordentlihen Profeſſor in der philoſophiſchen Yacultat ber 
Univerfität dafelbft ernannt, 

dem ordentlihen Profeffor in der philoſophiſchen Facultaͤt der Uni⸗ 
verfität, Director der Sculpturen-Galerte der Mujeen und Mit- 
liebe der Akademie der Wiſſenſchaften ge Berlin, Geheimen 
egierungd-Rath Dr. Gerhard tft der Rothe Adler-Orden zweiter 

Klaffe mit Eichenlaub verliehen, 
dem ordentlichen Profeffor in der ae iſchen Yacultät der Unis 

verfität und Director der zoologiihen Sammlung zu Berlin, 
Dr. Peters, die Erlaubniß zur Anlegung des Offizierkreuzes 
bed zzoniglich Portugieſiſchen Ordens von San Jago ertheilt 
worden. 

Als Privatdocenten ſind eingetreten bei der Univerſitaͤt 
zu Berlin: in der mediciniſchen Facultät Sanitätsrath Dr. To» 

bold, Stabsarzt Dr. Fiſcher, der pracdiihe Arzt 
Dr. Lucä in Berlin, 
in der philoſophiſchen Facultät Dr. Joh. Haffel 
n Berlin, 
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zu Bonn: in ber juriftiichen Facultät der Landgerichts⸗Referen⸗ 
darius Dr. jur. Lorſch aus Aachen, 
in der philoſophiſchen Bacultät derfeitherige Director der 
Provinzial-Gewerbefchule in Aachen, Dr. Wüllner, 
und der Dr. phil. Preyer. 

Der Mitdirertor der ä ptilchen Abtheilung der Mufeen zu Ber- 
lin, ordentliche Profefjor in der philofophiichen Facultät der Uni- 
verfität Dafelbft, Dr. Lepfius ift zum Director diefer Abthei⸗ 
lung der Mufeen ernannt; 

den Profefjor Dr. Buſchmann, Mitglied der Akademie der 
Wiſſenſchaften und Bibliothefar der Königlichen Bibliothek zu 
Berlin, die Erlaubniß zur Anlegung des Comthurkreuzes deö 
Katjerlih Mexicaniſchen Ordens von Guadalupe ertheilt worden. 

B. Symnafial- und Real-Lehranftalten. 

Am Louiſenſtädtiſchen Gymnaſium zu Berlin ift der Schulamtö- 
Candidat Dr. Hart ald ordentlicher Lehrer angeftellt, 

ber Lehrer Adrian vom Gymnaſium in Görlig an dad evange- 
liſche Symnafium zu Slogau, 

ber ordentlihe Gymnafial⸗Lehret und Predigtamts⸗Candidat D. Leift 
in Eiöleben als ordentliher und Religionslehrer an dad Gymna⸗ 
fium zu Stendal, 

ber ordentliche Zehrer Dr. Frey dank an der Realichule zu Magdes 
burg in gleicher Cigenfchaft an dad Gymnafium zu Torga u verteht 

am Gymnaſium zu Düren der Schulamtd-Candidat Dr. Deuſt er⸗ 
mann ald ordentlicher Lehrer angeftellt worden. 

Dem ordentlichen vehrer Dr. Keller an der Realfchule zu Trier 
ift dad Prädicat ald Oberlehrer verliehen, 

als ordentliche Lehrer find angeftellt worden an ber Realfchule 
zu Elbing Dr. Rud. Nagel, bisher College an einer höheren 

Töchterfchule in Breslau, 
zu Lübben der Schulamtd-Sandidat Brauned, 
zu Erfurt der Schulamts⸗Candidat Sc, Iint. 

An der Stralauer höheren Bürgerfchule zu Berlintft der Dr. Brun⸗ 
nemann, biöher Oberlehrer an der Realſchule zu Halberftadt, 
als ordentlicher Lehrer, 

an der höheren Bürgerſchule Fi Lüdenfheid der Clementarlehrer 
Nölken ald Zeichen und &lementarlehrer angeftellt worden. 

C. Seminarten, Taubftummen-Anftalten. 

Der aber proviſoriſche Lehrer Karow tft als dritter und Muſik⸗ 
ehrer am evangeliihen Schullehrer-Seminar zu Droffen, 

⸗ 
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am katholiſchen Sähullehrer - Seminar Paradies der Lehrer 
Franz Kretihmer in Liſſa als Mufil» und ordentlicher Lehrer, 
und der Hülfslehrer Gramſe ald ordentlicher Lehrer, 

der Rector der Stadtſchule in Gollnow, Dr. Kriele, als erfter 
Lehrer am evangeliihen Schullehrer-Seminar in Bromber 

der Lehrer Frobel ald Uebungdlehrer an der Fatholifchen Seminar: 
ſchule in Liebenthal, 

der Schulamtd-Candidat Vorwer! in Berlin ald Lehrer am evan⸗ 
geliihen Lehrerinnen-Seminar in Droyßig angejtellt, 

dem eriten Lehrer an der Zaubjtummenanftalt zu Weißenfels, 
Inipector Hill die Erlaubniß zur Anlegung der Ritter-Sufignien 
zweiter Klaffe vom Herzoglich Anhaltiichen Hausorden Albrechts 
des Bären ertheilt worden. 

Dem katholiſchen Pfarrer und Kreis⸗-Schuleninſpector „porfm ann 
u Groß-Peterwip im Kreife Neumarkt ift der Rothe Adler- 
Diden vierter Klaffe verlieben, 

dem Euperintendenten Dr. theol. Holzapfel zu Benshauſen 
im Regierungöbezirt Erfurt die Erlaubniß zur Anlegung des von 
des Herzogs von Sadyfen-Meiningen Hoheit ihm verliehenen Ritter- 
kreuzes * Klaſſe vom Herzoglich Sachſen⸗Erneftiniſchen Haus⸗ 
orden ertheilt worden. 

— 

Es iſt verliehen worden der Rothe Adler-Orden vierter Klaſſe: 
dem emeritirten erſten Lehrer der katholiſchen Stadtſchule zu 
Neiße, Rector Kabierski, 

der Adler der vierten Klaſſe des Königlichen et von 
Hohenzollern: dem ale © Mädchenlehrer Weidner 
zu Liegnitz, dem evangeliihen Schullehrer und Küfter Nadler 
& Woͤrblitz im Kreis ittenberg, dem Hanptlehrer I. K. 
‚Ritter zu Breslau, dem katholiſchen — 

zu Boguſchuͤtz im Kreis Oppeln, 
dad Allgemeine Ehren⸗Zeichen: den evangeliſchen Schullehrern 
— in Zur Straße, im Kreis Hagen, und Ulbrich zu 

unerddorf im Kreid Hirihberg, dem katholiſchen Bantor 
und Schullehrer Stephan zu Bunzlau. 

rer Wollnig 

Dem naturbiftorifchen Zeichner Karl Friedrich Schmidt zu Berlin 
ift dad Prädicat „Profeſſor“ verliehen worden. 

— 
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Ausgeſchieden aus dem Amte. 

Geſtorben: 

der Ndennich Profeſſor in der theologiſchen Facultät der Univer⸗ 
ſität zu Berlin, Mitglied des Confiftoriums der Provinz 
Brandenburg, Conftftorialratb Dr. Niedner, 

der ordentlihe Profeffor Dr. Ende in der philofophifchen Facul- 
tät derſelben Univerfität, 

der außerordentliche Profeffor Dr. Remak in der medieiniſchen 
Sacultät derſel ben Univerfität, 

ber Director der ägyptiſchen Abtheilung der Mufeen zu Berlin, 
Paſſalacqua, 

das Mitglied des Directoriums Montis pietatis zu Berlin, 
Geheimer Ober⸗Tribunalsrath a. D. Dr. von Scholz und 
Hermensdorff, 

der Curator der Ritter-Akademie zu Brandenburg, Domherr 
und Haupt-Ritterſchafts-Director Freiherr von Monteton, 

ber Kr Lehrer Dr. Feldtmey er am Gymnafium zu Kro- 
oſchin, 

der Oberlehrer Profeſſor Dr. Oebeke und der ordentliche Lehrer 
Dr. Körfer am Gymnaſium zu Aachen, 

der Oberlehrer Lätſch an der höheren Bürgerjchule zu Jenkau, 
der ordentliche Lehrer Gramſe am katholiſchen Sculichrer-Se, 

minar zu Paradies, 
der Oberlehrer Herkt am evangelifchen Waifenhaus in Bunzlau. 

Auf ihre Anträge entlaffen: 

der außerordentliche Profeſſor Dr. Helfferich in der philofo- 
phiſchen Facultät der Univerfität zu Berlin, 

der Lehrer Korb am evangeliihen Lehrerinnen» Seminar zu 
Droyßig. 
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Elberfeld. — 176. Abgabe neuer Berlage-Artilel an die Bibliothek in Berlin — 
177. Aueführung ber Webereinkunft zwiſchen ben und Frankreich wegen 
Schutzes ber Rechte an Titterarifchen Erzeugniffen. — 178. Normal-Etat 
die Befoldungen ber Directoren und Lehrer an Gumnaften. — 179. Errichtung 
und Anerkennung höherer Unterrichts-Anftalten. — 180. Ausbildung von Turn⸗ 
lehrern file höhere Unterrichte-Anftalten. — 181. Probejahr und Militairbienfl 
ber Candidaten bes böhern Schulamte. — 182. Bezeichnung ber amtlichen 
Stellung der Lehrer in ben Programmen. — 183. Ebenſo ber Verhältniſſe ber 
anzuftellenden Schulamts⸗Candidaten. — 184. Wiſſenſchaftliche Prilfungs-Com- 
miffton in Berlin. — 185. Prüfung ber moralifhen Qualification ber ein- 
jährigen Freiwilligen. — 186. Graͤnzſcheide zwifchen den höheren und ben Ele⸗ 
mentarſchulen; Beitragspfliht. — 187. u. 188. Religionsunterricht in confeffio- 
neller Beziehung; Beiträge zu den Koften für benfelben. -- 159. Anrechnung ber 
Dienftmohnung bei dem Eebrer- Einfommen. — 1%. Verwendung der Baranz- 
Revenüen eines combinirten Kirchen» und Schulamts. — 191. Eportel- und 
Stempelfreiheit der Schulen. — 192. Gigenfhaft ale Schulhaus nad Ueber- 
megung ber Küfterfunctionen auf den Lehrer. — 193. Schufbaulaften in Rüd- 
fiht auf die Kinderzahl in der bäuerlichen Gemeinde und im Sutebgirt. — 
194. Beſchaffung bes Peizungebebarfe für Schule und Lehrerwohnung in Reu- 
Bor-Bommern. — 195. u. 196. Beſtellung der Schulländereien in der Provinz 
Preußen. — 197. Anlegung befonberer Brunnen auf Küfter- und a 
ten. — 198. Einfluß der Schule auf bie leibliche Erziehung — 19. Tau 
fummen-Anflalt in Stralfund. — 200. Imbelfeier bes K. Waifenhanfes in 
Oranienburg — Berfonalchronit. 

Drud von J. 9. Starde in Berlin. 

S 



Centralblatt 
für 

die gefammte Anterrichts-Verwaltung 
in Breußen. 

Im Auftrage des Herrn Minifters der geiftlihen, Unterrichts- und Medi⸗ 
cinals Angelegenheiten und unter Benugung der amtlichen Quellen 

berausgegeben 

von 

Stiehl, 
Königl. Geh. Ober-Regierungs- und vortragendem Rath in bem Minikerium 

ber geiſtlichen, Unterrichte⸗ und Mebieinal-Ungelegenbelten. 

Ne 9 und 10, Berlin, den 30, Detober 1865, 

I. Allgemeine Berbältniffe der Behörden 
und Beamten, 

201) Berfahren bei Entfheidungen der Provinztalbe- 
börden in Disciplinar-Sadhen wider nidt richter- 

lihe Beamte. 

In der Mh des Königlichen Staats « Minifteriumd vom 
24. Mai d. 3. iſt beichloffen worden, dab in Gemäßheit der durd 
dad Geſetz vom 21. Yuli 1852, betreffend die Dienjtvergehen der 
nicht richterlihen Beamten ꝛc. nicht aufgehobenen, hierher einfchla- 
genden früheren Borfchriften bei Entiheidungen der Provinzial- 
behörden in Disciplinar -Unterfuchungen wider nicht richterlidhe Bes 
amte bei Stimmengleichheit da8 Votum ded Vorfipenden, nicht aber 
die mildere Meinung den Ausſchlag geben foll. 

Hiernach tft in vorlommenden Fällen zu verfahren. 
Berlin, den 28. Juli 1865. 

Der Minifter ded Innern. Der Finanz Minifter. 
Graf zu Eulenburg. Im Auftrage: Geim. 
An 

fänmtliche Königliche Regierungen. 

33 
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202) Portozahlung im Verkehr zwiihen fiscaliſchen 
Stationen und Privatperfonen. 

(efr. Centrbl. pro 1862 Seite 193 Nr. 69.) 

Durch das Regulativ vom 83. Februar 1862 über die Porto⸗ 
freiheit in Staatsdienftangelegenbeiten find, mie ih Ew. Ereellenz 
auf den gefälligen Bericht vom 12. v. M. ergebenit erwiedere, im 
Weſentlichen nicht neue Vorſchriften getroffen, fondern frühere Be» 
ftimmungen vereinfacht und näher präcifirt. 

Zu diefen älteren, in den 88. 11 und 287 der Portofreiheitd- 
überficht vom Jahre 1847 enthaltenen und in den 88.1, 2 und 39 
ded Negulativd vom Jahre 1862 wiedergegebenen, einander Feined- 
weged widerjprechenden Anordnungen gebört der Grundfag, daß alle 
Sendungen, bei welchen das Intereſſe einer Privatperfon concurrirt, 
der Portozahlung unterliegen. 

Diefer Grundfag ift von dem Herfommen im Kleinen Verkehr 
unter Privatperfonen, bei weldyen der auöwärtige Kieferant mit Rüd- 
fiht auf fein in vermehrtem Abjap liegended Intereſſe die Trans: 
portfoften ohne Aufichlag zu übernehmen pflegt, auf den Verkehr 
wilchen fiscalifchen Stationen oder wiffenjhaftlichen Inſtituten und 
rivatperjonen um deshalb übertragen, weil fein Grund obwaltete, 

die Lieferanten für ſolche Fälle günftiger zu ftellen, als bei Ber: 
fäufen an SPrivatperfonen. 

Preußen tft durch die Poftvereinsverträge an Feithaltung diefer 
Vorſchrift gebunden. Es kann daher die gewünschte Mobification 
nicht vermittelt, den Vorftehern der akademiſchen Snititute vielmebr 
nur überlaffen werden, nöthigenfalld die Beförderung als Eiſenbahn⸗ 
fahrgut, ftatt als Poftgut, zu wählen. 

Berlin, den 5. October 1865. 

In Bertretung ded Herrn Br der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
ehnert. 

An 
den Königlichen Univerfitäts-Eurator 2c. 

20253. U. 

203) Termin für den Nachweis ber Berechtigung zum 
einjährigen freiwilligen Militärdienft. 

Auf ben gefäligen Bericht vom Ts... er. — betreffend daB 
Geſuch ded N. zu N. um Zulaffung jeined am 19. Dezember 1845 
geborenen Neffen, ded Gymnaſiaſten N., gem einjährigen freiwilli- 
gen Militärdienfte, erwievern wir dem Stöniglichen General-Kom⸗ 
mando und dem Königlichen Ober: Präfidium Kolgendes ergebenft, 

Der $. 126 der Militär: Erfag » Snftruftion vom 9. Dezember 
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1858 beftimmt, daß diejenigen jungen Leute, welche die Berechtigun 
um einjährigen freiwilligen Militärdienfte erwerben wollen, fi 
— bigs zum Erſten Februar desjenigen Kalenderjahres, in 
welchem fie das 20. Lebensjahr vollenden, bei der Departements⸗ 
Prüfungs-Kommiffjon zu melden haben. 

Ein Unterfchied zwiſchen denjenigen, welche ihre wifjenjchaftliche 
Befähigung für den gedachten Dienft durch Ablegung eined Examens, 
und denjenigen, welde ſolche durch Borlegung von Schulzeugnifjen 
nachweiſen wollen, ift bier nicht gemadt. ben fo wenig ilt diefe 
Unterfcheidung bei der Beftimmung getroffen worden, daß der KR 
weiß der Berechtigung bid zum Erften April ded betreffenden Jah⸗ 
red geführt fein muß. j 

Es liegt hiernach fein Grund vor, einem jungen Manne, wel- 
her erſt Ende März ein genügended Schulzeugnig vorlegen kann, 
die Berechtigung zum einjährigen freimilligen Militärdienfte au vers 
jagen, während einem anderen, welder zu dieſem Zeitpunkte bie 
willenfchaftliche Prüfung befriedigend ablegt, dieſe Berechtigung nad) 
der Auffalfung der dortigen Departements - Prüfungs - Kommiffion 
unbedenklich zu ertheilen ift. 

&8 heißt zwar im $. 126 loc. citat. unter 1: 
„Bis zum 1. April des lept gedachten Jahres muß der Nad)- 
eh F Berechtigung durd die beftandene Prüfung 
eführt fein.“ 

Dar bier aber nicht die Prüfung im engern Sinne, fondern 
eben jo ber Nachweis durch Schulzengniffe gemeint tft, geht and 
der unmittelbar hinter dem Worte „Prüfung“ folgenden Paranthefe 
(88. 129 bi8 132) hervor. 

Dem ıc. und dem ıc. ftellen wir biernady die gefälltge weitere 
Beranlaffung zur Erledigung des obigen Geſuchs ergebenit anheim. 

Berlin, den 18. Juli 1865. 

Der Kriegd-Mintiiter. Der Minifter ded Innern. 
In Bertretung: v. Glisczinski. Im Auftrage: Sulzer. 

An 
das Königliche General-Kommando bes V, Armee 
Korps und an das Königliche Ober-Präfidium ber 

Provinz Bofen. 

1. Akademien und Univerſitäten. 

204) Koͤnigliche Akademie der Wiſſenſchaften. 

Des Koͤnigs Majeſtät haben mittels Anevoͤchſten Erlaſſes vom 
27. Mai 1865 die von der Akademie vollzogenen Wahlen des Herrn 

33* 
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DProfefford Wilhelm Hofmann in Berlin zum ordentlichen Mit- 
glied der phyſicaliſch-mathematiſchen Klaffe, fowie ded Herrn Genes 
rallieutenant® a. D. Johann Sacob Bayer in Berlin zum 
Ehrenmitglied der Akademie zu beitätigen geruht. 

205) Bermehrung der National-Galerie zu Berlin. 

(Eentrhl. pro 1864 Seite 387 No. 154.) 

Die. National - Galerie zu Berlin ift neuerlih durch ein 
Sculpturwerl und zwei Gemälde bereichert worben. Die legte 
Marmorarbeit ded verftorbenen Director Gottfried Schadow, ein 

ruhendes Mädchen darftellend, wurde durch Kauf erworben; ebenjo 
ein Bildnig Thormwaldfend von der Hand des verftorbenen Pro» 
feliord Begasd. Ein Gemälde von Zulius Heifit, „Klofterhof 
von St. Domenico zu Palermo”, wurde von Fräulein Louiſe von 
Haad, genannt von Hartwid, in —— eines Wunſches 
ihrer verſtorbenen Tante, des Fräuleins Henriette Kemnitz, ber 
National⸗Galerie als Deigent dargebradht. 

Nachdem mehreren Künftlern, welche während des Schleöwig- 
ſchen Feldzugd den Kriegsſchauplatz befudyt hatten, ſeitens ber Kunft- 
behörde die Abficht mitgetheilt worden war, zum Zweck eined Auf 
tragd für die National» Salerie eine Wahl zwifchen verichiedenen 
Entwürfen zu Darftelungen von Hauptmomenten diefed Krieges zu 
treffen, ift in Solge von Berathungen der für Kunftjachen beheben. 
den Commiſſion unter einer Anzahl eingegangener Entwürfe eine 
Stigge von ©. Bleibtreu, den Uebergang nad) Alſen darftellend, 
zur Ausführung beftimmt und dem Künftler der Auftrag dazu er« 
theilt, ferner auch die Beftellung eined Gemäldes der Eritürmung 
der Düppeler Schangen bei einem andern Künftler in Audficht ge= 
nommen worden. 

206) Mufeen zu Bonn, 

Der Director des akademiſchen Kunftmufeumd und ded Muſeums 
Rheiniſcher Alterthümer zu Bonn, Profeffor Dr. Jahn, hat über 
die diefen beiden Sanımlungen durch Liberalität von Privaten zu 
Theil gewordene Bereicherung einen Aufſatz veröffentlicht, der bier 
zur Anregung bed Intereſſes für dieſe Inftitute abgedrudt wird. 

Die Sammlung der Gipdabgüfle im akademiſchen Kunſt— 
mufeum bat in den lepten Sahren und namentlich ganz neuerdings 
fo zahlreiche und fo bedeutende Sereicherungen erhalten, net an⸗ 
gemeſſen erſcheint, das kunſtliebende Publikum darauf aufmerkſam 
zu machen, um ſo mehr, als dadurch der willkommenen Pflicht genügt 
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wird, für vielfache liberale Förderung und Unterſtützung aufrichtigen 
Dank öffentlich auszuſprechen. Drofeffor Drunn in Rom bat feine 
Anhänglichkeit an unfere Univerfität, welder er ald Schüler unb 
Lehrer angehörte, aud dadurch bewährt, daß er mit gleicher Auf- 
merfjamfeit und Sachkunde nad und nad den Ankauf einer bedeu- 
tenden Reihe von Gipsabgüffen vermittelte, die, alle von hervor: 
ragendem kunſtgeſchichtlichem Intereffe, zum Theil von großer Sel- 
tenheit und nur durch Benutzung günftiger Umftände zu ermerben, 
einen belehrenden Schmud unfered Muſeums bilden. 

Um nur an bie widtigften Statuen zu erinnern, fo ver 
gegenwärtigen die alterthümlihe Diana aud Hereulanum und die 
trauernde Penelope des Batican, die Giuftintaniihe Veſta, ein Bei⸗ 
fpiel der älteren attiſchen Kunft, der Marſyas des Myron, die 
Gruppen der Niobe mit der jünften Tochter, und der an dem Bruder 
gufammenfinfenben Schweſter, die unvergleichlich Schöne fliehende Nio- 
ide des Muſeo Chiaramonti, der famoje Pasquin (Aias mit der 

Leiche des Achilleud) und die gejchleifte Amazone, eben fo viele be- 
deutende Momente in der Entwidelung der griechiichen Kunft. Eine 
eigenthümliche Richtung derfelben bezeichnen die Portraititatuen der 
drei großen Dichter, Anakreon, Alcaus und Sophoflede. In hohem 
Maße anziehend und belehrend ift die Vergleihung der verwundeten 
Amazone mit der Matteifchen, der Venus aus Capua mit der meli- 
fchen, des Satyrs der Villa Borgheje mit dem Myroniſchen Mar- 
ſyas. Es würde zu weit führen, die ftattliche Reihe bedeutender 
und ſchöner Köpfe und Büſten auch nur andeutend zu Haffificiren. 

Den Höhepunkt der griechiſchen Plaſtik bilden bekanntlich die 
jeit Lord Elgin bekannt gewordenen Sculpturen ded Parthenon. Aus 
der Werkſtatt des Dani hervorgegangen, veranfchaulidhen fie und 
die Blüthe der Perikleifchen Zeit und bieten den fidheriten Maßſtab 
für die Erfenntniß idealer Schönheit und technifcher Vollendung. 

Sur eine außerordentliche Bewilligung, welche die Munificenz 
Seiner Majeltät ded Königs gewährte, tft es ermöglicht worden, 
nicht allein die Auswahl der Friesreliefd jo weit zu vervollftänbinen, 
daß nunmehr die verfchiedenen Abtheilungen der dort vorgeftellten 
Panathenäenprozeſſion vertreten find und die herrliche Gruppe der 
zwölf Götter vollftändig da tft, ſondern auch mehrere Giebelftatuen 
u erwerben. Die Itegende Statue des fog. Iliſſos, die ſtürmiſch 
ahin eilende Iris, vor Allem die Gruppe der beiden Schweitern, 

dies Wunderwerk aller Plastik, dürften unmehr als der Mittelpunft 
des Mufeums gelten. Ihnen geſellt fi) die Karyatide vom Erech⸗ 
theum zu. 

Ehe weitere Bereicherung von der größten Bedeutung verdankt 
dad Mufeum der Liberalität einer Anzahl von Kunftfreunden bie» 
figer Gegend, welche durch freiwillige Beiträge eine namhafte 
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Summe aufgebradt und zur Bervollftändigung ded Muſeums be- 
ftimmt haben. 

Eine der intereffanteften Thatſachen für die alte Kunftgefchichte 
ward durch Chr. Fellows Entdedungen in Lycien gewonnen, welche 

herausſftellien, dab in Lycien eine mit der Kunftentwidelung Griechen: 
lands völlig Schritt haltende Ausbildung ber Plaſtik Ttattgefunden 
bat, die, nah Auffaflung und late griechiſch, im Einzelnen —F 
locale und nationale Einflüſſe mehrfach modificirt erſcheint. Dur 
jenes Kae dankenswerthe Gefchent ift es nunmehr möglidh gewor⸗ 
en, auch in unferem Mufeum dieſen eigenthümlichen Zweig der 

griechiſchen Kunft kennen zu lernen und mit der ded Mutterlandes 
zu vergleichen. Ein merfwürdiges und grandiofed Beilpiel der Alte 
ren Kunftrichtung bieten die Reliefs eined Grabmonumentd in 
Zanthos, des fog. Harpyenmonumentd, welche jept vollitändig im 
Mufeum befinbfich und fo aufgeftelt find, wie fie an dem Monu⸗ 
ment angebradht waren. Ciner jüngeren Kunft gehört der doppelte 
Fried eined zweiten großartigen, des ſog. Nereidenmonuments an. 
Bon beiden, welche in verſchiedener Grüße biltoritche Kampficenen 
darftellen, find ausreichende Proben da, deren Bergleihung mit den 
FE Reliefs des atheniihen Nifetempeld ungemein inter 
eſſant tt. 

Außerdem find nit allein eine Anzahl zwar wenig umfäng- 
licher, aber kunſthiſtoriſch wichtiger attiicher Reliefs erworben, dad 
Muſeum verdankt denfelben [reigebi en Gönnern die Audfüllung 
einer biöher fchmerzlich empfundenen Luͤcke durch den Erwerb einer 
Anzahl von Friedplatten des Apollotempeld in Phigalia, melde 
Amazpnen- und Kentaurenfämpfe vorftellen. Es tft nunmehr ein 
Meberblid über die Entwidelung der monumentalen Relteffculpter 
von der felinuntifhen Metope bis zur Zrajandfäule in einer nahezu 
vollftändigen Reihenfolge der charakteriſtiſchen Kunſtwerke gegeben, 
wie er faum irgend wo fahlicher zu gewinnen ift. 

Eine fehr erwünſchte Erweiterung der kunſthiſtoriſchen Perſpec⸗ 
tive bietet eine Anzahl merkwürdiger aflyrifcher Reliefs, melde dem 
Mufeum von Herren General-Director von Olfers getchenft worden 
find, deſſen Freigebigkeit daffelbe au einen Abguß der bei Kanten 
gefundenen Craftatue zu danken bat. 

Von jeher hat das Bonner Mufeum durch eine reihe Fülle 
intereſſanter Reliefs aller Art einen Borrang, felbft vor großen und 
berühmten Sammlungen behauptet. Auch dieſen hat ed nit an 
mannigfachem Zuwachs gefehlt; neben den atttichen Grab» und Votiv⸗ 
Relief, mag nur uf die merkwürdige Grabitele des Ariftion, das 
große eleufiniiche Relief und die beiden Prachtftüde alter und voll» 
endeter Kunft aus Billa Albani hingewiefen werden. Endlich find 
auch die Abgüffe Keiner Bronze: und Lerracotta-Figuren mit man⸗ 
dem intereffanten &remplar vermehrt worden. 
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Unfer verehrter Welcker hat mit fämmtlichen erlefenen Gips- 
Abgüffen feined Beſitzes und einer reichen Sammlung von Kunſt⸗ 
blättern zue Begründung eined archäologiſchen Apparats auch zwei 
antike marmorne Doppelbüften des Sophokles und Euripided, und 
des Ariftophaned und Menander — wie ein Symbol der Doppel- 
ftudien antiker Poeſie und Kunft, denen fein Leben getoibinet it — 
dem Mufeum gefchentt, dad er gegründet und zu feiner Bedeutung 
erhoben hat. Wie die Villa Albant mit dem Namen Windelmann’s 
unzertrennlich verbunden ift, fo wird auch dem Bonner Mufeum von 
dem unvergänglichen Ruhme Welckers, den deutichen Univerfitäten 
dad wahre Studium der alten Kunft ald afademifche Disciplin ge- 
wonnen und gefichert zu haben, ein Abglanz bewahrt bleiben. 

Das rheiniſche Muſeum vaterländifcher Alterthü- 
mer kann zwar nicht duch den Reiz idealer Schönheit einen ähn⸗ 
lihen Eindrud auf die Beichauer machen, wie die Sammlung der 
Gipsabgüſſe, aber es bietet dadurch ein eigenthümliche8 Snterefle 
dar, dab ed die mannigfachften Meberrefte einer vergangenen Cultur⸗ 
veriode der Rheinprovinz, namentlih der Römerzeit angehörige, 
Snichriftiteine, größere und Beinere Kunftwerfe, Geräthe aller Art, 
jo wie fie fich erhalten haben, unmittelbar der Betrachtung darbietet. 
&8 wurde im Jahr 1820 aus verjhiedenen Sammlungen und Bei- 
trägen Cinzelner gebildet und der Univerfität übergeben, um ein 
Gentral: Mufeum für die Rheinprovinz zu begründen, dad in mög- 
lichſter Bolftändigkeit die erhaltenen Denkmale alter Zeiten, fo weit 
I von der Kuntt und Gultur derfelben Zeugniß abzulegen fähig 
ind, vereinigen und in geordneter Aufitellung der Theilnahme des 
Publikums wie der wiſſenſchaftlichen Benutzung der Gelehrten zu- 
gänalid maden ſollte. Auch das unscheinbare und unbedeutende 

onument erhält im Zufammenhang einer größeren Sammlung 
Werth und Charakter; die Aufgabe, ein bid ind Detail klares un 
anfchauliches Bild vom Leben vergangener Zeiten zu geben, iſt nur 
durch eine reichhaltige Sammlung zu löjen; der Serakr, dat werth⸗ 
volle Stüde mit der Zeit ganz abhanden fommen oder im Privat: 
befitz verjplittert und ber uifenfoafle Verwerthung entzogen 
werden, iſt nur dadurch vorzubeugen, daß einer öffentlichen, unter 
wiſſenſchaftliche Controle geftellten Sammlung mit alljeitigem Ber- 
trauen übergeben wird, was an Altertbümern in der Provinz zum 
Vorſchein fommt. Dieſe an ſich einleuchtenden Betrachtungen und 
Geſichtspunkte find fett Gründung der Sammlung wiederholt, aud) 
in amtlichen Erlaffen zur Geltung gebracht, und der wohlmwollenden 
Beachtung des Publikums empfohlen worden; und mit Danf tft ed 
anzuerfennen, daß das Mufeum feine Ausbildung zum qeöbten Theil den 
Schenkungen liberaler Altertbumsfreunde im Rheinlande zu danten hat. 
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Um nur der legten Jahre zu gedenten, ſo haben bier in Bonn 
Herr Löſchigk den ganzen Vorrath der Anticaglien, weldhe beim Bau 
jeined Haufed gefunden find, Herr Weſſel, Prof. Braun, Paſtor 

ellermann bier die Snihriftiteine dem Mufeum gefchentt. 
Bon audwärtd ber hat die Stadt Zülpich und Herr Friedendrichter 
Doinet dafelbft neun intereffante, in Zülpich gefundene Infhrift- 
und Matronenfteine, Herr Gutöbeliger Herberz in Uerdingen ſechs 
höchſt merkwürdige mit Bildwerk und Inſchriften gezierte Altäre, 
die Houbenfchen Erben und Prof. Fiedler in Weſel drei ehemald 
ber Houbenjhen Sammlung angehörige Inſchriftſteine, Herr Wellen» 
ftein in Trier mehrere den dortigen Gräbern eigenthümlidhe Thon: 
geäbe dem Mufeum ald höchſt dankenswerthe Bereiherungen über- 
geben. 

Unter den Antäufen des Mufeumd, welche fich in der Regel 
leider auf den Erwerb einzelner Inſchriftſteine oder Heiner Kunft- 
werfe beichränfen müffen, tft hervorzuheben der Fund in Gelsdorf, 
welcher außer mancherlei Thongeſchirr eine Anzahl wohlerhaltener 
Glasgefäße und zwei große Steinfarkfophage von einer merfwürdigen, 
ſonſt noch nicht beobachteten Einrichtung umfaßt. Aufmerffamtett 
verdienen auch die galbanopiaftitihen Nachbildungen der bet Lauers⸗ 
fort gefundenen filbernen Phalerae und die verkleinerte Copte bed 
Monuments von gel, weldye unter den alten Weberreften nicht un- 
paffend ihren Pla gefunden haben. 

Es tft inbeljen nicht zu leugnen, dat die Bereicherungen diefer 
vaterländiichen Sammlung jehr ungenügend erfcheinen, wenn mat 
bedenkt, wie gahlreiche und intereffante Alterthümer jebee Sebr in 
der Rheinprovinz and Licht gefördert werden. Je weniger die knap⸗ 
pen Mittel dem Mufeum eine Goncurrenz mit dem Kunfthandel er- 
Iauben, um fo eindringlicher muß es fi an die Xiberalität einfich- 
tiger und patrtotifcher Kunftfreunde wenden. Das Mufeum ift der 
Univerfität übergeben als ein weſentliches Lehrmittel, als ein Inftitut, 
welches dem allgemeinen Sntereffe des Landes nicht minder zu dienen 
beſtimmt tft als die Univerfität jelbft, und die aheilnahme der Ge: 
bildeten in Anfpruch zu nehmen vor mandyer anderen beredhtigt ff. 
Ein großer Theil der Männer, welche als Privatleute und durch 
amtliche Stellung in der Lage find, das Muſeum zu fördern, ver 
dankt der Univerfität feine Bildung: mögen fie eingeben? fein, wie 
Bielen da8 zu Gute komme, was der Berwalterin von Kunft und 
Wiſſenſchaft gefpendet wird. 
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II. Gymnaſien und Neal: Schulen. 

207) Anerkennung höherer Unterrihtd-Anftalten ale 
Gymnafien. 

(Centrbl. pro 1865 Seite 480 Nr. 179.) 

Bon dem Herrn Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten 
find die Progymnafien 

zu Önefen unterm 16. Septbr., 
zu Röffel unterm 6. Septbr., 
zu Seehaufen in der Altmark unterm 23. Septbr. und 
zu Barmen unterm 29. Auguft d. 3., 

jowie die höhere Lehranftalt zu Sauer unterm 30. Septbr. d. J. 
ald Gymnasien anerkannt wörden. 

208) Verzeichniß der höheren Lehranſtalten des Preußi— 
Staats. 

Seit der Publication von Verzeichniſſen der Gymnaſien, Pro⸗ 
ymnaſien und Realſchulen im Centralblatte find mehrfach Ber- 

Anderungen eingetreten, und eine Zuſammenſtellung der anerkannten 
höheren Bürgerfchulen nad) Erlaß der Unterrichts⸗ und Prüfungs- 
Ordnung vom 6. October 1859 iſt bis jeßt nicht gegeben worden. 
Ein vollftändiged Verzeichniß diefer höheren Unterricht3- Anftalten 
nad) dem Beſtande dertelben zu Anfang Detober 1865 folgt bier. 

A. Derzeichniß der Gymnafien. 
(Diejenigen Gymnaſien, deren confeifionelles Verhältniß nicht bejonbers an⸗ 

gegeben ift, finb evangelifch.) 

I. Provinz Preußen. 

1. Regierungs⸗Bezirk Königsberg, 1. Königsberg i. P., Frie⸗ 
drichs⸗Colleg. 

2 " " " 2 „Altſtaͤdtiſches 
Gymnaſium. 

3 3 „Kuneiphoͤfſches 
Gymnaſium. 

4. " " n 4. Memel. 

5. 5. Braunsberg, katholiſch. 
6. „ " " 6. Raftenburg. 
1 " n " 7. Hohenitein. 

8 " " " 8. Röffel, kathol. 
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hr Regierungd-Bezir! Gumbinnen, 9. Gumbinnen. 

11. 
12. 

Stadt Berlin, 

2 33 33 32 363 

" 

. Regierungs-Bezirk 

n 

n 

" 

= 

gonnmpmpm 
WW. 

" 

" 

10. Inſterburg. 
11. Zilfit. 
12. Lyck. 

Danzig, 13. Danzig. 
" 

" 

"n 

14. Neuſtadt i. Weſtpr. kathol. 
15. Elbing. 
16. Marienburg. 

Marienwerder, 17. Marienwerder. 

n 

" 

n 

18. Culm, kathol. 
19. Thorn. 
20. Conitz, kathol. 
21. Deutſch⸗Krone, kathol. 

Provinz Brandenburg. 

1. Berlin, Gymnaſium Bis (rauen Klofter. 
Joachimsthalſches Gymnaſium. 
Sriedrih-Wilhelmd-Gymnafium. 
Franzöfiiches Gymnaſium. 
Friedrichs-Werderſches Gymnaſium. 
Friedrichs⸗Gymnaſium. 
Wilhelms⸗Gymnafium. 
Coͤllniſches⸗Real⸗Gymnaſium. 
Eouifenftädtiihed-Gymnafium. 
Sophien-Gymnafiun. 

Potsdam, 11. Potsdam. 
12. Brandenburg, Gymna⸗ 

tum. 
13, ’ Ritters 

Aademte 

Frankfurt, 17. Frankfurt a. O. 

23203 3 3 

18. Landöberg a. W. 
1. gees 
0. Zullichau, Pädagogium. 

Guben. Bro 
22. Sorau. 
23. Cottbus. | 
24. Luckau. 



48, 
49, 
50. 
öl. 

52. 
53. 

" 

II. 

46. Regierungd-Bezirt Stettin, 1. 
AT. . Anclam. 

. Porip. 

. Stargard. 

. Greiffenberg. 

. Treptow a. R. 

3 
4 
5 
6 

Cõslin, 7. 
8 

9 
0 
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Provinz Pommern. 

n 

" 

" 

" 1 

Stralfund, 11. 
12. Greifswald. 

4 13. 
n 

Stettin. 

Cõslin. 
. Golberg, Dom: Gym: 
naſium. 

. Ren:Stettin. 
. Stolp. 

Stralfund. 

Putbus, Pädagoginm. 

IV. Provinz Schleften. 

Regierungd-Bezirk Bredlau, 1. er 
naſium. 

2. „ St. Magdalenen⸗ 

3. „Friedrichs⸗Gym⸗ 
naſium. 

4 un Matthias⸗Gym⸗ 
naftum, kathol. 

" 5. Oels. 
r 6. Brieg. 
„ 7. Schweidnitz. 
" 8. Glatz, kathol. 

Liegnitz, 9. Liegnitz, Ritter⸗Akademie. 
10 „Gymnaſium. 
11. Jauer. 
12. Glogau, evangel. Gym⸗ 

naſium. 
13 „ kathol. Gym⸗ 

naſium. 
14. Sagan, kathol. 
15. anzlan. 
16. Görlig. 

1 17. Lauban. 
n 18. Hirſchberg. 
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77. Regierungd= Bezir! Oppeln, 
7 | " 

19. Oppeln, Tathol. 
8. " n 20. Neiße, kathol. 

79. " ’ " 21. Gleiwitz, kathol. 
80. 22. — kathol. 

81. " " " 23. Ratibor. 

V. Provinz Pofen. 

82. Regierungs⸗Bezirk Poſen, 1. Poſen, Frieig, ⸗Wil⸗ 
elms⸗Gymn. 

83. „ 2. arien - Gym- 
naftum, kathol. 

84. " " " 3. Liſſa. 
85. n " " 4. Krotoſchin. 
86. " " „ 5. Oſtrowo, kathol. 

87. Bromberg, 6. Bromberg. 
88. 7. Inowraclaw, ſimultan. 

89. „ 8. Gneſen, fimultan. 

VI. Provinz Sachien. 

90. Regierungs⸗Bezirk Magdeburg, 1. a a Pad egegn 
nſer 

nf Frauen. 

91. " „ " 2. „ Dom » Gym⸗ 
fium. 

92. " n " 3. Stendal. 
93. n n " 4. Seehaufen. 
94, n n „ 5. Salzwedel. 
95. n „ " 6. Halberftadt. 

96. n " n 7. Wernigerode. 
97. n " " * Zued nburg. 

98. n " " Burg. 

99. „ „ Merſeburg, 10 kurt Dom⸗Gym⸗ 

100. " " 1. „a, Pädago {um. 
101. " ’ n * Haupt⸗ 

102. 18. Wittenben 
103. , , , 14. Torgau. ’ 
104. n " n 15. Ei8leben. 
105. " " " 16, Reumburg, Dom⸗Gym⸗ 

106, „ ’ „ N. Febr Landesſchule. 
107. " oßleben, Klofterjchule. 
108, 19. Zeig, Stifts⸗Gymn. 



109. Regierungs⸗Bezirk Crfurt, 
110. 
111. 
112. 
113. 

114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 

130. Regierungs-Bezirf 

131. 

n " 

" "n 

n n 

Regierungs⸗Bezirk 
n " 

n n 

n n 

n n 

"n " 

" " 

" n 

n n 

n " 

n n 

"n "n 

" " 

"n n 

n "n 
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n 

n 

n 

" 

20. Erfurt, fimultan. 
21. Mühlhaufen. 
22. Heiligenſtadt, Tathol. 
23. Nordhaufen. 
24. Schleuſingen. 

vo. Provinz Weftphalen. 

Münſter, 

Minden, 
n 

n 

n 

n 

Arnsberg, 

n 

n 

n 

n 

1. Münfter, kathol. 
2. Warendorf, kathol. 
3. Rheine, Tathol. 
4. Burgfteinfurt. 
5. Coesfeld, kathol. 
6. Redlinghaufen, fathol. 

7 
8 
9 

. Minden. 

. Derforn. 

. Bielefeld. 
10. Gütersloh. 
11. Paderborn, Tathol. 

12. Arnöberg, kathol. 
13. Brilon, kathol. 

Soeft. 14. 
15. gemm. 
16. Dortmund. 

VII. Rheiuprovinz und Hohenzollernſche Lande. 

Göln, 

n 

" 

n 

Düffeldorf, 

a2 2 % 2 2% 

1. Eöln, Gymnafium an 
Marzellen, kathol. 
Gymnaf. an der 

" Speech, 

—— Comnof 
4. Bebburn, Ritter⸗Alka⸗ 

demie, athol. 
. Bonn, kathol. 
. Münftereifel, kathol. 

. Düffeldorf, kathol. 
Elberfeld.” ’ 

. Barmen. 

. Duisburg. 
11. &fien, fimultan. 

. Weſe 
13. Emmerich, Tathol. 
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143. Regierungs⸗-Bezirk Düffeldorf, 14. Cleve. 
144 P " " 15. Kempen, kathol. 
145. 16. Neuß, Fathol. " n n 

146. " n Goblenz, 17. Coblen;, fathol. 
147. " R " 18. Weplar. 
148. " n " 19, Kreuznad). 

149. " " Aachen, 20. Aachen, Tathol. 
150. n " „ 21. Düren, kathol. 

151. " " Trier, 22. Trier, Tatbol. 
152. " n 23. Saarbrüden. 

153. Hohenzollern, 24. Hedingen, kathol. 

B. Verzeichniß der Progymmafien. 
(Die mit * bezeichneten Anftalten find mit Berechtigungen verfehen. Diejenigen 
Progymnaſien, deren confeifionelles Berbältniß nicht beſonders angegeben iſt, 

find evangeliſch) 

I. Brovinz Brandenburg. 

. Regterungd-Bezirt Potsdam, 1. Charlottenburg, So bagogium. 
2. Freienwalde a. 

1. Srooia; Pommern. 

3. Regierungs⸗Bezirk Stettin, 1. Demmin. 

I. Provinz Schlefien. 

4. Regierungs⸗Bezirk Liegnig, 1. Bunzlau, Schulanftalt des 
Waiſenhauſes. 

IV. Provinz Poſen. 

.Regierungs⸗Bezirk Poſen, 1. Schrimm*, fimultan. 
n „  Dromberg, 2. Schneidemähl, fimultan. 

V. Provinz Sachien. 

7. Regierungs⸗Bezirk Merſeburg, 1. Donndorf, Kloſterſchule. 

VI. Provinz Weſtphalen. 

8. Regierungs⸗Bezirk Münfter, 1. Dorften *, tatpol 
9 " " 2. Breden, katho 

VD H n 

nen 

10. n n Minden, 3 Warburg, kathol. 
11. " " 4. Rietberg, athol. 
12, " n Arnsberg, 5. Attendorn *, kathol. 

VIL Rheinprovinz und Sohenzollernfcdhe Lande. 
13. Regierungs-⸗Bezirk Göln, 1. Mühlheim a. Kr fimultan. 
14. " " n 2. Siegburg *, Tathol 



527 

15. Regierungs⸗Bezirk Coͤln, 2. Sipperfüri, kathol. 
4. Kerpen, kathol. 6. um 

17. " „ Düffeldorf, 5 Mörs. * 
18. n n 6. M. Gladbach“', kathol. 
19. n " Goblen;, 1 Header A * kalhoi. 
20. 8. Linz', talhol. 
21. 9. Trarbach.“ 
22. 10. Neuwied. 
23. B " Aachen, il. Srteleng fathol. 
24. "7 Sülih*, kathol. 
25. n n Trier, 18, Prüm, kathol. 
26. n 1 „ 14. St. Wendel, fimultan. 

C. Derzeihniß der Realſchulen Erfier Ordnung. 

I Provinz Preußen. 

1. Regierungs-Bezirk Königöberg, 1. Königöberg i. P., wabtiige 
9 i Nea le 

" . Burgichule 
j " , Gumbinnen, 3. Iſtzbuis 

5. Danzig, 5. Danzig, Johannisſchule. 
6. Petriſchule. 
7 n " n 7. E bing. 
8 „ „ Marienwerder, 8. Thorn. 

U Provinz Brandenburg. 

9. Stadt Berlin, 1. Berlin, Königliche Realichule. 
10. „ 2%: x Louiſenſtädtiſche Realfchule. 
11. „ 3: on Königöftädtiiche " 
12. „ ’ * Dnztheuſtaͤdtiſhe 
13. Friedrichs⸗ 
14. Rehierungo⸗ Berl Potsdam, 6. Potsdam. 
15. 7. Brandenburg, Saldernſche 

Fealſchu⸗ 
16. 8. Perleber 
ER VE" ?* ums 
18. „ ’ Frankfurt, 10. Sranffurt a. D©., Oberfchule. 
19. " n " 11. Zandöberg a. m. 

Il. Provinz Pommern. 

20. Regierungd-Bezirt Stettin, 1. <tetin, Friedrich » Milhelmds 

21. " " Coͤſslin, 2. Eolberg. 
22. 5 „  Stealjund, 3. Straljund. 
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IV. Provinz Schlefien. 

23. NRegterungd-Bezirt Breslau, 1. Bredlau, — — zum hei⸗ 

24. „ " " 2. Reiihulenmgwinger. 
25- n ’ Legnitz, 3. Gender, Friedrich⸗Wilhelms⸗ 

26. 4. Gorlitz. 
27. 5. Landeshut. 
28. Oppeln, 6 6. Neiße. 

V. Brovinz Poſen. 

29. Regierungs⸗Bezirk Poſen, 1. Poſen. 
30. 2. Meſeritz. 
31. 3. Srauttabt, 
832. „ 4. Rawicz 
33. * Bromberg, 5. Bromberg. 

VI. Provinz Sachſen. 

34. Regierungs⸗Bezirk Magdeburg, 1. Dagbeburg, Höhere Gewerbe: 
d Handelsſchule. 

35. F n 2. Halberftadt. 
86. " 3 Aſchersleben. 
37. Merfeburg, 4 2 pale. 
38. n " Erfurt, rfurt. 
39. Nordhauſen. 

VI. Provinz Weſtphalen. 

40. Regierungs⸗Bezirk Müniter, 1 Münfter. 
41. " " 2. Burgiteinfurt. 

Minden, 3. Minden. n n 

43. n „n  Arnöberg, 4. Dortmund. 
44. n n „ 5. Lippſtadt. 
45. " " " 6. Hagen. 
46. " " n 7. Stegen. 

VIII. Rheinprovinz und Sohenzollerufche Lande. 

11. Regierungs⸗Bezirk Cöln, 1. Cöln, Realfchule. 
„ " " 2. .,, Realklaſſen des Friedrich⸗ 

ilhelms⸗Gymnaſfiums. 
49. " „  Dülleldorf, 3. Düſſeldorf. 
50. " " " 4. Dut sburg. 
51. 5. Mülheim a. d. Ruhr. 
52. n " 6. Ruhrort. 
58. " n „ 7. Elberfeld 
54. n „ 8. Barmen 
55. n " Anden, 9. Aachen. 
56. n " Trier, 10. Trier. 
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D. Verzeichniß der Realſchnlen Zweiter Ordnung. 

I. Provinz Preußen. 

1. Regierungs⸗Bezirk Koͤnigsberg, 1. Wehlau. 

6 

„ Marienwerder, 2. Graudenz. 
U. Provinz Brandenburg. 

. Stadt Berlin, 1. Berlin, Friedrichs-Werderſche Gewerbeſchule. 
’ „ % „„Louiſenſtädtiſche Gemwerbefchule. 

. Regierungd-Bezirt Frankfurt, 3. Cüftein, Raths⸗ und Friedrichs⸗ 
ule. 

4. Lübben. 

II Provinz Pommern. 

.Regierungs⸗Bezirk Stralſund, 1. Greifswald. 

IV. Provinz Weſtphalen. 

.Regierungs⸗Bezirk Minden, 1. Bielefeld. 

V. Nheinprovinz und Hohbenzollerufche Lande. 

. Regierungsd-Bezirt Düffeldorf, 1. ofen 
n " 4 2. Grefeld. 

E. Derzeihniß der Höheren Bürgerfchnlen. 
(Die mit * bezeichneten Auftalten find mit Berechtigungen verfehen.) 

I. Provinz Preußen. 

1. Regierungs-Bezirk Königöberg, 1. Pillau. * 
2. ’ ’ Danzig, 2. Senfan, Pädagogium.* 

8. ’ „ Martienwerder, 3. Culm. 
4. ’ " " 4. Marienwerber, Friedrichsſchule. 

H. Provinz Brandenburg 

5. Stadt Berlin, 1. Berlin, Stralauer höhere Bürgerjchule.* 

6. RegierungdsBezirt Potddam, 2. Neuftadt-Eberöwalde. * 
7. n „ Frankfurt, ri Croſſen.“ 
8. 4. Spremberg.“ 

II Provinz Pommern. 

9. Regterungd-Bezirt Cöslin, 1 aanenburg." 
10. u „ h Stolp.* 

IV, ersten Cchleen. 

11. Regierungd-Bezir! Oppeln, 1. Kreuzbur 
" n " 2. et Obe ſeleſien. 
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V. Provimz Schlefien. 

12 Regierunge-Vezirt Merſeburs, er , 

15. ’ „ Erfurt, 3. Langenfalza.* 

VI. Proviuz Weftphalen. 

16. Regierungs⸗Bezirk Arnbberg, 1. Lüdenſcheid.“ 

VII. Rheinprovinz und Hohenzolleruſche Lande. 

17. Regierungs-Bezirk Cöln, 1. Mühlheim a. Rhein.“ 

° n 
18 ’ Düffeldorf, 2. Grefeld. * 
19. n n n 3. M. Gladbady.* 
20. " n " 4. Rheydt. ” 
21. " n „ & Solingen.” 
22. n " " 6. Lennep. 
23. „ n Goblenz, 7. Neuwied. * 
24. ’ " Anchen, 8. Eupen.“ 
25. 9. Düren.” 
26 Trier, 10. Saarlouis. 
27. Hohenzollern, 11. Heßingen. 

209) Einweihung ded Königlihen Wilhelmd-Gymna- 
ſiums in Berlin. 

Im Jahr 1858 wurde in Berlin in der Bellevue» Straße 
auf einem für 68000 Thlr. angefauften Grundftüd ein Progymna⸗ 
fium erridtet. Durch ner öchtte Drbre vom 21. März 1861 ha⸗ 
ben ded Königs Wilhelm Majeftät dad Patronat über die nunmehr 
u einem Gymnafium erhobene Anftalt zu übernehmen und au be- 
Fehlen gerubt, daß derfelben der Name „Wilhbelm3-Öymnaftum‘ 
beigelegt werde. Das Grundftüd tft demnächſt nody durch Ankauf 
erweitert, und ift am 8. Juni 1863 Dun ded Königs Majeltät Aller- 
höchft Selbft der Grundftein zu einem neuen Klatiengebände elegt 
worden, deſſen Koften auf 134,000 Thlr. veranfdhlagt waren. Dieſes 
Klaſſenhaus ift jegt vollendet, und die Einweihung deffelben am 
24. October d. I. in Gegenwart St. Majeftät des Könige vollzogen 
worden. Die Einweihung diefer Königlichen Anftalt, an der des 
Könige Majeftät folgen ummittelbaren Antheil zu nchmen geruht 
aber, rechtfertigt die nachfolgende außführlichere Beſchreibung des 

ed. 
Gegen 11 Uhr Vormittags hatten fich die fämmtlihen Schüler 

bed Gymnafiums und der mit demſelben verbundenen Vorſchule, 
geführt von ihren Lehrern, in der großen Aula, welde den Mittel» 
au der beiden oberen Stockwerke einnimmt, verfammelt. Bald dar⸗ 
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auf hatten ſich dafelbit auch die zu der Feier eingelabenen Perfonen 
eingefunden. Es waren erjdhienen: Der General-Feldmarfhall Graf 
von Wrangel, der General der Kavallerie Graf von Walderfee und 
General⸗Lieutenant von Alvendleben, die Stantd-Minifter von Bodel⸗ 
Ihwingh und von Selchow, der Wirkliche Geheime Kath und Ober- 
Präfident von Jagow, der Konfiftorial» Präafident Hegel, der Felb- 
probft Thielen, der mit den Geſchäften des Geheimen Civil⸗Kabinets 
betraute Geheime Ober⸗Poſt⸗Rath von Dar die Räthe der Unter- 
richtö-Abtheilung des Miniſteriums der geiftlichen zc. Angelegenheiten, 
der Doligei-Prätibent von Bernuth, die Mitglieder des Königlichen 
Provinzial- Schulfollegiumd, der Vorſitzende des Miniftertal-Bau- 
Kommiljion, Geheime Rath Pehlemann, der Regierungs⸗Baurath 
Herrmann, der Dber - Bürgermeifter Seydel, der ftellvertretende 
Stadtverordneten-Vorfteher Halske, der Stadtſchulrath Dr. Hoffmann 
und die Direktoren der biefigen öperen Unterricht8-Anftalten. 

Um 114 Uhr erfolgte die Ankunft Sr. Majeftät ded Königs 
in Begleitung ded Flügel» Adjutanten, Oberft-Kieutenantd Freiherrn 
von Steinäder. Allerhöchftbtefelben wurden in dem feftlich” ge- 
ſchmückten Veſtibül von dem Minifter der geiftlichen und Unterricht- 
Angelegenheiten Dr. von Mühler, von den Mitgliedern der für die 
Errichtung ded Wilhelmd- Gymnafiumd ernannten Kommilfion, den 
Geh. Dier- Begirungs-Rälhen Knerk und Dr. Wiefe, dem Dirt: 
enten des Provinzial-Schulfollegiumd, Geheimen NRegierungd-Rath - 

Reichenau und Provinzial: Schultatb Dr. Tzſchirner, fo wie von 
dem Baumeilter ded Gebäudes, Hof-Baurath Lohſe, ehrfurchtsvoll 
empfangen und nad) der Aula geleitet. 

Die Zeier begann mit dem allgemeinen Gefange des Chorald: 
„Lobe den Herren, den mächtigen önig der Ehren.” 

Demnächſt richtete der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegen- 
heiten an Se. Majeftät den König die nachitehenben Worte: 

„Allerdurchlauchtigſter, Allergnädigfter König und Herr! 
Ew. Königlihe Majeftät haben ſchon in den erften Monaten Aller- 
Erich Regierung die Gnade gehabt, zu befehlen, daß an dieler 
Stelle ih ein Bau erheben folle, gewidmet den Zwecken des nad) 
Ew. Majeftät Namen benannten Wilhelmd-Gymnafiumd, und wür- 
dig des Königlichen Stifter. Am 8. Juni 1863 haben Ew. Kö- 
nigliche Majeſtät mit Allerhöchfteigener Hand den Grundftein dazu 
elegt, und in dem darauf folgenden Jahr, ald die reifere Jugend 
es Landes, freudig dem Ruf ihres Königlichen Kriegsherrn folgend, 

an den Nordgrängen deutſcher Sitte und Sprade zu Land und 
Meer durch Tapferkeit und Mannszucht zu den alten preußiſchen 
Ehren neuen Ruhm errang, haben bier fleißige Hände rüftig ges 
ſchafft, um dem nachwachſenden Gefchlechte eine Stätte zu bereiten, 
an welder es zu gleichen Tugenden herangebildet werden foll, zu 
Gotteöfurht und Treue, zu freudigem Gehorfam und zu männlicher 

34* 
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Beherrſchung der künftigen Lebendaufgaben in jeglichem Berufe. Hente 
fteht der Bau vollendet da, durch die Hohe Gegenwart feines König⸗ 
lihen Stifterd die legte Weihe empfangenb. . 

Ew. Königliche Majeftät haben die Gnade gehabt, eine Stift- 
ungsurkunde zu vollziehen, weldye diefen Bau dem Wilhelms⸗Gym⸗ 
naftum zu dauerndem Eigenthum für alle Zeiten verleiht. Geruhen 
Em. Königliche — zu genehmigen, daß dieſe Urkunde zu einem 
Öffentlichen Zeugniß jetzt hier verleſen werde, und danach dem Di⸗ 
rektor der Anftalt zu geſtatten, im Namen derſelben die Gefühle 
des Dankes und der Hingebung auszuſprechen, weldye ihn und alle, 
die dem Werke in irgend einer Weiſe näher ftehen, beſeelen.“ 

Die von dem Chef des Provinzial: Echulfollegiumsd, Ober⸗ 
Präfidenten von Jagow, verlefene Stiftungs-Urkunde lautet: 

„Wir Wilhelm, von Gotted Gnaden König von Preußen 
u. |. w. thun biebunh fund und fügen zu willen: 

ahdem Wir beſchloſſen haben, ein evangeliſches Gym⸗ 
nafium auf dem für diefen Zweck angelauften Grundſtück in 
der Bellevueftraße Nr. 15 bierjelbft zu errichten und dem— 
jelben den Namen Wilhelmd-Gymnaftum beizulegen, fo er: 
Mären Wir nunmehr nad Vollendung ded Klafjengebäudes 
und bei [eterliher Einweihung defjelben durch gegenwärtige 
Urkunde dad Wilhelmd-Gymnaftum für Unfere Erlftung und 
wollen demjelben hiedurch befagted Grundftüd in en gans 
zen Ausdehnung nebit dem darauf errichteten Klaſſengebaͤude 
zum Eigenthum ſchenken, übereignen und überlaffen. 

Wir thun Solches hiemit in Kraft diefer Urkunde aus 
Königliher Machtvollkommenheit für Und und Unfere Nad)- 
folger in der Krone dergeftalt, daß ed Unferem Wilhelmö- 
Gymnaſium I Alle Zeiten zuftehen fol, das Grundftüd in 
der Bellevueſtraße Nr. 15 und dad auf demfelben erbaute 
Schulhaus ald ein rechtmäßiges Eigenthum zu haben, zu 
befigen und zu benupen. 
Zum Zeugniß beten haben Wir gegenwärtige Urkunde 

Allerhoͤchſteigenhändig vollzogen und mit Unferem Königlichen 
Inſiegel —5 — —*2 

So geſchehen und gegeben in Unſerer Haupt- und Reſi⸗ 
denzſtadt Berlin am 24. Oftober 1865. 

Wilhelm. 
ggz3. von Mühler. 

Nah Ausführung einer Motette durch den Schüler⸗Chor hielt 
der Direktor Dr. Kübler eine Rede, in welcher er die Hauptmomente 
in der bisherigen Entwickelung des Gymnafiumd darftellte, für bie 
— Gnadenerweiſung Sr. Majeſtät des Koͤnigs dankte und in 
einem und ber Lehrer Namen das Geloöbniß ablegte, mit aller ihrer 
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Kraft daran zu arbeiten, um die der Schule anvertraute Jugend zu 
glaubenötreuen, dem Könige unwandelbar ergebenen, in ihrem Berufe 
tüchtigen Männern beranzubilden. 

it dem allgemeinen Gefange ded Chorals: „Nun danfet alle 
Gott”, ſchloß die Feier in der Aula. 

Hierauf geruhten Se. Majeftät die einzelnen Räume des Gym: 
nafialgebäuded und die zum Theil nach neuen Prinzipien audgeführ- 
ten Einrichtungen in den laljenaimmern in Augenjchein zu nehmen, 
wobei Allerhöchitdiejelben Sich mehrfach beifällig zu Außern bie 
Gnade hatten. 

Als Se. Majeſtät auf den Balkon über dem Portal binaus- 
traten, ertönte lebhafter Hurrahruf von der Schuljugend, welde ſich 
inzwifchen mit ihren Fahnen in den Preußifchen Farben, in turner- 
ifcer Weiſe nad) Zügen geordnet, vor dem Gebäude aufgeflellt hatte. 
Seine Majeſtät gerubten, die Lehrer der Anftalt Sich einzeln vor- 
ſtellen zu wi wobei Allerhöchitdiejelben in der Allergnäbdigiten 
Weiſe ee uſtimmung zu den in der Rede des Direktors ausge⸗ 
ſprochenen Grundſätzen ausdrückten und unter Hinweiſung auf die 
ernſte Verantwortlichkeit der Jugendlehrer die zuverſichtliche Erwar⸗ 
tung ausſprachen, daß in dieſem Gymnaſium, welches des Königs 
Namen trage, dieſe Grundſätze ſtets treu bewahrt bleiben würden. 
Der König trat hierauf in die Reihen der Schüler, redete einzelne 
derjelben freundlich an und ſprach namentlich) mit den Eleinften der- 
felben in väterlich liebevoller Weiſe. 

Unter erneutem Jubel und Hochrufen der Schüler, welche bis 
zum Ausgange Spalier gebitbet hatten, verließen Se. Majeftät huld⸗ 
voN grüßend das Wilhelmd-Gymnaftum. 

210) Gleihftellung der Gymnaſien resp. Gelehrten» 
Schulen in Schleswig und Holfjtein mit Preußiſchen Gym- 
naften und Realſchulen erfter Ordnung hinſichtlich des 

Gintrittö in dad Preußiſche Heer. 

Em. ıc. überfende ich anliegend (a) ganz ergebenft Abjchrift 
einer Allerhöchften Ordre vom 16 d. 1 

durch welche die Gleihhftellung der Gymnaſien resp. Ge⸗ 
lehrtenſchulen in Schleöwig und Holitein mit preußiſchen 
Gymnaſien und Realſchulen Ifter Orbnung, hinſichtlich des 
Eintritts in das preußiiche Heer, ausgeſprochen worden fft, 

zur gefälligen Kenntnißnahme und weiteren geeigneten Veranlaſſung. 
Berlin, den 26. September 1865. 

Der Mintfter des Innern. 
Im Auftrage: Sulzer. 

An 
die ſammtlichen Herren Ober- Präftbenten. 



534 

Auf Ihren Vortrag genehmige Ich im Berfolg und in Ermei- 
terung Meiner Ordre vom 7. Marz diefed Jahres hierdurch, Daß 
den & ülern 

er Domſchule zu —— 
der Gelehrtenſchule zu Flensburg, 
der Gelehrtenſchule zu Hadersleben, 
der Gelehrtenſchule zu Kiel, 
der Gelehrtenſchule zu Ploen, 
der Gelehrtenſchule zu Glückſtadt, 
der Gelehrtenſchule zu Meldorf, 
des Realgymnaſiums zu Rendsburg und 
des Gymnaſiums Chriſtianäum zu Altona, 

inſofern ſie ſich zum Eintritt in das preußiſche Heer melden, die⸗ 
ſelben Begünſtigungen zugeſtanden werden, welche der Beſuch preu- 
hiſcher Gymnaſien und Realſchulen 1. Ordnung hinſichtlich des 
Militairdienſtes zur Folge hat. Sie haben hiernach das Weitere zu 
veranlaſſen. 

Berlin, den 16. September 1865. 

Wilhelm. 
a gegengez. von Roon. 
n 

den Kriegs⸗ und Marine⸗Miniſter. 

211) Zuſammenſetzung der wiſſenſchaftlichen Prüfungs— 
Commiſſion in Berlin. 

(Centrbl. pro 1865 Seite 212 Nr 89.) 

Der Herr Miniſter der geftiden sc. Angelegenheiten bat die 
Functionen des auf längere Zeit benrlaubten Geheimen Medicinals 
Raths und Profeſſors Dr. Ehrenberg bei der wiffenfchaftlicdhen 
Prüfungs» Sommiffion zu Berlin für die Zeit vom 1. Juni bis 
31. Dezember d. 3. dem Director ded botanifhen Gartens und 
Drofeffor Dr. Braun übertragen. 

212) Form der Schulzeugnifje für die Meldung zum 
einjährigen Freiwilligen Milttärdtenft. 3 

, Die Zeugniſſe, welche behufz der Meldung zum einjährigen 
freiwilligen Militärdienft nach den Circular⸗Verfügungen vom 81. Octos 
ber hie 18849) und vom 21. December 1863 (Nr. 24658) *) 
en ü ern der Secunda in den Gymnaſien, Realſchulen 1. Orb» 

*) abgebrudt im Centralbl. pro 1861 Seite 656; und pro 1864 Geite 83. 
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nung und den anerlannten Progymnaſien ertheilt werben, find, wie 
in verjchiedenen Fällen zu meiner Kenntniß gefommen, biöher nicht 
immer in zwedmäßiger Form auögeftellt worden. Zur Herftellun 
der nöthigen Ordnung und Gleichmäßigkeit beitimme ich deshal 
Dierk daß für den angegebenen Zwed in Zukunft allgemein das 
eiliegende Zeugnißfchema (Anlage a.) zur Anwendung gebracht werde. 

entiprechender Weife, nur mit alelfun er Bemerkung 
über die Feitjtellung des Zeugnifjes, find die Zeugniffe gleicher Be- 
ftimmung für die aud der Prima eined Gymnafiumd oder einer 
Realſchule abgehenben Schüler einzurichten. Sedenfalls bat fich ber 
Director oder die dad Zengniß ausftellende Lehrerconferenz zu ent- 
halten, dem betreffenden Schüler auf dem Zeugniß die Berechtigung 
zum einjährigen Dienft zuzuerkennen, was lediglich Sache der König. 
lien Ortab-Gommilfion ift, welcher dad Zeugniß zur Prüfung vor: 

elegt wird. 
3 * von allen anderen amtlich ausgeſtellten Zeugniſſen ein 
Concept aufzubewahren iſt, fo auch von dieſen behufs der Mel⸗ 
dung zum einjährigen Militärdienſt ertheilten, und zwar ſind letztere 
in ein beſonderes Buch einzutragen, welches bei Gelegenheit von 
Revifionen der Anftalt dem Commiſſarius der Königlichen Behörde 
auf Verlangen vorzulegen ift. 

Dad Königliche Provinzial-Schul-Collegum wolle bienady die 
Directoren mit Anweiſung verjeben. 

Berlin, den 11. October 1865. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
von Mübler. 

An 
ſämmiliche Königliche Provinzial-Schul-Eollegien. 

19410. U. 

.... am ...., een. Sonfeffton, Sohn des 
.... zu ...., bat d... biefige (Name der Anftalt) ſeit ...., von 
der Ra e 2... an befudt und in ber Secunda feit ...., alfo 

allen Unterrihtögegenftänden Theil genommen. 
1. Shulbe) 

ungen zu genügen ernftlich bemüht geweſen tft.) 
3. Sort cüte ($n welchem Maß er fi dad bis dahin 

durdigenommene Penſum der Secunda angeeignet hat.) 
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Vorſtehendes Zeugniß iſt in ber Gonferenz vom .... d. I. 
feftgeftellt worden. 

ee den .... 18... 

Director und Lehrercollegium des Gymnafiume. 
(Name des Director.)  (Schulfiegel.) (Name des Ordinarius 

der Secunda.) 

213) Zulaffung der Zöglinge der Gärtner-Lehr-Anftalt 
in Potsdam zum einjährigen freiwilligen Militärbienft. 

Durch den Gircular-Erlaß vom 19. Juli pr.*) tft angeordnet 
worden: 

daß die in dad erfte militärifche Konkurrenz-Iahr eintretenden 
Zöglinge der erften Klaſſe der Provinzial» Gewerbeſchulen 
bei_der nad $. 126 der Militär- Erfap » Inftruftion vom 
9. Dezember 1858 zu bewirkenden Anmeldung zum einjähri« 
gen freiwilligen Militärdienfte vorläufig nur eine Beſchei⸗ 
nigung des Direftord der Schule darüber beizubringen haben, 
bob nad Fleiß und Führung von der mit ihnen verguneh: 
menden nächften Abgang Prüfung ein günftiges Ergebniß 
zu erwarten ſtehe, und daß demnaͤchſt von den x Indivie 
wen in dem auf die Anmelbung folgenden september» 

Prüfungs-ZTermine für einjährige Freiwillige ($. 128 1. c.) 
dad im $. 131 i. worgefchriebene Atteft behu Selmgung 
des Berechtigungsſcheines zum einjährigen freiwilligen Milttär« 
dienfte vorzulegen ift. 

In ähnlicher Lage, wie bie Zöglinge der Provinzial«Gewerbeihulen 
befinten ſich die Zöglinge der Gärtner» Lehr-Anftalt zu Polsdam, 
denen nach $. 131 h. der Militär» Crfag- Inftruftion ebenfalls die 
wiſſenſchafiliche Dualififation für den einjährigen freiwilligen Milis 
tärdienft zugeftanden worden ift, fobald fie de Prüfung zur Lehr« 
ftufe der Gartenfünftler beftanden haben und mit bem Zeugniſſe der 
bieöfälligen Qualififatton verfehen find. Die ebengedachte Prüfung 
wird nämlich aljährlid in den Iepten Tagen des Bir oder in ben 
erften Tag en, und da nad) $. 126 1. c. der 
Nachweis Dualififation bis zum Erften April 
beöjenigen n muß, in melden fi der be 
treffende 9 njährigen freiwilligen Militärdienfte 
päteſtens 1 leicht der Fall eintreten, daß ein 
jonft quali irtner⸗ Lehr⸗Anſtalt der Berecht gung 
zum einjä Itärbienfte verluftig geht, weil er 

®) abgebrudt im Centrbl. pro 1964 Geite 650 Ar. 973. 
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erſt im Laufe des April ſeines Meldungsjahres in die Lage gefeht 
wird, das vorgejchriebene Qualifikations⸗Zeugniß produziren zu können. 

Da die Zöglinge der Gärtner-tehr-Anftalt eine gleiche Berück⸗ 
fihtigung in Anſpruch nehmen dürfer, wie bie ber Provinzial⸗ 
— ſo beſtimmen wir hierdurch, 

daß die zu Gunſten der Zoͤglinge der Provinzial= Gewerbes 
Ihulen getroffene, im Eingang erwähnte Anordnung aud) 
auf die in das erfte militärische Konkurrenz⸗Jahr eingetres 
tenen Zöglinge der Gärtner-Lehr- Anftalt zu Potsdam und 
zwar mit ber Stabpabe Anwendung finde, daß diejelben das 
im $. 131h. der Iitän Ortah-Sufteuftion vom 9. Dezem- 
ber 1858 (Miniſt.Bl. 1859 Nr. 3) behufs Gelangung des 
Berechtigungsſcheins zum einjährigen freiwilligen Militär— 
dienſte vorgeſchriebene Qualifikations-Zeugniß als Gartens 
künſtler bis ſpäteſtens zu dem auf ihre Anmeldung zum ein⸗ 
jährigen freiwilligen Militärdienfte (8. 126, 1. 1. c.) folgen- 
den Erſten Juli beizubringen haben. 

Dem Königlihen General: Kommando und dem Köntglichen 
Dber » Präfidium ftellen wir hiernach die gefälltge weitere Veran⸗ 
laffurg ergebenſt anheim. 

erlin, den 10. Juni 1865. 

Der Kriegs Miniſter. Der Miniſter des Innern. 
Im Auftrage: v. Glisczinski. Im Auftrage: Sulzer. 

An 
ſämmtliche obere Provinzial⸗Behörden. 

214) Aufforderung zur Meldung der Candidaten der 
evangeliſchen Theologie zu den Gouverneurſtellen im 

Cadetten-Corps. 

1 

ac einer Mittheilung der Königlichen General-Infpectton des 
Milttär-Erziehungsd- und idungöwetend bierjelbft werden die Bes 
werbungen der Gandidaten der Theologie um Erzieheritellen im Ca⸗ 
detten-&orp8 immer feltener, ungeachtet in neueſter Zeit ihre An- 
ftelung in der Regel fchnell erfolgt, ihnen durch Abjehen von der 
weiten theologifchen Prüfung erleichtert und da8 Gehalt von 308 Tha⸗ 
bern außer freier Wohnung, Natural-Emolumenten nebft dem Honorar 
des etwaigen Mehr-Unterridytd für einen jungen Anfänger nicht ganz 
unbedeutend ilt. 

Indem ich noch bemerke, daß jept Tein einziger Anwärter mehr 
notirt ift, veranlaffe ıch das Königliche Conſiſtorium, die Candidaten 
Seined Bezirks, namentlich die dort geprüften ober noch zu prüfen» 
ben, daranl aufmerfiam zu machen, dat fich ihnen eine baldige Aus- 
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ficht auf Anftellung im Cadetten⸗Corps eröffnen könne, wenn fie fich 
dazu bet dem Commandeur ded genannten Corps, Oberiten von 
Roſenberg hierſelbſt, melden. 

Berlin, den 8. Februar 1860. 

Der Miniſter der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Bethmann-Hollweg. 

A 
ſämmtliche Zerigliche Confiftorien. 

408. E. 

2 

Das Königliche Commando des Cadetten⸗Corps hat mir unter 
dem 19. v. M. mitgetheilt, daß die Anmeldung von Sandidaten zu 
den Gouverneurftellen im Corps feit längerer Zeit fo ſpärlich erfolgt 
fei, daß bet der nahe bevorftehenden Bacanz mehrerer diefer Stellen 
Berlegenheiten entfteben würden. Das Commando verbindet daher 
damit dad Erjuchen, dab die Sandidaten auf diefe Stellen und deren 
Berhältniffe wiederholt aufmerlfam gemacht und zur Bewerbung um 
diefelben ermuntert werden möchten. Indem ich dad Königliche 
Gonfiftorium hiervon benachrichtige, veranlaffe ih Daffelbe im Ein- 
verftändnig mit dem Evangeliſchen OberKirchenrathe unter Bezug: 
nahme auf meine Rundve gung vom 8. Februar 1860 — Nr. 408 
E. —, die Sandidaten des Bezirks bierauf mit dem Bemerken auf: 
merkſam zu machen, daß etwaige Geſuche um Berleihung einer fol 
hen Stelle an den Commandeur des Cadetten⸗Corps, Generalmajor 
von Freyhold bierjelbft, zu richten feien. 

Berlin, den 4. October 1865. 

Der Minifter der geiftlihen ıc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

An 
ſämmtliche Königliche Confiftorien. 

14740. E. U. 

IV. Seminarien, Bildung der Lehrer 
und Deren perfönliche Verhältniſſe. 

215) Evangeliſches Schullehrer- Seminar in Kozmin. 

Am 20. Septbr. d. 3. tft in Kozmin, Kreis Krotoſchin, 
ein neues evangelifched Schullehrer-Seminar für die Provinz Poſen 
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eröffnet worden. Dad Seminar hat einen dreijährigen Eurjus, und 
it mit Rüdfiht auf die hierdurch ftattgefundene Vermehrung der 
Lehrerbildungs - Anftalten auch in dem andern evangeliihen Schul- 
lehrer: Seminar der Provinz zu Bromberg der biöher zweijährige 
in einen dreijährigen Curſus übergeleitet worden. 

216) Unauläliigteit der geographiſchen Begtaͤrzuns des 
Bezirks bei Aufnahme von Seminar-Zöglingen. 

Zur Aufnahme in das Schullehrer⸗Seminar zu N. im Regierungs⸗Bezirk 
A. haben fi aus verfhiedenen Gründen, namentlich wegen ber geographiichen 
Lage bes Seminarorts, wiederholt viele Präparanden aus bem benachbarten 
Regierungsbezirt DB, gemeldet, während bie Zahl berjenigen, welche ihre Auf- 
nahme in das nunmehr zu R. im Regierungsbezit B. neu errichtete Seminar 
nachſuchten, verhäftni mäßig gering war. Die Königliche Regierung zu B. batte 
deshalb eine Beſchränkung der Aufnahme von PBräparauden aus ihrem Bermwaltungs- 
bezirt in das Seminar zu N. angeregt, und demnächſt den Präparanden-Bildnern 
ihres Bezirks die Erwartung ausgeiprochen, daß biefelben ihre Zöglinge zur 
nächften Aufnahme- Prüfung nicht nah N., fondern nah _R. fenden würden. 
Als die Angelegenheit in ber Minifterial- Infanz zur Entſcheidung gebracht 
wurde, ift folgende Verfügung ergangen. 

Auf den Beriht vom 22.0. M. erwiedere id dem Königlichen 
Proningtale Sant Dodegtum Folgendes. 

Die einzelnen Schullehrer-Seminarten der Monardie find für 
die verjchtedenen Regierungs-Bezirke zu dem Zwed und in dem Sinn 
beftimmt, daß in den lehteren die in den betreffenden Seminarien 
ausgebildeten Schnlamtd-Sandidaten zur Befriedigung ihres Bedürf- 
nifje8 an Lehrern verwendet werden. 

Dad Verhältni der Regierungd- Bezirke zu den Seminarien 
ſo abzugränzen und einzufchränfen, daß jeded Seminar nur aus einem 
beftimmten Regierungs-Bezirk Zöglinge aufnehmen dürfe, liegt nicht 
in meiner Abficht, weshalb auch dem bezüglichen Antrag der König- 
lichen Regierung in B. wegen ded Seminard in N. keine Folge 
gegeben werden Tann. Da die Präparanden - Bildung zum Ton 
der Königlichen Regterungen gehört, jo werden diefe, wie der Erfolg 
des Gircular-Grlaffed der genannten Regierung vom 30. Juni v. 3. 
beweiſt, auch jederzeit Mittel haben, momentan bervortretenden Un- 
regelmäßigkeiten und Uebelſtänden z begegnen. 

Berlin, den 11. October 1865. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
. von Mübhler. 

An 
das Königlihe Provinziel-Echul-Eollegium zu N. 

20947. U. 
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217) Wahlfähigkeitszeugnifſſe für Zöglinge der Anftal- 
. ten zu Droyßig. 

(Tentrfbl. pro 1864 Eeite 483 Nr. 190.) 

Bei der diesjährigen Entlaffungsprüfung in dem Gouvernanten- 
Inftitut und dem Lehrerinnen» Seminar zu Droykig haben das 
Wahlfähigkeitszengniß erhalten: 

I. zur Anftellung als Lehrerinnen an höheren Töch— 
terihulen und ald Gouvernanten: 
1. Louiſe Tiedt au Diavenhagen, 
2. Zulie Feift „ Neuwied, 
3. Rofa Richter „ Wenden, 
4. Henriette Stoll „ Bergen auf Rügen, 
5. Adelheid Heidſieck „ Amelunten, 
6. Emma Holzſchuher " 
7. Johanna Matthey " 
8. Emma Beder „  Anteröhagen, 
9. Slara Beder , 

10. liiabeth Richter ". 
11. Eliſabeth Klee „Plöſſig, 
12. Martha von Wulffen „ Guben. 

IH. zur Anftelung al8 Lehrerinnen an Elementar— 
und an Bürgerſchulen: 
1. Amalie Schmidt aus Garolath, 
2. Dlga Schulße „ NRogafen, 
3. Minna Uhſe „ NRietihüp, 
4. Marte Breslich „ Cammin in Pommern, 
5. Louiſe Spilker „ Schildeſche 
6. Silbegarb Thiele " Groß-Peisferan, 
1. ie Hinneberg „ Wittenberg, 
8. Baledca Sander " 
9. Minna Schmidt " 

10. Marie Kobert " 
11. couile Kühne n 
12. Pauline Schulpe „  Düfleldorf, 
13. Rofa Dietrich n 
14. Marie Hantelmann " 
15. Minna Sczierba " 
16. Nanmy von Linger " 
17. Marie Wennri ’ 
18. Louiſe Beyer " 
19, Marte Schreiber „ 
20. Selma Aubel n 
21. Lina Bartſch 

Gütersloh, 
Saarn, 
Olpe. 
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Ueber die Qualification dieſer Candidatinnen für beſtimmte 
Stellen im öffentlichen und im Privat⸗Schuldienft iſt der Seminar- 
director Kripinger in Droyßig bereit, nähere Auskunft zu geben. 

Berlin, den 5. Auguft 1869. 
Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 

In Vertretung: Lehnert. 
Belanntmadhung. 

16715. U. 

218) Lehrbuch für den Katechismus-Unterricht in evan- 
gelifhen Schullehrer-Seminarien. 

8. 

Durdy das Regulativ vom 1. October 1854 ift beftimmt wor- 
den, dat dem Religiondunterriht in den evangeliſchen Schullehrer- 
Seminarien der jogenannte Barmer Katehiömud von Sander und 
Heujer zu Grunde zu legen ſei. Für die Seminarien in ber 
Rheinprovinz ift ſeitdem eine Aenderung dahin eingetreten, dab in 
biefen der .von der zehnten Rheiniſchen Provinzials-Synode heraus: 
egebene evangeliihe Katechismus als Lehrbuh zur Anwendung 
ommt. 

Es find von verſchiedenen Seiten auf Grund der bi8 jeht ges 
machten Erfahrungen Bedenken gegen die allfeitige Zwedmäpigfeit 
ded Barmer Katechismus als Leitfaden für den Religionsunterricht 
a laden Seminarien erhoben worden. Die hauptjächtichften 

nd folgende: 
1) Die organifche Verbindung der biblifhen Geſchichten 

mit dem Katechismus, welde nad) den Regulativen im 
Katechismud-Unterricht zur Grundlage und zum Ausgangs» 
punkt benutzt werden sollen, tft in dem Barmer Leitfaden 
zwar angedeutet, aber nicht conjequent und allfeitig 
durchgeführt, fo daß die wechſelſeitige Durchdringung dieſer 
beiden Unterrichtöftoffe den Zöglingen nicht hinreichend zum 
Bewuhtjein fommt. Die hohe. Bedeutung, welde- in den 
Regulativen mit Hecht dem bibliichen Geſchichtsunterricht für 
die Volksſchule beigelegt wird, ift in diefem Leitfaden nicht 
volftändig gewürdigt, jondern es waltet darin eine mehr ab⸗ 
ftracte, begriffliche Cutwidelung der Hauptgedanten ded Ka⸗ 
techismus vor, wodurch derjelbe in die Aufgabe ded Semi» 
narunterricht8, durchaus die concrete Behandlungsweiſe feft- 
anhalten ‚ ald etwad Fremdartiged hereintritt und Die Zoͤg⸗ 
inge von dem Ziel, welches ihnen für die Vollsſchule ges 

ftet werden muß, leicht abführen kann. Wohl mag es 
einem geſchickten Kehrer gelingen, dieſe Schwierigkeit zu uber- 
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winden; aber ed wird dann die Differenz zwiſchen dem 
Barmer und dem Schulfatechiämnd und deiter Behandlung 
immer eine fühlbare bleiben und nicht dabei bewenden dür⸗ 
fen, eine tiefere und erweiterte Katechismusbehandlung für 
die Volksſchule auf ein pewiljes Maag zurüdzuführen, fon 
dern ed wird vielmehr eine Ergänzung und Erweiterung in 
Betreff des bibliichen Gefcyichtöftoffes und feiner Verwerthung 
in der Schule einzutreten haben, weldye als eine Erſchwerniß 
des Unterrichtd und der Anleitung zu richtiger und metho— 
difcher Behandlung des Katechismus anzuerkennen ift. 

2) Wenn es die „vornehmlidhe Aufgabe” des Katechismusunter⸗ 
richts fein Soll, „Durch ein klares und tiefes Verftändniß des 
göttliden Worted auf Grundlage des evangeliſchen Lehrbe⸗ 
griffes der eigenen religiöjen Erkenntniß der Zöglinge Richtung 
und Halt zu geben”, Yo muß auch der Katechtömudunterricht 
die Einführung in das Schrift-Verftändnih ſich zur Aufgabe 
legen. 
Daß dieſes nicht durd eine Auswahl biblifcher Beweis⸗ 

ftellen zu abitracten, in dogmatiſcher Form dargebotenen 
Säpen geſchehen kann, leuchtet ein. Es müflen vielmehr 
längere Schriftabjchnitte mit dem Katechismusunter⸗ 
richt verbunden, zu der Erklärung verwandt und ald Unter- 
lage für den Inhalt des Katechismus benupt werden. Ge⸗ 
ſchieht diefed nicht, und werden zur Ginfübrung in das 
Schriftverſtändniß abgefonderte Bibellefeitunden angefept, fo 
fehlt die lebendige Durchdringung des Katechismusunterrichtes 
und die Einführung in dad Verſtändniß des göttlichen Wor⸗ 
tes, aus weldyem doch der Katechismus erwachten ift und ſich 
vor den Zöglingen gewillermaßen genetifch wieder aufers 
bauen foll. 

Diejer Geſichtspunkt ift in dem Barmer Katechismus 
nicht zu feinem Recht gelangt; er bietet derartige längere 
Sthriftabichnitte nit dar, was ald ein Mangel bezeichnet 
werden muß. 

3) Das Kirchenlied, welches in feiner tief innerlichen Wirkung 
auf chriſtliche Volksbildung von den Regulativen gewürdigt 
und zum alljeitigen Gebraude empfohlen wird, findet im 
Barmer Katechismus nur eine Dürftige Beachtung, während 
die Verwerthung der vorgefchriebenen 80 Kirchenlieder, weldye 
im SKatedhiömudunterricht belebend und erfriichend auf das 
tindliche Herz wirken follen, feine bewußt durchgeführte, ja 
faum annähernd befriedigende tft. Auch bier muß alfo der 
Lehrer er Ängen und nachhelfen, wenn für die Volksſchule 
dad Erforderliche geletitet werden fol. 

4) Die Auswahl der bibliiden Sprüde ift im Barmer Ka- 
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tehtömnd eine eigenthümliche, zum Zheil von der m den 
gangbaren Schulkatechismen abweichende. Muß man and 
zugeben, daß die Spruchauswahl ded Barmer Katechismus 
eine geſchickte und zum Theil treffende ift, fo ift doch nicht 
gu leugnen, daß fie für den Unterricht große Unbequemlidh- 
eit herbeigeführt. 
Der Barmer Katehidmns eignet ſich nicht zum Leitfaden 

für den Unterricht in der Volksſchule. Welche Sprüche ſoll 
nun der Seminarift fi) aneignen? weldye Auswahl fol er 
für den Schulunterricht treffen? Wie ift er nor Ueberlabung 
mit Memorirftoff zu bewahren und zu orientiren, warum 
diefer oder jener Spruch als sedmäh er vorzuziehen jei? 
Ein feſtes, beſtimmtes, einheitlihes Berfahren Pi bet dem 
SeminarsUnterriht obwalten. Die im Gebraudy befindlichen 
Lehrbücher follen nicht Gegenſtand der Kritif fein. Im vor- 
liegenden Fall muß kritiſch gefichtet werden, zu Gunften oder 
Ungunften, jet e8 des Barmer, ſei ed des provinziellen 
Schul⸗Katechismus. 

5) Außerdem aber liegt die Gefahr nahe, daß die Seminariſten 
die Antworten auf die Fragen des Barmer Katechismus 
auswendig lernen und ſich mit dieſen dem Gedächtniß ein⸗ 
geprägten Definitionen, ohne des Verſtändnifſes ſich immer 
bewußt gu bleiben, begnügen; dann aber ein ähnliches Ver⸗ 
fahren in der Schule einſchlagen und ſich der allerdings 
mübevolleren und geiſtig anftrengenderen Arbeit entziehen: 
das Ratehiömmävertänbnik aus dem Worte Gotted zu ent- 
wideln und aufzuerbanen, durch concrete Behandlung aber 
zu veranfchaulichen und ind Herz der Kinder einzuführen. 

Der Unterſchied zwiſchen der ſyſtematiſch abftracten und 
elementarifcheconereten Behandlung des Katechismus, wie er 
im Barmer uud Schulkatechismus vorliegt, ift Seminariften 
Ichwerlid zum vollen Berftändniß zu bringen; wenigen 
dürften nicht alle Lehrer dazu die Gabe haben, den Semi⸗ 
nariften hierfür fefte Haltpunkte zu gewähren. 

Das Königliche Provinzial-Schul-Eollegtum veraulaffe ih, Sid) 
unter Beachtung diejer Einwürfe und Bedenken, nach Anhörung der 
evangelifhen Seminardirectoren Seined Verwaltungs-Bezirkes, zur 
Sache zu äußern, und wenn die Mängel ded Barmer Katechismus 
ald überwiegend anerfannt werden müßten, ein anderes zweckmäßigeres 
Lehrbuch in Vorſchlag zu bringen. . . 

Berlin, den 19. Juli 1864. 

Der Minifter der geiftlichen, 2c. Angelegenheiten. 
von Mübler. 

| An 
ſämmtliche Königlihe Provinzial⸗Schul⸗Collegien. 

14692. U. 
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Die Gutachten über die bier angeregte wichtige und jchwierige 
Frage find erftattet, fie geben aber in ihren Vorausjegungen und in 
ben gezogenen Folgerungen ſehr weit auseinander und gewähren 
nicht die Möglichkert, auf ihren Grund und aus ihnen heraus die 
Sache einheitlich zu erledigen; zu diefem Zweck wird noch ein wei⸗ 
tered, den Abſchluß vorbereitende8 Arbeiten der Seminarien felbft 
erwartet werden müſſen. Das bier abgedrudte Gutachten eines 
Seminardirectord fcheint geeignet, allfeitig in die Frage einzuführen. 
Was die in demfelben geübte, an und für fih anregende und 
inftructive Kritif einzelner Lehrbücher betrifft, fo ift felbftverftändlich, 
bob diefelbe feinen amtlichen Charakter bat, fondern nur ald die 
jubjective Anſicht des Berfafferd gelten will. 

b. 
Die Aufgabe bes Religions-Unterrihts im Chullehrer- 

eminar. 

Die Aufgabe des Religions⸗-Unterrichts im Schullehrer⸗Seminar 
beltimmt ke zunächſt ald Unterweifung Sonfirmirter, d. h. 
folder Chriften, welche das jedem Einzelnen unentbehrlihe Maß 
religiöſer Kenntniffe , bereitd erreicht haben, welde im Beſitz der 
kirchlichen Rechte find, am Sacrament ded Altard Theil nehmen 
dürfen und ſich aus der Drebigt in anderer Weiſe zu erbauen ver: 
mögen ald Kinder. Aber der Gonfirmirte ift immer erft Süngling, 
it noch Schüler, und ald foldyen hat ihn auch der Religiond-Unter: 
richt anzufehen. Es ift feine Sade, all’ dad Wiffen, welched dem 
Zögling von den verfchiedenen andernSeiten ber zugeführt wird, in 
einem Mittelpunkt zu vereinigen, ihm eine Beziehung auf fein 
innerfted Leben anzuweifen, ed zu einem Willen von Gott zu er- 
beben, oder anderd auögedrüdt: es ift auf diefer Stufe die Aufs 
abe des Religiondlehrerd, das religiöfe Erkennen feines Zöglings im 

Verhältniß zu feinem amdermeitigen geiftigen Yortjchritte zu ent⸗ 
wideln, zu begründen, zu vertiefen und audzubreiten. Es tft Dieß 
nichts Geringed in der Zeit, wo der Menſch eben anhebt, Die eigenen 
Flügel zu prüfen, wo fein Gemüth den Zweifeln, die ihm von überall 
her entgegengebradyt werden, zugänglid wird, und wo ſich ber 
ebergang aud dem kindlichen Glauben in die freie, eigene Ueber⸗ 
eugung u vollziehen pflegt, Aber ed liegt auch eben darum bes 
Im erer Segen, bejondere Verheißung des Gelingend auf ber Arbeit 
ed Lehrers, der feine Schüler zwiſchen den Klippen eines ſolchen 

Weges treu und ficher dahinleitet. Schwerlih dürfte irgend ein 
andered Alter dem Worte eines erniten Yreundes gleiche Empfäng- 
lichkeit entgegenbringen. 

In diefem Bezug befteht eine nahe Verwandtſchaft zwiſchen dem 
Religiond-Unterricht der Seminarilien und dem der Drimaner eines 
Gymnaſiums, aber auch ein mächtiger Unterſchied. Der Gymnafiaſt 
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biefer Stufe fteht mitten in feiner a Ausbildungs er 
bat eine lange Reihe von Jahren hindurch nad beftimmtem Plan 
einen vieljeitigen Unterricht empfangen, welcher eben fo ſehr auf die 
Bermehrung eines Willens, wie auf die Steigerung feined Könnens 
1 Um ward. Nicht nur, daß der Lehrer in der Sprache der Schule 
zu ihm reden darf; der Schüler muß auch, wofern er nur irgend 
das Seinige gethan hat, die Fähigkeit haben, ſich ein eigenes Urtheil 
zu bilden. Für den Religiond-Unterriht kömmt ihm nun vollends 
neben der größeren Vertrautheit mit der Gefchichte der Welt, inner⸗ 
balb deren fi) die der Kirche abgefponnen hat, die Kenniniß ber 
Grundſprachen der heiligen Schrift zu Hülfe. 

Wie ganz anderd findet dad Seminar feine Schüler. Aus 
allerlei Schulen zufammengeführt, auf den verſchiedenſten Stufen 
innerer und äußerer Bildung ftehend, angewiejen, in einem verhält- 
nigmäßig ſehr kurzen Zeitraum nicht nur ein nicht ganz geringed 
Map bofitiven Wiſſens zu gewinnen und zu verarbeiten, fondern auch 
noch eine beftimmte —28 Fertigkeit ſich anzueignen — würden 
die Seminariſten ſicher verloren fein, wen es ſich ihre Lehrer ein- 
fallen ließen, fie in willenjchaftlicher Form zu unterrichten, ihnen 
eine gewiſſe Wiflenfchaftlichkeit anzubilden. „Wiſſenſchaft im Se⸗ 
minar ift ein Haud auf Sand gebaut. Halb: und Vielwiſſerei, 
oberflächliches, dünkelhaftes Abfpredien über die tiefiten Fragen des 
Menſchenlebens, eine jammervoll innerlihe Zerklüftung „ad die 
traurigen Früchte der Dodenlojen Seminarwiſſenſchaft.“ (Materne) 
Es wird demnad an dem Seminarlehrer fein, eine populäre und 
anschauliche Form zu finden, welde den feinem Unterricht über- 
wiejenen Sünglingen „für ibe ganzed chriftliche Leben bie richtige 
Grundlage fchaffe.* Gegun v vom 1. October 1854 S. 16.) Die 
Anſchaulichkeit und die Popularität ſeines Unterrichtes bietet ihm die 
heilige Schrift felber. Der Grund aber, den er legen foll, beiteht 
n einer feften reltgiöfen Ueberzeugung. Und dab er Diele 
bervorzubringen wiſſe, tft der Hauptpunft in feiner ganzen Arbeit, 
denn darin liegt zum Anderen die Aufgabe ded Seminar⸗Unterrichts, 
daß er Unterweifung künftiger Volksſchullehrer tft. 

Es iſt dabei FJ nicht an den künftigen Religtonslehrer ges 
dacht, fondern nur an den Mann, weldyem die Erziehung der Kin- 
der einer ganzen Gemeinde anvertraut werden joll, und welder auf 
die Entwidelung des religiöjen Lebend der Mitglieder des lepteren 
einen tiefgreifenden Einfluß üben wird. pie fümmt nun Alles 
darauf an, daß er ein wirklich frommer Mann fei. Wir dürfen 
und nicht täufchen: die Erfolge des Renan'ſchen Buches haben ed 
und wiederum gezeigt, der Halbglaube und der Unglaube wohnen 
tiefer in unferen Öemeinden, als wir ed meinen; I haben auch in 
der Lehrerwelt tiefe Wurzeln geichlagen und bie tiefften da, wo ber 
Seminar-Unterriht, um einen Ausdrud Materned zu brauchen „die 
‘ 35 
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Gebehrden⸗ und ag nat" pflegte. Aber wir haben auch 
feinen Grund, unjere Zeit durdy eine allzutrübe Brille anzubliden 
und überall nur Abfall vom Gvangelium zu jehen. 

Die alte Sitte, die väterliche Srömminfeit hat noch feften Grund 
im Bolt; aber diefe Religiofität, namentlih die Kirdylichleit der 
alten Zeit war vielfach eine unvermittelte, eine todte, mit dem innern 
Leben nicht übereinftimmende. Darum konnten die vielgerühmten 
Fortichritte unferer Zeit, indem fie die Maſſen wedten und belebten, 
die Bildung überall förderten, fogar leicht Die alten Wurzeln Iodern; 
darum brachen mit der Aufflärung fo kräftige Irrthümer, jo ver- 
wirrende Zweifel ein. Es ift die Zeit felbit in jene Periode ein- 
getreten, in der wir den Jüngling fanden; darum Tann der, welcher 
mit der abfoluten Forderung der Unterwerfung unter dad Dogma au 
fie berantritt, fie nur zum Widerſpruch reizen. Dagegen wird jede 
Demühung, ihr auf ihre Fragen zu antworten, ihre Zweifel zu löſen, 
wird jeded Bekenntniß, das ihr mit dem Eindrud voller fubjectiver 
Wahrheit entgegentritt, großen Erfolg haben. 

Es gilt, unter Gotted Beiftand, unter hingebender Treue gegen 
fein Wort und unter aufopfernder Liebe zu jeiner Gemeinde jede 
einzelne Seele durch dieſe Zeit des Ringens binburaguführen. ach 
—8*— Seite hin hat der Herr uns, die wir an der Bildung des 
Volkes arbeiten, die Aufgabe geſtellt. Sehr viel haben wir gethan, 
wenn wir den einzelnen Gemeinden Lehrer zuführen, die ihren 
Schülern und ihren Mitbürgern ein aufrichtiges Chriſtenherz mit⸗ 
bringen; Lehrer, deren chriſtliches Leben ſo feſt gegründet iſt, daß es 
auch unter den Anfechtungen, denen es Preis gegeben wird, Stand 

t e. 
Dabin haben wir im Seminar zu itreben, und deshalb muß 

unfer Unterricht wejentlih einen apologetiſchen Zon anſchlagen. 
Nun ift aber dad die befondere Natur ded Chriſtenthums, daß 

es der am wirfjamften vertheibigt, der feine Thatſachen am reinjten 
und Marften in ihrem Zuſammenhang darftellt, und dab e8 zu einer 
ſolchen Darſtellung in der heiligen Schrift, in den kirchlichen Be⸗ 
Eenntnißföhriften und im geiftligen Lied das vortrefflihite Material 

etet. 
So entiteht denn die Forderung, daß unfer Religiond»Unterricht 

den Seminariiten nah dem Maß ihrer Faſſungskraft „ein klares 
und fefen Beritändni des göttlichen Wortes auf der Grundlage des 
evangeliſchen — gebe. (Regulativ S. 16. 

Der Volksſchullehrer tft aber ein Glied der Kirche, er ſoll 
e8 mit bejonderer Lebendigkeit fein, und oft ift er ihr Diener. 
Et ift darum boraugemelfe berufen, in ihre rettende und bewahrende 
Liebedarbeit mit einzutreten. 

Chriftliche Armen: und Krankenpflege, Werk der Heiden-Milfion 
joll er treiben. Darum muß er ed fennen, und nicht fo, wie es der 
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Augenblic zeigt, da es oft in verfümmerter Geftalt vor ihm liegt; 
er muß foweit mit der Geſchichte feiner Kirche vertraut fein, daß er 
ihre Gegenwart verſtehen fünne. 

Endlich ift der künftige Volksſchullehrer auch Fünftiger Reli- 
piondlebrer; er bat, was er lernte, zu lehren, wenn auch nicht 

der Form, wie er ed gelernt bat. Der Seminar-Unterridht muß 
ihn dazu auch in den Stand ſetzen; indem er ihm alles Material 
in vollendeter Klarheit bietet, indem er darum auf jeder Stufe das 
Mejentlihe von dem Unwejentlihen ſcharf fondert, fich jeder jub- 
jectiven Beithat enthält und endlich überall die richtige Weile ver: 
anfchaulicht, in welcher Unmündige im Worte zu unterrichten find. 

Es ift demnach die materielle Aufgabe ded Religiondlehrerd am 
Seminar, feine Zöglinge in den Zuſammenhang der heiligen Ges 
ſchichte ald der Geſchichte ihres eigenen Lebend schen u laffen, ihnen 
aus derfelben unter Benützung der ihm von der Kirche jelbft ge- 
botenen Hülfämittel eine in 9 zuſammenhän ende Darſtellung der 
chriſtlichen, reſp. der evangeliſchen Lehre zu geben, und ſie den 
Lebensgebieten derjenigen Kirche, welcher fi angehören, jo zu orien- 
tiren, daß fie mitarbeitend eintreten Tönnen. Die formelle Seite 
feiner Aufgabe Itegt darin, daß fein Unterricht durchaus anſchaulich, 
plaftifch und auf jeder Stufe für den eigenen Unterricht der Semi⸗ 
nariften vorbildlich ſei. 

Dieſe Aufgabe iſt eine weſentlich andere als die eines jeden 
andern Religionslehrers. 

Die Vorſchriften bes Regulativs vom 1. October 1854. II. 2. 

Cap. 11. 8. 2. des Regulativs vom 1. October 1854 beftimmt 
den Umfang ded Seminar-Religiond-Unterrichtd, wie folgt: 

„DaB erfte Jahr ded Seminar » Unterrichted wird hauptjächlidy 
auf eine gang in’8 Einzelne gehende, nicht nur lebendig warme und 
dad eigene religiöfe Leben erbauende, ſondern auch eine anfchauliche 
Erkenntniß der Grundwahrheiten des chriftlichen Lebens erzielende 
Behandlung der bibliihen Gejchichte zu verwenden —— 1. 
„Was zum VBerftändniß der bibliihen Bücher an hiftoriichen, antt- 
quarifchen und fonftigen Erläuterungen für den Zweck der Ele⸗ 
mentarlehrerbildun erforderlich, ift bei Behandlung der bibliichen 
Geſchichte und beim Bibellefen den Zöglingen gegentig mitzu⸗ 
theilen.“ S. 22. Dahin gehört es auch, daß ©. 32 „die unent⸗ 
behrlichſten Mittheilungen aus der allgemeinen Weltgeſchichte“ als 
„theils an die bibliſche Geſchichte anzureihen“ bezeichnet werden. 

Eine Ergänzung und Erweiterung des biblifchen Geſchichts⸗ 
Unterrichts iſt das Bibelleſen, welches das Seminar nach derſelben 
Anordnung, Auswahl und Behandlung des Stoffes (wie die Volks⸗ 
ſchule) „zu betreiben haben“ wird. Diejer werden die Gvange- 

35* 
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lien und Gpifteln und „im Zufammenhang Pfalmen, propbetifche 
Bücher, und neuteftamentliche Briefe" zugewieſen. 

Endlih gehört dem erften Jahr der Wochenfprud und dad 
peiitihe Lied. Dem zweiten Jahr fällt der Katechismus zu: der 
nterricht in dieſem hat die Aufgabe, „durch ein klares und tiefed Ver⸗ 

ftändniß des göttlichen Wortes auf der Grundlage ded evangeliichen 
Lehrbegriffes der eigenen reltgiöjen Erkenntniß der Zöglinge Richtung 
und Halt, und indem er fie durch jened Verftändniß ſich ſelbſt und 
ihr Verhältnis zur göttlichen Heilsordnung erfennen läpt, für ihr 
ganzes chriſtliches Leben die richtige Grundlage zu Schaffen." — — 
„Es veriteht fi) von ſelbſt, daß die nädhfte Unterlage diejed Unter- 
richts die für den Volksunterricht beftimmten ſymboliſchen Bücher 
der evangelifchen Kirche, der Kleine Katechismus Zutheri, beziehungd> 
weife der Heidelberger Katechismus, bilden müflen.” ©. 16. 

In daſſelbe Sabr. zum Theil in dad dritte, fiele wohl die „noth⸗ 
wendige Kenntnig von der Vergangenheit der chriſtlichen Kirche und 
von der allmäligen Entwidelung ihrer jepigen Zuftände." ©. 17. Der 
dieöfällige Unterricht hat „die Aufgabe und ſich darauf zu beichränten, 
daß die Zöglinge in angemefjener, am zwedmäßigften biographiſcher 
und gruppirender Form mit den widhtigften und epodyemadyenden Mäns 
nern und Thatſachen, ſowie in Haren Umriffen mit ber Entwidelung 
der evangelifchen Lehre, des Eultus, der kirchlichen Berfaffung und 
des chriftlichen und kirchlichen Lebens befannt gemacht werden, wobei 
es fih von ſelbſt verfteht, daß Die apoftolifhe Zeit, die Reforma⸗ 
tiondzeit, Die Gegenwart der Kirche und ihre Ausbreitung Durch Die 
Milton die vorzugliclten Ausgangs⸗ und die erfolgreichiten Anhalts⸗ 
punkte bilden werden.” S. 18. Der fatechetiichen Einübung ge« 
hört das dritte Jahr. 

Die Lehr» und Lernbüder für den Religions-Unterrict 
im Seminar. 

Während nun der Seminarlehrer vor eine qualitativ und quans 
titativ glei) bedeutende Aufgabe geftellt ift, fehlt es ihm an einem 
geeigneten Wegweiſer für die Loͤſung derſelben. 

Das Negulativ vom 1. Detober 1854 verweift ihn in Bezu 
auf die bibliſche Gefchichte an die Handbücher von Zahn, Dans 
und Otto — ür die katechetiſche Unterweiſung fol „der 
Heine Katechismus Lutheri ald Grundlage einer ausführlichen Unter- 
weifung im Chriftentbum von Heufer und Sander“ dienen. 
"Behurs der Einführung in die Zuftände des kirchlichen Lebens nad 
den angegebenen Örunbiägen it ein befonderer Leitfaden noch nicht 
vorhanden, die Calwer SKirchengefchichte oder die von Leipoldt koͤn⸗ 
nen zu tbeilweifer Erreihung des Zweckes mit Nupen gebraucht 
werden.” S. 19. 

Selbft wenn diefe Bücher alle, jebed in feiner Art, vorzüglich 
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gut wären, würde ihre Benutzung, neben der noch in der Hand bed 
ehrerd ein Evangelienbuch und eine dieder rflärung gehen, für 

den Seminar - Unterricht große Bedenken haben. Es kann nämlidy 
bei vderjelben zu einer eigentlichen Goncentration, zu einem rechten 
Sneinandergehen des Unterricht8 nicht kommen, jede Disciplin bleibt, 
wenn nicht eine befondere Gewandtheit des Lehrerd vermittelnd da⸗ 
zwifchen tritt, ein für fidh beftehende8 Ganze; ed kommt Abftraction 
und gymnaſialer Yehranftrich felbft in die Arbeit derjenigen, welche 
biefelben ald Berirrungen erfennen. 

Nur in einem einzigen Falle würde ich die Einführung eines 
nicht ausdrüdlich für die Zwede des Seminard gearbeiteten Reli⸗ 
gions⸗Lehrbuchs befürworten. Diefer Fall würde eintreten, wenn 
die kirchliche Behörde einen eigentlichen Landeskatechismus veran- 
ftaltete, wie die baieriſche, die hannöverſche au ſolche befipen und 
wie die Rheiniſche Provinzial= Synode einen ſolchen hat arbeiten 
laffen. Da nämlich wäre ed ſelbſtverſtändlich Pflicht ded Seminars, 
den künftigen Vollöichullehrern den Gebraudy des Buches zu zeigen, 
dad einſt in ihren Händen dad Mittel zur Einführung der Tugend 
in die chriſtliche Lehre werden fol. 

Zu der Heraudgabe eines Landeskatechismus wird ed aber aus 
Gründen, die nicht hierher gehören, tin den öftlichen Provinzen der 
Monarchie geb nicht bald Tommen. Die Schule kann ihn um 
der großen Verſchiedenheit willen, welche in dem Bildungdftande ein⸗ 
zelner Kandfchaften befaffet tft, auch nicht wünſchen. Die Gegen- 
wart aber tft nicht der Art, dat dem Seminar aus der Rüdticht 
auf die Schulen der nächſten Departementd Berpflichtungen er- 
wüchſen, da ih — wenigltene bier — kaum eine Diögele nden 
dürfte, welche ſich einer Einheit des in ihre Schulen eingeführten 
Katechisſsmus erfreute. 

Menn nun dad Regulativ vom 1. Detober 1854 ſelbſt auf den 
Unterſchied binmeift, welcher zwiichen dem im Seminar und in der 
Volksſchule zu ertheilenden Religions⸗Unterricht waltet, wenn es den 
SeminarsUinterricht in diefem Gegenftande von „den Beſchränkungen 
und Rückſichten“ abjoloirt, denen „die meiften anbern in der Ele⸗ 
mentarfchule wiederum vorkommenden Gegenftände unterworfen find,“ 
jo veöptiertigt fich gewiß der Wunſch nad) einem beſonders für Die 
Zwede des Seminars gearbeiteten Religionsbuch. Diefed Verlangen 
aber wird ein dringendes, wenn wir und vergeblich nad) einem Ka⸗ 
techismus umfehen, welcher dem in dem genannten Minifterial 
Reſcripte gezeichneten Vorbild entipräde. 

Die Geftalt eines Religionsbudhes für die Seminarien. 

Wenn ed zum Entwurf eines befondern Religionsbuches für die 
Seminarien fäme, fo dürfte ſich dafjelbe natürlich nicht auf die Er⸗ 
klärung des Iutheriihen Katechismus befchränfen, fondern es müßte 
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all’ den Lehrſtoff in fih aufnehmen, welcher überhaupt im Seminar zur 

Berarbeitung tommt. Dafür, daß die biblifchen Gefchichten von Preuß, 
Zahn und Saul, auch anderweitig nicht ald ausreichende Hülfe- 

bücher angeſehen worden find, giebt die erft nach Erlaß des egu- 

lativs erſchienene „bibliihe Geichihte" von Stolgenburg ben 

Beweis. Diefe macht den Verſuch einer Anleitung zur Ertbeilung 
des biblifchen Gefchichtö-Unterrichtd in Verbindung mit dem Bibel» 

leſen, reip. unmittelbar aus der Schrift und fügt auch biejenigen 
„biftorifchen, antiquartihen und fonftigen Er aute rungen w ge 
zum Verſtändniß der biblifchen Bücher dem Elementarlehrer nöthig 
find, bei; aber fie beichränft ſich in Bezug auf biefe auf ein ges 
ringes Maß, je läßt und gerade in der Zeit der Propheten und in 
der Zeit ded Wartend, über die anderweitig tüchtige Belehrung oft 
umfonft geſucht wird, falt ganz im Stid und bietet nicht auss 

reichende Anweiſung zur Entwidelung der kirchlichen Lehre aus ber 
heiligen Schrift, wie fie der Vollsf ullehrer nad dem Regulativ 

vom 3. Dctober üben fol. Darum kann auch died Buch das nit 
erfepen, wad dad Seminar braudt. Das Seminar bedarf für das 
erite Jahr eines Leitfadend für die bibliſche Geſchichte. 

Da einerſeits jeder Seminarift ſchon einen Vorrath bibliſcher 
Geſchichten mitzubringen hat und ſich im Befi des Buches befindet, 
aus dem er biefelben gelernt hat, und Da andrerjeitö die heilige 
Schrift felbit den Stof der heiligen Geſchichte bietet, würde ed ge: 
nügen, die jedes Mal zu einer Geſchichte zufammenzufaffenden 
ſchnitte angubeuten und ebenjo, wie Stolzenburg es gethan, diejent- 
gen Geſchichten, welche einer eingehenden, alfeitigen Behandlung 
ebürfen, von denen je unterfcheiden, bei denen ed nur darauf an⸗ 

fommt, daß ihr Inhalt den Kindern bekannt werbe. 
Dabei wäre aber nicht nöthig, dieſen zwifchen jenen claſfiſchen 

Sefchichten Itegenden geſchichtlichen Stoff in der von Stolzenburg 
beliebten Weiſe zu zerreißen, wogegen die anderweitige Einrichtung 
des Buches dem Seminariften ben innern — der hei⸗ 
ligen Geſchichte veranſchaulichen und dieſe Einſicht durch Einfügung 
der noͤthigen Notizen an geeigneter Stelle unterſtützen müßte. End⸗ 
lich wäre auch darauf zu ſehen, daß das Buch für die fruchtbrin⸗ 
gende Lefung ufammenhängenber Stüde aus den prophetiſchen Bü- 
dern und den apoftolifhen Briefen Handreihung thäte. Hier und 
bei den ausführlicher zu behandelnden biblifchen Gefchichten werben 
auch Turze Hinweiſe auf den Lehrgehalt der heiligen Schrift ihre 
Stelle finden. 

Eine Ergänzung zu dieſem Leitfaden der biblifchen Geſchichte 
würde die kurze Erflärung der im Regulattv vom 2. October ange⸗ 
führten 80 Lieder und 18 Pfalmen, ſowie der meffianiſchen Stellen 
und der Perikopen bilden. 

Wenn der Leitfaden tin feinem dem Bibellefen dienenden Theil 
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ſchon über das erfte Seminarjahr hinaus und in das zweite hinein⸗ 
reicht, fo hat er doch diefem in einer zufammenhängenden Lehrdar⸗ 
ftellung feine beite Gabe zu reihen. Diefe würde ihrem Inhalt 
nad) nichts ald eine Verarbeitung des im eriten Jahre angeeigneten 
eeheitoffes fein. Der Form nach wäre fie eine ehdrung des lutheri⸗ 
ſchen Katechismus, als des künftigen Schulbuches des Seminariſten. 
Ob fich die Eppoſition genau an den Gang der lutheriſchen Haupt⸗ 
ftüde bielte, oder ob fie, dad Ganze unter die Einheit des Apoftoli- 
chen Bekenntniſſes bringend, den Dekalog in den erften Artikel, bie 
3 legten Hauptitüde in den dritten Artikel des zweiten Hauptſtückes 
einfügte, gebe ich anheim; doch Scheint mir faft Erftered rathſamer, 
damit nicht der Schullehrer fidh einft zu ähnlicher Umftellung — 
vielleicht gar im Widerſpruch mit dem tn feiner Schule eingeführten 
kirch lichen Katechismus — verjucht fühlte, der er nicht gemachten wäre. 

Regel wäre: zuerft Wegfall der dialogiſchen Form und damit 
der auch im Minifterial- Refeript vom 19. Juli d. J. angedeuteten 
Berjuhung für Lehrer und Schüler, die Antworten zu memoriren. 
Die Geſprächsform hindert die Bewegung ber Gedanken, verleitet, 
wie dad 3. B. bei Heufer evident wird, zu Sprachfehlern, führt 
Digreifionen und Wiederholungen herbei und verboppelt die Arbeit 
des Lehrerd, der ernſtlich bemüht ift, „das Katechismusverſtändniß 
aus dem Wort Gotted zu entwideln und aufzuerbauen, durch con- 
crete Behandlung aber zu veranjchaulichen und ind Herz der Kinder 
einzuführen.” Ich babe mehr ald acht Jahre lang in wirklichen 
Volksſchulen Religiondftunde gegeben und erfahren, daß die aus—⸗ 
wendig gelernten Antworten meinen Bemühungen um die Kinder 
faft unüberfteigliche Hinderniffe entgegenfehten. 

;&8 werden nur wenig Belagſtellen angeführt es müfjen prin- 
eiyal ter ſolche fein, die du in den Schulfatehiäömen wiederfinden; 
nur daß fein Spruch gewählt werden darf, der nad dem Urtext 
oder nach feinem Zuſammenhang einen andern Sinn habe, ald der 
ift, in dem er citirt wird; mie z. B. 1. Theil. 4, 6. (Heuſer und 
Sander ©. 27.) zum fiebenten ftatt gum ſechſten Gebot; nod 
weniger anerkannt unächte, wie 1. Joh. 5,7. (Heuſer und Sander 
©. 45.), den nicht einmal die erften Ausgaben der Iutherifchen Ueber⸗ 
fegung enthalten. Die anfgenommenen Sprücde aber find alle aus⸗ 
zubruden, zu erklären und zu lernen. 

Bei der Erflärung der Gebote, der Abichnitte des eriten Artikels 
von der Schöpfung und von dem Sündenfall, ded ganzen zweiten 
Artikeld, den Abſchnitten des dritten Artikels von dem heiligen Get 
und der Kirche, bei der fünften Bitte, bei der Lehre vom Abendmahl 
pet die Unterweiſung von der einfchlagenben biblifchen Geſchichte, 
ei anderen Stellen von Lehrabſchnitten der heiligen Schrift unter 
hen 8 auf deren fchon tm Borjahre geichehene Erklärung aus⸗ 
zugeben. 
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Was der heilige Geiſt in der Gemeinde des Herrn gewirkt, vor 
Allem das geiftliche Lieb und das Belenntni der Kirche, dann aber 
auch andered irgendwie kräftig hervorgetretened Zeugniß für die 
evangelifche Wahrheit ift dem apologetifchen Zwecke ded Ganzen 
dienftbar zu maden. | 

Die Lehre muß Mar, erichöpfend und überzeugend vorgetragen 
werden ; in durchaus gehaltener Korm muß auf die Unterfcheidungs- 
[ehren Rücficht enommen werden, aber nirgend8 darf ſich Die 
Unterweifung in Feinheiten und Diftinctionen einlaffen, für weldye 
der Seminar-Unterricht feine Zeit bat. 

Wie ein wärmender Hauch muß dad freie Bekenntniß ded Autors 
durch das ganze Buch gehen und damit dieſes Iebendig hervortrete, 
muß Subjectives, Willkürliches ftreng ausgeſchieden werden. 

Endlich — ed tft mir bet jedem Unterricht im Seminar Haupt» 
fahe — muß die Form eine durchaus correcte, und der Sache wür⸗ 
dige fein. Dieſen Bedingungen würde denn auch der dritte Theil 
unterworfen fein, weldyer in "einer erften Hälfte in kurzen, friſchen 
Lebensbildern die Vergangenheit der Kirche, namentlich ge Pflanze 
ung und Audbrettung, ihre Leiden und Kämpfe, ihre Verbeſſerung 
und ihre dermalige Lrebesthätigkeit ſchilderte. Im der zweiten Hälfte 
würden einige kurze katechetiſche Winke enthalten fein. 

In einem derartigen Lehrbuch würden die Seminarien eine 
große Wohltat empfangen. Es würden wie mit einem Schlage 
die Meinen Bibliothelen verfhwinden, welche fich jebt unjere Semt- 
ariften unter Opfern anfchaffen müffen, um aus dieſen Compi⸗ 

lationen für ihre Arbeiten den Stoff mühſam zufammenzutragen; 
ed würden die Dietate wegfallen, die noch keineswegs überall befeis 
tigt find; es würde der Seminarift der erften Klaffe, ber feinen 
eigentlichen Unterricht mehr empfängt, einen zuverläjftgen Leitfaden 
für feine Repetitionen gewinnen. 

Ich babe nunmehr meine befonderen Gründe gegen den Barmer 
Katechismus außzufprechen. 

Der Barmer Katehiemus,. 

„Der Heine Katechiomus Lutheri ald Grundlage einer außführ- 
lihen Unterweifung im Chriftenthbum von W. Heufer und 3. Sander‘ 
it, wie ſich ja ſchon aus der Empfehlung des Ev. Oberkirchentaths 
fließen läßt, ein fehr bedeutendes Buch, deſſen ſich die evangeliichen 
Seminarien nicht ohne Segen ein ganzes Jahrzehnt bedient haben. 
Es geht aus einer warmen und innigen Gläubiglett und aus einer 
reihen Erfahrung des inneren und Auferen Lebens hervor; es hält 
fich von allen Ertremen und Paradoren forgfältig frei und tft ein 
reiner Auddrud der chriftlichen Lehre. Endlich ſtecken gründliche 
"Studien barin, die fih dem Kunbigen aller Orten verrathen. 

Aber er iſt kein gutes Lehr⸗ und ein ſehr unvollkommenes Lern⸗ 
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buch. Das Minifterial-Rejeript vom 19. Juli rügt eine Reihe von 
Mängeln, welche ber langjährige Gebrauch des Katechismus hat 
fühlbar werden lafjen und ich habe oben fchon wiederholt angedeutet, 
dab mir diejelben gleihfalld jtörend geworden find. Allerdings kann 
nicht verfchwiegen werden, daß fie nicht überall in derfelben Stärfe 
pernortreleh,. o iſt B. die Darſtellung der Heildordnung durch bie 
ibliiche Geſchichte allerdings ebenfo, wie durch das geifliche Lied 

reichlich unterjtügt. Zu der Unterabtheilung: Bon der „Berufung“ 
Fr. 334—344. wird verwiefen Fr. 337. auf dad große Abendmahl 
Luc. 14,16. Matth. 22,1. Zr. 338. Pharao 2. Mote 3,13 und auf 
den Schriftabſchnitt Sprüchwoͤrter 1, 20—31. Fr. 340. auf das 
Led: Sch bin im Himmel angeichrieben. Fr. 342. auf Paulus 
Apoftelg. 9,11. Fr. 343. auf den verlorenen Sohn Luc. 15,17. 
Israel auf Karmel 1. Könige 18,39. und auf Nichter 10,45. In⸗ 
deſſen fehlt dieſen Citaten jede Anwendung, jede VBermittelung mit 
dem übrigen Gontert und außerdem bleibt eben die Ungleichmäßig- 
feit der Behandlung ftehen. Dieſe hängt mit dem Fundamentalfehler 
des Buches zujammen. 

Ein Theil der gerügten Uebelſtände liegt nämlich gewiß in der 
Zeit, in welcher Genfer und Sander gearbeitet haben, in der man 
die Anſchaulichkeit auch ded Religiond-Unterrichtes wünfchte und fuchte, 
ohne doch die fiheren Wege zu derjelben zu finden; ein Grund, 
weshalb der Katechismus von den Seminarien mit fo geringem Be⸗ 
hagen angenommen wurde, hängt fogar mit der Sprödigkeit des 
Oftens der Landeskirche gegen den Belten zuſammen; die eigentliche 
Urſache der Schwierigkeiten, mit denen die Anwendung ded Barmer 
Katechismus verbunden ift, liegt aber in feiner Konft beiſpielloſen 
Gleichgültigkeit gegen die Form. 

Es bleibt unabweisbar und erſtes Artom an jedes Schulbuch, 
das die Schwelle eined Seminars überfchreitet, da ed correct fei. 
„Die im Gebrauch befindlichen Lehrbücher ſollen nieht Gegenitand 
der Kritik fein“ ; aber fehlerhafte Säge, Sprünge in der Gedanken⸗ 
bewegung, logiſche Unrichtigkeiten, ungeſchickte Fra en fordern dies 
ſelbe beim Lehrer, wie bei dem aufmerkſamen Schüler ſelbſt heraus. 

Beginnen wir gleich mit einigen Sragftellungen, wie fie feinem 
Semtnariften in der Lehrprobe verziehen würden. 

Fr. 404. Wovon ift diefe Erſcheinung der Zukunft ded Herrn 
noch verſchieden? 

Es waͤre doch ein merkwürdiger Zufall, wenn von 100 Kindern 
eines die richtige Antwort fände. 

Fr. 311. 312. 313. Worüber führt er das Reich der Macht? 
(der Gnade, der Herrlichkeit ?) 

Beſonders haͤnfis ſind Antworten, welche der Frage nicht cor⸗ 
reſpondiren, reſp. (e) erhaft conftruirt find. ° 

Einige Beilpiele: 
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%r. 39. Wie vielerlei hat man bei jedem Gebote zu merken? 
Antw. Das Verbotene und daB Gebotene. 
Fr. 4. Was ift die jene Abgötterei ? 
Antw. Wenn man fich felbit oder andere Menſchen oder Die 

Güter diefer Welt mehr Itebt und ihnen mehr anhängt und 
vertraut, ald Gott dem Herrn. 

Derfelbe Gebler wiederholt fi Fr. 50. 
Fr. 47. Bann fürdtet man Gott über alles 3 
Antw. Wenn ed uns immer und allenthalben eingedrüdt ift, 

daß wir vor dem allgemwaltigen Gott wandeln. 
Fr. 49. „nicht ſowohl“ — „Sondern. 
‚tr. 53. 57. 65. 80. 89. antwortet auf die Frage „Wie? das 

Dindewort: „wenn in umvollitänbigen Sap: z. B. 
Fr. 89. Wie wird der grobe Tobtſchlag begangen 
Antw. Wenn man dem Nächten thätlid das Leben nimmt 

oder verfürzt, entweder felbft oder durch Andere, entweder 
geheim oder offenbar. 

Der Bergleich diefer Unebenheiten mit den entiprechenden rich» 
tigen Formen in Fr. 55. und 90. macht jene noch evibenter. 

Fr. 64. Bird in derfelben Weiſe auf „wodurch“ mit 
„weil“ 

Fr. 74. mit „wenn“ geantwortet. 
Fr. 79. (und ſehr oft in ähnlicher Weiſe) „Was wird in dieſem 

Gebote verboten?“ 
Antw. Wir ſollen unſere Eltern und Herren nicht „verachten 

noch erzürnen“ anftatt: 
Geb Die Beratung der Eltern und der Ungehorfam gegen ihre 

ebote. 
Darauf folgt Iogar noch die befondere Fr. 80. Wie vergeht 

man ſich denn gegen die Eltern? 
och finden fich noch andere ftyliftifche Mängel. 

Zu $r. 158. lefen wir: „weil das Gewiffen uns wider unfern 
Bea? gebtetet und richtet,“ wo „und“ zugleid Dativ und Accu- 
sativ iſt. 

Zu Fr. 316. „Wo wird hiervon gelehrt ?“ 
Antw. „Im dritten Artifel, wo gelehrt wird, was der heilige 

Geift ift, wie er im Menfchen wirket und was er hervor⸗ 
bringt von dem Wefen bed heiligen Geiſtes, jeiner Wirk» 
famfeit und dem dadurch bewirkten Zuftanbe.‘ 

Zu Fr. 94. ft denn die Trunfenheit ein fo verberblidh und ver- 
dammlich Lafter ?" 

Antw. „Wie gemein fie ift, fo fchließt fie Die Menſchen aus 
dem Reiche Gottes aus.“ 

Schon minder auffällig, aber darum nicht minder bebent- 
lich ift 



555 

Fr. 215. „Berftand, Wille, Herz"; ebenfo Fr. 224. 
Diefe Nahläffigkeit eritredt fi auch im Weiteren auf die 

Nedaction und hat Wiederholungen, Sprünge u. |. w. namentlid) 
aber Ungleichheit der aa zur Folge. 

Es ift nur ſelten erfichtlich, warum ein Theil der vielen ange- 
führten Sprüdye nur genannt wird, während andere, oft recht fremd» 
artige, außgebrudt find. So find z. B. die Sprüde zu den Fragen 
über die Schöpfung und die Eigenſchaften der Engel 196 - 199, 
jowie die, welde daß Porhandentein bed Trinitätögeheimnifjes im 
alten Zeftamente %r. 185. erläutern, nur notirt. 

Es kann nicht fehlen, daß fidh die Folgen folcher Flüchtigleit in 
der Trübung des Klaren Sinned, in logifchen Fehlern, ſchiefer, ſogar 
falſcher Darftellung geltend machen. 

Fr. 69. wird der Zufammenhang bed dritten Gebotes mit dem 
zweiten darin „gezeigt, daß dieſes angebe, „wie fich der Menſch mit 
Herzen und Mund”, jene, „wie er fi mit Werfen gegen Gott 
zu verhalten hat.‘ 

Dad tft falſch, denn es giebt Feine Sonntagsheiligung ohne 
Herz und Mund. „Darum mubt du immer Gotted Wort im Her: 
en, Mund und für den Ohren haben. Wo aber dad Herz mühig 
tehet, und das Wort nicht klinget, fo bricht der Teufel ein und hat 
den Schaden gethan eh’ man's gemahr wird," jagt Luther im gr. 
Katechismus zum dritten Gebot. 

Fr. 72. werden Weihnachten, Oftern, Pfingften ald die „drei 
großen Fefte“ genannt, der Charfreitag aber, „mo wir feines Ster⸗ 
bend gedenken’ abgejondert und in zweit Reihe geſtellt. 

ieſe Auffaſſung entſpricht weder der dogmatiſchen Bedeutung 
des ag noch derjenigen, die er im Bewußtſein der Ge- 
meinde hat. 

Fr. 82. wird die Pflicht der Kinder gegen die Eltern, welde 
in der 78. Frage gut und erjchöpfend begründet ift, in einer etwas 
problematiſchen Weiſe noch einmal motivtrt und dadurd die Wucht, 
mit welder Fr. 78. auf's Gewiffen fiel, abgeſchwächt. Die Be⸗ 
ziehung bed vierten Geboted aber zu denjenigen, welche die Eltern 
vertreten oder in deren Arbeit um unſere Heiligung ergänzend, hel⸗ 
fend, weiter führend eintreten, wird Fr. 86. in sch ungenügender 
Weiſe dargeftell. Dabei werden Pflege-Cltern und Seelforger nicht 
einmal genannt. 

Fr. 99. verdunfelt der tändelnde Ausdrud die an fih klare 
Sade: „Wie das fünfte Gebot auf die Perſon des Nächſten felbit, 
jo geht das ſechſte anf bie m nächſte Perſon.“ 

Natürlich wird durch ſolche Faſſung and die Herleitung des 
„keuſch und züchtig leben in Worten und Werken” aus dem fehlten 
Gebot weſentlich erſchwert und tritt in Fr. 103. ganz umvermittelt 
ein, während die Folgen der Unkeuſchheit Fr. 104. als „Abſcheu 
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vor Gott und Menfchen”, als Urfache „jämmerlicher Krankheiten, 
roßer Schande, frühen, elendigen Todes viel gu art aufgetragen 
In Dadurch verfehlt die‘ ganze Stelle ihre Wirkung. Da bie 
eiblihe Strafe der Unkeufchheit von Zufälligteiten abhängt; Die 
Einbuße an Achtung bei Menſchen durh Standed-Vorurtheile ges 
Ihwädt wird, jo muß der Schaden, welchen der Unzüchtige an ſei⸗ 
ner Seele nimmt, und der meift mit einer Herabftimmung der gei= 
figen und fittlichen Kräfte verbunden tft, in den Bordergrund 

Fr. 106. „Reinigleit im Herzen, Schamhaftigkeit und 
Zucht in Worten und Gebehrden, Keufchheit und 
Sittfamkeit in Werten” giebt gewiß falfche Begriffe von 
den FRA Ar Tugenden. Die Schambaftigleit und die 
Keuſchheit find durchaus innerer Natur und kommen nur 
negativ zur Erſcheinung. Es wird fchwer fein, von „keuſchen 
Werken” zu reden; aud verlangt Fr. 107. im Widerſpruch 
mit Fr. 106. „daß das Herz keuſch ſei.“ 

Eine ähnliche Unbeftimmthett des Gedankens aus Ueberfluß der 
Worte findet fi 

Fr. 113. „Wenn der Diebftahl verboten tft, was ift dann zu⸗ 
leich mit verboten? (Es ift gemeint: Welches find Die 
urzeln des Diebitahls ?) 

‚Alles was eine Urfache zum Diebftahl wird: Ungenügſam⸗ 
feit, ſammt Geiz und Habgier, Müßiggang und Sauıheit 
deppigfeit und Verſchwendung, namentlid) das verderblidhe 

piel. 
Fr. 114. handelt von den Pflichten, welche das Gebot auflegt 

und ſchließt: „wir ſollen dem Nächften fein Gut und Stab 
rung gönnen, helfen, befjern und behüten.“ 

Das den Worten Luthers zugefügte „gönnen“ gehört in das neunte 
Gebot, bier nimmt ed dem Worte "Delfen! den Charakter des 
Hülfßzeitwortes und verdirbt fo aa und Sinn. 

te bilft man Semandem ein Gut? 
Fr. 157. „Gott ift ein Geift, d. h. nichts als Geift, Kraft, 

Leben”, tft mot dba ſich dad Wort Geift in einem 
Sage in zweierlei Sinn findet. 

Fr. 195. „Wie vielerlet find die Gejchöpfe Gottes? 
A tm. „Sichtbare und unfichtbare; veruunftlofe und vernünfe 

e.“ 

Sind nun viererlei Geſchoͤpfe? 
Der Verfaſſer —* fort und nennt Fr. 196. als „vernünftige 
— die Menſchen und die Engel. Bon letzteren handelt er 
darauf in Fr. 197.—206. Inzwiſchen bat er der Cintheilung ans 
Fr. 196. vergeifen und fragt 207. m” den vornehmften „unter 
ben fichtbaren Geichöpfen auf Erben. Er nennt die Menichen und 
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beihäftigt fich mit ihnen bis Fr. 133. Von der übrigen Schöpfung 
ift feine Rede mehr. 

Sr. 237. Wodurd bewirkt Gott die Erhaltung aller Geichöpfe? 
Antw. Gewöhnlid dur die natürlihen Mittel, Gaben und 

Kräfte, die er zur Grhaltung der Gefchöpfe verordnet hat, 
und die wir treulih und gemwiffenhaft anwenden 
müſſen. | 

Berfuhen wir eine Veranſchaulichung, wie wir die Mittel zur 
Erhaltung der andern Geſchöpfe anwenden follen, fo fommen wir 
der Läſterung nahe. 

Antw. 241. „Gott lenket Alles nad, feinem Willen und es ge- 
ſchieht Nichts ohne feine weije Zulaffung." Darauf doc 

5r. 242. Worüber eritredt fich dieje göttliche Weltregierung? 
Er antwortet: über Großed und Kleined x. ſ. w. 

Sch darf abbrechen. 
Nur das bleibt noch zu Sagen, daß die bier charakterifirte und 

einem Lernbuch gewiß äußerſt jchädliche Nachläffigkeit felbft die Vor⸗ 
üge ded Buches in Racpbeile verwandelt. Wie Saul über die 
öraeliter, fo ragt der Barmer Katechismus um eined Manned- 

haupted Länge über verwandte Bücher, wie die von Wendel, Crü⸗ 
ger, Brieger, Köhler, wenn wir die Gründlichfeit der Studien ans 
jehen, auf die er gebaut tft. Da find Scholaftifer, find altprotefs 
tantiihe Dogmatiker, find Phitolon en zu Rathe genommen. Der 
Sinn der Schreibenden war voll Neminifcenzen; aber zur Erſchei⸗ 
nung kommt died durch Anjpielungen, durch meift ganz unvermittelte 
Smilcjenfra en, welche ſich dem fund geben, ber zufällig in feinem 
Studium ähnliche Mege gegangen ift; jedem andern aber nur als 
Störungen, ald Digreifionen und dergl. erjcheinen mögen, daß man 
fi faft verſucht Fakt, die Gelehrſamkeit der Verfaffer zu bedauern. 

So, wenn diejelben eine wirklich forgfältige Erpofition über 
die Gnadenwahl, in der fie fih mit Calvin auseinander zu Iepen 
ſuchen, durch die unvorbereitete Frage, weldye gewiß noch nie daß 
Gemüth eined unferer Schüler beunruhigt bat, einleiten: 

Fr. 336. Meint es Gott mit diefer Berufung auch ernftlidh? 
Beſonders fühlbar werden dieſe Mängel in der Lehre vom Weſen 

Gottes, von der Sünde, von den Wirkungen bed heiligen Geiſtes 
und dem Sacrament des Altard. 

Mebrigend bat der Katechismus auch andere Schwächen; die 
Eigenſchaften Gottes find, abgefehen von der großen Breite in ihrer 
Darftelung, nicht einmal richtig definiert; dies gilt namentlich von 
der Gnade und Barmherzigkeit Gotted. Die außerordentlich detaillirte 
Erflärung ded dritten Artikels bat für die Liebedarbeit der nad 
Innen und Außen milfionirenden Kirche fein Wort. 

Ich Tann darum nur in dad Urtheil meiner Amts⸗Collegen, 
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weldhe eine Befeitigung bed Barmer Katechtämnd wünſchen, ein- 
ſtimmen. 

Aeltere Katechismen 

Um einen Erſatz für den „Heuſer und Sander“ zu finden, 
abe ih die Mühe nicht gefcheut, mehr ald fechözig verſchiedene 

efigiondbücher durchzuſehen und bin dabei audy zu einem feften 
Refultat gelommen. & würde deöwegen faum nöthig fein, Daß ich 
fiber die von mir abgewiefenen Düder ein Wort fagte, wenn fid 
nicht unter ihnen foldye fanden, die Ruf haben, und wenn nicht die 
bei der Einführung geltenden Grundſätze durch die Begründung der 
Ausſchließung befonderd evident würden. 

Für unfern Zwed nicht geeignet erfcheinen mir alle Diejenigen 
Bearbeitungen der chriftlihen Lehre, welche nad Form oder Inhalt 
veraltet find. Einzelne von diejen find reiche Fundgruben für den 
fleigigen Katecheten; Liegen auch wohl neuen epochemachenden Büchern 
u Grunde und übertreffen ihre Nahbildungen gemeinhin an Ein- 
em und Reinheit der Lehre, oft felbit an praktiſcher Brauchbarteit, 
wie denn aud von ihrem Bekanntwerden eine neue Periode in der 
Geſchichte der evangeliichen Katechetik datirt. Dahin rechne idy den 
von Langbein neu edirten fogenannten Dreddner Kreuz: 
Katechismus, deſſen altehrwürdiges Antlib aus den Ars 
beiten von Oalpari und Heufer und Sander herausblickt, in dem 
aber der erbaulidhe Zwed den lehrhaften gar zu fehr verbuntelt. 

Ebenſo gehört dahin der 1862 in Hannover neu erfchienene 
Katechismus für die Kirchen und Schulen ded Fürſtenthums 
@elle u. |. w., von Walther, ein kurzes präciſes Büchlein, aber 
ganz im Roccoco gekleidet. Auch Spener'd Erklärung ber 
riftlihen Lehre nad der Drbnung des Fleinen Kate: 
ismus, ift nicht ohne großen Segen in unferem Unterricht wies 

der lebendig geworden, aber ihre 1283 ragen mit etwa 3000 
Sprüden verbieten ihren Gebrauch ald Lernbuch. 

Andere ältere Bücher nehmen in ber Geichichte der Katechetik 
eine Stelle ein, die allenfall8 in Verſuchung führt, fie darauf bin 
anzujehen, ob fie denn nicht etwa mit Unrecht verworfen jeien. Da 
tft Zeller’s Chriftliche Neligiondlehre ald Ein vom Schüler 
felbft aus den vier Evangelien zu bearbeitendes Evan» 
eltum, Berlin 1814; ein intereffantes Denkmal jener Zeit, ba 
ch die wiedererwadhende Froͤmmigkeit mit dem Geilte Peſtalozzi's 

vermählte.e Da iſt Handel's — nidt die Materialien, denn 
bie find glaubenleer, fonden — Chriſtenlehre, ein Bud, das 
zufolge feiner praktiſchen Brauchbarkeit einft in viel mie Erem- 
platen in Schlefien verbreitet war; da Redlich's Katechismus, der 
ei gleicher Hanblichkeit ftrenger gehalten, die Chriftenlehre ablöfte; 

da tft des Seminar-Directord Dtto „kurzgefaßte Reli- 
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gionslehre“, die dem Kreuz⸗Katechismus commentirt; aber überall 
genügt ein Dlid, um die Luft zur Zodten-Erwedung zu vertreiben. 

Gewiß find Arbeiten, wie Rofenmüller’8 Handbuch eines 
allgemein faßlichen Unterrichtd in der chriftlichen Glaubens⸗ und 
Sittenlehre, oder wie Zie genbein's Katechismus der chriftlichen 
Lehre nad) dem Bedürfnig der Zeit bedeutender. Bet in 
überrafcht die Gemwandtheit, mit der er dad Lied und die beilige 
Geſchichte zu benügen weiß, aber dieſe Sachen dienen „dem Bebürf- 
niß der Zeit” doch zu entichieden. 

Harniſch hat Bahn en hat feinem vollftändigen Unter 
riht im evangeliichen Chriftentyum, 2 Bände 1831. die Stoffe 
und Entwürfe zu fatechetiichen Unterredungen folgen laffen und auch 
den Fleinen Dienit ded Entwurfes eines Schullatechiäömus in dop⸗ 
pelter Form nicht geſchent; aber al’ feinen waderen Bemühungen 
baftet e8 an und wird beim zweiten und dritten Artikel bejonderd 
evident, daß der formelle Eifer um die Orthodoxie den materiellen 
Inhalt überflügelt. 

Die ganz andere Anforderungen wir doch heute an ein Bud) 
ftellen ald vor 20 Jahren, lernen wir aus dem Religionsbuch für 
gereiftere Schüler, dad der damalige Seminar-Director Stolzenburg 
1846 in Anklam erjcheinen ließ. Das Buch bringt nad kurzer Eins 
leitung drei Theile: die Borgefchichte ded A. T. S. 8—102, die 
Dffenbarung Gottes in Chrifto 103—212 und die chriftliche Kirche 
213—300. Es findet in diefem Schema Alles feine gute Stelle: 
Unterfcheidungslehren, Secten, Dogmen, aber der Katechismus, das 
Lied der Kirche treten tief in den Hintergrund. Die ungleich ver- 
theilten Sprüche drängen fich ftellenweife jo zufammen, daß ihre 
Erklärung unmöglih wird. Die Cigenichaften Gottes werben 
auf dad breitefte behandelt, und der Lehrton prägt fih ſchon tn 
den MWeberjchriften aus: „Die chriſtliche Gottedidee im Vergleich 
mit den vordhriftlichen und nicht chriftlichen WVorftellungen von 
nid „ Die ſittlich religiöfe Veredlung und Vollendung des 
Menſchen.“ 

Seit dad biblifhe Spruhbud zum Schulgebraud, 
das 1845 aud dem Calwer Verlage gegangen ift, zeigt und, daß 
wir bie lepten 20 Jahre nicht verloren haben, und daß wir die 
älteren Katechismen mit gutem Gewiſſen in den Bücherſchrank zu⸗ 
rüditellen können. 

Die äfhetifirenden Bücher. 

Auch diejenigen Lehrbücher, welde fi die Bildung des Ge- 
mütbes, unter Benupung edlerer Sprachformen zur Aufgabe gemacht 
haben und deren befondered Verdienſt in einer Träftigen Reaction 
gegen eine allzu nüchterne Zeit liegt, welche namentlid den Unter- 
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richt niemals in die Gleiſe Falter Abftractionen kommen ließen, find 
für unferen Zwed nicht tauglich. 

Wir reipectiren Herders Katechismus, wenn er aud mit 
einer falfchen Frage beginnt, als eine theologijhe und paͤdagogiſche 
Leiltung von Hroßer Kraft. Wir wären geneigt dad ‚Chriften- 
tbum‘ von Harms zu memoriren, entnehmen feiner „Religion 
ber Chriſten“, 1814, prächtige Stellen, bewundern in jeinem 
„Leitfaden“, 1820, den flaren Zogifer, müfjen aber doc in 
Schleiermachers ſtrengen Urtheil über den Gipfel von Subjectivis- 
mus, der in diefen Büchern liegt, einftimmen. Krummaders 
Bibelkatechismus in ähnlicher Weile, wie dad oben genannte 
Merk von Stolgenburg angelegt, fteht dieſem an Lehrhaftigleit nad) 

und Dräfeled „Slaube, Liebe, Hoffnung”, 1842 in 7. Auflage 
erichtenen, tft und ein Katechismus, den wir unjern Schülern gern 
u lejen geben. Ste können für die Form ihrer Katechejen iel 
ernen; aber Anordnung, Menge der Sprudnotate, ſelbſt die dünne 
Dogmatik lafjen und auch nicht einen Augenblid im Ernft an bie 
Einführung denken. So bleiben und nur die zwei Schüler von 
Harmd, Niſſen und Kähler und der ihnen nicht fernftehende Möller. 

Niſſen, „der Meifter in der unmittelbaren Praxis“ 
wie er von Materne mit Recht genannt wird, ift vor allen Dingen 
von Subjectividmen durchaus nicht frei und von ihnen oft irre ge⸗ 
leitet. Während er auf den erften Seiten feiner 1862 in fiebenter 
Auflage erichienenen „Unterrebungen über den Heinen Katechismus“ 
mit gutem Grunde tadelt, dap Möller in feinem Hauptwerk die 
geſchlechtlichen Verhältniffe zu offen befprochen habe, bringt er felbft 
zum jechäten &ebot eine Unterredung über „die Wahl“ 5. 209. 

Doch verſchwinden foldhe Veritöße vor den Vorzügen ded Bu- 
ches, und foll der Seminarift ategiſtren lernen im erbaulichen Sinne, 
jo bleibt er neben Möller an Niſſen gewieſen. Soll er aber die 
Sade felbft erhalten, fo wird er andere Duellen fuchen müflen. 
Niſſen bietet fertige Handſchuhe, kein Leder; er hat zu viel Hobe- 
getit und zu viel des von allen Enden ber gewandt zujammengetra- 
enen Stoffes, den er aber theologiſch nicht durchdrungen hat. 
ebrigend ift das Buch 744 Seiten Stark. Theologiih durchdrungen 

hat Möller feine Stoffe, der ald Katechet gewiß bier anzureihen iſt; 
aber feine „Handreihung der Kirhe an die Schule“ 1852 
und die dieſen folgende „Unterweifung‘ 1854, welche obenein 
nur dad erfte Hauptftüd behandeln, find noch viel audführlicher als 
Niffen. Der „Leitfaden gum Sonfirmanden-Unterriht”, 
welcher 1850 diefen audführlicheren Arbeiten vorangegangen iſt, pat 
ebenfalls Fülle bedeutenden und lichtvoll geordneten Stoffed, aber 
das un ift Schwer, die Behandlung tft ungleihmäßig, und die ges 
nauere —— der ſchon vorher in Kürze beſprochenen Gebote 
beim dritten Artikel, die durchgehende Scheidung des „Wortverftans 



561 

bes‘ von dem bald als innerlich”, bald ald „geiſtlich“, bald als 
„weiterer bezeichneten Sinn bieten der Schule Schwierigkeiten. 

„Die chriſtliche Lehre nah Luthers kleinem Kate: 
chismus für Lehrer und Prediger von Kähler“, dem viel- 
gerühmten Sn des dritten lutheriſchen Katechismus, einer Tate- 
Geitihen Synopſe von Luthers jr Ausſprüchen, bat viel 

uf. Den Ginhup von Harmd, felbit von Nifien merft man dem 
etwas manierirten, jpielenden vegrten an. Die Einfügung des erften 
Hauptjtüdes in den erften Artikel iſt zu allgemein, um Bedenken au 
erregen; aber die Einfügung des dritten Hauptſtücks in dad zweite 
Gebot und die abgefonderte Behandlung der Heildordnung kommen 
einer Befeitigung der Iutberiichen Ordnung gleich. 

Tendenziöſe Bücher. 

Tendenziöſe Schriften ſchließen ſich ſelbſt aus. Sch verſtehe 
darunter ſolche, welche durch eine gewiſſe Einſeitigkeit, durch eine 
Laune, die ſich entweder in der Anlage des Ganzen oder an einer 
einzelnen Stelle geltend macht, die Allgemeinheit ihres Gebrauches 
ſelbſt ſtören. Genzkens: Erklärung des kleinen Katechismus für 
Schul⸗ und Confirmanden⸗Unterricht, Lüneburg 1863 fünfte Auflage, 
iſt ein prächtiged kleines Büchlein, bat fo kurze, pralle, einfach Klare 
Sagen, ift jo fleißig in Benupung bibliſcher Gejchichte, sr man 
den Wegfall von Lehrabſchnitten zu vergeiben geneigt ift, es ſchließt 
fich jo treu an Luther an, bat fo viel Zact, daß der harte Ausdrud 
bertudte Gottesläfterung S. 39 faft nur Folie für das Uebrige 
wird. Wie ſehr ift nun zu bedauern, dab der Verfaffer ſich auf 
excluſiv Intheriihen Standpunkt ftellt und diefer Gefinnung S. 123 
in einer Polemik „ge en die Unton noch bejonderen Ausdruck giebt. 

In anderer vie eccirt ein anderer, von Wangemann warm 
empfohlener Lutheraner Brieger in jenem ihon 1853 in dritter 
Auflage erfchienenen Verſuch einer biblifch fachlichen und ſprachlichen 
Erklärung des Heinen Iutheriichen Katechismus. Ihm geht über dem 
Mittel der Zwed vielfach verloren. Er vergißt ed, daß Luther fei- 
nen Katechismus nur darum in folche ſchlechte einfältige Form ge- 
ftellt hat, damit auch die Geringften die de tliche Lehre lernen koönn⸗ 
ten, dab der „Katechismus“ oder „‚hriftliche Lehre‘ nur ein Schlüffel 
jur heiltgen Schrift jet, und daß nur diefe der Born ſei, daraus ein 
run? den Durft auf ewig ftilt. Ihm tft Alles gethan, wenn Lu⸗ 

thers Katechismus erklärt ift. Died aber gefchieht nur dann, wenn 
„dem Wort zu feinem Rechte verholfen wird”, denn ‚oft liegt in 
einem Worte ein ganzed Dogma.“ Nicht aber, wie wir bisher zu 
meinen geneigt waren, erichließt fich der Sinn ded Wortes aus dem 
Urtert, fondern aus dem althochdeutſchen Sprachſchatz von 
Graff. Daß dabei die wunderlichften Dinge zum Vorſchein kom⸗ 
men, läßt ſich denken. Wenn er bemerft: „Der Katechismus 

36 
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erwähnt nirgends ber Eigenſchaften Gottes, wohl weil 
Luther auf bad, mas dem Nationalismus das ganze Evangelium ift, 
nit fo Viel gab, daß er damit den ſo beichräntten Raum noch 
mehr befchränfte,‘ fo ift zu verweilen auf den Schluß der Gebote 
„tb bin ein ftarker, etfriger Gott“; auf den eriten Artikel 
„Ich glaube an Gott den Bater allmädhtigen Schöpfer‘; auf die 
Erklärung — „dad Alled aus lauter Güte und Barmherzigkeit.‘ 
Den diametralen Gegenſatz gegen diefe Tatechetiiche Richtung bilden 
die zahlreichen Verſuche, die ganze Unterweifung in bibliichen Wor⸗ 
ten zu geben. Die geiftreichite Arbeit diefer Art iſt obnfehlbar 
Goltzſch: „Tägliche Brod aus dem Wort ded Lebens‘; aber der 
liebendwürdige Verfaſſer hat dabei nicht an Schulgebraudy gedacht. 

Kells biblifche Lehritoffe für den gefammten religiöfen Unter: 
richt in allen Klafſen evangeliſcher Dottehulen I. ipliſche Ge⸗ 
ſchichte, II. Glaubens⸗ und Drlichtenlebre, 1. Bibeltunde, IV. Kir⸗ 
chengeſchichte find allerdings, wie der Zitel fagt, ber Schule duge- 
dacht, aber fo ftoffüberladen, dab diefelbe fie nicht benupen ann. 
Theil II. bat allein 963 Seiten. Auch der Auszug aus Kell von 
Thomas 1851 in dritter Auflage edirt, tft nd viel zu ftoffreich. 
Er bietet zu einem Gebot 69 Sprüde, 54 bibliſche Hiftorten, 25 
Lehrabfchnitte und 21 Lieder. Ein wenig mehr Maß hält Theel 
in Dr. Luthers kleinem Katechismus für Lehrer und 
Schüler, aber er fiebt ſich — gemöthigt, halbe Zeilen profanen 
Textes in die Sprüche einzuſchieben. Die Anlage, die Anordnung 
des Einzelnen behält aber dabet viel Gezwungened. Einen mittlern 
Meg Ihlägt Rapp „die chriſtliche Sittenlehre oder die 
Belhreibung bes in der eufadeit gegenwärtigen Rei- 
ches Gottes; ein Kriftlider NReligiondunterriht für 
Lehrer und Schüler" Stuttgart 1842 ein, indem er jedem bes 
jondern Abjchnitt einen beftimmten Spruch unterlegt, den er ent« 
widelt. Seined Buches Anlage, fein Lehrton paffen uns nicht mehr; 
aber ein neuerer Katechismus wird an feiner Arbeit nicht vorüber⸗ 
gehn dürfen. Ebenfalld eine mittlere Stellung nimmt Dr. 
theol. Romberg in feinen prophetiidhen Offenbarun en 
des Alten und Neuen Teftaments ein. Leider ift bie An⸗ 
ordnung jo eigenthümlichy, daß ein Fremder fich ſchwer darein findet; 
der Iutheriiche Katechismus wird in Stüde riſg die hierhin und 
Kr —8 werden, und überall —* ich eine mindeſtens 
höchſt eigenthümliche Exegeſe geltend. Wie Lehrabſchnitte der Bibel, 
wie dieje ſelbſt für die Katecheſe zu verwerthen fei, kann aus dem 
geiftvollen Buche gelernt werden. 

Auch die eben erjheinenden Entwürfe und Katecheſen 
über Dr. M. Luthers Pleinen Katechismus vom Seminar » Director 
Schüpe haben eine Breite der Darftellung gewonnen, daß fie alß 
Lehrbuch unmöglich find. 
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Die rheiniſchen unb bie baieriſchen Katehismen. 

Eine lieblihe Erſcheinung auf unjerem Gebiet find die rheini- 
Ihen Katechismen: An deren Spipe fteht der „Ev. Katechismus 
eraudgegeben von der Rheiniſchen Provinzial-Synode 
Iberfeld 1860*, weldyer in den Seminarien des Weſtens eingeführt 

fein joll. Seine Aufgabe ift „die beiten Schätze der Iutheriichen 
und der reformirten Kirche zu vereinigen.“ Cr ift fparfam mit 
Sprüden, bibliihe Geſchichten und Lieder ignorirt er befremdlidyer 
Meile. Er disponirt: ded Menſchen Sünde und Elend, ded Menſchen 
Erlöfung, das Leben der Erlöften. 

Kebnlich ordnet Lohmann feinen Ev. Katehismus Wefel 
1856. Ein friedliches Treunblichet Büchlein ift dad; auch knapp; es 
ſchließt Unterfcheidungslehren, Reformationsgejchichte und Gebete an 
und abjolvirt fi in 60 Seiten; aber die Zrageftellung ift incorrect. 
Unbedeutender als beide ift der 1862 in Barmen anonym erfchienene 
Kate hiömus der hriftliden Lehre nach den beiden ſymboli- 
Shen Katechismen. In feiner Richtung verwandt, wenn auch in 
Stendal edirt, ift dad Confirmandenbuch von Borghardt 
und Piſchon. Wir ftehben aber nicht fo, daß wir mit den Rhein⸗ 
ländern geben könnten. Der lutheriſche Katechismus tft unjerm 
Bolt and Herz gewachſen, unſre Seminare follen dazu thun, daß 
daffelbe auch wiſſe, was es an dieſem Buche befie und darum müſſen 
unjre Seminarilten von und lernen, dad Wort Gotted in der Er⸗ 
Märung des Eleinen Katechismus zu entwideln. Banning: Die 
5 Hauptitüde fammt der Heildordnung Güterdloh 1860_ geht nad) 
Luther. Es ift viel Ernft in dem Büchlein, viel tiefe Glaubigfeit, 
dabei große Freiheit, aber auch Lücken find darin und Verirrungen 
in der Diöpofition, die man für überwunden halten follte. 

Das gerade Gegentheil der rheinifchen Freiheit und des dafigen 
Unionismus zeigt Baiern. Cadpart, der Verfaffer der am meiſten 
praktiſchen Katehiömud- Predigten, die wir befigen, hat aus den alt- 
proteftantiichen Büchern feinen „Tleinen Katechismus“ gejchrie 
ben, welcher mit geringen Modififationen baieriſcher Landeskatechis⸗ 
mud geworden iſt. Die Leiftung war jo bedeutend, daß die Zeit- 
Ihrift für Proteſtantismus und Kirche fih in einer Reihe von 
Aufjäpen nur mit ihr beihäftigte, dab Hofmann bei Gelegenheit des 
berühmten „Berföhnungäftreites” in feiner Schrift „wie man die 
Unmündigen lehrt" den Katechismus von Caspari durchnahm, um 
an ihm zu zeigen, wie in ſich widerſprechend Die orthodore Lehre fei. 
Daß ihm biefer Beweis relativ gelungen, erflärt ſich aus dem Grund⸗ 
fehler ded Buches und richtet dieſes. Caspari hat nämlich den Tert 
und Die lutheriſche Erklärung jedes für fi zum Gegenftand ber 
Erläuterung gemacht. Vor diefer großen Berirrung treten kleinere 
Verſehen in der Sragftellung beim vierten Gebot u. f. w. zurüd, 

36* 
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fowie auch bie haben Vorzüge des „Katechismus“ dadurch abge» 
Ichwächt werden. Noch überboten wird in Bezug auf dad, was mir 
[ati erfcheint, Caspari durch Schuur, deſſen „Heiner Katechismus 
n vollſtändiger, fortlaufender Erklärung“ ſich eben darum trotz der 
oſtpreußiſchen Heimath des Autors dieſen Platz gefallen le muß. 
Hter gebt nämlich die Commentirung der Erklärung noch fo in die 
Breite, daß z. B. beim zweiten Gebote: das anrufen, beten, loben, 
danken jedes in apartem Abfchnitte mit Untertheilen erörtert wird. 
Der „Leitfaden zur Erklärung von Luthers kleinem Katechis— 
mus von Irmiſcher“ mit Placet der Univerfität zu Crlangen 
bat gute Beilagen, aber ungeſchickte Fragen, dabei zu viel Stoff: 
V. Gebot: 22 zu memorirende Bibelfprüde, 11 nur citirte, 9 bibli- 
ſche Geichichten, unter denen Gain und David fehlen. Verhältniß⸗ 
mäßige Ueberfülle des Stoffes bei etwas abftracter Darftellung und 
wohl auch {" dogmatifcher Haltung läbt mid aud von Boͤkhs oft 
neun aufgelegter Erklärung des Fleinen Katechtsmus ab- 
jeben, deren weite Verbreitung im Departement Poſen für fih ſpre⸗ 
hen dürfte Bokh hat wenig bibliihe Geſchichte, Teine Lehrab⸗ 
fhhnitte, aber 485 ausgebrudte Sprüche zu 821 Fragen. Nicht Alles 
ift correct; jo tft es gewiß falſch, die Darftellung der göttlichen 
Eigenſchaften mit derjenigen von feiner Einheit zu fließen; jebe 
Eigenihaft für fich zu behandeln und erbaulich oder ethiſch wirken 
zu laffen. So wollen wir doch nicht ohne Weitered zugeben, dab 
und „das Gewiſſen fage, was gut oder böfe de oder von 
unfihtbarem Wefen, das nicht Fleifh und Bein bat, 
reden, als gäbe ed auch fleifchbefleibete oder beinerne Geifter. 

Die neuere ſchleſiſche Schule. 

Materne bezeichnet mit dem Namen der neueren fchlefifchen 
Schule eine —28 Richtung in der Methodik, welche in einer 
nach ſeiner Anſicht einſeitigen Conſequenz einzelner Grundfäge der 
Regulative das materiale Unterrichts-Prinzip ſcharf in den Vorder⸗ 
grund ftelt und von der Aneignung des Stoffes alles Heil erwartet. 
8 Tann bier nicht der Ort fein, die außerordentlich reichhaltige 

Katehtömuslitteratur, Die namentlich aus Schlefien or gekommen 
iſt, die Bücher von Reymann, Plaskuda, Better, Dü- 
michen u. |. w. einzeln zu beſprechen. Ich nehme vielmehr nur 
diejenigen in’8 Auge, an deren Venühun für meinen Zweck ich 
5 gedacht habe. Dabei möge ed Wangemann verzeihen, wenn 
ih ihn zu den Schlefiern zähle. Haben ed ſich doch Paulus Ger: 
hard und Simon Dach vor 200 Fahren auch gefallen laſſen müffen, 
ur erften ſchleſiſchen Schule zu gehören. Ich bin an fein mir bi8- 
ber fremdes „Biblifches Hand» und Hülfsbuch zu Luthers kleinem 
Katechismns" mit großen Ermartungen gegangen. Die 598 Seiten 
engen Textes, bei groß 8vo. fchienen mir allerdings ſtark; doch 
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wären ja Auslaffungen geftattet. Bedenklich war mir, ald ich in der 
Borrede die 11 conftitutiven Grundſätze lad, ob ed dem Verfaſſer 
wohl werde gelungen fein, das Bud, fo aus dem Wortlaut des Ka⸗ 
techismus hervorwachſen zu laffen, daß wo möglih jede Einzel» 
ausführung nur eine Entwidelung eined dem Keime nad in einem 
Worte ded Katechigmud bereitd enthaltenen Gedankens“ gäbe; gleich" 
eitig aber fih direct auf die heilige Schrift zu gründen,” „den 
ebrtert nur als Ergebniß aus der Grundlage der Beili en Schrift 

bervorgeben zu laſſen.“ Das directe Schöpfen aus der Schrift 
ſchien mir mit der zuerſt befchriebenen Detailbenügung des Me- 
diumd unvereinbar; auch glaubte ich in diefer nicht wiederzufinden, 
was Luther felbit verlangt. Andererjeitö verſprach die Vorrede viel 
und da 3. B. Stier ald „nicht einfach genug bei Seite en 
wurde, ließ ſich ſchlichte Bibeltrene und Tatechetiihe Einfachheit 
hoffen. Zunächſt aber war ih nun über den dogmatiichen Stand: 
unft eined Manned, der In noch in der Widmung feined Hülfs- 
uches al8 einen Vorkämpfer der lutheriſchen Gläubigfeit befennt, 

überrafdht. Er führt ©. 466. aus Caspari's Predigt eine Reihe 
von Bildern zur Veranſchaulichung ded Geheimniffes der Zrinität 
an und fährt dann fort „wir fügen hinzu (für Tleinere Kinder an- 
wendbar) dad Bild ded in drei Falten gelegten Rockſchoßes, ber, 
wenn man die Falten losläßt, nur ein einziges Stüd Tuch dar> 
bietet.‘ Das ift ja doch ganz Mar die Lehre des Sabellius, gegen 
die ſich ſchon Baftlins und Athanafius gerichtet haben und die in. 
dem Symbol des Athamafius verworfen Ei und die man am aller- 
wenigften unter dem Schilde Tutherifcher Rechtgläubigkeit reftauriren 
darf. Auch die Einfachheit ward mir problematifch, als ih S. 415. 
die mellianifchstypifche Deutung „der Hütten⸗Sems“ las und die 
verfprochene Worterllärung ded Katechismus nirgends fand. Da⸗ 
gegen iſt überall Däufung ded Stoffe, Iofe an einander gefügt, wie 

. 2. die Infpiration jo bewiefen wird, dab biblifhe Ausiprüche für 
te göttliche Eingebung jeder Schriftengruppe citirt werden, und 
dabet die Offenbarun Sohannis üibergangen wird. Yortwährend 
unterbrechen hodegetiiche und eregetifche Digreffionen den Zuſammen⸗ 
ang. Für mid) würde ſchon die Wangemanniche Erklärung des 
ten Gebotes die Einführung des Buchs in den Seminar⸗Unterricht 

unmöglich machen. 
Es tft faum ein angenehmerer Hebergang zu denken als der 

von Wangemann’d Hülfsbuch zu Bock's „Unterricht im Heinen Ka⸗ 
techismus Lutherd für Schule und Haus.” Es ift das Bild eined 
lebendigen und ermwedlichen Unterrichts, wie ihn der reicherfahrene 
Berfafter ertheilt hat, feinen Schülern gewiß ein unſchätzbares Pro⸗ 
tocoll von Lehrftunden, die ihrem Leben die Richtung gegeben haben. 
Aber in feiner zu breiten Ausführung, in Aufnahme felbft der den 
Unterricht nur unterftügenden Beiſpiele, des Apparates der ſich all- 
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jährlich verfüngen muß und darum in fein Lehrbudy gehört, um bes 
vertraulich mittheilenden Tones willen tft es nicht ratbfam, den 
Unterricht” in diefer Redaktion in die Schulen zu bringen. 

Der Paftor Wendel bat unter den „ulpialen des verftorbenen 
Wachler, mit Benübung ded alten Geller Katechismus ben alten 
Bredlau Oelſer für die (Hefe Schulen mit glüdlihem Erfolge 
umgearbeitet. Sein „tleiner Katechismus“ liegt bereitö in 
7 Auflagen vor. Das Bunzlauer Seminar. benäpt ihn ſchon ge⸗ 
raume Weile neben dem Barmer. Ich würde mit ihm arbeiten 
fönnen, aber fo lange die Wahl noch frei fteht, Tann ih mich nicht 
für ihn entſcheiden. 

Der Katechismus von Wendel bat in feinen Sprüchen dreierlei 
Stufen und beichräntt fih auf die 80 fogenannten Regulativlieder, 
innerhalb deren er wieder einen engeren Kreid von 30 näher in's 
Auge faßt. Kür dad Seminar ift dad, fo lange den einzelnen 
Schulen frei gegeben tft, 30 Lieder aus den 80 felbft zu wählen, 
nicht ratbfam, da es den Seminariften nachher begegnen kamn, 
dag thnen andere, als die Lieber, auf die fie eingejchult find, vor⸗ 
gelericben werden. Meberhaupt muß ihr Gefichtskreis freier fein. 

ie 80 Lieder find fein Geſetz. Es heißt im Negulativ vom 
2. October 1854: „Dieje 50 Lieder können mit Berüudfichtigung 
der provinztellen Eigenthümlichkeiten und Berhältniffe aus der nach⸗ 
folgenden ufnmenfeung gewählt werden.” Keineswegs wird es 
im Sinne ded Urbeberd der NRegulative gelegen haben, den reichen 
Schap bed Kirchenliebes verſchließen zu wollen. Vielmehr verftehe 
ich ihn fo, dab er für feine Berügung Geſichtspunkte bieten wollte. 

Des Stoffes, namentlidh der Bibeiiprüße find zu viel; zum 
erften Gebot werden ſchon 6 von den 30 Liedern angeführt; nubere 
dem 1 Lehrabſchnitt, 17 bibliiche Geſchichten, 27 ausgedruckte, 7 
notirte Sprüde. Hin und ber kommen Ungenauigkeiten oder Er⸗ 
Märungen, die wir für problematifch halten müffen, vor, wie einer⸗ 
ſeits die micht correct citirte Eideöformel, andererſeits die Zauberet 
ald ein noch durch Jenſen Hülfe geſchehendes Werk und bie For⸗ 

bringen." Die Erklärung von „fürchten und lieben“ Ei ben ( ber 
agen ü 
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Die Erklärung des Heinen Katehtömus Dr. M. Luthers von 
Dr. Johannes Grüger, unterftügt durch deflelben fe 
Chriftenlehre in Xebendbildern aus alter und neuer Zeit, 
befonderd aus der Miffiondgeihichte, bat formelle Vorzüge vor 
Wendel und ordnet gut; nur daß aud er fi und und den 2ten 
Artikel unnüg ſchwer madt. Es offenbart ſich darin die Schwer: 
falligleit der dialogiſchen Form. Ohne diefe wird der einfachite 
Katechet den richtigen, anſchaulichen Ton der Grtölungelehre teeffen 
und wad er von Terminologie geben will, in eine Anmerfung brin- 
en. Der formellen Correctheit entipridt aber bei Crüger der In» 
8 nicht. Der Verfaſſer iſt zu wenig in die Tiefe gegangen. 

Gründlichere Lehrdarſtellungen. 

Wir haben von Schmieder, Thomaſius, Hagenbach, 
Petri, Palmer, Hollenberg u. A. Lehrbücher der Religion für 
Gymmafien, welche mit Fleiß und Geſchick gearbeitet, den evan⸗ 
geliihen Glauben bibliſch und ſymboliſch begründet, rein und Klar 
daritellen. Aus jedem bderjelben werden fich junge Lehrer mit Er⸗ 
folg unterrichten, aber auch eine durchgreifende, bis in's Einzelnſte 
eingehende redactionelle Umarbeitung wird fie nicht zu Lehrbuüͤchern 
für den Semmar-Unterricht machen Tünnen. Auch die chriftliche 
Religionslehre von Kur, 7. Auflage 1859 Tann um ihrer gelehrten 
Form willen von und nicht aufgenommen werden — „kosmiſch⸗ethiſch“, 
kosamiſch, trandcendent, immanent” find Teine Ausdrüde für den 
Seminar⸗Unterricht, und Bücher mit lateinifchen Sätzen und grie= 
chiſchen Worten vollends nicht. In ähnlicher Weiſe ſchließt ſich 
Rütenik, welcher in elaſſiſcher Gewandtheit Schleiermacher's 
Theologie late getn bearheitet hat, um ſeines Styles wegen aus. 
Auch würde allerdings feine Theologie ebenſo wie die Lidco8 in 
feinem poll! hen Glaubensbekenntniß und dem aud dieſem ercer- 
pirten „Katechismus chrtftlicher Lehre’ unferen Anforderungen 
auch dann nicht mehr genügen, wenn fie in minder doctrinärer Form 
dargeſtellt wäre. 

Wie diefe beiden an Schleiermacdher, fo fchließen ih: „Hafen 
und Kofer in der Lehre der evangelifchen Kirche auf der Grund» 
lage des Fleinen Katechismus, Stargard 1863, an Nitzſch an. Die 
Fragen find mit den Antworten in eine Zeile gedrudt, formell be» 
halten, fachlich aufgegeben oder umgelehrt, jedenfalld ein Stehen» 
bleiben auf halben ; fonft iſt der etwas hoch angeichlagene 
Lehrton zu tadeln; übrigend würde man fi mit dem durdaus 
würdigen Büchlein auseinanderſetzen koͤnnen, wenn es uf bibliiche 
Geſchichten und Lehrabichnitte Rückſicht nahme. Auch bei Frank 
„die chriftliche Lehre nach dem Lehrbegriff der evangeliichen Kirche 
[er Sonfirmanden und Confirmirte“ ift ed unerfindlih, warum er 

e Frageform behalten hat. Zu Ausdrüden, wie Agathologie, So» 

® 
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terologte will fie nicht ftimmen. Das Buch ift correct, elegant, 
nicht obne Vertiefung, aber es iſt nach feiner Luther verlafienden 
Anordnung, der —— der heiligen Geſchichte und 
des Rirhenliehes fein Schulbud). 

Daffelbe gel von des Seminars Direltord Köhler Einleitung 
in die bibliſch kirchliche Religionslehre Ei Heranbildung und Forts 
bildung evangelicher Woltafaulfehrer. er apologettihe Zweck: „Bes 
feftigung in der religiöfen Ueberzeugung“; die Benüpung von Kirchen 
vätern, Dichtern u. ſ. w., die Geranzlehung von Parabeln ftören 
nirgends, aber Anlage und Styl find vornehm. 

Beiden verwandt, überragt fie Beide Materne Chriftliche 
Glaubens⸗ und Sittenlehre nady der Ordnung des Iutherifhen Ka- 
techismus. Auch er ift wefentlich Apoleget. Die Anführungen aus: 
Sartorius, Umbreit, Tweften, Tuch, Palmer, Hengitenberg, Luther, 
Lisco, Hagenbach, Gerlach, Stier, Kurtz, Lücke ſprechen dafür. Die 
Vorrede erklärt und begründet es. „Alle diejenigen Lehrer, treuen, 
ernſten Sinnes, in denen, je länger ſie die Heilsgeheimniſſe unter 
ihren Schülerr verwalten, deito lebendiger das Verlangen nach immer 
tieferer Erkenntniß der Heilswahrheiten aufftetgt, in denen aber bei 
aller Zucht und Keufchheit des ethiſchen Urtheild quälende Tragen 
und Zweifel fi regen, je deren Beantwortung und Löfung Seit 
und Verhältniſſe des amtlichen Lebens in vielen Fällen gar ungünftig 
ind“, haben dem Berfaffer vor der Seele geftanden. Materne, in 
Bezug auf Tatechetiiche Kritik eine anerfannte Autorität, bat mit 
jeltenem Geſchick alle Lehensgebtete feiner Beipredhung unterzogen; 
aber jein Buch hat von der Ungunft der Zeit gelitten. Als bie 
2te Auflage vorbereitet wurde, erfchtenen die Negulative, führten den 
Barmer Katechismus ein und nahmen dadurch anderen Verſuchen 
die Ausfiht auf Eingang in die Seminare. So gab ed Materne 
auf, feiner Glaubendlehre eine für den Schulgebraud) denke Ge⸗ 
ſtalt zu geben. Wie ſie vorliegt — 831 Seiten — iſt ſie nur ein 
Rathgeber des Lehrers. Ebenſo 

Palmer's Erklärung des Katechismus, die auch mei⸗ 
ned Wiſſens immer noch keinen Separat-Abdrud aus der Katechetik 
erfahren hat. Rudol | Stier bat in feinem Katechismus, Berlin 
1836, und feinem Hülfsbüchlein des Lehrerd 1838 und 1846 ben 
Beweis gegeben, daß man in correcter Popolarttät eine gründliche 
Gelehrſamkeit nieberzulegen vermöge; aber er hat doch dad Doctri- 
näre ſeines Weſens, feine immer durchichlagende Subjectivität auch 
als Katechet nicht abgeftreift. Anfchaulich In unferem Sinn tft er 
ger miät, und auf die Volksſchule war fein Blick ſchwerlich ge» 

et. 
Gern bätte ih mich für Bahmann: Handbuch der chriſt⸗ 

(ichen Lehre für Confirmanden und Confirmirte entfchieden. Die 
dialogiſche Form tritt zurüd; die Lehrdarftellung tft ernft und gründ⸗ 
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lich, felbft Die Beiprechung der Gegenfäbe nicht ausſchließend. Auch 
bie Set der erften 21 Artikel der Conf. Aug. bezeugt, dab 
der Berfajler an den fatechetiichen Unterricht weiter gehende Anfor- 
berungen jtelle. Aber fein Styl ift nicht angethan, die Sachen zu 
erleichtern oder zu veranichaulichen, die metiten feiner Antworten 
—* polemifirenden Sinn: „Nicht ſowohl, ſondern.“ „Nicht blos, 
ondern auch.“ „Nein, ſondern“ „Obgleich — fo doch.“ Lange Pe⸗ 
rioden drängen viele ſelbſt disparate Dinge in Eins. So habe ich 
denn an meinem Theil dem „Leinen Katechismus Luthers 
aus ſich jelbit erklärt von M. A. ©. Jaspis“ den — ge⸗ 
geben. In dem Buche iſt ein reiches theologiſches Wiſſen nieder⸗ 
elegt; die chriſtliche Lehre rein dargeſtellt und überall Maß ge⸗ 

alten, Die Fragen und Antworten find correct und klar, der Fort» 
ſchritt im Gedanken ift fiber; Subjectividmen find felien. Dabei 
tft das Büchlein für die Schule zurecht gemacht; 47 Lectionen ver: 
theilen da8 Penſum ded Jahres; jedem Paſſus tft eine biblische 
Geſchichte zu Grunde gelegt, aus welcher er entwidelt werden foll. 
Lehrabichnitt und Lied Schließen, Daß ſich der Katechismus praktisch 
bewähre, habe ich erprobt, indem ich meinen Unterricht im metho- 
dologiſchen Curſus nach demjelben ertheilt habe. 

Es gen drei Ausgaben des Jaspisſchen Katechismus; bie eine 
für die Volksſchule der Provinz Pommern berechnet; die andern 
beiden faſt nur durch die Anhänge ſich unterjcheidend. Mir fcheint 
bie Ausgabe A. die und gebotene, namentlich um der überfichtlichen 
Darftelung der Unterfcheidungsfehren willen. 

Uebrigend hat aud) Jaspis feine Mängel. Nicht immer wird 
der Lehrer mit der vorgefchlagenen biblifden Geſchichte zufrieden 
fein; die Lieder find oft etwad gefuchte, und überall-find der Sprüche 
zu viel angeführt, fo daß der Uebelftand in Bezug auf die Sichtung 
berjelben, auf welchen dad Miniftertal-Refcript vom 17. Juli 1864 
weiit, auch da nicht aufgehoben ift. Darum komme ich auf meinen 
eriten Antrag zurüd: 

Königlihes Provinzial- Schul»Collegium wolle den Herrn 
Minlfe um die Veranlafjung zur Ausarbeitung eined Reli⸗ 
gionsbuches für Seminarien angehn. 

Im Anſchluß an bie in diefem Gutachten angezweifelte Zweck⸗ 
mäßigfeit der dialogiihen Form der Katechismen außert fich das 
betr. Königliche Provinzial-Schul-Sollegium wie folgt: 

c. 
ꝛc. ꝛc. ꝛc. 

Wir find der Anſicht, daß der Verfaſſer mit Recht die Aus- 
arbeitung eined eigenen Religionslehrbuchs für die Seminare für 
nothwendig hält, und befürworten feinen hierauf gerichteten Antrag. 
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Wenn er in biefem Buch die Korm der Frage und Antwort vers 
mieden zu fehen wuͤnſcht, weöhalb er audy den Namen Katechismus, 
mit dem man fi einmal gewöhnt hat, die Vorjtellung der dialo⸗ 
giichen Form zu verbinden, nicht für beizubehalten erachtet, jo führt 
er als triftige Gründe dafür die Schwierigkeit dieſer Form, bie zu 
mannigfachen Ungenauigleiten führt, und die Gefahr ded gefährlichen 
Memorirend ded Inhalts an. Diefe Form bat da, wo ed fih um 
etwas Anderes ald das Entwideln des bereitd vorhandenen Stoffe, 
alfo um Mittbeilung des Stoffes handelt, eigentlich feinen Sinn; 
unter der Borausfepung aber, daß der zu Unterweilende den Stoff 
anderswoher, hier etwa aus ber bibliichen Geſchichte, erhalten haben 
follte, würde fte ein Unternehmen fein, welches auf die verſchiedenſte, 
durch dad Entgegentommen des zu Unterweilenden bedingte Weiſe 
gelöft werden müßte und ſich daher gar nicht in eine beftimmte, 
correcte, in einem Leitfaden vorgeichriebene Form bringen läßt. 
Menu dad hohe Refeript mit Recht hervorhebt, daß die bibliſche 
De biäte und die Schrift überhaupt mit dem Katechigmus⸗Unterrichte 
verbunden werden müfle, und dab der Katechismus, der aus dem 
göttlichen Wort erwachjen ift, fi vor den Zöglingen gewiſſermaßen 
enetifch wieder auferbauen folle, fo kann dies nur die Bedeutung 
ben follen, die die Worte wirklich enthalten, nicht aber den Sinn, 

daß das, was bie hriftliche Kirche aus der Schrift entnommen bat, 
ohne dab ed ald der Gewinn ihrer Arbeit dem Zögling gegeben 
wird, von ihm an der Hand des Kragenden jelbftftändig gefunden 
werden fol; was eine Unmöglichkeit ift. Die dialogiich geformten 
Ratechtömen geben auch von dieſer Anficht gar nicht aus, jondern 
fie wollen in ihrer Sragelorm nur geben, und die Frage: „Wie 
werden die Bücher der Bibel ihrem Inhalte nach eingetheilt?"' hat 
nicht die Abſicht, den Schüler aus feiner Kenntniß der Schrift den 
vorhandenen Unterſchied felbitftändig auffinden zu Iaflen, fondern 
mit der Antwort aulammen die Abficht, dad Kind zu belehren, daß 
die Bücher der Bibel in Geſchichts⸗, Lehr- und prophetiſche Bücher 
eingetheilt werden. Wenn die Kinder died gelernt und durch Hin- 
weis auf bie ihnen ja theilweiſe befannte Schrift als begründet er- 
fannt haben, dann hat der Lehrer freilich auch danach zu fragen. 
Aber ed tit doch der Natur der Sache angemelfener, daß das Lehr» 
buch die erite Aufgabe, die des Lehrers, löft, und Die andere, zu 
der e8 ihm ja Durch feinen Inhalt die ficherfte Anleitung giebt, dem 
Lehrer überläßt. Mie fchmterig Correctheit und Logik bei dieſer fra⸗ 
genden Unterteilung tft, wenn man nicht in die Breite geben will, 
das zeigen fchon die erften Seiten in dem mit Recht wegen feiner 
Correctheit anerkannten Satehiömus von Jaspis. 

Es iſt eine recht auffallende Erſcheinung, daß wohl durch Miß⸗ 
verftändniß aus Pietät gegen Luther die dialogiſche Form fi faft 
als die allein mögliche für einen Katechismus bei und eingebürgert 
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bat, während doch Luther jelbft fie nicht bat. Denn im Meinen 
Katechismus bilden die Fragen nur die Ueberfchriften zu dem, mas 
wörtlidy gelernt werden Muh oder jol, während in dem großen Ka» 
tehiömud, wo weitere Grörterung und Unterweilung gegeben tft, 
fih davon Nichtd findet. Die Frage: „Wie lautet dad erfte Ge⸗ 
bot?* — ift nichtd anderes, ald wenn da ftände: das erfte Gebot 
lautet: ꝛc. oder, wie im großen Katechismus: das 1ſte Gebot: Du 
follft ꝛc. Dafjelbe gilt von den Erflärungen, wo die Frage: Was 
ift das? nichts anderes Äft, ald: Das ih oder das heißt ıc. Ab 
und zu kommt dieje Redeweiſe auch im großen Katechiömud vor, 
fo wenn ed heißt: Was tft dad Sacrament ded Altard? Antwort ıc. 
Diefe Frageweiſe ift aber bimmelweit von der unterfchteden, die auch 
dad, was gelehrt und erörtert werden ſoll, nicht bloß das Aus⸗ 
wendigaulernende, mit Sragen und Antworten lehrt und fi) mit 
Entwidelungen abmüht. Luther bat wohl fchwerlic die Abficht 
gehabt, daß auch beim Abfragen des Inhalts des Heinen Katechismus 
diefe Form ſtets beobachtet werden folle, fondern würde wohl eben 
fo zufrieden gewefen fein, wenn der Lehrer ftatt: Wie lautet ꝛc. ges 
jagt hätte: Sage mir dad erfte Gebot auf. 

Mie nachteilig nämlich geifttödtend und zu mechantfcher Ab⸗ 
richtung führend, dieſes ftereotype Abfragen auch des Meinen Kates 
ismus auf Lehrer und Schüler wirkt, dad zeigt ſich in manchen 

Schulen, wo Kinder, die ihren Katechismus ang gut willen, durd) 
Fragen wie: Wie erklärt died Luther? oder, De Bt du eine Schrift- 
ftelle, die Dies fagt? ganz außer Faſſung kommen und erft finden, 
wovon die Rede ift, wenn man ihnen das: Was ift daB? oder, 
Wo fteht das gefchrieben? zuruft. 

Die Katehiömen in Frage und Antwort find auf dad mecha⸗ 
niihe Memoriren berechnet, oder verleiten wenigitend Lehrer und 
Schüler dazu. 

Mit Recht hebt der Berfafler die unpafjende Form ber Fragen 
und Antworten in dem Katechismus von Heuſer und Sander 
hervor. Es ift unzweifelhaft, daß wenn den Seminariſten ein Lehr⸗ 
uch ohne Fragen gegeben wird, ſie die beim Unterricht zu bildenden 

Fragen oft eben jo mangelhaft und noch mangelhafter ſtellen wer⸗ 
den. &8 bleibt dies indeifen, wenn nicht auf bloße mechanifche Ab 
richturg geſehen wird, überhaupt nicht aus. 

er fie werden zu richtiger und angemeſſener Fragſtellung ſorg⸗ 
ſam angewiefen und angehalten. Wie bedenflih ift e8 nun, wenn 
ihnen ein I in die Hand gegeben wird, daB die Fehler, 
wegen deren fie, wenn fie diefelben fih zu Schulden kommen laſſen, 
zurecht gewieſen werden, tin großer Maſſe enthält. Das Negiiter, 
dee, der galten entworfen Bat, ließe fich bedeutend erweitern. -- 
x. |. w. u. ſ. w. 
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219) Berhandlungen einer Seminardirectoren-Gonfe- 
renz über den Unterriht im Katechismus, jomie im 
Garten» und Obftbau in Schullehrer-Semtnarten. 

ı 
3. Theſe. Leitende Grundjäge für Ertheilung des Katechis⸗ 

mudunterrichtö in Seminarien. — Der Referent, Seminardirector 
N. ftellte folgende Grundfäbe auf: | 

a. der Katehiömusunterricht im Seminar gebt über den in der 
Volksſchule hinaus, 

b. feine Aufgabe tft Begründung einer eigenen Glaubensüber- 
zeugung, 

c. die unterrichtliche Thätigleit hat =. den im Katechismuswort 
liegenden Gedanken aus demjelben zu entwideln; ß. feinen 
—— mit dem Worte Gottes und der evangeliſchen 
Kirchenlehre aufzuweiſen und es dadurch tiefer zu begründen; 
7. das fo gewonnene Reſultat ſprachlich zuſammen zu faſſen 
und zu fixiren; 8. ſodann daſſelbe zur Derfönlichfei 
Bög ing in lebendige Begiepung zu ſetzen; dieſes geſchieht 
durch Veranſchaulichung, Exemplification und durch Aſſimi⸗ 
lation mit bereits vorhandenen Vorſtellungen. 

d. für Ertheilung eines erſprießlichen Religionsunterrichts in 
der Volksſchule iſt die warme und lebendige Glaubensüber⸗ 
geugun ded Lehrerd Moment, welches einer methodiſch rich⸗ 
igen Behandlung erft ihren Erfolg ſichert. 

Bet der Discuffion wurde vor allen Dingen feftgeftellt, daß 
die sub c. angeführten Momente der unterrichtlihen Thätigkeit 
durchaus nicht etwa in der Zeit nach einander zur Ericheinung kom⸗ 
men müßten, fondern vor allen Dingen fommt es eben darauf an, 
in die bibliſche Geſchichte hineinzuſchauen und da praktiſch, lebens⸗ 
voll den Inhalt zu zeigen. Auch die eigene Erfahrung wird oft 
mit Nutzen zu verwerthen ſein. 

Zweiter Tag der Conferenz. 

19) — für den Unterricht im Garten⸗ und Obſtbau. Ref.: 
eg.⸗Rat 

In —* es praktiſchen Gartenbaues und der —— 
wurde feſtgeſtellt, daß jeder Seminarift in beſtimmten wöchent! den 
Stunden alle Arbeiten und Deihäftigun en erlernen müffe, welche 
notbwendig find, um den Boden binlänglich vorzubereiten, Pflanzen 
u zieben und Obftbäume zu veredeln, daß in Bezug des leptern 
eder Seminarift beim Abgange eine Probe abzulegen im Stande 
ki. Jedes Seminar wird in einem fpectellen Lehrplan das Nähere 
nachweifen. In Betreff der Theorie für Garten- und Obitbaums 
zucht jet ein abgefonderter Unterricht nicht zu ertheilen. Sie ſchließt 
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an den naturkundlichen Unterriht an und wird bei den be 
treffenden Stellen defjelben angereiht werden. 

A. Anſchluß an die Naturgefchichte, a. im — iſt beſon⸗ 
ders Rüdficht zu nehmen auf die nützlichen und ſchädlichen Thiere; 
b. bei der Pflanzentunde ift Beichreibung, Anbau und Verwendung 
1) der Gemüjearten, 2) der Yutterpflanzen, 3) der Arzneigewächſe 
beionderd zu beachten, jowie die Ernährung der Pflanzen, Verviel⸗ 
fältigung und Berfegung berfelben, Beredlung der Obftarten, von 
ben Lebendbebingungen der Pflanzen, die A erumg und Loderung 
des Bodend zu berudfichtigen; c. bei der Mineralogie ift auf bie 
Bopdenarten einzugehen. 

B. Anſchluß an die Chemie. Bon der fehlerhaften Boden- 
milchung, der Düngung, deren Einfluß auf die Pflanzen Stoffe, 
woraus fih die Pflanzen auferbauen, find zu erörtern. Auch die 
Verwendung der Pflanzen zu technifchen Zweden z. B. Brauerei, 
Brennerei, Zuder:, Eſſigfabrikation, ferner die Gasbereitung, Bildung 
des Torfes, Braun und Steinkohle ift zu beiprechen. Es find da- 
bei Bücher wie die von Gloger, Tſchudi, Berlin und Fribe 
zu benupen. 

ꝛc. 

220) Bericht über die am 12., 13. und 14. September 
1865 in Brünn ſtattgefundene Wanderverſammlung 

deuticher Bienenwirtbe. 

Die Verhandlungen ber Unterrichts. KEommiffion bes Hauſes ber Abgeord⸗ 
neten über Betreibung der Bienenzucht in den Schullehrer-Seminarien find im 
Centrafblatt 1865 Seite 339 folg. abgebrudt. Auf fein Erſrchen ift in diefem Jahr 
einem Preußifchen Lehrer die nöthige Unterſtiltzung aus Fonds des Minifleriums 
geroährt worden, um ber Berfammlung ber dentichen Bienenwirthe in Brüun 
eiwohnen zu können. Derjelbe hat über die betreffenden Verhandlungen ben 

im Auszug folgenden Bericht erftattet. 

Auf der im v. J. in Gotha abgebaltenen XIH. Berfammlung 
der deutfchen Bienenwirthe wurde Brünn ald diesjähriger Ber- 
ſammungeort beftimmt ; als Präfidenten der XIV. Wanderverſamm⸗ 
ung wurden Herr Eyril Napp, Prälat des Auguftinerftiftd in Alt- 
brünn, und Herr Dr. Ziwansky, k. k. Negimentdarzt in Brünn, ein⸗ 
ftimmig ermwählt. 

Als Berfammlungstage waren der 12., 13. und 14. Septems 
ber c. feftgejeht. Verbunden mit der Berfammlung war eine And- 
ftelung lebender Bienen und manntgfacher Bienenzuchtd-Gegenftände. 

Die Berfammlungd-Räumlichkeiten waren im maͤhriſch⸗ſtändi⸗ 
ſchen Augarten zu Brunn. Die Präfenzlifte der Verſammlung weiſt 
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305 Theilnehmer auf, darunter Abgeordnete von verſchiedenen hoben 
deutfchen Regierungen, Iandwirthichaftlichen und apiſtiſchen Vereinen. 

Der 12. September c. war der erite Berfammlungstag. Früh 
9 Uhr begrüßte der erite Präfident Herr Prälnt Napp die Ber: 
ammlung Namens der hoben eanbesregierung und der k. f. mäbriidy- 
hlefiichen Gejellihaft zur Beförderung des Aderbaues, der Natur: 
und Landeskunde und theilte mit, day zur Beltreitung der Koften 
der Verfammlung, von der hohen Landedregierung 300 Gulden, von 
der k. k. m. ſchl. Aderbaugejellihaft 300 Gulden und von der Stadt 
Drünn ebenfalld 300 Gulden bereitwilligft verlieben worden ſeien. 
Herr Bice-Bürgermeifter Herlth bewilllommnete die Imker Namens 
der Stadt Brünn. Dur Erheben von den Sitzen bdrüdte die 
Berfammlung ihren Dank für den freundliden Empfang aus. Prä⸗ 
fident Prälat Napp verlad die Geihäftdordnung umd gab ald Ein- 
leitung zu den Verhandlungen eine Ueberſicht der Geſchichte, 
weldhe die Bienenzucht in Mähren hat. 

Den Eröffnungsvortrag: „Weitere Mittbeilungen über 
die 1864 in Deutſchland eingeführte ägyptiſche Biene” 
hatte das Präfidium dem Referenten aufgegeben. Referent gab zu⸗ 
nächft in kurzen Worten die Gefchichte, welche Die age e Biene 
Igon por ihrer Cinführung in Deutichland hat. ie äguptijche 

tene überlebte den überaus bienenfeindlihen Winter von 1864 zu 1865 
und lieferte den empirifhen Beweis, dab dad Geſchlecht apie zu den 
Eosmopoliten unter den Thieren gehört, und dab die Bienen ber 
Tropen aud in Ländern gebeiben, deren Jahreszeiten ein ertremeß 
Klima haben. Eine befondere Ei enthümlicheit der ägyptiſchen Va⸗ 
rietät iſt die geohe Neigung der Arbeitöbienen zur männlichen Eier⸗ 
lage. Diefe Erſcheinung (Parthenogenefiß) ſpricht für die Frucht» 
barkeit der apis fasciata. Obgleich die Bienenmutter weiter nichts 
als eine geſchlechtlich entwidelte Arbeitöbtene it jo bat das Schild⸗ 
hen der aͤgyptiſchen Königin doch nicht die gelbliche Farbe, bie es bei 
ben Arbeitern bat. Erwägt man, dab die eriten Hinterleiböfegmente 
der apis florea ziegelrotb und die Männchen diefer Species nur 
Ihwarz find, fo fieht man fi veranlaßt, die Nichtfärbung des 
Schildchens bei der apis fasciata ald eine Cigenthümlichkeit ber 
Bartetät — Der empiriſche Beweis fur die wiſſenſchaft⸗ 
lichen Unterſuchungen, pr apis fasciata nur eine DBarietät von 
apıs mellifica tft, wird erft geführt fein, wenn nachgewieſen ift, daß 
die Miſchlinge der ägyptiſchen und nordiſchen Biene unter IF wie. 
der zeugungdfähig find. Schon jept Tann mit ziemlicher Sicherheit 
angenommen werden, daß die Dilhlinge der aͤgyptiſchen und nor» 
diſchen Biene Aufſchluß über die Entftehung ber verjchiedenen Racen 
der apis mellifica geben werben. 

er zweite Präfident Herr Dr. Ziwansky eröffnete hierauf die 
Berbandlungen über folgende Fragen: 
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1. Welchen Urſachen find die VBerlufte zuzuſchreiben, 
welde die Bienenwirthbe durd den lepten Winter nad 
übereinftimmenden Berichten in allen Gegenden erlitten 
haben, und welche Vorſichtsmaßregeln ergeben No daraus für den 

ienenwirth, um fidy in Zukunft vor gleichen Verluſten zu fichern? 
Pfarrer Diierzon aus Karlsmarkt bei Brieg, von dem Präfi- 

dium mit der einleitenden Beantwortung der Srage betraut, wieß 
nad, daß die Berlufte, weldhe die Imker Deutſchlands im vergan- 
genen Winter erlitten haben, dem abfoluten und relativen Honig⸗ 
mangel, der fogenannten Ruhr und dem Wafjermangel zuzujchreiben 
jeien. Um fich vor ähnlichen Verluften zu ſchützen, muß den Bienen 
ſchon im Herbite ausreichender Bedarf an Honig gereicht werden, 
und muß der Züchter dafür forgen, daß die Wintervorräthe über 
dem Winterfibe der Bienen ftehen, damit die Bienen bei ftrenger 
Kälte denjelben nachrüden können. Um den Audbruc der Ruhr zu 
verhindern, muß den Bienen gejunder und nahrhafter Honig als 
Winterfutter gelaffen werden. 

In nicht zu warmbaltigen Wohnungen bilbet In ftetd Nieder- 
ſchlag, ſo daB die Bienen auch im Winter in ihren Wohnungen 
Waller finden. 

2. Sind die Ableger in Wahrheit den natürlidhen 
Shwärmen vorzuziehen? 

Pfarrer Stahala aud Weißenkirchen entichied fich für Ableger. 
Naturſchwärme haben eine alte Mutter, deren Fruchtbarkeit im Er⸗ 
löfchen ift, kommen oft erft nach der Haupttrachtzeit, und durch Die 
Nachſchwärmer wirb der Mutterftod entwölfert. Won Ablegern kann 
man rechtzeitig junge Mütter erbrüten laffen, Tann fie in normaler 
Stärke rechtzeitig und zu gelegener Zeit heritellen. Pfarrer Zeut- 
ſchert aus Wien machte bemerflih, dab das Herftellen von Kunft- 
ſchwärmen Einfiht in den Haushalt der Biene und praltiihe Ge- 
ſchicklichkeit vorausſetze. Die noch folgenden Redner erläuterten die 
Auslaffungen der VBorredner; Pfarrer Dzierzon hob hervor, daß bei 
ber rung befonderd Zeit und Trachtverhältniffe zu berückſich⸗ 
gen feien. 

3. Sft ein befonderer, durh einen Schied abge- 
Ihlofjener Honigraum im Bienenftode mit beweglidem 
Bau vortheilhaft? 

Imker Dathe aus Eydtrupp bei Hannover hielt einen bejon- 
deren Honigraum in der Dzierzonſchen Beute für nothwendig, um 
guten Honig zu ernten, und verfuchte die Auslafjungen aller Imker 
j" widerlegen, welche in Gegenden mit nur Frühjahrs⸗Tracht einen 
efondern Honigraum nicht angebracht wiffen wollen. Referent wied 

nach, daß Vorredner auf die geftellte Frage nicht geantwortet habe, 
da nach dem Sinn und Wortlaut der Frage zu entjcheiden fei, ob 
der Honigraum der Dzierzonſchen Beute durch einen Schied vom 
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Brutlager des Volkes & trennen el, und wied nad, daß ein Schied 
die Behandlung des Ständerftodd erſchwere und etwa nur im La⸗ 
gerftode mit Vortheil anzubringen fei. Pfarrer Dzierzon ftimmte 
rückſichtlich des Ständerftodd dem Referenten bei und bielt einen 
Schied aud im Lagerjtode nicht für nothwendig. 

Da die im Programm für die Diskuſſion feftgejeßte Zeit be- 
reits verfloffen war, fo ſchritt das —32 Wattengeaß zur 
Ernennung der Preisrichter für die ausgeſtellten Bienenzuchtsgegen⸗ 
ſtände. Dem Preisrichter⸗Collegium waren 62 kaiſerliche Goldduka⸗ 
ten zur Verfügung geſtellt. 

In den Frühſtunden des zweiten Tages wurden die ausgeſtell⸗ 
ten Gegenſtände beſichtigt und von den betreffenden Ausſtellern er⸗ 
Härt. Um 9 Uhr Sean der zweite Präfident Dr. Ziwansky die 
Sipung, und die Berlammlung ſchritt zur Wahl des nächſtjährigen 
Berfammlungdorted. Mit Stimmeneinheit wurde Darmftadt als 
Berjammlungdort pro 1866 gewählt. 

Das Wort erhielt zunächſt per: F. von Hruſchka, k. k. Platz⸗ 
major zu Legnago im Koͤnigreich Venedig. Herr von Hruſchka theilte 
ein Verfahren mit, durch Anwendung der Centrifugalkraft den Honig 
aus den Bienenzellen zu ziehen, ohne Die Wachswaben zu zerbrechen 
und erperimentirte gratt mit der von ihm erfundenen Machine. 
-Sn Betracht, daß diefe Erfindung von hoher Bedeutung für bie 
praftiihe Bienenzucht al beichloß Die „erlammtung, Herrn von 
Hruſchka durch das Präſidium eine Dankadreſſe zu überreichen. 

Ein Mitglied der Berfammlung tbeilte ein Mittel mit, die 
bisher für unheilbar erflärte Kaulbrut der Bienen zu heilen. 

Der erfte Präfident eröffnete nunmehr bie bebatte über bie 
für den zweiten zn feſtgeſetzten Programmfragen. 

4. Iſt die Ruhrkrankheit der Bienen Tontagiöß, 
und welded waren die Haupturfaden dieſer in den lept 
abgelaufenen zwei Wintern graſſirenden Bienenpeft? 

Redner bezeichnete die Ruhr der Bienen nicht als Tontagiöß, 
Als urſache des Uebels wurde vorzugsweiſe ungeſunder der be⸗ 
zeichnet. Dr. Melicher aus Wien hielt die Ruhr für anſte end 
wogegen fie Pfarrer Dzierzon nur als Unvermögen der Biene be⸗ 
get net, den in ihren @ingeweiden im Winter angehäuften Unrath 
Anger zurüdzubalten, fo daß fie ihn wider ihre Natur im Stode 
von fi geben muß und damit die Wände ber Wohnung und die 
Waben beihmngt. 

5. Unter weldhen Bedingungen verdient ein Betrieb 
ber Bienenzucht als rationell bezeichnet zu werden? 

Kanonikus Stern aus Beeren führte aus, daß der bloße 
Empiriker im Bienenftaate dem thieriſchen Inftinkt die Herrſchaft 
überlafjen muß; denn jeder Eingriff in den Haushalt ‚der Biene, 
dee wider die Natur dei Inſelts ift, bringt dem Bienenvolke Ver⸗ 
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erben. Kann man im gewiflen Sinne die Biene auch in allen 
Wohnungsarten naturgemäß behandeln, fo ift ein rationeller Bienen- 
zuchtöbetrieb doch nur im Dzierzonſchen Stode möglich, weil nur 
diefer Stod geitattet, den Haushalt der Biene zu regeln und eh 
Thätigfeiten Ziel und Richtung vorzufhreiben. Pfarrer Dzierzon fand 
die Frage volljtändig beantwortet. 

6. Weldhe Regeln find bei Erneuerung der Waben 
zu beadten? 

Semlitſch, geiftlicher Rath zu Grab, wies nad, daß durch die 
in den Zellen zurüdbleibenden Stymphenhäutgyen vi Zellen endlich 
jo verengt werden, dab es der Mutterbiene jchwer wird, Eier in 
diefelben zu legen. Redner empfahl, etwa alle 3 bi8 6 Sahre wäh- 
rend der Zrachtzeit die alten Waben aus den Stöden zu entfernen, 
welche eine heurige Mutter haben, weil ſolche Völker inftinftmäßig 
nur Arbeitöbienenzellen bauen. Imker Dathe aus Hannover be— 
merkte, dag alter Bau ein guter Wärmebehälter ſei, weshalb Völker 
mit altem Bau in der Regel gut überwintern. Pfarrer Dzierzon 
ab an, dab man im Stud mit unbewegliden Waben in einem 
abre die rechte und im andern die linke Seite ausſchneiden müfle, 

um den Bau zu erneuern. 
Darauf erhielt Referent dad Wort, um die folgende Frage ein- 

leitend zu beantworten: 
7. Welchen Werth haben Nachſchwärme, und wie iſt 

in honigarmen Gegenden zu verfahren, um fie entwe- 
der ganz oder thunlidhft zu verhindern? 

achſchwärme bauen inffinftmäßig nur Zellen für Arbeitöbie- 
nen, ſchwärmen in demfelben Jahre nicht wieder, und da fie eine 
junge Königin gaben, jo find fie im folgenden Jahre gute Zucht- 
ftöde. Um ſtarke Nachſchwaͤrme zu erhalten, muß man den Mutter- 
tod nad Abgabe ded Vorſchwärms an die Stelle eined andern 
volfreihen Stoded ftellen. Sm Stod mit bewegliden Waben ver- 
bindert man die Nachſchwärme, wenn man alle Weifelzellen bis auf 
eine zerftört. Da im Stode mit unbeweglichen Waben dad Zer- 
ftören der Weiſelzellen nicht ausführbar iſt, fo entziehe man ihm 
rechtzeitig auf einige Stunden den größten Theil feined Volkes; das 
Volk fühlt fofort feine Schwäche und zerftört jelbit alle überzähligen 
Weiſelzellen. 

Pfarrer Dzierzon empfahl gleichfalls das Verſtellen der Stöcke. 
Zwei Ftagen des Programms, weſentlich gleichen Inhalts, wur⸗ 

den zugleich zur Beſprechung geſtellt: 
8 Wie laſſen ſich zwei oder mehrere Bienenvölker 

auf bemjelben Stand am leidhteften und vortheilhafte- 
ften vereinigen? und 

9. Wie verhindert man bei Bereinigung und Ver— 
37 
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ftellung von Bienenvölfern fiher Feindſeligkeiten und 
Schlädtereien? 

Bringt man die einem Volke zuzutheilenden Bienen in den 
Honigraum ded andern Volkes, fo theilt ſich Inen der Geruch des 
darunter befindlichen Volkes mit und beide Völker vereinigen ſich 
ohne Beißerei zu einem Volle. Am vortheilhafteften geſchieht Die 
Dereimigung am Schluß der Honigtradt. Wirthſchaftsrath Hofe 
mann aus Wien erflärte, daß fich verſchiedene Völker friedlich ver- 
einigen, wenn fie vorher ftark beräudert werden. Pfarrer Dzierzon 
a: vor, die ji vereinigenden Bienen etwa durch Zuſammenſchütten 
n gegenfeitige Verlegenheit und Angft zu bringen. Damit fidy die 
Bienen nach der Vereinigung nicht wieder verfliegen, fol man nur 
Nachbarſtöcke zufammenbringen. 

Da die für die Diskuſſion feſtgeſetzte Zeit längſt verfloffen war, 
jo mußten fünf Fragen ded Programms unerörtert bleiben. — Auf 
Antrag des Preisgerichtd ertheilte das Prafidium im Beifein eined 
Abgeordneten der k. k. Srepierun 22 Geld-Prämien und 7 lobende 
Anerfennungen. Mit üblichen Yörmlichkeiten wurden die Verhand- 
lungen geſchloſſen. 

Die Ausftellung war überaus lehrreich und intereffant. 28 Bie- 
nenzüchter hatten 170 Gegenftände auögeftellt. Sorgfamft und finnig 
waren bie jämmtlihen Ausftellungsobjecte in fünf Abtheilungen ges 
bradt: 2 Befegte Wohnungen, 2) Unbefepte Wohnungen, 3) Bie- 
nengerätbichaften, 4) Bienenprodufte und 5) Wiffenfchaftliche apiſtiſche 
Sammlungen und Präparate. 

221) Referat in einer Seminardirectorens&onferenz 
über die Geſichtspunkte, welde für die Erziehung 
und den Unterriht in den Seminaren befonderd ind 
Auge zu faſſen jind, um beide einheitlih nah Maß— 

gabe des Zweckes zu geftalten. 

Den Zweck ded Seminar ſpricht bas Regulativ vom 1. October 
1854 mit den Worten aus: 

Die Seminare follen Pflanzftätten für fromme, treue, ver- 
Itändige, dem Leben ded Volkes nahe ftehende Schrer fein, 
die fih in Selbftverleugnung und um Gottes willen der 
—— — Jugend in Liebe anzunehmen, Luſt, Beruf 
und Befahigung haben.” 

Hiernach hat da8 Seminar in feiner ganzen inritung in 
der erziehlichen Einwirkung und tm Unterricht eine folde Durch⸗ 
bildung bis ind Einzelne hinein zu erhalten, daß Alles conjequent 
dieſem Zwede dient, und die ganze Organifation bis ind Kleinfte 
binein nad diefem Ziele hin wirkſam gemacht wird. 
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Seminare find mehr ald andere Bildungsanftalten darauf an- 
gewiejen, fich ihrer Zöglinge völlig zu bemädhtigen und fie unter 
eine einbeitlihe Einwirkung zu bringen. Daher ſei notbwendig, daß 
die Zöglinge in einem audreichenden und zwedmähig geordneten 
Internat beifammen wohnen; nur in dieſem fönnen Erziehung und 
Unterricht ſich wechjelfeitig ergänzen und unterftühen. | 

Als Gelichtöpunfte, welche dabei bejonderd ind Auge zu fallen 
feien, nalen folgende gelten: 

1) Die NRäumlidhfeiten ded Seminard, vom Boden» 
raum bi8 zu den Souterraind, Hof, Garten und Apar- 
tementd nicht audgefchloffen, müflen fo reinlih und 
fauber gehalten werden, daß die Zöglinge dadurch eine bleibende 
und wirffame Anfchauung für die Werkitätte und Umgebung ihrer 
Ipäteren Thätigkeit erhalten. Ebenſo müffe die größte Ordnung in 
den Bücher» und Kleiderfchränfen, Stuben und Kalten der Zöglinge 
aufrecht erhalten werden, fo daß feine Bücher, Hand⸗, Hald- und 
Taſchentücher und dergleichen berumliegen, daB jeder Seminarift 
feine Kleidungsſtücke gegeiönet und verzeichnet habe, daß auch rich⸗ 
tige Verzeichniffe der Bücher geführt werden, und daß jeber Zögling 
feinen eignen ai 101 Kleider-, Bücher: und Brodſchrank habe. 
Wenn der Seminarift jo felbft Reinlichfeit und Ordnung aud im 
Kleinen lieb gewinne, laffe ſich erwarten, dab der Sinn dafür bei 
ihm jo audgebildet werde, daß er auch ald Lehrer das Bedürfniß 
fühle, in der Schule, in der Kleidung der Kinder, in Büchern und 
Heften Alles fauber und ordentlid zu halten und in dem Halten 
darauf feine Befriedigung zu finden. 

2) Das Anftaltöleben müffe fi ftreng und pünkt— 
lich nad der Glode regeln. hon vor dem Schlag mülle 
Feder in dem Lehrzimmer, in der Arbeitöitube, in der Andacht fein; 
die Unterrichtöftunden müſſen ebenfo pünktlich gejchloffen werden, als 
fie anfangen; die Gebete dürfen fih nicht zu ſehr auödehnen; 
während ver Arbettöftunde dürfe ein Hin- und Herlaufen, Suchen 
nah Büchern und Mufikalien für dad Orgel- und Alügeljpiel nicht 
ftattfinden. Bei Tiſch müfjen die Speifen in einer feiten Ordnung 
aufgetragen werben; Jeder müfle vor dem Gebete erjcheinen. So 
müfte ein frifcher, erafter Zug in das Anftaltöleben und die Rege⸗ 
lung der Thätigkeiten kommen. | 

Es fet Aufgabe der Haus: und Tagesordnung, daß fie in wohl« 
gegliederter und durchdachter Weiſe auch dad Kleine berüdfichtige 
eh dem Ganzen einen feftitehenden und durchſichtigen Gang vor- 
eichne. 

Wie es bei der Ausarbeitung darauf anlomme, dab nichtd vers 
geilen und ein Mares Bild des ganzen Getriebed mit den großen 
und Heinen Rädern gegeben werde, jo jet für die Durchführung Die 
Hauptiache, daß Alled konſequent befolgt und nicht willlürliche Ab- 

37° 
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weichungen geduldet werden. Eine mangelhafte Hausordnung, welche 
ftreng befolgt wird, ift beffer ald eine gute, Die mangelhaft befolgt 
wird. Und häufige Abänderungen, felbit, wenn fie Verbefferungen 
find, erzeugen eine Erlahmung ded Anſtaltslebens. 

gehe Regel und Norm, wenn fie ftreng gehandhabt wird, ift 
den jungen Leuten nicht läſtig; fie fühlen ſich darin vielmehr wohl, 
wenn fie ſich einmal eingelebt haben. 

) Aber folde reinlidhe, faubere Formen, folder 
ftreng geregelter Gang bed Anftaltölebend maht ſich nicht 
von veipft Die Lehrer müflen die lebendige Seele deffelben fein 
und bleibe. Wo es fih überhaupt erft darum handelt, dad Leben 
der Zöglinge und vielleicht auch da8 der Lehrer in foldhe feite 
Normen und Formen bineinzuleiten und darin zu einer bleibenden 
Öemöhnung zu geftalten, da muß der Direktor felbft der Alles durch⸗ 
dringende Sauerteig fein; er ſelbſt muß überall fein, anordnen, ref- 
tificiren, moniren, überwaden, unermüdlih den Ausjchreitungen 
wehren, bid das Leben einen feiten Beitand erlangt hat. Allmälig 
giebt er dann die Aufficht an die Lehrer ab und zieht fidh von 
dem kleinen Dienfte, der DR mürbe macht, als ber große, zurüd. 

Durdaus nothwendig tft, dab ein, noch befler, zwei jüngere 
unverheirathete Lehrer den Zöglingen möglihjt nahe wohnen, jo daß 
fie auch in der freien Zeit dad Verhalten beobachten, den Ausbrüchen 
der Rohheit ſteuern und fi von allen Vorgängen möglichſt in 
Kenntniß erhalten können. Diefe Lehrer mäffen mit den Semi⸗ 
nariften in denfelben Räumen jchlafen und mit ihnen een. Die 
Aufficht über die Arbeitöftunden dagegen wechſelt unter allen Seminar: 
lehrern; ebenfo bat jeder derfelben bei den Bewohnern einiger Stuben 
die Reinlichleit in den Zimmern, die Drdnung in Kleidungsftüden, 
MWäfche, Büchern befonderd zu fontroliren. 

Der Direltor aber bat ſich von Allem in Kenntniß zu er- 
halten. Gut tft ed, darauf zu fehen, daß die Zöglinge feine anderen 
über, als die, welche fie im Seminar wirklich brauden, mit» 
ringen. 

In den Arbeitöftunden haben die Lehrer längere Zeit zu ver- 
weilen, mit den Zöglingen gleichzeitig zu arbeiten, theild um ſich zu 
überzeugen, ob alle fleißig arbeiten und womit fie ſich beichäftigen, 
hein bei ihnen Anleitung, Rath und "Hülfe bei einzelnen Arbeiten 
zu ertheilen. 

Hier ift die Gelegenheit gegeben, ben Zöglingen näher zu treten 
und gemüthlich wohlthuend, väterlidh milde auf f. einzuirten und 
Dadurd ihnen ein Vorbild zu geben, wie fie felbft mit ihren künf⸗ 
tigen Schülern zu verkehren haben. 

Es ift died auch je wirkſam dafür, das fie das Haus und 
das Leben in der Anftalt lieb gewinnen. 

4) Denn die Auffaffung fol jeder Zögling von feinem Aufent- 
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halt in dem Seminar gewinnen, daß der Hauptzwed tüchtige und 
ernfte Arbeit ift, und daß er darin feine Freude und Befriedigung 
findet. Referent erinnert dabei an ein Wort Göthed, weldyes für 
Seminare bejfondere Beadhtung verdiene. Es laute: Du fehnft 
Dich, weit hinaus zu wandern, bereiteft Dich zum rafchen Flug; 
jet treu Dir ſelbſt und treu den Andern, fo ift das Enge 
weit genug. So fei aud) in den jungen Naturen eine Neigun 
dem fie beengenden Anftaltöleben ſich zu entziehen und ſich au erhal 

" der Anftalt zu zerftreuen; diefer Hang Führe theild zum Serum» 
treiben und Prictöthum, tbeild zum Gafthausbefud oder zu unzu- 
träglihem Berfehre mit ungeeigneten Familien. Dadurch werde der 
Zögling ſich felbft untren und lege den Grund zu einer untreuen 
Amtöfüheung. Daher fei ed eine wichtige Aufgabe ded Seminars, 
in den Zöglingen einen häuslichen Sinn zu nähren, der feine Be- 
friedigung in der ftillen Berufsarbeit finde und in den engen und 
anſpruchsloſen Berhältniffen der Schulthätigkeit fich genüge. 

5) Um dies zu begünftigen, müffe der Direktor darauf Bedacht 
nehmen, die Zeit i zu vertheilen, dag immer Beichäftigung gegeben 
ift, und fein Raum zum Müßiggehen bleibe. 

Daß Arbeiten müſſe feine Zeit und zwar feine wohl begrängzte 
Zeit haben; aber auch die Freizeit dürke fih nicht zu fehr aus⸗ 
dehnen. Turnen, Gartenarbeit, Baden, Schwimmen, Botanifiren, 
Clavier- und Drgelübungen feien fo zu legen, daß immer nur einzelne 
Stunden zur freien Dispofitton ftänden. Dad Tagewerk müfje einen 
folden Berlauf haben, daß die Zöglinge bis auf wenige Zeit immer, 
aber mannigfaltig beſchäftigt jeien, daß die Beſchäftigung jo reich an 
Abwechſelung ſei, dab fich kein Meberdruß und feine Abſpannung 
erzeuge. 
: eftftehenbe Drdnung, die nicht willkürlich alterirt werden darf 

und nur mit den Sahredzeiten wechſelt, ift auch hier nothwendig. 
Jede Klaffe bat den Sommer hindurdy ihre ein für alle Mal be- 
ftimmten ®artenarbeitd-, Turn: und Badeftunden, bei denen nur 
Die eüterung Ausnahmen bedingt. Es muß eine recht angelegent- 
liche Sorge des Direktors fein, ed dahin zu bringen, daß die Zoͤg⸗ 
linge die Gartenarbeit, die Zurnftunden nicht ald Frohndienft an⸗ 
jeben, fondern mit Liebe und Eifer dabei find. Es wird die nur 
gelingen, wenn jenem Hange zum Auöfliegen und zum Verkehr 
außer der Anftalt ein bausliher Sinn und der Trieb zur treuen 
Thätigfeit wirkſam entgegengetreten fei. 

6) Diefen zu nähren, tft eine Aufgabe, weldye verdient, daß 
man immer aus neue ihr fein Nachdenken widme. Wichern 
babe jeher wahr gejagt, man müffe darauf bedacht fein, die Ein- 
tömigfeit und Cinförmigfeit des Anftaltölebend zu bejeitigen, dieſem 
immer neuen Reiz und Srifche dadurch zu geben, dab man die Kunſt 
lerne, möglichft viele Zefte zu feiern, die nichts koften. Für an- 
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ſpruchsloſe Kinder fet e8 ein Feſt, wenn die Mutter Bratäpfel mache 
und austheile. Auh im Seminar können Feſte, die viel Geld 
foften, nicht oft gefeiert werden; aber dennoch müffe auch hier Rat 
eichafft werden; es fei auch gar nicht ſchwer. Zunächſt bieten fi 
fir jeden Sommerabend die Geſänge im Seminargarten bar; es 
jet auch eine zwedmäßige Einrihtung, an den Sonntagen Nach 
mittags, etwa um 5 Uhr im Garten eine längere mufitalifihe Unter- 
haltung einzurichten, am Königdgeburtötag, vor der Entlaffung der 

biturtenten, an einzelnen vaterländifchen Gedenftagen z. B. 18. Sunt, " 
3. Auguft, 18. October koͤnnen Nachmittags Spaziergänge gemacht 
und unterwegs Kaffee oder Bier genofjen werden; ein Mal im 
Sommer fönne ein längerer Spaziergang gemacht werden. Im 
Winter können Sonntag Abend — Unterhaltungen, bei 
denen auch paſſende Erzählungen, Gedichte und dergl. vorgeleſen 
werden, veranſtaltet werden; dieſen koͤnnen Jämmtliche Lehrer mit 
ihren Familien beiwohnen. Wenn die Anftalt ein naturhiſtoriſches 
oder phyſikaliſches Kabinet hat, jo könne der regelmäßige Beſuch 
einzelner Abtheilungen, oder dad rperimentiren mit Luftpumpe, 
Elektriſirmaſchine, Telegraphen u. |. w. Unterhaltum gewähren; in 
ähnlicher Weile find die Bilderwerke der Bibliothet zu verwerthen 
und überhaupt dafür zu forgen, daß Fein Schag der Anftalt tobt 
und unbenugt liegt. Namentlich find auch einzelne Etunden am 
Sonntag Nachmittag dazu zu benupen, einzelne Intereffante Sachen 
" B. Sinai und Golgatha von Strauß, Abjchnitte von Jerem. 

otthelf8 Leiden und Freuden vorzulefen oder vorlefen zu laffen. 
Auch muß man Bedacht nehmen, von auemärtigen Kräften für die 
Anftalt Nugen zu ziehen: z. B. von Milfionaren, Reifepredigern, melde 
in die Nähe fommen, Vorträge halten zu laffen, oder Chemiker 3. 
D. den Apotheker der Stadt zu Vorträgen über einichlagende Ge⸗ 
biete der Chemie zu veranlaffen, gute Saͤnger, Mufiter, die nicht 
Be für Geld, fondern auch einmal bloß für gute Worte etwas zum 
Beten geben, für künſtleriſche Genüffe zu gewinnen. 

Ze mehr man darauf ausgeht, um fo mehr findet man; freilich 
fol Alles bloß zur Erfriihung dienen, um die Herzen um jo mehr 
I die Sache zu gewinnen, nicht um fie abgusiehen und zu zer⸗ 

euen. 
Herr Geh. Dber-Reg. Rath Stiehl fagte einmal, das Semt- 

nar müfle doch auch darauf bedacht fein, den Seminariften einen 
Geſchmack an häuslichen Vergnügungen unb Freuden zu ermeden. 
Wie ein ordentlicher Familienvater Abends fein Vergnügen nicht 
beim Glaſe Bier auswärts fuche, fondern dies daheim mit den 
Seinen zufammen trinke, fo müſſe man auch bei den Semtnariften 
dahin ftreben, daß fie fi) unter einander bei beſcheidenen Genüffen 
behaglich fühlen. Daber halte Referent e8 für wichtig, der Haft, mit 
der das Mittagd: und Abendefjen verzehrt werde, zu fteuern und es 
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bahn zu bringen, daß dabet auch gemüthlich geplaudert werbe. Des⸗ 
halb fer es aus ut, wenn die Seminariften beim Defonomen Abend 
bet Tiſche Bier laufen, wenn fie Sonntagd Nachmittags fich Kaffee 
bereiten laſſen fönnten, damit fie nit Gafthäufer befuchen. 

Dad jeien etwa die wefentlichiten Gefichtöpunfte für die Er- 
tehung, ſoweit fie außer dem Unterricht liege und neben diefem 
Bergebe. Der Unterricht aber fei dad innerlichfte Stüd der Er: 
tehbung. Alles, was bisher genannt fei, ſolle dazu dienen, feine Er⸗ 
* und Wirkung zu ſichern. 

Für den Unterricht im Seminare feien 3 Gefichtöpunfte be- 
ſonders entfcheidend. 

1) Er ill erziehend fein, und zwar in einer zweifachen Richtung: 
a. in ethiſcher, b. in formeller Hinfiht. Sede de Ge⸗ 

ſchichte, jedes Lied, jeder Spruch und jedes Stück des Katechismus 
—— die Beftimmung, in das Leben des Zoöglings überzugehen. Alles 

eriteben bezwede nur dad Thun und Berolgenn. Darum mülfe der 
Unterriht darauf: ausgehen, dab Furcht, Liebe Gotted, Glaube, 
Heiligung gewedt werde, daß der Zögling die Gnade Gotted in 
Ghrifto an ſich erfahre, daß die Liebe Chrifti ihn dringe, dem zu 
leben, der auch für ihn geftorben tft. Auch der Inhalt des Echo. 
buchs und die vaterländiiche Gejchichte haben die Beitimmung, das 
fittliche Leben zu fördern. Es fer auch dafür zu forgen, dab der 
Inhalt eine reinlihe durchſichtige Form erhalte, das geſchehe durch 
die Pflege der Sprache und ded correcten mündlidhen und fchrift- 
lichen Ausdrucks, ud die Sauberkeit in Handichrift und im Zeichnen, 
durch die körperliche Ausbildung, wie fie dad Turnen bezwede. 

Es ſei wichtig, daß bie Andachten ben Religtondunterricht, Ber: 
ſtändniß der Schrift und Belanntichaft mit dem Liederjchage unter- 
ſtützen; andererſeits folle dad in den Lehrſtunden Gelernte in den Ges 
beten feine Verwendung zur Befruchtung und Erbauung des inneren 
Lebens finden. 

2) Der Unterriht im Seminar folle vorbildlich fein für den in 
der Volksſchule. 

Dad Negulativ enthält dafür folgende Gefichtöpunfte: 
a. Der Unterricht joll in fittlicher Beziehung muftergebend fein. 

Die Zöglinge find ald angehende Lehrer zu betrachten, welche liebe- 
voller Ernft und theilnehmende Hülfeleiftung fchon in ihrer Bor: 
bereitung gewöhnen fol, die ihnen fpäter anzuvertrauenden Chriften- 
finder Chrifto, ihrem Heilande, auuführen 

. daß die Stofigebiete der Volksſchule auch den Kern des 
Seminarunterrichtes bilden; 

c. daß der Unterricht in einer der Schule analogen Form be: 
handelt wird. 

In Betreff ded erften Punktes müſſe namentlich darauf geachtet 
werden, daß die Forderungen nicht überjpannt werden, da Die da⸗ 
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ur verurjachte Mangelhaftigkeit der LZeiftungen zur Ungeduld und 
Härte reize. Ueberhaupt fet ja für den Umfang und die Auswahl 
des Stoffes lediglich die Unterrichtötüchtigfeit maßgebend. Wenn 
der Seminarift das Unterrichtögebiet der Elementarſchule vollftändig 
beberriche, fo daß er einen correkten, verftändigen Unterricht ertheile, 
fo jet der Zwed erreiht. Man müſſe darauf eben, daß der Unter- 
richt Snnerlichkeit, Klarheit habe und dadurdy innere Frucht ſchaffe; 
dieje leide aber, wenn die Ziele Äußerlich hoch geftellt werden. Vor⸗ 
bildlich müſſe der Unterriht auch in Bezug auf die Form und 
Methode fein. Die Wege ded Erkennens und Verftehend, der Ein- 
übung, Befeftigung, müſſen weſentlich diefelben fein, wie in ber 
Schule. Die Anſchauung und Veranſchaulichung fet auch hier bie 
Grundlage, von der aus fih allein ein klares Verſtändniß erzielen 
laffe. Das Seminar habe daher die Pflicht, alle die Anſchauungs⸗ 
mittel jelbjt zu gebrauchen, welche bie Zöglinge Tünftig benugen 
folen. Die Art, wie in eine biblifche Gefchichte, in ein Lied, in ein 
Gedicht und Leſeſtück entwidelnd eingeführt, wie da8 Einzelne und 
darnach dad Ganze zur Auffaffung gebracht werde, ſei diejelbe wie 
in der Schule. 

Indem die Seminariften denken lernen, follen fie dadurd eine 
unmittelbare und wirkſame Anleitung empfangen, denken zu lehren; 
indem fie den Katechismus in verinnerlichender Weile verftehen und 
auf ihr innered Leben beziehen lernen, follen fie dadurch zugleich 
gelehrt werben, dies auch ſelbſt unterrichtend recht nah autbin. 

Nur eine ftätige, ununterbrochene Uebung in correfter Ausſprache, 
edanfenmäßigem Auddrude, vollitändigem Wiedergeben, raſchem 
ufanımenfafjen gewöhne auch, in der Schule Gleiches zweckmäßig 

gu machen und zu erzielen. Aber freilic) jet dabei wohl zu bemerken, 
aß trog aller Analogie in ber Methode die geiftige Thaͤtigkeit, bie 

zugemuthet werde, keine Kindesarbeit fein dürfe, fondern die ganze 
Kraft des Jünglings in Anſpruch nehmen müſſe. 

3) Wie Fi ſchon dur den Seminarunterricht die Uebung bin- 
durch ziehen müffe, welche Gewandtheit und Leichtigkeit in der Dis⸗ 
pofitton über den Stoff erzeuge, fo fei auch der Unterricht im der 
Uebungsſchule von großer qtiglein 

Feder Seminariſt müſſe in jedem Hauptfach einige wecen 
unterrichten. Diefe Lehrverſuche müſſen fo überwacht und geleitet 
werden, dat alle Fehler und Mängel bemerkt, beſprochen und bes 
feitigt werden fünnen. 

Die Schule müfje in ihrer feften Durchbildung und mufters 
ültigen Einrichtung dem Zögling ein Tlares Bild geben, Meben 
er guten Ordnung und der Zudt, die alle Thätigkeiten regeln, 

müffe ſich überall die Wärme und Kraft des inneren Xebend geltend 
maden, damit der Seminarift nicht äußerlich den Stoff bebanble, 
ſondern Inhalt anfchließen und für die Herzen fruchtbar machen lerne. 
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Indem das Seminar darnadh ftrebe, Kenntniffe und Gefinnung, 
Inhalt und Form einheitlich zu fördern und überall bet dem Unter: 
richt darauf ausgehe, lehrtüchtig zu machen, concentrire fich Die Arbeit, 
und es Tönne mit um fo mehr Energie dad Eime, was noth thut, 
ind Auge gefaßt werden. 

222) Lehrbücher der deutſchen Gefhichte für Shullehrer: 
Seminarien. 

Nah dem Regulativ vom 1. October 1854 ſoll in den preußifhen Schul- 
fehrer-Seminarien vaterländifche, d. i. deutiche Gefchichte betrieben werben. Es 
wird noch vielfach ein für dieſen Unterricht nach allen Seiten hin genilgendes 
Lehrbuch vermißt. Aus der dem Minifterium zugegangenen Beurtheilung eines 
ſolchen Buchs Fre wir nachfolgend die bie allgemeinen Anforberungen be» 
treffenden Anfichten. 

Die Anforderungen, welche gegenwärtig an eine für die Be» 
lehrung der reifern Jugend beitimmte Darftellung ber vaterländiichen 
Geſchichte gemacht werden, find folgende: 

1. Klare Hervorhebung der den Entwicklungsgang dieſer Ge⸗ 
Ihichte offenbarenden Thatſachen, 

2. Kennzeihnung des Characterd der hervorragenden Perfonen, 
welche in diefen Entwidlungdgang leitend und fürdernd ein- 
reifen, 

3. Andeutung der Kulturzuftände und ihrer allmäligen Ent- 
widlung, 

4. eine aud hriftlichem und patriotifhem Sinn hervorgegangene 
Anſchauung der Geſchichte, 

5. einfache, anſchauliche, aber zugleich edle, chriſtlich und patri⸗ 
oe erwärmende Sprache, von der Sünglinge angezogen 
werden, 

6. eine genügende, das richtige Verſtändniß ermöglidhende Aud- 
führlichteit, welche fowohl die einzelnen Begebenheiten und 
Perſonen in ihrer Stellung und Bedeutung gehörig erfaſſen 
hilft und den innern, urſächlichen Zuſammenhang ihrer Ent 
wicklung nachweiſt, als die Gewinnung eined jelbititändigen 
efchichtlichen Urtheils erleichtert. 

Die erften drei Anforderungen entjprechen ber materiellen, die 
leßtern drei der formellen Seite bei einem bildenden Geſchichts⸗ 
unterricht für Jünglinge. Ohne Zmeifel tft die Kenntniß der 
Thatſachen und der handelnden Perfonen, der Character der Bert: 
oden und die volksthümliche Eultur-Entwidlung von höherm Werth 
ald bloße Regiftrirung und Nomenclatur. Mit bloßer Auf: 
ählung von Schlachten und Friedensſchlüſſen, Jahreszahlen und 
amen thut gegenwärtig fein nerialler eined geichichtlichen Lehr- 

oder Hülfsbuchs fich mehr Genüge. Schlachten und Friedensſchlüſſe 



586 

find unter den geichichtlichen Perfonen in den meiften Källen von 
ea nnner Bedeutung, jo daß ihre Gefchichte, nicht ihre bloße 
Aufzählung, keineswegs unerheblich genannt zu werden verdient. 
Schon der Umftand, dab fidh bei den Schladhten alle Kräfte zur 
Erzielung einer günftigen Entiheidung zu hoͤchſter Anftrengung und 
Mannesthat potenziren, und daß bei den Friedendichlüffen das Wohl 
und Wehe der Völker auf Jahrzehente hinaus auf dem Spiele ftebt, 
ſodaß alle Einfiht und Energie erfordert wird, die beiten Erfolge 
und Garantien zu erlangen, macht beide, Schlachten und Friedens⸗ 
ſchlüſſe, bedeutſam genug, um fie nicht mit bloßer Aufzählung abzu= 
nden. Ohnehin hat die männliche Tugend ein natürliches Sntereffe 

an den Striegen und Siegen; überdied fteht die Eulturentwidlung 
damit oft in naͤchſter Beziehung. 

Mad die durch culturgefoichtliche Abſchnitte am Schluß der 
Perioden zu fördernde Gewinnung des geſchichtlichen Urtheild anbes 
trifft, jo wird dabei zu bemerken Fein, daß dad Urtheil über ganze 
Perioden eine fchwierige Sache für Tünglinge tft. Ste ericheinen 
bag noch nicht gereift genug, zumal fie tbatjächlich noch viel Mühe 
haben, einzelne Begebenheiten und hiftorifhe Charaktere ohne Vagheit 

ſachentſprechend zu beurtheilen. | 
NRüdfichtlih der äußern Anordnung ded Stoffd tritt auf den 

erften Blick ſowohl eine einfache Gliederung des Inhalts des ganzen 
Buchs ald der einzelnen Paragraphen und einzelnen ber bedeu- 
tenditen Begebenheiten entgegen. 

Bedeutiam iſt die getroffene Sho[Tmahl Im Wefentlihen 
wird diefelbe zu billigen fein. Sowohl die wichtigften Begebenheiten 
und Gricheinungen der politifchen Lebendentfaltung unſers Volks find 
beachtet, als auch viele hervortretende Eulturmomente berjelben in 
allen Perioden wmenigftend angedeutet. Zu leptern gehören z. B. 
folgende: ältefte Sitte, Volksgliederung, Götterverehrung, Lehns— 
und Gerichtäwejen, älteſtes Miffiond-, Klofter- und Kirchenweſen, 
Nittertbum, Moͤnchsorden, entitehende Irrlehren, Hanfa, Fehme, 
Ständemefen, mittelalterliche Volkäfitte, Schule, Gelehrſamkeit und 
Kunft im Reformationd-Zeitalter, Glaubendleben und Sittenzuftände 
nad dem dreißigjährigen Seien Pietismus und. Miffiondleben im 
17. bi8 19. Sahrhundert, kirchliche Erſcheinungen der Neuzeit, Philo- 
fopbie, Pädagogik, Litteratur, Mufit, bildende Künfte, Wiſſen⸗ 

aft. 
Nicht allzuleicht dürfte es fein, bei diefen Stoffen allen die» 

jenigen Beziehungen im Buch aufzufinden, welche den Entwicklungs⸗ 
ang der Geſchichte nachweiſen; Schüler werden dieſen Entwid» 
ungögang erit unter Leitung eines ſachkundigen Lehrers erkennen 
fernen. Auch bierauf hat der ſehr Inapp bemeffene Raum Einfluß 
geübt. Kam ed darauf an, überall die Entwicklung der Geſchichte, 
wenn auch nur in großen Zügen nachzuweiſen, dann blieb ed wün- 
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ſchenswerth, die Anfänge, die fernern Stadien der folgewichtigften 
Erſcheinungen und Cinrichtungen zu einander bis auf die Teptzeit 
berab in eine fenntlichere Bezichung zu ſetzen, und fie mit mehr 
Ehbenmäßigfeit zu behandeln. an wird ed billigen, dat Stoff: 
kürzungen vorzugdweile die ältere und mittlere Zeit treffen; aber 
der Nachweis der Entwidelungen wird es fordern, daß in den ein- 
mal ausgewählten Momenten die fpätere Periode an die frühere 
horgfältig wieder anknüpfe, um den Entwidelungdgang darzuthun. 
Im vorliegenden Buch ift das nicht ebenmäßig durchgeführt. Unter 
den Kürzungen und Weglaffungen haben einige nicht unerheblich) gu 
nennende Parthien Einbuße erfahren. Beiipielweife fei auf folgende 
hingewiefen: ältefte deutiche Volks-Inſtitutionen in Beziehung auf 
Gau⸗, Rechtd- und Wehr-Verfaffung, auf religiöje Weltanfhauung, 
ältefte Mifftionsarbeiten und deren Erfolge, auf Wandlungen der 
innern Verhältniſſe, welche die erlangte Selbſtſtändigkeit des deutfchen 
Königihumd und bie Berfnüpfung defjelben mit dem Regiment in 
Stalien zur Folge hatte, auf die Kaifer Heinrih IL, IH. VIL, 
die älteren Ordendverbrüderungen, dad mittelalterliche Städte- und 
Verkehrsleben, das mittelalterlihe Ständes, Rechts- und Heerweſen, 
auf Kaiſer Karl V und feine Nachfolger. — würde 
fih über vaterländifche Poeſie, Kunft und kirchliche Lebendentfaltung 
mehr wünjchen laffen, fobald planmäßig der Unterweifung darüber 
im geſchichtlichen Unterricht eine Stelle eingeräumt werden foll, wie 
gegen märtig erwartet wird. 

Mit der getroffenen Stoffwahl hängt es zujammen, daß der 
Berfaffer die deutſche Geſchichte mit dem weftphaliichen Frieden ab- 
bricht, um von Ddiefer Zeit ab beinahe ausſchließlich die Geichichte 
der preußiichen Negenten vom großen Kurfürften an darzuftellen. 
Aus der deutfchen Geſchichte und aus der in dieſelbe eingreifenden 
fremdländifchen Geſchichte wird nur fo viel herangezogen, als mit 
der preußifchen in unmittelbarfte Berührung tritt; letztere wird als 
dad Gentrum der neuen Geſchichte an efehen. Eine folde Wahl 
und Anjhauung hängt mit fubjectiver Beurtheilung ber neuen Ge⸗ 
ſchichte zuſammen; fte ift jedenfalld in hohem Grade ftrittig, und 
ed wird ihr vorausfichtlih die begründete Anfechtung nicht fehlen. 
Wie völlig berechtigt für preußiſche Sünglinge die ftärfere Betonung 
ber preußtihen Gefchichte, zumal der Zeit vom großen Kurfürften 
an, fein mag, fo läßt es doc die gerechte Würdigung der deutfchen 
Geſchichte nicht zu, ihr nad dem dreißigjährigen Kriege eine ber 
preußifchen untergeordnete Rolle anzuweiſen, und fie in lepterer auf- 
geden zu laſſen. Dadurch würde das faktiſche Verhaͤltniß faft gänz- 
ih umgekehrt: und eine folhe Umkehrung könnte dem Vorwurf 
parthetlicher Einfeitigkeit der Gefchichtöbetrachtung ſchwer entgehen. 
Die Bedeutung der gefhichtlihen Cntwidelung ded gefammten 
deutſchen Volks wird dabei gar leicht verkümmert, wichtige Momente 
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aus der Geſchichte der nichtpreußiichen Deutfchen kommen nicht zu 
ebührender Geltung, die Wechſelbeziehungen verjchieben fih gar 
ehr zu überwiegenden Ungunften der leptern, dad fachentiprechende 
Urtheil erfährt mangerlei trübende Färbung. Wo erflärtermaßen 
preußiſche Geſchichte behandelt werden fol, da ift’3 in der Ordnung 
die deutſche mit ihr zu verbinden; mo ed gilt, deutiche Geſchichte 
u lehren, fol die preußifche eingefügt werden, und zwar für preu⸗ 
—* Jünglinge als ein beſonders wichtiges und darum hervor⸗ 
tretendes Element. 

Thatſächlich bringt der Verfaſſer aus der deutſchen Geſchichte 
ſeit des groben Kurfüriten Zeiten nur einzelne Stüde und auch 
diefe Stark befchränft zur Erwähnung. 

Endlich hängt mit der getroffenen Stoffwahl noch „die Bezug 
nahme auf die vaterländifche Poeſie“ zufammen. Das wird 
nicht fo verftanden, al8 ob die Entwidelung der deutſchen Poeſie 
in Berbindung mit dem gefammten vaterländifchen Geifted- und 
Bollöleben Schritt für Schritt nachgewieſen würde, fondern fo, daß 
bie Gefchichtderzählung durch eine große Anzahl hiſtoriſcher Gedichte 
durch alle Perioden Din illuſtrirt wird. Sofern der Zweck ein- 
fuipebender biftorifcher Gedichte in der Erfriſchung und Erhebung 
ed Gemüths, in der patriotiihen Beftegelung der Wahrheit und 

des Rechts der hiſtoriſchen That, in der poetiſchen Feier der Helden- 
größe, des erhabenen Sinneß, des lieblichen hriftlichen Schmuckes edelfter 
Herzen u. |. w. zu erfennen ift, wird ed nicht die große Zahl der Ge⸗ 
dichte fein, auf welche e8abzufehen tft. Da die Gedichte gelefen oder frei 
geiprochen werden follen, fo gebietet ohnehin dad pädagogiſche Sntereffe 
eine weile Beſchränkung, um nicht durdy Meberfättigung abzuftumpfen, 
und den Sinn von der Geſchichte felbit mehr ab: ald zu ihr hinzu: 
enfen. 

Die Schranken, worin der Berfaffer fich bewegt, haben nur die 
überwiegend äußerliche Zufammenftellung der nächften Deziehun en 
der Hauptthatſachen verſtattet; ſie fordern darum eine ausgedehnte Ergaͤn⸗ 
zung im muͤndlichen Unterricht. Für Jünglinge aber, welchen die Unter 
eifung über Natur und Werth poetiicher Werke, über Charakter 
und Ausführung großartiger Bauwerke nad verſchiedenen Stylarten, 
über bildende Kunft, Malerei, Mufit, Philojophie u. |. w. zugetheilt 
wird, ſcheint es zuläffig, ihnen Iradlic mehr zuzumuthen, ſie auch 
in die innern Seiten geſchichtlichen Lebens einzuleiten, und ihnen 
den geiſtigen Boden näßer zu Tennzeichnen, worauf dafjelbe erwädhft. 
Vermögen foldye Tünglinge nur eine ganz einfache Sprache in kurzen 
Säpen zu verftehen, und haben fie nody mit Erfaffung der Außer: 
li en Eeiten der Begebenheiten zu ringen, dann würde eine Eins 
führung in die Kenntniß der Bauftyle, Maler und Dichterſchulen 
und Aehnliches noch verfrüht fein. 
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223) Ausbildung von Turn-Lehrern für Elementar- 
ſchulen. 

Im ufe des verfloſſenen Sommers find in verſchiedenen Re- 
ierungsbezirken Curſe für bereits im Amt befindliche Elementar⸗ 
—* zu ihrer weiteren Ausbildung im Turnen abgehalten worden. 
Die Einrichtung ergiebt ſich aus dem folgenden 

Ketriebs - Plan 
gu einem vierwöchentlihen Zurncurjud für Clementarlehrer, welchem 
detaillirte Ausführungen, Freiübungen, Drdnungsübungen, Uebungen 
an den Stangen und Klettergerüften, Uebungen am Ouerbaum oder 
Red, Barrenübungen, Webungen auf dem Schwebebalfen und Ge- 
räthübungen betreffend, beigegeben waren. Zur Veranſchaulichung des 
Betriebed lafjen wir die Anweijungen zu den Ordnungsübungen und 
zu den Uebungen am Barren mit abdruden. 

Der Curſus, deſſen Hauptzwed ed ift, den zur Theilnahme am 
Unterricht berufenen Zehrern den „Leitfaden für den Zurnunterricht 
in den Preußiſchen Volksſchulen“ zum vollen Verftändniß zu brin- 
gen, umfaßt im Ganzen 24 Mebungdtage mit durchſchnittlich fünf 
Stunden täglih, von denen vier Stunden für den praktiſchen 
und eine für den theoretifchen Unterricht (Inftruction) derartig 
zu verwenden find, daß entweder: 

1) Vormittagd 3 praktiſche Stunden und Nadmittagd 1 praf- 
tiſche und 1 Inſtructionsſtunde, oder 

2) Vormittags 1 Snftructiondftunde und 2 praktiſche und Nach⸗ 
mittags 2 praktiſche Stunden ertheilt werden. 

Die Mittwoch und Sonnabend-Nachmittage werden zu Turn» 
fahrten und zur Cinübung ber im Leitfaden $. VII. bi8 
7 XXX. angegebenen Spiele benugt. Bon deu — ver⸗ 
leibenden 26 Unterrichtsſtunden pro Woche ſind 6 Stunden für 

die Freiübungen, 8 Stunden für die Rüſtübungen, 6 Stunden für 
die Geräthübungen und 6 Stunden für die Inſtruction beſtimmi. 

Demgemäß ergeben ſich folgende Stundenpläne: 
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I. Betrieb der Freiübungen. 

Es tft auf die genauefte und eraftefte A nafübrung der Frei⸗ 
übungen zu feben, und find diefelben in detaillirter Weile unter 
fteter Repetition der ſchon durchgenommenen zu lehren, was eine 
individuelle Durcharbeitung der Eleven bedingt. 

Der Lauf beginnt erft in der zweiten Woche und wird mit 
allmälig gefteigerter Dauer in den folgenden Wochen fortgefegt. 
Dan tut aut, ihn in die Mitte der Stunde zu legen. Bei Oft: 
oder Nordoitmind find die betreffenden Mebungen im Freien beſſer 
zu unterlaffen. 

Die Drdnungdübungen (tactifche Hebunpen) werden unter 
Zugrundelegung der in der Beilage angegebenen Regeln und Com— 
mandoß betrieben. — Sie find nicht etwa mit den Cleven bis zur 
Präcifion einzuüben, was einen zu großen Zeitaufwand erfordern 
würde, fondern ihnen —— zur Anſchauung und zum rich— 
tigen Verſtändniß zu bringen. 

II. Betrieb der Rüf- und Geräthübungen. 

Nachdem der Lehrer die neue Uebung vorgemadht und erflärt 
bat, läßt er diefelbe von den einzelnen Cleven ausführen, giebt die 
nöthige Hülfe, macht auf die vorkommenden Fehler —* und 
überzeugt ſich durch Fragen, ob das Verſtändniß für die betreffende 
Uebung gewonnen iſt. 

Auf correcte Ausführung, namentlich der Grundbewegungen, 
. B. Sprung in den Stütz, Sprung in den Langhang, Rieder 
rung ꝛc. ift ein Hauptgewicht zu legen. 

inzelne Hebungen, welche beſonders dazu dienen, die Leiſtungs⸗ 
fähigkeit zu heben, 3. B. das Klimmziehen, dad Armbeugen und 
sftreden, der Schluß: und Spreiziprung über die Schnur, müffen 
wo möglich täglid — in nah und nad gefteigertem Grade — 
wiederholt werden. 

Nach ſehr anftrengenden und erhitenden Uebungen tft eine aus⸗ 
gleichende Gruppe Fretübungen einzufcalten. 

Neberanfpannung der Kräfte, Tonie einfeitige Anſpannung der- 
jelben muß durd eine zweckmäßige Abwechjelung der Uebungen vers 
mieden werden. 

Die Hülföftellungen find auf's gründlichite zu lehren und zu 
n 
Die Rüftübungen umfaflen: 
1) Die Uebungen an den Steige- und Klettergerüften. 
2) Die Hebungen am Duerbaum. 

Anmerkung: Statt des Duerbaums kann au dad Red 
benußt werden, doch muß dieſes fo niedrig geſtellt wer- 
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- ben Tönnen, daß die Stüp- und Schwingübungen daran 
ausführbar find. 

3) Die Barrenübungen. 
4) Die Balancirübungen auf dem Schwebebalfen. 

Anmerlung: Am Querbaum find diefe Uebungen zu unter- 
lafjen, reip. nur dann auszuführen, wenn ein Schwebe- 
balten nicht vorhanden fein follte. 

Das Wochenpenſum ift derartig zu vertheilen, daß circa 4 halbe 
Stunden auf dad Steige und Klettergerüft, 5 auf den Duerbaum 
9 Reck, 4 auf den Barren, 3 auf dem Schwebebalken verwendet 
werden. 

Die Geräthübungen erſtrecken ſich auf: 
1) die Springübungen; 
2) die Stabübungen; 
3) die Seilübungen. 

III. Die Inſtruction behandelt: 

a. den anatomiſchen Unterricht, in specie: 
1) das Knochengeräſt und die Gelentverbindungen. 

Es find in den meiften Fällen nur Repetitionen beffen nöthig, 
was im Seminar gelehrt worden ift, und wird nur der 
Theil, welcher fich auf die Gelenke bezieht, für den vorlie- 
genden Zweck einer Grweiterun bedürfen, 

2) die wichtigften Muskeln reip. Nuskelgruppen, nament- 
lid) der obern Schicht. 

3) Blutumlauf und Atbmung, fowie Ernährung und 
Abfonderung in allgemeinen Umriſſen. 

Der Unterriht darf nicht in eine gelehrte und ausführliche 
-Deduction audarten, fondern muß fich ftetd in populären 
Gränzen bewegen und einen mögliht lebhaften Wechſelver⸗ 
fehr zwüigen Lehrer und Eleven geftatten; wo ſich Gelegen⸗ 
beit bietet, find diätetiiche Belehrungen einzufchalten und auf 
die praktiſchen Uebungen zu verweilen. 

‚b. den praftifhen Turnbetrieb und zwar Beſprechung: 
1) der rationellen Betriebsweije gymnaſtiſcher Hebungen. 
2) der Einrihtung von Zurnpläpen reſp. Hallen für Elementar⸗ 

ſchulen. 
3) der Conſtruction der erforderlichen Gerüſte und Geräthe. 

Anmerkung. Bei der Kürze der Zeit ift ein eigentlicher 
applitatorifher Unterricht nicht moͤglich; dagegen 
find die Eleven anzuhalten, bet den Areiübungen — 
während der Lehrer fih mit Einzelnen beſchaͤftigt — 
ſich gegenfeitig im Commandiren und Corrigiren zu üben. 
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b. 

Ordnungsübungen. 
(Taktiſche Uebungen.) 

1. Marſchiren in Frontreihe. 

Die in geſchloſſener Frontreihe nad) der Größe aufgeſtellte 
Schaar wird in zwei Hälften — Glieder — getheilt; bei un 
gle er Anzahl erhält das erſte Glied einen Mann mehr als da8 
weite. 
| Auf das Commando: 

„Zweit Glieder for-mirt!" 
macht dad zweite Glied rechts um und ſetzt fich in kurzen lebhaften 
Schritten hinter das erfte in Frontreihe, fo daß ber rechte Flügel- 
mann des eriten und zweiten Gliedes u. f. w. einander deden. 

Den Öliederabftand prüft man dadurch, dab man die rechten. 
Flügelleute der Glieder rechtd um machen läßt; ſtehen dieſelben 
dann mit vorgefchriebener Fühlung, fo ift der Gliederabitand richtig. 
Je zwei binter einander ftehende bilden eine Rotte. Fefthalten 
der ahlung nah rechts, genaue Richtung. 

Anmertung 1. Jeder muß bei leichter Drehung ded Kopfes 
nad rechts, — ohne denjelben vorzubeugen oder die Schultern zu 
verdrehben — mit feinem rechten Auge feinen Nebenmann fehen, mit 
dem linfen aber den Schimmer der ganzen Frontlinie haben. 

Anmertung 2. Der Körper muß genau in Grundftellung 
ftehen; bei faliger Zußftellung, falſcher Haltung der Hüften, der 
Schultern, des Kopfes und bei einem Vorbeugen des Oberkörperd 
ift feine Richtung möglich. 

Auf dad Commando: Abtheilung: Marſch! erfolgt der 
Frontmarſch, der erft mit mehreren Rotten, endlid mit der ganzen 
Abtheilung zu üben tft. 

Dad Haltmachen erfolgt auf das Commando: Abtheilung: 
Halt! (auf den rechten Fuß zu geben). 

Die Kehrtwendung auf die Commando’d: Abthetlung: Halt! 
— Ganze Abtheilung: Kehrt! 

Dad Frontmachen im Mari geiaieht entweder auf bad Com⸗ 
mando: Abthetlung: Halt! — Ganze Abtheilung: Front! 
oder auf dad einfache Commando: Ganze Abthetlung: Front! 
in welchem letzteren Falle dad Sommando: Front! auf den linken 
Fuß gegeben, die Wendung links um kehrt auf der Spike bed rech— 
ten Fuhes audgeführt und der linke Zub an den rechten heran⸗ 
gezogen wird. 

2. Marſchiren in Flankenreihe. 

Die zweigliedrige Srontreihe wird durch „Rechts (line) um!“ 
38 
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in Flankenreihe umgeſetzt. Dann: Abtheilung: Marſch! — 
abtneilung: Halt! u. ſ. f. 

Anmerkung: Beim Flankenmarſch iſt darauf zu ſehen, daß 
jeder Uebende genau hinter ſeinem Vorderman bleibt und den Ab» 
* behält, den er durch die Wendung gewonnen bat. Alle treten 
ugleich an und geben ſchon dem erſten Schritt die richtige 
aͤnge. Der Blick it auf den Naden ded Vordermanned, nicht 

aber auf defjen Füße gerichtet. Iſt die richtige Diftanz verloren 
egangen, fo darf fie nicht durch ſchnellere, reip. Langlamere Schritte, 
—* nur allmälig durch etwas längere reſp. kürzere Schritte 
wieder gewonnen werden. 

3. Marſchiren mit Wendungen. 

a. Während des Front⸗ oder Flankenmarſches: Links: um! 
Das Ausführungs⸗Commando wird auf den linken Fuß gegeben, 
die Wendung auf der Spitze des rechten Fußes ausgeführt und 
ent der linte Fuß in die neue Ganglinie zum Weitergehen vor⸗ 
gefept. 

Bei: Rechts: um! tft dad Kommando beim Niederſetzen des 
re ehe n Fußes zu geben, die Wendung auf dem ‚linken Eube aus⸗ 
zuführen ıc. 

b. Wird ein „Flankenmarſch in einem Gliede“ commandirt: 
Spike (T&te) links (rechts) ſchwenkt: Marich! fo macht der 
Vorderſte die Wendung in der bei 3a befchricbenen Weiſe — 
(Mari! auf den linken [rechten] Fuß) — alle Anderen an 
berjelben Stelle, wie er (Drehpunft). 

Beim Flankenmarſch in ge Bliedern macht auf: Spipe 
links (rechts) ſchwenkt: Marſch! die vorderite Motte eine 
Viertelſchwenkung nad links (rechts) — der linke (rechte) Flügel⸗ 
mannn des inneren Gliedes mit zwei Schritten auf der Stelle — ; 
Cent genauer Einhaltung der Richtung und Yühlung während des 

chwenkens) und marſchirt dann auf dad Commando: Gerade 
aus! in der neuen Vangrichtung weiter; die übrigen Rotten machen 
dieſelbe Schwenkung, ſobald ſie am Drehpunkte angekommen ſind. 

c. Sinüben des Marſches auf der Diagonale. Auf: Halb- 
rechts (halblintd): Marſch! (Das Ausführungd-Commando wird 
beim Niederſetzen des rechten [linken] Fußes gegeben) erfolgt eine 
Iharfe (Adhıtel-) Wendung Aller, fo dab die neu en ene 
rg um einen halben rechten Winkel von der vorherigen 
abweicht. 

Anmerkung: Die Stellung der Nebenleute gegen einander 
bei diefem Marfche tft richtig, wenn beim Mari mit „halbrechts“ 
bie rechte Schulter jedes Mannes hinter der linken des ihm rechts 
ftehenden tft, und beim Marſch mit halblinks umgekehrt. 
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Auf Dad Commando: Grade: aus! wird (durch Achtelmen- 
dung) in die frühere Gangrichtung zurüdgefehrt. 

NB. Da da8: „Grade aus“ nad dem Halbrechts-Marſch gleich 
einem „Halblinks“ tft, fo muß in diefem Falle das „aus!“ aut den 
linten Suß, nach dem Halblinks-Marſch dagegen auf den rechten 
Fuß gegeben werden. 

4. Aus Frontreihe in Flankenreihe während bes Marfches. 

a. in einem Gliede. Auf: In Reihen geſetzt! — Rechts 
(links) um! geht der rechte (linke) Flügelmann der marjchirenden 
Frontreihe grade aus weiter, alle Uebrigen ſetzen ſich mit rechts 
(links) um binter jenen. 

b. in zweigliedriger Frontreihe. Auf: In Reiben gejept! 
— Rechts (lintd) um! gebt der rechte (linke) Flügelmann ded 
eriten (vorderen) Gliedes gerade aus weiter, der Ylügelmann des 
gelten (hinteren) Gliedes ſetzt fich rechts (linld, neben ihn, alle 
ebrigen machen die befohlene Wendung und folgen, jeded Glied 

feinem Flügelmann in deifen Gangrichtung, jo dat die Abtheilung 
in Flanke weiter marſchirt. 

9. Aus Flankenreihe in Frontreihe. 
(Aufmarfdiren.) 

Zum Zwed diefer und der folgenden Uebungen tft die ganze 
Abtheilung in zwei Züge abgetheilt; And fie je 20 Rotten oder dar⸗ 
über ſtark, fo werden fie in Halbzüge, in jedem Fall aber wird 
jeder Zug in mehrere Sectionen zerlegt. Jede Section befteht min⸗ 
eftend aus 4 und hoͤchſtens aud 6 Motten. Jeder Zug ıc. führt 

eine Nummer — vom rechten Flügel ab nummerirt — und jeder 
ae muß wiffen, welche Nummer fein Zug und feine Section 
aben. 

a. Aufmarſchiren auf der Stelle, , 
1) bet einer Flanfenreibe. ul: Sn Zügen (Halbzügen, Sec- 

tionen) links (rechts) marſchirt auf: Marſch! bleibt der 
vordere Flügelmann jeded Zuges (xc.) ftehen, die Uebrigen 
jepen fich, halblinks (halbrechts/ gehend, neben ihn mit Rich⸗ 
tung und Fühlung nad) rechts (links) jo daß nun alle Züge 
— e, Sectionen) der ganzen Neihe hintereinander in 
* (Gstonme) fteben, mit Zuge (Halbzug⸗, Section⸗) 

and. 
Anmerkung 1. Das Commando: links marſchirt auf: 

March! wird gegeben, wenn die Abtheilung ſich im 
Reihen rechtd um; dad Commando: rechts marſchirt 
u. Mari! wenn fie fi in Reihen links um be- 
ndet. 

Anmertung 2. &8 darf nicht vergefjen werden, nach aus⸗ 
38 * 



vr u— 

596 

geführtem Rechts aufmarſche die Augen, welche wäh- 
rend diefer Hebung nad) linf8 bin gerichtet waren, wieder 
rechts nehmen zu laſſen. 

2) bei zweigliedriger Flankenſtellung. Auf dad Commando: In 
Zügen (Halbzügen, Sectionen) links marſchirt auf: 
Marſch! macht das erſte Glied den Aufmarſch, wie bei 5. 
a. 1. — Gleichzeitig fegt fich der vordere Flügelmann des 
zweiten Glieded hinter den ftehen bleibenden Flügelmann des 
eriten Gliedes u. |. w., mithin das zweite Glied hinter das 
erfte, und jeder Zug (Halbzug, Section) in Zuge (Halbzug-, 
Sectiond-) Abftand von dem nächſten. (Sm Webrigen gelten 
die Bemerkungen unter 5. a. 1.) 

b. Aufmarjdiren während des Marſches. 
1) Auf: In Zügen (Halbzügen ꝛ⁊c.) links marſchirt auf: 

Marſch! Mari! fegen fih die Aufmarfchirenden im 
Kurzlauf neben den mit feſten, ſſcharf marfirten 
Schritten weiter fchreitenden Flügelmann, nehmen raſch Füh- 
lung und durd Blick nad rechts Richtung und juchen moͤg⸗ 
ht raſch den Gleichtritt mit dem Ylügelmann wieder zu 
ewinnen. 

2) * derſelben Weiſe beim Marſch in zweigliedriger Flanken⸗ 
ſtellung; die Abtheilung marſchirt dann in Colonne (Säule) 
weiter. 
Anmerkung. Es finden nur Aufmärſche nach dem erften 

Gliede —* 

6. Schwenkungen einer Frontreihe. 

a. Auf der Stelle, 
1) in einem Gliede (ſ. Leitfaden 8. XIX. 2.) auf das Com⸗ 

mando: Mit Zügen (Halbzügen, Sectionen) rechts (links) 
) wentt: Mari! — Halt! 

2) bei zweigliebriger Srontjtellung analog. 
Anmerkung. Fühlung tft nah dem ftehenden, Richtung 

nach dem ſchwenkenden Flügel. 
b. Schwentung während des Marſches: erfolgt ganz analog 

dem Schwenfen * der Stelle, nur mit dem Unterſchied, daß von 
dem inneren Flügel während des Schwenkens der Drehpunkt gänz⸗ 
lich frei gemacht wird, indem der Zlügelmann mit ganz Meinen 
Schritten in die neue Marfchrichtung vorgeht. 

Nach vollendeter Schwenkung erfolgt dad Commando: Grade 
and! worauf beide Flügel gleichmäßig fortſchreiten. Marſchirt nun 
die Abtheilung in Zug» (Halbzug-, Sectiond-) Colonne, fo mat: 

1) auf das Commando: Erfter Zug (Halbzug zc.) links 
(rechts) ſchwenkt: Marfch! Diefer die befohlene Schwen⸗ 
fung und geht dann auf: Grade aus! in der neuen Rich⸗ 
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tumg wetter, bie übrigen Züge (Halbzüge ıc.) machen, fobald 
fie an den Drehpunft gelommen find, die Schwentung und 
dad Gradeausgehen ohne bejondered Commando. 

2) auf dad Sommando: Mit Zügen (Halbzügen ıc.) links 
kon ſchwenkt: Marſch! macht jeder der in der Säule 
Colonne) marjchirenden Züge (Halbzüge ıc.) die Schwen- 
ung für fih und auf Commando — nad vollendeter 
Schwenkung — Halt! fo daß die ganze Abtheilung in 
Frontſtellung (Linie) fteht. 

7. Abbrechen aus Frontreihe (Linie) zur Säulenftellung (Colonne). 

Während die ganze Abtheilung in einer Frontreihe marſchirt, 
wird commandirt: Sn ER en (Halbzügen, Sectionen) recht 8 (links) 
bredt: ab! worauf, während der erite Zug (Halbzug ꝛc.) des rech⸗ 
ten (linken) Flügels grade aus bleibt, die andern mit halbredhts 
(halblinks) ſich Hinter denjelben — unter Beachtung ded Zug: 
(Halbzug-) Abſtandes — ziehen und fucceffive grade aus marjchiren, 
jobald fte genau hinter dem vorderen Zug (Halbzug, Section) an⸗ 
en Ind, fo daß fchließlich eine Zug- (Halbzug⸗) Säule fi 
gebildet hat. 

Anmerkung Marſchirte die Abtheilung bereitd in Zügen, 
io Kamm natürlih nur im Halbzügen, reſp. Sectionen abgebrochen 
werben. 

c. 

Barrenübungen. 
Conſtruction des Barrens für Knaben. 

Der Barren beſteht aus zwei wagerechten, gleichlaufenden, 8— 
10 Fuß langen, 23—3 Zoll hoben, 2* Zoll breiten, ovalen Holmen 
aus Eſchen⸗, Buchen oder Eichenholz. 

Die Holme a auf je 2, unten 4 Zoll im Geviert haltenden 
und — (von außen) — nad oben bis zur Holmftärfe fi verjün- 
enden Ständern, welche 1—1} Zub vom Ende des Holmd in den- 

Felben eingegapft find. 
Diele Ständer, deren Kanten glatt abgerundet jein müllen, 

ar 2 bi8 3 Fuß lief in die Erde eingelaſſen und Die gegenüber- 
tebenden durch einen Duerriegel in der Erde verbunden. 

Soll der Barren tragbar fein, fo ruhen die Ständer in — 
ebenfall8 abgelanteten — Querſchwellen von 12—15 Zoll Breite, 
3 Zoll Dide und einer ſolchen Länge, daß fie jederfeitd ca. 1 Fuß 
vorftehen, und find in den Winkeln der drei äußeren Seiten dur 
angeichraubte Krappen noch ficherer befeitigt. Die Schwellen fin 
Dure Ri Zoll breite, 3 Zoll dide, den Holmen gleichlaufende Latten 
verbunden. 
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Die Höhe des Barrend beträgt Bruſthöhe für die erften 
Anfänger, Schulterhöhe für ſchon Geübtere; die innere Weite ded- 

-  jelben (von Holm zu Holm) Schulterbreite. 
Dana würde ein Barren für Knaben von 12 — 14 Jahren 

314: Fuß hoch, 15—17 Zoll weit jein müſſen. 
Anmerkung 1. Da die Schulterbreite bei den Knaben ſehr 

verſchieden iſt, ſo ſind mindeſtens 2 Barren nöthig. 
Anmerkung 2. Barren für —— muͤſſen eine Höbe 

ba 4— 5 Zuß und eine Weite von 18 — 20 Zoll 
aben. ° 

IL Woche. 

1) Sprung in den Stüg (Stredftüg) in 2 Tempos; ebenfo ab. 
2) Sprung in den Stüg mit Vorſchwung der Beine. 
3) Im Stüg: Beinbewegungen (Beinheben und «fenten, Knie⸗ 

aufwärtöbengen :c.) 
4) Im Stüß: Rumpfdreben redhtd und links. 
5) Im Stüg: Vor⸗- und Rückſchwingen ber geftredten und ge- 

ihloflenen Beine bis zur Holmhoͤhe. (Hülfe durch Saflen an 

Stüp im Mehel mit Sit (Bafbauefi) hinter der ( 6) Stütz im Wechſel mit Sip (Halbquerfig) binter der (feft- 
ftehenden) Hand innerhalb des Barrend, rechts, links! —* 
Sitz rechts im Wechſel mit Sitz links. 

7) Sprung in den Sig hinter der (feſtftehenden) Hand aus 
Stand innerhalb des Barrend, abwechſelnd rechtd und kinks. 

8) Uebungen 6 und 7 vor der Hand. 
9 gandihften im Stüp (Stügeln auf der Stelle). 
109 erüpeln auf der Stelle im Wechſel mit Stügeln von der 

elle. 
11) Armbeugen und Streden im Se 
12) Sprung in den Stütz und Deffnen der ar een 

Beine zum Reitfig auf beiden Holmen vor den Händen. 
13) Sprung in den Stüg mit nerl&mung, Definen der rück⸗ 

hwingenden Beine zum Reitſitz auf beiden Holmen hinter 
en Händen. 

14) Mebung 13 fortgefeht bid zum Ende des Barrens. 

d. Woche. 

1) Armbeugen und Streden im Stütz. 
2) Im Stup: Vor» und Rückſchwingen ber geftredten und ge 

ſchloſſenen Beine bi8 über Holmhoͤhe; Abfehwingen. 
3 Stützeln von der Stelle vor⸗ und rü ckwaͤrts. 
4 —* des geſtreckten rechten (linken) Beines bid zur Holm⸗ 

oͤhe. 
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5) Schwung in den Hegeftüh vorlinge. 
6) Im Liegeftüg vorling®: 

a) Armbeugen und Streden. 
b) —2 — auf und von der Stelle (vor⸗ und rüdwärtd), 

wechlelhandig und beidhandig. 
7) Sturzhang mit hodenden Beinen. 
8) Schwimmhang (Liegehbang rüdlingd an Händen und Fühen). 
9) Umſchwung (Ueberdrehen oder Ueberſchlagen rüdwärtd) mit 

Abſtoß von der Erde und ebenſo zurüd. 
10) Sprung in den Stüß und Deffnen der vorjchwingenden 

Beine zum Reitfip auf beiden Holmen; Vorgreifen ber 
Hände auf die Holme vor den Körper und die Uebung 
wiederholt bi8 zum Ende ded Barrens. 

IH. Woche. 

1) Armbengen und Streden im Stüg. 
2) Im Stug: Vor⸗ und Rückſchwingen über Holmhöhe. 
3) Schwung in den Liegeftüg rücklings. 
4) Im Stüb (Streditip): Sehen des geftrechten rechten (linken) 

Beined über den Holm. 
5) Stüß auf beiden Holmen im Wechſel mit (beidhändigem) 

Stüß auf einem Holm. 
6) Sprung in den Stütz und Schwingen der Beine in den 
ent auf einem Holm vor die Hände. 

7) Daffelbe hinter die Br 
8) Sitzwechſel aud Reitfi af einem Holm vor den Händen in 

Reitfib auf einem Holm hinter den Händen mit Zwijchen- 
ſchwung. 

9) Si weht and Neitfig auf einem Holm vor den Händen 
in Reitfig Neben: den Händen: 
a. auf demjelben Holm (Halbmond), 
b. von einem Holm zum andern (Schlange). 

10) Sprung in den Stüb und Schwingen der geftredten und 
gellhloffenen Beine über ben Holm zum Sig (Halbquerfip) 
vor der rechten (linken) Hand. Zurüdichwingen in den Stuͤtz 
und Abfchwingen. , 

11) Diefelbe Uebung hinter“ber Hand; Zurüdgreifen der Hände 
hinter ben Körper, Schwingen in den Stüb und Ab- 

n ſchwingen. 

13% —3 — ohne beſtimmte Schwungzahl (Hülfeſtellung). 

IV. Woche. 

1) Armbeugen und Strecken im Stütz. 
2) Bor: und Rüdihwingen im Stütz. 
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3) Stützhüpfen vor: und rüdwärtß. 

5 aebre \ ohne und mit beftimmter Schwungzahl. 

6) Sipwedjjel zur Kehre und Kebrabfchwingen. 
7) Daffelbe mit Wendabſchwingen als Halbmond und Schlange. 
8) Siztzwechſel zur Wende. . 
9) Schwebehang mit gebogenem Hüftgelent. 
10) Sturzhang mit geftredtiem Körper. 

Le} 

24) Streben nah Einrichtung höherer Lehranftalten; 
Anftellung und Wirkſamkeit der Lehrerinnen. 

Auszug aus bem Berwaltungsbericht einer Regierung. 

Sn unferen Heinen Städten giebt fi) das Interefle an den 
Schulen und an gefteigerter Bildung durch da8 Streben nad bö> 
peren Schulanſtalten oder durch Erweiterung der bereitd vorhandenen 
und. So hat feit bem zulept erftatteten Bericht die Kreisſtadt N. 
eine einklaffige Fortbildungsichule auf die vorhandene 3Haffige Ele⸗ 
mentarfchule mit einer Xebrerbefoldung von 500 Thlm gebaut, bie 
Städte P. und W. haben ihre Progpmnaften um eine Tertia er: 
weitert und die Stadt ©. hat ihr 3 Iaffiges Progymnalium in eine 
5 Haffige höhere Bürgerfchule umgewandelt. Hierneben befiten W. 
bereitö feit 1861 eine zweiflaffige höhere Stadtſchule und ebenfo O. 

Nach biöherigen Erfahrungen ift jedoch einem foldhen Streben 
nur mit Vorficht entgegen zu fommen, damit die Städte ſich jelbft 
nicht mit zu großen alten überbürden, und damit dad Allen dies 
nende Elementarſchulweſen nicht allzuſehr zu Gunften höherer 
Schulanftalten und der begüterten Klaffen berabgedrüdt oder hint⸗ 
angelehnt werde. Auch fommt ber all vor, Ba foldhe Tleinere hö⸗ 
bere Anftalten nur fchwer mit wirklich tüchtigen ver befept wer: 
den Tönnen, und dab nach wenigen Sahren fon die Frequenz hinter 
den Srwartungen zurückbleibt. So mußte im Laufe diejed Jahres 
D. feine vierflaffige höhere Schule auf eine 2 Flaffige reduziren. 

Mädchenfchulen » Ausdehnung und Weſen. Unterricht in weib⸗ 
lien Handarbeiten. 

Referent bezieht ſich in dieſer Hinficht au bie gelegentlichen 
Bemerkungen, und fügt diefen hinzu, daß der Unterricht in weib- 
Ihen Handarbeiten recht erfreulich fortichreite. Auf den öffert- 
lichen Prüfungen liegen durchfchnittlich eine Menge Arbeiten vor, 
und zwar foldye, weldhe dem häuslichen Bedürfniß entf vechen, 

te Zahl der von Lehrerinnen verwalteten 5 en mehrt 
ch mit jedem Jahre, weil die Gemeinden in der Ausbildung ihrer 
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Kinder für weibliche Arbeiten einen Gewinn erblicken, und weil bie 
Befoldung der Lehrerinnen in der Regel auch geringer fein Tann, 
als die der verheiratheten Lehrer. Auch die Wohnun der Lehrerin 
verlangt geringere Ausdehnung und geftattet auch nach diefer Seite 
bin Eriparniffe. 

Dft find die Mädchenichulen weiter als die Knabenichulen. Es 
liegt died zunächſt darin, dab fi das Mädchen früher berausbildet 
und entiietelt, ald der Knabe; aber oft hat ed auch feinen Grund 
in der Ausdauer, in der ungeftörten Hingabe und in der Treue im 
Kleinen, welche Lehrerinnen oft in rührender Weile eigen if. Wo 
aber in einem Drte Knaben» und Mädchenſchulen eriftiren, da ent- 
fteht oft ein Wetteifer, welcher der Jugend nur nügen Tann. 

V. Elewentarfchulweien. 

225) Schulfeier in der Provinz Weftphalen. 

Unfre heimathlihe Provinz wird am 18.1.M. ein gemeinfames, 
wahrhaft vaterländiiched Feſt KR &3 gilt die Feier ded Tages, 
an weldhem vor einem halben Sahrhundert die in Zolge der Wiener 
Congreßacte mit der Krone Preußen wiedervereinigten, fowie die 
damals derfelben augelbeilien Gebiete Weſtphalens gemeinichaftlich 
Sr. Majeftät dem Könige Friedrih Wilhelm III. glorreihen Ans 
denkens die Erbhuldigung leifteten. Der König nahm diefelbe nicht 
perföntich entgegen, fondern ließ fi durch den Grafen von der 

ed als Allerhöchtten Sommiffariud vertreten. Am 18.1. M. wird 
der Provinz dad Glück und die Huld zu Theil, des jept regierenden 
Königs Majeftät in ihrer Mitte zu ſehen, und feine perſönliche An- 
weſenheit legt die Pflicht um fo näher, ibm die Berficperungen der 
Treue und Anhänglichkeit zu erneuern und den Dank für die reichen 
und mannigfeltinen Segnungen, welche dem Lande unter dem Scepter 
Preußens auf allen Gebieten ded Lebens, in materieller fomohl ala 
geiftiger Beziehung, geworden find, feierlich und freudig zu befunden. 

tiefen Kundgebungen darf die Schule um fo weniger fremd 
bleiben, da fie ſtets der befonderen Pflege der Landedregierung ſich 
u erfreuen hatte. Wir beftimmen daber, dab in allen Slementare 
—* in den öffentlichen Rectoratſchulen am 18. k. M. der Gedenk—⸗ 
tag der Erbhuldigung in entiprechenber würdiger Weiſe feſtlich be- 
gangen werde. Died hat, ſoweit ed irgend ausführbar, aud an den- 
jerigen Orten zu geidhehen, wo ber genannte Tag noch innerhalb 
er Herbſtferien fallt. 

Was die Einrichtung jener Schulfeier anbelangt, jo fol zwar 
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den einzelnen Lehrern ein gewilfer Spielraum verbleiben, inbeh 
müfjen überall die nachfolgenden Grundzüge feftgehalten werden. 
Es find die Schüler von den betreffenden Feherrn rückſichtlich Leh⸗ 
rerinnen nach dem kirchlichen Gottesdienſte im Schullocal zu ver⸗ 
ſammeln. Wo eine Schule mehrere ſelbſtſtändige Klaſſen hat, nimmt 
der Lehrer, rückfichtlich die Lehrerin an der oberHlatle die Leitung 
und Anordnung ded Fefted in die Hand. Zweckmäßige Ausihmüdung 
des Schulzimmerd wird, wo fie fi bewerfftelligen läßt, ficher zur 
Hebung des Fefted und zu einer würdigeren Geftaltung deffelben 
mitwirken. 

Eingeleitet wird die Schulfeier überall durch einen paſſend ge- 
wählten Choral. Nah Abfingung deffelben bat der Lehrer, wenn 
nicht der Pfarrer jeine Stelle zu übernehmen ſich veranlaßt finden 
jollte, auf Die Bedeutung des Tages unter Hervorhebung der bezüg- 
lichen geihichtlihen Momente die Schüler hinzuweiſen und auf die 
vielen Wohlthaten aufmerkfam zu machen, welche durch weile Ein- 
richtung der Berwaltung, Hebung des Handeld, Aderbaud und Ges 
werbfleißeß u. f. m. indbejondere aber auch durch Verbefferung des 
Schulweſens der Provinz und ihren Bewohnern während jener 
50 Sabre p Theil geworden find. ine Aufforderung zur dank—⸗ 
baren Aner enmung diefer Wohlthaten, zur unverbrüdlichen treuen 
Anbänglichfeit an den Landesherrn wird ds von jelbft daran ſchließen. 
Hierauf werden zwedentiprechend gewählte vaterländifhe Gedichte, 
untermiſcht mit Gefängen von einzelnen Schülern oder größeren 
Gruppen derfelben vorgetragen. Den paſſenden Schluß des Ganzen 
wird ein Hoch auf Se. Majeftät den König und das Abfingen der 
Nationalhymne bilden. 

Der Fefttag ift ſelbſtverſtändlich ſchulfrei. 

Als eine Ergänzung der Schulfeier wird ed anzujehen fein, 
wenn die örtlichen und MWitterungd-Verhältniffe ed geftatten follten, 
nad) Beendigung berfelben die Schüler zu gemeinfchaftlihem Spiel 
außerhalb der Schule unter Aufficht des Kehrerd noch einige Zeit 
verſammelt au —— oder am Nachmittage einen gemeinſchaftlichen 
Ausgang mit ihnen zu veranſtalten. ꝛc. 

Münfter, den 27. September 1865. 
Königliche Regierung, Abtheilung ded Innern. 

An 
fämmtliche Herren Schulinfpectoren. 
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226) Meberfiht der bei dem Landheere und bei der Ma- 
rine in dem Grfagjahr 18% eingeftellten Erfagmann- 

ihaften mit Bezug auf ihre Schulbildung. 

Auf Seite 149 des Lentrafblatts von diefem Jahr war bemerft: 
„Es wurben unter ben eingeftellten Mannſchaften ohne Schnfbilbung gefmben: 

. in ber Brovinz Preußen . . . 17,08° 
"m »„ Polen. . . . 18,21° 

„ „ Schlefien . „. .  4,08° 
„ »  Pommen. . .  1,68° 

„ Brandenburg. . 1,21° 
ri „ Sıadin . . . 0,69° 
" „  Weftpbalen . . 2,95° 

oe. „Rkheinland . „  1,21° 
. in den Hohenzollernſchen Landen 0. 

Was die Provinz Schleſien betrifft, jo kommen auf ben fat ausſchließlich 
deutſchen Regierungsbezirk Liegnit 0,71, auf den fchon mehr gemifchten Re⸗ 
gierungsbezirt Breslau 1,71 und auf den Regierungsbezirk Oppeln, in welchem 
die bolnifche Sprade unter ber Bevölkerung noch fehr ausgebreitet if, 10,16°. 
Hiermit dürfte Die von dem Herrn Miniſter ausgeſprochene Anficht, daß in den 
jet vorliegenden Angaben nicht genau zwiſchen wirklicher Schulbildung 
und zwiſchen Shulbildbung in deutſcher Sprache unterfchieben fei, als 
mehr als wahricheinlich begründet fein. 

Werden nun aber bie beiden Provinzen Preußen und Pofen, wo bie Ber- 
bältniffe noch nicht mit völliger Beſtimmtheit nachgewiefen werden können, zu⸗ 
nähft außer Betracht gelaffen, fo ergiebt fih, daß die Zahl ber in ben andern 
Provinzen ohne Schulbildung Borgefunbenen Mannſchaften faum zwei Pro- 
cent ber Gejammtheit beträgt, welches Refultat wohl an und für fi und auch in 
Bergleih mir andern Ztaaten auf volle Anerlennung Anſpruch machen dürfte.” — 

Es ift jet der Verſuch und ber Anfang gemacht worben, die Schulbildung 
auch mit Rüdfiht auf die Mutterfprache der betr. Individuen, wo biefe nicht 
die deutſche ift, zu ermitteln. Die Sache bat ihre befondern Schroierigleiten, 
und fönnen bie jet ermittelten Refultate noch nicht als abſchließend angeſehen 
werben. Die bier Ian Pi Ueberfiht ergiebt aber ſchon gegen bie Reſultate 

zvonanepmr 
zz ı 3 7% 
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von 1894 folgende Kortichritte: 

Ohne Schulbilbung 19:1 1 
1. in der Brovinz Preußen . . . 17,08° 16,94° 
%. un »  Bofn. . . . 18,21° 16,90° 
gun „  Söleflen . 4,08° 3,78° 
4., »  Bommern . . 1,660 1,47° 
I. un »„ Brandenburg . 1,21° 0,96° 
6. „ Sadin . . . 0,69° 0,49° 
Tun „ Wefipbaln . . 2,55° 1,03° 
8. un » Rheinland 1,210 1,13° 
9. in ben Hohenzollernſchen Landen 0. 0. 

Auch abgefehen won den Beziehungen ber Sprachverhältniſſe ift hiernach in 
jeber Brovin fe en das vorige Jahr ein Fortſchritt in ber Zunahme ber Schul- 
bildung erfict 74 
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Regierungs⸗ ohne 
e * mit Schulbildung ohne Fr 
eelb. in ber Inur in ber Schul⸗ bildung 

Provinz beutfhen | Mutter⸗Zuſammen bildung pro Cent 
Sprade ſprache 

Konigsberg 2872 359 3231 537 3768 | 14,25 
Sumbinnen . 1569 361 1930 347 2277 | 15,24 
Danzig - - - 1139 86 1225 289 1514 | 19,09 
Marienwerber 1767 291 2058 501 | 2559 | 19,58 

Brenßen 737 | 1097 | 844 | 1074 | 1ous| 16: 

Poſen ... | 1713 | 1459 171 68 3802 | 16,60 
Bromberg .» 1089 455 1544 3238 1872 | 17,52 

Bofen as0ı | 1914 ans | 0989 | 5674 | 16,00 

Stettin. . . 2473 1 2474 24 48] 0,6 
GCoeslin. . - 1929 — 1929 46 1975 2,33 
Stralfund . . 752 _ 752 7 799 0,9? 

Bommern 5154 | 1 5155 7 5232| 1,7 

Breslau . . 42369 37 42396 68 4364 1,56 
Siegnig . . . 3436 4 3440 97 3467| 0,s 
Oppeln . . . 2101 | 1623 3724| 355 4079| 870 

Schleſien | 9806 | 1654 | 11,460 

Ban . . » 448 — 
Botsbam . . 454 _ 4541 
Kranffurt . . 3863 2 3865 

2 Braubendurg 0852 | 

Magdeburg . 
Merieburg . 
fur . . » 

Sachſen 4518 — 4518 

Münfer - . 1345 1345 

Armsberg - . 23331 — 2331 

Wehybalen 4695 | — 4695 

Coblenz .. 2002 _ 2002 
Düffeldorf . 3574 — 3574 
Coin.... 1846 — 1846 
Trier... 2162 — 2162 
Achen . . . 1726 17 1743 
Hohenzollern . 384 — 384 

= Npein 

Oenptiumme | 54,007 | 4ess | 
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227) Gründung einer evangelifhen Erziehungs: nnd 
Dflege-Anftalt für blödfinnige Kinder der Provinz 

Brandenburg außerhalb Berlins. 

Es iſt den Herren Geiſtlichen unſeres Aufſichtskreiſes bereits 
anderweitig bekannt geworden, daß beabſichtigt wird, „eine evan⸗ 
eliſche Erziehungs- und Pflege-Anſtalt für blödſinnige Kinder der 
—*2* Brandenburg außerhalb Berlins“ ins Leben zu rufen. Zu 
dieſem Zweck iſt ein Comité hochachtbarer Männer in Potsdam zu—⸗ 
ſammengetreten, und demſelben von einer ungenannten Wohlthäterin 
ebendafelbft ein Haus und Grundftüd im Werthe von 6000 Thlr. 
gelgenfweile übergeben worden. Es wird indefjen noch eine gleiche 
umme erforderlidh fein, um einen dem Bedürfnif entjprechenden 

Anfang zur Abhülfe der vorhandenen großen Noth machen zu kön⸗ 
"nen; denn zufolge einer vor ſechs Jahren veranftalteten Zählung 
befinden ſich 330 blodfinnige Kinder, Schulpflichtigen Alters, in der 
dieſſeitigen Provinz. 

Für diefe mit der Zunahme der Bevölferung von Jahr zu Sahr 
vorausſichtlich wachlende Zahl ſolcher unglüdlichen Kinder können 
bie beiden zur Zeit beftehenden Privat-Anftalten zu Berlin und Neu- 
ſtadt &,W., in welchen überbied vorzugsweiſe nur bemittelte Pfleg- 
linge Aufnahme finden, eine audrerhende Hülfe nicht gewähren. 
Der freien hriftlichen Liebeöthätigkeit it e& bereitd gelungen, in der 
Rheinprovinz, in den Provinzen Pommern und Sadfen und neuere 
dingd auch in der Provinz Preußen ähnliche Anftalten zu gründen. 

Es iſt unfere Aufgabe, hinter diefen Vorgängen nicht länger 
zurüdzubleiben. Wir empfehlen deshalb den Herren Geiftlichen, i a 
wie den Gemeinde-Kichenräthen die Förderung des gedachten Unter- 
nehmens angelegentlic). 

Berlin, den 1. Augujt 1865. 
Königliches Confiſtorium ber. Provinz Brandenburg. 

egel. 

228) Deutſcher Unterricht in den Schulen des Regie— 
rungsbezirks Pojen. 

Aus den und von den Königlichen Landraths⸗Aemtern im Laufe 
dieſes Jahres über die ftatiftifchen Schulverhältniffe der betreffenden 
Kreife erftatteten Berichte haben wir in Erfahrung gebracht, daß in 
fatholifhen Schulen vielfach der deutſche Unterricht nicht ertbeilt 
wird. Da diejed ganz unftatthaft tft, indem der deutfche Unterricht 
auf Grund beftehender Beitimmungen zu den obligatoriſchen Inter. 
richtögegenftänden einer jeden Schule gehört, jo veranlaffen wir 
Euer Hochwuͤrden in der nächſten Dekanats⸗Lehrer⸗Conferenz den 
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Lehrern zu eröffnen, daß jeder von ihnen zur Verantwortung gezogen 
werden wird und unliebjame Maßregeln zu gewärtigen hat, weldyer 
in der feiner Obhut anvertrauten Schule den deutichen Unterricht 
vernacdläffigen oder wohl gar nicht ertheilen ſollte. Den Herrn 
Sculinfpectoren wollen Sie von dieſer unferer Derfügun Mittheilung 
machen; wobei wir ausdrücklich bemerken, daß kein Schulinfpector 
befugt ift, die Ertheilung des deutſchen Unterrichts, wie es in einigen 
Fällen vorgefommen fein fol, in irgend einer Weife zu beichränten 
oder wohl gar zu verbieten. 

Euer Hochwürden wollen bet Ihren Schulrevifionen dieſem 
Öegenitand: fortan Ihre befondere Aufmerkiamfeit widmen, etwa 
vorfommende Mängel und MWebelftände durch entiprechende Anord- 
nungen befeitigen und in Fällen, wo grobe Ungebörigkeiten vorkom⸗ 
men follten, an uns berichten. 

Dojen, den 26. September 1865. 

Königliche Regierung, 
Abtheilung für Kirchen- und Shulwefen. 

n 
fänımtfiche katholiſche Kreisfchulinfpectoren bes - 

Regierungs- Bezirks. 

229) Unterhaltung der Schulen in der Provinz 
Schleſien. 

In den Berichten der Königlichen Regierung vom 29. Januar 
und 29. Februar v. J., ſowie in dem Yräfidial. Bericht vom 10. 
Februar d. 3. wird der Grund für die im Kreife Benthen in Bes 

ziehung auf das Schulwejen obwaltenden Webelftände vornehmlich, in 
den Beitimmungen des katholiſchen Schulreglementd vom 18. Mat 
1801 über die Beitragepflicht der Einlieger bezüglich der Lehrer- 
befoldungen gefunden, und in Folge deffen Behufs einer durchgrei= 
fenden Abbürfe diefer Uebelftände eine anderweite gejeglihe Neguli- 
rung der eehrerbotz Hond-Berbätnill für nothwendig erachtet. 

Es tft anzuerkennen, daß die Vorjchriften des geraten Schul⸗ 
reglements, wonach die Schulunterhaltun ſt lediglich die beſitzen⸗ 
den Klaſſen zu tragen haben, und die Einlieger nur zum Zerklei⸗ 
nern ded Schulbrennholges verpflichtet find, da nicht ausreichen, wo 
die Schulgemeinden Kat ausſchließlich aus befiglojen Berg⸗ und 
Hüttenarbeitern beſtehen. Indeſſen iſt in Schleſien die Dotirung 
einer Lehrerſtelle nach den Beſtimmungen des ulreglements vom 
18. Mat 1801 nicht die einzige Möglichkeit, die Belolbung eines 
Lehrers ficherzuftellen.. Aeltere Schulgeſetze, welche neben dem Re⸗ 
lement vom 18. Mat 1801 in Wirkſamkeit geblieben find, gewähren 
te Örundlage, um aud unter Berhältniffen, wie fie im Kreife 
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Benthen beftehen, ein ausreichendes Einkommen für die Lehrer zu 
beichaffen. 
“ chf iſt ein ſolches Auskunftsmittel in der Einführung des 

ſogenannten Kopfſchulgeldes auf Grund der 88. 48 und 49 der 
durch das GSeneral-tand-Schul-Neglement für Sclefien vom 3. No- 
vember 1765 confirmirten Snftruction de public. Breölau, den 30. 
Zuni 1764 (Korn's Edicten-Sammlung, Band 8. S. 209) geboten. 
Wird aud nur ein wöchentliches Schulgeld von 8 bis 10 Pfemmigen 
für jedes Kind erhoben, jo wird bei der Frequenz der einzelnen 
Schulen im Kreije Beuthen, welche auch nad Durchführung weſent⸗ 
licher und durchgreifender Verbeſſerungen noch lange eine bedeutende 
fein wird, Schon hierdurch dad Einkommen für die Lehrer und Ad⸗ 
juvanten vollftändig gededt. Ausfälle am Schulgeld werben keinen⸗ 
falls erbeblid fein, da für die ftändigen Mitglieder des Knapp⸗ 
Ichaftövereind von dem öreiturgeiberfonbe) das Schulgeld zu zahlen 
ift, ſoweit ed nicht durch die vom Verein zu gemährenden Beihülfen 
gededt wird, die übrigen Arbeiter aber aud einen audreichenden 
Berdienft haben, um ein mäßiges Schulgeld ohne Drud zahlen zu 
tönnen, fobald für regelmäßige und prompte Erhebung, worauf 
allerdings ein bejondered Gewicht zu legen tft, geforgt wird. Für 
die Kinder armer Eltern endlich wird nah Maßgabe der Berfügung 
vom 8. Det. 1862 (Central-Blatt Seite 692.) der Drtdarmenver- 
band dad Schulgeld zu übertragen haben. | 

Sodann kann die Dotation der Lehrer auch auf ein firirted 
Schulgeld nad Vorſchrift ded Circulars de dato Breslau den 31. 
Dezember 1768 und Slogan den 17. Sanuar 1769 (Korn’d Edic- 
ten-Sammlung, Band 10. S. 329.) gegründet werden. Hierzu 
tft zu bemerken, daß die im 8 4 des Circulars aufgeführten Säge, 
wonad der Bauer jährli 1 Zhlr., der Gärtner 15 Sgr., der 
Häusler 10 Sgr. und der Einlieger 5 Sgr. zahlen foll, feine ab- 
ſolut feftftehenden Beträge, fondern wie aus den $$. 2 und 31. c. 
bervorgebt, nur Verhältnißzahlen find, und zwar fo, daß der Bärt- 
ner die Hälfte, der Händler ein Drittel, der Einlieger ein Sechstel 
bed dem Bauer aufzulegenden Betraged zahlen fol. Das Gircular 
ewährt mithin einen Vertheilungsmaßſtab, mitteld deſſen jede er- 

Porderliche Summe auf die Schulgemeinde umgelegt werden kann, 
und der im Wefentlichen den Beſitz- und rwerböverhältnifjen der 
einzelnen Hauspäter unter einander entipriht. Bei Einführung 
—* firirten Schulgeldes wird dann wiederum der Freikuxgelder⸗ 
fonds die Beiträge der ftändigen Knappſchaftsgenoſſen zu übertra- 
gen haben, während auch eine Unterftüpung der übrigen Schulger 
meindemitglieder aus diefem Fonds nah Maßgabe ded —— 
und der verfügbaren Mittel erfolgen kann. Eventuell werden Zu⸗ 

q) fi Ceutebl. pro 1866 Seite 338. 
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ſchüſſe aus allgemeinen Staatefonbe zu erwarten fein, wenn die 
Ale ationdunfä igkeit der Verpflichteten vorſchriftsmähig nachgewie⸗ 
en wird. 

Hiernach bietet ſich in der Einführung ſowohl des Kopfſchul⸗ 
eldes als des fixirten Schulgeldes ein ebenſo einfaches wie wirk⸗ 
—* Auskunftömittel dar, um ſelbſt unter den ſchwierigen Ver⸗ 
bhältniffen, wie fie in den Berg-Bau⸗Diſtricten des dortigen Bers 
waltungs⸗Bezirks beftehen, die nothwendigen Mittel zur Bejoldung 
ber erforderlichen Lehrer und Adjuvanten zu beichaffen. 

Daß aber auch diefe Art der Dotirung der Lehrerftellen neben 
ber durch das Reglement vom 18. Mat 1801 vorgefchriebenen Aus. 
ftattung zuläffig ih und unter Umftänden von ber Auffichtöbehörde 
guang weile en werden Tann, unterliegt keinem begründeten 

edenten. Die Beitimmung des $. 16 des gedachten Reglemente 
vom 18. Mai 1801 läßt Elar erfennen, dab das Kopffchulgeld und 
teip. das firtrte Schulgeld nur ba fortfallen follen, wo den Lehrern 
das im Reglement audgejegte Cinfommen gewährt wird. Sodann 
tft zu berü ichrigen, dat dad Reglement keinesweges alle früheren 
efimmungen über das Schulwelen in der dortigen Provinz unbes 

Dingt außer Wirkſamkeit geſetzt bat, fich vielmehr jelbft nur als eine 
Hortentwidelung und Crläuterung des älteren Rechts bezeichnet. 
Demgemäß find in demſelben bie älteren Schleſiſchen Schulgefege, 
InSbelondere das Echulreglement vom 3. November 1765 ſowie die 
Verordnung über da8 Schulgeld vom 31. Dezember 1768, aus» 
drüdlich von Neuen bejtätigt worden. Es ift mithin ebenfo ftatt- 
baft ald nothwendig, da, wo die Beftimmungen des Reglements 
nicht ausreichen oder, weil die erforderlichen thatſächlichen Voraus⸗ 
jesungen fehlen, nicht anwendbar find, Behufd genügender Dottrung 
er Lehrerſtellen ſowie überhaupt din wedmäßigerer Regulirung 

bed a efent auf das ältere S Iefiide Provinzialrecht zurüds 
zugehen. Ä 
ß Dieſer Lage der Geſetzgebung entſprechend ſind die Verordnun⸗ 

en vom 80. ni 1764 und 31. Dezember 1768 hinſichtlich des 
onfiönigelbes und bed firtrten Schulgeldes in den Bezirken ber 

Königlichen Regierungen zu Breslau und Liegnitz fortdauernd in 
pr er Geltung geblieben. Dort tft bis in die jüngfte Zeit bin- 
ein in Fällen, wo die Beſcha ung der Zehrerdotationen auf Grund 
bed Reglementd vom 18. Mat 1801 auf unüberwindlihe Schwie⸗ 
rigleiten geftoßen iſt, ſowohl bei beftehenden als auch bei neu einges 
richteten Schulen, je nad Bewandtniß der Umftände, die Einfüh- 
rung ded Kopf⸗Schulgeldes oder des firtrten Schulgelded angeorbnet 
worden. Es befteht fein Grund, weöbalb dieſes ahren nicht 
auch in dem Verwaltungs⸗Bezirk der Koͤniglichen Regierung ſollte 
anzuwenden ſein. 

Welcher der angedeuteten Wege aber in den einzelnen Fällen 
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einzuſchlagen fein wird, muß der pflidhtmäßigen Prüfung und Be- 
urtheilung der Königlidyen Regierung fiberlaffen werden. Sm vielen 
Fällen, namentlid) bei fchon beftebenden Schulen, wird überdies 
ohne eine gänzliche Aenderung ber biöherigen Dotationd-Berhältnifje 
ſchon dadurch zum Ziele zu gelangen fein, daß dem angeftellten 
Lehrer dad Einkommen nad dem Reglement vom 18. Mai 1801 
belaffen, und daneben nur das fogenannte Einliegerihulgeld auf 
Grund der Allerhöchiten Cabinets-Ordre vom 30. Dezember 1834 
(Sentralblatt pro 1861, Seite 276 und 277) eingeführt wird, um 
die erforderlihen Mittel zur Vermehrung der Lehrkräfte zu gewin⸗ 
nen. Allerdings ift die Einführung des Einliegerfchulgelded nur im 
Wege des en Ablommend möglih. Indeſſen bei den Ber: 
hältniffen, wie fie in den Bergbau-Diftricten obwalten, ift um fo 
mehr auf ein Entgegenfommen Seitend der Intereflenten zu rech⸗ 
nen, als der Freikuxgelderfonds die Mittel darbietet, die Betheilig- 
ten in ihren Anftrengungen zur Ausbeflerung ihrer Schuleinrid- 
tungen nicht unmefentlich zu unterftügen. 

Was ſodann die —2 der Mittel zur Herſtellung der 
erforderlichen Schullocale anlangt, fo treffen hier die aus den Bes 
ftimmungen des katholiſchen Ecdhulreglementd vom 18. Mai 1801 
entnommenen Bedenken überhaupt nicht zu. Das Schleſiſche Pro⸗ 
vinzialrecht enthält, abgeieben von den katholiſchen Pfarrichulen, die 
bier nicht in Betradyt Fommen, über den Bau und die Unterhaltung 
der Schulhäufer nur im $. 13. alin. 2. bes Reglementd vom 
3. November 1765 die Beftimmung, daß die Schulen auf Koften 
der Gemeinden unter Concurrenz der Herrihaft zu erbauen feien. 
Da indeffen über dad Beitrags Verhältniß zwiſchen der Herrichaft 
und der Gemeinde fowie über die Vertheilung der Beiträge inner: 
halb der Gemeinde Nichts beftimmt ift, jo kommen die Vorſchriften 
des Allgemeinen Landrechtd zur Anwendung. Danach hat der Guts⸗ 
herr des Schulortd die Baumaterialien nah Maßgabe ded $. 36. 
zit. 12. chen II. a. a. O. berzugeben, während nah $. 31 alle 
übrigen Koſten von den fämmtlihen Haudvätern der Schulgemeinde 
nad Verhaͤltniß ihrer Befigungen und Nahrungen aufzubringen 
find. Sind die zunächſt Verpflichteten außer Stande, ihre Bei⸗ 
träge zu zahlen, fo wird der Freikurgelderfonds nach Maßgabe der 
verfüg aren Mittel Beihülfe zu leiften haben, event. bei nachgewie⸗ 
jenem Unvermögen der Berpflichteten eine Beihülfe aus Staat» 
fonds nicht verjagt werden. 

Aus Vorftehendem ergiebt fich, dab ed einer Aenderung der bes 
ftehenden Provinzial-Gejepgebung nicht bedarf, um denjenigen Mes 
belftänden, welche in den Bergbau-Diftricten des dortigen Bezirks 
bezüglich des Schulwefens beftehen, abzuhelfen. Es wird nur dar« 
aut antommen, dab auf dem amgedeuteten Wege planmäßig und 
energifch vorgegangen wird. Zu diefem Behuf bat die Königliche 

39 



610 

Regierung zunächft einen vollftändigen Drgantfationsplan für bie 
Bergbau-Diftricte, inäbefondere für den Kreis Beuthen aufzuftellen, 
damit erfichtlicdh gemacht werde, wo neue Schulen anzulegen, die be- 
ftehenden zu verbefjern und zu erweitern find. Sodann tft mit 
Ausführung dieſes Planed nah) Maßgabe der Dringlichkeit des ob» 
waltenden localen Bedürfniffes Schritt vor Schritt, aber mit Nach⸗ 
druck vorzugehen. 

Auf diefe Weiſe werden ſich in nicht ferner Zeit die beftehenden 
Mebelftände bejeitigen laſſen; meinerfeitd werde ich Die beöfallfigen 
Bemühungen der Königlihen Regierung jederzeit moͤglichſt unter⸗ 
üben. 
’ Vornehmlich wird e8 darauf anfommen, durch eine ebenfo ge- 

ſchikte wie energiſche Behandlung der concreten Fälle bei den zu- 
nächſt Betheiligten die Crlenntni von der Nothwendigkeit einer 
durchgreifenden Reorganifation des Schulweiens in den Bergbau- 
Diftricten hervorzurufen und fie zu überzeugen, daß die Abhülfe 
nicht lediglich vom Staate erwartet werden dürfe, fondern die er⸗ 
forderlichen Mittel in erfter Linie von den geſetzlich zur Unterhal⸗ 
tung der Schulen verpflichteten Dominten und emeinden beichafft 
werden müfjen. 

Endlid empfehle ich der Königlichen Regierung, foweit e8 auf 
die Bewilligung von Beihülfen aus dem $reifupgelderfond an⸗ 
kommt, die einzelnen Anträge zeitig genug und ausreichend vorzu⸗ 
bereiten, da nur auf Grund ſolcher Unterlagen in jedem einzelnen 
Fall Bewilligungen erfolgen können. 

ꝛc. 
Berlin, den 14. Juni 1865. 

Der Minifter der geiftigen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

An 
bie Königliche Regierung zu Oppeln. 

5139. U. 

230) Aufbringung der Schullaften in ber Provinz 
Sadlen. 

Aus einigen Ortſchaften der Provinz, welche dem fi mehr und 
mehr ermeiternden Diftricte der landwirthſchaftlichen Fabrik⸗Induſtrie 
ennehbren, find bet dem im vorigen Sahre verfammelt gewejenen 
XVII. Sädfiihen Provinzial- Kandtage Petitionen angebracht wor« 
ben, die auf die Herbeiführung einer Heranziehung der Forenſen zu 
den Schullaften gerichtet waren. 

Nachdem der Provinzial» Landtag fich zu einer theilmelfen Be⸗ 
fürwortung der in biefen Petitionen enthaltenen Anträge bewogen 
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gefunden bat, habe ich eine eingehende Erwägung ber Fragen ein- 
treten laflen, 

ob reip. in welchem Umfange eine Modification des Iand- 
rechtlichen Principe von der perjönlichen Natur der Schul- 

ſowi laſten als ein wirkliches Bedürfniß anzuerkennen iſt, 
owie 

auf welchem Wege dieſe Modification eventuell herbeizuführen 
ſein moͤchte. 

Nachdem ich demnächſt den Herren Miniſtern der geiftlichen, 
Unterrichts⸗ und Medicinal⸗Angelegenheiten und des Innern in der 
Sache Vortrag gehalten habe, eröfme ich der Königlichen Regierung 
nummehr Na fe endes: 

Die thattächlichen Zuſtände, welche zu den erwähnten Petitionen 
Beranlaffung gegeben haben, find im Allgemeinen folgende. 

Nur in verhältnikmäßi wenig Zällen find die in der Provinz 
beftehenden, großen landwirthſchaftlichen Fabrik⸗Etabliſſements ledig- 
ih oder auch nur vorwiegend auf einen gefchloflenen Compler 
großer Güter bafirt. Die &l e davon ift, daß da8 umfangreiche, 
ald Grundlage des Fabrifbetriebed erforderliche Areal rings herum 
durch Anpachtung oder Ankauf kleinerer Befigungen beſchafft wer- 
den muß, und zwar wird wegen der feither ftattgehabten ftetigen 
Steigerung der Pachtpreiſe von denjenigen Sabritbefipern, die dazu 
irgend im Stande find, die möglicht ſchnelle Beichaffung ber es 
nöthigen Ländereien im Wege ded Ankaufes vorgezogen. So ift ed 
gelommen, daß bei einer großen Anzahl von Sobrifen ein Haupt- 
theil der zu denfelben gehörigen Ländereien in angefauften bäuer- 
lichen eipungen befteht, die in den verfchiedenen benachbarten 
Gemeindebezirken belegen find; ein Verhältnig, welches ſtets noch 
im Zunehmen begriffen iſt. Dabei werden die zu den qu. Befip- 
ungen gehörigen 2 enöfte um Theil nad Abtrennung des Aders 
wieder veräußert, zum Beil zu Wohnungen für Arbeiter der Zabrif 
unmittelbar benugt, zum Theil endlich als Vorwerks-Wirthſchaften 
eingerichtet.” In feinem dieſer Fälle iſt, es jedoch moͤglich, den be⸗ 
treffenden Fabrikbeſitzer felbft, welcher feinen Wohnfit außerhalb des 
betreffenden Schulverbanbed hat, zu denjenigen Leiltungen heranzu⸗ 
diehen. welche als eine perfönlihe Laſt der Haudväter der 

chulſocietät aufgebracht werden. . 
Der große Nachtbeil, welcher ſich aus ſolchen Verhältniffen für 

die Präftationdfähigleit der betheiligten Schulgemeinden ergiebt, 
wird Doppelt drüdend dadurch, daß mit diefer Schwächung ber 
Leiftungsfähigfeit die Vermehrung der Schulbebürfniffe Hand tn 
Hand zu geben pflegt. Die bedeutende Menge von Arbeitöfräften, 
welche der Fabrifbetrieb, fowie die durch denfelben bedingte land- 
wirthſchaftliche Cultur erheiſcht, führt in der Nachbarſchaft der 

39* 
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Fabrikftätten fat ohne Ausnahme zu einer anfehnlichen Vermehrung 
der Arbeiterbevölterung. 

Die Beihaffung erweiterter Schulräumlidhleiten, jowie eine 
Vermehrung der Lehrkräfte find vielfach gar nit zu umgeben. 
Allerdings erhalten die betreffenden Schulgemeinden mit jener Ver: 
mehrung ihrer Bevölferung auch einen Zuwachs von beitragöpflidy« 
tigen Mitgliedern. Iudeffen ſteht die eeiltungefäbigfei der zukom⸗ 
menden Mitglieder mit der Steigerung der Anforderungen an die 
Schulgemeinden in keinem Berhältniffe, es tritt vielmehr die Noth⸗ 
wendigfeit wejentliher Mebrleiftungen für die älteren, präftationgs 
[bi eren Societätd- Mitglieder ein. Die Fabribkbeſitzer dagegen, 
11h deren Interefje die ungünftigen Berhältniffe herbeigeführt wor⸗ 

den, find im Bereich der Geltung der landrechtlichen Vorſchriften 
nur in denjenigen Societäten, deren Mitglieder fie vermöge ihres 
Mohnfiged find, zu einer angemefjenen Mittragung diefer Mehr- 
leiftungen heranzuziehen. 

Die Anträge, welche Behufs Befeitigung diefer Mipverhältniffe 
in den gedachten Petitionen geftellt waren, gingen en dahin, 

daß unter Aufhebung der bezügliden Beltimmungen des 
Landrechts, fowie analoger provinzialrechtlicher Vorſchriften, 
Ar ‚Derangiebung der Sorenjen zu den Schullajten allgemein 
erfolge, 

theils dahin, 
daß die Laften der Schulfvcietäten den politiichen Gemeinden 
übertragen, und demgemäß die Korenfen, zu denfelben nad 
eben dem Maßſtabe herangezogen werden möchten, nad) wels 
dem fie zu den Communallaften beitragen müffen. 

Ueber die Angemefjenheit des erfteren Weges der ee haben 
bereitd aus Anlaß des Circular⸗Erlaſſes des Herrn Miniſters der 
peiitlichen ꝛc. Angelegenheiten vom 16. Dftober 1863 (E. U. 11,432; 

. 1329) audführliche Erörterungen ftattgefunden. Sch habe mid) 
damald, fowie in Uebereinftimmung mit dem Votum ded Provinzial. 
Landtages auch gegenwärtig in Folge der mebrerwähnten Petitionen 
nur dahin ausſprechen Tönnen, dab das landrechtliche Princip der 
perfönlihen Natur der Schullaften im Allgemeinen ald ein ſach⸗ 
emäßed und wohlthätiged anzuerkennen ift, daß daher die Uebel⸗ 

Hände, welche diefes Princip unter gewiſſen AUsnahme⸗-Verhält— 
niffen mit ſich bringt, die allgemeine Bejeitigung deſſelben nicht 
rechtfertigen würden. Ebenfowenig würde aber auch eine Aus⸗ 
nahme» Gefepgebung für die betreffenden Kandestheile am Plape 
ein. Und * abgeſehen von anderen Bedenken ſchon nicht wegen 
er Unmöglichkeit einer beſtimmten, räumlichen Begränzung der 

Diſtricte, auf welche dieſelbe anzuwenden ſein würde. Es bleibt 
daher nichts übrig, als die Benutzung des obenbezeichneten zweiten 
Ausweges, nämlich: 
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die Uebertragung der Schullaften auf die polttiiche Gemeinde 
in ben einzelnen dazu geeigneten Fällen. 

Ueber die gefegliche Zuläffigleit der Uebernahme der Schullaften . 
Seitens der politiihen Gemeinden befteht an fidh fein Zweifel. Es 
fragt fih nur, welche Mitwirkung der Auffichtöbehörde dabei über- 
haupt zufteht, und welche Gefichtöpunfte derjelben bet diefer Mit⸗ 
wirtung maßgebend fein müffen. In diefen Beziehungen bemerfe 
ih Folgendes ergebentft. 

1) &8 unterliegt im Allgemeinen lediglich ber freien Beihluß- 
nahme ber betheifigten Gemeinden, ob fie die Unterhaltung 
der Schulen übernehmen wollen. Ein dahin zielender Zwang 
darf daher weber direct noch imdirett angewendet werben. 

2) Died fchließt jedoch nicht aus, daß — wie died der Provin⸗ 
zial⸗Landtag ausdrücklich beantragt hat — diejenigen Ges 
meinden, in deren Bezirk die angedeuteten Hebelftände hervor: 
getreten find, in geeigneter Rele über die Mittel und Wege 
der Abhülfe belehrt werden, zumal nicht voraudzufeßen 1 
daß die Betheiligten überall die einfchlagenden Verhältniſſe 
far überleben. Cine folde angemeffene Belehrung 
der betreffenden Gemeinden durch den Landrath ift für ebenfo 
gulälf ala zwedentipredhend zu erachten, infofern fie au 
ie Sälle ded wirklichen Bedürfniffes beichränkt bleibt. 
In legterer Hinficht weiſe ich namentlich darauf hin, daß 
bei den — Forenfal-Verhältniffen, welche nur in dem 
meift wedhjeljeitigen Webergreifen bes Beet benachbarter 
Gemeindebezirke beftehen, dieſes Bebürfni in der Regel um 
beöwillen nicht anzuerkennen fein wird, weil dad Gorrectiv 
bier ſchon zumeift in der Wechſelſeitigkeit des Verhältniſſes 
ltegt, außerdem aber auch der größte Theil der durch die 
oben dargelegten außerordentlichen ade umlle begründeten, 
bie beibeiligten Gemeinden bebrüdenden Umftände bier nicht 
obwaltet. 

3) Was die Modalitäten der Ausführung anlangt, fo wirb es 
im Allgemeinen genügen, wenn bie betreffenden politiichen 
Gemeinden den Beihluß faffen, die Koften der Unterhaltung 
der Slementarjchulen aus Gemeindemitteln zu beftreiten. Die 
Forenfen werden dann zu den Schullaften in gleicher Weile, 
wie zu den übrigen Sommunalbedürfniffen beizutragen haben. 

4) Die Auffichtöbehörde wird jedoch aus jedem derartigen Be⸗ 
ſchluß BVeranlaffung zu entnehmen haben, ex officto ſorg⸗ 
fälttg zu prüfen, ob dieſer beftehende, beziehungsweiſe der 
nach dem gleichzeitigen Beichluß der Gemeinde etwa neu 
eingufübrende Aufbringungsmaßftab für angemeſſen zu er- 
achten, oder ob auf Grund des $. 11. des Geſetzes vom 
14. April 1856, betreffend die Landgemeinde « VBerfafjung in 
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ben ſechs öftlichen Provinzen, eine anderweite Seftfte hung 
der Bertheilung der Gemeindelaften herbeizuführen ift. Dab 
werden namentlich die Geſichtspunkte Feitaubalten fein, daß 
nicht die gefammte Laft, fondern nur ein angemeflener Theil 
derjelben auf den Grumdbefib gelegt wird, ſowie daß bie 
Heranztehung der Forenſen nur nad bdemfelben Maßſtabe 
erfolgen dart ‚ nad weldem die &emeindemitglieder von 
ihrem Grundbefige beiftenern. Auch wird zu erwägen fein, 
ob und inwiefern ein Bedürfniß vorliegt, im Intereſſe der 
Forenfen eine Abänderung der Ortöverfaffung bezüglich des 
Stimmredted in Gemeinde-Angelegenheiten nah Maßgabe 
des $. 5. 1. c. vorzunehmen. 

Die Königliche Regierung erjuche ich ergebenft, nach biejen 
Grundjägen set verfahren und die Kandräthe mit entiprecdhender 
Anwetfung verjehen zu wollen. 

Magdeburg, den 14. Auguft 1865. 
Der Ober: Präfident der Provinz Sachſen. 
In Vertretung: von Schwarzhoff. 

An 
die Königliche R 1) hierſelbſt, 
9) zu ung ) bierjerbf 
3) zu Erfurt. 

38231. O0. P 

231) Unanwenbdbarteit des 8. 36. Thl. IL Tit. 12. All⸗ 
gemeinen Land» Rehtd im Gebiete des ehemaligen 

Herzogthums Weftphalen. 
(efr. Eentrbl. pro 1865 Geite 363 Nr. 128.) 

Im Namen des Königs. 
In Saden des Grafen v. N. zu U., jebt deſſen Teftaments- 

Erben Örafen b. N. auf H. Klägers, jetzt Imploranten, 
wiber 

den Borftand der katholiſchen Schulgemeinde zu A. vertreten 
durdy den Amtmann ©. au N., Berllagte, Imploratin 

hat der Erfte Senat des Königlichen Ober» Tribunal in feiner 
nd vom 27. Dctober 1862, an welcher Theil genommen 

en: 
ıc. ꝛc. 

für Recht erkannt, 
daß die gegen das Erkenntniß des Koͤniglichen Appellations⸗ 

Gerichts zu Arnsberg vom 4. Sanuar 1862 erhobene Nich⸗ 
tigleitöbefehwerde zurüdzumelien und dem Smploranten die 
Koften dieſes Nichtigkeitsverfahrens aufzuerlegen. 

Don Rechts Wegen. 
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Gründe. 

ꝛc. 
Was ſodann die Nichtigkeitsbeſchwerde ſelbſt betrifft, ſo iſt das 

vorige Urtel uf zwei felbftändige Entſcheidungsgründe geſtützt. 
Der erite Entiheidungdgrund, welcher allgemein die Aufgebung 

der Gutöherrlichkeit aus der Aufhebung der Gerichtd- und Hu 
berrlichkeit, der gutöherrlichen Polizei und obrigkeitlihen Gewalt, 
ſowie anderer Hoheitsrechte und Privilegien, im Artikel 42. der 
Berfaffungd-Urkunde vom 31. Sanıar 1850 und daraus dann weis 
ter die Aufhebung der 88. 33. und 36. Thl. II. Tit. 12. Allgem. 
Land⸗Rechts herleitet, würde allerdings ſchon deshalb unhaltbar fein 
und wegen faljcher Anwendung des Art. 42. der Berfaffungs-Urfunde 
richtig angegriffen fein, weil diefer Art. 42. durch das Gele vom 
14. April 1856 (Gej.-Samml. ©. 353) aufgehoben und an deſſen 
Stelle der Art. 2. diefed neuen Geſetzes getreten ift, der jene Auf⸗ 
bebung im Art. 42. zu 1. der Verfaffungd-Urfunde gerade nicht 
ausſpricht, wie denn auch bekanntlich zufolge des Geſetzes, betreffend 
bie ländlichen Orts⸗Obrigkeiten in den ſechs öftlichen Provinzen der 
Monardhie vom 14. April 1856 (Geſ.Samml. ©. —— in dieſen 
a orts⸗obrigkeitliche ober polizei obrigkeitliche Gewalt 
noch beſteht. 

Der gedachte Entjcheidungdgrund, indem er zu weit greift, da 
es bier zumächft auf die Prov tal-Berfaffung antommt, lenkt nicht 
minder von dem richtigen Gefichtöpuntt für die Entſcheidung ab, 
als anderjeitd die Berufung in der Klage auf eine Erörterung der 
Minifterten der Zuftiz und ber geiſtlichen Angelegenheiten in dem 
Reſcripte vom 24. April 1842 (Ergänzungen ad 11. 12. A. L. R. 
88. 29—32.), welches ebenfalls gerade nur für die öſtlichen Pro⸗ 
pinzen, ausſchließlich auch der Provinz Weftphalen, ergangen ift. 
Darin wird nämlich audgeführt, und hierauf tft die Klage gegründet, 
— dab, weil nah 88. 33. und 36, II. 12. Allg. Land⸗Rechts bie 
Gutsherrſchaft die befondere Verpflichtung habe, ihre Unterthanen 
bet Defolbung des Schullehrerd zu unterftügen und zu ben Bauten 
unentgeldlich die vorhandenen Matertalten zu liefern, das Landrecht 
ihr alſo, abgeſondert von den zur Schule en Haudvätern 
und Einwohnern, beſondere Verpflichtungen auflege, die Gutsherr⸗ 
ſchaft nicht zu den — in den 88. 29. und 34.1. c. gedachten — 
zur Schule gehörigen Hausvätern und Cinwohnern gehöre und 
nicht zu der, den lehteren obliegenden gemeinen Unterhaltungslaft 
beizufteuern habe. Der Kläger beantragt nun lediglich eine Exem⸗ 
tion von ben, in den SS. 29. und 34. 1. c. den zur Schule gewie⸗ 
jenen Haudvätern und Einwohnern auferlegten geifbungen, ‚ohne 

eſchraͤnkung und ohne außdrüdliche Uebernafme der in den 88. 33. 
und 36. 1. c. der Gutsherrſchaft auferlegten Verpflichtungen. 
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Der Appellattonsrichter führt aber — und dies ift fein zweiter 
Entſcheidungsgrund — in Uebereinftimmung mit dem Richter erfter 
Inſtanz aud, daß von der Anwendung der $$. 33. und 36. 1. c., 
alfo von der Bedingung und Grundlage der beanipruchten Eremtion 
bier nicht Die Rede fein koͤnne. 

Denn im Herzogthum Weftphalen ſeien nad) dem Patent vom 
21. Juni 1825 wegen Einführung ded Allgem. Land⸗Rechts, bie 
Beftimmungen im Tit. 7. he II. Allgem. Land⸗Rechts, welche die 
gutöherrlich=bäuerlihen Der uk zum Gegenftand gi nie 
ur Anwendung gekommen, und biermit ftimmt ber $. J. jenes 
atentd, welcher zu 8. 4. den Tit. 7. Thl. IL. Allgem. Land⸗Rechts 

von der Anwendung ausichließt, überein. Nach den früheren im 
Herzogthum Weitphalen geltenden provinziellen Beftimmungen habe 
giaiichen den Bauern und Gutöheren nie ein Unterthanenverband 
eftanden, wie ihn das Allgem. Land⸗Recht Tanıte, obwohl die Co» 

Ionen Ihren Gutsherrn zu verſchiedenen Real » Präftationen und 
Dienftleiftungen verpflichtet gewejen. Ste feien ſelbſt in Kolge der 
völligen Abichaffung der Solonatöverhältniffe durch die Heffiſche 
Berordnung vom 5. November 1809, beftätigt durch die Verordnung 
vom 25. September 1820, freie Eigenthümer geworden. 

Es läge aljo, wie der erfte Richter mit Recht annehme, bie 
Vorausſetzung in der Stellung des Klägerd get verflagten Bes 
meinde nidyt vor, von welder in dem $. 29. seq. 1. c. ausge⸗ 
gangen jet. 

Diefer Ausführung gegenüber kann die Beichwerde, daß der 
vorige Richter mit Unrecht die 88. 29. und 34. 1. c. für anwend⸗ 
bar und ben $. 36. 1. c. für unanwendbar erachtet und bieje Ge⸗ 
ſetze, ui das Publications» Patent vom 21. Juni 1825 verlegt 
babe, für nicht zutreffend erachtet werden. 

In dem $. 38. 1. c. tft von der Verpflichtung ber Gutdherr⸗ 
ſchaften ei dem Lande, ihre Untertbanen, welde zur Aufs 
bringung ihrer Beiträge unvermögend find, nad Notbdurft dabei 
zu unterftügen, die Rede, Hier tft alfo offenbar von einem Rechts⸗ 
verhältnib der Gutsherrſchaften auf dem Lande gegen ihre Guts⸗ 
Unterthanen im Sinne der 2 87. 88. Titel 7. SH II. des Allg. 
Land⸗Rechts die Rede, mithin das Vorhandenſein oder doch mine 
—5 das damalige Vorhandenſein eines Rechtsverhältniſſes voraus⸗ 
geſetzt, welches im Herzogthum Weſtphalen nicht zutrifft. 

Der $. 86. J. c., welcher beſtimmt: 
Bei Bauen und Reparaturen ber Schulgebäude müſſen bie 
Magtiträte in den Städten und die uteherrihnften auf 
dem Lande, die auf dem Gute oder Kämmerei-Ligenthum, 
wo die Schule fi befindet, gemachienen oder gewonnenen 
Materialien, foweit felbige hinreichend vorhanden, und zum 
Bau nothwendig find, unentgeltlich verabfolgen, 
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fpricht aber von dem Verhältnis einer Gutöherrihaft zu der auf 
“ihrem Gute befindlichen Schule, bat alfo eine Gutsherrſchaft vor 
Augen, weldhe ſich über einen beftimmten Bezirk eritredt, ohne 
näber zu beftimmen: ob bterbei an eine Gutsherrſchaft im Sinne 
der 88. 87. 88. Thl. II. Tit. 7. Allg. Land-Rechts, oder nicht viels 
mehr an eine ortöobrigkeitliche Gewalt der Gutöherrichaft in ben 
beitimmten Gutsbezirken gedacht worden fft. 

Dafür aber, dab eine ſolche Gutöherrfchaft im vorliegenden 
Fall als vorhanden anzunehmen, tft vom Kläger, wie ihm dod zur 
Begründung der darauf geftügten Exemtion obgelegen hätte, Der Beweis 
nicht beigebracht worden, wie er denn auch die behauptete Eremtion von 
den Vorſchriften der 88. 29. und 34. 1. c. auf andere Weile nicht 
begründet hat. Es fehlt alfo auch an dem Nachweis der thatlädh- 
lichen Borausfegung des $. 36. 1. c., und der vorige Richter kann 
fo wenig gegen den $. 36 1. c. ald gegen dad PublicationdPatent 
vom 21. Juni 1825 rechtsgrundſätzlich verftoßen haben. Denn es 
ift keinesweges, wie der Implorant behauptet, für ſich allein ent- 
Icheidend, daß der Tit. 12. Thl. II. ded Allgem. Land⸗-Rechts und 
damit auch deſſen $. 36. durch jened Patent AN ift, da ed von 
elbft ſpricht, daß der 8.36. nur beim Vorhandenſein einer Gutöherr- 
haft, von der darin die Rede ift, in Anwendung kommen Tann. 

Die SS. 29 und 34. 1. c. find ebenfalld nicht verlegt, da die 
&remtion davon nur aud den 88. 33. und 36. 1. c. — ohne felbft 
die Verpflichtung zu der darin enthaltenen Leiftung ausdrücklich 
anzuerkennen, hergeleitet worden tft, deren Boraudfepungen aber ald 
bier vorhanden nicht dargethan find. 

Da aljo der zweite Entfpeidungs rund ohne Erfolg angegriffen 
ift, jo war die erhobene Nichtigkeitöbefchwerde zurückzuweiſen und 
Implorant nad $. 18. der Verordnung vom 14. December 1833 
in die Koften zu verurtbeilen. 

Auöpeferkigt unter Siegel und Unterfchrift des Königlichen - 
Ober⸗Tribunals. 

Berlin, den 27. October 1862. 

(L. 8.) Uhden. 

% 

232) Einrichtung der Stubänte und Schreibpulte in der . 
Elementarſchule. 

(efr. Centralbl. pro 1865 Seite 497 Nr. 198.) 

Die Ueberzeugung von dem welentlichen Einfluß, welchen die 
Einrichtung der in den Clementarfhulen in Gebrauch befindlichen 
Sitzbänke und Schreibpulte auf die Törperliche Entwidelung und 
bie Geſundheit der Schuljugend übt, andererfeitö auch die Erfahrungs- 
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regel, daß die Handhabung einer wirkſamen Aufficht und Disciplin 
von Seiten des Lehrperfonald von der Beichaffenheit jener Utenfilien 
in hohem Maße abhängig ift, haben ed und zwedmäßig erfcheinen 
an unter Benugung der aus eingehenden und ſorgtäur en Unter⸗ 
ſuchungen über Dielen Gegenſtand hervorgegangenen Reſultate due 
unter Berüdfichtigung der gutachtlichen Ausſprüche bewährter Sad 
kenner eine für drei Alteröflafien der Elementarſchüler gejonderte 
Normal» Zei nung entwerfen zu laflen, welde die für die Con⸗ 
(euchton der Sipbänte und Schreibpulte zu wählenden Form⸗ und 

aaßverhaͤltniſſe genau erfichtlich madht. 
Sndem wir Ihnen anbet Sremplare diefer Zeichnung (nad- 

folgende Zeichnungen a, b und c.) zur Mittheilung an die Herrn Schul⸗ 
pfleger und Bürgermeifter Ihres Kreiſes in der erforderlihen An⸗ 
gan! überfenden, veranlaffen wir Sie, darauf zu halten, daß fünftig 
et allen Neuanſchaffungen von Bänken und Pulten für die Elemen- 

tarſchulen des dortigen Kreifes die Ausführung nad) Maßgabe biefer 
Muſter⸗Zeichnung geichteht. 

Göln, den 24. Juli 1865. 

Königliche Regierung, Abtheilung ded Innern. 
An 

ben Königlichen Landrath ꝛc. 

a. Für Kinder von 5 bis 7 Jahren. 
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233) Obſervanzen in Shulbaus» Angelegenheiten. 

Auf den Beriht vom 11. v. M. hebe ich in erfolg des Res 
curſes der Schulgemeinde zu N. vom 20. Suni c. dad Reſolut ber 
Königlichen Regierung vom 8. April ej. in Betreff der Reparatur 
bed Hofs und Gartengeheges der dortigen Schulftelle, vorbehaltlich 
bed Rechtsweges, bierdurd auf ıc. 

Den entgegenftehenden Ausführungen der Königlichen Regler 
daß die Bildung von Obfervanzen bei der Unterhaltung der Schuls 
bäufer durch die Beftimmungen ded Allgemeinen Land-Rechts aus: 
geihloffen jet, Tann, wie wiederholte dielfeitige Entſcheidungen aus— 
geiprochen haben, nicht beigetreten, vielmehr muß daran feitgehalten 
werden, daß nach 8. 19. Theil II. Tit. 12. Allgemeinen Land-Rechts 
fein Grund vorliegt, in diefer Beziehung die Schulhäufer von den 
Kirhen- und Pfarrgebäuden zu. unterfcheiden. (cfr. Gentral-Blatt 
für die gefammte Unterrichts-Verwaltung von 1859 Seite 768, von 
1860 Seite 298.) 

Berlin, den 9. September 1865. 
Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Keller. 
An 

die Königliche Regierung zu N. 
18217. U, 

234) Bauverpflihtung bei dem ſtatt eines Reparatur— 
baues auszuführenden Neubau eines Küſter— 

und Schulhauſes. 

(Centrbl. pro 1864. Seite 440, Nr. 178.) 

Auf den Bericht der Königlichen Regierung vom 17. Yebruar 
db. 3. und den Recurs der Gemeinden N., 9. und ©. vom 
18. Sanuar d. 3. wird, vorbehaltlich des Rechtswegs, dad in Be⸗ 
treff des Neubaus des Schul⸗ und Küfterhaufed nebit Wirthſchafts⸗ 
gebäuden und Zubehör in C. erlaffene Refolut vom 10. Dezember 
1864 ad 2. dahin geändert, 

daß die Koften des Wohnhauſes und des Appartementd der 
Schulgemeinde aufzuerlegen nad Abzug dedjenigen Betrags, 
den eine ordnungsmäßige Reparatur ded jehigen Schul» und 
Küfterhaufes erfordert haben würde, daB zur Zahlung dieſes 
Betrages aber die Küſtergemeinde mit z und die Schulge⸗ 
meinde mit ‚, der Koften heranzuziehen, 

im Webrigen betätigt. . 
Die Reparaturfähigkeit des jepigen Schul- und Küfterhaufes 
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tft nicht beſtritten. Wenn gleichwohl ftatt einer Reparatur ein Neu⸗ 
bau ausgeführt wird, jo gefchieht dies lediglich im Intereſſe der 
Schule, woraus folgt, daß die dadurd entitehenden Mehrkoſten die 
Kirchengemeinde, welche ihrer Baupflicht durch eine Reparatur würde 
genügen künnen, nicht treffen bürfen. 

Wenn das Nefolut die Frage: in wie weit der Kültergemeinde 
dafür, dab der Neubau fchon jept und nicht erſt nady einigen Jah⸗ 
ren erfolgt, ein Entſchädigungsanſpruch zufteht, dahin geſtellt fein 
läßt, und event. der gerichtlichen Entſcheidung vorbehalten willen 
will, jo liegt hierin eine Umkehr des wirklich vorwaltenden Verhält⸗ 
niſſes. Denn da, wie bemerkt, der Neubau, für den an fich, wie 
dad Reſolut mit Recht annimmt, überwiegende Gründe ſprechen, 
lediglih im Schul-Intereffe unternommen wird, fo kann der Küfter> 
gemeinde nicht zugemuthet werden, ihren worbezeichneten Entſchädi⸗ 
gungsanfpruch erft im Rechtswege zu fubftantiiren und geltend zu 
machen. Vielmehr würde die Nefdteitung ded letzteren nad) Lage 
der Sache der Schulgemeinde zu überlafjen fein, wenn fie glauben 
follte, daraus Anſpruͤche herleiten zu koͤnnen, daß die Kirchenge- 
ba jest ftatt eined bloß reparirten ein neu erbautes Küfterhaus 
erhält. 

Das Theilnahmeverhältnig an den Koften andere, ald im Re⸗ 
jolut gejchehen, zu normiren, lag feine Veranlaſſung vor, da Die 
Recurrenten die auf bautechniſches Gutachten gegründete diesfällige 
Feſtſetzung nicht entfräftet haben. Der Hauptantrag der Recurren- 
ten aber auf Ausführung eined bloßen Reparaturbaued ftatt eines 
Neubaus findet in dem, was hierüber oben bemerkt und dem ents 
Iprechend im Tenor feftgejegt worden, feine Erledigung. Somtt tft 
überall, wie geſchehen, zu enticheiden geweſen. ıc. 

Berlin, den 28. Juni 1865. 
Der Mintfter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 

In Bertretung: Lehnert. 
An 

die Königliche Regierung zu N. 

7500. U. E. 

235) Freilaſſung der Getitlihen und Lehrer von per: 
ſönlichen Schulbeiträgen rüdfihtlih ihres Dienft- 

einkommens. 

(Centrbl. pro 1862 Seite 96 Nr. 37.) 

c. Die Frage wegen Heranziehung der Geiftlichen und Lehrer zu 
den perlönlichen Schulbeiträgen hat Pet Erlaß der Reſcripte vom 
9. Dezember 1830 und 15. Dezember 1833 eine wiederholte Er» 
wägung gefunden, welche zur Anerlennung der Befreiung der Geiſt⸗ 
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chen und Lehrer von perfönlihen Schulbeiträgen rüdfichtlich ihres 
Dienfteintommend geführt bat. Zur näheren Information laffe ich 
der Köntglihen Regierung anbei Abichriften der dieſerhalb unterm 
18. April 1856 und 21. September 1861 an die Ober-Präfidenten 
der Provinzen NR. und N. erlaffenen Verfügungen (Anfagen a. und b.) 
mit der Beranlafjung zugehen, die darin ausgeſprochenen Grund» 
fäpe, deren Anwendbarkeit auf die dortige Provinz keinem Bedenken 
zu unterliegen fcheint, ſich fünftighin als Richtſchnur dienen zu lafjen. 

Berlin, den 18. Auguft 1865. 
Der Minifter der geiftlihen 2c. Angelegenheiten. 

In Bertretung: Lehnert. 
An 

bie Königliche Regierung zu N. 

13587. U. 

a. 
Ew. Hohwohlgeboren gefälliger Beriht vom 16. Dftober v. J., 

den Antrag des Erzbiſchofs von N. wegen Freilaſſung des Commen⸗ 
darius N. von Beiträgen zur Unterhaltung ber Tatholiihen Schule 
zu N. betreffend, hat mir Veranlaſſung gegeben, die Frage, in wie 
weit evangeliihe und katholiſche Pfarr eiltlihe bei den unter ihrer 
Eocalaufficht ftehenden Schulen, weiche -in Ermangelung ſpecieller 
Rechtsnormen durch Hausvaterbeiträge der Schulſocietät nach F. 29. ff. 
U. 12. Allgem. Land⸗Rechts unterhalten werben, für beitragspflid- 
tig zu erachten find, einer wiederholten Erwägung zu unterziehen. 
Nach der angeführten Gefepeöftelle tft angunehmen, daß der uls 
lehrer, da er vermöge feiner amtlichen Stellung an der Schulanttalt 
ber Corporation der zur Schule gewiejenen Haudväter gegenüber 
febt, nicht ald ein zur Schule gewielener Haudvater betrachtet und 
Mn viefer Eigenfhaft zu Schulbeiträgen nicht herangezogen wer: 
en Tann. 

In einem dem Weſen nach gleihartigen Verhältniß zur Sl 
joctetät fteht der Ortspfarrer, als Xocaljchulinfpector, und die Mo» 
mente, weldye in dem Refcript meined Herrn Amtövorgängerd vom 
16. Januar 1850 zur Begründung der dort angeordneten Frei 
laſſung der Pfarrer von Kirhen- und Pfarrabgaben angeführt wer⸗ 
den, finden analoge Anwendung auf die Stellung ded Pfarrerd zu 
der feiner Localaufficht untergebenen Schulgemeinde. Da hiernach 
bie rechtliche Frage mindeftens zweifelhaft ift, und vom Standpunft 
der Verwaltung die Annahme und Dertretung einer Geſetzedaus⸗ 
Iegung nicht rathſam erfcheint, welche den LZocalinfpector der Schule 
bem Lehrer und Schulvorftand als abgabenpflichtig gegenüber ftellt, 
fo babe ich beichlofien, von den Grunbjägen bed Reſcripts vom 
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16. Sannar 1850, foweit e8 die Schulfocietätöbeiträge betrifft, ſowie 
bed Reſcripts vom 21. April 1854 abzugeben, und beftimme hier⸗ 
durch, Daß Die evangeliichen ſowie die 35 en Pfarrer zu Schul⸗ 
ſocietaͤtsbeiträgen, welche nicht auf ſpeciellen Rechtsnormen, fondern 
auf dem Allgemeinen Land⸗Recht beruhen, nicht heranzuziehen find, 
falls nicht etwa durch rechtskräftige gerichtliche ung in eins 
zelnen Fällen etwas Anderes feftgefegt wird oder ift. 

Ew. Hochwohlgeboren erfuce ich ergebenft, die Königlichen 
Regterimgen zu N. und N. von diefer Entiheidung in Kenntniß 
zu — und mit der etwa erforderlich ſcheinenden Anweiſung zu 
verſehen. 

Berlin, den 18. April 1856. 
von Raumer. 

Un 
den Königlichen Ober-Präfidenten der Provinz N. 

20885. E. U. 2415. K. 

b. 
Auf den gefälligen Bericht vom 30. v. M., die Heranziehung 

des Dienfteinfommend der Geiftlichen und Lehrer zu Kirchen⸗ und 
Schulſteuern, wo folde nicht mit den Gommunalbedürfnifjen auf 
gebracht werden, betreffend, erwiedere ich Ew. Greeleng gang erge= 
benft, daß ich die von der Regierung zu N. in ihrem Bericht vom 
30. Sanuar d. 3. vorgetragenen Bedenlen gegen Ew. Ercellenz Ent» 
[Seibung vom 11. September 1856 in der Hauptſache nicht thei⸗ 
en kann. 

Nur in einem Punkt befindet fih die letztere nicht ganz in 
Uebereinftimmung mit ben Seitend des Minifteriumd_ feftgehaltenen 
Srundjägen, in fofern fie die Befreiung der Geiftlihen von den 
Schulſteuern lediglich aus 88. 775. 776. Thl. I. Tit. 11. Allgem. 
Land⸗Rechts ableitet, während die leßtere in dem abſchriftlich ganz 
ergebenft beigefügten Minifterial-Erlaß an den Ober-Präfidenten der 
Provinz N. vom 18. April 1856 aus der Stellung der Pfarrer ald 
Schulinfpectoren hergeleitet wird. Diefer legteren Auffaflung glaube 
ich den Borzug zugeftehen zu müffen, weil fie beiden Gontef ionen 
a Statten fommt, während die Deduction aus 88. 775. sq. 

hl. II. Zit. 11. Allgemeinen Land-Rechts nur die zum Cölibat 
verpflichteten katholiſchen Geiftlichen von Entrichtung der Schul« 
fteuer befreit. 

Em. Ercellenz erſuche ich ganz ergebenft, jofern die bejonbern 
Berhältniffe der dortigen Provinz nicht Bedenken gegen den Erlaß 
vom 18. April 1856 an die Hand geben, worüber ich eventuell wei- 
terer gefälliger Aeußerung entgegentehe ‚ die Regierungen der Pro» 
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vinz in Grgängung Fhrer Verfügung vom 11. September 1856 mit 
entipredyender Anweifung zu verſehen. 

Berlin, den 21. September 1861. 
Im Auftrage ded Herrn Miniſters ber geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

eller. 
Un 

den Königlichen Ober: Präfidenten zc. zu W. 

19689, U. E. 

236) Penfionsberehnung von einem ohne Zuftimmung 
der Gemeinde für einen Schullehrer bewilligten Ge— 

haltszuſchuß. 

In dem Bericht vom 10. v. M. über die Beſchwerde des pen- 
ſonirten Lehrers N. zu N. vom 6. April d. J. ſpricht die Köntg- 
liche Regierung fidy gegenwärtig felbft dafür aus, daß bei Berech⸗ 
nung der Dention des ıc. N. der Werth der Grasnutzung auf dem 
Begräbnißplatz, fowie die Accidentien bei Begräbniffen im Betrage 
von 10 Thlrn zu berüdfichtigen feien. Dagegen hält die Königliche 
Regierung dafür, daß dann der von Ihr im Sabre 1863 feftgefepte 
Sehaltözuichuß von 10 Thlen außer Anfag bleiben müffe, da Die 
Sculgemeinde diefer Gehaltserhoͤhung nicht zugeftiumt, und bie 
Königliche Regierung diefelbe nur verfügt habe, weil Ihr damald 
die Einnahme des Lehrers aus der Grasnutzung und den Accidentien 
unbefannt gewefen. 

Mit der Berüdfihtigung bed Dertße diefer letztern Bezüge, 
der auch die Schulgemeinde fchon in der Verhandlung vom 11. No» 
vember v. 3. zugeftimmt bat, bin ich einverftanden. Indeſſen liegt 
bierin fein Grund, nunmehr den Gehaltauſquß von 10 Thlen 
außer Derehmung zu laſſen. Derfelbe bildete zur Zeit der Penſio⸗ 
nirung des ꝛc. N. ungmeifelpaft einen Beltanbtheil bed Stellenein- 
fommensd und muß mithin bet Berechnung der Penſion berüdjichtigt 
werden. Daß die Gemeinde der Bewilligung des Zuſchuſſes nicht 
gugeftimmt bat, tft unerheblich, weil hierdurch die Rechtsbeſtaͤndigkeit 
erfelben ebenfo wenig wie durd den Umftand beeinträchtigt wird, 

daß die Königliche Regierung den Zuſchuß urfprünglid auf Grund 
unzureichender Information Eftgefe t bat. 

iernach hat die Königliche Regierung der Beſchwerde des ıc. 
N, Abhülfe zu verſchaffen. ıc. 

Berlin, den 2. Auguft 1865. 
Der Mintiter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

In Dertretung: Lehnert. 
An 

bie Königliche Regierung zu N. 

15,468. U. 
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237) Unterfheidung der Zuwendungen an Anftalten und 
Stiftungen. 

Der Königlichen Regierung erwiedern wir auf den Bericht vom 
10. October v. 3., dab die von Derjelben gemachte Unterſcheidung 
zwiſchen Anftalten und Stiftungen im gewöhnlichen Sprachgebraudy 
einige Nnterftügung finden mag, der rechtlichen Begründung aber 
entbehrt. 

er Xitel 19 Theil II. des Allgemeinen Landrechts handelt 
„von Armenanftalten und anderen milden Stiftungen”; an feften 
Unterjheidungd- Merkmalen für beide fehlt ed. Auch das Ober: 
Zribunal behandelt beide in Beziehung auf die ftaatliche Geneh⸗ 
migung ganz gleih. (Conf. Entſcheidungen Band 23 Geite 347, 
Band 40 Seite 78, Band 30 Seite 50.) Zu unterfcheiden find nur: 

1) Zumendungen für folde Anftalten oder Stiftungen, welche 
als felbftändige pia corpora beftehen follen, 

2) Zuwendungen an bereitö beftehende juriftifche Perfonen. 
In den Fall zu 1. ift nad $. 5 bed bee vom 13. Mat 

1833 allemal landeöherrlihe Genehmigung notwendig. In dem 
Sal zu 2. Dagegen liegt rechtlich eine donatio sub modo vor, welche 
der Iandeöbertlichen Genehmigung nur dann bedarf, wenn die Zu⸗ 
wendung entweder den Betrag von 1000 Thlen überfteigt oder einem 
Zwed gewidmet ift, welcher außerhalb der von der bedachten Perfon 
beftimmungsmäßig zu verfolgenden Zwede liegt. 

Was num die Zuwendung der Wittwe des Kreiödeputirten 
von R. betrifft, jo ift die Dißpofition nicht ganz Klar gedacht, indem 
fie zweifelhaft läßt, ob eine donatio sub modo an die Gemeinde L., 
oder die Errichtung einer eigenen Stiftung beabfichtigt worden tft. 
Für das erftere fpricht die directe Bezeichnung der Gemeinde 2. als 
Geſchenknehmerin ſowie die Erwägung, daß die Befreiung armer 
Kinder vom Schulgelde, für welche die Zuwendung beſtimmt tft, als 
ein Zwed betrachtet werden kann, welcher mit den tn der Gemeinde- 
vertaljung begründeten Zweden übereinftimmt. Andererfeitd kommt 
aber in Betracht, daß die geſammte Verwaltung der Stiftung einem 
von der Gemeinde-Bermwaltung verjchiedenen und ihrer Controle nicht 
unterworfenen Vorftande mit der Befugniß übertragen ift, die Kas 
pitalien zum Ankauf von Grundftüden auf den Namen der Stiftung 
u verwenden. Iſt fomit die Gemeinde zu L. nicht im der Lage, 

über die Stiftung und ihre Revenüen zu diöponiren, fo ift ed min- 
deitend smeifelbaft, ob fie überhaupt ald Trägerin der Stiftung an- 
geſehen werden kann. 

Läge blos eine donatio sub modo vor, fo würde die Zuwen⸗ 
dung, da fie den Betrag von 1000 Thlen nicht überfteigt, der landes⸗ 
berrlihen Genehmigung nicht bedürfen. Faßt man dagegen bie 
Diöpofition ald Anordnung einer neuen Stiftung auf, fo Tann fie 

40 
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nad) $. 5 des Geſetzes vom 13. Mai 1833 nur mit landeöherrlicher 
Genehmigung zu Recht beitehen. 

Wir haben und um fo mehr für die legtere Meinung entichie- 
den, ald die Stiftung bierdurhd am zuverläffigften gegen die Ge⸗ 
fahren ſicher geitellt wird, denen fie fonft in Zukunft bei etwa ab- 
weichender Aufaffung der Gerichte ausgeſetzt fein Fönnte, und dem⸗ 
zufolge bie Iandeöherrlihe Genehmigung für die Stiftung in Antrag 
gebracht. 

Mittels des in beglaubigter Abſchrift angeſchloſſenen Allerhöch⸗ 
ſten Erlaſſes vom 29. März d. J. haben des Koͤnigs Majeſtät un⸗ 
ſerm Antrag zu entſprechen geruht, wonach die Königliche Regierung 
das Weitere in der Sache zu veranlaſſen hat. 

Berlin, den 2. Mai 1865. 

Der Minifter der geiftl. ꝛc. Angelegenheiten. Der Iuftiz-Minifter. 
von Mühler. Graf zur Lippe. 

Der Minifter des Innern. 
Graf zu Eulenburg. 

An 
bie Königliche Regierung zu N. 
798. U. — M. d. g. A. 

I. 1683. — J. M. 
I. B. 2144. M. b. J. 

Seine Majeſtät der König haben lergmäbigit Ar bei 
Gelegenheit Allerhöchftihrer Anweſenheit in der Provinz Sachſen den 
nachbenannten Perfonen im Refjort der Unterrichtd-VBerwaltung Orden 
und Ehrenzeichen, fowie Titel zu verleihen: 

A. Orden und Ehrenzeichen. 

1. den Rotben Adler⸗Orden erfter Klaffe mit Eichenlaub: 
dem MWirklichen Geheimen Rath und OberPräfidenten von Witz⸗ 

leben zu Magdeburg; 

2. den Stern zum Rothen Adler» Orden zweiter Kaffe mit 
Eichenlaub: 

dem Curator der Univerſität zu Halle und Ober-Präfidenten a. D. 
von Deurmann; 

8. den Rothen Adler⸗Orden zweiter Klaffe mit Eichenlaub: 
dem Regierungd-Präfidenten Rothe zu Merfeburg; 
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4. den Rothen Adler-Drden dritter Klaffe mit der Schleife: 
dem ordentlichen Profeflor in der medicinischen Facultät der Unt« 

verfität zu Halle, Geheimen Medicinal-Rath Dr. Blafins, 
dem Regierungs⸗ Sonfiftortale und evangelifchen Schuls:Rath Fro⸗ 

beniusd zu Merfeburg, 
dem Dompropft, Regierungd- und Tatholiichen Schul-Rath Rode 

zu Erfurt; 

5. den Rothen Adler-Orden vierter Klaffe: 
dem Univerfitätd-KafjensGontroleur Sungmann zu Halle, 
dem Gonfiftorial- Rath Rüling bei dem Gonfiftorium und bem 

Provinzial-Schul-Collegium zu Magdeburg, 
dem en erintendenten Schirlig zu Querfurt, Regierungd » Bezirf 

erjebur 
dem Superintenbenten Strebe zu Barleben, Regierungd = Bezirk 

Magdeburg, ' 
dem Somnaftalbirector, Profeſſor Dr. Schwalbe zu Eidleben, 
dem Superintendenten Theune zu Quedlinburg, Regierungd-Be- 

zirk Magdeburg, 
dem Superintendenten Boigt zu Zahna, Regierungd-Bezirt Mer- 

feburg, 
dem orbentlichen Profeſſor Dr. Weber in der mediciniſchen Fa⸗ 

eultät der Univerfität zu Halle; 

6. das Ritterkreuz des Königlichen Hausordens von Hohenzollern: 
dem Regierungs⸗, Eonfiftorial- und evangeliichen Schul-Rath Bied 

gu Erfurt; 

7. den Adler der Inhaber ded Königlichen Hausordend von 
Hohenzollern: 

dem Sein Herrmann zu Mühlhaufen, 
dem ulrector Völcker zu Afchersleben, 
dem ultector Warmholz zu Neuftabt: Magdeburg; 

8. den Königlichen Kronen⸗Orden vierter Klaffe: 

dem Mufildirector Golde zu Erfurt; 

9. dad Allgemeine Ehren⸗Zeichen: 
dem S anche und Küfter Lorenz zu Teuditz, Kreid Merfeburg, 
dem Schullehrer und Küfter Dehbme zu Reideburg im Saalkreiſe, 
dem eriten Lehrer Weniger an ber Som Knaben hule zu Erfurt. 

B. Titel-Verleihungen. 
1. den Titel und Rang eined Wirklihen Geheimen Ober 

Regierungs⸗Rathes: 

dem Regierungs⸗Präſidenten von Vignau zu Erfurt; 
40* 
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2. den Charakter ald Geheimer Regierungd:Rath: 
dem Regierungs-Rath Dr. Schulz bei dem Provinzial» Schul 

Collegium zu Magdeburg, 
dem Regierungs- und evangeliihen SchulsRath Dr. Trinkler zu 

Magdeburg; 

3. den Charakter ald Rechnungs⸗Rath: 

dem Univerfitätd-Kaffen-Rendanten Solle zu Halle. 

Seine Majeftät der König baben Allergnädigft geruht, aus 
—R der am 18. October d. J. in Münfter fättgehabten Feier 
des Huldigungs⸗Jubiläums der Provinz Weſtphalen den nachbe⸗ 
nannten Perfonen im Reſſort der Unterrichtd-Verwaltung Orden 
und Ehrenzeichen, fowie Zitel zu verleihen: 

A. Drden und Ehrenzeiden: 

1. den Rothen Adler-Orden zweiter Klaffe mit Eichenlaub: 
dem Regierungd-VBice-Präfidenten von Mauderode zu Münfter; 

2. den Rothen Adler-Orden britter Klaffe mit der Schleife: 
dem Ober « Regierungd » Rat Freiherrn von Nordenflycht zu 

Minden, 
dem katholiſchen Provinzial-Schulratb Dr. Saveld zu Münfter; 

3. den Rothen Adler-Orden vierter Klaffe: 
bem Eanddehanten und Schulinfpector Ekel zu Bodum, 
dem Gymnafial-Director, Profefjor Dr. Jordan zu Soeft, 
dem Regierungd- und katholiſchen Schulrath Kroll zu Arnsberg, 
dem — Lechtappe am katholiſchen Schullehrer⸗Seminar zu 

angenhorſt, 
dem Superintendenten Müller zu Bielefeld, 
dem Gymnaſial⸗Director Dr. Schmidt zu Paderborn; 

4. den Koͤniglichen Kronen⸗Orden dritter Klaſſe: 
dem Conſiſtorial- und evangeliſchen Schulrath Hammerſchmidt 

zu Münſter; 

5. den Adler der Inhaber des Koͤniglichen Hausordens von 
Hohenzollern: 

dem Lehrer und Vorſteher des v. Vinckeſchen Provinzial» Blinden- 
Snftituts, Deimel zu Soeft, 

dem katholiſchen Lehrer Ernſt zu Studenbrod, Kreid Paderborn, 
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bem katholiſchen Lehrer Jandeiter zıf Asbeck, Kreis Ahaus 
bem evangelifchen eher Dvenbed zu Todtenhaufen, Kreis Minden, 
dem evangeliſchen Lehrer Paaſchen zu Kattenvenne, Kreis Ted: 

enburg 
dem katholiſchen Lehrer Raſum zu Wandersloh, Kreis Beckum; 

6. das Allgemeine Ehrenzeichen: 
dem Schuldiener Bisplinghoff am Gymnaſium zu Münſter. 

B. Titel. 

1. den Charakter als Rechnungsrath: 
dem Rentmeiſter des Münfterfhen Studienfonds, von Münfter- 
mann zu Münfter. 

Berfonal: Veränderungen, Titel: und Orbens - Berleihungen. 
— 

A. Behörden. 

Dem Provinztal-Schulratd Bormann in Berlin tft die Erlaub⸗ 
niß zur Anlegung des Nitterfreuzed erſter Klaffe ded Großher⸗ 
zoglid Sächſiſchen Haudordend vom weißen Fallen ertheilt, 

der Seminar» Director Wanjura in Preiskretſcham ift zum Res 
gterungd- und Schulrath ernannt, und demjelben die Regierungs⸗ 
und katholiſche Schulrath8-Stelle bei der Regierung in Marien» 
werder übertragen, 

der Oberlehrer Dr. Königk vom Maria-Magdalenen-Gymnaftum 
in Breslau zum Regierungd: und Schulrath ernannt, und dem» 
jelben die Stelle eined evangeliihen Schulrath8 bei der Regierung 
in Magdeburg übertragen worden. 

B. Untverfitäten, Alademie. 

Bei der Univerfität zu Königsberg ift der außerordentliche Pro⸗ 
feſſor Tann Dr. 8. & Süterbod zum ordentlichen 

Drofeffor in der juriltifchen Kacultät, der Privatdocent Dr. 9. 
A. D. Hildebrandt zum ordentlichen Profeſſor in der medi- 
einiſchen Facultät ernannt, und- dem Dirigenten des litthautfchen 
Seminars diefer Univerfität, Prediger Kurſchat der Charalter 
als Profeflor verliehen, 
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der ordentliche Profeflor Dr. Th. Hirſch in der philoſophiſchen 
Facultät der Univerfität zu Greifswald zum Btbliothelar ber 
Univerfitäts-Bibliothet daſelbſt ernannt, 

bei der Univerfität zu Berlin der bidherige Kaiſerlich uff che 
Conſiſtorialrath und Paftor Dr. Frommann zum ordentliden 
Honorar-Profefjor in der theologiſchen Kacultät ernannt, und in 
die juriftiiche Facultät der außerordentlihe Profeſſor der Rechte 
NER ar ha an der Univerfität zu Halle in gleicher Eigen» 

aft verlegt, 
bet der Univerfität zu Breslau der Privatdocent, Gerichts⸗A le 

Dr. H. R. Göppert dafelbft zum aupßerordentlichen Profeſſor 
in der juriftiichen Sacultät ernannt, dem ordentlihen Profeſſor 
Dr. Zebert in der mediciniichen Facultät der Charakter als 
Geheimer Mebdicinalrathb verliehen, in die mediciniſche Kacultät 
der ordentlihe Profeſſor Medicinalrath Dr. Sptegelberg an 
der Univerfität zu Königöberg tn gleicher Eigenfchaft verlegt, und 
der Privatdocent Dr. . G. Waldeyer in Breslau zum 
außerordentlichen Profeſſor in der mediciniſchen Facultät ernannt, 

bei der Univerſität zu Halle der Privatdocent Dr. €. Friedberg 
an der Univerfität in Berlin zum außerordentlihen Profeflor in 
der juriftiichen Facultät ernannt, dem ordentlichen Profeſſor Dr. 
Volkmann in der mediciniichen Facultät der Charakter als 
Geheimer Medictnalrath verliehen, und find die Lehrer Bautnfpector - 
Steinbed und Kreis⸗Thierarzt Roloff bei dem landwirth- 
ſchaftlichen Inftitut daſelbſt zu Lectoren an der Univerfität er- 
nannt, 

bei der Univerſität zu Bonn iſt der Profeſſor Dr. Rindfleiſch 
in Zuͤrich zum ordentlichen Profeſſor in der mediciniſchen Facultät 
ernannt worden. 

Der Hiſtorienmaler Profeſſor Pfannſchmidt in Berlin iſt zum 
Lehrer der Compofitions- und Gewandklaſſe an der Alademie ber 
Künfte dafelbft, und der Hiftorienmaler Profeffor Kaſelowsky 
bafelbft zum Lehrer am der mit dieſer Akademie verbundenen all» 
gemeinen Zeichenfchule ernannt worden. 

C. Symnaftals und Real⸗Lehranſtalten. 

Es tft berufen zum Director: 
ded Gymnaſiums zu Stralfund der Gymmnallal » Director Dr. 
Bormann in Anclam, 

des Gymnafiums zu Stargard in Pommern der Protector Lic. 
theol. Ta uſcher am Gymmafium in Treptow a. d. R., 

deö nunmehrigen G —A in Gneſen der bisherige Rector 
der Anſtalt Dr. Methner, 
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bed nunmehrigen Gymnafiumd in Sauer der Oberlehrer und Pro- 
rector Dr. Bollmann vom Gymnafium in Porig, 

bed Gymnaſiums in Mühlhauſen der Dberlehrer Profeſſor Dr. 
Dfterwald vom Gymnaftum zu Merjeburg, 

des nunmehrigen Gymnaſiums zu Seehausen in der Altmark der 
bisherige Rector der Anftalt Dr. Dihle, 

des Gymnaſiums in Saarbrüden der Oberlehrer Lio. theol. 
Dr. Hollenberg vom Soahimöthalfhen Gymnaftum in Berlin. 

Am Gymnalium zu Treptow a. d. R. ift der ordentliche Lehrer 
. Dr. &. Fr. ®. Schulz zum Oberlehrer befördert, 
am Joachimsthalſchen Gymnaſium zu Berlin der Oberlehrer Dr. 

Rühle zum Brofeffor befördert, der Oberlehrer Dr. K. Fr. W. 
Müller vom Gymnafium in Landöberg a. d. W. als Brofeffor 
und der ordentliche Lehrer Dr. Weider vom Gymnafium in 
Torgau ald Dberlehrer angeftellt, der Adjunct Nötel zum Ober- 
lehrer befördert, und der Schul- und Predigt-Amtd-Candtbat 
Deutſch ald Adjunct angeftellt, | 

am Sophien- Öymnafium zu Berlin der ordentliche Lehrer Dr. 
Dielip zum Oberlehrer befördert und der Dr. Küfter vom 
a en] hen Gymnaſium in Berlin ald ordentlicher Lehrer 
angeftellt, 

am Wilhelmd-Gymnafium zu Berlin dem OÖberlehrer Dr. Hirſch⸗ 
felder das Prädicat „Profeffor” verliehen, und der ordentliche 
Lehrer Dr. Wiggert zum Oberlebrer beförbert, 

am Gymnaſium zu Spandau der ordentlidhe Lehrer Shumann 
zum Oberlehrer befördert, 

am Gymnafium zu Guben der ordentlihe Lehrer Schmelzer 
zum SDberlehrer befördert, und der Schulamtd - Candidat Dr. 
Hampdorf ald ordentlicher Lehrer angeftellt, 

am Gymnaftium zu Hirfchberg der Oberlehrer Dr. Grautoff 
je „range en Gymnafium in Glogau ald Prorector an⸗ 
eſtellt, 

um Gymnaſium zu Lauban der Sonrector Haym zum Prorector, 
und der Oberlehrer Faber zum Conrector- befördert, 

am nunmehrigen Gymnaftum zu Sauer der ordentlidhe Lehrer Dr. 
Sche iding vom Gymnaſium in Stolp als Oberlehrer, und die 
Lehrer Dr. Noß vom Gymnaſium in Frankfurt a. O. Bräuer 
vom Gymnaſium in Schweidnitz, Dr. W. Lilie vom Gymnafium 
u Liegnitz, ſowie der Schulamts⸗Candidat Treu als ordentliche 
ehrer angeſtellt, 

am Gymnaſium zu Wernigerode der Gymnafiallehrer Dr. K. 
Göbel in Magdeburg ald Oberlehrer angeftellt, und dem ordent⸗ 

lichen Lehrer Groſch der Zitel ee verliehen, 
am nunmehrigen Gymnafium zu Seehauſen der Lehrer Dr. 
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Henkel vom Gymnaſium zu Salzwedel als Prorector und Ober⸗ 
lehrer, Die Lehrer bed biäherigen Progymnaſiums Göpe und Dr. 
eütige ald Oberlehrer, fowte Hynitzſch und Pöhlig als 
ordentliche Xehrer angeftellt, 

an dad Gymnaſium zu Torgau der Oberlehrer Dr. Münſcher 
vom Gymnaſium zu Guben in gleiher Eigenfchaft verfept, 

am Gymnaſium 8 Quedlinburg der ordentliche —— Dr. 
Merkel zum Oberlehrer befördert, ſowie der Lehrer Birker 
und der Hülfslehrer Dr. Schuchard als ordentliche Lehrer an⸗ 
geftellt, 

an der Landesihule zu Pforta der ordentlihe Lehrer Dr. K. ©. 
A. Stegfried vom Dom-Öymnaftum in Magdeburg als Pro» 
feſſor angeftellt, 

am Gymnaſium zu Burg der ordentliche Lehrer Dr. Francke 
um Oberlehrer befördert, und die Lehrer Th. %. Heyland vom 
Symnafium zu Salpwebe und W Bde vom Stiftögumnaflum 
in Zeig ald ordentliche Lehrer angeftellt, 

am Gpmnafkum zu Arnsberg der Gymnaſiallehrer Dr. Tüding 
in Münfter ald Oberlehrer angeftellt, und ber ordentliche Lehrer 
Dr. Shürmann zum Oberlehrer befördert, 

der Oberlehrer Dr. Schmitz am Gymnaſium zu Düren in gleicher 
Eigenſchaft an dad Gymnaſium an Marzellen zu Cöln berfedt, 
und an lepterem Gymnaſium der Schulamtd-Candidat Dr. Eid» 
bolt als ordentlicher Lehrer angeftellt, 

der ordentliche Lehrer Dr. Langen bei dem Gymnafium an Mar: 
Bent zu GCöln ald Oberlehrer an das Gymmafium zu Düren 
verſetzt; 

als ordentliche Lehrer find angeftellt worden: 
am Brenn 99 Colleium zu Königsberg der Schulamtd-Candibat 

obnde, 
am Kneiphöfſchen Gymnaſium zu KRönigöberg der Schulamtd- 

Sandidat Dr Biere. | ’ i 
am Gymnaflum zu Zyd der orbentlihe Lehrer Dr. Chinger vom 
— — zu Inowraclaw, 

amt ſnmofium zu Marienwerder der Schulamts⸗Candidat Dr. 
elbrück, 

am, Oymmaflum zu Cöslin der Schulamts⸗Candidat Theoph. 
oa 

am Symnafium zu Neu-Stettin ber ordentlihe Lehrer Dr. 
Hartmann von der Realſchule in Pojen, 

am Friedrichs⸗Werderſchen Gymnaftum zu Berlin der ordentliche 
Lehrer Dr. Kühne von der Louiſenſtädtiſchen Gewerbeſchule da» 
Il N, „joe die Schulamtd-Candidaten Dr. Marquardt und 

r. er, 
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am Goͤmiſchen Realgymnafium zu Berlin der Schulamts⸗Candidat 
. Dr. Grafer, Ä 
am —E zu Neu⸗Ruppin die Schulamts⸗Candidaten Alexi 

und Guſtav Schulz, 
am Gymnaſium zu Frankfurt a. d. O. der ordentliche Lehrer 

Dr. Hartz vom Pädagogium in Züllichau, und der Schulamts⸗ 
Candidat Dr. Kretichmer, 

am Friedrih-Wilhelms-Gymnafium zu Pofen der ordentliche Lehrer 
Dr. Boregfh vom Gymnafium in Mühlhaufen, und der Schul» 
amtd-Sandidat von Morftein, 

am Gymnafium zu Snowraclaw der Schulamtd-Gandibat Dr. 
von Solenstt, 

am Gymnafium zu Schweidnig der Collaborator Hüttig bei 
diefer Anftalt, 

am Pädagogium Unfer Lieben Frauen zu Magdeburg der Lehrer 
Altenburg vom Gymnafium in Naumburg, 

am Gymnafium zu Emmeridh der Schulamts-Candidat Dr. 
Schwenger, und 

am Gymnaftam zu Hedingen die Schulamtd- Candidaten Dr. 
Pohl und Lihtichlag; 

Am Gymnaſium zu Brandenburg tft der Schulamtd-Sandidat 
Dr. Seiffert ald Collaborator angeftellt; 

dem Gefanglehrer am Tatholiichen Gymnaſium und Organiften an 
der Kirche u St. Dorothea in Breslau, Ernſt Bröer dad 
Prädicat „ Mufitdirector” verliehen worden. 

Der Buhhalter Rentzmann tft zum NRendanten der Schul-Haupt- 
und der Alumnatskaſſe des Joachimsthalſchen Gymnafiumd in 
Berlin ernannt worben, 

Es find am Progymnafium 
zu Warburg der provtfortiche Lehrer Sof. Schüngel, 
zu Stegburg die proviſoriſchen Lehrer Humperbind, Dr. 
Pöppelmann und Dr. Radel, 
u 16 die Schulamtd » Gandidaten Dr. Wollfeiffen und 

ntler 
als ordentliche Lehrer angeftellt worden. 

Der Oberlehrer & Koh an der Realſchule in Wehlau iſt zum 
Director der Realfchule in Tilſit, und 

der Prorector Dr. Hagemann am Gymnafium in Spandau zum 
Director der Realfchule in Gra ubenz berufen, 

an der Friedrich⸗Wilhelms⸗Schule zu Stettin der Sollaborator 
Dr. Pauli zum ordentlichen Lehrer befördert, 
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an die Realſchule zu Stralfund die Aehrer Dr. Bade von ber 
Realſchule zu Graudenz und Herbft von der Realſchule zu 
Stettin als ordentliche Lehrer verfept, 

an ber Königöftädtifchen Realfchule zu Berlin der Lehrer Mei⸗ 
bauer von der Realſchule zu Bromberg, der Schulamtd-Candidat 
Bellermann und ber &ehrer Dr. Wültenweber von der 
Friedrichs⸗Werderſchen Gewerbefchule zu Berlin als ordentliche 
ebrer, 

an der Dorotbeenftädtiihen Realſchule zu Berlin der Lehrer 
Gellenthin von der Friedrich - Wilhelms-Schule zu Stettin, 
und der Schulamtd-Ganbidat Dr. S hol; als ordentliche Lehrer, 

an ber Realihule zu Potsdam der orbentlidhe Lehrer Eduard 
Pat! ch von der höheren Bürgerfchule in Langenfalza als Ober⸗ 
ehrer, 

an der Realſchule zu Perleberg der Schulamts⸗Candidat 
Drun | ow, 

an der Realſchule zu mar rt a. d. O. der orbentlihe Lehrer 
Dr. ®illert vom Gymnaſium in Colberg, und 

an ber Realſchule zu Poſen der Schulamts-Canbidat Braun als 
ordentliche Lehrer angeftellt, 

den ordentlichen Lehrern 
ötgle an der Realſchule zu Halle a. d. ©. und 
r. Shlapp an ber —R zu Erfurt 

dad Prädicat „Oberlehrer“ beigelegt, 
an ber ftäbttichen Realſchule zu Coͤln die Schulamtd-Gandidaten 

d, Dr. Thomé und Contzen als ordentlide Lehrer an⸗ 
geftellt worden. 

Es find an der höheren Bürgerſchule 
zu Jenkau der Hülfslehrer Dr. Höhnemann ans Deligih als 

ordentlicher Lehrer und ber Lehrer K. Barthel ald Elementar⸗ 
ebrer, 

zu Solin en ber biöherige Recdtor Philippi, %. C. Schir⸗ 
fig und Dr. Jul. Naumann ald ordentliche Lehrer, ⸗ 

zu Düren ber Rector Dr. Klocke aus Ottweiler als ordentlicher 
Lehrer angeftellt worden. 

Der Director Dr. Kern an der Realfchule zu Deühihem ad R. 
iſt zum Director der Louiſenſtädtiſchen Gewerbeihule zu Berlin 
berufen worden. 

D. Semtnariten. 

Der Superintendent Stoll in Obornit tft zum Seminar-Director 
ernannt, und demſelben die Direction des neuen enangeliichen 
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Schullehrer⸗Seminars in Kozmin, Regierungsbezirk Pofen, 
übertragen, 

ber erfte Lehrer Srüger am evangeliihen Seminar in Pölitz 
zum Seminar-Director ernannt,- und demfelben die Direction bed 
evangeliichen Scullehrer- Seminars in Erfurt übertragen, 

der lementarlehrer Nowack ald Lehrer der Uebungsſchule des 
evangelifchen Schullehrer-Seminard in Preuß. Friedland, 

am katholiſchen Schullehrer-Seminar zu Graudenz der biöherige 
Hülfslehrer Konſalik als dritter ordentlicher Lehrer, und 

der Diaconud und Nector Klopſch aus Wollin als erfter Lehrer 
am evangeliichen Schullehrer-Seminar zu Franzburg angeltellt, 

ber erfte Lehrer Bödler am evangeliihen Seminar zu Franzburg 
in gleicher Eigenſchatt an das evangeliſche Schulehrer-Seminar 
zu Oranienburg verfept, 

am katholiſchen Schullehrer- Seminar au Paradies der feitherige 
Mebungslehrer Zellner zum ordentlichen Seminarlehrer und der 
Lehrer Janecki um &ehrer der Hebungsichule ernannt, 

am neuen evangeliichen Schullehrer- Seminar zu Kozmin die 
Cantoren und Lehrer Berger in Wollftein und Sfemer in Chwal⸗ 
lien als Lehrer, 

am evangelifhen Schullehrer- Seminar zu Reichenbach D. L. der 
intertmiftiiche Lehrer Stiller ald ordentlicher Mufiklehrer und 
der Lehrer Dieöner ald Lehrer der Uebungsſchule angeltelH, 

der Lehrer H. Felber zu Gröberd ald Lehrer der Uebungsſchule 
des evangeliihen Schullehrer-Seminard in Eisleben angeftellt, 

der Mebungdlehrer Knickmeyer zum vierten Lehrer am evan- 
geliihen S een at in Petershagen befördert, 

am katholiſchen Lehrerinnen- Seminar und der mit demfelben ver: 
bundenen höheren Töchter- Schule zu Münfter die Hülfölehrerin 
Tiemann zur dritten ordentlichen Lehrerin ernannt und die 
Lehrerin Pehl ald Hülfdlehrerin angeftellt worden. 

Dem Waiſenhaus- und Seminar » Kaffen = Rendanten Kühn zu 
Bunzlau ift dad Prädicat eined Rechnungsraths verliehen worden. 

Dem Superintendenten Pfarrer Nitfchfe zu Tzſchir na im Kreile 
Bunzlau ift der Rothe Adler-Orden dritter Klaffe mit der Schleife 
verliehen worden. 

— meine 

Es ift verliehen worden 
der Rothe Adler « Orden vierter Klaffe: dem evangeliſchen 

Schullehrer Brandrup zu Treptow a. d. R., 
der Adler der vierten Klaffe des Königlichen Hausordens von 

Hohenzollern: dem fatholiihen Schullehrer und Organiiten 
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Deutfhmann zu Polniih Nendorf im Kreiſe Münfter- 
berg, den evangeliichen Schullehreren Schecht an der Naffen- 
ärtner Elementarſchule zu Königäberg 1. Pr., Kirbid zu 
ladyschn im Kreid Obornik, Hirſch zu Schlichtingsheim 

im Kreiſe Frauſtadt, Menzel zu Sauer, Kloſe zu Priede⸗ 
moft im Kreife Glogau, Krauſe zu Nilban im Feiſe 
Glogau, Berk zu Goͤſſitz im Kreiſe Ziegenrück und Gel⸗ 
derblom zu Millrath im Kreiſe Mettmann, den evan⸗ 
eliſchen Schullehrern und Küſtern Lehmann zu Lauta im 
eiſe Spremberg, Lehm ann zu Troſſin im Kreiſe Koͤnigs⸗ 

berg N. /M., Kuhl zu Zeckerin im Kreiſe Luckau, Hinze 
u Hohenziethen im Kreiſe Soldin, und Lopitzſch zu 
ahnsdorf im Kreis Wittenberg, dem — Schul⸗ 

lehrer und Cantor Hübner ß Alt⸗ODels im Kreiſe Bunz⸗ 
lau, dem evangeliſchen Schul ehren Küfter und Organiften 
Nebert zu Nadel im Kreife Ruppin, und dem emeritirten 
evangeliihen Schullehrer Picardi zu Kleinhof-Tapiau im 
Kreid Wehlau, 

das Allgemeine Open Zeichen: den euangell\chen Schullehrern 
Maſanek zu Sierokopaß im Kreiſe Neidenburg, Bieder- 
mann zu Mittel⸗Gutſchdorf im Kreiſe Striegau, Krämer 
u —28 im Kreiſe Prenzlau, und Dierks zu 
ehren im Kreis Ofterburg, dem evangeliihen Schullehrer 

und Santor Scholz zu Wernerddorf im Kreije Bollenhain, 
dem katholiſchen Schullehrer und Organiſten Ohl zu Bor 
ronow im Kreife Xublinig, jowie dem Lehrer Frieſe an der 
Klein-Kinder-Bewahr-Anftalt zu Luckenwalde. 

Dem Herzoglich Anbalt » Deffautfhen Hofmaler, Landihaftdmaler 
Karl Triebel in Berlin tft das Prädicat „Profeſſor“ verliehen 
worden. 

Ausgefhieden ans dem Amte. 

Geftorben: 

der Director, Wirflihe Geheime Dber- NRegierimgsrath Dr. Au⸗ 
lite im Minifterium der geiftlichen ıc. Angelegenheiten, 

das Mitglied ded Directoriumd Montis pietatis, Ober⸗Conſiſto⸗ 
rialrath und Prediger Dr. Marot zu Berlin, 

der ordentliche Örofeft or Dr. Göſchen in der juriftifchen Facultät 
der Univerfität zu n alle, 

der ordentliche Profeſſor in der philoſophiſchen Yacultät derfelben 
Univerfität, Geheime Regierungsrath Dr. Eiſelen, 
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der außerordentliche Profeffor Dr. Schaum in der philofophiichen 
Facultät der Univerfität zu Berlin, 

der Dberlehrer Profeflor Dr. König am Kneiphöfſchen Gyms 
nafium zu Köntgäberg, 

der Drofeffor Dr. Blaten an der Ritter-⸗Akademie zu Liegnitz, 
‚ der Dberlehrer Rühbrmund am Gymnafium zu Potödam, 

der Oberlehrer Buddeberg am Gymnaſium zu Eſſen, 
der orbentliche Lehrer Dr. Küppers am Gymnaſium zuBonn, 
der Nector Dr. Lütkenhus am Drogpmnafkum zu Dorften, 
ber Oberlebrer Dr. Fuchs an der Realfchule zum heiligen Geift 

n Bredlau. 

Auf ihre Anträge find: 

der ordentliche Profefjor in der mediciniſchen Facultät der Uni- 
verfität zu Kön igäberg, Geheime Medicinalratb Dr. Hirſch 
von der Berpflichtung, Worlefungen zu halten und an den 
Geſchäften bei der Univerfität reſp. der mediciniſchen Facultät 
Theil zu nehmen, und 

der ordentliche Pekier in der juriftifchen Facultät der Univerfttät 
zu Berlin, Geheime Ober-Archivrath und Director der 
Staats⸗Archive Dr. von Lancizolle von der Verpflichtung, 
Vorleſungen an der Untverfität zu halten, diöpenfirt, 

der ordentliche Profeffor in der philoſophiſchen Facultät der Unt- 
verfität zu Bonn und Ober-Bibliothelar, Geheime Regier⸗ 
ungsrath Dr. Ritſchl entlaffen worden, und 

der ordentliche Profeffor in der philofophiichen Bacultät der Uni— 
verfität zu Greifswald, Geheime Regierungsrat) Dr. Schö— 
mann aus der Stellung ald erfter Bibliothefar der Univerfitätd- 
Bibliothek audgeichieden. 

In den Ruheſtand getreten: 

der Inſpector der Alademie der Künfte zu Berlin, Maler 
Maaß, 

der Oberlehrer Profeſſor Dr. Schröder am Gymnaſium zu 
Marienwerder, 

der Director Dr. Nizze und der Oberlehrer Dr. Tetſchke am 
Gymnaſium Stralſund, 

der Oberlehrer Dr. Hoppe am Gymnaſium zu Neu⸗Stettin, 
der Conrector Balſam am Gymnaſium in ar 
der ee Dr. Sacobt an der Landesſchule zu Pforta, 
der Oberlehrer Profeffor Ditfurt am Domgymnafium zu Mag» 

deburg, bei Verleihung ded Rothen Adler⸗Ordens vierter 
Kaffe, 

der Olerfeprer Burchard am Gymnafium zu Heiligenftadt, 
bei Verleihung defjelben Ordens, 
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ber Conrector Profefjor Kal len bach am Gymnafium zu Oueb- 
linburg, bei Verleihung defjelben Ordens, 

der Oberlehrer Winterftein am Symnafium u Burg, 
der Oberlehrer Hes ker am Gymnafium zu Munfter, bei Ver- 

leihung des Do Adler⸗Ordens vierter Klaffe, 
der obericheer Profefjor Pieler am Gymnaſium zu Arndberg, 

bei Verleihung deſſelben Ordens, 
der Oberlehrer len Pütz am Gymnafium an Marzellen zu 

Coͤln, bei Verleihung ip am Ordens, 
der Lehrer Duint am Progymnaſium gi St. Wendel, 
der - Obentehrer Dr. Andrejen an der Realſchule zu Mülheim 

hur 
* ei am evangeliichen Säullehrer-Seminar zu 

euzelle 
der Rendant der Schul⸗Haupt⸗ und der Alumnatd-Kafle bes 
en halten Gymnaſiums in Berlin, Redhnumgdrath 

olla 

Auf feinen Wunſch und unter Vorbehalt ded Wiedereintritts in den 
Staatödienft ausgeſchieden: 

ber ordentliche Lehrer, Lic. Dr. Paul de Lagarde am Friedrichs⸗ 
Werderſchen Gymnaſium in Berlin. 

Wegen Berufung in ein andered Amt im Inland ausgeſchieden: 

der geitttiche Snfpector Nieje, ſowi 
der djunet und zweite Geiſtliche Rletihte an der Landesſchule 

der — und Ma Lehrer Dr. Smolka am Gym⸗ 
nafium zu Glei 

der ordentliche Lehrer 55 nfterbuf a am Gymnafium Zi Minden, 
der Dberlchter Denede an der Realſchule gu u Potsdam 
ber urn. he Lehrer Dr. Arndt an der Realidhule zu Mag: 

ebur 
der Direchor Dr. Bangeme nn am evangeliichen Schullehrer- 

Seminar — Cammin 
ber erſte Lehrer Zeller am evangeliihen Schullehrer-Seminar 

zu Oranienburg. 

Wegen Berufung in dad Ausland ausgeſchieden: 

ber außerordentliche Profeſſor Dr. Iubert in der mediciniſchen 
Hacultät der Umtverfität zu Bresla 

der außerordentliche Pro Mu for Dr. Schwar; in der philofophiichen 
Facultät der Untverfität zu Breslau unter Belafjung der 
Eigenſchaft eines Preuhifchen Unterthang, 
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der Privatdocent Dr. Zübbert in der philofophiichen Facultät 
der Univerfität zu Breslau, 

der ordentliche Profeffor in der mediciniſchen Facultät der Unt- 
verjität zu Königsberg und Medicinalratb Dr. von Red» 
lingbaufen, | 

der Privatdocent Dr. Munk in der medicinifhen Zacultät der 
Univerfität zu Berlin, unter Belaffung der Eigenſchaft als 
Preußiſcher Untertban, 

der Oberlehrer Profeffor Dr. Förftemann am Gymnafium zu 
Merntgerode, 

der ordentliche Kehrer Dr. Tüllmann am Friedrih8-Gymnafium 
zu Berlin. 

Anderweit ausgeſchieden: 

der Privatdocent Dr. Merz in der philoſophiſchen Facultät der 
Univerſität zu Bonn, 

der ordentliche Lehrer Dr. Pior am Gymnafium zu Neuftadt 
in Weftpreußen. 

— —— — — 



640 

Inhaltsverzeichniß des September- und Octoberheftes. 

201. Entſcheidungen der Provinzialbehörden in Disciplinar⸗Sachen. — 
202. Portogehlung im Berkehr zwifchen fiscafifchen Stationen unb Privatper- 
onen. — 203. Nachweis ber Berechtigung zum einjährigen Militärbienft. — 
04, Königl. Alademie der Wiſſenſchaften. — 205. National⸗Galerie in Ber⸗ 

lin. — 206. Mufeen in Bonn. — 2307. Anerlennung höherer Unterrichts⸗ 
Anfalten ale Gymnafien. — 208. Verzeichniß der höheren Lehranſtalten. — 

. Einweihung bes Königl. Wilhelms - Oymnafiums in Berlin. — 210. 
Gleichſtellung der Gymnafien in Schleswig und Holftein mit Preußifchen 
GSymnaſien und Realſchulen. — 211. Wiffenihaftlihe Pruüfungs⸗Commiſſion in 
Berlin. — 212. Form der Schulzeugnifie für die Meldung zum einjährigen 
Militärbienft. — 213. Zulaffung der Zöglinge der Gärtner -Lehrbilbungsanfalt 
in Botsdam zum einjährigen Militärdienſt. — 214. Meldung der Canbibaten 
ber Theologie zu den Gouverneur-Stellen im Cadetten⸗Corps. — 215. Evange- 
liſches Schullehrer » Seminar in Kozmin. — 216. Aufnahme von Seminar- 

Öglingen nach VBegränzung ber Regierung Begirle. — 217. Wahlfähigkeits⸗ 
eugnifje für BZöglinge der Unftalten in Droyßig. — 218. Lehrbud für ben 
atechismus-Unterricht in Schullehrer-Seminarien. — 219. Unterriht im Kater 

chismus, ſowie im Garten- und Obſtbau in Seminarien. — 220. Bericht über 
bie Wanderverfammlung beutfcher Bienenwirthe. — 221. Referat über Erziehung 
und Unterriht in Seminarien. — 222. Lehrblicher der deutichen Geſchichte fiir 
Seminarien. — 223. Ausbildung von Turnlehrern für Elementarſchulen. — 
224. Errichtung höherer Unterrichtsanftalten; Anſtellung und Wirkfamteit ber 
Lehrerinnen. — 225. Schuffeier in der Provinz Weſtphalen. — 226. Ueberſicht 
über die Schulbildung ber bei ber Armee eingefelten Mannidaften. — 227, 
Erziehunge- und Pflege-Anftalt für biödfinnige Kinder. — 228. Deuticher Unter- 
riet in den Schulen des Negierungäbezirts Poſen. — 229. u. 230. Unter- 
haltung ber Schulen in ben Provinzen Echlefien und Sachſen. — 231. Unanwenb- 
barleit bes 8. 36 Tit. 12 Tpl. II. des U 2. R. im Gebiet bes ehemaligen 
Herzogthums Weftphalen. — 232. Einrichtung ber Sitzbänke und Schreibpulte 
in der Elementarſchule. — 233. Obfervanzen in Schulbau-Angelegenheiten. — 
234. Bauverpflihtung beim Neubau eines Küfler- und Schulhauſes. — 285. 
RN: ber Geiftlihen und Lehrer von perfönlichen Schulbeiträgen. — 236. 
enfionsberehnung eines Gehaltszuſchufſes. — 237. Unterfheibung ber Zu- 

wendungen an Anftalten und Stiftungen. — Berfonal-Ehronil. 

Drud von Jg. % Starde In Berlin 



" Centralblatt 
für 

die. gefammte Unterrichts -Derwaltung 
in Breußen. 

Im Auftrage des Herrn Minifters der geiftlichen, Unterrichts- und Mebi« 
cinal-Angelegenheiten und unter Benugung der amtlichen Quellen 

herausgegeben 

Stiehl, 
Königl. Geh. Ober-Regierungs- und vortragenbem Bath in dem Miniferfum 

ber geiſtlichen, Unterrichts und Mebieinal-Angelegenbeiten. 
— —— — — — — —— — — — — — — — — — — nn 

ÆWlii. Berlin, den 30. Nobember 1865. 

1. Allgemeine Verhaͤltniſſe der Behörden 
und Beautten. 

238) Sompetengverhältnijje bei Genehmigung von Ge» 
ſellſchaften ıc. 

(Sentrbl. pro 1864 Eeite 514 Nr. 211.) 

Em. Ercellenz erwiedern wir auf den gefälligen Bericht vom 
13. Februar d. 3., den in den Kreijen N. und N. zu begründen: 
den Unterſtützungs⸗Verein für Wittwen und Waiſen evangelilcher Leh⸗ 
rer betreffend, ergebenft, dab wir Shnen reip. der betreffenden König- 
lihen Regierung die weitere geeignete Verfügung in der Sache nur 
anheimftellen fönnen, da die Allerhöchſte Cabinets-Ordre vom 29. 
September 1833 nur für die Gebietötheile ded Allgemeinen Land» 
rechts gilt, für die übrigen Theile der Monarchie aber fein Geſetz 
die Genehmigung der Gentralbehörden zur Bedingung mad. 

Dabei bemerken wir jedod) ergeben, daß durch die Genehmie- 
gung der Statuten Seitend Ew. Ercellenz reſp. der Königlihen Res 
terung dem Berein die Rechte einer juriftiichen Perfon nicht vers 
ieben werden. ıc. 

Berlin, den 1. November 1865. 

Sn Bertretung ded Herrn Minifterd Im Auftrage des Herrn 
der geiftlichen 2c. Angelegenheiten : Minifterd ded Innern: 

ö Lehnert. Sulzer. 
n 

ben Königlichen Ober-PBräfidenten ꝛc. zu N. 
21828, U.M. d. g. A. 
1. 8209, A M. db. 3. 

— 41 
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Die durch die Gefep-Sammlung pro 1833 Seite 121 Nr. 1464 
veröffentlichte  Allerhöchtte Cabinets-⸗Ordre vom 29. September 1833, 
wegen Ertheilung der Iandeöherrlihen Genchmigung, welche zur Er- 
richtung gemeinfchaftlicher Wittwen-, Sterbe- und Ausſteuerkaſſen 
erforderlich iſt“, lautet: 

Auf den Bericht ded Staatöminifterii vom 31. v. M. beftimme 
Sch nad) deifen ntroge, daß die Iandeöherrliche Genehmigung, welche 
nah 8. 651. Zit. XI. P. I. Landredtd, zur Errichtung gemein- 
Ihaftlicher Wittwen⸗ Sterbe- und Außfteuerfaffen erforderlich tft, 
fünftig von dem Dber-Präfidenten ertheilt werden fol. Wenn fid 
jedoch der Wirkungskreis einer ſolchen Kaffe über die Grenzen bed 
Ober-Präfidialbezirts hinaus erſtreckt, oder, wenn fich gewiſſe Klaſ⸗ 
fen von Beamten dazu vereinigen, fo hat der Minifter des Innern 
und der Polizei, Icpterenfalte gemeinfchaftlich mit dem vorgefeßten 
Minifter der Beamten, die Genehmigung zu ertheilen. Unter den 
Sterbelaſſen find übrigend alle Kaffen zu verfteben, aus welchen für 
den Sterbefall eines Mitgliedes der Geſellſchaft eine Zahlung zu 
irgend einem Zwede zu leiſten ift. Das Staatöminifterium bat bite 
Drdre durch die Geleb: Sammlung befaunt zu machen. 

Berlin, den 29. September 1833. 
Friedrich Wilhelm. 

An 
das Staatsminifterium. 

239) Regulirung des Schulgeldes. 

In einzelnen zu unferer Kenntniß gefommenen "allen ift von 
den Ortsſchulbehörden Schulgeld eingeführt oder der Betrag des 
beftehenden Schulgelded geändert, ohne daß zuvor unfere Genehmi- 
ung dazu eingeholt worden ift. Wir finden und dadurd) veranlaßt, 
—*8* e Ortsſchulbehörden und namentlich die Magiſträte in den 
Städten auf den $. 18 ad f. der Inſtruction zur Geſchäftsführung 
der Königlihen Regierungen vom 23. Detober 1817 zu verweilen, 
wonadh die Regulirung des Schulgeldes unjerer Genehmigung 
— Hieraus folgt, daß zur —28 von Schulgeld, zur 
Erhöhung, im Sleiden aber audy zur Ermäßigung der beftehenden 
Schulgeld» Säge und zur Aufhebung des eingeführten Schulgeldes 
unfre Genehmigung einzuholen ift. 

Die Beobahtung diefer geſetzlichen Vorſchrift wird hiermit 
ſämmtlichen Ortsſchulbehörden, Drtspolizeibehörden und Magifträten 
zur Pflicht gemacht. 

Potsdam, den 21. October 1865. 

Königliche Regierung, 
Abtheilung für Kirchen und Schulwefen. 

amtlihe Magiſträte. 
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240) Reſſortverhältniſſe bei den Prüfungen der 
&lementarlebrer, der Lehrerinnen und der Vor— 
fteherinnen für Erziehungd- und Unterrihtd-Anftalten. 

a 

Die auf Veranlaffung meiner Circular-Berfügung vom 8. Sep- 
tember d. 3. (Nr. 18741) von den Königlihen Provinzial: Schul- 
Sollegien erftatteten Berichte, die Leitung der Nach⸗ und Com— 
mifjiond » Prüfungen der proviforijch angeftelten Lehrer, fowie der 
nicht in einem Seminar vorgebildeten Schulamts-Candidaten, und 
den Vorſitz bei diefen Prüfungen betreffend, haben ergeben, daß 
hinfichtlich dieſes Gegenftanved in den einzelnen Provinzen ein fehr 
von einander abweichende Verfahren, welches auch in einzelnen 
Provinzen nicht überall auf feiten Grundjägen berubt, beobadhtet 
wird. Sch vermag zwar nicht anzunehmen, dab durch dieje Ver: 
ſchiedenheit des Verfahrens, namentlich was den Borfig bei den Prü- 
fungen betrifft, dad Weſen und der Zwed der Prüfungen irgendwie 
beeinträchtigt, oder in Frage geftellt würde. 

Da indeſſen dieferhalb entitandene Meinungsverfchiedenheiten zu 
meiner Entſcheidung gebracht worden find, fo beftimme ih zum 
weiteren Anhalt über die in Rede ftehende Frage Folgendes: 

Bereitd durch meinen Bircular»Crla vom 6. October d. 3. 
U. 3651. II.) ift feftgefegt worden, daß die sub pos. 10. der 
ircular-Berfügung vom 1. Suni 1826 erwähnte Prüfung der nicht 

in einem Seminar vorgebildeten Schulamts-Candidaten künftig abge- 
jondert von der Wiederholungdprüfung der proviforiih angejtellten 
Lehrer abzuhalten iſt. Hierdurch erhält die Wiederholungsprüfung, 
welder nad der eriterwähnten Gircular-Berfügung Tünftig alle 
Schulamtd- Kandidaten behufs ihrer definitiven Ynttellung unter- 
worfen find, einen beftimmten Character und eine Aufgabe, welche 

weſentlich nur durch ein Zurüdgehen auf die feitherige Amtsführung, 
auf die Leiftungen und die Fortbildung der proptforifch angeftellten 
Lehrer, ſowie auf die darüber Heizubringenden Zeugniffe der Schul- 
Inſpectoren und die Erfahrungen ver betreffenden Regierungs-Schul⸗ 
Räthe gelöft werden Tann. 

Dem Zwed diefer Wiederholungsprüfungen entipredhend, tft 
deren Leitung bereit durdy die Verordnung vom 1. Juni 1826 
pos. 7. den Sculräthen der betreffenden Königlihen Regierungen 
übertragen worden. Hierbei hat ed auch ferner mit der Maßgabe 
u bewenden, daß der betreffende Regierungs-Schulrath den Vorfig 
ei der Prüfung führt; dab bei denjenigen Prüfungen, wo ver- 

ſchiedene Regierungen concurriren, der Borfig ſich nach dem Dienft- 
alter der Sommiffarien richtet, ohne daß eine andere Verabredung 
derfelben audgefchloffen wäre, und daß den Königlichen Provinzial- 

41° 
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Schul⸗Collegien die Betheiligung an diefen Wiederholungsprüfungen 
durch einen Commiſſarius freifteht. 

Was dagegen die Prüfung der nicht in einem Seminar vor- 
gebildeten Schulamtd - Sandidaten betrifft, wozu aud überall die 
Prüfungen ber Lehrerinnen zu rechnen find, jo fallen diejelben, da 
durch fie die Wahlfähigkeit für dad Clementar-Lehrer-Amt entjchieden 
wird, ganz unter denfelben Gefichtöpunft, wie die Abiturienten- 
Prüfungen an den Schullehrer-Seminarien. Da nun nad dern . 
fteuction für die Provinzial-Schul-Collegien diefen die Sorge für 
die Lehrerbildung übertragen ift, fo verfteht es fich, auch mit Rück⸗ 
fiht auf die Notbwendigteit, auf diefem Gebiete einheitlihe Grund» 
ſätze aut Anwendung zu bringen, von felbit, daß. Die Prüfung der 
nicht in einem Seminar vorgebildeten Schulamts-Candidaten und 
der Lehrerinnen zum Reſſort der Königlidhen Provinzial» Schul» 
Sollegien gehört, wonach deren Sommiftarten biefe Prüfungen zu 
leiten und den Borfig bei denſelben 7 führen haben. Die An⸗ 
weſenheit der Regierungs⸗Schulräthe bei dieſen Prüfungen und ihre 
Betheiligung an denſelben kann ebenſo ftattfinden, wie bei den 
Seminar-Abiturienten- Prüfungen, ſowie auch dad Provinzial⸗Schul⸗ 
Sollegium geeigneten Falls den Regierungd - Schul: Rath zu feinem 
Commiſfſarius ernennen fann. — Abjchrift diefer Verfügung iſt den 
Königlichen Regierungen zugegangen. 

erlin, den 19. December 1854. 

Der Minifter der geiftlichen, Unterrichts⸗ und Medicinal-Angelegenheiten. 
von Raumer. 

An 
ſammtliche Konigliche Provinzial⸗Schul⸗Collegien. 

Abſchrift vorſtehender Verfügung erhält die Königliche Regierung 
zur Kenntnißnahme und Nachachtung. 

Berlin, den 19. December 1854. 

Der Miniſter der geiſtlichen, Unterrichts⸗ und Medicinal⸗Angelegenheiten. 
von Raumer. 

An 
fämmtlide Konigliche Regierungen. 

25330. U. 

b. 
Auf den Beriht vom 17. Juni d. 3., die Prüfung der zur 

Leitung einer Unterrichte- oder Erziehungs⸗Anftalt in Ausfidht ger 
nommenen Lehrerinnen betreffend, eröffne ich der Königlichen Re⸗ 
gierung Folgendes: 
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Die Gireular-Berfügung vom 24. Zult 1845 (Nr. 14485) hat 
ih nur auf Die Art des Nachweiſes der für Hülfd- oder jelbit- 
ſtaͤndige Lehrerinnenftellen erforderlichen Dualificatton, nicht aber 
mel die Prüfung von Perfonen beziehen follen, welche ald Bor: 
fteberinnen einer weiblichen Unterricht3- oder Erziehungs⸗Anſtalt be⸗ 
rufen werden, oder zur Leitung einer ſolchen Privatanitalt die Gon- 
ceffion nachſuchen. Es kann auch aud Gründen, die in der Sache 
jelbft Itegen, nicht angenommen werden, daß beide Aufgaben durch 
eine und dieſelbe Prüfung zuverläjfig und dem Zwede entiprechend 
elöft werden Tönnten. Für dad Amt einer Borfteherin muß-ein 
bihluß der Bildung, aud in allgemein pädagogifcher Pezieun 

und müſſen Eigenſchaften der intellectuellen und ſittlichen in 
vorausgeſetzt werden, die von einer Lehrerin, fet ed, daß fie zunächſt 
ald Gehülfin, oder als felbititändige Lehrerin zu fungiren beabfichtigt, 
noch nicht gefordert zu werden brauchen. 

Abgefehen davon, dab zum Amt einer Borfteherin Jemand nicht 
J elaſſen werden kann, der nicht bereits in der Stellung als 
ebrerin, jet e8 in Privatverhältniffen, oder an einer öffentlichen 

Schule, Gelegenheit gehabt und dieſe benupt hat, ſich in Ertheilung 
des Unterricht8 und in der Erziehung zu üben und auf diefem Ge⸗ 
biete Erfahrungen zu ſammeln, was aber ohne die vorhergegangene 
Lehrerinnen =» Prüfung nicht angeht; kann demnach aud dad Vor⸗ 
bandenfein der zu dem erftgedachten Amt erforderlichen Qualification 
nur durch eine befondere Prüfung feitgeftellt werden, wobei nicht 
ausgeſchloſſen bleibt, daß den über die biöher bewiejene practifche 
Tüchtigfeit beizubringenden Zeugniffen je nad) deren Begründung 
und Zuverläffigteit ein maßgebender Einfluß auf die Entſcheidung 
zugeftanden wird. Für dieſe practifche Beſchäftigung im Lehramte 
aber, ebe die Zulaffung zur Prüfung ale Borfteberin erfolgen kann, 
nah dem Antrag der Königlichen Negierung ein für allemal den 
Zeitraum von wel Fahren feftzufegen, erſcheint nicht angemeſſen. 
Die Königliche Regierung wird vielmehr hierüber in jedem einzelnen 
Fall mit Berüdfichtigung der befondern und perjönlichen Berhältniffe 
befonder8 zu befinden haben. 

Auf der andern Seite kann jedoch die Prüfung zum Amt einer 
Vorfteherin nicht als eine folche angefehen werden, zu weldyer die 
betreffenden Individuen, ohne daß be zu einem derartigen Poften 
bereit8 berufen wären, oder daß ihnen die Conceſſionirung zu einem 
ſolchen in Ausficht geftellt werden könnte, ſich freiwillig melden dürften. 

- Vielmehr find diefelben erft, wenn die erwähnten Borausfegungen er⸗ 
füllt find, von der Königliden Regierung zur Ablegung der be- 
treffenden Prüfung einzuberufen. te Prüfung felbtt wird, ohne 
daß in jedem einzelnen alle, wo es erforderlich erjcheint, ein Ein- 
gehen auf die materiellen Kenntniffe ausgefchloffen wäre, ſich haupt- 
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ſächlich ” die Erforſchung der allgemeinen paͤdagogiſchen und bidac- 
tiichen Befähigung, der ftttlichen Reife in Auffalfung bed Berufes, 
und namentlich der eigenen religiöfen Begründung zu richten haben, wie 
fie der Unterricht und die Erziehung der weiblichen Jugend vor 
Allem nicht entbehren Tann. 

Db zu dieſem Behuf feititehende Termine fir die gedachten 
Prüfungen anzujepen find, oder ob in jedem einzelnen Fall die 
Meberweifung der Bewerberin an die Prüfungd-Commilfion erfolgen 
fann, bat die Königlihe Regierung nah Maßgabe der befonderen 
ne und Bedürfniſſe in Shrem Berwaltungdbezirte zu bes 
timmen. 

Berlin, den 29. November 1853. 

Der Minifterber geiftlichen, Unterrichtd» und Medicinal-Angelegenheiten. 
von Raumer. 

n 
die Königliche Regierung zu Breslau und 
ſämmtliche übrige Königl. Regierungen. 

14854, U. 
·j— — 

c 

Durch die Circular⸗-Verfügung vom 15. Dezember v. J. 
(Nr. 22,095) hatte ich die Königlichen Provinzial: Schul-Collegien 
ur Anzeige veranlaßt, ob die durch die Gircular-Verfügung vom 
39. November 1853 (Nr.14.854) (Nr. b.) angeordnete Prüfung der- 
jenigen Lehrerinnen, welche Die Stelle einer Borfterin an einer 
weiblichen Erztehungd- oder Unterrichtd-Anftalt übernehmen wollen, 
feither in den betreffenden Provinzen dur dad Königliche Pros 
vinzial⸗Schul⸗Collegium oder die betreffenden Stöniglichen Regierungen 
abgehalten worden Bi: jowie zur Aeußerung über die für dad ftatt« 

| gefundene Verfahren ald geltend angefehenen Gründe. 
Aus den eingegangenen Berichten ergiebt fich, daß in dem über: 

wiegend meilten *ällen die in Rede ftehenden Prüfungen ſeither als 
um Reſſort der Königlichen Regierungen gehörig angejehben worden 
* Für dieſe Praxis ſprechen folgende Erwägungen: 

Die betreffenden Lehrerinnen haben ihre wiſſenſchaftliche und 
techniſche Qualification bereits durch eine Prüfung nachgewieſen; 
bei ihrer Prüfung für die Stellung einer Schul⸗Vorſteherin kommt 
ed nad dem Reſeript vom 29. November 1853 hauptiäcdhlich auf 
Erforſchung der allgemeinen pädagogiihen und didactiſchen Be⸗ 
Yäbigung, der fittlichen Reife in Auffaffung deö Berufs und nament- 
lich der eignen religiöfen Begründung an. Diefe Prüfungen jollen 
nur von —* Lehrerinnen abgelegt werden, welche bereits zu der 
Stellung einer Vorſteherin berufen worden ſind, oder denen die 
Fonceſſionirung zur Gründung einer Privat-Anſtalt in Ausſicht ge⸗ 



647 

ftellt worden if. Die Candidatinnen follen endli fi) vorher als 
Lehrerinnen practiich geübt haben, und es follen die Erfolge ihrer 
practiichen Xhätigfeit bei der Prüfung mit in Betracht gezogen 
werden. Nun gehören die Schulen, denen die Lehrerinnen vor eben 
follen, oder zu deren Gründung ihnen die Sonceffion ertheilt werden 
fol, und auf deren Beichaffenheit die Prüfung mit wird Rüdficht nehmen. 
müflen, zum Reſſort der Königlihen Regierungen. Wenn überdieß, 
was meiftentheile der Fall fein wird, die zu prüfenden Lehrerinnen 
innerhalb deſſelben Bezirks practiſch thätig geweſen find, fo find ed 
diefe Behörden, unter deren Aufficht fie ihre bisherige practiiche 
Wirkſamkeit geübt haben, und denen fie daber fowohl in Bezug auf 
ihre Führung, wie auf ihre Leiftungen befannt geworden find. 

In Rüdfiht auf diefe Verhältniffe beftimme ich, dab die Ein⸗ 
gen 8 dieſes Erlaffed erwähnten Prüfungen fortan überall zu dem 

effort der Königlichen Regierungen gehören follen. Den festeren 
ift Abfchrift diefer Eircular- Verfügung zugegangen. 

Berlin, den 3. November 1865. 
Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 

von Mühler. 
An j 

ſämmtliche Königlihe Provinzial-Schul-Collegien. 
U. 19400. 

Il. Akademien und Univerfitäten. 

241) Preidaufgaben der Köntgliden Alademie der 
Wiſſenſchaften. 

I 

Am 3. Zuli 1862 war ald Preisaufgabe geftellt worden: 
„Die Geſchichte der neueren Zeiten unterjheidet fi von ber 

des Altertbumd binfichtlich ihrer Grundlagen zu ihrem mejentlichen 
Bortheil. Die Griechen, die Römer und die übrigen Völlker der 
früheren Sabrtaufende haben fo gut ald die neueren Gulturvölfer 
unter ihren fchriftlichen Aufzeichnungen, welde den mannigfaltigen 
Geſchäfisverkehr ihred Lebens vermittelten, Urkunden beſeſſen; aber 
diefe Urkunden find nur in geringer Anzahl auf und gelommen und 
fie bieten daher für die antite Seihietsforihung ein Hilfsmittel 
von verhältnismäßig beichränkter Bedeutung, Die Staaten der 
ipäteren Zeit hingegen haben von ihrer Entitehung an eine fo große 
Maſſe von Urkunden aufgefammelt und großentheild bis auf unjere 
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Tage erhalten, da fie nebit den gleichzeitigen Geſchichtsſchreibern 
und den anderen fehriftlichen Denkmälern, den Gejegen, den Briefen 
und den Werfen der Literatur, mit Recht als die feite Grundlage 
der Geſchichtsforſchung angefehen werden. Um den umfangreichen 
in ihnen enthaltenen Stor zu überjehen, bedurfte es kurzgefaßter 
und nad der Zeitfolge geordneter Auszüge, fogenannter Regeſten, 
auf deren Ausarbeitung in unjerem SZahrhunderte großer und er: 
folgreicher Fleiß gewendet worden it. In Deutſchland und für Die 
deutſche Geſchichte, welche das Leben eined durch einheitliche Reichs⸗ 
gewalt während eines Zahrtaufendd verbundenen Volles zur Auf: 
abe hat, waren dad erfte Bedürfniß die Regeften der Könige und 

Raifer Ihnen ſchloſſen fich die Regeften der einzelnen großen Reichd« 
Iande, der geiftlichen und weltlichen Fürſten und Landſchaften an. 
Es iſt allgemein anerkannt, welche Verdienſte fich zuerft Böhmer 
und Chmel dur ihre Regeſten der deutichen Könige und Katfer 
von Pippin bis Martmiltan I. und durch verwandte Arbeiten er» 
worben haben. War durd fie die Aufgabe gelöft, einen Schag von 
ungefähr fünſundzwandi tauſend von deutſchen Königen und Kaiſern 
ausgeſtellten Urkunden in chronologiſcher Ueberſicht feſtzuſtellen und 
der allgemeinen Benutzung der Forſcher zugänglich zu machen, ſo 
ſollte dann auch ein anderes fühlbares Befüenin befriedigt werden, 
als vor elf Jahren in Berlin Jaffé's Regesta pontificum Roma- 
norum and Licht traten. Die Geſchichte der Päpfte greift jo tief 
in die Geſchichte nicht nur des deutichen, ſondern aller chriftlichen 
Völker und Staaten ein, da diefe ohne fie an wefentlicher Unvoll« 
ftändigkeit leiden würde. Jaffé's Werk ift von den älteften Zeiten 
bis auf Innocenz III. und dad Jahr 1198 geführt. Es bricht bei 
dem Zeitpunfte ab, mit dem das Jahrhundert der größten Höhe bes 
Papſtthumes beginnt. Es iſt der Wunſch der Akademie, daß diefer 
Zeitraum, von der Wahl Innocenz des III. bi8 zum Tode Benes 
dictö des XI. im Sabre 1304, nad welchem dad avignonſche Eril 
der Päpſte eintritt, in ähnlicher Weile behandelt werde. 

Die Akademie ftellt hiernach ald Preisaufgabe 
die Bearbeitung der NRegeften der Päpſte von Innocenz III. 
bi8 mit Benedict XI. 

Es wird dabei verlangt, dab diefe Regelten aus ſämmtlichen zu- 
gänglidhen gedrucdten Quellen in derjelben Weiſe gewonnen werden, 
wie dies für die vorhergehende Zeit durch Jaffés Regesta pontificum 
Romanorum gejcheben tft. Als eine beſonders dankenswerthe Ber: 
volitändigung würde die Akademie die Benutzung ungedrudter 
Quellen anfeben. Det jedem Papit tft eine kurze Nachricht über 
feinen früheren Lebenslauf vorauszuſchicken. 

Die Arbeit kann in deuticher, lateiniſcher, franzöfticher oder 
ttaltentiher Sprache abgefaßt werben." 

Es ift keine Bearbeitung diefer Aufgabe eingegangen. Wegen 
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der Wichtigkeit des Gegenftanded wird jebt diefelbe Preisaufgabe mit 
verdoppeltem Preiſe wiederholt. 

Die ausfchliegende Frift für die Einfendung der diefer Auf: 
abe gewidmeten Schriften ift der 1. März 1868. Jede Bewer: 
ungsfchrift it mit einem Motto zu verjehen und dieſes auf dem 

Heußern des verfiegelten Zetteld, welcher den Namen des Sertaffere 
enthält, zu wiederholen. Die Ertheilung des Preifed von 200 Du- 
caten efähteht in der öffentlichen Sikung am Leibnizifchen Sahres- 
tage im Monat Juli ded Jahres 1868. 

II. 

Aud dem vom Herrn von Miloszewsky geftifteten Legat für 
phtojophiice Preidfragen wird die folgende neue Preidaufgabe ger 

ellt 
Die letzte philoſophiſche Preisfrage der Akademie faßte eine 

Sammlung der ariſtoteliſchen Fragmente ins Auge und hatte einen 
erwünſchten Erfolg. Indem die Alademie in dieſer Richtung weiter 
geht, ſchlägt ſie gegenwärtig eine Sammlung der Bruchſtücke der 
nächiten auf ariſtote ed folgenden Peripatetifer vor. In neuerer Zeit 
haben ſich Männer, wie Brandid, Zeller, Prantl u. a. um die ge⸗ 
lehrte und philoſophiſche Kenntniß der Lehren derjelben verdient ges 
macht; aber eine vollftändige Sammlung der aus ihren Schrifteg 
im Altertbum und namentlich bei den Gommentatoren ded Arifto- 
teles zerftreuten Sragmente ift noch nicht vorhanden. Die Alademie 
ſtellt hiernach als Preidaufgabe, | 

die zeritreuten Bruchſtücke aus den verlorenen Schriften des 
Theophraſt, Eudemuß, Ariftorenud, Phanias, Dikaearch, Hera- 
flides, Klearch, Demetrius Phalereus, Strato und etwa der 
noch gleichzeitigen SPeripatetifer zu jammeln, kritiſch zu 
behandeln, mit den entiprechenden Stellen dei Ariftotelee zu 
vergleichen und darnad) dad Verhältniß der Lehre diefer Ari» 
ftotelifer zum Ariftoteles jelbft zu beftimmen. 

Der Schrift ift ein doppeltes Regifter beizufügen, wovon bad 
eine die Schriften und Stellen, aus welchen die Bruchſtücke ent- 
nommen find, genau aufführt, dad andere bie wichtigern Wörter 
und Gegenftände derfelben alphabetisch verzeichnet. Die Arbeit kann 
nad Wahl der Bewerber in deutjcher, lateiniſcher oder franzöfiicher 
Sprache gejchrieben werden. 

Die ausſchließende Frift für die Einfendung der diejer Auf: 
abe gewidmeten Schriften ift der 1. März 1868. Jede Bewer: 
un shrift tft mit einem Motto zu verfehen und diefed auf dem 
Yeubern des verftegelten Zetteld, welcher den Namen des Sertaffere 
enthält, zu wiederholen. Die Ertheilung ded Preiſes von 100 Du- 
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caten geichieht in der Öffentlichen Sitzung am Leibniziſchen Jahres⸗ 
tage im Monat Zuli des Jahres 1868. 

nn 

242) Statiftit der Friedrih-Wilhelmd-Untverfität zu 
Berlin in dem Studienjahr 18%. 

In dem Lehrer» Perfonal der Univerfität find Veränderungen 
eingetreten: Durch den Tod verlor die Hochſchule vier Lehrer: den 
Sonfiftorial- Rath Prof. ordin. Dr. Niedner, den Prof. ordin. 
Dr. Ende und die außerordentlichen Profefforen Dr. Remak und 
Dr. Shaum; durd Berufung: die Privat-Docenten Dr. Fried— 
berg, Dr. Mund, Dr. Zuede, Dr. Hartmann, Dr. Leyden 
und Dr. Hanftein; durch Ausſcheiden: den Profeffor Dr. Helffe- 
rich. Einen Zuwachs dagegen erhielt diefelbe durch Beförderungen: 
In der mediciniihen Facultät find der Privat-Docent Dr. Liman 
zum außerordentlihen Profeſſor, in der philoſophiſchen Facultät der 
außerordentliche Profefjor Dr. Beyrich zum ordentlidhen und der 
Privat » Docent Dr. Duinde zum außerordentlidhen Profeflor, der 
außerordentliche Prof. Dr. Foerfter zum Director der Sternwarte 
ernannt worden. Außerdem find hierher berufen: der außerordent- 
lihe Prof. Dr. Hinſchius in Halle in gleiher Eigenfchaft in die 
biefige jnriftifche Facultät, der Prof. Dr. Griefinger in Zürid 
als ordentlicher Profeflor in der mediciniſchen Facultät mit dem 
Character als Geheimer Medicinal-Rath, der Privat-Docent Dr. 
Skrzeczka in Königsberg zum außerordentlihen Profeflor in der 
mediciniſchen Facultät und der Prof. am Joachimsthalſchen Gymna⸗ 
fium, Dr. Kirchhoff, zum ordentlichen Profefjor in der philoſo⸗ 
phiſchen Facultät. Habilirt haben ſich ald Privat-Docenten: bet der 
juriftiichen Yacultät der Dr. jur. Behrend, bei der mediciniſchen 
Facultät die DDr. med. Guſſerow, walbenburg, Hermann, 
Roſe, Hüter, Zobold, Fiſcher und Zucae, bet der philojos 
phiſchen Facultät der Dr. phil. Haffel. — Promovirt wurden 195, 
und zwar 1 Doctor honoris causa bet ber theologtihen Facultät, 
13 Doctoren bei der juriftifchen Facultät, Darunter 1 honoris causa, 
140 Doctoren bei der mediciniichen Kacultät, darunter 3 honoris 
causa, und 41 bei der vhiloſophiſchen Facultät, darunter 1 honoris 
causa. — SImmatriculirt wurden im Laufe ded Sahred: bei ber 
theologifchen Kacultät 154 Intänder, 54 Ausländer, zufammen 208; 
bei der juriftifchen Racultät 309 Snländer, 128 Ausländer, zufams 
men 437; bei der mebdiciniichen Kacultät 161 Iuländer, 45 Auß- 
länder, zuſammen 206; bei der philofophifchen Kacultät 261 Inläns 
der, 148 Ausländer, zufammen 409; im Ganzen aljo: 885 Inländer, 
375 Außdländer, zufammen 1260. Abgegangen find: 207 Theologen, 
862 Yuriften, 181 Mediciner, 278 Philoſophen, zufammen 1028. 
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Deffentlihe und Privat-Borlefungen find im Winter-Semelter 1844: 
369, im Sommer-Semefter 1865: 356 angefünbigt wirflich gehalten 
wurden im Winter« Semefter 18%: 291, im Sommer Semefter 
1865: 269. Die Zahl der Meldungen an diefen Borlefungen be- 
trug im Ganzen 15,896. 

243) Zubiläumd-Studien-Stiftung der Stadt Bonn an 
der Univerſität dafelbft. 

1. 

Zum dauernden Andenken der danfbaren Gefinnung der Bür- 
ger Bonn's wegen ber für unjere Stadt fo ſegensreichen Bereini- 
gung mit der Krone Preußens und der dadurch geficherten Wieder-- 
vereinigung mit Deutichland wurde von der Stadtverordneten-Ver- 
fammlung in der Situng vom ein und dreißigften März c. beſchloſ⸗ 
fen, den fünfzigften Jahrestag dieſes glorreihen Ereigniſſes durch 
Gründung einer mit eintaufend Thalern aus der Stadtkaffe zu 
dotirenden und. von der Stadt zu-verwaltenden Studienftiftung für 
an der biefigen Univerfität ftudirende Bonner Bürgerdföhne zu 
feiern. In der Sipung der Stadtverordneten vom 22. September c. 
wurde ſodann dieſe Stiftung in folgender Weile feitgeitellt und von 
der Königlichen Regierung zu Cölhn unterm 30. September c. 
genehmigt. 

1) Die Stadt Bonn nimmt jährlid) unter der Rubrit „Subi- 
läums-Stubdienftiftung” die Summe von fünfzig Thalern ale 
Audgabe-Pofition in ihr Gemeinde-Budget auf. 

2) Diefe Summe von fünfzig Thalern fol am fünfzehnten Mai 
jeden Jahres an einen an der biefigen Univerfität ftudiren- 
den Bonner Bürgeröfohn vergeben werden, der auf Grund 
eined Maturitätdzeugniffes immatriculirt worden ift und ſich 
durch Fleiß und gute Sitten audzeichnet. 

3) Die Meldungen zur Verleihung der Stiftungdprämie müſ—⸗ 
jen bi8 zum fünfgehnten März jeden Jahres bei der Som: 
miſſion zur Vertheilung der afademifhen Stipendien bier- 
jelbit erfolgen, Diefe bringt aus den Bewerbern bid zum 
1. Mai jeden Sahred drei bei der Stadtverwaltung in 
Vorſchlag. 

Sind weniger wie drei Meldungen eingegangen, ſo bringt 
die Commiſſion zwei oder nur eine Perſon in Vorſchlag, 
je nachdem zwei oder nur ein Bewerber vorhanden ſind. 

4) Die erforderlichen Zeugniſſe müſſen von dem Decan der betref⸗ 
fenden Facultät ausgeſtellt werden. 

5) Der Oberbür ermeifter mit vier zu diefem Zwed im Monat 
März jeden Jahres zu wählenden Stadtverordneten wählt 
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aus den von ber betreftnden Commiſſion Vorgeſchlagenen 
Einen heraus, dem am fünfzehnten Mai auf dem Rathhaus 
durch den Oberbürgermeiſter in Gegenwart der vorbezeichneten 
Stabtverorbneten die Summe von fünfzig Thalern eingehäns 
igt wird. 

6) Mehr ald zweimal kann diefelbe Perjon die Stiftungsprämie 
nicht erhalten. 

7) Sollte fih in irgend einem Jahre keiner um die Stiftungs- 
. prämie bewerben oder unter den Bewerbern feiner ald qua= 

tificirt befunden werden, fo geht der Betrag der Stiftungs- 
prämie fo lange in dad Gemeinde- Budget ded folgenden 
Jahres über und wird als folder fortgeführt, bis er neben 
dem jedes Jahr neu aufzunehmenden Betrag von funfzig 
Thalern zur ftiftungsmäßigen Verwendung gefommen ift. 

Bonn, den 11. October 1865. 

Der Oberbürgermeifter. 
Kaufmann. 

2 

Auf den Bericht vom 17. v. M. ermäcdhtige ih Em. Hochwohl⸗ 
geboren, die von der Stadt Bonn bei Gelegenheit der Feier der 
vor 50 Zahren erfolgten Vereinigung der Rheinprovinz mit ber 
Krone Preußen errichtete Stipendien-Stiftung für Söhne von Pür- 
gern der Stadt Namend der dortigen Königlichen Univerfttät an- 
zunehmen. 

Berlin, den 1. November 1865. 

Der Minifter der geiftlichen ıc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
ben Königlichen Univerſitäts⸗Curator 2c. zu Bonn. 

20694. U. 

244) Bintragungen von Werken in Gemäßbeit der 
Preußiſch-Franzöſiſchen Uebereinkunft. 

Ew. Wohlgeboren haben in der Eingabe vom 3. October d. 3. 
angezeigt, daß Sie verhindert geweſen find, den Katalog Ihrer Ver- 
fagsartıkel, für melde Sie das igentbuntre ht in Dreuben ih 
wahren wollen, rechtzeitig bei der Königlich Preußiſchen Botſchaft 
in Paris einzureihen. Sie wünſchen daher, dab Ihre Anmeldung 
nachträglich von mir angenommen werde. 

Nah Inhalt des Artikels 3 der Uebereinkunft vom 2. Auguft 
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1862*) wird der Hararalui für die vor dem Eintritt der Wirk- 
famfeit der Uebereinkunft erſchlenenen Werke nur in dem Fall er- 
langt, dab die betreffende Anmeldung binnen 3 Monaten nad) dem 
Eintritt der Wirkſamkeit der Webereinkunft eingereicht wird. In 
Fällen, wo diejer Termin, wie von Ihnen efcheben, verfäumt wor: 
den ift, können die rechtlichen Folgen nicht abgewendet merden, welche 
diefe Verſäumniß zu Ungunften der Anmeldenden und zu Gunften 
ber Verleger ded andern Landes hat. Es fteht mithin nicht in met- 
ner Macht, durch Eintragung Ihrer Verlagdartifel, welche wirkungs⸗ 
(08 fein würde, für Sie die Erlangung der gewünjchten Vortheile 
herbeizuführen. 

Elten fi jedoch unter den in dem Supplement (Nouveautes 
musicales 1865) aufgeführten Verlagsartikeln folche befinden, jeit 
deren Erſcheinen am 3. October d. 3. noch nicht dret Monate ab- 
elaufen waren, fo bleibt Ihnen überlaffen, diefelben mit fpecieller 
ngabe des Datumd der Publication baldigft unter Bezugnahme auf 

die Eingabe vom 3. October d. J. mir zu bezeichnen, um fie in die 
Lifte der rechtzeitig angemeldeten Werke eintragen laffen zu können. 

Berlin, den 18. October 1865. 

Der Königlich Preußiſche Minifter der getftlichen ıc. Angelegenheiten. 
Sn Vertretung: Lehnert. 

An 
Deren 2c. zu Baris. 

21718. U. 
— — — — 

245) Eintragungen in das Journal wegen Schutzes ge» 
gen Nahdrud bei Veränderung des Verlagsrechts. 

Auf die Eingabe vom 6. d. M. wird Ew. Wohlgeboren eröff- 
net, daß Shnen, wenn dad volle Verlagsrecht der anbei zurüdfol- 
enden Stahlftihe auf Sie übergegangen fit, auch in Bezug auf 
hub gegen Nachdruck diejelben Rechte wie dem urjprünglichen Ber: 

leger uftehn, weitere Rechte aber durch eine jebige Anmeldung nicht 
erworben werden fünnen. 

Berlin, den 19. October 1865. 

Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
den Kunſthändler Herrn N. 

21727. U. 

*) |. Gentrbl. pro 1865 Seite 321. 

— — — — — 
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II. Gymnafien und Neal⸗Schulen. 

246) Gymnafium in Jauer. 

Am 9. October c. wurde in der Stadt Jauer dad mit den 
5 untern Klaffen und einer Vorbereitung: Klaffe nen errichtete 
enangelijhe Symnafium mit einer kirchlichen Feier eröffnet, woße en 
die N dahin dort beitandene evangeliſche Bürgerjchule geſch ofen 
wurde. 

·— — — — — 

247) Gymnaſium in Röſſel. 

Das bisherige Progymnaſium zu Röſſel iſt durch die am 
25. September c. erfolgte Eröffnung der Prima ein vollſtändiges 
Somnafium geworden. 

-_——-— — —⸗ 

248) Gymnaſium zu Seehauſen i. 9. 

Dad neue Gymnaſium zu Seehauſen i. A. iſt am 18. October 
d. J. feierlich geweiht und eröffnet worden. 

Nachdem der General-Superintendent Dr. Lehnerdt die Weihe 
vollzogen, bielt der Provinzial-Schulratb Dr. Heiland die Er— 
Öffnungsrede, an deren Schluß er zugleih den Director und die 
neu ernannten Lehrer in ihre Aenıter einführte. An diefen Act reihte 
116 die Antrittörede ded Director Dr. Dihle. Mit Choralgefang 
egann und ſchloß die Feier. 

Das neue Gymnafial» Gebäude, unmittelbar vor dem XThore 
auf einem freien Plage in fehr gefunder Lage, ift zwedmäßig ein⸗ 
gerichtet. Die Klaffenzimmer find geräumig und hell. Die bobe, 
etwa 500 Menfchen — ffende Aula ift ſehr geihmadvoll decorirt 
und mit einer fchönen Orgel außdgeftattet. 

Einen befonderen Schmud der Aula bilden die Bülten ber 
Preugiihen Regenten. Dazu find noch gefommen durch Sammlung 
der Schüler die Büften von Luther und Melanchthon, ſowie ald 
Geſchenk einer Gönnerin die Büfte Joh. Windelmannd, des ehe: 
maligen Seehänfer Sonrectord. In dem Gymnaſialgebäude befindet 
fih auch die Amtswehnmg des Directord. Der Koftenaufwand für 
den ganzen Bau beträgt rund 32,000 Thlr. Wie bei der Neu: 
begründung dieſes Gymnaſiums fih ein opferwilliger Sinn von 
Seiten der Stadt in guter Weije fund gegeben bat, fo ließ ſich auch 
bei der &inweihun ofelerlicteit erkennen, dab die Stadt der mit 
Siebe gegründeten Schule eine ſorgſame Hüterin und Pflegerin fein 
werde. 
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249) Neues Gebäude für bad grnephoͤfſche Gymnaſium 
in Königsberg i. P. 

Der Neubau des Kneiphöfſchen Gymnaſiums Königäberg 
i. 9. ift vollendet und dad neue Gebäude am 12. Dectober d. 3. 
mit Beginn des Winterhalbjahrd dem Gebrauch übergeben worden. 
Daffelbe enthält außer der Amtdwohnung des Directord im zweiten 
Stod und derjenigen des Schuldienerd im Erdgeſchoß eine geräumige 
Aula, elf Klaffenzimmer, drei Zimmer für die Bibliothel, das 
phyſikaliſche Gabinet und die naturbiftoriihen Sanımlungen und - 
ein onferenzzimmer. Die Einrichtung ded Gebäudes, welches an 
Stelle des Hauptbaud der alten Univerfität neu errichtet worden 
ift, entipricht durch Angemefjenheit und Würdigkeit dem Zweck. 

— — — — — 

250) Gleichſtellung der Gymnaſien, resp. Gelehrten— 
ſchulen in Schleswig und Holſtein mit den Preußiſchen 

Gymnaſien. | 
(Centrbl. pro 1865 Seite 533 Nr. 210.) 

Bon dem Herrn Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten 
find unterm 3. Novbr. d. 3. die Gymnafien (Gelehrtenjchulen) zu 
Schleswig, Flendburg, Haderdleben, Kiel, Plön, Glück— 
jftadt, Meldorf, Altona und die gymnaſiale Abtheilung des 
Realaymnafiumd zu Rendsburg ald den Preußtichen Gymnaſien 
gleichitehend anerkannt worden. 

In Folge bdiefer Anerkennung wirb von jet an ben von dem genannten 
Schulen ausgeftellten Prüfungs- und Ubgangszeugniffen in allen öffentlichen Ber- 
hältniffen des preußiſchen Staats Lis auf Weiteres biefelbe Wirkung beigelegt 
werden, welche ben entiprechenden Zeugniſſen preußifher Gymnaſien zuftebt. 
Demgemäß werden im Befonderen die Maturitätszeugiiffe der genannten Gym⸗ 
naften in Bezug auf die Zulaffung zu den TFacultätzftudien auf ben Uniwerfititen 
fowie zu ben Ztaatsprüfungen in Preußen, den preußifchen Maturitäts zeugniſſen 
gleihgeachtet werben. Ebenſo werben die fonftigen au preußiihe Gymnafial⸗ 
jeugnuffe geknüpften Berechtigungen für die Zulaflung zu Döberen Bildungsiuſti⸗ 
tuten und zum öffentlichen Berwaltungsdienft in gleihem Maß mit den von 
obigen Gymnaſien ausgeftellten Zeugniſſen desſelben Grades verbunden werben, 
und Hinfichtlid des Eintritts in das preußifche Heer finb durch bie an oben 
bezeichneter Stelle des Kentralblatts abgebrudte Allerhächfte Ordre vom 16. Sep⸗ 
tember d. 3. ben Schilleru biejelben Begiinftigungen sngeftanben worden, welche 
der Beſuch preußiſcher Gymnaſien und Realſchulen I. Ordnung binfichtlich bes 
Militärdienſtes zur Folge hat. 
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251) Pünktliher Beginn der Lehrſtunden an höheren 
Unterrihtd-Anftalten. 

Dad Königliche Provinzial: Schul: Collegium zu Stettin hat 
unter dem 16. v. M. in Betreff des pünktlichen Anfangend der Lehr: 
jtunden eine zwedmäßige Verfügung erlaffen. Ich theile dem Königs 
lichen Provinzial-Schul-Collegium dieſelbe (Ant. 2) gievei zur Kennt» 
nißnahme, fowie mit dem Anheimftellen mit, nad) Befinden eine ent- 
Iprehende Anordnung zu treffen. 

Berlin, den 18. October 1865. 
An 

ſämmtliche Königlihe Provinzial-SchrI-Tollegien, 
(mit Ausnahme von Stettin). 

Abſchrift erhält die Königliche Regierung zur Kenntnignahme 
Ken gleihmäbigen Beachtung bei den höheren ehranftalten Ihres 

eſſorts. 
Berlin, den 18. October 1865. 

Der Miniſter der geiſtlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
die Königlichen Regierungen zu N. N. 

21,920. U, 

Aus den auf unjere Circularverfügung vom 15. Zuni d. $. 
S. No. 1122 erftatteten Berichten gebt —* dab an den höheren 
Lehranftalten der Provinz in Betreff ded Anfanged ded Vor: und 
Nachmittags⸗Unterrichts eine erhebliche, Durch Verſchiedenheit der localen 
Berbältnifte nicht gerechtfertigte Ungleichheit obwaltet. Während 
mehrere Anftalten jeit Jahren Bor: und Nachmittags immer mit 
dem Glockenſchlage 8 (oder 7) resp. 2 Uhr ihre Schulthätigkeit 
beginnen, laffen andere den Anfang 5, 8, 10, ja 15 Minuten fpäter 
geliehen, Durch die leptere, willfürlich eingeführte Praxis entiteht 
ein Zeitverluft, der ne für unerbeblidy erachtet werden fann. Se 
mehr die weitere aber ſchwerlich wieder zu beichränfende Ausdehnung 
ber Serien in neuerer Zeit neben der gefteigerten Mannigfaltigteit 
und dem größeren Umfang der Lehrgegenitande den Schulen die 
Erfüllung ihrer Aufgaben erſchwert, deito mehr ift e8 Pflicht der- 
elben, die ihnen für den Unterricht Em De für jeden eehtgegen, 
tand doc immer nur knapp ausreichende Zeit forgfältig auszulaufen 
und fie nicht unnöthig zu verkürzen. 

Wir ordnen dedhalb für alle Gymnafien und Realſchulen ber 
Provinz, wie auch für dad Pädagogium zu Putbus und das Pros 
gymnaftum zu Demmin, bierdurd an, dab vom Anfang des nächſten 
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MWinterhalbjahres an der VBormittagd-Unterricht oder, wo eine ſolche 
ftattfindet, die denfelben einleitende Schulandacdht mit dem Schlag 8, 
im Sommer, wo ed dad Lehrer-Gollegium den Berhältniffen ange: 
meſſen findet, um 7, der Nachmittagd-Unterricht mit dem Schla 
2 Uhr beginne, und machen den Herren Directoren zur Pflicht, ur 
Pünktlichkeit in den fo beftimmten Anfang mit Strenge zu halten. 

Mo an einzelnen oder allen Tagen der Woche gemeinfame 
Porgenanda chten der Schule ſtattfinden, müſſen ſich zu denſelben 
alle Lehrer der erſten Lectionen des Tags einfinden, ſich unmittelbar 
nach dem Schluß der Andacht mit ihren Schülern aus dem Betſaal 
in die Klaffenzimmer begeben und dort ohne Verzug den Unterricht 
eginnen. 

Nach der zweiten Vormittagslection ift eine Paufe von 15 Mi- 
nuten zu machen; zwiſchen den übrigen Bormittagölectionen und am 
Nachmittag un 3 Uhr find die Paufen außer audnahmöweife an 
jehr heißen Tagen und bei fehr vollen Klaffen nicht über 10 Minu- 
ten auszudehnen. 

Für einige Wochen vor und nach dem Fürzeften Tag ermädhti- 
en wir die Berren Directoren, foweit nach Ihrem Ermeſſen dazu 
edürfniß ift, alljährlid die fhon an mehreren Anftalten Gehräude 

liche Anordnung zu treffen, nach welchen der Nachmittagd-Unterricht 
von Punkt 2 Uhr ab unter Wagfall jeder andern ald durch den 
Mechjel der Lehrer geforderten Unterbrechung ertheilt und zur Ver⸗ 
meidung der Dunkelheit ſchon 3} oder 3; br geichloffen wird. 

Stettin, den 16. September 1865. 

Königliched Provinzial-Schul-Collegium von Pommern. 
n 

bie Directionen der (12) Gymnafien ꝛc. 

252) Dispenfation von der mündliden Abiturienten- 
Prüfung an Gymnaſien und Reafchulen. 

Nah der Circular-Verfügung vom 12, Januar 1856*) fol 
eine Dispenſation von der mündlichen Abiturienten» Prüfung in den 
Gymnaſien nicht für einzelne Fächer, fondern immer nur für die 
ganze mündlihe Prüfung Statt finden, und nur dann zuläffig fein, 
wenn die Mitglieder der Prüfungs-Sommilfion nad den früheren 
Leitungen eined Abiturienten und auf Grund feiner vorliegenden 
Ichriftlichen Arbeiten ihn einftimmig für reif erklären. 

Es ift zu meiner Kenntniß gekommen, daß diefe ausdrückliche 
Beftimmung an einzelnen Gymnafien nicht genau befolgt, jondern 
von den Prüfungs-Commiſſionen biöweilen die Diöpenfation von 

*) abgebrudt im Centrbl. pro 1859 Eeite 225. 
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einzelnen Gegenftänden ber mündlichen Prüfung beidhloffen wird. 
Ic veranlafje das Königliche Provinztal-Schul-Collegium, Died Ber- 
fahren, wodurd die Intention der Maßregel, welche eine echten 
Auszeichnung in fich fchließt, verfehlt wird, ferner nicht zu geftatten. 

Bei den Abiturienten-Prüfungen der Realichulen tft unter glei« 
hen Bedingungen nallelbe Verfahren zu beobachten, wie bei den 
Gymnaſien; nur bleibt ed nah dem Reglement vom 6. October 
1859 ) ausjchlieglih dem Ermeſſen des Königlichen Commiffartus 
überlaffen, ob und wie meit er nady den Refultaten der fchriftlichen 
Prüfung ausnahmsweiſe eine Beſchränkung der mündliden Prüfung 
bei einzelnen Schülern eintreten zu laffen für zweckmäßig erachtet. 

Berlin, den 2. November 1865. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

An 
fämmtlihe Königliche Provinzial⸗Schul⸗Collegien. 

22918. U. 

253) Disciplinar-Verhältniſſe an den höheren Unter- 
richts-Anſtalten. 

Der von Ew. Wohlgeboren mittels ae vom 11. d. 
M. in Srinnerung gebrachte Beſcheid auf Ihre DBeichwerde vom 
19. Auguft d. 3. hat bisher nicht ertheilt werden fünnen, weil der 
Bericht des Königlichen Provinzial-Schul-Collegiumd zu N. erft jept 
eingegangen iſt. Erſt hierdurch bin ich in den Stand gefept, Ihnen 
zu eröffnen, daß Shre gedachte Beichwerde nicht für begründet erachtet 
werden fann. . 

Derfelben liegt eine nicht —78 Auffaſſung der Disciplinar⸗ 
Ordnung für bie hoͤheren &chran talten der dortigen Provinz zu 
Grunde. Die Disciplinar⸗Ordnung tft fein Seh und bedarf des⸗ 
halb auch nicht der für nelebe vorgefchriebenen Publication. Sie tft 
vielmehr eine Zufammenftellung der allgemeinen Bedingungen, unter 
benen die höheren Lehranftalten die Erziehung und den Unterricht 
der ihnen anzuvertrauenden Kinder übernehmen. Diefe Bedingungen 
feftzuftellen, iſt Sache der Anftalten, beziehungdweife der ihnen vor⸗ 
gejepten Behörden. Wer fi den allo —53— Bedingungen 
nicht unterwerfen kann oder will, muß gerade eben ſo wie derjenige, 
dem das feſtgeſetzte Schulgeld zu hoch erſcheint, auf die Benutzung 
der Anſtalten verzichten und andere Wep auffuchen, um feinen 
an Unterriht und Erziehung nad) eigenem Befinden zu ver 

affen. 

*) abgebrudt im Gentebl. pro 1859 Leite 682. 
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In eine Erörterung über die Angemeffenheit der in der Dis- 
ciplinar-Ordnnung enthaltenen Beltimmungen einzutreten, ift bier nicht 
der Ort. Ich kann dad um fo weniger, als die Korm, in welcher 
Sie die Angelegenheit theild in der fentiihen Preſſe, theils in 
Ihren Beſchwerden verfolgt haben, den Beweis liefert, daß es Ihnen 
lediglich um einſeitige Geltendmachung eines vermeintlichen Rechts 
zu thun iſt. Gerade ſolche Beſtrebungen zeigen aber, daß die ſonſt 
vielleicht entbehrliche Vorſchrift der Discihlinar-Drbitung, nad wel» 
Tin die Kinder nur dann in die Lehranftalt aufzunehmen find, wenn 
ihre gefeplichen Vertreter fich Schriftlich verpflichten, den Beltimmungen 
der Didciplinar Ordnung Folge zu leiften, nicht in allen Fällen 
überflüffig tft. 

Nah der Disciplinar- Ordnung ift die unterfchriftliche Aner- 
fenmung derfelben von Seiten des Baterd Bedingung für die Auf: 
nahme des Sohnes. Iſt Ihr Sohn in nadhlichtiger, und, wie der Er⸗ 
folg gezeigt hat, zu nahfichtiger Handhabung der beitehenden Bor: 
Ichriften aufgenommen worden, ohne daß Sie zuvor die Disciplinar⸗ 
Ordnung unterfchrieben hatten, fo erwächſt Ihnen hieraus doch Fein 
Recht, die Fortdauer dieſes Verhältniffed auch dann noch zu verlans 
gen, nachdem Sie die Unterfchrift der Disciplinar-Ordnung ausdrück⸗ 
lich verweigert hatten und macht ed hierbei feinen Unterjchted, ob 
man dad Verhältniß ihres Sohnes zur Anftalt ald eine Aufnahme 
oder als eine Zulaffung bezeichnet. Sobald feftitand, daß Sie ent- 
ſchloſſen ſeien, Die Bedingungen nicht zu erfüllen, an welche die 
„> tectplinar-Drbnung ben Beſuch der Anftalt für ihre Schüler knüpft, 
hatten Sie ferner fein Recht mehr, Shren Sohn die Realſchule in 

. befudhen zu laffen. Daß Sie denjelben gleichwohl zur Schule 
geſchickt, und ihm bie unter den gegebenen Berhältniffen nothwendige, 
übrigens in der mildeften Form bewirkte Zurückweiſung nicht erſpart 
baben, ift lediglich Ihre eigene Schuld. . 

Hiernach muß ed bet den zurüdfolgenden Verfügungen ded Kö: 
niglihen Provinzials Schul» Collegiumd zu N. vom 31. Juli und 
12. Auguft d. 3. lediglich bewenden. 

Berlin, den 30. October 1865. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

An 
ben Heren N. Wohlgeboren zu N. 

20687. U. 
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254) Grequenz ber 
‘&entralblatt pro 1865, 

I. General: Ueberficht 

1 2. 3, 4. * 
eſammt⸗ 

Babl der Lehrer requenz am Gr amnt- 
N R hlufle bes 

£ E an ten Gymnaflen. 58* A 
— 3 emeſters 

I———— ne 
& Provinzen. 18 25 | 8: JE El 8 |ER| 8 * 
» e |sS |Er | 8 #82 |2% & S 

€ = |.8 |82|& 8:5 BI | 8 |" 
si als: sa sa tlsi]| 5 | 6 |. 

8 [0 F3lä|: s | = 
8 2 ° s | 8 

Alwreupm... 1201199 17 E 12 | 12 | ‚1441 1105 
2| Brandentung. | a I al vis! 4 23 | 1a52 1320, 
3| Yommen . . [13 | ı7| & ® | -| 1a |210 |asr | rl soo, sei 782 
aloäteen... | | 20 a larmji| w|nw jr | 1a ar ne 
slyorm ...I[7| ol elemjsl|e Iaız | zul a0| ers! ı7 
slecafm... [20] wol wjas| s| a] 5 [4,1 7,1] oz 90411309 1072 
lernen... I16 I 15 | 3 14 21 | a [312 "I 188e, I 690 TB2| rs? 465 
8 | Rheinprovinz unb | | 

HKohenzoll. Lande | 23 2115| 590 49 229 3 15361 71 7% 1026 30 89 

Te | | | | | | 114) rs) | II | | 
Summe |146d)l 1479 247 1269 105 9 ı 106 [9275 3196 1.4809 6796 972717462, 

a) Darunter 1 Armenier und 1 Schüler griechiſch⸗katholiſcher Confeſſſeon. 1) Hiervon 195 Euler 
In Iten Alaſſen ber Vorſchulen. c) Darunter 1 ECüler arte a Tarhetifeer Gonfefion. d) Zugang: 
Gymnaſtum zu Burg, (biöber Realſchule IE. Ortnung.) e) In ber vorbergehenden Liſte war der 

I. Generals Weberfidt 

| 2. 4 Gefaramt 
ammi- 

Bahl der Lehrer [gun am Gefemmt- 

£ & an ben Progumnaflen. | E inter 
ã N E Gemefers a) anf 
& g = “ £ Ez| ei 53 18%? 64 

Provinzen. | E I2 |8. 15 5E 8 |8 ẽ 
2 s|°. lEE|& ©r3|E0| ;,; | $ 
£ & “28 se: = SE et Ia|a.ı ara 

a5 Pe - | » » “ 

& = |” IR SEHE: Is®| &8 8 ||. in. Iv 
Aal: 8 |S |ES|Ei22| ss }: 

5 | o8® > | s 8 

1 | Preußen . 1 6° - 2 | 1| - - I ı — — | 3| 2| 38 

21 Brandenburg . | 2 s6ı 3| 2| ıl-| a1 ıe 2 1—-| —| 3] 3 
3 I Pommern 1 5 2 31 — — 2 I 19 46 - | —-| 8: %7 

AlYofen ...1 2 I 12 ıl ı| ı!-| -16'| - I-|]%4| &| 73 

slecaten...\ 21 os! 2!ıl-|-)| - Jo - I-i-10% 
6 | Gefiphalen . . 5 21 _ 6| 4| — — 1 308 - | 45| 7838| %9 

TI RAbelnpreuing . 4 50 w12151 — 2 _ — | 88) 0 | 31 

a) 
2) 

— . llu zul | wlwialıle se I - J1ssluslum 
a) Bugang: das Progpmnaflum gu Rırpen mit 38 Gäülern. 
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böberen Unterrichtöanftalten. 
Seite 214 Nr. 92.) 

von der Frequenz der Gymnaſien bes Preufifhen Staats und der 

3 156 3 | 1574 12096 18] 18 15 3 

se lıtal so | 1791 | 35 | Bl 191 1600 ir ! al 79 7|l — 

6. T. 

Frequenz im Gommer-Gemefer 1868. Bon dieſen Fr br waren ber 

den Gymnaſien. b) in ben Vorſchulen. auf ben Opmmnafien | in den Borfäulen (62) (6b) 

„|% $ s ⸗ 
a\alE Ela alles @|2 

EEE! ı|ulslele8 is | le | 5 |$ “Ir® | 'ı5:18:13:|12|2|:|®2|= 
8 5 8 2 © S — 
2 2— 

1139 | 1105 | 6407 | 548 | 43 | 17 611 | 171 | 20 11167 4101 5383| 4 47 

1223 | 1308 | 7448 | 1098 | 727 | 709 | 1436 | 465 | 6788 1128), 608 1139| 16| 71 

7 KA 3 | 55 857 | 57 714 | 217 | 3719 1 f A| 665 2| 9 

149 | 1483| SO | MI | 448 | Arin)| 99 | 202 I 3989 3163 A088 | 581 ı 117] 2 

46 | AH 3597 Bu 321 | 104 | 10277 110490) | 521} 1738| & 6 

1100 | M2I 6074 | 321 215 | 40 | 255 | 106 | 572 | 218 64 | 243 1 11 

| Bl 375 3331 15 

' 

| | | | | | | | 7610 mob lem. | 1805 F 1312 | 29319 11669 | 3126 | 3706 | 311 

Far der Vorſchule des Gymnaſſums zu Dortmund um „23° zu bo angegeben, was Bier be⸗ 
gt iR. 

von ber Frequenz ber anerlannten Progymnaſien des Preußifchen Staats 

6. T. 

Frequenz im Sommer⸗Semeſter 1868. Bon dieſen Sae (6a sb waren ber 

auf ben Pro» ben Progymnaſien. b) in ben Borfänlen. ans en in ben Borſchulen 

3 2 * 2 

—53 5353484 
1. u..318 s|:ıe|I|>| 5 | & . 8 = = 

s s } | 3/3[8|3|3 
1 — — — 2 — — 

4 A 3% 21 7 72 1 

40 4 162 32 37 20 11 152 — | 10 3| — 4 

9 | 100 37 17 _ _ -| — 14 | 1798| 38 -| — — 

50 39 142 40 _ — -| — 138 — 4 — — — 

76 64 322 14 _ — — | — | 73| 2 - | — — 

233 36011152 64 _ _ — — 3239| 806 | 17 —-| — _ 

ol zul m | m 
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mit benfelben organifd verbundenen Vorſchulen während des Sommer- 

1 2. 8. 
Der delmatt nad waren von Gefammt-Nbgang 

. auf ben m- n ben Vor⸗ 
g naflen (6a) fäulen (6b) 

i Suländer _ Inlaͤnder 

Provinzen. I 4 I a8 x sı2/218|$|8 * 
£ 3 3 sl2 2 |3 faulen SreE 
& o|3j13]0| 3153 L |ı. 1833 

Pr = < « * Orbnung = eo 

| 38 3|3 | pr 5 
22 

mi © Preußen. . . . 

Brandenburg . . 
Sommen . . . 

Schleſten 

Yon .... 

Gadfen. . 

Weſty halen 

Rbeinprovinz und 
Hohenzoll. Lande 375 2010| 5591 8 14—21 36 2 

. ' 

©umme | 4829] 18082403] 3977 | 564 | | 1186) er) 

Du 

“M a ¶ 

oa Boa nn m 

26 | 366| = 

und ber mit benfelben organifcd verbundenen Borfhulen während bes 

1. 2. 8 
Der Heimat 

waren 3 — — 6b) Gefaumi-Uhgang 

b d 
j 78 Borfänfen a. von ben 
8 [U 7; 

Abſolvirung des ohne Abſolvi bes 
Ialäner Inländer a vorkand. —8*— — 
=) 7 — — oberſten Klaſſe auf oberſten Alaffe auf 

“| Provinzen. 2 £l 4 * ze | Ä 
P- — | 

sis Neal- Boss ;| E| Ned ESE| ; 
5 5 * 3 & ſchulen a3? & > f&ulen 85T 2* 

83523 a17 . ——— — 
—A 2153* 

JEIERIE | 288? 3] | 288] ® 
11 Preußen. . . . “e 765-1 —| — 1 -I—-| - I — 2—1 -I - |- 

21 Braudendurg . . 1146| 46| 1| 31 — |-I 2| 1l-| — I18i -| -| - 2 

FI Homme . . . 116 83 3 AM 3|—I—I - I - | — 11 —! —| -|I — | - 

41 Yon .:.... Ja id — — |—I 77T — I — | — Tl! 1] 1) -| — 2 

I Sadfın. . . . a & — -|i —- I! -I4 — | - — 3 —| — —I — 1— 

6] Weſphalen.. . | 219] 101 -| - | 131) -—|—-| — It) —| 11 —| — 1 

TI Rheinpreuinn . 3 512 111 — - I_I21l —|-| — IR 5) 1| 1 — 3 

Summe [10011030] 24 | 3|-|e| ı|-| - | 6 “al — |8 



Schulfemefterd 1864. 

9. ‘ 10, 
„ 

Mithin im Sommer⸗Semeſter 1864 Be Pa b am 

ben Bymnafien b) von ben Borſchulen Galun bes 

iu anderweiter Befimmung aus — auf Ermetters 

a 8 74 2|®, ® 8 2 € E 

4 Zul 8 18 1582.13 3838 z= | 
Eal & |e| E88 —555 Ea| © = |8E£ 

H sa 2 IE | SE %8 5 —* * a 55 

2 go &® e- ei g E82 
—2 as a 2 3 

5a = = le 
| al 100 A 47 7 11 —| Bl 21181 2| BI — | 15T 571 | 456 

81 2|16| 9 91 3) 31 —| 851 A| 1222| 71 64 — | Bi | 662 | 1175 

8 I 74 66 43 14 7I—| H5I 2116 3 37 — | 15 BI | 528 

11 ae 100 9 — | 10 5) 32 — | 27 7149 | 7 

5 10ı 8| | 8) 20 16| —| 8| 1| | — 8| 4a)| 1085 23319 | 213 

7| al aI| A| 44 7] 15 — 557 2| 0| | 10| — 37| 519 | 218 

8| 17| 0; 51 21) 17| 1013| BI — 4| — 1|3 81 30 | 188 

14) 19 167 A| 8| 76 69 — MI 1 BI — 4— 40 | 4670 56 

68 | 196 | e75 | 623 | ar | 304 | 212 | 13 | 5329 | 12 | 7.0 86 | 17 |? on | 38765 | 3296 
Am Schluß des vorigen Semeſters (Col. 5.) 39278 | 3196 

Alſo am Schluß bes Sommer- Gemefers 1864 BOTEERE 
a) Diefe 4 find in ben Privatunterricht gurädgeireten. 

Sommer-Schulfemefters 1864. 

9, 10. 

im Sommer⸗Semeſter 1864. n aut 

Progymnaflen b) von ben Borfäulen Ar 7 

Sommer⸗ 

ju anderweiter Beſtim⸗ auf en ug mung aus 8 : 

S * . 3 8 2 * 8 * 8 

2* 53 3 |" | Sg 2 &s| | ., |® 
&.Ie 8* 23 3 

? sm. 68 € |elseiselöcks * | SE | ẽ z31515585 23253123178 

55687 z2= | 23°“ 
9» = * 

1 

Am Schluß des vorigen Semeſters (Col. 5.) | 

Alſo am Sqhluß bes Sommer-Gemehers 1861 Pe" 



a) In ber vorigen leberfigt war ber Behand am Schluß des Semeſters bei der Aöniglihen Real- 
Säule in Berlin um 1 Schüler zu hoch angegeben. Hier IR bie Summe beriätigt. 

b) Davon 67 in Mafle 3 bei ber Neaifhule zum heiligen Geiſt in Breslam. 

0) Bugang: bie Realfule zu Uſchersleben mit 151 Realſchälern. 

d) Davon bei der Kealſchule in Erfurt 59 in Maſſe 3 und 39 in Klaffe 4. 

e) excl. ber beiden Direstoren, welche Bymmeflaldirectoren find. 

664 | 

III. General -Weberficht 

t. 2. 3, 4 5, 

Zahl der Lehrer Gefammt- Geſammi⸗ 
nenz am 

estufe des 
a an ben Realſchulen e inter- a) auf 

£ 8 * Semeſters 

a u. 63:44 EI sen [8,15 Tea, En 4 eg . ' 212 x Provinzen. 1° 2.8 ga 8 85 - { 

© g |E2 55 SEE 2 5 8 = 
£ * [02 1583| „2283| 8 | & |alalala A = Is |82| 2855| 2328| 5 | $ ar Aa 
al, Sslsgizı 85:9 »:2|&8 |8 EEE ti 55 L | a1. Jim. |ıv. 

eis 8258 88| & | E a” Be u | & n + 

' 3 * 8 

. A. Realſchulen 

Al Preujßen.. 18 [ 70 | 12 1151| a1 11 9 283 | 337 1 1291 332| 590) 504 
2 | Brandenturg . 110 | 9 | 8135| 2| A| 21 | 32452)| 731 | 101 365 1062 854 
31 Pommern . . 2 21 I 3|—-|-— 5 1797 21 2| 1%: 177) 208 

aleoatfen. . » |5 | 58 slızl 6| 2| 51 1768 | 230 } 106| 228i Saal a30 
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71 @ehspeln . . | 7 | s| 5/12! 2| —|I — # 52| 2319| 3238| 36 
8 | Rheinprovinz 9 88 1213| 9] 8 6 | 219 145 70| 333| 431) 441 

Summe | 51] 505 — 8 ſurſan 59 | 13027 | 2176 | 5e+J1900lare1]ss7 | 

B. Realſchulen 

11 pPreujen. .12118 3131112151 30 © 119 as) 68! 103 
2 | Brandenburg. | 4 I 38 9 1 1| 3] 1 6 | 112 20 | 53| 133; 225| 368 

3 I Yommen . . 2 de) 1/1] -|-| — ] 10 _ 1| 3 55} 52 
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5looafm ... L ini 8 | -lıj 2|-| 3[| 189 | 1an| 5| al al 8 
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von der Frequenz der Realſchulen des Preußifhen Staats und der 

6. " T. 
6b 

Frequenz im Sommer-Semefter 1864. Bon dieſen a Pe na waren ber 

den Realfchulen. b) tn beren Vorſchulen. auf ben Realfchulen | in ben Borfhulen 

g g 
2 ® 3— ® . 2 

ia a ılulaJ|E 882 & | s 
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v. | vı cn E r. |u.I2 | 8 s. |S | I || & 
ie: s383 33133 
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509 
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II Orbnung. 
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® f) Ubgang: bie zum Gomnaflum erhobene Nealfhule zu Burg mit 121 Real- und 77 Bor- 
ſchũlern, fowie bie oben bei den Realſchulen I. Orbnung In Zugang gebrachte Realfhule zu Afherslcebe n 

Dagegen Zugang in Col. 5.a.: 1 Realſchüler bei ber Realſchule zu Rordhauſen. 
g) Davon 37 in Alaffe III. 
h) 18 Diffidenten. 
1) incl. 30 Mennoniten. 
k) incl. 6 Mennontien. 
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mit benfelben organiſch verbundenen Borfchulen währenb des Sommer⸗ 

1 2. 8, 
Der Getmath non Waren von Gefammiadgang 

b N . t d . & auf ee n er a) von 

H Provinzen. Inlander Inlaͤn ber * auf 

* £ 
5 5 *8x anbere 2 312 8 F SI3 | &E EEE) Rear Beer | 5 |& 8 

& ö AH 2302| am E38: $ Fe 
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A. Realſchulen 
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2 | Brandenburg . . TE AI 98 | 2 8|4| 3| 3 

3 | Yommen . . . 192 24 3 2|6| —| 2 

a1 Gäleflen 721 B\ 7 1| 51-13 
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8 | Aheluprosing . . 491 31 3 

Summe | 11435 | eve — 2 9/2 

B. Realſchulen 

1] Preußen... 1 A| 17| —I| 18 | 16 | -| A| 3| — | — 5/ A| ıjı 

2 | Bransensug . . Ja | il | sl ıl al al-| 211013 — 3 
3 | Yommen . . . 85| |! 2I -| - I-1I-|! ı!-|] — |-|- | —- |I- 

4 | Saleſten ee! »l-I -| - I-I-I-I-I- |stea|- |- 

Sslemien....Iısı alal ıss| 7! si -| ıl-I - I-|I-|- 
El werten... I ol wi sl —| — -!-I-!I- ]ıl ıl-lı 
TI Rheinprening . . I 2310| A| 21 53 11-1-—-| ı1|-| - 4 —- | -|- 

Summe | 129 09 | 55 ses| 7 | 4 s[1o|-| 2 »|»|1]|5]| 

a) Huf Gewerbeſchulen. 
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Schulſemeſters 1864. 

8 10. 

im Sommer⸗Semeſter 1864. 
Beland am 
Schluß bes 

ben Realſchulen db) von ben Borſchulen. Sommer- 
Gemeßers 

— 1 

su anberioelter Beftim- auf 
mung aus 

—:|,|, J | 
a 5 |a|, 2 |. #y & |& HESBIFAT u: || Ed J E52 | & | © 

. Pu. /m!Im.|v|v. li. |S 17 seseat,. |S | € 58 > g# ur ieg|—* A 

—A 22 

I. Ordnung. 

30 70 63I % I 16 2961 2| 143} 21 ı 2 168 2359 32 

5 109 5| 46 | 14 429 1 — | 10| 36 | 12 AT2 664 

— 37 51 15 6 71 1) 451 10| — 816 201 

14 62 22|9|35 421 —| 8 15 | 1 1851 214 

20 2| — 4| 3 1422 272 

17 1 1197| 7 1752 350 
95 — -1--|- 123 | - 
#3 

g2 | 30 | s12| 285 | 1% & |e [ei 6 asi |126 2 14570 
Befaub am Schluß bes vorigen Gemehers (Col. 5.) | 14027 2176 

Alſo am Sqhluß bes Sommer⸗Semeſters 1064 | mehr | mehr 

Deßand am ei des A Semeſters (Col. 5.) 

U. Orbnung. 

— 1 | 11 11l- - 986 113 

7 |u|js|ıaj0| 2|- 1216 | 20 
s|a| 7|3|-|-|- | - 

31 a| 5) al 122) 18 | - 
3| a|6| 3| 3|- 210 | 10 
— ı/|- | -!-- al —- 
5 ı1!-|-|- I- 208 81 

77 || 6|2 | | 1] 2|»| 2[|2 | 

b) Erkrankt. 
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IV. General» Uberfiht 

1 2. 8 4. 5, 
Zahl der Lehrer GSefammt- Geſammt⸗ 

en, a — 

an den höheren Bürger- | , Sgluſe bea a) auf den 
* g u * Seweher⸗ 

| |; | s3| “ 
&| Provinzen. | IS |, I. 188 : cha - 
3 HERERESS BIEH FR j laesteataälilenan 

2 85 1E es 2 le5| El ® ||. || m. 
533 “BES ||} 

& | | F 

A. Höhere Bürgerfchulen, welche bie Berechtigung 

Preußen. =: 0 x 
Brandenburg . . | | — Ba 

SYommern . . * 

42 a m BB nn m 

Schleſten 

Sachſen... 

MVehpyhalen. . . 

Nyeinpravin; 

Sum |18 [1 | 123 |21|10| | ſiess |20803| — | 195 sie] au] 

B. Sonftige in der OÖrganifation 

Brandenburg . . 188g] 4 | 31 | 8 ur 

Aieinproving und 
een. - | M a 76, 

Summe 7 3 

a) Bugang: bie höhere Dürger ˖Schule zu Pillau mit 100 Sqhülern ber höheren Bürger⸗Sqhule 
und 17 Säälern ber Vorſchule. 

d) Der Behand weicht gegen bie Iepte Rachweiſung um — 14 ab. 

c) Der Rector der Höheren Bürger - Säule am Bpmnaflum zu Gtoly (ber Bymmnaflalbirscter) 
19 nit mitgezaͤhlt 

4) Bugang: bie Hähere Bürger⸗Squle zu Langenſalza mit 112 Schülern. 
e) Bugang: bie höhere Bürger -G@nle zu Düren mit 70 Sqchülern umd bie Nealllaffen bes 

“rlebrig-Wilpelms-Bymnafums zu Eäin mit 82 Saülern. 
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von der Frequenz ber höheren Bürgerfchulen des Preußiſchen Staats 

6. T. 

Grequenz im Gemmer-Semefter 14. Con bieten aan (63 56 waren ber 

höheren Bürgerſchulen. b) in beren Borfchulen. Pi —5 in den Vorſchulen 

* 8 
| ® 2|® 

all lSlalalEle |, |. 

v. |vı & | ı JS JE | 8 |$& SESEZE . “ 8 . nl. “ = - = > 2 = 3 

ie: =|Eı as |2|E181|2 5 
(=) [2] & & — & = — 

7a) 16 88 | 7 0| —| 013190; 15 3 7 - I - 

103 t13) a | | 43 631 100 -Iai 23a s 1| 9 

zı 3l #s| »2| al I el almı ıJal| si ıle 

33 | 52 145 42 _ | _ - — 7 21 47 — — — 

36 33| 148 s!i -| -I -I - Tıs | - I - _I_1- 

a 2|I | s!i -I-I -/- I ee! ,!ıl -|I-|- 

sl al ma | sl 40 -I 40 ala lan al mia — 

am | 53 | 1957 | 209 | 154 | eo] 3 | 40 ſc; | 308 | 166 | 198 | 23 | 2 | 

128 121 897 31 — _ — — in1632 

A ze | 1a] | m | 215 | 52 | sen] 16] a5 | wo] 3.| 3 

f) Davon 1 griechiſch⸗katholiſcher Konfeffion. 

g) Bugang: De Stralauer höhere Gtabifäule zu Berlin mit 151 Schülern ber Gtabtfäule 
und 100 Schülern ber Vorſchule. 

h) Davon HD in MAlaſſe 3 bei der Stralauer Stabtf@ule zu Berlin. 

1) Abgang: bie oben in Zugang gebrachten höheren Bürgerfulen zu Düren mit 70 Schälern 
und beim Friebrich⸗ Wilhelms - Syumnaflum zu Cöhn mit 2 Schülern. Bugang: bie höhere Bürger- 
ſchule in Hechingen mit 49 Schülern, ſowie bie höheren Gtabtfäulen in Solingen mit WBWSchhülern 
und in Lennep mit 76 Schülern. 
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und der mit benfelben organifch verbundenen Borfhulen während bes 

1 2. 8. 
t 

—* vo. en Gefammtadgang 

d. hõ t 
; & —8 Borfaulen a) von ben 

5 | Sr mit dem * 
—— en | & Provinzen. Er: song eaonit 

€ * * z156—— 
233 

* 3 E|s|8 28|3|58 
sm" ı 5 | ge 

ö “ 2 

| s|2| ja | [3 

A. Höhere Bürgerfhulen, welche bie Berechtigung 

11 Iren . . 1 | —1 

2 | Oranbenburg . 2 2 

3 I Yonmemn . . 

4 6 qleflen 

81Sachſen... 

61Weſtphalen 

7 Ahelnyrevin, . 

Same [so] 513[ 50| 212] 31 | - | | 2| s|- [| 1 | 2| 1 | » 

B. Sonſtige in der Organiſation 

1 I Branbenburg . 5] 1] 212 

2 Mlcinpeesin u 235 118| 41 — 
Oobenolſlern 

Summe - | - [ee] -| |-| - | >] 
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Sommer-Schulfemefters 1864. 

9, 10. 

Im Sommer-Semefter 1861. Mithin 
Behand am 
Schluß bes 

höheren Bürgerfäulen b) von ben Borfäulen Gommer- 
Semeßers 

1864 
ju anberivelter Befimmung auf 

aus B — 8 

⸗ A—— 321883 
35 3 483336230 

22212218 ; 

g hat. au. at a. a. a. S713 ges 3 8% € Fre: 
[| [1 go.“ = + 

"a Im In [iwv. v. vi. | |“ ESis$| 8 a |”? SE }: 
| se 5 8 E:: 

zur Abhaltung von Abgange - Prüfungen befiten. 

-1-1 31 61 SI 8| 4|—-| 81 -|I-|I-I-1-1- 1331| 0 

11 -| .2| 2! si -| ı1)-| z2|l-/-|ıls|)-lsoIi m | m 

-I-|) al r|s| -| ı|-| s| ı)-|-|-ıl 21 ea | © 
-I -| ı|l 3s| -| s| 2|-|ı ze|-|-|-i-|-I- I 8| - 

ı| -| -| 2) -| -|-| e!|-|I-|-|-I-)- Is | - 

-I-'!:5lı 2| ı|-| nı|I-|-|-|-|-| - 6 

—— 19 3! ulı| s!-| el-|I-|-| a) -| a| 466 

OODEHEBEIERECIE 
Um Sqhluß bes vorigen Semeſters (Col. 5.) Behand 1688 

Mithin am Schluß des Sommer⸗Semeſters 1364 

begriffene Real-Lehr- Anftalten. 

-Ii -[/2| 5|/ul ıl .2!-|o|-|- 38 | 196 

-I-| 2|»| | s| a[l-I»sI|I-|-|_- BI — 

-[-|s| a] e] 7| ı|-|®|-|-| s|8|-| » era | 186 

Um Schluß bes vorigen Semeſters (Col. 5.) Beſtand 650 163 

Ufo am Schluß bes Sommer⸗Semeſters 1864 mehr | weh 
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255) Berehtigung der Realfchulen erfter Ordnung in 
Beziehung auf die Martfcheiderprüfung. 

Der Herr Minifter für Handel, Gewerbe und öffentlidhe Ar- 
beiten bat unterm 31. Detbr. d. 3. die Zeugniſſe der Reife für die 
erite Klafje der Realfchulen erfter Ordnung zur Meldung für die 
Markicheiderprüfung als beredhtigend allgemein anerfannt. 

256) Schülersinterftügungsfonds bei dem Gymnafium 
zu Durg. 

Am Tag der Einweihung ded neuen ftädtiihen Gymnaſiums 
zu Burg im Negierungsbezirt Magdeburg, dem 11. April 1864, 
wurde zur Gründung eined Unterftügungsfonds für Schüler diefer 
Anftalt unter den Feſtgenoſſen eine Sammlung veranitaltet, welche 
durdy Spätere Einzahlungen bis jept auf 200 Thlr. in Werthpapieren 
und 61 Thlr. 11 Sgr. 9 Pf. bei der Sparfaffe und in Baarbeftand 
angewachſen tft. Nah der unterm 8. Zuli d. 3. notariell audge- 
fertigten und am 25. Juli d. J. von dem Königlichen Provinzials 
Schul⸗Collegium zu Magdeburg beftätigten Stiftungs-Urfunde jo 
diefer „Gymnaſial-Unterſtützungsfonds zu Burg” bet der Kaffe des 
Gymnafiumd verwaltet, und follen die Revenuen zum Beſten wür⸗ 
diger und bedürftiger Schüler, vorzugsweiſe der beiden oberiten Klaf- 
fen diefer Anftalt alljährlich von dem Lehrercollegium je nach deſſen 
Wahl zu baaren Unftügungen, zur Anſchaffung von Lehrmitteln, 
Entrihtung ded Schulgelded u. |. w. verwendet werden. 

257) Empfehlung der Geſchichte Friedrichs ded Großen 
von Hahn. 

Die unlängft bier im Verlag von W. Herp in neuer wohl- 
feilerer Ausgabe erſchienene Geſchichte Friedrich des Großen von 

Ludwig Hahn eignet fi durch die Auffaffung des Gegenſtandes, 
wedmäßige Begränzung ded Stoff und dur volksthümliche Dar: 
Belfung befonders auch zur Jugendlectüre. 

ch veranlaffe das Königliche Provinzial-Schul-Collegium, die 
Directoren der höheren Lehranftalten Seines Nefjortd auf das Bud) 
aufmerffam zu machen und ihnen daffelbe zur Verwendung bei Präs 
mienvertheilungen und zur Anſchaffung für die Schülerbibliothefen 
zu empfehlen. " 

Berlin, den 16. November 1865. 

Der Minifter der geiftlihen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

Un 
lämmtliche öniglide Provinzial Schul- Eollegien und Regierungen. 
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258) Zuſammenſetzung ber wilfenfhaftlihen Prüfungs— 
&ommiffionen. 

(Sentrbl. pro 1865 Seite 15 und Seite 212.) 

Bon dem Herrn Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten 
find bei der wifjenichaftlichen Prüfungs-Commiſſion 

u Greifswald die Functionen des Profefjord Dr. Schä⸗ 
N. nad erfolgter Verfegung dedfelben dem außerordentlichen 
Profeſſor Dr. Ufinger, 
zu Bonn die Functionen bed aungechiebenen Profeſſors, 
Geheimen Regierungs-Raths Dr. Ritſchl dem Der 
Dr. Ritter 

bi8 Ende des Jahrs 1865 übertragen worden. 

IV. Seminarien, Bildung der Lehrer 
nnd Deren perfönliche Verbältniffe. 

259) Neued katholiſches ‚Säullehrer- Seminar zu 
rin. 

Zu Erin im Regierungdbezirt Bromberg find im Lauf ber 
legten Sahre die Gebäude für ein katholiſches Schullehrer-Seminar 
errichtet worden. Died Seminar ift für 80 Zöglinge in breijährt- 
gem Curſus als Internat eingerichtet. Die Einweihung und die 
röffnung defjelben mit dem eriten Cötus von 26 Zöglingen hat 

am 15. October d. 3. ftattgefunden. 

260) Präparandenbildung im Regierungd-Bezirf Trier. 

Die von und angeordneten jährlihen Prüfungen katholiſcher 
Präparanden find nunmehr ſämmtlich wieder nah Maßgabe unjered 
Circulares vom 30. September 1858 abgehalten worden. Nach den 
und darüber eritatteten Berichten der Herren Schulinfpectoren hatten 
ih zu diefer Prüfung im Ganzen 146 fatholiihe Schulamtöpräpa- 
bean eingefunden, von denen 44 dad Sramen zum erften Male 
eftanden. 

Auch in en Fahre in die Prüfungen nad) Ausweis ber 
Berichte, denen theilmeife auch Schriftliche Arbeiten der Präparanden 
beigefügt waren, mit Sorgfalt und Fleiß abgehalten worden, wes⸗ 
balb wir und veranlaßt finden, den betheiligten Herren Schulinfpec= 
toren und Lehrern unfere Anerkennung auszuſprechen. 

4 
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Aus den erwähnten Berichten der Herren Schulimfpectoren er- 
icheint und Einzelnes für die Zukunft beachtenäwerth, weshalb deffen 
bier nody Erwähnung ge chehen mag. 

Einer der Herren Berichterſtatter hebt hervor, daß der Religiond- 
und biblifhe Geſchichtsunterricht noch Manches zu münchen übrig 
laffe, indem der Zuſammenhang und die Verbindung der heiligen 
Geſchichten mit dem Katechismus bei Vielen fehle und der gefammte 
Unterricht fi hauptfählid nur aufs Auswendiglernen beichränfe. 
Wir tnüpfen an diefe wichtige Bemerkung den Wunſch, daß ſich Die 
Herren Ortögeiftlichen veranlagt fehen möchten, gleichfalls die Aus» 
bildung der Präparanden mehr und mehr ihrer Aufmerkſamkeit und 
Mitwirkung, namentlih aud nach dieſer Seite hin, werth zu halten. 
Mer immer dazu beiträgt, einen nach Geift und Herzen tüchtigen 
Lehrer der Tugend heranzubilden, der erwirbt ſich gleichmäßig ein 
roßes —— um Staat und Kirche, weshalb wir hoffen dürfen, 
iefen Wunfch bier nicht vergebens audgefprochen zu haben. 

Einer der Herren Schulinfpectoren macht ferner die Bemerkun 
daß fi) unter der großen Zahl feiner Präparanden diejenigen meilt 
vortheilhaft im Bitten und Können audzeichneten, weldye bereitd an 
MWinterfchulen und Fleineren Nebenichulen verſuchsweiſe gearbeitet 
hätten; der practifche Unterricht nöthige fie, nicht bloß confequenter 
zu lernen, m ih auch das Erlernte Marer zu machen. 8 
war und dieje Bemerkung um fo wichtiger, ald biöher meiftend nur 
die Nachtheile einer frühen practiichen Beihäftigung der Präparanden 
ind Auge gefaßt morden find. Es wird und angenehm fein, aus 
den nächſtjährigen Berichten auch die Erfahrungen anderer Herren 
Schulinſpectoren über diefen Punkt entnehmen zu können; wir unter- 
lafjen jedoch nicht, bier wiederholt darauf hinzumeifen, daß die prac- 
ttihe Beſchäftigung niemals zu früh und in zu jugendlihem Alter 
eintreten darf, wenn jener Nutzen nad erreicht werden ſoll. 

Da in unſerem Regierungsbezirfe nad) den Erfahrungen mehrerer 
Fahre ein Mangel an Schulamtd-Bandidaten nicht vorhanden oder zu 
befürchten iſt; jo liegt hierin um jo mehr Grund, bei der Auswahl 
der Präparanden mit VBorfiht und Ernft zu Werke zu gehen und 
namentlich deren erfte und zweite Prüfung dazu zu benupen, die⸗ 
jenigen auszuſcheiden, welche nicht einen gehunden, träftigen Körper: 
bau beftgen und nicht jened Maß geiftiger Begabung zeigen, durch 
weldhe die weitere Ausbildung bedingt it. 

Trier, den 18. October 1865. 

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. 
An 

ſämmtliche Herren Landräthe und katholiſche 
Schnulinſpettoren des Regierungs⸗Bezirks. 
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261) Entfhädigung der Lehrer für die Koften des Be- 
—*8* der Lehrer-Conferenzen. 

(Centrbl. pro 1863 ©. 369 Nr. 123 und pro 1864 S, Wi Nr. 108.) 

Die in Folge unferer Circular-Berfügung vom 23. April v. J. 
gemachten Verſuche, auch die biöher noch weigerlidy gebliebenen 

emeinden zur Gewährung einer Vergütung für den Beſuch ber 
Conferenzen zu bejtimmen, find in den meiften Kreifen von einem 
ünftigen Gefolge begleitet geweſen; völlig erfolglod eriwiejen fie 
ar nur in einem einzigen Kreiſe. Es it durch dieſe fortgefeß- 
ten Bemühungen gelungen, in einem Kreije für ſämmtliche Lehrer 
und Lehrerinnen ohne Ausnahme jene Vergütung zu erwirken, in 
einem anderen ijt nur eine einzige Gemeinde bei der früheren Wei- 
gerung ftehen geblieben. Wir hoffen deßhalb, dab ed mit der Zeit 
gelingen werde, auch die bis jegt noch unmillfährigen Gemeinden 
wenigitend zu der Gewährung des geringen Pauſchquantums von 
1 Thlr. zu bewegen, wenn die Sade nur im Auge behalten und bei 
günftiger Gelegenheit wieder in Anregung gebracht wird. ıc. 

Sn mehreren Fällen tft eine Vergütung für den Beſuch der 
Sonferenzen von den Schulvorftänden befchloffen, von den Schul- 
repräjentanten oder Gemeinde-Berordneten aber abgelehnt worden. In 
der Regel würde deren Zuftimmung unnöthig gewejen fein, wenn in 
den Schuletat8 überall ein Zitel „Insgemein“ für unvorbergefehene 
Heine Ausgaben fich gefunden hätte, welcher in feinem Etat fehlen darf. 
Mir nehmen davon Beranlaffung, für fünftige Aufitellungen von 
Schuletatd die Aufnahme diefed Titeld allgemein zu verlangen. So: 
fern dann dieſer Titel durch anderweitige Ausgaben nicht erichöpft 
wird, ift der Schulvorftand nach unferen Gircular-Verfügungen vom 
12. Suni 1863 und 23. April praet. für ſich allein ermächtigt, auf 
een den Lehrern eine Vergütung für den Conferenzbeſuch an- 
uweiſen. 

Münſter, den 24. October 1865. 

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. 
An 

ſämmtliche Herren Laudräthe. 

— — e ö — — 

262) Bedingungen für rung der &lementar- 
ehrer. 

Die zurückfolgenden Anlagen des gefälligen Berichts vom 12. 
d. M. ergeben nicht, daß bei dem erſt 47 Jahre alten Lehrer N. 
au N. die Voraudjepungen einer unfreiwilligen Emeritirung vor- 
tegen. Bei diefer Sadlage kann eine Emeritirung nur a nden, 
wenn außer ihm felbft auch die Gemeinde damit einveritanden ift. 

43* 
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Denn fo lange der Lehrer dienftfähig fit, kann Die Gemeinde ver- 
langen, mit Zahlung eined Emeritengebaltd, mag diejelbe aus dem 
Einfommen der Stelle oder direct aus Gemeinde: Mitteln erfolgen, 
verfchont zu werden. 

Ich finde Nichts dagegen zu erinnern, daß in biefer Beziehung 
mit der Gemeinde verhandelt, und inzwilchen die Diectplinarelinter- 
fuhung gegen ıc. N. filtirt werde. Die förmliche Einftellung der 
Unterfuhung nad) $. 33 des Diöciplinargejeged kann ich aber erft 
dann verfügen, wenn feftiteht, daß die Emerittrung ded ıc. N. nad 
feiner Ceite bin auf Hindernifje ftößt. 

Hiernach gebe ich dad Weitere anheim. 
Berlin, den 24. October 1865. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Bertretung: Lehnert. 

An 
das Königliche Regierungs⸗Präſidium zu R. 

20078. U, 
— — — — 23 

263) Wittwenkaſſen-Beiträge der emeritirten Geiſt— 
lichen und Lehrer. 

Auf den Bericht vom 5. d. M. erwiedere ich dem Koͤniglichen 
Provinzial-Schul⸗Collegium, daß emeritirten Geiſtlichen und Lehrern 
die Wittwenfaffen-Beiträge nur erftattet werden, wenn fie bei der 
Emeritirung oder Penftonirung, weil ihr Dienfteinfommen unter 
400 Thlr. beträgt, ſich noch im Beſitz diefer Wohlthat befanden; daß 
dagegen nad den beftehenden Vorſchriften die Erftattung unzuläffig 
tft, wenn in Folge der Verfepung in den Ruheſtand ein Einfommen 
von mehr ald 400 Thlen auf weniger als diefen Betrag reducirt wird. 

Berlin, den 19. October 1865. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

. An 
das Königliche Provinzial-Schul-Kollegium zu NR. 

22207. U. 

ee — 

264) Ionad- Stiftung zu Berlin 

Der Berwaltungsrath des evangelischen GuftausAdolph8- Vereins 
in Berlin bat zum Gedächtniß feined langjährigen, um bie Grün⸗ 
dung und Entwidelung ded Vereins verdienten Vorfigenden, des 
verewigten Predigers Dr. Jonas befchloffen, eine Stiftung zu dem 
Zwed zu erridhten, bewährten und bedürftigen Geiſtlichen und 
Lehrern in der Diafpora perfönliche Unterftüpungen zu gewähren. Die 
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u diefem Behuf bei Freunden und Verehrern ded Predigers Dr. 
Konad veranitaltete Sammlung bat den Ertrag von 5000 Thlen 
ergeben. — Das Satut der Stiftung wird mit dem Bemerfen bier 
abgedrudt, da Seine Majeftät der König durch Anerbößite Drdre 
vom 19. September d. J. der Stiftung die Allerhöchite Genehmigung 
mit der Maßgabe zu ertheilen gerubt haben, daß die Bewilligung 
von Unterftügungen im Bereich der Preußiſchen Monarchie von der 
Zuftimmung der betreffenden geiftlihen und Schul- AuffichtSbehörde 
abhängig fein folle, auch eine Aenderung ded Statuts nur mit 
Genehmigung des Dber » Präfidenten der Provinz Brandenburg er- 
folgen dürfe. 

Statut der Ionas-Ftiftung. 

8. 1. 
Die zum Gedächtniß des perewigten Predigers Dr. Jonas er- 

richtete Stiftung hat den Zweck, im Anſchluß an die Guſtav⸗-Adolph⸗ 
Gtiftung bewährten und bedürftigen Predigern und Lehrern der 
Diaſpora perfönliche Unterftüpungen zu gewähren. 

Mindeftens drei Biertheile de Zindertrages werden jährlich für 
die Zwecke der Stiftung verwandt, der Reſt der Zinfen wird dem 
Kapital hinzugefügt. 

.3. 
Der Verwaltungsrath des Berliner Guſtav-Adolph-Vereins iſt 

auch Verwalter der Stiftung und hat über Einnahme und Ausgabe 
derjelben der General-Berfammlung dieſes Bereind jährlich Rechnung 
u legen. 
| Die Rechnung unterliegt der Reviſion durdy den Vorftand des 
Haupt-Bereine der Guftav-Adolph-Stiftung für die Provinz Bran- 
enburg,. 

4. 
Die Vorſchläge für die Sewilligungen gehen von ‚dem Pers 

waltungsrath des Berliner Drtövereind aus, der zu diefem Zweck 
nad feinem Ormellen mit dem Borftand des Brandenburgijchen 
Haupt-Vereind in Verbindung tritt. 

Die Bewilligung erfolgt durch die General- VBerfammlung bed 
Berliner Ortövereind. 

8. 5. 
Jede Abänderung dieſes Statutd bedarf zu ihrer Gültigkeit ſo⸗ 

wohl der Genehmigung der mehrgedachten General-Verſammlung, 
als der Beftätigung durdy den Hauptvereind-Vorftand. 

— —— 0 — — u 
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V. Elementarſchulweſen. 

265) Verordnung wegen Betreibung der deutſchen 
Sprache in denjenigen Elementarſchulen der Provinz 
Preußen, welche von Kindern nicht deutſcher Zunge 

beſucht werden. 

Die in den Regierungsbezirken Danzig und Marienwerder 
neuerdings veranlaßten Ermittelungen haben ergeben, Daß die polniſch 
redenden Kinder in den Clementarfchulen derielben nicht durchweg 
in dem Gebrauche der deutſchen Sprache fo unterwielen werden, wie 
* Öffentliche Intereſſe und der eigene Vortheil dieſer Kinder 
erheiſcht. 

Der Grund dieſer Erſcheinung liegt weniger in der Schwierig⸗ 
feit der Sache, ald in der Ungeübtheit vieler Lehrer und in einer 
bei manden Schulinipectoren wahrgenommenen Ueberihäbung der 
Bedeutung der polnischen Sprache, weldhe nur in einem “heile 
diefer Bezirke und auch bier nur bei einem Theile der Bevölkerung 
als Umgangsſprache und im kirchlichen Leben Anwendung findet, 
gegenüber der deuffchen, ald der für die ganze Monarchie geltenden 
andesſprache. 

Dieſe Verſäumniß verletzt, wie mehrfache Klagen der bethei⸗ 
ligten Eltern und Gemeinden ſelbſt bezeugen, die wohlverſtandenen 
Intereſſen dieſes Theil der Bevoölkerung. Denn die Wohlfahrt der 
einzelnen Theile und Glieder kann nicht gedeihen, ohne ein leben- 
diges Eingehen in die ulturentwidelung des gefammten Preußt- 
chen Baterlanded und ohne eine bewußte und energifche Theilnahme 
an den Fortichritten desſelben auf allen Gebieten ded Verkehrs und 
der fchaffenden Arbeit. 

Diefe aber fept mit Nothwendigkeit die Fähigkeit voraus, ſich 
des durch die geichichtliche Entwidelung gegebenen, gemeinfamen 
Mitteld der gegenfeitigen BVerftändigung und Belehrung für alle 
Theile der Monarchie, der deutihen Sprache, bedienen zu Pönnen. 
Es ift daher eine, ſchon auf der Stufe des Elementarunterrichts ſich 
geltend machende, unerläßliche Forderung, daß die Volksſchule die ihr 
anvertrauten Kinder in den Gebrauch der deutſchen Sprache ſo weit 
einführe und darin befeſtige, als erforderlich ft um fie in ihren 
fünftigen Xebenöverhältniffen zur mündlichen und fchriftlichen Ber: 
tänbigum mit ihren deutich redenden Mitbürgern zu befähigen. 

ie Löſung dieſer Aufgabe bat zu geſchehen mit rigtiget päda⸗ 
gonſher Einſicht, und mit — —— Beachtung der religiöſen In⸗ 
ereſſen. Es wird daher feſtzuhalten ſein: erſtens, daß der Ausgangs⸗ 
punkt für allen Unterricht und für die durch denſelben zu vermit⸗ 
telnde Bildung auch bei den nicht deutſch redenden Kindern die 
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Mutterſprache fein muß; und zweitens: daß der Religionönnterricht 
den Kindern in derjenigen Sprache ertheilt werde, welche im kirch⸗ 
lichen Leben zur Anwendung kommt. 

Die Königliche Regierung zu Martenwerder hat durch Erlaß 
ihrer Verordnung vom 1. December 1864, die bei Ertheilung des 
Unterricht8 in den katholiſchen Clementarfchulen zu befolgenden 
Grundſätze betreffend, auch für die Unterweifung der Kinder in dem 
Gebraudy der deutſchen Sprache, eine richtigere Erkenntniß und 
Mebung herbeizuführen gejucht. 

Da indeffen bie maßgebenden Grundfäge nicht bei dem Inter: 
richt in katholiſchen Elementarſchulen allein, fondern in allen Schu⸗ 
len zu befolgen jind, welche von Kindern verfchiedener Sprachen 
bejucht werden, und es ſich auch nicht allein um die Schulen des 
Regierungsbezirks Marienwerder handelt, und da ferner bie in 
jener Verordnung enthaltenen methodischen Grundjäge und Anwei- 
hingen zu Mißverſtändniſſen und irrthümlicher Auslegung Anlaß 
gegeben haben, jo beitimme ih, nach Anhörung von Sachverſtän— 
digen aus den verfchiedenen Theilen der Provinz und auf Grund 
bewährt gefunbener Srfahrungen nunmehr für alle Elementarjchulen 
der Provinz Preußen, in welchen Kinder nicht deutſcher Zunge Un- 
terricht erhalten, hierdurch Folgendes: 

I. Der Unterridht in der Religion, fowie in dem Choralgefang 
wird in der Mutteripradhe der Kinder ertheilt. Das Penfum jeder 
Lehrftunde wird in kleinere Abfchnitte zerlegt, und jeder Abfchnitt 
wird zunächſt in der Sprache der Mehrzahl der Schüler, alddann 
auch in der Sprache der Minderzahl ——— 

I. Bet den anderen Lehrgegenſtänden geſtaltet ſich das Ver⸗ 
fahren auf den 3 Klaſſenſtufen, von denen die untere in der Regel 
die Kinder der drei erſten Schuljahre, die mittlere die des 4ten und 
Hten, und die obere die des éten bis Sten Schuljahred umfaßt, in 
folgender Weile: 

A. Untere Abtheilung. 

1. Der Lehrer hat fein Augenmerk vor Allem darauf zu rich— 
ten, dab dad Ohr und die Zunge der nicht deutſch redenden Kinder 
an richtige deutiche Sprachlaute gleich vom Beſuch der Schule an 
gewöhnt werden. Deshalb ift beſonders auf ein deutliched und cor- 
rectes Spredyen jettend der deutich redenden Kinder zu halten. 

Allgemeine, die ganze Abtheilung angehende Befehle und Ane 
ordnungen des Lehrers dürfen, nachdem fie audreichend erflärt find, 
und ihre Ausführung veranjchaulicht und geübt worden ift, nur in 
deuticher Sprache ertheilt werden. 

2. Sprach⸗Unterricht. 
a. Der Schreib-Lefeunterricht. 
Die deutfch redenden Kinder lernen während der ganzen Schul: 
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eit nur deutſch leſen und ſchreiben und empfangen alle dahin ge⸗ 
— 5*— Erläuterungen nur in deutſcher Sprache. Die polniſch re⸗ 
denden Kinder werden während des erſten Schuljahrs im polniſchen 
Leſen und Schreiben ſo weit geführt, daß mit dem zweiten Schul⸗ 
jahr das deutſche Leſen und Schreiben beginnen kann. 

In beiden Sprachen ſind zunächſt zweckmäßige Wandleſetafeln 
durchzuarbeiten. An dieſe ſchließt ſich eine Fibel an, welche die 
Leſeſtuͤcke für den Gebrauch der polniſch redenden Kinder auf der 
linken Seite in polniſchem, auf der rechten in deutſchem Tert enthält. 

Der Borfprung, weldyen die Schüler anfangs in dem polnischen 
Lefen gewonnen haben, wird dazu bienen, daß fie dad deutiche Leſen 
um fo fchneller und leichter erlernen. Was ihnen in jenem bereitö 
befannt und geläufig geworben ift, muß der Lehrer benugen, um ſo⸗ 
wohl die einzelnen Worte, wie die ganzen Sätze und den Snhalt 
des a durdy Zurückgehen auf die Mutterfprache verftändlich 
zu machen. 

Es wird dad Deutfche in dad Polnische übertragen und aus 
diejem wieder zurüdüberjeßt, fo dat Wort und Inhalt unabhängig 
vom Leſebuch an epeben werden Tönnen. 

So iſt die ni el im 2ten und 3ten Schuljahre gründlidh durch⸗ 
auarbeiten. 

Am Schluß ded Zten Schuljahre8 müſſen die polniſch redenden 
Kinder foweit gefördert fein, daß fie 

jede Stüd der Fibel deutfch fertig lefen, und 
die über den Inhalt derfelben deutfch geftellten Kragen ver- 
jtehen, und in einfachen Sägen obne weitere Beihülfe deutjch 
richtig beantworten. 

b. An den Lefeunterricht und die dazu gehörigen Wort⸗ und 
Sacherklärungen fchließen fich befondere An ‘ anungd=- und Sprech⸗ 
übungen auf der Grundlage der Fibel. Diefe muß einen Inhalt 
haben, der die Umgebungen ded Kindes in Haus, Garten, Feld 
u. f. w. zur Darftellung bringt, fo daß Bildertafeln, wie die von 
Winkelmann oder von Wilke im Anſchluß an die Lefeftüde ges 
braucht werden können. 

Die Bilder werden bejchrieben, wobet alled Geeignete aud der 
Fibel feine Verwendung und anfchauliche Erläuterung findet. Die 
Kinder des eriten Schuljahre8 werden hierbei fo befchäftigt, dab fie 
vorwaltend nur daßjenige faffen follen, was in ihrer Mutterfprache 
behandelt wird, einzelne Ausdrüde deutſch merken und mit möglichft 
richtiger Ausſprache wiedergeben. 

Die Kinder des 2ten Schuljahres haben alle vorkommenden 
Gegenftände deutſch bezeichnen zu lernen, bie des Iten müflen das 
Beiprodene in Säbe bringen und dieſe beftimmt und ficher aus» 
ſprechen koͤnnen. 

ei dem Anſchauungs⸗Unterricht haben auch ſingbare Gedichte, 
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die fich für diefe Stufe eignen und in der Fibel enthalten find, ihre 
Verwendung zu finden. Ihr Verſtändniß ift zu vermitteln, ber 
Zert duch Vor⸗ und Nachſprechen dem Gedächtniß einauprägen, und 
die Melodie in den Öefangftunden einzuüben. Die Schüler bed 
Zten Schujahre müſſen dieſe Volkslieder richtig verſtehen, ſicher 
koͤnnen, und befähigt ſein, über ihren Inhalt in einer ihrer Bildungs⸗ 
ſtufe entiprehenben Weile Rechenſchaft zu geben. 

c. Das Schreiben geht nah der Schreibstejemethode mit 
dem Lejen Hand in Hand. So lange daher nur polniſch geleſen 
wird, alſo im eriten Schuljahr, wird auch nur die lateinische Schrift 
geübt. Mit dem beutichen Lejen, d. h. mit Beginn des 2ten Schul⸗ 
jahres wird dad Schreiben der deutichen Schrift gelehrt und mit 
diefem Schritt für Schritt gleichmäßi fortgeführt, 

Was an der Wandtafel angejchrieben wird, wird frei geübt. 
Was nach Drudichrift gefchrieben wird, wird nach gehöriger Uebung 
ebenfall8 unabhängig von der Vorlage geſchrieben. Dieje Fertigkeit 
bat fih im 2ten Schuljahr auf einzelne Worte, im Zten auf furze 
inhaltövolle Säge zu erftreden. Beim Schreiben nach Vorſchriften 
ift nad Grlernung der deutſchen Schrift im Gebrauch zwifchen 
deutscher und lateiniiher Schrift mit deutfchem Texte zu wechfeln. 

3. Im Rechnen erfolgt der erfte Unterricht der polniſch re- 
denden Anfänger, jo lange ed noch darauf anfommt, ihr Intereſſe 
für den Unterricht zu gewinnen, in polnischer Spradye. Aber ſchon 
die Erlernung der ZJahlennamen ar auch in deutſcher Sprache. 
Wo ed fih um Herbeiführung ded Verſtändniſſes handelt, gebraucht 
der Lehrer die Mutterfpradhe der Kinder. Beim Operiren mit reinen 
Zahlen und bei der Cinübung des bereits Erflärten und Berftan- 
denen wird durchweg deutjch geiprochen. | 

Ziel diefer Abtheilung ift, daß innerhalb des vorgefchriebenen 
Zahlenraumes mit unbenannten und benannten Größen in deutfchen 
Ausdrüden ficher gerechnet wird, fo wie, daß innerhalb des durd) 
den Leſe- und Anichauungs =» Unterricht erjchloffenen Gebteted ber 
deutfhen Sprache aud angewandte Aufgaben richtig verftanden, 
fertig gerechnet und mit correctem Ausdruck gelöft werden. 

B. Mittlere Abtheilung. 

: Der auf der untern Stufe vermittelte Gebrauch der deutſchen 
Sprache in mündlicher und jchriftlicher Form tft auf der zweiten 
nicht durch theoretifhe Erlernung der Grammatif, jondern aus prac⸗ 
tiſchem Wege fortzuführen. | 

1. An Stelle der polniſch-deutſchen Fibel tritt ein deutſches 
Leſebuch. Dagegen fol polniſches Lejen im Katechismus, biblijcyer 
Geſchichte und — ſo weit fortgeführt werden, daß die Kin⸗ 
der in dieſen Büchern mit Verſtäͤndniß zu leſen befähigt werden. 
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Um auf der Grundlage der mechanifchen Leſefertigkeit ein ſprach⸗ 
und finngemäßes Lefen zu erzielen, hat man 

a. anfangs nad) Bebürfni auf die Mutterfprache zurückzugehen 
und die unverftändlichen Worte, ſowie den ganzen Gedanfen 
in bdiefer angeben zu laſſen. Nachdem die maßgebenden 
Auddrüde einzeln hernorgehoben find, wird dad Sprechen 
des deutichen Satzes im Zuſammenhang bis zum geläufigen 
Miedergeben geübt. 

b. Te weiter im Leſebuch vorwärts geichritten wird, defto mehr 
muß die Zuhilfenahme des Polnifchen fich beichränfen, und 
deito mehr muß ein geläufiged Nacherzählen und ein ficheres 
Beantworten der auf Erforfhung des Sinnes gerichteten 
Fragen gefordert werden. Dabei tft der Zert der Lejeftüde 
in mannigfacher Weile umzubilden, dadurch der richtige Ge- 
brauch der ſprachlichen Formen zu üben und in den Schü» 
lern ein richtiged Sprachgefühl zu erzeugen. 

c. Um den Kindern den Inhalt ded Gelefenen klar zu madyen, 
find VBerfinnlihungsmittel, Abbildungen, förperlihe Darſtel⸗ 
lungen, wirkliche Gegenftände und Hinweiſungen auf foldye 
in Hülfe zu nehmen. 

te Volksſchullieder müffen ſich möglichſt eng an das Leſe⸗ 
buch anſchließen, wo möglich in ihm enthalten fein. Keines 
darf gelernt werden, ohne daß ed erflärt und verftanden wor⸗ 
den iſt. Die Schüler müflen im Stande fein, den Sinn 
im Einzelnen und im Ganzen georbnet anzugeben, Tert und 
Melodie fiher zu fünnen. Bei der Erflärung ift die Mut» 
teripradhe in der vorftehend angegebenen Weiſe zu verwenden. 

2. Das Schreiben fchließt fih auch auf diefer Stufe an das 
Leſen an, indem 

a. zum Scönfchreiben in deutſcher Schrift einzelne Sätze des 
efebuch8 oder Orgebnifle des ſich an daſſelbe Infäfiebenden 

Unterricht benupt werden. Diefe bat der Lehrer an ber 
Wandtafel vorzufchreiben; 

b. indem zu den orthographiſchen Uebungen theild wörtlich &e- 
lerntes, theils ſachlich Angeeigneted, 3. B. Erzählungen und 
Beichreibungen, oder einzelne Abjchnitte aus demjelben ver- 
wandt werden. Diefe werden nady vorheriger Angabe ber 
Screibung einzelner Wörter auf die Schiefertafel und in 
dad Schre bebus frei aufgezeichnet. 

3. Das Verfahren beim Rechen⸗Unterricht entipridht 
dem der untern Abtheilung. Wo Neues zum Verſtaͤndniß gebradyt 
werden foll, wird, wenn es nötbig iſt, die Mutteriprache zu Hülfe 
genommen. Dagegen find angewandte Aufgaben deutich zu ftellen 
und zu berechnen. Die Schüler müſſen au diefer Stufe befähigt 



683 

fein, alle aus dem ihnen bereits eröffneten Spracdhgebiet entlehnten 
Aufgaben deutjch zu verftehen und zu berechnen. 

C. Obere Abtheilung. 

1. Nachdem auf den beiden untern Stufen die Clemente der 
Schulbildung erlernt find, müffen bier in den Leſeſtunden Abſchnitte 
aus der Geographie, Geſchichte, Naturgefchichte und Naturlehre zur 
Belebung patriotiicher Gefinnung und zur Förderung bractifcher 
Tüchtigkeit durchgearbeitet werden. Da bei der Neuheit des Gegen» 
ſtandes und des erweiterten Anſchauungskreiſes auch mande Aus— 
drücke vorkommen werden, die den Schuͤlern nach Wort und Sache 
noch unbekannt ſind, ſo kann der Lehrer das Verſtändniß derſelben 
in polniſcher Sprache vermitteln, muß ſie aber alsdann ſofort in 
deutſcher Sprache feſtſtellen und geläufig machen. Die Schüler wer⸗ 
den durch anſchauliche Beſchreibung und lichtvoll geordnete Darſtel⸗ 
lung dum richtigen Auffaffen und zufammenhängenden Nacherzählen 
angeleitet. 

Das finngemäße Lefen, welches auf diefer Stufe zum Ab- 
ichluß gebracht werden muß, wird durch die zweckmäßige Einführung 
der Schüler in das Verſtaͤndniß der Leſeſtuͤcke nach ihrem ganzen 
Inhalt erreicht. 

2. Während für die weitere Pflege des Schönjhreibens Er» 
gebniffe des fachlihen Unterrichtd dienen, werden ſchriftliche 
Uebungen auf der Tafel und im Bud, außerdem auch in der 
Form von Briefen und Geichäftdauffägen in deuticher Sprache geübt. 

3. Der Unterriht im Rechnen erfolgt unter fteter Berückfich⸗ 
ügung der bäuerlichen und bürgerlichen Bedürfniffe in deutlicher 
Sprache. | 

III. Borftehende Beftimmungen über die Anwendung der deut—⸗ 
ſchen Sprache in den von Kindern polnischer Zunge beiuchten 
Elementarſchulen finden in gleicher Weiſe ihre Anwendung in den 
Schulen, weldhe von Kindern litthauiſcher oder maſuriſcher 
Sprache beſucht werden. 

In dem Negierungäbezirte Marienwerder treten diefe Beltim- 
mungen an die Stelle der Vorſchriften in Nr. I—VI der Regie: 
rungd- Verordnung vom 1. December 1864. 

Euer Excellenz erfuche ich ergebenit, diefen meinen Erlaß den Kö- 
niglichen Regierungen zu Königäberg, Gumbinnen, Danzig und 
Marienwerder zur Nachachtung und weiteren Baanlaſſuns gefalligft 
mitzutheilen, von demfelben auch dem dortigen Königlichen Provin- 
ztal-Schul-Sollegium zur Berüdiihtigung bei Einrichtung bed Un- 
terrichtö in den Schullehrer- Seminarien der Provinz Kenntniß gu 
geben. Ich gebe mich ber Hoffnung bin, daß diefe, die Bildung 
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und die Erwerbötüchtigkeit eined nicht geringen Theils der Bevoͤlle⸗ 
rung dortiger Provinz weſentlich fördernden Beitimmungen überall 
richtiges Verſtändniß und einlichtipe Mürdigung finden werden und 
erwarte ich, daß die Königlichen Regierungen deren Ausfübrung 
und Befolgung mit der nöthigen Umficht überwachen und mit Nach—⸗ 
druck fichern werden. 

Berlin, den 25. November 1865. 

von Mühler. 
An 

bes Königlichen Wirflihen Geheimen Rathe 
und Ober - Bräfidentn Herrn Eichmann 

Ercellenz zu Königsberg. 

U. 33,701 
— — — — 

266) Elementarſchulweſen im Regierungs⸗-Bezirk 
Erfurt. 

(Auszug aus dem letzten Verwaltungsbericht.) 

Trotz der in mancher Hinſicht ungünſtigen Guben Verhältniſſe, 
bie nicht eben eine Anziehungskraft ausüben, bat bie Zahl der 
jüngeren Leute, welche fich dem Lehrerberufe widmen wollen, nidyt 
abs, fondern nody zugenommen. Und zwar find eö nicht bloß Lehrer⸗ 
ſöhne und unbemittelte Tünglinge, die foldyen ermwählen, Jonbern 
mei felten auch Söhne bemittelter Landleute und Handwerks— 
meilter. 

Zu der Aufnahme: Prüfung auf dem hiefigen Seminar meldeten 
fih 1862 und 1863 mehr ald 40, 1864 mehr ald 50 Präparanden, 
während 20 nur aufgenommen werden konnten. Die Auswahl aus 
einer größeren Anzahl zu treffen, tft für da8 Seminar ja nur Ges 
winn. 

Die Refultate der Prüfungen, denen der Regierungd:-Schulrath 
jedesmal nebft dem Commiſſarius des Provinzial-Schul-Sollegiumd 
eimohnte, waren im Ganzen befriedigend. 

Diele Präparanden machten durch friſches, gewandtes, Träftiges 
Weſen einen günftigen Cindrud. ꝛc. 

Die Lehrpläne der ftädtiichen Bürger: ſowie der mehrklajfigen 
Volkoſchulen find unter genauelter Dead ung der in den Regulativen 
enthaltenen Borfchriften entworfen, und die Ziele für die eingelnen 
Klaſſen feftgeftelt worden. Natürlich gehen legtere über die für 
die einflaffige Schule geftedten Gränzen hinaus; fie befolgen damit 
aber nur dad, wad in dem Regulativ vom 3. Detober 1854 ſelbſt Bieler- 
alb ausgeſprochen iſt, und ein Bedürfniß, bieritber etwa andere Be⸗ 

mungen zu erlaſſen, liegt nady den dieſſeits gemachten Erfahrungen 



685 

durchaus nicht vor. — Die Anfiht, dab für mehrklaffige Schulen 
andere, als in dem Regulativ für einklaffige Schulen vom 3. October 
1854 enthaltene Beitimmungen entworfen und bei den Lehrplänen 
zur Grundlage dienen müßten, iſt aud in den Städten ded Re- 
gierungs⸗Bezirks vielfach verbreitet. Sie beruht überhaupt indeß 
entweder lediglich in den dem Grundprincip der Regulative diame- 
tral entgegengelenten Anfichten über das Elementarſchulweſen, oder 
in einer gänzliden Unkenntniß von dem, was jened Regulativ aus⸗ 
ſpricht und Teftieht. Auh in N. war die Anficht öffentlich ausge⸗ 
ſprochen worden, dab die dreiklaffigen Parochialichulen nicht daB 
leifteten, wa® man von mehrklaſſigen Clementarichulen doch mit 
Recht fordern dürfe, und dab died eriglic darin feinen Grund 
babe, weil diefe Schulen nur nad) dem Regulativ vom 3. Detober 
1854 eingerichtet ſeien. Die Nevijion, welde der Departementd- 
Schulrath hielt, der auch Deputirte aud dem Magiitrate und der 
Stadtverordneten-Berfammlung beimohnten, lieferte indeß den beut- 
lihen und aud für die Gegner ded Regulativd vom 3. October 
1854 überzeugenden Beweid, daß die nad den Principien befjelben 
bier eingerichteten dreiklaſſigen Parodhialichulen fih in einem wohl⸗ 
befriedigenden Zuſtand befänden, daß nicht allein eine umfafjende 
und gründliche religiöfe Erkenntniß und Bekanntſchaft mit den 
bibfijchen Erzählungen fowie mit einer großen Anzahl von Kirchen- 
liedern erreicht fei, ebenjo ein fließendes, ausdrucksvolles Leſen, eine 
ziemliche Gewandtheit im mündlichen und fchriftlichen Ausdrud, 
namentlich auch bei Abfafjung von Briefen, ein klares und ſchnelles 
Löſen von Rechenaufgaben in ganzen Zahlen wie in Brüchen, ein 
lteblicher, harmoniſch reiner mehrftimmiger Gefang, eine deutliche, 
fefte, gefällige Handichrift; fondern daß auch in den Realien, nament⸗ 
lih in der vaterländiichen Geſchichte, die Leiftungen fehr brav und 
in denjenigen Klaffen gerade am tächtigften feien, in demen die in 
dem qu. Regulativ aufgeitellten —— am meiſten zur Geltung 
ekommen waren. Nur der Unterricht im Zeichnen war noch mangel⸗ 
baft und auch nody nicht überall obligatoriſch geweſen. 

Sn gleicher Weile läßt fi) von den Schulen in den Städten . 
im Allgemeinen urtheilen, und wenn den Anforderungen noch nicht 
überall in dem zu wünfcenden Maße gemügt wird, fo liegt das 
nit an den auf Grund ded Regulativd aufgeftellten Lehrplänen, 
jondern zum Theil an der Individualität der Lehrer, zum Theil an 
der weniger ſcharfen Auffiht Seitens einzelner Geiftlichen, doch auch 
an mannigfadhen ungünftigen äußeren Umftänden. Gin unerläß- 
liches Erforderniß für mehrklaffige Schulen tft, daß in jeder Klaffe 
dad beitimmte Penſum genau inne gehalten und tüctig burd- 
gearbeitet, dab in Methode, Disciplin möglichft übereinftimmend 
verfahren werde. Deöhalb ift eine umfichtige und fefte, energiſche 
Leitung nöthig. Diele wird bei mehrflafligen Schulen mit . 
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einem eigenen Rector, dem diefe Aufficht obliegt, in der Regel eher 
und in befriedigenderem Grade erreicht, als wenn ein Geiftlicher, 
der ein Pfarramt nody zu verwalten hat, mit der Zeitung beauftragt 
ift. Indeß tft auch diefem bei gutem Willen und einiger pädagogiicher 
Einfiht und Gewandtheit ed ſchon möglid, den Anforderumgen ale 
Special⸗Inſpector zu genügen. 

In Betreff der Landſchulen, die meiftentheild nur einklaffig 
ſind, erweiſen ſich die Grundſätze und Forderungen der Regulative 
fortdauernd als durchweg richtig und angemefjen, — namentlich ver⸗ 
Ichwindet unter den Lehrern ſelbſt mehr und mehr die Auffaflung, 
als fei durch die Regulative dad Elementarſchulweſen berabgedrüdt 
und auf eine niedrigere Stufe geftellt worden. Se mehr man fie 
practiſch durchzuführen ſucht, deito mehr nimmt man wahr, daß alle 
Kräfte aufgeboten werden müſſen, wenn das in dem Regulativen 
geſteckte Ziel erreiht werden fol. And) in den Gemeinden nimmt 
die Oppofition mehr und mehr ab. Aenderungen in den nad ben 
Regulativen entworfenen Lehrplänen find daher audy nicht vorzu- 
nehmen, vielmehr ift die Aufgabe im den Landichulen nur die, immer 
mehr zur Geltung zu bringen, immer klarer aufzufaffen, immer ge- 
nauer und gründlicher durchzuarbeiten, was in den Regulativen ver- 
zeichnet fteht. Es gelingt das in einigen Gegenftänden mehr als inandern 
und es ift nicht in Abrede zu Stellen, dab mandye Fehlgriffe Seitens 
der Lehrer und Schulinfpectoren nod immer gemacht und Mängel, 
die im vorigen Schulbericht erwähnt wurden, noch immer als viel- 
fach vorhanden zu bezeichnen fein werden. 

So läßt die Behandlung der bibliihen Gefchichte noch immer 
viel zu wünfchen übrig, noch immer finden fid Schulen, in denen 
die bibliihen Geſchichtsſtunden lediglih zu Gedächtnigübungen 
dienen, in denen ded Material, was angeeignet werden fol, zu 
viel ift und daher Sicherheit und Gewandtheit im Grgäblen nicht 
erreicht wird; noch immer verfahren viele Lehrer in der Behandlun 
ded Katechismus zu weitſchweifig, zu künftlich und hochtrabend, * 
immer fehlt * im Bibelleſen ein — Plan. Auch 
müſſen die einzelnen Theile des Religionsunterrichts noch mehr als 
es geſchieht, in Verbindung und Beziehung zu einander geſetzt werden. 
Dagegen ift der Katechismus faft durchweg —*— gelernt, wird auch 
mit rechter Betonung und Genauigkeit angeſagt; Kirchenlieder ſind 
überall im der urſprünglichen Form, ſowie in genügender Anzahl 
elernt und werden meiſt recht innig und ausdrucksvoll angegeben. 

Daftelbe gilt von Gebeten und Sprühen. Auch die fänmtlichen 
Övangelten, ſowie eine Anzahl Pfalmen find fonft in allen Schuien 
dem Gedaͤchtniß ficher gegenwärtig. Dabei wird die Klage, es fei 
auch jept noch des religiofen Memorirftoffed zu viel, von Lehrern 
nicht mehr vernommen. ıc. 
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267) Beſetzungsrecht bei Elementar-Schulftellen. 
(Sentrbl. pro 1861 ©. 759; pro 1865 S. 363 und S. 614.) 

1 

Ew. Ererllenz haben Sid in der gefälligen Betihrift vom 
17. Mai d. S. zu dem Bericht der dortigen Königlichen Regierung 
vom 18. April d. 3. dafür audgeiproden, daß dem N. in Anjehung 
der an die Unterflaffe der Clementarjchule in 2. zu berufenden Leh⸗ 
rerin ein Deäfentafiondredt zuzugeſtehen ſei, weil die Unterklaffe einen 
integrirenden Theil der Schule bildet, an welder dem N. dad Be: 
rufungsrecht zufteht, und die Vorausſetzungen nicht zutreffen, unter 
welchen die gerichtlichen Enticheidungen in Saden ded Magijtrats 
in 9. wider den Fidcud ergangen find. 

Sch trage Bedenken, mich diefer Auffaffung anzufchliegen. Aller: 
dings waren die thatſächlichen Vorausſetzungen jenes Prozeſſes andere, 
ald fie in dem vorliegenden Zal gegeben find. Gleichwohl treffen 
die Gründe, auf melden dad Urtheil dritter Inftanz beruht, auch 
‚bier zu. Denn ein anderer Titel, ald der Befipftand, tft für das 
Präſentationsrecht des N. bei der Schule in 2. nicht erfichtlich, und 
über diejen hinaus darf nad) der Ausführung ded Ober-Tribunald in 
dem Urtel vom 14, November 1860 dad Präfentationdredht nicht 
ausgedehnt werden. 

Ew. Ercellenz bemerken ge dag dem N. dad Präfentationd- 
recht in Beziehung auf die Schule zuftehe. Died fept jedoch als 
feititehend voraus, was erft erwiejen werden foll, und mad des Be⸗ 
weile um jo mehr bedarf, ald der Begriff eines eigentlichen Patro- 
natd der Schulgefepgebung fremd tft. Auf die Unterfcheidung, ob 
eine eigene neue Schule oder nur eine neue Schulllaffe errichtet wird, 
möchte ich fein weſentliches Gewicht legen. Iſt einmal erft das 
Präfentationdrecht für die neue Klaffe zugeftanden, fo kann ed auch 
nick wohl abgewieſen werden, wenn dieje Klafje tpäterhin zu einer 
jelbftändigen Schule erhoben wird. 

Das Entſcheidende ift, daß jebt zum erften Male der Fall ein- 
tritt, wo für eine neue Schuleinrichtung eine Lehrkraft definitiv 
berufen werden fol. Das ift Sache der Regierung, foweit nicht 
ein Andrer ein Recht darauf befigt. in ſolches Tann der N. daraus, 
daß er den Lehrer für die bisher einzige Schulftelle in &. zu berufen ° 
hat nicht herleiten, weil fein bisheriges Präſentationsrecht durch den 

efipftand begränzt ift, und nad) der Ausführung des Ober⸗Tribu⸗ 
nals feinen Zitel enthält für die Geltendmachung eines Präjentattond- 
rechts auf eine neu gegründete Lehrerftelle. 

Glaubt der N. einen ſolchen Anſpruch mit Erfolg durchführen 
u Tönnen, jo bleibt ihm unbenommen, Died im Nechtöwege zu ver» 
Kuchen. So lange aber nit durch Urtel und Recht ein Andres 
entichieden tft, muß ich in Gonfequenz der biöherigen gerichtlichen 
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Entſcheidungen die dortige Köntgliche Regierung für wohl befugt 
erachten, Die neu gegründete Lehrerinnenftelle bei dev Schule in X. 
nach ihrer freien alotießung zu befepen. 

Indem id) die Anlagen des Berichts wieder beifdyließe, erfuche 
ih Ew. Excellenz ganz ergebenft, ber Königlichen Regierung von dieſer 
meiner Entſcheidung gefälligft Mittheilung zu machen. 

Berlin, den 24. Zuli 1865. 
In Vertretung des Herrn Br der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

ehnert. 
An 

den Königlichen Staats⸗Miniſter und Ober⸗Präſidenten 
Herrn von Duesberg Ercellenz zn Münfter. 

10,b66. U. 
— — — — 

2 

Ew. Excellenz knüpfen in dem gefälligen Bericht vom 4. au 
d. 3. an die Bemerkung in meiner, die Befchwerde des N. betrefs 
fenden Entſcheidung vom 24. Suli d. J., 

daß der Begriff eines eigentlichen Patronats der Schulgeſetz⸗ 
gebung fremd ſei, 

einen Zweifel gegen die Richtigkeit jener Entſcheidung an. 
Auch nach wiederholter Erwägung der Sache muß id indeffen 

bet der lepteren beharren, theild, weil der Umftand, dab die Müns 
fterihe Schulordnung an einigen Stellen das Beſetzungsrecht bei 
Schulftellen mit dem Namen eined Patronatd be het, für den 
Inhalt und Umfang der darunter begriffenen Rechte und Pflichten 
nicht entſcheidend ift, theild weil der von Ew. Ercellenz angegriffene 
Grund nur ein adminiculirendes Moment für die von mir getroffene 

Enntſcheidung bildet, melde weſentlich auf den von dem Königlichen 
Ober-Zribunal in einem anologen Kalle adoptirten Brundfägen ruht. 

Demgemäß erfuche ih Em. Ercellenz ganz ergebenft, wegen Aus» 
Inder: meines Erlaſſes vom 24. Juli d. 3. gefälligft Anordnung 
u treffen. 
— Berlin, den 21. October 1865. 

von Mühler. 
An 

den Königlichen Staats Miniſter und Ober-PBräfidenten 
Herrn von Tiieeberg Ereellen, zu Münfer. 

15,9%. U. 
— — — —— 

268) Dauer der Schulpflichtigkeit. 

Nah 8. 2. der Provinzial⸗Schulordnung vom 11. Dezember 
1845 dauert der Schulunterricht bis zum vollendeten 14ten Lebens. 
jahre. Wir jeben uns veranlaßt, auf dieſe gefegliche Beitimmung 
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aufmerkfam zu machen, weil vielfach, wie es \cheint, der Irrthum 
herrſcht, als höre Die a tinteit mit der Zulaffun — 
erſten heiligen Communion auf, ſelbſt wenn dieſe vor vollendetem 
l4ten Lebensjahre eintrete. Die Frage, wann und wie früh es firdh- 
lich zuläffig erjcheint, die Schulkinder zu den Saframenten zuzulaffen, 
entzieht ſich unferer Beurtheilung; wir beauftragen aber die Herren 
Kreisſchul⸗Inſpektoren, die Lofal-Schul-Infpeftoren dahin anzuwei⸗ 
ſen, daß die Entlaſſung aus der Schule auch bei ſolchen Kindern, 
welche ſchon zur heiligen Communion gegangen jmd, nicht eher 
He darf, als bis der im Geſetze vorgefchriebene Termin er 
reicht iſt. 

Wir hoffen Iirenge Befolgung diefer Vorfchrift und werden eine 
Entihuldigung oder Befreiung von Schulftrafgeldern bei Kindern, 
die a aus ber Schule wegbleiben, nicht zulaffen. 

Hiernach mögen die resp. Familienväter mit Anweiſung ver- 
fehen werden, damit fie nicht event. in die Lage fommen, fi mit 
Unkenntniß entjhuldigen zu wollen. 

Im Mebrigen machen wir auf die Beftinmung aufmerffam, 
welche unjere Girfular- Verfügung vom 21. Januar c.*) über den 
Entlajjungstermin gegeben hat. 

Königsberg, den 16. Dftober 1865. 

Königliche Regierung, 
Abtheilung für Kirchen und Schulweſen. 

“in 
fämmtliche katholiſche Kreis-Schufinfpeltoren 

bes Regierungsbezirte. 

269) Berfahren bei Beranihlagung von Schulbauten. 
(Centrbl. pro 1865. Seite 198 Nr. 74.) 

Auf den Bericht vom 12. Juli d. J. die von ber Köntglichen 
Ober⸗Rechnungs⸗Kammer geforderte Revifton der Koftenanfchläge zu 
Schul-Neu⸗ und Reparatur- Bauten durch die Ober» Baubehörde 
betreffend, laſſe ih der Königlichen Regierung hiebei Abfchrift der 
im Einverftändnig mit dem Herrn Minifter ir Handel, Gewerbe 
und öffentliche Arbeiten und dem Herrn Finanz» Minifter an die 
Königliche Regierung in N. erlaffenen Verfügung vom 30. März 
1854 (6677. U.) (Ant. a.) zur Nachricht und Beachtung mit ber 
Beranlaffung zugehen, diejelbe der Königlichen Ober - Rechnungd- 
Kammer zur Beantwortung ihred Monitumd einzureichen. 

Koften-Ueberfchläge hat die Königliche Regierung hiernach auch 
bei denjenigen Neu» und Reparaturbauten aufzuftellen, zu welden 

) abgebrudt im Centrbl. pro 1865 Seite 178, 

44 
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nur freied Bauholz und event. die Prämie für Maffivbau aus dem 
Patronats⸗Baufonds gewährt wird. 

Berlin, den 6. October 1865. 
Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

In Vertretung: Lehnert. 
An 

bie Königliche, Regierung zu N. 

16241. U. 

8. 

Auf den Beriht vom 2. Juni v. 3. eröffene ih der Königli- 
hen Regierung, dat Ihrem Antrag, Sie bei ſolchen Schuibauten, 
zu denen Fiscus nur das Bauholz zu gewähren bat, von der Ein 
reihung der Bauprojecte zur Eupersevtfion zu entbinden, nad der 
erbetenen Aeuberung ded Herrn Finanz Mintiterd keine Folge gege- 
ben werden Tann. Dagegen ift der Herr Finanz» Minifter damit 
einverftanden, daß in den gedachten Fällen Behufd der tedhniichen 
Superrevifion nur Koftenüberfhläge mit fpeciellen Holzanfchlägen 
und fpeziellen Bauzeichnungen, durdy welche die innere Einrichtung, 
die Bauart und Conftruction der Gebäude feitgeftellt wird, gefertigt 
und eingereicht werden. Hiernach hat die Königliche Regierung in 
Zukunft du verfahren. 

Berlin, den 30. März 1854. 
Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

Im Auftrage: Schulze. 
An 

die Königliche Regierung zu N. 

6677. U. 

270) Rechtsweg in Angelegenheiten der KXehrerdotation, 
namentlih, was die Heranzichung der Forenſen zu 

Beiträgen betrifft. 

Im Namen ded Könige. 
Auf den von der Königlichen Regierung zu Merfeburg er 

hobenen Gompetenz-Gonflict in der bei dem Königlichen Kreiögericht 
zu Zeig anbängigen Prozeßſache der Gutöbeliger ©., L. ıc. zu G. 

wider 
die Gemeinde zu H., 

betreffend die Erſtattung von Beiträgen zum Gehalt bes 
Lehrers dafelbft, 

erfennt der Königliche Gerichtshof zur Entſcheidung der Competenz- 
Gonflicte für Recht: 

daß der Rechtsweg in diefer Sache für zulälfig und demge⸗ 
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mäß der erhobene Kompetenz - Conflict für unbegründet zu 
erachten. 

Gründe. 
Die Königliche Regierung zu Merſeburg, Abtheilung für das 

Kirhen- und Schulmwejen, verfügte unterm 6. Sebruar 1860 an den 
Landrath des Kreifed Zeig, dab die Gemeinde H. zur Erfüllung 
der Minimal-Bejoldung ded Lehrers von 150 Thlrn annoch jährlidy 
14 Thlr. aufzubringen und darüber Beihluß zu faffen habe, in 
welcher Weiſe diefer Zufhuß aufgebracht werden folle. In Zolge 
defjen beauftragte der Landrath den Ortövorfteher N. zu H., ſämmt⸗ 
liche Handväter des Orts zu dem von ihm anberaumten Zocaltermin 
vorzuladen. Das in diefem Zermin von dem Landrath aufgenom= 
mene, von ſämmtlichen Comparenten unterjchriebene Brotocoll be- 
ginnt mit der Benerfung, dag von den Mitgliedern der Gemeinde 
nur der D. audgeblieben fei. Darauf heißt ed: „Nach Vortrag und 
nad) Beſprechung der Befoldungd-VBerhältniffe des hiefigen Herrn 
Schullehrers berhlieht die Gemeinde in dieſer Beziehung, was 
olat: 

1) Jedes Schulkind zahlt monatlih fünf Groihen Schulgeld; 
2) die Summe, weldye nad) Abzug des Jahres-Schulgeldes nod) 

aufgebradht werden muß, um dem Lehrer die Summe von 
96 Zhlrn und 14 Thlen, zufammen 110 Thlen jährli zu 
ewähren, wird vom 1. April d. 3. ab auf die Feld- und 
ielengrundftüde der geſammten Zlur von H. nad deren 

Slächengehalt vertheilt und von den eingeinen Aderbefipern 
monatlid) praenumerando zur Gemeindekaſſe abgeführt; 

3) die Forenfen tragen, wie vorftehend auch ausgedrückt ift, zu 
diejer Abgabe bei.‘ 

Bidimirte Abjchrift dieſes Protocolld überreichte der Kandrath 
mitteld Berichtd vom 18. November 1860 der Königlichen Regierung, 
Abtheilung IL, mit dem Bemerfen, daß die Erhöhung ded Gehalte 
Doch wohl erft vom 1. September 1860 an ftattzufinden babe, da 
an dieſem Tage der neu eingetretene Lehrer fein Amt übernommen 
babe, während vorher die Stelle vacant geweſen und der Gemeinde 
wohl nicht füglich angemuthet werden könne, die Vacanzkaſſe nach⸗ 
träglicy zu verftärten. Cine hierauf von der Königlichen Regierung 
‚erlaffene Berfügung ift in den dem Gerichtöhofe vorgelegten Acten 
nicht enthalten. Die Acten des Landraths ergeben aber, daß der 
porerwähnte Beichluß zur Ausführung gebradt ift. Unterm 5. Juni 
1861 bejchwerten ſich zwei Ginwohner von Zeig, ©. und 9., bei 
der Königlichen Regierung, dab fie als Forenjen von ihren in der 
Flur von H. belegenen Wandelädern zu Beiträgen für die Schule 
dafelbft herangezogen worden. Der Landrath berichtete hierüber uns 
term 21. ej. m. et a., daß er gegen ben auf Heranziehung der Fo⸗ 

44* 
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renfen gerichteten Gemeindebeſchluß vom 17. November 1860 nichts 
zu erinnern gefunden, weil er die Erhöhung des Lehrergehaltd auf 
150 Thlr. nicht als eine eigentlihe Schullaft, ſondern ald eine Ber- 
pflichtung der Gemeinde als ſolcher angejehen habe, und man ber 
Gemeinde, wenn fie dieje Keiftung auf den Grundbefig vertheile, das 
Recht nicht BR fönne, auch die Forenſen mit heranzuziehen. 
In diefer feiner Anficht ſei er noch dadurch beftärkt worden, daß der 
erwähnte Gemeindebeſchluß ihm von der Königlichen Regierung nicht 
als ungültig zurüdgegeben ei, jo daß er ihn ausführen au laſſen 
fein Bedenken getragen habe. Die Koͤnigliche Regierung, Abtheilung 
[ir das Kirchen= und Schulmefen, beichied hierauf unterm 4. Juli 1861 
te Befchwerbeführer dahin, daß fie keinesweges zu Beiträgen von Schul» 

geld für den Lehrer in H., jondern zu Beiträgen zu dem außer dem 
Schulgelde erforderlichen Gehalt des Lehrers herangezogen worden. 
Diefen Gehalt aufzubringen, liege allerdings zunädjit den zur Schule 
ewiefenen Haudvätern ale Societätslaſt ob. Dadurch fei aber, wie 
Der Herr Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten in einem ganz 
gleichen Kalle unterm 1. December 1855 entihieden habe, nicht aus⸗ 
geichloffen, daß die Dorfgemeinde, da die Zürforge für den Schul» 
unterricht unbedenklich innerhalb der Befugniſſe des bürgerlichen 
Communalverbanded liege, durch Gemeindebeſchluß unter Geneh⸗ 
migung ihrer Be ale dte erforderlichen Leiftungen für den 
Unterhalt des Lehrers übernehme. Da nun die Dorfgemeinde 9. 
Die Aufbringung des Deficttd an 150 Thlen nad den Feld» und 
Wieſengrundſtücken der gefammten Flur von H. beſchloſſen und diefer 
Beſchluß die Beitätigung der Königlihen Regierung erhalten habe, 
fo binde derſelbe auch die audwärtd wohnenden Beliper der in der 
Feldmark H. liegenden Grundftüde. 

Die Beichwerdeführer S. und H. beruhigten ſich hierbei nicht, 
ſondern klagten unterm 31. Sanuar 1862 gegen die Schulgemeinde 
gu 9. auf Zurüdzahlung der von ihnen mit Bufammen 1 Zhlr. — Ser. 

Pf. eingezogenen Beiträge. Die hierauf von dem Landrath bes 
antragte Erhebung bed Competenz⸗Conflictes lehnte die Königlidye 
Regierung einftweilen ab mit dem Bemerfen, daß nicht die Schul⸗, 
fondern die politifche Gemeinde zu H. den mehrgedadhten Beichluß 
gelobt babe, mithin aud nur die leptere verklagt werden Tönne. 
emgemäß habe die Schulgemeinde ihre a on u bes 

ftreiten, event. aber unter Bezugnahme auf das Grfenntnib des 
Königlihen Competenz⸗-Gerichtshofes vom 14. Januar 1860 *) 
(Miniſt.Bl. von 1860 ©. 136. — Suftige Deinift, BL ©. 8322) die 
Unzuläffigleit deö Rechtsweges einzuwenden und die Entſcheidung 
terüber zu beantragen. Diefer eifung entiprechend wurde von 
er Schulgemeinde, vertreten durch den Schulvorftand, Widerſpruch 

*) abgebrudt im Gentrbl. pro 1860 Seite 293. 
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gegen das in Folge der Klage erlaffene Mandat ded Bagatell-Soms 
milfard des Kreisgerichts zu Zei & erboben und die Klage beant« 
wortet, deſſenungeachtet aber die Schulgemeinde unterm 7. Januar 
1863 zur Gritattung der eingezogenen Beiträge verurtheilt und bie 
biegegen eingelegte Recursbeſchwerde von dem Königlichen Appella- 
tiondgericht zu Naumburg unterm 17. April 1863 verworfen. Das 
verurtheilende Erkenntniß ift im Weſentlichen dahin motivirt, daß, 
da der Schulgeldeinnehmer die Beiträge erhoben, die Stläger aud) 
berechtigt gemejen, gegen die Schulgemeinde zu Flagen, möge ber 
Beſchluß vom 17. November 1860 von ber Eanl- oder von der 
politiichen Gemeinde gefaßt fein, daß aber dieſer Beſchluß hinficht- 
lih der Forenſen nicht gerechtfertigt jet, da nach 8. 29 Tit. 12 
Thl. II. Allgem. Land-Rechts die Unterhaltung des Lehrerd den 
fammtlihen Hausvätern des Orts obliege und zufolge des Reſcripts 
des Miniſters der geiſtlichen ꝛc. Angelegenheiten vom 11. September 
1838 feine Communal-, ſondern eine Societätslaſt des Schulbezirks 
ſei. In Folge dieſes mit der Recursbeſchwerde vergeblich ange— 
griffenen Erkenntniſſes wies die Königliche Regierung unterm 6. Au- 
guft 1863 den Landrath an, dafiir zu forgen, daß der Lehrer in 9. 
an dem ihm zuftehenden Gehalt Teinen Abzug erleide, vielmehr die 
aberfannten Beträge eventuell durch andermweite Vertheilung in Ge- 
mäßheit des Gemeindebejchluffes vom 17. November 1860 aufge- 
bracht werden. 

Hterauf haben unterm 9. März v. 3. die in rubro genannten 
forenfiichen Befiter gegen die Gemeinde zu H. auf Erftattung der 
von ihnen in den Sabren 18° zur Befoldung des Schulfehrers 
resp. mit 5 Thir. 1 Spr. 6 Pf., 3 Thlr. 11 Sr. 10.Pf., 1 Thir. 
10 Sgr. 10 Pf. und 7 Thle. 6 Sgr. eingezogenen Beiträge ge- 
flagt. Sie behaupten, der Gemeindebeſchluß vom 17. November 
1860, kraft deſſen fie zu jenen Beiträgen herangezogen worden, jet 
ein ungefeglicher, da nad $. 29 Tit. 12 Thl. II. Allgem. Land⸗ 
Rechts der Unterhalt des Schullehrerd nur den ſämmtlichen Haus- 
vätern ded Orts zur Laft falle, fie aber weder in H. wohnen, noch 
dort mit einem Wohnhauſe anfäffig feien, fondern nur Grundftüde 
in der Feldmark von H. Befiten. Zur näheren Begründung ber 
Rückforderung der bereitd geletfteten Zahlungen fuchen Kläger zus 
gleich das Vorhandenjein der Erforbernilfe der condictio indebiti 
nad Maßgabe der 88.166 und 178 Thl. I. Zit. 16 Allgem. Lands 
Rechts nadauweifen, worauf ed indeß bier nicht weiter anfommt. 

Die verflagte Gemeinde, vertreten durch den Drtsvoritand, 
erhob Widerſpruch gegen das nad) dem Antrag der Kläger an fie 
erlgffene Zahlungs- Mandat und beftritt in der Klagebeantwortung 
vom 11. Suli v. 3. einerjeitd ihre Paſſiv⸗Legitimation, da nicht Die 
olitifche, fondern die Schulgemeinde den mehrgedachten Ber 

Flug gefaßt, demgemäß die ertbeilung angelegt, mithin auch den 
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vorliegenden Anfpruch zu vertreten babe, andererſeits die Zuläffigkeit 
ded Rechtsweges, weil, wenn der Beſchluß resp. deſſen Beitätigung 
durch die vorgefepte Behörde ungejeglich fei, derjelbe nur im Wege 
ber Beichwerde bei der höheren Auffichtsinftanz bejeitigt werden 
tönne. So lange died nicht geiheben jet, würden Kläger ihre Be- 
freiung nur durch einen fpectellen ihnen zur Seite ftehenden Grund 
nachweiſen fönnen, in diefer Weife aber fei die Klage nit be- 
ründet. 

ß Vor weiterer Verhandlung hat die Königliche Regierung zu 
Merfeburg mitteld Plenarbefchluffed vom 12. Juli v. J. den Com⸗ 
peteng- Gonflict erhoben. Zur Begründung deſſelben beruft ſie ſich 
auf die 88. 78 und 79 Tit. 14 Thl. II. Allgem. Land⸗Rechts und 
führt aus: Der verflagten Gemeinde werde von den Klägern bie 
Befugniß beftritten, eine allgemeine Anlage — ſei fie eine Communal⸗ 
oder eine gemäß $. 18 der Verordnung vom 11. November 1844 
—— S. 702) und $. 31 Tit. 12 Thl. Il. Allgem. Land⸗ 

echts auögejchriebene Parochiale Abgabe — zu erheben. Die Klä- 
ger, beftreiten ihre Beitragspflicht aber nicht aus einem nah 8. 79 
cit. den Rechtsweg bedingenden Grund, jondern weil fie nad) den 
allgemeinen Gefegen, nämlich nad $. 29 Zit. 12 Thl. II. Allgem. 
Land⸗Rechts, von der Berbindlichkeit zur Entrichtung der Abgabe 
ald Forenſen befreit feien. Ueber einen folden Einwand gegen die 
von ihnen eingezogene öffentliche Abgabe feien fie Gehör vor dem 
Nichter zu fordern nicht befugt. Der Mandatar der verflagten Ges 
meinde erachtet den Competenz⸗Conflict für begründet. 

Der Mandatar der Kläger tft der entgegengeiebten Anfidht, be= 
ftreitet die Anwendbarkeit des N 78 cit., indem die in Rede fte- 
bende Abgabe nicht nach der beitehenden Landesverfaſſung auferlegt 
jet, da der Landrath durch feine Genehmigung des Beſchluſſes vom 
17. November 1860 feine Competenz überfchritten babe, weil die 
Auferlegung von neuen Steuern der Königlichen Regierung vindicirt 
werden muͤſſe. Er erachtet den Rechtsweg um fo mehr für zuläffig, 
ald der erwähnte Beſchluß den vom Minifterium der geifttüßhen x. 
Angelegenheiten ausgeſprochenen Grundfägen wegen Heranziehung 
der Forenſen zu Schul-Abzaben direct entgegenlaufe. 

Das Königliche Kreidgericht zu Zeig — Commiſſion für Bas 
atellſachen — bat fi in feinem Beriht vom 11. November v. 3. 
Fir bie Zulaffung des Rechtsweges ausgeſprochen und den Competenz⸗ 
Conflict auf Grund des $. 15 des Gejeped über Erweiterung des 
Rechtsweges vom 24. Mai 1861 — Gef.-Samml. ©. 241 f) — 
für unbegründet erachtet. Nach dieſem Geſetz ſeien Streitigkeiten 
über die Verpflichtung zur Entrichtung von Schulabgaben denjen! en 
über die Verpflichtung zur Entrihtung öffentlicher Abgaben hinfichts 

®) abgebrudt im Gentralbl. pro 1861 Seite 321. 
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der Prozeßfähigkeit nur unter der Voraudfehung gleichgeftellt, daß 
die Schulabgaben entweder auf einer allgemeinen gefeplichen Ver— 
bindlichkeit, oder auf einer von der auffihtführenden Regierung in 
Gemäßheit gefeglicher Beftimmung angeordneten oder eye« 
cutoriſch erklärten Umlage beruhen. ‚Nun beftehe aber weder eine 
allgemeine gejepliche Verbindlichkeit der Forenfen ald folder zur Ent⸗ 
richtung von Schulabgaben, noch ſei der mehrerwähnte Beſchluß vom 
17. November 1860 in Gemäßbeit gefeplicher Beftimmung gefaßt 
resp. beftätigt, da nach den hier allein maßgebenden Vorfchriften 
88. 29 ff. Tit. 12 Thl. II. Allgem. Land⸗-Rechts nicht die Forenfen 
ala ſolche, jondern nur die zu einer Schule gewiejenen Haudväter 
des Dri resp. Schulbezirks zum Unterhalt des Lehrers beizutragen 
verpflichtet jeien. Hiervon abzuweichen fei die Gemeinde resp. Die 
Auffichtöbehörde um fo weniger befugt gewefen, als die im $. 15 
eit. enthaltenen Worte: „in Gemäßheit —58 Beſtimmung“ nach 
Hartmann's Verfahren bei Competenz-Conflicten, Nachtrag von 
1863 (S. 21) bei der Berathung des Geſetzes auf Vorſchlag der 
Commiſſion des Hauſes der Abgeordneten in dem Regierungs-Ent⸗ 
wurf eingeſchaltet ſeien, um auszudrücken, daß in dem Aufſichtsrecht 
nicht die Befugniß liege, locale Abgaben und Beiträge neu anzu— 
ordnen oder neu zu vertbeilen. Demnach feiern auch die unter der 
Herrſchaft der durch F. 16 des toelepes vom 24. Mai 1861 auf: 
gehobenen Nr. 3. der Allerhöchſten Ordre vom 19. Sunt 1836 
(Sej.-Samml. S. 198) in ähnlihen Fällen ergangenen Präjudicate 
ded Gerichtöhofed zur Entichetdung der Competen "Sonflicte, nament⸗ 
lich das Erkenntniß vom 4. October 1856 —R—————— 
S. 383), wonach Forenſen Befreiung von der Verbindlichkeit zu 
Schulabgaben im Rechtswege nicht geltend machen können, wenn 
eine Stadtgemeinde durch beſtätigten Communal-Beſchluß die ſämmt⸗ 
lichen Koſten des Schulweſens als Communallaſt auf die Kämmerei⸗ 
Kaſſe übernommen habe, nicht mehr als maßgebend zu erachten 
und für die Aufrechterhaltung des vorliegenden Competenz⸗Conflicts 
nicht enticheidend. 

Diefer Auffaflung ift das Königliche Appellationd- Gericht zu 
Naumburg, nahdem ed zuvor auf die an den Landrath gerichtete 
Anfrage: „ob die zum Vorproceß S. wider die Schulgemeinde 9. 
„in beglaubter Abſchrift eingereichte Perbandlung vom 17. November 
„1860, betreffend die Aufbringung des Schulgeldes in diefer Ge⸗ 
„meinde, von der Königlichen Regierung beftätigt und für erecutorifch 
erflärt jet,” unterm 29. Detober dv. I. die Antwort erhalten hatte: 
„der Gemeindebeſchluß vom 17. November 1860 habe die Beftätt- 
„gung der Königlihen Regierung und mithin erecutoriiche Gültigkeit 
„erlangt,* im Weſentlichen beigetreten. Es fügt nur noch hinzu, 
dab die in dem Plenarbeichluß der Königlichen Regierung vom 
12. Zuli v. 3. angezogene Berorbnung vom 11. November 1844 auf 
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den vorliegenden Fall nicht Anwendung finde, indem fie fih nur 
auf die Beitragspflichtigfeit der innerhalb der Parodie belegenen 
Ritter» und Ahntich bevorrechteten Güter zur Unterhaltung von 
Kirchen, Pfarren und Schulen in den vormald Königlih Sächſiſchen 
Landestheilen beziehe, über die Frage aber, ob die einer andern 
Pfarr⸗ und Sculgemeinde angehörigen Beſitzer von Grundftüden 
in der Gemeinde (ios, Sorenfen) auch Schulbeiträge zu leiften haben, 
fih überall nicht ausſpreche. 

Seitend ded Herrn Mintfterd der getitlichen ꝛc. Angelegenheiten 
tft eine Erklärung nicht eingegangen. 

Die Förmlidhkeiten find in Drnung, 
Um über die Zuläffigkeit oder Unzuläffigkeit des Rechtsweges in 

diefer Sache zu enticheiden, kommt es vor Allem darauf an, Fezus 
ftellen, ob der oft erwähnte Beihluß vom 17. November 1860 als 
ein Gemeindebefhluß im Sinn ded $. 11. des Geſetzes vom 
14. April 1856, betreffend die Landgemeinde Berfafjungen in den 
ſechs öftlichen Provinzen der Monarchie (Gef.:Samml. von 1856 
©. 359 fj.), anzujehen und von der Söniglichen Negigrung in 
ihrer Eigenſchaft als Communal-Aufſichts-Behoͤrde 
beſtätigt iſt. Wäre dieſe Frage zu bejahen, fo würde der Rechts— 
weg für unguiällip zu erachten fein. 

Das öniglice Appellationdgericht zu Naumburg unb der 
Commiſſarius für Bagatellfadhen des Kreisgerichts zu Zeig beftreiten 
zwar auf Grund der 88. 29 ff. Zit. 12. Thl. II. Allg. Land⸗Rechts 
und des an bed Geſetzes über die Erweiterung des Rechtsweges 
vom 24. Mat 1861 auch den politifchen Gemeinden reip. den Com⸗ 
munal-Auffichtö- Behörden die Befugniß, Schulabgaben den Schul: 
focietäten als foldhen abzunehmen, in Communal-Abgaben zu vers 
wandeln und gleich Diefen zu vertheilen und einzuziehen. Diefer 
Auffaſſung aber tft nicht beizupflichten. Sene in der Autonomie der 
politiihen Gemeinden wurzelnde Befugnig haben diefelben von je 
ber gehabt, fortdauernd unangefodhten reſp. unter Zuftimmung ber 
Gommunal-Auffihtöbehärde ausgeübt und durd fein Gefep verloren. 
dierin iſt durch das Geſetz vom 24. Mai 1861 nichts geändert. 

er 8. 15 eit. bezieht ſich nur auf Schulabgaben als ſolche, 
nicht aber auf die zum Unterhalt der Schulen beftimmten Communal⸗ 
Abgaben, und die 88. 29 ff. Zit. 12. Ih. IT. Allg. Land» Rechts 
verbieten mit feinem Wort den politiihen Gemeinden, ben Unter- 
halt der Schulen durch befonderen Communalbeſchluß zu übernehmen. 
Daraus ergtebt ih, daß der in dem Erkenntniß des Gerichtöhofes 
nom — October 1856 (Juſt. Minift.-Bl. S. 383) ausgeſprochene 

rundſatz: 
„Wenn eine Stadtgemeinde ſich durch einen von der Re⸗ 
pierung genehmigten Beſchluß verpflichtet bat, die fämmt- 
ihen Koften des Schulwefend aus der Kämmerei-Kaffe zu 
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beftreiten und als eine von den Mitgliedern der Gemeinde 
zu tragende Communal-Laſt in den Stabthaushaltetat aufs 
unehmen, fo können die Forenfen eine Befreiung von der 
Verbindlichkeit, du diefen Abgaben beizutragen, im Wege 
Rechtend nicht geltend machen,” 

ſowie der durch Erkenntniß vom 14. Sanuar 1860 (Juſt. Miniſt.⸗Bl. 
©. 322 ff.) angenommene Grundfag: 

„Der Einwand, dab bei Audfchreibung einer Communal⸗ 
Deficit - Steuer Ausgaben in die Berechnung aufgenommen 
ſeien, zu deren Tragung und Grftattung die Gemeinde ald 
ſolche Leine Verpflichtung babe, oder zu welder nicht alle 
Gemeindeglieder beizutragen verbunden feien, tft nicht ges 
eignet, die Zuläſſigkeit des Rechtsweges zu begründen, ” 

nach wie vor in Kraft beftehen und durch dad Gefep über die Er- 
weiterung des Rechtsweges vom 24. Mai 1861 nad) feiner Seite bin 
alterirt worden find. Diefelben find in ihrer Anwendung aber nicht 
anf Stadtzgemeinden refp. auf bie Landgemeinden in den beiden 
weitlihen Provinzen beichränft, fondern müflen auch den Landge- 
meinden in den ſechs öftlichen Provinzender Monarchie zu Gute fommen. 
Denn auch ihnen ift nicht verboten, Schulabgaben ald Communal⸗ 
Abgaben auf ihren Haudhaltetat zu übernehmen und ausdrüdlich ge- 
ftattet, Gemeindeabgaben durch Communal-Beſchluß unter Beftätigung 
der Regierung anderd als bieher zu vertheilen ($. 11. Geſetz vom 
14. April 1856, Gel. Samml. ©. 359 ff.). !iegt ein joldher von 
der Communal-Auffihtöbehörde beftätigter Communal-Beſchluß vor, 
jo gebührt die Entſcheidung der Krage, ob die materiellen Bor: 
audfegungen ber Gültigkeit des Beichluffed in concreto zutreffen, 
als einer Frage ded öffentlihen Rechts, ausſchließlich der höheren 
SommunalsAuffihtöbehörde. Der Rechtöweg kann wegen derartiger 
Deichwerden über die Communal-Verwaltung, reſp. über mangel- 
bafte Beauffichtigung nicht zugelaffen werden. Aus den vorgelegten 
Acten iſt jedoh nicht mit voller Sicherheit zu entnehmen gemejen, 
ob der Beihluß vom 17. November 1860 ald ein Gemeindebefchluß 
im Sinne ded Gefeped vom 14. April 1856 anzufehen und von der 
Königlichen Regterung als Communal-Aufſichtsbehörde be- 
ätigt worden iſt, und deöhalb hierüber eine befondere Erflärung der 
Königlichen Regierung nachträglich eingeholt worden. 

tefe unterm 4. Zuli d. & abgegebene Erflärung lautet dahin, 
daß der erwähnte Beſchluß ald ein Gemeindebeſchluß im Sinn bed 
8. 11. des Öelepe® vom 14. April 1856 nicht anzufehen ımd von 
der Regierung ald Communal-Aufſichts-Behörde nicht be- 
ſtätigt worden tft. Dagegen fei der betreffende Beſchluß, der ſich 
lediglich auf eine im Auf töwege angeordnete Erhöhung bed Lehrer- 
gehalt8 bezogen habe, von der Regterungs-Abthetlung für das Kirchen- 
und Schulwefen vermöge bed ihr zuftebenben Auffichtöredhts über 
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die Schulgemeinden auf Grund des 8. 18. der Regierungs⸗Inſtruc⸗ 
tion vom 23. Detober 1817 rechtsgültig genehmigt worden. 

In Folge diefer Erklärung der Königlidhen Regierung, wonady 
ed fich lediglih um Schul-, nit um Communal-Abgaben handelt, 
deren Critattung die Kläger im Rechtswege fordern, bat der Com— 
petenz⸗ Conflict nicht für begründet, vielmehr der Mechtöweg für zu= 
läffig erachtet werden müſſen. 

Hinfihtlih der Prozeßfähigkeit der. Verpflichtung zu Scul- 
abgaben ift, wie die obengenannten &erichtöbehörden richtig aus⸗ 
geführt baben, durch die 88. 15 und 16. des Geſetzes über die Er- 
mweiterung ded Rechtsweges vom 24. Mat 1861 (Geſ.⸗Samml. 
©. 241 ff.) eine wejentliche Veränderung des früheren Rechtözuftandes 
herbeigeführt. Während früher nad Borfchrift der Allerhöchſten 
Drdre vom 19. Juni 1836 Nr. 1 und 3 (Geſ.Samml. S. 198) 
wegen der Verpflichtung zu Schulabgaben, weldye auf notorifcher 
Ortö- oder Betöereung beruhen, der Nehtöwen nur unter den 
aus den J 78 und 79. Tit. 14. Th. II. Allg. Land-Rechts ſich 
ergebenden Bedingungen zuläffig war, tft er jetzt unbedingt geftattet, 
und den öffentlihen Abgaben find in dieſer Beziehung nur ſolche 
Schulabgaben gleichgeftellt, melde auf einer allgemeinen gefeglihen 
Verbindlichkeit, bezüglich auf einer, von der auffichtführenden Re- 
gierung in Gemäßheit gefeplicher Beftimmung angeordneten 
und erecutorifch erflärten Umlage beruhen. Daraus ergiebt fi, daß 
binfichtlich der Unzuläffigkeit des Rechtsweges über die Verpflichtung 
zu Schulabgaben, welche nicht in die zuleht gedachte Kategorie ge⸗ 
bören, die unter der unbefchränften Serricaft der Allerhoͤchſten 
Drdre vom 19. Sunt 1836 conftant feitgehaltene Praxis deö Ges 
richtshofes ge enwärtig nicht mehr maßgebend iſt. Was insbeſondere 
die —— der Forenſen als folder zu perſönlichen, 
lediglich auf den Grundbeſitz repartirten Schulabgaben 
betrifft, ſo beruht ſolche nicht „auf einer allgemeinen geleplicen Vers 
bindlichkett*, mithin tft der Beichluß einer Echulgemeinde, die Korenfen 
zu ſolchen Schulabgaben heranzuziehen, und eine hierauf abztelende, 
von der Schul-Auffichtöbehorde angeordnete oder für executoriſch 
erflärte Umlage nicht als „in Gemäßheit gejeplicher Sen 
erfolgt * Denn nah 88. 29 ff. Tit. 12. Ih. IT. Allg. 
Land- Rechts iſt die Unterhaltung der Slementarfchulen lediglich eine 
Laft der Haudväter des Schulort8 beziehentlich der Schulſocietät und 
bierzu gehören nur die im Schulort oder im Schulbezirt wohnenden 
teip. der betreffenden Schule zu ewieſenen Hausväter. Hiergegen 
kann auch der im Plenarbeſch m der Köntglihen Regierung zu 
Merfeburg vom 12. Zuli v. 3. angeführte $. 18. der Verordnun 
vom 11. November 1844 (Geſ.Samml. S. 698 ff.) nicht gelten 
gemadt werden, da diefe Vorfchrift, welche allerdings in den vor« 
mald Köntglih Sächſiſchen Landeötheilen der Provinz Sachſen bie 
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Heranziehung der Forenſen zu Schulabgaben unter gewilfen Be⸗ 
dingungen geftattet, ſich nur auf ſolche Leiftungen für Kirchen, 
Dfarren und Schulen bezieht, welde auf dem Parochial⸗Verbande 
beruben ($. 2. 1. c.), von feiner Seite aber behauptet worden ift, daß 
diefe Voransſetzung im vorliegenden Fall zutreffe. Endlich Tann 
auch aus der durch $. 18. der Regierungs-Inſtruction vom 23. Oc⸗ 
tober 1817 (Geſ.Samml. S. 259 ff.) und durch die Allerhöchfte 
Drdre vom 31. Dezember 1825. littr. D. (Gef.-Samml. von 1826 
S. 7) den Regterungs -Abtheilungen für das Kirchen: und Schul: 
weſen beigelegten Aufficht und Verwaltung der fämmtlichen äußeren 
Angelegenheiten der Kirdhen und Schulen, insbeſondere aus der 
ihnen auftehenden Regulirung des Schulgeldes ihre Befugniß, zu 
perfönlichen Schulabgaben gefeglih dazu biöher nicht verpflichtete 
Perſonen heranzuziehen, nicht abgeleitet werden. Schließlich ift noch 
ie erwähnen, dab ed nicht ganz zutreffend ift, wenn die Königliche 

egierung bemerkt, der Beihtut vom 17. November 1860 habe 
fi) lediglich auf eine im Auffichtöwege angeordnete Erhöhung ded 
Lehrergehalts bezogen. Derjelbe bezog fich zugleih — und darauf 
fommt ed für die hier zu enticheidende Frage hauptfädhlih an — 
ausdrüdlich auf die Heranziehung der bis dahin von Schulabgaben 
frei gebliebenen Korenjen zu dem höheren Gehalt, entbehrt in diefer 
Beziehung der gejeglichen Grundläge, Tann diefe auch durch die aus 
den Acten übrigens nicht erfichtliche ausdrückliche Genehmigung der 
Schulauffihtsbehörde nicht erlangen und unterliegt eben deshalb zu- 
folge 88. 15 und 16. des Geſetzes vom 24. Mai 1861 der An: 
fehtung im Rechtöwege Seitens der zu Schulabgaben gejeplich nicht 
Berpflichteten. 

Berlin, den 14. October 1865. 

Königliher Gerichtöhof zur mioebung der Sompetenz - Sonflicte. 
ode. 

(L. S.) 

— — — — — — — 
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Seine Majeltät der König haben Allergnädigft gerubt, in Ber- 
anlaffung des Huldigungs-Fubiläumsd der Provinz Weſtphalen (außer 
den im diesjährigen Gentralblatt Seite 628 und 629 aufgeführten 
noch) den nachbenannten Perfonen im Reſſort der Unterrichts⸗Ver⸗ 
waltung Orden zu verleihen: 

1. den Stern zum Rothen Adler-Drden zweiter Klaffe mit 
Eichenlaub: 

dem Wirklichen Geheimen Rath, Regierungs⸗Praͤſidenten von Hol z— 
brinck zu Arnsberg, 

dem General⸗Superintendenten Dr. Wiesmann zu Muuſter. 

Perſonal⸗Veründerungen, Titel: und Orbens :Berleihungen. 

— —— — 

A. Behoͤrden. 

Dem Geheimen Ober⸗Regierungs⸗- und vortragenden Rath Dr. 
Drüngemann im Miniſterium der geiftfichen ıc. Angelegen- 
heiten tit der Charakter als Wirflicher Geheimer Dber-Regie- 
rungdrath mit dem Rang eines Raths erfter Klaſſe beigelegt, 

der Sräfident der Regierung für das Herzogthum Lauenburg, 
Graf von Kielmansegge zum Wirklichen Geheimen Rath 
mit dem Prädicat „Ereellenz” ernannt, und demſelben der 
Beeren zum Rothen Adler-Orden zweiter Klaffe mit Eichenlaub 
verlieben, 

dem Negierungd-Präfidenten Dr. von Bardeleben zu Minden 
der Rothe Adler⸗Orden zweiter Klaſſe mit Eichenlaub verliehen 
worden. 

B. Univerſitäten. 

Dem Privatdocenten Dr. Bernhardt in der philoſophiſchen Facul⸗ 
tät der Univerſität zu Bonn iſt die Erlaubniß zur Anlegung 
des von des Herzogs zu Sachſen-Coburg⸗Gotha Hoheit Ihm 
verliehenen Ritterkreuze8 zweiter Klaſſe vom Herzoglih Sachſen⸗ 
Erneſtiniſchen Hausorden ertheilt worden; 

als Privatdocent ift eingetreten: bei der philoſophiſchen Kacultät der 
Univerfität zu Berlin Dr. Lazarus Fuchs. 
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C. Symnaftal- und Realsehranftalten. 

Dem Director ded Gymnafiumd zu Conitz, Dr. Göbel ift der 
Rothe Adler-Orden vierter Klafje, und dem Lehrer Oſſowski 
bei diefer Anitalt der Königliche Kronen-Drden vierter Klaſſe 
verliehen, jowie dem ordentlichen Lehrer Heppner bei deriel- 
ben Anftaft dad Prädicat „Oberlehrer‘ beigelegt, 

dem SOberlehrer Dr. Düringer am Gymnafium zu ZTilfit bad 
Prädicat „Profeſſor“ verliehen worden. 

Die ordentlihen Lehrer 
Dr. Lüttgert, Rüter und Dr. Rofendahl am Gymnafium 

zu Bielefeld, 
Dr. Denguerel am Friedrih-Wilhelmd-Gymnafium zu Eöln, 

un 
Dr. Zillmanns am Öymnafiun zu Gleve 

find zu Oberlehrern an diefen Anftalten betörbert 
dem ordentlichen Lehrer Fröhde an der Nitter-Afademie zu Lieg— 

nit ift der Titel „Oberlehrer” verliehen; 
an dem Gymnaſium und der Realſchule zu Barmen der Profefjor 

Dr. Zaubert aus Mannheim ald Oberlehrer und die Schulamte- 
Sandidaten Kared und Dr. Lüding ald ordentliche Lehrer an- 
geftellt worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeftellt worden: 
am Gymnafium zu Elbing der Schulamtd-Candidat Anger, 
n J „Treptow a. d. R. der ‚ordentliche Lehrer 

E. Haupt vom Gymnafium zu GColberg, 
„Wilhelms-Gymnaſium zu Berlin der Schulamtd - Kandidat 

Dr. Steinberg, 
n Sophien - Öpmnafium, zu Berlin der Schulamtd - Kandidat 

r. Se pffert, 
„» Symnafium zu Potsdam der Schulamtd-Sandidat Moller, 
r " „ &uben der ordentliche Lehrer Ziegler vom 

Gymnaſium zu Burg, 
" „ „Luckan der Schulamts-Candidat Dr. Müller, 

„Landsberg a. d. W. der ordentliche Lehrer 
Buſch von der Realſchule zu Perleberg. 

Am Maria⸗Magdalena⸗Gymnaſium zu Breslau iſt der Candidat 
Tardy ald Sollaborator, 

an dem Gymnafium und der Realichule zu Colberg ber Maler 
Baumgarten ald Zeichenlehrer definitiv angeftellt worden. 

Es find 
an ber Realſchule zu Graudenz der Hülfslehrer Girod aus 
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Gumbinnen und der Hülfslehrer Dr. Lorping vom Gymna- 
tum zu Sranffurt, 

an ber „realigule zu Stralfund der Schulamtd-Sandidat Dr. 
ambed, 

an der nömgliden Realfchule zu Berlin der Schulamtd-Gandi- 
dat Dr. Schwalbe als ordentliche Lehrer, 

an der Realſchule zu Erefeld der Schulamtd-Bandidat Franzen 
als ordentlicher Lehrer, und der Dr. Mertens als wiſſen⸗ 
ſchaftlicher Hülfölehrer, 

an der Stralauer höheren Bürgerſchule zu Berlin der Lehrer, 
Eicentiat Weingarten zum Oberlehrer ernannt, 

an der höheren Bürgerjchule zu Mülheim a. Rhein die willen: 
ſchaftlichen Hülfslehrer Dr. Höffling und Dr. Mied als 
ordentliche Lehrer angeltellt worden. 

D. Schullehrer⸗-Seminarien. 

Der Religiondlehrer am Gymnafium zu Oftrowo, Licentiat Der 
Theologie Speers ift zum Seminar-Director ernannt und dem⸗ 
jelben die Directorftelle an dem neuen katholiſchen Schullehrer- 
Seminar zu Erin im Regierungdbezirf Dromberg übertragen, aud) 
an bemfelben Seminar der &ebrer Szafranski vom Seminar 
zu Graudenz ald zweiter und der Seminar = Hülfslehrer Kiel- 
czewski in Poſen als dritter Lehrer angeftellt, 

der Ober- Kaplan Schylla in Gleimig zum Seminar - Director 
ernannt und demjelben die Directorftelle am katholiſchen Schul⸗ 
lehrer - Seminar zu Peiskretſcham übertragen, 

dem Director Marks am katholifhen Ecdhullehrer-Seminar zu 
Breslau der Rothe Adler - Orden vierter Klafje verliehen, 

der Lehrer Pupke am Seminar in Pyrig zum erften Lehrer am 
evangeliihen Schullehrer - Seminar in Pölip, 

der Rector und Hülfsprediger Bethe in Wangerin zum Lehrer am 
evangeliihen ESchullehrer- Seminar in Pyrip, und 

der Candidat der Theologie Bad zum dritten Lehrer am evangelis 
ſchen Schullehrer - Seminar zu Neumied ernannt worden. 

Dem Dechanten, Ehrendomherrn Fredrich zu Krojanke im Kreis 
Klatow, und den Fatholiichen Pfarrern und SKreiöfchulinipectoren 
Möfer zu Ujeſt im Kreife Groß: Strehlig und Mader zu 
Klein» Strehlig im Kreife Neuftabt O. Schleſ. ift der Rothe 
Abdler-Drden vierter Klaffe, 

dem Superintendenten Brömel zu Rapeburg im Herzogthum 
vauenburg der Königliche Kronen » Orden dritter Klaſſe verliehen 
worden. 
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Der Adler der vierten Klaſſe ded Königlihen Haudordend von Ho- 
benzollern ijt den evangeliihen Schullehrern Fr. W. Meyer zu 
Drohne im Kreis Lübbecke und Graben horſt an der ftädtilchen 
Knabenſchule zu Neubaldendleben, dem evangelifhen Schullehrer 
und Küfter Herzberg zu Clewitz im Kreife Königsberg N. M. 
ſowie dem katholiſchen Schullehrer Kleſſe zu Hemmerddorf im 
Kreife Franfenitein, 

dad Allgemeine Ehren» Zeichen ift verliehen worden: den evangeli- 
ſchen Schullehrern Kapufte zu Eifenhammer im Kreife Militſch 
und Johann Schmidt zu Pentin im Kreiſe Greifswald, dem 
emeritirten evangelifchen Schullehrer und Küfter Plötz zu Ruhls⸗ 
dorf im Kreife Zeltow, dem evangelifchen Sanlichrer, Kühler und 
Drganiften Zietlow zu Schönwalde im Kreid Regenwalde, dem 
katholiſchen Schullehrer Froͤleken zu Verne im Kreife Büren, 
ſowie 
dem Bibliothekdiener Kranfe an der Königl. Bibliothek zu Berlin. 

Ausgefchieden aus dem Amte. 

®eftorben: 

der Regierungs⸗, Schule und Gonfiftorial:NRatb Neumann bei 
der Regierung zu Cöslin, 

der ordentliche Profeffor in der mediciniichen Facultät der Uni— 
verfität zu Bonn, Geheime Medicinalrath Dr. Mayer, 

der Lehrer und Gecretär der Kunft- Akademie zu Düffeldorf, 
Drofeffor Wiegmann, 

der Lehrer an der Afademie der Künfte zu Berlin, Profellor 
und Medailleur K. Fiſcher, und der Lehrer Lengerich an 
der mit diefer Akademie verbundenen Zeihenfchule, 

der Prorector Dr. Lilie am Maria-Magdalenen-Gymnafiun zu 
Breslau, 

der ordentliche Lehrer Dr. Horn an der höheren Bürgerfchule zu 
Mülheim a. Rhein. 

In den Ruheſtand getreten: 

der Prorector Profeflor Dr. Bredow am Gymnafium zu Del, 
der Director Dr. Jacobi an der Realihule zu Graudenz, 
der Zeichenlehrer Söller an der höheren Bürgerjhule zu Mül- 

eim a. Rhein, 
bie Hülfälehrerin Specht am Fatholifchen Lehrerinnen» Seminar 

zu Müniter. 
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Wegen Berufung in ein andere Amt im Inlande: 

der ordentliche Lehrer Hermann an der Realfchule zu Graudenz. 

Dedgleihen im Auslande: 

der Privatdocent Dr. Shweigger- Seidel in der medicini— 
ihen Facultät der Univerfität zu Halle unter Belafjung der 
venia legendi bei diefer Facultät auf die Dauer von zwei Sahren. 

Inbaltsverzeichniß des Novemberheftes. 

238. Eompetenz-Verbäftniffe bei Genehmigung von Gefellfchaften. — 239. 
Regulirung des Schulgeldes. — 240. Refjortverhältniffe bei Prüfung der Lehrer 
und Lehrerinnen. — 241. Preisaufgaben ber Königl. Alademie der Wiſſenſchaften. 
— 242. Etatiftit der Friebrih-Wilhelme-Univerfität in Berlin. — 243. Ju⸗ 
bifäumsftubienftiftung ber Stadt Bonn. — 244. Eintragungen nach der Preußiſch⸗ 
Franzbſiſchen Uebereinkunft. — 245. Eintragungen wegen Schußes ge Nach⸗ 
druck. — 246., 247. und 248. Neue GEymnaſien in Jauer, Röffel und 
Seehauſen i. A. — 249. Kneiphöfſches Gymnaſium in Königsberg. — 
250. Gleichſtellung der Gymnaſien und Gelehrtenſchulen in Schles wig und 
Holſtein mit den Preußiſchen. — 251. Pünctliher Beginn ber Lehrftunden 
an ben höheren Unterrichts-Anjlalten. — 253. Dispenfation von ber mündlichen 
Abiturienten-Prüfng. — 253. Disciplinarverhältniffe bei ben höheren Unter- 
richts-Anftalten. — 254. Frequenzliften der letzteren. — 255. Berechtigung ber 
Realſchulen erfter Ordnung in Beziehung auf die, Markiceider - Prü ung. — 
256. Schiller⸗Unterſtützungsfonde bei dem Gymnaſium in Burg. — 257. Ge 
ſchichte Friedrichs des Green von Hahn. — 258. Biffenfbafttige Peifunge- 
Commiſſionen. — 259. Neues Schullehrer- Sertinar in Erin. — Prä⸗ 
parandenbildung im Regierungsbezirk Trier. — 261. Koſten für den Beſuch 
der Lehrer⸗Conferenzen. — 262. Emeritirung der Elementarlehrer. — 263. 
Wittwenkaſſenbeiträge der emeritirten Geiſtlichen und Lehrer. — 264. Jonas- 
ſtiftung zu Berlin. — 265. Verordnung wegen Betreibung der deutſchen Sprache 
in denjenigen Elementarſchulen der Provinz Preußen, welche von Kindern nicht 
deutſcher Zunge beſucht werden. — 266. Elementarſchulweſen im Reglernnge- 
bezirt Erfurt. — 207. Beſetzungsrecht bei Elementarfhulftellen. — . Dauer 
der Schulpflichtigleit. — 209. Veranſchlagung von Schulbauten. — 270, Rechts⸗ 
weg in VUngelegenheiten ber Lehrerbotation. — Perſonal⸗Chronik. 

Drud von 3. 1. Sta rde ia Berlin. 



Centralblutt 
für 

die gefammte Mnterrichts-Derwaltung 
in Preußen. 

Im Auftrage des Herrn Minifters der geiftlichen, Unterrichts und Medi⸗ 
einal«Angelegenheiten und unter Benugung der amtlichen Ouellen 

beransgegeben 

Stiehl, 
Königl. Beh. Ober-Regiesungs - und vortragendem Rath in dem Miniferium 

ber geiſtlichen, Unterrichts⸗ uad Medichnal-Ungelegenheiten. 

AR 12. Berlin, den 30. December 1865. 

1. Allgemeine Berbältniffe der Bebörden 
und Beamten. 

271) Aufftellung der Liquidationen über Umzugs- und 
Reiſekoſten. 

Auf den Bericht vom 27. v. M., die Umzugs⸗ und Reiſekoſten 
des vom Gymnaſium zu 9. an das Gymnafium r B. verjepten 
Oberlehrers N. betreffend, veranlaffe ich das Königliche Provinzial 
Schul⸗Collegium 

1) eine nach den Vorſchriften des Allerhöchſten Erlaſſes vom 
26. März 1855 (Geſetz⸗-Sammlung Seite 190) aufgeſtellte, 
insbeſondere au die Beftimmung im 8. 4 1. c. beachtende 
Liquidation der Umzugöfoften, von dem ıc. N. vollzogen und 
mit dem Salculatur-Atteft, ſowie mit der Beſcheinigung dar⸗ 
über verfehen, daß die Verſetzung nicht lediglich ur den An⸗ 
trag des Verſetzten, jondern zugleich im Interefje bed Dienſtes 
ohne, resp. mit welcher Eintommens-Berbefferimg erfolgt tft, 
und der Umzug, resp. mit oder ohne Familie, wirklich, ſtatt⸗ 
gefunden bat, 

2) eine nad den Vorſchriften des Allerhöchſten Erlaſſes vom 
10. Juni 1848 (Geſetz⸗Sammlung Seite 151) unter An⸗ 
wendung des im ——— ür die innere Verwaltung 

45 
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Sahrgang 1851 Seite 200 abgeben Schemas aufgeftellte 
Liquidation der Diäten und Keifeloften, 

einzureichen. 
Mit Bezug auf die Anführung in der Anlage ded Berichts, 

daß der ꝛc. RN. zur Zeit des Umzugs unverbeirathet geweſen fet, be- 
merfe ich, daß ed nicht hierauf, Pondern nach der Schlußbeſtimmun 
des $. 3 des Allerhöchſten Erlaſſes vom 26. März 1855 daran 
anfommt, ob derjelbe damald Familie gehabt hat oder nit. Weber 
den Begriff „Familie“ verweiſe ich auf dad Mefcript des Herrn 
Finanz-Miniſters vom 24. Mai 1856, Minifterial-Blatt für Die 
innere Verwaltung de 1856 Geite 154.*) 

Berlin, den 8. Auguft 1865. 
Der Minifter der geiftlichen zc. Angelegenheiten. 

In Vertretung: Lehnert. 
An 

das Königliche PBrovinzial-Schul-Collegium zu N. 

16,588, U. 

272) Kapitalanfamminng bei Inſtituten der Unterrichts: 
Berweltung, 

Sch habe mehrfach wahrgenommen, daß bei Injtituten ber Un- 
terrichtö-Verwaltung, welche ihre etatömäßigen Bedürfniß-Zuſchüſſe 
aus Staatsfonds unaudgefept voll erhoben haben, Erſparniſſe kapi⸗ 
talifirt worden find. 

Die Kapitalifirung von Eriparnifien bei Erhebung von Be⸗ 
dürfniß⸗Zuſchüſſen ift jedoch unftatthaft, da Bedürfniß-Zuſchüſſe ihrer 
Natur nad nur foweit bezogen werden dürfen, als die Jonftigen 
Einnahmen der fubventionirten SInftitute zur Dedung der Ausgaben 
der letzteren nicht hinreichen. 

Das Königliche Provinzial-Schul-Collegium veranlaffe ich dem⸗ 
nad), die Verwaltungen der betheiligten Gymnafien, Progymnaſien, 
Real» und höheren Bürgerjchulen ꝛc. fowie der Schullehrer- und der 
Lehrerinnen» Seminarien anzuweifen, bie etatömäßigen Bedürfnik- 
Zujchüffe der reſp. Anftalten fortan nur foweit zu erheben, als Dies 
I zur Beftreitung der unvermeidlichen Audgaben erforderlidy 
ind, Kapitalifirungen von Erfparniffen aber nur da vorzunehmen, 
wo feine —— erhoben worden, oder wo der Etat die 
Vermehrung des Kapitale-Bermögend ausdrücklich anordnet. 

*) Die betreffende Stelle dieſet Referipts lautet: Al Familie eines 
Beamten werden defſen Ehefrau, Kinder, Eitern und Geſchwiſter, denen er Woh⸗ 
nung und Unterhalt gewährt, angeſehen. 
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Bet Revifion berjent en Recämungen ber betheiligien Imititute, 
welche niht an die Königliche Ober-Rechnungs-Kam— 
mer gehen, bat dad Königlihe Provinzial-Schul-Eollegium Ed 
alljährlih zu prüfen, ob die Beduͤrfniß-Zuſchuͤſſe wirflih nur na 
Bedarf erhoben, und ob diejelben beftimmungdmäßig verwendet wor= 
den find. Ueber das Ergebniß diefer Prüfung iſt nach beendeter 
Revifion jeder Rechnung eine Beicheinigung dahin außzufertigen: 

Daß die in der Rechnung ded Gymnaſiums ꝛc. zu NN. 
ro 18 .. in Einnahme geftellten Beträge an Bebürfniß- 

Zufhüffen mit zufammen .. Zhlr. .. Spr. .. Pf. zu den 
Zweden ihrer Bewilligung wirklich erforderlich gewejen find, 
daß unter den mitteld dertelben und ber jonftigen Einnahmen 
der genannten Anftalt beftrittenen Ausgaben feine, resp. feine 
weiteren Audgaben zur Kapital-Anfammlung, ald der Etat auß- 
drücklich anordnet, ſich befinden, daß beim Rechnungd-Ab- 
ſchluß außer einem Betriebd-Fonds von... Thlr. . . Ser... Pf. 
andere baare Beftände, ald der Etat zur Hebertragung in dad 
folgende Jahr ausdrücklich geftattet, oder zur Berichtigung 
beffimmt zu bezeichnender Ausgabe-Reſte haben refervirt wer- 
den müffen, nicht verblieben And, und ſonach auf die erho⸗ 
benen Zufhuß-Beträge nichts, resp. nicht mehr ald .. Thlr. 
.. Sur. .. Pf. zurüdzuliefern tft. 

Diefe Beſcheinigung ift nach beendeter Rechnungs-Reviſion der 
Regterungs-Haupt- Kaffe, aus welcher der Zufchuß erfolgt, zur Sufti- 
fieirung der betreffenden Haupt» Rehnung fofort zuguftellen, und 
gleichgeitig wegen Zurüdlieferung der etwa überhobenen Zujchuße- 

eträge das Sthige anzuordnen, aud) hiervon event. der befreffen- 
den Königlichen Regierung Behufs Ertheilung ber erforderlichen 
Rückeinnahme⸗Ordre Mittheilung zu machen. 

Berlin, den 29. November 1865. 

Der Mintfter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
von Mühler. 

An 
ſämmtliche Königfige Provinzial⸗Schul⸗Collegien. 

22733. E. U. 

45” 
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1. Akademien und HUniverfitäten. 
273) Zahl der Promotionen bei den Universitäten und 
ber Akademie zu Münfter während des Jahres von 

Michaelis 1864 bis dahin 1865. 
(Centrbf. pro 1864 Eeite 647 Nr. 268.) 

Zahl ber rite Bromovirten 

i i ; evange:| tather Jin berlin ber | I der Außerdem 
liſch⸗liſch⸗Jiuriſti⸗medici⸗ ßp hi⸗ Ehren⸗Promotionen. 

Univerfttät theolo⸗theoio⸗ſchenniſchen (den * 
«I gifchen | gifchen 5 Ei 

Faeultät 
oe m 8 

[= [- 

sI1518|].8 5 * | 
elglel & 3 = 
EEE E | EI ET TE gacute 
sıaisı a a @ or) 

Aiuriſt. Facultät. 
Greifswald 2 4 33 5144 medie. 

Aphiloſ. Facult. (dar⸗ 
unter 1 Erneuerung 

‘ bes vor 5U Jahren 
ertbeilten Doctor- 
Diplome.) 

ſevang.⸗theol. Facult., 
Halle 2 21 35 158 5 — n 

ilof. n 
9iJ2|medic. Faruftät. Breslau 3 20 19 | 42113 pbifof. , 

Königsberg 21 18 | 39] 1jewang.-theot. Facult., 
Doctorgrad. 

1levang.-theol. Facult. 
Doctorgrad. 

Berlin 124140 40 1920iuriſt. Facultät. 
Imedic. 
Uphiloſ. 
Ljevang.-tbeol. Facult., 

Bonn | 2 17 35 155 Doctorgrad. 
2jurifl. Facultät. 

Münfter . 5 . . 6 il. 
Summe | | ü 23 1% 158 1 23: 

238 | 121 1381117] 
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274) Mitteleuropätfhe Gradmefjung. 

Im Anſchluß an dad vor mehr ald fünfzig Sahren begonnene 
Unternehmen einer europäiſchen Längen vabmelfung wurde im Jahr 
1857 von dem Director der Gentral-Sternwarte in Pullowa eine 
Zängengradmeffung von Orsk am Ural bis nad Valentia an der 
Befttühe von Irland ind Leben gerufen, und ſpaͤter von dem General: 
Lieutenant Baeyer zu Berlin eine umfallende mitteleuropätiche 
Grabmeflung, vom 60 bid zum 38 Parallellretd und vom 24 bis 
37 Grad Sftlicher Länge von Ferro fich erftredend, ne Die 

mebr zu, als bereitö ſeit mehreren Sahren die Legung eines Ra 
ie 

im Gang war. Auf die in ihrem Auftrag ergan enen Einladungen 
traten im Monat October 1864 Benollmächtigte einer größeren Zahl 
der europätfchen Regierungen in Berlin zu einer Conferenz zu- 

— übertragen, ſowie die Errichtung eines Centralbureau's be⸗ 
chloſſen, welches ald dad ausführende Organ der permanenten Com⸗ 

obere Leitung der gedachten Gra eh ald eined rein 
a ufunft dem Mintfter 

ber geiftlichen ıc. Angelegenheiten Übertragen werde; und 
—* wo das in Ausſicht genommene 

Centralbureau wirklich errichtet werden Tann, die als künftige 
Mitglieder desſelben defignirten Perſonen, nämlich der Ge⸗ 

2 _ 2 2 un = Lan) [= o& © 3 9) 8. 
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neral-Kieutenant z. D. Baeyer, der Director der Stern- 
warte zu Berlin, Profeflor Dr. Förfter, und der Plan 
kammer⸗Inſpector Dr. Bremiter zu Berlin mit der pro= 
viſoriſchen Wahrnehmung derjenigen Gejchäfte beauftrag 
werden, welche dem vorgelegten Plan gemäß dem Gentral- 
bureau zufallen würden. 

Bon diejer Allerhoͤchſten Beitimmung ift die permanente Gom- 
miffton ſeitens des Herrn Miniiterd der getitlichen ıc. Angelegen- 
heiten unterm 16. November d. 3. in Kenntniß gefebt worden. 

275) Akademiſches Kunftmufeum zu Bonn, 
(Centebl. pro 1865 Eeite 516 Nr. 206.) 

Sn Bonn hat fi ein Verein von Studirenben der Philologie 
mit der Aufgabe gebildet, durch monatliche veiräge die Anichaffung 
kunſthiſtoriſch wichtiger Gypsab le zum Geſchenk für das alade- 
miſche Kunſtmuſeum zu ermögliden. Schon find die Mittel zur 
Anihaffung einer Statue in Bereitihaft und dem Director des 
Mufeumd zur Verfügung geftellt. Der aus eigenem Antrieb hervor⸗ 
gegangene Verein giebt einen erfreulichen Beweis regen Intereſſes 
an kunſtgeſchichtlichen Studien und den darauf bezüglichen Samm⸗ 
lungen der Univerſitaͤt zu Bonn. 

276) Feier zur Enthällung des Denkmals für Philipp 
Melanchthon, den praeceptor Gerwaniae, in 

— 

Im Jahr 1857 war im Hinblick auf die bevorſtehende Gedächt⸗ 
nißffeier ded Sterbetages Melanchthons ein Verein von Männern 
uſammengetreten, der zu Beiträgen zur Errichtung eines Denkmals 
dr bien Reformator aufforderte. In dem betreffenden Aufruf bie 
es: „So laffen wir unſre Bitte auögehen In alle Lande, wo das 
Iautere Evangelium vernommen wird, an die Diener am Wort zuerft, 
an die Lehrer und Schüler der Gelebrtenichulen, als deren Schöpfer 
er weit und breit noch genannt wird; an Alle endlich, die ein dank⸗ 
bared Herz haben für die Wiederbelebung der Kirche durch das 
Evangelium, wie für die Miedererwedung der Willenichaft und 
Bildung überhaupt." 

Der Gedanke fand auch über Deutichland hinaus großen An⸗ 
fang, die nöthigen Geldmittel waren bald beſchafft, die Ausführung 
bes Stanbbilded ward dem Profeffor Drake in Berlin übertragen, 
und im April 1860, bet der dreibundertjährigen Gebächtnißfeter des 
Todedtaged Melanchthons, wurde in wittenberg im Beiſein Sr. 
Köntglihen Hoheit des Prinz⸗Regenten der Grundftein zum Denkmal 
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gelegt. Die Bildſäule ſollte dem dort befindlichen Denkmal Luthers 
Se Zu Inſchriften auf dem granitenen Poftament wur: 

n gewä 
1) „Ich rede von deinen Zeugniffen vor Königen und fchäme 

mich nicht.“ Pſ. 119, 46. 
Dieſe Bibelſtelle hat Melanchthon ſelbſt der erſten lateini⸗ 

ſchen Ausgabe der Augsburgiſchen Confeſſion als Motto vorgeſetzt. 
Als Verfaſſer dieſer Sonfeiflon nat der Künftler elonaen 
dargeftellt und dies durch eine Rolle, die er ihm in die rechte Hand 
gegeben, bezeichnet. 

2) „Seid fleibig zu halten die Einigkeit im Geift durch das 
Band ded Friedens.“ Epheſ. 4, 3. 

Diefer Bibelſpruch rechtfertigt fich durch den Geift, der in dem 
ganzen Leben Melanchthons weht, und befonderd durch feine 

eftrebungen nad) Luthers Rod, welche die Urfache feiner Leiden 
und Befünmernifje wurden. - 

3) „Quum animos ad fontes contulerimus, Christum sa- 
pere incipiemus.“ Melanchthon. 

Diefer Ausſpruch ift aus der Inauguralrede genommen, mit 
welcher Melanchthon im Auguft 1518 zuerft in Wittenberg 
auftrat. Er characterifirt den Mann, der durch Sprachſtudien zu 
den Duellen der menſchlichen Erkenntniß zurückführte, und dem 
Chriſtus das Ziel alled menſchlichen Willens war. 

4) „Dem Lehrer Deutjchlande die enangelifce Kirche. 
König Wilhelm legte als Prinz-Regent den Grundſtein 
den 19. April 1860.“ 

Die ans ded Denkmals war auf den 31. October d. J. 
angeſetzt. Diele Hauptfeier war von einer Bor» und einer Nachfeier 
ben 30. Detober und 1. November umgeben. In jener gedachten 
dad Gymnafium und dad Prediger-Seminar, diejed im DBerein mit 
der theologiihen Faeultät der Univerfität Halle-Wittenberg, 
bed Reformatord ald praeceptor Germaniae; der 1. November war 
zur Feier für die Schuljugend der Stadt beftimmt. Die Hauptfeler, 
welche ded Königs Majeſtät mit AllerhöhftIhrer Gegenwart beehrten, 
und welcher neben dem Minifter der en ıc. Angelegenheiten und 
dem ObersPräfidenten der Provinz viele hohe Vertreter der Staat. 
bebörden, der Kirche und der Wiſſenſchaft beimohnten, beftand in 
Gottesdienſt, delta Weiherede ded General-Superintendenten Dr. 
Hoffmann aus Berlin und Uebergabe ded Denkmal! an die 
Stadt Wittenberg. Die Deiherede Landelt über Melanchthon 
als Lehrer der Willenichaft, die, vom Chriftenthbum ducchdrungen, 
nur den Einen Grundfah kennt: „Gottes Voll an Gottes 
Wort gebunden” Dad Denkmal wurde als das Eigenthum 
ber geſammten evangelilchen Kirche an die Stabt Witten» 
berg zu Schub und Pflege übergeben. 
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277) Das Rauhmufeum. 

Der Gedanke, den künftleriichen Nachlaß Rauch's an Mobel- 
len von feiner Hand, wie ſich derfelbe in den von ihm benutzten 
Räumen des Lagerhaufed vorfand, zu bewahren und als ein geord- 
netes Ganze aufzuftellen, wurde ſchon gelebt, als die fterblide Hülle 
des großen Meiſterd inmitten diefer Werke bei dem feierlichen Be⸗ 
gängnig am 7. Dezember 1857 außgeftellt war. Der Dahingeſchie⸗ 
dene felber hatte, ohne Leptwilliged darüber verfügt zu haben, diefen 
Gedanken angeregt, indem er es oft und lebhaft bedauert hatte, daß 
von den Werfen früherer bedeutender Bildhauer in Berlin, wie 
Schlüter, Taffaert und Anderer nichts, von Schadow nur wenig in 
Modellen auf die Nachwelt gefommen war; indem er bernorkob, 
welche Wichtigkeit für die Gejchichte der Kunft, vor Allem für das 
Studium der Bildhauer gerade eine biftorifche Reihenfolge von Mo- 
dellen haben müßte, in denen die frifche, urfprüngliche Arbeit bes 
Meifterd, die Art feiner Behandlung, fein Wollen und Können fi 
am Klarften audpräge; in denen an das roh Stehengebliebene, 
das Halbfertige in hohem Grade lehrreich fein könne, und in bemen 
en Ss . wre Entwidelung fih auf das Unmittelbarfte deutlich 
machen müſſe. 

Er ſelber nun, dem es vergönnt geweſen war, währen) feines 
anzen, glüclichen, langen Lebens mit ungefhwächter Geiſtes⸗ und 
örperfraft Schaffen zu Tönnen, und der getragen warb von ber An- 

erfennung und Bewunderung feiner Zeit, er hatte, wie felten ein 
Bildhauer, in fortgefepter Thätigkeit ſtaunenswerthe Werke, fo an 
innerem Gehalt wie an Zahl hingeftellt, und wie beinahe ein halbes 
Jahrhundert zwiſchen der eriten und bemahrten Arbeit und feiner 
legten liegt, bietet die Sammlung der Modelle Rauch's ein hoͤchſt 
belehrendes Stüd Zeit- und Kunftgefdichte. 

Eine folde Sammlung durfte weder getrennt, noch andern ein⸗ 
verleibt werden; ed war deöhalb von Anfang an die Abficht, in ben 
Räumen, bie diefe Werke hatten entftehen fehen, das Mufeum dafür 
zu errichten. Nachdem die Allerhöchſte Bewilligung dazu erteilt 
war, wurde unter dem Miniftr Dr. von Bethmann-« 
Hollweg der tm Kagerhaufe befindliche Nachlaß verzeichnet und für 
den Staat von den Erben Rauch's angefauft; die Sammlung follte 
im Erdgeſchoß, in ben Räumen, welche dem Meifter als Werfftät- 
ten gebient hatten, aufgeitellt werden. Bald aber zeigte fi, daß 
diefe Räumlichleiten, welche getrennt von einander lagen, für eine 
würdige und überfichtliche Aufftellun nicht geeignet waren. Dem 
gegenwärtigen Minifter der geiftlihen ic. Angelegenheiten, Dr. 
von Mühler, ift ed zu verdanken, daß bie große Halle im Erd⸗ 
geſchoß deſſelben Alügeld des La erpaufee für Da Mufeum gewon- 
nen, bie nöthigen Umbauten und Einrichtungen vorgenommen wer⸗ 
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den, und bie Aufftelungen in einer dem Zweck entſprechenden Weiſe 
erfolgen konnten. In dieſem 162 Fuß langen, 27 Fuß breiten und 
21 Fuß hoben, gewoͤlbten Raume war es auch möglich, die geſammten 
Modelle vom Denkmal Friedrichs des Großen aufzuftellen, welche 
bis dahin in den unter Verwaltung der Königlihen Mujeen ftehen- 
den Werkitätten in der Münzftrabe bewahrt worden waren. Daß 
Muſeum, trog feines Reichthums an Bildwerken, umfaßt dennoch 
bei Weitem nicht alle Schöpfungen Rauch's. Vieles aus feiner 
früheren Zeit fehlt, theild von ihm felbft zerftört und unbeadhtet ge⸗ 
laffen, theild verſchenkt. Auch an bedeutenden Werken tft ein großer 
Theil in anderen Befſitz übergegangen, oder auch in Metallgiehereien 
mißachtet und zerbrodyen worden. 

Es wird die fortgefepte Aufgabe der Verwaltung ded Muſeums 
jein müffen, daffelbe durch Abformungen oder Erwerbungen, jo weit 
dies möglich ift, zu ergänzen, und wird dad Hinzulommende mit 
manchem noch Worbandenen aufgeftellt werben, fobald es gelingen 
wir, weitere Räumlichkeiten im Anſchluß an das Mufeum zu ge⸗ 
winnen., 

Eine chronologiſche Reihenfolge bei der Aufftelung inne zu 
halten, war der areitettontfchen Eintheilung des Saale8 wegen nit 
möglih. Es ift, fo weit dies auszumitteln war, bet ben einzelnen 
Nummern ded Kataloged dad Fahr angegeben worden, in welchem 
dad Modell gefertigt wurde. 

Das Mufeum, deſſen Zweck und Beichaffenbeit bier bargelegt 
worden, ift am 17. Dezember d. 3. in Anwefenheit Ihrer Maje⸗ 
ftäten des Königs und der Königin, fowie des Königlichen Hofes 
mit entfprechender Feterlichleit eröffnet worden. Dat! elbe ift von 
—— ab an den Wochentagen von 10 bis 3 Uhr dem Publicum ge⸗ 
oͤffnet. 

278) Profeſſor Dr. Heinrich Barth. 
Am 25. November d. 3. ftarb in Berlin der Profeffor Dr. 

Heinrih Barth. 
Heinrih Barth war am 18. April 1821 in Hamburg 

eboren. Der Sohn eines bortigen Kaufmanns, beſuchte er von 
—* 11. Jahre an das Gymnaſium ſeiner Vaterſtadt und bezog 
im Herbft 1839 die Univerſität in Berlin. Nach Verlauf ſeines 
erften Studienjahres machte er eine Reife nach Italien und Sictlien, 
um die dortigen Alterthümer kennen zu lernen, und Tehrte dann zu 
feinen Studien nach Berlin zurüd. Sm Jahre 1844 promovirte er; 
feine Differtation hatte die Handelöthätigkeit des alten Korinth zum 
Gegenftande. Bald darauf ging er auf eine größere Reife, nachdem 
er zwei Monate lang in London die Kunftfammlungen ded Muſeums 
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und die Arabifhe Sprache findirt hatte. Von London begab er fi 
über Paris, Marfeille und Madrid nad Gibraltar, ſetzte von bier 
nach Zanger über und begann num feine erfte große Unterſuchungs⸗ 
Reife, von welcher er zu Anfang 1846 nad) Malta zurüdfehrte, um 
jeine Sammlungen zu ordnen. Wenige Wochen darauf fegelte er 
wieder nad) Zunts und unternahm feine zweite wiffenfchaftliche Zour 
in Zunefien. Nah einer Nil» und Büftenreiie jepte er feine For⸗ 
ſchungen in Afien durch die Peträifche Halbinfel und Paldftina fort, 
durchwanderte dad Nord» Syriibe Küftenland u. f. w. Aus Kone 
ftantinopel Tehrte er nach dreijähriger Abwejenheit durch Griechenland 
gurüd und habilitirte fich 1848 in Berlin ald Privat-Docent. Mitte 

ovember 1849 ſchloß er fich der neuen Unterfuchungs» Crpedition 
nah Nord⸗Afrika an, welche die Engliiche Regierung ausführen eh 
Im September 1855 kehrte er nach Europa dumü . Das Ergeb⸗ 
niß dieſer groben Neife legte er in dem Engliſch und Deutſch ers 
ſchienenen Werke nieder: „Neifen und Entdeckungen in Nord» und 
Sentral-Afrita in den Jahren 1849 — 1855 von Dr. 9. Barth. 
sopnud feiner im Auftrag der Britiichen Regierung unternommenen 

etfe. 
Dielen auch vielfach durch die Tagesblätter veröffentlichten Nor 

tigen ſchließen wir die Bemerfung an, daß hauptſächlich das lebhafte 
Intereſſe, welches des Socjeligen Könige Majeität den Leiltungen 
des Dr. Barth angewendet, diefen bewog, feinen Wohnfig in Ber: 
lin zu nehmen. Die Huld ded gegenwärtig regierenden Könige 
Majeität machte ed ihm durch Gewährung eined Jahrgehaltes mög⸗ 
lich, feine geographiſchen, ethnographiſchen und lin uiftiihen Studien 
bier und von bier aus durch weitere Reiſen fortzujepen. Fernere ibm 
und damit der Wiffenfchaft zugedachte Förderung hat der frühe und 
Mn Berluft des audgezeichneten Forſchers und Gelehrten 
verhindert. 
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IH. Seminarien, Bildung der Lehrer 
und deren perfönliche Verhältniſſe. 

279) Form der Verpflichtung der Lehrerinnen an öffent- 
lichen — 

Auf die mittels Berichts vom 14. v. M. vorgelegte Frage, ob 
an öffentlichen Schulen angeſtellte Lehrerinnen zu vereidigen ſind, 
erwiedere ich, daß von einer förmlichen Vereidigung der — 
abzuſehen iſt. Es genügt, dieſelben durch Handſchlag zu gewiſſen— 
hakter Verwaltung ihred Amts zur verpflichten. 

Berlin, den 16. December 1865. 

Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert, 

An 
die Königliche Regierung zu N. 

24864. U. 

280) Leitende Grundjäpe bei Ertheilung des Katechis— 
mud-Unterriht8 im Seminar. 

(Thefen zur Beſprechung in einer Seminardirectoren-Konferenz.) 

In Betreff gewiſſer Grundfäge bin ich von vornherein über- 
333 daß ich mich mit allen meinen Herrn Collegen im voͤlligen 

intarge befinde, z. B. 
a. Der reine Katechismustert, von allen fremden Zuthaten befreit, 

. bildet die Grundlage ded Unterrichts. 
b. Seine Aufgabe iſt ed, die ſeligmachende Wahrheit, die in 

dem Katechismus ihren bräcifelten und klarſten Außdrud 
gefunden bat, zur lebendigen und Leben ſchaffenden Darftel- 
ung zu bringen. Es handelt fi alſo beim Katechismus⸗ 
Unterricht nicht um trockene meitbeikung von Definitionen der 
im Katechiſsmus enthaltenen religiöſen Begriffe oder um fufte- 
matiſche Entwidelung feines Lehrinhaltes. 

‚. Meber dieje Säge gehe ich alfo ohne Weitered hinweg. Es giebt 
jedoch andere Sätze, benen ebenfalld nad) meinem Dafürhalten eine 
grundjäglide und leitende Bedeutung zufommt, die ich im Folgenden 
zur Sprache bringen möchte, um entweder die Meberzeugung zu 
ewinnen, dab ich auch bei ihnen mich der Zuftimmung meiner Col⸗ 
egen zu erfreuen habe, oder, falls died nicht der Fall fein follte, 
um die differirenden Anfichten über diefelben Har herauszuftellen. 
&3 find folgende: 

1. Der Katehiömud-Unterriht im Seminar tft nicht dem in 
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der Elementarſchule zu ertbeilenden ſchlechthin tdentifch und conform ; 
fondern er gebt über denfelben hinaus. 

Sein Zweck tft, in den Zöglingen und künftigen Lehrern 
eine eigene Glaubendüberzeugung von der feligmachenden Wahrheit 
u begründen. Wenn Petrud (1 Petr. 3, 15.) an jeden Chriften die 
orderung richtet: Seid bereit zur Verantwortung Jedermann, ber 

Grund fordert der Hoffnung, die in Euch ift! — fo gilt Died um 
jo mehr vom Lehrer, der Chriftenfinder durch Mittheilung der tig: 
machenden Wahrheit ihrem Herrn und Helland zuführen fol 
vermag dies nur dann zu thun, wenn er ſich des Grundes der ihn 
belebenden Glaubensüberzeugung ar und ficher bewußt geworden ift. 

3. Um diefe Begründung einer eignen Glaubendüberzeugung 
herbeizuführen, ift dad Wort Gottes ald der Ausgangspunkt des Ka- 
techismus⸗Unterrichtes hinzuftellen. Das Wort Gottes ift der Same, 
dem die göttliche Verheigung gegeben ift, daß aus ihm das Glau- 
bendleben der Kinder Gottes hervorwachſen folle. Sac. 1, 18. Gott 
hei und gegeugel durch dad Wort der Wahrheit, auf da wir wären 

rftlinge feiner Creaturen. Röm. 10, 17. So tommt der Glaube 
aus der Drei, dad Predigen aber durch dad Wort Gottes. 

4. Damit der Same des Wortes Gotted Teime und wachſe, 
tft e8 zuvörderft nothwendig, daß bie ihm innewohnende Gotteb- 
traft aufgeichloffen und in Wirkſamkeit gejeht werde. Dazu gehört, 
daß die im Wort, wie in ihrem Kleid eingelchloflenen Gotteögedanten 
ſchlicht und einfadh aus dem Wort entwidelt und in ihrer Klarheit 
und Tiefe dem Schüler vorgehalten werden, bamit feine Seele die⸗ 
felben ihrem Schöpfer in Demuth nachdenke und fie in Pi bewege. 
cf. 3er. 29, 11: Ich weiß wohl, was für Gedanken ih über Euch 
babe, ſpricht der Herr, nämlih Gedanken des Friebend und nicht 
des Leided, daß ich Euch gebe bad Ende, bei ihr wartet. Pſ. 139, 
17. 92, 6: Wie Föftlih find vor mir, Gott, deine Gedanken! Wie 
BR 1 jo eine große Summe! Herr, deine Gedanken find fo 

r tief! 
5. Der Katechismus enthält die fünf Hauptftüde d. h. bie- 

Iemden Stüde ber Ieligmahenben Wahrheit, die einem jeden Chri- 
enmenfchen zu feiner Seligkeit zu willen hauptſächlich nöthig find. 

Alfo, da er die Kinderbibel tft, die Summe der heiligen Schrift; 
und da er eine Bekenntnißſchrift der enangeliichen Rice ift, damit 
pr leidy die Summe deſſen, was bie evangeliſche Kirche glaubt und 
elennt; und zwar diefe Summe aufs einfältigfte und Barfte im 

ſchlichte Worte geftelt. Darum kommt es zunädhft darauf an: bie 
im Katehiömudworte felbft Legenden Gotteögedanten zu entwideln, 
indem der Unterricht den Worten bed Katechismus mit Discretion 
Schritt für Schritt folgt 

6. Wir haben aber in den fünf Hauptftüden, ja in jedem 
Worte derfelben, den Gipfel, in welchem fidh eine ganze Reihe von 
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Gottesworten und Gottesgedanken zufpist und concentrirt, dad Haupt 
und den Kern einer Gruppe von Aeforüden des Wortes Gottes. 
Es iſt alſo nöthig, nachdem bei einem vorliegenden Abſchnitt der 
Sinn des Katechismuswortes ſchlicht und einfältig entwickelt iſt, daß 
dann in die Tiefe des Wortes Gottes hinabgeftiegen werde und daß 
der Lehrer als ein Haushalter über die Geheimniſſe Gottes aus dem 
Schatz des göttlichen Wortes Altes und Neues hervorhole, um dies 
jenige Reihe der göttlichen Gedanken, die in dem vorliegenden Kate- 
chismusſtück gipfelt, durch Anführung der betreffenden biblifchen Aus⸗ 
fprüche zu entwideln und der Seele der Schüler zur Erwägung und 
Erbauung vorzuführen. Es tft noch befonderd darauf hinzuweiſen, 
daß joldye Bibeljtellen nicht blos aus den Lehritüden, fondern nad) 
Bedürfnig aus dem ganzen Gebiete der Schrift in Gefchichte, Lehre 
und Tseielogumg & entnehmen find. - | 

7. Dieſen Gotteöworten, die und die Tiefe und den Reichthum 
der Gottesgedanken enthüllen, ſchallt ald Antwort entgegen ein Chor 
von lieblichen geiftlichen Liedern, in denen die Helden unferer Kirche 
in Weihe⸗ und Drangfaläftunden dem Herm ihr Herz andgefchüttet 
haben. In biejen Liedern jehen wir den Gläubigen in's Herz und 
ertennen, wasfürlei Gedanken fie gegen Gott gehabt haben. Der 
Lehrer ziehe aus dieſem Schag herbei, jo viel noth thut, um den 
Sinn der Worte Gotted aus ihnen ald aud einem Spiegel um fo 
beſſer erfennen zu lehren. 

8 Sodann ift die Summe dieſer Entwidelung zu ziehen, indem 
die Zöglinge angehalten werden, das Weſentliche derfelken elbftftim- 
dig und im Zufammen ang u recapituliren. Solches Refumtren 
tft der Prüfitein, ob ihr Rn auch treu und felbitthätig die gm 
vorgelegte Denfarbeit vollzogen habe; es ift aber aud dad Mittel, 
dieſe Denkbewegung jelbft zu Flären und zu vertiefen. 

9. Nachdem folder Geftalt bei einem Katechismusftück der 
darin liegende Gedanken⸗Inhalt aus dem Zert entwidelt und vollen 
tiefere Begründung in Gotted Wort und am Bekenntniß der Glaͤu⸗ 
bigen dargelegt ift, folgt der 2te ehe! der Aufgabe, die der Kate 

Smud-Unterricht ded Seminars zu löfen hat. Es iſt die Beziehung 
des jo erkannten Inhaltes auf die Perfönlichkeit des Zoͤglings. 

10. Bereitd die biöherige Entwidehing hat diefe Beziehung 
ind Auge zu faſſen, indem fie 19 vor einfeitigem Hervorheben ded 
lediglich Theoretiſchen und Intellectuellen bütet, vielmehr den vorge- 
ührten Gotteögedanfen die ftricte Beziehung auf Herz, Willen und 
eben des ganzen Menfchen, die fie ja eo ipso haben, auch wirklich 

läßt. Der Lehrer frage alſo beifpieläweife nicht: Was heißt dieß 
oder fened Katechismuswort? fondern: Woran folft Du bei dem 
Worte: Du ſollſt die Eltern „werth“ halten, Di erinnern? 
Was verlangt der Herr, wenn er Dir gebietet, fie in Ehren zu hal⸗ 
ten? Welcher Gnadenthat folft Du gedenken, wenn Du befennft: 
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Chriftus bat mich geivonnen? In welchem Siune haft Du zu beten: 
Gott wolle mih aus dieſem Jammerthal nehmen? u. f. * 

11. Doch hat der Unterricht dieſe Beziehung auf die Perſön⸗ 
lichkeit und das Leben des Zöglings außerdem noch beſonders in's 
Auge zu fallen. Der entwickelte Gedanfe muß durch Veranſchauli⸗ 
dung, Eremplification und Ajfimilation mit bereitd vorhandenen Vor⸗ 
ftelungen vermittelt und jo der ganzen Perjönlichkeit nach allen Rich⸗ 
tungen des innern und Äußeren Lebens nahe gebradyt werden. Zu 
biefem Zwed werde die Erfahrung in Geſchichte — namentlich bib- 
liſcher — und Leben, dad Bud der Natım, die bereitd erworbenen 
religtöjen Kenntniffe, namentlich der vorhandene religiöje Memorir- 
ftoff, jo benutzt, daß der Lehrer die Zöglinge zur jelbftthätigen Her⸗ 
beiziehbung des Verwandten veranlaßt. 

12. Dieſe zwiefahe Thätigkeit des Unterrichts, nämlich 
a. die Entwickelung und Fixirung des Gedankeninhalts, 
b. die Beziehung deſſelben auf die geſammte Perſoönlichkeit des 

Zöglings geben Hand in Hand. Doch bildet die erite für deu 
Seminarunterricht weſentlich das prius, die 2te das comse- 
quene Die Entwickelung und Fixirung ded Gedanfeninhalts 
darf "weder fehlen, nody von dem behufs Veranfchaulichung, 
Exemplification und Alfimilation berbeigezogenen unterrichtlichen 
Beiwerk überwuchert oder in den Hintergrund gedrängt werden. 

13. Für den Religiondunterriht in der Elementarſchule ift 
dad Verhaͤltniß dad umgekehrte. Petrus Iagt Joh. 6, 69: Wir 
haben geglaubt und erkannt, dab du bijt Chriſtus der Sohn des 
lebendigen Gottes. Die Zünger haben alfo zuerit den Heren im 
Slauben angenommen, und dann erit haben fie erfannt, daß er fei 
Chriftus der Sohn dei lebendigen Gottes. Der Glaube läht ſich 
nicht andemonftriren; darum gebt der Weg zum Glauben nicht durch 
dad Erkennen. Darum ift auch der mormale, echt elementariiche 
Weg des Religiondunterrictd in der Volksſchule, deſſen richtiges 
Sundament bie bibliiche Geſchichte bildet, der: daß die Gnadenthaten 
des Dreieinigen Gotted, die zu unſerm Heile durch Jeſum Chriſtum 
eſchehen find, den Schülern vorgeführt werden, damit fie dieſelben 
m Glauben annehmen Daraus erſt entwidelt ſich die Erkenntniß 
ber —— Wahrheit. Dieſen Weg hat aber der in's Seminar 
eingetretene Zögling bereits durchgemacht, und er durchwandert denſelben 
in der 3ten Seminarklaſſe, wo die bibliſche Geſchichte in muſtergül⸗ 
tiger Weiſe durchgearbeitet wird, noch einmal. Bei dem Katechismus⸗ 
Anterricht des Seminard bildet aljo die gläubige Annahme der Gnaden⸗ 
thaten — mag aud) der Glaube oft noch ein he und unver 
mittelter ſein — die VBorausfegung, und eö elt No bier zunaͤchſt 
und weſentlich um Begründung und Vertiefung dieſer Glaubensüber⸗ 
zeugung. Dem ſtimmt auch bad Regulativ bei, indem ed dem Ka 
techismuſs⸗Unterricht im Seminar die Aufgabe ftellt: der eigenen 
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religtöfen Erkenntniß der Zöglinge Richtung und Halt und ihrem 
ganzen chriftlichen Leben die richtige Grundlage zu ſchaffen (pg. 16.). 

14. Den Glauben im Herzen des Schälerd wirft in eriter 
Linie Gott dur feinen heiligen Geiſt, in zweiter Linie der 
warme und lebendige Glaube ded Lehrerd, der den ganzen Unter- 
richt durchdringt, jeded Wort verlebendigt und aus feiner ganzen 
Haltung und Perfönlichleit hervorleuchtet. So wenig die Bedeutung 
einer methodiſch zweckmäßigen Einridtung und Anordnung des Un- 
terrichtö zu verfennen und zu unterſchätzen ift, jo kann ihr doch mit 
Bezug auf Die Hauptaufgabe des Neligiond-Unterrichtd — die Pflan- 
zung des Glaubens — im Vergleich mit jenen beiden Potenzen ein 
nur mehr untergeorbnetes Moment beigelegt werden. Wenn aljo z. D. 
ein Lehrer in methodiſch richtiger Weiſe eine Glaubendwahrheit durch 
bibliſche Geſchichten veranfchanlicht, gr Liederverſe verlebendigt u. 
1. f. fo ift ein ſolches Verfahren an fi, wenn der Lehrer die bele- 
bende Wärme der eigenen Glaubensüberzeugung nicht hinzubringt, 
für die Pflanzung des Glaubend in den Herzen der Schüler von 
feinem Werth. Lehrer und Schüler betrachten und behandeln in 
biefem Fall alle jene Anführungen eben fo gut ald Wiffensftoff und 
Dbjerte des Erkennens, wie etwa jene Definitionen und dogmatiſche 
Mittheilungen, die in früherer Zeit den Inhalt ded Katechismus⸗ 
Unterricht6 bildeten. Alfo auch von dieſer Seite ergiebt ſich für den 
im Seminar zu ertheilenden Katechismus⸗Unterricht die unabweisliche 
Forderung: wollen wir tüchtige Religionslehrer für die Volksſchule 
bitden, jo haben wir vor Allem Begrundung einer eignen Glaubens⸗ 
überzeugung der Söglinge ald das Ziel hinzuftellen. Gelangt der 
Zögling trop deſſen nieht zu einer eigenen Glaubensüberzeugung 
oder geht diejelbe in den Verſuchungen des fpäteren Xebend verloren: 
fo dient doch die im Seminar gegebene Begründung in ihren Ge: 
wiffen zu einem Zeugniß wider fte, alſo daB fie feine Entſchul⸗ 
digung haben. 

te zur Beſprechung geftellten Theſen find demgemäß folgende: 
1. Der Katechismus⸗Unterricht im Seminar geht über den in 

der Volksſchule hinaus. 
2. Seine Aufgabe ift Begründung einer eignen Glaubens⸗ 

überzeugung. 
3. Die unterrichtlihe Thätigkeit hat a. den im Katehiämus- 

‚ wort liegenden Gedanken amd demfelben zu entwideln; b. feinen 
Zufammenbang mit dem Wort Gottes und der evangeliichen Kir: 
chenlehre nachzuweiſen und dadurch tiefer zu begründen; c. dad fo 
gewonnene Reſultat ſprachlich zufammenzufaffen und zu firfren; 

. fodaun dafſelbe zur Perfönlichleit des Fakin 8 in lebendige Be⸗ 
Er zu fehen. Died gefchieht durch — — Erem⸗ 

fctien und durch Aſſimilation mit bereits vorhandenen Vor⸗ 
ellungen. 
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4. Für Ertheilung eined eriprießlihen Religiond - Unterrichts 
in der Volksſchule ift die warme und lebendige Glaubensüberzeugung 
des Lehrerd dadjenige Moment, welches ‚einer methodiſch richtigen 
Behandlung erft ihren Exfolg ſichert. 

281) Ausbildung von Elementarlehrern für den Taub— 
ftummen-Unterridt. 

(Eentrbl. pro 1863 Seite 283 Nr. 97.) 

In dem folgenden Exrpoje find die Gründe zufammengeftellt, welche g 
eine Verbindung ber Taubflummen-Bildung mit den Schullehrer- Seminarien 

. geltend gemacht werben. 

Dad Reſeript vom 14. Mat 1828 hatte den Zwed, bie 
Bähigfeit Zaubftumme zu unterrichten, möglichft zu verbreiten und 
den Zaubjtummen in größerer Anzahl und auf einfachere Weiſe, 
als bis dahin thunlidd war, Unterricht zu verfchaffen. Zu dieſem 
Zweck jollte an jedem Schullehrer- Seminar ein in einem Taub⸗ 
fiummen » Inftitut gründlich audgebildeter Lehrer angeftellt werden, 
um eine Anzahl Zaubftummer in der mit dem Seminar verbunde- 
nen Mebungsichule u unterrichten und die Seminariiten mit der 
Methode ded Taubftummen Untere ts befannt zu machen. Auf 
diefe Weile hoffte man allmälig in allen Provinzen für die Bildung 
der Zaubftummen an ihrem Wohnort jelbft oder in deſſen Nähe 
forgen und den damals nicht zu befriedigenden Andrang zu ben 
Zaubitummen-Anftalten befeitigen zu können. 

Dieſe Beftrebungen find von den Provinzial» Ständen bereit- 
willig unteritügt worden. 

Die Erfahrung hat aber gelehrt, dab die Verbindung von 
Zanbitummenichulen mit Seminarien zwar die Gelegenheit darbietet, 
den Seminariften eine Anfchauung von der Eigenthümlichkeit bes 
Zaubftummen » Unterrichtö zu verichaffen, daß jedoch taubitumme 
Kinder Teineöwegd in der Uebungsſchule ded Seminard mit voll- 
finnigen Kindern gemeinfchaftlicy weiter unterrichtet und fortgebildet 
werden können, nachdem fie durch befonderen Unterriht nur erft 
Lautiren und Sylben und Wörter ausſprechen gelernt haben; daß 
erner ein foldher gemeinjchaftlicher Unterricht von Seiten der taub» 
ummen Schüler außer einem jehr geübten Auge und einem großen 
örterihap, eine grobe Sicherheit in der Kenntniß der Sakcon» 

ftruction erfordert, um dad Geſprochene vom Mund bed Lehrers 
abzuſehen; daß aber diefe Eigenichaften dem taubftummen Kinde 
nur duch einen befonderen Unterricht in der Sprache verichafft 
werden können, und dab endlidh, wenn der Zaubftumme eine fol 
Sprachfertigkeit erlangt hat, ein fernerer HA ir Unterriet 
mit vollfinnigen Kindern in den meiften Fällen jehr ſchwer, jeben- 
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falls aber überflüffig geworben if. Die Tanbftummenfchulen an 
den Seminarien haben fih daher auch überall als —A — Schu⸗ 
len entwidelt. 

Von den mit der en des Zaubftummen = Unterrichtö be- 
fannt gewordenen Seminarijten hat aber kaum der zehnte Theil in 
feinem Wohnort unterrichtöbedürftige Taubftumme gefunden, und 
auch diefe wenigen haben nur in jehr feltenen Fallen taubftumme 
Kinder zur Aufnahme in Zaubftummen-Anftalten vorbereitet. Nur, 
wenn von Seiten der Behörden, der Stände oder Privatperjonen 
noch befondere Veranlaffung dazu gegeben, und ein folder Vorbe⸗ 
reitungsunterricht beſonders remunerirt wurde, haben Volksſchullehrer 
In auf folchen Unterricht eingelafien. Die Beihäftigung taub- 
tummer Kinder in der Volksſchule mit mechaniſchem Schreiben, 
Zeichnen und etwas Rechnen kann aber einestheils nicht für Taub⸗ 
ftummen » Unterricht gelten, anderntheild bedarf ed, um zu folcher 
Beſchäftigung taubjtumme Kinder. anzuleiten, nicht bejonderd für den 
Zaubftummen-Unterricht vorgebitdeter Lehrer. 

Die Stände der Provinz Schlefien, Neuporpommernd und der 
Provinz Brandenburg find denn auch niemald auf eine Verbindung 
der Zaubftummen-Bildung mit den Scyullehrer-Seminarien einges 
gangen, und die Communal: Stände der Kurmark, Neumark und 

tederlaufig haben nur ſolchen Volksſchullehrern Gelegenheit zur 
Erlernung des Taubftummen-UÜnterricht8 gegeben, die in ihren Bob 
orten dergleihen Kinder audzubilden hatten. 

Auch die Hauptlehrer an den Zaubftummen - Anftalten haben 
fi über die Erfolge, welche die in Seminar-Taubftummen- Schulen 
mit dem ZTaubjtummen-Unterricht befannt gewordenen * bei der 

Ne 

Borbildung taubftummer Kinder für die Anftalt erzielt haben, nicht 
günftig ausgeſprochen. Die auf die Stimmbildung gerichteten, oft 
verfehlten Bemühungen dieſer Lehrer erjchweren habß in erde 
lichem Grab die Arbeit der Zaubftummen-Anftalt, weiber die Kin⸗ 
der übergeben werden. Andererfeitd kann der Vortheil, welchen bie 
Anftalten den Seminariften gewähren, indem fie ihnen eine An⸗ 
chauung von dem Unterricht und feiner Methode darbieten, leicht 
auch fernerhin erreicht werden, wenn den Seminariiten dad geord⸗ 
nete Hoßpitiren in den Zaubftummen-Anftalten fünftighin ermöglicht, 
und zwilchen den Vorftehern beider Anftalten ein diefem Zweck ent- 
Iprechended Abkommen getroffen wird. 

282) Zulaffung der aus Seminarien verwiejenen Zög- 
linge zum Schuldienft. 

Auf den gefälligen Beriht vom 20. September d. J. (Anlage a.) 
ermiehere ih dem Königlichen Regierung Präfibtum ergebenft Fol⸗ 
gendes. 

46 
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Der in Abfchrift eingereichte Beſchluß ber dortigen Königlichen 
Regierung, Abtheilung für Kirhen- und Schulweſen, vom 20. Sep- 
tember d. J., die De — der aus Seminarien verwielenen 
Zöglinge im Schulamt betreffend, ift nicht gutreffend und kann nicht aufe 
recht erhalten werden. Wenn überhaupt Niemand, auch nicht vorüber: 
ebend, auöbelfend oder ftellvertretend im Schulamt befchäftigt werden 

Fol, ber nicht Die vorgejchriebene Prüfung abgelegt bat, fo kann von 
diefer Regel am wenigſten bei ſolchen Sndivibuen eine Ausnahme 
emacht werden, die ftrafweile aud einer Lehrer-Bildungs-Anftalt ha⸗ 
ben entfernt werden müfjen. 

Dagegen kann der Grund zur Entfernung aus dem Seminar 
ein folder fein, daß zwar die leptere vollftändig gerechtfertigt er- 
icheint, ohne daß die Nothwendigkeit vorläge, das betreffende Indi⸗ 
viduum überhaupt und für immer von dem Schuldienft auszujchließen. 
In folhen Zällen ift dem ausgewieſenen Seminariften zu überlaf- 
jen, ſich privatim auf die Lehrerprüfung vorzubereiten und demnaͤchſt 
feine Zulaffung zu bderjelben bei der Königlichen Regierung zu bean⸗ 
tragen. Die —2 tft jedesmal von meiner, durch die König⸗ 
lie Regierung zu beantragenden Genehmigung abhängig. 

Berlin, den 4. Dezember 1865. 
Der Mintfter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

“ von Mühler. 

das Königliche Regierungs-Präftbium in R. 

20,937. U. 

& 

Mitteld ded Hohen Refcriptd vom 1. Juni 1826 Nr. 8926 
find Beſtimmungen binfichtlih der Prüfung und ante un fähig: 
nt der Shulamtö-Ganbibaten erlaffen, und ift ad 10 woͤrtlich vers 

pt worben.: 
„Wer aus einem Seminar verwiefen ift, oder daſſelbe von 
nun an eigenmächtig und ohne Abgangezeugnib verlafjen bat, 
jet tn feinem all zur Prüfung und aljo noch viel weniger 
n's Schulamt zugelaffen werden.‘ 

Ein zu unferer Kenntniß gelommener Fall, wonach die Abthei⸗ 
kung für dad Kirchen: und Schulweſen ded hieſigen Regterungs- 
GCollegit ihre Genehmigung zur Annahme eined kurz vor Ende des 
legten Winter-Semefterd aus dem Seminar zu N. wegen Webertre- 
tung der Seminar-Ordnung entfernten Seminariften zur Vertretung 
eined beurlaubten Lehrerd unterm 16. Mat cr., aljo wenige Monate 
nad) feiner Entfernung aus dem Seminar ertheilt hatte, veranlaßte 
und, dieſe Angelegenheit näherer Erörterung zu unterziehen und zur 
Beſchlußnahme des Collegii zu bringen. 
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Wie Ew. Excellenz auß ber Anlage erfehen wollen, hat bad 
Collegium beſchloſſen, daß, wenn ein junger Mann, der wegen eines 
minder gravirenden Vergehens vom Seminar verwiefen ſei, ver: 
diene, unter Umjtänden dennoch dem Lehrerftand erhalten zu wer- 
ben, es zuläffig jet, ihn fofort aushülfsweiſe als Lehrer zu beſchaͤfti⸗ 
gen, allerdingd nur unter Aufficht eined ältern zuverläjftgen Lehrers 
oder Rectors oder Schulinipectord, damit er der feinem Alter dop⸗ 
pelt nahe tretenden Gefahr nicht unterliege, dur Mangel an ange 
mefjener Beihäftigung und Gewöhnung an Müßiggang und ein un- 
ordentliched Leben, womit zugleich die Gefahr, in ſchlechte Gefellichaft 
u gerathen, verbunden fei, dem Lehrftand nach feinen fittlihen An- 
orderungen zu entfremden. 

In jedem einzelnen Fall jet zu erwägen, ob ein entlaffener Se- 
minarift Kofort nad jeiner Entlaffung oder wenigitend vor Ablauf 
einer beftimmt ein für allemal feftzufegenden Frift im Schulamte 
beichäftigt werben dürfe oder nicht. 

Mit diefem Beihluß Fönnen wir und aus folgenden Gründen 
nicht einverstanden erklären. 

Zunädft wideripricht unferer Auflallung nach ein ſolches Ver⸗ 
fahren den Beitimmungen ded hohen Rejcriptd vom 1. Juni 1826, 
durch welche auch die interimiftiihe und aushülfsweiſe Beichäftigung 
eined foldhen Seminariſten ausgefchloffen ift. 

Abgejehen aber hiervon halten wir die Verwendung von vor 
Kurzem mit der höchſten Disciplinarſtrafe belegten Seminariften im 
Scduldienft für durchaus nachtheilig. Einem jeden vom Seminar 
verwiefenen jungen Mann bleibt ein Makel anhangen, gleichviel ob 
die Bereifung wegen eined leichten oder ſchweren Vergehens erfolgt 
if. Es muß das fittlihe Gefühl der Kinder wie der Eltern irritt- 
ren, wenn fie einen erft vor Kurzem durch Berweilung .aud dem 
Seminar beftraften jungen Mann ald ihren Lehrer und Erzieher 
vor ſich jehen. Sodann dürfte die Beichäftigung eines foldhen jun- 
gen Manned im Schulamt die durdy die Serweilung deffelben aus 
dem Seminar verfügte Strafe wenigftend theilmeife wieder aufheben, 
wenn er auch noch ſchwer wiegende Nachtheile zu tragen bat. 

Unferer unvorgreiflichen Anficht nad) darf aud) die interimiſtiſche 
Beſchäftigung eines verwieſenen Seminariften nur erfolgen, nachdem 
eine längere Zeit verfloſſen, in welcher derſelbe durch tadelloſe Füh⸗ 
rung feine Befſerung bewieſen bat. 

Ew. Ereellenz geben wir die hochgeneigte Entſcheidung in der 
vorgetragenen Angelegenheit anheim. 

Dad Regierungd- Präfidium. 
An 

ben Königlichen Staats- und Miniſter ber geiftlichen zc. 
Angelegenheiten Herrn von Miülhler Srcellenz zn Berlin. 

46” 
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283) Ginrihtung einer Seminar-Uebungs⸗Schule. 

(Anszug aus einem Reiſebericht.) 

A. Schuleinrichtung. 

Die Uebungsſchule ift eine 3Maffige. Kult III. umfabt B, 
Klaſſe II. 2 und Kl. I. 3 reip. 4 Jahrgänge. In der Un ertlalfe 

zäblte ich 45, in der Mitteltlaffe c. 20 und in ber Oberklaſſe 
und etlidhe Kinder. 

Jede Klaffe hat nach dem Lectionds Plan 26 wöchentliche Unters 
richtöftunden, außerdem finden ſich auf demfelben für die Knaben 
der Mittels und Oberklaſſe 2 Turn⸗ und für die erfte Abtheilung 
der Knaben der Oberklaffe noh 1 Weltkundeitunde In jedem 
Lehrzimmer hingen außer dem Lectiondplan auch Verzeichniſſe der 
Wochenſprüche, Lernftoffe, ſowie auch der Xiederverfe und Sprüche, 
die bei den Schulandacdhten verwendet werden, außerdem die heiligen 
ehn Gebote. In der Oberklaſſe fand ſich noch eine Papptafel mit 
er Ueberſchrift: Beftimmungen für den Beginn der Schule. Diefe 

Beltimmungen waren in 12 Säpe gefaßt. 
Jedes Lehrzimmer entpieit 2 MWanbdtafeln und einen Schul» 

ſchrank, 1 Kleiderrechen, 1 Stuhl. 
Die Wandkarten wurden auf dad Geftell der MWandtafel pelent; 

auch fanden fih 3 Nägel zum Auf ängen derjelben an der Wand, 
te Subfellten find braungelb, das Tiſchblatt aber ſchwarz; 

durch 3 Querbalken find fie am Fuß alle feit verbunden. Die Din- 
tenlöcher find zwar mit Blech audgelegt, aber doch ohne Dedel und 
die Dintenfäßschen ohne Pfropfen. 

Die Kinder wurden durchweg mit ihrem Taufnamen angerebet, 

BB. Wnterricht. 
1. Religtong- Unterricht. 

Ich hatte Gele enbeit, den Unterridht in ber bibliichen Ger 
fchichte der Unter un ittelklaffe, Katechiömus-Unterricht und Pe⸗ 
ricopen⸗Erklaͤrung in der Dberklaffe zu hören. Im der Unterllaffe 
unterrichtete der Hülfslehrer N. Er nahm die Geſchichte von Abras 
hams Berufung durch. Sein Unterricht erfchten mir friſch und Mar, 
ber Lehrton warm und herzlih. An geeigneter Stelle fteigerte ſich 
ber Unterricht zur Andacht und Anbetung, welde in dem Geſang 
des Verſes „So fei nun Seele feine‘ ihren Ausdrud fand. 

In der zweiten Klaffe gab der Uebungslehrer R. den Unter 
richt. Zu anfang der Stunde wurden die Seloiäten, bie Matth. 8 
erzählt find, wiederholt, worauf ald eigentl EN Aufgabe die Ger 
ſchichte vom Gichtbrüchigen behandelt wurde. Auf ganzes und theil⸗ 
weiſes Vorerzählen folgte Abfragen, Beiprechen und Nacherzählen. 
Zulegt wurden die Ergebniſſe des Unterrichtö im folgende Aufgaben 
zufammengefaßt: 
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a. zeigt, wie der Herr den Gichtbrüchigen tröftet. 
b. zeigt, mit welchem Glauben die Leute zu Kapernaum famen ? 
c. erzähle, wie ein Gichtbrücdhiger zu dem Herrn Jeſu gebracht 

und von ihm getröftet wird. 
Etliche Ichwerere Worte, wie Kapernaum, Gichtbrüchtger, hatte der 

Lehrer vor dem Unterriht an die Wandtafel gefchrieben; beim 
Sprechen derfelben zeigte er auf diejelben, ließ fie langfam und 
fchneller, von einzelnen und von allen ſprechen; er übte fie ein. 

Den Katechismus-Unterricht in der Oberklaſſe ertbeilte 
ein Seminarift. Er nahm dreierlei vor. Erſt ließ er etliche Sprüche 
auflagen, aus denen die Kinder bewielen, dab Gott allmädhtiger 
ah Himmeld und der Erben fei, ſodann fragte er das 6. 
Hauptitüd ab, wobei er die legten Fragen ausführlicher erörterte. 
Die Hauptaufgabe der Stunde war: Belpredhung der Worte, der 
„mir Leib und Seede.... und noch erhält.” Bet den Worten 
„mir Vernunft und alle Sinne” — half der beauffichtigende Director 
dem Seminariften aus und eröffnete den Sindern dad Berftändnif. 

Auch die Pericopen- Erklärung hatte ein Seminarift, wo» 
bei ebenfall8 der Director anwejend war. Zuerft erfolgte dad Auf⸗ 
jagen etlicher Sprüche aus den Cpifteln vom 2. bi6 4. Sonnta 
nah Trinitatis; ſodann löfeten die Kinder die Aufgabe: „Spri 
dich über dad Kirchenjahr aus“, worauf die Erklärung der Epiftel 
am 5. Sonntag nad Trinitatis folgte. Während der Beiprechung 
derfelben zeigten die Kinder, dab fie einen guten Fonds bibfifcher 
Kenntniffe und peittigper Erkenntniß befaßen. 

Das eintretende Gebet war immer kurz, Öelangver®, Moden: 
lied, Wochenſpruch reſp. Pfalmlection bildeten daffelbe. in freies 
Gebet vom Lehrer hörte ih nicht. 

2. Deutfhe Sprade. 

Die dritte Klaffe beftand für diefen Unterrichtögegenftand aus 
3 Abtheilungen, von denen 2 theils Beh theils jchrieben, die mitt- 
lere aber den Spruch aufſchrieb: „Befiehl dem Dann deine Wege 
u. |. w. — Abtheilung I. lad die am Morgen behandelte Gefchtchte 
von Abrahams Berufung in Wendeld biblihhem Hiftorienbudy und 
fchrieb dieſelbe nach voran egangener furzer, orthographiſcher Erör⸗ 
terung auf die —— Orthographiſche Fehler fehlten aber 
dennoch nicht, beſonders in der mittleren Abtheilung. Abtheilung III 
las auf der 3. Münſterberger Leſetafel und ſchrieb dann das Wort 
„laß“, welches jedoch nicht alle nachbilden konnten — die Verſuche 
ſcheiterten am ß —, und die, welche es ſchrieben, ließen den Unters 
ſchied zwiſchen Haar- und Grundſtrich nicht hervortreten. 

Zu einer andern Zeit hoͤrte ich von der zweiten Abtheilung der 
Unterflaffe das Gedicht „vom langſamen Schnecklein“ leſen, wobei 
mir als etwas Neues das Rückwärtsleſen der einzelnen Strophen 
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entgegentrat, eine Hebung, die, wie ich bald erfuhr, auch noch an⸗ 
derweitig in ber Mebungsfchule vorgenommen wird, damit ſich der 
Lehrer überzeugen fünne, ob ſich die Kinder auch wirklich die ein⸗ 
geinen MWortbilder eingeprägt haben, oder ob fie nicht etwa bloß zu 
een fcheinen, während fie Doch nur Auswendiggelernted berjagen. 
In der Mittelklaffe war ich bei der Beſprechung des Abendliebes 
„der Mond ift aufgegangen‘ zugegen. Die Stunde fing mit Wie 
derholung ber in einer Früberen tunde durchgenommenen 4 eriten 
Strophen an und. nahm folgenden Verlauf: 

a. Auffagen der gelernten Verſe, 
b. Wiederholung der Erklärung, 
c. Snhaltdangabe der 4 erſten Verſe, 
d. Uebung der Berdanfänge, 
e. Weiteres Vorlefen, 
f. Erflärung vom 5. Verſe an und 
g. Negheſen 
Die Kinder waren mit großer Aufmerkſamkeit und Friſche 

thätig und wußten ihre Sachen gut. Lehrer war ein Seminariſt 
unter Aufſicht des Uebungslehrers. 

Auch in der Oberklaſſe hoͤrte ich gumächt Volkslied » Erflärung, 
Zuerft wurde das Gedicht „der blühende Flachs“ wiederholt, wobei 
befonder8 3 Uebungen auftraten: 

a. Se einzeln und im Chor, 
b. Snbaltsangabe; fie erfolgte theilweiſe auch im Chor, 
c. Uebung der Verdanfänge. 
Sodann wurden nad Commando die Leſebücher vorgenommen 

und „dad Lied von der Ihönften Königin” in unterrichtlicdhe Behand» 
fung genommen. Hierbei hielt der Lehrer folgenden Gang inne: 

a. Vorſprechen des ganzen Gedichte, 
b. Borlefen des erften Verſes, 
©. Erklärung defjelben, 
d. Inhaltsangabe, 
e. Wieberholted Leſen von Vers 1. 
Ganz eben fo ging ed weiter von Vers zu Verb. 
Eine andere Stunde in diefer Klaffe bot mir Gelegenheit, aufs 

Neue die Wahrnehmung zu machen, daß bei fortgejepter ermerthung 
der Lefeftoffe zur Cinübung ber SR 

Sogen liniirtes Papter aus und ftellt die Aufgabe: Befchreibt euer 
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aber feinerlei Rath ald den: fchreibt es fo nieder, wie ihr es einem 
guten Freunde erzählen würdet. Sie thaten alfo, und das Nefultat 
war ein recht ertveuliches, Die Schrift war fauber und feft, die 
ortbographiichen Fehler auf den 2 bid 3 Seiten ſehr ſpärlich, felbft 
in der Zeichenjehun Tichen die Arbeiten wenig zu wünfcen übrig. 
Dabei war der Auddrud ein nad der Subjectwität der Kinder ans 
genehm mannigfaltiger. Ich lad die Arbeiten mit Vergnügen durch. 

3. Rechnen unb Raumlehre. 

Das Rechnen hörte ih in allen 3 Schulklaſſen. Abtheilung LIL 
der Unterklaffe bewegte fih im Zahlenfreid von 1—5. Ziffern wurs 
den noch nicht gelgrieben. 

Abtheilung II. zählte im Kreife von I—100 zu und ab, und 
Abtheilung I. rechnete addiren unbenannter Zahlen jchriftlih und 
mündlih. Die jchriftliche Beichäftigung der beiden untern Abthei—⸗ 
lungen beitand im Niederfchreiben der im Kopf geonnenen Refultate. 

In der Mittelflaffe übte Abth. IL. dad Nefolviren und Redu⸗ 
ciren ganzer Zahlen, Abtheilung I. das Dividiren benannter Zahlen 
Schriftlih und mündlid. Außerdem übte Abth. II. die Ter, Abth. I. 
die 24er Reihe in mannigfacher Weile. Die fchriftlihen Aufgaben 
wurden vor ihrer Köfung gründlich beiprochen, und letztere alfo ſorg⸗ 
fältig vorbereitet. Während des jchriftlichen Rechnens der einzelnen 
Abtheilungen ging je ein Schüler nad feitgeordneter Reihenfolge 
ftil an die Wandiofel und rechnete daran eine der geftellten Aufga⸗ 
ben in der vorgelchriebenen Form aus. 

Die Oberklafie beftand aus drei Abtheilungen mie die Unterklaffe. 
Abtheilung III. Einridhten der Brüche. 

n II. Multipliciren der Brüche. 
„ L. Indirecte Regeldetri. 

Alle drei Abtheilungen wurden theils muͤndlich, theils ſchriftlich 
beſchäftigt. Was mir in Klaſſe II. an gründlicher Vorbereitung und 
klarer Loͤſung der Aufgaben entgegengetreten war, ſowie auch das 
Rechnen etlicher Schüler an der Wandtafel, fand ich hier als eine 
feſtgeordnete durchgehende Methode des Rechenunterrichts wieder vor. 

Die Gewandtheit im Rechnen war bei vielen Schülern gut. 
Den Unterricht in der Raumlehre beobachtete ih eine Stunde 

lang in der oberflafte Es nahmen jedodh nur die Knaben daran 
Theil, während die Mädchen gleichzeitig weltfundliche Stoffe in das 
Aufichreibeheft fchrieben. 

Abtheilung J. fchrieb ind Diarium auf, was die vorherige 
Stunde von der Art und Begränzung der Flächen daran geweſen 
war, und führte f ln den Beweis zu dem Sape: innere Wech⸗ 
felmintel bei Parallelen find gleich. 

Abtheilung IL wurde über die Winkel belehrt und ſchrieb das 
Gelernte fodann ind Diarium oder auf die Tafel, während mit 
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Abth. I. obiger Beweis geübt, und fo eine weitere Belehrung Aber 
die Flächen gegeben wurde. 

4. Schreiben und Zeichnen. 

Die Handichriften der Kinder fand ich gut. Die Oberflaffe 
hatte weder bejondere Schönfchretbftunden noch Schoͤnſchreibhefte. 
n Stelle der legteren erijtirten „Auffchreibebefte”. Gewiſſe Stoffe 

für die Auffchreibeübungen wurden mit lateinifcher Curſiv⸗, andere 
mit deutſcher Surrenttorift gut eingetragen, nachdem fie für diefen 
Zweck befonderd vorbereitet worden waren. Fehlerhafte Buchftaben- 
formen waren mit farbiger Dinte verbefjert und den Kindern zu 
fortgefegter Hebung vorgelehrieben worden. 

Die Hefte waren in Form, Umſchlag, Anzahl der Linien auf 
der Seite, Breite ded Bruches und in den Löichblättern nicht über- 
einftimmend. 

Die Einübung der Iateinifhen Schreibichrift erfolgt fchon in 
der Mittelflaffe. 

Diefe beftand für dad Zeichnen aus 2 Abtbeilungen. Beide 
jeiäneten eine an die Wandtafel gezeichnete Pflaume und ein Zzaͤh⸗ 
iges Blatt, und zwar Abth. II. auf die Tafel, Abth. I. aber auf 
Papier. Nur office Wenige übten fich nach befonderen Vorlagen. 

Das Zeichnen der Pflaume wurde eine Zeitlang von der ganzen 
Abthetlung nah Commando, ähnlid dem Taktſchreiben, geübt. 

Die Dberlaffe zeichnete nur nad) Vorlegeblättern von verſchie⸗ 
bener Art und Schwierigkeit. Gin Knabe copirte mit ſchwarzer 
Kreide eine Landichaft, etliche Mädchen hatten niedliche Blumenbou- 
quets audgeführt. 

Ale Schüler geöneten auf Blätter. Die vollendeten Blätter 
wurden in einer Mappe aufbewahrt, die der Lehrer bei ſich behielt. 

Am Schluß der Stunde fammelte der Lehrer die mit dem Nas 
ni verfepenen Bletftifte, um fie privatim für die nähfte Stunde 
zu ſpitzen. 

enn ich nun noch einen Rückblick auf die in der Schule em» 
fangenen Eindrüde were fo heben ſich mir aus der Fülle der Ans 
—* beſonders folgende allgemeine Wahrnehmungen deutlich 
ervor: 

1) Wohlthuend und erfreulich war die Regſamkeit, Lebendigkeit, 
geiftige Friſche und Gewandtheit der Schüler. 

2) Die Sprachfertigkeit derfelben war größer, als ich fie bis das 
bin. innerhalb der Kreife der Elementarſchulbildung gelannt 
atte. 

3) Die Antworten vieler Kinder, namentlich im Religions⸗Unter⸗ 
richte, zeugten von einer bei Kindern wohl feltenen Tiefe des 
Berftändniffes; in biefelben wurden Gedanken und Beweid- 



129 

ftellen aufgenommen, welche, wie mir es fchten, felbft der 
Lehrer weder beabfichtigt noch erwartet hatte. 

4) Faft alle Antworten wurden in guten Säben gegeben. 
5) Die Privataufgaben ftellte der Lehrer immer am Schluß 

des Nachmittagsunterrichtd, fie wurden, wo es nothiwendig 
erichten, vorher beiprochen — die für dad Rechnen waren be⸗ 
reit8 vor Beginn des Unterrichts an die Mandtafel gejchrie- 
ben worden: alle Kinder fchrieben biefelben auf ihre Tafeln. 

6) Anzug, Antlig, Hände und Haare der Kinder waren fauber 
und ordentlich gehalten. 

7) Das Hinauögeben der Kinder erfolgte in guter Ordnung; 
vor der Hausthüre ftellten fie fich paarıweis unter den Augen 
des fie ein Stud Weges begleitenden Lehrerd an und gingen 
wohlgefittet nad Haus. 

— — — — — 

284) Friedrich Wilpelm Prümien- Stiftung für Ele; 
mentarlehrer im Regierungsbezirk Xrier. 

Aus Anlap der Anweſenheit Seiner Majeſtät ded hochſeligen 
Königs im Megierungdbezirt Trier im Sunt 1852 erlieh der Re⸗ 
gierungd-Präfident Sebaldt zu Trier eine öffentliche Aufforderung 
5 Beiträgen, um als bleibended Zeichen der Erinnerung an jenes 
reigniß auf dem höchſten Gipfel des Hochwalded, dem Erbed-Kopf, 

eine Warte, welche Königd-Warte benannt werden follte, zu errichten. 
In Folge deffen gingen etwa 1700 Zhlr. an Beiträgen ein. Als 
demnächtt der Ausführung ded Vorſchlags näher getreten wurde, ers 
ab fi, daß die Koften wegen der großen. Schwierigkeiten bei ber 

Beicafrun ded Baumateriald den Voranſchlag beträchtlich über- 
fteigen, und die Beiträge dazu bei Weitem nicht ausreichen würden. 

In Folge deffen ward beihloffen, die ulemmenge beachte Summe 
zur Gründung eined den Namen „Triedrih- Wilhelm: Stift» 
ung” führenden Yrämienfonds für Clementar-Schullehrer ded Re: 
glerungäbezirte Trier zu verwenden. Diefer Plan wurde auf die 
eshalb ergangene öffentliche Bekanntmachung von einer großen Zahl 

der Beitragenden lebhaft gebilligt und innerhalb des für etwanigen 
ln feftgejegten Präclufiv- Termind von feiner Seite anges 
ochten. 

Hierauf wurde von einer aus den beiden Schulräthen, 3 Schul⸗ 
infpectoren und 6 Lehrern beſtehenden Commifſion unter dem Vorſitz 
des Regierungd-Präftdenten Sebaldt ein Statut für die Stiftun 
ausgearbeitet, nach welchem aus den Revenüen des inzwilchen aut 
circa 1850 Thlr. angewachſenen Stiftungdfapitald verdiente Ele— 
mentars Lehrer und Lehrerinnen, welche mindeftend 25 Sabre im 
Amt Stehen und neben würdiger Führung in und außer dem Dienft 
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fih durch Pflichttreue, Eifer und gedeihlichen Erfolg um das Unter- 
richts- und Erziehungs» Wejen verdient machen, auf Vorſchlag der 
betreffenden Schulinjpectoren und Landräthe Prämien von 10 Ehfen 
erhalten jollen, welche nach Befinden auch öfter denjelben Indivi⸗ 
duen bewilligt werden fünnen. Die Verwaltung der Stiftung ſowie 
die Verleihung der Prämien wurde der Regierung vorbehalten. 

Die Stiftung erfreute fich von Anfang an bei den Kehrern des Be⸗ 
zirks lebhafter Theilnahme, und Seine Majeftät der König geruhten, 
auf den Antrag ded Minifterd der geiftlichen 2c. Angelegenheiten 
durch Allerhöchſte Ordre vom 9. September 1857 die Stiftung zu 
enehmigen und zu geftatten, daß diejelbe „Ariedrih- Wilhelm: 
St ftung‘ genannt werde. 

Inzwiſchen iſt die Sahreseinnahme der Stiftung einfchließlich 
eined Beitragd von 400 Thlen, welchen der Lehrer-Berein zu Trier 
aus dem Ertrag der von ihm herausgegebenen Schulbücher zu An» 
fang des Jahrs 1865 augejant bat, auf 667 Thlr. geftiegen. Hier» 
von wird ftatutenmäßig z zur Dedung etwaiger Audfälle und zur 
Vermehrung ded Stiftungd-VBermögend reſervirt, und außerdem en 
etwa 20 Thlr. zu Verwaltungskoſten ab. Der alddann zu Prämten 
verfügbar bleibende Betrag iſt noch fo erheblih, dab der Minifter 
der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten durch Verfügung vom 9. October 
1865 die beantragte Erhöhung des Prämienſatzes von je 10 Thlen 
auf je 15 Thlr. genehmigt hat. 

285) Berfauf von Schreibmaterialten an Elementar- 
ſchüler feitend der Lehrer. 

Auf die an dad Königlihe Staats⸗Miniſterium gerichtete und 
von bemjelben vefjortmäßig an mich abgegebene Boritellung vom 
2. v. M. eröffne ih Ihnen nad näherer Prüfung, daß, da nad 
dem Reſcript vom 8. a 1842 (Berwaltungd- Miniftertalblatt 
von 1842 Seite 90) den Glementarlehrern in Heinen Städten und 
auf dem Lande geftattet ift, ihren Schülern Schreibmaterialien ledig. 
lich für den Schulbedarf zu verlaufen, Ihre Befchwerde über bie 
auch im Uebrigen zutreffende DOberpräfidial-Berfügung vom 8. Aus 
guft c. für begründet nicht erachtet werden Tann. 

Berlin, den 19. October 1865. 

Der Minifter der geiftlichen 2c. Angelegenheiten. 
« In Bertretung: Lehnert. 

ben Bucbinder Seren N. 

31542. U. 
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286) Empfehlung der „Choralkunde“ von Döring. 

Der Mufikdirector G. Döring zu Elbing bat kürzlich unter 
dem Zitel ‚„ Choralfunde in drei Büchern‘ bei Th. Bertling in 
Danzig ein Werk herauögegeben, welches nad dem Gutachten ber 
biefigen Königlihen Alademte der Künfte zur Anfchaffung für bie 
evangeliihen Schullehrer-Seminarien J empfehlen iſt. 

Das Königliche Provinzial⸗Schul-Collegium benachrichtige ich 
hiervon zur entſprechenden weiteren Beranlaffung, 

Berlin, den 21. November 1865. 

Der Mintfter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 
In Vertretung: Lehnert. 

An 
fümmtliche Königliche Provinzial-Schul-Enllegien. 

32,368. U. 

IV. Elementarichulwefen. 

287) Aufgabe und Ziel der einklaffigen Volksſchule. 

Der Seminarbirector Dr. Schneider in Bromberg bat unter obigem 
Titel einen aus ber Berathung des Seminarlehrer-Eollegiums bervorgegangenen 
Aufſatz, ausprüdlih als Rathichlag und Handreichung für die Lehrer bezeichnet, 
veröffentlicht. Der Lehrplan ift auf die einfachflen Biele und bie ſchwierigſten 
äußeren Schulverbältnifie berechnet. 

Mit Weglaffung der 88. 6. bis 15., welche ben Lehrftoff fir ben Religions⸗ 
unterricht bezeichnen, lautet der Plan folgendermaßen: 

Allgemeiue®,. 

Grundſatz. 

8.1. 
Bet Aufftellung ded nachfolgenden Lehrplans ftellte fich das 

Lehrer-Sollegium eine Schule vor, welche mit allen den Schwierig- 
feiten zu kämpfen hat, deren Ueberwindung bisher im Departement 
Bromberg nit möglih war; als da find: 

Unregelmäßiger Schulbeſuch; 
Armuth, Unordnung, Unbildung des elterlichen Haufe; 
Ungebildete Sprache der Schüler; 
Write Ausdehnung der Schulbezirfe ; 
Abgeſchloſſenheit des Lehrer von allen Mitteln zur Weiter⸗ 

bildung ; 
Miſchung der Klaffen. 
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Es erflärt unter Berückfichtigung alles deffen das vorgefchlagene 
Denfum für abfolut erreichbar. 

zädtige Lehrer, deren Schüler regelmäßig jur Schule fommen 
und deren Klaffen nicht überfüllt find, finden Zingerzeige zur Wei« 
terbildung der Schüler. 

Der Unterridt in Abtheilungen. 

$. 2. 
Die Schule gliedert fi in drei Abtheilungen. 

Anm. a. Daß ed auch in ber einflalfigen Schule nicht anders 
möglich ift, die Kinder zu fördern, ald, indem man fie im 
Gruppen zufammen nimmt, wird zugegeben, aud von den 
Regulativen. Grundzüge p. 75. al. 3. 

ber der Lehrer verfällt oft in Gefahr, die Schule da⸗ 
durch aufzulöjen, daß er fie erft in fo viel Gruppen ald 
Jahrgänge, allmälig in fo viel Abtheilungen, wie Kinder, 
dertb ittert. Die Folgen dieſes —2— ſind erſichtlich: 

nterricht, Schule hören auf; es entſteht eine Menge von 
Autodidacten; der Willfür, der Trägheit, der wiflentlichen 
Selbittäufhung des Lehrers find Thür und Thor geöffnet. 
Deshalb muß fi der Lehrer unter ftrenge Selbſtzucht 
nehmen, und Died geſchieht, wenn er ſich ftreng an drei 
Abtheilungen bindet und fein Kind weiter führt, ebe 
e8 dad vorangegangene Penſum abfolvirt hat. 

. Die drei Abtheilungen find: 
e Novizen, 

bie kleineren, 
bie großen Kinder. 

In einer geförderten Klaffe werben diejenigen Kinder, 
welche das dritte Penfum abjolwirt haben, ehe fie confir- 
mirt find, eine vierte Abtheilung bilden. 

8. 3. 
Der unterften Stufe gehören die Kinder von 6—8 Jahren. 
Der mittleren die Kinder von 8—11 Sahren. 
Der oberften die Kinder von 11—14 Sahren. 
Die Zahlen find approrimativ. Das Regulativ vom 3. Okto⸗ 

ber 1854 verlangt, daß das Lefen in einem Sabre erlernt werde 
(p. 69 nl. 2); und das ift bei jeder Methode möglihd. Da fid 
die Kinder aber biöweilen erft fiebenjährig zur Schule finden, ba 
viele Kinder erft in der Schule reden lernen, fo mußten zwei Fahre 
ir ‚die Unterftufe angenommen werden. Es können aljo auch 
ebenjährige Kinder in der Mittelabtbeilung, achtjährige noch in ber 

unterften vorlommen. 

Q” 
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8.4. 

Die drei Abtheilungen werben gleichzeitig unterrichtet; zum 
Theil in denfelben, zum Theil unter Benugung des Helferſyſtems 
in verichiedenen Gegenftänden (Grundzüge p. 75, al. 5); es neh- 
men entweder alle Abtheilungen an der Unterweijung bed Lehrerd 
Theil, ober ed werben eine ober mehrere derjelben fill beihäftigt, 
während die andern unterwiefen werden. Es iſt möglich, den Reli» 
glomäuntereicht jo zu ertheilen, daß alle Kinder von 8—11 Jahren 
eſchäftigt find. 

Anm. a. Die Frage nady der Halbtagsſchule fommt bier nicht in 
Betracht; ed wird aber natürlich überall die einflaffige 
Volksſchule als die ſchwerer zu behandelnde in's Auge ge- 
nommen. 

b. Es ift zuläffig, ſtellenweis geboten, während des Unler- 
richte der einen Abtheilung eine andere ſtill arbeiten zu 
laffen; 3. B. können im Rechnen die beiden erſten Ab- 
theilungen gemeinfam unterwiefen werden; fie können aud) 
an der Unterweilung der Kleinen Theil nehmen; dieſe 
aber brauchen ihren Lehrer für fi; fie Fönnen nicht beim 
Rechen» oder Lejennterricht der Großen zuhören; während 
desſelben haben fie zu jchreiben, Striche zu machen a. |. m. 

c. Helferdienft ift neftattet, aber der Helfer darf nie lehren; 
er hat nachzufehn, vorzuzeigen, zu dietiren, auf Ruhe zu 
halten. 

Die Lehrgegenftände. 

8.5. 

Die Lehrgegenftände für jede Volksſchule find: 
Religion, 
Deutih: Sprechen, Lefen, Schreiben, 
Zeichnen, 
Rechnen, 
Heimathöfunde, 
Singen. 

Die Heimathöfunde, im Anſchluß and Lefebuch ertheilt, umfaßt: 
Weltkunde, Erdkunde, Naturkunde. Karten und Abbildungen find 
dafür unerläßlich: aber der Lehrer kann ſie ſelbſt zeichnen, wo bie 
Gemeinde fie nicht Faufen kann. | 

Befouderes. 

I. 
Religions-Unterricht. 

ic. 
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u. 
Der beutfhe Sprahunterridt. 

Methodiſches. 

F. 16. 
Der deutſche Sprachunterricht iſt anf jeder Stufe Uebung im 

Sprechen, Im Leſen und im Schreiben. Es ift daranf zu 
—* daß jede dieſer Uebungen mit den andern im organiſchen Zu— 
ammenbang bleibe, und daß ein gleihmäßtger Fortſchritt in ihrer 
Ausbildung gehalten werde. (Grundzüge p. 69. al. 4.) 

Die Sprehübungen. 

8. 17. 
Die Sprehübungen erfordern feinen abgefonderten Unterricht 

Grundz. p. 70 al. 7), fondern fie fallen in die deutſche Sprach⸗ 
tunde, leiten den Unterricht im Leſen und im Schreiben ein, beglei= 
en ihn und treten nur in folchen Zeiten, wo der Schulbeſuch durch 
ingende Berbältniffe ein unregelmäßiger ift, befonders in den Vor⸗ 

ergrund. 
8. 18. 

Die Sprechübungen beginnen an den einfadhiten und den Kin- 
dern zumeilt befannten Gegenftänden, fchreiten zu Gruppen, Zuſam⸗ 
menftellungen, Bildern u. dergl. fort und führen biö zu ben fern 
liegenden Segenftänden der Weltkunde. Sie heben damit an, das 
Kind zur richtigen und deutlichen Ausſprache eined jeden Wortes 
und zum correcten Auddrud feiner Gedanken im einfahen Sape zu 
erziehen (Unterftufe); fie lehren ed, die Unrichtigleiten im Bebraude 
der Wortformen, jowie in der Bildung des Saped zu überwinden 
und fi in ganzen, zujammengelehten und Aal, Sätzen 

a auszudrücken (Mittelſtufe), und ſie führen ed endli in, daß es 
feine Mutterfpradhe jelbitftändig zu gebrauchen Haba eine Gedan⸗ 
fen zu ordnen wiſſe und Aufanitaenhängende Sprachſtücke reproducis 
ren Tönne (Oberftufe). Grundzüge p. 70 al. 8. 

Spradlehre. 

$. 19. 
Der Unterriht in der deutſchen lee tritt nicht als 

theoretiſcher Unterrichtögegenftand auf, fondern iſt in biefen ebun⸗ 
gen enthalten. Auch werden die in der Volksſchule vorkommenden 
grammatiſchen Erklärungen erſt auf der Mittelſtufe eingeführt. 

Hier ift e8 Sache des Lehrers, dad Kind die einzelnen Wort- 
klaſſen unterfheiden zu lehren und e8 mit den bauptfäclichften Ver: 
änderungen der Worte, ald Bildung der Mehrzahl, Beugung, Stei- 
gerung und Abwandlung, (Declination, Comparation, Conjugation) 
elannt zu machen. 
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Auf der Oberftufe lernt das Kind den Sap, feine Theile und 
feine Arten kennen. (Regulativ vom 1. Dftober p. 27. al. 4.) 

Lefeunterricht. 

8. 20. 
Für den eigentlichen Xejeunterricht bleibt dem Lehrer die Wahl 

zwiſchen der Schreiblefemethode und der Zautirmetbode (Grundzüge 
p. 69 al. 3); legterer wiederum eben fowohl in ihrer älteren Form, 
wie in derjenigen, weldhe fie dur den Director Grüzmacher erhal- 
ten bat. 

jr darf voraudgefegt werden, daß nur nod die allerälteften 
Lehrer die Buchftabirmethode treiben. Den Berfudy mit der Saco- 
tot'ſchen Methode dürfen fi) nur die begabteften Lehrer erlauben, 
un aud) diefe nur dann, wenn ihre Schule jehr regelmäßig bejudht 
wird. 

S. 21. 
Melche Methode nun auch der Lehrer einichlagen möge, jo muß 

von ihm verlangt werden, daß alle gine Schüler nad den erjten 
wei Schuljahren zujammenhängende Spradhftüde leſen und ganze 
ätze Schreiben können; und zwar müfjen die Kinder nicht nur von 

der Vorſchrift, oder von der Fibel abichreiben, ſondern auch einen 
ihnen vorgefprocdhenen oder von ihnen gebildeten Sap ohne Vorfchrift 
richtig auffchreiben fönnen. (Grundzüge p. 69, 70.) 

$. 22. 
Auf der Mitteljtufe find die Kinder dahin zu bringen, daß fie 

anze Sprachſtücke in gebundener und ungebundener Rede in deut⸗ 
cher und lateinifcher Schrift ohne Anftoß Nnmvigtig leſen; rer 
und lateiniſche Schrift geläufig — ein kurzes Dictat nach⸗ 
en und ein nach Form und Inhalt leichtes Sprachſtück ſelbſt⸗ 
tändig niederſchreiben können. 

g. 28. 
Auf der Oberſtufe müſſen die Kinder jedes größere Schrift⸗ 

ftüd, auch ein foldyes, das ihnen bis dahin fremd war, mit Ausdrud 
note und leicht zu leſen verftehen, fofern der Inhalt beffelben dem 
Lebenskreis des Schülers nicht zu fern liegt. Ste müffen jedes 
Dictat richtig nachſchreiben und zujammenhängenbe größere Sprach⸗ 
ftüde, wie mündlich, fo auch ſchriftlich reprobuciren können. 

8. 24, 
Auf allen drei Stufen werden geeignete Sprachſtücke poetifcher 

Form, auf den beiden oberen aud) hrofaifche nad) vorangegangener 
ausführlicher fachlicher Beiprehung von den Kindern memoritt. 

$. 25. 
Der Schretbunterricht ift auf jeder Stufe Unterriht im Schön- 

ſchreiben und Nechtichreiben; der Forticritt bat fi weſentlich in 
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der gefteigerten Sicherheit, a en und Gewandtheit ji 
“ zeigen. Cine bejondere Sorgfalt ift auf den Inhalt der Vorſchr 
ten zu wenden und werden diejelben auch dazu benupt werden kön⸗ 
nen, durdy Darbietung guter Muſter den Kindern einige Sicherheit 
in der Anfertigung gelchäftlicher Formeln und Auffäpe beizubringen. 
(Grundzüge p. 70 al. 2, p. 71 al. 2.) 

III. 
Der Zeihen-Unterridt. 

Methodiſches. 

2 
“ 

$. 26. 
So wie der Sprachunterricht die Aufgabe hat, das Ohr und 

die Zunge ded Schülers zu bilden, fo fol der Zeihenunterriht dad 
Auge und die Hand bilden, und wie der Schreibunterridht in erfter 
Linie den Kindern eine beftinnmte Fertigkeit aneignet, dies aber nicht 
vermag, ohne fie zum Bewußtſein len zu bringen, was fie thun, 
fo iſt auch der Zeichenunterricht, wie ſehr die Bildung einer ficheren 
und gewandten Hand fein nächſtes Ziel ift, auf jeder Stufe mit ge- 
eigneten Sprechübungen zu verbinden. Die Aufgabe diefer Beſprech⸗ 
ungen tft, das Kind zu einer ficheren und Maren Erkenntniß und 
Unterjheidung der Formen und Maaße der Dinge, unter denen es 
lebt, zu erziehen, (Regulativ vom 1. Oktober p. 40 al. 8). 

Es wird demnach ein Zeichenunterricht, welcher Die Kinder eins 
Ich und. gedankenlos mit Abmalung von allerlei Vorlegeblättern be⸗ 

ſchaͤftigt, und deſſen Refultat darin befteht, daß wenige Kinder eine 
emliche Yertigteit in der Darftellung von Zeichnungen erlangen, 
te ind Auge fallen, während die allermeiften gar nichts lernen, von 

der Vollsſchule ausgeſchloſſen. 

Der Lehrgang. 

8. 28. 
Auf der Unterſtufe fügt ſich der Zeichenunterricht in denjenigen, 

welcher dem Schreiben, Sprechen und Leſen gewidmet iſt, ein, und 
pet nur den Zwed, der Heinen Hand eine gewiſſe Fertigkeit in ber 
und von Linien zu geben und dad junge Auge zu einer 

Vorſtellung von dem Bild zu bringen. Dazu reiht aud, dab Dad 
Kind die beim Schreiblefeunterricht befprocdhenen, an der Wandtafel 
in einfachen Linien vorgezeichneten Gegenftände, fo gut es kann, auf 
der Schtefertafel na selchne: 

Die meiſten Fibeln, namentlih die von Otto Schulz und bie 
von Fr, bieten ſolche Bilder. 29 

Die Mittelftufe zeichnet in beſonders dazu angeſetzten Zeiten 
einfache geometriihe Figuren abwechſelnd aus —* Hand und mit 
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Lineal und Maaß. Es kommen der Reihe nad) dad Duadrat, das 
regelmäßige Achteck, das regelmäßige Sechseck und der Kreis zur 
Behandlung. Dur Theilung von Seiten, durch Ziehen von Hülf- 
linien, durch egläihen einzelner Theile der Figur entitehen Schön- 
beitöformen und Zebendformen. 

. 80. 
Ziel diefer Stufe ift die Fildung einer cap Hand und Die 

Unterweifung im ®ebraud der einfadhiten Snitrumente, wie Lineal, 
Maaß und Zirkel. (Grundzüge p. 13 al. 1.) 

Bei den Beiprehungen ber vorfommenden Operationen wird 
das Kind die grade Linie, gleiche, ungleiche, gleichlaufende und ungleich 
Ianfende Linien; ebenjo rechte, ſpitze und Kumpfe Winkel; Dreiede, 

Vierecke, regelmäßige Figuren, den Kreid und deſſen Hülfslinien 
und Winkel kennen und unterfcheiden lernen. Dabei wird ſich ip 
eine klare le u von der Gleichheit der Linien und Winkel, 
von ber Gleichheit und Gongrueng Der Figuren einbilden. 

© In der oben beſchriebenen Ausdehnung und in ber bezeichneten 
Anſchaulichkeit gehört die Raumlehre in die Volksſchule; was dar- 
über hinausgeht, wie Definition, Beweidführung, Lehrſatz, Formel 
u. dgl. ift ausgeſchloſſen. 

. 38. 
Auf der Oberftufe hat das Kind zuerit vorgegeichncte Figuren 

nach gegebenem verjüngtem oder erweitertem Maßſtabe nachzuzeichnen, 
darauf bat ed geometrifhe Anfichten von einfach geftalteten Gegen- 
tänden nad) gegebenem nie Darzuftellen. Solche Gegenftände 
ind Zimmergeräthe, Gartenflächen, Kohnhänfer, Kirchen, Gebäude 
nberhaupt; urz Körper, welche grade Kanten und große Flächen 
darbieten. In den Zeichnungen erben Conturenſchatten eingeführt. 

Dad gemeinfame und allen Kindern erreichbare Ziel ift ein noch 
ee Gebrauch der Geräthe, eine gewandte, leichte Hand und ein 
harfed Auge für die Merkmale der Form und deren dal e. 
Dabei wird das Kind eine klare Vorſtellung von der Aehnlichkeit 
der Figuren gewinnen. 

8. 35. 
Während auf diefer Stufe an fi ſchon dem Lehrer eine große 

Manntgfaltigkeit der Bewegung und Auswahl gelaffen wird, ift 
fähigen Kindern das weitefte Zeld aufgethan. Sie werden im Zeich⸗ 
nen von Plänen und Grundriſſen geübt, zur Anlegung von Karten 
angeleitet; weiter haben fie fchwierigere geometrijche Formen zu⸗ 
ſrmengeſegt Anſichten darzuſtellen, endlich die Gegenſtände fort- 
ſchreitend nach der Beſchreibung aus dem Gedächtniß nach eigner 
Erfindung zu zeichnen. 

47 
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$. 86. 
Geförderte Lehrer thun mit befonderd begabten Schülern den 

legten Schritt, indem fic diefelben zur peripectivifchen Betrachtung 
und Darftellung einfacher geometriicher Körper anleiten und zu der= 
jenigen anderer Förperlicher Gegenftände führen. 

Die Ausdehnungen der Körper werden dem Kinde gegeben, von 
ihm gemefjen, nad dem Augenmaß geihäpt. Ste werden erjt ge- 
nau feftgehalten, ſodann nad) verjüngtem oder erweitertem Maßſtab 
genommen. Ebenſo wird audy hier von der Copie zur Darftellung 
des Befchriebenen, zu der des Bekannten fortgefchritten. den 
Zeichnungen werden Schattirungen von Flächen angebradt. Die 
Beſprechung macht die Kinder mit den einfachen Körpern, wie 
Wirten Säule, Kegel und Kugel und mit deren Maßverhältniſſen 
ekannt. 

§. 37. 
Der ſo betriebene Zeichenunterricht kann auch von einem Ip 

ertheilt werden, defjen eigne Hand wenig geübt ift; auch bedarf es 
zu demſelben nur jehr einfacher Lehrmittel. Zur Veranſchauiichung 
deſſelben und zur Erleichterung für Lehrer und Schüler wird der 
Seminarlehrer Weiland eine ſtufenweis geordnete Folge von Vor⸗ 
legeblaͤttern herausgeben. 

IV. 

Der Rechen⸗Unterricht. 

Die Unterſtufe. 

§. 38. 
Das Penſum der Unterabtheilung bewegt ſich im Zahlenraum 

von 1—100, und zwar fo, daß zuvörderfſt alle Operationen in einem 
Heinen Zahlenraum, an den Grundzahlen, vorgenommen werben. 
Ob diefer mit 10 begrenzt, oder ob die 10 um einige Zahlen über- 
ichritten werde, bleibt dem Lehrer freigegeben, weſentlich tft nur, daß, 
wenn Leptered geſchieht, Do die Zahlen 11, 12 u. ſ. w. nur als 
Mengen von Einheiten behandelt werden dürfen. Sobald dad Kind 
die Zahlen von 1 bi8 10 refp. 12 bilden und mit ihnen operiren 
gelernt hat, madht ed dieſelben Webungen, wie an ihnen, innerhalb 
des Zah enkreiſes von 1 bis 100 durch. 

.39. 
Das Rechnen wird auf Bier Stufe ausfchlieglid als Kopfredh« 

nen geübt, und Tafel und Stift fommen nur zum Zwede der Unter 
weiſung im Ziffernjchreiben in Gebrauch. Wie klares Denken und 
rihtiged Sprechen überhaupt ein wejentlicher formeller Bildungs⸗ 
wed bei dem Rechenunterricht ift (Grundzüge p. 71 al. 7), fo ift 
erſelbe für die jüngften Kinder feiner Form nad ganz vornehmlich 

Spredhübung. 
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8. 40. 
Schon innerhalb des engften Zahlenkreiſes lernen Die Kinder 

mit gleihbenannten und ungleihbenannten Zahlen arbeiten und aller- 
lei Aufgaben aus dem bürgerlichen Leben rechnen, fo weit fit dieſe 
merke des ihnen bekannten Lebenskreiſes bewegen und fo weit fie 
innerhalb der vier Grundrechnungsarten und durch Berftandesichlüffe 
gelöft werden können. (Grundzüge p. 71 al. 6.) 

Die Mittelftufe. 

. 41. 
Auf der Mittelſtufe wird ect das Penfum der untern wieder⸗ 

bolt, darauf aber das auf ihr angewendete Verfahren auf den unbe- 
- grenzten Zahlenraum übertragen. Es wird au hier nur im Kopfe 

gerechnet und ebenjo der Sprehübung beim Rechen-Unterricht ein 
befonderer Fleiß zugewendet. Schriftliche Se häigung findet in 
der Art Statt, daß die Kinder eine Folge von Aufgaben, die ihnen 
zum Audrechnen gegeben find, aufzeichnen und dann bie im Kopfe 
gewonnenen Refultate vermerken. 

§. 42. 
Die Aufgaben werden ebenfalls dem bürgerlichen Leben entnom⸗ 

men und chließen auch diejenigen Erempel ein, welche ald Durch⸗ 
Ihnittörechnung, Reduction, Reſolution, jogenannte Regel⸗de⸗Tri, 
Zindrechnung u. dgl. bejonderd behandelt zu werden pflegen. Zur 
ans der Zahlkraft werden indeß aucd Aufgaben in reinen Zahlen 
gelöft. 

$. 43. 
Erft, wenn die Kinder ded unbegrenzten Zahlenraumd mädhtig 

geworden, zu einiger Zahlfraft gelangt und geübt find, die Löſun 
einer Aufgabe felbitftändig zu finden, lernen fie die Aufgaben hab 
der bekannten Weile des Tafelrechnens fchriftlich zu löfen. Daß fie 
darin zu einer gewiffen Sicherheit und Fertigkeit kommen, ift das 
Ziel der Mittelttufe. Es kommt dabei feineöwegd darauf an, daß 
große und vielſtellige Zahlen, lange und ſchwere Exempel zur Aus» 
rechnung gelangen, —* darauf, daß der Schüler eine klare Ein- 
fiht in das richtige Verfahren gewann und Aufgaben löjen lerne, 
die ihm im Leben begegnen werden. 

Die Oberftufe. 

. 44. 
Der Oberftufe bleibt die Siederhotung, dad en Gebiet 

bed Bruches und deijen Anwendung auf die bürgerlichen Rechnungs⸗ 
arten. Die Aufgaben werden jo gewählt, daß fe eine erhöhte An⸗ 
forberung an dad Nachdenken der Schüler ftellen. Beiſpiele, welde 
den Gebieten der jogenannten Mifchungdrechnung, Geſellſchaftsrech⸗ 
nung 2c. angehören, werden binzugenommen. 

47° 
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Befonderd geförderte Kinder werden mit den &lementen bed 
Decimalbruchs wentgftend foweit befannt gemacht, daß fie Chauſſee⸗ 
fteine lefen und an ihnen die Entfernung ausrechnen können. _ 

Aufgaben algebraifcher Natur kommen zwar auf jeder Stufe 
vor, dody haben die eigentlichen algebraiichen Exempel, deren ölung 
natürlich ohne Formel geichieht, ebenfalld bei geförderten Kindern 
ber Oberftufe, refp. nur bet folden, ihre vorzügliche Stelle. 

Hinzuziehung anderer Lehrgegenftänbe. 

$. 45. 
Auf jeder Stufe werden geeignete Beifpiele von Raumberech⸗ 

nung vorfommen. Auf den oberen Stufen muß ein gejchidter Leh⸗ 
rer auch ſolche aus den verfchiedenen andern Disciplinen, indbejondere 
aud der Länder: und Böllerfunde und der Naturlehre einzuführen 
verftehen. 

Uebungshefte. 

§. 46. 
Uebungshefte in den Händen der Schüler werben beim Rechen⸗ 

unterricht die Diöciplin fördern und dem Lehrer die Möglichkeit ge⸗ 
währen, mehrere Abtheilungen gleichzeitig in Thätigleit zu ſetzen und 
ſich jedesmal bei einer von ihnen wirflich lehrend zu verhalten. Es 
werden die Uebungähefte von G. Weiland empfohlen. 

V. 

Boaterlands- und Naturkunde. 

Die Unterrichtsform. 

$. 47. 

Der welttundlidhe Unterricht kann in einer recht umfaſſenden 
Weiſe betrieben werden, ohne dab es dazu einer befonderen Lehr: 
ftunde bedarf, wenn nur die Sprehübungen ordentlid vorgenommen 
und die Sprachſtücke verftändig gelejen werden. (Grundz. p. 73 al. 2.) 

Die elementarfte Form ber Darflellung. 

8. 48. 
Die Clementarbegriffe aller diefem Gegenftande untergeordneten 

Disciplinen gehören in die Sprehübungen und die Bilderflärungen 
der unterften Stufe. Hier werden dem SKinde die Vorftellungen 
von Dorf und Stadt, von Fluß und Meer, von Duell und Münb- 
ung, von Derg und Thal, von heute und geftern u. dergl. mehr 
gegeben. pier ernt es in der Beiprechung der ihm befannten Thiere 
die wejentlichen Merkmale des Säugethiered, des Vogels, des Fiſches, 
ber Imphibie und des Wurmes kennen, die Hauptarten der Pflanzen 
Icheiden, die Mineralten beachten, fein Auge zu Sonne, Mond und 
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Sternen erheben; es merkt ſich die Jahreszeiten, ohne felbft zu be- 
merken, daß ed in dieſen Dingen unterwiefen werde. 

Das Lefebud. 

8. 49. 
Sobald dad Kind aus dem Lefebuch lernen Tann, muß ed mit 

den Hauptſachen der einzelnen Diciplinen der Vaterlands- und der 
Naturkunde befannt gemadt und in den Stand gejeht werden, Aus⸗ 
funft über diejelben zu geben. Wo der Unterricht, an das Lefebuch 

. angeihloffen, nur gelegentlich der Sprachftunden ertheilt wird, wird 
fih der Unterfchted der Oberſtufe von der mittleren vornehmlich in 
gründlicherer und freierer Aneignung des Stoffes zeigen. 

Geſchichte. 

8. 50. 
In der Weltgefchichte müflen die Kinder von den alten Egyptern, 

Aſſyrern, Chaldäern, Griechen und Römern fo viel erfahren, um 
bie biblifche Gefchichte von Joſephs Erhöhung bis zu Pauli Mar- 
tyrium verftehen zu fönnen. Sodann find fie mit der Voͤlkerwan⸗ 
derung, den Sreuzzügen und der deutſchen Reformation befannt zu 
machen. Kerner müflen fie aus der ältern vaterländtichen Geſchichte 
über Albrecht den Bär, Waldemar, Friedrich I., Joachim I. und IL, 
Johann Sigismund und den geben Kurfürften Auskunft zu geben 
wiljen. Bon den preußiichen Königen, von dem fiebenjährigen Kriege, 
der Erwerbung Preuptich- Polend und von dem Befreiungskriege 
werden fie Genauered zu lernen haben. 

Geoͤgraphie. 

8. 51. 
In der Geographie müfjen die Kinder, fobald fie die erften 

Begriffe gewonnen und fobald fie gelernt haben, ſich zu orientiren, 
unterwiejen werden, eine Karte zu lefen, von der Geltalt und ber 
Bewegung der Grde, der Entftehung der Taged- und Jahreszeiten, 
dem Unterſchiede der fünf großen Himmelsſtriche, Re enſchaft erhal- 
ten. Sodann haben fie die 5 Weltmeere, die 5 Erdtheile, die aller- 
bedeutendften Staaten und Städte der Erde, die größten Gebirge 
und Ströme zu lernen und an der Karte zu finden. Die Anſchau⸗ 
ung gewinnen fie durch die ihnen im Lejebuch gebotenen Einzel⸗ 
bilder. Endlih find fie mit dem preußifchen Staat und in dielem 
mit der Heimatöprovinz genauer befannt zu machen. 

Naturiunde. 

8. 52. 
In der Naturkunde haben die Kinder die wichtigften Mineralien 

nach ihrer Art, wo es wejentlich tft, nach ihren Beftandiheilen, 
nad ihren Kräften und ihrem Gebrauh im Haus und in der 
Werkſtätte kennen zu lernen. 
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Sie find mit dem Bau und den Hauptbeftandtheilen der Pflanze 
vertraut zu machen und haben die Anſchauung von ihnen und ihren 
wejentlihen Unterſchieden an der Betrachtung der in ihrer Heimat 
vorfommenden Giftpflanzen, der einheimiſchen Nuppflanzen und 
Dbftbäume zu gewinnen. Bon ausländiichen Pflangen find ihnen 
die in der Beitigen Schrift zumeift genannten, wie Delbaum, Fei⸗ 
genbaum, Palmen, Geber, Yfop, ferner diejenigen Culturpflanzen 
u befhreiben und womöglid in Abbildungen ai zeigen, deren Pros 

Bukte bei und täglid im Brauch find, wie die Baummollenftaude, 
der aeg), der Kaffeebaum, dad Zuderrohr u. f. w. 

on Thieren haben die Kinder nee zuerft Die einheimifchen, 
fodann die in der heiligen Schrift meiftgenannten, endli die für 
da8 Culturleben der Menfchen wichtigen kennen zu lernen. Bei der 
Behandlung kömmt ed darauf an, dab die Aufmerkfamteit des Schü⸗ 
lerd auf die Lebensart des Thiered (Ameife), auf den Dienft, den 
es bei feinem Leben oder nad dem Tod den Menfchen leiftet und 
auf die Weiſe diejed Dienſtes (Biene, Seidenraupe) und auf die 
wunderbaren Erſcheinungen des thierifchen Lebens (Schmetterling) 
gerichtet werde. 

Endlih Tann ed der Schule nicht wall werden, die Kinder 
über die widhtigiten (atmotpbärt en) Erſcheinungen und Kräfte 
der Natur und über Diejenigen Erfindungen des Menſchen, welche 
auf fie berechnet find, zu unterrichten. 

VL 
Gefang. 

8. 58. 
Im Gefang hat die Unterftufe 5, 

die Mittelftufe 15, 
die Oberftufe 20 

Choralmelodien und eine gleiche gab! von Volksliedern einzuüben 
(vergl. Grundzüge p. 72 al. 1, 2, 3). Die Choräle find aus den 
im Regulativ vom 1. Oktober p. 42, 43 verzeichneten 50 Melodien 
zu wählen. 

Empfohlen werden: 
E. Richter: unterrichtlich geordnete Sammlung von Cho⸗ 

rälen und Liedern; 
Carow hundert Choräle, 3 Hefte, neu herausgegeben von 

Drath; 
Erk: kleiner Liederkranz. 

Die Unterftufe ſingt nur nach dem Gehör, die beiden obern 
auch nad Noten oder nad ae Auf jeder Abtheilung find Die 
Schüler dahin zu bringen, daß fie felbftftändig und auch einzeln 
einttimmig richtig und fertig fingen können. , 
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8. 54, 
Mit den Kindern aller drei Stufen find Theile der landes⸗ 

kirchlichen Liturgie einzuüben. Die untere Abtheilung wird einzelne 
Säge, wie „Ehre jet Gott in der Höhe ꝛc.,“ die mittlere alle in 
dem Gotteödienft vorkommenden Chöre, die oberite deren vollftändige 
Ausführung zu lernen haben. 

230 Audzug aus dem Verwaltungsbericht über das 
lementar= Schulmwefen im Regierungsbezirk NR. 

Imneres Schulweſen. 

Die Fortentwickelung des innern Schulweſens auf dem Grund 
der Schul⸗Regulative iſt fortgeſetzt Gegenſtand des eifrigften Stre⸗ 
bens der Regierung, und wie mit vollem Grund gejagt werden kann, 
fämmtlicyer evangeliicher Kreis⸗Schul⸗Inſpectoren und der Mehrzahl 
der Zocal- Schul » Snipectoren. 

Allerdings Im ter: 
1) dad VBorbandenjein vieler alten Lehrer, welche theild nicht 

die erforderliche Vorbildung befigen, theild nicht im Stande 
find, fich die richtige Unterrichtöweife anzueignen, 

2) die Verſchiedenheit der Sprachen, 
3) der an vielen Orten jehr mangelhafte Schulbeſuch 

Hinderniffe, welche erft mit der Zeit ganz ober theilweiſe zu beſei⸗ 
tigen fein werben. 

Der Unterricht im Allgemeinen. 

Im Allgemeinen ift über die Methode und Erfolge des Unter- 
richts Folgendes zu bemerken: 

1) In der Auswahl und Anordnung des Unterrichtöftoffes fehlt 
ed oft an einheitlicher Geftaltung, jo daß der Zwed, dem die 
Schule dienen fol, nicht zur Haren und energifhen Durch⸗ 
bildung kommt. 

2) In der Verarbeitung des Unterrichtäftoffed mangelt baufi die 
eiſtige Durchdringung und das ſelb ſtaͤndige Verſtändniß. 
an findet fich äußerlich mit gedächtnißmäßiger Aneignung 

ab. Es macht fidy died ‚namentlich bei der bibliichen Ge⸗ 
ſchichte, dem Katechismus und dem Kircyenlied, aber auch 
beim Inhalt des Lehrbuches geltend. 

3) Weil nicht conjequent auf Verftändniß hingearbeitet wird, fo 
fehlt es auch meiſt an der noͤthigen ſprachlichen Pflege, ſo⸗ 
wohl an correcter Ausſprache, an einem langſamen, deutli⸗ 
chen und lauten Sprechen, wie auch an finngemäßer Beto⸗ 
nung und an Fertigkeit, dem felbitftändig Gedachten einen 
entiprechenden und vollftändigen Ausdrud zu geben. 
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4) Die Unterrichtöwelfe ift in formeller Hinficht bet vielen Leh⸗ 
rern mangelhaft. Die Kragen werden falſch, unzutreffend 
und nadhläffig gebildet. Die Kunft, durch ragen die Sache 
rich zu entwideln und bie Schüler folgerichtig und Mar auf 
em kürzeſten Weg in den Inhalt einzuführen, wird felten 
audreichend gefunden. 

5) Man liebt dad Doctren und Vortragen und ergeht fih ges 
machlich in der Sache, ſpricht viel, ftatt Die Kinder zum kur⸗ 
zen, gebdanfenmäßigen Ausdrud zu bringen, lehrt viel und 
verfäumt dad Zufammenfaffen, dad Kirtren von Crgebniflen 
und da8 Ginüben des Gelehrten. Daher —* —*— bei 
treuen und ſonſt geſchickten Lehrern die Leiſtungen nicht in 
dem richtigen Verhaͤltniß zu der aufgebotenen Mühe und Zeit. 

6) Die meiften Lehrer verfteben nicht die Kunft des Prüfens, 
Sondern gerathen in das Unterrichten, anftatt kurze, umfafe 
jende Aufgaben zu ftellen und dieſe als die feiten Örgebnifle 
e8 früheren Unterriht3 von den Schülern felbftftändig be» 

antworten zu laffen. Diefed zufammenhangd- und darum 
werthlofe Wiffen zeigt 16 namentli auch in Geographie, 
Geſchichte und Naturkunde. 

7) Die mechaniſche Lefefertigfeit wird meiſt erreicht; jedoch Fehlt 
oft da8 Berftändnig und ein dem angemeflener sehrvortrag. 

8) Die biblifhen Geſchichten werden in ihrer Tiefe und frucht⸗ 
baren Beziehung auf das innere Leben nicht überall erfchloffen. 

Dafeibe gilt vom Katechismus, felbft da, wo er zur Folie 
der jpgenannten Glaubens⸗ und GSittenlehre gemacht wird. 

9) In der Handichrift wird meiſt Genügendes, zum Theil fehr 
Gutes geleiftet. 

10) Choralgefang und Volkslied find im Allgemeinen gut. 
11) page en feblt e8 vielfah an einem zwedmäßigen Zeichenun⸗ 

errichte. 
Hiernach ergiebt ſich, daß bie Regulative im Ganzen zwar nad 

ber ftofflichen Seite hin eine genügende Beachtung gefunden haben, 
obgleih auch in dieſer Hinfiht noch Nißgriſe vorkommen; was da⸗ 
gegen die methodiſchen Geſichtspunkte für Verſtändniß und Darles 
gung, Denken, Antchauen, Sprechen und —— — des Inhaltes 
anlangt, ſo muß dafür ebenſo noch Vieles geſchehen, wie in den Un⸗ 
terklaſſen durch einen geiſtig weckenden und fichere Ergebniſſe in den 
Elementen erzielenden Unterricht ein feſter Grund fuͤr die weitere 
Bildung zu legen iſt. 

289) Vertheilung der täglichen Unterrichtsſtunden. 

Die allgemeine, ſowie die Schleſiſche Provinzial⸗Schul⸗Geſetz⸗ 
gebung ordnet an, daß bie —e—— auf Bor- und Na 
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mittag vertheilt, und nur die Mittwoch⸗ und Sonnabend-Nachmittage 
unterrichtöfret gelaflen werden follen. 

Sm Widerſpruch mit dieſer Peſtinwung Dei fih für viele 
Schulen bed Departements die Praxis gebildet, daß ſämmtliche Lehr⸗ 
ftunden unmittelbar hintereinander, oder doch nur mit Eintritt einer 
verhältnigmäßig Turzen Paufe abfolvirt werden. Bereitd mehrfad) 
und von verjchiedenen Seiten ber find ald dadurch bedingte Mik- 
ftände hervorgehoben, daß bei einer foldhen Einrichtung theild die 
leibliche und geiftige Friſche der Lehrer für die lebten Unterrichts: 
ftunden ermattet, theild die Schulzeit vielfach ftörend in die Ord⸗ 
nungen des häudlichen Lebens, zumal in Betreff der gemeinſchaft⸗ 
lichen Mittags-Dtahlzeit, eingreift. Auch find felbft die täglich freien 
Nachmittage für manche Lehrer die DVeranlaffung geworden, daß 
diefelben entweder mit zu vielen dem Schulamt fern liegenden Ges 
idhäften fi belaftet oder zu vielfachen Verkehr außer dem Haufe 
—55— und ſomit in einer oder der andern Weiſe der für die ge⸗ 
eiblihe Audrichtung des Amtes erforderlichen inneren Stimmun 

und Sammlung, ſowie der geordneten Fortbildung für ihren Beruf 
—5 und der ſpeciellen Vorbereitung für jede zu ertheilende 
Lehrſtunde ſich je länger deſto mehr entfremdet haben. 

Für dieſe Mißſtände eine allgemeine Remedur durch Zurück⸗ 
führung der urſprünglich geſetzten Ordnung zu veranlaſſen, haben 
und biöher manche andere Verhältniſſe gehin ert, indem theild der 
in unjferm Departement drüdend fühlbar geweſene Mangel an ord⸗ 
nungdmäßig gebildeten Lehrern, theild dad Vorhandenſein vieler 
Doppel»: Schul. Syfteme die vollftändige Regelung der betreffenden 
Schulverhältniffe an zu vielen Orten vorerft noch unmöglich machte. 
Dracpbem nunmehr aber durch die Errichtung und mehrjährige Wirk: 
ſamkeit des zweiten Bezirld- Seminars in Reichen bach DR. die 
wenigftend allmälige Befeitigung des Lehrermangeld geiiden: und 
in weiterem DVerfolg unferer Gircular-Berfügung vom 23. Juli 1861 
die bei weiten größte Mehrzahl der Doppel-Schul-Syiteme aufge- 
hoben ift, veranlaflen wir die Herren Superintendenten ded Depar- 
tementd, zunächſt binnen 3 Monaten eine überfichtliche Nachweiſung 
A setzefenben Sculverhältniffe an und einzureichen, aus welcher 
ich ergiebt: 

1) in welden Schulen der Unterridt Vor» und Nachmittags 
ertheilt wird; 

2) in welden dieſe gefeglich angeordnete Einrichtung aldbald 
wieder ind Leben geführt werden Tann; 

3) an welchen Schulorten befondere Iocale Berhältniffe obwal⸗ 
ten, unter weldyen diefelbe zunächft noch wird weiter hinaus: 
gefhoben werden mülfen. 

In Betreff der ad 2 und 3 anzuftellenden Erwägungen bes 
merken wir bier noch Folgendes: 
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a. Kür die Schulverhältniffe größerer Kirchdörfer T: mehrfach 
eltend gemacht, ed fei in en Nachmittags häufig vors 
ommenden kirchlichen Amtöhandlungen, bei weldyen der zugleich mit 
einem Kirchenamte betraute Lehrer zu fungiren habe, der Schul« 
unterricht Vormittags zu abjolviren. Es kann Died ald allgemein 
richtig nicht anerkannt werden. Es ſteht vielmehr thatjächlich feft, 
dag auch in jehr großen Kirchdoörfern eine Vertheilung des Unter 
richt auf die Vor⸗ und Nachmittagäftunden jeher wohl angänglid 
if. Theils nämlich können die betreffenden kirchlichen Amtshand⸗ 
lungen von den Herren Geiftlichen, zumal für Die Zeiten der größeren 
Tagedlänge, jo angejept werden, daß fie erft nad dem Schluß ber 
Schulſtunden ihren Anfang nehmen, wie dies in einzelnen Yällen 
auch von dem Königlichen Sonfirtorlum auddrüdlich angeordnet wors 
den iſt. Theils kann in den kürzeren Wintertagen bie jept vielfach 
mißbraͤuchlich zur Regel gewordene Abjolvirung bed Unterrichts in 
den Vormittagsſtunden bet folden Vorkommniſſen, welche ſtets meh⸗ 
rere Tage vorher dem Lehrer bekannt find, als vereinzelte Ausnahme 
bin und wieder zugelaffen werden. Und wo, wie in ben größeren 
ftelt And gewoͤhnlich, bet den Ortsſchulen auch Adjuvanten ans 
geftellt find, wird eine entiprehende Vertheilung der Schularbeit 
auf den Haupt» und den Hülflehrer resp. eine vertretungsweiſe zu 
ermöglidhende Combination einzelner Schüler » Abtheilungen in bes 
jonberen derartigen Fällen ein angemeſſenes Ausfunftämittel darbieten 
oͤnnen. 

b. Ebenſowenig, als die ad a. bezeichnete, iſt die andere Be⸗ 
hauptung ſtichhaltig, daß im Kirchdörfern den Cantoren bie Nach⸗ 
mittage zu Uebungen der kirchlichen Sänger- oder Muſik⸗Choͤre frei⸗ 
gelaffen werben müßten. Ginige Stunden an den ſchulfreien Mitt 
woch⸗ und Sonmabend-Rachmittagen werden hierau binlängliche Zeit 
darbieten, und foweit erwachſene Gemeinde⸗Glieder bei dieſen Uebun⸗ 
en betheiligt find, werden in deren Intereſſe kaum andere, als 
Mbend- resp. Sonntag-Nahmittag- Stunden hierzu verfügbar fein. 

c. Größere Entfernung eingejchulter Dörfer von dem Schul» 
orte wird während der Zeit ber kürzeren Wintertage bie 
vollftändig geſetzliche Regelung diejer Sade beeinträchtigen, da bie 
entfernter wohnenden Kinder noch bei Tage das elterlidhe Haus wies 
der müſſen erreichen koͤnnen. Doc wird bie in folden Faͤllen gu 
zulaffende zeitweife muönabme nur auf das durch die Nothwendigkeit 
gebotene gen fte Maaß befchränft werden müflen. 

d. Einzelne Ausnahmen werden auch für Adjuvanten, welchen 
Die Berforgung beſonders weit entfernter auewärtiger Schulen ob» 
liegt, nicht umgangen werben können. Doch bedingt keinesweges 
jebe derartige Schulverforgung eine foldhe Ausnahme. Bielmehr 
eſteht an manchen Orten, wo bie von den Abjuvanten zu verſor⸗ 

gende Nebenfchule in einem andern Theile des Dorfed oder in einem 
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nicht allzumweit entfernten andern Ort fich befindet, die Einrichtung, 
daß der betreffende Hülfslehrer um die gemöhnlide Mittagdzeit in 
die Wohnung ded Hanptlehrerd und Nachmittagd von da in feine 
Schule zurücdkehrt. Im Intereffe der Gewöhnung an eine beftimmt 
geregeite häusliche Lebensordnung, zumal binfichtlich der Zamilien- 

emeinſchaft für die täglihe Mittagd- Mahlzeit, ift dringend zu 
wünſchen, daß unter Verhältniffen der bezeichneten Art dieje Ein» 
richtung, ſoweit nur irgend thunlich, Plag greift. Der Mangel einer 
regelmäßigen Mittagd-DOrdnung ift fchon manchem mit der Ber- 
forgung einer auswärtigen Schule betraut gewejenen Hülfslehrer 
zum großen Unjegen geworden. | 

e. Wo Ausnahmen von der in Rede ftehenden gefeplichen Regel 
nicht vermieden werden können, muß doch zwilchen der Verjorgung 
der einzelnen Klaſſen mindeftend eine volle Stunde frei gelaffen 
werden. Died muß auch da gefchehen, wo wegen des theilweiſe noch 
andauernden Lehrermangeld die dreiklaſſige Verſorgung eimer über« 
fülten Schule von nur einem Lehrer unter entiprechender Vermeh⸗ 
rung der täglichen Lehrftunden durch unfere Giccular - Verfügung 
vom Eh Fanuar 1860 auf Zeit von und zugelaffen resp. anges 
ordnet ift. 

egnip, den 21. November 1865. 
Königliche Regierung. 

Abthetlung für Kirchen» und Schulwelen. 
Circulare 

an ſämmtliche Herren Superintendenten 
des Liegnitzer Regierungs⸗Bezirks. 

290) Beleuchtung eines Angriffes auf den gegenwärti— 
gen Stand der Volksbildung in Preußen. 

In der Nr. 273 der Berliner Reform befindet ſich folgen⸗ 
der Artikel: 

„Wir wieſen ſchon neulich darauf hin, wie gerade in den Amtsgebieten be⸗ 
kannt conſervativer Schulräthe die Durchſchnittshöhe der Vol!sbildung, wie 
fich dieſe bei ber Rekrutirung ermittelt, gar ſchlecht beſtellt ſei. Die „Lib. 
Corr.“ beleuchtet dieſe Thatſache noch von einem andern Standpunkt aus, in⸗ 
dem ſie ſchreibt: In der letzten Sitzung des Abgeordnetenhauſes machte bei den 
Berhandlungen des Stats für den Unterricht die Thatfache ein peinliches Auf⸗ 
fehen, daß in ben Provinzen Preußen und Poſen eine verhäftmigmäßig fehr 
große Zahl von Lefens und Schreibens unkındigen Rekruten fi vorfinde. Ju 
er Provinz Preußen Tonnte ber ſechſte Rekrut weber leſen noch fchreiben. Bei 

weiteren Nachforfchungen ergab fih nun, daß glüdlicher Weile zwijchen den 
Besoinzen Preußen und Bofen und den anderen Srovinzen ein fo großer Unter⸗ 
ſchied beftebe, daß im Durchichnitt von allen Preußiſchen Rekruten erſt etwa 
der 18. Mann bes Lefens und Schreibens unlundig if. Ein weiteres Nach⸗ 
rechnen führt aber auf die politifch wichtige Thatfache, daß die Zahl ber 
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bes Lefens und Schreibens unkundigen Verfonen bei ber Refrutirung ber Jahre 
1851 und 1652 im ganzen Staate bo noch geringer war, als fie jegt iſt. 
Damals war erft bei dem 21. Mann biefe Borlommniß vorhanden. Demnach 
hätte unfere Volksbildung vom Jahre 1851 bis zum Yahre 1864 wicht allein 
feinen Kortichritt, fondern einen bedenklichen Rückſchritt gemadt. Ale Er- 
HMärung darf man wohl die eine Thatfache fefthalten, baf bie Leute, die im 
Sabre 1851 zur Rekrutirung kamen, ihre Schulbildung in den Jahren 1838 bie 
1845 erhalten hatten, alfo noch unter dem Cinfluß bes aufgellärten Syſtems 
bes Altenftein’ichen Miniſterinms, und bevor bie firchlihe Reaction eingetreten 
oder doch zur vollen Wirkfamkeit im Schulmefen gelangt war. Die jungen 
Leute, die 1864 zur Rekrutirung gekommen find, baben ihre Schulzeit durch⸗ 
ſchnittlich in den Jahren 1850 bis 1858 gehabt, alfo in ber Blüthezeit ber 
politifchen und kirchlichen Reaction. Die Früchte berfelben Tiegen jetzt alſo 
vor. (Aehnliche Folgen aus gleicher Urfache zeigen ſich jet in den höher ger 
bifdeten Kreifen, unter ben jüngern Lehrern, Aerzten, Wichtern, felbft in Der 
Unfelbfifändigleit der von jüngern Kräften bebienten Preſſe.)“ 

In diefem Artikel wird, was die Rejultate der Volksbildung be- 
trifft, der Einfluß „des aufgellärten Syitemd des Altenfteinichen 
Miniſteriums“ und der „der politiichen und kirchlichen Reaction‘ 
gegenüber garen Eine ſolche Gegenüberftellung ift nit neu; nur 
wird der Sache durch verartige Stich- und Schlagwörter wenig ge⸗ 
dient. Zur richtigen Beurtheilung der hier wieder angeregten Frage, 
die aber nicht im Gegenſatz, fondern ald die Weiterentwidelung zu 
formuliren tft, welche die Volksſchule und die Volksbildung in Preußen 
ſeit dem Altenfteinichen Minifterium pefunben bat, tft von Seiten 
der Regierung dad nöthige Material nicht vorenthalten worden. 
Wir verweilen in diefer Beziehung auf die Mittheilungen im Cen⸗ 
tralblatt pro 1861 ©. 135 f. und 1863 ©. 161f. So lange bie 
bier mitgetheilten Thatfachen nicht als unrichtig nachgewiefen find, müſ⸗ 
fen Behauptungen, wie in dem obenftehbenden Artikel der Reform 
als nicht autreffend und unberechtigt angejehen werden. Die bejon- 
dere Bezugnahme dieſes Artifeld auf die Provinz Preußen läht es 
aber zur beifern Beleuchtung der Sache nicht unzweckmaͤßig erſchei⸗ 
nen, auf folgenden Gegenſtand zurüdzulommen. 

Sehr bald nah dem Aufbören des Altenfteinfhen Minifte- 
riums, unter dem 3. April 1841, richteten die Provinzialftände des 
Köntgreichd Preußen eine Dentihrift an des Königs Majeltät, in 
weldyer die feitherige Entwidelung und Wirkfamkeit der Lehrerbil⸗ 
dung und der Boltafäule beleuchtet und um Abhülfe ſehr bedenklicher 
Mängel und Ginjeitigteiten gebeten wurde. Auf Grund der darü« 
ber von den Regierungen der Provinz erftatteten Berichte wurde in 
dem Miniſterium der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten ein Promemoria 
auögearbeitet, dad wir als einen nich en en Beitrag zur 
Geſchichte des Volksſchulweſens bier abdruden laſſen. 

„In der Denkſchrift vom 3. April d. J. ſprechen die Provin⸗ 
tale Stände bed Konigreichs Ha die Behauptung aus: „daß 
—* die Anlage neuer Landſchulen, für die Erweiterung und beſſere 
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Einrichtung der vorhandenen, fowte für die Dotirung der Xehrer in der 
Provinz Areußen mit beträdhtlihem Aufwand gejorgt worden jei, 
ohne daß die Land-Tugend im Allgemeinen in ihrer Ausbildung ent» 
ſprechend vorgejchritten wäre." 

Die Grunde diefer Erſcheinung follen 1) in der Wahl der Un- 
terrichtögegenftände und 2) in der Art, wie diefelben in den Schu- 
len behandelt werden, aufzufinden fein. 

In Betreff der Wahl der raobie und Seldiät wird bemerkt, 
dab häufig Sprachlehre, Geographie und Geſchichte vorzugsweiſe 
um Gegenftand des Unterricht gemacht, dagegen ein gutes, ein 
Fön Leſen und die Einprägung verständlicher Verfe und Kern- 
prüche verfäumt werde, während doc neben dem gründlichen Un- 
terriht in. den Lehren der Religion, im Schreiben, Rechnen und 
einer auf dad praftifche Leben unmittelbar angewandten Naturlehre 
vor Allem ein fertiged, geläufiged Lejen Hauptziel und Hauptzwed 
bed Elementar⸗Unterrichts bleiben müffe. 

Mad 2) die Behandlung der Unterrichtd- Gegenftänbe angeht, 
jo wird behauptet, dab die Seminariften, durch ihre Borbildung auf 
einen höheren, mehr den Wiſſenſchaften zugewandten Standpunkt 
gefübrt, mit einzelnen ihrer Schüler über einen gewillen Kreis von 

enntniffen binaudgingen, und dadurd dem gründlichen Unterricht 
der übrigen, weniger fähigen Kinder entzogen würden; Diefed Stre- 
ben berieben werde oft noch durch die Einwirkung ihrer unmittel- 
baren Vorgeſetzten befördert. 

Die Stände tragen deöhalb darauf an: „dab in Betracht des 
geringen Erfolges ded auf dad Landſchulweſen verwandten großen 
Aufwanded der Lehrplan für die Landſchulen ſowohl ald feine An- 
wendung der Prüfung einer gemifchten Commilfion, an welcher zur 
Bertretung der aus dem praftifchen Leben genommenen Anfidhten 
auch Stände Theil nehmen dürfen, unterworfen werde.“ 

Ste erwarten von biefer Mafregel 1) einen den Verſtandes⸗ 
träften, der Neigung und dem künftigen Lebendberuf der Kinder an- 
gemefjenen Unterricht, 2) eine entiprechende Vorbildung der Semi⸗ 
nariften, und 3) die Entwwerfung eined Handbuchs für den geſamm⸗ 
ten Clementar » Unterricht. 

Nach den vorliegenden Berichten der betreffenden Frigigen 
Feglerungen iſt in Uebereinſtimmung mit dem Provinzial-Schul⸗ 
Collegium als Ziel der in Rede ſtehenden Schulen feſtgeſetzt: 
1) Beim Religions-Unterricht: 

a. möglichit genaue Bekanntſchaft mit den bibliichen Geſchichten 
des Alten nnd Neuen Teftaments, joweit diejelben zur För⸗ 
derung eineß fittlichen und frommen Lebenswandels geeignet find. 

b. richtige Auffaffung der chriftlichen Glaubend und Sitten- 
lehre, geknüpft an die Erlernung des kirchlichen Katechismus, 
begründet durch Bibelftellen, erläutert durch erbanliche kirch⸗ 
liche Gefänge. 
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Hierauf werden in den einzelnen Regierungsbezirken wöchentlich 
5 bis 7 Stunden verwendet. 
2) Beim Unterridt in der Mutteripradhe: 

a. richtiges und möglichft fichered Sprechen der deutichen Sprache. 
b. fertiged Leſen in derfelben und Hebung in dem Wiedererzäh- 

len und Crläutern des Gelefenen. 
c. ſchriftliches Darftellen von Wahrnehmungen, Beobachtungen 

u. |. w. in dem Vorſtellungskreis der Kinder, Fertigung 
von ſchriftlichen Beſtellungen, Heinen Briefen und Ned» 
nungen. 

d. Kenntniß und Uebung in der Rechtſchreibung und Kenntniß 
der Redetheile, Sprachlehre. 
10 bi8 12 Stunden wödentlid). 

3) Beim Unterriht im Rechnen: 
a. auf Anſchauung begründete Einficht in die Zablenbegriffe und 

Sablenverhältnille, ſoweit foldye im gewöhnlichen Leben vor⸗ 
ommen. 

b. Fertigkeit zunächſt im Kopfrechnen von Aufgaben des gemei- 
nen Lebend, dann auch ſchriftliche Behandlung der Aufgaben 
mindeſtens bis zur Verhältnig- Rechnung (Regel de tri) dann 
auch bis zur Gejellihaftd- Rechnung. 
4 bis 5 Stunden wöchentlich. 

4) In den gemeinnüpigen Kenntniffen: 
a. Geographie. Unentbehrlihe geographiſche Worbegriffe und 

daran gefnüpfte Kenntniß der beimathlichen Gegend und der 
Provinz; wo es audführbar iſt, auch überfichtliche Kenntniß 
ded ganzen Preußiſchen Staated und Europa's. 

b. Ir t I. eihigte der Provinz Preußen und ded Preußi⸗ 
en Staates. 

c. Naturkunde. Kenntnig der Pflanzen und Thiere, welche in 
der Umgebung ded Schulorted zu finden find, fowohl der 
ſchädlichen, ald aud und zwar befonderd der nützlichen und 
anwendbaren. Kenntniß der wichtigften Himmelserſcheinun⸗ 
en und deren Veranlaſſungen. 
bis 4 Stunden wöchentlich. 

5) Formenlehre. Uebung im Darftellen gradliniger und gemifchter 
Figuren, zunäät für diejenige Zeit in Anwendung zu bringen, 
wo der Lehrer eine Abtheilung der Setbftbefhähigung über« 
laſſen muß. 
1 Stunde wödentlid. 

6) Schoͤnſchreiben. 
Fertigkeit im gefälligen Abjchreiben mit deutſchen und lateini⸗ 
ſchen Buchſtaben, Geubtheit im Nachfchreiben dictirter Sätze. 
4 bis 5 Stunden woͤchentlich. 
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7) Geſang. 
a. Fertigkeit im einftimmigen Gefang der gangbarften Kirchen- 

lieder und einiger anftändiger, erheiternder Lieder. 
b. Hebung im zwei, dreis und vierftimmigen Gefang. 
2 Stunden wöchentlich. 
Hierzu kommt noch in vielen Schulen Unterricht in weiblichen 

Dandarbeiten.. 
Wenn man biejen Unterrichtöplan nach dem Zweck, der in den Gle« 

mentarjchulen für die ländliche Sugend erreicht werden ſoll, beurtheilt, fo 
en ih im Ganzen feine erheblichen Einwendungen gegen denjelben- 
machen. 

Die Erweckung religiöſer und ſittlicher Geſinnung, von der 
Kenntniß der chriſtlichen Glaubenslehren getragen, Anregung zur 
eigenen Wahrnehmung, richtige Auffaſſung des Geleſenen, Anleitung 
zum richtigen neh, einige Sertigfeit in jchriftlicher Darftellung der 
Gedanken, Sertigleit in den Rechnungen des gewöhnlichen Lebend, — 
dad gehört zu dem Unerläßlichiten, was in der Volksſchule geleiftet 
werden muß. 

Dieſem Zweck find von den 30 wöchentlichen Lehrſtunden mehr 
ald zwei Drittheile gewidmet, da auf die Religiondlehre, Leſen, 
Schreiben und Rechnen mehr ald 20 Stunden fommen. Die vor- 
ſchriftsmäßige Kenntniß in diefen Gegenftänden ift daher auch ald 
dad geringiie Map von Kenntniffen für die Entlaffung aus der 
Schule vorgefchrieben; die anderen Unterrichtögegenftände dürfen nicht 
eher behandelt werden, bis jene zu einiger Fertigkeit gebracht find. 
Es wird eingeräumt, daß die durch den Unterrichtäplan geftecten 
Gränzen von einzelnen, dünfelvollen Lehrern überjchritten jein mö- 
gen; allein Die Regierungen find darauf bedacht geweſen, dies j% 
lei abzuftellen, wenn e8 zu ihrer Kenntniß gekommen iſt; indbe- 
—* die Sprachlehre in einzelnen Fällen zu weit getrieben 
worden, und beim Unterricht in der Geographie, Geſchichte und Nas 
turfunde biöweilen mehr a ein Prablen mit einzelnen Schülern . 
bingearbeitet worden, als auf Klare Erfaffung und ſichere Aneignung 
ded Nothwendigiten von allen Schülern. Alles dies ift indeften in 
den legten Fahren wegen der von den Regierungen getroffenen Maß- 
regeln feltener der Fall geweſen. 

Für den Unterricht in der deutfchen Sprachlehre find in man- 
hen Schulen, und für den Unterricht in der Geographie, Gefchichte, 
Naturkunde in allen Lectiondplänen 3 bejondere Stunden angeje t. 
Wenngleich die Lehrer von den Regierungen angewiefen find, dielen 
Unterridht an den Leſeunterricht anzuſchließen, r lange die Schule 
in den weſentlichſten Unterrichtögegenitänden noch nicht Genügendes 
leifte, jo liegt doc) offenbar grade in der Anordnung diefer bejonde- 
ren Stunden für die Lehrer die nächte Verfuchung, jene Hauptge- 
genltänbe zu vernachläffigen, und in diefen aus Eitelkeit ihr eigenes 

iffen zu zeigen, über die Gränze hinauszugehen und ohne Erfola 
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in folden meiſtens ſehr zahlreichen, aus vielen Abtheilungen beite- 
ftehenden Volksſchulen für das minder Wichtige thätig zu fein. Es 
Iheint nothwendig, den ſyſtematiſchen Sprachunterricht in befonderen 
Stunden dur‘ eine beftimnte Verfügung von den Landſchulen, 
wenn diefe nur Cine Klafje haben, ganz auszufchließen und vorzu- 
Ichreiben, daß fowohl diefer ald auch der Unterricht in der Geogra- 
bie, Geſchichte und Naturkunde in diefen Schulen nur mit dem Les 
Rn verbunden und auf dasjenige befchränft werde, was in dem Le⸗ 
ſebuch enthalten ift. 

Hiernach würden dem Religiond-Unterricht 6, dem Leſen, ein⸗ 
ſchließlich des Sprach⸗, und bed Unterrichts in gemeinnüpigen Kennt» 
niffen 12, dent Rechnen 5, dem Schreiben 5 und dem Gejang 2 
wöchentliche Stunden zu widmen fein. Für die Formenlehre bedarf 
ed einer bejonderen Stunde nicht, da die Anichauung und Darftel- 
lung der Figuren abtheilungdweife in ftiler Beichäftigung der Kin- 
der erfolgen Tann. 

Als Leſebücher find eingeführt der Kinderfreund von Wilmfen, 
von Rochow, von Zerrenner, von Hempel, von Vetter und Preuß, 
der legte von allen Regierungen ald der befte anerkannt, weil er be⸗ 
ſonders geeignet tft, Geift und Gemüth anzuregen, und bie für den 
Kreid der niederen Volksſchule nöthige Kenntnig in Geſchichte, Geo⸗ 
peapbie und Naturkunde mittbeilt. In den Tatholiihen Schulen 
ft größtentheild der auf —— des verſtorbenen Skeitbilchofe 
von Srmeland verfaßte Ermeländiihe Kinderfreund eingeführt. Die 
Regierung in Marienwerder empfiehlt für katholiſche Schulen die in 
Coͤln herausgekommene Bearbeitung des Rochow'ſchen Kinderfreun- 
des von Matthias. Ein dringendes Bedürfniß zur Abfaſſung und 
Herausgabe eines neuen Leſebuchs iſt in keinem Fall vorhanden. 

Die Reſultate des Schulunterrichts werden im Allgemeinen als 
öchft wohlthätig bezeichnet, ſo daß ein großer Theil der heranwach⸗ 
enden Jugend —* urch Kenntniß und Fertigkeit, durch geiftige Le⸗ 
endigkeit und Sinn für Weiterbildung auszeichnet; es wird —8* 

auch nicht in Abrede geſtellt, daß immer noch viele Schulen hinter 
den geſtellten Forderungen zurückbleiben, ſelbſt hinter dem Nothdürf⸗ 
tigſten im Leſen, Schreiben und Rechnen und in der Aufellung der 
Religionslehre, fo daß die von den Ständen gerügten Mängel al 
lerdings theilweiſe noch vorhanden find, die Erfolge des Volkdunter⸗ 
richts bet allem Streben nady dem Beſſern doch noch nicht überall 
fihtbar bervortreten. Allein die Gründe liegen nicht, wie die Stände 
lauben, allein und vorzüglih in dem Unterrichtöplan und in ber 
rt, wie die Unterrichtögegenftände in den Schulen behandelt wer« 

den, fondern in anderen Verhältniſſen. 
Den genügenderen Zuftand der Schulen und die befferen Re—⸗ 

ſultate dertelben leiten die Regierungen aus dem Umſtand ab, daß 
die Zahl der in den Schullehrer- Seminaren gebildeten Lehrer von 
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Jahr zu Jahr zunimmt; denn fie ftimmen darin überein, daß nad) 
ben wiederholt ftattgehabten Reviſionen die Schulen der im Semt- 
nar gebildeten Lehrer den Vorzug vor anderen verdienen; daß in ih- 
nen die Schüler im Wahrnehmen, Sprechen und Urtheilen gewand- 
ter, in den Religionsfenntniffen, im Lefen und im Geſang ficherer, 
und im Rechnen und Schreiben geübter find; wenngleih es auch 
unter den nit im Seminar gebildeten Lehrern manche tüchtige giebt, 
welche duch Umgang mit jenen und durch Beobachtung ihrer Lehre 
methode größere Befähigung für ihren Beruf gewonnen haben. 
Wenn wie im Regierungs-Bezirk Danzig bereitö drei Viertel der Leh⸗ 
rer aud dem Seminar hervorgegangen find, in dem Regierungd- Bezirk 
Königeberg die Hälfte, in dem Regierungs-Bezirk Marienwerder zwei 
Drittheil theild im Seminar gebildet, theilß in demfelben wentgftend 
für dad Lehrfady geprüft, und in dem Regterungs-Bezirt Gumbinnen 
erit ein Viertel unter den Lehrern Seminar Zöglinge find, fo läßt 
fich hiernach ſchon ermefjen, tn welchen Theilen der Provinz der 
Sthulunterriht genügender, in welden mangelhafter fein wird. 
Die Reglerung zu Marienwerder allein macht die Bemerkung, da 
in den Seminarien bin und wieder der Zwed, für melden fie 
errichtet find, nidyt im Auge behalten werde, daß fie den Gymna⸗ 
fien zu jehr nachitrebten, wodurch Halbbildung und Berbildung er- 
eugt werde, die nicht ohne nachtheiligen Einfluß bleiben können. 
iefe Bemerkung, weldye auf Beobachtungen der Regierung an ih- 

ren Lehrern beruhen muß, !äbt vermuthen, daß die perügte verkehrte 
Richtung fich im dem für diefen Regierungd-Bezirk beftimmten See 
minar finde, und verdient Beachtung. 

Die mangelhaften Reſultate des Unterrichtd in den Volksſchu⸗ 
len werben von ben Megterungen aud folgenden Berhältniffen ab- 
eleitet: 

Aus dem Mangel an tũ htigen Lehrern. In den Jahren 
1816 bis 1820 mußten bei der eorganifation bes Volksſchulwe⸗ 
jend eine Menge von Lehrern angeftellt werden, welchen die gehö- 
rige Borbildung fehlte, und die daher in ihren Schulen auch jetzt 
noch Befrtedigended zu leiften außer Stande find. — In einzelnen 
Regierungsbezirken reichen die jährlich zur Entlaffung kommenden 
Zöalinge ded Seminard für dad Bedürfniß nicht aus. 

2) Aus der fortdauernden Weberfüllung vieler Schulen, in wel« 
den 100 bi8 120 und mehr Kinder von Einem Lehrer unterrichtet 
werden müflen. 

3). Aud der zu großen Anddehnung mancher Schulinfteme, 
welcher nur durch allm ige Anlegung neuer Schulen abgeholfen wer» 
den Tann. Wo die Dürftigkeit der Gemeinden die Errichtung neuer 
Säulen oder die Anftellung von Hülfslehrern an fehr zahlreich be= 
ſfuchten Schulen nicht zuläßt, hilft man fich mit Halbtagsichulen. 

4) Ans der hier und da nod immer mangelhaften Aufficht der 
nachſten Vorgeſetzten über den Lehrer, bei melden J zbeils an de 
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erforderlichen Befählgung für eine ſolche Aufficht, theild an Eifer 
und Theilnahme für das Eulen fehlt. u 

5) Aus der Abneigung einiger Eltern gegen die befferen Schul- 
einrichtungen und dem bei ihnen oft herrſchenden Mißtrauen gegen 
gebildetere Lehrer. 

6) In denjenigen Schulen, in welchen Kinder deuticher und 
polnifcher oder kaſſubiſcher Abkunft zugleich unterrichtet werden, aus 
der Schwierigfeit, welche der Gebrauch zweier Sprachen in einer 
Schule nothwendig verurjadt. 

7) Aud dem ungeadhtet aller dagegen getroffenen Maßregeln 
fortdauernden unregelmäßigen Schulbeſuch, welder offenbar das 
größte Hinderniß einer befriedigenden Schulbildung iſt. Die Ne 
gierung zu Gumbinnen Hagt darüber, DB die Zahl der Landſchul⸗ 
inder, weldye den Sommer hindurch zu bie due urn benupt 
würden und den größten Theil des Jahres die Schule gar nicht bes 
ſuchen, in beforglicher Weife zunimmt. Die Schulen in den ndligen 
Gütern ftänden den ganzen Sommer über leer, außer wo die Do- 
minien ſelbſt von einem wahrhaft uneigennügigen Intereffe für bie 
Sade erfüllt ſeien. Solche Kinder, welde während acht Monate 
in der Schule fehlen, lernen nicht nur jelbft Nichts, jondern legen 
auch den Fortſchritten der Kinder, welche die Schule fleißig befuchen, 
bie größten Hindernifie in den Weg. 

8) Wenn aud ein großer Theil der Jugend mit binreichenden 
Kenntniffen aus der Schule entlaffen wird, 1 geht en im Ge⸗ 
treibe des bürgerlichen und des Kandlebend ſehr Vieles, bejonderd Die 
Fertigkeit im Schreiben, wieder verloren, wenn ed an binreichender 
Mebung und überhaupt an aller Fortbildung fehlt. Inöbefondere 
ebt in venjent en Gegenden, in welchen das Polnijche Imgange- 
* iſt, die Fertigkeit im Deutſchſprechen wieder verloren, welche 
ch die Kinder in der Schule angee guet baben. 

Wenn einzelne im Seminar gebildete Lehrer beienders im An- 
—7 ihres Berufslebens Mißgriffe machen und zu gegründeten Be⸗ 
chwerden Veranlaſſung geben, fo tft nicht zu überſehen, daß dieſelben 
n einem Alter von 20—22 Jahren aus den Seminaren entlaſſen 
werden, mithin noch zu jung und unerfahren find, um ihr amtliches 
Verhältniß gehörig faflen und tragen zu können, aud häufig von 
einem Dünfel befangen find, welcher bei Leuten von niederer Gries 
Er oft hervortritt, wenn fie in eine Lage gerathen, die fie ald das 

tel ihrer Wünfche zu betrachten gewohnt gewefen find. Der größere 
Theil derjelben eignet ſich Die erforberliche paͤdagogiſche Tüchtigkeit 
und Geſchicklichkeit in der Behandlung der Eltern und Schullinder 
erft nach einer mehrjährigen Erfahrung an. 

Wenn die Stände ded großen Aufwandes gedenten, mit wel« 
hem für die beifere Einrichtung und Dotirung der Schulen geforgt 
worden ift, jo iſt bet aller Anerkennung befien, was Patrone und 
Gemeinden getban haben, body nicht unbemerkt zu lafien, daß auch 
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teon der Aushülfe, welche in einzelnen Zällen die Staatölaffe leiftet, 
ed immer noch vielen Xehrern an dem auskömmlichen Unterhalte fehlt.“ 

Diefe Denffchrift zeigt, wie wentg ed der Altenfteinfchen Ver⸗ 
waltung nody gelungen war, die enormen Schwierigkeiten wegzu- 
räumen, welche fih in der Provinz Preußen einer allgemeinen Gr- 
theilung und Benutzung des Schulunterrichtd entgegenftellten; wie 
quantitativ und qualitativ die Lehrerbildung eine nod nicht and: 
reichende war; wie die Vehrmittel für die Schulen mangelhaft wa⸗ 
ven, und wie eine große Unficdherheit in den pädagogifchen und 
didactiihen Grundfäßen Die Erfolge des Unterricht vielfach in Frage 
ftelten. Demjenigen, welcher den gegenwärtigen Stand des Bolfö- 
chulunterrichts nach allen diefen Beztehungen fennt, Tann die Ent- 
heidung darüber, ob feit jener Zeit Rück- oder Fortichritte gemacht 
ind, ruhig ambeimgeftelt werden. Auf Eins fei jedoch ausdrüdlich 
noch hingemiejen. ‘Bon welcher Bedeutung die austömmliche Stellung 
ded Lehrerd auf deſſen Amtswirkfamfeit und auf da8 Gebeihen der 
Schule ift, bedarf feiner Auseinanderfepgung. Sm Sahr 1841, un- 
mittelbar nad dem Schluß der Altentteinicen Verwaltung hatten 
im Regierungäbezirt Königäberg 

161 Schulſtellen ein Einkommen unter 60 Thlr. 
190 " " " von 60—70 Thlr. 
251 " " " " 080 " 

264 " n " " 8030 

178 " " Zi n 30— 100 " 
14 „ , , 100- 110 
Le? n n „ 110-120 „ 
58 " " " n 120130 „ 

53 " " n n 130—140 „, 
38 " n n " 140—150 L 

Mir wollen annehmen, daß dieje geringen Bejoldungen nur bei 
———— zu {Inden waren, und dem gegenüber anführen, 
wie die Statiftifchen Nachrichten über das Elementarſchulweſen in 
Preußen Seite 26 ergeben, daß Ende 1861 dad Durdjchnittögehalt 
der Landſchulſtellen im Regierungsbezirk Königäberg ſich auf 145 Thlr. 
jährlich belief. Dies ift die Frucht einer 20jährigen Schulverwaltung 
unter „der Herrichaft der ‚gelitiißen und Eirdlicen Reaction.’ 

Der Artikel in der Neform fept aber die Trage der Volksbil⸗ 
dung auch in eine beftimmte egrehung zu der Zahl der Manns 
Ihaften, welche jährlih ohne Schulbildung in die Armee eingeitellt 
werden. Auch bier könnte zur Abwehr von trrthümlichen Schlüffen 
und von Mikverftändniflen 1eriglic auf die Mittheilungen im Cen⸗ 
tralblatt pro 1865 Seite 149 und 603 f. vertoiefen werden. Da 
jedoch auch auf diefem Gebiet ein Rückſchritt fett der Altenſteinſchen 
Verwaltung behauptet wird, fo geben wir folgende Mittheilung aus 
dem Jahr 1844, wo felbftredend nur unter der leptbezeichneten Ver⸗ 
waltung bejchulte Recruten eingeftellt wurden. 18° 
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Der Eimblid, den diefe Ueberfiht in den damaligen Stand der 
Volksſchulbildung thun laͤßt, macht es überflüffig, Procentfäpe der 
Analphabeten zu ziehen. 

ir behaupten, es iſt feit jener Zeit beffer geworden, und con- 
ftatiren bier, indem wir auch zum Vergleich mit anderen Staaten 
auffordern, die folgende Thatſache: Unter den aus der ganzen Preußt- 
{hen Monardyie im Grjabjabr 1822 eingeftellten Mannfchaften wur⸗ 
den 5,53 ohne Schulbildung gefunden. Werden aber die Provinzen 
Preußen und Poſen, wo die gemifchten Sprachverhältniſſe ſowohl 
für die Schulbildung, wie für deren Ermittlung befondere Schwie- 
rigfeiten machen, außer Betracht gelaffen, fo beträgt die Zahl der in 
den andern Provinzen ohne Schulbildung vorgefundenen Mannichaf- 
ten faum zwei Procent der Geſammtheit. 

291) Beſetzung von Rector- und Lebrerftellen an 
Stadtſchulen. 

In neueſter Zeit hat ein Specialfall dem Herrn Miniſter der geiſtlichen ꝛc. 
Angelegenheiten Beranlaffung gegeben, auf bie Vorſchrift des Cireülar⸗Erlaſſes 
vom 25. April 1846 hinzuweiſen. Der Iettere wirb hier abgebrudt. 

Es ift bei einer befondern Beranlaffung zu meiner Kenntniß 
efommen, daß für die Bejehung von Rector⸗ und höhern Lehrer: 

Bellen an Stadtſchulen von Privatpatronen gm öftern noch nicht 
für dad Schulamt geprüfte Candidaten den Königlichen Regierungen 
räfentirt worden Ka, und von den letztern in einzelnen Fällen 
I en Candidaten die proviſoriſche Verwaltung der Stellen bi8 zur 
Ablegung der Prüfung geftattet worden ift. 

Abgefeben von den Schwierigkeiten, welche ſich durch dieſes 
Berfahren für eine unpartetiiche, und nur dad Intereſſe der Schule 
berückfichtigende Beſetzung der fraglichen Stellen ergeben, liegt in 
bemfelben auch eine Beeinträchtigung derjenigen Candidaten, welche 
die Prüfung bereitd beitanden Baben. enn wenn and) angenoms 
men werden muß, dab die beftandene Peäfn den betreffenden Sans 
didaten fein Recht zur Anftellung ben Behörden gegenüber giebt, 
fo kann doch auch nicht verfannt werden, daß ihnen die beftandene 
Prüfung gegenüber denjenigen Sndividuen, welche die Prüfung 
noch nicht abgelegt haben, allerdingd ein Recht verleiht, in 
welchem fie zu Nhägen, die Königlichen Regierungen fi im Sn» 
terefie einer geordneten Verwaltung des Schulweſens verpflichtet 

halten geſd iaſſe doher bie Rönigliche Regierung, ku ftig für al veranlafie daher die Königliche Regierung, Tünftig für alle 
Falle den Grundſa —5 daß nur ſolche von Privatpatronen 
für Lehrer- und Rectorſtellen präfentirte Candidaten, wenn auch 
roviforiich, beftätigt werben dürfen, welde ihre bieäfällige Ouali- 
—5** in der geſetzlich angeordneten Prüfung nadhgeivieten haben. 
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In Audnahmefällen will ich auf den motivirten Bericht der König- 
lichen Regierung mir die Pntioelöung jedeömal vorbehalten. 

Berlin, den 25. April 184 

Der Minifter der pie ıc. Angelegenheiten. 
born. 

An 
ſämmtliche Königliche Regierungen und an base 
Königlihe Provinzial-Schul-Collegium bier. 

8893. U. 

292) Concurrenz der Stadtgemeinden zurlinterhaltung 
des Slementar-Schulmwejend auch mit Bezug auf Gon- 

feſſionsſchulen. 

a Aue Ausfübringe en in dem gefälligen Bericht vom 
2. — d betreffenb bie Unterhaltung der katholiſchen 
Schule in N., vermag ich nicht überall beizutreten. 

Sch ftimm e Ew. Excellenz und der Königlichen Regierung zu. 
darin bet, dep bie daſelbſt Bär aus ftädtiichen Mitteln unterhal- 
tene Schule nicht, wie der Magiſtrat angenommen han als eine 
Simultanſchule, ſondern als eine —— Confeſſionsſchule zu el 
betrachten iſt. Dadurch, daß ſämmtliche an der Schule angeftellte 
Lehrer und Lehrerinnen der evangelifchen Gonfeilion angehören, unb 
als Schul-Revijor und Schul-Snipector evangeliiche Geiſtliche fun⸗ 
giren, ift der confeilionelle Charakter der Schule unzweifelhaft feſt⸗ 
geſtellt; derſelbe wird auch dadurch nicht alterirt, daß Kinder der 
andern Confeſſion die Schule beſuchen. 

Eben fo erachte ih mit Em. Ercellenz die Anſicht der König. 
lichen Regierung, dab die evangeliihe Schule in N. keine ſtädtiſche 
Anftalt, Eondern ein felbitftändiged, principiell nach $. 29. II. 12. 
Allgemeinen Landrechts zu unterhaltenbes Inſtitut jet, aus den von 
Ew. Excellenz in der Verfügung vom 7. Mat 1864 angegebenen 
Gründen für unrichtig. Dies tft indeflen für den Charakter ber 
— als einer evangeliſchen Confeſſionsſchule gleichfalls ohne 

nflu 
Es kann ferner die Verpflichtung der Stadt N. zur Unterhal⸗ 

un der dortigen fatbotifhen chule, ſoweit ei u nit andermeike 
Mittel vorhanden find, und fo lange die evangelt Ihe Säule bafelbft 
von Seiten der Stadt unterhalten wird & bezweifelt werden 
weil die geſetzlich den Hausvätern zur baft allenden Schulunter: 
baltın nt nicht einjeitig zu Gunften nur einer Gone on auf 
den n ben Etat übernommen werden bürfen 

n Tann ich die Forderung ded Ma Hirotß mN., dab bie 
bortige Tatbolf e Schule für den Fall der Gewährung ftädtifcher 
Unterhaltungszuihüfle in den Organismus der ftäbtifhen Schulen 
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eingefügt werde, nicht für unbillig erachten, und vermag Ew. Ercels 
lenz darin nicht beiguftimmen, dab diefe Einfügung im vorliegenden 
alle bereits vollftändig zur Ausführung gelangt fei. 

Als eine wejentlidhe Bedingung der volitändi en Cinfügung 
einer Schulanftalt in den Organismus der ſtädtiſchen Schulen tft 
nady meiner, die Schulunterhaltung in M. betreffenden Verfügung 
vom 12. Mat 1863 *) die Concurrenz des Magiftratd bei Beſetzung 
ber Zehrerftellen anzuertennen. Die Einräumung diejer ihm biöher 
nicht gewährten —2 iſt auch der Magiſtrat in N. zu fordern 
berechtigt, weil die erwähnte Verfügung auch für den vorliegenden 
Fall maßgebend iſt. Diefelbe betraf nicht, wie Ew. Cxcellenz mit 
der Königlichen Regierung zu N. angenommen haben, eine neu ein- 
ertchtete Schulanftalt, da die eatholitche Schule in M. in der Ver: 
ügung als eine bereitd im Sabre 1852 in's Xeben gerufene, tim Sabre 
1859 als öffentlihe Schule bezeichnet worden ift. 

Der Grundfag, dab bei Gewährung ftäbtifcher Zuſchüſſe die 
vollftändtge Einfügung der betreffenden Schule in den Organismus 
der ftäbtihhen Schulanftalten gefordert werden Tann, ift auch ſpäter 

"in der von Ew. Ercellen angegogenen , eine bereitd viele Sabre 
beftehende Schule betreffenden Verfuͤgung an den Magiftrat zu R. 
vom 27. Februar d. J. — Centralblatt für die gefammte Unterrichtö- 
Verwaltung pro 1865 Seite 182 — anerkannt worden. 

Die Berufung der Königlichen Regierung au N. in dem an 
Ew. Ereellenz in diefer Angelegenheit erftatteten Bericht vom 21. Au: 
guft d. J. auf den Collectiverlaß vom 25. November 1862 **) it Dagegen 
aus dem Grunde unzutreffend, weil in diefem Erlaß eine Erörte- 
rung der Seoge, ob die Stadtgemeinden berechtigt feten, res 
auf ihre Fonds zu übernehmen, überhaupt nicht ftattgefunden bat, 
aus der Nihterwähnung diefer Berechtigung aber um fo weniger 
auf das Ni tuorbandentein derfelben gefchloffen werden darf, ala 
fie in Ipäteren Entſcheidungen wiederholt anerfannt worden tft. 

Allerdings Liegt die Befriedigung der weiteren Bebürfniffe und 
die ſonſtige nterbaltung der beirefrenben Schule, nad erfolgter 
Gin fügun ‚ der Stadteommune in gleicher Weiſe und in denjelben 
Verhältniſſen ob, wie hinfichtlich der anderen ftädtifchen Schulanftalten, 
und eine derartige Anforderung muß auch im vorliegenden Falle an 
den Magiftrat in N. geftellt werden; dagegen gereicht ed der Stadt 
zum Vortheil, dab für die dortige talholilde Säule eine verhältnik- 
mb geringe Kabtilche Beihülte gewährt zu werden braucht, weil 
bie, Säule bene t8 ohne ftädtifche Mitwirkung und Beiträge errichtet 
und Do . 

Wenn biernad in vollftändiger Durchführung der verlangten 

*) abgebrudt im Eentrbl. pro 1863 Geite 376. 
**) abgebrudt im Centrbf, pro 1862 Seite 754. 
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Einfügung ber katholiſchen Schule in den ftädtifchen Schulorgants- 
en Witeolaturredt des Magiſtrats für die zu beichenben Leh⸗ 
rerſtellen anzuerkennen iſt, ſo muß auch, als eine weitere Conſequenz, 
das in der katholiſchen Schule bisher geaabite Schulgeld auf den in 
den übrigen ftädtiichen Elementarſchulen beftehenden Sap ermäßigt, der 
* verurſachte Ausfall an Schulgeldereinnahmen aus —3*— 
chen Mitteln gedeckt und bei dem Erlaß des Schulgeldes bei Unver⸗ 
mögenden in Zukunft in allen ſtädtiſchen Schulanſtalten nach den 
jelben Grundfäpen verfahren werden. 

Die von der Königlichen Regierung zu N. angeregten Bedenken 
egen Abtretung ded Mitbeſetzungsrechts der Fatholiihen Schullehrer- 

Heilen an den Magiftrat vermag ich nicht zu theilen; dad volle 
Collaturrecht ift aber vom Magiſtrat überhaupt nicht in Auſpruch 
genommen und würde ihm ſchon aud dem Grunde nicht gewährt 
werden können, weil mit den katholiſchen Schulftellen gleichzeitig 
kirchliche Stellen verbunden find. 

Em. Excellenz wollen hiernady_gefälligft dad Weitere veranlaffen 
und den Dtagilteat in N. auf beflen Beihwerbe vom 14. Sult d. 
3. in meinem Namen mit entiprecdhendem Beſcheide verjehen. 

Berlin, den 27. October 1865. 
von Mübler. 

An 
den Königlichen Ober- Präfidenten ıc. 

18677. U. 

293) Ginziehung ber Wettergarben und Läutebrode in 
er Provinz Schlefien. 

Ihre Befchwerde vom 24. September v. 3. über verweigerte 
Einziehung von Wettergarben und Läutebroden von den dortigen 
evangeltichen Grundbefigern kann, wie id Ihnen bei Rückgabe der 
Anlagen eröffne, nicht ald begründet anerkannt werden. 

ab die in der dortigen Provinz üblidyen Abgaben der Wetter: 
arben und Läutebrode der Regel nach zu ben Parochiallaften ges 
hör, und demgemäb der Beitimmung der Allerhöchſten Cabineis⸗ 

rdre vom 3. März 1758 in Betreff der Befreiung der evangeltfchen 
Eingepfarrten von den an latholiſche Kirchenbeamte zu entrichten- 
den Zehnten, Garben, Broden und dergleichen unterliegen, ift wicht 
qweifelbaft und aud vom dem Königlichen Ober» Tribunal in dem 

rkenntniß vom 8. November 1854 (Archiv für Nechtsfälle Bd. 16 
©. 15-17) ausdrücklich anerkannt. Die von Ihnen dagegen angezoge⸗ 
nen bießfeitigen Berfügungen, in welchen in einzelnen Fällen die Ber: 
pflichtung von evangeliihen 'Grunbbefigern zur Entrichtung jener 
Abgaben ausgeſprochen ift, ftehen damit nicht im Widerſpruch, fon» 
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dern beruhen anf dem Umftande, daß in den ſpeciellen Fällen der 
Nachweis einer bejonderen Drtöobjewang geführt war, wonach diefe 
Abgaben von jedem Grundbefiger ohne Rückſicht auf feine Confeffion 
u entrichten find. ine folde Obſervanz kann fih aber für N. 
überhaupt noch nicht gebildet haben, weil ſich erft im Jahre 1862 
die erften Evangeliſchen dort mfäing emadht haben. 

Hiernach it die erecuttviiche Beitreibung dieſer Abgaben von 
ben dortigen euangeliichen Grundbeſitzern ımftattHaft und muß Ihnen 
überlaffen bleiben, Ihren vermeintlichen Anſpruch im Rechtsweg zu 
verfolgen, falls Ste Sid einen günftigen Erfolg davon verſprechen. 

erlin, den 19. October 1865. 

Der Mintfter der geiftlihen, ꝛc. Angelegenheiten. 
* von Mühler. 
n 

den Lehrer und Organiſten Herrn N. zu N. 
21432. U. 
2009. K. 

294) Stellung der Guts⸗- reip. Gerichtsherren bezüg- 
lih der Aufſicht über die Schule. 

Auf den Bericht vom 16. v. M. eröffne ich der Königlichen 
Regierung, vor die Annahme, die Beftimmungen in den SS. 12 und 
13 Th. 11. Tit. 12 Allg. Land» Rechts feten in Wegfall efommen, 
des Grunded entbehrt. Diefe Beftimmungen find Dielmehr noch in 
füngfter Zeit in einem Erkenntniß bed Königlichen Ober⸗Tribunals 
als in Kraft ftehend anerlannt werden. 8 ift aber daran feſtzu⸗ 
halten, daß dieſe Vorfchriften nur in der Weile practiih zu band» 
haben find, mie fie, der Entwickelung des Schulweſens entiprechend, 
in der Inſtruction für die Schulvorftände auf dem Lande vom 
28. October 1812 ihre weitere Andführung und Durchbildung er: 
balten haben. Demgemäöh ſteht den Guts⸗ reip. Gerichtsherren nur 
in ihrer Gigenjchaft als Mitgliedern des Schulvorſtandes und ledig⸗ 
(ih in dem in der Inftruchon vorgeichriebenen Umfang eine Gin- 
wirkung auf die VBerbältniffe der Schule zu. ıc. 

Berlin, den 16. November 1865. ' 
Der Minifter der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten. 

In Vertretung: Lehnert. 
An 

bie Königliche Regierung au N, 
22,162. U. 



Perional: Beränderungen, Titel» und Ordens-Verleihungen. 

— — — — 

A. Behörden. 

Dem Geheimen Medicinals und vortragenden Rath im Minifterium 
der geiftlichen ꝛc. Angelegenheiten, und ordentlichen Profeffor im 
der medicinifchen acultät der Univerfität zu Berlin, Dr. Fre» 
richs ift die Erlaubniß zur Anlegung des Kaiſerlich Türkiſchen 
Medſchidje⸗Ordens dritter Klaſſe ertheilt, 

dem Provinzial» Schulratb Bormann bei dem Benvinzial- Schul- 
Collegium zu Berlin der Adler der Ritter des Königlichen Haus 
ordend von Hohenzollern verliehen, 

dem Regierungd-Präfidenten Rothe zu Merjeburg die Erlaubniß 
ur nlegung bed Fürſtlich Schwarzburgiſchen Ehrenkreuzes erfter 
ale ertheilt 

dem Conſervator der Kunſtdenkmäler, Geheimen⸗Regierungsrath 
von Quaſt in Radensleben die Erlaubniß zur Anlegung des 
Sommandeurfreuzes zweiter Klaffe vom Herzoglich Anbalttichen 
Hausorden Albrecht des Bären ertheilt worden. 

B. Univerfttäten. 

Dem ordentlihen Profeffor Dr. Grunert in ber phliofophiichen 
Facultät der Univerfität zu Greifswald ift die Erlaubnig zur 
Anlegung des Ritterkreuzes vom Königlich Italieniſchen St. Mau⸗ 
ritius- und Lazarus-Orden ertheilt, 

die ordentlichen —* Dr. Leyden und Dr. Hildebrandt 
in der mediciniſchen Facultät der Univerſität ji Königsberg find 
gu Midicinalräthen und Mitgliedern des Mebdictnal« Collegiums 
afelbit ernannt, 

dem ordentlihen Profeffor in der medicinifchen Kacultät der Unis 
verfität zu Berlin, Geheimen Ober-Medicinalrath Dr. Jüng⸗ 
ten ift die Crlaubnik zur Anlegung des Kalferlih Türkiſchen 
Medſchidje-Ordens dritter Kaffe ertheilt, 

dem Privatdocenten in der mediciniſchen Kacultät der Univerfität zu 
Berlin, Geheimen Medicinalrath Dr. Ebert der Rothe Adler⸗ 
Drden vierter Rlaffe verliehen worden. 

Als Privatbocenten find eingetreten: 
bei der mediciniſchen Yacultät der Univerfität zu Königsberg 

der Ober-Stabtarzt Dr. Petruſchki, 
bei der juriſtiſchen Facultaͤt der Univerfität zu Berlin der Ges 
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richts⸗Afſefſor Dr. jur. Hübler, ımb bei der mebdicinifchen 
Facultät derfelben Univerfität die DDr. med. Gufferow unb 
Waldenburg. 

C. Gymnaſial- und Real-Lehranftalten. 

Der Oberlehrer Dr. Friede am Maria -Magdalenen - Gymnafium 
in Bredlau ift zum Director ded Gymnafiums in Schweid nitz 
berufen, 

dem Director Dr. Schmidt am Gymnaſium zu Wittenberg der 
Rothe Adler-Drden dritter Klaffe mit der Schleife, 

dem Oberlehrer Elſerman am Gymnaſium zu Wetzlar der Pro- 
feflor- Titel verliehen, 

am Gpymnafium zu Brieg der ordentlihe Lehrer Küntzel zum 
Dberlebrer befördert, und der Schulamts⸗Candidat Hübner als 
ordentlicher ee angeſtellt, 

den ordentlichen Lehrern Dr. Schedler und Dr. Ba umgart am 
Matthias. Gymnafium zu Breslau der Titel Oberlehrer verliehen 

worden. 

Als ordentliche Lehrer find angeſtellt worden am Gymnaſium: 

zu Pyritz ber Schulamts-Candidat Dr. Ludwig Jahn, 
zu Lauban der Dr. Ed. Schmidt, biöher Reckor der höheren 

Stadtſchule dafelbft, 
zu Minden der Hülfslehrer Weidemann, 
zu Rheine der provtjorifche Lehrer Pellengahr, 
zu Hamm der Schulamt8- Gandidat Dr. Lupus; 

es it am Gymnafium 
zu Greiföwald der Predigt- und Schulamtd-Candidat Vogel 

als wi en\haftliger Hülfdlehrer definitiv, 
zu Herford der Lehrer Geifenheyner ald Santor und Ele⸗ 

mentarlehrer definitiv, 
zu Bielefeld der Lehrer Kemper aus Cöln ald Elementarlehrer 

angeftellt worden. 

Dem biöherigen Progymmafial-Director Dr. Lilienthal zu Röf- 
fel tft das Prädicat „Profeffor” verliehen worden. 

Der ordentliche Lehrer Dr. Troſchel an der Königsſtädtiſchen Real⸗ 
ſchule zu Berlin ift zum Oberlehrer befördert, 

an der Raths⸗ und Friedrihsfchule zu Cüſt rin der ordentliche Leh⸗ 
rer Dr. Guftav Beder vom Gymnaſium in Memel ald ordent- 
licher Lehrer, 

an ber Realſchule zu Poſen der Hülfslehrer Dr. Krug ald ordent⸗ 
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licher Lehrer, und der Schulamts-Gandidat Dr. Müller als 
wiſſenſchaftlicher Hülfslehrer definitiv, 

an der Realfchule 
en die Lehrer Menzel und Plöger ald ordentliche 
ebrer, 

zu Ruhrort der Schulamtd- Gandidat Dr. Weiß ald ordentlicher 
— und an deren Vorſchule der Lehrer Goͤtzke aus Züllichau 
als Tehrer, 

zu Düfjeldorf die Lehrer Dr. Mied von der höheren Bürger: 
Schule zu Mülheim am Rhein und Schröter aus Bielefeld als 
ordentliche Lehrer angeftellt worden. 

Der ordentlihe Lehrer Strour an der höheren Bürgerjchule in 
Eupen tft zum Oberlehrer befördert worden. 

D. Schullehrer-Seminarien. 

Dem Director Goltz ſch am evangeliihen Schullehrer - Seminar zu 
Pölitz ift der Adler der Ritter ded Königlichen Haudordend von 
Hohenzollern verliehen, 

der erite Lehrer Etismann am evangellichen Seminar in Creutzburg 
ift zum Seminar » Director ernannt und demjelben die Directur- 
ftele am nen errichteten evangeliichen Schullehrer » Seminar in 
Kyrig, Regierungäbezirt Potsdam, übertragen worden. 

Dem Superintendenten Reimmann zu Salzwedel ift ber Rothe 
Adler⸗Orden vierter Klaffe verliehen worden. 

De —— — 

Es iſt verliehen worden: 
der Rothe Adler-Orden vierter Klaſſe dem evangel. Schullehrer 
Brandrup zu Treptow a. d. R., 

ber Adler der vierten Klaſſe ded Königlichen Hausordens von 
Hohenzollern: dem Auditor Lehrer Stark an der evangelifchen 
Stedtihule zu Haynau, den evangeliihen Schullehrern Sohn 
u Nikolaiken im Kreife Preuß. Eylau, Gilde zu Groß-Bait- 
hen im Kreiſe Gumbinnen, Sowipfi zu Klein⸗Lasken im 
Kreife Lyck, und Lehmann zu Wittenberg, dem biöherigen 
evangelifhen Schullehrer Pietrusky zu Pollentichine im Kreife 
Trebnitz, dem evangelifhen Schullehrer und Küfter Glaß zu 
Möderling im Kreit: Duerfurt, 

das Allgemeine Ehrenzeichen: dem katholiſchen Schullehrer Koy zu 
ZTiefenfee im Kreife Stuhm, ſowie 
dem Schuldiener Keil am Wilhelmd- Gymnafium zu Berlin. 



167 

Den Pächtern der der Landedichule zu Pforta gehörenden Güter 
Memleben und Hehendorf, Jacobs und Stapf ift der 
Charakter ald Königliher Ober - Amtmann beigelegt, 

dem. Mufikdirector Profeffor I. Stern zu Berlin die Erlaubniß 
zur Anlegung ded Ritterkreuzes vom Königlich Belgiichen Leo- 
pold» Drden ertbeilt, 

dem Dirigenten des Geſangchors bei der Synagoge zu Berlin, La— 
zarus Lewandowski dad Prädicat „Mufikdirector” verliehen, 

dem Dirigenten des Cölner Männer-Gefangvereind, Mufikdirector 
Weber zu Cöln die Erlaubniß zur Anlegung des Ritterkreuzes 
ded Herzoglich Naſſauiſchen Militär- und Civil» Verdienftordend 
Adolphs von Naffau ertheilt worden. 

— — — 

Ausgeſchieden aus dem Amte. 

Geftorben: 
der ordentliche Profeffor in der mediciniſchen Facultät der Unt- 

verfität zu Halle, Geheime Medicinalratb Dr. Krukenberg, 

der außerordentliche Profefior Dr. Barth in der philofophiichen 
Facultät der Univerfität zu Berlin, | 

ber Oberlebrer Dr. Geidler am Friedrich» Gpmnafium zu 
Bredlau, 

der Subrector Dr. Eige am Gymnaſium zu Stendal, 

der Oberlehrer Diedhoff am Gymnafium zu Paderborn. 

Auf feinen Antrag entlaffen: 
der ordentliche Kehrer Bollmer an der Realſchule zu Siegen. 
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von 1864 --65. — 274. Mitteleuropätice Prabmeffung. - 275. Alabemifches 
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242. Zue ung ber ans Seminarien verwieſenen Zoglinge zum Schuldienſt. — 
283. Einrichtung einer Seminar -Mebungsihufe — . Kriebrich - Wilhelms 
Brämienfiftung fir Elementarlehrer. — 285. Berlauf von Schreibmaterialien 
feitene der Lehrer. — 286. Empfehlung ber Ehorallunde von Döring — 
287. Aufgabe und Ziel der einklaffigen Volksſchule. — 288. Auszug aus einem 
Berwaltungsbericht fiber das Elementarſchulweſen. — 289. Bertheilung ber 
täglichen Unterrichteftunden. — 250. Beleuchtung eines Angriffe auf ben gegen- 
wärtigen Stand ber Bollsbilbung in Preußen. — 291. Beſetzung von Kector- 
und Lehrerſtellen an Stadtſchulen. — 292. Gonentreng der Stadtgemeinde zur 
Unterhaltung bes Elementarſchulweſens. — 293. Einziehung ber Wettergarben 
unb Läntebrobe in ber Provinz Schlefien. — 294. Etellung bes Guts⸗ resp. 
Gerichtaherrn bezliglich der Aufficht Über die Schule. — 295. Pflicht bes Guts- 
bern, für einen regelmäßigen Schulbeſuch mitzutoicten. — 296. Bemeffung ber 
Ausdehnung eines Schulzimmers. — 287. Beftellung bes Schullandes in ber 
—* Preußen. — 2u8. Berleibung der Rechte einer jnrififchen Perſon. — 
erſonal ⸗Chronik. 

Titel und Regiſter für den Jahrgang 1865 werden mit dem 
Yannar=Heit 1866 ausgegeben. 

— — — — — 

Drud von J. a. —— Berlin 
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- Sach: Negifter 
zum Gentralblatt für den Jahrgang 1869. 

(Die Ziffern geben die Seitenzahl an.) 

Abiturienten» Prüfungen und -Zeugniffe, Dispenfation von ber münd⸗ 
fihen Ab.⸗Pr. an Gymnafial⸗ und Reallehranftalten 657. — Umguläffigfeit 
einer Angabe über bie confelfionelle Dualification in den Zeugniffen 119. — 
Berechtigung Ju Wb.-Pr. als Gränzſcheide zwiſchen höheren und Elementar- 
ſchulen 168. . ... 

— »Prüfungs⸗Commiſſionen. Stellung ber Religionslehrer bei höheren 
Unt.-Anft. 213. 

Alabemie der Küinfte zu Berlin. Preis- Stellung 151; »Berleibung 463. 
Preiſe fir Architelten 152. Neue Mitglieber 464. 

— ber) W 9 enſchaften zu Berlin. Preisaufgaben 647. Mitglieder 150. 

— Leopoldiniſch⸗-Karoliniſche. aujöuß 211. 
Amtsfuspenfion. Gehaltszahlung 4593. 
Anatomie-Gebäube, nenes, ber Univerfltät zu Berlin 206. 
Anftellung im Schuldienft |. Schulbienft. 
Archäologiſche Studien. Berleihung von Stipendien 465. Aenderung bes 

Statuts 155. 
Armee-Erjfat-Mannfchaften. Schulbilbung 148. 603. 747, 
Atlanten. Schulatlas zur bibfifchen Selsichte bon Leeber 416. 
ruft iber das Elem.⸗Schulweſen. Stellung bes Guts⸗ resp. Gerichts» 

errn 761. 
Ausſchmückung, künftlerifche, des Schwurgerichtefanls zu Efberfelb 472. 
Antorenrehte. Zahl der zum Schub gegen Nahdrud und Nachbildung in, 

bie Journale eingetragenen Gegenflände 156. Cintragungen bei Beränderung 
bes Berlagsrechtes . — Uebereinkunft mit Frentreich 321. Ausfüh- 
rung 330. 473. Eintragung in das Journal 652, 

Barth, Profeſſor Dr. Heinrih B., Nekrolog beffelben 713. 
Bauweſen f. Schulgebänbe. 
Bedachung der Turnlocale 227. 
Beerſche Stiftung für Künftler. Preieſtellung 169. 
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Berufungsrecht bei Elem.-Lehrerfiellen nach Befeitigung ber PBatrimoniaf- 
gerichtsbarleit 181; bei einer neuen Schuleinrihtung überhaupt und fpeciell 
ım Herzogthum Weftphalen 363. 687. 

Beſcheide. Verfahren bei Nichtannahme portopflichtiger amtlicher B. 131. 
Portopflichtigkeit der Beſcheide auf Bewerbungen um Stipendien 197. Degl. 
ficalifher Stationen an Privatperjonen 514. 

Defoldungen der Lehrer an Oymnafien, Normaletat 477; — an Semina⸗ 
rien, Normalttat 28; — an Clementarfcäulen: Ueberſicht ber Verbefferungen 
30, Nachweiſungen fir die Regierungsbezirte Merſeburg 358, Breslau 362, 
Cöln 433. Anrechnung ber Dienfiwohnung 489. Obfervanzen in Beziehung 
auf einzelne Säte, Provinz Preußen 495. 

Bibelwert von Dädfel 416. . 
Bibliotheken. Berabfolgung nener Berlagsartifel an bie Königl. B. in Berlin 

a2. F Erwerbung der Grimm'ſchen Bibliothek fix bie Univerſitäts⸗B. in Ber⸗ 
in 205. 

Bienenzudt ſ. landwirthſchaftl. Unterricht. 
Blinden-Anflalt zu Düren, Statuten 373. 
Bldpfinnige, Gründung einer Anftalt in der Provinz Brandenburg 605. - 
Brunnen für Echuletablifjements, Nothwendigkeit der Anlegung, Aufbringung ber 

Koften, insbefondere nah Märkiihem Recht 496. 
Bürgerlihde Gemeinden in Beziehung auf bie Unterhaltung ber Elementar⸗ 

ſchulen. Berechtigung zur Uebernahme der Schullaften 690. Gleichmäßig⸗ 
leit ber Leiſtungen Air bie verfchiebenen Confeſſionsſchulen und Einfügung 
der letzteren in den Organismus bes fäbtifhen Schulweſens 182. 
ze. agorzugemeife Beriidfihtigung ber Schulunterhaltungskoſten in ben 

tats 
Bürgerfhulen, höhere, Verzeichniß 529. Anerkennung als ſolcher ber An⸗ 

alten zu Solingen, Berlin (Stralauer Stadtſchule) und Marienwerber 211. 
Spremberg, Mulheim a. / Rhein, Neuftabt, Delitzſch 480. 

Cadettencorpe, Meldung zu ben Gonverneurſtellen 637. 
Central-Turn-Anftaltin Berlin. Einrichtung 99. Befähi ungsgengniffe 227. 

Eurfus für Civileleven 405, perielt aus der Provinz Polen 481. 
Chemie. Lnterweilung in berjelben in Schull.-Seminarien 161. 
Choralkunde von Döring 731. 
Eombinirte kirchliche und Schulämter. Competenzverhältniſſe 385. Beben- 

tung ber Lehrer- und Kiüfterprobe 425. Berwendung ber Bacanz- Reve- 
nnen 489, 

Eonferenzen ber Gymnaſial⸗ und Realſchul⸗Directoren in Weftphalen 84. 
— der Elementarlehrer im R. B. Liegnitz 33. Entfehäbigung für die Koflen 

bes Beſuchs, R. B. Münfter 675. 
Confeſſionsſchulen, ſVBürgerliche Gemeinde. 
Confirmanden⸗Unterricht, Lage der Stunden in Beziehung auf die Stunden 

bes Elem.-lnter. 237. 
Eurfus-Dauer in ben Geminarien 340, in ben evangl. Geminarien zu Koz⸗ 

min und ®romberg 538. 

’ T U} ' p e 
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Dienftreifen. Berechnung ber Fuhrloften 332. Aufſtellung ber Liquibationen 
‚ Über Umzugs- und Steifetofien 708. 

Dienftiwohnungen f. Lehrerm. 
Dienſtze t. Anrechnung des Feldzuges von 1864 gegen Dänemark als Kriegs⸗ 

jahr 4. 
Dis ciplin an höheren Unterrichts⸗Anſtalten 658. 
Disciplinar⸗Unterſuchungen. Verfahren bei Stimmengleichheit in ben 

Collegien ber Provinzialbehörden 513. 
Docenten⸗Utteſte, Weßglau fir Rechts⸗Candidaten 11. Veränderte Einrich⸗ 

tung 202. Teſtate über ben Beſuch ber mediciniſchen und chirurgiſchen 
Kliniken 398, für Pharmaceuten 398. | 

Droyßig, evangel. Bildungs. und Erziehungsanftalten. Aufnahme 261. 267. 
Priifung ber Seminar - Ajpirantinnen 269. Für wahlfähig erflärte Zög⸗ 
linge 540. 

@. 

Einſchulung ſ. Schuleinrichtungen. 
Elem A j —A Ine ne ei ne 363. 363. Begriff 

„Schule (Schulanftalt, ulfocietät . Gränzfcheide zwiſchen höher 
und El.⸗Schulen 168. 486. | zwiſchen hoh A 

Eliſabeth⸗Stiftung, Rheiniſche Provinzial⸗Blindenanſtalt, Statut 373. 
Emeritirung, Emeritengehalt ber El.⸗ehrer. Bebingungen für die Emeriti⸗ 

rung 675. Benfionebereönung von einem ohne Zuftimmung bev Gemeinde 
bewilligten Behalten fäuh 624. 

Entlaffung aus ber Elem-Schule ſ. Schulpflicht. 
Erntegebrände, Schrift über germaniſche, 211. 
Erziehung und Unterricht in Seminarien 578. — Sorge der Schule für 

bie leiblihe Erz. 497. 617. 
Etat bes Miniſteriums ber geiflinen ꝛc. Angel., |. Staatohaushalts⸗Etat. 
Erecution, abminifirative, Ertheilung bes Executoriums 197. 

amilienſchule, Unterfheibung von Privatichule 235. 
erienerbnung ber höheren Unter.-Anfl. in ber Provinz Preußen 261. 
efte, Feierlichkeiten in Unter.» Anftalten. Subelfeier in der Brovinz Mhein- 
Ind 28 Weſtphalen 601. Einweihung bes Wilhelms⸗Gymnaſfiums in 

erlin 530. 
Forenſen, Freilafſung ober Heranziehung nach dem Character ber Schullaſten 

als Societäts⸗ oder Communallaſten 690. chullaſten 
ranzdfifches Elementar⸗Unterrichtsweſen 273. 
reie Arbeiten und Privatſtudien ber Schüler höherer Unter.⸗Anſt. 84. 
reilurgelberfonds, Echlefliher, Regulativ 333. 

Frequenz ber liniverfitäten. schmeifung über die Zahl ber Stubirenben über- 
haupt 75. 400; zu Berlin 650. dagl. ber Stub. aus ben einzelnen Pro- 
vinzen 78. 466.*) dagl. der inlänbiihen Stub. der enangel. Theologie 155. 
bsgl. der Stub. aus dem Auslande 80. 468.**) 

— ber höheren Unt.-Anft., Nachweiſungen 214. 660. 
Kriebrih- Wilhelm 6-Prämienfiftung für Elem.⸗Lehrer im Reg Bel. Trier 729. 
Bunde an Münzen zc. Aufforderung zur Erhaltung berjelben 202. 

*) In ben beiben Nachweiſungen S. 78 und 466 if bie Zahl der Studi⸗ 
renden in Bonn nicht richtig angegeben. ine Berichtigung wird in einem ber 
erſten So dee Jahrgangs 1866 gegeben werben. 

egl. 
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G. 

Gärtner⸗Lehranſtalt zu Potsdam. Militärberechtigung ber Zöglinge 536. 
Gartenbau f. Landwirthſch. Unterricht. 
Seldzahlungen im Wege der Poflanweifungen 129. 
Gef Hinte, beutfche, in Seminarien 585. Gedichte Friedrichs IL. von Hahn 

Geſellſchaften, Competenzverhältniſſe bei Genehmigung berfelben 641. 
Gewerbeſchulen. Louiſenſtädtiſche und FriedrichsWerderſche zu Berlin 480. 

Militärberedgtigung ber Zöglinge ber Provinzial-Gewerbefchulen 536. 
Sloger, Schriften über ben Schuß nlütlicher Thiere 366. 
Gnabenzeit für die Hinterbliebenen ber Gym.Lehrer 17. 
®onverneurftellen im Gabettencorpe 537. 
Gradmeſſung, mitteleuropäiſche 709. 
Guſtav⸗Adolph ⸗Berein, Ionasftiftung in Berlin 676. 
ee Eule, Eigenſchaft al® folder bebingt durch bie Lage ber 

ule 427. 
Gymnaſien. Berzeichniß 521. Anerlennung ale Gymn. ber Anftalten zu 

Berlin: Louifenftäbt. Gymn. 211, Sophien⸗Gymn. 480, zu Gnefen, Röffel, 
Seehauſen, Barmen, Jauer 521. Uebernabme bes Gymn. in Krotoſchin 
buch den Gtaat 18. Einweihung bes Wilhelms - Gymn. in Berlin 530. 
Eröffnung der Gymnafien zu Iauer, Röſſel, Seehauſen 654. Neues Ge⸗ 
bäude für das Kneipböffhe Gymn. in Königeber 655, 

— in Schleswig und Holftein, Berechtigungen 533. 605. 
Gymnaſtik ſ. Turnweſen. 

8. 
Haſeloffſches Stipendium bei dem Gymnſ. in Burg 160. 
Heizung und Reinigung der Schullocale, Heizung der Lehrerwohnung. Rein⸗ 

zeltung Vorſchriften, Controle 56. Heizbarmachung zweier Stuben ber 
ebrerwohnung 371. en bes Brennholzes Tür bie Schulftube in 

Schleſien 428. bagl. in Preußen Schulen, zu welden Domänendörfer und 
ablige Ortſchaften gebören 430. degl. in Neu-Borpommern 492. Auf 
bringung der Nebentoften 429. 

Höhere Schulen, Gränzſcheide zwiſchen höheren und Elem.⸗Schulen 168. 
486. Etreben nah Einrichtung höherer Lehranflalten 600. 

Humbolbtfiftung, Beridt, Kuratorium 208. 

J. 

Immunitäten der Geiſtlichen und Lehrer hinſichtlich der Schulbeiträge 621. 
Induſtrieſchnlen ſ. weibliche Handarbeiten. 
Infertionsgebühren für amtliche Bekanntmachungen im Staatsanzeiger 149. 
Ion es zur Unterfigung von Geiftlichen umb Lehrern in ber Dies 

pora 676. 
Iubilden. Vereinigung ber Rheinprovinz mit Preußen, eier in Unter.» An 

flalten 248, Orben und Ehrenzeichen 318. Stiftung feitens der Etabt Bonn 
651. degl. Nenvorpommern und Rügen, Orben und Ehrenzeichen 380. 
degl. Weitphalen, Feier in Unterr.»Anft. 601, Orben, Chrenzeihen, Zitel 
628. 700. Subelfeier des Waiſenhauſes in Oranienburg 502. 

Jüdiſche Schulen, Bffentlihe im Berbältniß zur Syn at 124. 
Teren Gründung befreit von Beiträgen für bie chriſtliche Säule 369. 

Juriſtiſche Berfon. Berleihung ber echte als j. P.: Purizelliſche Daten 
ıc. Stiftung zu Rheinböllen 442. Waiſenhaus in Creutzburg unb Kinder» 
Rettungshaus in Allenburg 763. . 

Inrififhe Prüfung, efle: 11. 72. Prüfungs-Eommiffionen 74. 
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Kahle, Lehrbud der dentſchen Literatur 406. 
Kalende bei Abbauen ober Theilmgen nah Ofipreuß. Provinzialrecht 244. 
Kapitalan ſammlung bei Inſtituten, weldhe Staatszufchliffe beziehen 706. 
Katehismus. Lehrbuh in evangl. Seminarien, Berfligung und Gutachten 

1: . Grmbfäße. für Ertheilung bes Kat.» Unterrichts in Eeminarien 572. 

Kirchengefang- unb Orgelipielichule zu Demmin 32. 
Kirchliche Sonde, Berwendung zu Schulzweden in ben weftlichen Provinzen 55. 
Kliniten, Dauer bes Beſuchs ber mebic. und ber chirurg. 398. 
Küfer- und Schulgebäude. Aufbringung ber Reparaturkoften eines vor Er- 

laß des Geſetzes vom 21. Juli 1846 im Iutereffe der Schule erweiterten 
K.⸗ u. Sch.-Haufes 183. Kirhlihe Baulaften jübifcher Rittergntbeer 
in ber Marl 369. Eigenſchaft ale Schulhaus nad) Uebertragung ber Küfter- 
functionen auf ben Lehrer 491. Baupflicht bei dem flatt eines Reparatırr- 
banes auszuflihrenden Nenbau 620. 

2. 
Läutebrobe in ber Prod. Schleſien 760. 
Landwirthſchaftlicher Unterricht. Forderung der Obftcultur durch Semina- 

rien und Elementarſchulen, Berfügung, Venlſchrift 21, durch landwirth⸗ 
ſchaftliche Alademien 230. Gartenbau, Bienenzucht und Seidenbau in Semi⸗ 
narien, Berichte der Unterrichts Commiffion und eines Provinzial⸗Schul⸗Colle⸗ 
ums 339. Verhandlungen einer Sem.⸗Directoren⸗Conferenz 572. — Ver⸗ 
—— dentſcher Bienenwirthe 573. 

Lehrer an Univerſitäten. Zahl derſelben 14. 399. 
— an höheren Unter.» Anfl. Zahl berjelben in ben Frequenzliften angegeben. 

Competenzverhältniffe bei Gründung neuer Stellen 212. 
Lehrerinnen, Anftelung und Wirkfamfeit 600. 
Lehrer» und Küfterprobe, VBebentung 425. 
Lehrer-Wohnung, Anrechnung auf das Einkommen 489. 
Lehrmittel. Mathematifche Aufgaben für höhere Unt.-Anftl. von DMartus 158. 

Vorlegeblätter für den Schreibunterricht in Seminarien 19. ehe der 
deutſchen Literatur fir Seminarien und EI.» Lehrer von Kahle 406. Lehr⸗ 
ae deutſchen Geſchichte für Seminarien 555. Bibelwerk von Däch⸗ 
e . 

Lehr- mb Stundenplan fir Scähullehrer-Seminarien |. Seminarien. 
— für Elementarſchulen. Revifion, Reg.⸗Bez. Liegnitz 121. schrplan in Bezie⸗ 

- bung auf bie Zielpnnfte bes Unterrichts 168. Lehrplan von Schneiber 731. 
Bertheilung ber täglichen Unt.-Stunben 744. Im Uebrigen ſ. Die Bezeichnung 
der einzelnen Unt.⸗Fächer. 

Literar-Eonvention mit Frankreich |. Autorenredte. 
Liturgifher Chor- und Gemeinbegefang, Förderung 229. 

Mannhardt, Schrift über aniſche Erntegebräucde 211. 
Marggraff-Stiftung in Berlin 158. 
Markt heiderpriüfung, Berechtigung der Realichulen J. O. 672. 
Martus, Mathematiſche Aufgaben für höhere Unt.-Anft. 158. 
Mafnrifhe Schulen, Unterricht nach ſprachlicher Rückſſicht 244. 678. 
Melanchthon⸗Denkmal in Wittenberg 710. 
Militärdienſt und Dienſtpflicht. änzung ber Officiere bes ſtehenden Hee⸗ 

res 454. — Ableiſtung der Dienſtpflicht vor Anſtellung der Candidaten des 
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Militärdienſt (Bortjegung). . 
höheren Schulamts 482. — Einjähriger freiwil. Mil.-Dienft: Prüfung ber 
moralifden Dualification 485. Termin fir den Nachweis ber Beredhti- 
gung 514. Form ber Schulzeugnifie für die Meldung 534. Berechtigung 
der Zöglinge ber Prosingial Dewerbeichulen und ber Gärtner -Lehranftalt 
536. — Militärbienftzeit der Pharmareuten 403. — Militärbienkverhäftniffe 
ber Zöglinge bes jüdifchen Lehrer-Seminars in Berlin 24. 

Minifterium ber geiftlihen ac. Oingelegenbeiten 1. 
Mufeen, in Berlin, Aufforberung zur Einfendung ber Funde an Münzen 202. 

Erwerbung einer Imperatoren-Statue 207. — bei der Univerfität zu Bonn 
516. 710. — Rauch⸗Muſeum zu Berlin 712. 

Nachdrud f. Autorenrechte. 
National⸗Galerie in Berlin, Bermehrung 516. 
Naturwifſenſchaftlicher Unterricht in Seminarien 340. 417. 
NRaturwifjenihaftliher Verein der Provinz Pofen, Zufhuß 211. 
Nebentoften für Echufbrennholz 429. 
Nöggerarth-Stiftung bei ber Univerf. zu Bonn 155. 

D. 

Obſervanzen, Hechtsbeflänbigleit in Beziehung auf einzelne Sätze bes Lehrer: 
einlommens 495. Bildung von Obf. in Schulbauſachen 620. 

Dbftbau f. lanbwirtbichaftl. Unterr. 
Drden. Königliher Hausorden von Hohenzollern, Verleihung an Lehrer 200. 
Drgelfpiel- und Kirchengefangichule zu Demmin 32, 

®. 

Patr al Feriqhtebarkeit, Beſetzungsrecht bei Schulſtellen nach Beſeitigung 
erſelben 181. 

Patronat bei Elem.⸗Schulen, insbeſondere in Weſtphalen 363. 687. 
Penſionsweſen. Anrechnung bes Feldzugs von 1864 gegen Dänuemark 4. 

Venfion bei Wieberbeihäftigung bes Empfängers 4. Zwölftelabzug bei bem 
Uebergang von Militärperjonen in ben Civildienſt 193. — Competenz bei 
Penſionirung ber Oberlehrer an ben vom Staate nicht fubventionirten —* 
ren Unterr.⸗Anſtalten 157. Unzuläſſigkeit der Verleihung eines höheren 
Titels bei Penfionirung eines Lehrers 157. — Clementarlehrer |. Eme- 
ritirung. 

Perſonalchronik, auf ben letzten Seiten ber Monatshefte. — ber liniverf. 
Berlin 650. 

Bharmaceuten. Docentenattefie 3985. Militärbienftzeit 408. 
Bfarramts-Eandidaten, Zahl der wahlfähigen und ber orbinirten 337. 
Polniſche Sprade ſ. Sprahunterridt. In 
Borto-Berhältniffe. Verfahren bei Nichtannahme portopflichtiger amtlicher Be⸗ 

ſcheide 131. Vortopflichtigfeit ber Beſcheide auf Bewerbungen um Gtipen- 
dien 197. Portofreiheit bei Berfendung von Schulverſäumnißliſten 200. 
ae ru im Berlehr zwiſchen fiscaliihen Stationen und Brivatver- 
onen 514. 

ofanweifungen in Beziehung auf Geldzahlımgen 129. 
Benin fir —*28* im Re 3 — * 729. 
Präparanden für das Elementar⸗Schulfach. Präp.-Bilbung im R. B. Könige 

berg 115, Breslau 232, Trier lathol. 673. — Unzuläffigleit der geographiſchen 
Begränzung bes Bezirke zur Uufnahme von Präparanden in Seminarien 539. 
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Präfenthalten des Unterrihtsfloffes in der El.⸗Schule 33. 
PBrivat-Schulen, ⸗Unterricht. Bedingungen für bie Eonceffionirung höherer 

Privatſchulen, Entziehung ber Eonceffton 160. 226. Untericheidung von Privat- 
und Familienſchule 235. Ertheilung von Pr.⸗Unterricht als Gewerbe 368. 

Brivatfindien und freie Arbeiten ber Schliler höh. Unt.-Anft. 84. 
Pr jahr, ber Candidaten bes höheren Schulamts, Abfeiftung vor der Au⸗ 

ellung 482. 
Brogramme ber höheren Unt.⸗Anſt. Genaue Bezeihnung ber amtlichen Stellung 

der Lehrer in benfjelben 482. 
Bro —X den. Berzeihnig 526. Anerkennung ber Anftalt zu Siegburg als 

rog. 480. 8 
VRromotionen. Nachweiſung über bie Fra 708. 
Provinzial-Unterrihts-Behörbden der Monarchie 65. 
PBrüfun 8 fir das Schulamt in Beziehung auf bie confeffionelle Qualifieation 

ber Kanbibaten 119. Zulaffung won Glementahriehrern zur Prüfung pro 
fac. doc. 404. Wieberholungepräfung, Reffortverhältniffe bei den Pritfun- 
gen ber Lehrer, Lehrerinnen und Borfieherinnen 643. -—- Im Uebrigen j. bie 

ezeihnung ber einzelnen Prüfungen. 

Q. 

Quittungen Über Unterſtützungen aus dem Allerhöchſten Dispoſitionsfonde, 
Stempelfreiheit 196. 

Rauch⸗Muſeum in Berlin 712. 
Realſchulen. Verzeichniß 527. Anerkennung ale R.Sch. J. O. ber Anſtal⸗ 

ten zu Colberg, Landeshut 211. Norbhaujen 450. 
Rechtsweg in Ungelegenhbeiten ber Lehrerbotation (Concurrenz ber politifchen 

Gemeinde, Forenſen) 690. 
Rectorat (Prorectorat) und Decanat bei ben Univerſitäten, zu Königsberg 154, 

Greifswald 204, Halle 260, Breslau, Berlin, Bonn, Münfter 465. 
Regulativ iiber Einrichtumg bes evang. Elem⸗Unterrichts von 3. Dctbr. 1854. 

Bräfenthalten des Unterrichtsfloffes 33. Zielpunfte bes Unterrichts 168. 
Einfluß des Regul. auf die Bollebilbung 747. 

Reinigung ber Schullocale ſ. Heizung. 
Reiſekoſten j. Dienftreifen. 
Religionslehrer, Stellung in ben Abiturienten Prüfungs-Eommilfionen an 

höheren Unter.-Anftalten 213. 
Neligions-Unterricht. Lage ber Stunden für ben pfarramtlichen Rel.-Unt. 

in Beziehung auf bie Elem.»linterr. » Stunden 337. Rel.⸗Unterr. für die 
einer andern als der Confeſſion des Lehrers angehörigen Schullinder, Auf 
bringung der Koſten 487. 

Repräfentanten ver Schulgemeinde, auferorbentliche, Befugniffe 51. 239. 389. 

Reſolute der Berwaltungsbehörben in Schulbauſachen. Zuläffigteit reſoluto⸗ 
ſcher Entſcheidung im Falle des Einverflänbnifjes der Baupflichtigen 427. 

Säcnlarifation, Leiftungen bes Fiscus als Nechtsnachfolger eines fäcul. 
Klofterß zu Sigulbebirhniffen 52, 

Säcnlar-Stipendium der Stabt Berlin 390. 
Schentungen |. Zuwendungen. 
Schöberlein „Schaß bes Titurgifchen Ehor- und Gemeindegeſangs“ 229. 
Shreibmaterialien-Berlauf jeitens der Schullehrer 730. 
Schreibunterricht in Schullehrer-Seminarien 19. 
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Schulbänke und »Bulte |. Schulgeräthichaften. 
Säuflbannelen j. Schulgebäude. 
Sſcchulberichte, Einrichtung und Inhalt, R. B. Merjeburg 170. 
Schulbe us und Schulpflicht. Mitwirkung der Gutsherren für regelmäßigen 

Schulbeſuch 762. Aufnahme und Entlafjung, Dauer ber Schulpflicht, R. B. 
Kinigeberg 178. 688, Eöln 236. 

Fre bung in Preußen 747; der Armee⸗Erſatz⸗Mannſchaften f. d. 
Schuldeputationen, ſtädtiſche; Stellung ımb Bebeutung nad ihrem Berhält- 

niß zu Etaat und Gemeinde 5. 
Schul dienſt. Competenz bei Entſcheidung über bie Anftellung ober Beichäf- 

tigung ‚in Beziehung auf den confeffionellen Charakter ber Schule und bie 
Eonfeffion des Candidaten 119. — bei höheren Unt.-Anfl.: Anftellung von 
pro fac. doc, geprüften Elementarlehrern 404. Wbleiftung bes Probejahre 
und der Militeirbienfipflicht vor ber Anftellung 482. Genaue Bezeichnung 
ber amtlichen Stellung ber Lehrer in ben Programmen 482. Angaben über 
bie Berhältnife der um Anflellung ober Berfesung Nachſuchenden 484. — 
bei Elementarihulen: Wiederholungsprüfung vor befinitiver Anftellung 643. 
Bulafjung der aus dem Eeminar verwiefenen SPglinge 721. Bevorzugung 
ber geprüften wor ben noch nicht geprüften Kandibaten bei Beſetzung von 
Rector- und ftäbtifchen Lehrerftellen 757. S. a. combinirte kirchl. n. ul⸗ 

e mter. 
re Begriff „Schule (Schulanſtalt, Schulforietät) 490. 
S ul-Einrihtungen, äußere. Competenzverhältniffe in Anfehung ber Organi- 

fation berfelben 432. 
Schulgebäude. Verfahren bei der Beranfchlagung 198. 689. Berfahren iu 

ſtädtiſchen Echulbaufachen 389. Ausdehnung bes Söulimmee 762. Noth⸗ 
wenbigleit der Beſchaffung eigene Schulhäufer 427. Eigenſchaft ale Schul- 
haus nad) Uebertragung ber Küfterfunctionen anf den Lehrer 491. Schulfaal 
und Einrichtungen in bemfelben in Beziehung auf bie leibliche Pflege der 

Schulgeld in ber Elem.-Schuie, bei Anterlaflung rechtzeitiger Abmelbung 372, 

bei Unterlaffung rechtzeitiger Abmelbung 372. Mitwirkung ber Öntsherren 
zur gerhltung von Schulverfäunmnifien 762. 

Schülweſen, Elementar⸗Sch. in Preußen 132. 747. Zielpunkte bes Unter⸗ 
richts 108 731. Inbalt und Einrichtung der Schulberichte, R. B. Mer⸗ 
ſeburg 170. Schulw. in einzelnen Bezirken, Auezüge aus Berwaltungsberich- 
ten: Stabt Danzig 184. R. B. Merfeburg 345, Breslau 359, Ein 433, 
Erfurt 684, N. 743. — Elem.-Unter.-Weien in Frankreich 275. 

Schulzucht, R. B. Merjeburg 356. 
Seidenbau f. Iandwirthfch. Int. 
GSeminarien bei Univerfttäten; biftorifhes ©. zu Bonn, Statut 260. 
—, pädagogiſches S. zu Königsberg, Statut 8. 
— für Slementarlebter und Lehrerinnen. Errichtung und Eröffnung eines evangl. 

©. in Kozmin 538, eines kathol ©. zu Erin 673. Curſusdauer in Koz⸗ 
min unb Bromberg 538. — Unzuläffigleit ber geographifchen Begrängung 
des Bezirks für Aufnahme von Zöglingen 539. — Xhättgleit und anelpuntie 
bes Seminare 163. Gefihtspuntte für die Erziehung unb ben Unterricht 
978. — Einrichtung einer Seminar-Uebungeihule 166. 724. 
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Seminarien (Fortſetzung.) 
_; Iubifes Lehrer» Seminar zu Berlin, Statut, Milttärberechtigung ber Zög- 

inge 24. 
Sportelfreiheit der Schulen AM. 
Sprad-Unterridht. Gebrand‘der Spraden unb Unterricht in denſelben in Schn- 

Ien verfchiebener Nationalitäten, Mafuren 244, R. B. Oppeln 434, Boten 
605, Provinz Preußen 678. 

Staats-Anzeiger, Imfertionsgebühren fir amtfiche Belanntmachungen 149. 
Staatshaushalts-Etat. Verhandlungen im Abgeorbnetenhaus 132. Aus⸗ 

gaben für öffentl. Unterricht, Kunft und Wiſſenſchaft 449. 
Stempel zu Lehrer. Bocationen 27. Stempelfreiheit der Schulen 490; ber 

Quittungen über Unterftüßungen aus dem Allerhöchten Diepofitionsfonbe 196. 
Stempelmarten, Beftimmungen über deren Verwendung 456. 
Stiftungen im Reſſort ber Unter.-Verwaltung, Nachweiſungen 58. 443. Im 

‚Mebrigen |. die Bezeichnung ber einzelnen Stiftungen. 
Stipendien, Stipendienftiftungen. Portopflichtigfeit ber Beſcheide auf Bewer⸗ 

bungen 197. Gäcular-Stip. der Stabt Berlin 390. 
— bei Univerfitäten: zu Bonn, Nöggeratbftiftung 155. Iubiläums- Stiftung 

der Stadt Bonn 651. 
— bei Öymnaften: zu Burg 160. 
Suspenjion von Beamten, Gehaltszahlung 453. 
Sonaßas zßemeinde, öffentliche jüdiſche Schulen im Verhältniß zu der⸗ 

elben 

T. 

Taubſt um men⸗Weſen in ber Provinz Sachſen 57. Anſtalt zu Stralſund 501. 
Einkauf der Lehrer in bie allgemeine Wittwen- Verpflegungs - Unftalt 167. 
Auebilbung ber Lehrer, Trennung ber Taubſt.⸗Schulen von den Semina- 
rien 

Thierſchutz zur Verhütung von Waldverwüftungen 366. 
Titel. Unzuläſſigkeit der Berleihung eines höheren Titels an einen (Gymnafial⸗) 

Lehrer bei beffen Emeritirung 157. 
Turnwefen, f. a. Central⸗Turnu⸗Anſt. Dielung der Zurnlocale 18. Beda⸗ 

hung derſelben 227. Turnweſen bei ben höheren Unterr.⸗Anſt. in ber Ben 
vinz Poſen 481; in den Elem.⸗Schulen des R. B. Cöln 119, Aachen . 
Curſe für Elementarlehrer ber einzelnen Regierungsbezirke 167, Betriebs⸗ 
plan hierfür 589. 

m. 

Uebungsſchule bei einem Seminar, Einrichtungen 166. 724. 
Umzugskoſten ſ. Dienftreifen. 
Unterhaltung ber Elementar⸗Schulen und »Lehrer (f. a. bilrgerliche Gemeinde, 

Küftergebäube, 2c.). Freilafſung jüdiſcher Einwohner von Beiträgen für bie 
chriſtl. Schule nach) Gründung einer öffentlichen jübifchen Schule 369. Bei- 
trag eines Gutsbefigers, auf deffen Grund und Boden die Schule fih nicht 
befindet 427. Landrechtlicher Repartitions-Maßſtab 428. Beiträge zutreten- 
ber Intereffenten 432. Unterhaltung einer über das Bebilrfnig ber Elemen- 
tarichule hinausgehenden Schule 486. Freilaffung des Dienſteinkommens ber 
Geiftlihen und Lehrer 621. 

In einzelnen Provinzen. Schlefien, Aufbringung ber Schullaften im 
R. B. Oppeln 606. Wettergarben und Läutebrode 70. Sachſen, Auf- 
bringung der Schullaften 610. Bu 

Insbefondere noch Baupflicht. Materiallieferung, wenn bie 

Verwendung ſchlechten Materials bei dem vorigen Bau behauptet wirb 241. 

Baupflicht in Beziehung auf die Kinberzahl in ber bäuerlichen Gemeinde 
und im Gutsbezirk 492. Gutsherrliche Laften fllr die Schule in einer Cor 
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Unterhaltung (Bortiegung.) 
Iogie "ag wlänberel 242. 242. Dsgl. nad Vereinigung verfähiebener Güter 

Unterritsbehörden. Provinzial-Unt.-Beh. ber Monarchie 65. 
Unterribtsftunden. Punktlicher Beginn an höheren Unter.» Anflalten 656. 

Lage der Stunden fiir den pfarramtlichen Unt. 237. Vertheilung ber tägli- 
hen Lehrfiunden an den Klem.-Schulen 744. 

Unterrihtswefen ſ. Schulmwefen. 
Unterftügungen, Unterftützungskaſſen. Stempelfreiheit der Duittimgen für 

Unt. aus bem Allerhöchften Dispofitionsfonde 196. arg raffſtiftun 168, Schit- 
ler-Unterftägungsfonds bei bem Gymnaſ. zu Burg 160. 9. Yonaeftiftung 6706. 

Utraguiftifhe Schulen ſ. Sprad-Unterridt. 

Bacanz-Revenuen bei einem combinirten Kirchen» und Schulamt 489. 
Berlags-Artitel, neue, Berabfolgung an bie König. Bibliothel in Berlin 472. 
Bermädtniffe f. Zuwendungen. 
Bermödgen, Bermögens-Berwaltung. Unzuläſſigkeit ber gapitalanfamminng bei 

aus Staatsfonds fubventionirten Inftituten 706. Berwenbung firchlicher 
Gelbmittel zu Schulzweden 55. 

Verpflihtung ber Lehrerinnen an dffentl. Schulen 715. 
Bertretung ber Elem⸗Schule und Schulgemeinde, bei Verträgen zwiſchen 

Gutsherr und Gemeinde über die gutsberrliche Schufbaulaft 242. 242. Befug⸗ 
niffe und Stellung der auferordentlichen Repräfentanten 51. 239. 389. 

Bocationen ber Lehrer, Stempel 27. 
Boltsbildung ſ. Schulwefen. 

W. 

Wahlfähigkeitszeugniſſe für Candidaten ber evangl. Theologie 337; für 
Eieon der Central⸗Turnanſtalt 227; für Zöglinge der Droyßiger Anftal- 
ten 

Batfenanftalt zu Oranienburg 502. 
Wartegeld bei Wieberbeihäftigung des Empfängers 4. 
Weibliche Handarbeiten. Anftellung und Entlaffung ber Lehrerinnen 54. 

Lehrperjonal an den Eonfeffionsfhulen Eines Orts 55. Fortſchritte 600. 
Wettergarben in Schlefien 760. 
Wiederholungsprifungen ber Elementarlehrer |. Prüfung. 
Wiſſenſchaftliche Prüfungs-Commiffionen. Zufammenfegung 15. Verände⸗ 

zungen zu Berlin 212. 455, Greifswald 673, Bonn 212. 673. — Nach⸗ 
weilung über die Zahl ber Prüfungen 338. 

Wittwen⸗ und Waifen-Kafjen. Beitritt ber Lehrer an Taubſtummen⸗An⸗ 
flalten zur allg. W.-Berpflegunge-Anftalt 167. Bebingung filr bie Grfat- 
tung der Beiträge emeritirter Geiſtlichen und Lehrer 676. — Competenz⸗ 
verhältniffe bei Genehmigung von W.⸗ und W.-Kaflen 641. 

2. 

ber Bewilligung, Weiterbewilligung 53. 181 
Zuwendungen. & den 



Namen⸗Verzeichniß 

zum Ceutralblatt für den Jahrgang 1865. 

(Die Ziffern geben die Seitenzahlen ar.) 

Abegg 74. 
Achenbach 126. 
Adrian 509. 
Albers A465. 
Aleri 633. 

Anbel 540. 
Aubert 638. 
vd. Auerswalb 66. 
Auguft 251. 
Aulike 2. 636. 
Auf 188. 

Baas 252, 
Bach 128. 
Bad 702. 
Bade 634. 
Babe 68. 
Bäßler 250. 
Bäyer 516. 709. 710. 
Balfam 637. 
Bandow 319. 
v. Barbeleben 71. 700. 
Barbeleben 205. 380. 
Baron 69. 
Bartb 713. 767. 
Barthel 634. 
Barthold 319. 
Bartih 540. 

Baftian 252. 
Bauerband 74. 
Baum 254. 
Baumann 228. 
Baumgart 765. 
Baumgarten 701. 
Baumfiark 204. 

Bechem 186. 
Beder, Relig.⸗L., dann 

Repet. 128. 381. 
—, GEym.⸗L. 2352. 
—, E., Sch.A.⸗Can⸗ 

didatin 540. 
—, Cl., desgl. 540. 
—, Realſch.L. 765. 

Behrend 650. 
Behrens 380. 
Bekkler 74. 
Bellen 318. 
Bellermann 634. 
Bellmann 68. 
Bendemann 62. 
Benecke 638. 
Benguerel 701. 
Benndorff 463. 

Berger 635. 

Berlich 127. 

Berlin 254. 
Bernays 202. 
Berner 74. 
Bernhardt 700. 
Bertram 20. 

Biedermann 636. 
Bieler 190. 
Bilfe 189. 
Bindewald 2. 2. 
Birk 71. 
Birler 632. 
Biſchof 187. 
Bilping 16. 
Bisplinghoff 629. 
Blaſius 627. 
Blechſchmidt 191. 
Bluͤmke 228. 
Bluhme 74. 
Blum 71. 
v. Blumenthal 72, 
Bod 65. 66. 
Bode 228. 
Böding 74. 466. 
Bödler 635. 
Böhm 255. 



Borchard 250. 
Bormann, Ba Schul⸗ 

rath 6 764. 
—, Gym.⸗Dir. 630. 

Bräuer 63. 631. 
Brandowoli 320. 
Brandrup 633. 
Brandt 318. 
Braun Gym.⸗L. 2351. 

‚ Univ. „Prof 465. 

—, Kealie, e. 634. 
Brauned 509. 
Braus 72. 
Brebow 703. 
Breidenſtein 249. 
Breiter 250. 
Bremiler 710. 
Breslich 540. 
Brettner 69. 
Breuer 318. 
Brier 188. 
Brodes 2339. 
Brder 633. 
Brömel 709%. 
Brüggemann 2. 2. 700. 
Brunnemann 509. 
Bruns 74. 
Brunzlow 634. 
Bucholtz 190. 
Bubbeberg 697. 
v. Bilnting 69. 
Bürger 254. 
Buſcher 189. 
Burdarb 637. 
Fi 701. j N 

uſchmann, &o R. ex. 

Rath 7 
—_, Prof, Dbueth. 

Bußler 251. 

Caldemeier 254. 
Carius 228, 
Chelius 383. 
Clauſen 252. 
Clemens 252. 
Cohen 318. 
Gonbitt 66. 249. 
Conrad 318. 
Contzen 634. 
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Coppenrath 446, 
be la Eroir 2. 2. 3. 
Erliger, Reg: u. —* 

_, Pig ir. 635. 
Cybufafi 16. 
Cywinski 127. 

Däumich 63. 
Dablele 2354. 
Dalmer 68. 
Damm 318. 
Dedert 189. 

Delbrüd 6332. 
Delius 17. 212. 
Dernburg 74. 360. 
Dettloff 6%. 
Deußen 128. 
Deuftermann 509. 
Deutih 631. 
Deutihmann 636. 
Deyde 16. 
Didhans 251. 
Diedhoff 767. 
Diedmann 66. 
v. Dieberiche 66. 
Dielit 251. 631. 
Frhr. v. Diepenbroid- 

Grüter 70. 
Dierls 036, 
Diesner 635. 
Dietrich 540. 
Dible 631. 
Dillenburger 65. 66, 
Di 7. 
Ditli 66. 
Dittrich 68, 
Dobroichle 252. 
Döllen 254. 

70. 70. 
Dümmiler 16. 
Dilringer 701. 

Ebelin 
Ebert /64. 
Eberts 318. 
Ebinger 632. 
Edler 101. 

Ehrenberg 212. 486. 
Ehrharbt 383. 
v. Eichhorn 68. 
Eichhorft 446. 
Eihmann, Wirkt. Geb. 

T⸗ ðhm.v. 187. 

Eickholt 639, 
Eifelen 381. 636. 
Eismann 766 
Eimer 446, 
Kite 767. 
Ekel 628. 
Eifermann 765. 
Elſter 472. 
Elvenich 16. 
Ende 511. 650. 
Engler 127. 
Erdmann 381. 
Erbtmann 320. 
Ernft 628. 
Srf. zu oo kembung 66. 
Euler 1 
Ewald 17 
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itting 74, 
foß 465. 
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ranklin 74. 
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Frerihe 3. 
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reyſchmidt 252. 

riden 319. 
Bi berg 630. 650. 
Friede 765. 

126. 185, 
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Gasda 186. 
Gauje 252. 
Geisberg 250. 
Geifenheyner 765. 
Geisler 767. 
Gelderblom 636. 
Gelentbin, Spmnaf. ⸗ 
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—, Realſch. 2. 63. 

George 16. 205. 
Gerhard 508. 
Gilde 766. 
@irarb 16. 
Girod 701. 
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Glatz 189. 
Ofiemamı 64. 
Gneift 74. 
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Gottfhid 66. 
Grabenhorſt 703. 
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v. Gräfe, hatt 66. Regier- 
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Gramſe 510. 511. 
Graſer 463. 633. 
Grashof 71. 
Graßmann 67. 
Graul 63. 
Grautoff 631. 
Greeff 250. 
Gregorovius 63. 
Gre 
Grellmann 63. 
Grieſinger 185. 650. 
Grimm 3. 
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hoff 69. 70. 
Grube 16. 
Grüning 63. 
Grunert 15. 764. 

Guterbock 74. 629. 
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v. Hartmann 70. . 
Hartmann, Gymm.⸗L. 
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Fxivatboe. 650. 

Hark 63 
Dafekcever 318. 
Haſert 64. 
Hafſel 508. 650. 

v. Habfelb 254. 
Haun 254. 
Haupt, Symn..2. 251. 

Heegewalbt 67. 
efiter 74. 
etbelberger 187. 

Heidemann 251. 
Heibfled 540. 
Heiland 69. 
Peine, ef. 16. 
—, Sem.-Hitlfel. 355. 

Heinede 255. 
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Heyland 632. 
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Humperdind 633. 
Hundert 254. 
Huſchke 74. 
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Jandeiter 6° 
Sander 540. 
Janecki 635. 
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Hemer 635. 
Sttenbah 447. 
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